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Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 
Verwaltungsjahr 1979 

Vorbemerkungen 

I. Der RH hat gem Art 1 26 d Abs 1 des Bundes­
VerfassungsgesetzeS idF von 1 929 dem National rat 
über seine Tätigkeit im vorangegangenen Jahr spä­
testens bis 1 5 . Oktober jeden Jahres Bericht zu 
erstatten. Der hiemit vorgelegte Tätigkeitsbericht 
des RH 1 979 schließt an den Tätigkeitsbericht 1 978 
(III-20 der Beilagen) an, den der Nationalrat ein­
schließlich eines zwecks zeitnäherer Berichterstat­
tung am 2 1 .  Jänner 1 980 vorgelegten Nachtrages 
am 1 6. April 1 980 auf Antrag des Rechnungshof­
ausschusses durch Beschluß zur Kenntnis genom­
men hat. 

In den folgenden Bericht wurden die in der Zeit 
vom 1 .  September 1 979 bis 3 1 .  August 1 9�0 
berichtsreif gewordenen Ergebnisse der v�m RJ:! In 
den Verwaltungsbereichen des Bundes (eInschlIeß­
lich Kapitalbeteiligungen) im Jahre 1 979 durchge­
füh rten Gebarungsüberprüfungen aufgenommen. 

Nicht enthalten im Jahrestätigkeitsbericht ist das 
Ergebnis der besonderen Akte der Gebarungsüber­
prüfung, die der RH gem § 99 Abs 2 des Geschäfts­
ordnungsgesetzes auf Verlangen von Mitgliede.rn 
des National rates betreffend die Vorgänge Im 
Zusammenhang mit der Vergabe der Betriebs­
organisationsplanung für das Allgemeine Krank�n­
haus in Wien im Herbst 1 979 begonnen und Im 
1 .  Halbjahr 1 980 zu Ende geführt hat. Die Stel­
lungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der :'-11-
gemeines Krankenhaus- Planungs- und Ernch­
tungs-AG (AKPE) zum vorläufigen Prüf�ngserge?­
nis langte erst Anfang September 1 980 Im RH eIn 
und wurde in Bearbeitung genommen. Nach 
Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Natio­
nalrat gesondert berichtet werden. 

Den nach Verwaltungsbereichen in der Reihen­
folge der Budgetkapitel geordneten Prüfu�gse�geb­
nissen sind Nachträge zu früheren TäugkeltSbe­
richten und Sonderberichten vorangestellt, wenn 
solche Ergänzungen notwendig erschienen. Die 
Ergebnisse jener Überprüfungen aus �em 
Jahre 1 979, die am 3 1 .  August 1 980 no�h �Icht 
berichtsreif vorlagen, werden allenfalls In eInen 

achtrag zu diesem Tätigkeitsbericht, sonst aber in 
den nächstfolgenden Tätigkeitsbericht aufzuneh­
men seIn . .  

11. Im Jahre 1 979 hat der RH im Bereich der son­
stigen Gebietskörperschaften die Geb.arung ?er 
Bundesländer Burgenland, Oberösterreich, Steier­
mark und Tirol, der Stadtgemeinden Innsbruck, 
Villach und Wiener Neustadt, das Krankenhaus 

Melk, die Niederösterreichische Grenzlandförde­
rungsges.mbH, die Industriez.entr�m Niederö�te�­
reich-Süd Ges.m.b.H. und die Niederösterreichi­
sche Strukturverbesserungsges.m.b.H. sowie den 
Reinhalteverband Zell am See überprüft. Die 
Ergebnisse d ieser Gebarungsüberprüfungen finden 
im vorliegenden Bericht keinen Niederschlag,. da 
hierüber nur den zuständigen Landtagen zu bench­
ten 1St. 

111. Neben seiner Prüfungstätigkeit hatte der RH 
im Jahre 1 979 den Bundesrechnungsabschluß 1 978 
zu verfassen, den er am 23. Oktober 1 979 dem 
Nationalrat vorlegte (III- 1 9  der Beilagen), und gem 
§ 1 des Rechnungshofgesetzes 1 948 idgF die 
Abweichungen der Gebarung des Bundes v<:m Bu.n­
desvoranschlag 1 979 zu überwachen. Er wirkte Im 
Rahmen seiner Zuständigkeit gem §§ 6 und 1 0  des 
Rechnungshofgesetzes an der Ordnung des Rech­
nungswesens und an der Finanzschuldengebarung 
des Bundes mit. 

IV. Der RH gibt im vorliegenden Bericht dem 
Hohen Haus einen umfassenden Überblick über die 
Ergebnisse seiner Kontrolltätigk�it i� B�n.desbe­
reich für das Jahr 1 979, mußte sich hlebel Jedoch 
auf die Wiedergabe der ihm bedeutsam erscheinen­
den Sachverhaltsfeststel lungen, Wahrnehmungen 
von Mängeln und daran anknüpfenden Empfe� lun­
gen beschränken. In der Regel werden bel der 
Berichterstattung punkteweise Sachverhaltsfeststel­
lungen (Abs 1), die Beurteilung durch den RH 
(Abs 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Ab 3) und die allfällige Gegenäußerung des RH 
(Abs 4) aneinandergereiht (diese Kennzeichnung 
erfolgt jeweils an dritter Stelle, bei umfangreicheren 
Berichtsbeiträgen jedoch an vierter Stelle der 
Absatzbezeichnung). 

V. Der RH beschränkte sich wegen der gebote­
nen Berichtsökonomie im wesentlichen auf die kri­
tische Darstellung erhobener Sachverhalte, hat 
jedoch keineswegs an den vielerorts erbrachten 
positiven Leistungen in der öffentlichen Verwal­
tung und in den öffentlichen Unternehmungen vor­
beigesehen. Die in Einzelfällen erhobenen Mängel 
dürfen daher keineswegs verallgemeinert werden. 
Die gegebenen Empfehlungen wollen als Denkan­
stöße zur Verbesserung der Haushalts- und Unter­
nehmungsführung nach den Grundsätzen der Ord­
nungsgemäßheit und der Wirtschaftlichkeit ver­
standen werden. 
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nommenen Abkürzungen gerechtfertigt. Entspre­
chend den "Abkürzungs- und Zitierregeln der 
österreich ischen RechtsspracheH, Wien 1970, 
wurde auf Abkürzungspunkte - soweit sie funk­
tionslos sind - verzichtet. 

Abs 
Abt 
Ans 
ao 
Art 
BFG 
BG 
BGBI 
BKA 
BMA 

BMBT 
BMF 
BMGU 
BMHGI 
BMI 
BMJ 
BMLF 

Absatz 

Ansatz 
Abteilung 
finanzgesetzlicher 
außerordentlich 
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Bundesfinanzgesetz 
Bundesgesetz 
Bundesgesetzblatt 
Bundeskanzleramt 
Bundesministerium für 

Angelegenhei ten 
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- Finanzen 

Auswärtige 
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- Justiz 
- Land- und Forstwirtschaft 

insb 
Kap 
LGBI 
lit 
LSR 
Mill 
Nov 
Nr 
OGH 
OLG 
Pkt 
RGBI 
RH 
S 
S. 
Sbg 
Slg 
StGBI 
ua 
usw 
UT 

uzw 
V 
VfGH 
VP 
vgl 
vH 
VwGH 
Z 
zB 
Zl 
zT 

insbesondere 
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unter anderem 
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gesetzlichen Ansatzes 
und zwar 
Verordnung 
Verfassungsgerichtshof 
Verrechnungspost 
vergleiche 
von Hundert 
Verwaltungsgerichtshof 
Ziffer 
zum Beispiel 
Zahl 
zum Teil 

Diese Abkürzungen wurden - ausgenommen bei 
Überschriften oder wenn der Zusammenhang die 
offene Schreibweise verlangt - verwendet. Weitere 
Abkürzungen, wie bspw die Bezeichnung der über­
prüften Stelle oder gesetzliche Buchstabenkurzbe­
zeichnungen, sind bei der erstmaligen Erwähnung 
im Text des Beitrages angeführt. 

I 
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Tätigkeitsbericht 1979 

I. Abschnitt 

Verwaltungsbereiche des Bundes und 
der Sozialversicherungsträger (ausge­

nommen Kapitalbeteiligungen ) 

A l l g e m e i n e  W a h r n e h m u n g e n  

Stellungnahme des RH zu Entwürfen von Gesetzen 
und Verordnungen 

1 . 1  Eine Reihe von Bundesministerien übermit­
telt dem RH seit Jahren Entwürfe von Gesetzen 
und Verordnungen zur Stel lungnahme. Der RH 
kommt dem Ersuchen stets nach und nimmt zu den 
vorgelegten Entwürfen vom Standpunkt der Rech­
nungs- und Gebarungskontrolle aus Stel lung; ent­
sprechend einer Entschließung des Nationalrates 
anläßlich der Verabschiedung des Geschäftsord­
nungsgesetzes 1 96 1  übermittelt er seine Stellung­
nahme zu Gesetzesentwürfen in einer größeren 
Anzahl von Ausfertigungen auch dem Nationalrat. 
Obwohl diese Aufgabe im Fünften Hauptstück der 
Bundesverfassung nicht unmittelbar vorgesehen ist, 
vermeint der RH, daß seine Stellung als fachkundi­
ges Organ des Nationalrates ihn dazu legitimiert, 
seine fachl iche Stellungnahme vor allem im Hin­
blick auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit c)er von der Bundesregierung dem 
National rat vorgelegten beabsichtigten gesetzgebe­
rischen Maßnahmen abzugeben. 

1 . 1 . 1  Nicht alle Entwürfe und Verordnungen 
werden dem RH zur Stel lungnahme übermittelt ; es 
ist vielmehr kein System festzustel len, von welchen 
Gesichtspunkten die einzelnen Bundesministerien 
sich leiten lassen. Auch Gesetze, welche d ie Mög­
l ichkeit einer Einschränkung der Prüfungsbefug­
nisse des RH in sich bergen, wie das Kreditwesen­
gesetz und das Sparkassengesetz, wurden dem RH 
nicht zur Stel lungnahme übermittelt. Insgesamt hat 
der RH im Berichtsjahr zu 29 Gesetzes- und Ver­
ordnungsentwürfen Stel lung genommen. 

1 . 1 .2 Auch die Reaktion auf die Stellungnahme 
des RH ist untersch iedl ich. Teils werden die Über­
legungen des RH entsprechend berücksichtigt, teils 
ist eine derartige Berücksichtigung der Einwendun­
gen und Vorschläge des RH nicht festzustellen. 

1 .2 Im folgenden werden, um die gegenständli­
che Problematik zu verdeutlichen, einige Beispiele 
angeführt :  

1 .2 . 1 . 1  Anläßl ich der Stel lungnahme zu  einem 
Filmförderungsgesetz regte der RH an zu prüfen, 
ob die mit dem Filmförderungsgesetz angestrebte 
Zielsetzung der Projekts- und Berufsförderung 
nicht auch ohne die Errichtung eines Fonds mit 
eigener Rechtspersönl ichkeit erreicht werden 
könnte. Er wies auch darauf hin, daß durch die 
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Fondsgründung zusätzliche Personal- und Sachko­
sten erwachsen würden, die letztlich zu einer 
Schmälerung der für die Filmförderung eingesetz­
ten Mittel führen würden .  Nach Meinung des RH 
wären bei Abwicklung der Förderung im Verbande 
des BMUK die Posten des Geschäftsführers und 
der Kuratoriumsmitglieder (§§ 7 bzw 5 des Entwur­
fes) entbehrlich. 

1 .2 . 1 .2 Die in den NR eingebrachte Regierungs­
vorlage, Beilagen Nr 277 XV GP, h ielt jedoch an 
der Einrichtung eines Filmförderungsfonds fest, 
ohne sich mit der Argumentation des RH näher 
auseinanderzusetzen. 

1 .2.2. 1 Anläßl ich der Stellungnahme zum Ent­
wurf der Marktordnungsgesetznovelle 1 979 regte 
der RH eine Abänderung des § 56 Abs 3 MOG an. 
Durch diesen Vorschlag sollte eine Einengung der 
Prüfungszuständigkeit des RH im Zusammenhang 
mit der Regelung des § 8a MOG vermieden wer­
den, derzufolge ein Werbekostenbeitrag durch den 
Milchwinschaftsfonds eingehoben und an die Prä­
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
für die milchwinschaftliche Werbung auf Bundes­
ebene überwiesen wird. Durch diese Konstruktion 
ist dem RH, der diese Werbemittel bisher gern § 1 3  
RHG überprüfen konnte, i n  Hinkunft die Überprü­
fung der Verwendung der Mittel durch d ie Präsi­
dentenkonferenz .verwehrt. 

1 .2.2.2 Das BMLF setzte sich mit dieser Proble­
matik weder in der Regierungsvorlage zur Markt­
ordnungsgesetznovelle 1 979 noch in der nächst­
folgenden Novel le auseinander, während es einer 
Reihe anderer konkreter Anregungen Folge lei­
stete. 

1 .2.3. 1 Der Entwurf eines Teiles des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes sah ua in seinem § 1 Abs 1 
vor, die Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
anläßl ich der Ernennung zum Mitglied des Verfas­
sungsgerichtshofes von der Wahrnehmung i hrer 
dienstlichen Aufgaben freizustellen. 

1 .2.3.2 Der RH sprach sich in seiner Stellung­
nahme gegen diese nach seiner Auffassung sachlich 
nicht gerechtfertigte Beschränkung in der Behand­
lung der Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
gegenüber den Beamten anderer Besoldungsgrup­
pen aus. 

1 .2 .3 .3 Im § 17 des Beamten-Dienstrechtsgeset­
zes 1979 wird nunmehr bestimmt, daß alle Beam­
ten, die Mitglieder des NR, des Bundesrates, des 
Verfassungsgerichtshofes oder der Volksanwalt­
schaft sind, freizustellen sind. 

1 .2.4. 1 Der Entwurf des Forschungsorganisa­
tionsgesetzes sah in seinen Artikeln IV-VIII Ände­
rungen des Einkommensteuergesetzes, des Umsatz­
steuergesetzes, des Gewerbesteuergesetzes, des 
Bewertungsgesetzes und des Gebührengesetzes vor. 

1 .2.4.2 Der RH sprach sich in seiner Stellung­
nahme vor allem dagegen aus, steuerrechtliche 
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Regelungen in Vorschriften einzubinden, die mit 
dem Abgabenrecht sonst keine Berührungspunkte 
haben. Nach seiner Auffassung widersprachen die 
vorgesehenen Regelungen den Bemühungen des 
BMF um eine Neuordnung des Steuerrechtes. 

1 .2 .4 .3 In der dem NR übermittelten Regierungs­
vorlage, Beilagen Nr 2 1 4  XV GP, wurden die 
Anregungen des RH berücksichtigt. 

1 .2 .5 . 1 Dem RH wurde vom BMJ der Entwurf 
einer VO über die Grundausbildung für die Ver­
wendungsgruppe C (Bezirksanwalt) übermittelt. 
Der Entwurf sah eine sechs Wochen dauernde Aus­
bildung über die Grundzüge des Strafgesetzbuches 
einschließlich der strafrechtlichen Bestimmungen in 
den Nebengesetzen, soweit sie bei den Bezirksge­
richten anzuwenden sind, über die Strafprozeßord­
nung mit eingehender Behandlung der von den 
Bezirksgerichten anzuwendenden Bestimmungen, 
über die Grundzüge der Gerichtsorganisation, über 
das Gebührenanspruchsgesetz, über das Bundesge­
setz über die allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen und Dolmetscher sowie Grund­
züge des Strafvollzugsrechtes vor. 

1 .2 .5 .2 Der RH verwies in seiner Stel lungnahme 
auf die im Vergleich zu den Bestimmungen des 
Richterd ienstgesetzes und des Rechtspflegergeset­
zes unvergleichlich kürzer festgelegte Ausbi ldungs­
zeit der Bezirksanwälte. Weiters regte der RH an, 
im Hinblick auf die Fülle der Tätigkeiten zu erwä­
gen, ob nicht bei größeren Bezirksgerichten Beamte 
der Verwendungsgruppe B für diese Tätigkeit her­
angebildet werden sollten. 

1 .2 .5 .3 Die vom BMJ am 28 .  Dezember 1 979 
erlassene VO (BGBI Nr 27/80) hat diese Einwände 
des RH jedoch nicht berücksichtigt. 

1 .3 Der RH hält die Stellungnahme zu Gesetzen 
und Verordnungen aus den eingangs angeführten 
Gründen für zweckmäßig, muß jedoch einräumen, 
daß seine Tätigkeit angesichts des Umstandes, daß 
ihm eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, 
auch wenn sie Gebarungsangelegenheiten zum 
Inhalt oder Auswirkungen auf die Prüfungszustän­
digkeit des RH haben, nicht zur Kenntnis gebracht 
werden, nicht umfassend ist. Er würde es begrüßen, 
vom NR eine Richtlinie zu erhalten, ob und in wei­
cher - allenfalls vertiefter - Form er diese Tätigkeit 
aufrechterhalten sol l .  

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Inneres 

a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Polizei- und Gendarmeriemassafonds 

2. 1 Der RH hat zuletzt im TB 1 978 Abs 1 darauf 
hingewiesen, daß für die derzeitige Handhabung 
der DienstkleiderbewirtSchaftung bei der Bundes-

polizei und bei der Bundesgendarmerie eine gesetz­
liche Grundlage fehlt. Darüber hinaus ist die 
Organisation der Dienstkleiderbewirtschaftung, 
derzufolge für jeden der vier Wachekörper des 
Bundes ein selbständiger Massafonds geführt wird, 
unzweckmäßig und unwirtSchaftlich. 

2.2 Aus den Rechnungsabschlüssen der beiden 
dem BMI unterstellten Massafonds geht hervor, 
daß allein im Jahre 1 979 an Massateilnehmer ohne 
gesetzl iche Grundlage aus Massaguthaben ein 
Betrag von rd 3,1 Mil l S ausgezahlt wurde. Die 
Forderungen der Massateilnehmer an die Fonds 
betrugen Ende 1 979 rd 27,4 Mill S, was eine wei­
tere Erhöhung um rd 0,6 Mil l S bedeutet. Sie wer­
den spätestens bei Ausscheiden aus dem Dienstver­
hältnis fällig. 

2.3 Das im Hinblick auf die zentrale Personal­
verwaltung des Bundes zuständige BKA verwies 
bereits vor Jahren auf die großen Schwierigkeiten 
einer einheitlichen Lösung und die damit verbun­
dene beträchtliche finanzielle Belastung des Bun­
des. 

2.4 Die dazu in Aussicht gestellten Verhandlun­
gen haben bisher zu keinem Ergebnis gefüh rt. 

Landesgendarmeriekommando für Tirol 

3 . 1  Der RH hat die Verhältnisse hinsichtlich der 
Kleinposten anläßlich der Gebarungsüberprüfung 
beim Landesgendarmeriekommando (LGK) für . Burgenland bemängelt (siehe TB 1 974 Abs 1 0 . 1 )  
und diese Bemängelung auch anläßlich der Geba­
rungsüberprüfung beim LGK für Tirol wiederholt 
(siehe TB 1 977 Abs 6.2). 

3.2 Nach Ansicht des RH könne bei jenen Gen­
darmerieposten, bei denen Journaldienst verrichtet 
wird, kein effektiver Sicherheitsdienst geleistet wer­
den, wenn diese Posten mit höchstens 6 Beamten 
besetzt seien. Aus diesem Grund hat der RH die 
ehestmögliche Auflassung der Journaldienste auf 
solchen Posten empfohlen (siehe TB 1 977 
Abs 6.2.2). 

3.3 Das BMI hat eine zeitgemäße Organisation 
des Journaldienstes im Rahmen eines Gesamtkon­
zeptes in Aussicht gestellt. 

3.4 Trotz offensichtlich jahrelanger Planungsar­
beit konnte ein solches Gesamtkonzept bisher nicht 
erstellt werden. 

Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg 

4. 1 . 1 . 1  Der RH hat im Zusammenhang mit der 
Verrichtung des Funkpatrouillendienstes Gebüh­
renverrechnungen (Tages- und Nächtigungsgebüh­
ren), die den Bestimmungen der Reisegebührenvor­
schrift widersprachen, beanstandet. Mangels ein­
vernehmlicher Auffassung mit dem BMI wurde 
damit auch das BKA befaßt (siehe TB 1 977 
Abs 1 1 .3 .5) .  
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4. 1 . 1 .2 Das BKA hat sich der Auffassung des RH 
angeschlossen. 

4 . 1 .2 Der RH hat diese Rechtsmeinung dem 
BMI mitgeteilt und ersucht, alle Gendarmerie­
dienststellen davon entsprechend in Kenntnis zu 
setzen. 

4 . 1 .3 Das BMI teilte mit, daß eine entsprechende 
Regelung in Aussicht genommen sei. Diese Rege­
lung könne jedoch nicht auf den Funkpatrouillen­
dienst beschränkt sein und bedürfte daher beglei­
tender organisatorischer Maßnahmen. Hiefür 
müßte das Einvernehmen mit der Personalvertre­
tung im Sinne des § 9 des Personalvertretungsgeset­
zes hergestellt werden. Es sei bisher nicht gelungen, 
die in Aussicht genommene Regelung zu verwirkli­
chen. 

4 . 1 .4 . 1 Nach Ansicht des RH handelt es sich bei 
der Frage der Zulässigkeit der Verrechnung von 
Reisegebühren um eine Rechtsfrage, bei deren Klä­
rung eine Mitwirkung der Personalvertretung nicht 
gegeben ist. Er empfahl, für eine entsprechende 
Gesetzesvollziehung zu sorgen. 

4 . 1 .4 .2 In der unzu lässigen Verrechnungspraxis 
von Reisegebühren im Bereiche der Bundesgendar­
merie ist keine Änderung eingetreten. Diese Vor­
gangsweise weicht allerdings von jenem Stand­
punkt ab, den das BMI anläßlich der Gebarungs­
überprüfung bei der Bundespolizeidirektion Graz 
( 1 979) eingenommen hat, wobei die Bemängelung 
der unzulässigen Verrechnung von Nächtigungsge­
bühren für Nachtdienste im Rahmen des Grenz­
kontrolldienstes durch Kriminalbeamte als berech­
tigt anerkannt und eine Einstellung dieser Praxis 
angekündigt wurde (siehe Abs 8.3 .3 .3 des vorlie­
genden TB). 

4.2. 1 Der RH hat ebenso wie bei anderen Gen­
darmeriedienststellen festgestellt, daß auch beim 
LGK für Vorarlberg Reisezeiten, die außerhalb von 
Plandienstzeiten lagen und in denen keine Dienst­
leistungen erbracht wurden, unzulässigerweise als 
Dienstzeit bewertet und dementsprechend auch als 
Überstunden abgegolten wurden (siehe TB 1 977 
Abs 1 1 . 8 und TB 1 978 Abs 5.2). Auch in dieser 
Frage verwies das BMI auf eine in Aussicht genom­
mene Regelung, die begleitender organisatorischer 
Maßnahmen und daher eines Einvernehmens mit 
der Personalvertretung bedürfe. Dieses sei noch 
nicht erzielt worden. 

4.2.2. 1 Der RH verwies neuerlich auf die ein­
schlägige Judikatur der Höchstgerichte und stellte 
ergänzend fest, daß es sich auch hiebei um eine 
Angelegenheit der Gesetzesvollziehung hand le, bei 
welcher ein Mitwirkungsrecht der Personalvertre­
tung nicht vorgesehen sei. 

4.2.2.2 Überdies wurde auch in diesem Fall 
bemerkt, daß im Bereiche der Bundespolizei für 
Reisezeiten, die außerhalb der Dienstzeiten liegen 
und in denen keine Dienstleistungen erbracht wer-
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den, keine Bewertung als Dienstzeit und dement­
sprechend auch keine Abgeltung erfolgt. 

4.2.3 Die abschließende Stel lungnahme des BMI 
steht weiterhin noch aus. 

Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen Wien 

5 . 1  Die vom Fonds zu Integrationszwecken 
angekauften Eigentumswohnungen wurden der 
Republik Österreich (BMI) vermietet, die sie den 
einzelnen Flüchtlingen untervermietete. Der RH 
hat empfohlen, gegen mit der Zahlung säumige 
Untermieter, die über ein entsprechendes Einkom­
men verfügen, im Wege der Finanzprokuratur 
Mietzins- bzw Räumungsklagen einzubringen 
(siehe TB 1 978 Abs 7.7). 

5.2 Der Fonds teilte nunmehr mit, daß alle Miet­
zinsforderungen eingemahnt bzw die Schuldner 
zur Fachabteilung des BMI eingeladen worden 
seien, um Tei lzahlungsvereinbarungen zur Abstat­
tung der Mietzinsschulden zu treffen. Sollten die 
Mieter dieser Verpfl ichtung jedoch nicht nachkom­
men, sei beabsichtigt, über die Finanzprokuratur 
Mietzins- bzw Räumungsklagen einzubringen. 

Bundespolizeidirektion Innsbruck 

6. 1 . 1  Der RH hat sich anläßlich der Gebarungs­
überprüfungen von Bundespolizeibehörden wieder­
holt (siehe TB 1 97 1  Abs 1 4. 1 ,  TB 1 978 Abs 1 0. 1 . 1 )  
mit der nicht den tatsäch lichen Dienstleistungen 
entsprechenden Entlohnung im Rahmen des poli­
zeiärztlichen Dienstes auseinandergesetzt. Er hat 
stets angeregt, für leistungsgerechte Dienstverhält­
nisse zu sorgen. 

6. 1 . 2 Das BMI hat sich dieser Kritik zwar nie 
verschlossen, wegen der Eigenheit des polizeiärztli­
chen Dienstes eine Lösung dieses Problemes jedoch 
nur auf legistischem Wege für vertretbar und mög­
l ich erachtet. Entsprechende Bemühungen anläß­
l ieh der Novellierung der Dienstpragmatik im Jahre 
1 972, BGBI Nr 2 1 3, sind ergebnislos geblieben. 

6. 1 .3 Die neuerlichen Bemühungen des BMI 
haben auch im Beamten-Dienstrechtsgesetz, 
BGBI Nr 333/ 1 979, keinen Niederschlag gefunden. 

6.2. 1  Der RH hat die regelmäßige gebührenfreie 
Meldeauskunftserteilung über die im Bereiche der 
Stadt Innsbruck wohnhaften und kirchenbeitrags­
pflichtigen Katholiken beanstandet (siehe TB 1 978 
Abs 1 0.7. 1 ) .  

6.2.2 Das BMI stellte eine Neuregelung in Aus­
sicht und wies in der Folge die Behörde an, die 
Überlassung von Meldedaten an die Diözese Inns­
bruck mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 980 einzustel­
len. 

6.3 . 1 Der RH hat im Hinblick auf die Bestim­
mungen des Datenschutzgesetzes, BGBI 
N r 565/ 1 978,  rechtliche Bedenken gegen die Mit­
arbeit der BPD Innsbruck an der beim Amt der 
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Tiroler Landesregierung eingerichteten Verkehrs­
strafdatei geäußert (siehe TB 1 978  Abs 1 0 . 1 4 . 1 . 1 ) .  

6 .3 .2 Das BMI hat das BKA-Verfassungsdienst 
und das BMV um eine Stellungnahme ersucht und 
sodann die BPD Innsbruck angewiesen, die Weiter­
leitung von Daten an die beim Amt der. Tiroler 
Landesregierung eingerichtete Verwaltungsstrafda­
tei mit Wirkung vom I. Jänner 1 980 einzustel len. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  
J a h r e 1 9 7 9  

Gendarmeriezentralschule Mödling 

7. 1 . 1 . 1  Beamten der Gendarmeriezentralschule 
Mödl ing (GZSCH) wurde ein Fahrtkostenzuschuß 
gewtihrt, obwohl sie mehr a l s  20 km außerhalb des 
Dienstortes Mödling wohnten und es keine Unter­
lagen darüber gab, daß die Gründe pafür nicht von 
den Beamten zu vertreten gewesen wären. 

7. 1 . 1 .2 Weiters wurde in jenen Fällen, in denen 
Beamte den im innerstädtischen Bereich Mödl ings 
verkehrenden Autobus bereits von außerhalb der 
Stadtgrenze benützten und bei den Beamten, die 
neben der Wochenkarte auch noch Einzeifahr­
scheine aufgrund ihres Dienstplanes benötigten, bei 
der Berechnung des Eigenanteils an Stelle der 
Gesamtkosten des öffentlichen Verkehrsmittels im 
innersttidtischen Bereich lediglich der Mindestsatz 
von 1 85 S in Abzug gebracht. 

7. 1 .2 Der RH beanstandete d ie nicht dem § 20b 
des Gehaltsgesetzes entsprechende Zuerkennung 
des Fahrtkostenzuschusses und empfahl die Rich­
tigstellung der Berechnung im Sinne der Verord­
nung der Bundesregierung vom 20. Mai 1 975, 
BGBI Nr 290, derzufolge jedenfalls d ie Kosten 
eines vom Beamten zu benützenden innerstädti­
schen Massenbeförderungsmittels im Dienstort in 
Anrechnung zu bringen sind. 

7. 1 .3 . 1  Die GZSCH teilte mit, daß bei dedZuer­
kennung von Fahrtkostenzuschüssen an Beamte, 
die mehr als 20 km außerhalb von Mödling woh­
nen, die entsprechenden Voraussetzungen geprüft 
worden seien .  Die Ergebnisse seien jetzt durch 
Aktenvermerke schriftlich festgehalten worden. 

7 . 1 . 3 .2  Bezüglich der Berechnung des Eigenan­
teiles des Fahrtkostenzuschusses vertrat die 
GZSCH die Meinung, daß nur dann von einem 
innerstädtischen Massenbeförderungsmittel gespro­
chen werden könne, wenn sowohl die Ein- als auch 
die Aussteigstelle innerhalb des gleichen Ortsgebie­
tes liege, gleichgültig, ob das Massenbeförderungs­
mittel für den Ortsverkehr oder für den überörtli­
chen Verkehr bestimmt sei. Da die in Frage kom­
menden Beamten mit Autobussen von außerhalb 
des Ortsgebietes Mödling in d ieses einfahren, sei 
das Massenbeförderungsmittel ab Ortsgrenze Möd­
l ing nicht als innerstädtisches Massenbeförderungs­
mittel angesehen und daher bei der Berechnung des 

Eigenanteiles nicht berücksichtigt worden. Die 
nötigen Berichtigungen hinsichtlich der Zurech­
nung von Einzelfahrscheinen bei Ermittlung des 
Eigenanteiles seien vorgenommen worden. 

7. 1 .4 Der RH verwies auf die Rechtslage und 
wiederholte seine diesbezügliche Bemängelung. 

7. 1 . 5 Eine weitere Stellungnahme der GZSCH 
steht noch aus. 

7.2 . 1  Die Waffenmeisterei ist in einem abgelege­
nen und nicht ständig benützten Gebäude des zur 
GZSCH gehörenden Geländes untergebracht. Die 
Räume, in denen sich fallweise Waffen über meh­
rere Tage befinden, wenn der zuständige Beamte 
infolge anderer Verwendung die Reparaturarbeiten 
nicht sofort durchführen kann, waren gegen ein 
unbefugtes Eindringen ungenügend gesichert. 

7.2.2 Der RH empfah l, die Türen der Waffen­
meisterei besser zu sichern und Waffen, solange an 
ihnen keine Arbeiten durchgeführt werden, aus­
nahmslos in der Waffenkammer aufzubewahren. 

7.2 .3 Die GZSCH wird der Empfehlung des RH 
künftig vol linhaltlich Rechnung tragen. 

7.3. 1 Im Bereiche der GZSCH wurden von 
Beamten des Stammpersonales mehrere private 
Rundfunk- und Fernsehgeräte betrieben, die nicht 
unter die Hauptbewil l igung des Kommandos der 
GZSCH fallen. Nach Auskunft des Kommandos 
der GZSCH war über das Vorliegen von fernmel­
derechtlichen Betriebsbewil l igungen dieser privaten 
Geräte nichts bekannt. 

7.3.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß in diesen 
Fällen für die Geräte eine Hauptbewilligung der 
Fernmeldebehörde erforderlich wäre und empfahl, 
d ie Besitzer derartiger Privatgeräte auf die beste­
hende Rechtslage aufmerksam zu machen. 

7.3 . 3  Die GZSCH teilte mit, daß die in Frage 
kommenden Beamten des Stabspersonales zur 
genauen Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun­
gen des Fernmeldegesetzes und der h iezu ergange­
nen Verordnung verhalten worden seien. 

7.4. 1 Den Lehrgangsteilnehmern, die je nach der 
Art der Schulung bis 1 0  Monate in dem Gebäude 
Grutschgasse 1 8  wohnen, standen in jedem Stock­
werk Waschgelegenheiten am Ende eines Ganges 
und von diesem nur notdürftig abgeteilt zur Verfü­
gung. Aus technischen Gründen war der Durch­
lauferhitzer aber so angebracht, daß nur in die erste 
Waschmuschel Warmwasser eingelassen werden 
konnte, während alle übrigen Waschplätze nur mit­
tels einer Kanne mit Warmwasser versorgt werden 
konnten. 

7.4.2 Nach Ansicht des RH entsprechen derar­
tige Einrichtungen nicht den hygienischen Erfor­
dernissen für Dauerunterkünfte im Sinne der 
Bestimmungen des § 4 des Bundesbediensteten­
Schutzgesetzes, BGB! Nr 1 64/ 1 977, in Verbindung 
mit § 14 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, 
BGBI Nr 234/ 1 972. 
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Er empfahl, zumindest jeden Waschplatz mit 
einem eigenen Warmwasserzufluß zu versehen. 

7.4.3 Die GZSCH wird entsprechende Maßnah­
men bei der Bundesgebäudeverwaltung beantragen, 
verwies aber auf den mangels budgetärer Vorsorge 
seit Jahren gegebenen Nachholbedarf an substanz­
erhaltenden Instandsetzungsarbeiten bei den Schu l ­
objekten. 

7 .5 . 1 Konzessionär der seit einiger Zeit verpach­
teten Kantine der GZSCH ist der Bund. Aus der 
Zeit, als die Kantine noch in Eigenregie betrieben 
worden war, waren noch Geldwerte vorhanden, die 
auf einem Sparbuch einlagen. 

7.5.2 Da es sich bei diesem Guthaben um Bun­
desvermögen handelte, empfahl der RH, den 
Grundsatz der fiskalischen Kasseneinheit zu beach­
ten .  

7 .5 .3  Die GZSCH teilte mit, daß das  bei einem 
Kreditinstitut bestehende Guthaben in der Höhe 
von 20 1 08 ,93 S aufgelöst und als Bundesvermögen 
haushaltsmäßig vereinnahmt worden sei. 

7.6. 1 . 1  Seit drei Jahren war es fallweise nicht 
möglich, alle in der Gendarmerie-Schießvorschrift 
für die Lehrgangstei lnehmer vorgesehenen Übun­
gen durchzuführen, da der früher hiefür zur Verfü­
gung gestandene Schießplatz in Süssenbrunn 
wegen Bauarbeiten nicht benützt werden konnte. 
Eine aus sicherheitspolitischen Gründen gebotene 
verstärkte Schießausbildung war ausgeschlossen. 
Die Schießausbildung erfolgte auf Plätzen des Bun­
desheeres nach Maßgabe der dafür eingeräumten 
Zeiten. Neben den dadurch entstandenen Termin­
schwierigkeiten ergaben sich durch den Anfall von 
Reisegebühren, Betriebskosten für den jeweils 
erforderlichen Transportraum sowie für Überstun­
den - wenn die Schießausbi ldung wegen der örtli­
chen Umstände nicht in der Plandienstzeit abge­
wickelt werden konnte - Aufwendungen, d ie jähr­
lich 50 000 S betragen haben . Diese Kosten werden 
sich nach dem für 1 980 geplanten Ausbau der 
GZSCH etwa verdoppeln . 

7.6. 1 .2 Für den Schulbetrieb schwerwiegender 
war aber der mit der Schießausbildung verbundene 
Zeitaufwand. Die Fahrtzeiten und die Notwendig­
keit der rationellen Durchführung dieser Übungen 
zwang zu einer mögl ichst großen Teilnehmerzahl, 
wodurch der übrige Unterricht stark beeinträchtigt 
wurde. 

7.6. 1 . 3 Seit Jahren bot sich auf einem zum Schul­
gelände gehörenden Grundstück, welches als provi­
sorischer Sportplatz benützt wird, die Möglichkeit 
für die Errichtung einer unterirdischen Übungsan­
lage an, die für den Schulbetrieb zweckmäßiger 
wäre. 

7.6.2 Der RH empfahl, um eine rasche Verwirk­
lichung dieses Vorhabens bemüht zu sein. 

7.6.3 Das BMI führte dazu aus, daß die Gen-
darmerieschießstätte Süssenbrunn ab dem 
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Jahre 1 980 wieder zur Verfügung stehen werde. 
Der Bau einer neuen Schießstätte im Bereich der 
GZSCH komme aus baupolizeiIichen Gründen 
wegen der Lage im Stadtgebiet sowie angesichts 
der zu gewärtigenden Kosten von etwa 1 0  Mill S 
nicht in Betracht. 

7.6.4 Demgegenüber vermeinte der RH, daß mit 
Wiederinbetriebnahme der Anlage in Süssenbrunn 
zwar die jederzeitige Benützbarkeit gewährleistet 
sei, die übrigen Nachteile für den geordneten 
Schulbetrieb aber bestehen bl ieben. Er empfahl, die 
bautechnischen und finanziellen Mögl ichkeiten der 
Errichtung einer unterirdischen Schießstätte zu 
untersuchen. 

7.6.5 Das BMI sagte diese Untersuchung anläß­
lich der Planung für den beabsichtigten Bau der 
Sportanlage zu. 

7.7. 1 Seit dem Jahre 1 935 ist die GZSCH an 
ihrem derzeitigen Standort in Mödl ing unterge­
bracht. Geeignete Anlagen für eine entsprechende 
Abwicklung des Sportunterrichtes standen seither 
n icht zur Verfügung. Die Schule hat zwar einen 
Turnsaal, der aber wegen seiner geringen Größe 
und schlechten Belüftung nur sehr beschränkt ver­
wendbar ist. Daneben kann für den Sportunterricht 
im Freien noch ein schuleigenes Gelände mit gewis­
sen Einschränkungen benützt werden. Es handelt 
sich dabei um eine auf einer Aufschüttung von Bau­
schutt im Laufe der Zeit ohne zusätzliche bauliche 
Maßnahmen entstandene Wiese. Diese Anlage 
konnte daher nur für Gymnastik und Bewegungs­
spiele herangezogen werden, wobei es jedoch 
immer wieder zu Fußverletzungen bei den Sport­
ausübenden gekommen ist. 

Ein Teil des Sportunterrichtes mußte auf der ein­
zigen im Raum Mödling vorhandenen Sportanlage 
des Bundessportzentrums Südstadt nach Maßgabe 
der nur sehr beschränkt zur Verfügung stehenden 
freien Termine und gegen Bezahlung abgewickelt 
werden, was m it denselben nachteiligen Folgen für 
die Unterrichtsgestaltung wie bei der Schießausbi l­
dung verbunden war. 

7.7.2 Der RH bemängelte, daß nach 44 Jahren 
Bestand der GZSCH in Mödling keine auch nur 
annähernd dem Ausbildungsplan und den Ausbil­
dungserfordernissen entsprechende Sportanlage 
vorhanden war. Er vertrat die Ansicht, daß die 
Sportausbildung und d ie damit verbundene körper­
liche Ertüchtigung ein wichtiges exekutivdienstli­
ches Erfordernis darstelle, das nicht nur geeignet 
sei, dem Beamten die Erfül lung seiner Aufgaben zu 
erleichtern, sondern auch zu seinem Selbstschutz 
wesentlich beitrage. 

Aus d iesen Gründen und im Hinblick auf die 
geplante Erweiterung des Fassungsvermögens der 
Schule empfahl der RH, für die Errichtung geeig­
neter Schu lsportanlagen zu sorgen. 

7.7.3 Das BMI teilte mit, daß ein entsprechendes 
Ersuchen im Jahre 1 975 an das BMBT gerichtet 
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worden sei . Das Projekt sei als besonders dringend 
bezeichnet worden. Vom BMBT wäre das Projekt 
jedoch zurückgestellt worden, weil die in Frage 
kommende Fläche im Z.usammenhang mit der Ver­
setzung der UNIDO-Häuser vorübergehend für 
die Lagerung der Fertigteile benötigt würde und zu 
viele bauliche Aktivitäten an einem Platz vermieden 
werden sollten. Es könne jedoch damit gerechnet 
werden, daß die Sportanlage mit Turnhalle etwa 
1 980 oder 1 98 1  errichtet werde. 

7. 8 . 1 Für einen in den Jahren 1 962 bis 1 964 
errichteten Strah lenschutzraum wurden 2,1 Mill S 
aufgewendet, trotzdem war der Schutzbau nicht 
benützbar. Wesentliche Einrichtungen - wie die 
elektro-hydrau lische Anlage zum automatischen 
Schließen der Belüftungsanlage, die elektrische 
Luftansauganbge, eine Entseuchungsanlage und 
ein entsprechendes Notstromaggregat - fehlten bzw 
waren n icht funktionstauglich. In den Jahren 1 973 
und 1 975 ersuchte die GZSCH das für den Bau 
zuständige Landesbauamt beim Amt der Nieder­
österreichischen Landesregierung um eine kommis­
sionelle Überprüfung des Strahlenschutzraumes auf 
seine Verwendbarkeit und um Bekanntgabe jener 
Maßnahmen, die noch erforderlich wären, um den 
Schutzraum seiner Bestimmung gemäß verwenden 
zu können.  

Das Landesbauamt ist auf dieses Ersuchen nicht 
tätig geworden. 

7 .8 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß im 
Hinblick auf die bisher aufgewendeten Mittel im 
Einvernehmen mit dem BMBT raschest für einen 
der Zielsetzung entsprechenden Ausbau zu sorgen 
wäre, da andernfalls die gesamten bisherigen 
Kosten in der Höhe von 2 , 1  Mil l S als Fehl investi­
tion zu bemängeln wären. 

7.8 .3 Das BMI führte aus, daß die Errichtung des 
Schutzraumes im Jahr 1 960 seitens der Bundesge­
bäudeverwaltung I im Zuge der damals in Bau 
befindlichen Erweiterungsbauten angeregt worden 
sei. Es werde, nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden Mittel, die stufenweise Fertigstellung des 
Schutzraumes betreiben und mit den zuständigen 
Stellen außerhalb des Ressortbereichs ehestens Füh­
lung aufnehmen. 

7.9. 1 Die Mannschaftstransportwagen (MTW) 
der GZSCH wurden wiederholt unter Beistellung 
der Fahrer bzw der Betriebsmittel Beamten der 
Schule, dem Gendarmeriesportverein (GSV), aber 
auch ressortfremden Personen (Exkursion der 
Bediensteten des Bezirksgerichtes Mödling nach 
Eisenstadt, Rust und II Imitz) zur Verfügung 
gestel lt.. 

Das BMI hat im Jahr 1 967 Richtlinien für die 
Benützung von MTW und Kleintransportern der 
Bundesgendarmerie durch den GSV und die Gen­
darmeriemusik herausgegeben und in diesem 
Zusammenhang auch die Benützungsgebühr - letzt­
malig 1 974 mit 3,50 S/km für einen MTW mit 

27 Sitzen - festgesetzt. In dieser Höhe wurde sie 
auch in den angeführten Fäl len entrichtet. 

7.9.2 Der RH erachtete die Benützung der Ein­
satzfahrzeuge für ressortfremde Personen bzw für 
Beamte zu Fahrten, die ausschließlich privaten 
Charakter haben (Fahrt ins Praterstadion zu einem 
Fußballeuropacupspiel) durch den Erlaß des BMI 
nicht für gedeckt. Überdies konnte im Hinblick auf 
die besonders seit 1 974 gestiegenen Treibstoffko­
sten auch die Betriebskostenvergütung nicht mehr 
als angemessen angesehen werden .  Außerdem wur­
den in diesen Fällen dem Bund die infolge von Rei­
segebühren und zumeist auch Überstunden für den 
Kraftfahrer anfallenden Aufwendungen nicht 
ersetzt. 

Der RH empfahl , Privatfahrten für ressort­
fremde Personen einzustellen und darüber h inaus 
den Fahrtkostenersatz den gestiegenen Treibstoff­
kosten anzupassen. 

7.9.3 Das BMI hat die Kommanden angewiesen, 
Privatfahrten mit MTW für ressortfremde Institu­
tionen einzustellen. Bezüglich der Benützungsge­
bühr sei das dafür zuständige BKA schon 1 974 um 
eine Überprüfung ersucht worden, jedoch trotz 
mehrmaliger Betreibungen noch keine Neurege­
lung erfolgt. Für den Ersatz der bei solchen Fahrten 
erwachsenden zusätzlichen Kosten (zB für Über­
stunden) sei vorgesorgt worden. 

7 . 1 0 . 1  Zwei zur GZSCH gehörende Häuser 
wurden ausschließlich von Gendarmeriebeamten 
bewohnt. Von den ursprünglich acht Naturalwoh­
nungen waren bereits sieben in Mietwohnungen 
umgewandelt worden. Jedes dieser Wohnhäuser 
war mit einer eigenen Zentralheizungsanlage aus­
gestattet, die von einem Bediensteten der GZSCH 
betrieben wurde. Bezüglich der vorerst vom Bund 
ausgelegten Heizkosten wurde im Jahr 1 960 den 
damals noch ausnahmslos als Naturalwohnungsbe­
nützer eingewiesenen Bediensteten bescheidmäßig 
eine Vorschußzahlung auf die Vergütung bis deren 
endgültiger Festsetzung vorgeschrieben. 

Bei dieser Kostenfestsetzung ist man von der 
jeweiligen Wohnungsgröße und dem damaligen 
Durchschnittspreis für Kohle ausgegangen. In den 
seither vergangenen 19 Jahren erfolgte weder eine 
endgültige Festsetzung der Heizkostenvergütung, 
noch wurden die gestiegenen Preise für Heizmate­
rial berücksichtigt. 

Nach den Aufzeichnungen für die Heizperioden 
1 976/ 1 977 und 1 977/ 1 978 wurde auf diese Weise 
die Beheizung der Wohnungen vom Bund mit 
42 000 S bzw mit 53 000 S subventioniert. 

7 . 1 0 .2 Der' RH empfahl, d ie Heizkostenvergü­
tungen für diese Wohnungen in einer dem tatsäch­
lichen Aufwand entsprechenden Höhe neu festzu­
setzen. 

7 . 1 0 .3 Das BMI hat den Ersatz der dem Bund 
durch den Betrieb der Zentralheizungsanlagen tat­
sächlich erwachsenden Kosten verfügt. 
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7. 1 1 . 1  Zur Verrechnung der Kantinengebarung 
wurde ein Kassabuch geführt, welches den erhalte­
nen Auskünften zufolge sowohl die Bargeld- als 
auch die Sparbuch bestände enthielt, nicht aber 
Bewegungen zwischen beiden. Dessen ungeachtet 
wurde im Kassabuch an manchen Tagen ein 
Minus-Saldo nachgewiesen, obwohl gleichzeitig 
auf dem Sparbuch ein Guthaben aufschien. 

7. 1 1 .2 Da aus Zeitgründen eine Aufklärung an 
Ort und Stelle im Rahmen der Gebarungsüberprü­
fung nicht erfolgen konnte, empfahl der RH eine 
Überprüfung durch die Prüfungsstelle der Buchhal­
tung und ersuchte um Mittei lung des Ergebnisses. 

7. 1 1 .3  Wie das BMI in weiterer Folge bekannt 
�.ab, hat die von der Buchhaltung vorgenommene 
Uberprüfung Unregelmäßigkeiten ergeben, wes­
halb gegen zwei Beamte Disziplinarverfahren ein­
geleitet wurden. 

7. 1 1 .4 Der angekündigte abschließende Bericht 
ist dem RH bisher nicht zugegangen. 

7. 1 2  Weiteren Empfehlungen des RH h insicht­
lich des Objektschutzes, der Alarmanweisung der 
GZSCH, der Führung der Formblätter "Dienstplan 
und Dienststundenübersicht", des Abbaues von 
Überstunden, der Lagerung brennbaren Materials 
auf Dachböden, der Einhaltung der Meldepflicht, 
der Bestimmungen bezüglich der Ortstaxe und der 
Umsatzsteuerpflicht bei Gästezimmern, der Einhal­
tung von Bestimmungen der Massawirtschaft, der 
fachdienstwertigen Verwendung eines Beamten der 
Verwendungsgruppe C, der Gewährung von Son­
derurlauben für Lehrgangstei lnehmer und Beamte 
des Lehrkörpers, der alpinen Sonderausbildung 
eines Beamten der Rechnungsgruppe, der Führung 
eines Fonds für Lernbehelfe sowie der Umwidmung 
der bisherigen Naturalwohnung des Schulkomman­
danten in Amtsräume, ist die überprüfte Dienst­
stelle bzw das BMI nachgekommen. 

Bundespolizeidirektion Graz 

Präsidialabteilung 

8. 1 . 1 . 1  Im Rahmen des polizeiärztlichen Dienstes 
wurden zwei vollexekutivdiensttaugliche Sicher­
heitswachebeamte (SWB) und eine Schreibkraft 
ganztägig verwendet. Einer dieser SWB war ua 
regelmäßig im Verlaufe der amtsärztlichen Unter­
suchung der Bewerber für die Erteilung einer Len­
kerberechtigung mit der Prüfung der Sehschärfe, 
des Gehörsinnes, des Farbsinnes sowie mit der Fest­
stel lung der Größe und des Gewichtes bzw bei 
Bewerbern um die Aufnahme in den Polizeidienst 
auch noch mit der Prüfung des Harns (Zuckertest) 
und des Geruchssinnes betraut. Die dabei ermittel­
ten Werte dienten dem Amtsarzt neben seinen eige­
nen zusätzlichen Untersuchungswahrnehmungen 
als Grundlage für die Erstellung der Gutachten 
über die körperliche Eignung. 

Der SWB hatte keine medizinische Schulung. 
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8. 1 . 1 .2 Der RH vertrat die Ansicht, daß z u  die­
sen Feststellungen nach den einschlägigen gesetzli­
chen Bestimmungen ausschließlich ein Arzt 
berechtigt und als Amtsarzt einer Bundespolizeibe­
hörde auch verpflichtet sei. 

Er beanstandete die der Gesetzeslage widerspre­
chende Vorgangsweise und empfahl, dafür zu sor­
gen, daß derartige Untersuchungen nur mehr von 
den Polizeiärzten vorgenommen werden. 

8. 1 . 1 .3 Die Behörde hat sich zu dieser Empfeh­
lung nicht geäußert. 

8. 1 . 1 .4 Der RH ersuchte um eine weitere sachbe­
zogene Stellungnahme. 

8 . 1 .2. 1  Im Jahre 1 978  stand der Bundespolizeidi­
rektion (BPD) Graz bei der Post 4570, Druck­
werke, für die Anschaffung von Vordrucken und 
Formularen bzw innerbetrieblich verwendeten Auf­
zeichnungshilfen, ein Voranschlagsbetrag von rd 
I 1 37 000 S zur Verfügung. 

Die Bestellungen solcher Druckwerke erfolgten 
freihändig, weil die Einzell ieferungen den damals 
geltenden Grenzbetrag für eine freihändige Ver­
gabe nicht erreichten. Nach den vorhandenen 
Unterlagen sind die letzten diesbezüglichen Preis­
vergleiche schriftlich durch Einholung von Offerten 
im Jahre 1 976 vorgenommen worden. 

8. 1 .2 .2  Der RH bemängelte die Nichteinhaltung 
der in den Vergabevorschriften (ÖNORM A 2050 
und Erlaß des BMI vom 8 .  Juli 1 977) festgelegten 
Bestimmungen und empfahl, in Hinkunft bei frei­
händiger Vergabe Vergleichsangebote einzuholen 
und aktenkundig zu machen. 

8. 1 .2,3 Laut Stel lungnahme der Behörde hätten 
die zwischenzeitlich eingeholten Vergleichsange­
bote gezeigt, daß jene Druckerei, an welche die 
Behörde bereits seit Jahren zum Großteil Druck­
au/träge vergibt, nach wie vor am preisgünstigsten 
seI. 

8. 1 .3 . 1 Eine Überprüfung der Sachengebarung 
ergab vor allem bei Schreib- und Büromaterialien 
große Lagerbestände. Diese sind vorwiegend durch 
Ankäufe jeweils vor Jahresende gebildet worden. 

8 . 1 . 3 .2 Der RH bemängelte die überhöhte Lager­
haltung besonders wegen der damit verbundenen 
Bindung von Haushaltsmitteln und empfahl, in 
Hinkunft die Haushaltsvorschriften zu beachten, 
denen zufolge Anschaffungen keinesfalls nur zur 
Vermeidung eines zu Jahresende drohenden Ver­
falles von zugewiesenen Ausgabenermächtigungen 
vorgenommen werden dürfen. 

8 . 1 .3 .3  Die Behörde bestätigte, daß am Ende 
eines Kalenderjahres Materialien angekauft wor­
den seien, um die zugewiesenen Ausgabenermächti­
gungen auszuschöpfen. In manchen Fällen seien 
vermehrte Ankäufe aber auch vorzeitig wegen des 
Vorliegens günstiger Angebote erfolgt. 

8. 1 .3 .4 Der RH verwies demgegenüber nochmals 
auf die bestehenden Vorschriften für eine ord-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 265

www.parlament.gv.at



1 2  

nungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsfüh­
rung. 

8. 1 .4 . 1  Die Reinigung der Unterkunft für die den 
Grenzkontrolldienst versehenden Kriminalbeamten 
wurde durch Reinigungskräfte der ÖBB besorgt. 
Im ersten Vierteljahr 1 979 wurde für diese Dienst­
leistungen (rd 20 Monatsstunden) ein Betrag von rd 
1 6  000 S in Rechnung gestellt, was rd 268 S/Stunde 
entsprach. Die BPD Graz hatte sich zu dieser 
Lösung veranlaßt gesehen, da es nicht gelungen 
war, eine Reinigungskraft zu den beim Bund übli­
chen Sätzen - im gegenständlichen Fal l würde d ies 
eine Monatsentschädigung von rd 700 S bedeuten -
zu finden. 

8 . 1 .4.2 Der RH empfahl, angesichts der unver­
tretbar hohen Reinigungskosten zu untersuchen, 
inwieweit allenfalls eine Kraft in Teilzeitbeschäfti­
gung eingesetzt werden könnte, wofür erfahrungs­
gemäß leichter Bewerber zu finden sind ; der tägli­
che Dienstbetrieb l ieße auch eine tägliche Reini­
gung sachlich gerechtfertigt erscheinen. Da sich das 
Gendarmeriepostenkommando in  unmittelbarer 
Nähe der Dienststelle befindet, wäre andernfalls 
auch eine Heranziehung der dort beschäftigten 
Reinigungskräfte zu erwägen. 

8 . 1 .4 .3 Die BPD Graz pflichtete zwar den Aus­
führungen des RH bei, bemerkte jedoch, daß für 
20 Monatsstunden keine Interessenten zu finden 
wären. 

8 . 1 .4 .4 Da die Behörde offensichtlich nicht in der 
Lage war, sich mit den Empfeh lungen des RH ein­
gehender zu befassen, wurde die Angelegenheit an 
das BMI herangetragen. • 

8. 1 . 5 . 1 Bei der BPD Graz wurden alle Einlauf­
stücke ausnahmslos, auch dann, wenn es sich dabei 
eindeutig um Rechtshi lfeangelegenheiten handelte, 
sobald sie sich ihrem Inhalt nach möglicherweise 
auf einen Verkehrsunfall bezogen, vorerst im Pro­
tokoll mit dem Organisationszeichen "VU" einge­
tragen, dann an die Abteilung III (Verwaltungspo­
lizei) weitergeleitet, dort nochmals im Protokoll 
mit dem Organisationszeichen "Rh" eingetragen 
und nach erfolgter Bearbeitung ohne entsprechen­
den Erledigungsvermerk im "VU" Protokoll 
unmittelbar an die ersuchende Stelle rückgemittelt. 

8 . 1 . 5 .2 Nach Ansicht des RH brachte d iese Vor­
gangsweise einen vermeidbaren Arbeitsaufwand 
und eine unrichtige Ausweisung der Zahl der jähr­
l ich anfallenden "VU-Akten" mit sich. Er empfahl, 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung diese 
Doppelprotokollierung einzustellen. 

8 . 1 . 5 .3 Laut Stellungnahme der BPD kämen sol­
che Doppelprotokoll ierungen sehr selten vor. Ein 
Abgehen von d ieser Vorgangsweise würde ein 
genaues Aktenstudium vor der Protokol l ierung 
erforderlich machen und bei Anfragen die Aus­
kunftsertei lung erschweren. 

8 . 1 .5 .4 Unter Hinweis auf den m it jeder Doppel­
protokoll ierung verbundenen vermehrten Verwal­
tungsaufwand, der dem aus der Geschäftsordnung 
der Bundespolizeibehörden hervorgehenden 
Gedan�en einer ordnungsgemäßen, zweckmäßigen 
und raschen Aktengebarung widerspricht, verbl ieb 
der RH bei seiner Empfehlung. 

8 . 1 .6. 1 Mit Skartierungsarbeiten wurden fal l ­
weise zwei Bedienstete beschäftigt. Die im 
Abschnitt V der Geschäftsordnung der Bundespoli­
zeibehörden enthaltene Skartierungsvorschrift 
hätte noch wesentlich mehr Möglichkeiten zu einer 
Verringerung der Archivbestände geboten. Weiters 
wurden die Bestimmungen des § 1 1 4 Abs 3 der 
Skartierungsvorschrift nicht eingehalten. Die Aus­
scheidung von entbehrlichen Dienststücken, Proto­
kollen und sonstigen Vermerken dient aber der 
Übersichtlichkeit der Aktenhaltung. 

8 . 1 .6 .2 Nach Ansicht des RH hat die unzurei­
chende Beachtung d ieses Bereiches der Aktenver­
waltung zu einem überaus starken Anwachsen der 
Archivbestände geführt, was wiederum Zersplitte­
rung der Ablage, hohen Raumbedarf und Unüber­
sichtlichkeit zur Folge hatte. 

Der RH beanstandete diesen durch Versäum­
nisse in der Vergangenheit bewirkten Zustand 
sowie die Nichtbeachtung der einsch lägigen Vor­
schriften. 

8 . 1 .6.3 Laut Stellungnahme der BPD Graz sei die 
zeitgerechte Skartierung der Akten im wesentlichen 
mangels Trennung von Anzeigen gegen unbe­
kannte Täter bezüglich Vergehen und Verbrechen 
in den Protokollen nicht möglich gewesen. Die in 
der Zwischenzeit gefundene Lösung dieser Frage 
habe die Skartierung wesentlich vereinfacht, so daß 
d ie Archivbestände verringert werden konnten. 

8 . 1 .7 . 1 Die Depositenverwahrung gab dem RH 
sowohl in rein verwaltungstechnischen Belangen als 
auch in der praktischen Durchführung der Verwah­
rung Anlaß zu zahlreichen Beanstandungen. 

8 . 1 .7 .2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die 
Handhabung der DepositenverWahrung - insb man­
gels ausreichender Aufsicht durch die dafür zustän­
dige Präsidialabteilung - nicht der gebotenen ord­
nungsgemäßen und übersichtlichen Gebarung ent­
sprach. 

Der RH empfahl, durch geeignete Maßnahmen 
unter Bedachtnahme auf die erfolgten Beanstan­
dungen künftig für eine ordnungsgemäße Deposi­
tenverwaltung zu sorgen. 

8 . 1 .7 .3 Die BPD Graz ist zunächst auf die Bean­
standungen nicht eingegangen. Erst auf Veranlas­
sung des BMI gab sie eine weitere Äußerung ab, 
worir die Beanstandungen, soweit persönliche Ver­
sehen vorgelegen seien, mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen wurden. Es sei neuerlich Einfluß 
genommen worden, daß die Vorschriften der Ver­
wahrungsordnung von allen mit deren Vollzug 
betrauten Bediensteten genauere Beachtung finden 
werden. 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 13 von 265

www.parlament.gv.at



It 

A 

Staatspolizeiliche Abteilung 

8.2 . 1 . 1  Im  Fremdenpolizeilichen Referat wurde 
eine phonetische Steckzettelkartei geführt, in der 
alle Vorgänge bezüglich "Fremder" vorgemerkt 
wurden. Daneben wurde aufgrund der Meldedaten 
- dem Referat steht für jeden im Behördenbereich 
zur Anmeldung gelangenden Fremden eine von 
diesem zusätzlich auszufüllende Ausfertigung des 
Meldezettels zur Verfügung - jeder Fremde kartei­
mäßig erfaßt. Gleichzeitig wurde ein Fristenvor­
merk gesondert geführt. Die Ablage der Meldezet­
tel erfolgte auch im Referat. Mit diesen Tätigkeiten 
war eine Bedienstete ausschließlich beschäftigt. 

8 .2 . 1 .2 Nach Ansicht des RH verursachte die 
Zweigleisigkeit in der Vormerkhaltung von Frem­
den einen vermeidbaren Verwaltungs- und Perso­
nalaufwand. 

Der RH empfahl, unter Beibehaltung des Fristen­
vormerkes die daneben aufgrund der Meldezettel­
daten geführte Kartei aufzulassen. 

8 .2 . 1 .3 Die BPD Graz stellte Überlegungen über 
ein Verfahren in Aussicht, das sowohl der polizeili­
chen AufgabensteIlung als auch den ökonomischen 
Gesichtspunkten am besten entspricht. 

8 .2 . 1 .4 Der RH ersuchte um Bekanntgabe des 
Ergebnisses. 

Kriminalpolizeiliehe Abteilung 

8.3 . 1 . 1  In den Räumen des Kriminaltechnischen 
Dienstes wurden Untersuchungen vorgenommen, 
bei denen gesundheitsschädliche Dämpfe bzw Gase 
entstehen. Eine geeignete Entlüftungsanlage war 
nicht vorhanden. Eine Entlüftung durch Öffnen der 
Fenster war nur begrenzt möglich und blieb oft wit­
terungsbedingt erfolglos. 

8 .3 . 1 .2 Der RH regte im Sinne des § 4 Abs 1 des 
Bundesbediensteten-Schutzgesetzes, BGBI Nr 1 64/ 
1 977, in Verbindung mit § 3 Abs 5 des Arbeitneh­
merschutzgesetzes, BGBI Nr 234/ 1 972, für diese 
Räume und für den Raum, in dem die Beschußan­
lage untergebracht ist (nichtbeheizbarer Dachbo­
den), den Einbau wirksamer Entlüftungsanlagen 
an. 

8 .3 . 1 .3 Die BPD Graz sagte im Zusammenhang 
mit der Zuweisung von weiteren Räu men an diese 
Organisationseinheit eine Abstel lung der aufgezeig­
ten Mißstände zu. 

8 .3 .2 . 1 Bei der stichprobenweisen Überprüfung 
der Dienststücke der Abteilung II (Krim inalpolizei) 
stellte der RH fest, daß von der Sicherheitswache 
oft mehrseitige Meldungen mit jeweils zwei Durch­
schriften angefertigt wurden, die aufgrund des 
Sachverhaltes für die Behörde nur reinen Informa­
tionswert hatten. Diese Meldungen wurden proto­
kolliert und dann ohne irgend eine weitere Bearbei­
tung abgelegt. 

8 .3 .2 .2 Im Hinblick auf den damit verbundenen 
hohen Verwaltungsaufwand und zur Entlastung 
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der Sicherheitswache von Schreibarbeiten, sowie 
um den Protokollzahlen, die einen wichtigen Nach­
weis über den Arbeitsanfal l  geben, eine echte Aus­
sagekraft zu verleihen, empfahl der RH, sich auf 
eine entsprechende Vormerkung im Frührapport 
der Sicherheitswache zu beschränken. 

8 .3 .2 .3 Die BPD Graz teilte mit, daß dafür neue 
Richtlinien ausgearbeitet worden seien, die der 
Empfehlung des RH entsprächen. 

8 .3 .3 . 1 Die Dienstzeit der den Grenzkontroll­
dienst versehenden Kriminalbeamten war als Wech­
seldienst, ausgerichtet nach dem jeweils geltenden 
Fahrplan der grenzüberschreitenden Züge, die 
während der Fahrt zwischen Graz, Spielfeld, Mar­
burg und zurück, kontroll iert werden, geregelt. 
Von den in der Nachtzeit (22 00 bis 06 00 Uhr) 
Dienst versehenden Beamten wurden Nächtigungs­
gebwhren verrechnet. 

8 .3 .3 .2 Nach Ansicht des RH bestand für diese 
Dienstverrichtungen während der Nachtstunden 
kein Anspruch auf Nächtigungsgebühren, da den 
Beamten kein erhöhter Aufwand für die Inan­
spruchnahme eines Quartiers entstehen konnte. 

Der RH beanstandete die durch die RGV 1 955 
nicht gedeckte Verrechnung von Nächtigungsge­
bühren im Rahmen des Grenzkontrolldienstes und 
empfahl die Einstel lung der Bezahlung dieser 
Gebühren . 

8 .3 .3 .3 Das BMI teilte die Ansicht des RH, daß 
unter Hinweis auf die Rechtsprechung des VwGH 
(Erkenntnis Zl 485/77 vom 9. September 1 977) die 
<;ebührlichkeit verneint werden müsse. 

8 .3 .4 . 1 Im Rahmen der erkennungsdienstlichen 
Behandlung von straffäll ig gewordenen Personen 
wurden bei der BPD Graz seit einiger Zeit neben 
den üblichen dreiteiligen Lichtbildaufnahmen auch 
eine größerformatige Farbaufnahme des Mitteibil­
des gemacht und in die Lichtbi ldsammlung aufge­
nommen. Mangels geeigneter amtseigener Einrich­
tungen wurden diese Aufnahmen bei einer Privat­
firma ausgearbeitet. Von der Möglichkeit einer 
Ausarbeitung bei der entsprechend ausgestatteten 
BPD Wien machte die Behörde aus Kosten- und 
Zeitgründen keinen Gebrauch. 

8 .3 .4 .2 . 1  Wie der RH kritisch vermerkte, dürften 
Aufnahmen von straffäl l ig gewordenen Personen 
Privatpersonen grundsätzlich nicht zur Kenntnis 
gelangen j durch die Einschaltung einer privaten 
Firma konnte dies ebensowenig wie eine mögliche 
mißbräuchliche Verwendung ausgeschlossen wer­
den. 

8.3.4.2.2 Der RH empfahl daher - sofern sich die 
Anfertigung von derartigen Farbaufnahmen aus 
kriminal taktischen Erwägungen für erkennungs­
dienstliehe Belange als zweckmäßig erweisen 
sollte - , alle damit betrauten Dienststellen mit den 
zur Ausarbeitung erforderlichen Geräten auszustat-
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ten bzw dafür z u  sorgen, daß derartige Aufnahmen 
bei der BPD Wien ausgearbeitet werden. 

8.3 .4 .3 Das BMI stellte Überlegungen über die 
Zweckmäßigkeit der Herstellung von derartigen 
Farbaufnahmen und die weitere Vorgangsweise in 
Aussicht. 

Verwaltungspolizeiliche Abteilung 

8.4. 1 . 1  Von bestimmten Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes, wie gesetzlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften, politischen Parteien, aber 
auch vom Österreichischen Roten Kreuz (Verein) 
wurden für erteilte Meldeauskünfte keine Verwal­
tungsabgaben eingehoben. 

Zur Begründung wurden Erlässe herangezogen, 
die jedoch nur die Gebührenbefreiung gern § 2 des 
Gebührengesetzes, BGBI Nr 267/ 1 957, zum 
Gegenstand haben. 

8.4. 1 .2 Nach Ansicht des RH war d iese Vor­
gangsweise nicht in der Bundes-Verwaltungsabga­
ben-Verordnung 1 968,  BGBI Nr 53, gedeckt, in der 
eine gleichartige Befreiungsbestimmung fehlt, wes­
halb für amtliche Meldeauskünfte nach TP 1 9  lit b 
des Tarifes zu d ieser Verordnung eine Bundes-Ver­
waltungsabgabe von 6 S zu entrichten wäre. 

8.4. 1 .3 Die Behörde hat das Prüfungsergebnis 
zur Kenntnis genommen und eine Neuregelung der 
angeführten Meldeauskünfte in Aussicht gestel lt. 

8.4 .2. 1 Das Steiermärkische Veranstaltungsge­
setz räumt den Veranstaltern im § 33 Abs 3 die 
Möglichkeit ein, Veranstaltungen, die regelmäßig 
oder in verschiedenen Zeitabständen wiederkehren, 
den gleichen oder ähnlichen Charakter aufweise� 
und am selben Standort durchgeführt werden, in 
einer sog Sammelmeldung anzuzeigen. 

Solche "Sammelmeldungen" wurden mit der für 
derartige Eingaben gern § 1 4  TP 6 des Gebührenge­
setzes, BGBI Nr 267/ 1 957 idgF, vorgesehenen Ein­
gabegebühr von 70 S jedoch nur einfach, ohne 
Berücksichtigung der Anzahl der gleichzeitig zur 
Anmeldung gelangenden Veranstaltungen verge­
bührt. 

8.4.2.2 Nach Ansicht des RH wären Eingaben in 
Form von "Sammelmeldungen" entsprechend dem 
§ 1 2  des Gebührengesetzes 1 957 nach Maßgabe der 
dadurch zur Anmeldung gelangenden Anzah l der 
Veranstaltungen auch mehrfach zu vergebühren. Er 
empfahl, künftig entsprechend vorzugehen. 

8 .4 .2 .3 Die BPD Graz maß der vom RH zum 
Ausdruck gebrachten Ansicht nur hypothetischen 
Wert bei, weil aus den meisten "Sammelmeldun­
gen" nicht die zu erwartende Anzahl der Veranstal­
tungen zu entnehmen und daher im vorhinein n ich� 
die erforderliche Gebühr errechenbar wäre. Wei­
ters stünde die Auffassung des RH im Widerspruch 
zur Rechtsmeinung der zuständigen Rechtsabtei­
lung des Amtes der Steiermärkischen Landesregie­
rung, deren Ansicht als Oberbehörde jedoch Beach­
tung verdiene, um eine einheitliche Handhabung 

dieser Bestimmung durch alle damit befaßten 
Behörden zu gewährleisten. 

8.4.2.4 Wie der RH erwiderte, sei er von Prü­
fungsfeststel lungen über "Sammelmeldungen" aus­
gegangen, die eine Mehrzahl von Veranstaltungen 
mit allen dafür erforderlichen Daten betrafen und 
zweifel los mehrfach zu vergebühren gewesen 
wären. Dem Amt der Steiermärkischen Landesre­
gierung komme in Fragen der Anwendung bzw 
Vollziehung des Gebührengesetzes keine Zustän­
digkeit zu. Eine abschließende Mitteilung über die 
künftige Vorgangsweise der Behörde bei Verge­
bührungen wurde erbeten. 

8.4 .2 .5 Eine Antwort ist dem RH noch nicht 
zugegangen . 

8.4.3. 1  Im Strafamt standen zur Bearbeitung der 
noch nicht vollzogenen Verwaltungsstrafakte theo­
retisch vier Bedienstete (Referenten) zur Verfü­
gung, auf welche die gesamte diesbezügliche Arbeit 
nach den Protokollzahlen in Zahlenstöcke zu 
jeweils 8 000 Vollzugsakten aufgeteilt war. Daraus 
ergab sich ein einjähriger Arbeitsrhythmus. Jeder 
noch nicht erledigte Akt wurde etwa einmal im Jahr 
vom Referenten bearbeitet. Nicht ersetzte Ausfälle 
(Krankenstand, Kuraufenthalt, Urlaub) haben die 
Arbeitslage tatsächlich weiter verschärft. Anderer­
seits war festzustellen, daß die Zahlungsmoral 
gerade bei den Parteien, d ie immer wieder straffäl­
l ig wurden, äußerst schlecht war und es langwieri­
ger Bemühungen bedurfte, um die verhängten Stra­
fen überhaupt vollziehen zu können. 

8.4.3.2 Der RH kam zu dem Schluß, daß vier 
Referenten, die ausschließl ich für d ie Bearbeitung 
noch offener Verwaltungsstrafakten ohne Ausfälle 
zur Verfügung stehen, ein Mindestpersonalerfor­
dernis darstellen, um  den starken Arbeitsanfall auch 
nur annähernd zielführend bewältigen zu können. 

Der RH bemängelte die schleppende Vol lzie­
hung von Verwaltungsstrafakten, wodurch rechts­
kräftige Strafen mitunter nicht vollzogen werden 
konnten und den anspruchsberechtigten Gebiets­
körperschaften die Strafgelder entgingen. Dadurch 
wird die Tätigkeit der die Anzeigen erstattenden 
Exekutive und der gesamte damit im Zusammen­
hang stehende Verwaltungsaufwand in Frage 
gestellt. 

Der RH empfahl, durch entsprechende perso­
nelle Maßnahmen, insb durch vermehrte Heranzie­
hung von Schreibkräften zur Unterstützung der 
Referenten, die Voraussetzungen für eine raschere 
und gezieltere Bearbeitung der Vollzugsakten zu 
schaffen. 

8.4.3.3 Die BPD Graz teilte dazu mit, daß der 
Personalmangel vom Leiter des Strafamtes wieder­
holt aufgezeigt worden und somit amtsbekannt sei. 
Die Lage werde noch dadurch erschwert, daß im 
Strafvol lzug vorwiegend ältere und kränkliche 
Bedienstete arbeiten. Eine vermehrte Unterstützung 
durch Schreibkräfte wäre nicht möglich, da d iese 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 15 von 265

www.parlament.gv.at



, 

bei den Strafreferenten voll ausgelastet seien und 
sich die Personalvertretung gegen eine vermehrte 
Heranziehung von Schreibkräften für den Straf­
vollzug ausgesprochen habe. 

8 .4 .3 .4 Der RH bemerkte h iezu, daß es nicht nur 
Ziel der verwaltungspolizeilichen Tätigkeit der 
Behörde sein könne, al le anfallenden Verwaltungs­
strafsachen - in den überwiegenden Fäl len handelt 
es sich um verkehrspolizeil iehe Übertretungen ­
möglichst rasch zu erledigen, sondern auch die 
dabei verhängten Strafen zu vollziehen. Es wäre 
bedauerl ich, wenn die Behördenleitung - in Kennt­
nis dieser Problematik - bisher nicht in der Lage 
gewesen sei, durch geeignete Personalrnaßnahmen 
Abh ilfe zu schaffen. 

Der RH empfahl neuerlich, auch im Rahmen des 
Strafvol lzuges - selbstverständlich unter Bedacht­
nah me auf die der Personalvertretung gesetzlich 
eingeräumten Rechte - für die zweckmäßigsten und 
erforderlichen Arbeitsvoraussetzungen zu sorgen. 

8.4.4 . 1  Im Interesse der wesentlichen Vereinfa­
chung oder Beschleunigung kann gern § 29a 
VStG 1 950 die zuständige Behörde die Durchfüh­
rung des Strafverfahrens oder des Strafvol lzuges 
auf die sachlich zuständige Behörde übertragen, in 
deren Sprengel der Beschuldigte seinen Wohnsitz 
oder Aufenthalt hat; in Angelegenheiten der Lan­
desverwaltung ist die Übertragung des Strafverfah­
rens nur auf eine Behörde desselben Bundeslandes 
zulässig. 

Diese Übertragungsbestimmung setzt voraus, 
daß der Beschuldigte der Behörde namentlich 
bekannt ist. 

Übertragungen eines Strafverfahrens sind am 
häufigsten wegen Übertretungen der Straßenver­
kehrsordnung oder des Kraftfahrzeuggesetzes zu 
beobachten. In diesen Fällen ist aber in der über­
wiegenden Zahl der Strafverfahren bei der Anzei­
geerstattung der Beschuldigte namentlich nicht 
bekannt. Es sind dies die Fälle der Anzeigeerstat­
tung aufgrund eines Fahrzeugkennzeichens. Ist die 
Zulassungsbehörde des zur Anzeige gebrachten 
Fahrzeuglenkers nicht die zur Durchführung des 
Strafverfahrens örtlich zuständige Behörde, so ist es 
zunächst erforderlich, die Zulassungsbehörde um 
d ie  Bekanntgabe des Zulassungsbesitzers zu ersu­
chen, worauf schließlich die Ausforschung des 
schuldtragenden Lenkers erfolgen kann. Erst nach 
Abschluß dieser Ausforschungsmaßnahmen und 
Rücksendung des Erhebungsergebnisses an die 
ersuchende Behörde, ist es rechtlich zulässig, d ie 
Bestimmung des § 29a VStG 1 950 anzuwenden und 
das Verfahren an d ie sachlich zuständige Behörde, 
in deren Sprengel der Beschuldigte seinen Wohn­
sitz oder Aufenthalt hat, zu übertragen. In der 
überwiegenden Zahl al ler Verfahren ist die Zulas­
sungsbehörde auch Wohnsitz- oder Aufenthaltsbe­
hörde des schuldtragenden Lenkers. 

Daraus ergibt sich, daß zB eine Anzeige von der 
Tatortbehörde an die Zulassungsbehörde und wie-
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der zurückgesendet wird, worauf schließlich die 
Abtretung gern § 29a VStG 1 950 wieder an die 
Zulassungsbehörde - diesmal als Wohnsitz- oder 
Aufenthaltsortsbehörde des Beschuldigten - erfolgt. 

8.4 .4 .2 Der RH vertrat aufgrund der bei der 
BPD Graz in diesem Zusammenhang getroffenen 
Feststel lungen die Ansicht, daß die beschriebene 
Vorgangsweise gerade bei einer Behörde dieser 
Größenordnung zu einer gewaltigen Arbeitsbela­
stung geführt hat. 

Eine beträchtliche Verwaltungsvereinfachung 
könnte erzielt werden, wenn das Strafverfahren 
bereits im Stadium des Vorliegens der Anzeige an 
die Zulassungsbehörde übertragen werden könnte, 
wozu es allerdings einer Novel lierung der Bestim­
mung des § 29a VStG 1 950 bedürfte. Der RH regte 
eine diesbezügliche Initiative an. 

8.4.4.3 Das BMI hat den Vorschlag an das BKA­
Verfassungsdienst herangetragen, das al lerdings zu 
bedenken gab, eine solche Regelung könnte zu 
einer weitgehenden Durchlöcherung der Zustän­
digkeitsregelung der §§ 27 ff VStG 1 950 führen. 
Die Auswirkungen bedürften einer gründlichen 
Überlegung, da ja der Grundsatz der "Zuständig­
keit des Begehungsortes" nicht ohne Grund in das 
Gesetz seinen Eingang gefunden habe. Im Zuge der 
in Aussicht genommenen grundsätzlichen Änderun­
gen des VStG würde auch der Vorschlag des RH 
erörtert werden. 

8.4 .5 . 1 Aus dem Inhalt des § 4 Abs 5 und § 99 
Abs 6 l it a der Straßenverkehrsordnung, BGBI Nr 
1 59/ 1 960 idgF, läßt sich keine Verpflichtung der 
Behörde ableiten, die über jene hinausgeht, die der 
Gesetzgeber den unfallbeteil igten Fahrzeuglenkern, 
nämlich den gegenseitigen Nachweis der Identität, 
auferlegt. Ein Einschreiten der Exekutivorgane 
kann daher auf die Feststellung der Identität und 
deren Vormerkung im Zusammenhang mit dem 
Unfallereignis beschränkt bleiben. 

Wie der RH feststellte, wurden im Bereiche der 
BPD Graz in solchen Fällen von den Exekutivorga­
nen unter Verwendung eines Vordruckes der Amts­
druckerei der BPD Wien in dreifacher Ausferti­
gung Verkehrsunfallanzeigen aufgenommen. 

Die protokollierten und ohne weitere Bearbei­
tung abgelegten Geschäftsstücke wurden von den 
Versicherungsgesellschaften im Zuge der rein zivil ­
rechtlichen Schadensabwicklung durch Einsicht­
nahmen bzw Anfertigungen von Ablichtungen in 
einem derart hohen Maße in Anspruch genommen, 
daß zwei Wochentage für derartige Vorsprachen 
vorgesehen waren. An diesen Tagen war ein 
Bediensteter der Kanzlei fast ausschl ießl ich damit 
beschäftigt, den vorsprechenden Parteien die 
gewünschten Akten aus der Ablage zu besorgen 
bzw sie wieder einzureihen. 

8 .4 .5 .2 Nach Ansicht des RH war die Behörde 
aufgrund der Rechtslage zu dieser arbeits- und 
dementsprechend personalaufwendigen Aktenan­
fertigung zwecks Auskunftserteilung nicht ver-
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pflichtet. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa­
chung empfahl er, diese Vorgangsweise einzustel­
len. 

8.4.5 .3 Das BMV hat im Einvernehmen mit dem 
BMI die gegenwärtige Rechtslage bezüglich des 
Einschreitens der Sicherheitsorgane in den Fällen 
des § 99 Abs 6 lit a StVO 1 960 allen Ämtern der 
Landesregierungen bekanntgegeben. 

Das BMI hat unter Hinweis auf die Rechtslage 
die BPD Graz zur Änderung der bisherigen Praxis 
angewiesen. 

Kommando der Sicherheitswache 

8.5 . 1 . 1  Der Personalstand der motorisierten Ver­
kehrsgruppe umfaßte 38 Beamte. Der Dienst wurde 
in drei Gruppen abgewickelt. Die Gruppenstärke 
war für den Tagdienst mit 1 2 , 1 4  und 1 2  Beamten, 
für den Nachtdienst jeweils um die Hälfte verrin­
gert vorgesehen. Tatsächlich lag die Stärke der 
Tagdienstgruppen jedoch nur zwischen acht bis 
zehn Beamten, die der Nachtdienstgruppen bei drei 
Beamten. Es standen sieben Pkw und 17 Motorrä­
der verschiedener Typen zur Verfügung. Von den 
Motorrädern waren drei nicht einsatzfähig ; eine 
Reparatur dieser Fahrzeuge erschien jedoch nicht 
mehr zweckmäßig. 

8 .5 . 1 .2 Der RH regte die ersatzlose Aussonde­
rung der drei nicht einsatzfähigen Motorräder an 
und empfahl, für die Dauer des unveränderten Per­
sonalstandes den Stand von 1 4  Motorrädern nicht 
zu überschreiten. 

8 .5 . 1 .3 Wie die BPD Graz hiezu mitteilte, sei die 
Aussonderung der d rei Motorräder beim BMI 
bereits beantragt worden. Eine Verringerung des 
Motorradstandes wäre nicht möglich, weil immer 
wieder schwerpunktmäßige Einsätze auftreten, d ie 
eine Kommandierung von Personal erforderlich 
machten, ebenso Transportbegleitungen und die oft 
längerdauernden Ausfälle bei Reparaturen wegen 
schleppender Ersatzteilbeschaffung. Außerdem sei 
bereits im Jahre 1 975 eine Verringerung des 
Motorradstandes von 22 auf 1 7  Maschinen erfolgt. 

8.5 . 1 .4 Da die von der Behörde vorgebrachten 
Gründe im Widerspruch zu den an Ort und Stelle 
getroffenen Prüfungsfeststel lungen standen, hat der 
RH mit dieser Angelegenheit das BMI unmittelbar 
befaßt. Zusätzlich wurde empfohlen, die Beschaf­
fung von Ersatztei len al lenfalls durch Einschaltung 
des Generalimporteurs zu beschleunigen. 

8 .5 .2 . 1  Im Rahmen des Journaldienstes versah 
neben den dafür vorgesehenen Kriminalbeamten 
und einem rechtskundigen Beamten auch ein 
Sicherheitswachebeamter der Gefangenenhaus­
gruppe Dienst. 

8.S.2.2 Der RH bemängelte ganz al lgemein die 
Verwendung eines SWB im Rahmen des Journal­
dienstes, besonders aber die Heranziehung eines 
Beamten der ohnehin unter Personal mangel leiden-

den Gefangenenhausgruppe. Er empfahl, diese Pra­
xis einzustellen und künftig bei besonderen Anläs­
sen , die eine solche Maßnahme erforderlich 
machen sollten , auf SWB des "Hauswachzimmers" 
zurückzugreifen. 

8.5 .2 .3 Zur Empfehlung des RH hat die BPD 
Graz lediglich bemerkt, daß die Heranziehung von 
SWB dieses Wachzimmers wegen des geringen Per­
sonalstandes und der sonstigen Aufgaben (Gebäu­
desicherung) nicht möglich wäre. 

8.5 .2.4 Dem RH erschien es zweckmäßiger, eine 
Zugangsmöglichkeit ausschließlich beim JournaI­
diensteingang vorzusehen und diesen dann durch 
einen SWB des "Hauswachzimmers" sichern zu 
lassen. 

8 .5 .3 . 1 Der BPD Graz standen zur Unterbrin­
gung des gesamten im Direktionsgebäude statio­
nierten Fahrzeugparkes lediglich vier Garagenbo­
xen, von denen eine noch als Waschplatz in Ver­

.wendung stand, zur Verfügung. Der überwiegende 
Teil der Einsatzfahrzeuge war ganzjährig im Hof 
abgestellt und dort allen Witterungseinflüssen aus­
gesetzt. 

Die Behörde hat sich schon lange Zeit hindurch 
um Abhilfe bemüht und bspw 1 974 die Errichtung 
eines Flugdaches, dessen Kosten sich nach damals 
eingeholten Voranschlägen auf rd 30 000 S belau­
fen hätten, beantragt. Bei Verwirkl ichung dieses 
Vorhabens wäre es möglich gewesen, den größten 
Teil der Fahrzeuge zumindest gegen die ärgsten 
Witterungseinflüsse geschützt unterbringen zu kön­
nen. 

8 .5 .3 .2 Die Fahrzeuge der Exekutive unterliegen 
an sich bereits einem verstärkten Verschleiß, der 
durch das Fehlen von Garagierungsmöglichkeiten 
noch beschleunigt wird. Im Hinblick auf die stän­
dig steigenden Kosten für Nachschaffungen des 
Wagenparkes und den hohen Wert, den die unge­
schützt abgestellten Fahrzeuge darstellen, erachtete 
der RH die Schaffung von überdachten Abstellplät­
zen als zweckmäßig und wirtSchaftlich vertretbar, 
zumal damit die sofortige Einsatzbereitschaft der 
Fahrzeuge auch bei Schneefall oder Eisregen 
gewäh r1eistet wäre. Eine entsprechende Vorsorge 
wurde empfohlen. 

8.5 .3 .3 Wie das BMI dazu bemerkte, habe es die 
entsprechenden Anträge der Behörde jedes Jahr in 
sein Bauprogramm übernommen und gegenüber 
dem BMBT vertreten, ohne jedoch bisher die 
erforderlichen Haushaltsmittel bewilligt zu erhal­
ten. Die Empfehlung des RH werde als Begrün­
dung für eine neuerliche AntragsteIlung im Baupro­
gramm 1 98 1  genommen werden. 

8 .S .3 .4 Der RH nahm die Ausführungen des 
BMI mit Bedauern zur Kenntnis, hielt es aber für 
bemerkenswert, daß es dem unmittelbar neben der 
Bundespolizeidirektion untergebracht gewesenen 
Landesgendarmeriekommando seinerzeit sehr wohl 
gelungen sei, für seine Fahrzeuge die erforderlichen 
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Einstellmöglichkeiten in Form eines Flugdaches zu 
schaffen. Der RH empfahl dem BMI, unter Aus­
schöpfung aller gebotenen Möglichkeiten seme 
diesbezüglichen Bemühungen fortzusetzen. 

Sonstige Feststellungen zur Personal- und Sachengeba­
rung 

8.6. 1 .  I Wie eine stichprobenweise Überprüfung 
der Nebengebührenverrechnungen ergab, wurde in 
einigen Fällen von Exekutivbeamten für Dienstzei­
ten (Überstunden) die Gefahrenzulage verrechnet, 
obwohl im Hinb lick auf die Art des Dienstes kein 
Anspruch bestand. 

8.6 . 1 .2 Der RH empfahl, die Beamten nachweis­
lich über die einschlägigen Bestimmungen zu beleh­
ren und künftig derartige Fehlverrechnungen zu 
unterlassen. 

8.6. 1 .3 Die BPD Graz bedauerte die irrtümlichen 
Verrechnungen und hat die Beamten neuerlich auf 
die Voraussetzungen für die Verrechnung der 
Gefahrenzulage aufmerksam gemacht. Von einer 
Berichtigung der ungebührlichen Verrechnung von 
Gefahrenzulagen in den aufgezeigten Fällen sei 
jedoch Abstand genommen worden, da die Sachbe­
arbeiterin des BMI auf fernmündliche Anfrage 
erklärt habe, daß der Aufwand hiefür in keinem 
Verhältnis zum Übergenuß stünde. 

8.6. 1 .4 Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
hat der RH diese Angelegenheit an das BMI heran­
getragen. 

8 .6.2 . 1 Zwischen den Dienststellen der BPD 
Graz wurde bei der Behandlung einzelner 
Geschäftsfälle ein Schriftverkehr geführt, der nach 
Auffassung des RH in dieser Form n icht erforder­
l ich war. 

8.6.2.2 Der RH schlug zwecks Arbeitseinsparung 
entsprechende Vereinfachungen vor. 

8.6.2.3 Das BMI hat bereits Veranlassungen zur 
Verfahrensvereinfachung getroffen. 

8.6.3. Weiteren Empfehlungen des RH hinsicht­
lich der Berechnung des Fahrtkostenzuschusses, des 
Verbrauches an Büromaterialien, der Vergebüh­
rung von Zeugnissen im Verkehrsamt, der Führung 
von Fahrbefehlen, der Anordnung von Überstun­
den, der Bearbeitung von Akten in der Abteilung II, 
der Unterbringung und der Arbeitsbedingungen in 
der Haupteinlaufstelle, der Einführung einer Syste­
misierung der Planstellen bei den nachgeordneten 
Behörden und Dienststellen, der Anfertigung und 
Ablage von Kopienakten in der Abteilung II, der 
Einhaltung der Außendienstverpflichtung durch 
SWB, der ordnungsgemäßen Führung der Dienst­
bücher im Bereiche der Sicherheitswacheabteilung, 
der Durchführung der Offizierskontrollen, der 
individuellen Verrechnung von Gefahrenzulagen 
durch SWB sowie der Kontenführung bei der vor­
anschlagsunwirksamen Gebarung, ist die Behörde 
bzw das BMI nachgekommen. 

1 7  

Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich 

Kriminalabteilung 

9. 1 . 1 . 1  Wie die stichprobenweise Überprüfung 
der Depositen im Rahmen der Kriminalabteilung 
(KrAbt) ergab, erfolgte die Depositenverwaltung 
umständlich und arbeitsaufwendig. Die Kontrolle 
wurde dadurch erschwert, daß die einzelnen 
Gegenstände nur teilweise beschriftet waren. 
Außerdem fanden sich auch Gegenstände, deren 
Herkunft ungeklärt war, die sich aber bereits jahre­
lang in Verwahrung befanden und, abgesehen von 
kriminaltechnischen Erwägungen, wertlos waren. 

9 : 1 . 1 .2 Der RH empfahl eine interne Kontrolle 
der gesamten Depositengebarung. Um eine 
größtmögliche Übersicht und Überwachung zu 
erzielen, regte er die Führung eines Depositenver­
zeichnisses mit den entsprechenden Daten und die 
Erstellung eines periodischen Rückstandsausweises 
an. 

9. 1 .  1 . 3 Das Landesgendarmeriekommando 
(LGK) hat Entsprechendes veranlaßt. 

9. 1 . 2. 1 Die Anspruchsberechtigung auf den 
Ersatz von Barauslagen für die Beamten der KrAbt 
wurde in einem sehr arbeits aufwendigen Verfahren 
festgestellt. Als Anhaltspunkt dienten lediglich die 
von den einzelnen Beamten vorgelegten Reiserech­
nungen. 

9. 1 .2 .2 Nach Ansicht des RH widersprach eine 
solche Vorgangsweise, die lediglich auf die Anzahl 
der Außendienste eines Beamten, aber nicht auf 
Amtshandlungen, in deren Verlaufe einem Beamten 
zwangsläufig Barauslagen erwachsen können, 
Bedacht nimmt, dem Sinn und Zweck einer solchen 
Einrichtung sowie den dafür erlaßmäßig getroffe­
nen Regelungen. 

Unter Hinweis auf eine schon 1 972 für den 
Bereich der Bundespolizei im Einvernehmen mit 
dem RH eingeführte zweckmäßigere und einfa­
chere Regelung wurde deren Anwendung auch für 
den Bereich der Bundesgendarmerie empfohlen. 

9. I .2 .3 Das BMI hat entsprechend der Empfeh­
lung des RH die bisher nur für die Bundespolizei in 
Geltung gestandene Regelung auch für die Bundes­
gendarmerie eingeführt. 

Schulabteilung 

9.2. 1 . 1  In den Stundenplänen der Grundausbi l­
dungslehrgänge (GAL) für eingeteilte Beamte der 
Verwendungsgruppe W3 war jeweils am Freitag, 
bei einem Lehrgang auch am Montag, die letzte 
Unterrichtsstunde, als sogenannte "ZbV Stunde" 
vorgesehen. Dabei handelte es sich um Unterrichts­
stunden, für die der Unterrichtsgegenstand nach 
Bedarf (kurzfristig) bestimmt werden kann. Von 
der Möglichkeit, d iese Stunden auch entfallen zu 
lassen, wurde häufig und insb an den Freitagen 
Gebrauch gemacht, so daß sich eine Verlängerung 
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des Wochenendes (Heimreise der Lehrgangstei l­
nehmer) ergab. 

9.2 . 1 .2 Nach Ansicht des RH handelte es sich bei 
dieser Vorgangsweise um eine nicht vertretbare 
Verkürzung der Monatsdienstverpfl ichtung der 
voll besoldeten Lehrgangsteilnehmer. Er empfahl, 
für eine vollständige Erfül lung der Monatsdienst­
verpfl ichtung der Lehrgangsteilnehmer zu sorgen. 

9.2. 1 . 3 Das LGK teilte die vom RH gezogenen 
Schlußfolgerungen, rechtfertigte die Vorgangs­
weise jedoch als Zeitausgleich für ausbildungsbe­
dingte Dienste außerhalb der Normaldienstzeit 
(Schießausbildung, Schwimmausbildung, Exkursio­
nen). Eine Verkürzung der Monatsdienstverpfl ich­
tung sei dadurch nie eingetreten. 

9.2. 1 .4 Der RH erwiderte, daß auch für Lehr­
gangsteilnehmer die für die Gebarung mit Über­
stunden geltenden formalen Bestimmungen anzu­
wenden gewesen wären, da erst dadurch eine wirk­
same Kontrolle möglich sei . 

9.2.2. 1 Gemäß der Dienstanweisung für den 
sicherheitsdienstlichen Journaldienst der Außen­
steIle der Schulabteilung des LGK in Bad Kreuzen 
galten die Journaldienstbeamten für die Dauer des 
jeweiligen sicherheitsdienstlichen Journaldienstes 
als dem Gendarmeriepostenkommando (GPK) 
Grein dienstzugeteilt. 

Wie aus dem Überstunden-Meldeblatt eines 
Beamten hervorging, hat dieser im Anschluß an 
einen solchen Journaldienst zu Vorfäl len, die von 
ihm bearbeitet worden waren, noch weitere drin­
gende Erhebungen vorgenommen, zu denen nur 
Beamte des Journaldienstes oder Beamte des GPK 
Grein berechtigt gewesen wären. 

9.2.2 .2 Der RH bemängelte d iese rechtlich nicht 
gedeckten Amtshandlungen und empfahl, für die 
genaue Einhaltung der Dienstanweisung zu sorgen. 

9.2 .2 .3 Laut Stellungnahme des LGK konnte die 
gegenständliche Amtshandlung wegen Alkoholis ie­
rung der Täter erst am nächsten Tag abgeschlossen 
werden, wozu eigens eine Patrouille des GPK 
Grein entsendet hätte werden müssen. Die Abwick­
lung der Amtshandlung im Rahmen einer Über­
stundenleistung des Journaldienstbeamten habe 
einer wirtschaftl ichen und sparsamen Verwaltung 
gedient. 

9.2.2 .4 Der RH erwiderte, Winschaftlichkeits­
und Sparsamkeitsüberlegungen könnten auch in 
Ausnahmefällen eine rechtlich nicht gedeckte Amts­
handlung eines Exekutivorganes nicht rechtferti­
gen. Erforderlichenfalls wären die bestehenden 
Vorschriften entsprechend zu ändern. 

9.2.3 . 1 Nach Fertigstel lung des Neubaues der 
Bundespolizeidirektion (BPD) Linz ( 1 980/ 8 1 )  wer­
den auch die Sicherheitsdirektion und die KrAbt 
des LGK in das neue Amtsgebäude übersiedeln. 
Damit werden im Kommandogebäude 24 Räume 
unterschiedlicher Größe frei werden. 

Aus Raummangel war bisher eine Expositur der 
Schulabtei lung im Flüchtlingslager des BMI in 
Bad Kreuzen untergebracht. Der AußensteIle 
waren für zwei Gendarmerieausbildungslehrgänge 
für eingeteilte Beamte (W3) 6 Lehrer zugeteilt. 

9.2 .3 .2 Nach Ansicht des RH würden die frei­
werdenden Räume ausreichen, um die AußensteIle 
der Schulabteilung auflassen zu können. Er hielt 
diese Maßnahme zur Verwaltungsvereinfachung 
für geboten. 

9.2 .3 .3 Das BMI stellte die Auflassung der 
AußensteIle in Aussicht. 

Sonstige Feststellungen zur Personen- und Sachengeba­
rung 

9.3 . 1 . 1  Dem Gendarmeriesportverein (GSV) 
wurde für eine dreitägige Bergfahrt (Linz-Kitzbü­
hel-Matrei-Kals-Großglockner-Linz) gegen Bezah­
lung des vorgesehenen Kilometergeldes ein Bus zur 
Verfügung gestellt. Dieses Fahrzeug war seinerzeit 
dem LGK zugewiesen worden, um für Spontanein­
sätze über eine ausreichende Transportkapazität zu 
verfügen. 

9 .3 . 1 .2 Eine solche mit hohen Anschaffungsko­
sten verbundene Maßnahme erschien dem RH in 
Frage gestellt, wenn das LGK die Benützung eines 
Busses für eine dreitägige Fahrt überwiegend priva­
ter Art bewilligt, wodurch in dieser Zeit die Trans­
portkapazität für allfäll ige Einsätze des Wachekör­
pers wesentlich verringert war. 

9 .3 . 1 .3 Der RH bemängelte diese Maßnahme 
und empfahl , künftig keine derartigen Genehmi­
gungen mehr zu erteilen. 

9.3. 1 .4 Das LGK führte h iezu aus, es habe diese 
Fahrt im Sinne eines Erlasses des BMI bewilligt. Als 
Hochgebirgstour mit Gendarmeriebergführern und 
Gendarmeriehochalpinisten habe die beanstandete 
Fahrt auch im dienstlichen Interesse eine Förde­
rung verdient. Der Bus sei während der drei Tage 
tatsächlich nicht anderweitig benötigt worden. 
Künftig werde in derartigen Fällen zusätzlich dafür 
gesorgt werden, daß der Bus bei einem unvorher­
sehbaren Bedarf noch am gleichen Tag zurückkeh­
ren könne. 

9 .3 . 1 .5 Der RH erwiderte, auch eine derartige 
Vorsorge reiche für einen Exekutivkörper nicht 
aus, der jederzeit über genügend Transportkapazi­
tät verfügen müsse. Er verblieb daher bei seiner 
Empfehlung. 

9.3 .2 . 1  Die stichprobenweise Überprüfung der 
Verrechnung von Gefahrenzulagen einzelner 
Beamter bei verschiedenen Organisationseinheiten 
des LGK ergab fallweise die unzulässigerweise 
erfolgte Beanspruchung dieser Nebengebühr, da 
die in Frage kommenden Dienstleistungen mit kei­
ner zusätzlichen Gefahr verbunden waren. 
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9.3.2.2 Der RH beanstandete die unzulässigen 
Verrechnungen und empfahl, d ie dadurch entstan­
denen Übergenüsse hereinzubringen. 

9.3.2 .3 Das LGK hat die Bemängelungen in fast 
allen aufgezeigten Fällen anerkannt, die Herein­
bringung der durch unzulässige Zulagenverrech­
nung entstandenen Übergenüsse veranlaßt und für 
eine neuerliche Belehrung der Beamten im Kom­
mandobereich gesorgt. 

9.3. 3 . 1  Der RH stellte in der Waffenkammer das 
Feh len einer Maschinenpistole fest. Sie befand sich 
bereits seit 5 Monaten in der Tischlerwerkstätte als 
Muster für die Herstellung eines Behälters. Weiters 
fanden sich im Waffenraum Gewehre, die schon 
aufgrund der Modellart nicht für den dienstl ichen 
Gebrauch geeignet waren, sowie in einem Werk­
zeugkasten der Waffenwerkstätte Gehäuse, Läufe, 
Magazine und andere Pistolenbestandteile, die 
nicht inventarisiert und auch nicht als Bundeseigen­
turn gekennzeichnet waren. 

9.3 .3 .2 Der RH beanstandete diese nicht ord­
nungsgemäße Gebarung mit Waffen bzw Waffen­
bestandteilen. Er empfahl dafür zu sorgen, daß sich 
Waffen nur für die unbedingte Dauer des jeweil i­
gen Bedarfes außerhalb der Waffenkammer befin­
den und in der Waffenkammer nur Dienstwaffen 
aufbewahrt werden. Alle anderen Waffen wären 
unbrauchbar zu machen und auszusondern. Wei­
ters ersuchte der RH, die Herkunft und Besitzver­
hältnisse der Pistolenbestandteile zu klären. 

9 .3 .3 .3 Das LGK hat entsprechende Veranlassun­
gen getroffen. Bezüglich der Pistolenbestandteile 
habe die Untersuchung ergeben, daß es sich dabei 
um nie inventarisiert gewesene Teile gehandelt 
habe, die von alten vor Jahren von Gerichten 
beschlagnahmten und der Waffenwerkstätte zur 
Vernichtung übergebenen Waffen stammten. Der 
Waffenmeister habe in der gut gemeinten Absicht, 
davon vielleicht etwas für Dienstwaffen verwenden 
zu können, einzelne Teile vorsorglich in Reserve 
gehalten. 

9 .3 .4 . 1 In mehreren Dienststellen des LGK 
befanden sich Fernsehgeräte, die Gemeinschaftsei­
gentum der dort beschäftigten Bediensteten waren. 
Der Betrieb d ieser privaten Fernsehempfangsanla­
gen erfolgte ohne fernmeldebehördliche Bewilli­
gung. 

9.3.4.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß für 
den Betrieb der bezeichneten Geräte Fernseh­
Hauptbewilligungen erforderlich wären. 

9.3 .4 .3 Das LGK hat die verantwortl ichen Beam­
ten angewiesen, diese Geräte entweder bei der 
Fernmeldebehörde anzumelden oder von der 
Dienststelle zu entfernen. 

9 .3 . 5 . 1  Das BMI hat im Einvernehmen mit dem 
BMV und der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung allen Bundespolizeibehör­
den und Landesgendarmeriekommanden Weisun-

1 9  

gen betreffend die Sicherung von Gel�- und Wert­
transporten der Post sowie für die Uberwachung 
der Postverladung durch Si'cherheitsorgane erteilt. 

Im Bereich von üÖ wurde allen derartigen 
Anträgen der Postverwaltung auf Begleitung von 
Werttransporten und Überwachung der Postverla­
dung weitestgehend entsprochen. 

Für Transportbegleitungen sind jährl ich im 
Monatsdurchschnitt 740 Arbeitsstunden, davon 
200 Stunden im Rahmen der Plandienstzeit und rd 
540 Stunden gegen Bezahlung von Überstunden 
angefallen. Für die Überwachung der Postverla­
dung ergab sich ein Monatsdurchschnitt von 
540 Stunden, von denen rd 230 auf die PIandienst­
zeit und 3 1 0  auf bezahlte Überstunden entfielen. 
Diese Dienste entsprachen im LGK-Bereich einem 
Monatsdurchschnitt von insgesamt 1 280 Arbeits­
stunden oder der Gesamtmonatsplandienstzeit von 
8 Gendarmeriebeamten zuzüglich einem monatli­
chen Aufwand von rd 80 000 S an Überstundenent­
gelt. 

9 .3 .5 .2 Der RH erachtete wegen des mit d iesen 
Maßnahmen verbundenen hohen Personalbedarfes 
und des dem Bund für den Fahrzeugeinsatz und die 
Überstundenabgeltung entstehenden Aufwandes, 
aber auch im Hinblick auf das zur Befriedigung des 
al lgemeinen Sicherheitsbedürfnisses nur begrenzt 
zur Verfügung stehende Personal, eine Einschrän­
kung dieser Maßnahmen für geboten und vertret­
bar. 

Er empfahl, von der in  der seinerzeitigen Verein­
barung eingeräumten Möglichkeit einer unregelmä­
ßigen Anordnung solcher Bewachungsdienste 
Gebrauch zu machen und darüber hinaus die seit 
1 2  Jahren unveränderten Wertgrenzen im Einver­
nehmen mit dem BMV anzuheben. 

9.3.5.3 Das BMI hat das BMV, Generaldirektion 
für die Post- und Telegraphenverwaltung, ersucht, 
den aufgezeigten Sachverhalt einer Prüfung zu 
unterziehen. Die Generaldirektion zeigte sich ihrer­
seits an einer Erhöhung der Wertgrenzen interes­
siert, machte eine solche Regelung jedoch noch 
vom Einvernehmen mit dem Zentralausschuß der 
Post- und Telegraphen-Bediensteten abhängig. 

9 .3 .5 .4 Der RH wird die Angelegenheit weiter 
behandeln. 

9.3.6 . 1 Nach den Bestimmungen der BHV sind 
grundsätzlich für Leistungen zwischen Dienststel­
len des Bundes keine Vergütungen zu erbringen. 
Erfolgen diese Leistungen aber zwischen Dienst­
stellen des Bundes und betriebsähnlichen Anstalten 
der Hoheitsverwaltung, Bundesbetrieben oder 
Monopolen, so darf dies in der Regel nur gegen 
Entgelt erfolgen. 

Die Post- und Telegraphenverwaltung stellt aus 
diesem Grunde ihre Leistungen, wie die Beförde­
rung von Poststücken oder d ie Vermittlung von 
Ferngesprächen auch Bundesdienststellen nur 
gegen Entgelt zur Verfügung. 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)20 von 265

www.parlament.gv.at



20 

9.3.6.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß in glei­
cher Art und Weise auch die Post- und Telegra­
phenverwaltung für die Inanspruchnahme der Lei­
stungen von Dienststellen des Bundes bei der Über­
wachung von Werttransporten bzw Überwachung 
der Verladung ein Entgelt zu entrichten hätte. . 

Bisher ist eine derartige Vergütung mit dem Hin­
weis, daß die Sicherung dieser Gelder nicht im pri­
vaten Interesse der Post- und Telegraphenverwal­
tung, sondern im öffentlichen Interesse liege, unter­
blieben. Dieser Haltung widersprach jedoch die 
Vorgangsweise bei der Begleitung von Geldtrans­
porten eines Kreditinstitutes, dem Überwachungs­
gebühren vorgeschrieben worden sind. Der RH 
empfahl, die Überwachung von Posttransporten 
gleich zu behandeln. 

9.3.6.3 Da das BMI dazu nicht Stellung genom­
men hat, ersuchte der RH, dies nachzuholen. 

9.3.7. 1 . 1  Gemäß der Verordnung des BMI vom 
1 9. März 1 973, BGBI Nr 208, gebührt den Wache­
beamten für jede Stunde einer tatsächlichen dienst­
lichen Tätigkeit im exekutiven Außendienst eine 
Gefahrenzulage. Diese soll jene besonderen Gefah­
ren abgelten, die im exekutiven Außendienst auftre­
ten und die noch über jene Gefahren des Wach­
dienstes hinausgehen, die bereits durch die Wach­
dienstzulage abgegolten sind. 

Das BMI hat bezüglich des Anspruches und der 
Verrechnung dieser Gefahrenzulage Richtlinien 
herausgegeben. In diesen Richtlinien wurde unter 
Hinweis auf langjährige Erfahrungswerte festge­
stellt, daß gewisse Beamtenkategorien 66, 50 bzw 
40 vH ihrer vorgeschriebenen Monatsdienststunden 
im exekutiven Außendienst verbringen.  Die Berech­
nung der monatlich gebührenden Gefahrenzulage 
wurde daher bei diesen Beamtenkategorien mit die­
sen Hundertsätzen der im jeweiligen Monat vorge­
schriebenen Dienststundenverpflichtung aus Grün­
den der Verwaltungsvereinfachung pauschaliert. 

9.3.7. 1 .2 Der RH hat wiederholt an dieser Pau­
schalierung Kritik geübt, da er den Nachweis einer 
angemessenen tatsächlichen Leistung von exekuti­
ven Außendiensten verrnißte. Das BMI begegnete 
dieser Kritik bisher immer mit dem Hinweis, den 
Hundertsätzen lägen langjährige Erfahrungswerte 
zugrunde. Außerdem habe sich die seinerzeit in 
Beachtung des § 9 Abs 2 in Verbindung mit § 1 4  
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes im Einver­
nehmen mit der Personalvenretung bzw der 
Gewerkschaft im Interesse des Dienstes getroffene 
Regelung bisher bestens bewährt und entspräche 
nach Ansicht des BMI auch dem Gesetz. Eine 
Abänderung dieser Pauschalierungsregelung werde 
daher im Interesse einer möglichst einfachen, 
arbeitssparenden, leicht überschaubaren, leicht 
überprüfbaren und auch allen Beamtengruppen ent­
sprechenden Verrechnung der Gefahrenzulage 
nicht für zweckmäßig erachtet. 

9.3 .7 . 1 . 3 Im Bereich des LGK standen bei drei 
Beamtenkategorien über einen Zeitraum von drei 

Monaten die tatsächlich im exekutiven Außendienst 
geleisteten und damit eine Zulage begründenden 
Arbeitsstunden in einem so geringen Verhältnis zu 
den jeweiligen Monatsdienststundenverpflichtun­
gen, daß die Voraussetzungen für eine Pauschalie­
rung mit 40 vH nicht erfüllt waren. 

Bei einer weiteren Beamtenkategorie, die mit 
66 vH der Gefahrenzu lage pauschal iert war, wäre 
aufgrund der tatsächlichen Außendienstleistung 
eine Pauschalierung lediglich in einem geringeren 
Hundertsatz gerechtfertigt gewesen. 

Drei Beamten war die Gefahrenzulage von 
40 vH pauschaliert worden, obwohl sie It gendar­
merieärztlichen Gutachten nicht voll außendienst­
fähig waren und gemäß den vom BMI herausgege­
benen Richtlinien von einem Anspruch auf eine 
pauschalierte Gefahrenzulage überhaupt ausge­
schlossen waren. 

Bei einer weiteren Beamtenkategorie fanden sich 
immer wieder Gefahrenzulagen, und zwar mit 
1 00 vH für Überstunden verrechnet, in denen 
Dienstleistungen erbracht wurden, die ihrer Natur 
nach mit keinerlei Gefahren verbunden waren und 
demnach überhaupt keinen Anspruch auf eine 
Gefahrenzulage begründen konnten. 

9.3.7.2 Der RH empfahl unter Hinweis auf seine 
im gesamten Bereich der Exekutive in diesem 
Zusammenhang wiederholt erhobenen Beanstan­
dungen, in Hinkunft die Gefahrenzulage nur für 
Zeiten eines tatsäch lichen exekutiven Außendien­
stes ohne Pauschalierung auszubezahlen. 

9.3.7.3 Laut Stellungnahme des BMI habe es der 
abgestuften Pauschalierung keine Durchschnitts­
werte einzelner Monate, sondern langjährige 
Erfahrungswerte zugrunde gelegt. Daß diese Hun­
dertsätze die für die einzelnen Beamtenkategorien 
festgestellten Durchschnittswerte im langjährigen 
Durchschnitt auch tatsächl ich erreichten, wenn 
nicht sogar überschritten, ließe sich auch daraus 
ableiten, daß seitens der Beamtenschaft diese Werte 
bereits mehrfach als zu niedrig bezeichnet und die 
Festsetzung eines höheren Ausmaßes begehrt wor­
den sei. 

Nach Ansicht des BMI träfe dies jedenfalls auf 
die drei erstbeanstandeten Beamtenkategorien zu 
und sei in diesen Fäl len die Berechnung zu Recht 
erfolgt. 

Bei einer Beamtenkategorie sei für die Dauer der 
gleichen Verwendung eine niedrige Einstufung 
angeordnet worden. Für nicht voll außendienstfä­
hige Beamte sei die pauschalierte Verrechnung ein­
gestel lt und veranlaßt worden, daß eine Verrech­
nung nur mehr für Zeiträume der tatsächlichen 
exekutiven Außendienstleistung erfolge. Das LGK 
sei angewiesen worden, bei den diesbezüglichen 
Beamten die Abrechnungen der Gefahrenzulage für 
die letzten 3 Jahre zu überprüfen, die entgegen den 
Richtlinien des BMI zu Unrecht verrechneten 
Gefahrenzulag�n von den betroffenen Beamten 
hereinzubringen und auch zu prüfen, ob die Beam-
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ten durch die Nichteinhaltung der bestehenden 
Vorschriften dienstrechtlich zu ahndende Verfeh­
lungen begangen hätten. 

Darüber h inaus seien die nachgeordneten Kom­
manden neuerlich an die strenge Einhaltung der 
bestehenden Richtlinien erinnert und angewiesen 
worden, die Bestimmungen al len Beamten in Erin­
nerung zu bringen. 

9.3. 8 . 1 . 1  Im Flüchtlingslager Bad Kreuzen, in 
dem auch eine Expositur der Schulabteilung des 
LGK untergebracht ist, wurden für Küchendienste 
und Reinigungsarbeiten Vertragsbedienstete ver­
wendet, die im Stellen pi an auf Planstellen für 
"Besondere Einrichtungen" erfaßt waren. Ab dem 
Jahr 1 976 wurden diese Bediensteten besoldungs­
mäßig von der Gendarmerie übernommen und 
deren laufendes Entgelt aus dem finanzgesetzlichen 
Ansatz 1 / 1 1 400 (Bundesgendarmerie/Personalauf­
wand), anstatt aus 1 1 1 1 500 (Besondere Einrichtun­
gen, Flüchtlingslager und Flüchtlingsanstalten, Per­
sonalaufwand) bezahlt. 

9.3. 8 . 1 .2 Diese Bediensteten, für die seit 1 976 die 
Gendarmerie den gesamten Besoldungsaufwand zu 
tragen hatte, waren jedoch nur zu einem geringen 
Teil für die Schulexpositur tätig, zum weitaus über­
wiegenden Teil arbeiteten sie für das Flüchtl ingsla­
ger. 

9.3.8 .2 Gern § 46 Abs 1 BHV sind die Dienstbe­
züge der Bundesangestellten in der Regel zu Lasten 
der finanzgesetzlich genehmigten Ausgabener­
mächtigungen jener Dienststelle anzuweisen und 
zu verrechnen, für deren Zwecke die Bediensteten 
ausschließlich oder vorwiegend verwendet werden. 
Hiebei ist es gleichgültig, ob d ie Bediensteten dem 
organisationsmäßigen Personalstand dieser Dienst­
stelle angehören oder nicht und ob ihre Bezüge bei 
dieser Dienststelle veranschlagt sind oder n icht. 

Nach Auffassung des RH hätte demnach die 
Bundesgendarmerie nur die Besoldung jener 
Bediensteten des Ansatzes "Besondere Einrichtun­
gen" zu übernehmen gehabt, die ausschl ießlich 
oder vorwiegend für ihre Zwecke tätig gewesen 
seien. Da dies jedoch nicht der Fall war, regte der 
RH an, die Besoldung dieser Bediensteten entspre­
chend den Verrechnungsvorschriften durchzufüh­
ren. 

9.3 .8 .3 Wie das BMI mitteilte, würden ab dem 
Jahr 1 9 8 1  die Entgelte für alle im  Flüchtlingslager 
Bad Kreuzen beschäftigten Bediensteten beim 
Ansatz 1 1 1 1 500 "Besondere Einrichtungen" veran­
schlagt und verrechnet werden. 

9.3 .9. 1 . 1  Anläßlich der Überprüfung des Fahr­
zeugwesens beim BMI (siehe TB 1 978 Abs 6.40.2. 1 )  
hat der RH die Abziehung der bei einzelnen GPK 
stationierten Motorzillen empfohlen. Gleichzeitig 
wurde angeregt, keine derartigen Boote mehr anzu­
kaufen. Das BMI ist dieser Empfehlung nicht nach­
gekommen. Als Begründung wurde angeführt, daß 
sich diese Boote bei Hochwasser oder sonstigen 
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Katastropheneinsätzen bewährt hätten. Außerdem 
sei die Stationierung derartiger Boote in Schärding 
und Suben aufgrund von Anträgen der zuständigen 
Bezirkshauptmänner erfolgt. 

9.3.9. 1 .2 Anläßlich der nunmehrigen Gebarungs­
überprüfung war festzustellen, daß d ie in Schärding 
stationiert gewesene Motorzi l le im Jahre 1 978 
wegen Ausfalls des in Hallstatt stationierten Bootes 
abgezogen und dem GPK Hallstatt zugeteilt wor­
den war. Das GPK Schärding verfügte seither (rd 
1 1 12 Jahre) über keine Motorzille. 

9.3.9. 1 .3 Die seinerzeitige Begründung, daß der­
artige Maßnahmen am Widerstand der Bezirks­
hauptmänner scheitern würden, erschien dadurch 
widerlegt. 

9.3.9.2 Der RH wiederholte daher aus gegebe­
nem Anlaß seine diesbezügliche Empfehlung. 

9.3.9.3 Das BMI teilte nunmehr mit, daß der 
Empfehlung, die in  Schärding und Suben stationier­
ten Boote abzuziehen und keine derartigen Boote 
mehr anzukaufen, entsprochen worden sei. 

9 .3 . 1 0  Weitere Beanstandungen des RH betrafen 
die Führung der Fahrtenbücher, die dienststellenei­
gene Tankstelle, den Materialverbrauch der Haupt­
lichtbildstelle der KrAbt, die Einheliung bzw Vor­
schreibung von Überwachungsgebühren, die 
Anordnung von Überstunden für Vertretungsdien­
ste bzw Verrechnung von Überstunden für Journal­
dienstzeiten, den Dienstplan in einzelnen Refera­
ten, das Dienstsystem der Autobahnaußenstellen 
der Verkehrsabteilung, d ie Verwahrung der Dienst­
waffen bei einem GPK, die Aussonderung n icht 
benötigter Materialien, die Kantine im Kommando­
gebäude, die Anlage und Aufbewahrung von 
Kopienakten, die Personalaktenführung, die 
Motorbooteinsätze, die Herstel lung von Schu­
lungsbehelfen, den Verpflegungskostenbeitrag für 
Essensteilnehmer der Dienstküche sowie Änderun­
gen bei Plandiensten. Sofern das LGK den Empfeh­
lungen des RH nicht bereits zwischenzeitlich ent­
sprochen hat, ist der Schriftwechsel noch im Gange. 

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Unterricht und Kunst 

a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Stadtscbulrat für Wien 

1 0  In seinem Bericht über die Durchführung 
besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung betref­
fend den Budgetvollzug 1 975 (Sonderbericht 1 976 
Abs 3.9.6) hat der RH dem Stadtschulrat für Wien 
ua empfohlen, die im Schuljahr 1 975/76 an Mit­
glieder von Prüfungskommissionen flüssiggemach­
ten Prüfungstaxen, die nicht ' versteuert worden 
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ware�, im Sinne der Richtlinien des BMF dem Zen­
tralbesoldungsamt nachträglich zu einer allfälligen 
lohnsteuerlichen Behandlung bekanntzugeben. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederö­
sterreich und Burgenland teilte dem RH h iezu am 
1 9. November 1 979 mit, daß die ausgezahlten Prü­
fungstaxen im Einvernehmen mit dem BMF aus 
Vereinfachungsgründen im Veranlagungsverfahren 
erfaßt worden wären und nunmehr ein Betrag von 
1 23 025 S an Einkommensteuer vorgeschrieben 
worden sei. 

Organisationskomitee der XII. Olympischen 
Winterspiele Innsbruck 1 976 

1 1 . 1  Um die Fernsehübertragungen von den 
XII . Olympischen Winterspielen zu ermöglichen, 
hatten der Bund, das Land Tirol und die Stadt 
Innsbruck dem ORF insgesamt 262,5 Mill S über­
wiesen (siehe TB 1 977 Abs 1 5 . 1 5 . 1 .2) . Der RH hat 
in diesem Zusammenhang beanstandet, daß der 
ORF die Fernsehrechte des Organisationskomitees 
im Inland kostenlos verwerten durfte, obwohl der 
ORF durch den Beitrag der drei Gebietskörper­
schaften, die außerdem den Gebarungsabgang des 
Organisationskomitees zu decken hatten, seine 
technische Ausstattung auch für die Zeit nach den 
XII. Olympischen Winterspielen verbessern konnte. 

Die Feststellungen des RH wurden 1 978 vom 
BMF zum Anlaß genommen, den Aufwand des 
ORF für die Produktion des internationalen Olym­
pia-Programmes durch Organe der Post- und Tele­
s.raphenverwaltung überprüfen zu lassen. Diese 
Uberprüfung ergab, daß der Aufwand des ORF für 
die Produktion des internationalen Programmes 
statt 262,5 Mill S nur 225, 1 63 Mill S betragen 
hatte. Der ORF hat daraufhin 1 979 dem BMUK 
22 402 200 S sowie dem Land Tirol und der Stadt 
Innsbruck je 7 467 500 S rückerstattet. 

1 1 .2 Der RH hat auch empfohlen, die Betriebs­
führung der anläßlich der Durchführung der 
XII. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1 976 
errichteten Bob- und Rodelkunsteisbahn in Igls der 
Olympia-Stadion-Betriebsgesellschaft mbH in Inns­
bruck zu übertragen, weil eine gemeinsame 
Betriebsführung einen wirtschaftl icheren Einsatz 
von Personal und Geräten erwarten ließe (siehe 
TB 1 977 Abs 1 5 .46) . 

Mit Wirkung vom 1 .  August 1 980 hat nunmehr 
die Stadt Innsbruck die in ihrem Eigentum bzw 
Bestand stehende Bob- und Rodelkunsteisbahn in 
Igls der Olympia-Stadion-Betriebsgesell­
schaft mbH, Innsbruck, (jetzt Olympia-Eissport­
zentrum-Innsbruck Gesellschaft mbH) in Bestand 
bzw Unterbestand übergeben und somit der Emp­
fehlung des RH entsprochen. 

Österreichisches Schulrechenzentrum 

1 2. 1  Anläßlich der Überprüfung der Gebarung 
des Österreichischen Schulrechenzentrums (kurz 
ÖSRZ) hat der RH die endgültige Rechtsform die-

ser zunächst nur provisorisch geschaffenen Einrich­
tung als klärungsbedürftig bezeichnet (siehe 
TB 1 978 Abs 1 6.2) . 

Das BMUK teilte nunmehr mit, daß das ÖSRZ 
ab I .  Jänner 1 980 in die Zentralleitung des BMUK 
eingegliedert worden sei. Jene 23 Bediensteten des 
ÖSRZ, die bisher dem Planstellenbereich des 
berufsbildenden Schu lwesens angehörten, seien 
zunächst besoldungsrechtlich in den Planstellenbe­
reich des BMUK übernommen worden. Eine 
dienstrechtliche Übernahme sei in die Wege geleitet 
worden. 

1 2.2 Bezüglich des Leiters des ÖSRZ hatte der 
RH beanstandet, daß dieser neben seinen Bezügen 
als Bundesbeamter ein zweites Entgelt als Vertrags­
lehrer erhielt, mit Ausnahme von zwei Wochen­
stunden, die er an einem Bundesgymnasium unter­
richtete, jedoch von der Lehrverpflichtung befreit 
war (siehe TB 1 978 Abs 1 6.4) . 

Das BMUK teilte in einer weiteren Stel lung­
nahme mit, daß das zweite Entgelt des Leiters des 
ÖSRZ ab 1 .  Jänner 1 980 auf das Ausmaß seiner 
effektiven Unterrichtstätigkeit von derzeit acht 
Wochenstunden eingeschränkt worden sei. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e n  J a h ­
r e n  1 9 7 8  u n d  1 9 7 9  

Verein "Wiener Festwochen" 

1 3 . 1  Der Verein "Wiener Festwochen" (kurz 
. Verein bzw WFW) wurde 1 950 zu dem Zweck 

gegründet, durch Abhaltung von Festwochen das 
Ansehen der Stadt Wien als Pflegestätte der Kultur 
zu wahren und zu mehren und somit im In- und 
Ausland für den Besuch der Bundeshauptstadt zu 
werben. 

Die Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 
wurden aus Subventionen, Spenden sowie durch 
Einnahmen aus eigenen Veranstartungen aufge­
bracht. 1 976 betrugen die Aufwendungen des Ver­
eins rd 29,3 Mil l S, die Erträge beliefen sich auf rd 
28 ,9 Mill S. Das BMUK gewährte von 1 97 1  bis 
1 976 Förderungszuschüsse in Höhe von insgesamt 
24,985 Mill S. Der Anteil des BMUK an den 
Gesamtförderungen verringerte sich in diesen Jah­
ren von 26,8 auf 1 9,9 vH. 

Der RH überprüfte von November 1 977 bis 
Feber 1 978 die Verwendung und Abrechnung der 
dem Verein von der Stadt Wien und dem BMUK 
zur Verfügung gestellten Mittel. Über das Ergebnis 
erstattete er dem Gemeinderat der Stadt Wien 
Bericht. Da auch die Verwendung von Mitteln des 
Bundes überprüft worden war, wurde das Ergebnis 
gern § 13 RHG 1 948 auch dem BMUK mitgeteilt. 

Satzung 

1 3 .2 . 1 . 1  Gern § 4 der Satzung best:!nd der Verein 
aus ordentlichen und außerordentlichen Mitglie­
dern. Ordentliche Mitglieder waren jene physi­
schen und juristischen Personen, die an der Ver-

• 
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wirklichung des Vereinszweckes tätig mitarbeite­
ten , außerordentliche Mitglieder waren physische 
und juristische Personen, die durch Geld- oder 
Sachleistungen den Vereinszweck förderten. Über 
die Aufnahme von Mitgliedern entschied das Kura­
tortum. 

Welche physischen und juristischen Personen 
Vereinsmitglieder waren, konnte dem RH nicht 
mitgeteilt werden. Seitens der Geschäftsführung 
wurde angenommen, daß die Kuratoriumsmitgl ie­
der (Stadt Wien, BMUK, Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien) die Mitglieder des Vereins 
waren. 

1 3 .2 . 1 .2 Im § 8 der Vereinssatzung war die 
Abhaltung einer Mitgliederversammlung einmal im 
Jahr vorgesehen. Wie den Protokollen zu entneh­
men war, nahmen an diesen Mitgl iederversamm­
lungen jeweils nur d ie Vertreter der erwähnten 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften tei l ,  wobei 
jeder der drei Vertreter der Stadt Wien mitstimmte, 
obgleich das Stimmrecht einer juristischen Person 
als Vereinsmitglied nur von dem satzungsgemäß 
oder nach dem Gesetz berechtigten Vertreter aus­
zuüben gewesen wäre. 

1 3 .2.2 Der RH wies auf die Unklarheit hinsicht­
lich der Mitglieder des Vereins hin. Er empfahl, 
diesbezüglich d ie notwendigen Klarstel lungen vor­
zunehmen. In diesem Zusammenhang regte er auch 
an, durch eine entsprechende Werbung die Zahl 
der Vereinsmitglieder zu vergrößern, um so allen­
falls die derzeitigen Förderungsgeber finanziell zu 
entlasten. 

1 3 .2.3 Die Geschäftsführung des Vereins teilte 
hiezu mit, daß eine neue Satzung ausgearbeitet und 
von der Vereinsbehörde bereits genehmigt worden 
seI. 

1 3 .3 . 1 . 1  Obwohl § 1 0  der Vereinssatzung zur 
Ausarbeitung von Programmvorschlägen die 
Bestellung eines aus mindestens fünf Mitgliedern 
bestehenden Programmdirektoriums vorsah, wurde 
ein solches in den Jahren 1 972 bis 1 976 nicht 
bestellt. 

1 3.3. 1 .2 Die im § 12 der Satzung vorgesehenen 
Rechnungsprüfer, die den Rechnungsabschluß hät­
ten überprüfen und der Mitgliederversammlung 
vorlegen sollen, wurden in den Jahren 1 97 1  bis 
1 976 gleichfalls nicht bestellt . 

1 3 .3 . 1 .3 In den Jahren 1 973 und 1 977 fanden 
keine Mitgliederversammlungen bzw Kuratoriums­
s itzungen statt. Bis zum Abschluß der Gebarungs­
überprüfung im Feber 1 978 waren die Rechnungs­
abschlüsse für die Jahre 1 975 und 1 976 noch nicht 
genehmigt worden. 

1 3 .3 .2 . 1  Der RH wies darauf hin, daß nach der 
Satzung als Organe des Vereins die Mitgliederver­
sammlung, das Kuratorium, das Programmdirekto­
rium, der Geschäftsführer (Intendant) und die 
Rechnungsprüfer vorgesehen, tatsächlich aber nur 
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zwei Organe - das Kuratorium und der Geschäfts­
führer - in Funktion getreten seien. 

1 3 .3.2.2 Gegenüber dem BMUK bemängelte der 
RH, daß der Vertreter d ieses Ministeriums im 
Kuratorium in den Jahren 1 974, 1 975 und 1 976 
nicht bei den einmal im Jahr stattgefundenen Kura­
toriumssitzungen anwesend gewesen war. Der RH 
hielt die jahrelange Abwesenheit des Vertreters des 
BMUK in diesem für das Vereinsgeschehen bedeut­
samen Gremium für nachteilig, zumal sich das 
BMUK hinsichtlich der Abrechnung und wid­
mungsgemäßen Verwendung der von ihm dem 
Verein gewährten Förderungsmittel mit der Vor­
lage der Bilanzen und mit der Erklärung, daß die 
Rechnungsabschlüsse vom Kontrollamt der Stadt 
Wien überprüft worden seien, begnügte. 

1 3.3 .3 . 1  Die Geschäftsführung führte hiezu aus, 
daß nunmehr die Organe des Vereins gemäß der 
neuen Satzung bestellt worden seien. 

1 3 .3 .3 .2 Das BMUK sicherte zu, daß künftig bei 
Sitzungen von Vereinsorganen der zuständige Ver­
treter dieses Ministeriums anwesend sein werde. 

Verwaltung 

1 3 .4 . 1  Die Gewinn- und Verlustrechnung ergab 
für 1 976 einen Verlust von rd 0,42 Mill S, für 1 975 
wies sie einen Verlust von rd 8 ,36 Mil l S aus. 

1 3 .4.2 Der RH empfahl, künftig finanzielle Ver­
pflichtungen nur soweit einzugehen, als sie durch 
Einnahmen gedeckt sind. 

1 3.4 .3 . 1 Die Geschäftsführung führte dazu aus, 
daß in den letzten Jahren immer wieder Zahlungs­
schwierigkeiten aufgetreten seien, weil die vom 
BMUK zur Verfügung gestellten Mittel nicht ent­
sprechend angehoben worden seien. So sei die Bun­
dessubvention von 1 97 1  bis 1 976 lediglich von 
3,8 Mil l S auf 4,8 Mil l S gestiegen, während die von 
der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Mittel 
wesentlich stärker erhöht worden seien. 

1 3.4.3 .2 Das BMUK teilte dazu mit, dag auch in 
Zukunft eine der Ausgabenentwicklung entspre­
chende Anhebung der Bundessubvention nicht 
erfolgen könne, weil der betreffende Budgetansatz 
des BMUK nicht im entsprechenden Ausmaß 
erhöht worden sei. Dieser Ansatz sei außerdem 
durch zusätzliche Sondervorhaben wie die Errich­
tung des Bregenzer Festspiel- und Kongreßhauses 
belastet. 

1 3.5 . 1 . 1  Am 2 1 .  Dezember 1 976 - zehn Tage vor 
Beendigung seines aktiven Dienstverhältnisses -
wurde mit dem Intendanten ein neuer Dienstver­
trag abgeschlossen und in diesem n icht nur eine 
Erhöhung der Ruhegenußbemessungsgrundlage 
von 65 vH auf 80 vH des letzten Monatsgehalts 
vereinbart, sondern auch das Monatsgehalt von 
2 1  600 S auf 32 000 S erhöht. Diese Gehaltserhö­
hung wurde rückwirkend für das ganze Jahr 1 976 
wirksam die Nachzahlung betrug brutto 
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1 45 600 S - und hatte auch Auswirkungen auf die 
Höhe der dem Intendanten aus Anlaß seines Aus­
scheidens gebührenden Abfertigung (brutto rd 
1 49 000 S) und auf die Höhe der vertraglich zuge­
sicherten Pensionsleistungen. 

1 3.5. 1 .2 Obwohl der Intendant in einem Dienst­
verhältnis zu den WFW stand, wurden seine 
Bezüge durch das Besoldungsamt der Stadt Wien 
(MA 3) angewiesen und seitens der WFW regelmä-
ßig ersetzt. 

-

1 3.5 . 1 .3 Die MA 3 hatte beim Intendanten wie 
bei einem Gemeindebediensteten angenommen, es 
sei gern § 42 Abs 1 lit b des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes, BGBI Nr 367/67, eine Befreiung 
von der Leistung des Dienstgeberbeitrages zum 
Familienlastenausgleich gegeben. 

Da es sich jedoch bei dem Intendanten nicht um 
einen Bediensteten der Stadt Wien, sondern um 
einen solchen der WFW gehandelt. hat, wäre e in 
Dienstgeberbeitrag nach dem Familienlastenaus­
gleichsgesetz zu leisten gewesen. 

1 3 .5 .2 . 1  Nach Ansicht des RH hätte es genügt, in 
dem knapp vor dem Ausscheiden des Intendanten 
am 2 1 .  Dezember 1 976 abgeschlossenen Dienstver­
trag die Erhöhung der Ruhegenußbemessungs­
grundlage auf 80 vH des letzten Gehalts zu verein­
baren, um damit in d ieser Hinsicht eine Gleichstel­
lung mit den Pensionisten des öffentlichen Dienstes 
zu bewirken. Die auf dem 1 .  Jänner 1 976 rückwir­
kende Erhöhung des Monatsgehalts um 48 vH fand 
der RH wegen der damit verbundenen Auswirkun­
gen auf d ie Höhe der gezahlten Abfertigung und 
des Ruhegenusses sehr großzügig. 

1 3 .5 .2 .2 Der RH wies ferner darauf hin, daß das 
Besoldungsamt als Dienststelle der Stadt Wien 
nicht zuständig war, Dienstbezüge eines Bedienste­
ten der WFW zu berechnen und anzuweisen. Er 
empfahl , die Pensionsbezüge des Intendanten von 
der Lohnverrechnungsstelle, welche d ie Lohnver­
rechnung für die Angestellten der WFW durch­
führt, anweisen zu lassen. 

1 3.5 .3 Die WFW teilten dem RH mit, daß nach­
träglich für die Jahre 1 972 bis 1 976 dem Finanzamt 
für Körperschaften als ' Dienstgeberbeitrag zum 
Ausgleichsfonds für Famil ienbeihi lfen 108 3 1 2  S 
überwiesen worden seien. 

1 3 .6. 1 . 1  Für die Vorstellungen im "Theater an 
der Wien" wurden an dessen Betriebsgesellschaft 
Mietentgelte geleistet. Darüber hinaus stellte diese 
Gesellschaft den WFW 1 976 Prämienzahlungen 
( 1 64 1 2 5  S), sogenannte Mittagsgelder (28 008 S), 
Prämienzahlungen für d ie Verladung von Dekora­
tionen (45 297 S) und Prämien für Nachtarbeiten 
(24 340 S) in Rechnung. Neben diesen zusätzlichen 
Leistungen des technischen Personals wurden den 
WFW noch Taxispesen ( 1 0  1 00 S) der Bediensteten 
sowie Reisespesen ( 1 4 035 S) des technischen Lei­
te'rs verrechnet. 

1 3 .6. 1 .2 Zusätzlich bezahlte die Gesel lschaft 
Gagen in Höhe von 349 000 S, und zwar an einen 
Regieassistenten (22 000 S), an zwei Inspizienten 
(je 22 000 S), an 20 Chormitglieder (253 000 S), an 
einen Studienleiter des Chores (25 000 S) sowie für 
eine Chorbetreuung (5 000 S). 

1 3.6. 1 . 3 Diese zusätzlichen Zahlungen wurden 
um den Dienstgeberanteil (2 1 vH) erhöht und den 
WFW mit der Umsatzsteuer ( 1 8  vH) bei der 
Abrechnung für 1 976 angelastet. 

1 3.6.2 . 1  Der RH beanstandete, daß die Ersatz­
vorschreibungen der Gesellschaft von den WFW 
nicht entsprechend geprüft worden waren, weshalb 
allein für 1 976 78 358 S zuviel bezahlt wurden.  Er 
empfahl, diesen Betrag von der Gesellschaft 
zurückzuverlangen. 

1 3 .6.2.2 Von den Gagenzahlungen für den 
Regieassistenten und die beiden Inspizienten, die 
Angestellte der Gesellschaft waren, hätte nach 
Ansicht des RH kein Dienstgeberanteil ( 1 3  860 S) 
berechnet werden dürfen, weil die Normalbezüge 
dieser Gagenempfänger bereits über der Höchstbei­
tragsgrenze für Dienstgeberbeiträge lagen, so daß 
auch keine zusätzliche finanzielle Belastung der 
Gesellschaft vorlag. 

1 3 .6 .2 .3 Da hinsichtlich des Engagements der 
20 Chormitglieder, der Choreinstudierung und der 
Chorbetreuung zwischen den WFW und einem 
Wiener Kammerchor eine Vereinbarung bestand, 
d ie auch die Bezahlung für diesen Personenkreis 
regelte, hätten sich die WFW bei unmittelbarer 
Bezahlung an die Leitung des Chors den Dienstge­
beranteil in Höhe von 59 430 S erspart. 

1 3 .6.2 .4 Daß schließlich für Taxi- und Reisespe­
sen ein Dienstgeberanteil (5 068 S) berechnet wor­
den war, hielt der RH nicht für richtig. 

1 3 .6.3 Die WFW gaben hiezu bekannt, daß 
bereits 1 978 eine direkte Bezahlung an die Leitung 
des Chors vereinbart worden sei. Weiters sei von 
der Gesellschaft der Betrag von 78 358 S zurück­
verlangt worden. 

1 3 .7. 1 Von 1 97 1  bis 1 976 spendeten die WFW 
dem Unterstützungsfonds des Betriebsrates der . 
erwähnten Betriebsgesellschaft insgesamt 
2 522 022 S .  

Diese Zuwendungen wurden in Teilbeträgen 
ohne schriftliche Unterlagen und nur im mündli­
chen Auftrag des Intendanten geleistet. Jeweils rd 
ein Drittel dieser Zuwendungen wurden als 
Abschlußprämien auf das technische Personal der 
Gesellschaft aufgeteilt, der Rest wurde für Aner­
kennungsprämien, Unterstützungen, Jubiläen, Aus­
flüge und Feiern verwendet. Diese Zuwendungen 
wurden mit der Bereitschaft des technischen Perso­
nals zur Erbringung zusätzlicher Leistungen, zu 
denen es nach dem Arbeitszeitgesetz und nach dem 
Kollektivvertrag nicht verpflichtet gewesen wäre, 
begründet. 

• 
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1 3.7.2 Der RH hielt diese Zuwendungen der 
WFW wegen deren finanzieller Abhängigkeit von 
öffentlichen Mitteln nicht für vertretbar. Entgelte 
aus dem Dienstverhältnis wären vom Dienstgeber, 
dh der Gesellschaft, abzugelten gewesen. Ebenso 
wären freiwill ige soziale Leistungen an den 
Betriebsratsfonds Sache des Dienstgebers gewesen. 

Für bemerkenswert h ielt der RH, daß die WFW, 
die das "Theater an der Wien" jährlich nur rd zwei 
Monate benutzten, dem Betriebsratsfonds von 1 97 1  
bis 1 976 rd 2,5 Mil l S zuwendeten, während die 
Gesellschaft als Dienstgeber im selben Zeitraum bei 
einer jährlichen Spielzeit von rd zehn Monaten 
Zuwendungen von insgesamt rd 676 000 S 
gewährte. 

Überdies erachtete der RH eine nachträgliche 
lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche 
Behandlung der Abschluß- und Anerkennungsprä­
mien für geboten. 

1 3.7.3 Wie die WFW h iezu mitteilten, wurden 
für die zwischenzeitlich erfolgte Nachversteuerung 
524 025 S bezahlt. 

1 3 .8 . 1 Repräsentationsausgaben wurden nicht 
nur auf dem vorgesehenen Konto, sondern auch bei 
anderen Konten verrechnet. Der Großteil d ieser 
Ausgaben betraf Premierenfeiern, Besprechungen 
mit Vertretern von Gastspieltruppen, Ehrenkarten, 
Ein ladungen sowie kleinere Geschenke an Journali­
sten. Von 1 97 1  bis 1 975 wurden diese Ausgaben 
der jeweiligen KostensteIle zugeordnet, ab 1 976 
wurden sie bei den Konten "Repräsentationsausga­
ben" , "Premieren feiern" und "Pressekonferenzen" 
verrechnet. Insgesamt waren in den Jahren 1 9 7 1  bis 
1 976 für Repräsentationszwecke rd 806 000 S aus­
gegeben worden, wovon rd 352 000 S (44 vH) nicht 
auf dem Repräsentationskonto verrechnet wurden. 

1 3.8 .2 Der RH hielt die Ausgaben der WFW für 
Repräsentationszwecke für zu hoch. Von 1 97 1  bis 
1 976 betrugen die Repräsentationsausgaben der 
WFW bei einer Spielzeit von jährlich vier Wochen 
mehr als 800 000 S. 

Der RH empfahl, künftig Repräsentationsausga­
ben auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. Weiters beanstandete er, daß Reprä­
sent:ltionsausgaben auch bei anderen als bei dem 
fü r diesen Zweck vorgesehenen Konto verrechnet 
worden waren. Dies hatte ua zur Folge, daß der 
Mitgliederversammlung, der statutengemäß die 
Beschlußfassung über den Rechnungsabschluß 
obliegt, nicht ein mit den angegebenen Verwen­
dungszwecken übereinstimmendes Jahresergebnis 
vorgelegt wurde. 

1 3.9. 1 Dem RH fiel auf, daß ein Intendant für 
Einladungen überwiegend Restaurants der Luxus­
kategorie bevorzugt hatte. 

1 3 .9.2 Besprechungen des Intendanten mit dem 
Generalsekretär einer Wien er Konzertgesellschaft 
in einem dieser Restaurants unter dem Titel 
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"Arbeitsessen" stellten nach Auffassung des RH 
keinen gerechtfertigten Anlaß für eine als Reprä­
sentationsverpflichtung anzusehende Ausgabe dar. 
Ebenso hielt der RH eine Einladung von Journali­
sten oder Redakteuren des ORF in diese Restau­
rants nicht für angebracht. Weiters sprach er sich 
dagegen aus, daß ArbeitSgespräche mit Funktionä­
ren des Österreich ischen Bundestheaterverbandes 
in Restaurants der Luxuskategorie abgehalten wur­
den. 

In diesem Zusammenhang stellte der RH auch 
fest, daß die von diesem Intendanten in den Rech­
nungen über RepräSentationsausgaben angeführte 
Tei lnehmerzahl n icht immer den Tatsachen ent­
sprach. Weiters beanstandete er, daß verschiedent­
l ich RepräSentationszwecke betreffende Rechnun­
gen keine Vermerke über den Anlaß der Einladung 
und über die Teilnehmer trugen. 

1 3 . 1 0 . 1  Für eine Feier nach der Premiere der 
Operette "Die Fledermaus" wurde von den WFW 
das Palmen haus im Burggarten gemietet (3 556 S). 
Um 27 520 S wurden verschiedene Einrichtungsge­
genstände und ein Klaxier gemietet. 

Rund 300 Gäste wurden mit auf Büttenpapier 
gedrucken Einladungen zu einem Imbiß in das il lu­
minierte Palmenhaus im Burggarten geladen. Das 
Bedienungspersonal wurde von einem Kostümver­
leiher mit Livreen ausgestattet (4 900 S). 

Ein Restaurationsbetrieb lieferte Getränke um 
27 773 S und stel lte ein Abstandsgeld von 3 240 S 
in Rechnung. Weitere Getränke und Speisen wur­
den um 67 500 S von einem anderen Restaurateur 
geliefert, der zusätzlich 5 000 S für Trinkgelder des 
Bedienungspersonals in Rechnung stellte. 

1 3. 1 0 .2 Dem RH ist die Übung, daß nach einer 
Premiere die Mitwirkenden zu einer Feier geladen 
werden, bekannt. Die Feier nach d ieser "Fleder­
maus-Premiere" hatte jedoch nach seiner Ansicht 
h insichtlich der Kosten ( insgesamt 1 22 530 S ohne 
Umsatzsteuer) und des äußeren Aufwandes das ver­
tretbare Maß bei weitem überschritten. 

1 3 . 1 1 . 1  Im Rahmen der Wiener Festwochen wur­
den für Lieferungen und Leistungen Aufträge 
erteilt, die wegen ihrer Höhe nach den Bestimmun­
gen der ÖNORM A 2050 hätten vergeben werden 
sollen. 

So wurden für die Vorstellungen im Museum des 
20. Jahrhunderts und in der Arena in St. Marx 
Beleuchtungsanlagen gemietet, die insbesondere 
weg�n des Engagements von anspruchsvolleren 
Gruppen umfangreicher wurden und mehr Bedie­
nungspersonal erforderten .  Die Kosten dieser 
Beleuchtungsanlagen betrugen 1 97 1  1 1 0 000 S und 
bel iefen sich 1 976 bereitS auf 536 000 S. Ebenso 
erhöhten sich die Mietkosten der Bühnenanlagen 
von 35 000 S ( 1 97 1 )  auf rd 200 000 S ( 1 976). Die 
Druckereirechnungen für Vorprospekte, Zwischen­
prospekte, endgültige .Festwochenkalender sowie 
fü r die Programme der einzelnen Vorstellungen 
bel iefen sich im Jahresdurchschnitt auf 800 000 S. 
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Für diese Aufträge wurden keine Ausschreibun­
gen durchgeführt. Es fanden sich lediglich einzelne 
Vergleichsangebote, die allerdings meist schon 
einige Jahre zurücklagen. 

1 3. 1 1 .2 Der RH empfahl ,  im Interesse einer 
wettbewerbsbedingten Preisbi ldung künftig nach 
den Bestimmungen der ÖNORM A 2050 vorzuge­
hen. 

1 3 . 1 2 . 1  Von 1 973 bis 1 976 wurden für Eigenpro­
duktionen der WFW rd 200 Verträge mit Künstlern 
geschlossen, die aufgrund des Gebührengeset­
zes 1 957 als entgeltliche Verträge über Dienstlei­
stungen großteils gebührenpflichtig waren. Die 
WFW kamen der gesetzlichen Vergebührungs­
pflicht für derartige Dienstverträge erst ab 1 977 
nach. 

1 3 . 1 2 .2 Der RH empfahl, in Hinkunft die 
Bestimmungen des Gebührengesetzes zu beachten. 
Noch während der Gebarungsüberprüfung regte er 
an, die nicht vergebührten Verträge dem Finanzamt 
für Gebühren und Verkehrsteuern vorzulegen. Von 
diesem Finanzamt wurden für die nicht vergebühr­
ten Dienstverträge amtl iche Befunde aufgenommen 
und in der Folge eine Gebühr in Höhe von 1 0 590 S 
vorgeschrieben. Dieser Betrag wurde mittlerweile 
von den WFW dem Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern überwiesen. 

Spielbetrieb 

1 3 . 1 3 . 1 . 1  Im Jahre 1 976 fanden im Rahmen der 
Wiener Festwochen 25 Veranstaltungen im "Thea­
ter an der Wien" , 54 in der Arena in St. Marx und 
elf im Theater "Die Tribüne" statt. 

Im "Theater an der Wien" wurden 28 790 Kar­
ten aufgelegt, von denen 1 9 8 1 1 (68,8 vH) verkauft 
und 5 1 75 ( 1 7,9 vH) als Direktions-, Presse- und 
sonstige Freikarten vergeben wurden. Der Karten­
erlös betrug rd drei Mil l S. 

In der Arena in St. Marx wurden im selben Jahr 
54 Veranstaltungen durchgeführt, wofür 
34 3 1 9  Karten aufgelegt wurden. 1 9  806 Karten 
(57,7 vH) konnten verkauft werden, als Direk­
tions-, Presse- und sonstige Freikarten wurden 
3 3 1 8  (9,6 vH) vergeben. Der Kartenerlös betrug rd 
1 , 1 6  Mil l  S. 

Im Theater "Die Tribüne" fanden elf Aufführun­
gen statt. Von den 1 485 aufgelegten Karten wur­
den I 390 (93,6 vH) verkauft und 70 (4,7 vH) als 
Freikarten abgegeben. Der Kartenerlös betrug rd 
1 48 000 S. 

1 3 . 1 3 . 1 .2 Das Bild der Wiener Festwochen 
wurde hauptsächlich durch Gastspiele ausländi­
scher Ensembles bestimmt, Eigenproduktionen 
dienten der Ergänzung. Von den insgesamt 25 Vor­
stellungen im "Theater an der Wien" waren sechs 
Eigenproduktionen und 1 9  Gastspiele, von den 
54 Veranstaltungen in der Arena waren 1 6  Eigen-' 
produktionen und 38 Gastspiele. Elf Gastspiele fan­
den im Theater "Die Tribüne" statt. 

Die Kosten der sechs Eigenproduktionen im 
"Theater an der Wien" betrugen je Vorstel lung rd 
1 ,2 Mil l S, die der 1 9  Gastspiele je Vorstel lung 
385 000 S. Bei den Eigenproduktionen wurden je 
Vorstellung rd 206 000 S an Erlösen erzielt, bei den 
Gastspielen waren es 92 000 S. Der Anteil der 
Erlöse an den Kosten belief sich bei den Eigenpro­
duktionen auf 1 7,2 vH, bei den Gastspielen auf 
23,9 vH. 

1 3. 1 3 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß bei den 
Eigenproduktionen die Erlöse prozentuell einen 
geringeren Teil der Kosten deckten als dies bei den 
Gastspielen der Fall war. 

1 3. 1 4 . 1  Aufführungen von klassischen Sprech­
und Musikstücken waren publikumswirksamer und 
entsprechend besser besucht als selten gespielte 
Werke oder moderne Stücke. Bei den gängigen 
Produktionen fielen jedoch höhere Produktionsko­
sten an. 

1 3 . 1 4 .2 Nach Auffassung des RH sol lten die mit 
höheren Kosten verbundenen Eigenproduktionen, 
die nur für eine Festspielsaison verwendet wurden, 
möglichst vermieden und versucht werden, daß 
Wiener Bühnen im Rahmen ihres Spielbetriebes 
dem jeweiligen Festwochen-Motto entsprechende 
Stücke herausbringen. Überdies empfahl der RH, 
in Hinkunft bei der Auswahl der Stücke neben 
künstlerischen auch wirtschaftl iche Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen. 

1 3 . 1 4 .3 . 1 Die WFW gaben hiezu bekannt, daß 
sie bereits 1 978 die Wiener Bühnen veranlaßt hät­
ten, im Rahmen ihres Spielbetriebes Stücke aufzu­
nehmen, die dem Festwochen-Motto entsprachen, 
wofür auch besondere Zuschüsse zur Verfügung 
gestellt worden seien. 

1 3 . 1 4.3 .2 Das BMUK bezeichnete die Empfeh­
lung des RH, in Hinkunft bei der Auswahl der 
Stücke neben künstlerischen auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, als erwägens­
wert, wies jedoch auf die Aufgabe von Festwochen 
und Festspielen hin, Anstöße für die Theaterarbeit 
insgesamt zu geben. In diesem Zusammenhang sei 
es sachlich gerechtfertigt, in hervorragenden Insze­
nierungen Stücke darzubieten, die ansonsten nicht 
im Theaterrepertoire aufscheinen. 

1 3. 1 5 . 1  Für das Auftragsstück "Zero, Zero" 
waren Pauschaltantiemen von 50 000 S vereinbart 
worden. Da das Stück nicht den erhofften Erfolg 
hatte - nur 1 3  v H der Eintrittskarten wurden bei 
sechs Vorste l lungen im "Theater an der Wien" an 
insgesamt 929 zahlende Besucher um 42 594 S ver­
kauft - überstiegen al lein die Ausgaben für Tantie­
men den Kartenerlös. Außer den Tantiemen fielen 
für das Stück noch Kosten von I 040 000 S an. 

1 3 . 1 5 .2 Der RH fand eine Pauschalabgeltung 
von Tantiemen nicht günstig. Im übrigen erschien 
ihm die Aufführung eines Stückes, bei dem Ausga­
ben von rd 1 , 1  Mi l l  S Einnahmen von nur 42 600 S 
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gegenüberstanden, im Hinblick auf die aueh für 
einen Theaterbetrieb gebotene Wirtschaftlichkeit 
kaum mehr vertretbar. 

1 3 . 1 5 .3 Die WFW sahen es als ihre Aufgabe an, 
auch Stücke junger Autoren aufzuführen, bei denen 
keine Erfolgsgarantie bestand. 

1 3 . 1 5 .4 Dem hielt der RH entgegen, daß bei der­
artigen Stücken zunächst kleinere Bühnen gewählt 
werden sol lten, um die Produktionskosten mög­
l ichst gering halten zu können. 

1 3 . 1 6. 1 . 1  Durch die Eigenproduktion der Oper 
"Der Liebestrank" wurden die Mittel der WFW 
erheblich belastet, was sich in der Steigerung der 
Ausgaben des Jahres 1 973 (22,95 Mil l  S) um 
24,2 vH gegenüber dem Jahr 1 972 ( 1 8,48 Mi l l  S) 
zeigte. Im Voranschlag 1 973 wurden für diese 
Eigenproduktion rd 5 , 1  Mill S veranschlagt, tat­
sächlich betrugen die Kosten jedoch rd 6 , 1  Mil l  S. 

1 3 . 1 6. 1 .2 Der Regisseur erhielt neben seiner 
Bruttogage von 1 20 000 S zusätzlich ein Bearbei­
tungshonorar von 50 000 S. 

1 3 . 1 6 . 1 .3 Dem Kostüm- und Bühnenbildner wur­
den neben dem Honorar Reisevergütungen in 
einem im vorhinein nicht bestimmten Ausmaß, der 
Kostenersatz für ein Quartier sowie Tagesdiäten 
zugestanden. Insgesamt wurden dem Ausstatter 
neben seiner Gage von 1 30 740 S Nebenspesen von 
33 548 S vergütet, darunter sieben Reisen. 

1 3. 1 6. 1 .4 Eine Kostümwerkstätte verpflichtete 
sich, die Kostüme für die Oper "Der Liebestrank" 
aufgrund der Entwürfe des Kostümbildners um 
490 000 S herzustellen. Die  Werkstätte legte jedoch 
eine Rechnung über 563 000 S, in der die Mehrko­
sten von 73 000 S mit zusätzlichen Nachbestel lun­
gen und Neuanfertigungen aufgrund von Ände­
rungswünschen des Kostümbildners begründet 
wurden. Vertragsgemäß hätte sich der Kostümbild­
ner an den Rahmen der für die Ausstattung zur 
Verfügung gestellten Mittel zu halten gehabt. 

1 3 . 1 6.2 . 1 Der RH erachtete eine zuverlässige 
Veransch lagung und Überwachung der Kosten für 
geboten, um finanzielle Engpässe zu vermeiden. 

1 3 . 1 6.2.2 Da in der Regel mit dem Regiehonorar 
auch Bearbeitungsleistungen abgegolten seien, 
hätte es sich erübrigt, hiefür ein gesondertes Hono-
rar zu gewähren. . 

1 3. 1 6 .2 .3 Auswärtigen Künstlern sol lten neben 
einem angemessenen Honorar nur die Kosten im 
vorhinein bestimmter Reisen bezahlt werden. 

1 3 . 1 6.2.4 Dem Intendanten hielt der RH vor, die 
zusätzlichen Kosten, die ausschließlich auf Ände­
rungswünsche des Kostümbildners zurückgingen, 
anstandslos bezahlt und vom Kostümbildner nicht 
die Einhaltung des vertraglich vereinbarten finan­
ziellen Rahmens verlangt zu haben. 

1 3 . 1 6.3 Seitens der Stadt Wien wurde dazu 
bemerkt, daß der für die Bearbeitung vereinbarte 
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Betrag von vornherein veranschlagt worden sei .  
Eine Verminderung der Kosten wäre nicht möglich 
gewesen, weil ein Regisseur zur Bearbeitung nicht 
verpflichtet werden könne. Bei Neuinszenierungen 
ergäbe sich oft erst im Laufe der Inszenierungsar­
beiten die Notwendigkeit, an Kostümen Änderun­
gen vorzunehmen. Die Qualität der Aufführung 
habe diese Änderungen als gerechtfertigt erschei­
nen lassen. 

1 3 . 1 6.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß in der Regel mit dem Regiehonorar auch Bear­
beitungsleistungen abgegolten sind. Nur umfas­
sende Bearbeitungen würden eine gesonderte 
Honorierung rechtfertigen, was jedoch im Einzel­
fall zu vereinbaren wäre. Im gegenständlichen Fal l 
sei dies nicht geschehen, sondern der Regisseur 
habe am Tag. der Unterzeichnung des Regievertra­
ges auch eine Rechnung für die Bearbeitung vorge­
legt, der allerdings der Umfang der behaupteten 
Bearbeitung nicht zu entnehmen war, so daß der 
RH diese Honorarzahlung nicht als sach lich 
gerechtfertigt ansah. 

1 3 . 1 7 . 1 . 1  Im Jahre 1 975 wurde die Operette 
"Die Fledermaus" als Eigenproduktion in das Pro­
gramm der Wiener Festwochen aufgenommen. Für 
diese Produktion wurden rd zwölf Mi l l  S (aus­
schließl ich der Umsatzsteuer) ausgegeben. 
1 ,3 Mill S entfielen auf Mietentgelte für die 
Kostüme, 2,5 Mil l S kosteten die Dekorationen und 
Requisiten. 

1 3. 1 7. 1 .2 Bei dieser Produktion zeigten sich 
deutlich die Schwierigkeiten, die Eigenproduktio­
nen im Rahmen der Wiener Festwochen mit sich 
bringen. Da die Wiener Festwochen als saisonaler 
Theaterbetrieb über keine eigenen Werkstätten ver­
fügten, mußten die Dekorationen für diese Ope­
rette bei verschiedenen Professionisten in Lohnar­
beit angefertigt werden. Die Dekorationsteile wur­
den in  der Folge in  die Halle eines Fi lmunterneh­
menS' transportiert, dort zusammengesetzt und in 
das "Theater an der Wien" gebracht. 

Die wiederholten Transporte erforderten Aus­
besserungen der Dekorationen. Diese Arbeiten, die 
auch ursprünglich nicht vorgesehene Ergänzungen 
einschlossen, dauerten 20 Tage und verursachten 
Kosten von 43 200 S. Bei den Malerarbeiten wur­
den weitere 22 420 S für Leistungen bezahlt, die im 
Kostenvoranschlag nicht enthalten waren. 

1 3 . 1 7 .2 Da sowohl die Staatsoper als auch die 
Volksoper eine "Fledermaus" -Inszenierung I n  
ihren Repertoires führten, erschien dem RH ein 
Aufwand von rd zwölf Mill S, der mit dieser Fest­
wochenproduktion verbunden war, n icht vertret­
bar, zumal diese Produktion nur neunmal aufge­
führ� wurde. Wegen d ieser geringen Zahl von Vor­
stel lungen betrugen die Nettoeinnahmen nur 
rd 1 1 8 8  000 S, während s ich al le in das Mietentgelt 
an das "Theater an der Wien" für die neun Vorstel­
lungen auf 8 1 0 000 S (zuzüglich Umsatzsteuer) 
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belief, e in Betrag, der dem erwähnten Produktions­
aufwand noch zuzurechnen ist. 

1 3. 1 7.3  Der Umstand, daß ein bestimmter Diri­
gent zur Verfügung stand, sprach nach Meinung 
der WFW dafür, die Operette "Die Fledermaus" 
als Eigenproduktion in das Programm aufzuneh­
men. 

1 3 . 1 7 .4 Der RH konnte sich dieser Begründung 
nicht anschließen. 

1 3 . 1 8 . 1 . 1  Im "Johann Strauß-Jahr 1 975" sollte 
außer der Operette "Die Fledermaus" auch noch 
die Operette "Cagliostro in Wien" aufgeführt wer­
den, wobei an insgesamt vier Vorstellungen 
gedacht war. Bei dem Stück war der Intendant mit 
4 vH an der Autorentantieme und mit einer Auf­
führungsprovision von 1 0  vH finanziell beteiligt. 

Als Bühnen- und Kostümbildner versuchte der 
Intendant einen Künstler aus Finnland zu gewin­
nen, der sich zwar anfänglich dazu bereit erklärte, 
später jedoch Bedenken äußerte, ·ob er als Finne ein 
typisch wienerisches Bühnenstück inszenieren 
könne. Letztlich sagte er aus Zeitmangel ab. 

1 3 . 1 8 . 1 .2 Der Intendant suchte als Koproduzen­
ten ein Theaterunternehmen und wandte sich 
schließlich an die Leitung der "Vereinigten Büh­
nen" in Graz. Letztere nahmen jedoch nach ersten 
Zusagen wegen interner arbeitsrechtlicher und bud­
getärer Schwierigkeiten von der noch nicht ver­
bindlich vereinbarten Koproduktion Abstand, so 
daß schließlich auch clie WFW von der vorgesehe­
nen Produktion absehen mußten . 

1 3. 1 8 . 1 .3 Von den WFW waren jedoch über eine 
Agentur bereits Engagements abgeschlossen wor­
den. Ein solcherart verpflichteter Sänger forderte 
durch seinen Schweizer Rechtsanwalt für den 
durch die Absage erlittenen Schaden eine Entschä­
digung in Höhe von 25 000 DM, die nach Ver­
handlungen auf 22 500 sfr (ds rd 1 56 000 S) 
gesenkt werden konnte. 

1 3 . 1 8 . 1 .4 Für die musikalische Bearbeitung und 
Neufassung der Operette "Cagliostro in Wien" 
mußten an einen Bühnen- und Musikverlag 
40 000 S, an den Verfasser des Librettos weitere 
40 000 S gezahlt werden. 

1 3 . 1 8 . 1 .5 Da das Aufführungsmaterial von dem 
erwähnten Bühnen- und Musikverlag im Auftrag 
und bei Berücksichtigung von wiederholten Wün­
schen der Festwochendramaturgie erstellt worden 
war - die Operette wurde im Auftrag des Intendan­
ten textlich und musikalisch völl ig neu gestaltet -, 
stellte der Verlag Materialbeschaffungskosten von 
1 40 000 S in Rechnung. Dieser Betrag wurde im 
Verhandlungsweg auf 8 1  000 S gesenkt. Für T ele­
gramme, Reisen und Materialien fielen insgesamt 
rd 6 000 S an. 

1 3 . 1 8 .2 Die WFW haben nach Auffassung des 
RH mit der Absicht, in einem Jahr zwei 
Johann Strauß-Eigenproduktionen herauszubrin-

gen, ihre Möglichkeiten bei weitem überschätzt. 
Um die Operette "Cagliostro in Wien" tatsächlich 
anläßlich der Wiener Festwochen 1 975 aufführen 
zu können, wäre rechtzeitig ein Theaterunterneh­
men zu interessieren gewesen, das diese Operette 
produziert und als Gastspiel aufgeführt hätte. Die 
Maßnahmen der Geschäftsführung führten schließ­
lich dazu, daß Ausgaben von rd 324 000 S anfielen, 
denen seitens der WFW keine Einnahmen gegen­
überstanden. 

1 3 . 1 9 . 1 . 1  Das Burgtheater führte 1 976 im Rah­
men der Wiener Festwochen im "Theater an der 
Wien" das Stück "Die Berühmten" auf. Hiefür 
engagierte der Intendant einen Hauptdarsteller 
(25 000 sfr), einen Regisseur (40 000 S), eine Regie­
assistentin ( 1 0  000 S) und die Komparserie, obwohl 
es sich um eine Vorstellung des Burgtheaters han­
delte und überdies dem Intendanten bekannt war, 
daß ein Engagement sowie die Gagenverrechnung 
nur über das Burgtheater hätten erfolgen sollen. 

N ach dem ursprünglichen Vertragsentwurf soll­
ten im Rahmen der Wiener Festwochen sieben Vor­
stellungen dieses Stückes und anschl ießend zwei 
Vorstellungen im Akademietheater gegeben wer­
den. Vor Vertragsunterzeichnung wurde die Zahl 
der im Rahmen der Festwochen vorgesehenen Vor­
stellungen bei gleichbleibendem Honorar auf sechs 
verringert, tatsächlich fanden jedoch nur fünf Vor­
stel lungen im "Theater an der Wien" und zwei im 
Akademietheater statt. 

1 3 . 1 9. 1 .2 Der Intendant h ielt in einem Aktenver­
merk fest, daß das Burgtheater die Gage für den 
erwähnten Hauptdarsteller nur bis zur damaligen 
Höchstgage am Burgtheater hätte übernehmen 
können, weshalb die Differenz auf das vertraglich 
vereinbarte Honorar von den WFW zu tragen wäre 
(rd 84 500 S). 

Weiters waren die WFW verpflichtet, für die 
Kosten von vier Flügen Basel-Wien-Basel (rd 
1 6 600 S) und für die Wohnkosten des Schauspie­
lers (rd 1 8  500 S) aufzukommen. 

1 3. 1 9. 1 .3 Der Regisseur verlangte neben seinem 
Honorar für die Texteinrichtung des Stückes 
80 000 S. Das Programm enthielt al lerdings keinen 
Hinweis auf eine solche Texteinrichtung. 

1 3 . 1 9.2. 1 Der RH bemängelte, daß die WFW für 
Aufführungen des Burgtheaters Engagements abge­
schlossen hatten, obwohl diese vom Burgtheater zu 
vereinbaren gewesen wären. Weiters beanstandete 
er, daß der erwähnte Hauptdarsteller ursprünglich 
um ein Honorar von rd 1 87 000 S in neun Vorstel­
lungen hätte auftreten sollen, tatsächlich aber ohne 
Verminderung seiner Gage nur in sieben Vorstel­
lungen mitwirkte. Für nicht gerechtfertigt hielt es 
der RH ferner, daß die Höchstgage des Burgthea­
ters überschritten worden war. Schl ießlich empfahl 
er, neben den Honorarzahlungen nicht auch noch 
Unterbringungskosten zu übernehmen. 

.. 
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1 3 . 1 9.2.2 Der RH fand die Bezahlung einer 
Texteinrichtung für ein neu geschriebenes Bühnen­
stück ungewöhnlich, zumal weder ein Hinweis im 
Programm noch ein Tantiemenverlangen des Bear­
beiters vorlag. Allfällige Textänderungen rechtfer­
tigten überdies nicht das Mißverhältnis zwischen 
dem Regiehonorar (40 000 S) und der Abgeltung 
für die Texteinrichtung (80 000 S). 

1 3 . 1 9.3 Nach Mitteilung der WFW erfolgte die 
Texteinrichtung des Regisseurs im Einvernehmen 
mit dem Autor. 

1 3 . 1 9.4 Der RH vertrat hiezu die Ansicht, daß 
eine geringfügige Texteinrichtung seitens des 
Regisseurs mit dem Regiehonorar abgegolten 
gewesen wäre. Eine umfangreiche Texteinrichtung 
hätte jedoch durch den Verlag honoriert werden 
müssen. 

1 3.20. 1 Das Stück "Die Berühmten" wurde von 
den Salzburger Festspielen in Auftrag gegeben und 
für die Uraufführung von den WFW übernommen, 
die an den Verlag des Autors ein Tantiemenpau­
schale von 35 000 DM (das sind rd 2 5 1 000 S) 
bezahlten. Das Burgtheater leistete für zwei Vor­
stel lungen im Akademietheater lediglich 2 400 S, 
das sind 1 2  vH der Erlöse, als Tantiemenersatz . 
Der Kartenerlös für die fünf Vorstellungen im 
"Theater an der Wien" betrug bei einer Auslastung 
von 27 vH (Kaufkarten) rd 1 93 000 S . 

1 3 .20.2 Die Zahlung des Tantiemenpauschales 
hielt der RH weder dem Grund noch der Höhe 
nach für gerechtfertigt. 

Der Kartenerlös von rd 1 93 000 S war im Hin­
blick auf die von den WFW gezahlten Tantiemen 
von rd 250 000 S selbst dann als ungünstig zu 
bezeichnen, wenn berücksichtigt wird, daß es sich 
um ein unkonventionelles S.tück handelte. 

1 3 .20.3 Die WFW führten hiezu aus, daß das 
Stück vom Verlag für die Aufführung bei den 
WFW ohne Zahlung des Tantiemenpauschales 
nicht freigegeben worden wäre. 

1 3 .20.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß die Zahlung eines Tantiemenpauschales für die 
WFW ungünstig war und verwies dabei auf die 
Handhabung bei den zwei Vorstellungen im Aka­
demietheater. 

1 3 .2 1 .  1 . 1  Die WFW verpflichteten eine Tanz­
gruppe aus Indien für fünf Abende (beginnend am 
1 3. Juni 1 972) an das "Theater an der Wien". Mit 
einer italienischen Theatergruppe wurde über zwei 
Vorstellungen am 1 2. und 1 3 . Juni desselben Jahres 
im "Theater an der Wien" gleichfalls ein Vertrag 
geschlossen. 

Tatsächlich trat am Abend des 1 3 .  Juni 1 972, für 
den zwei Theatergruppen engagiert worden waren, 
nur das italienische Ensemble auf, so daß die indi­
sche Tanzgruppe nur vier der vorgesehenen fünf 
Vorstel lungen gab. Ohne diesen Umstand zu 
berücksichtigen, wurde das im Vertrag mit der indi-
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sehen Tanzgruppe vereinbarte Honorar von rd 
300 000 S in voller Höhe ausbezahlt. Da die indi­
sche Tanzgruppe publikumswirksamer als die italie­
nische Gruppe war, entstand außer der Honorar­
zahlung für die unterbliebene Vorstellung, die rd 
35 000 S betrug, auch ein Einnahmenentgang von 
rd 35 000 S. 

1 3.2 1 . 1 .2 Im Feber 1 972 wurde mit einer engli­
schen Theatergruppe ein Vertrag über sieben Vor­
stellungen geschlossen, tatsächlich fanden jedoch 
mit Zustimmung der Geschäftsführung nur sechs 
Vorstel lungen statt. Das Gesamthonorar von rd 
545 000 S wurde nicht verringert, wodurch den 
WFW eine Aufwandsminderung um rd 50 000 S 
entging. 

1 3 .2 1 . 1 . 3 Mit einer englischen Theatergruppe 
wurde für 1 976 ein Vertrag über fünf Vorstellun­
gen bei einem Gesamthonorar von rd 930 000 S 
geschlossen. Tatsächlich fanden aber nur vier Vor­
stellungen statt. Die abgesagte Vorstellung kostete 
die WFW rd 1 1 2 000 S. 

1 3 .2 1 .2 Das Engagement zweier Ensembles für 
einen Abend bezeichnete der RH als eine Feh ldis­
position, die bei entsprechender Aufmerksamkeit 
hätte vermieden werden können. Bezüglich der 
unterbliebenen Vorstellungen der englischen Thea­
tergruppe beanstandete der RH, daß die Geschäfts­
führung der WFW keine entsprechenden Honorar­
abstriche vorgenommen hat. 

1 3 .22. 1 . 1  Von den für die Vorstellungen im 
"Theater an der Wien" bestellten Programmheften 
konnte nur ein Teil verkauft werden, so daß die 
Erlöse nur 1 975 rd 52 vH und 1 976 55 vH der 
Gestehungskosten erreichten. Die Vergnügungs­
steuer und die Verkaufsprovision ( 1 0  vH) hatten 
das Ergebnis beim Verkauf der Programmhefte 
geschmälert. 

Erlöse aus Werbeeinschaltungen konnten nicht 
festgestellt werden. Ausschreibungen der Druck­
aufträge, die Wettbewerbspreise gebracht hätten, 
waren nicht erfolgt. 

1 3 .22 . 1 . 2  Ähnl ich verhielt es sich bei den Pro­
grammheften für die Vorstellungen in der Arena in 
St. Marx. Auch hier war die Auflage überhöht, so 
daß wegen der wenigen Zuschauer die Erlöse die 
Herstellungskosten nicht decken konnten. 

1 3.22.2 Der RH empfahl, künftig bei der Her­
ausgabe von Programmheften darauf zu achten, 
daß zumindest d ie Gestehungskosten gedeckt wer­
den. Dies könnte nach Ansicht des RH erreicht 
werden, wenn die Auflagen knapper gehalten, die 
Druckaufträge nach den Bestimmungen der 
ÖNORM A 2050 ausgeschrieben und durch Wer­
beeinschaltungen zusätzliche Erlöse erzielt werden. 

1 3 .22.3 Die Geschäftsführung der WFW verwies 
auf nachteilige Erfahrungen, die sie mit der Aus­
schreibung von Druckaufträgen gemacht habe, da 
Anbieter oftmals ihre Zusagen nicht eingehalten 
hätten. 
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1 3 .22.4 Der RH hielt seine Empfehlung, Druck­
aufträge auszuschreiben, aufrecht. 

Subventionierung von Veranstaltungen 

1 3.23. 1 . 1  Von 1 97 1  bis 1 976 wurden im Rahmen 
der Wiener Festwochen aus Vereinsmitteln an Pri­
vattheater und Kleinbühnen Förderungsbeträge in 
Höhe von insgesamt 2 786 000 S überwiesen. 
Schriftliche Aufzeichnungen über diese Förde­
rungszuwendungen lagen kaum vor, überwiegend 
waren lediglich mündliche Vereinbarungen getrof­
fen worden. Abrechnungen über die gewährten 
Zuschüsse wurden von den Empfängern nicht ver­
langt. Nach Mitteilung des Intendanten wurden 
den Theatern Förderungszuschüsse nur dann 
gewährt, wenn diese in ihrer Programmgestaltung 
auf das jeweilige Motto der Festwochen eingingen. 

1 3.23. 1 .2 Für die Förderung von Konzerten wen­
deten die WFW von 1 97 1  bis 1 976 rd 1 4 1 78 000 S 
auf. 

Schriftliche Aufzeichnungen über die gewährten 
Zuschüsse lagen gleichfalls nur sehr spärlich vor. 
Nach Mitteilung des Intendanten wurden diese 
Zuschüsse nach mündlichen Verhandlungen 
gewährt. Abrechnungen über die Verwendung der 
Förderungsmittel wurden nicht gelegt. Ebenso feh l ­
ten Aufzeichnungen, aus denen der Besuch der 
geförderten Konzerte sowie ein Publikumstrend zu 
ersehen gewesen wären. 

1 3 .23 . 1 .3 Auch Ausstellungen, Vereine und Kir­
chen wurden aus dem Titel "Musik an historischen 
Stätten, Messeaufführungen - Kirchenmusik" von 
den WFW finanziell unterStützt. Weiters erhielten 
Einzelpersonen Ehrenpreise. Für diese Förderun­
gen wurden von 1 97 1  bis 1 976 insgesamt rd 
793 000 S aufgewendet. Auch über diese Förde­
rungszuwendungen lagen in der Regel keine 
Abrechnungen vor. 

1 3.23.2 . 1  Der RH vertrat die Auffassung, daß 
der Verein "Wien er Festwochen" nicht gegründet 
worden sei, um die ihm überwiegend von Gebiets­
körperschaften gewährten Förderungsmittel weiter 
zu vertei len. Der Verein sollte vielmehr seine statu­
tengemäße Aufgabe, die Wiener Festwochen zu 
planen, vorzubereiten und durchzuführen, wahr­
nehmen. Im übrigen habe auch der seinerzeitige 
Intendant - allerdings im Gegensatz zur festgestell­
ten Praxis - diese Auffassung vertreten. 

1 3 .23.2.2 Aus rechtlicher Sicht war die Weiter­
gabe von Förderungsmitteln seitens der WFW des­
wegen abzulehnen, weil nach § 88 Abs 1 lit I der 
seinerzeitigen Wiener Stadtverfassung die Bewil l i­
gung von Beiträgen (Subventionen) für Wohltätig­
keits-, Bildungs- und andere gemeinnützige 
Zwecke in der Höhe von mehr als 1 0 000 S zu den 
"Sonstigen besonders wichtigen Verwaltungsange­
legenheiten" zählte, die der Entscheidung des 
Gemeinderates vorbehalten waren. Es widersprach 
aber diesen Bestimmungen, wenn der Intendant der 

WFW nach seinem Ermessen Mil lionenbeträge als 
Förderungszuwendungen vergab, entsprechende 
Richtl inien über die Verwendung fehlten, keine 
Abrechnungen gelegt wurden und die widmungsge­
mäße Verwendung der Förderungszuwendungen 
nicht überprüft wurde. 

Der RH empfahl daher, künftig Förderungszu­
wendungen an Privattheater, Konzerte und son­
stige Veranstaltungen über die zuständige Magi­
stratsabteilung der Stadt Wien zu gewähren, wobei 
in den Förderungsbestimmungen eine Zweckbin­
dung für Aufführungen im Rahmen der Wiener 
Festwochen vorgesehen werden könnte. 

1 3.23.3 Die WFW haben sich dieser Empfehlung 
nicht angeschlossen, weil ihrer Meinung nach nur 
eine Vergabe seitens der Geschäftsführung der 
WFW das Gesamtprogramm der Wiener Festwo­
chen gewährleiste. 

1 3 .23.4 Der RH entgegnete, daß der Gemeinde­
rat zumindest durch ein entsprechend aufgeschlüs­
seltes Ansuchen um Gewährung der Gesamtsubven­
tion über die Tätigkeiten der WFW und die vorge­
sehene Verwendung der gesamten Förderungsmit­
tel unterrichtet werden sollte. Eine Abrechnung der 
von den WFW mit Genehmigung des Gemeindera­
tes allenfalls weitergewährten Förderungsmittel 
wäre jedoch in jedem Fal le zu verlangen. 

Schlußbemerkung 

1 3.24. 1 Im Rahmen der Wien er Festwochen wur­
den dem Publikum Eigenproduktionen klassischen 
Sti ls, Gastspiele ausländischer Theatergruppen und 
kulturelle Veranstaltungen auf Bezirksebene gebo­
ten. Zunehmend war man auch um neue künstleri­
sche Gestaltungen (zB Arena-Veranstaltungen) zur 
Gewinnung neuer Besucherkreise bemüht. 

1 3.24.2 Der RH gab abschließend zu bedenken, 
ob es ein vordringliches Anliegen der WFW sein 
sollte, Eigenproduktionen von klassischen Musik­
und Sprechstücken aufzuführen, weil es sich zeigte, 
daß dies nur durch den Einsatz erheblicher finan­
zieller Mittel möglich war und die Zahl der Auffüh­
rungen in keinem Verhältnis zu den Kosten stand. 
Nach Auffassung des RH sollten die WFW bemüht 
sein, für die Zielsetzung der WFW die Musik- und 
Sprechtheater im Wiener Bereich zu gewinnen. 

Um den WFW weitere Impulse zu geben, könn­
ten beispielsweise in Zusammenarbeit mit den wich­
tigsten Förderungsgebern - Bund und Stadt Wien -
Musik- oder Sprechstücke junger bzw unbekannter 
Komponisten und Autoren gefördert werden. In 
Form eines Wettbewerbs ließen sich neue Darstel­
lungsformen finden, die sich als publikumswirksam 
erweisen könnten. 

Bundessporteinrichtungen 

14 Gern § 8 des BG vom 1 2. Dezember 1 969, 
BGBI Nr 21 1 970, betreffend Förderungen des 
Sports aus Bundesmitteln (Bundes-Sportförde-
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rungsgesetz) errichtet und erhält der Bund zum 
Zwecke der Förderung internationaler oder 
gesamtösterreichischer sportlicher Angelegenheiten 
Sportstätten (Bundessportstätten). § 9 des Bundes­
Sportförderungsgesetzes sieht ua vor, daß den 
Sportanlagen Unterkünfte anzuschl ießen sind, 
soferne dies wegen der Widmung der Bundessport­
stätte unerläßlich ist und im Hinblick auf die zu 
erwartende Frequenz gerechtfertigt erscheint. 

Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende 
Bundessporteinrichtungen : Bundessportheim (kurz 
BSH) Wien, Blattgasse, Bundessportschule (kurz 
BSS) Obertraun, BSS Schielleiten, BSS Spitzerberg, 
BSS Hintermoos, BSH Obergurgi, Bundesstadion 
Graz-Liebenau, BSH Kitzsteinhorn, BSH Faakl 
See, Bundessportzentrum Südstadt und BSH 
St. Christophi Arlberg. Für diese Bundessportein­
richtungen waren 1 977 1 55 Planstellen für ganzjäh­
rig beschäftigte Bedienstete und 46 Planstellen für 
saison- oder teilbeschäftigte Bedienstete vorgese­
hen. Die Gebarung dieser Bundessporteinrichtun­
gen - dazu kommt noch die Dienststelle "Haus des 
SportS" in Wien - umfaßte 1 977 Ausgaben von 
1 1 9,5 Mill S und Einnahmen von 39,9 Mill S 
(davon 27,8 Mill S für Unterbringung und Verpfle­
gung). 

Die Aufsicht über die Bundessporteinrichtungen 
oblag der für das Sportwesen zuständigen Abtei­
lung des BMUK. 

Der RH hat im zweiten Halbjahr 1 978 und im 
ersten Halbjahr 1 979 die Gebarung des BSH Kitz­
steinhorn, der BSS Hintermoos und der BSS Schiel­
leiten , der Dienststelle "Haus des Sports" sowie 
jene der Abt "Sportwesen" des BMUK überprüft. 

Bundessportheim Kitzsteinborn 

Auslastung und Verwendung 

1 4. 1 . 1  Das BSH wurde seinerzeit insb deshalb 
errichtet, um den Schirennläufern im hochalpinen 
Gelände ganzjährige Trainingsmöglichkeiten zu 
bieten. Die Benützung des BSH seitens des Öster­
reichischen Schiverbandes (ÖSV) war in den letz­
ten zehn Jahren stetig geringer geworden. Der 
Anteil der Nächtigungen von Angehörigen des 
ÖSV- ationalkaders an den gesamten Nächtigun­
gen betrug 1 969 rd 27 vH und ging bis 1 978 auf 
2,7 vH zurück. 1 978 fielen im BSH insgesamt 
2 1 054 Nächtigungen an, von denen 558  auf Ange­
hörige des ÖSV -National kaders entfielen. 

1 4. 1 .2 Der RH verkannte n icht die Tatsache, daß 
1 969 am Kitzsteinhorn das einzig erschlossene, 
ganzjährige Schigebiet Österreichs war und sich d ie 
Erschließung weiterer ganzjähriger Schigebiete für 
das BSH nachteilig auswirkte. Er vertrat aber d ie 
Ansicht, daß das BMUK Anstrengungen unterneh­
men sollte, das BSH wieder seiner ursprünglich 
vorgesehenen Widmung näher zu bringen. Mög­
lichkeiten hiefür sah der RH darin, daß das BMUK 
als Mitglied des Austria Ski-Pools verstärkt versu-
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chen sollte, seine Interessen durchzusetzen, weil es 
jährlich dem Austria Ski-Pool auch erhebliche 
finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. 

1 4. 1 . 3 Dem BMUK war bewußt, daß die Benüt­
zung des BSH durch den ÖSV im Vergleich zu den 
Jahren 1 969 und 1 970 zurückgegangen ist. Es ver­
wies jedoch auf den Umstand, daß d ie Landeska­
der, die den Nachwuchs des ÖSV darstel len, wei­
terhin größtenteils am Kitzsteinhorn trainierten 
und daß ferner die Einweisung sämtlicher Schi­
schu lversuche, deren Teilnehmer indirekt die Lan­
deskader darstellen und somit zum ÖSV zu rech­
nen seien, in der Statistik zu berücksichtigen wären. 
Auch sei aus der Abhaltung von Trainer- und Fort­
bildungskursen der mittelbare Nutzen für den ÖSV 
beachtlich. Abschließend versicherte das BMUK, 
daß bei den Terminvergaben der ÖSV vorrangig 
behandelt werde und in letzter Zeit eine Zunahme 
der Benützung festzustellen sei. 

Verwaltung und Wirtschaftsführung 

14 .2 . 1 Obgleich im Raum- und Funktionspro­
gramm für das BSH eine elektrische Heizung als 
am zweckmäßigsten angesehen worden war, wurde 
in der Folge eine Ölheizung eingebaut. Aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten war das BSH gezwun­
gen, das Heizöl von einer Gesel lschaft zu beziehen, 
die dem BSH neben dem Ölpreis auch noch Fracht­
und Manipulationsspesen verrechnete. Diese Spe­
sen betrugen 1 975 4 1 ,5 vH der Gesamtkosten und 
stiegen bis Ende 1 976 auf 47 vH. 

14 .2.2 Der RH bezeichnete es als bedauerlich, 
daß das BSH hinsichtlich der Heizölversorgung 
von der erwähnten Gesellschaft abhängig sei, wei­
che die Fracht- und Manipulationsspesen jederzeit 
erhöhen könne und überdies ihr Grundprodukt 
vorwiegend aus dem Ausland beziehe. Aus diesen 
Gründen wäre die Umstellung auf eine Elektrohei­
zung zu überlegen, soferne die Strompreise und die 
Umbaukosten eine annehmbare Amortisation 
erwarten l ießen. 

14 .2.3 Das BMUK führte hiezu aus, daß zur Zeit 
der Errichtung des BSH d ie Stromversorgung noch 
nicht gewährleistet gewesen und ein Umbau nun­
mehr problematisch wäre. Es habe aber bezüglich 
einer Umstellung auf Elektroheizung WirtSchaft­
l ichkeitsberechnungen eingeleitet. In einer weiteren 
Stellungnahme gab das BMUK bekannt, daß 1 98 1  
die Umstellung auf eine elektrische Heizung vorge­
sehen sei. 

14 .3 . 1  Da dem BSH kein Münzfernsprecher zur 
Verfügung stand, mußten sämtliche Privatgesprä­
che der Gäste über den Anschluß der Heimverwal­
tung abgewickelt werden. Die Eintragungen im 
Telefonjournal - 1 977 waren es 2076 EinzeIeintra­
gungen - und das Inkasso der einzelnen Kostener­
sätze für Privatgespräche stellten einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand dar. 
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14 .3.2 Der RH empfahl, wegen der Aufstellung 
eines Münzfernsprechers an die Post- und Telegra­
phendirektion für Oberösterreich und Salzburg 
heranzutreten. 

14 .3 .3 Eine entsprechende AntragsteIlung wurde 
in Aussicht gestel lt. 

1 4.4. 1 Aufgrund der Eintragungen im Gästebuch 
entrichtete die Leitung des BSH an die Gemeinde 
Kaprun für alle im BSH untergebrachten Personen 
(mit Ausnahme der Teilnehmer von Trainings- und 
Ausbildungskursen) Fremdenverkehrsabgaben, die 
zum Unterschied von anderen Beherbergungsbe­
trieben nicht an die Heimgäste weiterverrechnet 
wurden. 

14 .4.2 Der RH empfahl, die Fremdenverkehrsab­
gaben künftig auf jene Personen zu überwälzen, für 
die sie zu leisten sind. 

1 4.4.3 Das BMUK will im Rahmen der Heimlei­
tertagung 1 980 eine derartige Regelung für alle 
Bundessporteinrichtungen in Aussicht nehmen. 

1 4.5 . 1 . 1  Da d ie für Dezember 1 975, Dezember 
1 976 und Dezember 1 977 vom BMUK genehmig­
ten Ausgabenermächtigungen von der Leitung des 
BSH nicht zur Gänze in Anspruch genommen wor­
den waren, leistete sie Vorauszahlungen an Liefe­
ranten, um einen Verfall von Haushaltsmitteln zu 
vermeiden. Solche Zahlungen wurden ohne Vorlie­
gen entsprechender Rechnungen im Dezember 
1 975 in Höhe von insgesamt 1 55 000 S angewiesen, 
im Dezember 1 976 wurde eine Abschlagszahlung 
von 76 000 S geleistet und im Dezember 1 977 wur­
den 10 000 S angewiesen. 

1 4.5 . 1 .2 Verschiedentlich wurden Gebarungsfälle 
nicht bei den im Kontenplan des Bundes vorgesehe­
nen Posten verrechnet. 

1 4.5 . 1 .3 Forderungen wurden oft erst nach 
erheblicher Zeit (zT nach sieben Monaten und erst 
im Folgejahr) beglichen. 

1 4.5.2 Der RH bemängelte diese Vorgangsweise, 
weil nach den bestehenden Haushaltsvorschriften 
Voranschlagsbeträge nur sparsam, zweckmäßig 
und wirtSchaftlich im Rahmen der jeweiligen recht­
lichen Verpfl ichtung verwendet werden dürfen, die 
kontenrichtige Zuordnung von Gebarungsfällen die 
Aussagekraft des Rechnungswesens sicherstellen 
soll und die zeitgerechte Hereinbringung von For­
derungen für die Zahlungsbereitschaft des Bundes 
unerläßlich ist. 

1 4.5 .3 Die Leitung des BSH sagte zu, Jahresver­
fügungsreste in Hinkunft nicht mehr durch Voraus­
zahlungen zu verbrauchen. Auch wurde die 
genauere Einhaltung des Kontenplanes und die ter­
mingerechte Einforderung von Außenständen 
zugesichert. 

Personalangelegenheiten 

1 4.6. 1 . 1  Im Februar 1 977 erstattete die Leitung 
des BSH der Personalabteilung des BMUK für d ie 

Überstunden im Monat Jänner 1 977 eine Leermel­
dung, weil die in diesem Monat geleisteten Über­
stunden durch Zeitausgleich abgegolten worden 
seien. In diesen waren auch Überstunden an Sonn­
und Feiertagen einbezogen worden. 

14 .6. 1 .2 Während der betriebsfreien Zeit vom 8 .  
bis 28 .  Jänner 1 978 hatten für die Dauer von jeweils 
sechs Tagen drei Bedienstete des BSH Anwesen­
heitsdienst. Das restliche Personal war dienstfrei, 
ohne daß diese Zeit auf den Gebührenurlaub ange­
rechnet oder mit geleisteten Überstunden ausgegli­
chen worden wäre. 

1 4.6.2. 1 Da Überstunden an Sonn- und Feierta­
gen nicht durch Freizeit abgegolten werden kön­
nen, empfahl der RH, in Hinkunft die gesetzlichen 
Bestimmungen zu beachten. 

14 .6.2 .2 Im anderen Fall bemängelte der RH, 
daß das Haus- und Küchenpersonal des BSH 
jeweils zwölf Tage dienstfrei war, ohne daß diese 
Freizeit auf den Gebührenurlaub angerechnet oder 
mit Überstunden ausgeglichen worden wäre. Geht 
man davon aus, daß im Fall der Aufrechnung dieser 
Freizeit mit Überstunden jedem Bediensteten 
60 Überstunden weniger zu bezahlen gewesen 
wären, hätte sich der Bund rd 35 000 S erspart. 

Der RH empfahl, künftig den Bediensteten 
zusätzliche Freizeit nur gegen Anrechnung auf den 
Gebührenurlaub oder gegen Zeitausgleich zu 
gewähren. 

1 4.6.3 Die Leitung des BSH erklärte, daß in Hin­
kunft Sonn- und Feiertagsüberstunden nicht mehr 
durch Freizeit ausgeglichen würden. 

Die den Bediensteten ohne Rechtsgrundlage 
gewährten freien Tage führte sie auf unklare Auf­
schreibungen über die Urlaubseinteilung zurück 
und versicherte, daß durch die genaue Führung der 
ab 1 979 angelegten Urlaubsblätter in Hinkunft der­
artige Fehler vermieden werden könnten. 

14 .7. 1 Das Haus- und Küchenpersonal bewohnte 
mit einer Ausnahme sogenannte Ledigenunter­
künfte, die den Bediensteten allerdings nicht vor­
schriftsmäßig mit Dienstgebererklärungen zugewie­
sen worden waren, so daß die Bediensteten für die­
sen Sachbezug keine Vergütungen leisteten. 

1 4.7.2 Der RH empfahl, für die Benützung der 
Ledigenunterkünfte Vergütungen festzusetzen. 

1 4.7.3 Hiezu teilte das BMUK mit, daß die 
Zuweisung der Ledigenunterkünfte und die Festset­
zung von Vergütungen mittlerweile nach Zustim­
mung des BKA und des BMF vorgenommen wor­
den seien. 

1 4.8 . 1 Im BSH war für den Hausaufseher eine 
Dienstwohnung vorgesehen. Bis einschließl ich 1 977 
war sie vom Hausaufseher belegt, ab Jänner 1 978 
wurde s ie vom Leiter des BSH einem Schilehrer 
und dessen ebenfalls im BSH beschäftigter Gattin 
zugewiesen. 

2' 
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Der Leiter des BSH hatte es trotz schriftlicher 
und wiederholter mündlicher Aufforderung seitens 
des BMUK unterlassen, bei diesem einen Antrag 
auf Zuweisung der Dienstwohnung zu stellen, 
wodurch sich das BMUK nicht in der Lage sah, 
gegenüber den betreffenden Bediensteten eine 
Dienstgebererklärung über die Zuweisung dieser 
Dienstwohnung und die Festsetzung der Woh­
nungsvergütung zu erlassen. 

1 4.8 .2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, weil die Nichteinhebung der Wohnungsver­
gütung für den Bund einen finanziellen Nachteil 
zur Folge hat. 

1 4.8 .3 Das BMUK teilte mit, daß die Dienstwoh­
nung mittlerweile dem derzeitigen Wohnungsbe­
nützer zugewiesen worden sei und ab 1 .  Jän­
ner 1 978 werde auch eine Wohnungsvergütung ein­
gehoben. 

14 .9. 1 Mit der Inbetriebnahme des BSH bezog 
dessen Leiter im Dezember 1 968 eine rd 75 m2 
große Dienstwohnung, die ihm allerdings erst im 
April 1 974 vom BMUK mit einer Dienstgebererklä­
rung rückwirkend zugewiesen wurde. Vom 
Dezember 1 968 bis April 1 97 1  leistete der Leiter 
des BSH für seine Dienstwohnung überhaupt kein 
Benützungsentgelt, ab Mai 1 97 1  nur eine monatli­
che Grundvergütung von 1 68 S, wobei ihm jedoch 
von dem sich bis zum 30. April 1 974 ergebenden 
Nachzahlungsbetrag von 6 053 S noch 6 000 S 
erlassen wurden.  Für d ie anteiligen Betriebskosten 
dieser Dienstwohnung war bis zur Gebarungsüber­
prüfung kein Ersatz geleistet worden. 

1 4.9.2 Der RH beanstandete die Säumnis des 
BMUK bei der rechtsförmlichen Zuweisung dieser 
Dienstwohnung und die Gewährung eines Nachlas­
ses, die nicht dem § 24 des Gehaltsgesetzes 1 956 
entsprochen habe. Mangels rechtzeitiger Betrei­
bung sind die jeweils mehr als drei Jahre zurücklie­
genden Forderungen des Bundes gegen den Leiter 
des BSH verjährt und dem Bund von 1 969 bis 1 975 
Einnahmen von rd 80 000 S entgangen. 

Der RH empfahl, dem Leiter des BSH nunmehr 
umgehend die Betriebs- und Heizungskosten für 
dessen Dienstwohnung wenigstens für einen nicht 
länger als drei Jahre zurückliegenden Zeitraum 
vorzuschreiben und die monatliche Wohnungsver­
gütung einzuheben. 

1 4.9.3 Das BMUK versuchte, sein Versäumnis 
mit der wegen der Höhenlage des BSH schwierigen 
Kostenfestsetzung zu rechtfertigen. Zur Bereini­
gung der noch ausständigen Vergütungen seien die 
Betriebskosten pauschaliert worden. 

1 4 .9.4 Weitere Erhebungen des RH ergaben, daß 
der Leiter des BSH für die Betriebskosten seiner 
Dienstwohnung für die Zeit vom 1 .  April 1 977 bis 
3 1 .  Dezember 1 979 22 403 S nachgezahlt hat und 
nunmehr monatliche Betriebskostenersätze leistet. 
Auch die monatliche Wohnungsvergütung wird 
nunmehr laufend überwiesen. 
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14 . 1 0 . 1  Die Dienstwohnung des Leiters des BSH 
wurde 1 968 mit Kosten von rd 1 05 000 S vollstän­
dig eingerichtet. Auch die zweite Dienstwohnung 
im BSH wurde zum Teil zu Lasten der Bundesmit­
tel (rd 39 000 S) eingerichtet. 

1 4 . 1 0.2 Der RH hielt im Hinblick auf die expo­
nierte Lage des BSH die Einrichtung der Dienst­
wohnungen zwar für vertretbar, vermißte jedoch 
die Berücksichtigung der Kosten der Wohnungs­
einrichtung bei der Festsetzung der vorgeschriebe­
nen Wohnungsvergütung. Aus Vereinfachungs­
gründen schlug der RH vor, die zur Verfügung 
gestellten Wohnungseinrichtungen gegen einen 
entsprechenden Kostenersatz in das Eigentum der 
Bediensteten zu übertragen. 

1 4. 1 0 .3 Das BMUK hat das bewegliche Mobiliar 
den Wohnungsbenützern zum Kauf angeboten. Die 
eingebauten Möbelstücke seien Bestandteile des 
Gebäudes, weshalb auch kein Entgelt zu verlangen 
wäre. 

1 4. 1 0 .4 Der RH erwiderte, daß für Sachbezüge, 
die neben dem Monatsbezug gewährt werden, eine 
angemessene Vergütung zu leisten sei. Ein derarti­
ger Sachbezug liege unabhängig davon vor, ob die 
Möbel beweglich oder eingebaut seien . 

1 4. 1 0.5 Das BMUK stellte weitere Besprechun­
gen und einen abschließenden Bericht in Aussicht. 

Bundessportschule Hintermoos 

Verwaltung und Wirtschaftsführung 

1 5. 1 . 1  Die vom BMUK für die Bundessportein­
richtungen erlassene vereinfachte Kanzleiordnung 
wurde bei der Bundessportschule Hintermoos 
(kurz BSS) nur zum Teil eingehalten. Die Ablage 
der Schriftstücke war unbefriedigend, so daß auch 
Erlässe des BMUK entweder überhaupt nicht oder 
erst nach längerer Suche gefunden werden konn­
ten . Bei den Personalunterlagen fehlten in der 
Regel notwendige Schriftstücke; Eintragungen in 
die Urlaubs- und Krankenstandsblätter wurden nur 
selten vorgenommen. Die letztgenannten Aufzeich­
nungen wiesen für den Leiter der BSS seit 1 972 
keine Eintragungen auf. 

1 5. 1 .2 Der RH bemängelte diesen mangelhaften 
Kanzleibetrieb. Er empfahl, künftig nach der Kanz­
leiordnung vorzugehen und die vorgeschriebenen 
Aufzeichnungen ordnungsgemäß zu führen. 

1 5. 1 . 3 Die Leitung der BSS sicherte eine kanz­
leiordnungsgemäße Aktenführung zu. 

1 5.2 . 1  Bei der BSS fielen unverhältnismäßig hohe 
Ausgaben für Telefongespräche an, insb in der Zeit 
der Heimsperre. Aufzeichnungen über Zweck und 
Dauer der Telefongespräche fehlten, was eine Kon­
trolle hinsichtlich der Notwendigkeit und Dauer 
der Gespräche nicht zuließ. Die den Fernmelde­
gebühren-Rechnungen angeschlossenen Beilagen 
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über zusätzl iche Leistungen der Postverwaltung 
hatte der Leiter der BSS entnommen, so daß nicht 
geklärt werden konnte, welche zusätzlichen Lei ­
stungen i n  den letzten drei Jahren (rd 7 000 S )  i n  
Anspruch genommen und bezahlt worden sind. 

1 5 .2.2 Der RH empfahl, künftig vollständige 
Aufzeichnungen über Ferngespräche und die Inan­
spruchnahme sonstiger Fernmeldedienste zu füh­
ren. 

1 5.2 .3 Der Leiter der BSS führte h iezu aus, der 
Betrag von rd 7 000 S habe Weckrufe und Tele­
gramme betroffen. Mangels entsprechender Auf­
zeichnungen könne er jedoch keine näheren Hin­
weise mehr geben. Für ein Privattelegramm seien 
die Kosten ersetzt worden. 

1 5.3. 1 Nach den Verpflegungs-Waren-Kontroll­
büchern war der tatsächl iche monatliche Verpflegs­
durchschnitt wesentlich höher als der von der Wirt­
schaftsleiterin nachgewiesene. Verschiedentlich 
wurden ahrungsmittel im Verpflegungs-Waren­
Kontrollbuch ausgetragen, obwohl nach dem Spei­
seplan diese nicht verabreicht worden waren. An 
Tagen, an denen in der BSS keine Gäste waren und 
nur das Personal verpflegt wurde, war der durch­
schnittliche Tagesverbrauch an Lebensmitteln mit­
unter überaus hoch. 

1 5.3.2 Der RH empfahl, künftig die Verpflegs­
aufschreibungen sorgfältiger zu führen. Den an 
kursfreien Tagen überhöhten Verpflegsdurch­
schnitt bemängelte er. 

1 5 .4 . 1  Seit Jahren wurde in der BSS vom Haus­
aufseher an Gäste Zusatzverpflegung verkauft. Bier 
und alkoholfreie Getränke wurden von einem 
nahegelegenen Gasthaus als Kommissionsware zur 
Verfügung gestellt. An diesem Getränkeverkauf 
war der Hausaufseher umsatzbetei l igt. 

Auf Vorschlag des RH wurde ab Juli 1 978 d ie 
Zusatzverpflegung auf Rechnung und aus Bestän­
den der BSS verkauft, woraus sich bereits für die 
ersten zwei Monate ein Gebarungsüberschuß von 
rd 22 000 S ergab. 

1 5.4.2 Der RH bemängelte d ie frühere Art der 
Führung des Kantinenbetriebes außerhalb der 
Haushaltsverrechnung, wodurch dem Bund Ein­
nahmen entgangen waren. 

1 5.4.3 Nach Mittei lung des Leiters der BSS wer­
den die Erlöse aus dem Verkauf der Zusatzverpfle­
gung nunmehr als Bundeseinnahmen verrechnet. 

1 5.5 . 1  Die BSS hat in vier Fällen Zahlungen 
jeweils über 50 000 S an Lieferanten geleistet, ohne 
die bei derartigen Zahlungen vorgeschriebene Ver­
ständigung des zuständigen Finanzamtes mittels 
Eilnachricht durchzuführen. 

1 5.5.2 Der RH empfahl, künftig den Vorschrif­

, ten Rechnung zu tragen. 
1 5.5 .3 Der Leiter der BSS nahm die Bemänge­

lung zur Kenntnis. 

1 5.6. 1  Vielfach wurden Gegenstände mit einem 
Wert von mehr als 2 000 S, d ie bei der UT 3 "Anla­
gen" zu verrechnen gewesen wären, bei der UT 8 
"Aufwendungen" verrechnet. Überdies waren auch 
Repräsentationsausgaben ohne Belege verrechnet 
worden. 

1 5.6.2 Der RH empfahl, künftig die Verrech­
nungsvorschriften zu beachten und keine Ausgaben 
ohne entsprechende Belege zu leisten. 

1 5.7. 1 Um einen Verfall von Ausgabenermächti­
gungen zum Jahresende zu vermeiden, leistete die 
BSS in zwei Beschaffungsfällen von Anlagegütern 
Zahlungen von rd 1 50 000 S, obwohl d ie bestellten 
Gegenstände noch nicht geliefert worden waren. 
Aufgrund entsprechend vordatierter Rechnungen 
wurden d iese noch nicht zugestellten Gegenstände 
inventarisiert. 

1 5.7.2 Der RH bemängelte diese Vorgangweise, 
die den Haushaltsvorschriften widersprach. Er 
empfahl, künftig keine derartigen Vorauszahlungen 
mehr zu leisten. 

1 5.8 . 1  Der Verkauf von Ansichtskarten um rd 
22 000 S erfo.!gte außerhalb der Haushaltsgebarung 
des Bundes. Uber die Verwendung eines Teiles die­
ses Betrages (8 000 S) konnten keine Belege vorge­
legt werden. 

1 5.8 .2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
welse. 

1 5.8 .3 Der Leiter der BSS gab hiezu bekannt, 
daß mit den der Einnahmengebarung des Bundes 
entzogenen Beträgen Betriebsfeiern und Spenden 
finanziert worden seien . Eine genaue Buchhaltung 
über diese Beträge sei nicht geführt worden, zum 
Teil könnten diese Ausgaben daher auch nicht 
belegt werden. Nunmehr würden die gesamten Ein­
nahmen aus dem Ansichtskartenverkauf dem Bund 
abgeführt. 

Treibstoffverbrauch 

1 5.9. 1 Treibstoffrechnungen wurden ungenü­
gend überprüft und mitunter unrichtig verbucht. So 
wiesen Rechnungen einer Tankstelle für Superben­
zin vielfach einen höheren als den damals geltenden 
Treibstoffpreis aus. Rechnungen über Normalben­
zin wurde bei der VP "Treibstoffe für .Kraftfahr­
zeuge" verrechnet, obgleich für den Dienstkraftwa­
gen der BSS ausschließlich Superbenzin Verwen­
dung fand. 

1 5.9.2 Der RH beanstandete d ie fehlende Rech­
nungskontrolle und die unrichtige Verrechnung. Er 
empfahl, künftig für eine ordnungsgemäße Rech­
nungsprüfung und eine kontenrichtige Verrech­
nung zu sorgen. 

1 5.9.3 Laut Mitteilung des Leiters der BSS habe 
er nicht annehmen können, daß vom Tankwart 
andere als die geltenden Preise verrechnet worden 
seien. 
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1 5. 1 0. 1 Die BSS verfügte über eine Schneefräse 
und Rasenmäher, die mit Normalbenzin bzw 
Gemisch betrieben wurden ,  sowie ein Pistengerät, 
für welches Supertreibstoff benötigt wurde. Ver­
brauchsaufschreibungen oder eine Aufzeichnung 
über die Einsatzdauer dieser Geräte wurden nicht 
geführt. Der Treibstoff für diese Geräte wurde aus­
schließlich von Tankstellen mittels Kanister 
beschafft. Die Rechnungen hierüber lauteten vor­
wiegend auf Mengen, die mit dem Fassungsvermö­
gen der Kanister nicht in Einklang standen. 

1 5 . 1 0.2 Der RH bemängelte die fehlenden Auf­
schreibungen, die offensichtlich unrichtig deklarier­
ten Treibstoffrechnungen und den hohen Treib­
stoffverbrauch beim Pistengerät. Er empfahl, künf­
tig genaue Aufschreibungen über den Treibstoffver­
brauch und die Einsatzzeit der Geräte zu führen. 

1 5 . 1 0 .3 Wie das BMUK hiezu mitteilte, sei das 
Pistengerät zu Beginn des Jahres 1 980 als unrenta­
bel veräußert worden. 

1 5. 1 1 . 1  Rechnungen über den Ankauf von 
Superbenzin wurden mit dem Vermerk "Rasenmä­
her" bzw "Schneefräse" versehen. Der Rasenmä­
her, der nach entsprechender Umrüstung auch als 
Schneefräse verwendet werden konnte, wurde 
jedoch ausschließlich mit Normalbenzin betrieben. 

Der Leiter der BSS gab nach entsprechendem 
Vorhalt zu, fallweise Supertreibstoff in den eigenen 
Pkw getankt zu haben. 

Da das Ausmaß des dem Bund zugefügten Scha­
dens wegen des Zeitablaufs auch nicht mehr annä­
herungsweise feststellbar war, hat sich der Leiter 
der BSS bereit erklärt, dem Bund wenigstens jenen 
Schaden zu ersetzen, der sich aus den Belegen der 
Jahre 1 975 bis 1 977 eindeutig ergab. Es handelte 
sich dabei um 1 9  Rechnungen über insgesamt 
724, 1 7  Liter Superbenzin, für die aus Bundesmit­
teln 5 028,50 S bezahlt worden waren. 

1 5. 1 1 .2 Die durch Schadensgutmachung bewie­
sene tätige Reue enthob den RH der Verpflichtung, 
nach § 84 StPO vorzugehen, jedoch war die 
Dienstbehörde auf die gegebene Dienstpflichtver­
letzung hinzuweisen. 

1 5. 1 1 . 3 Der Leiter der BSS erklärte, er habe nur 
dann Treibstoff getankt, wenn er mit seinem Pkw 
Dienstfahrten verrichtet habe, so daß dem Bund 
kein Schaden entstanden sei. Das BMUK hat gegen 
den Leiter der BSS ein Disziplinarverfahren einge­
leitet. 

1 5 . 1 1 . 4  Der RH entgegnete dem Leiter der BSS, 
daß im Zusammenhang mit Dienstreisen anfallende 
Kosten ausschließlich aufgrund der Bestimmungen 
der Reisegebührenvorschrift ersetzt werden könn­
ten. 

Anschaffungen und Instandhaltungen 

1 5. 1 2. 1  Bei der Beschaffung und Instandhaltung 
von Gegenständen und Anlagen wurden verschie-
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dentlich die Vergaberichtlinien des BMUK nicht 
eingehalten. Auch die Weisung des BMUK, daß die 
Anschaffung von Gegenständen bei einem Wert 
von mehr als 2 000 S einzeln und schriftlich beim 
BMUK beantragt werden muß, wurde nicht immer 
beachtet. 

1 5 . 1 2.2 Der RH empfahl, künftig den Weisun­
gen des BMUK nachzukommen. 

1 5. 1 3 . 1  Ende Jänner 1 976 ersuchte der Leiter der 
BSS das BMUK, seine Dienststelle mit Bettwäsche 
aus Restbeständen der Olympischen Winterspiele 
1 976 zu beteilen, was aber abgelehnt wurde. 1 977 
wurden für Zwecke der BSS um rd 1 00 000 S 
1 50 Einziehdecken und 1 50 Überzüge gekauft. 

1 5 . 1 3.2 Nach Ansicht des RH ist dem Bund ein 
finanzieller Nachteil von 22 000 S entstanden, weil 
die BSS nicht aus den Restbeständen der Olympi­
schen Winterspiele 1 976 beteilt worden war. 

1 5 . 1 4 . 1  Auf Antrag des Leiters der BSS wurde 
1 977 das Gästezimmer mit Heizkörperverkleidun­
gen, einer Holzdecke, einem Schrankraum,  einem 
Klappbettenverbau und zwei Einbaukästen neu ein­
gerichtet. Hiefür wurden von einem ortsansässigen 
Architekten Pläne entworfen und von einer Möbel­
tischlerei zwei Ausführungsvarianten angeboten. 
Die eine Variante sollte rd 1 36 000 S, die bil l igere 
rd 1 2 1  000 S kosten. 

Das BMUK genehmigte auf Vorschlag des 
Heimleiters die teurere Variante und begründete 
die Vorlage nur eines Angebotes damit, daß die 
Firma für die BSS bereits preisgünstige Arbeiten 
durchgeführt habe, außerdem sämtliche Reparatur­
arbeiten durchführe und der BSS jederzeit zur Ver­
fügung stünde. 

1 5. 1 4.2 Wie der RH kritisch vermerkte, hätte die 
Einrichtung des Gästezimmers mit genormten 
Möbeln ein Viertel der aufgewendeten Mittel 
erfordert. Grundsätzlich sol lte in Bundessportein­
richtungen zwischen den Ausstattungen der Räum­
lichkeiten für die Kursteilnehmer und der eines 
Gästezimmers kein wesentlicher Unterschied beste­
hen. 

1 5. 1 4 .3 Das BMUK begründete die bessere Aus­
stattung des Gästezimmers damit, daß' in diesem 
Zimmer auch die Kursleiter untergebracht werden, 
denen die Möglichkeit geboten werden sollte, im 
Gästezimmer Besprechungen abzuhalten. 

1 5. 1 5 . 1  Vom September 1975 bis Oktober 1 977 
hat die BSS für Staubsaugerreparaturen sechs 
Rechnungen über insgesamt rd 20 000 S bezahlt. 
An den vorhandenen Staubsaugern waren jedoch 
keine Reparaturen durchgeführt worden. Die 
Firma hatte vielmehr Scheinrechnungen ausgestellt 
und tatsächl ich drei neue Staubsauger geliefert. Auf 
den jeweiligen Rechnungen wurde vom Leiter der 
BSS die sachliche Richtigkeit der Durchführung 
von Reparaturen bestätigt. Für die Neuanschaffun­
gen war keine Genehmigung des BMUK eingeholt 
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worden. Um den fiktiven Stand von vier Staubsau­
gern auf dem Inventarkonto zu halten, wurden die 
neuen Geräte nicht inventarisiert. 

1 5 . 1 5 .2 Der RH bemängelte diese Vorgangs­
weise, die den Grundsätzen einer ordnungsgemä­
ßen Haushaltsführung widersprach. 

1 5 . 1 5 . 3  Die Leitung der BSS nahm die Ausfüh­
rungen des RH zur Kenntnis. 

1 5. 1 6. 1  Eine Linzer Firma stellte für die Repara­
tur von Jalousien unverhältnismäßig hohe Wegko­
sten in Rechnung, die fast das Doppelte der Kosten 
für die Arbeitszeit ausmachten. 

1 5. 1 6.2 Der RH bemängelte, daß nicht eine 
Firma aus dem näheren Umkreis beauftragt worden 
war, wodurch dem Bund erhebliche Kosten hätten 
erspart werden können. 

1 5 . 1 6 .3 Laut Mitteilung des Leiters der BSS sei es 
erfahrungsgemäß zweckmäßig, Mängelbehebungen 
von der Erzeugerfirma durchführen zu lassen. 

1 5 . 1 6.4 Der RH wiederholte seine Empfehlung, 
künftig bei Reparaturen zunächst die einschlägigen 
Firmen im näheren Bereich anzufragen bzw zu 
beauftragen. 

Dienstkraftwagen 

1 5. 1 7 . 1  Die Wirtschaftsieiterin unternahm mit 
dem Dienstkraftwagen häufig Privatfahrten ; so 
unternahm sie bspw eine Urlaubsfahrt nach Italien 
(l 700 km) und im überprüften Zeitraum 1 1 2 Fahr­
ten nach Hinterthai (2 328 km). Eine Benützungs­
vergütung wurde bis zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung nicht geleistet. 

1 5 . 1 7.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, zumal nach den bestehenden Vorschriften 
Privatfahrten mit Dienstkraftwagen in das Ausland 
grundsätzlich nur mit Zustimmun� des zuständigen 
Bundesministers zulässig sind. Uberdies hat der 
Wagenbenützer für Privatfahrten mit dem Dienst­
kraftwagen eine Benützungsvergütung in der Höhe 
der vom BKA jeweils festgesetzten Entschädigung 
für die Inanspruchnahme beamteneigener Kraftwa­
gen zu zahlen. Der RH empfahl, nachträglich die 
entsprechenden Vergütungen vorzuschreiben. 

1 5. \ 7 .3 Aufgrund dieser Empfehlung wurden 
3 825 S als Benützungsvergütung für die Urlaubs­
fahrt nach Italien bereits ersetzt. Die Benützungs­
vergütung von 6 984 S für die Privatfahrten nach 
Hinterthai wurde bisher nicht geleistet. 

1 5. \ 8 . \ Der Dienstkraftwagen wurde überwie­
gend für Fahrten von Hintermoos nach Saalfelden 
verwendet, die vor allem dem Besuch eines Lebens­
mittelgroßhandelsgeschäftes dienten. 

1 5 . \ 8 .2 Der RH bemängelte diese häufigen Fahr­
ten, weil Vertreter dieser Firma regelmäßig die BSS 
besuchten und diese Firma die BSS zumindest ein­
mal wöchentlich belieferte. Er empfahl, Fahrten 

künftig nur im notwendigen Ausmaß durchzufüh­
ren. 

1 5 . 1 9 . 1  Die Wirtschaftsleiterin trug für einzelne 
Fahrten regelmäßig eine Kilometerzahl ein, die von 
der tatsächlichen Entfernung erheblich abwich. So 
wurde bspw für die Strecke Hintermoos-Saalfelden 
und zurück fast ausschließlich 45 km angegeben, 
obwohl diese nur 24, 1 km ausmachte. Insgesamt 
ergab eine Gegenüberstellung der Kilometeranga­
ben im Fahrtenbuch mit den tatsächlichen Entfer­
nungen für den Zeitraum von Jänner 1 975 bis Sep­
tember 1 978 eine Differenz von 1 6  640 Kilometern. 

1 5 . 1 9.2 Der RH beanstandete die unrichtigen 
Eintragungen im Fahrtenbuch. Der Rechtfertigung 
der Bediensteten, die überhöhten Angaben im Fahr­
tenbuch seien durch erst nachträglich vorgenom­
mene Eintragungen der Dienstfahrten zustande 
gekommen, konnte der RH nicht nähertreten. Die 
Regelmäßigkeit der unrichtigen Eintragungen deu­
tete vielmehr darauf hin, daß Kilometerreserven für 
Privatfahrten geschaffen worden waren. 

Aufgrund dieses Sachverhalts erachtete der RH 
im Ausmaß der unrichtig angegebenen Fahrkilome­
ter die nachträgliche Vorschreibung einer Benüt­
zungsvergütung für Privatfahrten im Betrag von 
49 920 S für angezeigt. Künftig wären die Bestim­
mungen der "Richtlinien für die Haltung und 
Benützung von Dienstkraftfahrzeugen" genau zu 
beachten. 

1 5. \ 9.3 Der Leiter der BSS erklärte die unter­
schiedlichen Kilometerangaben nunmehr mit Fahr­
ten im jeweiligen Ortsgebiet. 

1 5. \ 9.4 Der RH hielt es bei Fahrten im ländli­
chen Raum für unwahrscheinlich, daß im Zielort 
mehr Kilometer angefallen sein sollten als die Ent­
fernung von Ort zu Ort ausmache. 

1 5 . 1 9.5 Nach Mitteilung des BMUK wurde die 
Wirtschaftsleiterin zu einer Ersatzleistung aufge­
fordert. Das entsprechende Verfahren ist noch im 
Gange. Der RH wird die Angelegenheit weiter 
behandeln. 

Personalange1egenheiteo 

1 5.20. 1 Aufgrund eines Wechseldienstplanes 
mußten die im Haus- und Küchendienst verwende­
ten Bediensteten zahlreiche Überstunden leisten, 
die in fünf Monaten rd 206 000 S kosteten .  

1 5.20.2 Der RH empfahl eine Straffung des tägli­
chen Arbeitsablaufs. 

1 5.20.3 Durch einen neuen Dienstplan ab 
1 .  Oktober 1 978 konnten bei den Überstunden 
nunmehr monatlich rd 1 0 000 S eingespart werden. 

1 5.2 1 . 1  Die Sekretärin der BSS wurde durchge­
hend an al len sieben Wochentagen zum Dienst her­
angezogen. Dadurch hatte sie in den einzelnen 
Monaten durchschnittlich rd 60 Überstunden zu 
leisten. 
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1 5.2 1 .2 Der RH h ielt es nicht für zulässig, daß 
eine Bedienstete nicht mindestens einen freien Tag 
in der Woche zur Verfügung hat. Er empfahl, für 
die Sekretärin einen Dienstplan auf der Grundlage 
der 40-Stunden-Woche zu erstel len. Im übrigen 
sollte die Wirtschaftsleiterin die mit der Küchen­
wirtschaft zusammenhängenden schriftlichen Auf­
zeichnungen selbst führen, wodurch die Überstun­
den der Sekretärin erhebl ich verringert werden 
könnten. 

1 5.2 1 .3 Der Empfehlung des RH wurde bereits 
mit dem ab 1 .  Oktober 1 978 geltenden Dienstplan 
entsprochen. 

1 5.22. 1 Aufgrund einer unrichtigen Überstun­
denmeldung entstand für Juli 1 978 bei neun 
Bediensteten eine Überzahlung von rd 1 1  000 S, 
weil diese Bediensteten keine Überstunden geleistet 
hatten. 

1 5.22.2 Der RH bemängelte die ungenügende 
Überprüfung der Überstundenmeldungen. 

1 5.22.3 Die Überzahlung von rd 1 1  000 S wurde 
ei nbehalten . 

1 5.23. 1 Die BSS beschäftigte verschiedentlich 
Aushilfskräfte für wegen Krankheit oder aus sonsti­
gen Gründen verhinderte Bedienstete. Von den 
Entgelten für diese Aushilfskräfte wurden weder 
Lohnsteuer- noch Sozialversicherungsbeiträge ein­
behalten. 1 977 wurden an Aushilfskräfte insgesamt 
67 000 S bezahlt, das sind um 44 vH mehr als im 
Vorjahr. 

1 5.23.2 Der RH beanstandete, daß diese Ausga­
ben nicht beim Personalaufwand verrechnet und 
die Bestimmungen über den Stellenplan sowie die 
Sozialversicherungs- und Lohnsteuerpflicht nicht 
eingehalten worden seien. Überdies hätten Aus­
hilfskräfte eingespart werden können, wenn die 
Bediensteten ihren Erholungsurlaub während der 
betriebsfreien Zeit verbraucht hätten. 

. 

1 5.24. 1 Bedienstete der BSS wurden zur Reini­
gung der Dienstwohnung des Heimleiterehepaares 
.sowie zu jener des Pkw des Leiters der BSS heran­
gezogen. 

1 5.24.2 Der RH beanstandete den zweckwidri­
gen Einsatz von Bundesbediensteten für derartige 
persönl iche Dienstleistungen des Heimleiterehepaa­
res, zumal vom Personal der BSS zahlreiche Über­
stunden geleistet und Aushilfskräfte herangezogen 
wurden. 

1 5.24.3 Wie der Leiter der BSS hiezu ausführte, 
seien die angeführten Leistungen von den Bedien­
steten jeweils freiwil l ig übernommen worden und 
dem Bund hiedurch keine Nachteile entstanden. Im 
übrigen bilde die Dienstwohnung einen Teil .der 
BSS. 

1 5.24.4 Nach Ansicht des RH rechtfertigt die 
räumliche Lage der Dienstwohnung nicht die Ver­
wendung von Bundesbediensteten zur Reinigung, 
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da die Wohnungsbenützung und -pflege dem Pri­
vatbereich des Benützers zufällt. 

1 5.25. 1 Für die Benützung der dem Hausaufse­
her zugewiesenen Naturalwohnung wurde 1 973 
eine monatliche Vergütung festgesetzt. Für 
Betriebs-, Heizungs- und Strom kosten wurden 
pauschalierte Kostenersätze bestimmt, die der Lei­
ter der BSS einzubehalten und einmal jährlich 
abzurechnen gehabt hätte. Diese jährliche Abrech­
nung erfolgte jedoch nicht. 

1 5.25.2 Der RH empfahl, die rückwirkende 
Abrechnung zu veranlassen. 

1 5.25.3 Laut Mitteilung des BMUK hat de� 
Hausaufseher nachträglich sämtliche Kostenersätze 
geleistet. Künftig werde auf ordnungsgemäße 
Abrechnung geachtet werden. 

1 5.26. 1 Der Leiter der BSS hatte seit 1 947 als 
Benützer einer Dienstwohnung einen Sachbezug, 
wofür ihm allerdings erst ab 1 973 eine entspre­
chende Vergütung vorgeschrieben wurde. Für 
Strom und für Beheizung leistete er bis zur Geba­
rungsüberprüfung keine Kostenersätze. 

1 5.26.2 Wie der RH kritisch vermerkte, sind dem 
Bund durch die Nachlässigkeit des BMUK erhebli­
che Einnahmen entgangen. Der RH empfahl, ent­
sprechende Veranlassungen zu treffen. 

1 5.26.3 Das BMUK teilte mit, daß d ie Neufest­
setzung dieser Vergütungen im März 1 980 rück­
wirkend ab 1 .  Oktober 1 978 bescheidmäßig erfolgt 
seI. 

1 5.27. 1 Aufgrund wiederholter Beschwerden hat 
das BMUK verfügt, daß der Leiter der BSS als 
Inhaber einer Privatschischule diese Tätigkeit in 
jeder Hinsicht streng von seinen dienstlichen Auf­
gaben zu trennen habe. Schilehrer der BSS dürften 
ausschließlich in ihrer Freizeit in der Privatschi­
schule verwendet werden. 

Wie der RH feststellte war es entgegen der Wei­
sung des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
weiterhin fallweise zu einer Mischung der Schikurs-
gruppen gekommen. Überdies ließ der Leiter der 
BSS eine Schilehrerin seiner Privatschischule wäh­
rend der Schisaisonen 1 974/75 bis 1 977/78 unent­
geltlich an der Mittagsverpflegung der BSS teilneh-. 
men. 

1 5 .27.2 Der RH hielt wegen des Fehlverhaltens 
des Leiters der BSS nicht nur disziplinarrechtliche 
Maßnahmen für angebracht, sondern empfahl 
auch, die weitere Ausübung einer derartigen 
Nebenbeschäftigung zu untersagen sowie den 
Kostenersatz für die in Anspruch genommene Ver­
pflegung einer Privatperson vorzuschreiben. 

1 5.27.3 Das BMUK hat einen entsprechenden 
Untersagungsbescheid erlassen, der jedoch beim 
VwGH angefochten wurde. Als Ersatz für die pri­
vat beanspruchte Heimverpflegung wurden 
1 0 650 S einbezahlt. 
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Auslastung und Verwendung 

1 5.28 . 1 . 1  Die BSS verfügte über rd 1 1 0 Betten. 
Bei rd 360 möglichen Betriebstagen in einem 
Kalenderjahr ergab sich daraus eine Kapazität von 
39 600 Leistungseinheiten (Unterbringung und 
Verpflegung je Tag). 1 977 wurden von der BSS nur 
24 360 Leistungseinheiten erbracht, so daß sich in 
Abweichung von der im Bericht des Leiters der BSS 
an das BMUK angeführten Auslastung von 74,6 vH 
tatsächlich nur eine solche von 6 1 ,5 vH ergab. 

1 5.28 . 1 .2 1 977 war in der BSS nur an 1 34 Tagen 
(37 vH) die Ausübung des Schisports möglich. In 
d ieser Zeit fanden folgende Veranstaltungen statt : 

Veranstaltungen der Universitätsturn­
anstalt, der B undesanstalten für Lei­
beserziehung und eines Sport-Dach-
verbandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Schulschikurse . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Weihnachtsschikurs . . . . . . . . . . . . . .  . 
Training der österreichischen Schi-Na-

tionalmannschaft . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tage vH 

77 57,4 
18 13,4 
10  7,5 

7 5,2 

Bei einem Kurswechsel waren an einem Tag 
keine Kursgäste untergebracht. Für den angegebe­
nen Zeitraum war dies an zwölf Tagen (9 vH) der 
Fall . An weiteren zehn Tagen (7,5 vH) befanden 
sich in der BSS keine Gäste. 

1 5.28 . 1 .3 An 23 1 Tagen (63 vH) des Jahres 1 977 
konnten Sommersportdisziplinen betrieben werden. 
Hiefür standen jedoch lediglich ein Turnsaal, ein 
Hartplatz und zwei Tennisplätze zur Verfügung. 
Es fanden folgende Veranstaltungen statt: 

Sportkurse, für die der Besuch der BSS 
nicht unbedingt Voraussetzung war 
(zB Jiu-Jitsu, Tennis, Judo, Fechten) 

Theoretische Schilehrerausbildung . . . .  
Tagung der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Schul landwochen . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tagung der Schulärzte . . . . . . . . . . . .  . 

Tage vH 

62 26,8 
36 1 5,6 

20 8,7 
1 8  7,8 
3 1 ,3 

An 1 3  Tagen (5,6 vH) war durch die Art des 
Kurswechsels kein Betrieb, an weiteren 79 Tagen 
(34,2 vH) befanden sich in der BSS keine Kursteil­
nehmer. 

1 5.28 .2 . 1 Der RH erachtete es als ungünstig, daß 
1 977 in  der BSS an 1 1 4 Tagen (3 1  vH) kein Kurs­
betrieb stattgefunden hat und an 20 Tagen (6 vH) 
die BSS für Zwecke verwendet worden ist, d ie den 
im Bundes-Sportförderungsgesetz angeführten 
Bestimmungen nicht entsprachen (Tagung der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder) .  Somit ist die 
BSS an 1 34 Tagen (37 vH) nicht oder nicht wid­
mungsgemäß verwendet worden. 

1 5.28 .2 .2 Für die Abhaltung von Sportkursen in 
der schneefreien Zeit bietet nach Ansicht des RH 

die BSS im Verhältnis zur Bettenkapazität wenig 
Möglichkeiten, weshalb sich die Abhaltung derarti­
ger Veranstaltungen in der BSS Schielleiten bzw im 
BSZ Südstadt empfiehlt. Das in unmittelbarer Nähe 
gelegene BSH Kitzsteinhorn (90 Betten) ermöglicht 
den ganzjährigen Betrieb von Schisport, und auch 
die Kapazitäten anderer für den Schisport geeigne­
ter Bundessporteinrichtungen (BSH St. Christoph, 
BSS Obertraun) sind derart erweitert worden, so 
daß für die BSS Hintermoos eine anderweitige 
Nutzung der Gebäude, die nach einem den heuti­
gen Erfordernissen nicht mehr entsprechenden 
Konzept errichtet worden waren, zweckmäßig und 
wirtschaftlich wäre. 

1 5.28 .2 .3 Bei der Entscheidung über d ie künftige 
Nutzung wäre auch der erhebliche Nachholbedarf 
an Investitionsaufwendungen für eine energiewirt­
schaftliche Versorgung des Speisesaals, für eine 
Modernisierung des Bettentrakts und die Schaffung 
von Aufenthaltsräumen zu berücksichtigen. 

1 5.28 .2 .4 Insgesamt entsprach der vom RH ange­
troffene Betrieb der BSS weitgehend n icht der 
gesetzlichen Widmung, und er war überdies mit 
den vorhandenen Gebäuden wirtschaftlich nicht zu 
führen. 

1 5.28 .2 .5 Die in fast allen Bereichen angetroffe­
nen erhebl ichen Mängel l ießen auch auf eine unge­
nügende laufende Kontrolle durch das BMUK 
schließen. 

1 5.28.2.6 Die Stillegung der BSS und ein Ver­
kauf der Liegenschaft - soferne nicht seitens des 
Bundes eine zweckmäßige bzw wirtschaftliche Ver­
wendung möglich ist - wäre daher die günstigste 
Lösung. 

1 5.28 .3 Das BMUK teilte dazu mit, daß vielfäl­
tige Überlegungen hinsichtlich der weiteren Ver­
wendung der BSS angestellt würden. An eine Ver­
äußerung sei jedoch nicht gedacht. 

1 5.28 .4 Der RH hielt es nicht für zweckmäßig, 
eine Veräußerung nur deshalb auszuschließen, um 
die BSS im Bereich des BMUK zu behalten. 

Bundessportschule Schielleiten 

Unterbringung landwirtschaftlicher Schulen 

1 6. 1 . 1 . 1  Zwischen dem BMUK und dem Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung wurde 1 966 eine 
Vereinbarung zur Führung und Unterbringung 
einer landwirtschaftlichen Fachschule in der Bun­
dessportschule Schiel leiten (im folgenden .. kurz 
BSS) geschlossen. In der Folge wurde dieses Uber­
einkommen in mehrfacher Hinsicht geändert und 
insb auf die Unterbringung und Führung einer 
land- und forstwirtSchaftl ichen Berufsschule erwei­
tert. Die letzte Vertragsfassung stammte aus 1 975, 
wonach das Land Steiermark dem Bund für jeden 
Schulangehörigen einen Pensionspreis für Unter-
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bringung und Verpflegung zu leisten hat. Ferner 
wurde vereinbart, daß der landwirtschaftl ichen 
Berufsschule ein Leiterzimmer, ein Lehrmittelzim­
mer und ein Raum für die Einrichtung einer mecha­
nischen Lehrwerkstätte mit zehn Arbeitsplätzen zur 
ganzjährigen Benützung überlassen wird, wofür 
dem Bund im vorhinein ein wertgesichertes Miet­
entgelt von 1 80 S/m2 im Jahr zu leisten gewesen 
wäre. 

Im Widerspruch zu dieser Vertragsbestimmung 
war für die Schuljahre 1 976/77, 1 977178 und 
1 978/79 das vereinbarte Mietentgelt weder von der 
Leitung der BSS verlangt noch vom Amt der Steier­
märkischen Landesregierung bezahlt worden. Erst 
auf Veranlassung des RH erstellte der Leiter der 
BSS für diese drei Schu ljahre eine Rechnung über 
rd 1 1 3 000 S. 

1 6. 1 . 1 . 2 In dem erwähnten Vertrag wurde die 
Vergütung für Beheizung, Stromverbrauch und 
Reinigung nicht behandelt. 

t 6. 1 .2 Der RH beanstandete die nachlässige 
Wahrnehmung finanzieller Interessen des Bundes 
und empfahl, die geänderten Bestandverhältnisse 
sowie die Verrechnung der Strom-, Heiz- und Rei­
nigungskosten in einem Nachtrag zu der eingangs 
erwähnten Vereinbarung aufzunehmen. 

1 6. 1 .3 Die Leitung der BSS hat die beanstandete 
Vorgangsweise mit personellen Schwierigkeiten 
begründet. Die Mietentgelte für die Schuljahre 
1 976/77 bis 1 978/79 von insgesamt rd 1 1 3 000 S 
seien mittlerweile bezahlt und ebenso Betriebsko­
sten von rd 20 300 S nachverrechnet worden. In 
Hinkunft werde für fristgerechte Vorschreibungen 
gesorgt werden. Eine Anpassung des Vertragsver­
hältnisses sei beim BMUK in die Wege geleitet 
worden. 

1 6.2. 1 In den Jahren 1 976 bis 1 978  fanden in der 
BSS vom landwirtschaftlichen Schulreferat des 
Amtes der Steiermärkischen Landesregierung ver­
anstaltete Sportfeste der landwirtschaftlichen Schu­
len der Steiermark statt. Hiebei wurden für ver­
schiedene Wettkämpfe die Sportanlagen der BSS 
verwendet. Für die Verwendung der Sportanlagen 
im Rahmen dieser Sportfeste hielt sich der Leiter 
der BSS nicht an die vom BMUK festgesetzten 
Tarife zur Abdeckung der Betriebskosten, sondern 
gestattete die unentgeltliche Benützung der Sport­
anlagen. 

1 6.2.2 Der RH bemängelte diese Vorgangsweise 
und empfahl , künftig ausnahmslos die Verrechnung 
entsprechend den festgesetzten Tarifen vorzuneh­
men. 

1 6.2 .3 Hiezu gab die Leitung der BSS bekannt, 
daß der nachverrechnete Betrag für die Benützung 
der Sportanlagen bereits bezahlt worden sei. 

1 6.3 . 1 In den Jahren 1 975 bis 1 977 konnten bei 
Elternsprechtagen an der in der BSS untergebrach­
ten landwirtschaftlichen Fachschule die Eltern an 
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der Mittagsverpflegung teilnehmen, wofür ihnen 
von der Leitung der BSS der für Schüler kosten­
günstigere Verpflegssatz berechnet wurde. 

1 6.3.2 Der RH beanstandete die Verrechnung zu 
geringer Verpflegskostenersätze. 

1 6.3.3 Laut Mitteilung der Leitung der BSS ist 
die nachträglich ausgestellte Rechnung inzwischen 
beglichen worden. 

Aus1astung und Verwendung 

1 6.4 . 1  Vom I .  Jänner bis 1 5 . März und vom 
J .  Dezember bis 3 1 .  Dezember 1 977 wurden in der 
BSS 5 349 Leistungseinheiten (Unterbringung und 
Verpflegung je  Tag) für Schüler der landwirtschaft­
lichen Fachschule und der land- und forstwirt­
schaftl ichen Berufsschule (35 vH), 2 746 Leistungs­
einheiten für Sportler ( 1 8  v H) und 257 Leistungs­
einheiten für sonstige Gäste (2 vH) erbracht. 
6 774 Leistungseinheiten (45 vH) waren daher in 
dem angeführten Zeitraum nicht genutzt. 

Bei einer Wintersperre der BSS wären lediglich 
Fixkosten angefallen. Infolge der Unterbringung 
der Schüler der beiden Schulen des Landes Steier­
mark mußte der Betrieb der BSS in vollem Umfang 
aufrechterhalten werden, wodurch entsprechende 
Mehrkosten anfielen, die bei Umlegung auf die 
erbrachte Leistung je Leistungseinheit 1 69 S erge­
ben hätten (noch ohne Abgeltung von Fixkosten). 
Tatsächlich zahlten die Schüler je Leistungseinheit 
den vom BMUK festgelegten Tarif abzüglich 
1 0  vH, das waren 85  S/Tag, und damit nur rd 
SO vH der zusätzlich angefal lenen Kosten. 

1 6 .4.2 Angesichts des Mißverhältnisses zwischen 
den tatsächlichen Kosten und dem vom BMUK 
festgesetzten Tarif empfahl der RH, künftig 
kostendeckende Beiträge zu verrechnen ( 1 48 S auf 
Basis J 977). 

Da für diese beiden Schulen hinsichtlich der 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und deren 
Vollziehung das Bundesland Steiermark zuständig 
ist (Art 1 4a B-VG), wurden dem Bundesland 
Steiermark seitens des Bundes durch die Verrech­
nung von nicht kostendeckenden Beiträgen jahre­
lang durch das F-VG bzw das jeweils gültige 
Finanzausgleichsgesetz nicht gedeckte Subventio­
nen gewährt. 

1 6.4.3 Laut Stellungnahme des BMUK war erst 
die Grundauslastung durch die beiden Schulen 
Voraussetzung für die den Spitzen- und Leistungs­
sportlern in den Wintermonaten gebotenen Trai­
nings- und Unterbringungsmöglichkeiten. Vor 
a llem in den Monaten Dezember und Jänner sei die 
Zahl der Sportler so klein ( 1 0  - 20), daß eine 
Betriebsführung ausschließlich für diesen Benützer­
kreis nicht in Betracht käme. Im übrigen werde der 
Abschluß einer neuen Vereinbarung mit dem Land 
Steiermark angestrebt. 

1 6.4.4 Der RH entgegnete, daß die wenigen 
Sportler in den Monaten Dezember und Jänner in 
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anderen Bundessporteinrichtungen untergebracht 
und durch eine Wintersperre der BSS die zusätzlich 
anfallenden variablen Kosten erspart werden könn­
ten .  Eine Unterbringung und Verpflegung von 
Schülern der beiden Anstalten sei künftig jedenfalls 
nur bei kostendeckenden Beiträgen vorzusehen. 

Freianlagen 

1 6.5 . 1 . 1  Anfang 1 972 wurde an der BSS mit der 
Errichtung eines weiteren Sportplatzes begonnen. 
Nach den Erdarbeiten (Kosten rd 6 1 3  000 S) 
wurde versuchsweise ein Kunststoffgeflecht 
(Grasvlies, Kosten rd 399 000 S) aufgebracht. Die­
ser Versuch versprach ein rasches Anwachsen des 
Rasens und somit die baldige Benützbarkeit des 
Fußballplatzes. 

1 6.5. 1 .2 In der Folge zeigte sich, daß dieser Ver­
such nicht die Erwartungen erfül lte, weil der Gras­
wuchs durch das Kunststoffgeflecht litt, so daß sich 
auf dem Spielfeld größere KahlstelIen bildeten. 

Überdies hatte der von der Firma mit der Her­
stel lung des Unterbaues beauftragte Subunterneh­
mer einen ungeeigneten Sand verwendet, wodurch 
der Graswuchs erheblich beeinträchtigt wurde. Die 
mit rd 327 000 S veranschlagt gewesenen Unter­
bauarbeiten kosteten schließlich rd 6 \ 3  000 S .  

Auch d ie  bei Baubeginn 1 972 angenommene 
rasche Bespielbarkeit des Platzes wurde nicht 
erreicht, weil er erst im September 1 976 der Leitung 
der BSS übergeben werden konnte. 

1 6.5 . 1 .3 Entlang des 45 m x  90 m großen Spiel­
feldes befand sich eine 270 m lange Betoneinfas­
sung, deren Herstellungskosten rd 72 000 S betra­
gen hatten. Die Betoneinfassung des Fußbal lplatzes 
bedeutete aber für die Spieler eine Verletzungsge­
fahr. Sie wurde daher an den Schmalseiten des Plat­
zes im August 1 976 wieder entfernt, die Beton­
klötze lagerten seither abseits des Spielfeldes. 

1 6.5 .2 . 1  Der RH äußerte grundsätzlich keine 
Bedenken, daß in Bundessporteinrichtungen 
Bodenbeläge für Sportzwecke getestet wurden. Die 
Kosten derartiger Versuche sollten allerdings nicht 
allein vom Bund, sondern auch von den Hersteller­
firmen getragen werden, die ja aus dem Ergebnis 
gegebenenfalls einen wirtschaftlichen Vorteil zie­
hen. 

1 6.5 .2 .2 Da bei Sportplätzen besonders auf die 
körperliche Sicherheit der Benützer geachtet wer­
den sollte, erschien die erwähnte Betoneinfassung 
als unzweckmäßig und, soferne sie nachträglich 
wieder entfernt werden mußte, als verlorener Auf­
wand. Überdies wäre aus Sicherheitsgründen audh 
die restliche Einfassung zu beseitigen. 

1 6.5 .3 Wie das BMUK erklärte, sei es angesichts 
der sehr investitions- und betriebskosten intensiven 
Sportplätze bestrebt, bei Testbelägen die Kosten 
den Firmen anzu lasten, was allerdings nicht immer 
zumutbar sei. Die Erfolglosigkeit des Versuches 

mit Grasvlies sei zu bedauern und habe zur Einstel­
lung der Erzeugung geführt. 

Die Betoneinfassung werde aus Gründen der 
Sicherheit bei der nächsten Sanierung im Sinne der 
Anregung des RH beseitigt werden. 

1 6.6. 1 Im Gelände der BSS befand sich eine 
Gärtnerei, die aus einem gemauerten Haus und 
einem unmittelbar daran anschließenden Glashaus 
bestand. Die Gärtnerei diente insb dazu, Blumen 
für das Schloß Schiel leiten zu ziehen. 

Der Betrieb des Glashauses verursachte jährlich 
Kosten von rd 35 000 S für das Heizöl und antei­
lige Personalkosten von rd 39 000 S. Der Gegen­
wert der im Glashaus gezogenen Blumen betrug 
jährlich zwischen 3 000 S und 5 000 S .  

16 .6.2. Da der  Betrieb des Glashauses unwirt­
schaftlich war, empfahl der RH, es sti l lzulegen bzw 
abzureißen und das bisher dort beschäftigt gewe­
sene Personal anderweitig zu verwenden. Die für 
die Ausschmückung der BSS erforderlichen Blumen 
sollten bei einer Erwerbsgärtnerei gekauft werden. 
Durch d iese Maßnahmen würden sich Einsparun­
gen von rd 69 000 S im Jahr ergeben.  

1 6.6.3 Die Leitung der BSS stimmte den Anre­
gungen des RH zu und kündigte eine entspre­
chende Antragstel lung beim BMUK an. 

1 6.7. 1 . 1  Ab Jänner 1 969 wurde die Nutzung der 
im Gelände der BSS liegenden Teiche an zwei Pri­
vatpersonen vergeben, wofür von diesen ein jährli­
ches Entgelt von 500 S/ha Nutzungsfläche zu ent­
richten war. Auf der bei der Leitung der BSS ver­
bl iebenen Ausfertigung dieser Vereinbarung fanden 
sich ab dem Jahre 1 973 handschriftliche Vermerke 
über eine Anhebung des Entgeltsatzes. 

1 6.7. 1 .2 Das Nutzungsentgelt für das jeweilige 
Jahr wäre b is spätestens 1 0. Dezember zu entrich­
ten gewesen. Tatsächlich erfolgte eine Bezahlung 
oft wesentlich später (für 1 975 im August 1 976, für 
1 976 im März 1 977 und für 1 977 im Okto­
ber 1 978). 

1 6.7 . 1 . 3 Auf der bei der Leitung der BSS verblie­
benen Ausfertigung der Vereinbarung fand sich ua 
auch eine handschriftliche Notiz des Leiters der 
BSS, derzufolge für die Jahre 1 973 und 1 974 die 
Entgelte nicht bezahlt worden waren, weil der 
Nutznießer bei einem Teich eine Ablaßvorrichtung 
im Wert von 36 000 S errichtet hatte. Da diese 
Investition im Interesse der BSS gelegen wäre, seien 
zwei Drittel der Kosten gegen die Nutzungsent­
gelte aufgerechnet worden. 

1 6.7.2 Der RH erachtete diese Vorgangsweise 
als nicht ordnungsgemäß. In Hinkunft sollten Ver­
tragsänderungen schriftlich erfolgen und eine 
Wensicherung für das Nutzungsentgelt vereinbart 
werden. Die Wahrung der Einzahlungstermine 
wäre durch entsprechende Vermerke sicherzustel­
len. Die Aufrechnung der Nutzungsentgelte mit 
dem Baukostenbeitrag war unstatthaft, weil nach 
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den Haushaltsvorschriften die Verrechnung unge­
kürzt vorzunehmen ist. 

1 6.7.3 Die Leitung der BSS hat beim BMUK die 
eufassung des Vertrages beantragt, die Einzah­

lungsfrist für die Entgeltleistung wurde vorge­
merkt. 

Verrechnung und Verwaltung 

16 . 8 . 1 Da die Ausgabenermächtigungen des 
BMUK von der Leitung der BSS nicht immer zur 
Gänze in Anspruch genommen worden waren, 
wurden Vorauszahlungen geleistet, um einen Ver­
fall von Restbeträgen zum Jahresende zu vermei­
den. Solche Zahlungen wurden ohne Vorliegen 
entsprechender Rechnungen angewiesen und belie­
fen sich 1 977 insgesamt auf 237 000 S. 

1 6.8 .2 Der RH bemängelte diese Vorauszahlun­
gen, weil nach den Haushaltsvorschriften erst die 
Vorlage von Rechnungen eine Zahlungsverpfl ich­
tung begründet und Rechnungsbeträge erst nach 
Prüfung und Bescheinigung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit angewiesen werden dür­
fen. 

1 6.8 .3 Die Dienststelle sagte eine entsprechende 
Beachtung der Vorschriften zu. 

1 6.9. 1 Verschiedene Forderungen der BSS wur­
den erSt nach erheblicher Zeit beglichen. Zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung standen länger zurück­
liegende Forderungen in Gesamthöhe von rd 
93 000 S aus. 

1 6.9.2 Der RH bemängelte, daß diese Außen­
stände entgegen den einschlägigen Weisungen des 
BMUK nicht zeitgerecht eingemahnt worden sind. 

1 6.9.3 Laut Mitteilung der Leitung der BSS sind 
d ie Forderungsbeträge in der Zwischenzeit verein­
nahmt worden. In Hinkunft würden die Erlässe des 
BMUK beachtet werden. 

16 . 1 0 . 1  Bei der Zusammenstellung des Früh­
stücks ging die Leitung der BSS mehr von den 
Anforderungen eines Hotelbetriebes als eines 
Heimbetriebes aus, wodurch von 1 975 bis Okto­
ber 1 978 Mehrkosten von insgesamt rd 1 45 000 S 
entstanden. 

1 6 . 1 0.2 Der RH empfahl, entsprechende Einspa­
rungen vorzunehmen. 

1 6 . 1 0 .3 Die Leitung der BSS hat der Empfehlung 
des RH bereits entsprochen. 

1 6. 1 1 . 1  Im September 1 976 fand in der BSS eine 
dreitägige Heimleitertagung statt, in deren Rahmen 
die Tei lnehmer zu einem festlichen Abendessen in 
ein Hotel geladen wurden. Die Gesamtkosten der 
Heimleitertagung 1 976 einschließlich des Begleit­
programmes betrugen rd 38 400 S, denen Einzah­
lungen der Tagungsteilnehmer von 5 635 S gegen­
überstanden. 

1 6. 1 1 .2 Der RH empfahl, die jährlichen Zusam­
menkünfte der Heimleiter und Wirtschaftsleiterin-

41  

nen in einem einfacheren Rahmen abzuhalten, 
wobei das Begleitprogramm in einem angemesse­
nen Verhältnis zum Arbeitsprogramm stehen sollte. 

1 6. 1 1 . 3 Das BMUK stellte eine Überarbeitung 
des Begleitprogrammes derartiger Veranstaltungen 
in Aussicht. Die Heimleitertagung 1 979 sei bereits 
um einen Tag gekürzt worden. 

1 6. 1 2 . 1 . 1  In den Jahren 1 976 und 1 977 wurde 
der Dienstkraftwagen der BSS einschließlich des 
Fahrers einem Verein für einige Transporte zur 
Verfügung gestellt, ohne daß ein Entgelt verlangt 
worden wäre. Erst als sich der RH im Zuge der 
Gebarungsüberprüfung mit dieser Angelegenheit 
befaßte, wurde im November 1 978 eine entspre­
chende Rechnung ausgestellt. 

1 6. 1 2 . 1 .2 Auch einem anderen Verein, bei dem 
der Leiter der BSS Obmann war, wurde der Dienst­
kraftwagen samt Fahrer für verschiedene Vereins­
zwecke überlassen. Von 1 975 bis einschließlich 
Oktober 1 978 legte der Dienstkraftwagen für die­
sen Verein insgesamt 5 283 km zurück. Bis zum 
Abschluß der Gebarungsüberprüfung wurde auch 
diesem Verein keine Benützungsvergütung vorge­
schrieben. 

16 . 1 2 .2 Der RH empfahl im letzteren Falle eine 
nachträgliche Kostenvorschreibung in Höhe von 
3 1  459 S. 

Im übrigen verwies der RH auf die geltenden 
Richtlinien für die Benützung von Dienstkraftfahr­
zeugen, denen zufolge der Leiter einer Dienststelle 
lediglich in begründeten Ausnahmefällen Privat­
fahrten mit dem Dienstkraftwagen bewill igen 
könne. 

1 6 . 1 2 .3 Laut Stellungnahme seien die nachträg­
l ich ausgestel lten Rechnungen bereits bezahlt wor­
den bzw würden in Raten beglichen werden. 

16 . 1 3 . 1  Seit 1 975 veranstaltete ein Verein im 
Schloßpark bzw im Schloßgebäude der BSS Kon­
zerte, Theateraufführungen und Redouten. Bei der 
Vorbereitung und Durchführung derartiger Veran­
staltungen wurden von diesem Verein, dessen 
Obmann der Leiter der BSS war, Sach- und Perso­
nal leistungen der BSS in Anspruch genommen. Insb 
wurde wiederholt der Dienstkraftwagen der BSS 
samt Fahrer verwendet. Erst im November 1 978 hat 
das BMUK der Leitung der BSS einen Vertragsent­
wu rf h insichtlich der gegenseitigen Leistungsab­
grenzung und -abgeltung übermittelt. 

1 6. 1 3 .2 Nach Auffassung des RH hätte eine der­
artige Regelung schon früher getroffen werden sol­
len. Er empfahl den ehestmöglichen Absch luß einer 
rechtsgültigen Vereinbarung. 

1 6. 1 3 .3 Wie das BMUK hiezu ausführte, habe es 
sowohl Belange des Sports als auch der Kunst 
wahrzunehmen. Aus diesem Grund sei d ie Grün­
dung des Vereins begrüßt, mit dem Abschluß einer 
Vereinbarung aber zunächst zugewartet worden. In 
der Folge sei ein jährliches Betriebskostenpauschale 
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von 6 000 S vereinbart worden ; aufgrund späterer 
Erhebungen seien für die Benützung der Repräsen­
tationsräume der BSS einheitl iche Entgelte festge­
setzt worden, an deren Bezahlung nunmehr auch 
der Verein gebunden sei. 

1 6 . 1 4 . 1 . 1  Die Inventarunterlagen der BSS wur­
den größtenteils erst 1 972 anläßlich einer Inventur, 
bei der allerdings nur ein Teil der Inventargegen­
stände erfaßt worden war, angelegt. 

1 6. 1 4 . 1 .2 Die vom Leiter der BSS verfügte 
Unterteilung geringwertiger Gebrauchsgüter durch 
Kennziffern führte dazu, daß der Bestand kaum 
feststellbar war, weil die Übersichtlichkeit fehlte. 

1 6 . 1 4 . 1 . 3  Unbrauchbar gewordene oder verloren 
gegangene Sportgeräte wurden vom Sportwart 
listenmäßig erfaßt und dem Materialverwalter 
bekanntgegeben. Eine Abschreibung, wie sie in den 
Richtlinien für die Materialverwaltung (RIM) vor­
gesehen ist, unterblieb jedoch. 

1 6 . 1 4 .2 Der RH beanstandete, daß seit 1 972 der 
vorschriftswidrige Zustand bei der Inventar- und 
Materialverwaltung nicht bereinigt wurde, weswe­
gen auch keine mengenmäßige Überprüfung des 
Bestands möglich war. Er empfahl eine Erfassung 
sämtlicher Inventargegenstände und Materialien 
unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen. 

16 . 1 4 .3 Die Leitung der BSS verwies auf ihre 
wiederholten Bemühungen, das Inventar in Ord­
nung zu bringen, was jedoch bei einem laufenden 
Betrieb sehr problematisch sei. Nunmehr sei ein 
Standortinventar angelegt und davon dem BMUK 
berichtet worden. 

Dienstwohnungen 

1 6. 1 5 . 1  Bereits 1 969 wurde vom BMUK und 
vom BMBT der Umbau des im Park der BSS gele­
genen sogenannten "Gartenhauses" beschlossen. 
Vorgesehen waren eine 165 m2 große Wohnung für 
den Heimleiter, eine 1 1 5  m2 große Wohnung für 
den Sportwart und eine Garconniere (50 m2) für 
die Wirtschaftsleiterin. Die Kosten dieses Projektes 
wurden mit rd 4,9 Mill S angenommen. 

Kurz vor Beendigung der Bauarbeiten fand im 
Juli 1 977 in der BSS eine amtliche Besichtigung 
statt, die eine Änderung der Raumaufteilung zur 
Folge hatte. Die Heimleiterwohnung wurde von 
1 65 m2 au f 134 m2 verkleinert und der Wirtschafts­
leiterin wurde eine Wohnung im sogenannten 
"Kapellenhaus" zugewiesen. Die ihr im "Garten­
haus" zugedachte Wohnung wurde ebenso wie jene 
für den Sportwart in Gästezimmer umgewidmet. 
Die verspätete Umplanung hatte Mehrkosten von 
rd 1 50 000 S zur Folge. 

1 6 . 1 5 .2 Nach Ansicht des RH war die ursprüng­
liche Raumaufteilung im "Gartenhaus" auf die 
besonderen Familienverhältnisse des Vorgängers 
( 1 3  Kinder) des derzeitigen Leiters der BSS abge­
stellt gewesen. Da der derzeitige Heimleiter schon 
lange vor Beginn der Bauarbeiten bestellt wurde, 

hätte das Ausmaß der ihm zugedachten Dienstwoh­
nung zeitgerecht verringert werden können. Für 
einen Zweipersonenhaushalt erschien allerdings 
auch die nunmehr gebotene Wohnfläche ( 1 3 4  m2 
zuzüglich 1 8  m2 Loggia) überhöht. 

1 6. 1 5 .3 Dem BMUK ist die Problematik einer 
angemessenen Größe der Dienstwohnungen 
bewußt. Während bei Bundesschulen grundsätzlich 
keine Dienstwohnungen mehr eingeplant würden, 
sei bei Heimen die ständige Erreichbarkeit des 
Dienststellenleiters notwendig, weshalb dieser auch 
dort wohnen sollte. 

Im vorliegenden Fal l sei eine weitergehende 
Umplanung nicht möglich gewesen. Bei Auflassung 
der Dienstwohnung könnten die Räume jedoch 
ohne Umbauten als zusätzliches Bettenangebot her­
angezogen werden, was bereits bei den nicht in 
Anspruch genommenen Wohnungen für den Sport­
wart und die Wirtschaftsleiterin geschehen sei. 

1 6 . 1 6 . 1 . 1  Da der Leiter der BSS wegen angeblich 
mangelnder Schalldämpfung und Lärmbelästigung 
die von der Gebäudeverwaltung vorgenommene 
Einstufung der Dienstwohnung beeinspruchte, war 
diese weder mit Bescheid zugewiesen noch eine 
Wohnungsvergütung bemessen worden. Für die seit 
November 1 977 benützte große und mit hohem 
Aufwand instandgesetzte Dienstwohnung wurde 
sohin bisher keinerlei Vergütung geleistet. 

1 6. 1 6 . 1 .2 Für die von der Wirtschafts leiterin der 
BSS bereits im Dezember 1976 bezogene Dienst­
wohnung wurde der Zuweisungsantrag von der 
Leitung der BSS dem BMUK erSt im Juli 1 978 vor­
gelegt, so daß zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
noch keine Zuweisung mittels Dienstgebererklä­
rung und Festsetzung einer Wohnungsvergütung 
erfolgt war. 

1 6. 1 6. 1 . 3 Im "Gartenhaus" wurden zwei Zimmer 
als Ledigenunterkünfte eingerichtet, blieben jedoch 
unbenützt. Die Ledigenunterkünfte im "Kapellen­
haus" wurden von drei Bediensteten bewohnt, 
jedoch war auch hier die Zuweisung mit Dienstge­
bererklärung und die Festsetzung von Benützungs­
entgelten ausständig. 

1 6 . 1 6.2 Der RH beanstandete die Säumnis der 
Leitung der BSS bei der Beantragung der Zuwei­
sung von Dienstwohnungen und Ledigenunter­
künften, wodurch dem Bund Einnahmen entgangen 
sind. Er empfahl, künftig Dienstwohnungen nur 
dann an Bedienstete zur Benützung zu übergeben, 
wenn durch die zuständige personalführende Stelle 
eine rechtsverbindliche Zuweisung vorliegt. 

1 6. 1 6 .3 Das BMUK gab dazu bekannt, daß es in 
der Zwischenzeit dem Heimleiter für dessen 
Dienstwohnung die Höhe der Vergütung mitgeteilt 
und er dieser Vorschreibung zugestimmt habe. Die 
Vergütung für die Dienstwohnung der inzwischen 
ausgeschiedenen Wirtschaftsleiterin sei rückwir­
kend ab Dezember 1 976 festgesetzt und auch 
bereits entrichtet worden ; die Zuweisung dieser 
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Dienstwohnung an den derzeitigen Winschaftslei­
ter sei im Gange. 

1 6. 1 7 . 1  Obwohl das BMUK die Beistellung von 
Einrichtungsgegenständen aus Bundesmitteln nicht 
in Betracht zog, wurde die Dienstwohnung des Lei­
ters der BSS auf dessen Veranlassung und ohne 
Zustimmung des BMUK aus der BSS zur Verfü­
gung gestellten Budgetmitteln mit Gegenständen im 
Wert von rd 1 2  000 S eingerichtet. 

1 6. 1 7 .2  Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise. Da die Einrichtung einer Dienstwohnung 
nicht vom Dienstgeber, sondern vom Dienstnehmer 
anzuschaffen ist, wären die zweckwidrig bean­
spruchten Mittel z.urückzuverlangen. 

1 6 . 1 7 .3  Laut Stellungnahme ist vom Heimleiter 
mittlerweile der Betrag von rd 1 2  000 S ersetzt und 
d ie Herausnahme dieser Gegenstände aus dem 
Bundesinventar veranlaßt worden. Das BMUK hat 
sich in diesem Zusammenhang auch veranlaßt gese­
hen, im Einvernehmen mit dem BMF, dem BMBT 
sowie dem RH Richtl inien für die Einrichtung von 
Dienstwohnungen in Bundesheimen herauszuge­
ben. 

Haus des Sports 

Rechtsgrundjage und Zuständigkeit 

1 7. 1 . 1  Einer Empfehlung des RH entsprechend 
wurde mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 969 die "Bun­
des-Heim- und Sportverwaltung" aufgelassen. 
Gleichzeitig übernahmen die jeweils zuständigen 
Abtei lungen des damal igen BMU die Verwaltung 
der Bundesschul landheime und der Bundessport­
einrichtungen. Die restlichen Aufgaben obliegen 
seither dem vom BMUK als Dienststelle bezeichne­
ten "Haus des Sports". 

Bezüglich der Betreuung der Bundesspielplätze 
in Wien und einiger Schulsportanlagen sowie der 
Sch i- und Schischuhvermietung an Lehrer und 
Schüler unterstand diese Dienststelle der für Ange­
legenheiten der schulischen Leibeserziehung 
zuständigen Abtei lung des BMUK. Hinsichtlich der 
Gebäudeverwaltung, der Vergabe der Sitzungs­
räume, der Verwaltung des Österreichischen Sport­
und Turnabzeichens, des Europasportabzeichens 
und der Betreuung der "Sportplätze der offenen 
Tür" unterstand die Dienststelle "Haus des Sports" 
der Abtei lung "Sportwesen" des BMUK. Außer­
dem hatte diese Dienststelle die Dienstkraftwagen 
und den Maschinenpark zu betreuen. 

Im Jänner 1 978 standen der Dienststelle "Haus 
des Sports" 3S Planstellen zur Verfügung. Diese 
umfaßten neben den Platzarbeitern und Bedienste­
ten der "Betreuungsstelle für Schulsportanlagen" 
auch zwei Bedienstete des "Österreichischen Turn­
und Spielfestausschusses" sowie zwei Bedienstete, 
die in der Abteilung "Sportwesen" Dienst verrichte­
ten. 
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1 7. 1 .2 ach Ansicht des RH ist die Dienststelle 
"Haus des Sports" mangels einer entsprechenden 
Rechtsgrundlage nicht als eine dem BMUK nach­
geordnete Dienststelle anzusehen. Eine eigene 
Dienststelle wäre auch gar nicht notwendig, weil 
für die vom "Haus des SportS" wahrgenommenen 
Tätigkeiten entweder die für das Sportwesen ver­
antwortlichen Fachabteilungen des BMUK oder 
andere Stellen, wie der Stadtschu lrat für Wien 
(SSR) oder die BGV I zuständig seien. 

Der RH empfahl daher, einen dieser Rechtslage 
entsprechenden Zustand herzustellen. 

1 7. 1 . 3 Wie das BMUK mitteilte, werde künftig 
die Verwaltung der Sportleistungsabzeichen der 
Empfehlung des RH gemäß vom BMUK besorgt. 
Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die 
Dienststelle "Haus des Sports" werde ebenso über­
legt wie die Einrichtung von Sportstätten in diesem, 
die dem Bundes-Sportförderungsgesetz entsprä­
chen. Eine Übernahme des gesamten Personals in 
den Stand der Zentral leitung des BMUK sei nicht 
möglich, weil aufgrund eines Beschlusses der Bun­
desregierung der Personalstand der ZentralstelIen 
nicht vermehrt werden dürfe. 

1 7. 1 .4 Der RH hielt seine Bedenken gegen die 
Dienststelle "Haus des Sports" aufrecht. Die 
Errichtung von Sponstätten "zum Zwecke der För­
derung internationaler oder gesamtösterreichischer 
Angelegenheiten" (§ 8 des Bundes-Sportförde­
rungsgesetZes) in einem Bürohaus erschien ihm 
nicht zweckmäßig, zumal in der Nähe Wiens im 
BSZ Südstadt entsprechende Sportstätten zur Ver­
fügung stünden. Keinesfalls dürfe damit nachträg­
l ich für den Fortbestand der Dienststelle und die 
Beschäftigung 'ihrer Bediensteten eine Rechtferti­
gung geschaffen werden. Sollte das BMUK von sei­
nem Vorhaben nicht Abstand nehmen, wären ent­
sprechende Kostenübersichten und eine ausführli­
che Begründung für die Errichtung der Sponstätten 
vorzulegen. 

1 7.2 . 1 Der Leiter der Dienststelle "Haus des 
SPOrtS" führte die Dienstaufsicht über elf Bedien­
stete der im Wiener Bereich gelegenen acht Bun­
desspielplätze, über einen weiteren Bediensteten, 
der ein angemietetes Bootshaus an der Alten 
Donau betreute, ferner über einen Bediensteten für 
die Ausgabe von Schiausrüstungen und schließl ich 
über fünf Bedienstete, die insb für die gärtnerische 
Betreuung der Bundesspielplätze in Wien und von 
neun Schulspielplätzen im Bereich des SSR für 
Wien verwendet wurden. 

1 7.2.2 Da die erwähnten Einrichtungen überwie­
gend von Schü lern aus dem Bereich des SSR für 
Wien in Anspruch genommen wurden und für die 
Schulverwaltung im Wiener Bereich aufgrund der 
einsch lägigen Bestimmungen des Bundes-Schulauf­
siclltsgesetzes der SSR für Wien berufen ist, emp­
fahl der RH, die Verwaltung dieser Einrichtungen 
dem SSR für Wien zu übertragen. 
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1 7.2.3 Das BMUK verwies auf die Benützung 
der Bundesspielplätze durch Schüler der Zentral-, lehranstalten und von Anstalten der Lehrer- und 
Erzieherbildung, die dem BMUK unmittelbar nach­
geordnet seien. Ebenso stehe die Schi- und Schi­
schuhvermietung auch Schulen des gesamten Bun­
desgebietes zur Verfügung und werde vor a llem 
von Schulen im Burgenland und in Niederöster­
reich in Anspruch genommen. Aus d iesen Gründen 
könne das "Haus des Sports" nicht dem Aufgaben­
bereich des SSR für Wien zugeordnet werden. Für 
die Schi- und Schischuhvermietung sei im übrigen 
eine räumliche und personelle Eingliederung in das 
Technologische Gewerbemuseum vorgesehen. 

1 7.2.4 Der RH erwiderte, daß ungeachtet der 
Mitbenützung durch Schüler von Anstalten außer­
halb des Zuständigkeitsbereiches des SSR für Wien 
das "Überwiegensprinzip" gelten sollte, weshalb er 
seine Empfehlung aufrecht hielt. 

Kostenersätze 

1 7.3 . 1 Im Bundesgebäude "Haus des Sports" 
wurden 890 m2 Bürofläche an insgesamt 27 Sport­
verbände vermietet. Um den Mietzins möglichst 
niedrig zu halten, wurde er ursprünglich mit 
1 ,80 SI m2 festgesetzt und ab 1 974 auf 3 SI m2 bzw 
5 S/m2 erhöht. 

1 7.3 .2 Der RH bemängelte, daß der Bund d ie 
Kosten für die Energiebezüge ( 1 977 rd 1 38 000 S) 
und für die Portiere ( 1 977 rd 450 000 S) allein 
getragen hat. Überdies benützten zwei im "Haus 
des SportS" untergebrachte Einrichtungen die Fern­
sprechanschlüsse des BMUK, ohne dafür ein Ent­
gelt zu leisten. Der RH erachtete es im Interesse 
klarer Kostennachweisungen für geboten, den Ver­
bänden den Ersatz al ler aus der Bereitstellung und 
dem Betrieb von Büroräumen entstehenden Kosten 
vorzuschreiben. 

1 7.3 .3 Das BMUK erklärte, die Fernsprechge­
bühren würden in Hinkunft von den im "Haus des 
SportS" untergebrachten Einrichtungen jeweils 
selbst getragen werden. Im übrigen wäre es nicht 
möglich, den eingemieteten Verbänden den Ersatz 
der Kosten für die Reinigung der Büroräume und 
für die Portiere anzulasten, weil seinerzeit nur die 
Verrechnung von Miete und anteilsmäßigen Heiz­
kosten zugesichert worden sei. Die übrigen Kosten 
gingen als "indirekte Förderung" zu Lasten des 
Bundes. 

1 7.3 .4 Der RH bezeichnete derartige Natural­
subventionen als unangebracht, weil sie im Bundes­
Sportförderungsgesetz nicht vorgesehen sind und 
indirekte Förderungsmaßnahmen mit den Grund­
sätzen der Budgetwahrheit und Budgetklarheit 
nicht in Einklang zu bringen sind. Der RH empfahl 
erneut, von den Sportverbänden entsprechende 
Kostenersätze zu verlangen. 

1 7.4. 1  Für die Reinigungsarbeiten im Gebäude 
"Haus des SportS" waren neben zwei Bundesbe-

diensteten auch drei Bedienstete einer Reinigungs­
firma eingesetzt. An diese Reinigungsfirma wurden 
1 977 420 000 S und 1 978 336 000 S (Pauschalent­
gelt) bezahlt. Nach dem für Reinigungskräfte ver­
rechneten Stundenlohn (73, 1 0  S) wären für 1 978  
jedoch nur 324 000 S zu leisten gewesen. 

1 7.4.2 Der RH empfahl, künftig die Wirtschaft­
lichkeit von Pauschalvereinbarungen zu untersu­
chen und die erwähnte Überzahlung zurückzufor­
dern. 

1 7.4.3 Wie das BMUK dazu mitteilte, werde die 
Reinigungsfirma 1 2 000 S an den Bund zurückzah­
len. Die künftige Art der Verrechnung werde neu 
überdacht und allenfalls in geänderter Form verein­
bart werden. 

1 7.5 . 1 Im Jahre 1 977 wurden für den Ankauf der 
Sportleistungsabzeichen, die Auflage von Drucksa­
chen und für POJ;tgebühren insgesamt rd 
1 , 1 22 000 S aufgewendet. Im einzelnen betrugen 
die Ausgaben für das "Österreichische Sport- und 
Turnabzeichen" rd 690 000 S und die Einnahmen 
rd 655 000 S. Für die Schwimmabzeichen wurden 
rd 432 000 S ausgegeben und lediglich rd 45 000 S 
an Einnahmen erzielt. 

1 7.5 .2 Der RH beanstandete die Abgabe des 
Schwimmabzeichens weit unter' den angefallenen 
Kosten. 

1 7.5 .3 Das BMUK teilte m it, künftig sei an eine 
kostendeckende Abgabe der Schwimmabzeichen 
gedacht. 

Dienstkraftwagen 

1 7.6. 1 Dem Leiter der Dienststelle "Haus des 
Sports" oblag auch d ie Aufsicht, Kontrolle und 
Verrechnung hinsichtlich zweier für betriebliche 
Zwecke systemisierter Dienstkraftwagen (Kombi) 
sowie zweier bundeseigener Lkw. 1 977 wurde ein 
für den täglichen Aktentransport zwischen der 
Zentralleitung des BMUK und der Dienststelle 
"Haus des SPOrtS" verwendeter Kombi durch ein 
neues Fahrzeug ersetzt und beim Ansatz "Bundes­
heime und Sporteinrichtungen" als Kfz für betrieb­
liche Zwecke systemisiert. 

1 7.6.2 Der RH beanstandete die Verrechnung 
der Ausgaben für den Ankauf des neuen Fahrzeu­
ges ( 1 20 000 S) beim Ans 1 1 1 240 "Bundesheime 
und Sporteinrichtungen" , obwohl dieser Kombi 
überwiegend für Zwecke der Abt "Sportwesen" des 
BMUK verwendet wurde. Die entsprechenden ftus­
gaben hätten daher der Zentralleitung des BMUK 
angelastet werden müssen, bei der das Fahrzeug 
auch zu systemisieren gewesen wäre. 

1 7.6.3 Das BMUK nahm die Ausführungen des 
RH zur Kenntnis. 

1 7.7. 1  Im Jahre 1 977 waren der für betriebliche 
Zwecke systemisierte Kombi und ein Lkw durch 
neue Fahrzeuge ersetzt und die Altwagen um 
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50 000 S bzw um 85 000 S im freien Verkauf abge­
geben worden. 

1 7.7.2 Nach den "Richtlinien für die Haltung 
und Benützung von Dienstkraftfahrzeugen" wären 
Fahrzeuge des Bundes bei ihrer Veräußerung 
öffentlich anzubieten gewesen. 

1 7.7.3 Das BMUK wird diese Richtlinien in Hin­
kunft beachten. 

1 7. 8 . 1 Von der Fahrleistung des beim Ans "Bun­
desheime und Sporteinrichtungen" systemisierten 
Kombi entfielen 67 vH auf die Beförderung von 
Personen und 20 vH auf den gleichzeitigen Post­
und Personen transport. 

1 7 .8 .2 Nach Ansicht des RH hätte die Systemi­
sierung des Fahrzeuges für betriebliche Zwecke 
eher die überwiegende Verwendung für den Trans­
port von Gütern erwarten lassen. 

1 7.8 .3  Das BMUK stellte grundSätzliche Überle­
gungen über die Systemisierung der vorhandenen 
Dienstkraftwagen in Aussicht. 

1 7.9. 1 Das der Abt "Sportwesen" zur Verfügung 
stehende Fahrzeug für betriebliche Zwecke wurde 
wiederholt für Fahrten zum bzw vom Flugplatz 
verwendet. 

1 7.9.2 Der RH hielt derartige Fahrten wegen der 
jeweils anfal lenden 22 Leerkilometer und Mehr­
dienstleistungen des Lenkers sowie der günstigen 
Autobus- und Schnellbahnverbindungen für 
unwirtschaftlich. 

1 7. 1 0. 1 Da der bundeseigene Kleinbus für die 
Garage im Bundesgebäude zu groß war, wurden in 
unmittelbarer Nähe zwei Garagenplätze gemietet. 
Der zweite Garagenplatz war für Tei lnehmer an 
Sitzungen und Tagungen im "Haus des SportS" 
vorgesehen. 

1 7. 1 0.2  Angesichts der im Hof des Bundesgebäu­
des bestehenden Abstellmöglichkeiten erachtete der 
RH die Anmietung eines Garagenplatzes für allfäl­
lige Sitzungsteilnehmer um jährlich 1 0  440 S für 
unangebracht. Er empfahl, die Miete dieses Gara­
genplatzes aufzukündigen. 

1 7. 1 0 .3  Das BMUK teilte mit, diese Angelegen­
heit sei noch Gegenstand weiterer Überlegungen. 

1 7. 1 0.4 Der RH ersuchte um eine abschließende 
Mitteilung. 

1 7. 1 1 . 1  Der dem "Haus des Sports" zugeteilte 
Lkw wurde auch Sportverbänden und Veranstal­
tern sportlicher Wettkämpfe zur Verfügung 
gestellt . Diese Einsätze betrugen 1 975 rd 8 200 km, 
1 977 rd 6 700 km und im ersten Halbjahr 1 978  rd 
9 1 00 km, dh jeweils mehr als die Hälfte der 
Gesamtleistung. Für derartige Einsätze wurden teil­
weise 3,50 S/km, verschiedentlich aber lediglich d ie 
Treibstoffkosten verlangt. Anderen Benützern wur­
den mit der Begründung einer "indirekten Sport­
förderung" überhaupt keine Kostenersätze vorge­
schrieben. 
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Nach der Wirtschaftlichkeitsberechnung einer 
Autofahrerorganisation wären für diesen Lkw rd 
1 4  S/km zu verrechnen gewesen. Eine Berechnung 
der Herstellerfirma dieses Lkw hat sogar noch 
höhere km-Kosten ergeben. 

1 7. 1 1 .2 Der RH beanstandete, daß bei der 
Benützung des Lkw durch Dritte entweder kein 
oder ein zu geringer Kostenersatz verlangt worden 
war. Eine "indirekte Sportförderung" entspreche 
nicht dem Bundes-Sportförderungsgesetz. 

1 7. 1 2 . 1 . 1  Beim Einsatz des Lkw wurden dessen 
Kosten nicht entsprechend berücksichtigt, wei l  bei 
den Transporten weite Leerfahrten anfielen. 1 975 
ergaben sich bspw bei einer gesamten Fahrleistung 
von 1 8  1 60 km 6 900 Leerkilometer. 

1 7. 1 2. 1 .2 In einem Fall wurden 3 200 kg Kartof­
fel von Stockerau in das Bundesschu llandheim 
Radstadt transportiert. Von insgesamt 833 km legte 
der Lkw bei dieser Fuhre 4 1 7  km leer zurück. Die 
angefallenen Transportkosten von rd 1 1  700 S bela­
steten d ie Kartoffel mit rd 3,70 S/kg und lagen weit 
höher als der Bahnversand (2 732 S) gekostet hätte. 

1 7. 1 2 . 1 .3 In einem anderen Fall wurden für 
Kurse des Judoverbandes zwischen dem BSZ Süd­
stadt, der BSS Obertraun und der BSS Hintermoos 
Judomatten rd 5 000 km transportiert. Die 
Anschaffung von neuen Judomatten wäre bil l iger 
als die Transportkosten gewesen. 

1 7. 1 2 . 1 .4 Für einen Fleischtransport von Wien 
zum BSH Kitzsteinhorn wurden rd 1 076 km 
zurückgelegt. Die Ersparung durch den bi l l igeren 
Einkauf wurde durch die Transportkosten, Reise­
kostenvergütungen und Personalkosten aufgeho­
ben. 

1 7. 1 2 .2 Der RH bemängelte den unwirtschaftli­
chen Einsatz des Lkw. 

1 7. 1 2 .3  Das BMUK nahm die Bemängelung zur 
Kenntnis. 

1 7. 1 3 . 1  Die dem "Haus des Sports" zugewiese­
nen Fahrzeuge waren der Verfügung des zentralen 
Wagenparks des BMUK weitestgehend entzogen, 
obwohl sie von dessen Sportabteilung verwendet 
wurden. 

1 7 . 1 3 .2 Der RH empfahl, ein bisher im Rahmen 
dieser Abteilung verwendetes Fahrzeug für betrieb­
liche Zwecke einzusparen. Ebenso wäre mangels 
Auslastung auch der Lkw auszuscheiden. Der ver­
bleibende, für betriebliche Zwecke systemisierte 
Kleinbus wäre vor allem für den laufenden Trans­
port der Geschäftsstücke zu verwenden und von 
der Zentral leitung des BMUK zu verwalten. 

1 7. 1 3 .3  Das BMUK stellte grundsätzliche Über­
legungen über die Systemisierung bzw über die Bei­
behaltung vorhandener Dienstkraftwagen in Aus­
sicht. Einer der Lkw würde dem BSZ Südstadt 
zugewiesen werden. 
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1 7. 1 3 .4 Der RH erwiderte, vor einer derartigen 
Zuweisung wären genaue Bedarfserhebungen anzu­
stellen. Im übrigen wäre auch zu überlegen, ob 
nicht durch private Transportunternehmer kosten­
günstigere Transportmögl ichkeiten bestünden. 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst ; 
Sportwesen 

Dienstzuteilungen 

1 8. 1 . 1  Der im BMUK für das Sportwesen 
zuständigen Abteilung waren laut Geschäftseintei­
lung der Abteilungsleiter und zwölf Sachbearbeiter 
zugewiesen. Von letzteren besetzten drei keine 
Planstellen der Zentralstelle, sondern waren schon 
längere Zeit aus anderen Planstellenbereichen 
dienstzugeteilt. Außerdem wurden noch weitere 
zwei Bedienstete aus dem Planstellenbereich "Bun­
desheime und Sporteinrichtungen" für Aufgaben 
dieser Abteilung verwendet. 

1 8. 1 .2 Der RH erachtete längere Dienstzuteilun­
gen von Bediensteten als gesetzl ich nicht gedeckt 
und außerdem geeignet, den Personalaufwand der 
Zentralleitung nicht vollStändig erkennen zu lassen. 

Der RH empfahl, künftig die einschlägigen 
Bestimmungen des Stellenplanes zu beachten und 
die Ausgaben der Zentralleitung den Haushaltsvor­
schriften entsprechend zu veranschlagen und zu 
verrechnen. 

1 8 . 1 . 3  Das BMUK berief sich auf einen Beschluß 
der BReg, wonach eine Vermehrung der Planstel­
len in den Zentralleitungen der Bundesministerien 
unzulässig sei. 

1 8. 1 .4 Der RH erwiderte, ein derartiger 
Beschluß der BReg könne keine zwingenden 
Rechtsvorschriften über die Budgetwahrheit und 
-klarheit außer Kraft setzen. Er verblieb bei seiner 
Empfehlung, in der Planstellenbewirtschaftung 
einen der Rechtslage entsprechenden Zustand her­
zustellen. Insb wären gern § 46 Abs 2 der Bundes­
haushaltsverordnung (BHV) die Dienstbezüge 
jener Bundesangestellten, die länger als zwei 
Monate in einem anderen Planstellenbereich vu­
wendet werden, zu Lasten der Ausgabenermächti­
gungen der Verwendungsbehörde zu verrechnen. 

1 8.2. 1 Eine Schreibkraft aus dem Personalstand 
der Abt "Sportwesen" wurde am 1 .  Juni 1 973 
gegen Ersatz der Bezüge einem im Bundesgebäude 
"Haus des SportS" untergebrachten Verein zuge­
teilt. Da dieser Verein der Erstattungspflicht nicht 
nachkam, verzichtete der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst zwar darauf, verfügte jedoch 
gleichzeitig die Aufhebung der Dienstzuteilung. 
Die Schreibkraft verblieb jedoch im Sekretariat des 
erwähnten Vereins und wurde in der Folge im 
geringen Ausmaß auch für Schreibarbeiten der Abt 
"Sportwesen" herangezogen. 

1 8.2.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, da dem Verzicht auf Ersatz der Dienstbe­
züge (rd 69 000 S vom 1 .  Juni 1 973 bis 
3 1 .  Mai 1 974) eine Rechtsgrundlage ermangelte. 
Die in der Folge überwiegende Verwendung dieser 
Schreibkraft für Vereinszwecke stand weder mit 
dem Stellenplan noch mit den Grundsätzen über 
die Gewährung von Förderungen in Einklang, wes­
halb künftig von derartigen Förderungsmaßnahmen 
abzusehen wäre. 

1 8.2 .3  Das BMUK stellte eine Beendigung der 
vom RH bemängelten Subventionierung des 
erwähnten Vereins aus dem Personal aufwand der 
Zentralleitung in Aussicht. 

Kostenrechnung und Preisgestaltung 

1 8.3 . 1 Gern § 1 2  des Bundes-Sportförderungsge­
setzes ist für die Benützung der Bundessportstätten 
ein Beitrag zu verlangen, der auf die Betriebskosten 
und auf die Förderungswürdigkeit des Benützers 
Bedacht zu nehmen hat. Der Beitrag für die Unter­
bringung und Verpflegung in einer der Bundes­
sportstätte angeschlossenen Unterkunft hat die hie­
für aufgewendeten Betriebskosten zu decken. 

1 8.3 .2 Wie der RH kritisch vermerkte, waren 
1 977 von den gesamten, al lerdings auch die Investi­
tionen umfassenden Ausgaben für die Bundessport­
einrichtungen nur 33,4 vH durch Einnahmen 
gedeckt. Allein der Personalaufwand von 
33,9 Mill S war höher als die Einnahmen aus 
Unterbringung und Verpflegung (27,8 Mil l  S). 

1 8.3 .3 Das BMUK teilte dazu mit, daß nach sei­
ner stets vertretenen Auffassung die Betriebskosten 
im Sinne des Bundes-Sportförderungsgesetzes nicht 
den Personal aufwand umfaßten. Die Einnahmen 
hätten demnach nur den Sachaufwendungen zu 
entsprechen. Der Unterschied zwischen den Ein­
nahmen und den Ausgaben habe sich außerdem in 
den letzten zehn Jahren immer mehr vergrößert. So 
hätten sich die Personalkosten von 1 969 bis 1 978  
vor allem aufgrund der  24 .  Gehaltsgesetz-Novelle 
um rd 230 vH erhöht, die Sachausgaben wären im 
gleichen Zeitraum um rd 1 80 vH gestiegen und die 
Energiebezüge hätten sich um 283 vH verteuert. 
Die Einnahmensteigerung habe nur 1 40 vH betra­
gen. 

Das BMUK betrachte die für den Betrieb der 
Bundessporteinrichtungen notwendigen Zuschüsse 
als "indirekte Sportförderung" und sehe daher 
auch aus diesem Grund keine Möglichkeit, von den 
Benützern der Bundessporteinrichtungen Beiträge 
zu verlangen, die bei Einbeziehung des Personal­
aufwands kostendeckend seien. Es würde vielmehr 
überlegt, das Bundes-Sportförderungsgesetz ent­
sprechend zu ändern. 

1 8 .3.4 Der RH vermochte der Auffassung des 
BMUK nicht zu folgen, da nach den "Erläuternden 
Bemerkungen" zum § 1 2  des Bundes-Sportförde­
rungsgesetzes nur die Investitionskosten und deren 
Amortisation von den Betriebskosten auszunehmen 
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seien. Alle sonstigen Betriebskosten, die somit auch 
den Personalaufwand umfaßten, hätten uneinge­
schränkt in die Ermittlung der Benützergebühren 
für die Bundessporteinrichtungen einzugehen. 
Rückblickend sei die Gebarung der Bundessport­
und Bundesschullandheime bis 1 968 ausgeglichen 
gewesen, weil die Einnahmen die Ausgaben, die 
damals auch den Personalaufwand umfaßten, deck­
ten, und lediglich die Kosten für die Errichtung 
und Einrichtung der Bundesheime nicht aus den 
Einnahmen bestritten worden seien. 

Die erwähnte Erhöhung des Personalaufwandes 
für die Bundessporteinrichtungen um rd 230 vH 
gehe nicht nur auf eine Erhöhung der Bezüge 
zurück, sondern auch auf eine solche der Planstel­
len (von 239 auf 307). 

Nach Ansicht des RH sei eine "indirekte Sport­
förderung" weder in der umfassenden Regelung 
der Sportförderung durch das Bundes-Sportförde­
rungsgesetz gedeckt noch mit haushalts rechtlichen 
Grundsätzen in Einklang zu bringen. 

Gegen die Absicht des BMUK, das Bundes­
Sportförderungsgesetz zu ändern, spreche die der­
zeitige Budgetlage, die kaum wachsende Geba­
rungsabgänge der Bundesheime erlaube. Nach 
Meinung des RH sollten unter Beibehaltung der 
derzeitigen Rechtslage alle Rationalisierungsmög­
lichkeiten - insb beim Personaleinsatz - ausge­
schöpft und mit Hilfe der Kostenrechnung kosten­
deckende Beiträge im Sinne des Bundes-Sportför­
derungsgesetzes festgesetzt werden. Der RH emp­
fahl in diesem Zusammenhang, die Bedürfnisse der 
Sportorganisationen bzw deren Ausbildungserfor­
dernisse mit den derzeit vorhandenen Bundessport­
einrichtungen abzustimmen und hierüber von der 
für das Sportwesen zuständigen Abtei lung des 
BMUK eine grundlegende Untersuchung erstellen 
zu lassen. 

1 8.4. 1 Für die Unterbringung und Verpflegung 
in Bundessporteinrichtungen erstellte das BMUK 
einen Tarif, der aufgrund der gestiegenen Energie­
und Lebensmittelkosten von Zeit zu Zeit angeho­
ben wurde. Eine Kostenrechnung als Grundlage für 
die Festsetzung der Benützerentgelte war nicht vor­
handen. Auf diesen Mangel hatte bereits ein Gut­
achten aus dem Jahre 1 969 über die Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit der Betriebe der seinerzeiti­
gen "Bundesheim- und Sportverwaltung" h inge­
wiesen. Bereits damals wurden genaue Betriebsab­
rechnungen als Grundlage für weitere Maßnahmen 
als unerläßlich bezeichnet. 

1 8 .4.2 Da 1 977 durch die Tarife des BMUK bei 
weitem nicht alle Kosten, die in den Bundessport­
einrichtungen anfielen, gedeckt werden konnten, 
empfahl der RH, künftig eine Kostenrechnung 
durchzuführen, um den im § 1 2  des Bundes-Sport­
förderungsgesetzes angeführten Bedingungen 
(Kostendeckung für Unterbringung und Verpfle­
gung) entsprechen zu können. Das Kostenrech­
nungsverfahren sollte so einfach sein, daß der damit 
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verbundene Arbeitsaufwand mit dem vorhandenen 
Personal bewältigt werden könne. 

1 8.4.3 Das BMUK hat zur Ausarbeitung von 
Betriebsabrechnungsbögen bereits Fallstudien in die 
Wege geleitet, die zu einer einheitlichen Selbstko­
stenrechnung führen sollen. Von dieser werden 
Unterlagen für Vergleiche der einzelnen Bundes­
sporteinrichtungen und Grundlagen für die künf­
tige Tarifgestaltung erwartet. 

1 8.5 . 1 . 1  Um die tatsächlichen Kosten dem Tarif 
des BMUK gegenüberstellen zu können, hat der 
RH in den Bundessporteinrichtungen Hintermoos, 
Kitzsteinhorn und Schielleiten für 1 977 eine 
Kostenrechnung erstellt. Da diese Kostenrechnung 
als Modell für alle Bundessporteinrichtungen die­
nen sollte, wurde ein einfaches System gewählt, bei 
dessen Anwendung von den Bediensteten der Bun­
dessporteinrichtungen keine eingehenden Kennt­
nisse über die Kostenrechnung vorausgesetzt wer­
den müßten und auch kein allzu großer zeitlicher 
Aufwand erforderlich wäre. Es wurden daher ledig­
l ich die tatsächlichen Kosten (Ist-Kosten) auf die 
einzelnen Kostenträger aufgeteilt (V ollkostenrech­
nung). Obwohl dieses System nur eine sehr verein­
fachte Kostenrechnung darstellt, konnte mit deren 
Hilfe eine entsprechende Aussage über die Kosten­
struktur der einzelnen Bundessporteinrichtungen 
erreicht werden. 

1 8 .5 . 1 . 2 Bei der BSS Hintermoos wurden für die 
KostensteIlen "Unterbringung" und "Verpflegung" 
Kosten von rd 5 Mill S und Erlöse von rd 2,6 Mill S 
ermittelt, so daß lediglich 52 vH der Kosten durch 
Erlöse gedeckt waren. Um die aufgewendeten 
Betriebskosten zu decken, wären als Beitrag für die 
Unterbringung 93 S und für die Verpflegung 1 1 2 S, 
somit für die Leistungseinheit (Unterbringung und 
Verpflegung für einen Tag) 205 S zu berechnen 
gewesen. Der für eine Leistungseinheit berechnete 
Tarif (durchschnittlich rd 1 06 S) hätte daher um rd 
93 vH höher sein müssen. 

1 8.5 . 1 .3 Für das BSH Kitzsteinhorn ergaben sich 
bei den KostensteIlen "Unterbringung" und "Ver­
pflegung" Kosten von insgesamt rd 5 , 1  Mill S, 
denen Erlöse von 3 , 1  Mill S gegenüberstanden, so 
daß lediglich 6 1  vH der Kosten gedeckt waren. Um 
die Betriebskosten zu decken, hätten für die Unter­
bringung 1 36 S und für die Verpflegung 94 S, somit 
für die Leistungseinheit 230 S verlangt werden müs­
sen. Der Beitrag für die Leistungseinheit (durch­
schnittlich rd 1 4 1  S) hätte um rd 63 vH höher sein 
müssen. 

1 8.5 . 1 .4 Bei der BSS Schielleiten wurden für die 
KostensteIlen "Unterbringung" und "Verpflegung" 
Kosten von rd 5 Mill S und Erlöse von rd 3,4 Mill S 
ermittelt, so daß lediglich rd 68 vH der Kosten 
durch Erlöse gedeckt waren. Um die aufgewende­
ten Betriebskosten zu decken, hätten für die Unter­
bringung 73 S und für die Verpflegung 75 S, somit 
für die Leistungseinheit 1 48 S verlangt werden müs-
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sen. Der für d ie  Leistungseinheit berechnete Beitrag 
(durchschnittlich rd 1 02 S) hätte um rd 45 vH 
höher sein müssen. 

1 8.5 .2 Der RH stellte auch weitere zwischenbe­
triebliche Vergleiche der Ergebnisse der Kosten­
rechnung bei den drei überprüften Bundessportein­
richtungen an. 

Daraus ergab sich, daß in der BSS Hintermoos 
im Vergleich zu den beiden anderen Bundessport­
einrichtungen nicht nur die Sachkosten für die 
KostensteIle "Unterbringung", sondern auch die 
Personalkosten und die Kosten für den Lebensmit­
teleinsatz in Cler KostensteIle "Verpflegung" die 
höchsten waren. 

1 8 .5 .3 Das BMUK gab dazu keine Stel lung­
nahme ab. 

1 8.6. 1 . 1  Die Bundessporteinrichtungen sind als 
Betriebe gewerblicher Art einer Gebietskörper­
schaft anzusehen, ihre Umsätze wären daher nach 
den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1 972 
(UStG 1 972) zu versteuern gewesen. 

Da das BMUK für die Bundessporteinrichtungen 
keine Umsatzsteuererklärungen abgab, erfolgte 
auch keine Veranlagung zur Umsatzsteuer. 

1 8.6. 1 .2 Zur Frage der umsatzsteuerlichen 
Behandlung der Bundesheime und Bundessport­
plätze führte das BMF 1 972 in einem Erlaß aus, 
daß bei diesen Einrichtungen neben der Erfül lung 
öffentlich-rechtlicher Aufgaben auch eine gewerbli­
che Tätigkeit durch Kursveranstaltungen verschie­
dener Sportorganisationen, Unterbringung privater 
Gäste usw entfaltet werde. Bei einem Überwiegen 
der gewerblichen Tätigkeit wäre der gesamte 
Betrieb als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerb­
licher Art anzusehen, überwiege jedoch der hoheit­
l iche Teil, so wäre der Betrieb in seinem ganzen 
Umfang als nicht steuerpflichtiger Hoheitsbetrieb 
zu behandeln. 

1 8 .6.2 Da die überprüften Bundessporteinrich­
tungen fast ausschließlich gewerblich tätig waren, 
hätte nach Ansicht des RH in diesen Bereichen 
Umsatzsteuer gezahlt werden müssen. Durch die 
Nichtbeachtung der Bestimmungen des UStG 1 972 
entstand dem Bund ein erheblicher finanzieller 
Nachteil, weil die von den Bundessporteinrichtun­
gen zu verrechnende Umsatzsteuer nicht nur höher 
als der Vorsteuerabzug - ein beträchtlicher Teil der 
Aufwendungen bestand aus umsatzsteuerlich nicht 
belasteten Löhnen -, sondern auch wirtschaftlich 
von den Heimgästen zu tragen gewesen wäre. 

Der RH empfahl , die Bestimmungen des 
UStG 1 972 einzuhalten und für die in Frage kom­
menden Bundessporteinrichtungen U msatzsteuer­
voranmeldungen bzw Umsatzsteuererklärungen 
abzugeben. 

1 8.6.3 Das BMUK führte hiezu aus, anläßlich 
des Inkrafttretens des UStG 1 972 sei in Gesprächen 
mit Vertretern des Finanzamtes für Körperschaften 
festgelegt worden, daß die Bundessporteinrichtun-

gen von der Umsatzsteuer unecht befreit wären. 
Begründet wurde dies damit, daß der Gästekreis 
der Bundessporteinrichtungen auch viele jugend li­
che Sportler sowie Schüler einschließe. Weiters sei 
für die erforderlichen Abrechnungen kein oder 
zumindest zu wenig geschultes Personal vorhan­
den. Die Verrechnung der Umsatzsteuer an die 
Benützer der Bundessporteinrichtungen würde 
überdies den Förderungszweck dieser Einrichtun­
gen beeinträchtigen und eine Erhöhung der Sub­
ventionen an die Sportverbände nach sich ziehen. 

1 8 .6.4 Der RH entgegnete, daß die angeführten 
Gründe keineswegs die Nichtbeachtung der 
Bestimmungen des UStG 1 972 rechtfertigten .  

1 8 .6.5 Das BMUK stellte einen abschließenden 
Bericht in Aussicht. 

Veranschlagung und Verrechnung 

1 8.7. 1 Die Voranschlagsbeträge für die Anlagen­
anschaffungen der Bundessporteinrichtungen wur­
den jeweils aufgrund der Gebarungsergebnisse des 
Vorjahres veranschlagt. 

1 8.7.2 Der RH befürwortete eine Reihung der 
von den einzelnen Bundessporteinrichtungen bean­
tragten Investitionsvorhaben nach Dringlichkeit. 

1 8.7.3 Das BMUK sagte im Anschaffungsbereich 
eine verbesserte Planung zu. 

1 8.8 . 1 . 1  Zwei Tennisplätze der BSS Schiel leiten 
wurden um rd 4 1 3  000 S instandgesetzt. Einem 
Auftragnehmer wurde hiebei eine Vorauszahlung 
von 340 000 S geleistet. 

1 8.8 . 1 .2 Der Hartplatz dieser Bundessportschule 
wurde um rd 1 ,2 Mill S instandgesetzt und vergrö­
ßert. Obwohl die Schlußrechnung hiefür erst am 
2. November 1 977 gelegt wurde, leistete das 
BMUK bereits im Jänner 1 977 eine Vorauszahlung 
von 300 000 S. Eine in der Schlußrechnung 
gestellte Nachforderung für Lohnerhöhungen 
( 1 9 500 S) wurde damit begründet, daß die erwähn­
ten Arbeiten nicht vor dem I .  April 1 977 durchge­
führt werden konnten. Der zuständige Sachbear­
beiter im BMUK hatte demgegenüber jedoch schon 
im Dezember 1 976 die Durchführung dieser Arbei­
ten bestätigt. 

1 8.8 . 1 .3 Ein auf 236 000 S lautendes Nachtrags­
angebot der bauausführenden Firma wurde mit 
einem für eine Bitumendecke und einen Kunststoff­
belag ungeeigneten Unterbau des Hartplatzes 
begründet. 

1 8. 8 . 1 . 4 Auch in der Schlußrechnung über die 
Neuerrichtung von zwei weiteren Tennisplätzen an 
der BSS Schiel leiten wurden wegen einer nachträg­
lichen Lohnerhöhung zusätzliche Kosten in Rech­
nung gestellt, obwohl diese Arbeiten bereits auf­
grund der ersten Teilrechnung vom BMUK bezahlt 
worden waren. 

3' 
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1 8.8 .2 Der RH hielt die Vorauszahlungen, die 
entgegen den Verrechnungsvorschriften geleistet 
worden waren, und die für den Bund Zinsenverlu­
ste zur Folge hatten, weder für sachlich noch für 
vertraglich gerechtfertigt, zumal die nicht ver­
brauchten Mittel einer Rücklage hätten zugeführt 
werden können. Darüber h inaus war nicht nur die 
sachliche und rechnerische Überprüfung der Rech­
nungen, sondern auch d ie Durchführung des Zah­
lungsverkehrs (keine Erfassung der Bestellungen, 
Verpfl ichtungen und Vorbelastungen) mangelhaft. 
Der RH vermißte vor allem fachlich qual ifizierte 
Prüfungsorgane, welche die Richtigkeit und Preis­
angemessenheit der in Rechnung gestellten Baulei­
stungen überprüft hätten. Außerdem wurden nicht, 
wie vom Österreichischen Institut für Schul- und 
SportStättenbau empfohlen, vom Unterbau und den 
Belägen der Sportanlagen Materialproben entnom­
men und dadurch die Bodenverhältnisse und die 
Belastbarkeit der Bauliegenschaft überprüft. 

1 8 .8 .3 Das BMUK teilte dazu lediglich mit, es 
werde in Zukunft verstärkt dafür Sorge tragen, daß 
sich die mit Verrechnungsangelegenheiten befaßten 
Sachbearbeiter mit den Verrechnungsvorschriften 
vertraut machen und diese auch befolgen werden. 

1 8 .9. 1 Im Jahre 1 977 wurden aus dem Sachauf­
wand an Bedienstete des Ressorts Zahlungen von 
rd 77 000 S für Mehrleistungen im Zusammenhang 
mit Schneeräumungen, Schibindungsmontagen, 
Arbeiten am Heimleiterbuch sowie für kleinere 
zusätzliche Verwaltungsarbeiten geleistet. 

1 8.9.2 Diese Zahlungen wären zu Lasten des 
Personalaufwands zu verrechnen und im Wege des 
Bundesrechenamtes anzuweisen gewesen. 

1 8.9.3 Das BMUK wird dem in Hinkunft Rech­
nung tragen. 

1 8. 1 0 . 1  Seit 1 972 waren von der Abt"Sportwe­
sen" um rd 683 000 S Inventargegenstände ange­
kauft worden. 

1 8 . 1 0.2  Der RH bemängelte, daß diese Anschaf­
fungen n icht zu Lasten der Ausgabenermächtigun­
gen der Zentralleitung, sondern bei den für die 
Bundesheime und Sporteinrichtungen 
(Ans 1 / 1 2403) vorgesehenen Mitteln verrechnet 
worden waren. 

1 8. 1 0 . 3  Das BMUK nahm diese Ausführungen 
zur Kenntnis. 

Auftragsvergaben 

1 8. 1 1 . 1  Von 1 970 bis 1 977 wurden für den Bau 
und für die Instandhaltung der Sportanlagen in der 
BSS Schielleiten rd 1 8  Mill S aufgewendet. Bei den 
stichprobenweise überprüften Bauvorhaben mit 
einem Aufwand von rd 3,4 Mill S waren die ent­
sprechenden Aufträge lediglich aufgrund von Ver­
gleichsangeboten vergeben worden. 
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1 8 . 1 1 .2 Nach Ansicht des RH wären diese Auf­
träge aufgrund der Bestimmungen der 
ÖNORM A 2050 öffentlich auszuschreiben gewe­
sen. 

1 8. 1 1 .3 Das BMUK versicherte, es werde In 
Zukunft die Vergaberichtlinien beachten. 

1 8 . 1 2 . 1  Die Leiter der Bundessporteinrichtungen 
benötigten für Anschaffungen von Gütern des 
Anlagenvermögens eine schriftliche Bewilligung des 
BMUK. Den diesbezüglichen Anträgen waren in 
der Regel drei Vergleichsangebote beizulegen. 

1 8. 1 2 .2 Der RH bemängelte, daß das BMUK 
26 Anträge des Leiters der BSS Hintermoos auf 
Anschaffung von Anlagengütern mit einem �uf­
tragsumfang von insgesamt rd 1 ,3 Mill S bewilligt 
hatte, obwohl nur in drei Fällen drei Vergleichsan­
gebote vorlagen. 

1 8 . 1 2 .3  Das BMUK führte es auf die örtlichen 
Gegebenheiten im Bereich der jeweiligen Bundes­
sporteinrichtung zurück, daß vielfach nicht drei 
Vergleichsangebote eingeholt worden waren. 

1 8. 1 3 . 1  Das BMUK genehmigte den Ankauf 
einer Holzbearbeitungsmaschine um rd 62 000 S 
für die BSS Hintermoos. Die Auftragsvergabe 
erfolgte aufgrund von Angeboten zweier Firmen, 
wobei das günstigere auf rd 53 000 S lautete. Die 
Bevorzugung des teureren Geräts wurde mit dem 
Wunsch der Heimleitung begründet. Einen Monat 
später wurde für diese Maschine noch die Anschaf­
fung eines Schiebetisches (rd 1 2  000 S) genehmigt. 

1 8 . 1 3 .2 Der RH machte das BMUK darauf auf­
merksam, daß im Angebot der Firma, die nicht 
beauftragt wurde, die Beistellung eines Schiebeti­
sches bereits enthalten war. Der RH vermißte eine 
:lUsführliche Begründung, weshalb sich das BMUK 
für ein letztend l ich um rd 2 1  000 S teureres Ange­
bot entschieden hatte. 

1 8. 1 3 .3  Das BMUK nahm dazu nicht Stel lung. 
1 8 . 1 4 . 1  Der Leiter der BSS Hintermoos übermit­

telte dem BMUK ein Angebot über 220 000 S hin­
sichtlich der Erneuerung einiger Küchengeräte 
durch jene Firma, die schon die bisherige Küchen­
ausstattung dieses Heimes gel iefert hatte. Das 
BMUK holte jedoch ein weiteres auf rd 200 000 S 
lautendes Angebot einer anderen Firma ein, an die 
schließlich am 25. November 1 977 der Auftrag ver­
geben wurde. 

Das dem Vergabegeschäftstück des BMUK bei­
liegende achtseitige Angebot jener Firma, die den 
Auftrag erhalten hat, trug nur auf drei Seiten das 
ursprüngliche Datum vom 1 8 . November 1 977, 
während auf fünf Seiten des Angebotes das Datum 
vom 30. November 1 977 aufschien. 

1 8. 1 4 .2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, weil keine ÖNORM-gemäße Ausschreibung 
durchgeführt worden ist, die Angebote nicht gleich­
zeitig eingeholt und zum Teil noch nachträglich 
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berichtigt worden sind, wie der Austausch einzelner 
Seiten erkennen ließ. 

1 8. 1 4 . 3  Das BMUK nahm die Beanstandungen 
des RH zur Kenntnis. 

• 1 8 . 1 5 . 1  Im Zusammenhang mit der Erneuerung 
der Kücheneinrichtung beantragte der Leiter der 
BSS Hintermoos auch die Anschaffung einer Kaf­
feebrühanlage um rd 22 000 S. Obwohl nach Aus­
kunft des Heimleiters und der Wirtschaftsleiterin 
mit dieser Kaffeebrühanlage das Auslangen hätte 
gefunden werden können, beschaffte das BMUK 
eine Kaffeemaschine um rd 67 000 S. 

1 8 . 1 5 .2 Der RH bemängelte den dadurch ent­
standenen zusätzlichen Aufwand von rd 45 000 S. 

1 8. 1 5 .3  Das BMUK nahm diesen Vorwurf zur 
Kenntnis. 

1 8. 1 6. 1  Im Zusammenhang mit der Anschaffung 
von Küchengeräten waren von Firmen Angebote 
eingeholt worden, ohne vorher Leistungsbeschrei­
bungen und -verzeichnisse zu erstellen, wodurch 
erst echte Preisvergleiche ermöglicht worden 
wären. 

1 8. 1 6.2 . 1 Der RH empfahl, künftig diese Ange­
botsunterlagen unter Berücksichtigung der Sach­
kenntnisse der Bediensteten jener Abteilungen des 
BMUK zu erstellen, die für das berufsbildende 
Schulwesen zuständig und daher ständig mit der 
Einrichtung von Schulküchen, Lehrhaushalten und 
Küchen befaßt sind. 

1 8. 1 6.2 .2 Gegen die freihändige Vergabe von 
Kücheneinrichtungen äußerte der RH Bedenken. 
Gerade die vom BMUK ausgewählte Firma hatte in 
den Jahren 1 975 bis 1 977 bei öffentlichen Aus­
schreibungen von Einrichtungen für Schulküchen, 
Lehrhaushalte und Internatsküchen keinen Auftrag 
als Bestbieter erhalten. Auch bei der öffentlichen 
Ausschreibung für die Anschaffung der Küchenein­
richtung für das BSH St. Christoph durch die BGV 
reihte sie unter neun Bietern erst an siebenter Stelle. 

1 8 . 1 6.2.3 Der RH empfahl dem BMUK, die für 
die Vergabe von Lieferungen und Leistungen beste­
henden Vorschriften zu beachten. Außerdem sollte 
das BMUK für seinen Bereich klarstellen, bis zu 
welcher Auftragshöhe von Ausschreibungen abge­
sehen werden könnte und eine freihändige Vergabe 
nach Einholung von mindestens drei Angeboten 
zulässig wäre. 

1 8. 1 6.2.4 Ferner empfahl der RH, künftig gleich­
artige Lieferungen und Leistungen verschiedener 
Dienststellen im Bereich des BMUK in ein gemein­
sames Leistungsverzeichnis zusammenzufassen und 
auszuschreiben. 

1 8. 1 6.3 . 1  Das BMUK stellte ein Rundschreiben 
an alle Bundessporteinrichtungen über Richtlinien 
für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen in 
Aussicht, die bei einem Auftragsumfang bis zu 
1 00 000 S die Einholung von mindestens drei Ange-

boten, bei Aufträgen bis zu 500 000 S eine 
beschränkte und bei Aufträgen über 500 000 S eine 
öffentliche Ausschreibung vorsehen .. 

1 8. 1 6.3 .2 Weiters teilte das BMUK mit, daß es 
sich bei der Anschaffung von Küchengeräten auf­
grund der Feststellungen des RH nunmehr eines 
Sachverständigen bediene, wodurch bei Einzelan­
schaffungen Einsparungen bis zu 20 000 S erzielt 
werden konnten. 

1 8. 1 6.4  Der RH nahm diese Mitteilung zur 
Kenntnis, empfahl jedoch, ein derartiges Rund­
schreiben für al le Dienststellen im Bereich des 
BMUK zu erlassen. 

1 8 . 1 7 . 1  Dekorstoffe und Bettwäsche kaufte das 
BMUK vorwiegend bei einer bestimmten Firma, die 
etwa bei der Neueinrichtung des BSH St. Christoph 
einen Auftrag in Höhe von rd 1 ,3 Mill S erhielt, 
ohne daß eine Ausschreibung auch nur erwogen 
worden war. 

Diese Firma bot auch für das BSZ Südstadt Bett­
wäsche an. Da hier eine andere Firma ein günstige­
res Angebot erstellt hatte, legte die erstgenannte 
Firma ein Nachtragsangebot, aufgrund dessen sie 
scheinbar bil liger als die andere Firma war, weshalb 
sie den Auftrag über rd 1 59 000 S erhielt. Dieser 
Auftrag wurde allerdings über den ursprünglichen 
Angebotsumfang hinaus um weitere Positionen, für 
die kein Preisvergleich gegeben war, auf rd 
238 000 S erhöht. 

Elf Monate später richtete dieselbe Firma ein 
weiteres Angebot an das BSZ Südstadt und wurde 
ohne Einholung eines Vergleichsangebots mit der 
Lieferung beauftragt, obwohl sie für die gleichen 
Artikel die Preise bis zu 22,4 vH erhöht hatte. 

Aber auch bei der Bettwäsche, die das BMUK 
für andere Bundessporteinrichtungen kaufte, gab es 
innerhalb kurzer Zeit auffallende Preisunterschiede 
(bis zu 68,9 vH). 

1 8. 1 7.2 Bei diesen Bestellungen bemängelte der 
RH die Vorgangsweise, die einer ordnungsgemä­
ßen Vergabe nicht entsprochen hat. Da besonders 
bei Texti lien größere Mengen kostengünstiger sind, 
empfahl der RH, den einschlägigen Bedarf aller 
dem BMUK unterstehenden Heime, Lehranstalten 
und Internate möglichst gemeinsam öffentlich aus­
zuschreiben. 

1 8 . 1 7.3  Das BMUK stellte dem RH eine genaue 
Untersuchung der angeführten Vergabefälle in 
Aussicht. 

1 8 . 1 8 . 1  Als Grundlage für die Erstellung des 
Ausbildungsprogramms der Studierenden an den 
Bundesanstalten für Leibeserziehung wurde bei 
einem Meinungsforschungsinstitut eine Grundla­
genuntersuchung in Auftrag gegeben (377 000 S). 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung verfügte 
jedoch die für das Sportwesen zuständige Abteilung 
nur über den Tabellenteil, nicht aber über schriftli­
che Auswertungen oder Ergebnisse dieser Untersu­
chung. Auch die für den Schulsport zuständige 
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Abtei lung des BMUK besaß keine Ausfertigung 
dieser Studie. Der RH mußte sich erst beim Auf­
tragnehmer eine Ausfertigung beschaffen. 

1 8 . 1 8 .2  Der RH bemängelte, daß eine Studie mit 
beträchtlichen Kosten in Auftrag gegeben worden 
war, die bei der Erstellung der Lehrpläne für die 
Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern 
an den Bundesanstalten für Leibeserziehung unbe­
rücksichtigt geblieben ist. 

1 8. 1 8 . 3  Das BMUK nahm die Feststellungen des 
RH zur Kenntnis. 

1 8 . 1 9. 1  Die erwähnte Untersuchung war die 
Erweiterung eines Forschungsauftrages über die 
"Grundlagenforschung im kulturel len Bereich". 
Dieser Auftrag wurde 1 972 öffentlich ausgeschrie­
ben und dafür im zweiten Budgetüberschreitungs­
gesetz 1 972 ein Betrag von 500 000 S vorgesehen. 
Um diese Ausgabenermächtigung nicht verfallen zu 
lassen, überwies das BMUK den Betrag bereits vor 
Erstel lung einer Leistung an eine Arbeitsgemein­
schaft. Am 25. Mai 1 973 wurde vom Bundesmini­
ster für Unterricht und Kunst der Auftrag an das 
erwähnte Meinungsforschungsinstitut erteilt und 
eine Kostengrenze von rd 768 000 S festgesetzt. 
Am 28 .  Juni 1 973  und am 22. April 1 975 wurde die 
erwähnte Arbeitsgemeinschaft vom BMUK ersucht, 
3 3 1 000 S bzw 1 69 000 S an das den Forschungs­
auftrag durchführende Meinungsforschungsinstitut 
zu überweisen. 

Am 1 7 . Dezember 1 974 stellte dieses Meinungs­
forschungsinstitut für die Erstellung der Grundla­
genforschung in kulturellen Bereichen insgesamt 
1 284 1 20 S in Rechnung und begründete die 
Mehrkosten von 5 1 6  1 20 S mit einer Erweiterungs­
studie im kulturellen Bereich sowie mit der erwähn­
ten Auftragserweiterung zum Thema "Sport und 
Kultur" .  Ein schriftlicher Auftrag zur Erweiterung 
des Forschungsauftrages konnte dem RH nicht vor­
gelegt werden. 

1 8 . 1 9.2 Der RH bemängelte, daß das BMUK 
500 000 S an eine private Arbeitsgemeinschaft zur 
Verwahrung überwiesen hat, wodurch entgegen 
den Verrechnungsvorschriften des Bundes ein hal­
bes Jahr 500 000 S und fast zwei Jahre hindurch 
1 69 000 S den Kassenmitteln des Bundes entzogen 
waren. Überdies beanstandete der RH, daß das 
ursprüngliche Projekt ohne schriftliche Auftragser­
tei lung um 67,2 vH der ursprünglichen Auftrags­
summe erweitert worden ist. Diese Vorgangsweise 
widersprach der einschlägigen Bestimmung der 
ÖNORM A 2050, wonach der Umfang aller nach­
träglichen Leistungen mit 25 vH der ursprünglichen 
Auftragssumme zu beschränken ist. 

1 8. 1 9.3  Das BMUK sagte zu, in Hinkunft den 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 Rechnung zu 
tragen. 

Baumaßnahmen für Sportstätten 

1 8.20 . 1  In den BRA der Jahre 1 975 bis 1 977 wur­
den bei Ansätzen des BMUK für die Herstel lung 

5 1  

und für die Instandhaltung von Sportplätzen fol­
gende Ausgaben, die das BMUK angewiesen hatte, 
verrechnet: 

Ans VP 

1 /1 2403/0622 
1 / 12408/6 1 00/002 

1975 

396 
5 5 1 7  

1976 

in l ooo s 

4 559 
3 22 1  

1977 

7 036 
3 814  

Für  den überwiegenden Teil ( 1 977 :. 26,2 Mill S) 
der für den Bau von Sportanlagen bei den Ansätzen 
des BMUK veranschlagten Ausgabenermächtigun­
gen stand das Anweisungsrecht jedoch dem BMBT 
zu.  

1 8.20.2 Der RH wiederholte seine anläßlich der 
Überprüfung des Budgetvollzugs 1 975 geäußerte 
Auffassung, daß der Bau und die Instandhaltung 
von SportStätten Aufgaben seien, für die gern Teil 2 
der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1 97 3  das 
BMBT zuständig ist. Da das BMUK gegen eine 
Veranschlagung der Sportbauten unter den Ausga­
benermächtigungen für den Bau von Schulen beim 
Kap 64 (BMBT) Bedenken hegte und befürchtete, 
daß sich eine solche Veranschlagung für Sportbau­
vorhaben nachteilig auswirken könnte, empfahl der 
RH, die Sportbauten beim Kap 64 unter einem 
eigenen finanzgesetzlichen Ansatz zu veranschla­
gen. 

1 8.20. 3 . 1  Nach Ansicht des BMUK stel lt die 
Schaffung von Bundessportstätten eine Maßnahme 
der Sportförderung dar, wofür der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst im Zusammenwirken mit 
dem Bundesminister für Finanzen zuständig ist. Es 
würde daher dem Grundsatz der Ministerverant­
wortlichkeit widersprechen, wenn die Mittel für 
Sportbauten nicht beim Kap 1 2  (BMUK) veran­
schlagt würden. Eine Zuständigkeit des Bundesmi­
nisters für Bauten und Technik wäre lediglich für 
die Herstel lung von Hochbauten gegeben. 

1 8.20.3.2 Das in dieser Angelegenheit gleichfalls 
befaßte BMBT teilte dem RH mit, daß das Schrei­
ben des RH der zuständigen Abtei lung erst nach 
Abschluß der Verhandlungen über das Budget 1 9 8 1  
zugeleitet worden sei, so daß diese Frage erst bei 
der Vorbereitung des Budgets 1 982  behandelt wer­
den könne. 

1 8.20.4 Der RH wies das BMUK neuerlich auf 
Art 6 Punkt 11 des Verwaltungsentlastungsgeset­
zes 1 925 hin, wonach die Veranschlagung von Aus­
gaben und Einnahmen unter genauer Anlehnung an 
die jeweilige Gliederung der Verwaltung übersicht­
lich zu ordnen ist. Gleichzeitig ersuchte er auch das 
BMF, die Mittel für Sportbauten künftig beim 
Kap 64 zu veranschlagen. 

1 8.2 1 . 1  Das BMUK erwarb um rd 2 2 1 1 000 S 
eine Traglufthalle, die während der Olympischen 
Winterspiele 1 976 in Innsbruck verwendet worden 
war und im Frühjahr 1 976 im BSZ Südstadt aufge-
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stellt werden sollte. Davon nahm das BMUK 
jedoch Abstand, weil im Jänner 1 976 im BSZ Süd­
stadt eine andere Traglufthalle durch einen Sturm 
zerStört worden war. In der Folge erklärte sich im 
Dezember 1 976 ein SportVerein bereit, die vom 
BMUK erst erstandene Traglufthalle um 1 ,5 Mill S, 
zahlbar in fünf Jahresraten, zu erwerben. Die erste 
Rate, die am 1 5 . Oktober 1 977 fällig war, beglich 
der Sportverein im September 1 978 .  

1 8.2 1 .2 Der RH hielt den Erwerb und d ie Wei­
terveräußerung der Traglufthalle für ungünsti�, 
weil dem Bund dadurch ein finanzieller Nachteil 
von rd 700 000 S entstanden ist. 

1 8.2 1 .3 Laut Stel lungnahme des BMUK habe es 
im Zeitpunkt des Ankaufs der Traglufthalle noch 
nicht über die erforderlichen Erfahrungswerte ver­
fügt, weil die im BSZ Südstadt in Vc:rwendung 
gestandene Traglufthalle erst später vernichtet wor­
den sei. 

1 8.22 . 1 Die Anfang 1976 im  BSZ Südstadt durch 
Sturmschäden zerstörte Tennishalle aus Kunststoff 
sollte durch eine feste Halle ersetzt werden. Mit 
dem Hinweis, der Behördenapparat der Bundesge­
bäudeverwaltung (BGV) sei beschwerlich und das 
Projekt dringlich, wurde die Errichtung der Tennis­
halle als Generalunternehmerauftrag öffentlich aus­
geschrieben. Der Ausschreibungstext wurde von 
einer Hallenbaufirma erstellt; für die Angebotsprü­
fung sowie für die Vergabeempfehlung wurde ein 
Techniker der BGV herangezogen. Die Hallenbau­
firma legte für ihre Tätigkeit eine Rechnung üb�r 
4 1 300 S. Die Höhe der Honorarnote des Techni­
kers (rd 40 000 S) wurde vom BMUK als gerecht­
fertigt angesehen, weil sie der Gebührenordnung 
für Architekten entsprach und der Konsulent für 
die Bearbeitung des Auftrages zwei bis drei Monate 
benötigt haben sol l .  Der Generalunterne�mer 
erhielt in der Folge einen Auftrag von rd 3,8 Mil l  S. 
Die Lieferung und Aufbringung des Hallenbelages 
wurde gesondert an eine andere Firma vergeben 
(Auftragshöhe rd 1 ,2 Mill S). 

1 8.22.2 Nach Ansicht des RH wäre für die 
Errichtung dieser Tennishalle das BMBT zustän� ig 
gewesen. Die vom BMUK gewählte Vorgangswelse 
einer unmittelbaren Vergabe an einen Generalun­
ternehmer erschien umso mehr bedenklich, weil das 
BMUK mangels geeigneten Fachpersonals einen 
Bediensteten der BGV als Konsulenten für Aufga­
ben heranziehen mußte, welche diese Dienststelle 
von Gesetzes wegen ohnehin zu besorgen gehabt 
hätte. 

1 8.22.3 Das BMUK begründete seine Vorgangs­
weise damit, daß zahlreiche sportspezifische Fragen 
bei der Ausg'estaltung der Halle, des Bodens un.d 
der Beleuchtung zu klären waren. Deswegen sowie 
wegen der kurzfristigen Fühlungna�me mit . dem 
Tennisverband und verschiedenen Firmen sei der 
vom BMUK eingeschlagene Weg gerechtfertigt 
gewesen. Es habe sich jedoch dabei um einen Ein-

zelfall gehandelt, dessen Wiederholung nicht beab­
sichtigt sei. 

1 8.23. 1 Beim Umbau des Hartplatzes und bei der 
San ierung der Kieswege im Bereich der BSS Ober­
traun sind Durchschnittsstundenlöhne von 560 S 
verrechnet und bezahlt worden. 

1 8.23.2 Da 1 975 die vergleichbaren Stunden­
löhne 1 50 S betrugen, hätte nach Ansicht des RH 
bei einer sachkundigen Überprüfung der Rechnung 
die überhöhte Forderung der bauausführenden 
Firma auffallen müssen. 

1 8.23.3 Laut Stel lungnahme des BMUK sei bei 
diesem Projekt die rechnerische und fach technische 
Überprüfung nicht von Organen des BMUK, son­
dern von jenen der BGV besorgt worden. 

Verwaltungs bereich des Bundesmini­
steriums für Wissenschaft und For­

schung 

a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Universität Salzburg 

1 9. 1 . 1  Der RH hat bemängelt, daß in bundesei­
genen Institutsgebäuden entgegen der von der Uni­
versität immer wieder geltend gemachten Raumnot 
mitunter Räume und Arbeitsplätze auch für außer­
universitäre Institutionen eingerichtet waren (siehe 
TB 1 977 Abs 20.4 . 1 ) . Hiezu teilte das BMWF mit, 
daß jede Zusammenarbeit von universitären Stelle� 
sowohl mit anderen universitären als auch mit 
außeruniversitären Stellen im Interesse der Förde­
rung der Wissenschaft unterstützt werden sollte. 
Dazu gehöre auch gelegentlich die Bereitstellung 
von Räumlichkeiten. 

1 9. 1 .2 Der RH hat in mehreren Prüfungsergeb­
nissen darauf hingewiesen, daß die Unterbringung 
universitätsfremder Institutionen an den Universitä­
ten ua angesichts der immer wieder beklagten 
Raumnot unvertretbar ist. Insb hat er bemängelt, 
daß Vereine Räuml ichkeiten und Einrichtungen 
der Universitäten mitbenützen und die Verrech­
nung von Bundesmitteln (Spenden) außerhalb der 
Verrechnung des Bundes durchgeführt wird, so daß 
sie sich seiner Kontrolle entzieht. Der RH ver­
mochte daher von seiner Ansicht nicht abzugehen, 
daß die Gebarung des Bundes von den Vereinsakti­
vitäten zu trennen wäre. 

1 9. 1 .3 Das BMWF schloß sich der Meinung des 
RH an, daß in derartigen Fällen die Abwicklung 
von Teilen der Bundesgebarung nicht außerhalb 
der Bundesverrechnung durchgeführt werden soll . 

1 9.2 Zu der vom RH bemängelten Verpachtung 
von der Österreichischen Hochschülerschaft zur 
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Verfügung gestellten Räumen (siehe TB 1 977 
Abs 20.5. 1 )  teilte das BMWF mit, daß die Österrei­
chische Hochschülerschaft den bestehenden Unter­
miet- bzw Pachtvertrag betreffend die Räumlich­
keiten im Residenztrakt bereits aufgekündigt habe. 

1 9.3  Zu den vom RH beanstandeten Mängeln 
bei der Verwaltung der an die "Stiftungs- und För­
derungsgesellschaft der Paris-Lodron-Universität 
Sbg" (siehe TB 1 977 Abs 20.9) ergangenen Spen­
den und Legate teilte das BMWF mit, es habe die 
Universität Sbg auf die einschlägigen Bestimmun­
gen des UOG h ingewiesen und die entsprechende 
Vorgangsweise durch die Universität Sbg veranlaßt. 
Außerdem werde die Buchhaltung des BMWF bei 
ihren gern TZ 5 Abs 2 A VZ vorgeschriebenen 
periodischen Kassen- und Amtsuntersuchungen die 
Einhaltung der vorgeschriebenen Vorgangsweise 
und insb der richtigen Verrechnung überprüfen. 

1 9.4 Hinsichtlich der Annahme einer Spende in 
der Höhe von 225 000 S durch ein Institut (siehe 
TB 1 977 Abs 20. 1 )  teilte das BMWF mit, daß das 
diesbezügliche Sparbuch inzwischen aufgelöst und 
der Betrag auf ein Konto der Universität Sbg einbe­
zahlt worden sei. 

Universität Linz 

20. 1 Zur Anregung des RH, vor einer AntragsteI ­
lung für neue Lehrveranstaltungen stets das Vorlie­
gen eines entsprechenden Bedarfes eingehend und 
nicht nur anhand von Inskriptionszahlen zu prüfen 
(siehe Nachtrag zum TB 1 978  Abs 73.2 . 1 )  teilte die 
Universität Linz (kurz UL) dem RH mit, daß in 
Hinkunft die Universitätsdirektion stichproben­
weise die Hörerfrequenz erheben werde. 

20.2 Zu der vom RH bemängelten Zahlung von 
Zulagen an das nichtwissenschaftliehe Personal 
durch den Linzer Hochschu lfonds (siehe TB 1 978  
Abs 25.46 f) teilte d ie  UL mit, daß der Linzer 
Hochschulfonds diese Zahlungen mit Ende des 
Jahres 1 979 eingestellt habe. 

20.3 . 1  Bezüglich der vom RH bemängelten 
Zuwendungen an die Abteilungsleiter der Universi­
tätsdirektion (siehe Nachtrag zum TB 1 978 
Abs 73.5 . 1 )  verblieb die UL bei der Meinung, daß 
diese gerechtfertigt seien, da damit Leistungen 
abgegolten würden, die über den vergleichbaren 
Tätigkeitsbereich hinausgingen und die im her­
kömmlichen Besoldungsschema des Bundes keine 
entsprechende Entlohnung finden könnten. 

20.3.2 Der RH verblieb bei seiner bisherigen 
Ansicht und empfahl dem BMWF, eine Weisung 
zur Einstellung dieser Zahlungen zu erlassen. Im 
übrigen regte er eine Untersuchung darüber an, um 
welche Leistungen es sich bei den von der UL ange­
führten Tätigkeiten handle. 

20.3.3 Wie das BMWF hiezu mitteilte, werde es 
die UL zur Einstellung der oa Zulagen veranlassen 
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und die vom RH angeregte Untersuchung anord­
nen. 

20.4 Zur personellen Besetzung der Telefonzen­
trale, die der RH als zu hoch erachtet hatte (siehe 
TB 1 978,  Abs 25 .3 .2) erklärte das BMWF, daß die 
UL um eine Verbesserung der Schulung des Perso­
nals bemüht sein werde. 

20.5 Bezüglich des Einsatzes von Angestellten 
einer privaten Bewachungsfirma im Hausdienst und 
in der Telefonzentrale (siehe TB 1 978,  Abs 25.4) 
sicherte das BMWF dem RH zu, daß die Universi­
tätsdirektion in Hinkunft die Bedeckung zusätzl i­
chen Personalbedarfes du reh privatrechtliche Ver­
einbarungen nur in besonders begründeten Aus­
nahmefällen und nach vorheriger Genehmigung 
durch das BMWF vornehmen werde. 

20.6 Zur Beanstandung wegen Nichteinhaltung 
der vom BMWF angeordneten Beschränkung der 
Lehraufträge (siehe TB 1 978 Abs 25 . 1 1 ) teilte das 
BMWF mit, daß es im laufenden Semester mehrere 
nachträglich beantragte remunerierte Lehrauftrags­
stunden aus Gründen der gebotenen Sparsamkeit 
abgelehnt habe. 

20.7 Hinsichtlich der Übernahme von For­
schungsaufträgen ohne vorherige Genehmigung 
des BMWF (siehe TB 1 978  Abs 25 .27) ersuchte das 
BMWF den Rektor der UL, allen Institutsvorstän­
den die genaue Beachtung der gesetzlichen Vor­
schriften, insb des § 49 Abs 4 lit a UOG, in Erinne­
rung zu rufen. 

20.8 Bezüglich der Mängel in den Raumauf­
zeichnungen der UL (siehe TB 1 978 Abs 25.39) 
erklärte das BMWF, daß die Universitätsdirektion 
im September 1 979 die auf den letzten Stand 
gebrachten Bestandspläne aller derzeit der UL zur 
Verfügung stehenden Objekte vorgelegt habe. Die 
zugehörige Raumdatei sei im Entwurf bereits fer­
tiggestellt worden. 

20.9 . 1 Zur Überweisung von Spenden, Mitglieds­
beiträgen usw an Vereine mit der Bezeichnung 
"Institut. . . .  an der Johannes-Kepler-Universität" 
(siehe TB 1 978 Abs 25.42), vertrat das BMWF die 
Ansicht, daß bei Geldern, die diesen privaten Verei­
nen zur Verfügung gestellt werden, es sich um 
Zuwendungen handle, wie sie jedem anderen priva­
ten Verein auch zukommen könnten. Sie seien 
zweifel los der Forschung an der UL zugute gekom­
men, da damit Finanzierungen vorgenommen wer­
den konnten, die keine Bedeckung im Bundesbud­
get gefunden hätten. 

20.9.2 Der RH wies darauf hin, daß die im § 4 
Abs 4 Z 5 des Einkommensteuergesetzes 1 972 idgF 
vorgesehene Möglichkeit, Zuwendungen an Hoch­
schulen und Fakultäten als Betriebsausgaben 
anzuerkennen, zweifellos für viele Spender eine 
wichtige Voraussetzung für Spenden an die Univer­
Sität sei. Er empfahl dem BMWF, die UL darauf 
hinzuweisen, daß die Voraussetzungen hiefür d ie 
Verrechnung dieser Spenden in der zweckgebunde-
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nen Gebarung des Bundes sei, soferne nicht ent­
sprechende Beschlüsse gern § 64 Abs 3 lit s bzw § 73 
Abs 3 lit 0 aufgrund des § 2 Abs 2 l it a UOG gefaßt 
wurden. 

20. 1 0  Das BMWF teilte nunmehr die Ansicht des 
RH, daß die Verrechnung der Ausgaben für Anla­
gegüter gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschrif­
ten nicht beim Ans 1 1 1 4 1 08 durchgeführt werden 
dürfe (siehe TB 1 978  Abs 25 .43) und stellte Bemü­
hungen in Aussicht, eine den Haushaltsvorschriften 
entsprechende Veranschlagung der Mittel für den 
Linzer Hochschulfonds im Einvernehmen mit dem 
BMF in die Wege zu leiten. 

20. 1 1 . 1  Aufgrund der Empfehlungen des RH 
(siehe TB 1 978  Abs 25 . 1 4) erließ das BMWF ein 
Rundschreiben an al le Universitäten und Kunst­
hochschulen, in dem es die Urlaubsbestimmungen 
des BDG nachdrücklich in Erinnerung rief, dessen 
§§ 25 bis 39 für alle Universitätsprofessoren, Uni­
versitäts- bzw Hochschulassistenten einschließlich 
Assistenzärzten und al le Beamten der allgemeinen 
Verwaltung einschließlich der Beamten des Höhe­
ren Dienstes in  wissenschaftlicher oder bibliotheka­
rischer Verwendung gelten. Überdies dürften 
Urlaubsmeldungen nicht beim Instituts- bzw Kli­
nikvorstand udgJ abgelegt werden, sondern seien an 
den zuständigen obersten Dienstvorgesetzten der 
Universität bzw Hochschule weiterzuleiten. Der 
Instituts- bzw Klinikvorstand habe auch darauf zu 
achten, daß für eine Vertretung des abwesenden 
Bediensteten gesorgt sei und der Instituts- bzw Kli­
nikbetrieb auch während der vorlesungsfreien Zeit 
aufrechterhalten werde. Die gleichzeitige urlaubs­
bedingte Abwesenheit aller oder fast aller Instituts­
angehörigen könne keinesfalls genehmigt werden. 
Die Universitätsdirektionen bzw Rektorate haben 
für alle Bediensteten Urlaubs- und Krankenstands­
vormerke, letztere auch für ordentliche Universi­
tätsprofessoren bzw ordentliche und ao Hochschu l ­
professoren, zu führen. 

20. 1 1 .2 Aufgrund der Bemängelung des RH, daß 
an zahlreichen Universitätseinrichtungen vom wis­
senschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Perso­
nal die gesetzlich vorgeschriebene Dienstzeit nicht 
eingehalten wurde (siehe TB 1 978  Abs 25 . 1 8) ,  erin­
nerte das BMWF diesen Personenkreis in einem 
weiteren Rundschreiben daran, daß alle Assisten­
ten, d ie Bediensteten des wissenschaftlichen Dien­
stes, alle Bibliotheksbediensteten sowie alle sonsti­
gen Bediensteten zur vollständigen und genauen 
Erfül lung ihrer dienstlichen Verpflichtungen, wozu 
auch die Pflicht zur Einhaltung der Dienstzeit 
gehöre, verhalten seien. 

20. 1 1 . 3 Das BMWF ersuchte ferner den genann­
ten Personenkreis, in den ihnen jeweils unterstellten 
Bereichen unverzüglich für die Festsetzung einer 
dem Gesetz entsprechenden Dienstzeit für alle 
betroffenen Bediensteten zu sorgen. 

20. 1 1 .4 Schließlich forderte das BMWF auf­
grund der Empfehlungen des RH den oa Personen­
kreis auf, für alle Bediensteten des Höheren Dien­
stes in wissenschaftlicher und bibl iothekarischer 
Verwendung sowie für alle Bediensteten des n icht­
wissenschaftlichen Personals unverzüglich entspre­
chende Dienstpläne auszuarbeiten und dem BMWF 
vorzulegen. 

20. 1 2  Der Empfehlung des RH, den Abschnitt 27 
der Einkommensteuerrichtlinien 1 975 soweit auf­
zuheben, daß für eine ausdehnende Auslegung der 
gesetzlichen Begünstigungsbestimmung (Ausnahme 
zu den Gewinnermittlungsvorschriften) kein Raum 
bleibt (siehe TB 1 978  Abs 25.45 .2), pflichtete das 
BMF nunmehr dahingehend bei, daß in Fäl len, in 
denen Spenden von der Hochschule oder der 
Fakultät an andere Institutionen weitergeleitet wer­
den, ein entsprechender Nachweis über die wid­
mungsgemäße Verwendung der Spenden dann 
gegeben ist, wenn die Weiterleitung aufgrund 
gesetzlicher Ermächtigung oder aufgrund von Sta­
tuten oder eines Beschlusses des Akademischen 
Senates erfolgt. 

Ferner stimmte das BMF der Ansicht des RH zu, 
daß Spenden, die von Hochschulen oder Fakultä­
ten ohne jede Kontrolle über die Verwendung die­
ser Spenden weitergeleitet werden, nicht nach § 4 
Abs 4 Z 5 des Einkommensteuergesetzes 1 972 
begünstigt sein sol len. Die Ausführungen im 
Abschnitt 27 der Einkommensteuerrichtl inien 1 975 
seien dahingehend zu verstehen, daß die von der 
Hochschule oder Fakultät ausgestellten Bestätigun­
gen im Sinne des § 4 Abs 4 Z 5 des Einkommen­
steuergesetzes 1 972 keine bloßen "Gefäll igkeitsbe­
stätigungen" darstellen dürften, sondern auf einer 
bestimmten Kontrollfunktion der Hochschu le oder 
Fakultät beruhen müßten. 

Kunsthistorisches Museum 

2 1 . 1  Zur Lokalisation der Gemälde und deren 
Vermerk in den Inventaraufschreibungen des 
Kunsthistorischen Museums (kurz KHM) (siehe 
TB 1 977 Abs 22.2.2) teilte das BMWF mit, daß 
nach der Fertigstel lung der Installation einer Bil­
derhängeanlage im Depot eine Lokalisationsliste 
der Gemälde verfaßt wird und die entsprechenden 
Inventareintragungen erfolgen. 

2 1 .2 Bezüglich der Durchführung der "Rubens­
Ausstellung" des KHM durch einen Verein (siehe 
TB 1 977 Abs 22.7.2) sagte das BMWF dem RH 
nunmehr zu, diesen oder andere Vereine in Hin­
kunft nach Möglichkeit nicht mehr für die Organi­
sation von Ausste l lungen der Bundesmuseen, son­
dern lediglich für die Durchführung großer inter­
nationaler Ausstellungen im Auftrag der Bundesre­
gierung heranzuziehen. 

2 1 .3 . 1  Die vom RH vertretene Ansicht, das 
Museum Österreichischer Kultur gehöre zum Ver-
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band des KHM (siehe TB 1 977 Abs 22.8 .4) ,  wurde 
vom BMWF nach wie vor nicht geteilt. 

2 1 .3 .2  Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß eine Klärung dieser und anderer organisatori­
scher Fragen im Wege einer grundlegenden Rege­
lung des Museumswesens herbeigeführt werden 
sollte . . 

2 1 .4 Die pauschalierte Überstundenvergütung 
des Direktors des Museums Österreichischer Kul­
tur (siehe TB 1 977 Abs 22. 1 0. 1 )  wurde vom BMWF 
infolge einer Änderung seiner Verwendung einge­
stellt. 

2 1 .5 Zur Empfehlung des RH (siehe TB 1 977 
Abs 22 . 1 2.2), den Bedarf an Aufsichtspersonal im 
Hinblick auf die verkürzten Öffnungszeiten neu 
festzustellen und im Stellenplan nur mehr jene 
Planstellen vorzusehen, die zur Bewältigung der 
Aufgaben zwingend notwendig sind, erklärte das 
BMWF, daß die starke Unterbesetzung der Aufse­
herposten in den vergangenen Jahren auf d ie ver­
hältnismäßig geringe Entlohnung sowie die dama­
lige Arbeitsmarktlage zurückzuführen gewesen sei. 
Der fehlende Personalstand habe durch vermehrte 
Überstundenleistungen ausgeglichen werden müs­
sen. 

2 1 .6 Zur Empfehlung des RH, den Wochen­
dienst unter Bedachtnahme auf eine mögliche Sen­
kung der Überstunden und nach dem Gebot der 
Zweckmäßigkeit neu zu organisieren (siehe 
TB 1 977 Abs 22. 1 3.2), teilte das BMWF mit, daß 
das KHM angewiesen worden sei, den Wochen­
dienst auf das unumgänglich notwendige Personal 
zu beschränken. 

Klinischer Mehraufwand 

22 . 1 . 1  Das BMWF stellte aufgrund der Feststel­
lungen des RH (TB 1 978  Abs 26) bezüglich der 
Regelung wichtiger organisatorischer Fragen, wie 
zB Personalverwaltung, Miteinbeziehung der Klini­
ken in die Krankenanstaltenplanung der Region, 
Erlassung einer Verordnung gern § 56 KAG, über­
höhte Kostenbeteil igungen des Bundes an der kran­
kenhausmäßigen Zentralversorgung der drei klinik­
führenden Bundesländer, mangelnde Abstimmun­
gen zwischen den Interessen der Klinikvorstände 
als Verantwortliche für Lehre und Forschung und 
den Interessen des Krankenhausträgers als Verant­
wortlichen für die Sicherstellung der öffentlichen 
Krankenhauspflege, Neubau des Pathologisch­
Anatomischen Institutes in Graz, Neubau der 
Frauen- und Kopfkliniken in Innsbruck, Verhand­
l ungen in Aussicht. 

22. 1 .2 Über den Verlauf bzw das Ergebnis der­
selben wurde dem RH bisher nur mitgeteilt, daß 
seitens des BMWF aufgrund der Einführung der 
KostensteIlenrechnung durch das BMGU der Vor­
schlag gemacht wurde, für das neue AKH im Ein­
vernehmen zwischen Krankenanstaltenträger und 

BMWF ein KostensteIlenverzeichnis zu erstellen 
und dieses in reine Betreiberkostenstellen, reine 
BundeskostensteIlen und gemischte KostensteIlen 
zu gliedern . 

22. 1 . 3 Der RH ersuchte um weitere Unterrich­
tung über die eingeleiteten Maßnahmen. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  
J a h r e 1 9 7 9  

Universitätsbibliothek Graz 

23 . 1  Die Überprüfung der seit Gründung der 
Universität Graz bestehenden Universitätsbiblio­
thek erfolgte vor allem, um die Auswirkungen des 
Universitätsorganisationsgesetzes (UOG) auf eine 
der größten österreichischen Universitätsbibliothe­
ken feststellen zu können. Diese Bibliothek hatte 
im Jahre 1 978  86 Bedienstete, einen Bestand von rd 
925 000 Bänden, rd 3 600 laufend gehaltene Zeit­
schriften, eine Ausgabenermächtigung für Druck­
werke und Bucheinbände von rd 6,5 Mill S und ver­
zeichnete rd 467 000 Leser. 

23.2. 1 Mit dem Inkrafttreten des UOG wurde 
die Literaturversorgung und -erschließung in ihrer 
Gesamtheit den Universitätsbibl iotheken übertra­
gen. Den infolge eines bereits bestehenden Nach­
holbedarfes sowie in Erwartung eines zwischen 5 
und 7 vH liegenden jährlichen Literaturzuwachses 
erforderlichen zusätzlichen Personalbedarf ermit­
telte das BMWF mit 202 Bediensteten des höheren 
und gehobenen Bibliotheksdienstes sowie mit 267 
nicht bibliothekarisch geschulten Bediensteten bis 
zum Jahre 1 980.  

§ 1 1 5  Abs 5 UOG verpflichtete die Bibliotheksdi­
rektoren, die erforderl ichen Dienstposten innerhalb 
von fünf Jahren zu beantragen. Allerdings führten 
derartige Anträge bisher nur zu einem sehr gerin­
gen Teil zur Zuweisung zusätzlicher Planstellen, 
weil die zentrale Personalverwaltung des Bundes 
auf die gesamtfinanzielle Lage des Staates Rück­
sicht zu nehmen hatte. 

Die Universitätsbibliothek (kurz UB) Graz bean­
tragte im Jahre 1 976 sechs neue Planstellen, 1 977 
22, 1 978 23  und 1 979 ebenfalls 23  Planstellen. In 
diesem Zeitraum erhielt sie jedoch lediglich vier 
neue Planstellen für das neugeschaffene Institut für 
Maschinel le Dokumentation (kurz IMD) zugeteilt, 
die dem Bib liotheksbereich nur sehr bedingt zur 
V erfügu ng standen. 

23.2.2 Der RH teilte die im Oktober 1 978 von 
der zuständ igen Fachabteilung des BMWF geäu­
ßerte An icht, daß die infolge der personellen Lage 
eingetretene Verzögerung die Gefahr eines zumin­
dest teil weisen Scheiterns der vom UOG eingeleite­
ten Reorgan isation des Bibl iothekswesens in sich 
berge. Aus einer weiteren Verzögerung der bereits 
eingeleiteten Maßnahmen könnten letztlich wesent­
lich höhere Kosten entstehen. 
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23.2 .3 but Stellungnahme des BMWF habe es 
sich bei der erwähnten Berechnung um eine maxi­
male Bedarfsermittlung gehandelt. Das BMWF 
habe sich sehr um die Bereitstel lung des erforderli­
chen Personals bemüht, wegen der allgemeinen 
Entwicklung aber nur einen Teil dieser Planstellen 
genehmigt erhalten. 

Der UB Graz seien bereits in den Jahren 1 97 1  bis 
1 975  20 neue Planstellen für bibliothekarisches 
Fachpersonal zugewiesen worden. 

23.3 . 1 Die im UOG angestrebte Entlastung des 
Institutspersonals von bibliothekarischer Verwal­
tungsarbeit sollte ua zu einer Umschichtung von 
Planstellen führen, wobei vorwiegend mit Biblio­
theksarbeiten betraute Institutsbedienstete dem 
Bibliotheksbereich unterstellt werden sollten. Der 
Bibliotheksd irektor der UB Graz h ielt in seinem 
Bereich eine Umwidmung von 1 7,5 Planstellen für 
wirklichkeitsbezogen. 

23.3 .2 Wie der RH kritisch vermerkte, sind dies­
bezügliche Bemühungen vorerst unterlassen wor­
den oder ohne Erfolg geblieben. Er empfahl, diese 
Umwidmungen in geeigneter Form in die Wege zu 
leiten, um den Universitätsbibliotheken wenigstens 
einen Teil des aufgrund des UOG dringend benö­
tigten Personals zu verschaffen. 

23.3 .3 Das BMWF erklärte hiezu, eine neuerli­
che Erhebung an der Universität Graz habe nach 
Abzug der sogenannten "institutsbezogenen Arbei­
ten" sch ließlich 1 3  fiktive Planstellen ergeben.  
Allerdings würden die entsprechenden Umwidmun­
gen nur in sehr geringem Ausmaß in Frage kom­
men, da die Bibliotheksarbeit auf eine große 
Anzahl von Institutsbediensteten aufgesplittert sei 
und eine Konzentrierung auf wenige Bedienstete 
nur schwer durchführbar erscheine. 

23.4. 1 An der UB Graz war in den vergangenen 
fünf Jahren kein Bediensteter zwischen dem 24. 
und 3 1 .  Dezember sowie an Dienstagen .nach 
Ostern und Pfingsten auf Urlaub, obwohl an diesen 
Tagen der Bibliotheksbetrieb weitgehend ruhte. 

23.4.2 Der RH empfahl dem BMWF eine Klar­
stellung bezüglich der dienstfreien Tage! 

23.4.3 Laut Stel lungnahme des BMWF sei 
infolge der überdurchschnittlich langen Öffnungs­
zeiten an der UB Graz eine große Anzah l  von 
Überstunden angefallen, welche d ie Bediensteten 
an den genannten Tagen in Form eines Zeitausglei­
ches vergütet erhielten. Für die gewünschte Klar­
stellung der Dienstzeitregelung sei im Erlaßwege 
gesorgt worden. 

23.4.4 Der RH erwiderte, er habe die für einen 
Freizeitausgleich erforderlichen Aufzeichnungen 
über die Überstundenleistungen vermißt. 

23.5 . 1 . 1  Eine aufgrund der an der Universität 
Graz vorhandenen Strukturen zweckmäßigerweise 
gemeinsame Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswis­
senschaftliche Faku ltätsbibliothek konnte noch 

nicht geschaffen werden, da die zuständigen Fakul­
tätsgremien die erforderlichen Beschlüsse noch 
nicht gefaßt haben. 

23.5 . 1 .2 Der RH empfahl, zur Behebung der an 
einzelnen Instituten aufgetretenen Unzulänglich­
keiten das angestrebte Ziel umgehend zu verwirkli­
chen. 

23.5 . 1 .3 Wie das BMWF mitteilte, ist auf 
Beschluß des Akademischen Senates die geforderte 
Fakultätsbibliothek mit Erlaß vom 1 .  Oktober 1 979 
errichtet worden. 

23.5 .2 . 1 Die Studentenvertreter der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät beklagten 
den schwierigen Zugang zu der benötigten Litera­
tur, da diese sich weitgehend in den einzelnen Insti­
tuten befände, die nur geringe und verschiedene 
Öffnungszeiten hätten. Ferner fehle es an Leseräu­
men und überdies werde die Entlehnung überaus 
erschwert. 

23.5 .2 .2 Nach Ansicht des RH ließen sich durch 
die Einrichtung einer Fakultätsbibliothek im Sinne 
des § 8 5  UOG und durch die Erlassung zweckmä­
ßiger Organisationsvorschriften diese Unzukömm­
lichkeiten beseitigen. 

23.5 .2 .3 Das BMWF verwies auf die zwischen­
zeitlich erfolgte Errichtung der Fakultätsbibliothek 
und die Erlassung einer mit 1 .  Jänner 1 980 in Kraft 
getretenen Bibliotheksordnung. 

23 .6. 1 Im Jahre 1 976 wurde anläßlich einer vom 
Fakultätsdienst an den Institutsbibliotheken durch­
geführten Erhebung festgestel lt, daß an 1 7  Institu­
ten d ie Aufstellung der Bücher nur beschränkt 
brauchbar, an weiteren 33 Instituten jedoch 
unbrauchbar war. Die Aufstellung und Katalogisie­
rung war insb an den Instituten der Medizinischen 
und der Naturwissenschaftl ichen Faku ltät unzu­
reichend.  

23.6.2 Der RH vermerkte kritisch, daß verschie­
dene Institutsbibliotheken bis zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung wegen der ablehnenden Haltung 
einzelner Institutsleiter nicht bearbeitet werden 
konnten. 

Er empfahl, in Hinkunft jene Institutsbibliothe­
ken, bei denen die Aufstellung und die Kataloge als 
unbrauchbar gewertet wurden, vordringlich zu 
bearbeiten. 

23.6.3 Das BMWF hat die UB Graz angewiesen, 
d ie Neuaufstel lung der an den Instituten bereitge­
stellten Altbestände und deren Katalogisierung 
nach Maßgabe der Notwendigkeit und Möglich­
keit im Sinne des § 1 55 Abs 4 UOG in Angriff zu 
nehmen und hiebei insb Bestände, deren Aufstel­
lung und Kataloge unbrauchbar sein sollten, vor­
dringlich zu bearbeiten. 

23.7. 1 Seit dem Jahre 1 974 wurde d ie Bibliothek 
des Institutes für Sportwissenschaft vom Fakultäts­
dienst neu aufgestellt und katalogisiert. 
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., 
23.7.2 Der RH hielt den Einsatz von zwei Biblio­

theksbediensteten an dieser verhältnismäßig kleinen 
InstitutSbibliothek für zu aufwendig. 

Er empfahl einen angemessenen Personaleinsatz 
und ein zielorientiertes Vorgehen zur Verbesserung 
der Bearbeitungssituation in allgemeinen. 

23.7 .3 Das BMWF stellte in Aussicht, nach 
Abschluß der Neuaufstellung und Katalogisierung 
des Altbestandes am Institut den Personaleinsatz 
entsprechend zu verändern. 

23.8 . 1  Seit dem Inkrafttreten des BG über Schu­
len zur Ausbildung von Leibeserziehern und Sport­
lehrern, BGBI Nr 1 40 / 1 974, ist vor allem d ie finan­
zielle Gebarung der Institute für Leibeserziehung 
an den Universitäten von den Bundesanstalten für 
Leibeserziehung (kurz BAFL) getrennt. Aus organi­
satorischen Gründen wurden aber weiterhin 
bestimmte Anschaffungen (zB solche von Sportge­
räten und für die Bibliotheken) aus dem fg Ansatz 
der BAFL bezahlt. Die Trennung der beiden Insti­
tutionen wurde in Graz zwar räumlich vollzogen, 
d ie Bibliotheksbestände der BAFL bl ieben aber 
gemeinsam mit den Universitätsinstitutsbeständen 
in der Verwaltung der UB. 

23.8 .2 Der RH empfahl, diese Zusammenarbeit, 
da sie ihm sinnvoll erschien, in einem Übereinkom­
men mit dem BMUK zu regeln .  

23 .8 .3  Das BMWF sagte entsprechende Bemü­
hungen zu. 

23.9. 1 . 1 . 1  Das BMWF schloß seit dem Jahre 
1 973 Verträge über die Auswertung von Magnet­
bändern maschinel ler Informationsdienste für fach­
l ich einschlägige Einrichtungen in seinem Ressort­
bereich mit dem Verein zur Förderung der elektro­
nischen Informationsverarbeitung (kurz VFI) ab. 

23 .9. 1 . 1 .2 Aufgrund eines Vorschlages der UB 
Graz wurde im Jahre 1 974 am Rechenzentrum 
Graz, das vom VFI betrieben wird, der Chemie­
Informationsdienst Graz zur Auswertung von Ma­
gnetbändern über Auszüge aus der chemischen 
Fachl iteratur eingerichtet. Im nächsten Jahr wurde 
d ieser in ComputercInformationsdienst Graz (kurz 
CIG) umbenannt und in den folgenden Jahren um 
die Auswertung von Informationen auf den Gebie­
ten der Physik, Elektrotechnologie, Computer- und 
Regelungstechnik erweitert. Der CIG wurde seit 
seinem Bestehen von einem Assistenten der TU 
Graz geleitet. Der Bibliotheksdirektor der UB Graz 
unterstützte die Tätigkeit des CIG von Anfang an 
laufend, nahm eine in den chemischen Fächern aus­
gebildete Bedienstete in den Personalstand der UB 
Graz auf, richtete einen Raum für die Entgegen­
nahme der Suchprofile und für Besprechungen zwi­
schen dem CIG und dessen Benutzern ein und 
wirkte bei zahlreichen Werbeveranstaltungen des 
CIG mit. 

Im Jahre 1 975  ersuchte der Bibliotheksdirektor 
das BMWF zu prüfen, ob nicht eine administrative 
Verbindung des CIG mit der UB Graz möglich sei, 
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da dies seiner Meinung nach organisatorisch und 
kosten mäßig Vorteile bringen würde, unterstützte 
jedoch im Jahre 1 976 den Antrag des Leiters des 
CIG an den Akademischen Senat der TU Graz, den 
CIG in ein Forschungsinstitut für Maschinelle . Dokumentation umzuwandeln. Anstelle dieses 
Institutes wurde im Jahre 1 976 ein Institut für 
Maschinelle Dokumentation (kurz IMD) am 
Rechenzentrum Graz als Unterorganisation des 
VFI eingerichtet. 

23.9. 1 .2 Nach Ansicht des RH gehörte zur not­
wendigen Wissensvermittlung an d ie Universitäts­
angehörigen über die Literatur und die sonstigen 
Informationsträger ihres Faches auch die Auswer­
tung der vom CIG vermittelten Informationsdien­
ste, da diese wesentliche Teilbereiche des Bestandes 
der UniversitätSbibliothek, nämlich Zeitschriften 
verschiedener an der Universität gelehrter wissen­
schaftlicher Fächer, sachlich erschlossen haben. 

Er bemängelte, daß das BMWF und die UB Graz 
diese Informationsdienste weder im Rahmen der 
UB Graz noch in der Form einer Zentralbibliothek 
organisiert, sondern den Rahmen eines Vereines 
gewählt haben, obwohl das UOG andere geeignete 
Organisationsformen vorgesehen hätte. 

23.9.2. 1 Durch die Zusammenarbeit mit dem 
genannten Verein wurde eine rechtliche Konstruk­
tion geschaffen, in der wesentliche Aufgaben der 
Universitäten (EDV-Zentren, maschinelle Doku­
mentation, ForschungStätigkeit) von Universitäts­
professoren und -assistenten der Universität Graz 
in privater Eigenschaft und in einer privaten Verei­
nigung, jedoch mit Bundesmitteln erfüllt wurden. 

23.9.2.2 Der RH empfahl daher, die vorgenann­
ten Informationsaufgaben für die Univer itäten in 
Hinkunft entsprechend den Bestimmungen des 
UOG entweder im Rahmen der UB Graz oder 
einer Zentralbibliothek durchzuführen. 

23.9.2.3 Das BMWF teilte die Auffassung des 
RH, daß die vom IMD im Auftrag des BMWF und 
in Kooperation mit der UB Graz entwickelten und 
bisher probeweise durchgeführten Informations­
dienste, soweit sich aufgrund der gemachten Erfah­
rungen eine Institutionalisierung als zweckmäßig 
erweise, im Rahmen einer hiefür bestimmten 
Dienststelle des Bundes durchzuführen wären. Aus 
der in den letzten Jahren erfolgten Ausstattung der 
UB Graz mit einschlägigem Personal und Geräten 
sei erkennbar, daß derartige Zielvorstel lungen vom 
BMWF auch bisher verfolgt wurden. Weitere Maß­
nahmen und Verhandlungen wurden in Aussicht 
gestellt. 

23.9.2.4 Der RH erwiderte, die vom BMWF 
erwähnte Dienststelle des Bundes zur Durchfüh­
rung derartiger Informationsdienste sei bereits vom 
UOG grundsätzlich festgelegt worden. 

23.9 .3 . 1 Das BMWF übernahm ferner im 
Jahre 1 976 aufgrund eines Zusatz-Vertrages zu den 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 265

www.parlament.gv.at



58  

im Jahre 1 975 mit  dem VFI über d ie  Auswertung 
der zuvor genannten Magnetbänder abgesch losse­
nen Verträgen laufende Personalkosten durch Bei­
stellung je eines vollbeschäftigten Bediensteten des 
Höheren Dienstes und des Gehobenen Dienstes aus 
dem Personalstand der UB Graz. Außerdem wur­
den in den Jahren 1 977 und 1 978 zwei weitere Ver­
tragsbedienstete des Höheren Bibliothesdienstes an 
der UB Graz aufgenommen und am IMD einge­
setzt. 

23.9.3 .2 Der RH bemängelte die Vorgangsweise, 
einem Verein Vertragsbedienstete des Bundes zur 
Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, und emp­
fah l ,  die oben genannten Planstellen entweder in 
die UB Graz oder in eine neu zu schaffende Zen­
tralbibliothek einzubinden. 

23.9.3 .3 Das BMWF tei lte die Ansicht, es handle 
sich bei den genannten Informationsaufgaben um 
solche des Bundes, jedoch habe die notwendige 
Entwicklung und Erprobung neuer, durch den 
technischen Fortschritt ermöglichter Methoden 
einer Kooperation mit dem VFI auf der Grundlage 
eines mit dem BMWF abschlossenen Vertrages 
bedurft. Eine Integration der genannten Planstellen 
in die UB Grn erscheine dem BMWF daher -
abgesehen von der bereits erfolgten KlarsteIlung 
hinsichtlich der Dienstaufsicht des Bibliotheksdi­
rektors der UB Graz - nicht erforderlich. 

23.9 .3 .4 Der RH erwiderte, die Auf teilung der 
Informationsaufgaben für Universitäten zwischen 
der UB Graz und dem VFI widerspreche seiner 
Ansicht nach sowohl der Bestimmung des Teiles 1 
Z 5 der Anlage zum § 2 des Bundesministerienge­
setzes 1 973  als auch den Vorschriften des UOG. 

23 .9.4. 1 Das BMWF ließ die zur Durchführung 
der genannten Informationsdienste im Gesamtbe­
trag von rd 2,5 Mill S angeschafften EDV -Geräte 
von der UB Graz inventarisieren, jedoch beim 
Rechenzentrum Graz aufstellen. 

23.9 .4 .2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise und empfahl, die Geräte der UB Graz 
zurückstellen zu lassen bzw in eine zu schaffende 
Zentralbibliothek einzubeziehen. 

23.9.4 .3 Laut Stel lungnahme des BMWF sei die 
Bereitstellung von Geräten an der UB Graz für 
Zwecke der mit dem VFI vereinbarten Dienstlei­
stungen im Zusammenhang mit der ebenfalls ver­
einbarten Kooperation bei der Institutionen erfolgt. 

23.9.4 .4 Der RH vermochte von seiner Ansicht 
nicht abzugehen. 

23 . 1 0 . 1 . 1  Die vereinsrechtlich organisierte "Ver­
eInIgung österreichischer Bibl iothekare" 
(kurz VÖB) mit Geschäftssitz an der UB Graz 
wirkte an der Gestaltung und Entwicklung des 
österreich ischen wissenschaftlichen Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Informationswesens ua 
durch die Entsendung von Mitgliedern an ausländi­
sche Bibliotheken, Dokumentationseinrichtungen 

uam mit. Bei den für derartige Reisen vorgeschlage­
nen Mitgliedern der VÖB handelte es sich nahezu 
ausschließlich um Bundesbedienstete, in Einzelfäl­
len um Beamte des BMWF. Zwar war bei jeder 
Entsendung das Einvernehmen mit dem BMWF 
herzustel len, letztlich bestimmte jedoch die VÖB 
über eine Entsendung von Bundesbediensteten. 

Da der Präsident der VÖB, der Sekretär und der 
Kassier Bedienstete der UB Graz waren, wurden 
die Geschäfte dieser Funktionäre zur Gänze an der 
UB Graz abgewickelt. 

23. 1 0 . 1 .2 Nach Auffassung des RH wäre es Auf­
gabe der Bibliotheken, Bedienstete zu Veranstal­
tungen, die der Fortbildung und der Information 
dienten, ins 1n- und Ausland zu entsenden. Durch 
die Einschaltung der VÖB würden einerseits alle 
einschJjgigen Bestimmungen hinsichtlich Genehmi­
gung von Dienstreisen - vor allem von solchen ins 
Ausbnd - sowie deren richtige Verrechnung 
umgangen, andererseits falle die Bezahlung dieser 
Reisen letztlich wieder dem Bund zu. 

Der RH empfahl daher dem BMWF, in Hin­
kunft notwendige Dienstreisen den Bundesbedien­
steten unter Einhaltung der einschlägigen Bestim­
mungen und unter Bedachtnahme auf die erforder­
liche Sparsamkeit zu genehmigen, derartige 
Zuwendungen an die VÖB jedoch einzustellen. 

23. 1 0 . 1 .3 Laut Stel lungnahme des BMWF habe 
sich die Vereinbarung mit der VÖB, deren Mitglie­
der gegen Bezahlung eines Pauschal honorares zu 
ausländischen Veranstaltungen zu entsenden, sehr 
bewährt und stelle eine unerläßliche Begleitmaß­
nahme zu den Bemühungen um eine Reform des 
Bibliotheks- und Informationswesens dar. Der 
finanzielle Aufwand für die Entsendung dieser 
Fachleute sei durchwegs gerechtfertigt. Dennoch 
sei die Vereinbarung mit der VÖB mit Schreiben 
vom 20. Juni 1 979 aufgelöst worden. 

23. 1 0. 1 .4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, 
daß das BMWF die Leistungen der Fachleute in 
deren Eigenschaft als Bundesbedienstete in 
Anspruch zu nehmen hätte und diese ihre Dienst­
pflichten erforderlichenfalls im Rahmen einer 
genehmigten Dienstreise zu erfüllen hätten. 

23. 1 0.2 . 1 Für die auf Ansuchen der VÖB erfolgte 
Entsendung einzelner Bundesbediensteter zu Aus­
landsreisen genehmigte das BMWF in den Jahren 
1 977 und 1 978 Reisekostenzuschüsse - einschl ieß­
lich jener, die bei der VP 5900 als "Freiwillige 
Sozialleistungen" verrechnet wurden - von insge­
samt rd 2 1 5 000 S. 

23. 1 0 .2 .2 Der RH hat anläßlich von Gebarungs­
überprüfungen bei den Universitäten, Museen usw 
immer wieder das Fehlen einer Rechtsgrundlage für 
derartige Zuschüsse bemängelt. Im Falle einer sach­
lichen Notwendigkeit sollte jedoch für die Aner­
kennung derartiger Reisekostenzuschüsse durch 
Novellierung der Reisegebührenvorschrift gesorgt 
werden. 
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23. 1 0.2 .3 Das BMWF erklärte die sparsame 
Gewährung von Reisekostenzuschüssen für sach­
l ich gerechtfertigt. 

23. 1 1 . 1  Im Rahmen des Projektes der Errichtung 
eines integrierten Bibl iotheksnetzes hatte das 
BMWF die Verwirklichung der automationsunter­
stützten Entlehnverbuchung an der UB Graz als 
vordringlich bezeichnet. Zur Unterstützung bei der 
Planung, Leitung und Reorganisation des wissen­
schaftlichen Bibl iothekswesens errichtete das 
BMWF ferner im Jahre 1 973 die "Planungsstelle 
für das wissenschaftliche Bibliothekswesen bei der 
Österreichischen Nationalbibliothek" (kurz Pla­
nungsstelle) als zentrale bibliothekarische Einrich­
tung. 

Die Inbetriebnahme des Modellprojektes "Auto­
matisierte Entlehnverbuchung" an der UB Graz 
war für Mitte des Jahres 1 978  vorgesehen, zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung im März/April 1 979 
war die EDV -Anlage der UB Graz jedoch noch 
nicht in Betrieb. Lediglich die Lieferung der EDV­
Anlage an die Planungsstelle in Wien war zeitplan­
gerecht im Dezember 1 977 erfolgt. Da die EDV­
Gruppe der Planungsstel le im Jahre 1 978  vorwie­
gend Tätigkeiten für zentrale Aufgaben des BMWF 
bzw der Österreichischen Nationalbibliothek 
durchführte, geriet das eingangs erwähnte Projekt 
in Verzug und die Weitergabe der EDV-Anlage 
nach Graz unterblieb vorerst. 

23 . 1 1 .2 Der RH bemängelte das Auftreten von 
Koordinationsschwierigkeiten und erheblichen 
Zeitverzögerungen. Nach Ansicht des RH hat sich 
insb die Auf tei lung der Entwicklungsaufgaben auf 
eine Wiener und eine Grazer Planungsgruppe man­
gels genauer Abgrenzung nachteilig auf dieses Pro­
jekt ausgewirkt. 

Der RH empfahl daher, bei der Fortsetzung des 
Grazer Projektes sowie in Hinkunft bei anderen 
derartigen EDV-Entwicklungsprojekten die 
Zusammenarbeit zwischen der Planungsstelle und 
dem örtlichen Projektteam entsprechend zu koor­
dinieren und insb bei gleichzeitiger Bearbeitung 
mehrerer EDV-Projekte für eine zweckmäßige 
Ablauforganisation zu sorgen. 

23 . 1 1 .3 Laut Stellungnahme des BMWF wäre 
eine einzige Entwicklungsgruppe an Ort und Stelle 
für die Dauer dieses Entwicklungsprojektes vorzu­
ziehen gewesen. Da es jedoch nicht vertretbar 
erschienen wäre, zugunsten dieses Projektes die 
ebenfalls vorrangigen zentralen Aufgaben der 
EDV-Einsatzplanung zurückzustellen, sei es nicht 
möglich gewesen, das für die EDV -Organisation 
und Programmit;rung zur Verfügung stehende Per­
sonal auf Dauer nach Graz zu entsenden. Es sei 
jedoch durch die Gewährung entsprechender 
Dienstreisen Vorsorge für regelmäßige Fühlung­
nahmen getroffen worden. 

Im übrigen habe das BMWF im Sommer 1 979 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen die unmittel­
bare Aufsicht und Kontrolle des gegenständlichen 
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Projektes selbst übernommen, um die erforderliche 
Koordination der Zusammenarbeit zwischen der 
Planungsstelle und dem örtlichen Projektteam an 
der UB Graz zu gewährleisten und bei gleichzeiti­
ger Bearbeitung mehrerer EDV-Projekte für eine 
zweckmäßige Ablauforganisation zu sorgen. 

23 . 1 2 . 1 Ein Organisationsschema der UB Graz 
wies drei der Direktion unterstellte Zentralabteilun­
gen auf (allgemeine Verwaltung, Planung und 
EDV-Einsatz). Laut Geschäftsvertei lungsplan lei­
tete zur Zeit der Gebarungsüberprüfung der Biblio­
theksdirektor al le drei Abteilungen. 

23. 1 2.2 Der RH erachtete es für unzweckmäßig, 
für die zentralen Aufgaben eigene Abteilungen vor­
zusehen, wenn ohnedies der Direktor jede Abtei­
lung leitete. Der RH empfahl, das Organisations­
schema im zentralen Bereich neu zu fassen .  

23. 1 2 .3  Laut Stellungnahme des Bibliotheksdi­
rektors wurde ein neues Organisationsschema aus­
gearbeitet, demzufolge die Sachbearbeiter für die 
Angelegenheiten im Zentralbereich dem Direktor 
der UB unmittelbar unterstellt wurden. 

23. 1 3 . 1  Die Geschäfte in der UB waren ferner 
auf fünf weitere Abteilungen aufgeteilt, von denen 
lediglich eine einen Leiter und eine weitere Abtei­
lung nur für einzelne Teilbereiche eine Leitung 
besaß. Somit unterstanden alle anderen Bedienste­
ten unmittelbar dem Direktor, obwohl die UB Graz 
eine Abteilungsorganisation hatte. 

Überdies wurde eine Anzahl von Mitarbeitern 
laut Geschäftsverteilungsplan jeweils gleichzeitig an 
drei bis vier Arbeitsplätzen eingesetzt. 

23. 1 3.2 Der RH hielt es für unzweckmäßig und 
unwirtschaftlich, das Personal regelmäßig mit häu­
fig wechselnden Tätigkeiten in verschiedenen 
Abteilungen zu beschäftigen, aber auch für recht­
lich bedenklich, da § 36 BDG auf eine Entflechtung 
der Zuständigkeiten abzielt. 

Der RH empfahl daher, die Geschäftsverteilung 
neu zu fassen und zur Verbesserung der Über­
schaubarkeit des Personaleinsatzes Zwischenvorge­
setzte zu bestellen. 

23 . 1 3 . 3  Die UB Graz kam dieser Empfehlung 
nach und ernannte Zwischenvorgesetzte, erklärte 
allerdings, Funktionsverschränkungen wären beim 
derzeiti�en Personalstand und insb angesichts der 
langen Offnungszeiten der Bibliothek und der Viel­
falt der Tätigkeiten nicht ganz zu vermeiden. 

23. 1 4. 1  Durch die Festlegung einer Dienstzeit 
von mehr als 40 Wochenstunden ergaben sich 
regelmäßig Mehrdienstleistungen, die bei verschie­
denen Bediensteten finanziell abgegolten wurden. 
Größtenteils erfolgte allerdings ein Freizeitaus­
gleich für die erbrachten Mehrdienstleistungen. 

23 . 1 4.2 Der RH bemängelte die allgemeine Fest­
legung von Mehrdienstleistungen und empfahl, in 
Hinkunft Überstunden nur im Einzelfall bei Bedarf 
anzuordnen. 
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23. 1 4.3  Die UB sagte dies zu. 
23. 1 5 . 1  Im Jahre 1 97 1  erklärte der Großteil der 

Institute der Medizinischen sowie der Philosophi­
schen Fakultät ihr Einverständnis mit der zentralen 
Katalogisierung ihrer Buchzugänge durch die UB. 
Zwecks Übernahme dieser zentralen Katalogisie­
rungsaufgaben erhielt die Bibliothek im Jahre 1 97 1  
sechs Dienstposten. I m  Jahre 1 979 waren in der 
Abteilung Fakultätsdienst bereits 20 Bedienstete 
tätig. Verschiedene Bedienstete des Fakultätsdien­
stes versahen an bestimmten Instituten ihren Dienst, 
darüber hinaus waren sie aber auch anderen Abtei­
lungen regelmäßig zugeteilt. 

23. 1 5 .2 Der RH erachtete die Zutei lung einzel­
ner Bediensteter des Fakultätsdienstes für die Tätig­
keit in anderen Abteilungen sowie den regelmäßi­
gen Wechsel zwischen den Instituten zur Aufarbei­
tung der Bestände als unzweckmäßig. Nach seiner 
Meinung behinderte der weitgestreute Personalein­
satz eine gezielte Bearbeitung der Bestände. 

23. 1 5.3  Laut Stel lungnahme der UB wurden für 
die Tätigkeit des Fakultätsdienstes Prioritäten 
gesetzt, wodurch ua auch die Mißstände, die durch 
die Verwaltung der ehemaligen Institutsbibliothe­
ken durch bibliothekarisch ungeschultes Personal 
entstanden seien, nach Maßgabe der personellen 
Möglichkeiten beseitigt wurden. Die Zuteilung 
eines Bediensteten zur Bearbeitung mehrerer Insti­
tute ziele in erster Linie auf die volle Auslastung 
der Arbeitskapazität ab. 

23 . 1 6. 1  Die Bibliotheken der Institute der Theo­
logischen Fakultät waren durch die Tätigkeit des 
Fakultätsdienstes weitestgehend auf den wissen­
schaftlich erwünschten Stand gebracht worden. 

23 . 1 6.2 Der RH empfahl in diesem Fal le die 
Zusammenfassung zu einer Fakultätsbibliothek im 
Sinne des § 85 UOG, da diese am ehesten für eine 
zentrale Verwaltung bei dezentraler Aufstel lung 
geeignet erschien. 

23 . 1 6 .3  Laut Stel lungnahme des Bibliothekdirek­
tors wurde die Empfehlung des RH dem zuständi­
gen Fakultätsgremium mitgeteilt. 

23. 1 7 . 1  Die letzte Generalrevision der Bestände 
der UB Graz fand nach Mittei lung des Bibliotheks­
direktors etwa im Jahre 1 960 statt. Ferner stamm­
ten die letzten Eintragungen in der Feh lkartei aus 
dem Jahre 1 97 1 .  

23. 1 7 .2  Der RH bemängelte, daß in den letzten 
20 Jahren keine Generalrevision der Bestände 
durchgeführt worden ist. Er empfahl, eine solche 
unverzüglich in die Wege zu leiten und künftig der­
artige Revisionen in regelmäßigen Abständen vor­
zunehmen. 

23. 1 7. 3  Laut Stellungnahme des Bibliotheksdi­
rektors ist eine Generalrevision der Bestände für 
die nächste Zeit geplant. Seit der letzten Generalre­
vision im Jahre 1 960 seien in der UB Graz zahlrei-

ehe Teilrevisionen vorgenommen worden, die eine 
Generalrevision zum Teil ersetzt hätten. Ferner 
habe die Grazer Planungsgruppe für das geplante 
on-l ine-Ausleihesystem eine automationsunter­
stützte Liste aller Fehlbestände mit Kennzeichnung 
im Magazin entwickelt. 

23. 1 8 . 1  Mehrere Angehörige des Lehrkörpers 
hatten ungewöhnlich große Bestände von der UB 
Graz entlehnt, wodurch es zu Schwierigkeiten bei 
der Rückgabe der Werke sowie der Revision der 
Bestände an den jeweiligen Instituten kam. 

23. 1 8 .2 Der RH bemängelte diese Vorgangs­
weise, da sie dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit 
widersprach und Verluste von Bibliotheksbeständen 
bewirkte. Er empfahl, in Hinkunft Mitgliedern des 
Lehrkörpers Werke aus den Beständen der UB, die 
von ihnen zur Durchführung ihrer Lehr- und For­
schungsaufgaben laufend benötigt werden, als wis­
senschaftliche Handapparate zur längerfristigen 
Benützung zur Verfügung zu stellen. Derartige 
Handapparate wären bei Bedarf sowohl anderen 
Benützern als auch dem Bibliothekspersonal in den 
Räumen der Universität zur Revision zugänglich zu 
machen . 

23. 1 8 .3  Die UB stellte in Aussicht, künftig Ent­
lehnungen an Mitglieder des Lehrkörpers nur nach 
§ 10 Abs 4 der Bibliotheksordnung für die Universi­
täten vorzunehmen. 

23 . 1 9 . 1  An der UB Graz wurde keine jährliche 
Revision der Entlehnungen durchgeführt. In der 
Entlehnkartei waren noch zahlreiche Entlehn­
scheine aus früheren Jahren, zurückreichend bis in 
das Jahr 1 969 festzustellen. 

23. 1 9.2 Der RH bemängelte diese Vorgangs­
weise, da bei mehrjährigen Entlehnungen ohne 
regelmäßige Kontrol le der entlehnten Werke erfah­
rungsgemäß Verluste von Bibl iotheksbeständen 
unvermeidlich sind. Er empfahl, in Hinkunft län­
gerfristig entlehnte Werke regelmäßig zur Kon­
trolle vorweisen zu lassen . 

23. 1 9.3  Die UB Graz verwies auf die seit dem 
1 .  Oktober 1 979 im Gang befindliche Generalrevi­
sion der Entlehnungen, da ab diesem Tag die bishe­
rigen Entlehnkarten gegen die neuen maschinenles­
baren und mit Lichtbildern ausgestatteten Ausweise 
umgetauscht würden. 

23.20. 1 Im Jahre 1 978  richtete die UB Graz eine 
Informationsstelle für Literaturrecherchen (kurz 
UBIS) ein, die einen Großteil der Aufträge für eine 
Literatursuche händisch durchführte. Auch über 
das IMD (siehe Abs 23 .9) wurden derartige On­
line-Recherchen, allerdings maschinell , durchge­
führt, wobei die Kostenschätzungen für diese 
Arbeiten rund sechsmal höher lagen als die tatsäch­
lichen Durchführungskosten des UBIS. 

23.20.2 Der RH bemängelte, daß die On-line­
Recherchen nicht ausschließlich an der UB Graz 
organ isiert wurden. Der Vergleich zwischen manu-
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eller und maschineller Literatursuche hätte von 
vornherein zeigen müssen, daß die Verwendung 
bibliographischer Nachschlagewerke die zweckmä­
ßigste Voraussetzung für die Vorbereitung einer 
masch inellen Literatursuche bi ldet. 

Der RH empfahl daher, die Durchführung der 
On-line-Literaturrecherchen zur Gänze an die UB 
Graz zu verlegen. 

23 .20.3 Wie die UB Graz mitteilte, habe die 
Informationsstelle UBIS bereits al le On-l ine­
Recherchen der Universität und der Technischen 
Universität Graz zur Durchführung übernommen. 

23.2 1 . 1  Der Bibliotheksdirektor der UB Graz 
bezeichnete in einem Gutachten zum Ankauf der 
orientkundlichen Privatbibliothek eines verstorbe­
nen Universitätsprofessors für Orientkunde an der 
Universität Graz einen Kaufpreis von 500 000 S für 
die gesamte Bibliothek angesichts des wertvollen 
Zeitschriftenbestandes und des reichen Bestandes 
an Textsammlungen als angemessen. 

23.2 1 .2 Der RH beanstandete diese Pauschalbe­
wertung, die ohne Erstel lung einer gen auen 
Bestandsliste und ohne detail l ierte Schätzung dieser 
Buchbestände erfolgt war. 

Er vertrat ferner die Ansicht, daß eine genaue 
Schätzung der erwähnten Bibliothek unter Berück­
sichtigung der in den Beständen der UB Graz vor­
handenen großen Anzahl gleicher Titel zu einer 
Verminderung des Kaufpreises hätte führen kön­
nen. 

23.2 1 . 3 Laut Stellungnahme des Bibliotheksdi­
rektors habe er keinen Auftrag erhalten, den 
Ankaufspreis zu schätzen, weil dieser bereits im 
Jahre 1 975 zwischen dem Universitätsprofessor und 
dem BMWF vereinbart worden sei. Allerdings legte 
der Bibliotheksdirektor eine gen aue Bewertung der 
Bestände vor, aufgrund weicher er die Höhe des 
Kaufpreises weiterhin als gerechtfertigt bezeich­
nete. 

23 .2 1 .4 Der RH erwiderte, diese Bewertungs­
grundlagen hätten bereits bei der Abfassung des 
Gutachtens in d ie Beurtei lung einbezogen werden 
sollen. 

23.22 . 1  Die Brandmeldeanlagen in  der UB Graz 
waren veraltet und in einem schlechten Zustand. 
Außerdem fehlten Brandmelder im Kellermagazin 
unter dem Bibliotheksneubau, im Zwischenmagazin 
sowie in den Publikums- und Amtsräumen. 

23.22.2 Der RH bemängelte diesen Zustand und 
empfahl, unverzüglich Maßnahmen zur Verbesse­
rung der Brandsicherheit der UB Graz zu setzen. 

23.22.3 Laut Stel lungnahme der UB Graz wurde 
bereits ein Gutachten der Landesstelle für Brand­
verhütung in der Steiermark eingeholt. Eine Erneu­
erung und Modernisierung der Brandrneideanlagen 
sei in Aussicht genommen. 

23.23 Ferner stellte der RH gegenüber dem Rek­
tor der Universität Graz noch weitere Mängel in 
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der Gebarung der UB  Graz fest, s o  ua  zahlreiche 
Zahlungs- und Verrechnungsmängel, d ie Nichtein­
haltung des vorgeschriebenen Bestellverfahrens und 
die unzulässige Verwendung von Akkreditiven und 
Bankgarantien. Entsprechende Maßnahmen zur 
Verbesserung der Haushaltsführung wurden von 
den Organen der Universität zugesagt. 

Zentrale Bibliotheksverwaltung (Abteilung 3 1  des 
BMWF) 

24. 1 . 1  Im Stellenplan für das Jahr 1 979 waren für 
die Zentralleitung des BMWF (Ans 1 / 1 4000) 1 36 
Planstellen für Beamte und zwei Planstellen für 
Venragsbedienstete, für den Bereich der Bibliothe­
ken (Ans 1 / 1 4230) 575 Planstellen für Beamte und 
340 Planstellen für Vertragsbedienstete vorgesehen. 
Acht der für den Bereich der Bibliotheken vorgese­
henen- Planstellen wurden zT schon seit Jahren für 
im Bereich der Zentral leitung verwendete Bedien­
stete gebunden. 

24. 1 .2 Der RH folgerte daraus, daß im Planstel­
lenbereich des "BMWF-Zentralleitung" zu wenig 
Planstellen vorgesehen waren. Unter Hinweis auf 
die Bestimmungen des § 2 BDG 1 977, 
BGBI r 329, empfahl der RH, die bisher den 
Bibl iotheken zugeordneten, aber zugunsten der 
Zentralleitung des BMWF gebundenen Planstellen 
künftig beim Ans 1 / 1 4000 im Stellenplan vorzuse­
hen. 

24. 1 . 3 Das BMWF schloß sich der Ansicht des 
RH an und teilte mit, es sei immer bemüht gewe­
sen, die für das "BMWF-Zentralleitung" veran­
schlagten Planstellen zu erhöhen. Leider sei ihm 
das nicht gelungen. Es werde jedoch weiterhin für 
eine Vermehrung der Planstellen eintreten, wobei 
dies aber von der Zustimmung des BKA und BMF 
abhängig sein werde. 

24.2. 1 Eine B-Bedienstete leistete seit Jän­
ner 1 975 und eine A-Bedienstete seit Feber 1 975 
ihren Dienst in der Abt 3 1  des BMWF, beide 
besetzten jedoch Dienstposten (Planstellen) im Per­
sonalstand des Bibl iotheksdienstes. 

24.2.2 Als Dienstzuteilung bezeichnet das BDG 
eine vorübergehende Dienstleistung bei einer ande­
ren Dienststelle. Da bei einer viereinhalbjährigen 
Tätigkeit aber von einer vorübergehenden Maß­
nahme nicht mehr gesprochen werden kann, emp­
fahl der RH, die beiden Bediensteten in den Perso­
nalstand des BMWF zu übernehmen. 

24.2.3 Laut Mitteilung des BMWF seien im Hin­
blick auf den umfangreichen Arbeitsanfall in der 
Abt 31 die Dienstzuteilungen erforderlich gewesen. 
Eine Übernahme der beiden Bediensteten auf Plan­
stellen der Zentralleitung s6i nach Maßgabe der 
Verfügbarkeit geeigneter Planstellen in Aussicht 
genommen. 

24.3 . 1  Das BMWF genehmigte den Bediensteten 
der Universitätsbibliothek (UB) der TU Graz und 
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der Universität für Bildungswissenschaften in Kla­
gen furt monatliche Überstunden in erheblicher 
Zahl zur Durchführung von Katalogisierungsarbei­
ten, ohne die Dauer dieser Rahmengenehmigung 
vorweg festzulegen. 

24.3 .2 Der RH bemängelte diese Vorgangsweise 
und empfahl die vorangehende Erstellung eines 
Rahmenplanes für d ie Durchführung der erforder­
lichen Katalogisierungsarbeiten sowie einen Nach­
weis der vom einzelnen Bediensteten erbrachten 
Arbeitsleistung nach Ablauf des genehmigten Rah­
mens. 

24.3 .3 Das BMWF wird künftig entsprechend 
vorgehen. 

24.4 . 1 . 1  Im Jahre 1 978  schloß das BMWF auf 
Ersuchen des Vorstandes der Lehrkanzel für phi lo­
sophische Grundlagenforschung an der Universität 
Graz mit dem am Rechenzentrum Graz in enger 
Verbindung mit dem Institut für maschinelle Doku­
mentation (IMD) stehenden Verein zur Förderung 
der elektronischen Informationsverarbeitung einen 
Vertrag über den Aufbau einer Informations- und 
Dokumentationsstelle für Philosophie in Graz. Für 
die erste Phase der Arbeiten wurden 1 90 000 S 
bereitgestellt . 

24.4. 1 .2 Der RH äußerte grundSätzliche Beden­
ken hinsichtlich der Auftragsvergabe an einen pri­
vaten Verein, in dessen Rahmen ausschließlich 
Bundesbedienstete die erforderlichen Arbeiten 
durchführten, die bei entsprechenden Begleitmaß- ' 
nahmen im Rahmen der UB Graz zu erledigen 
gewesen wären. 

24.4. 1 . 3 Laut Stellungnahme des BMWF falle die 
Erfüllung dieser AufgabensteI lung nicht in den 
Tätigkeitsbereich der UB Graz, noch seien dort die 
Möglichkeiten einer Durchführung gegeben. Bun­
desbedienstete hätten jedoch zu den Arbeiten her­
angezogen werden müssen, um die Mitarbeit geeig­
neter Fachkräfte sicherzustellen. 

24.4. 1 .4 Aufgrund seiner Erfahrungen verblieb 
der RH jedoch weiterhin bei seiner Ansicht, daß 
die Einschaltung eines privaten Vereines zur Besor­
gung öffentlicher Aufgaben entbehrlich gewesen 
wäre. 

24.4.2. 1 Das bereits erwähnte Pauschalhonorar 
von 1 90 000 S wurde zur Hälfte bei Inkrafttreten 
des Vertrages, der Rest bereits nach sechsmonatiger 
Laufzeit der für ein Jahr geltenden Vereinbarung 
flüssig gemacht. 

24.4.2.2 Der RH bemängelte diese vorzeitige 
vollständige Zahlung und weiters eine im Vertrag 
enthaltene Verlängerungsmöglichkeit für ein weite­
res Jahr, die zu einem Zeitpunkt wirksam werden 
sollte, zu dem noch nicht die Qualität der bisher 
erbrachten Leistung beurteilt werden konnte. 

24.4.2 .3 Das BMWF sicherte eine diesbezügliche 
Änderung des Vertrages zu. 

24.5 . 1 . 1  Auf Anregung eines privaten Vereines 
übertrug das BMWF diesem d ie Erstel lung einer 
Untersuchung über die Einbindung der Bibliotheks­
benützung in das Studium an den Universitäten 
und zahlte ein Pauschalhonorar von 25 000 S. Die 
Durchführung dieser Untersuchung übernahmen 
durchwegs Bibliothekskräfte und Universitätsassi­
stenten in Form von Nebenbeschäftigungen, wobei 
deren Meldung an die Personalabteilung des 
BMWF unterblieb. 

24.5. 1 .2 Nach Auffassung des RH wären d ie 
Arbeiten von Beamten des BMWF im Rahmen ihrer 
d ienstlichen Obliegenheiten zu erledigen gewesen. 

24.5 . 1 .3 Das BMWF erklärte hiezu, die Fülle der 
in der zuständigen Abteilung anfallenden Tätigkei­
ten habe die Vergabe der Arbeiten an einen priva­
ten Verein im Wege der Auftragsforschung erfor­
derlich gemacht. 

24.5.2 . 1 Auch bezüglich einer Studie über den 
Ausbau einer österreichischen Zeitschriftendaten­
bank beauftragte das BMWF diesen privaten Ver­
ein zu einem Pauschalhonorar von 25 000 S, 
obwohl bereits zwei Bundesbedienstete unabhängig 
voneinander vom BMWF überaus positiv bewertete 
einschlägige Arbeiten vorgelegt hatten. 

24.5.2 .2 Der RH bemängelte d iese Vorgangs­
welse. 

24.5.2.3 Laut Stellungnahme des BMWF habe es 
der Umfang dieses Projektes nicht gerechtfertigt, 
mit der Erstellung des notwendigen Detailprojektes 
weiterhin die mit dieser Tätigkeit befaßten Beamten 
sowie weitere Bedienstete der Bibliotheken zu 
betrauen und diese dadurch von ihren normalen 
Dienstobliegenheiten abzuziehen. 

24.6 . 1 Im . Jahre 1 975 beauftragte das BMWF 
eine private Vereinigung mit der Erstellung einer 
Liste der von den Universitäten und Bibliotheken 
bezogenen Zeitschriften (Zeitschriftenliste) zum 
1 .  Jänner 1 974. Diese Zeitschriftenliste wurde im 
Jahre 1 976 fertiggestellt. In  der Folge arbeitete 
diese private Vereinigung weiter an der Erstellung 
einer Zeitschriftenliste 1 976, ohne daß sie dazu 
vom BMWF beauftragt worden wäre. Im 
Jahre 1 978  bewill igte das BMWF zur Durchfüh­
rung der Arbeiten einen Betrag von 1 09 000 S. 
Infolge personeller und technischer Schwierigkei­
ten konnte die Zeitschriftenl iste zum 1 .  Jänner 1 976 
bis Mai 1 979 nicht fertiggestellt werden. 

24.6.2 Auch der RH hielt die Erstel lung einer 
Zeitschriftenliste im Interesse einer besseren Infor­
mation und möglichst sparsamen Verwaltung der 
Mittel für zweckmäßig. Er bemängelte jedoch im 
Gegenstand das Fehlen eines genau festgelegten 
Termines, der erforderlichen Konzepte, eines Pro­
jektverantwortlichen und überhaupt eines Auftra­
ges sowie die nicht termingerechte Abrechnung 
durch die private Vereinigung. 

• 
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24.6.3 Das BMWF begründete die nicht erreichte 
Fertigstellung der Zeitschriftenliste 1 976 mit 
Erkrankungen und maschinenbedingten Schwierig­
keiten infolge der inhaltlichen Vermehrung, ver­
bunden mit der Umstellung auf eine neue EDV­
Anlage. Im übrigen werde den Empfehlungen des 
RH in Hinkunft Folge geleistet. Eine Zeitschriften­
liste 1 978  sei im Dezember 1 979 erschienen und 
habe bereits zu Ersparungen bei den Zeitschriften­
abonnements geführt. 

24.7. 1 In den Jahren 1 978 und 1 979 wurde eine 
private Vereinigung mit der Durchführung eines 
Probelaufs eines Fragebogens zur Benützerfor­
schung bzw der Erstellung eines Konzeptes für eine 
Benützerumfrage beauftragt. Den verspätet vorge­
legten Abrechnungen über die Kosten war zu ent­
nehmen, daß diese Aufträge von Bediensteten des 
Bibl iotheksbereiches nebenberuflich und im Auf­
trag der Vereinigung durchgeführt worden waren. 

24.7.2 Unter Hinweis auf die Förderungsrichtli­
nien beanstandete der RH die verspätete Abrech­
nung und das Fehlen der dienstrechtlich vorge­
schriebenen Meldung der Nebenbeschäftigung 
durch die Bediensteten. Der RH empfahl alle 
Bediensteten anzuweisen, ihre nebenberufliche 
Tätigkeit streng von ihrer dienstlichen zu trennen. 

24.7 .3 Das BMWF sagte Bemühungen um eine 
termingerechte Abrechnung und Beachtung der 
übrigen Empfehlungen zu .  

24.8 . 1 . 1  Eine private Vereinigung erhielt 1 973 
zur Durchführung verschiedener Forschungsauf­
träge und zur Anschaffung von Lehr- und Arbeits­
behelfen Förderungszuwendungen im Gesamtbe­
trag von 1 32 000 S. Der erste Teil dieser Subventio­
nen wurde von der Vereinigung verspätet im 
November 1 975 und der Rest nach weiteren 
Fristerstreckungen im September 1 977 abgerechnet. 

24.8 . 1 .2 Bei einer der oa Subventionen im Betrag 
von 20 000 S ersuchte die Vereinigung im 
Mai 1 974, den Betrag für einen anderen Aufgaben­
zweck verwenden zu dürfen. Nachdem das BMWF 
dem Antrag zugestimmt hatte, ersuchte die Vereini­
gung im November 1 974 neuerlich um Umwid­
mung des Betrages. Hiezu teilte das BMWF der 
Vereinigung mit, daß eine diesbezügliche Beschluß­
fassung erst erfolgen werde. Da bis Jänner 1 977 
keine Weisung über die Verwendung des Betrages 
an die Vereinigung ergangen war, unterbreitete sie 
dem BMWF einen Widmungsvorschlag, dem d ieses 
zustimmte. 

24.8 .2 Der RH bemängelte einerseits, daß die 
Abrechnungen verspätet vorgelegt worden waren, 
und andererseits, daß 1 973 und 1 974 vom BMWF 
ausbezahlte Subventionen erSt 1 976 und 1 977 von 
der Vereinigung verbraucht wurden. Der RH hielt 
es ferner mit den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit für nicht 
vereinbar, daß erst dreieinhalb Jahre nach Subven­
tionsgewährung der Verwendungszweck festgelegt 
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wurde. Er empfahl daher, in Hinkunft die Förde­
rungsrichtlinien zu beachten und Förderungszusa­
gen erst bei nachgewiesenem Bedarf zu verwirkli­
chen. 

24.8 .3 Das BMWF erklärte hiezu, es habe die 
Subventionen deswegen ausbezahlt, weil Personal­
und Sachkosten zT sofort anfielen und nicht 
erkennbar war, daß die Förderungsmittel im übri­
gen erSt wesentlich später benötigt wurden. In Hin­
kunft werde aber den Empfehlungen des RH Folge 
geleistet werden. 

24.9. 1 Im Jahre 1 977 vereinbarte das BMWF mit 
einer privaten Vereinigung, daß diese gegen Bezah­
lung von Pauschalhonoraren Mitglieder zu auslän­
dischen Bibliotheken, Fachkongressen und Fortbil­
dungsveranstaltungen entsenden sollte. Gegen ein 
Honorar von 500 S sollte ferner jedes entsendete 
Mitglied der Vereinigung dem BMWF einen Erfah­
rungsbericht übermitteln. In den Jahren 1 977 und 
1 978 wurden auf die vereinbarte Art 3 1  Personen 
zu Kongressen und Tagungen entsendet, wobei es 
sich bei den Delegierten immer um Bundesbedien­
stete, uzw vor allem aus dem Ressortbereich han­
delte, die für die Teilnahme an den Veranstaltun­
gen Sonderurlaub vom BMWF erhielten. Ab dem 
Jahre 1 979 wurden die Honorare über Vorschlag 
des BMWF nicht mehr im Einzelfall, sondern aus 
einem Vorschuß gegen nachträgliche Abrechnung 
bezahlt . 

24.9.2 Der RH zeigte die versicherungsrechtli­
chen Schwierigkeiten auf, die sich für die Bedien­
steten ergeben könnten und empfahl, diese Vor­
gangsweise einzustellen und nach einer entspre­
chenden Novel I ierung der RGV den Bediensteten 
Reisekostenzuschüsse zu gewähren. Er bemängelte 
ferner die Anweisung des Vorschusses, weil der 
Zahlung noch keine Leistungen der Vereinigung 
gegenüberstanden. 

24.9 .3 Das BMWF begründete seine Vorgangs­
weise damit, daß es nicht alle Aktivitäten des Aus­
landes auf dem Gebiet des wissenschaftlichen 
Bibliotheks-, Dokumentations- und Informations­
wesens auf ihre Bedeutung für die weitere Entwick­
lung des österreichischen Bibliothekswesens beur­
teilen könne und deshalb die Vereinigung, welche 
die internationalen Kontakte unterhalte, mit der 
Entsendung beauftragt habe. Im Hinblick auf die 
vom RH geäußerten Bedenken habe es jedoch die 
Vereinbarung mit der Vereinigung aufgelöst; der 
nicht in Anspruch genommene Vorschußbetrag sei 
bereits zurückgezahlt worden. 

24. 1 0. 1  Ein Bediensteter des BMWF, der von der 
zuvor erwähnten privaten Vereinigung zu einer 
Tagung entsendet wurde, hat bei dem Ansuchen 
um Sonderurlaub dem BMWF gegenüber ausge­
führt, daß die Kosten von der privaten Vereinigung 
getragen würden. Tatsächlich zahlte das BMWF an 
die Vereinigung ein Pauschalhonorar für diese 
Reise, so daß letztlich die Kosten doch vom BMWF 
getragen wurden. 
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24. 1 0.2  Der RH bemängelte diese Vorgangs­
weise. Ferner empfahl er, stets auf der Vorlage von 
Erfahrungsberichten zu bestehen, um die Ergeb­
nisse von Veranstaltungen einem möglichst großen 
I nteressentenkreis zugänglich zu machen. 

24. 1 0.3  Laut Stellungnahme sei das BMWF bei 
der Gewährung des Sonderurlaubes von der 
Annahme ausgegangen, daß ihm keine Kosten 
erwachsen würden. Infolge Auflösung der Verein­
barung mit der privaten Vereinigung würden solche 
Probleme in Hinkunft jedoch nicht mehr auftreten .  
Den Verzicht auf Erfahrungsberichte begründete 
das BMWF damit, daß ihm ohnedies alle Erkennt­
nisse und Erfahrungen der entsendeten Personen 
unmittelbar zugute kämen. 

24. 1 0.4 Der RH entgegnete, daß unter Berück­
sichtigung der möglichen Personalfluktuation 
trotzdem die Vorlage von Erfahrungsberichten 
zweckmäßig wäre. 

24. 1 0 .5 Das BMWF teilte absch ließend mit, daß 
es nunmehr grundsätzlich d ie Vorlage von Erfah­
rung berichten verlange. 

24 . 1 1 . 1 Das BMWF ersuchte im Jahre 1 978 eine 
private Vereinigung um Vorschläge, welche Biblio­
theksbchleute im Rahmen des österreichisch­
sowjetischen Kulturaustausches an einem Seminar 
in Moskau teilnehmen könnten. Die Vereinigung 
schlug vier Bundesbedienstete, darunter ein Mit­
glied der Abt 3 1  des BMWF, vor. Das BM stimmte 
diesem Vorschlag zu und überwies die Reisekosten 
an die Vereinigung. 

24. 1 1 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß es 
Aufgabe des BMWF gewesen sei, die Bediensteten 
für die Teilnahme selbst auszusuchen. Darüber hin­
aus war er der Ansicht, daß Reisen im Zusammen­
hang und in Erfüllung der Kulturübereinkommen­
Dienstreisen im Sinne der RGV darstellten. 

24. 1 1 .3 Laut Stel lungnahme habe das BMWF 
keine Bedenken gehabt, d ie private Vereinigung im 
Sinne einer Entscheidungshilfe mit der Namhaft­
machung geeigneter Fachleute zu beauftragen, 
zumal es den Vorschlag hätte abändern können. 
Das BMWF habe jedoch beim BMF bereits bean­
tragt, im Bundesvoranschlag 1 9 8 1  d ie derzeit beim 
Ans 1 / 1 4 1 28 veranschlagten Ausgabenermächti­
gungen bei 1 /  1 4238 mitzuveranschlagen, damit in 
Hinkunft solche Reisen als Dienstreisen durchge­
führt werden können. 

24. 1 2 . 1  Eine private Vereinigung wurde vom 
BMWF im Jahre 1 976 beauftragt, im Rahmen des 
Kulturaustausches mit verschiedenen Staaten als 
Gastgeber für ausländische Besucher aufzutreten. 
Die Vereinigung erhielt dafür einen Vorschuß von 
1 5  000 S überwiesen. Der erste derartige Besuch 
fand im Mai 1 978,  der zweite im Oktober 1 978 
statt. 

24. 1 2 .2 Da gem § 28 Abs 2 BHV die vorzeitige 
Anweisung von erst im Nachjahr fäl l igen Ausgaben 

unstatthaft ist, beanstandete der RH diese Vor­
gangswelse_ 

24. 1 2 .3 Das BMWF wird keine weiteren Vor­
schüsse mehr anweisen. 

24. 1 3 . 1  Im Jahre 1 972 stellte der Direktor der 
UB Wien das Fehlen von Büchern mit dem damals 
geschätzten Wert von 1 00 000 S fest. Die polizeili­
chen Erhebungen ergaben, daß der Diebstahl von 
einem Bediensteten der Universität verübt worden 
war. Dieser wurde sofort ohne Kürzung der 
Bezüge vom Dienst suspendiert und im Feber 1 974 
wegen des Verbrechens des Mißbrauches der Amts­
gewalt und des Diebstahls - der Wert der gestohle­
nen Bücher war in der Zwischenzeit mit 440 000 S 
ge chätzt worden - verurteilt . Der erhobenen Nich­
tigkeitsbeschwerde und Berufung gab der Oberste 
Gerichtshof im September 1 975  nur zum Teil statt 
und verurteilte den Angeklagten zu 1 8  Monaten 
schweren Kerkers. Das zuständige Gericht unter­
ließ es jedoch ,  das BMWF von der Rechtskraft des 
Urtei ls zu verständigen. 

Auch das Rektorat der Universität erkundigte 
sich nur bis Juni 1 975  einige Male, ob das Urteil 
schon rechtskräftig sei. So dauerte es bis 
März 1 977, bis die Abt 3 1  des BMWF die zustän­
d ige Personalabtei lung auf die rechtskräftige Ver­
urteilung und die damit verbundenen Wirkungen 
der Ämterunfähigkeit des Bediensteten hinwies. 
Das BMWF verfügte daraufhin im April 1 977 die 
Entlassung des Bediensteten mit Wirkung ab Sep­
tember 1 975 .  In der Zwischenzeit hatte aber dieser 
Bedienstete - auch während seiner durch Gnaden­
akt des Bundespräsidenten verkürzten Haftzeit -
den vollen Bezug erhalten, wodurch ein Nettoüber­
genuß von rund 1 25 000 S entstand. Nach zahlrei­
chen Bemühungen unter Einschaltung der Finanz­
prokuratur und des BMF sowie Einbringung einer 
Klage wurde im Feber 1 979 ein Vergleich über die 
Rückzahlung des Übergenusses und Bezahlung des 
Schadens mit dem ehemaligen Bediensteten abge­
schlossen. 

24. 1 3 .2 . 1 Nach Ansicht des RH haben es alle mit 
der Angelegenheit befaßten Stellen verabsäumt, in 
angemessener Frist die Rechtsfolgen aus der Verur­
tei lung eintreten zu lassen. Die Hereinbringung des 
dadurch entstandenen Übergenusses erforderte 
eine zusätzliche Arbeit der damit befaßten Bundes­
ministerien! Gerichte und der Finanzprokuratur. 

24. 1 3 .2 .2 Der RH empfahl darüber hinaus, bei 
derart schweren Dienstpflichtverletzungen, die im 
übrigen vom Bediensteten von Anfang an zugege­
ben wurden, von der in der DP bzw dem BDG in 
Zusammenhang mit der Suspendierung gegebenen 
Möglichkeit einer Bezugskürzung Gebrauch zu 
machen. 

/ -

24. 1 3 .3  Das BMWF teilte die Ansicht des RH 
und hat liie entsprechenden Empfehlungen und 
Anordnungen an d ie Dienststellen erlassen. 
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24. 1 4 . 1  Im Bereich der UB Wien war von der 
Bibliotheksleitung den Bediensteten erlaubt wor­
den, auszuscheidende Bücher und Maku laturware 
zum Altpapierpreis von der UB zu kaufen und zu 
einem höheren Preis zu veräußern. 

24. 1 4.2  Im Hinblick auf § 35 Abs 1 BHV, dem­
zufolge Bundeseinnahmen im vollen Umfang ein­
zuheben sind, aber auch aus Gründen der Kon­
trolle und Sicherheit der Bestände beanstandete der 
RH diese Vorgangsweise und empfahl dem 
BMWF, die Bibliotheksdirektion zum Widerruf 
dieser Erlaubnis zu veranlassen. 

24. 1 4.3  Das BMWF hat eine diesbezügliche Wei­
sung bereits erlassen. 

24. 1 5 . 1 Im Dezember 1 972 brachte die UB Wien 
dem Landesgericht Wien zur Kenntnis, daß im 
Auktionskatalog einer deutschen Firma 46 Werke 
aus den Beständen der UB angeboten wurden. 
Über Aufforderung des BMWF stellte die UB Wien 
im S�ptember 1 977 klar, daß aufgrund einer weite­
ren Uberprüfung 34 Werke, die bei der Nach­
kriegsrevision noch vorhanden waren, fehlten. Im 
übrigen übermittelte die UB Wien dem BMWF eine 
Liste von weiteren 95 Werken, deren Verlust in der 
Zwischenzeit festgestellt worden war. 

24. 1 5 .2 . 1 Der RH bemängelte die Vorgangs­
weise der UB, insoweit sie nicht den Haushaltsvor­
schriften über die Sachgüterverwaltung entsprach. 
Eine zeitgerechte Befassung der Strafbehörden 
- das Fehlen der Werke war das erste Mal im Jahre 
1 97 1  festgestellt worden - wäre einer Aufklärung 
strafbarer Tatbestände dienlich gewesen und hätte 
deren Wiederholung unterbunden. 

24. 1 5 .2 .2 Der RH regte weiters an, bei Diebstäh­
len, bei denen ein Verdacht wegen Vergehens nach 
dem Ausfuhrverbotsgesetz vorliegt, auch das Bun­
desdenkmalamt einzuschalten. 

24. 1 5 .3  Das BMWF hat die Bibliotheksdirektion 
bereits angewiesen, in Hinkunft stets die erforderli­
chen Schritte zu unternehmen. Im übrigen wies das 
BMWF darauf hin, daß dieser Schadensfall im 
Zusammenhang mit dem unter Abs 24. 1 3. 1  ange­
führten Diebstahl gesehen wurde und auch die 
Staatsanwaltschaft keine weiteren Erhebungen 
mehr angestel lt hat. Die Anregung auf Befassung 
des Bundesdenkmalamtes wurde aufgegriffen. 

24. 1 6. 1 Im September 1 977 berichtete die UB der 
Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt 
dem BMWF über die im Zuge der Übersied lungstä­
tigkeiten in die neuen Räume der UB Klagenfurt 
festgestel lte Wahrscheinlichkeit des Diebstahls 
einer Reihe von Frühdrucken, woraufhin das 
BMWF den Direktor der Handschriftensammlung 
der Österreichischen Nationalbibliothek mit der 
Überprüfung der in den neuen Räumen gegebenen 
örtlichen Sicherheitsvorkehrungen beauftragte. Das 
Gutachten zeigte verschiedene bauliche, organisa­
torische und betreuungsmäßige Mängel im örtli­
chen Bibliotheksbereich auf. 
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24. 1 6.2 Der RH vermerkte kritisch, daß der auf­
grund des Gutachtens erarbeitete Maßnahmenkata­
log nur sehr zögernd in Angriff genommen wurde 
und darüber hinaus verschiedene Anregungen des 
Gutachtens ohne nähere Begründung als entbehr­
lich bezeichnet wurden. 

24. 1 6.3 Laut Mitteilung des BMWF seien die 
vordringlichsten Sanierungsmaßnahmen zwischen­
zeitlich durchgeführt bzw in Angriff genommen 
worden. Des weiteren habe die Bibliotheksdirek­
tion den Auftrag erhalten, zu verschiedenen 
Bemängelungen Stel lung zu nehmen und weitere 
Maßnahmen vorzuschlagen. 

24. 1 7 . 1  Entgegen einer im Juli 1 977 ergangenen 
diesbezüglichen Weisung veröffentlichte die UB 
der Montanuniversität Leoben im Jahre 1 978  zwei 
Bücher, die unter der Mitarbeit mehrerer Biblio­
theksbediensteter herausgegeben wurden, ohne 
vorherige Genehmigung des BMWF. 

24. 1 7 .2  Der RH erachtete die vorangehende 
Genehmigung von Veröffentlichungen für zweck­
mäßig, um deren Notwendigkeit und die Finanzie­
rung entscheiden zu können. Im übrigen wäre 
sicherzustellen, daß die Mitarbeit von Universitäts­
bediensteten an derartigen Publikationen außerhalb 
der Dienstzeit erfolge. 

24. 1 7.3  Wie das BMWF mitteilte, seien die ent­
sprechenden Weisungen ergangen. 

24. 1 8 . 1  Das BMWF gewährte verschiedenen 
Bediensteten sogenannte "Reisekostenzuschüsse" 
für Auslandreisen. 

24. 1 8 .2 Wie der RH bereits bei früheren Über­
p�üfungen im Ressortbereich aufgezeigt hat, ent­
behrte diese Vorgangsweise einer gesetzlichen 
Grundlage. Da jedoch weitgehend die Notwendig­
keit der Gewährung derartiger Zuschüsse im Inter­
esse der Wissenschaft anerkannt ist, empfahl der 
RH dem BKA, für eine entsprechende Novellie­
rung der Reisegebührenvorschrift zu sorgen. 

Ferner bemängelte der RH die den haushalts­
rechtlichen Vorschriften widersprechende Anwei­
sung von Zuschüssen für nicht dem Personalstand 
der Bibliotheken (Ans 1 / 1 4230) angehörende 
Bedienstete und die fehlende Befassung der Perso­
nalvertretung bei der Gewährung der erforderli ­
chen Sonderurlaube. 

24. 1 8 .3  Laut Stellungnahme des BMWF habe es 
. mangels gesetzlicher Grundlage die Reisekostenzu­
schüsse in Anlehnung an die Bestimmungen der 
RGV ausbezahlt und daher auch nur sinngemäß 
die Bestimmungen des § 47 BHV (Verrechnung der 
Kosten auswärtiger Amtshandlungen) angewendet. 
Die Bestimmungen des Bundes-Personalvertre­
tungsgesetzes würden in Hinkunft entsprechend 
beachtet. 

24. 1 9. 1  Im Jahre 1 975 ersuchte eine private Ver­
einigung, ihrem damaligen Präsidenten, einem 
Bediensteten aus dem Bibl iotheksbereich, eine Aus-
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landsdienstreise zu einer Konferenz zu bewil l igen. 
Da auch der Generaldirektor der Österreichischen 
Nationalbibliothek aus gleichem Grund eine Aus­
landsdienstreise beantragt hatte, entschied das 
BMWF, lediglich diesem die Reise zu gestatten .  
Der privaten Vereinigung sollte jedoch ein 
Zuschuß in der ungefähren Höhe der Reisekosten 
gegeben werden, damit der Präsident dieser Verei­
nigung an dieser Konferenz tei lnehmen konnte. 
Ferner wurde ihm ein Sonderurlaub bewilligt. 

24. 1 9.2 Der RH bemängelte d iese Vorgangs­
weise, weil dadurch zwar lediglich eine Auslands­
dienstreise ausgewiesen, tatsächlich aber zwei Aus­
landreisen finanziert wurden, wobei nur d ie Kosten 
teilweise bei anderen fg Ansätzen und Posten zur 
Verbuchung gelangten. Ferner wies der RH auf d ie 
fehlende Befassung der Personalvertretung und die 
verspätete Abrechnung der Subvention hin. 

24. 1 9. 3  Das BMWF bezeichnete die Teilnahme 
eines Vertreters dieser privaten Vereinigung an der 
Konferenz und die Gewährung eines Zuschusses an 
diese für sachlich gerechtfertigt. 

24.20 . 1  Im Jahre 1 976 plante das BMWF, ein 
Verzeichnis der Bibliotheken, DokumentationssteI­
len und Informationsmittel in Österreich herauszu­
geben. Für die Vergabe des Druckauftrages wurde 
eine Ausschreibung durchgeführt. Infolge der 
Änderungen durch das UOG verzögerte sich d ie 
Herausgabe des Verzeichnisses bis März 1 978, 
wobei das BMWF den Druckauftrag ohne weitere 
Ausschreibung an den Bill igstbieter der Erstaus­
schreibung vergab. 

24.20.2 Der RH empfahl unter Hinweis auf die 
ÖNORM A 2050, bei derartig langen Zeitunter­
schieden zwischen Ausschreibung und Vergabe d ie 
Aufträge neuerlich auszuschreiben. 

24.20.3 Das BMWF wird der Empfehlung künf­
tig entsprechen. 

24.2 1 . 1  Im Mä{'Z 1 978 schlug ein damaliger 
Bediensteter der Abt 3 1  vor, ein von ihm für d ienst­
liche Zwecke erstelltes Abkürzungsverzeichnis in 
OCR-Schrift zu übertragen und danach im Licht­
satz drucken zu lassen. Das Verzeichnis umfaßte 
damals rund 3 000 Eintragungen. Nach Genehmi­
gung des Vorschlages wurde im Juli 1 978 die Gat­
tin des Bediensteten und eine weitere Person mittels 
Werkvertrag m it der Aufnahme von 3 750 Eintra­
gungen beauftragt. Nach einer Verlängerung der 
Frist zur Fertigstel lung teilten die Auftragnehmer 
im April 1 979 dem BMWF mit, sie hätten bis zu 
d iesem Zeitpunkt 4 250 Aufnahmen durchgeführt, 
für weitere 3 500 bis 4 000 Eintragungen läge noch 
Material vor. 

24.2 1 .2 Nach Ansicht des RH hätte der Arbeits­
umfang bereits vor Auftragserteilung geklärt wer­
den müssen. Er empfahl daher, vor weiterer Auf­
tragsvergabe von einem Sachverständigen die . Zweckmäßigkeit der bisherigen und künftigen Auf-

nahmen beurteilen zu lassen. Ferner regte der RH 
an, in Hinkunft auch im Rahmen der Privatwirt­
schaftsverwaltung jene Bestimmungen sinngemäß 
anzuwenden, die im Verwaltungsverfahren bezüg­
lich der Befangenheit gelten, und auch die Bestim­
mungen der ÖNORM A 2050 entsprechend zu 
beachten. 

24.2 1 .3 Laut Stellungnahme des BMWF habe ein 
Gutachter in der Zwisthenzeit festgestel lt, daß bis 
zur Fertigstellung der Arbeiten mit insgesamt 8 000 
Eintragungen zu rechnen sei. Eine Vervollständi­
gung der Eintragungen könnte in ein bis zwei Jah­
ren zu 1 5  000 bis 20 000 Aufnahmen führen. Da 
eine allfäll ige Einstell ung der Erfassungstätigkeit 
al le bisherigen Aufwendungen und Anstrengungen 
wertlos werden ließe, sei ein weiterer Auftrag zur 
Erfassung bis insgesamt 8 250 Eintragungen verge­
ben worden. Im übrigen sei der Umfang der zu 
erwartenden Arbeiten zum Zeitpunkt der Auftrags­
vergabe nicht genau zu ermitteln gewesen. Die 
übrigen Anregungen des RH würden in Hinkunft 
beachtet. 

24.2 1 .4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, daß 
\'or Erteilung des Erstauftrages, der zwangsläufig 
zu Folgeaufträgen führte, der annähernde Umfang 
der zu erwartenden Arbeiten hätte ermittelt werden 
sollen. 

24.22 . \ Im Jahre 1 978  wurde einer Privatperson 
ein Auftrag zur Erstellung eines Konzeptes betref­
fend den Stellraum der wissenschaftl ichen Biblio­
theken Wiens gegen ein in drei Teilsummen zu ent­
richtendes Honorar von 298 000 S erteilt. Bei Über­
weisung des zweiten Teilbetrages stellte der Auf­
tragnehmer die Umsatzsteuer getrennt in Rech­
nung und diese wurde vom BMWF auch bezahlt. 

24.22.2 Der RH empfahl, bei Bezahlung der letz­
ten Rate diese Umsatzsteuer wieder abzuziehen, 
weil aufgrund des Vertragstextes alle Abgaben im 
Honorar enthalten waren. Weiters wurde empfoh­
len, in Hinkunft bei Verwendung des vom BMWF 
ausgearbeiteten Mustervertrages keinesfalls zusätz­
l ich die Umsatzsteuer anzuweisen. 

24.22 .3  Laut Mitteilung des BMWF wird den 
Empfehlungen Folge geleistet. 

24.23 . 1 Die UB Wien erhielt im Jahre 1 972 ein 
Kraftfahrzeug für betriebliche Zwecke zugewiesen. 
Dieses Kraftfahrzeug legte im Jahre 1 976 in rund 
840 Betriebsstunden 1 500 km zurück und beför­
derte dabei etwa 22 Tonnen Paketpost. 

24.23.2 Der RH zeigte Verständnis dafür, daß 
die beschwerl iche Aufgabe des Paketposttranspor­
tes durch ein Kfz erleichtert werden sol l .  Für nicht 
vertretbar hielt er jedoch, daß dieses Kfz bei rund 
dreieinhalb Stunden Betriebszeit nur durchschnitt­
lich sechs Kilometer im Tag zurücklegte. Er emp­
fahl deshalb, das Kfz auch anderen Wiener Dienst­
stellen des Wissenschaftsbereiches zur Verfügung 
zu stel len. 
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.-
24.23.3 Das BMWF begründete die kurzen 

Fahrtstrecken mit dem Fehlen von Fahrten außer­
halb Wiens. Obwohl nach Ansicht des BMWF in 
Zukunft infolge der erweiterten Bibliotheksaufga­
ben verstärkt Fahrten anfallen werden, wird die 
Verwendungsmöglichkeit für andere Wiener 
Dienststellen untersucht. 

24.24 . 1 Entsprechend der Geschäftseintei lung 
des BMWF fallen die Personalangelegenheiten 
jener Bediensteten des Bibliothekspersonals, das in 
einer den früheren Dienstzweigen höherer Biblio­
theksdienst, gehobener Bibliotheksdienst und Fach­
dienst an Bibliotheken entsprechenden Verwen­
dung steht, in den Wirkungsbereich der Sektion III. 
Für das sonstige an den Bibliotheken tätige Perso­
nal, dessen Verwendung also keine spezifisch 
bibliothekarische darstel lt, ist hingegen eine in der 
Sektion I eingerichtete allgemeine Personalabtei­
lung zuständig. 

24.24.2 Der RH sah keine Notwendigkeit einer 
getrennten Behand lung der Personalangelegenhei­
ten in zwei Sektionen, wobei der einen Sektion im 
übrigen keine weiteren Zuständigkeiten in Biblio­
theksangelegenheiten übertragen sind. 

24.24.3 Das BMWF wird eine weitergehende 
Zusammenfassung der Personalangelegenheiten in 
Erwägung ziehen. 

Universitäts-Sportinstitut Salzburg 

25 . 1  Das gem § 94 des Universitätsorganisations­
gesetzes (UOG) errichtete Universitäts-Sportinsti­
tut Salzburg (USI) dient dem freiwil l igen Hoch­
schulsport und steht den Angehörigen der Universi­
tät, der Kunsthochschule sowie den Absolventen 
von Universitäts-(Hochschul)studien zur Verfü­
gung. 

25.2. 1 Ein erheblicher Teil der vom USI angebo­
tenen Übungen wurde in Form von remunerierten 
Lehrveranstaltungen abgehalten. Entsprechend 
einem vom BMWF im WS 1 976/77 ergangenen 
Einsparungsauftrag ist ihre Anzahl bei rund 1 20 
Stunden je Semester ziemlich gleichgeblieben. Hin­
I$.egen bot das USI in stark zunehmendem Maße 
Ubungen an, deren Kosten aus Mitteln der 
Übungsteilnehmer gedeckt werden sollten. Im WS 
1 974/75 gab es 28 derartige Übungsstunden, im SS 
1 979 aber bereits 66. 

25.2.2 Nach Ansicht des RH fand das USI auf 
diese Weise eine Möglichkeit, den angeordneten 
Kürzungen des BMWF zu entgehen. Überdies 
setzte der Leiter des USI die Veranstaltungen ohne 
vorherige Befassung des Akademischen Senates der 
Universität Salzburg (US) an. 

25.2.3 Laut Stellungnahme des BMWF hätten 
infolge steigender Teilnehmerzahlen die Übungsan­
gebote erweitert werden müssen. Bei den Übungen 
ohne Lehrauftrag handle es sich um eine Angele­
genheit des autonomen Wirkungsbereiches. Den-
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noch werde das BMWF aus gegebenem Anlaß die 
US auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun­
gen hinweisen. 

25.3 . 1 Die beiden am USI. tätigen L I - Lehrer 
erledigten neben der Erfül lung ihrer Lehraufträge 
sämtliche anfallenden Verwaltungsaufgaben, aber 
auch die Betreuung der Sportgeräte, die Leitung 
von Wettkämpfen uäm, so daß die Büroräume des 
USl zeitwei lig nicht besetzt gehalten werden konn­
·ten. 

25.3.2 Der RH trat für die Beistellung einer 
Schreibkraft zur Abwicklung der Verwaltungstätig­
keit und die zeitweilige Zuteilung einer Hilfskraft 
für die Betreuung der Sportgeräte ein, um den bei­
den LI - Bediensteten die Möglichkeit zu geben, 
sich eingehend ihren eigentlichen Aufgaben zuwen­
den zu können. 

25 .3 .3 Das BMWF stellte eine entsprechende 
AntragsteIlung für zusätzliche Planstellen in Aus­
sicht. 

25.4. 1 Die am USI abgehaltenen remunerierten 
Lehrveranstaltungen wurden gem § 2 lit b bzw lit c 
des BG vom 1 1 . Juli 1 974, BGBI Nr 463, über die 
Abgeltung von Lehr - und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen el1t1ohnt. Ausreichende Beurtei lungs­
gesichtspunkte für eine Unterscheidung der Einstu­
fung der sportlichen Übungen nach l it c, wonach 
32,0 1 vH des Gehaltes eines Bundesbeamten der 
Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, oder nach lit b, 
wonach 48,78 vH dieser Einstufung zu zahlen 
wären, fehlten. 

25.4.2 Der RH regte daher an, gelegentlich einer 
Gesetzesnovellierung eine eindeutige Zuordnung 
von sportlichen Übungen sicherzustellen. 

25.4.3 Das BMWF sagte dies zu. 
25.5. 1 Entgegen der Ansicht des Leiters des USI 

genehmigte das BMWF in einem Fall die Bezah­
lung eines remunerierten Lehrauftrages nach dem 
höheren Satz (fit b). 

25.5 .2 Der RH empfahl, bis zu einer eindeutigen 
gesetzlichen Regelung die Genehmigungen sorgfäl­
tig zu prüfen und die Meinung des zuständigen 
Institutsleiters weitestgehend zu berücksichtigen. 

25.5 .3 Laut Mitteilung des BMWF sei diesem die 
Ansicht des Institutsleiters nicht bekannt gewesen. 
Der Antrag der US habe auf eine Einstufung nach 
lit b gelautet. 

2 5.6. 1 Das USI verfügte über keine eigenen 
SportStätten und wickelte den Übungsbetrieb daher 
in Schulen des Bundes sowie an Sportstätten von 
Vereinen und Privaten ab. Die hiefür erforderliche 
Ausgabenermächtigung (Ans 1 / 1 4208/VP 7020) 
belief sich im Jahre 1 975 noch auf 50 000 S, 1 978 
auf I SO 000 S, für 1 980  waren bereits 250 000 S 
veranschlagt. 

25.6.2 Der RH bemängelte die bei der angeführ­
ten Verrechnungspost verbuchte Bezahlung der 
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Schulwarte, die als Bedienstete des Unterrichtsres­
sorts ohne gesetzliche Grundlage aus Mitteln des 
BMWF Einkünfte bezogen; überdies waren d iese 
Entgelte für Reinigung und Sperrgeld sehr unter­
schiedlich. 

Der RH empfahl, die Dienstpflichten und allfäll i­
gen Mehrleistungen der Schulwarte, die sich aus 
Veranstaltungen für andere Einrichtungen des Bun­
des an Bundesschulen ergeben, mit dem BMUK 
umfassend zu regeln .  

25.6 .3  Laut Stel lungnahme des BMWF sei  die 
Bezahlung der Schulwarte bereits mehrmals im 
BMUK erfolglos behandelt worden. Es wäre daher 
kaum mit einer Änderung des Zustandes zu rech­
nen. 

25.7. 1 Über die Errichtung eines Universitäts­
sportzentrums, das .gemäß der Planung rd 20 km 
von Salzburg entfernt gelegen wäre, erzielten der 
Bund und das Land Salzburg im Jahre 1 978 grund­
sätzliche Übereinstimmung. Die neuen Übungsstät­
ten sollten der Universität zu zwei Drittel und der 
Landessportorganisation zu einem Drittel zur Ver­
fügung stehen. 

25.7.2 Der RH verwies auf das den Studenten 
erwachsende Verkehrsproblem und empfahl, einen 
Sportbetrieb im Rahmen des USI außerhalb der 
.Stadt nur dann vorzusehen, wenn bei maximaler 
Auslastung mit den bisher benutzten SportStätten 
kein Auslangen mehr gefunden werden könnte. 

25.7.3 Laut Stell ungnahme des BMWF werde 
der freiwill ige Studentensport voraussichtlich nur 
zu einem geringen Tei l  in diesem Sportzentrum 
stattfinden. Die Schaffung der Anlage sei haupt­
sächlich im Interesse des Institutes für Leibeserzie­
hung der US gelegen. Zu gegebener Zeit würden 
mit den Verkehrsbetrieben der Stadt Salzburg über 
die Einrichtung einer direkten Verbindung zum 
Sportzentrum Verhandlungen geführt. 

25.8 . 1 Gemäß UOG sind die sportlichen Veran­
staltungen des USI unter Berücksichtigung sport­
wissenschaftlicher und sportmedizinischer Erkennt­
nisse abzuhalten. 

25.8 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß d iese 
Belange bisher nur unzureichend berücksichtigt 
worden sind und empfahl entsprechende Veranlas­
sungen. 

25.8 .3  Die US erklärte hiezu, bei der Auswahl 
der Lehrbeauftragten werde ein strenger Maßstab 
im Hinblick auf deren allgemeine sportwissen­
schaftliche Ausbildung gelegt, wobei die vom USI 
abgehaltenen Sportveranstaltungen mit Massenbe­
trieb anderen Beurteilungsmaßstäben unterlägen als 
Übungen mit Leistungsorientierung. 

25.9. 1 Die im UOG vorgesehene Einrichtung 
einer Sportkommission ist bisher unterblieben. 
Ebenso fehlte die im UOG vorgeschriebene Erlas­
sung einer Institutsordnung. 

25.9.2 Der RH vermerkte dies kritisch. 

25.9.3 Die US teilte mit, daß der Akademische 
Senat am 29. April 1 980 die Einsetzung d ieser 
Kommission beschlossen habe. Mit der Erstel lung 
der Institutsordnung sei bereits begonnen worden 
und diese werde voraussichtlich ab dem WS 
1 980/ 8 1  vorliegen. 

25. 1 0. 1  Die Kosten der aus den Übungsbeiträgen 
der Tei lnehmer finanzierten sportlichen Veranstal­
tungen wurden vor allem deshalb nur zu einem Teil 
gedeckt, weil den Teilnahmeberechtigten gestattet 
wurde, für einen Beitrag von 40 S je Semester (Stu­
denten) bzw 60 S (Akademiker) drei Übungen 
�.1eichzeitig zu belegen. Im übrigen erwies sich der 
Ubungsbeitrag im Vergleich m it anderen Universi­
tätssportinstituten als zu niedrig. Schließlich unter­
blieben Beitragszahlungen bei einzelnen Übungen 
zur Gänze. 

25. 1 0.2 Der RH empfahl eine Neufestsetzung 
des Kostenbeitr3:�es und dessen volle Anlastung bei 
jeder einzelnen Ubungsanmeldung. Weiters hielt er 
eine laufende Überprüfung des Interesses an den 
auf freiwil l iger Grund lage besuchten Veranstaltun­
gen für angebracht. Im übrigen ließ die vom RH 
festgestellte Besucherzahl bei verschiedenen Übun­
gen deren Einstellung für geboten erscheinen. 

25. 1 0. 3  Laut Stel lungnahme der US werde 
bereits für jede Übungsteilnahme der volle Kosten­
beitrag, der jeweils um 1 0  S erhöht worden sei, ein­
gehoben. Eine Überprüfung der Notwendigkeit 
einer Fortführung von Übungen im Zusammen­
hang mit dem Tei lnehmerinteresse werde in 
Zukunft verstärkt vorgenommen und durch ver­
schiedene Organisationsänderungen eine bessere 
Auslastung bestehender Übungen angestrebt wer­
den. 

25. 1 1 . 1  Eine schriftliche Vereinbarung mit den 
Übungs leitern über deren Heranziehung zur 
Übungstätigkeit am USI, die Dauer ihrer Bestel­
lung, den Aufgabenbereich und das zugebil l igte 
Honorar lag nicht vor. Weiters fehlten Aufzeich­
nungen über die Anzahl der tatsächlich abgehalte-

. nen Übungsstunden im jeweiligen Semester. 

'[/1 1 .2  Der RH empfahl, künftig die aus Mitteln 
des USI bezahlten Übungsleiter nu, für die tatsäch­
lich abgehaltenen Übungsstunden zu bezah len. 
Weiters hielt er es für empfehlenswert, freie Stellen 
vor der Berufung eines Übungsleiters einem breite­
ren Interessentenkreis bekanntzugeben, um stets 
den bestqualifizierten Bewerber beauftragen zu 
können. 

25. 1 1 .3 Die US sicherte entsprechende Maßnah­
men zu. 

25. 1 2 . 1  Zwischen den Kosten für den Tennis­
Übungsbetrieb und den hiefür geleisteten Beiträgen 
bestand ein erhebliches Mißverhältnis. Die Tennis­
platzmieten erforderten mehr als ein Fünftel des 
vom USI zu tragenden Gesamtaufwandes für Miet­
und pachtzinse der Sportstätten. Die Tei lnehmer 
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am Übungsbetrieb leisteten aber nur ein Drittel bis 
zu einer Hälfte der anfallenden Kosten. 

25. 1 2.2 Der RH bemängelte die niedrigen Bei­
tragszahlungen und empfahl deren Anpassung an 
die Kosten des Sportbetriebes. 

25. 1 2. 3  Laut Stel lungnahme des Rektors würden 
ab dem Wintersemester 1980/ 8 1  die Beiträge für 
Tennis derart erhöht, daß die Einnahmen die Platz­
kosten abdecken könnten. 

25. 1 3. 1  Bei Anschaffungen wurden die Bestell­
scheine vielfach erst nach Erhalt der Rechnungen 
ausgestellt. 

25. 1 3 .2 Der RH empfahl die Beachtung der 
bestehenden Vorschriften, welche eine ordnungsge­
mäße Haushaltsführung auch im Beschaffungsbe­
reich sicherstellen sollen. 

25. 1 3 .3  Die US sagte dies zu. 
25. 1 4 . 1  Im Dezember 1 975 stellte das BMWF für 

die Anschaffung von Sportgeräten dem USI 
50 000 S zur Verfügung. Dieses leitete die Summe 
als Beitrag für den Ankauf einer Stab hoch- und 
Hochsprunganlage an einen privaten Sportverein 
weiter. Die angeschafften Geräte blieben zur 
Gänze im Eigentum der Sportvereinigung. 

25. 1 4.2  Der RH bemängelte diese ohne Geneh­
migung des BMWF gewährte Förderungszuwen­
dung, die überdies bei den Ausgabenermächtigun­
gen für Anlagen verrechnet wurde. 

25. 1 4 .3  Die US erachtete die Investitionszu­
schüsse für die Sportvereinigung als sachlich 
gerechtfertigt, da das USI zu diesem Zeitpunkt sei­
nen gesamten Leichtathletikbetrieb auf dem Sport­
platz des Vereines abgewickelt habe. In Zukunft 
würden derartige Zuwendungen aber unterbleiben. 

25. 1 5. 1  Der Leiter des USI legte einen für die 
Vorbereitung der Schimeisterschaften zur Verfü­
gung gestellten Vorschuß der Quästur in Höhe von 
60 000 S auf einem privaten Bankkonto ein. Noch 
ein weiteres Bankkonto, auf dem in mehreren Jah­
ren Gut- und Lastschriften von 1 430 000 S abge­
wickelt wurden, diente der Bezahlung von Rech­
nungen für die alljährlich wiederkehrende Abhal­
tung der Schimeisterschaften. 

25. 1 5.2 Der RH beanstandete die ichtbeach-
tung der Haushaltsvorschriften. Er empfahl, die 
Bankkonten zu schließen und die Bezahlung derar­
tiger Rechnungen künftig im Wege der Quästur 
durchzuführen. 

25. 1 5 . 3  Laut Stellungnahme der US seien alle mit 
den Meisterschaften im Zusammenhang stehenden 
Konten geschlossen und der Restbetrag der Quä­
stur überwiesen worden. 

25. 1 6 . 1  Der Leiter des USI beglich in den Jahren 
1 976 bis 1 978  Beträge von insgesamt über 1 Mill S 
in barem. Zu diesem Zweck behob er die erforderli­
chen Mittel von der Quästur, bei der zur Abwick-
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lung der erforderlichen Verrechnungstätigkeit 
überdies ein erhöhter Verwaltungsaufwand anfiel. 

25. 1 6.2 Der RH verwies auf die einschlägigen 
Verrechnungsvorschriften und empfahl, künftig 
vom bargeldlosen Zahlungsverkehr weitestgehend 
Gebrauch zu machen. 

25. 1 6.3  Die US sagte dies zu .  

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung 

a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Arbeitsinspektorate in Eisenstadt und Salzburg 

26. 1 Zur endgültigen Festlegung der Einrei­
hungsrichtlinien für die bei den Arbeitsinspektora­
ten (kurz AI) vorkommenden Tätigkeiten (siehe 
TB 1 976 Abs 24.9, TB 1 977 Abs 24.2 und TB 1 978  
Abs 28 . 1 )  i s t  nach Mitteilung des BMS eine Arbeits­
gruppe, der Vertreter des BMS und des BKA ange­
hören, eingesetzt worden. 

26.2 Zur Pauschalierung von Überstundenvergü­
tungen (siehe TB 1 976 Abs 24. 1 3, TB 1 977 
Abs 24.3 und TB 1 978  Abs 28 .2) teilte das BMS 
mit, daß eine solche in Aussicht genommen sei, 
worüber derzeit Verhandlungen mit der Personal­
vertretung geführt würden. Mit einem Abschluß sei · 
voraussichtlich im Jahre 1 980 zu rechnen. 

26.3 Die Bemühungen zur Erlassung einer neuen 
Kanzleiordnung für die AI (siehe TB 1 967 
Abs 24.3 1 ,  TB 1 976 Abs 24.20, TB 1 977 Abs 24.4 
und TB 1 97 8  Abs 28.3) sind nach Mitteilung des 
BMS im Hinblick auf die noch nicht erzielte Eini­
gung über die Einreihungsrichtlinien nicht abge­
schlossen. 

Der RH erwiderte, daß die verbindliche Erstel­
lung der Einreihungsrichtlinien und der Geschäfts­
einteilungspläne nicht als Voraussetzung für die 
Neugestaltung der Kanzleiordnung angesehen wer­
den sollte, sondern in dieser lediglich darauf Bezug 
zu nehmen wäre. Er empfahl dem BMS, die seit 
dem Jahre 1 967 ausstehende Neufassung der Kanz­
leiordnung ehestens zu erlassen. 

Landesarbeitsamt Tirol 

27 . 1 Die vom BMS im Sinne der Anregung des 
RH in Aussicht gestellten Maßnahmen zur Anpas­
sung der Einreihun�srichtlinien für die Landes�:­
beitsämter (kurz LAA) und Arbeitsämter (kurz AA) 
an das organisatorische Grllndschema bezüglich 
der Aufnahme und Umschreibung der Funktionen 
der Referatsleiter (siehe TB 1 977 Abs 25.2 und TB 
1 978 Abs 29.2) sind noch nicht abgeschlossen. 
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27.2 Der Empfehlung des RH zur Ersparung von 
zwei weiteren Planstellen über die vom LAA bereits 
zugesagte Einsparung von neun Planstellen hinaus 
(siehe TB 1 977 Abs 25 .4 und TB 1 978  Abs 29.3), 
haben sich das BMS und LAA nicht angeschlossen. 
Der RH verblieb bei seinem Ersparungsvorschlag. 

27.3 Das BMS hat nunmehr mitgeteilt, daß die 
vom RH empfohlene Berichtigung einer bestimm­
ten Tätigkeit von B- auf C-wertig (siehe TB 1 977 
Abs 25.7 und TB 1 978 Abs 29.5) im Entwurf der 
neu gefaßten Einreihungsrichtlinien vorgenommen 
wurde. 

27.4 Die Aufgaben der Beratungsfachkräfte im 
Zusammenhang mit der Entlastung der Fachpsy­
chologen von Tätigkeiten, die kein abgeschlossenes 
Hochschulstudium erfordern (siehe TB 1 977 Abs 
25 . 1 7  und TB 1 978 Abs 29.7) ,  wurden nach Mittei­
lung des BMS in der Neufassung der Einreihungs­
richtl inien genau beschrieben. 

27.5 Hinsichtlich der Abrechnung der Beiträge 
für die gern § 25 AMFG beitragspflichtigen Schu­
lungsmaßnahmen mit der Tiroler Gebietskranken­
kasse (siehe TB 1 977  Abs 25.26 und TB 1 978 
Abs 29. 1 1 )  konnte im Zuge des Schriftverkehrs mit 
dem LAA keine Annäherung der gegensätzlichen 
Standpunkte erzielt werden. Im Hinblick auf die 
Erzielung einer bundeseinheitlichen Vorgangsweise 
wurde das BMS vom RH ersucht, hiezu Stellung zu 
beziehen. 

27.6 Zu den Vorschlägen des RH auf dem 
Gebiete der Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädi­
gung (siehe TB 1 977 Abs 25.29 und TB 1 978 Abs 
29. 1 2) hat das BMS mitgeteilt, daß über d ie Mög­
lichkeit der ersatzlosen Streichung der Bestimmun­
gen des § 4 Abs 3 bis 7 des Bauarbeiter-Schlecht­
wetterentschädigungsgesetzes betreffend das 
Höchstausmaß für d ie Erstattung an Ausfallstun­
den weiterhin Überlegungen im Gange seien. Da 
die Mittel für die Schlechtwetterentschädigung 
hauptsächlich aus Beiträgen der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber aufgebracht werden, würden mit den 
zuständigen Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
bzw Arbeitnehmer hierüber Gespräche geführt, 
jedoch seien noch keine Ergebnisse erzielt worden. 
Das BMS hat zugesagt, dem RH zur gegebenen 
Zeit eine abschließende Mitteilung zukommen zu 
lassen. 

Arbeitsamt Villach 

28. 1 . 1  Die Empfehlung des RH, daß das Arbeits­
amt (kurz AA) mit einem Personalstand von 
32 Planstellen gegenüber den vorgefundenen 
36 Planstellen das Auslangen finden sollte (siehe 
TB 1 978  Abs 30.3), wurde vom Landesarbeitsamt 
Kärnten (kurz LAA) nur in bezug auf I 1 12 C­
Kräfte grundSätzlich anerkannt (siehe TB 1 978 Abs 
30.9.3 und 30. 1 0 .3) .  Hinsichtlich weiterer I 1 12 C­
Planstellen verwies das LAA auf den um etwa 
25 vH gestiegenen Arbeitsumfang in der Leistungs-

einheit, weshalb es der Anregung des RH nicht 
nachkommen könne (siehe auch TB 1 978 
Abs 30.20). Wegen der immer schwieriger und zeit­
aufwendiger werdenden Beratungen könne auch 
die Zahl der Berufsberatungskräfte (4 B) nicht um 
1 B-Kraft verringert werden. 

28. 1 .2 Der RH verblieb weiterhin  bei seinem 
Ersparungsvorschlag hinsichtlich eines Berufsbera­
ters, zumal die Zahl der Beratungsfälle seit der 
Gebarungsüberprüfung annähernd gleichgeblieben 
1St. 

28.2. 1 Der RH hat die Auffassung vertreten, daß 
die Tätigkeiten in der Informationsstelle und Auf­
tragszentrale nicht B-wertig sind, weshalb er eine 
Einstufung als C-wertig empfahl (siehe TB 1 978 
Abs 30.6) .  

Das BMS hielt es nicht für zielführend, al lein die 
bei einer Dienststelle zu einem bestimmten Zeit­
punkt vorgefundenen Verhältnisse zum Anlaß für 
eine Änderung der Einreihungsrichtlinien zu neh­
men und verwies auf das im Mai 1 979 veröffent­
lichte Konzept zur Entwicklung des Arbeitsmarkt­
services, wonach in immer stärkerem Maße Fälle 
aus gegenwärtigen Vermittlungs- und Beratungs­
phasen im geschlossenen Kundenempfang an die 
Informationsstelle herangetragen werden sollen, 
wodurch die Aufgaben sowohl qualitativ als auch 
quantitativ zunehmen würden. 

Schließlich hielt es dem Argument des RH, daß 
die erforderlichen Kenntnisse eines Bearbeiters im 
Informationsdienst nicht über die Kenntnisse des 
Fachdienstes hinausgehen, entgegen, daß diese 
Teilkenntnisse im Rahmen des Informationsdien­
stes von einer einzigen Person beherrscht und 
daher auch anders bewertet werden müßten. 

28.2.2 Der RH verblieb bei seiner Empfehlung, 
die sich auf eine dreiwöchige eingehende Arbeits­
platzuntersuchung beim AA Vil lach gestützt hat. 
Weiters sind ihm vom BMS bisher nur allgemeine 
Hinweise auf die in arbeitsmarktpolitischen Kon­
zepten enthaltenen Zielvorstel lungen entgegenge­
halten, aber keine gegenteil igen Ergebnisse ver­
gleichbarer Arbeitsplatzuntersuchungen bei ande­
ren AÄ vorgelegt worden. 

Der Auffassung des BMS, daß Teilkenntnisse der 
Vermittlung, Arbeitslosenversicherung und Auslän­
derbeschäftigung von einer einzigen Person 
beherrscht und daher auch höher bewertet werden 
müssen, hielt der RH entgegen, daß für den Fach­
dienst bei den AÄ Kenntnisse auf all diesen Gebie­
ten Voraussetzung sind und bei der Dienstprüfung 
nachgewiesen werden müssen. Auch C-Bedienstete 
anderer Dienstzweige im Bundesbereich, wie zB 
Polizei- und Gendarmeriedienst sowie Zollwache 
und Finanzverwaltung, müssen umfangreiche Vor­
schriften auf verschiedenen Gebieten beherrschen 
und auch anwenden, ohne daß dies zu einer höhe­
ren Einstufung führt. Eine bundeseinheitl iche Vor­
gangsweise bei der Planstellenbewertung erfordert 
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es ohin, die Tätigkeit in der Informationsstel le des 
AA als C-wertig zu behandeln. 

28.3 Zur Einstufung verschiedener Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Erstat­
tungsanträge nach dem Bauarbeiter-Schlechtwet­
terentschädigungsgesetz, die der RH lediglich als 
C-wertig beurteilt hat (siehe TB 1 978 Abs 30.7), 
wiederholte das BMS seinen Standpunkt unter 
Hinweis auf die versch iedenartige Behandlung ein­
zelner Lohnbestandteile, den Schwierigkeitsgrad 
der Lohnverrechnung und die Verschiedenartigkeit 
der EDV-Systeme im betrieblichen Rechnungswe-
en. Diese Begründung hielt der RH in der Sache 

nicht für zielführend und durch seine Feststel lun­
gen widerlegt. 

Er bl ieb abschließend bei seinem Antrag, die in 
Rede stehenden Tätigkeiten als C-wertig einzustu­
fen. 

28.4 . 1 Zu den hinsichtlich der Beratungs- und 
Vermittlungsdienste vom RH getroffenen Feststel­
lungen (siehe TB 1 978  Abs 30. 1 5  und Abs 30. 1 6) 
bemerkte das BMS, es dürften sich Vermittlungsbe­
mühungen nicht auf einen Amtsbezirk allein 
beschränken. Ausdrücklich werde im arbeitsmarkt­
politischen Schwerpunktprogramm für das 
Jahr 1 980 eine verstärkte Ausnutzung des am 
Arbeitsmarkt vorhandenen Stellenangebots gefor­
dert. Dies solle durch ständige vergleichende 
Durchsicht der laut Kartei vorgemerkten arbeitslo­
sen Personen mit allen offenen Stellen aus Nach­
baramtsbezirken bzw allenfalls auch aus entfernten 
Regionen erreicht werden. 

Das BMS hat eine Berechnung des notwendigen 
Vermittlungszeitaufwandes ausgehend von der sehr 
niedrig geschätzten Gruppe der unqualifizierten 
Arbeitskräfte für das AA Villach angestellt, derzu­
folge allein hiefür ein Personalbedarf von 39 Plan­
stellen erforderlich wäre. Es unterstützte seine Auf­
fassung mit dem Hinweis, daß sich die Arbeitsver­
mittlung keinesfalls darauf beschränken könne, 
einem Arbeitsuchenden die er tbeste offene Stelle 
zuzuweIsen. 

28.4.2 Im arbeitsmarktpoliti ehen Schwerpunkt­
programm 1 980 sind verstärkte Bestrebungen vor­
gesehen, eine Erhöhung der Beschäftigung bzw 
Verringerung der Arbeitslosigkeit zu bewirken. Der 
RH hielt es jedoch für verfehlt, dieses Ziel durch 
rein schematische, laufende Vergleiche aller vorge­
merkten arbeitslosen Personen mit allen offenen 
Stellen auch der Nachbaramtsbezirke und entfern­
ter gelegener Regionen erreichen zu wollen. Diese 
Überlegung ist in dieser Form rein theoretischer 
Natur, weil sie zB die Möglichkeiten einer soforti­
gen Vermittlung oder Besetzung einer offenen 
Stelle, die mangelnde Mobilität der Arbeitskräfte 
sowie die besonderen Umstände der Saisonarbeits­
losigkeit, die in der Praxis der Vermittlungstätigkeit 
bestimmte Faktoren sind und die überwiegende 
Zahl der Vermittlungsfälle beeinflussen, außer Acht 
läßt. 

7 1  

Sowohl nach dem AMFG ( §  1 0) als auch nach 
der Anweisung für die Durchführung der Berufsbe­
ratung und Arbeitsvermittlung (Anweisung 1 976) 
ist einem Arbeitssuchenden die Stelle zuzuweisen, 
die der Fähigkeit, den Wünschen, der psychischen 
und physischen Eignung sowie den sozialen Ver­
hältnissen des Arbeitssuchenden und den Wün­
schen des Dienstgebers und den Erfordernissen des 
Arbeitsplatzes entspricht. Der RH hätte keinesfalls 
die Ansicht vertreten, daß die Arbeitsvermittlung 
sich darauf beschränken sollte, einem Arbeitssu­
chenden die erstbeste offene Stelle zuzuweisen. Er 
hätte auch keine Anhaltspunkte dafür, daß dies bis­
her von den AÄ so gehandhabt worden wäre. 

Daß sch l ießl ich der vom BMS aufgrund arbeits­
markttheoretischer Überlegungen ermittelte Perso­
nalbedarf von 39 Planstellen allein für die Vermitt­
lungssteIle des AA Vil lach nicht praxisbezogen ist, 
wurde nicht nur durch die an Ort und Stelle getrof­
fenen Feststellungen des RH, sondern durch die 
zum selben Ergebnis gelangende aktuelle Personal­
bedarfseinschätzung des LAA Kärnten erwiesen, 
derzufolge weiterhin mit vier Vermittlungsfach­
kräften das Auslangen gefunden werde, obwohl seit 
der Gebarungsüberprüfung durch den RH eine 
Zunahme der Zahl der Arbeitssuchenden festzustel­
len war. 

28.5 Zur Festlegung zumutbarer Belastungsnor­
men für die Bearbeitung in der Leistungseinheit 
(siehe TB 1 978 Abs 30.20.4) teilte das LAA mit, daß 
es ebenso wie der RH dies als zielführenden Weg 
beurteilt, verwies jedoch darauf, daß eine solche 
Festlegung nur aufgrund bundesweiter Untersu­
chungen und daraus hervorgehender Richtl inien 
erfolgen könne. 

Diesbezüglich wird der Schriftverkehr des RH 
mit dem BMS fortgesetzt. 

28.6 pas BMS hatte zugesagt, daß die Ausarbei­
tung einer Novelle zum AIVG und einer neuen 
Auszahlungsverordnung im Herbst 1 979 abge­
schlossen sein würde (siehe TB 1 978  Abs 30.25.3) .  
Nunmehr stellte es diese Ausarbeitung neuerlich in 
Aussicht. 

Ferner habe ein Expertenteam die "Verfahrens­
vorschrift über die automatische Berechnung, Aus­
zahlung und Verrechnung der Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung (ALVV) " überarbeitet. 
Der diesbezügliche Entwurf befinde sich in der 
Endredaktion. Das BMS stellte eine Füh lungnahme 
mit dem RH in Aussicht, um diesen Entwurf als 
Sondervorschrift mit Zustimmung des RH und des 
BMF gern § 6 Abs 2 RHG 1 948 zu gestalten. 

28.7 Der Schriftverkehr bezüglich der Empfeh­
lung des RH, das Beschäftigungsausmaß der Rei­
nigungskräfte im Bereich des BMS unter Anwen­
dung einheitlicher Maßstäbe zu überprüfen und 
erforderlichenfalls neu festzusetzen (siehe TB 1 978  
Abs 30.33) ,  ist noch nicht abgeschlossen. 
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b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s  a u s  d e m  
J a h r e 1 9 7 9  

Reservefonds nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1 977  

29. 1 . 1  Mit  Bundesgesetz vom 1 1 . Oktober 1 978, 
BGBI N r 546, wurde der Reservefonds nach dem 
AIVG ab I .  Jänner 1 979 mit Rechtspersönlichkeit 
ausgestattet. 

29. 1 .2 Der sich aus Art III Abs I des Errichtungs­
gesetzes ergebende Eigenkapitalstand zum 1 .  Jän­
ner 1 979 von 1 340 586 320,87 S setzte sich aus 
dem zweckgebundenen Einnahmenrest E�de 1 978  
von 1 098  6 1 3  1 40,64 S (siehe BRA 1 978,  Ubersicht 
1 0, Seite 549), dem sich aus der Endabrechnung des 
Sonderbeitrages gern § 1 2  Abs 3 des Wohnungsbei­
hilfengesetzes (WBG) ergebenden Differenzbetrag 
von I 073 302, 1 4  S, dem an den Insolvenz-Ausfall­
geld-Fonds gewährten Darlehen von 
200 000 000 S, den sich hieraus ergebenden Zinsen 
für das Jahr 1 978 von 6 773 6 1 1 ,09 S und den Mit­
teln des Wintermehrkostenausgleichsfonds von 
34 1 26 267 S zusammen. 

29. 1 .3 Die finanzielle Gebarung der Arbeits­
marktverwaltung im Jahr 1 979 schloß mit einem 
vom Bund vorschußweise getragenen Aufwand von 
7 328 295 880,42 S und einer Deckung von 
6 528 859 626,72 S, demnach mit einem Abgang 
von 799 436 253,70 S. Diesem stand eine Forde­
rung des Reservefonds an den Bund von 
73 786 706,22 S aus der Abrechnung gern § 1 2  
Abs 3 WBG (Rest 1 97 8 :  1 073 302, 1 4  S, 1 979 : 
72 7 1 3  404,08 S) gegenüber. 

29. 1 .4 Die gern Art I I I  Abs 1 des Errichtungsge­
setzes auf den Reservefonds übergegangenen For­
derungen gegen den Bund hinsichtlich der beim 
Wintermehrkostenausgleichsfonds angesammelten 
Mittel sowie gern § 1 2  Abs 3 WEG für das Jahr 
1 978,  zusammen 1 05 3 5 1 523,09 S, hafteten am 
Jahresende 1 979 unberichtigt aus. Dessen ungeach­
tet wurde dem Reservefonds zur Abdeckung des 
Gebarungsabganges ein Betrag von 
799 436 253,70 S entnommen. 

29.2. 1 Nach Auffassung des RH war die Ent­
nahme in dieser Höhe mit Art III Abs b Ieg cit nicht 
vereinbar, da der Reservefonds, solange eine der 
vorgenannten Forderungen besteht, an den Bund 
keine Vorschüsse zu leisten, sondern vielmehr 
gegen die jeweils älteste Forderung aufzurechnen 
gehabt hätte. 

Diese Unterlassung bewirkte, daß dem Reserve­
fonds rund 1 05 Mill S vorenthalten wurden und 
ihm die darauf entfallenden möglichen Zinsener­
träge entgangen sind. 

Der RH empfahl, die aushaftenden Forderungen 
hereinzubringen bzw gegen künftige Vorschußlei­
stungen an den Bund anzurechnen. 

29.2 .2 Im Hinblick auf die Höhe des Gebarungs­
abganges in den Jahren 1 978 und 1 979 sowie auf 

den im BV A für das Jahr 1 980 veranschlagten 
Gebarungsabgang von 1 00 Mill S hat der RH neu­
erlich darauf hingewiesen, daß die Voraussetzun­
gen für eine Erhöhung des Arbeitslosenversiche­
rungsbeitrages gern § 6 1  Abs 1 0  Z I AIVG unverän­
dert gegeben sind (siehe TB 1 978  Abs 3 1 .4) .  

Träger der Sozialversicherung 

a )  P r ü f u n g s e r g e b n i s  a u s  V o r j a h r e n  

Rechenzentrum d�s Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger 

Beschaffung von EDV-Anlagen 

30. 1 . 1  Der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger - in der Folge kurz HV 
oder Verband genannt - hat am 25 .  September 1 972 
den Beschluß gefaßt, die zu diesem Zeitpunkt 
installierte EDV -Anlage nach dem 3 1 .  Dezem­
ber 1 973 durch eine größere und leistungsfähigere 
Zentraleinheit zu ersetzen.  Obwohl sich als Ergeb­
nis einer Vergleichsrechnung ein Vorteil von 
1 ,8 Mill S für eine Kaufvariante ergab, entschied 
sich der Verband in der Sitzung vom 1 9 . Novem­
ber 1 973 für eine Anmietung mit einer monatlichen 
Miete von rd I Mill S. 

Gegen den Kauf der Anlage (Kaufpreis samt 
Investitionssteuer einschließl ich Wartung und Ver­
sicherung für fünf Jahre : 50 300 000 S) wurde zum 
damaligen Zeitpunkt in einem internen Bericht das 
höhere Risiko eines finanziellen Verlustes einge­
wendet. Diesfalls habe der Benützer die Folgen der 
Veralterung, aber auch von Schäden zu tragen ; der 
spätere Verkauf einer alten Anlage dieser Größen­
ordnung werde in Österreich kaum realisierbar sein 
und im übrigen widerspreche einem Kauf der 
Anlage die Erfahrung. 

Am 20. Dezember 1 977 war eine derartige Zen­
traleinheit noch immer im Rechenzentrum des HV 
in Verwendung. Der Ersatz dieser Anlage im Jahre 
1 978  durch zwei Computer war zu diesem Zeit­
punkt bereits geplant. 

30. 1 .2 Der RH beanstandete die Vorgangsweise 
des HV, bei der Vergrößerung der EDV-Anlage 
nicht die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 ein­
gehalten zu haben. Nach seiner Auffassung hätte 
die Aufstockung der Leistungsfähigkeit einer Zen­
traleinheit durchaus ein ÖNORM-gemäßes Vorge­
hen gerechtfertigt. 

So habe es sich bezüglich des vom HV zu tragen­
den Risikos der Veralterung der EDV-Anlage um 
e in  bereits bekanntes System gehandelt, dessen 
Funktionsfähigkeit von der laufenden und auch 
vorgeschriebenen Wartung abhängig gewesen sei. 
Eine drohende Veralterung könne daher nur im 
Vergleich zu laufend neu erscheinenden EDV-Pro­
dukten gesehen werden, wobei die uneinge-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 73 von 265

www.parlament.gv.at



schränkte Berücksichtigung des technischen Fort­
schrittes nach Auffassung des RH zu einem ständi­
gen Tausch der Hardware- und Softwarekompo­
nenten führen und ein produktives Arbeiten wegen 
der laufend vorzunehmenden Umstellung sich 
äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich 
gestalten würde. 

Der RH empfahl, künftig vor der Entscheidung 
über Kauf oder Miete von EDV-Anlagen ausrei­
chend abgesicherte Wirtschaftlichkeitsüberlegun­
gen anzustellen. Im vorliegenden Fall hätte bei Ein­
haltung einer derartigen Vorgangsweise der HV 
bereits nach Ablauf von fünf Miet jahren jährliche 
Mietkosten von etwa 1 2  000 000 S einsparen kön­
nen. 

30. 1 . 3 Laut Stel lungnahme des HV habe er von 
einer Ausschreibung gemäß Ö ORM A 2050 des­
halb Abstand genommen, weil die Personalkapazi­
tät für die Erarbeitung und Beurteilung der Aus­
schreibungsunterlagen zum damaligen Zeitpunkt 
nicht zur Verfügung gestanden wäre. Nach 
Abschluß der Aufbauphase und nach Ende der 
Gebrauchsdauer der nunmehr install ierten Maschi­
nen werde er den Anregungen des RH entspre­
chend das Gesamtsystem ausschreiben. Die dann 
zur Anwendung gebrachte Hardware könne durch­
aus von plugkompatiblen Herstellern stammen. 

Zum al lfälligen Kauf von EDV-Anlagen meinte 
der HV weiters, es wäre 1 97 1  nicht abschätzbar 
gewesen, wie sich sein Kapazitätsbedarf entwickeln 
werde; die technologische Entwicklung der Com­
puter sei zu keinem Zeitpunkt vorhersehbar gewe­
sen. Erst die Praxis habe gezeigt, mit welcher 
Geschwindigkeit die Datenmengen angewachsen 
selen. 

30. 1 .4 Der RH erwiderte, daß plugkompatible 
Hersteller nur bei einer reinen Hardware-Aus­
schreibung zum Zuge kommen. Er empfahl, die 
Frage der Software mit in die Ausschreibung einzu­
beziehen, um von mehreren EDV-Herstellern mög­
lichst umfassende Leistungsangebote für die Ver­
gabe zu erhalten. Die vom HV vertretene Meinung, 
der Kapazitätsbedarf wäre nicht abschätzbar gewe­
sen, wurde vom RH mit dem Hinweis auf Bedarfs­
erhebungen, Mengengerüste und Analyseergebnisse 
als Grundlage jedes Automationsvorhabens nicht 
geteilt. Da die notwendig gewordene Anschaffung 
zweier Computeranlagen den gestiegenen Bedarf 
an EDV-Leistung erkennen ließ, hielt der RH seine 
Empfehlung, bei Kauf oder Miete von EDV-Anla­
gen ausreichend begründete Wirtschaftlichkeits­
überlegungen anzustellen, aufrecht. 

30.2 . 1  Ab 27.  März 1 974 stand dem HV eine 
Zentraleinheit mit einer Hauptspeichergröße von 
5 1 2  Kilobytes zur Verfügung. Am 29. Novem­
ber 1 976 beschloß der Präsidialausschuß, diese 
inzwischen vergrößerte Anlage um rd 26 549 000 S 
(ohne USt) beim Herstel ler zu kaufen. In der glei­
chen Sitzung wurde der Verkauf dieser Anlage an 
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eine Sparkasse um rd 28 549 000 S (ohne USt) und 
die Anmietung einer Ersatzanlage zu einem monat­
lichen Mietpreis von rd 978 000 S (ohne USt) bis 
März 1 978 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt sollten 
zwei Rechner zu einer Monatsrniete von insgesamt 
I 324 000 S (ohne USt) oder zu einem Kaufpreis 
von rd 44 540 000 S (ohne USt) dem HV zur Ver­
fügung stehen. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren im HV jedoch eine Rechenanlage mit einem 
Hauptspeicher von 1 024 Kilobytes, sechs Magnet­
platteneinheiten mit insgesamt 4,8 Milliarden Bytes 
Speichervolumen, sechs Magnetbandeinheiten, fünf 
Terminals, einem Lochkartenleser, einem Lochkar­
tenstanzer und zwei Schnel ldruckern instal l iert. 

30.2.2 Der RH gab dem HV zu bedenken, daß 
Mietaufwendungen ab Mai 1 974 bis Dezember 
1 977 in der Höhe von 35 523 900 S (ohne Ust) 
und eine weiterhin geplante Nutzung von zwei 
Zentraleinheiten den Ankauf der EDV-Anlage 
gerechtfertigt hätten. Ab März 1 978 hätte der HV 
bei dieser Vorgangsweise eine noch leistungsfähi­
gere Zentraleinheit nützen und etwa ab Februar 
1 9 8 1  eine kostengünstigere Lösung in Anspruch 
nehmen und monatlich etwa 500 000 S (ohne USt) 
an Mietkosten e insparen können. 

Weiters hielt der RH die zur Aufstockung an 
Computerkapazität gesetzten Maßnahmen nicht 
für zweckdienlich, weil es infolge fehlender Mitbe­
werber zu keiner Kostenschmälerung für die über­
prof te Stelle kommen konnte. 

30.2.3 Der HV rechtfertigte seine Anschaffungs­
politik damit, daß im nachhinein der Kauf zwar 
günstiger als die Miete gewesen wäre, wei l die ent­
sprechende EDV-Anlage zweifellos in das System 
der Duplexmaschinen eingebaut hätte werden kön­
nen. Die Einführung der Datenfernverarbeitung 
und der Änderungsdienste hätten jedoch erst nach 
1 974 die richtige Vorgangsweise erkennen lassen. 

Nach seiner Ansicht bedeute die Kapazitätser­
weiterung infolge der Anschaffung des Computer­
Duplexsystems bezogen auf das Jahr 1 972 eine 
Veränderung auf das Sechsfache. Die Unterlassung 
einer Ausschreibung betreffend Hard- und Soft­
ware hätte die Möglichkeiten des Marktes nicht 
voll ausschöpfen lassen, wäre aber erforderlich 
gewesen, um eine Verzögerung der Projekte zu 
ersparen. 

30.2.4 Der RH erwiderte, daß derartige Verzö­
gerungen wegen der umfassenden Vorarbeiten für 
eine Ausschreibung in der Anfangsphase des Pro­
jekts notwendig gewesen wären und hielt seine 
Bemängelung aufrecht. 

Er führte weiter aus, daß die Einführung einer 
zentralen Erfassung von Daten nur nach umfassen­
den Vorarbeiten möglich sei. Die Eingabe von 
Änderungen oder d ie Einholung von Auskünften 
über die Datenfernverarbeitung sei bereits im Jahre 
1 969 von anderen EDV-Anwendern im Bundesbe­
reich entworfen und verwirklicht worden. 
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30.3 . 1 Für die ab März 1 974 angernietete und 
sodann gekaufte Zentraleinheit erzielte der HV bei 
dem am 1 5 . November 1 976 vorgenommenen Ver­
kauf einen Gewinn von 2 Mill S. 

30.3 .2 Der RH hielt dennoch diesen Geschäfts­
fall für nicht vortei lhaft, da der Verkaufspreis nach 
etwa 32 Monaten Nutzungsdauer nicht aufgrund 
einer üblicherweise bei Anlagegütern angesetzten 
Lebensdauer von fünf Jahren hätte errechnet wer­
den sollen, sondern nach der tatsächlich zu erwar­
tenden wesentlich längeren Lebensdauer anzuset­
zen gewesen wäre. Die Feststellung des für den 
Verkauf gültigen richtigen Teilwertes wäre allen­
falls mittels Schätzgutachtens vom HV zu erheben 
gewesen. 

Der RH empfahl, bei künftigen derartigen 
Rechtsgeschäften die möglichen Gewinnspannen 
voll auszuschöpfen. 

30.3 .3 Laut Stel lungnahme habe der HV die ver­
kaufte Maschine noch vier Monate kostenlos 
genützt, so daß der Gewinn insgesamt 5 557 892 S 
betragen hätte. 

30.3 .4 Der RH vermeinte demgegenüber, daß im 
Kauffall die EDV-Anlage für weitere Anwendun­
gen - wie Tests, Dokumentationssysteme oder zum 
Einbau in ein Duplexsystem - zur Verfügung 
gestanden wäre. Eine derartige Lösung hätte dem 
HV langfristig einerseits eine im Eigentum ste­
hende Zentraleinheit gebracht und andererseits 
wäre ihm künftig ein System zur Verfügung gestan­
den, das über die restliche Nutzungsdauer nur 
Wartungskosten verursacht hätte. Der RH verblieb 
daher auf seinem Standpunkt. 

30.4 . 1 Der HV verwendete seit 1 97 1  EDV -Anla­
gen von ein und demselben Hersteller. Bei Neuan­
schaffungen, Umstellungen oder Erweiterungen 
der Hardware wurden zwar Vergleichsangebote 
eingeholt, aber eine förmliche Ausschreibung im 
Sinne der ÖNORM A 2050 nicht vorgenommen. 
Die Vorgangsweise, sämtliche Teile eines EDV­
Systems beim Aufbau oder Ausbau eines Rechen­
zentrums immer vom selben Hersteller zu beziehen, 
begründete der HV im wesentlichen mit einer Ver­
ringerung des Betriebsrisikos sowie mit einer rasch 
und reibungslos durchzuführenden Anpassung an 
neue Hard- und Softwareerfordernisse. 

30.4.2 Der RH bemängelte die freihändige Ver­
gabe von Lieferaufträgen bei Umstellungen oder 
Erweiterungen des EDV-Systems, weil vielfach d ie 
Bieter nur bei gegebener Wettbewerbslage knappest 
kalkul ieren . Er empfahl, künftig Ausschreibungen 
gemäß der ÖNORM A 2050 abzuwickeln und in 
jedem Falle die Möglichkeit des Bezuges techni­
scher Teile einer EDV-Anlagenkonfiguration von 
verschiedenen Herstel lern ("mixed hardware") 
bereits bei der Abfassung der Ausschreibungsbedin­
gungen zu berücksichtigen. 

30.4.3 Der HV sagte dies zu .  

Versicherungsdatei 

30.5. 1 Im Projekt Versicherungsdatei (DATEI) 
fehlten von einigen Versicherungsträgern die Mel­
dungen der Beitragsgrundlagen. Die formale und 
sachliche Richtigkeit sowie Vollständ igkeit der 
bereits im HV gespeicherten Daten wies Mängel 
auf. Es zeigte sich bei einer im Jahre 1 975 vom HV 
durchgeführten Querschnitt prüfung der DATEI 
eine ungenügende Datenqualität mit wesentlichen 
Fehlspeicherungen. Die Prüfung der Daten der 
Arbeitsmarktverwaltung war wegen mangelnden 
Personals und der damals laufenden Umstellung 
der Anweisung von Geld leistungen auf das dama­
lige Bundesrechenzentrum (nunmehrige Bundesre­
chenamt) nicht vorgenommen worden. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung arbeitete 
der HV an den Prüfprogrammen "Bestandsprü­
fung" und "Statistik aus der Versicherungsdatei" . 
Das erstgenannte Projekt diente der Einzelprüfung 
von Zeitangaben und der Meldung des Verdachtes 
von Fehleingaben an die meldende Stelle. Das 
zweitgenannte Projekt sollte es ermöglichen, die 
gespeicherten Zeiten selbst und die Art und die 
Herkunft der gespeicherten Zeiten zu durchleuch­
ten, um Abweichungen feststellen zu können. 

Beide Programme wurden im Jahre 1 978  fertig­
gesteIlt. So konnte erstmalig eine Bestandsprüfung 
der Daten aus dem Kalenderjahr 1 977 für alle Ver­
sicherungsträger durchgeführt werden. Bei dieser 
Bestandsprüfung wurden etwa 31 000 Fehler festge­
stellt. Darüber hinaus wurden etwa 1 1 8 000 Fäl le 
sicherheitshalber zur Überprüfung bekanntgege­
ben . 

30.5.2 Soferne d ie gemäß Gesetzesauftrag vom 
I .  Jänner 1 968  zu speichernden Daten nicht oder 
unrichtig vorlagen, wären nach Ansicht des RH 
vom HV rechtzeitig Regelungen mit den betroffe­
nen Versicherungsträgern und al lenfalls mit dem 
BMS zu treffen oder Richtlinien zu erlassen gewe­
sen . 

30.5.3 Laut Stel lungnahme des HV beruhe die 
Datenspeicherung wohl auf einer gesetzlichen 
Bestimmung aus dem Jahre 1 968, in ihr hätte man 
aber keinen Termin für den tatsächlichen Beginn 
der Speicherung vorgesehen, weil erst die grundle­
genden Voraussetzungen zur Durchführung einer 
solchen Maßnahme geschaffen werden müßten. 
Detai l l ierte Organisationsbeschreibungen hätte es 
von Anfang an gegeben. 

Die Daten der Arbeitsmarktverwaltung hätten 
bis heute nicht durchgehend überprüft werden kön­
nen, da bei ihr das Personal für diesen Zweck 
fehlte. Das BMS sei mehrmals über den Wunsch 
des HV nach einer solchen Prüfung informiert 
worden. Soferne zur Zeit der Gebarungsüberprü­
fung Beitragsgrund lagen grundsätzlich feh lten, 
wäre dies auf Fehleingaben der Versicherungsträ­
ger und auf die Nichteinhaltung von Vorschriften 
zurückzuführen gewesen. 
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Die Sreicherung der Beitragsgrundlagen sei nun 
vervollständigt worden, so daß im Juni 1 979 etwa 
63 v H der Beitragsgrundlagen für das Jahr 1 978  
erfaßt gewesen seien. Das Prüfsystem sei verbessert 
worden und die Daten liefen beim HV nunmehr 
vollständiger und richtiger ein. 

30.5.4 Der RH erwiderte, daß die Erarbeitung 
grundlegender Voraussetzungen zur Erfül lung des 
Gesetze auftrages einen kürzeren Projektverlauf 
als einen Zeitraum von insgesamt etwa acht Jahren 
Projektdauer hätte ergeben müssen. 

Er betonte die Notwendigkeit der vom HV aus­
gearbeiteten, detaillierten Organisationsbeschrei­
bungen, wies aber darauf hin, daß vom HV die 
Verantwortung über die Richtigkeit und Vollstän­
digkeit der zu speichernden Daten in größerem 
Maße an die Versicherungsträger zu übertragen 
gewesen wäre. 

Bezüglich der Überprüfung der Daten der 
Arbeitsmarktverwaltung regte der RH an, die 
Bemühungen zu einer einvernehmlichen Regelung 
beim BMS zu verstärken .  

30.6. 1 Bereits 1 967 gab das BMS einen Erlaß 
heraus, der den Sozialversicherungsträgern geson­
derte Aufzeichnungen für die Speicherung der Bei­
tragsgrundlagen bei Verwendung von Datenverar­
beitungsanlagen erlaubte. 1 969 brachte ein weiterer 
Erlaß für jene Träger die Möglichkeit, vereinfachte 
Versicherungsstammkarten zu führen, die ihre Bei­
tragsgrundlagen mittels EDV gesondert erstellen. 
Die 2 1 .  Novelle zum ASVG (BGBI Nr 6/ 1 968) 
trug den Krankenversicherungsträgern auf, alle für 
die Pensionsversicherung bedeutenden Daten dem 
HV zur Speicherung in der zentralen EDV-Anlage 
zu übertragen. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war es auf­
grund der geltenden Vorschriften die Regel, daß 
Versicherungsunterlagen mehrfach geführt wur­
den. Einerseits erfolgten Aufzeichnungen in den 
Zentralste l ien oder Außenstellen mittels elektroni­
scher Datenverarbeitung und händisch auf Stamm­
karten ; andererseits wurden derartige Angaben 
beim HV mittels zentraler EDV-Anlage gespei­
chert. Bestrebungen des BMS und des HV sowie 
einiger Versicherungsträger zur Vereinfachung die­
ser kostenintensiven Lösung waren ab 1 975 zu 
beobachten, brachten aber erst 1 977 erste Erfolge 
(Stammkartenauflösung). Auch weiterhin müssen 
bspw bei Vorliegen eines Pensionsantrages bei 
einem Pensionsversicherungsträger seitens der 
Krankenkasse umfangreiche Unterlagen bereitge­
stellt werden .  

30.6.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß vom HV 
alle notwendigen organisatorischen und admini­
strativen Vorkehrungen gemeinsam mit den Ver­
sicherungsträgern und dem BMS zu treffen wären, 
um die ab der 23. Novelle zum ASVG geschaffene 
Möglichkeit der Speicherung der Beitragsgrund la­
gen mittels EDV zu nützen. Der RH hielt es für 
unzweckmäßig und unwirtschaftlich, eine EDV-
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gestützte Parallellösung zu unterhalten. Er regte 
an, das Problem der Stammkartenauflösung und 
der Paral lelarbeiten bei der Speicherung der Bei­
tragsgrundlagen wegen der laufend damit verbun­
denen Aufwendungen vorrangig einer endgültigen 
Lösung zuzuführen. Zum Datenaustausch zwi­
schen Pensions- und Krankenversicherungsträgern 
zwecks Pensionsfeststel lung bemerkte der RH, daß 
die Pensionsversicherungsträger erSt bei Verwen­
dung der im HV gespeicherten Daten die Vorteile 
der EDV nützen könnten. Die Verwendung der 
Stammkarten zur Pensionsfeststellung könnte somit 
entfallen. 

30.6.3 Laut Stel lungnahme des HV habe das 
BMS 1 977 den seinerzeitigen Erlaß über die Füh­
rung der Versicherungsunterlagen derart geändert, 
daß einzelne Krankenversicherungsträger von der 
Verpflichtung zur Führung der Stammkarten ent­
hoben werden konnten. Damit wären die rechtli­
chen Voraussetzungen für die etappenweise Auflas­
sung der Stammkartenführung geschaffen. Das 
BMS sei vom HV ersucht worden, weiterhin Über­
prüfungen bezüglich des Fortschrittes der Organi­
sation bei den Versicherungsträgern vorzunehmen. 
Bis Ende 1 979 sei es zur Enthebung von der 
Stammkartenführung bereits bei der Niederöster­
reichischen, der Burgenländischen, der Steiermärki­
sehen, der Salzburger, der Tiroler und der Vorarl­
berger Gebietskrankenkasse gekommen. 

Der HV folgte damit den Anregungen des RH 
zur Aufgabe der Parallelspeicherung und zur Nut­
zung der im HV gespeicherten Daten durch die 
PensionsversicherungSträger. 

30.7. 1 Bei der Pensionsbemesssung wurden von 
den Pensionsversicherungsträgern sämtliche Bei­
tragsgrundlagen bei den verschiedenen Kranken­
versicherungsträgern gesammelt. 

Als Folge der ab 1 977 erstmals möglichen 
Starnmkartenauflösung gab es nur mehr eine ein­
zige Stelle, bei welcher der gesamte Versicherungs­
verlauf festgehalten ist. 

Bei einer gemeinsam mit dem HV durchgeführ­
ten Hochrechnung ergaben sich bei vollStändiger 
Umstellung aller Krankenversicherungsträger auf 
die zentrale Speicherung der Daten Einsparungen 
von etwa 375 Bediensteten, wobei allfällige Einspa­
rungen an Personal der Pensionsversicherungsträ­
ger in dieser Berechnung nicht berücksichtigt wur­
den. 

30.7.2 Der RH erachtete die vom HV bis zum 
Jahre 1 977 gesetzten Schritte betreffend Stammkar­
tenauflösung als nicht ausreichend, da bereits ab 
dem Jahre 1 973 Möglichkeiten für die zentrale 
elektronische Speicherung der Stammkarten gege­
ben waren und entsprechende organisatorische 
Maßnahmen auf Betreiben des HV hätten getrof­
fen werden können. Er regte an, künftig mit dem 
BMS und den Krankenversicherungsträgern der 
Frage der Stammkartenauflösung besonderes 
Augenmerk zu schenken, um einerseits für den 
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Versicherten ein gesichertes und schnelleres Ver­
fahren zu erreichen und andererseits rechtzeitig 
den Einsatz der etwa 375 frei werdenden Mitarbei­
ter zu planen. Die Einsparung von Arbeitsplatzko­
sten oder der jährl ichen Gehaltsaufwendungen von 
über 50 Mill S sah der RH als zusätzliches Ergebnis 
dieser Vorgangsweise. 

30.7.3 Der HV rechtfertigte sich damit, daß 
bereits seit 1 972 unter voller Ausnutzung der perso­
nellen und maschinellen Möglichkeiten an dem 
Projekt "Versicherungsdatei" gearbeitet worden 
sei, jedoch mit dem praktischen Einsatz bis 1 977 
wegen Umstellungsschwierigkeiten einzelner Ver­
sicherungSträger zugewartet habe werden müssen. 
Im übrigen seien derzeit bereits sechs Gebiets- und 
zehn Betriebskrankenkassen von der Stammkarten­
führung enthoben. 

EDV-Aktivitäten für fremde Dienststellen 

30.8 . 1 .  Neben den im ASVG definierten EDV­
Aktivitäten des HV bestanden auch noch Vereinba­
rungen zwischen dem HV und anderen Stellen für 
die Durchführung von EDV-Arbeiten. 

So wurden Versicherungsnummern nicht nur für 
Versicherte der Sozialversicherungsträger verge­
ben, sondern auch für Personen, die mit Dienststel­
len einer anderen Gebietskörperschaft in vergleich­
barer Beziehung stehen, wobei nicht in allen Fällen 
eine reibungslose Abwicklung des Projektes gege­
ben war. So wurde zB das Projekt des BMUK 
betreffend Schülerkennzahlen einvernehml ich wie­
der eingestellt und ein ähnliches Projekt mit dem 
Amt der Vorarlberger Landesregierung begonnen. 

30.8 .2 Der RH erachtete eine Kostenverrech­
nung bei EDV-Aktivitäten für fremde Dienststellen 
als überlegenswert und bemerkte kritisch, daß eine 
Kosten- und Nutzenanalyse nicht angestellt wurde. 
Wenn auch eine Zusammenarbeit des HV mit Bun­
des- oder Landesdienststellen grundsätzlich wün­
schenswert erschien, gab der RH dennoch zu 
bedenken, daß derartige Aktivitäten mitunter viel­
fach zusätzliche Arbeiten verursachen und Perso­
nal- und Maschinenkapazitäten binden. Er emp­
fahl ,  künftig entsprechende Berechnungen anzu­
stellen und die Frage des Ersatzes der tatsächlich 
angefallenen Kosten in einer ähnlichen Form zu 
regeln, wie dies im § 31 Abs 8 ASVG für das Pro­
jekt der Dokumentation des österreich ischen 
Sozialversicherungsrechtes und im § 1 32 b Abs 6 
ASVG für die Gesundenuntersuchung vorgesehen 
wurde. 

30.8 .3  Der HV rechtfertigte die Nichtverrech­
nung von Kosten damit, daß es in seinem und im 
Interesse der Sozialversicherungsträger gelegen 
gewesen sei, in allen Bereichen möglichst bald die 
Versicherungsnummer einzuführen. Dadurch 
wären beträchtliche Kosten erspart worden, weil 
die Katasterverwaltung beim HV weggefallen sei. 

30.8 .4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, daß 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit bei EDV-Lei­
stungen für fremde Dienststel len Kosten zu ermit­
teln und verrechnen seien. 

30.9 . 1 Für Zwecke der Organisation, Gestaltung 
und Abrechnung der Gesundenuntersuchung (GU) 
haben Mitarbeiter des HV Dienstreisen nach Vor­
arlberg unternommen, indem sie bis Zürich geflo­
gen sind und von dort mit einem Dienstwagen nach 
Dornbirn gebracht wurden. 

30.9.2 Nach Ansicht des RH widersprach die 
Durchführung von Dienstreisen in d ieser Art den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit, weil hiebei die Kosten des 
Dienstwagens der Voradberger Gebietskranken­
kasse und die Gebühren des Fahrers für d ie Strek­
ken Dornbirn-Zürich-Dornbirn-Zürich-Dornbirn 
anfielen. Er regte an, künftig derartige Reisen 
kostengünstiger durchzuführen. 

30.9.3 Der HV tei l te die Ansicht des RH, grund­
sätzlich das kostengünstigste Verkehrsmittel zu 
wählen. Da das Projekt Gesundenuntersuchung bei 
seiner Verwirklichung unter Zeitdruck gestanden 
sei, habe man Dienstreisen mit Benützung von 
Flugverbindungen genehmigt. 

30. 1 0 . 1  An Druck- und Portokosten für das jähr­
lich vom HV aufgelegte mittels EDV erstellte Spe­
zialitätenregister fielen im Jahre 1 976 rd 5 1 8 000 S 
an. Unterlagen, aus denen die Vor- und Nachteile 
anderer Druckverfahren oder die Verwendung von 
maschinell lesbaren Datenträgern ersichtlich gewe­
sen wären, lagen nicht vor. 

30. 1 0 .2 Der RH empfahl dem HV zu untersu­
chen, inwieweit Änderungen, Ergänzungen oder 
der Druck des Spezial itätenverzeichnisses durch 
moderne, aber bi l l igere Verfahren zu bewerkstelli­
gen wäre. Die Vorarbeiten anderer damit einschlä­
gig befaßter Stellen sollten dabei Berücksichtigung 
finden. 

30. 1 0 . 3  Laut Stel lungnahme des HV werde das 
für die Medikamentendatei gespeicherte Datengut 
für die Manuskriptherstel lung des Spezialitätenver­
zeichnisses genützt. Änderungen und Ergänzungen 
würden vom zuständigen Referat in Manu­
skriptform der Druckerei zur Verfügung gestellt. 

30. 1 0.4  Der RH erwiderte, daß der Einsatz zeit­
gemäßer Text- und Datenerfassungsgeräte und die 
Druckherstel lung mittels Groß-EDV oder Licht­
satz zu prüfen wäre, um die jährlichen Aufwendun­
gen für den Druck des Verzeichnisses zu senken. 

Sozialversicherungsnummer 

30. 1 1 . 1  Gemäß der 2 1 .  ASVG-Novelle 
(BGBI Nr 6/ 1 968) oblag es dem HV, eine einheitli­
che Versicherungsnummer für alle Versicherten zu 
vergeben. Mit der Schaffung eines für die Sozial­
versicherung gültigen Ordnungsbegriffes und einer 
zentralen Speicherung der Versicherungsunterla-
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gen sollte die administrative Tätigkeit der Versiche­
rungsträger erleichtert werden. Eine im Jahre 1 976 
vom BMS durchgeführte Untersuchung zeigte 
jedoch, daß bis 84 vH der bei den Sozialversiche­
rungsträgern einlangenden Meldungen nicht mit 
einer Versicherungsnummer versehen worden 
waren und von der empfangenden Stelle für die 
interne weitere Verarbeitung ergänzt werden muß­
ten. 

30. 1 1 .2 Nach Auffassung des RH hat der HV für 
die Verwendung der Versicherungsnummer zu 
wenig unternommen. Er empfahl, sowohl die Ver­
sicherungsträger als auch d ie Dienstnehmer und die 
Dienstgeber eingehend mit den Vorteilen der Ver­
wendung der Versicherungsnummern vertraut zu 
machen. 

30. 1 1 . 3 Laut Stel lungnahme des HV fänden im 
Bereich der dem ASVG unterstehenden Pensions­
versicherungsträger die Versicherungsnummern 
Verwendung. Die Krankenversicherungsträger 
nach dem ASVG seien aufgefordert worden, ihre 
Aktivitäten zur Verbreitung der Versicherungs­
nummer bekanntzugeben. 

Bezugsverrechnung 

30. 1 2 . 1  Der Personalstand al ler Sozialversiche-
rungsträger zum 3 1 .  Mai 1 976 betrug 
24 095 Bedienstete und 5 847 Pensionisten. 

30. 1 2 .2 Der RH regte an, für alle den Dienstord­
nungen unterliegenden Bediensteten eine gemein­
same Bezugsverrechnung in die Wege zu leiten. Da 
es dem HV gemäß § 3 1  Abs 3 Z 4 ASVG obliegt, 
Richtlinien ua auch für die Grundsätze einer wirt­
schaftlichen Betriebsführung zur Erzielung einer 
einfachen Verwaltung aufzustel len, wären unter 
Beachtung der Weisungsbefugnis des BMS vom 
HV diesbezügliche Schritte einzuleiten gewesen. 
Der RH schlug dem HV vor, aufgrund der vorlie­
genden Kostenstruktur der Sozialversicherungsträ­
ger die möglichen Rationalisierungsreserven auch 
auf anderen EDV-Anwendungsgebieten zu mobili­
sieren. 

30. 1 2. 3  Der HV sagte eine Überprüfung der 
Möglichkeit und der Zweckmäßigkeit der Erstei. 
lung gemeinsamer Bezugsverrechnungsprogramme 
zu, um ua auch den Aufwand der laufenden Pro­
grammpflege zu verringern. 

Medikamentendatei 

30. 1 3 . 1  Während der Geb.arungsüberprüfung 
arbeiteten der HV und der EDV-Lieferant an der 
Automatisierung des Arbeitsgebietes "Medikamen­
tendatei" . Diese Datei sollte Informationen über 
einzelne Medikamente, für statistische Auswertun­
gen, Preisüberlegungen, Unternehmensverhandlun­
gen, Vorausberechnungen der Auswirkungen von 
Preisbewegungen usw umfassen. Diese Arbeit 
erfolgte, obwohl teilweise ähnliche, aber wesentlich 
umfassendere Aufzeichnungen bereits beim BMGU 
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in der Bundesanstalt für chemische und pharmazeu­
tische Untersuchungen, in der bundesstaatlichen 
Anstalt für experimentellpharmakologische und 
balneologische Untersuchungen und beim Österrei­
chischen Apothekerverlag mit seiner Spezial itäten­
preisliste und dem Codex Austriacus geführt wer­
den. 

30. 1 3 .2 Der RH hielt die vom HV eingeschla­
gene Vorgangsweise für unzweckmäßig, weil das 
Projekt "Medikamentendatei" erst nach umfang­
reichen Projektstudien und nach einer Abstimmung 
der bei den Dienststellen des Bundes bisher vorge­
nommenen und künftig geplanten Tätigkeiten als 
zukunftsorientiert und wirtschaftlich angesehen 
werden kann. Er regte an, eine Zusammenarbeit 
mit dem BMGU anzustreben und eine entspre­
chende Kostenteilung vorzusehen. 

30. 1 3 .3  Nach Mitteilung des HV hätten Füh­
lungnahmen mit dem BMGU stattgefunden, jedoch 
wäre er außerstande gewesen, mit der Verwirkli­
chung des Projektes "Medikamentendatei" so 
lange zuzuwarten, bis vom BMGU ein endgültiges 
Konzept bezüglich des Ordnungssystems vorgele­
gen wäre. Seit Mai 1 978 bestünde ein Datenver­
bund zwischen Apothekerkammer und in späterer . 
Folge auch zwischen dem Drogengroßhandel und 
dem HV. 

Gesundenuntersuchung 

30. 1 4 . 1  Mit den Gesundenuntersuchungen (GU) 
erhielten die Krankenversicherungsträger vom 
Gesetzgeber einen weiteren Leistungsauftrag. Dies­
bezügliche Erfahrungen der Vorsorgemedizin stan­
den in nur geringem Maße zur Verfügung. Die 
bundesweite GU wurde im Jahre 1 974 begonnen 
und erstreckt sich auf Personen ab dem vollendeten 
1 9 . Lebensjahr. 

Ein Großteil der administrativen Aufgaben für 
die GU wurde mit EDV-Unterstützung durchge­
führt, und zwar wurden die bereits ausgefüllten 
Untersuchungsbelege im Rechenzentrum der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
(VAÖE) erfaßt und in der EDV- bzw Fachabtei­
lung des HV weiter verarbeitet. Bis Ende Septem­
ber 1 977 wurden in die "Probandendatei" etwa 
1 60 Mill Zeichen eingelesen. Unabhängig von der 
laufenden Betreuung und Wartung, d ie im Jahre 
1 976 mit 78 Mannmonaten zu veranschlagen war, 
hatte zusätzlich eine im HV installierte Fachabtei­
lung die mangelhaft ausgefüllten Belege mittels 
Bildschirm-Dialog-Verkehrs zu berichtigen. 

30. 1 4.2 Der RH h ielt die eingeschlagene Vor­
gangsweise für unzweckmäßig und sah in den zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung bereits laufenden 
Verbesserungsbestrebungen einen Beitrag zur 
Rationalisierung der verwaltungstechnischen 
Abwicklung der GD. 

30. 1 4.3  Laut Stel lungnahme des HV habe die 
Abnahme der laufenden Wartungs- und Betreu-
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ungsarbeiten bereits im Jahre 1 979 zu einem Rück­
gang auf 37,8 Mannmonate geführt. Ferner sei im 
Jahre 1 976 ein Planungsteam zur Optimierung der 
GU-Administration e ingesetzt worden, dessen 
Arbeiten auf ein weitgehendes Abgehen von der 
bisherigen Methode hingezielt haben. 

30. 1 5 . 1  Die ausgewerteten rd 1 ,7 Mi l l  Untersu­
chungsbelege der GU waren zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung in einer versperrbaren Ablage 
aufbewahrt. Als Zeiträume für die Aufbewahrung 
waren je nach Belegart drei bis sieben Jahre vorge­
sehen. Die Aufbewahrung der Magnetbänder der 
Probanden- und Kontrahentendatei erfolgte nach 
dem Generationsprinzip im HV selbst und in einem 
außerhalb des HV gelegenen Datenschutzraum. 
Die 3 1 0  von der VAÖE erstellten Magnetbänder 
wurden nur im HV selbst gelagert. 
. 30. 1 5 .2 Der RH bemängelte, daß es für d ie Art 
und Dauer der Aufbewahrung der Magnetbänder 
keine besondere Dienstanweisung gab. 

30. 1 5 .3  Laut Stel lungnahme der HV seien im 
Hinblick auf die zu erwartende Änderung des GU­
Systems und auf das kommende Datenschutzgesetz 
keine Entscheidungen zu treffen gewesen. 

30. 1 5 .4 Der RH schloß sich nicht d ieser Ansicht 
an, da allein schon aus Gründen einer vielleicht auf­
wendigen Rekonstruktion dieser 3 1 0  Bänder beson­
dere Schutzvorschriften aus eigener Initiative zu 
erlassen gewesen wären. 

Stammkartenführung 

30. 1 6 . 1  Das BMS hat nach Anhörung des HV 
gern § 459 ASVG nähere Vorschriften über 
Umfang, Inhalt  und Form der von den Versiche­
rungsträgern für die zur Feststel lung eines Lei­
stungsanspruches aus der Pensionsversicherung zu 
führenden Aufzeichnungen zu erlassen. 

Laut § 31 Abs 3 Z 4 ASVG sind vom HV zur 
Erzielung einer ökonomischen und einfachen Ver­
waltung Richtl inien für das Zusammenarbeiten, für 
die Grundsätze der Verwaltung und Geschäftsfüh­
rung usw aufzustellen, soweit nicht die Regelung 
dieser Angelegenheiten Weisungen des BMS vorbe­
halten ist. Unter Z 1 5  heißt es, daß Richtlinien zur 
Erhebung der für d ie Versicherung bedeutsamen 
Daten aller nach einem Bundesgesetz versicherten 
Personen vom HV aufzustel len sind. 

Die Kompetenz, Richtl inien für das ab 1. Jän­
ner 1 968 gesetzlich aufgetragene neue Verfahren 
zu erlassen, konnte der HV gern § 3 1  Abs 3 Z 1 5  
ASVG am I .  August 1 972 für die rückwirkende 
Erfassung der Versicherungsdaten (REV) und am 
I .  Mai 1 974 gern § 3 1  Abs 3 Z 5 ASVG für eine 
Abänderung der erstgenannten nützen. Von seiten 
des BMS wurden insoweit Schritte unternommen, 
als im Juni 1 977 für d ie Steiermärkische Gebiets­
krankenkasse für Arbeiter und Angestellte die Ent­
hebung von der Stammkartenführung erfolgte. Bis 
zum Ende der Gebarungsüberprüfung im Dezem-

ber 1 977 enthob das BMS auch d ie Burgen ländi­
sche und d ie Salzburger Gebietskrankenkasse für 
Arbeiter und Angestellte von der Verpflichtung, die 
Versicherungsunterlagen mittels Eintragungen in 
Versichertenstammkarten aufzuzeichnen. 

30. 1 6.2 Ohne die umfangreichen organisatori­
schen und kostenmäßig belastenden, dem HV kraft 
Gesetzes auferlegten Aufgaben (KATASTER, 
DATEI) zu verkennen, beanstandete der RH den 
vom HV eingeschlagenen Weg, durch viele Jahre 
hindurch keine allgemein gültigen Richtl in ien gern 
§ 31 Abs 3 Z 1 5  ASVG erlassen zu haben. Erst die 
Verlautbarung derartiger Vorschriften erlaube den 
einzelnen Versicherungsträgern, organisatorische 
und personelle Maßnahmen zu ergreifen. 

Der RH empfahl, künftig Richtlinien gern § 3 1  
Abs 3 Z 1 5  ASVG unabhängig vom Automations­
stand der Versicherungsträger aufzustellen, um die 
Projektdauer und die dafür notwendigen Aufwen­
dungen für HV und Versicherungsträger so gering 
wie möglich zu halten und eine einheitliche, für die 
gesamte Sozialversicherung gültige Lösung anzu­
wenden. 

30. 1 6.3 Laut Stel lungnahme des HV bereite es 
geringe Schwierigkeiten, einheitliche Vorschriften 
aufzustellen, es sei aber für die Versicherungsträger 
schwer, ihre Organisationen so zu ändern, daß sie 
diesen Vorschriften genügen könnten. Im übrigen 
wäre der Datenfluß zwischen den Versicherungs­
trägern und dem HV in einer Organisationsbe­
schreibung festgehalten, d ie nunmehr Teil der 
Richtlinien gern § 3 1  Abs 3 Z 1 5  ASVG sei. Beim 
Erlassen dieser Vorschrift hätte er auf die EDV­
Organisation des HV und jene der Versicherungs­
träger Rücksicht genommen und den Datenverkehr 
in der  Sozialversicherung praktisch und rationell 
gestaltet, so daß eine E inheitlichkeit der EDV­
unterstützten Lösung in höherem Maße als bei den 
noch händisch geführten Verwaltungsbereichen der 
Versicherungsträger hätte erreicht werden können. 

30. 1 6.4 Der RH erwiderte mit dem Hinweis auf 
die besondere Bedeutung der gern § 3 1  Abs 3 Z 4 
ASVG vom HV zur Erzielung einer ökonomischen 
und einfachen Verwaltung zu erlassenden Richtl i­
nien. Derartige Vorschriften wären für die Zusam­
menarbeit der Versicherungsträger · untereinander 
und mit dem HV unerläßlich. Die Richtl inien gern 
Z 1 5  seien durchaus für die einzelnen Versiche­
rungsträger auch Planungsinstrument für das Vor­
antreiben der eigenen Organisations- und EDV­
Aktivitäten. Die Entwicklung von durch Automati­
sierte Datenverarbeitung gestützten Lösungen hätte 
demnach von den Versicherungsträgern bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt zugunsten der Erforder­
nisse des HV beeinflußt werden können. 

EDV -Organisation 

30. 1 7 . 1  Bei der Planung, Durchführung und 
Betreuung von EDV-Projekten ist es Aufgabe der 
Organisation (im Referat 45a des HV), Projekte 
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für -die EDV zu entwickeln, die Zusammenarbeit 
zwischen der EDV und anderen Organisationsein­
heiten zu gestalten und schließlich die an der Pla­
nung beteiligten Stel len zur Ausarbeitung eines 
Organisationsmodells mit heranzuziehen und ver­
antwortlich zu machen. Ferner obliegt ihr die Mit­
hilfe bei der Abfassung von für den HV verbindli­
chen Mittei lungen in EDV -organisatorischen 
Belangen, die Erstel lung von Problembeschreibun­
gen/Analysen und die Beachtung der technischen 
Entwicklung bei der Definition organisatorischer 
Ziele. Die Gruppe Analyse wird aufgrund einer 
Problem-(Organisations-)beschreibung der Organi­
sation tätig und formuliert die Aufträge an die Pro­
grammierung (Referat 45b). 

30. 1 7.2 Der RH sah in der für EDV-Projekte 
eingerichteten Aufbau- und Ablauforganisation des 
HV einen Widerspruch zur zweckmäßigen und 
wirtschaftlichen Projektabwicklung, da bspw beim 
Projekt Versicherungsdaten mehrere Benützer mit 
jeweils eigener Selbstverwaltung, eigenem Aufga­
benbereich und unterschiedlicher Größe ihre 
Anforderungen an das Referat 45a bekanntgaben. 

Der RH empfahl, die Koordinierung der Benüt­
zerwünsche für die bindende Festlegung des Soll­
zustandes, die Organisations-Analysetätigkeit und 
die Programmierung - besonders bezüglich der 
großen, mehrere Versicherungsträger umfassenden 
Arbeitsgebiete - dahingehend zu überprüfen, ob 
Vereinfachungen, Verkürzungen der Gesamtpro­
jektzeit und Kosteneinsparungen mit einer al len­
falls vorzunehmenden Um- oder Untergliederung 
der bestehenden Referate erreicht werden könnten. 

Der RH erachtete die Durchführung von 
Abnahmetests seitens des Referates 45a nicht für 
zweckmäßig, da der Abschluß eines EDV-Projek­
tes und die damit verbundene Abnahme der EDV­
Programme nur gemeinsam mit den Endbenützern, 
Auftraggebern und Durchführenden erfolgen 
könne. Der RH regte an, in neu zu erarbeitenden 
Richtlinien betreffend Auftrag, Abwicklung und 
Abnahme von EDV- und Organisationsprojekten 
diesbezügliche Regelungen einzubeziehen. 

30. 1 7.3 Der HV hat in dem im Jahre 1 978 
beschlossenen Geschäftsvertei lungsplan durch 
interne Umorganisation die gestiegenen Anforde­
rungen berücksichtigt. Im derzeitigen Referat 44 
würden Aufzeichnungen über den für eine Ent­
wicklung vorgesehenen Aufwand und sein tatsäch­
l iches Ausmaß geführt, mit deren Hilfe die Projekt­
entwicklung überwacht und verbessert werden 
könne. Es bestünde nunmehr eine Regelung betref­
fend Auftrag, Abwicklung und Abnahme von 
EDV-Organisationsprojekten, in der nicht nur die 
Tätigkeiten des Referates 44, sondern auch die 
Verbindungen zur Vororganisation im HV defi­
niert wären. Jedes neue Projekt werde nun gemäß 
den Empfehlungen des RH getestet. 

30. 1 8 . 1  Von Beginn der Automatisierung im HV 
an wurde in der maschinenorientierten Program-
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miersprache Assembler, seit 1 975 jedoch in der pro­
blemorientierten Programming Language I (PUl) 
programmiert, wodurch die Produktivität der 
EDV -Abtei lung verbessert wurde. 

30. 1 8 .2 Trotzdem gab der RH zu bedenken, daß 
PUl eine firmen abhängige Programmiersprache 
sei und ansonsten übliche Normierungen noch 
nicht erfolgt seien. Die Verwendung dieser Pro­
grammiersprache erschiene unzweckmäßig, da in 
einer Wettbewerbssituation der EDV-Lieferanten 
die Herstellerabhängigkeit zu stark ins Gewicht 
fal le. Aus diesem Grund empfahl der RH, künftig 
zwar problemorientierte, aber firmenunabhängige 
Sprachen zu verwenden. 

30. 1 8 .3 Der HV teilte die Meinung des RH 
bezüglich der Bindung an den Hersteller, bemerkte 
aber, andere Unternehmungen böten bereits einen 
PUl-Übersetzer an. Der HV versicherte für den 
Fall, daß PUl nicht in absehbarer Zeit standardi­
siert werde, alternative Programmiersprachen auf 
ihre Anwendbarkeit hin zu untersuchen. 

30 . 1 8 .4 Der RH erwiderte, die Bedachtnahme 
auf die Kompatibilität einer Programmiersprache 
zu anderer Betriebssystemsoftware sei unbeding 
notwendig, weshalb er seine Empfehlung aufrecht­
hielt. 

30. 1 9. 1  Die Erstellung von EDV-Tests oblag 
vornehmlich der Analyse und Programmierung. 
Die Organisation führte vor erstmaliger Durchfüh­
rung des Programms und bei wesentlichen Ände­
rungen "einen Gesamttest durch, der die Ergeb­
nisse vom Standpunkt des dateneingebenden Benüt­
zers prüft" (Handbuch der "Organisation der EDV 
im HV der österreichischen Sozialversicherungsträ­
ger"). 

Testfälle aus der Praxis wurden in nur geringem 
Ausmaß für den Testbetrieb verwendet. Die Ein­
schaltung der Anwender in die vom HV automati­
sierten Arbeitsgebiete erfolgte teils im Arbeitskreis 
EDV des HV (Versicherungsträger), teils im Re­
daktionskomitee EDV des HV und mittels der Ver­
treter der Fachreferate in der Anfangsphase des 
Projektes und dann erst wieder ab dem Projekts­
ende. Die Kontrolle der organisatorischen Überle­
gungen wurde ohne Einschaltung der Anwender 
von jener Stelle im HV durchgeführt, die auch die 
Zielsetzungen formulierte. 

30. 1 9.2 Der RH hielt die vom HV eingeschla­
gene Vorgangsweise, die Erstel lung oder Durch­
führung von Tests nach Fertigstel lung eines Projek­
tes von der Organisations-, Analyse- oder Pro­
grammierungsgruppe allein durchführen zu lassen, 
für unzweckmäßig, da sich diese Stellen nur 
begrenzt in die Lage der Anwender und der Praxis 
versetzen können. Er regte an, das Testverfahren 
mit Testfällen aus der Praxis zu erweitern und die 
Abnahme der vom HV erstellten Projekte von 
einem mit den betroffenen SozialversicherungSträ-
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gern erfolgreich abgeschlossenen Testbetrieb 
abhängig zu machen. 

30. 1 9.3 Laut Stellungnahme führte der HV eine 
Neugestaltung des Testverfahrens gemäß den Emp­
fehlungen des RH durch und wird künftig bei allen 
größeren Projekten die Versicherungsträger als 
Betroffene einer neuen Organisationslösung zu den 
Tests beiziehen. 

30.20. 1 Die für die Versicherungsdatei (DATEI) 
und KATASTER in den Jahren 1 968,  1 969 und 
1 970 vorliegenden gesetzlichen Grundlagen (§ 3 1  
Abs 3 Z 1 4  und Z 1 5  ASVG, BGBI Nr 6/ 1 968) 
waren die Voraussetzungen für die Planung der 
Aktivitäten der EDV und Organisationsgruppe des 
HV. Im Zuge der Weiterentwicklung der Sozial­
versicherungsgesetzgebung kam es aber in den fol­
genden Jahren zu weiteren, durch Gesetze definier­
ten Aufträgen an den HV, die bei den Arbeitsgebie­
ten DATEI tmd KATASTER Abänderungen 
bereits abgeschlossener Arbeiten erforderten. 

Diese Abänderungen erforderten l aut einer vom 
HV vorgelegten Übersicht 92,08 vH des gesamten 
Neuerstellungsaufwandes seitens der Organisation, 
Analyse und Programmierung bei dem Arbeitsge­
biet KATASTER und 79, 1 3  vH bei dem Arbeitsge­
biet DATEI. Die Umorganisation der Zugriffsme­
thoden auf den Datenträger - und zwar von 
sequentieller auf indexsequentielle Zugriffsmög­
l ichkeit - erfolgte ab dem Jahre 1 972 für den 
KATASTER. Für das Arbeitsgebiet DATECstand 
ab November 1 975 je Versicherungsverhältnis eine 
sequentiell organisierte Datei auf Magnetplatten 
mit indexsequentiellem Stammteil je Versicherungs­
nummer zur Verfügung. 

30.20.2 Nach Ansicht des RH wäre die indexse­
quentielle Zugriffsmethode auf gespeicherte Daten 
bereits im Grundkonzept zu berücksichtigen gewe­
sen. Überdies hätte der Arbeitsaufwand für die 
Organisationsänderungen mit Hilfe einer umfas­
senderen Konzeption der Projekte und rechtzeitig 
durchgeführten repräsentativen Ist- oder SolIzu­
standserhebungen wesentlich unter den vorher 
angeführten Hundertsätzen l iegen müssen. 

Der RH empfahl, künftig dem Problem der Pro­
grammwartung und der Wartungsfreundlichkeit 
der Programme besonderes Augenmerk zu schen­
ken . 

30.20.3 Laut Stellungnahme des HV wäre zum 
Zeitpunkt der Erstorganisation ( 1 969) eine indexse­
quentielle Speicherung nur mit Hilfe von Magnet­
kartenspeichern möglich gewesen. Da diese aber 
eine lange Zugriffszeit und hohe Störungsanfäl l ig­
keit gehabt hätten, sei d ie sequentielle Speicherung 
auf Magnetband vorgezogen worden. Der HV 
sagte zu, künftig auf die Kompatibilität der Spei­
chermedien gegenüber der derzeitigen Datenor­
ganisation besonders achten zu wollen. Bezüglich 
der Programmwartung habe er den Anregungen 
des RH entsprechend d ie innere Organisation der 
EDV-Abteilung geändert. 

30.2 1 . 1  Im Rechenzentrum des HV wurde in 
zwei Schichten montags bis freitags von 6 .00 Uhr 
bis 22.00 Uhr gearbeitet. Drei Operators bildeten 
eine Schicht, einer davon war Schichtleiter. An 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgte grund­
sätzlich keine Nutzung der Anlage. Obwohl die 
EDV -Anlage unter Berücksichtigung der täglich 
laufenden Datenfernverarbeitungsapplikationen 
noch nicht an ihrer Auslastungsgrenze angelangt 
war, waren während der Gebarungsüberprüfung 
bereits Bestrebungen des HV im Gange, d ie vor­
handene Maschinenkapazität zu erweitern. 

30.2 1 .2 Nach Auffassung des RH hätten durch 
eine teilweise Umschichtung der Arbeiten Spitzen­
belastungen des EDV-Systems abgefangen werden 
können. Diese Maßnahme hätte den geringen Aus­
lastungsgrad der EDV-Anlage des HV von etwa 
50 vH auf einen kostengünstigeren Wert verändert 
und eine Verringerung des Verwaltungsaufwandes 
durch einen wirtschaftlicheren Einsatz dieses kapi­
talintensiven Betriebsmittels gebracht. 

Weiters regte der RH die Verringerung der 
Maschinenbedienungskräfte um zumindest einen 
Operator je Schicht auf zwei an. Bei Ausfällen wäre 
das Operatingteam durch Mitarbeiter der Arbeits­
vorbereitung oder den Chef-Operator zu ergänzen. 
Sofern künftig zwei EDV-Systeme vom HV ver­
wendet werden, wären je nach Betriebsart für die 
Bedienung der beiden Systeme insgesamt zwei bis 
drei Operators als ausreichend anzusehen. 

30.2 1 . 3 Laut Stel lungnahme des HV trage man 
mit einer 5-Tage-Auslastung zu je 2 Schichten den 
psychischen und physischen Belas.tungen des Perso­
nals Rechnung und verfüge gleichzeitig über eine 
Zeitreserve für Reparaturen. Entsprechend der 
Anregung des RH sei d ie Anzahl der Operators um 
einen Mann je Schicht herabgesetzt und die Mitar­
beit der Arbeitsvorbereitung bei einem Operator­
Ausfall veranlaßt worden. Weiters würden die 
Möglichkeiten zur Verwirklichung einer operator­
losen Schicht untersucht. 

30.2 1 .4 Der RH verblieb bei seiner Bemänge­
lung, daß eine jährliche Maschineneinschaltzeit von 
etwa 4 400 Stunden einer Auslastung von nur 
50 vH entspreche und das Beibehalten der bisheri­
gen Vorgangsweise daher unwirtschaftlich sei. 

30.22. 1 Gern Art II Z 20 der 23. Novelle zum 
ASVG (BGBI Nr 1 7 / 1 969) waren ab dem 1 .  Jän­
ner 1 972 die Beitragsgrundlagen mit dem Durch­
schnittswert für die Pensionsberechnung heranzu­
ziehen. Dieser Zeitpunkt war auch für die Organi­
sations- und EDV-Aktivitäten des HV maßgebend. 

Der Aufbau des KATASTERS und der DATEI 
war bis zum Frühjahr des Jahres 1 972 vom Konzept 
her abgeschlossen, jedoch nur teilweise realisiert. 
Detail l ierte Terminpläne über die Planung und 
Verwirklichung der Projekte DATEI und KATA­
STER lagen n icht vor. 

5" 
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30.22.2 Der RH bemängelte das Fehlen derarti­
ger Terminpläne. Er gab zu bedenken, daß EDV­
Projekte detaill ierter Vorgaben auch betreffend 
einzuhaltender Termine bedürften. 

30.22.3 Wie der HV hiezu bemerkte, sei er stän­
dig um die Einhaltung der Termine bemüht gewe­
sen, jedoch hätten Umstellungen und organisatori­
sche Schwierigkeiten zu gewissen Verzögerungen 
geführt. Das System der Terminfestsetzung und 
Terminüberwachung sei aber in der Zwischenzeit 
verbessert worden. 

30.23 . 1 Laut Punkt 3.6 des Handbuches "Orga­
nisation der EDV im HV der österreichischen SV­
Träger" sind auch bei "Wartungsergänzungen oder 
-änderungen" vor einer Freigabe nach Möglichkeit 
Tests durchzuführen. 

30.23.2 Der RH beanstandete die erwähnte 
Regelung und vertrat die Auffassung, daß jede 
Änderung eines bereits in Verwendung stehenden 
Programmes zumindest demselben Verfahren zu 
unterwerfen sei, wie bei der ursprünglichen Auto­
matisierung dieses Arbeitsgebietes. Er . hielt es für 
zweckmäßig, in einer Dienstanweisung das Pro­
blem Programmwartung und Programmänderung 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Funk­
tionstrennung vom Änderungsauftrag bis zum pra­
xisbezogenen Abnahmetest genau zu regeln .  

30.23.3 Der HV schloß sich grundsätzlich der 
Ansicht des RH an, gab jedoch zu bedenken, daß 
bei ordnungsgemäßer Durchführung aller Tests 
nach Behebung eines Programmfehlers ein längerer 
Jobablaufstillstand nicht zu vermeiden wäre. Trotz­
dem hat der HV das Testverfahren entsprechend 
den Anregungen des RH erweitert. 

30.24 . 1  Zufolge eines Ausfalles der Klimaanlage 
ergaben sich im Jahre 1 975  Schäden an der im 
Rechenzentrum des HV installierten Hardware. 
Die notwendigen Instandsetzungsarbeiten erforder­
ten insgesamt 52 Stunden. Durch eine nach diesem 
Schadensfall zusätzlich eingebaute Kältemaschi­
nenbetriebsanzeige und einen Klimaanlagenkon­
trollschreiber werden nunmehr alle klimatischen 
Veränderungen im Rechenzentrum, Lochsaal und 
Bandarchiv angezeigt und registriert. 

30.24.2 Der RH hielt die Installation von 
Anzeige- und Überwachungsgeräten für Klimaan­
lagen für zweckmäßig, gab aber dem HV zu beden­
ken, daß Fehlermeldungen der Klimaanlage nicht 
nur auf Papierstreifen aufzuzeichnen, sondern auch 
sofort bei ihrem Auftreten optisch und akustisch 
dem Maschinenbedienungspersonal, der Hausver­
waltung oder dem Portier anzuzeigen wären, um 
Schäden am Gebäude, den instal l ierten Maschinen 
oder den Datenträgern zu vermeiden. 

30.24.3 Der HV hat den Anregungen des RH 
folgend beim Neubau des Bürohauses entspre­
chende Sicherheitseinrichtungen vorgesehen. 

8 1  

30.25 . 1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren Gespräche mit einem Pensionsversicherungs­
träger bezüglich einer EDV-Ausweichanlage im 
Gange. 

30.25.2 Der RH hielt eine derartige Reserve für 
zweckmäßig und empfahl dem HV, ehestens für 
die Verfügbarkeit eines oder mehrerer Ausweichsy­
steme vorzusorgen. Hiezu müßten Programme, 
Betriebssysteme, Datenträger und al lenfalls Daten­
fernverarbeitungseinheiten bezüglich ihrer Größe 
und Kompatibilität rechtzeitig ausgetestet vorberei­
tet sein. Ein Abkommen mit einem Sozialversiche­
rungsträger oder einer Bundesdienststelle über eine 
gegenseitige Zurverfügungstellung von Ausweich­
systernen wurde empfohlen. 

30.25.3 Der HV teilte die Meinung des RH über 
die Notwendigkeit eines Ausweichssystems, gab 
aber zu bedenken, daß infolge der Komplexität der 
Systeme und der nahezu vollständigen Auslastung 
der in Frage kommenden Großrechenanlagen die 
Durchführung dieser Empfehlung fast unmöglich 
wäre. Der HV sah seine Reserve einerseits in der 
Anschaffung eines Duplex-Systems, andererseits im 
täglichen, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr bestehenden 
Zeitpolster. 

30.25.4 Der RH verblieb aus Gründen der 
Sicherheit und der ständigen Leistungsbereitschaft 
bei der Ansicht, daß ein brauchbares Ausweichsy­
stem verfügbar sein sollte, weil ein Ausfall des 
Systems durch ein Duplex-System und einen Zwei­
schichtbetrieb auch im Katastrophenfall nicht ver­
hindert werden könne. 

30.26 . 1 Das Rechenzentrum des HV wurde im 
"Open-Shop-Betrieb" geführt, dh die Datenverar­
beitungsanlage war dem EDV-Personal jederzeit 
zugänglich, welches allein oder gemeinsam mit dem 

. für die Maschinenbedienung zuständigen Operator 
Bedienungshandlungen ua bei Datenträgern, 
Schnelldruckern und der am Computer angeschlos­
senen Konsolschreibmaschine vornehmen konnte. 
Damit wurde die im Handbuch Kapitel 4 .8 . 1 ver­
lautbarte Vorschrift, Programmtests grundsätzlich 
im Closed-Shop-Betrieb vom Bedienungspersonal 
durchführen zu lassen, zumindest zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung nicht beachtet. 

30.26.2 Der RH hielt eine derartige Maschinen­
bedienung aus Gründen der mangelnden Sicherheit 
für unzweckmäßig und empfahl, zur Verbesserung 
des Durchsatzes im Rechenzentrum bzw aus 
Datenschutzgründen einen "Closed-Shop-Betrieb" 
. einzuführen und außerdem Aufzeichnungen über 
die im Systemraum anwesenden Personen zu füh­
ren. 

30.26.3 Wie der HV dazu mitteilte, seien beim 
Neubau seines Bürohauses al le bautechnischen und 
organisatorischen Maßnahmen getroffen worden, 
um einen Closed-Shop-Betrieb durchführen zu 
können. Im übrigen gäbe es drei Sperrzonen im 
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Rechenzentrumsbereich, wodurch der zutrittsbe­
rechtigte Personenkreis genau abgegrenzt sei. 

30.27. 1 Dem HV wurde gemäß den laufend 
abgelesenen Zählerständen in Abständen von ein 
bis zwei Monaten eine Stromrechnung mit Berück­
sichtigung des Blindstromanteiles vorgeschrieben. 
Die Höhe des Gesamtpreises war hiebei von den 
verbrauchten Kilowattstunden und der monatlichen 
Spitzenbelastung bzw Höchstleistung abhängig. 

30.27.2 Da Sollast-Kontrollzähler oder Maxi­
mumwächter einzelne Geräte bei zu hohem Strom­
verbrauch automatisch abschalten und damit Spit­
zenlasten vermeiden, regte der RH die Installation 
eines derartigen Regel- und Meßgerätes an. 

30.27.3 Laut Stel lungnahme des HV sei die 
Installieru�� eines Maximumwächters in Anbe­
tracht der Ubersiedlung in das neue Bürohaus nicht 
mehr in Erwägung gezogen worden. Bezüglich 
einer derartigen Installation im neuen Bürogebäude 
bezog der HV nicht Stellung. 

30.27.4 Der RH verblieb bei seiner Empfehlung, 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Einspa­
rung von Energiekosten einen Maximumwächter 
zu installieren. 

30.2 8 . 1  Mit Vertrag vom 29. Juni 1 976 sicherte 
sich der HV um rd 3 1 2 000 S einschließlich USt die 
Gebrauchsrechte für das Programmprodukt eines 
Softwareunternehmens betreffend die Messung, 
Beurteilung und Optimierung von Problempro­
grammen. So konnte er bis Anfang 1 977 vier Pro­
gramme erfolgreich bearbeiten lassen. Ab diesem 
Zeitpunkt konnte das Produkt von den Program­
mierern bei den Endtests eingesetzt werden, wobei 
jedoch darüber keine Aufzeichnungen erfolgten. 
Automatische Aufzeichnungen der Systembela­
stung, wie Job Accounting und Systemmanagement 
Facilities (SMF), wurden hingegen vom HV lau­
fend erstellt und nach Auswertung vom Gruppen­
leiter des Operating dokumentiert. 

30.28 .2  Der RH hielt Initiativen zur Verbesse­
rung der Durchlaufzeiten von Programmen für 
zweckmäßig, regte jedoch an, sämtliche in Frage 
kommenden Programme mit dem vorhandenen 
Programmprodukt zu optimieren, die Meßergeb­
nisse festzuhalten und der Dokumentation anzu­
schließen. Weiters gab der RH die Empfehlung, das 
Softwareprodukt nach entsprechender vertraglicher 
Absicherung auch den Versicherungsträgern 
zugänglich zu machen. Bezüglich der automatisier­
ten Auswertung der Systemdaten empfahl der RH, 
die Speicherauslastung, die Anzahl der zugeordne­
ten Peripherieeinheiten usw in Form von Histo­
grammen darzustellen und diese für Optimierungs­
maßnahmen heranzuziehen. 

30.28 .3  Der HV zeigte sich den Anregungen des 
RH gegenüber aufgeschlossen, bemerkte jedoch, · 
daß eine Überlassung des Softwareproduktes an 
andere Sozialversicherungsträger aus vertraglichen 

Gründen nicht möglich wäre. Es würden aus­
schließlich Programme mit einer Laufzeit von über 
1 5  Minuten optimiert werden. Er habe entspre­
chend den Empfehlungen des RH nun ein Pro­
gramm produkt zur Auswertung der Systemdaten 
im Einsatz. 

30.28 .4  Der RH verblieb bei seiner ursprüngli­
chen Empfehlung, alle Programme seien zu unter­
suchen, wobei der Wirtschaftlichkeitsstandpunkt 
auch VOll der Kostenseite betrachtet werden müsse. 
Außerdem wären die Meßergebnisse der jeweiligen 
Programmdokumentation unbedingt anzuschlie­
ßen. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  
J a h r e 1 9 7 9  

Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 

3 1 . 1 . 1  In den Jahren 1 975 bis 1 977 wiesen die 
Erfolgsrechnungen der Betriebskrankenkasse -
kurz BKK - Abgänge von rd 3 Mill S, 5 Mill S und 
wieder 3 Mill S aus; nur im Jahre 1 978  konnte die 
Kasse mit mehr als 8,6 Mill S aktiv gebaren. Diese 
Abgänge und der Mehrertrag enthielten jedoch 
nicht den Verwaltungsaufwand, insb nicht den Auf­
wand für die in der BKK beschäftigten und vom 
Betriebsunternehmer gem § 445 Z 1 ASVG beige­
stelIten 34 Verwaltungsbediensteten, für die drei 
Reinigungskräfte und die 24 Krankenkontrollore. 
Der Personalaufwand für diese 6 1  Bediensteten 
hätte ungefähr 1 1 ,5 Mill S jährlich betragen und 
somit auch im Jahre 1 978  einen Gebarungsabgang 
bewirkt bzw in den Vorjahren den Abgang entspre­
chend vergrößert. 

Nach einem Vergleich des oben genannten Per­
sonalstandes mit dem Versichertenstand ergab sich, 
daß bei der geprüften BKK 482,  unter Einbezie­
hung der Krankenkontrollore gar nur 292 Versi­
cherte auf einen Bediensteten entfielen, während 
die Vergleichszahlen bei den Betriebskrankenkas­
sen des Werkes Donawitz 854 bzw 683,  des Wer­
kes Kapfenberg 534 bzw 449 und der Semperit AG 
687 bzw 556 betrugen. 

Von den 34  Verwaltungsbediensteten waren 1 6  
i m  Beitrags- und Leistungswesen, fünf i m  Rech­
nungswesen und 1 3  in der allgemeinen Verwaltung 
tätig. 

3 1 . 1 .2 Diese ungünstige Personalsituation führte 
der RH im wesentlichen auf die Anzahl der zusätz­
liches Verwaltungspersonal erfordernden eigenen 
Einrichtungen zurück. In Anbetracht der großzügi­
gen Lohnfortzahlungsbestimmungen der Wiener 
Verkehrsbetriebe könnte die BKK auch mit weit 
weniger Krankenkontrolloren das Auslangen fin­
den. Bei einer Verringerung der Zahl der eigenen 
Einrichtungen und jener der Krankenkontrollore 
müßten etwa 38 bis 40 Bedienstete für die Kasse 
ausreichend sein ; h iemit ließe sich der erforderliche 
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Personalaufwand auf etwa 7,6 Mill S herabsetzen. 
Der RH empfahl, alle Rationalisierungsmöglichkei­
ten mit der Zielsetzung zu nützen, die Gebarung 
der BKK ausgeglichen zu gestalten. 

3 1 . 1 . 3 Die 'BKK wies darauf hin, daß der Ver­
waltungsaufwand vom Unternehmen zu tragen sei 
und daher nicht in den Erfolgsrechnungen auf­
scheine. Die Anzahl der Krankenkontrollore sei im 
Interesse des Arbeitgebers gelegen und diene der 
Erbringung der durch das Eisenbahngesetz 1 957 
bestimmten Beförderungspflicht. 

3 1 .2. 1 Bei der Abschreibung von Büromaschinen 
wendete die BKK unterschiedliche Sätze an und 
änderte auch deren Höhe in den Folgejahren. 

3 1 .2.2 Nach Auffassung des RH wäre ein Abge­
hen von den im § 1 4  Abs 3 der Weisungen für d ie 
Rechnungslegung und Rechnungsführung der 
Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes 
- kurz RV - festgelegten Abschreibungssätzen 
jedenfalls zu begründen gewesen. Ebenso sollte die 
einmal festgesetzte Nutzungsdauer eines Wirt­
schaftsgutes auch dann nicht berichtigt werden, 
wenn zu einem späteren Zeitpunkt geänderte Vor­
schriften einen kürzeren Abschreibungszeitraum 
ermöglichen. 

3 1 .2 . 3 . 1  Die BKK erklärte die uneinheitliche 
Vorgangsweise bei der Abschreibung sowie d ie 
nachträglichen Änderungen des Abschreibungssat­
zes mit beabsichtigten Kontenbereinigungen. 

3 1 .2.3.2 Hiezu bemerkte das BMS, daß die RV 
zum Zwecke einer einheitlichen Bewertung des 
Anlagevermögens bei allen Sozialversicherungsträ­
gern einheitliche Abschreibungssätze vorsehen. Ein 
Abgehen von diesen sowie eine nachträgliche 
Änderung könnte nur in Ausnahmefällen erfolgen 
und wäre jeweils zu begründen. Es lud d ie BKK 
ein, auf diese Rechtslage in Hinkunft Bedacht zu 
nehmen. 

3 1 .3 . 1 Die BKK brachte fallweise eine Vorsteuer 
gern § 1 2  des Umsatzsteuergesetzes 1 972 - kurz 
UStG 1 972 - in Abzug, obwohl die betreffenden 
Belege nicht als Rechnungen gern § 1 1  Abs 1 oder 
6 leg cit anzusehen waren. So fehlten mitunter 
Angaben über die Menge und handelsübliche 
Bezeichnung der gelieferten Ware, die Anschrift 
des Lieferanten und den Steuersatz. Bei der 
Buchung von Bewirtungsspesen wurde in einem 
Fall unzulässigerweise auch vom Trinkgeld ein 
Vorsteuerabzug errechnet. 

3 1 .3.2 Der RH empfahl, künftig beim Vorsteuer­
abzug die Formvorschriften des UStG 1 972 zu 
beachten. 

3 1 .3 . 3  Die BKK rechtfertigte das Fehlen ord­
nungsgemäßer Rechnungen mit preisgünstigen Ein­
käufen in Großmärkten, deren Kassenbons keine 
Umsatzsteuer auswiesen ; sie werde aber ab sofort 
die Bestimmungen des UStG 1 972 beachten. 
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3 1 .4 . 1 Das bei einer Sparkasse geführte Giro­
konto wies im Jahre 1 979 während eines längeren 
Zeitraumes hohe Guthaben - etwa von Mitte Jän­
ner bis Mitte Mai nie weniger als 3 Mill S - auf. 
Diese Beträge wurden bis zum Inkrafttreten des ab 
März 1 979 geltenden Kreditwesengesetzes mit 
6 vH, danach jedoch nur mehr mit 0,25 vH jährlich 
verzinst. 

3 1 .4.2 Der RH empfahl der BKK, Zinsenverluste 
zu vermeiden und alle Möglichkeiten wahrzuneh­
men, die bei Beachtung der Rechtslage die günstig­
sten Erträge für kurzfristige Einlagen bieten . 

3 1 .4.3 Die BKK hat entsprechend dieser Emp­
fehlung ab 1 0 . Juli 1 979 zwecks kurzfristiger Einla­
gen Geldmarktzertifikate erworben und damit eine 
Verzinsung von 6 bis 6,5 vH jährlich erreicht. 

3 1 .5 . 1 Im Jahre 1 978  erwarb die BKK einen 
Bürocomputer, dessen Kosten die Wiener Ver­
kehrsbetriebe nur langfristig in Höhe der jährlichen 
Abschreibungsquoten übernahmen. Somit hatte die 
BKK eine Vorfinanzierung zu tragen, die für sie 
einen nicht unbeträchtlichen Zinsenverlust dar­
stellte, zumal sie abweichend von den Bestimmun­
gen der RV, welche für Maschinen und Apparate 
eine jährliche Wertminderung von 20 vH vorsehen, 
einen Abschreibungszeitraum von zehn Jahren 
wählte. 

Ebenso übernahm die BKK verschiedene, den 
Verwaltungsbereich betreffende, notwendige 
Instandhaltungsaufwendungen, wie Malerarbeiten, 
Erneuerung von Bodenbelägen und Vorhängen 
udgl, die nicht von den Wiener Verkehrsbetrieben 
als Betriebsunternehmer getragen wurden.  

3 1 .5 .2 Der RH verwies auf die im § 445 
Z 1 ASVG festgelegte Verpflichtung des Betriebs­
unternehmers, wonach dieser die zur ordnungsge­
mäßen Verwaltung der BKK erforderlichen Auf­
wendungen zu tragen hätte. 

3 1 .5 .3. 1 Die BKK erklärte das Vorgehen des 
Betriebsunternehmers dahingehend, daß die 
Anschaffung des Computers im Wirtschaftsplan der 
Wien er Verkehrsbetriebe nicht berücksichtigt 
gewesen wäre und sie deshalb die Vorfinanzierung 
im eigenen Interesse übernommen und von einer 
Verzinsung des vorgestreckten Betrages von 
464 700 S mit Absicht Abstand genommen hätte. 
Die angeführten Instandhaltungsarbeiten wären 
nach ihrer Meinung nicht für eine ordnungsgemäße 
Verwaltung notwendig gewesen, sie hätte die Über­
nahme der Kosten aus diesem Grunde dem Dienst­
geber nicht zumuten können. 

3 1 .5.3 .2 Das BMS teilte die Ansicht des RH, daß 
der BKK ein Zinsenverlust erwachsen sei, der vom 
Betriebsun�ernehmer zu tragen gewesen wäre. 

� Hinsichtlich der Instandhaltungsarbeiten verwies 
das BMS auf die Bestimmungen für den Arbeit­
nehmerschutz, insb Art II, I .  Teil, Abschnitt 1 der 
Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung, 
BG BI N r 265/ 1 95 1 ,  wonach eine entsprechende 
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Ausstattung und Instandhaltung der Arbeitsräume 
zu den Pflichten des Dienstgebers zählt. Wären die 
Instandhaltungsarbeiten jedoch nicht notwendig 
gewesen, so hätte sie die BKK bei Berücksichtigung 
der Verpflichtung des § 8 1  ASVG auch aus eigenen 
Mitteln nicht tragen dürfen. 

3 1 .6 . 1 Trotz zeitgerechter Beitragsabrechnung 
überwiesen die Wiener Verkehrsbetriebe die Bei­
träge nicht innerhalb der im § 59 Abs 1 ASVG ein­
geräumten Frist, sondern erst entsprechend dem 
jeweiligen Geldbedarf der BKK. Solcherart entstan­
den Außenstände mit einem erheblichen Zinsenver­
lust. 

3 1 .6.2 Der RH beanstandete die Nichteinhaltung 
der genannten Bestimmung, die für nicht innerhalb 
von elf Tagen nach Fälligkeit eingezahlte Beiträge 
Verzugszinsen von 8,5 vH vorsieht. Bei vorschrifts­
gemäßer Vorgangsweise könnte der Zinsenertrag 
der BKK nachhaltig verbessert werden. 

3 1 .6 .3  Nach Mitteilung der BKK wurden nach 
der Beanstandung seitens des RH die Beiträge 
innerhalb der Frist des § 59 Abs 1 ASVG einge­
zahlt. 

3 1 .7. 1  Ein Vergleich der durchschnittlichen Heil­
mittelkosten je Versicherten zwischen der BKK 
und anderen KrankenversicherungSträgern ergab 
folgende Werte : 

BKK der Wiener Ver-
kehrsbetriebe . . . . . . .  . 

Alle Betriebskrankenkas-
sen . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wiener Gebietskranken-
kasse . . . . . . . . . . . . .  . 

Alle Gebietskrankenkas-
sen . . . . . . . . . . . . . . .  . 

KV der Unselbständigen 

1976 1977 
S S 

1 1 75,62 

1 079,80 

841 ,83 

8 1 2,86 
875,28 

1 279,25 

1 1 74,16 

909,63 

874,04 
941 ,20 

3 1 .7 .2  Nach Auffassung des RH ergab sich diese 
ungünstige Aufwandsentwicklung, weil die BKK 
den Heilmittelkosten zu wenig Beachtung schenkte 
und keine, die ökonomische Verschreibweise 
betreffenden Kontrollen vornehmen ließ. Darüber 
hinaus verstärkte eine großzügige Bewilligungspra­
xis bei chefarztpflichten Medikamenten und soge­
nannten "Schwarzpunkt-Präparaten" die oben 
ersichtliche Entwicklung. Der RH empfahl, durch 
entsprechende Maßnahmen dieser ungünstigen 
Entwicklung entgegenzuwirken. 

3 1 .7 .3  Die BKK kündigte eine genaue Beobach­
tung der Entwicklung der Heilmittelkosten an und 
veranlaßte den Chefarzt, auf die Verschreibpraxis . 
der Vertrags ärzte entsprechenden Einfluß zu neh­
men. 

3 1 .8 . 1  Die vom Vorstand der BKK gern § 84 
Abs 5 ASVG im Einvernehmen mit dem Überwa­
chungsausschuß erlassenen Richtlinien für die 

Gewährung von Unterstützungen aus dem Unter­
stützungsfonds stammten aus dem Jahre 1 956. 

3 1 . 8 .2  Im Hinblick auf die zwischenzeitlich 
erfolgten zahlreichen Änderungen des Leistungs­
rechtes empfahl der RH, die Richtlinien neu zu fas­
sen und den geänderten rechtlichen Verhältnissen 
anzupassen. 

3 1 .8 . 3  Die BKK wird den Vorstand mit dieser 
Angelegenheit befassen. 

3 1 .  9 . 1 Im Gegensatz zu den übrigen Betriebs­
krankenkassen unterhielt die BKK eine größere 
Anzahl von Ambulatorien, obwohl es sich bei ihren 
Versicherten überwiegend um Einwohner der mit 
praktischen Ärzten, Fachärzten und Ambulatorien 
hinreichend versorgten Bundeshauptstadt handelt. 
Diese Vielzahl an eigenen Einrichtungen bewirkte 
ein überwiegend negatives Gebarungsergebnis, das 
die Gesamtgebarung der BKK beeinflußte. 

So kostete das Physikoambulatorium um rd 
636 000 S, das Röntgenambulatorium um rd 
9 1  000 S und die Zahnambulatorien Bahnhof 
Rudolfsheim, Bahnhof Brigittenau und Zentral­
werkstätte Simmering um rd 3 1 7 000 S, 80 000 S 
bzw 2 1 1 000 S im Jahre 1 978  mehr als für die Ver­
sorgung der Versicherten mittels Vertragspartner 
oder Vertragseinrichtungen aufzuwenden gewesen 
wäre. 

3 1 .9.2 Der RH vertrat .grundsätzlich die Ansicht, 
daß die BKK dem Beispiel anderer größerer Ver­
sicherungsträger folgend, die Zahl ihrer Ambulato­
rien verringern solle. Ein zwingender Bedarf sei 
kaum gegeben, weil genügend medizinische Ein­
richtungen, wie etwa die Großambulatorien der 
Wiener Gebietskrankenkasse und die Ambulanzen 
der öffentlichen Krankenhäuser, zur Verfügung 
stünden. 

3 1 .9 .3  Die BKK hielt dem RH entgegen, daß 
diese grundsätzlichen Ansichten der Sonderform 
einer Betriebskrankenkasse in keiner Weise Rech­
nung tragen. Die empfohlene Heranziehung der 
Großambulatorien ginge auf Kosten der Nahbe­
reichsversorgung und damit zu Lasten von Freizeit 
bzw Arbeitszeit, während die BKK die ambulatori­
schen Dienste räumlich in den Betriebsstätten und 
zeitlich während der Betriebsstunden durchführe. 
Die mangelnde Rentabilität wäre infolge Über­
nahme der Verwaltungskosten durch den Dienstge­
ber ausgeglichen, der hiefür einen "maßgeschnei­
derten Gesundheitsdienst" geboten bekomme. 

3 1 .9.4 Hiezu führte der RH aus, diese Art des 
Gesundheitsdienstes stimme zwar hinsichtlich des 
Angebotes, nicht jedoch aber hinsichtlich der 
Nachfrage. Würde dieser Gesundheitsdienst tat­
sächlich von den Versicherten in ausreichendem 
Maße in Anspruch genommen, hätte der RH kei­
nen Grund, die Schließung der Ambulatorien zu 
empfehlen. Die Frequenz sei jedoch so gering, daß 
ihm der Betrieb der Ambulatorien nicht vertretbar 
erscheine. Der Umstand, daß die Kosten infolge 
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der Rechtslage vom Dienstgeber zu tragen seien, 
rechtfertige nicht den Betrieb solcher Einrichtun­
gen um jeden Preis. 

Da der Versichertenstand der BKK nur 1 ,68 vH 
desjenigen der Gebietskrankenkasse betrage, 
erscheine eine Versorgung der Versicherten, zB in 
den Großambulatorien dieses Versicherungsträ­
gers, ohne jede Schwierigkeit gewährleistet. Somit 
wäre eine Notwendigkeit zur Führung der Ambula­
torien auch vom Standpunkt der Versorgungssiche­
rung nicht gegeben. 

3 1 . 1 0 . 1  In den letzten Jahren gewährte die BKK 
einigen Bediensteten eines Kurheimes gem § 34 
Abs 9 Dienstordnung C (DO.C) Belohnungen in 
Höhe von 200 bis 1 200 S, versäumte es jedoch, in 
den maßgeblichen Unterlagen die besonderen Lei­
stungen anzuführen, welche die Gewährung dieser 
Zuwendungen rechtfertigten. 

3 1 . 1  0 .2 Obwohl die BKK die belohnungswürdi­
gen Gründe darzulegen vermochte, empfahl der 
RH im Sinne einer ordnungsgemäßen Personalver­
waltung, die Begründungen außerordentlicher 
Belohnungen sowohl in den Beschlußprotokollen 
der Verwaltungskörper als auch in den Personalak­
ten ersichtlich zu machen. 

3 1 . 1 0 .3  Die BKK sicherte dies zu. 

Allgemeine UnfaUversicherungsanstalt 

Organisation 

32. 1 . 1 . 1  Während bis zu Beginn des Jahres 1 978 
infolge Fehlens eines dokumentierten Organisa­
tionsplanes die Wahrnehmung von Aufgaben und 
Kompetenzen entweder aufgrund langjähriger 
Gepflogenheiten oder besonderer Verfügungen in 
Einzelfällen erfolgte, beruhte sowohl der zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung geltende Organisa­
tionsplan vom 8. Februar 1 978 als auch ein von der 
Organisationsabteilung zum 1 .  Jänner 1 979 vorge­
legter Entwurf eines Organisationsplanes auf der 
Teilung der Anstalt in zwei Geschäftsbereiche unter 
der Führung des Generaldirektors bzw seines 
ersten Stellvertreters. Die Zuordnung der Aufga­
benbereiche an die sechs den beiden erwähnten 
Generaldirektoren unmittelbar unterstellten Direk­
toren sowie auch die Zusammenfassung zu den 
vorerwähnten Geschäftsbereichen beruhte jedoch 
auf keinen erkennbaren sachlichen Gesichtspunk­
ten . So fielen zB im medizinischen Bereich der All­
gemeinen Unfallversicherungsanstalt (kurz Anstalt 
oder AUV A) mit den Schwerpunkten Rehabil ita­
tion und Unfal lheilbehandlung die fachliche und 
disziplinäre Unterordnung auseinander, waren die 
Beschaffungskompetenzen aufgesplittert und 
zu letzt infolge Unterstellung der beiden leitenden 
Ärzte unter je einen Generaldirektor die medizini­
schen Angelegenheiten auf die beiden Geschäftsbe­
reiche aufgespalten. Der in Übereinstimmung mit 
dem Dienstpostenplan bestellte zweite Generaldi-
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rektor-Stellvertreter hatte angesichts der bereits 
dargelegten Aufgaben- und Kompetenzverteilung 
funktionell bloß die Stellung eines Direktors in ne 
und wurde in seiner Funktion als Generald irektor­
Stellvertreter nur im seltenen Fall der Verhinderung 
sowohl des Generaldirektors als auch dessen ersten 
Stellvertreters tätig. Hinsichtlich der Kompetenzen 
der Landesstellen (kurz LSten) machte die Anstalt 
von der Ermächtigung des § 4 1 8  ASVG, wonach 
diesen neben den von der Satzung zwingend zuge­
wiesenen Aufgaben auch andere Aufgaben zur 
Besorgung übertragen werden können, in eher 
bescheidenem Umfange und dann auch nur in 
Form einer Mitwirkungsbefugnis Gebrauch, so daß 
in diesen Angelegenheiten neben den für die 
gesamte Anstalt zuständigen Verwaltungskörpern 
auch diejenigen der LSten zusätzlic:h zu befassen 
waren. 

32 . 1 . 1 .2 Die Anstalt selbst hat die gegebenen 
Organisationsverhältnisse als unbefriedigend emp­
funden, so daß sie im Herbst 1 978  (also vor Beginn 
der Gebarungsüberprüfung) ein Betriebsberatungs­
unternehmen mit der "Überprüfung der Organisa­
tion und Weiterentwicklung der Arbeitsgliederung 
bei der AUV A" beauftragte. 

32. 1 .2 Der RH empfahl eine Organisationsform, 
die den leitenden Angestellten weitgehend von der 
unmittelbaren Befassung mit laufenden Angelegen­
heiten eines Geschäftsbereiches entbindet und ihm 
dadurch die Möglichkeit einräumt, die satzungs­
und geschäftsordnungsmäßige verantwortliche 
Führung aller Angelegenheiten der Anstalt wahrzu­
nehmen. Damit stünde bei grundsätzlicher Beibe­
haltung der Gliederung in zwei Geschäftsbereiche 
unter der Leitung jeweils eines Generaldirektor­
Steilvertreters auch dem zweiten ein entsprechen­
des Betätigungsfeld offen. Die beiden Geschäftsbe­
reiche wären sachlich abgestimmt zu gliedern und 
weiters den LSten vermehrt echte Entscheidungsbe­
fugnisse zuzuweisen, wobei der RH zur Sicherstei­
lung der gebotenen einheitlichen Vorgangsweise, 
zur Wahrung der Gleichbehandlung der Versicher­
ten wie auch der Bediensteten im Bereich aller 
LSten die Erlassung bindender Vorstandsrichtlinien 
empfahl. 

32 . 1 . 3 Die Anstalt verteidigte im wesentlichen 
die gegebenen Organisationsstrukturen und ließ 
nur in wenigen Einzelfragen die Bereitschaft erken­
nen, den Anregungen des RH zu folgen. 

32. 1 .4 Der RH bedauerte diese Stellungnahme, 
die auch nicht erkennen ließ, zu welchen Ergebnis­
sen die in Anspruch genommene Betriebsberatung 
geführt hat. 

32.2. 1 Als die Anstalt im Juni 1 972 erstmals einen 
Dienstpostenplan für die Verwaltungsangestellten 
beschloß, plante sie bereits einen zukünftigen Per­
sonalmehrbedarf ein. Die Zielvorgabe von 728 Ver­
waltungsangestellten wurde bereits im Juni 1 973 
erreicht. Dessen ungeachtet wurden bis Dezember 
1 974 1 05 weitere außerplanmäßige Dienstposten 
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besetzt. In der Folge erhöhte sich die Anzahl der 
Dienstposten jährlich, wobei am jeweiligen Jahres­
ende wieder ein Überschreiten der Soll-Stände fest­
zustellen war. 

32.2.2 Die aufgezeigte Fehlentwicklung beruhte 
einerseits darauf, daß die Anstalt erst ab Februar 
1 978  über einen dokumentierten Organisationsplan 
verfügte und es andererseits verabsäumte, jeder 
Dienstpostenplanänderung eine sorgfältige Erhe­
bung des Personalbedarfes vorangehen zu lassen. 
Der RH empfahl, in  Zukunft Dienstpostenpläne 
nur nach eingehender Bedarfsermittlung zu erstel­
len und dabei auf die gegebene Wechselwirkung 
mit den Organisationsplänen Bedacht zu nehmen. 

32.2 .3 . 1 Die Anstalt rechtfertigte den stetigen 
Personalmehrbedarf mit der Erweiterung des ihr 
übertragenen Aufgabengebietes und meinte, daß 
notwendige und nachträglich durch Änderung des 
Dienstpostenplanes genehmigte Überschreitungen 
des Soll-Standes eher für eine sparsame Personal­
wirtschaft sprächen als großzügige Personalreser­
ven. 

32.2.3 .2 Dazu bemerkte das BMS, daß § 460 
Abs 1 ASVG, demzufolge die Sozialversicherungs­
träger die Anzahl der Dienstposten auf das unum­
gängliche Maß einzuschränken und danach einen 
Dienstpostenplan zu erstellen hätten, für die von 
der Anstalt geäußerte Ansicht keinen Raum böte, 
weshalb im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit 
vor jeder Dienstpostenplanänderung der benötigte 
Personalbedarf sorgfälig zu erheben wäre. 

Personalwesen 

32 .3 . 1 Die in den Zuständigkeitsbereich des Ver­
waltungsausschusses fallenden personellen Verfü­
gungen, wie Anstellung neuer Bediensteter, wurden 
in mehreren Fällen vom Obmann unter ausdrückli­
cher Berufung auf § 8 Abs 2 der Satzung getroffen, 
wobei die vorgesehene nachträgliche Genehmigung 
seitens der Verwaltungskörper stets eingeholt 
wurde. In der Regel betrafen diese Obmannverfü­
gungen unaufschiebbare Personalentscheidungen 
im Bereich der eigenen Einrichtungen. Mit Verfü­
gung vom 25 .  Juli 1 978  stimmte der Obmann aber 
auch der Einstellung eines Angestellten in den 
Bereich der Generaldirektion zu, wobei für die in 
Aussicht genommene Verwendung als Sekretär 
eines stellvertretenden Generaldirektors ein Dienst­
posten gar nicht vorgesehen war. 

32.3.2 Da nach Ansicht des RH im dargestellten 
Fall die Voraussetzungen für eine Obmannverfü­
gung, wie die Abwehr eines drohenden Schadens 
oder die Sicherung eines sonst entgehenden Vor­
tei ls, nicht vorlagen, empfahl der RH, vom Allein­
verfügungsrecht des Obmannes nur in den vorgese­
henen außerordentlichen Fällen Gebrauch zu 
machen, wobei sich derartige Personalrnaßnahmen 
jedenfalls im Rahmen des Dienstpostenplanes zu 
halten hätten. 

32.3 .3. 1 Die Anstalt rechtfertigte die Obmann­
·verfügung damit, daß der in  Aussicht genommene 
Dienstnehmer wegen der vorgesehenen Lösung sei­
nes alten Dienstverhältnisses eine rechtsverbindli­
che Zusage seitens der Anstalt benötigte, andern­
falls er erst drei Monate später verfügbar gewesen 
wäre. 

32.3 . 3.2 Das BMS pflichtete der Ansicht des RH 
bei, wonach auch Obmannverfügungen, die eine 
Personalvermehrung zum Inhalt haben, zulässiger­
weise nur im Rahmen des Dienstpostenplanes 
getroffen werden können. 

32.4. 1 Obwohl gemäß § 36 Abs 4 der Dienstord­
nung A für die Angestellten bei den Sozialversiche­
rungsträgern Österreichs (kurz DO.A) an läßlich 
der bevorstehenden Besetzung von Dienstposten 
der Gehaltsgruppen D bis G den Angestellten des 
Versicherungsträgers Gelegenheit zur Bewerbung 
gegeben werden muß, erfolgten in den Jahren 1 975 
bis 1 978  alle Ernennungen auf Dienstposten des lei­
tenden Dienstes (G lI-Posten) ohne vorangegan­
gene Ausschreibung. In den meisten Fällen wurden 
die nicht ausgeschriebenen Funktionen mit ehema­
ligen Mitgliedern der Selbstverwaltungskörper der 
Anstalt besetzt. 

32.4.2 Der Verzicht auf die gebotene Ausschrei­
bung stellte nach Ansicht des RH eine Verletzung 
der im Rang eines Kollektivvertrages stehenden 
Dienstordnung zum Nachteil der Bediensteten dar, 
die sich dagegen als Einzelne kaum wirksam zur 
Wehr setzen können. Da die Zusicherung des § 36 
Abs 4 DO.A ein Individualrecht darstellt, durfte 
darüber auch im Einvernehmen oder mit stil l­
schweigender Zustimmung des Betriebsrates nicht 
verfügt werden. Aus diesen rechtlichen Erwägun­
gen heraus und zur Vermeidung möglicher nachtei­
liger Auswirkungen auf das Betriebsklima empfahl 
der RH, künftighin jeder Stellenbese�zung die in 
der DO.A vorgesehene Ausschreibung vorangehen 
zu lassen. 

32.4.3 . 1 Die Anstalt bezeichnete die Nichtaus­
schreibung als einen besonderen Ausnahmsfall und 
führte weiter aus, daß sich bei der Besetzung höch­
ster Leitungspositionen besondere Schwierigkeiten 
deshalb ergeben hätten, weil an die Kandidaten 
naturgemäß ganz besondere Anforderungen zu 
stellen wären. 

32.4 .3 .2 Hiezu bemerkte das BMS, daß diese 
Stel lungnahme der Anstalt nicht geeignet wäre, die 
Rechtsmeinung des RH und dessen darauf gegrün­
dete Empfehlung in irgend einer Weise zu widerle­
gen oder auch nur in Zweifel zu ziehen. Die ein­
deutige Anordnung des § 36 Abs 4 DO.A lasse 
nämlich auch für die Besetzung leitender Dienstpo­
sten eine Ausnahme nicht zu. 

32.4.4 Der RH vermochte der Behauptung der 
Anstalt, die Nichtausschreibung wäre als ein beson­
derer Ausnahmsfall anzusehen, angesichts seiner 
Feststel lungen nicht zu folgen. Im übrigen könne 
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auch mit den besonderen Anforderungen, die an 
die Bewerber für höchste Leitungspositionen 
gestellt werden müssen, der Verzicht auf die gerade 
bei Besetzung höherwertiger Dienstposten zwin­
gend gebotene Ausschreibung nicht gerechtfertigt 
werden. 

32.5 . 1 Bei der Gewährung einmaliger Belohnun­
gen für außerordentliche Leistungen gemäß § 35 
Abs 9 DO.A ging die Anstalt insoferne großzügig 
vor, als sie es wiederholt unterließ, anläßlich der 
Besch lußfassung im zuständigen Verwaltungskör­
per oder der Auszahlung dieser Belohnungen jene 
außerordentlichen Leistungen genau anzuführen, 
die derartige Zuwendungen im Ausmaß bis zu zwei 
Monatsgehältern je Begünstigten rechtfertigen 
könnten. Gründe für Belohnungen bildeten näm­
lich nicht näher umschriebene, zusätzlich anfal­
lende Arbeiten aus besonderem Anlaß oder "aus 
Anlaß der Gleichenfeier erbrachte ao Leistungen im 
Zusammenhang mit dem Neubau des Arbeitsunfall­
krankenhauses (kurz AUKH)". In mindestens acht 
Fällen verzichtete die Anstalt nicht nur auf eine 
ausreichende Begründung, sondern auch auf die 
schlichte Feststel lung, die Ausgezeichneten hätten 
besondere Leistungen erbracht. 

32.5 .2 Der RH erinnerte an die Vorschrift des 
§ 8 1  ASVG, wonach die Mittel der Sozialversiche­
rung nur für gesetzlich vorgeschriebene oder zu läs­
sige Zwecke verwendet werden dürfen. Da in der 
DO.A nicht gedeckte finanzielle Zuwendungen an 
Anstaltsbedienstete mit dem Gesetz nicht vereinbar 
erscheinen, empfahl der RH, künftighin den von 
der DO.A gesteckten Rahmen nicht zu überschrei­
ten und die besonderen Leistungen der belohnungs­
würdigen Dienstnehmer aktenkundig festzuhalten. 

32.5 .3 . 1 Laut Stel lungnahme der Anstalt seien die 
Anträge auf Gewährung von Belohnungen dem 
Verwaltungsausschuß mit den entsprechenden 
Begründungen vorgetragen worden, da es sonst 
nicht zur Beschlußfassung gekommen wäre. Diese 
Gründe wurden in der Stellungnahme der Anstalt 
jedoch nicht angeführt. 

32.5 .3.2 Das BMS ve�ies auf seine stets vertre­
tene Meinung, wonach derartige Belohnungen 
immer auch einer auf den Einzelfall abgestellten 
Begründung bedürften, welche besonderen, den 
gewöhnlichen Arbeitsumfang übersteigende Arbei­
ten geleistet wurden. Generelle Umschreibungen 
belohnungswürdiger Leistungen oder gar der Ver­
zicht auf eine Begründung vermögen keine geeig­
nete Grundlage für die Gewährung von Belohnun­
gen abzugeben. 

32.5 .4 Der RH bedauerte, daß die Anstalt nicht 
in der Lage war, ihm wenigstens anläßlich der Stel­
lungnahme jene Arbeitsleistungen darzulegen, weI ­
che d ie  gewährten Belohnungen rechtfertigen 
könnten. Damit sah er seine Empfehlung, künftig 
diese Gründe aktenkund ig festzuhalten, beStätigt. 
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32 .6. 1 Besonders großzügig erwies sich die 
Anstalt bei der Belohnung der Angehörigen des lei­
tenden Dienstes, die nahezu vollständig nach einem 
im Juni 1 975  entwickelten Gesamtkonzept je nach 
ihrer persönlichen dienstrechtlichen Stellung ent­
weder in den Genuß einer ao Vorrückung oder 
einer einmaligen Belohnung in Höhe eines Monats­
bezuges (29 000 S bis 5 1  000 S) gelangen sollten. In 
keinem einzigen Fall wurden jedoch besondere 
Verd ienste oder Leistungen der Ausgezeichneten 
erwähnt und als Begründung für die oben beschrie­
benen Maßnahmen herangezogen. 

32.6.2 Da nach Ansicht des RH bei den Angehö­
rigen des leitenden Dienstes die größeren Anforde­
rungen bereits mit hohen Bezügen und abgestuften 
Leitungszulagen honoriert werden, wäre bei diesem 
Personenkreis anläßlich der Gewährung von ao 
Vorrückungen oder Belohnungen ein besonders 
strenger Maßstab anzu legen. Darüber hinaus ent­
werte die unterschiedslose und vor allem unbegrün­
dete Gewährung derartiger Vergünstigungen diese 
in der DO.A vorgesehenen Belohnungsmöglichkei­
ten als Instrumente der Anerkennung besonderer 
Arbeitserfolge oder Verdienste. 

32.6 .3 Die Anstalt rechtfertigte die gewährten 
Vergünstigungen mit den besonderen Leistungen 
der ersten Führungsebene in den Jahren 1 973 bis 
1 975 ,  welche auf den zahlreichen Bauvorhaben und 
deren Koordination beruhten. Aus Motivations­
gründen und in Betrachtung der Teamarbeit wurde 
die Form der unterschiedslosen Anerkennung 
gewählt. 

32.6.4 Hiezu erwiderte der RH, gerade eine 
unterschiedslose Anerkennung wirke im al lgemei­
nen nicht motivierend und widerspreche eindeutig 
dem Sinngehalt des § 35 Abs 9 DO.A, wonach nur 
ein besonderer Arbeitserfolg im nachhinein mit der 

, Gewährung einer Belohnung honoriert werden 
könne. 

32.7 . 1 Im Bestreben, die im bereits erwähnten 
Konzept fLi r 1 975 vorgesehenen Belohnungen in 
Höhe eines Monatsgehaltes den betroffenen Direk­
toren wertmäßig möglichst unverkürzt zukommen 
zu lassen , setzte die Anstalt den Auszahlungsbetrag 
mit dem jeweils um 1 5  000 S verringerten Monats­
bezug fest und ermöglichte den in Betracht kom­
menden leitenden Angestellten Dienstreisen, deren 
Umfang und Dauer dem vorerwähnten Betrag von 
1 5  000 S entsprechen sollten. Diese "Dienstreisen" 
wurden vom damal igen Generaldirektor ausdrück­
l ich als "Belohnungsdienstreisen" bezeichnet. 

32.7.2 Der RH beanstandete die Umwandlung 
von Teilen einer Belohnung in "Dienstreisen" . Da 
die Absicht, steuerliche Auswirkungen zu mildern, 
nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde den in 
Betracht kommenden Finanzlandesdirektionen 
Mitteilung gemacht. 

32.7.3 Die Anstalt verwies auf die vielen inländi­
schen Aktivitäten in den Jahren 1 973  bis 1 975,  
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wodurch die zahlreichen ausländischen Verpflich­
tungen wie Kongreßbesuche oder Informationsver­
pflichtungen kaum wahrgenommen werden konn­
te� . Dies. habe .zur Vereinbarung geführt, einmalige 
Dienstreisen bis zu r Höhe von 1 5  000 S in Abwei­
chung vom üblichen Genehmigungsverfahren der 
Disposition des leitenden Angestel l ten zu belassen. 
Die "Belohnung" habe für einige leitende Herren 
in der Wahl der Veranstaltung, die in dienstlichem 
Zusammenhang stehen mußte, und des Zeitpunktes 
bestanden. Da nachträgliche Kontrollen ergeben 
hätten, daß d iese Vorgangsweise nicht zielführend 
gewesen sei, habe man von dieser Form der Gewäh­
rung von Dienstreisen Abstand genommen. Im 
übrigen ha?e diese Übung keinerlei Bezug auf 
steuerliche Uberlegungen gehabt. 

32 .7.4 Dem RH erschienen d iese Ausführungen 
nicht schlüssig. Da sowohl der Zeitpunkt als auch 
der Gegenstand von Kongressen und Fortbildungs­
veranstaltungen und damit auch der geforderte 
dienstliche Zusammenhang dem Einfluß der 
Anstalt und des leitenden Dienstes entzogen sind, 
sei nicht zu erkennen, worin die Wahlmöglichkeit 
und somit die "Belohnung" bestanden hätte. Auf­
grund der Unterlagen, die eindel\tig den Zu sam­
menhaog mit einmal igen Belohnungen im Sinne der 
DO.A erkennen ließen, könne wohl nur der Schluß 
gezogen werden, daß mit der behaupteten dienstli­
chen .. Eigenschaft dieser "Belohnungsreisen" nur 
die Ubernahme der Reisespesen nach dem Gebüh­
renrecht der DO.A gedeckt werden sol lte. 

32 .8 . 1 Obwohl § 65 DO.A und die von der 
Anstalt erlassenen Richtlin ien die Gewährung von 
Gehal ls\'orgriffen in großzügiger Weise regeln, 
überschntt die Anstalt wiederholt den damit abge­
steckten Rahmen. So erhielten bei einem in den 
Richtlinien vorgesehenen Höchstbetrag von 
1 00 000 S ein Generaldirektor-Stel lvertreter einen 
Vor chuß in Höhe von 200 000 S und ein Landes­
steI lendirektor einen solchen 1m Betrag von 
300 000 S. Einem Mitglied des Betriebsrates 
gewäh rte d ie Anstalt trotz eines noch aushaftef/den 
yorschußrestes einen neuerlichen Gehaltsvotgriff 
Im Ausmaß von 1 1 0 000 S. In allen Fällen unter­
blieb eine nähere Darlegung, worin der eine Über­
schreitung des Höchstbetrages rechtfertigende 
Notstandsfall gelegen war. 

32 .8.2 Der RH verwies auf die Beispielsfolgen 
und empfahl, insb anläßlich der Vorschußgewäh­
rung an Angehörige des leitenden Dienstes und der 
Belegschaftsvertretung die erwähnten Bestimmun­
gen streng zu beachten. 

3VU Laut Stellungnahme der Anstalt böten die 
Richtl inien nur interne Anhaltspunkte, weshalb der 
Verwaltungsausschuß in wohl begründeten Fällen 
davon habe abweichen können. 

32 .8 .4 Auch hier bedauerte der RH, daß die 
Anstalt nicht wil lens oder in der Lage war, die maß­
geblichen Gründe für d ie aufgezeigte Überschrei-

tung der Richtl inien und der einsch lägigen Vor­
schriften der DO.A darzulegen. 

32.9. 1 Als im Sommer 1 978 in einer Landesstelle 
der Leiter einer Abteilung erkrankte und deshalb 
für einen längeren Zeitraum seinen Dienstpflichten 
nicht nachkommen konnte, betraute die Anstalt 
einen Bediensteten dieser Abteilung mit deren Lei­
tung, obwohl für diese Funktion ein anderer 
Bediensteter bereits seit 1 965 als Stellvertreter des 
Leiters bestellt war. Gleichzeitig gewährte die 
Anstalt dem in der Funktion eines Abteilungsleiters 
verwendeten Bediensteten eine Verwendungszu­
lage gemäß § 50 DO.A und eine angemessene 
Funktionszulage. 

32 .9.2 Der RH erachtete diese Vorgangsweise 
als unzweckmäßig, weil die Funktion des Stellver­
treters des Leiters einer Organisationseinheit 
üblicherweise gerade darin besteht, den Leiter im 
Verhinderungsfall zu vertreten, und meinte daß 
die Bestel lung von Stel lvertretern dann entbehrlich 
erscheine, wenn im Falle der Verhinderung des zu 
Vertretenden ein anderer Bediensteter mit allen 
bezugsrechtlichen Folgewirkungen mit der Vertre­
tung betraut wird . Es wäre daher in Hinkunft diese 
Vorgangsweise zu unterlassen und schon bei der 
Auswahl und Bestel lung der Stellvertreter streng zu 
prüfen, ob sich die in Aussicht genommenen Bewer­
ber für die ihnen zugedachte Vertretungsfunktion 
auch eignen. 

32 .9 .3 . 1 Die Anstalt betonte die Besonderheit der 
damaligen Situation, da vor allem auch der Stellver­
treter des Abteilungsleiters dauernd überbelastet 
gewesen wäre. Im Einvernehmen aller Beteiligten 
habe man sich zu der beschriebenen Lösung ent­
schlossen. Bei grundSätzlicher Anerkennung der 
Meinung des RH fühle man sich jedoch in Aus­
nahmsfällen so zu handeln verpflichtet, wie es für 
eine effiziente Aufgabenerfül lung am besten wäre. 

32.9.3.2 Dem BMS erschien diese Äußerung der 
Anstalt nicht ausreichend, um sie der in der Emp­
fehlung des RH zum Ausdruck gebrachten Ansicht 
entgegenzuhalten. 

32 . 1 0 . 1  Die Anstalt gewährte sowohl dem Leiter 
der Hausverwaltung der HauptsteIle als auch dem 
Leiter des Schu lungsreferates in der Generaldirek­
tion eine Außendienstzulage. 

3 2 . 1 0.2 Da § 74 DO.A die Gewährung dieser 
Zulage an die regelmäßige Verwendung des Ange­
stel lten im Außendienst knüpft und keine der bei­
den genannten Funktionen die für die Zulagenge­
währung erforderliche Verwendung im Außen­
dienst typischerweise einschließt, empfahl der RH 
die Einstel lung dieser Zulage. 

32 . 1 0 .3 . 1 Die Anstalt rechtfertigte die Zuerken­
nung der Außendienstzulagen damit, daß einerseits 
dem Hausverwalter auch die Verwaltung des übri­
gen Liegenschaftsbesitzes in Wien übertragen sei 
und andererseits der Schulungsleiter regelmäßig die 
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LSten und die Einrichtungen der Haupt- und Lan­
desstelle Wien besuche. 

32 . 1 0 .3 .2  Dazu bemerkte das BMS, daß die bei­
den Aufgabenbereiche die Erbringung gelegentli­
cher Dienstleistungen außerhalb der Dienststelle 
nach sich zögen, von einer regelmäßigen Verwen­
dung im Außendienst aber nicht die Rede sein 
könne. Es werde daher der Meinung des RH voll­
inhaltlich beigepflichtet. 

32. 1 1 . 1  Der seit 1 .  März 1 974 mit dem Schu­
lungs- und Prüfungswesen für die gesamte Anstalt 
betraute Schulungsreferent teilte sich selbst anläß­
lieh der Planung von Vorbereitungskursen für die 
al lgemeine Verwaltungsprüfung und von innerbe­
trieblichen Ergänzungskursen für die besondere 
Fachprüfung zwischen einem Drittel und der 
Hälfte aller vorgesehenen Unterrichtsstunden zu. 
Da die Anstalt jede Lehrstunde einheitlich und 
unabhängig davon, wer diese hielt, mit 245 S vergü­
tete, gelangte der Schulungsreferent solcherart in 
der Zeit von September 1 978  bis Jänner 1 979 zu 
einem Zusatzeinkommen in Höhe von 1 5  000 S. 

32 . 1 1 . 2  Der RH bewertete die zusätzliche Hono­
rierung von Vortragsstunden als eine nicht in der 
DO.A vorgesehene und daher unzulässige Doppel­
entlohnung, zumal die Betrauung eines Angestel l­
ten mit dem gesamten Prüfungs- und Schulungswe­
sen wohl auch die Verpfl ichtung beinhalte, im 
Bedarfsfall eine einschlägige Unterrichtstätigkeit zu 
entfalten. 

32 . 1 1 .3 Die Anstalt verwies auf die vielen Pro­
jekte des Jahres 1 978,  deren Behandlung die sonst 
für die Unterrichtstätigkeit zur Verfügung stehen­
den qual ifizierten Dienstnehmer derart beansprucht 
hätte, daß der Schulungsreferent selbst viele Vor­
träge habe übernehmen müssen. Durch Dienstver­
fügung sei nunmehr klargestel lt worden, daß eine 
einschlägige Unterrichtstätigkeit nicht mehr beson­
ders honoriert werde. 

32 . 1 2 . 1  In den letzten Jahren beantragte der 
Zentralbetriebsratsobmann wiederholt für sich und 
andere Betriebsratsmitglieder, beabsichtigte Besu­
che von Kongressen, Betriebsräteseminaren und 
Fachmessen durch DienstfreisteIlungen zu ermögli­
chen und die Übernahme der anfallenden Kosten 
aus den Mitte'!n des Sozialfonds zu genehmigen. 
Die Anstalt entsprach diesen Wünschen. 

32 . 1 2.2 Nach Ansicht des RH widersprach die 
Verrechnung der angeführten Reisespesen zu 
Lasten des Sozialfonds den vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (kurz 
HV) gemäß § 3 1  Abs 3 Z 4 ASVG aufgestellten 
Richtl inien. Er verwies auf die Bestimmungen der 
§§ 84 und 1 1 5 des Arbeitsverfassungsgesetzes (kurz 
Arb VG), wonach den Mitgliedern des (Zentral-) 
Betriebsrates für die in Ausübung ihrer Tätigkeit 
erwachsenen Barauslagen, worunter auch Reiseko­
sten zu verstehen sind, Ersatz aus dem (Zentral-) 
Betriebsratsfonds gebührt. Da derartige Fonds bei 
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der Anstalt bestanden, erfolgte die Überwälzung 
dieser Spesen auf den Sozialfonds zu Unrecht, wes­
halb künftighin davon Abstand genommen werden 
sollte. 

32. 1 2. 3 . 1  Die Anstalt erwiderte, daß für den 
Sozialfonds jedes Jahr ein ausreichender Betrag 
bereitgestellt werde, welcher für diese Zwecke noch 
nie voll ausgeschöpft worden sei. Im übrigen wäre 
sie gerne bereit gewesen, die notwendigen Dienst­
reisen aus ihren allgemeinen Mitteln zu bewilligen. 

32. 1 2.3 .2 Das BMS pflichtete der Ansicht des 
RH bei. 

32. 1 3 . 1 . 1  Zur Zeit der Gebarungsüberprütung 
waren von den zwölf der Anstalt laut Dienstposten­
plan zur Verfügung stehenden Dienstposten des lei­
tenden Dienstes fünf mit ehemaligen Funktionären 
der Selbstverwaltungskörper der Anstalt besetzt. 
Alle fünf ehemal igen Versicherungsvertreter wur­
den nach kurzer Dienstverwendung zu Direktoren 
ernannt. 

32. 1 3 . 1 .2 Da die Anstalt anläßlich der Ernen­
nung der ehemaligen Funktionäre auf Dienstposten 
des leitenden Dienstes die gebotene Ausschreibung 
unterließ, ersparte sie es diesem Personenkreis, mit 
anderen Bewerbern aus dem Personalstand, die in 
gleicher Weise für diese Führungspositionen geeig­
net gewesen wären, in Konkurrenz zu treten .  Im 
Falle der Besetzung der Stelle eines LSt-Direktors 
führte die einseitige Festlegung auf einen Kandida­
ten dazu, daß dieser, anstatt sich zu den Bedingun­
gen der DO.A um den Posten bewerben zu müssen , 
seinerseits die Zustimmung zur beabsichtigten 
Ernennung von Bedingungen abhängig machen 
konnte. In Erfül lung dieser Bedingungen stellte die 
Anstalt zwei Garconnieren als Dienstwohnung und 
ein Dienstfahrzeug zum persönlichen Gebrauch für 
die Fahrt zwischen dem Dienstort Linz und dem 
Familienwohnsitz im Salzachtal bereit und sagte als 
Ausgleich für die sich aus dem getrennten Wohn­
sitz ergebende Mehrbelastung eine Begünstigung 
für den Fall des Pensionsantrittes insoferne zu, als 
der Einkauf von 43 Monaten an Vordienstzeiten zu 
Lasten der Anstalt gehen sollte. 

32. 1 3 . 1 .3 Weitere Begünstigungen bei der inhalt­
lichen Ausgestaltung der Dienstverträge leitender 
Angestellter, die früher als Mitglieder der Selbstver­
waltung in der Anstalt tätig waren, erblickte der 
RH darin, daß drei der fünf betroffenen Direkto­
ren diese Dienstposten einnehmen konnten, ohne 
die in der DO.A zwingend vorgeschriebene beson­
dere Fachprüfung bestanden zu haben oder sich ihr 
überhaupt unterziehen zu müssen. Im Vergleich 
mit den aus dem Kreis der Anstaltsbed iensteten 
hervorgegangenen leitenden Angestellten ergab 
sich eine Besserstel lung der ehemaligen Funktio­
näre auch hinsichtlich der Häufigkeit und des Aus­
maßes an einmaligen Belohnungen und hinsichtlich 
der Einstufung in das Gehaltsschema, hervorgeru-
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fen durch überhöhte Ersteinstufungen oder oftma­
lige ao Vorrückungen. 

3 2 . 1 3.2 In der Tatsache, daß al le fünf Betroffe­
nen im Zeitpunkt des Beschlusses über die Anstel­
lung noch Mitglieder der Verwaltungskörper 
waren, erblickte der RH einen Verstoß gegen den 
Sinngehalt des § 420 Abs 7 ASVG, der zwecks 
Hintanhaltung von Interessenkoll isionen den 
Abschluß von Rechtsgeschäften, somit auch von 
Dienstverträgen, zwischen der Anstalt und ihren 
Funktionären verbietet. Da dem angeführten Perso­
nenkreis insb schon bei der Begründung der Dienst­
verhältnisse beachtenswerte Begünstigungen einge­
räumt wurden, empfahl der RH, in Zukunft den 
Zielsetzungen des § 420 ASVG Rechnung zu tra­
gen. Weiters verwies der RH darauf, daß die fort­
währende Besetzung der Dienstposten des leiten­
den Dienstes mit Versicherungsvertretern die Auf­
stiegschancen jener Mitarbeiter des Büros schmä­
lert, die an sich für die Betrauung mit Führungspo­
sitionen qualifiziert erscheinen. 

3 2 . 1 3 .3 . 1 . 1  In ihrer Stel lungnahme bezeichnete 
die Anstalt die Tätigkeit in den Verwaltungskör­
pern als durchaus geeignet, deren Mitglieder auch 
für Tätigkeiten in den Büros der Sozialversiche­
rungsträger zu qualifizieren. Da diese .Mitglieder 
der Selbstverwaltung bei den sie betreffenden 
T 3.gesord n u ngspunkten geschäftsord n ungsmäßig 
die Sitzung verlassen und daher weder an den Bera­
tungen noch an den Abstimmungen teilgenommen 
haben, wäre auf die Vermeidung einer Interessen­
kol l ision in Personal fragen geachtet worden. 

32 . 1 3 .3 . 1 . 2 Den Verzicht auf die Ausschreibung 
der Dienstposten begründete die Anstalt mit dem 
Erfordernis, rasch einen geeigneten Kandidaten zu 
finden und zu bestellen. 

3 2 . 1 3 .3 . 1 .3 Hinsichtlich der anderen vom RH 
aufgezeigten Begünstigungen verwies die Anstalt 
auf den Umstand, daß die abgeschlossenen Sonder­
verträge vom HV genehmigt worden seien. Im 
übrigen berücksichtige der vom RH angestellte 
Vergleich zwischen den den ehemaligen Funktionä­
ren und der 3.US dem Angestellten t3.nd hervorge­
g3.ngenen Führungsebene gewährten ao Belohnun­
gen und Vorrückungen nicht, wieviele Dienstjahre 
die jeweiligen Angestellten im leitenden Dienst 
bereits zurückgelegt haben. 

32 . 1 3 .3 .2 Zur Fmge der Auswahl der Kandidaten 
für die Besetzung leitender Di.enstposten verwies 
das BMS darauf, daß derartige Maßnahmen in die 
ausschließl iche Eigenverantwortlichkeit der betrof­
fenen Sozi3.lversicherungsträger fal len, deren 
Selbstverwaltungskörper im Hinblick auf die vom 
RH dargelegten Gründe auch für die nachteiligen 
Auswirkungen die Verantwortung zu tragen haben . 
Es stellte jedoch fest, daß weder im HV noch in der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, in 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, in 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern oder in 

der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
WirtSchaft leitende Dienstposten mit ehemaligen 
Versicherungsvertretern besetzt worden seien. Im 
übrigen bestehe im Rahmen der Ausübung des Auf­
sichtsrechts angesichts des weitgehenden Ermes­
sensspielmumes der DO.A keine Handhabe, den 
vom RH aufgezeigten Maßnahmen entgegenzuwir­
ken. Dies gelte insb auch für den Inhalt der vom 
HV genehmigten Sonderverträge der leitenden 
Angestellten. 

32 . 1 4 . 1  Im September 1 977 ersuchte der dama­
lige, S6 Jahre alte Generaldirektor der Anstalt um 
Versetzung in den Ruhestand ab I .  Februar 1 978, 
wobei er keine Gründe für seinen Wunsch nach 
einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Anstalts­
dienst anführte. Mangels Vorliegens für eine Ruhe­
standsversetzung notwendiger Voraussetzungen 
wie zB Erreichen der Altersgrenze, Dienstunfähig­
keit oder Anfall einer vorzeitigen Alterspension 
gemäß § 2S3b ASVG - solche wurden auch nicht 
behauptet - erfolgte die Pensionierung unter Hin­
weis auf § 32 Abs 4 DO.A, auf den sich auch das 
Pensionsgesuch stützte. Nach dieser Bestimmung 
kann ein unkündbarer Bediensteter im Wege eines 
einstimmigen Vorstandsbeschlusses und mit 
Zusrimmung des Betriebsrates auch dann in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn die sonst gefor­
derten Vomussetzungen nicht erfü llt sind . Da im 
Hinblick auf das Alter des ausscheidenden General­
direktors ein Anspruch auf eine Pension nach dem 
ASVG noch nicht gegeben war, mußte die Anstalt 
neben der Abfertigung und den laufenden Pen­
sionszahlungen nach dem Pensionsrecht der DO.A 
zwei weitere Belastungen auf sich nehmen. Gemäß 
§ 97 Abs S DO.A hatte sie und wird sie nämlich 
einerseits zur Gänze für die Beiträge zur freiwi ll i­
gen Weiterversicherung in der Pensionsversiche­
rung bis zum 6S. Lebensj3.hr ( =  1 986) aufzukom­
men haben, andererseits erst ab diesem Zeitpunkt 
die dann erstm3.ls anfallenden Leistungen der 
gesetzlichen Pensionsversicherung auf ihre eigenen 
Pensionsleistungen anrechnen können. Zum Nach­
folger als Gener3.ldirektor wurde einer der Stellver­
treter des Obmannes bestellt. 

32 . 1 4 .2 Der RH vertmt die Ansicht, daß auf­
grund der Systematik des § 32 DO.A die Anwen­
dung des oben erwähnten Abs 4 jenen Fällen vorbe­
h3.lten bleiben sollte, in denen die Initiative für die 
Ruhestandsversetzung vom SozialversicherungSträ­
ger 3.usgeht. Im gegenständl ichen Fall wäre daher 
die vom Pensionswerber nach der Aktenlage ohne 
ersichtlichen Grund gewünschte Beendigung des 
3.ktiven Dienstverhältnisses nur in Form einer Kün­
digung oder einvernehmlichen Lösung des Arbeits­
vertmges möglich gewesen. Im übrigen müßten 
aber Ruhestandsversetzungen gern § 32 Abs 4 
DO.A und insb der damit notwendig verbundene 
hohe finanzielle Aufwand jederzeit einer kritischen 
Überprüfung standhalten können. 
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32 .  t 4.3 . 1  Die Anstalt konnte § 32 Abs 4 DO.A 
nicht entnehmen, daß seine Anwendung nur dann 
möglich sei, wenn die Initiative vom Dienstgeber 
ausgeht. Seine Formulierung lasse sehr wohl die 
Ruhestandsversetzung auch auf Antrag des Ange­
stellten zu. 

32 . 1 4 .3 .2 Das BMS stellte dazu fest, daß es für 
die Inanspruchnahme der Ermächtigung des § 32 
Abs 4 DO.A ohne Bedeutung' sei, ob der Anstoß 
vom Bediensteten ausging oder ob ein diesbezügli­
cher Beschluß des Vorstandes dem Willen des 
Betroffenen entspreche oder nicht entspreche. Der 
gegenständl iche Beschluß erscheine somit in for­
meller Hinsicht einwandfrei . Jedoch hätten für die 
vom RH aufgezeigten, mit der Beschlußfassung 
verbundenen nachteiligen Folgen die Stimmführer 
die al leinige Verantwortung zu übernehmen. 

3 2 . 1 4.4 Dazu bemerkte der RH, daß er noch 
immer eine Darlegun�. jener Gründe vermisse, wei­
che die Anstalt zur Ubernahme der aufgezeigten 
Nachteile bewogen habe. 

32 . 1 5 . 1  Mit Schreiben vom 23. September 1 976 
ersuchte der damalige, 56 Jahre alte Stel lvertreter 
des leitenden Angestellten unter Hinweis auf eine 
bestehende Dienst- und Arbeitsunfähigkeit um Ver­
setzung in den Ruhestand. Sowohl der damalige 
Generaldirektor als auch die Mitglieder des Ver­
waltungsausschusses erachteten das vom Pensions­
werber zum Beweis seiner Arbeitsunfähigkeit vor­
gelegte Gutachten seines behandelnden Arztes als 
ausreichend und verzichteten darauf, die behaup­
tete Dienstunfähigkeit auf die im § 33 Do.A vorge­
sehene Art feststellen zu lassen. Diese Bestimmung 
fordert nämlich das Gutachten eines gerichtlich 
beeideten ärztlichen Sachverständigen. Dieses Ver­
säumnis erschien umso unverständlicher, als der 
Pensionswerber in den letzten Dienstjahren kaum 
beachtenswerte Krankenstände aufgewiesen hatte. 
Da der zuständige. Pensionsversicherungsträger in 
weiterer Folge einen Antrag auf Gewährung einer 
Berufsunfähigkeitspension nach dem ASVG mit der 
ausdrücklichen Begründung, daß eine Berufsunfä­
higkeit nicht vorläge, ablehnte, erwuchs der Anstalt 
aus dieser Ruhestandsversetzung ein erheblicher 
finanzieller Mehraufwand : neben den Pensionszah­
lungen nach der DO.A wird sie auch die Beiträge 
für die freiwil lige Weiterversicherung in der gesetz­
lichen Pensionsversicherung bis zum Jahre 1 985 
aufzubringen haben und erst ab diesem Zeitpunkt 
die dann anfallenden Leistungen der ASVG-Pen­
si on auf ihre anstaltseigene Pension anrechnen kön­
nen. Infolge Ausscheidens des Generaldirektor­
SteI lvertreters stand ein freier G lI-Posten zur Ver­
fügung, welcher schließlich mit einem Mitglied der 
Selbstverwaltung besetzt wurde. 

3 2 . 1 5 .2 Der RH verwies auf die grundsätzliche 
Unvereinbarkeit einer behandelnden mit einer 
begutachtenden medizinischen Tätigkeit in bezug 
auf dieselbe Person, weshalb sich die verantwortli­
chen Organwalter der Anstalt bei der Beurteilung 
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des Gesundheitszustandes des Ruhestandswerbers 
nicht ausschließl ich auf den Befund des ihn behan­
delnden Arztes hätten verlassen dürfen. Angesichts 
der erheblichen Kosten empfahl der RH daher, 
Ruhestandsversetzungen wegen behaupteter 
Dienstunfähigkeit erst nach gewissenhafter Prü­
fung gemäß § 33 DO.A vorzunehmen. 

32 . 1 5 .3 . 1 Laut Stellungnahme der Anstalt könne 
rückschauend nicht beurteilt werden, ob nicht auch 
ein Schiedsgerichts-Sachverständiger eine Dienst­
unfähigkeit festgestellt hätte. 

3 2 . 1 5 .3 .2 Das BMS sah infolge Nichtbeachtung 
des § 33 DO.A einen eindeutigen Verstoß gegen 
dienstrechtliche Vorschriften für gegeben an. 

32 . 1 6. 1 . 1  Als der damalige, 62 Jahre alte Direk­
tor einer Landesstelle mit Schreiben vom 
20. November 1 973 unter Hinweis darauf, daß er 
nun die Anspruchsvoraussetzungen für eine vorzei­
tige Alterspension gemäß § 253b ASVG erfül le, 
seine Ruhestandsver�etzung mit 1 .  Februar 1 974 
beantragte, stellte dieses Ansuchen den Schluß­
punkt mehrmonatiger Bemühungen dar, den betref­
fenden Direktor zum Ausscheiden aus seiner Funk­
tion zu bewegen. Hiebei legte der LSt-Direktor 
jene Bedingungen fest, unter denen er bereit wäre, 
seinen Posten vorzeitig, dh vor Erreichung des 
65 .  Lebensjahres, zur Verfügung zu stellen. Die mit 
dem Zugeständnis der geforderten, die Ansprüche 
der DO.A übersteigenden Vorteile erreichte Ablö­
sung dieses leitenden Angestellten verursachte 
einen Mehraufwand in Höhe von 1 ,3 Mill S. Die 
Nachfolge des ausgeschiedenen LSt-Direktors trat 
ein ehemaliger Versicherungsvertreter der Anstalt 
an. 

32 . 1 6. 1 .2 S:;egen den Stel lvertreter des im letzten 
Absatz erwähnten LSt-Direktors wurde im Juli 
1 973 ein Disziplinarverfahren eingeleitet, jedoch 
aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchung am 
20. November 1 973 wieder eingestellt. Der Vor­
stand der Anstalt beschloß noch am selben Tag, auf 
die weitere Dienstleistung des 47 Jahre alten Direk­
torsteI lvertreters zu verzichten und ihn gemäß § 32 
Abs 4 DO.A mit Gewährung der Abfertigung und 
Zuerkennung der Leistungen nach dem Pensions­
recht der DO.A in den Ruhestand zu versetzen. 
Die aus dieser Ruhestandsversetzung sich erge­
bende Mehrbelastung kann auf Basis 1 974 mit 
ungefähr 6 Mil l S angenommen werden. Ähnlich 
wie sein Vorgesetzter, der zum selben Zeitpunkt in 
den Ruhestand versetzt wurde, brachte auch der 
Stel lvertreter in einem Schreiben zum Ausdruck, 
daß "seine Pensionierung zielstrebig betrieben" 
worden sei . 

3 2 . 1 6.2 Der RH erachtete die beiden, nach der 
Aktenlage ohne zwingenden Grund betriebenen 
Ruhestandsversetzungen, die erhebliche Mehrauf­
wände nach sich gezogen haben bzw noch ziehen 
werden, als nicht mit dem Grundsatz einer sparsa­
men Personalverwaltung in Einklang stehend. 
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32 . 1 6.3 Die Anstalt rechtfertigte beide Pensionie­
rungen damit, daß durch den solcherart möglich 
gewesenen Wechsel in der Führung der Landes­
steIle die Voraussetzungen für eine Beschleunigung 
bestehender Bauvorhaben sowie für eine effizien­
tere Bewältigung anderer Aufgaben geschaffen 
worden wären. 

32 . 1 6.4 Die Ausführungen der Anstalt vermoch­
ten nicht zu erklären, warum im Falle des LSt­
Direktors nicht auch von der Ermächtigung des 
§ 32 Abs 4 DO.A Gebrauch gemacht worden ist. 
Da die Anwendung dieser Bestimmung das Einver­
ständnis des betreffenden Angestellten mit seiner 
Ruhestandsversetzung nicht erfordere, hätte die 
Anstalt in diesem Fal l auf die gestellten Bedingun­
gen nicht eingehen müssen. 

32 . 1 7. 1  Die in den zuvor dargestellten Fällen 
beanstandeten, mit erheblichen Kosten verbunde­
nen und nach der Aktenlage ohne sachliche Gründe 
vorgenommenen Ruhestandsversetzungen leitender 
Angestellter der Anstalt und die nachfolgende 
Besetzung dieser Führungspositionen mit Funktio­
nären der Selbstverwaltung veranlaßten den RH 
zur Fragestel lung, ob und inwieweit bei den Ent­
scheidungsträgern in den Verwaltungskörpern die 
Voraussetzung für eine unvoreingenommene und 
unbeeinflußte Prüfung der Ansuchen um Ruhe­
standsversetzungen noch als gegeben anzunehmen 
war, wenn eines der Mitglieder des Entscheidungs­
gremiums aus dessen Beschlüssen einen persönli­
chen Vorteil - hier in Form der Betrauung mit einer 
Führungsposition - ziehen konnte. Unabhängig 
davon, ob die für Führungspositionen in Aussicht 
genommenen Funktionäre im Zeitpunkt der 
Beschlußfassung förmlich noch den Verwaltungs­
körpern angehörten oder gar an den diesbezügli­
chen Beratungen teilnahmen, konnte das Vorliegen 
von Interessenkollisionen bei den dargelegten 
Umständen keineswegs ausgeschlossen werden. 

32 . 1 7 .2 . 1 Nach Meinung des RH erfüllte der zur 
Vermeidung von Interessenkollisionen geschaffene 
§ 420 Abs 7 ASVG diesen Zweck zumindest im 
gegebenen Zusammenhang nicht ausreichend, 
wenn nach seinem Wortlaut "Bedienstete des Ver­
sicherungsträgers . . .  nicht Versicherungsvertreter 
sein können". Üblicherweise wurde dieser Vor­
schrift insoferne Beachtung geschenkt, als die 
Betreffenden kurz vor Dienstantritt aus dem Selbst­
verwaltungskörper ausschieden. Zu diesem Zeit­
punkt waren jedoch alle notwendigen Bemühungen 
und Beschlüsse über die Ruhestandsversetzung des 
jeweiligen Amtsvorgängers und die eigene Anstel­
lung in der Regel schon gefaßt worden. Der RH 
lud daher das BMS ein, die nächste Novelle zum 
ASVG zum Anlaß zu nehmen, im § 420 Abs 7 
ASVG klar zum Ausdruck zu bringen, daß Perso­
nen, die bei einem SozialversicherungSträger (beim 
Hauptverband) als Versicherungsvertreter bestellt 
sind oder bestellt waren, von einer Anstellung bei 
diesem Träger entweder auf Dauer oder auf eine 

bestimmte Zeit ausgeschlossen sind. Dem RH 
erschien eine solche Neufassung des § 420 Abs 7 
ASVG geeignet, Interessenkollisionen in Hinkunft 
zu vermeiden. 

3 2 . 1 7.2.2 Im Zusammenhang mit den erwähnten 
Ruhestandsversetzungen leitender Angestellter wies 
der RH auch auf den Umstand hin, daß zwar eine 
Kündigung oder eine Entlassung leitender Ange­
stellter von Sozialversicherungsträgern des Einver­
ständnisses des Überwachungsausschusses (§ 438 
Abs I Z 3 ASVG) und der vorherigen Zustimmung 
des BMS (§ 460 Abs 3 ASVG) bedarf, nicht jedoch 
eine Ruhestandsversetzung gemäß § 32 Abs 4 
DO.A, obwohl auch damit das Ausscheiden aus 
dem leitenden Dienst zwingend verbunden ist und 
auch gegen den Wil len des Betroffenen durchge­
setzt werden kann. Der RH regte daher an, beide 
Bestimmungen dahingehend zu ergänzen, daß 
Ruhestandsversetzungen, insb solche gemäß § 32 
Abs 4 DO.A, ebenfalls der Zustimmung des BMS 
und des Überwachungsausschusses bedürfen. 

32 . 1 7 .3  Zu dieser Anregung holte das BMS 
zunächst Äußerungen des Österreichischen Arbei­
terkammertages und der Bundeskammer _ der 
gewerblichen WirtSchaft ein. Im Hinblick auf die 
übereinstimmend ablehnende Haltung beider 
gesetzlichen Interessenvertretungen nahm das BMS 
die gegenständlichen Anregungen des RH zwar in 
Vormerkung, wird sie zum gegenwärtigen Zeit­
punkt jedoch nicht weiter verfolgen. 

32 . 1 7.4 Darauf erwiderte der RH, daß die ableh­
nende Haltung beider Interessenvertretungen, 
deren Funktionäre im Einzelfall aus der dargestel l­
ten Übung beachtliche Vorteile erzielen konnten, 
zu erwarten war. Dies sollte jedoch das BMS nicht 
daran hindern, die gegenständlichen Anregungen 
weiter zu verfolgen. Um jedoch auch bei gegebener 
Rechtslage Interessenkollisionen hintanzuhalten, 
empfahl der RH neuerlich, im Wege einer verstärk­
ten Ausübung des Aufsichtsrechtes zumindest auf 
der Einhaltung der Vorschriften über die Aus­
schreibung höherwertiger Dienstposten zu beste­
hen. Er erinnerte gleichzeitig daran, daß noch im 
Jahre 1 972 Verstöße gegen die bei SteIlenbesetzun­
gen geltenden Grundsätze den aufsichtsbehördli­
chen Vertreter des BMS zur Beeinspruchung des 
diesbezüglichen Beschlusses veranlaßt hatten. 

Liegenschaftsgebarung 

32. 1 8 . 1  Mit Kaufvertrag vom 22. Dezember 1 975 
erwarb die Anstalt Liegenschaften in Klosterneu­
burg zum Gesamtpreis von 28 Mill S. Der Verkäu­
fer hatte diese Liegenschaften am 3 1 .  Dezem­
ber 1971  um 1 5, 1 46 Mill S von einer Bank gekauft, 
die diese Grundstücke wiederum zwei Tage vorher 
zum selben Preis aus einer Konkursmasse erworben 
hatte. 

32 . 1 8 .2 Der RH erachtete den von der Anstalt 
erlegten Kaufschilling mit der seit 1 972 eingetrete-
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nen Wertentwicklung bei Liegenschaften für nicht 
in Einklang stehend. Er wies darauf hin, daß die 
von der Anstalt beauftragten Schätzgutachter den 
begehrten Kaufpreis vor allem wegen der von der 
Stadtgemeinde Klosterneuburg der Anstalt zuge­
sagten Umwidmung auf Bauland-Sondergebiet für 
angemessen hielten. Damit aber war dem Verkäu­
fer die sich aus der Umwidmung ergebende Wert­
erhöhung zugute gekommen, die sich aufgrund des 
öffentlichen Interesses an der Errichtung eines 
Rehabilitationszentrums ergab. 

3 2 . 1 8 .3 Die Anstalt vertrat die Auffassung, sie 
habe besonders günstig gekauft und stellte zur 
Untermauerung ihrer Ansicht eine Preisberechnung 
mit Heranziehung eines Quadratmeterpreises für 
Bauland an. 

32 . 1 8 .4 Nach Ansicht des RH ging die von der 
Anstalt aufgestellte Preisberechnung über die Ange­
messenheit von unrichtigen Voraussetzungen aus, 
weil es sich bei dieser Liegenschaft ja nicht um Bau­
land gehandelt habe. Er verblieb bei seiner Auffas­
sung, daß der von der Anstalt erlegte Kaufschilling 
mit der seit 1 972 eingetretenen Wertentwicklung 
nicht in Einklang stünde. 

3 2 . 1 9. 1 Die Anstalt kaufte mit Vertrag vom 
5 .  Mai 1 978 ein Grundstück in Linz zu einem 
Gesamtpreis von 1 225 400 S; der Vorstand 
genehmigte diese Liegenschaftstransaktion erSt 
nachträglich in seiner Sitzung vom 1 6. Juni 1 978 .  

3 2 . 1 9.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise als nicht im Einklang mit § 438 Abs I Z 1 
ASVG stehend, wonach bei der Erwerbung von 
Liegenschaften der Vorstand im Einverständnis mit 
dem Überwachungsausschuß vorzugehen habe. 

32 . 1 9.3 . 1 Die Anstalt entgegnete, daß nach der 
am 24. April 1 978 "vorbehaltlich der Zustimmung 
durch den Verwaltungsausschuß des Vorstandes 
sowie durch den Vorstand" erfolgten Genehmi­
gung im Überwachungsausschuß und dem am 
5 .  April 1 978 einstimmig gefaßten Beschluß des 
Verwaltungsausschusses des LSt-Ausschusses, dem 
der Verwaltungsausschuß des Vorstandes in der 
Sitzung vom 25 .  April 1 978 beitrat, ihrer Meinung 
nach der satzungsmäßigen Unterfertigung des 
Kaufvertrages am 5 .  Mai 1 978 nichts im Wege 
gestanden sei. 

3 2 . 19 .3 .2 Das BMS trat der Auffassung des RH 
bei und merkte zunächst an, daß das Gesetz für die 
von der Anstalt gewählte "vorbehaltliche" Einver­
ständniserkJärung bzw Genehmigung des Überwa­
chungsausschusses im gegebenen Zusammenhang 
keinen Raum biete. Weiters führte es aus, daß nach 
dem Wortlaut des § 438 Abs 1 Z 1 ASVG die dau­
ernde Veranlagung von Vermögensbeständen jenen 
besonders qualifizierten Angelegenheiten der 
Geschäftsführung zuzuzählen sei , in denen der 
Gesetzgeber dem gesamten Vorstand eine 
bestimmte Obliegenheit übertragen und damit vor­
behalten habe ; das Gesetz biete keinen Raum für 
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eine Delegierung dieser Obliegenheit durch den 
Vorstand an einen Ausschuß. 

3 2.20. 1 Mit Kaufvertrag vom 30. Septem­
ber 1 977 erwarb die Anstalt Liegenschaften in Linz 
im Ausmaß von 4 3 1 0 m2 zu einem Gesamtpreis 
von 1 0, 1 5  Mil l  S zwecks Schaffung von Parkmög­
lichkeiten für die Bediensteten der LSt Linz. Die 
h ierauf erfolgte Errichtung eines Parkplatzes 
erforderte weitere Mittel in der Höhe von 
2,2 Mill S. 

32 .20.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß die 
Verwendung der Mittel für die Parkraumbeschaf­
fung nicht dem Gebot des § 8 1  ASVG entsprochen 
habe. 

32 .20.3 Die Anstalt versuchte mittels eines von 
ihr erlangten Erkenntnisses des VwGH vom 
9. Oktober 1 978,  in dem ihr für diesen Liegen­
schaftserwerb die Gebührenbefreiung gern § 1 1 0 
Abs 1 Z 2 l it b ASVG zugesprochen worden war, 
nachzuweisen, daß dieser Beschaffungsvorgang der 
Erfül lung von Aufgaben der Versicherung diene. 

32 .20.4 In seinem Erkenntnis war der VwGH 
davon ausgegangen, daß der Parkplatz nicht nur 
den Angestellten, sondern auch den Besuchern der 
Patienten des AUKH Linz zur Verfügung stünde 
und damit für die Erfül lung der Aufgaben der Ver­
sicherung von Bedeutung sei. Entgegen der von der 
Anstalt in ihrer Beschwerde an den VwGH aufge­
stellten Behauptung kann der Parkplatz ausschließ­
lich von Bediensteten der Anstalt benützt werden, 
wei l  er mit einem Schranken abgesperrt wird. Die 
dem VwGH vorgelegte Beschwerde war somit 
unvollständig und nicht geeignet, die Auffassung 
des RH zu entkräften, es sei nicht Aufgabe eines 
Versicherungsträgers, für seine Angestellten Park­
plätze zu schaffen. 

32 .2 1 . 1  Da aufgrund des Umbaues des AUKH in 
Linz die in diesem Gebäudekomplex vorhanden 
gewesenen Parkmöglichkeiten weggefallen waren, 
errichtete die Anstalt im Garten des AUKH eine 
Garage für den Dienstwagen des LSt-Direktors 
(siehe Abs 32.27) sowie für die Privatwagen des 
Verwaltungsleiters und des leitenden Arztes mit 
einem Gesamtaufwand von rund 330 000 S. Für die 
Zurverfügungstel lung der Garagenplätze entrichte­
ten die Obgenannten 1 50 S im Monat. 

32 .2 1 .2 Der RH erachtete die Errichtung dieser 
drei Garagenplätze als mit dem Gebot der Spar­
samkeit und dem Inhalt des § 8 1  ASVG nicht ver­
einbar und empfahl im Hinblick darauf, daß dieses 
Entgelt seit 1 968 unverändert geblieben war und 
der ortSübliche Preis für einen Garagenplatz mitt­
lerweile zwischen 800 S und 1 000 S monatlich 
betrug, eine Erhöhung des Benützungsentgelts. 

3 2 .2 1 .3 . 1  Die Anstalt führte aus, daß hinsichtlich 
der drei Garagenplätze beim AUKH Linz derzeit 
kein anderer Bedarf vorliege, weshalb die Einstell­
gebühr von monatlich 1 50 S auch nicht unter dem 
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Gesichtspunkt der Anlagenamortisation zu sehen 
sei, zumal für den ärztlichen Leiter als Ausfluß sei­
nes Dienstvertrages das AUKH jederzeit erreichbar 
sem müsse. 

32.2 1 .3 .2  Nach Meinung des BMS ging das Vor­
bringen der Anstalt an den Feststel lungen des RH 
zumindest insofern vorbei, als es sich in zwei von 
drei aufgezeigten Fällen n icht um Dienstfahrzeuge 
handelte. 

32.2 1 .4 Der RH rief in Erinnerung, daß die drei 
Garagenplätze besonders errichtet wurden, und 
verblieb bei seiner Empfehlung, das Benützungsent­
gelt neu festzusetzen. 

32.22. 1 Mit Venrag vom 1 .  Juni 1 967 mietete der 
Obmann der Anstalt eine Wohnung mit 1 1 6 m2 
Nutzfläche im anstaltseigenen Haus Wien 9, Liech­
tensteinstraße 53 - 55 um 1 55,60 S je Monat. Am 
1 .  Mai 1 974 übersiedelte er in eine mit 2 1 1  m2 
Nutzfläche bedeutend größere Wohnung desselben 
Hauses und verpflichtete sich in einem neuen Miet­
vertrag zur Zahlung eines Mietzinses von 529,73 S 
monatlich. In die freigewordene Wohnung zog 
daraufhin der damalige Obmann-Stel lvertreter der 
Anstalt ein. 

Im Jahre 1 977 gelang es der Anstalt, mit Hilfe 
der Zahlung einer Investitionsablöse von 1 5  000 S 
eine Wohnung in der Größe von 1 2 3  m2 im oben 
erwähnten Haus freizumachen, welche mit Vertrag 
vom 1 .  Oktober 1 977 wiederum vom Obmann um 
einen monatlichen Mietzins von 1 1 4,24 S gemietet 
wurde. Der Vertrag verpflichtete außerdem die 
Anstalt, mit seiner Tochter ein Jahr nach Eröffnung 
deren Arztpraxis bezüglich eben dieser Wohnung 
ein neu es Bestandverhältnis einzugehen, dessen 
genaue Konditionen (ua Miete von 1 5  S/m2) schon 
im Mietvertrag des Obmannes mit der Anstalt fest­
gelegt wurden.  

32.22.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß mit den 
oben dargestellten Vertragsverhältnissen die Anstalt 
gegen den Inhalt des § 420 Abs 7 ASVG verstoßen 
habe. Darüber hinaus beanstandete er, daß die 
Anstalt bei den drei zu letzt erwähnten Bestandver­
trägen weder von der Möglichkeit einer freien 
Mietzinsvereinbarung Gebrauch gemacht noch den 
letztgenannten Vertrag vergebührt habe. Außerdem 
wären entgegen der von der Satzung bestimmten 
Vertretungsbefugnis die obgenannten Bestandver­
träge statt vom Obmann vom jeweiligen leitenden 
Angestellten für die Anstalt unterzeichnet worden. 
Hätte nämlich der Obmann die Mietverträge auch 
als Vermieter unterfertigt, wäre die U nzulässigkeit 
dieses Vorgehens sofort offenkundig gewesen .  

32.22.3 . 1 Die Anstalt rechtfertigte d i e  im Jahre 
1 974 erfolgte Zustimmung zum Wohnungstausch 
des Obmannes unter Zugrundelegung des gesetzli­
chen Mietzinses mit dem Hinweis, der Tauschinter­
essent habe dafür die Verpflichtung zur rückersatz­
losen Instandsetzung der Wohnung Top Nr 9 über­
nommen. Weiters führte d ie Anstalt aus, daß die 

ungünstige Anordnung der erst im  Laufe der Zeit 
für Mietwohnzwecke gewidmeten Räume und die 
für Wohnzwecke weit überdimensionierte Raum­
höhe praktisch keinen Spielraum zur freien markt­
onenuerten Mietzinsgestaltung offen gelassen 
haben. 

32.22.3 .2 Das BMS befaßte sich eingehend mit 
der vom RH aufgezeigten Frage der Interessenkol­
lision und schloß sich dem Grunde nach der 
Rechtsmeinung des RH an, erblickte allerdings im 
Abschluß dieser Mietverträge nicht unbedingt einen 
Verstoß gegen d ie offenkundigen Absichten des 
Gesetzgebers. 

32.22 .3 .3  In einer zweiten Stellungnahme 
betonte d ie Anstalt ergänzend, die Mietverträge 
seien bei beiden Wohnobjekten in Wien 9 und 
Wien 20 stets vom leitenden Angestellten unter­
zeichnet worden. 

32.22.3 .4 Darauf bezugnehmend wies das BMS 
die Anstalt in einem eigenen Erlaß nachdrücklich 
auf das Erfordernis einer rechtlich einwandfreien 
Vertretung der Anstalt auch bei Abschluß von 
Mietverträgen der in Rede stehenden Art hin. 

32.22.4 Der RH erachtete den Hinweis der 
Anstalt, die in Altbauten übliche Raumhöhe 
bedinge unwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten, 
als wenig überzeugend und rief in Erinnerung, daß 
immerhin acht von 1 4  Wohnungen von leitenden 
Angestellten und Funktionären benützt werden, 
weil ihnen offenbar die Nachteile einer ungünstigen 
Raumhöhe durch den Friedenskronenzins mehr als 
wettgemacht erschienen. 

32.23 . 1 Da die Anstalt bei Neuvermietungen von 
Wohnungen im Haus Wien 9, Liechtenstein­
straße 53 - 55, allgemein von freien Mietzinsverein­
barungen Abstand genommen hatte, entsprach der 
Ertrag dieser Liegenschaft keineswegs deren Ver­
kehrswert. 

32.23.2 Der RH empfahl, aufgrund des Mißver­
hältnisses zwischen Ertrag und Verkehrswert dieses 
Objektes bei gegebener günstiger Verwertbarkeit 
eine Veräußerung der Liegenschaft ins Auge zu fas­
sen, um somit dem Gebot des § 8 1  ASVG zu ent­
sprechen. 

32.23.3 . 1 Nach Auffassung der Anstalt entsprach 
die schlechte Ertragslage des Hauses durchaus 
jener der übrigen Zinshäuser in Wien. Außerdem 

. sei zur Beurteilung des Sachverhaltes n icht § 8 1  
ASVG (Verwendung der Mittel), sondern § 446 
ASVG (Vermögensanlage) heranzuziehen. 

32.23.3 .2 Das BMS verwies darauf, daß eine 
Vermögensanlage im Sinne des § 446 ASVG stets 
auch als eine Verwendung der Mittel der Sozialver­
sicherung im Rahmen der Vorschrift des § 8 1  
ASVG anzusehen sei und stellte der Anstalt die 
Frage, ob d ie durch dieses Objekt gebundenen 
Anstaltsmittel als "zinsbringende" Anlage im Sinne 
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des § 446 Abs 1 erster Satz ASVG betrachtet wer­
den können. 

32 .23.3 .3 Die Anstalt räumte zwar den höheren 
Nominalertrag bei festverzinslichen Wertpapieren 
ein, führte aber die Erhaltung des Substanzwertes 
trotZ der laufenden Geldentwertung - im Gegen­
satz zu den Wertpapieren - ins Treffen. Die Anstalt 
sagte zu, die vom RH angeregten Überlegungen 
nach Inkrafttreten des neuen Mietengesetzes weiter 
zu verfolgen. 

32 .24. 1 Die Anstalt vermietete mit Vertrag vom 
1 .  Februar 1 970 ihrem Generaldirektor-Stellvertre­
ter eine Wohneinheit in dem ihr gehörigen Haus in 
Wien 1, Rathausstraße 2 1 ,  zum Friedenskronen­
zins, obwohl zu diesem Zeitpunkt gemäß Mieten­
gesetz für d iese Wohnung eine freie Mietzinsver­
einbarung zulässig gewesen wäre. 

32 .24.2 Der RH regte an, in Hinkunft die 
anstaltseigenen Wohnungen nur mehr zu marktge­
rechten Preisen zu vermieten. 

32.24.3 Nach Meinung der Mitglieder des Ver­
waltungsausschusses der Anstalt sollten die 
Anstaltsangehörigen nicht schlechter gestellt wer­
den als der Großteil der Mieter in den Häusern 
Rathausstraße und Liechtensteinstraße. 

32 .24.4 Der vorgebrachte Hinweis auf die 
Gleichbehandlung mit den übrigen Mietern in die­
sen Häusern vermochte den RH nicht zu überzeu­
gen, weil das verfassungsrechdiche Gleichbehand­
lungsgebot nur den Gesetzgeber bindet, jedoch kei­
nesfalls bei privaten Rechtsgeschäften anzuwenden 
1St. 

32 .25 . 1  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
beabsichtigte die Gemeinde Wien, das ehemalige 
Arbeitunfallkrankenhaus der Anstalt in Wien 20, 
Webergasse 2 - 6, zu erwerben, um in diesem 
Objekt eine geriatrische Krankenanstalt zu führen. 
Den Umbau und die Innenausgestaltung dieses 
Gebäudekomplexes wollte sie von der Anstalt im 
Rahmen eines Baubeauftragungsvertrages durch­
führen lassen. 

32.25.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß es nicht 
Aufgabe eines Sozialversicherungsträgers sein 
könne, Bauführungen für eine Gebietskörperschaft 
zu übernehmen und wies auf die Beispielsfolgen 
eines derartigen Vorgehens hin. 

32.25 .3 . 1 Laut Äußerung der Anstalt war die 
Überlegung einer allfäl l igen Bauführung nur im 
Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft 
an die Gebietskörperschaft zu sehen. 

32 .25 .3 .2 Das BMS hingegen pflichtete der 
Ansicht des RH bei und erklärte, daß dessen Auf­
fassung nicht allein mit der allgemein gehaltenen 
Äußerung der Anstalt widerlegt werden könne. Die 
Anstalt wurde eingeladen, in Hinkunft die Rechts­
auffassung des RH zu beachten . .  

32 .26. 1 Der Direktor der LSt Linz bezog am 
22. September 1 975 eine Wohneinheit des Schwe-
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sternwohnheims in Linz, Blumauerstraße 1 5 . Seit 
I .  Oktober 1 975 entrichtete er hiefür ein monatli­
ches Benützungsentgelt von 353 S. 

32 .26.2 Nach Meinung des RH stellte die Zur­
verfügungstellung einer Wohnung für einen Ver­
waltungsbediensteten einen in der Dienstordnung 
für Angestellte nicht vorgesehenen Vorteil aus dem 
Diensterhältnis dar, weil § 67 DO.A die Bereitstel­
lung einer Unterkunft nur für die in Krankenanstal­
ten beschäftigten Angestellten vorsieht. Es wäre 
diese Vereinbarung daher gern § l Abs 8 DO.A 
dem HV zur Genehmigung vorzulegen gewesen. 

32.26.3 . 1  Die Anstalt gab hiezu keine Stellung­
nahme ab. 

32 .26.3.2 Das BMS schloß sich der Auffassung 
des RH an und forderte die Anstalt zur Berichter­
stattung auf, sobald eine Zustimmung des HV gern 
§ l Abs 8 DO.A vorliegt. 

32.27. 1 Dem Direktor der LSt Linz stand das 
Dienstfahrzeug auch für private Fahrten zur Verfü­
gung. 

32 .27.2 Der RH war auch in diesem Fall der 
Ansicht, daß die private Verwendung des Dienst­
wagens als genehmigungspflichtiger Bestandteil 
eines Sondervertrages zu werten sei und die Nut­
zung des arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges 
bezüglich der Privatfahrten gern § 25 Abs 1 
Z I EStG 1 972 einen steuerpflichtigen Vorteil aus 
dem Dienstverhältnis darstelle und zu versteuern 
wäre. 

32.27.3 . 1 Nach Meinung der Anstalt habe die 
zur VerfügungsteIlung eines Dienstfahrzeuges kei­
nen genehmigungspflichtigen Bestandteil eines Son­
dervertrages dargestellt. Aufgrund von Anfang 
1 979 der PersonalsteIle vorgelegten Aufzeichnun­
gen sei der monatliche Sachbezugswert für d ie Zeit 
von 1 974 bis 1 978 errechnet und unter Berücksich­
tigung der Eigenleistung auch verSteuert worden. 
Die Anstalt habe die nachverrechnete Lohnsteuer 
an das Finanzamt abgeführt . 

32.27.3.2 Auch hier stellte das BMS erlaßmäßig 
fest, daß die in Rede stehende Begünstigung einer 
rechtlichen Deckung durch einen Sondervertrag 
bedürfe. Die Anstalt wurde zur Berichterstattung 
eingeladen, sobald der HV seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. 

32 .28 . 1  Mit Benützungsvereinbarung vom 
7. April 1 976 hatte die Anstalt ein ihr gehöriges 
Grundstück in Wien 20. , Dresdner Straße, einem 
Gebrauchtwagenhändler überlassen. Die zunächst 
bis 3 1 .  Dezember 1 978 befristete Gültigkeitsdauer 
wurde mit Vereinbarung vom 1 7. August 1 978 bis 
3 1 .  Dezember 1 980 erstreckt. Außerdem überließ 
die Anstalt Bediensteten des Pflegedienstes voll­
ständig eingerichtete Garconnieren nur zur persön­
l ichen Benützung gegen sonst jederzeitigen Wider­
ruf und längstens für die Dauer d ieser Dienstver­
richtung. Alle diese Rechtsgeschäfte wurden von 
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den Vertragsparteien nicht vergebührt, weil die 
Anstalt die sachliche Gebührenfreiheit gern 
§ 1 1 0 ASVG annahm. 

32 .28 .2 Da der RH hingegen bei diesen Rechts­
geschäften den Befreiungstatbestand nach § 1 1 0 
Abs 1 Z 2 lit b ASVG nicht verwirklicht ansah, 
unterrichtete er das BMF von diesen Fäl len, um 
eine grundsätzliche Entscheidung herbeizuführen. 

32 .28 .3 . 1  Laut Stellungnahme der Anstalt sei die 
Überlassung vollständig eingerichteter Garconnie­
ren an Bedienstete des Pflegedienstes in den für alle 
Anstaltseinrichtungen errichteten Schwesternunter­
künften - und das längstens für die Dauer ihrer 
Dienstverrichtung - nicht durch den Abschluß von 
Bestandverträgen erfolgt. 

3 2.28 .3 .2 Laut Äußerung des BMF sei bei Zur­
verfügungstellung von Wohnungen an Dienstneh­
mer die Abgrenzung zwischen Dienstvertrag und 
Bestandvertrag fließend und k?,nne nur jeweils im 
Einzelfall beurteilt werden. In fen vorgelegten. Fäl­
len wurden Erhebungen aus gebührenrechtlIcher 
Sicht ·veranlaßt. 

3 2.28 .3 .3 In weiterer Folge teilte die Anstalt mit, 
daß das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteu­
ern dem Gebrauchtwagenhändler nunmehr rd 
6 800 S für den Vertrag aus 1 976 und 5 800 S für 
den Vertrag aus 1 978 an Gebühren vorgeschrieben 
habe. 

Leistung und Rehabilitation 

32 .29. 1 Die Ermittlung der für die Bildung der 
Bemessungsgrundlage gern § 1 79 ASVG in Betracht 
kommenden und in der Mehrzahl der überprüften 
Fälle unregelmäßig anfallenden Sonderzahlungen 
stieß in der Praxis auf Schwierigkeiten. 

32 .29.2 Wie der RH kritisch vermerkte, wurde 
die Bemessungsgrundlage in einigen Fällen sogar 
fiktiv errechnet oder bei den Berufsvertretungen 
der Leistungsempfänger erfragt. 

32 .29.3 Die Anstalt führte h iezu aus, daß es ihr 
besonders in der Landesstelle Salzburg oft nur mit­
tels Aliquotierung möglich sei, die Bemessungs­
grundlage festzustellen. Eine globale Berücksichti­
gung der Sonderzahlungen durch deren Zuschlag 
zu den allgemeinen Beitragsgrundlagen - ermög­
licht mit einer Gesetzesänderung - würde die ver­
waltungsmäßige Abwicklung sowohl für die 
Dienstgeber als auch für die Sozialversicherung 
wesentlich erleichtern. 

3 2.29.4 Der RH stimmte diesen Überlegungen 
der Anstalt zu und hielt die Einführung dieser, in 
anderen Bereichen des Leistungsrechtes bereits gel­
tenden Erleichterung für zweckmäßig. 

3 2.30. 1 Im Gegensatz zu Unfällen anstaltsfrem­
der Personen, ergab die Überprüfung von Lei­
stungsakten Anstaltsangehöriger eine weit gerin­
gere Zahl genannter Unfallzeugen. Weiters ging 
aus diesen Akten nicht hervor, ob das dargestellte 

Ereignis körperliche Verletzungsfolgen oder 
Beschädigungen von Hilfsmitteln (Augengläsern) 
nach sich gezogen hatte. 

3 2.30.2 Da dies jedoch eine Voraussetzung für 
die Beurteilung als "Unfall" im S inne der einschlä­
gigen Bestimmungen des ASVG bildet, kam der 
RH zu dem Schluß, daß die Anstalt nicht der 
Aktenlage entsprechende Leistungen gewährt habe. 

3 2.30.3 Die Anstalt ging nicht auf den vom RH 
aufgezeigten Umstand der fehlenden Verletzungs­
folge ein, sondern meinte, daß die Bediensteten 
kraft ihres Dienstgelöbnisses und der besonderen 
Disziplinarunterworfenheit zur wahrheitsgemäßen 
Sachverhaltsdarstellung auch in sie unmittelbar 
berührenden Angelegenheiten verpflichtet seien 
und sie deshalb keine Zweifel an der Richtigkeit 
der Leistungsansprüche gehabt habe. Sie werde 
jedoch mittels Dienstanweisung verfügen, daß in 
Hinkunft solche Leistungsakten vor ihrer Enderle­
digung den jeweiligen leitenden Angestellten zur 
Einsichtnahme vorzulegen sind. 

32 .30.4 Der RH hat die Anstalt nochmals auf die 
fehlende Übereinstimmung der Aktenlage mit den 
gewährten Leistungen hingewiesen. Die künftig 
vorgesehene Aktenvorlage an den jeweiligen Lan­
desstellenleiter ließe jedoch eine sorgfältigere 
Behandlung derartiger Fälle erwarten. 

32 .3 1 . 1  Mit der Aktion Rovinj ermöglichte die 
Anstalt seit mehreren Jahren Querschnittgelähmten 
einen Aufenthalt am Meer. Zur Edeichterung der 
An- und Rückreise von Versehrten vereinbarte sie 
1 976 in einem Rahmenchartervertrag mit einer 
österreichischen Flugbetriebsgesellschaft den Ein­
satz eines Kleinflugzeuges. Bereits 1 978 wurde das 
Übereinkommen vorzeitig durch einen neuen, 
ebenfalls mit fünf Jahren befristeten Rahmenchar­
tervertrag ersetzt, welcher die Verwendung eines 
leistungsfähigeren Fluggerätes sowie geänderte 
Zahlungsbedingungen und höhere Preise vorsah. 

Waren gemäß der 1 976 getroffenen Vereinba­
rung Abschlagszahlungen im Gegenwert von 
1 00 Blockstunden bei Vertragsabschluß und jeweils 
am 1 5. Jänner der folgenden Jahre zu leisten, ver­
pflichtete sich die Anstalt 1 978 zur unverzinslichen 
Vorauszahlung von 12 Mill S. Von der Annahme 
ausgehend, daß 200 Blockstunden jährlich ausrei­
chen, entsprach dieser Betrag ohne Berücksichti­
gung allfälliger Preiserhöhungen dem Entgelt, wei­
ches voraussichtlich für die gesamte vom Flugunter­
nehmen während der fünf Jahre zu erbringenden 
Leistung zu entrichten sein wird. 

32 .3 1 . 2  Der RH erachtete den 1 978 geschlosse­
nen Vertrag für unausgewogen, da sich die Anstalt 
trotz veränderlicher Preise für fünf Jahre zur 
Abnahme von jeweils mindestens 200 Blockstunden 
und zur unverzinsten Vorauszahlung nahezu des 
gesamten zu erwartenden Rechnungsbetrages ver­
pflichtet hatte. Außerdem wies er darauf hin, daß 
die Prüfung des Entgeltes auf seine Angemessenheit 
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einer beschränkten Ausschreibung im Sinne der 
ÖNORM A 2050 oder wenigstens des Einholens 
einiger Gegenofferte bedurft hätte. 

32 .3 1 . 3 Die Anstalt wendete ein, daß bei der 
Festlegung der Flugpreise kalkulatorische Zinsen 
im Ausmaß von 8 vH berücksichtigt worden seien 
und daher nicht von einem unausgewogenen Ver­
trag gesprochen werden könne. Sie habe darauf 
verzichtet, Konkurrenzunternehmen zur AnbotsteI­
lung einzuladen, weil nur das von ihr ausgewählte 
Flugunternehmen jenen Standard und jene Sicher­
heit gewährleistet hätte, wie er bei Linienflügen 
üblich sei. In der Zeit von 1 97 1  bis 1 976 aufgetre­
tene Unzukömmlichkeiten bei Beschäftigung ande­
rer einheimischer Bedarfsflugunternehmen recht­
fertigten die Vorgangsweise der Anstalt. 

3 2.3 \ .4 Der RH hatte den ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen die Berücksichtigung von kal­
kulatorischen Zinsen nicht entnehmen können und 
verblieb daher bei seiner Auffassun�, daß die Preis­
angemessenheit in bezug auf die angebotene Lei­
stung nur im Vergleich mit Gegenangeboten zu 
beurteilen gewesen wäre. Erfahrungsgemäß ließe 
ein 'Wettbewerb günstigere Bedingungen erwarten. 

Rechnungswesen 

32 .32 . 1 Die Inventarisierung der Büromöbel im 
neu errichteten Forschungs- und Verwaltungszen­
trum (kurz : FVZ) war zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung erst zu einem geringen Teil vorgenommen 
worden. 

32 .32.2 Diese Unterlassung war nach Ansicht des 
RH auf die fehlende Aufschlüsselung der vom Lie­
feranten in den Rechnungen zusammengefaßten 
Positionen zurückzuführen und hatte zur Folge, 
daß sich bei einem allfälligen Ausscheiden eines 
Büromöbels aus dem Bestand Schwierigkeiten in 
der Berechnung des Restbuchwertes dieses Wirt­
schaftsgutes ergeben müßten. 

3 2 .32.3 Die Anstalt führte in ihrer Stel lungnahme 
d iese Schwierigkeiten auf das gewählte System des 
modularen Möbelprogramms und das EDV­
Abrechnungsprogramm des Lieferanten zurück. 
Diese Art der Rechnungslegung hätte die Zuord­
nung der betreffenden Einzelteile der Büromöbel 
an den jeweiligen Büroraum erschwert. Im übrigen 
seien bis Ende 1 979 etwa 95 vH der gelieferten 
Büromöbel inventarisiert worden. 

3 2.33. 1 Bei der Ermittlung des für die Gewäh­
rung von freiwil l igen Zuwendungen an die Bedien­
steten zu lässigen Höchstbetrages berücksichtigte 
die Anstalt weder die Sach- noch die Personalko­
sten des Werksküchenbetriebes. Ohne Geschirr und 
Tafelgerät waren für die Einrichtung der Küche, 
des großen Speisesaales und des Buffets im neuen 
Anstaltsgebäude (FVZ) mehr als 900 000 S aufge­
wendet worden, wovon nur die jährliche Abschrei­
bungsrate das Sozialbudget zu belasten hätte. Für 
die Herstel lung der Mahlzeiten im Lorenz Böhler-
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Krankenhaus wäre ein Viertel des gesamten Auf­
wandes für das Küchenpersonal ( 1 977 nahezu 
4,4 Mill S) dem FVZ anzulasten gewesen. Hinzu 
kommen noch jährl iche Kosten von rd 500 000 S 
für das mit der Essensvorbereitung und Transport­
abfertigung befaßte Fremdpersonal. 

32 .33.2 Der RH empfahl, freiwil lige soziale 
Zuwendungen eindeutig als solche zu kennzeich­
nen und vollständig zu erfassen, um sicherzustellen, 
daß die empfohlene bzw mit I .  Jänner 1 979 gesetz­
lich festgelegte Beschränkung der Sozial ausgaben 
auf 3,5 vH der Bezüge gern § 3 1  Abs 3 Z 3 ASVG 
künftig eingehalten werde, zumal der erwähnte 
Höchstbetrag al lein mit den von der Anstalt ausge­
wiesenen Sozialleistungen 1 976 erreicht und 1 977 
geringfügig überschritten worden war. 

3 2.33 .3 . 1 Die Anstalt rechtfertigte ihre Vor­
gangsweise unter Hinweis auf die Bestimmungen 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes, wonach ua den 
Arbeitnehmern für den Aufenthalt während der 
Arbeitspausen entsprechend freie Plätze mit einer 
ausreichenden Zahl von Sitzgelegenheiten und 
Tischen für das Einnehmen von Mahlzeiten sowie 
Einrichtungen für das Wärmen mitgebrachter Spei­
sen zur Verfügung stehen müssen. Außerdem 
werde insb der große Speisesaal auch für andere 
Zwecke, wie Pressekonferenzen, offizielle Einla­
dungen usw, verwendet. Schließlich sei der Anstalt 
der vom RH ermittelte Personalkostenanteil von 
25 vH unklar. 

32 .33.3 .2 Das BMS hat die von der Anstalt auf­
geworfene Frage der Konkurrenz von Richtlinien 
für die Gewährung von freiwil ligen sozialen 
Zuwendungen und gesetzlichen Anordnungen 
(Arbeitnehmerschutzgesetz) an den für die Erlas­
sung und Auslegung der Richtl inien zuständigen 
HV herangetragen, eine deutliche Abgrenzung 
aber noch nicht erreicht. Diese Angelegenheit 
werde jedoch weiter behandelt. 

3 2 .33.4 Der RH erwiderte, die Anstalt hätte 
wenigstens die nach dem Arbeitnehmerschutzge­
setz nicht zwangsläufig erwachsenen Mehraufwen­
dungen beim Sozialbudget zu berücksichtigen 
gehabt. Die auf das FVZ entfallenden Kostenan­
teile habe der RH an hand der ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen über die verabfolgten Mahl­
zeiten ermittelt. 

Sachaufwand 

3 2.34. 1 In den letzten Jahren gewährte die 
Anstalt in zunehmendem Maße Subventionen an 
verschiedene Einrichtungen außerhalb ihres unmit­
telbaren Aufgabenbereiches. So unterstützte sie 
bspw 1 976 die Gebäudeinstandsetzung der Kran­
kenpflegeschule des Rudolfinerhauses in Wien mit 
1 00 000 S. 

3 2.34.2 Der RH empfahl , in Hinkunft sorgfältig 
zu prüfen, inwieweit d ie Förderung einzelner Sub­
ventionswerber mit der AufgabensteI lung der 
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Unfallversicherung in Einklang steht, um nicht 
durch eine allzu großzügige Förderungspolitik wei­
tere Interessenten einzuladen, mit einem Subven­
tionsbegehren an die Anstalt heranzutreten. 

32.34.3 Wie die Anstalt erklärte, seien die 
gewährten Förderungen jeweils in ihrem Interes­
sensbereich gelegen gewesen. So sei das Lehrperso­
nal der Krankenpflegeschule des Rudolfinerhauses 
stets zur intensiven Kontakmahme und Zusammen­
arbeit mit leitenden Schwestern anstaltseigener Ein­
richtungen bereit gewesen, was die einmalige Sub­
vention zur Erhaltung des qualitativen Niveaus der 
Schule als gerechtfertigt erscheinen lasse. 

3 2 .35. 1 Die Anstalt überwies dem österreichi­
schen Versehrtensportverband 1 975 650 000 S und 
in den beiden Folgejahren je 800 000 S, ohne von 
d iesem geeignete Unterlagen über die widmungsge­
mäße Verwendung der Geldm ittel zu erhalten. 

32 .35.2 Der RH legte der Anstalt nahe, die 
Bestimmungen des § 201 Abs 3 ASVG genau einzu­
halten und spätestens vor Gewährung weiterer Sub­
ventionen den Verwendungsnachweis für bereits 
7ugeteilte Mittel zu verlangen. 

32 .35 .3 Die Anstalt wies darauf hin, daß in sehr 
vielen Fällen die die Versehrtensportgruppen in 
ihrer Freizeit betreuenden Ärzte und Therapeuten 
hauptberuflich Angestellte der Anstalt seien und 
solcherart ein dauernder Kontakt zu Versehrten­
sportvereinen in ganz Österreich bestehe. 

Ein über diese Kontrolle hinausgehender Nach­
weis der aufgewendeten Mittel wäre nur möglich, 
wenn Organe der Anstalt die finanzielle Gebarung 
jedes Verseh rtensportvereines im Detail selbst über­
wachten. Dies würde erhebl ich höhere Personalko­
sten \'erursachen, während derzeit Anstaltsbed ien­
stete unentgeltl ich ihre Arbeit als Vereinsfunktio­
näre lei steten . 

32 .35.4 Nach Ansicht des RH entbanden die von 
der Anstalt erwähnten Kontakte zum österreichi­
schen Versehrtensportverband diesen nicht von der 
gesetzlichen Pflicht, die widmungsgemäße Verwen­
dung der erhaltenen Mittel nachzuweisen. Der RH 
empfahl daher weiterhin, finanzielle Unterstützun­
gen nur unter Beachtung der gesetzlichen Bestim­
mungen zu gewähren und bspw auf einer entspre­
chenden Berichterstattung durch den Verband mit 
Vorbehalt einer stichprobenartigen Belegkontrolle 
zu bestehen. 

32 .36. 1 Verschiedenen Institutionen gewährte 
die Anstalt wiederholt Spenden oder Zuwendungen 
mit Spendencharakter. So leistete sie bspw 1 978 
anläßl ich ihres Beitrittes als außerordentliches Mit­
glied zu einem Verein der Freunde und Förderer 
der Wiener Polizei einen Mitgliedsbeitrag von 
1 00 000 S. 

32 .36.2 Der RH meinte, daß derartige Unterstüt­
zungen nicht in den Aufgabenbereich der Anstalt 
fal len. 

32 .36.3 Die Anstalt führte aus, daß die Unfallver­
sicherung auch für Schü ler und Studenten zustän­
dig sei. Bei diesem Versichertenkreis ereignen sich 
die schwersten Unfälle im Straßenverkehr. Bei der 
Verkehrserziehung, Schu lwegsicherung udgl sei sie 
auf gute Zusammenarbeit und Mitarbeit der Polizei 
angewiesen. 

Außerdem zähle das neue Forschungs- und Ver­
waltungszentrum der Anstalt nach Ansicht der 
Experten aufgrund seiner Lage und Ausführung zu 
den von Terroristen bevorzugt ausgewählten 
Objekten. Zur erfolgreichen Lösung der vielfälti­
gen, sich daraus ergebenden Sicherheitsprobleme 
sei die Anstalt weitgehend auf die Unterstützung 
und fachliche Beratung der Sicherheitsorgane ange­
wiesen. Dieses Naheverhältnis sollte durch den Bei­
tritt der Anstalt zum erwähnten Verein besonders 
zum Ausdruck gebracht werden. 

32 .36.4 Der RH erwiderte, die Sicherung von 
Schulwegen und exponierten Objekten zähle zu 
den eigentl ichen Aufgaben der Sicherheitsbehörde, 
weshalb keine Notwendigkeit bestanden habe, 
diese Tätigkeit durch Leistung eines Förderungsbei­
trages gesondert zu honorieren. 

32.37. 1 An läßlich der Pensionierung des leiten­
den Angestellten im Jänner 1 978 wurden für 
Abschiedsfeiern (Empfang, Abendessen) insgesamt 
rd 55 000 S aufgewendet. 

3 2.37.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß auch 
mit geringeren Kosten eine würdige Verabschie­
dung des leitenden Angestellten möglich gewesen 
wäre. 

32 .37.3 Die Anstalt hielt die Verabschiedung des 
leitenden Angestellten in einem größeren Rahmen 
in Anbetracht dessen 30-jähriger verdienstvollen 
Tätigkeit fü r angemessen. Sie werde, so wie bisher, 
auch bei künftigen ähnl ichen Anlässen dieser Auf­
lage größter Sparsamkeit Rechnung tragen. 

32.37.4 Der RH vermochte sich der Ansicht der 
Anstalt, daß sie auch bei dem in Rede stehenden 
Anlaß das Gebot größter Sparsamkeit erfü llt habe, 
nicht anzuschließen. 

32.38 . 1 . 1  Die Aufwendungen für Dienstreisen 
stiegen in den Jahren 1 973 bis 1 977 ständig, vor 
al lem aber in den beiden letzten Jahren des 
Betrachtungszeitraumes. Da die Reisekosten der 
Allgemeinen Verwaltung, des chefärztlichen Dien­
stes und der übrigen Verwaltungskörper höchstens 
um 60 vH zunahmen, jene der Obmänner jedoch 
nahezu auf das Vierfache des Ausgangswertes 
anwuchsen, befaßte sich der RH mit elillgen 
Dienstreisen näher. 

32 .38 . 1 . 2 Im Jahre 1 976 entsandte d ie Anstalt 
nicht nur den Chefarzt, sondern auch beide 
Obmannstel lvertreter zu einer im englischen See­
bad Brighton durchgeführten Kongreßveranstal ­
tung, die eine Ausstel lung modernster Hilfsmittel 
für Schwerstversehrte umfaßte. Je Teilnehmer fie­
len annähernd 1 5 000 S an Kosten an. 
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32 .38 . 1 . 3 Im selben Jahr besichtigten im Hinblick 
auf den geplanten Umbau des Arbeitsunfallkran­
kenhauses in Wien-Meidling Vertreter der Anstalt 
verschiedene Krankenanstalten in der Bundesrepu­
bl ik Deutschland, in Dänemark und Schweden. Die 
Teilnehmerliste dieser sogenannten, in geteilten 
Gruppen durchgeführten "Motivationsreisen" 
umfaßte über 20 Personen, wobei sich die Kosten je 
Teilnehmer zwischen 1 4  000 S und 20 000 S 
bewegten. 

3 2.38 . 1 .4 Neun Funktionäre und Anstaltsbedien­
stete unternahmen 1 977 in zwei Gruppen eine Stu­
dienreise nach Paris, um anläßl ich der bevorstehen­
den Anschaffung von Röntgengeräten für das 
Arbeitsunfallkrankenhaus in Wien-Meidling eine 
Röntgenausstellung zu besichtigen. Je Teilnehmer 
fielen Kosten von 1 2  000 S bis 1 3  000 S an. 

3 2.38 . 1 . 5 Eine aus dem Obmann, seinen beiden 
Stellvertretern, dem ersten GeneraldirektorsteIlver­
treter, dem Chefarzt sowie dem Leiter der Daten­
verarbeitungssteIle bestehende Gruppe reiste 1 977 
nach Kanada zu einer Veranstaltung, die sich mit 
Themen der Datenverarbeitung befaßte. Die 
Kosten je Teilnehmer betrugen annähernd 
40 000 S. 

32.38 . 1 .6 Ebenfalls 1 977 besuchten der Obmann, 
seine beiden Stel lvertreter sowie drei weitere Mit­
glieder der Selbstverwaltung und fünf Anstaltsbe­
dienstete einen Kongreß der Internationalen Verei­
nigung für soziale Sicherheit in Madrid, wobei der 
Anstalt Kosten je Teilnehmer zwischen 1 2 000 S 
und 1 6 000 S erwuchsen. 

3 2.38 . 1 .7 Im Jahre 1 978 besuchten der Obmann 
und der leitende Angestellte mit je einem ihrer 
Stel lvertreter sowie mit einem Direktor der Anstalt 
den Kongreß "Rehabilitation International" in  
Manila und besichtigten auch Rehabilitationsein­
richtungen in Thailand und Hongkong. Die Kosten 
je Teilnehmer bewegten sich zwischen 42 000 S 
und 47 000 S. 

32.38 . 1 . 8 Außerdem nahmen der Obmann, ein 
weiteres Vorstandsmitglied, ein Vertreter der öster­
reichischen Staub- und Sil ikosebekämpfungsstelle 
sowie der Primar einer Lungenhei lstätte als Konsu­
lent der Anstalt 1 978 an einer Konferenz über 
Pneumokoniosen in Caracas tei l .  Der Anstalt 
erwuchsen Kosten je Tei lnehmer von rd 27 000 S. 

3 2.38 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß die 
angeführten Reisen vielfach nicht in  diesem 
Umfang erforderlich waren und legte der Anstalt 
nahe, sich künftig bei der Genehmigung von 
Dienstreisen mehr Zurückhaltung aufzuerlegen 
und mit einer Einschränkung des Teilnehmerkrei­
ses vor allem an ausländischen Veranstaltungen 
dem Sparsamkeitsgebot zu entsprechen. Außerdem 
sollten Vertreter der Anstalt, die an ausländischen 
Tagungen, Ausstellungen usw teilnehmen, veran­
laßt werden, hierüber einen schriftlichen Bericht zu 
erstatten, um solcherart die gewonnenen Erkennt-
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nisse einem größeren Interessentenkreis zu vermit­
teln .  

3 2.38 .3 Die Anstalt wies ua auf die in den letzten 
Jahren erfolgte Erweiterung ihres Aufgabenkreises 
sowie auf die rasche Entwicklung auf medizinisch­
technischem und medizinisch-o�ganisatorischem 
Gebiet hin, welche angesichts geplanter umfangrei­
cher Bauvorhaben einen internationalen Erfah­
rungsaustausch erforderlich machten. Im Hinblick 
darauf, daß die Mitglieder der Selbstverwaltung 
Investitionen der Anstalt zu verantworten hätten, 
sei auch deren Teilnahme an Informationsreisen 
sinnvoll gewesen. 

Die Teilnehmer am Kongreß in Madrid seien in 
enger Beziehung zur "Internationalen Vereinigung 
für soziale Sicherheit" gestanden, einer Organisa­
tion, in deren Sektionen und Ausschüssen Vertreter 
der Anstalt gearbeitet und dazu beigetragen hätten, 
daß Österreich im Rahmen dieser Vereinigung über 
großes Ansehen verfüge. 

Der Kongreß in Manila habe sich mit Fragen der 
rechtlichen Stel lung von Behinderten befaßt. Neben 
der Auswahl eines Anstaltvertreters zum Vorsitzen­
den der Weltkommission für Organisation und 
Verwaltung von "Rehabilitation International" sei 
erreicht worden, Wien als Veranstaltungsort der 
dritten Europäischen Regionalkonferenz zu gewin­
nen, wobei neben der sachlichen Bedeutung auch 
die wirtschaftliche Auswirkung dieser Tagung auf 
die Bundeshauptstadt gewürdigt werden müsse. 

Die Konferenz in Caracas habe der Obmann in 
seiner Eigenschaft als Präsident der österreichi­
schen Staub- und Sil ikosebekämpfungsstelle 
besucht. 

Im übrigen sei die Anstalt der Anregung des RH, 
die Dienstreisen auf den unbedingt notwendigen 
Umfang zu beschränken und die Teilnehmerzahl 
möglichst klein zu halten, schon bisher weitestge­
hend gefolgt. Sie werde weiterhin das Gebot der 
Sparsamkeit sorgfältig beachten. 

32 .38 .4 Der RH vertrat weiterhin die Auffas­
sung, daß bei den meisten der nur bspw angeführ­
ten Dienstreisen ins Ausland Einsparungen ohne 
wesentliche Einbuße an dabei zu gewinnenden, 
notwendigen Informationen möglich gewesen 
wären. 

Ohne zu verkennen, daß die Teilnahme von 
Funktionären an Studienreisen angesichts ihrer 
Verantwortung bei der Anschaffung aufwendiger 
Einrichtungen für die Anstalt in bestimmten Fällen 
wünschenswert erscheint, bezweifelte er die Not­
wendigkeit einer Vertretung der Selbstverwaltung 
in dem festgestellten Ausmaß. So erschien ihm ins­
besondere der Umstand, daß der Obmann häufig 
von einem oder zwei seiner Stellvertreter, gelegent­
lich aber auch von weiteren Vorstandsmitgliedern 
begleitet wurde, nicht gerechtfertigt. 

3 2.39. 1 In einigen Fällen verwendeten der Chef­
arzt der Landesstelle Linz und der leitende Ange­
stellte das eigene Kraftfahrzeug auf Dienstreisen in 
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das Ausland. Das hiefür von der Anstalt gewährte 
Kilometergeld bewegte sich im Einzelfall zwischen 
rd 3 900 S und 7 800 S. 

32 .39.2 Der RH erachtete den Einsatz eines 
Kraftfahrzeuges auf längeren Reisestrecken als 
unwirtschaftlich und empfahl die Verwendung 
öffentlicher Verkehrsmittel. 

3 2 .39.3 Die Anstalt erachtete die Benützung von 
Kraftfahrzeugen auch bei verschiedenen Auslands­
reisen im Hinblick auf die kürzere Abwesenheit 
von der Dienststelle und Unabhängigkeit von Fahr­
plänen für zweckmäßig. Außerdem verwies sie auf 
die Mitnahme von Kongreß- und Besprechungsun­
terlagen sowie auf die häufige Notwendigkeit, im 
Verlauf der Reise auch andere Besprechungen 
durchzuführen. 

3 2.39.4 Der RH hielt daran fest, daß die Benüt­
zung eines Kraftfahrzeuges auf Strecken, die auch 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne nennenswer­
ten zeitlichen Mehraufwand zurückzulegen sind, 
nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zu 
rechtfertigen sei und gab zu bedenken, daß auf län­
geren Reisestrecken auch mit einem erhöhten 
Unfallrisiko zu rechnen sei. Im übrigen habe er bei 
den angeführten Auslandsreisen, die dem Besuch 
von Tagungen und Kongressen galten, keine im 
Dienstinteresse gelegenen Fahrtunterbrechungen 
oder Umwege feststellen können. 

32 .40. 1 Bei ihren dienstlichen Aufenthalten in 
Wien wählten der Direktor der LSt Linz sowie der 
stel lvertretende Direktor der LSt Salzburg wieder­
holt ein Hotel, in dem eine Übernachtung im Jahre 
1 978 einschließlich Umsatzsteuer 780 S kostete. 

3 2.40.2 Nach Ansicht des RH hätten auch 
Hotels m'it niedrigerem Preisniveau eine angemes­
sene Unterkunft geboten. Außerdem verfüge die 
Anstalt mit vier voll eingerichteten Garconnieren 
über geeignete Gästeunterkünfte. 

3 2.40.3 Laut Stellungnahme der Anstalt sei 
zufolge der in der ersten Betriebsphase erfolgten 
Abschaltung der Klimaanlage in den Garconnieren 
eine Übernachtung im Hotel vielfach vorgezogen 
worden. Die Auswahl des Hotels sei wegen der 
Möglichkeit kurzfristiger Zimmerreservierungen 
und der verkehrsmäßig günstigen Lage erfolgt. Im 
übrigen seien die Bestimmungen der Dienstord­
nung über die Reisegebührenverrechnung sorgfäl­
tig eingehalten worden. 

32.40.4 Der RH räumte ein, daß bei wörtlicher 
Auslegung des § 73 Abs 2 DO.A Übernachtungsko­
sten in unbegrenzter Höhe zu vergüten sind, sofern 
diese belegt werden können. 

Da diese Auslegung jedoch dem Grundsatz einer 
sparsamen Verwaltung öffentlicher Mittel nicht 
entspreche, empfahl der RH dem BMS, im Zusam­
menwirken mit dem HV eine Änderung der Dienst­
ordnung anzustreben, welche in Anlehnung an § 1 3  
Abs 7 der für Bundesbedienstete geltenden Reise-

gebührenvorschrift 1 955 eine Begrenzung der zu 
vergütenden Übernachtungskosten zum Inhalt hat. 

3 2 .4 1 . 1  Die Anstalt beauftragte ein einschlägiges 
Unternehmen mit der Herstel lung von zwei Doku­
mentarfi lmen über die Errichtung ihres FVZ. Die 
Kosten hiefür betrugen ohne Umsatzsteuer rd 
380 000 S. 

32 .4 1 .2 Der RH stellte die Notwendigkeit einer 
solchen Dokumentation in Frage, zumal Öffent­
lichkeitsarbeit vorwiegend ' den Belangen der 
Unfallverhütung gewidmet sein sollte. Im übrigen 
vertrat er die Ansicht, daß eine von jenen Bedien­
steten, welche ständig mit der Herstellung der 
Unfallverhütungsfilme befaßt sind, hergestellte Dia­
positiv- oder Papierbildreportage auch geeignet 
gewesen wäre, das neue Haus ausreichend darzu­
stellen. 

32 .4 1 . 3 Nach Ansicht der Anstalt hätte dieser 
Film aufgrund seiner besonderen AufgabensteIlung 
nicht von Bediensteten des Unfallverhütungsd ien­
stes hergestellt werden können. 

32 .4 1 .4 Der RH vertrat weiterhin den Stand­
punkt, daß ein in bescheidenem Rahmen gehaltener 
Bildbericht durchaus von jenen Bediensteten hätte 
bewältigt werden können, welche laufend 'mit der 
Herstellung von Unfallverhütungsfilmen befaßt 
sind . 

32 .42 . 1  In der Eingangshalle des FVZ errichtete 
die Anstalt eine Informationsstelle, welche abwech­
selnd mit vier weiblichen Bediensteten besetzt war. 
Die den Hostessen zur Verfügung gestellte Dienst­
kleidung fertigte ein Modeatelier an, welches für 
ein Kleid mit Jacke im Durchschnitt rd 6 400 S ein­
schließlich Umsatzsteuer berechnete. Da die 
Anstalt nicht nur die Anschaffungskosten für die 
Winter- und Sommerbekleidung samt Zubehör, 
sondern auch für Schuhe und Kosmetikartikel 
bestritt, verursachte die Grundausstattung der 
Hostessen einen Nettoaufwand von rd 1 00 000 S. 

3 2.42.2 Der RH hielt diese Vorgangsweise für 
nicht vertretbar und verwies auf das Beispiel ande­
rer Sozialversicherungsträger, welche dem im 
Informationsdienst stehenden Personal lediglich 
Arbeits!J1äntel beistellen. 

3 2 .42.3 Die Anstalt stellte in Aussicht, künftig 
derartige Ausgaben auf das unbedingt notwendige 
Ausmaß zu beschränken. 

3 2.43. 1 Bei der Übersiedlung in das neue FVZ 
verzichtete die Anstalt größtenteils auf die Mit­
nahme von Büromöbeln aus dem alten Verwal­
tungsgebäude, auch wenn diese erSt wenige Jahre 
vor dem Umzug angeschafft worden waren. Die 
nicht mehr verwend.eten Einrichtungsgegenstände 
gab sie teils unentgeltlich, teils zu einem äußerst 
geringen Preis an eigene Bedienstete sowie an ver­
schiedene Institutionen und Vereine ab. Solcherart 
erzielte die Anstalt für nahezu 1 000 Inventarge-
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genstände emen Gesamterlös von lediglich 
1 86 000 S. 

Dem Elektropathologischen Museum in Wien 
sowie dem österreichischen Normungsinstitut wur­
den 1 64 Einrichtungsgegenstände unentgeltlich 
überlassen, obwohl letzteres auch bereit gewesen 
wäre, das Inventar käuflich zu erwerben. 

Da die in den letzten Jahren angeschafften 
Möbel noch nicht voll abgeschrieben worden 
waren, ergab sich insgesamt ein Buchwertverlust 
von rd 1 48 800 S. 

Im einzelnen haben zwei Anstaltsbedienstete 
zusammen 1 54 Einrichtungsgegenstände, vorwie­
gend Sessel, Tische und Schränke für i nsgesamt rd 
4 600 S ohne Umsatzsteuer erworben. Auch 
Bedienstete in leitender Position sowie ein Funktio­
när erstanden beispielsweise drei Drehsessel und 
zwei Fauteui ls für netto 1 50 S, vier Schränke für 
netto 1 20 S oder eine Schreibmaschine für netto 
1 00 S. 

32.43.2 Nach Auffassung des RH wären die 
Inventargegenstände, wenn schon ihre Weiterver­
wendung nicht in Erwägung gezogen wurde, tun­
l ichst zu Verkehrswerten zu veräußern gewesen.  
Eine nicht in den Aufgabenkreis der Anstalt fal­
lende Förderung verschiedener Institutionen sowie 
die Abgabe von Inventar an eigene Bedienstete zu 
Anerkennungspreisen erschien ihm nicht vertretbar. 

32 .43.3 Die Anstalt erwiderte, sie habe deshalb 
auf die Mitnahme der Büromöbel verzichtet, weil 
die geringe Zahl der weiter verwendbaren Gegen­
stände bei den Kosten der Neueinrichtung kaum 
ins Gewicht gefallen wäre, wohl aber Probleme bei 
und nach der Übersiedlung mit sich gebracht hätte. 
Abgesehen von Spannungen unter der Belegschaft 
wäre die Einheitlichkeit und Austauschmöglichkeit 
der Möbel beeinträchtigt worden. 

Zur unentgeltlichen Abgabe von Inventar stellte 
s ie fest, daß sie als Mitglied der geförderten Institu­
tionen einen al lenfalls entrichteten Kaufpreis mit 
ihren Beiträgen letztlich selbst hätte finanzieren 
müssen. Ein Verkauf der Möbel in Bausch und 
Bogen wäre angesichts der großen Anzahl unmög­
l ich, eine gezielte Suche nach Käufern zu aufwen­
d ig gewesen. 

32 .43.4 Der RH erblickte in den Überlegungen 
der Anstalt keinen ausreichenden Grund, um von 
einer Mitnahme von Altinventar in das neue 
Gebäude ohne Rücksicht auf Alter und Erhaltungs­
zustand der Möbel abzusehen, zumal die hohen 
Kosten eines umfangreichen Bau- und Investitions­
vorhabens umsomehr dazu verpfl ichten sollten, 
auch in allen Teilbereichen des Projekts größtmög­
liche Sparsamkeit walten zu lassen. 

Die kostenlose Überlassung von Inventar 
erschien dem RH nur dann vertretbar, wenn die in 
Rede stehenden Institutionen von der Anstalt allein 
zu finanzieren gewesen wären. Sch ließl ich bemän­
gelte er nach wie vor, daß die Anstalt nicht nach­
weislich versucht habe, die Möbel zu annäherend 
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marktgerechten Preisen abzustoßen, sondern sich 
in den meisten Fällen mit der Entrichtung e ines 
symbolischen Kaufpreises begnügte. 

32 .44 . 1 Zusätzlich zu den beiden der Haupt- und 
Landesstelle Wien zur Verfügung stehenden 
Dienstwagen erwarb die Anstalt im Februar 1 978 
zwei Personenkraftwagen mit einem Anschaffung­
spreis von jeweils 408 000 S. Diese Fahrzeuge wur­
den mit Obmann-Verfügung dem leitenden Ange­
stellten sowie dessen ersten ständigen Stellvertreter 
ab 1 .  März 1 978 auch für Privatfahrten zur Verfü­
gung gestellt und in sie sowie in ein Privatfahrzeug 
eines weiteren Direktionsmitgliedes Autotelefonan­
lagen auf Kosten der Anstalt eingebaut. Für Ein­
bau-, Miet- und Betriebskosten d ieser drei Anlagen 
wurden von März bis November 1 978 rund 
250 000 S aufgewendet. Die gesamten Kosten der 
Fahrzeughaltung erreichten bei der HauptsteIle von 
Jänner bis Oktober 1 978 ungefähr 308 000 S, wäh­
rend sie in den Jahren 1 976 und 1 977 noch 
1 02 000 S bzw 88 000 S betragen hatten. 

32.44.2 Nach Auffassung des RH entsprach der 
Kfz-Aufwand der Anstalt nicht der für die Haus­
haltsführung der SozialversicherungSträger gebote­
nen Sparsamkeit. Er empfahl daher, Maßnahmen 
für eine wirtschaftl ichere Nutzung der anstaltseige­
nen Personenkraftwagen zu setzen. Da überdies 
die Einräumung der Privatnutzung eines anstaltsei­
genen Kraftfahrzeuges einen in der Dienstordnung 
nicht vorgesehenen Vortei l  darstelle, wäre diese 
Vereinbarung gern § 1 Abs 8 DO.A dem HV zur 
Genehmigung vorzulegen. 

32 .44 .3 . 1  Laut Stellungnahme sah die Anstalt die 
Zurverfügungstellung des Dienstwagens auch für 
Privatfahrten nicht als genehmigungsbedürftig an. 

32.44.3.2 Das BMS h ingegen bezeichnete eine 
private Nutzung von Dienstkraftwagen seitens lei­
tender Angestellter lediglich für Fahrten zwischen 
Wohnung und Dienststelle als vertretbar. Eine wei­
tergehende private Nutzung bedürfe wohl eines 
vom HV gern § 1 Abs 8 DO.A zu genehmigenden 
Sondervertrages, wäre aber aus Gründen sparsamer 
Gebarung bedenklich. 

Bescbaffungswesen 

32 .45 . 1 Die Anstalt beauftragte aufgrund frei­
händiger Vergabe im März 1 974 eine Büromöbel­
firma mit der Fertigung und Montage eines ihren 
Vorstellungen entsprechenden funktionsgerechten 
modularen Büromöbelprogrammes für das neue 
Verwaltungsgebäude. Die Auftragssumme betrug 
rd 22 656 000 S. 

Da die Anstalt ein erst im Entwicklungsstadium 
befindliches Möbelprogramm kaufte, kam es in der 
Abwicklung d ieses Auftrages zu mehreren Unzu­
kömmlichkeiten. Überdies ergab ein von der 
Anstalt im Herbst 1 976 zwischen den Produkten 
i hres Vertragspartners und ähnlichen Erzeugnissen 
e ines Konkurrenzunternehmens durchgeführter 
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Preisvergleich, daß d ie von der Anstalt gewählte 
Produktpalette um 89 vH teurer war als jene des 
anderen Büromöbelausstatters. 

Die Kostengegenüberstellung veranlaßte die 
Anstalt, mit dem beauftrag):en Unternehmen in 
Preisverhandlungen einzutn:ten. Deren Ergebnis 
war jedoch nachträglich schwierig zu beurteilen, 
weil d ie Anstalt die Preise der einzelnen Büromö­
beltei le nicht kannte, obwohl diese in der von ihr 
bezahlten Schlußrechnungssumme von rd 
35 849 000 S ihren Niederschlag gefunden hatten. 
Erst eine im Zuge der Gebarungsüberprüfung vom 
zuständigen Architektenbüro übermittelte Preisliste 
ermöglichte es, die Preise der Schlußrechnung den 
Arbeits- und Materialpreisen des Auftragsbriefes 
vom 5. März 1 974 gegenüberzustellen. Dieser Ver­
gleich ergab, daß sich bei ungefähr 75 vH der auf 
Einzel-Arbeitsplätze und Einhängekästen entfallen­
den Auftragssumme kein Zusammenhang zwischen 
den Anbotspreisen der Einzelteile des Jahres 1 974 
und den Schlußrechnungspreisen herstellen ließ. 

32.45.2 Der RH beanstandete die Vorgangsweise 
der Anstalt und regte an, grundsätzlich Aufträge 
nur aufgrund eines wettbewerbsorientierten Ver­
fahrens zu vergeben, um Schwierigkeiten bei der 
Auftragsabwicklung und endgültigen Preisfestle­
gung zu vermeiden. 

32 .45.3 Laut Stellungnahme sei die Anstalt 
bestrebt gewesen, neuen ergonomischen Erkennt­
nissen sowie dem Erfordernis der Flexibilität bei 
der Einrichtung des neuen Anstaltsgebäudes Rech­
nung zu tragen und dabei bevorzugt österreich ische 
Erzeugnisse zu verwenden. Da es diese auf dem 
inländischen Markt in der gewünschten Ausfüh­
rung noch nicht gegeben hätte, habe die Anstalt 
nach Gesprächen mit mehreren Herstellern, ein 
Unternehmen mit der Entwicklung eines modula­
ren Programmes betraut. Preisvergleiche seien in 
Ermangelung einheimischer Erzeugnisse mit aus­
ländischen Produkten gezogen worden, wobei sich 
das Angebot des beauftragten Unternehmens um rd 
38 vH günstiger erwiesen habe als das der Konkur­
renz. Die mittlerweile aus der Nutzung gesammel­
ten Erfahrungen bestätigten die Notwendigkeit der 
Flexibil ität und die Vorteile einer gediegenen Aus­
führung der Möbel. 

Nach Meinung der Anstalt seien die Vorausset­
zungen für eine freihändige Vergabe vorgelegen. 
Zusätzlich wären jedoch, um den Bestimmungen 
der ÖNORM A 2050 möglichst nahe zu kommen, 
mehrere Preisvergleiche angestellt worden. 

32.45.4 Nach Meinung des RH habe sich späte­
stens zum Zeitpunkt der Auslieferung gezeigt, daß 
nicht zur Anbotlegung eingeladene inländische 
Möbelhersteller in der Lage gewesen wären, ver­
gleichbare Einrichtungsgegenstände wesentlich 
günstiger als das von der Anstalt beauftragte Unter­
nehmen anzubieten. Der RH verblieb daher bei sei­
ner Beanstandung. 

32.46 . 1 Mit der Ausstattung der Räume des 
Direktionsbereiches, jener der Abtei lungsleiter und 
deren Stellvertreter sowie einiger sozialen und 
repräsentativen Zwecken dienenden Räume, 
betraute die Anstalt eine Arbeitsgemeinschaft im 
freihändigen Verfahren, obwohl der Auftragsum­
fang It Schlußrechnung vom 2 1 .  April 1 978 
9,9 Mil l S netto überschritt. Die Anstalt begründete 
die Unterlassung einer Ausschreibung mit der not­
wendigen Bedachtnahme auf innenarchitektoni- . 
sehe, funktionelle und individuelle Gesichtspunkte. 

32.46.2 Nach Ansicht des RH war der Verzicht 
auf ein den Regeln der ÖNORM A 2050 entspre­
chendes Ausschreibungsverfahren sachlich nicht 
gerechtfertigt. Nach Art und Umfang der zu verge­
benden Leistungen wäre die Durchführung einer 
beschränkten Ausschreibung angezeigt gewesen. 

32 .46.3 Die Anstalt berief sich auf jene Bestim­
mung der ÖNORM A 2050, welche die freihändige 
Vergabe zu läßt, wenn Leistungen aufgrund gewis­
ser erforderlicher Fähigkeiten oder wirtschaftl icher 
Einrichtungen nur von einem bestimmten Unter­
nehmen ausgeführt werden können. Dies sei bei der 
Ausstattung der Sonderräume der Fall gewesen, 
weil innenarchitektonische, funktionelle sowie 
ergonomische und qualitative Gesichtspunkte in 
sinnvollen Zusammenhang zu bringen gewesen 
wären. So habe die Arbeitsgemeinschaft eigene 
Schreibtische entwickelt sowie mit den Herstel lern 
Sonderregelungen vereinbart, welche zB die Ver­
wendung von bill igerem, aber strapazfähigerem 
Stoff beim Bezug von Polstermöbeln betrafen. 

32.46.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß auch andere österreichische Unternehmen 
technisch und wirtschaftlich in der Lage gewesen 
wären, die gewünschte Büroeinrichtung anzubie­
ten, weshalb der Verzicht auf den Wettbewerb 
unbegründet gewesen sei. 

32.47. 1 Im Rahmen des zuvor erwähnten Auftra­
ges kam die Einrichtung jedes der sieben Direk­
tionsräume einschließlich Telefonanlagen auf 
durchschnittlich 3 1 6  000 S und die der dem 
Obmann der Anstalt zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten auf rd 422 000 S zu stehen. Im 
Büro des Obmannes waren außer einem Farbfern­
sehgerät auch ein Videorecorder und eine HIFI­
Anlage installiert. Während sich der leitende Ange­
stellte mit einem Chefschreibtisch um rd 1 4  000 S 
begnügte, wählten seine beiden Stel lvertreter 
Modelle um je rd 46 000 S und der Obmann sowie 
der ärztliche Direktor um je rd 38 000 S aus. Die 
Besuchersitzgruppen für sieben Direktionsräume 
kamen auf durchschnittlich je rd 1 06 000 S, die für 
d:ls Büro des Obmannes und seines Stellvertreters 
auf jeweils rd 1 70 000 S. 

32 .47.2 Der RH beanstandete diese aufwendige 
Raumgestaltung, weil die Arbeitszimmer der leiten­
den Organe auch mit geringeren Mitteln sowohl 
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funktionell :lls :luch repräsentativ ausgestattet hät­
ten werden können. 

32.47.3 Laut Stel lungnahme habe die Anstalt auf 
D:luerh:lftigkeit, Service:lrmut und Kombinierbar­
keit besonderes Augenmerk gelegt. Die notwendige 
Einrichtung lube nur 5 ,6 vH der Gebäudekosten 
be:lnsprucht, während international ein Anteil von 
8 bis 10 vH üblich sei . Beim Obmannzimmer und 
Zimmer des ersten Generaldi rektorstellvertreters 
wäre die Doppel funktion als Arbeits- und Bespre­
chungsraum zu berücksichtigen. Die aud iovisuelle 
Ausstattung des Obmannzimmers biete den Mit­
gliedern der Selbstverwaltung die Gelegenheit, für 
die Anstalt interessante Aussendungen zu verfol­
gen. 

32 .47.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß sich der Einrichtungsaufwand nicht an den 
Gesamtbaukosten eines Gebäudes, sondern vorran­
gig am Grundsatz der Sparsamkeit, WirtSchaftlich­
keit und Zweckmäßigkeit auszurichten hätte. 

3 2.48 . 1 Für die Ausstattung eines Clubraumes 
sowie eines großen Sitzungssaales wendete die 
Anstalt insgesamt rd 1 ,7 Mill S auf. Die im Club­
raum aufgestellte Sitzgarn itur aus Leder bestand 
aus 32 Elementen und war ein ausländisches 
Erzeugnis der höchsten Preisklasse (rd 288  000 S), 
während die 50 Sitze umfassende Lederbestuhlung 
des großen Sitzungssaales rd 449 000 S kostete. In 
diesem wurde außerdem eine Diskussionsanlage für 
1 4 1  000 S sowie eine stufenlose Lichtregelung für 
1 30 000 S installiert. 

32 .48 .2 ach Auffassung des RH war auch diese 
Raumausstattung zu großzügig. 

32 .48 .3 Laut Stel lungnahme der Anstalt fänden 
sowohl der Clubraum als auch der große Sitzungs­
saal fallweise bei Pressekonferenzen und Enqueten 
Verwendung, weshalb sie großen Wert auf entspre­
chende Ausstattung gelegt habe. Die Diskussions­
anlage und die Lichtregelung würden bei Diskus­
sionen, Konferenzen, Fi lmvorführungen und 
Medienschauen häufig verwendet und hätten sich 
bestens bewährt. 

3'2 .48 .4 Der RH hielt seine Kritik an der aufwen­
digen Bestuhl ung aufrecht. 

32.49. 1 Die Anstalt beschaffte auch Papierkörbe 
au� Metall zu einem Stückpreis von rd 1 1 00 S ohne 
Ums:ltzsteuer, mit denen n icht nur Direktions- und 
Repräsent:ltivräume, sondern sämtliche Büroräume 
des zent r:llen Anstaltsgebäudes ausgestattet wur­
den. 670 Stück kosteten rd 733 000 S. 

32.49.2 Nach Ansicht des RH hat die Anstalt 
:luch im F:l 1 I  der Beseit igung der Papierabfälle ihrer 
Y cr\":lltu ngstätigkeit n icht sparsam gehandelt. 

32 .49.3 Die Anstalt berief sich in ihrer SteI lung­
ruhme nicht :luf repräsentative, sondern vor allem 
:lU f sicherheitstechnische Gründe ihrer Entschei­
dung, weil verschiedene Brände der letzten Zeit 
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i h ren Ausgang in brennbaren Papierkörben genom­
men hätten. 

32 .49.4 Der RH erwiderte, auch n icht brennbare 
P:lpierkörbe würden weit bil l iger auf dem Markt 
angeboten. 

3 2 .50. 1 Die Anstalt übernahm sechs Chef- und 
Sekretärfernsprechanlagen aus dem alten Verwal­
tu ngsgebäude in das neue Haus und bestellte 26 
weitere Anlagen dieser Art. Die Kosten für die Lie­
ferung und Montage dieser Geräte betrugen netto 
3 Mill S, so daß sich ein durchschn ittlicher 
Anschaffungsbetrag von 1 1 5 000 S je Anlage ergab. 

32.50.2 Nach Ansicht des RH wäre es angezeigt 
gewesen, zumindest die nicht dem Direktionsbe­
reich zuzuordnenden Büroräume mit einer weniger 
aufwendigen Telefontechnik auszurüsten. 

32 .50.3 Die Anstalt berief sich in ihrer Stellung­
nahme auf den derzeitigen Stand der Techn ik  und 
der gestellten Anforderungen. 

32.50.4 Der RH erwiderte, d ie Notwendigkeit 
für eine Ausstattung vieler Diensträume mit e iner 
kostspieligen Telefonanlage bleibe fragl ich. 

3 2 .5 1 . 1  Ein am I . Jänner 1 977 zum Direktor der 
H:luptstelle ernannter ehemaliger Versicherungs­
vertreter, in dessen Kompetenzen ua auch der Wirt­
schaftsbereich der gesamten Anstalt fiel, war gleich­
zeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender einer medizi­
nisch-technischen Industriegesellschaft und Auf­
sichtsratsmitglied einer Wäscherei-, Putzerei- und 
Färbereigesellschaft. Mit der zuerSt genannten 
Gesellschaft hat die Anstalt in den Jahren 1 975 bis 
1 978 Aufträge von I ,  I Mill S bis 3,2 Mil l  S jährlich 
abgewickel t ;  mit dem anderen Betrieb solche von 
470 000 S. Als die Anstalt im September 1 978 ihre 
gesamte Mietwäscheversorgung beschränkt aus­
sch rieb, erwies sich eine Tochtergesellschaft der 
oben erwähnten Wäschereigesellschaft als einziger 
Bieter, weshalb sie den mit einem jährlichen 
Umsatz von 7,5 Mil l S verbundenen Auftrag zuge­
sprochen erhielt. 

32 .5 1 .2 Der RH erachtete die von dem für den 
Einkauf verantwortlichen Direktor gleichzeitig aus­
geübten Funktionen als Aufsichtsrat in Gesellschaf­
ten, die al mögliche Lieferanten der Anstalt in 
Frage kommen, für Interessenkollisionen geeignet, 
weshalb er die Zurücklegung dieser Funktionen 
empfahl .  

32 .5 1 . 3 Die Anstalt schloß angesichts der organi­
satorischen Vorkehrungen im Bereich des Vergabe­
wesens der Anstalt einerseits und der grundsätzlich 
bloß überwachenden Aufgabe eines Aufsichtsrats­
mitgliedes andererseits die Möglichkeit eines Inter­
essenkonfliktes aus. 

32 .5 1 .4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
es solle auch nur jeder Anschein eines Interessenge­
gensatzes bzw Befangenheit vermieden werden. 

32 .52. 1 Im neu erbauten FVZ errichtete die 
An stalt auch vier aus Schlafzimmer, Aufenthalts-
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raum, Vorraum, Küche und Bad bestehende Gäste­
appartements zu je 54 m2. Die Einrichtung fü r jede 
Wohneinheit kostete ohne Umsatzsteuer rd 
1 74 000 S. Obwohl diese Räume ua über ein Radio 
und in späterer Folge über einen Farbfernseher ver­
fügten, wiesen sie seit ihrer Inbetriebnahme im 
Frühjahr 1 977 bis November 1 978 einen Ausla­
stungsgrad von weniger als 10 vH auf. 

32 .52.2 Der RH regte daher an, die Bediensteten 
nachdrücklich auf die durch die Gästeunterkünfte 
gegebene Übernachtungsmöglichkeit hinzuweisen, 
um einerseits die an anderer Stelle beanstandeten 
hohen Nächtigungskosten in Wien zu sparen und 
andererseits die mit Einsatz beträchtl icher Mittel 
geschaffenen Unterkünfte zu nützen .  

32 .52 .3 Die Anstalt machte vor allem das  aus 
Kostengründen erforderliche generelle Abschalten 
der Klimaanlage außerhalb der Bürostunden für die 
geringe Inanspruchnahme der Garconnieren ver­
antwortlich ; nunmehr sei jedoch auch die Belüf­
tung der Räume durch Öffnen der Fenster möglich. 
Es werde in Hinkunft mit einer besseren Auslastung 
gerechnet. 

3 2 .52.4 Der RH betrachtete die aufwendige 
Errichtung der Gästegarconnieren nach wie vor als 
unwirtSchaftlich, da die Anstalt trotz der bereits 
1 978 vorgenommenen Verbesserungen der Einrich­
tung keine steigende Übernachtungsquote nachwei­
sen konnte. 

Bauwesen 

32 .53. 1 . 1  Der RH hatte die Vorgeschichte der 
freihändigen Vergabe des Gesamtunternehmerauf­
trages und des Auftrages zur Ausführung der Bau­
meisterarbeiten für die Errichtung des FVZ bereits 
früher (TB 1 974 Abs 37) kritisch beleuchtet. Im 
Zuge der nunmehrigen Gebarungsüberprüfung 
wurde der Gesamtunternehmerauftrag (kurz GUA) 
aus dem Jahre 1 97 1  einer näheren Beurteilung 
unterzogen. 

Wie in der Präambel des GUA ausgeführt, beauf­
tragte die AUVA die Bauunternehmung aufgrund 
der von ihr erbrachten Vorleistungen bezüglich des 
gegenständl ichen Bauprojektes als Gesamtunter­
nehmer (GU) für das gegenständliche Bauvorha­
ben. Welcher Art die Vorleistungen waren, war 
al lerdings aus dem Vertrag nicht zu entnehmen. 

32 .53 . 1 .2 Im Hinblick auf die freihändige Ver­
gabe der Gesamtunternehmer- und der Baumeister­
arbeiten und den Umstand, daß im GUA keine 
näheren Angaben über das (Bau)werk und über­
haupt keine Angaben über dessen Kosten enthalten 
waren, kam der Prüfung der Preise des erst rd 
2 1  Monate nach Vertragsabschluß vorgelegten 
Baumeisterangebotes besondere Bedeutung zu. 
Über die Kosten des Bauwerkes herrschten nämlich 
nur völl ig unbestimmte Vorstel lungen. So war noch 
im November 1 970 von einem Aufwand von insge­
samt nur 1 00 Mill S die Rede. Im Protokoll des 
Verwaltungsausschusses vom Februar 1 972, also rd 

zehn Monate nach Vertragsabschluß, wurde dann 
eine Kostensumme von 379 Mil l S genannt. 

32 .53 . 1 .3 Im GUA hatte man festgelegt, daß die 
zu erstellenden angemessenen und ortsüblichen 
Preise grundsätzlich d ie zuletzt verlautbarten 
Preise des Wohnhauswiederaufbaufonds (WWF) 
vom 6. März 1 967 zuzüglich der seit damals bis 
zum Zeitpunkt der Angebotserstel lung eingetrete­
nen Erhöhung der Baupreise nicht überschreiten 
dürfen. Ergänzend war vermerkt, daß sich im ein­
zelnen bei gewissen Positionspreisen im Rahmen 
der Ortsüblichkeit und Angemessenheit Abwei­
chungen ergeben könnten. 

32 .53 . 1 .4 Mit der Preisprüfung für die Baumei­
sterarbeiten war seitens der AUV A ein Prüfinge­
nieur beauftragt, jedoch prüfte zuvor auch der vom 
GU und zugleich Ausführenden der Baumeisterar­
beiten mit den Planungsleistungen beauftragte 
Architekt die Preisangemessenheit des Baumeister­
angebotes. 

32 .53. 1 .5 Nach den erwähnten Bestimmungen 
des GUA waren die Preise des Baumeisterangebo­
tes also in erster Linie nach den Preisen des WWF 
zu prüfen, dessen zuletzt verlautbarte Preise nicht, 
wie im Vertrag unrichtigerweise ausgeführt, vom 
6.  März 1 967, sondern vom I .  September 1 968 
datieren. Die Bezugnahme auf den WWF war aller­
dings fragwürdig, weil die Bauweise des FVZ nur 
bedingt mit Wohnbauten vergleichbar war. 

32 .53 . 1 .6 Im Rahmen der Gebarungsüberprü­
fung erklärten sowohl der planende Architekt als 
auch der von der AUV A beauftragte Prüfingenieur, 
daß neben der Prüfung der Einzelpreise "unter teil­
weiser Zugrundelegung der WWF-Preise" die 
Angemessenheit der Preise der Baumeisterarbeiten 
noch in mehrfacher Hinsicht geprüft worden sei ; so 
habe man einen Vergleich des Anteiles Baumeister­
arbeiten an den Gesamtkosten mit i nternationalen 
Durchschn ittswerten durchgeführt sowie die Ein­
zelpreise an hand ähnlicher Bauwerke und letztlich 
ll]it Zuhilfenahme der Kalkulationsgrundlagen 
lieurteilt. 

32 .53 .2 . 1 Nach Ansicht des RH hätte schon im 
Zeitpunkt des Vertragsabsch lußes erkennbar gewe­
sen sein müssen, daß aufgrund der wesentlich ande­
ren Gebäudeart und Bauweise die Leistungspositio­
nen It WWF mit denen des FVZ nur zu einem 
äußerst geringen Teil vergleichbar sein würden. Die 
Festlegung d ieses Verfahrens zur Prüfung der 
Preisangemessenheit erschien ihm daher verfehlt. 

3 2.53 .2 .2 Weiters erachtete der RH die Heran­
ziehung von Vergleichsbauten hinsichtlich der 
Anteile der Baumeisterarbeiten nicht für geeignet, 
die Angemessenheit der Preise des Baumeisterange­
botes mit hinreichender Genauigkeit zu prüfen. Im 
vorliegenden Fall hat sich durch Nachtragsaufträge 
an die Bauunternehmung die ursprüngliche Ange­
botsstruktur nicht unwesentlich geändert, wobei 
sich allerdings der Anteil der Baumeisterarbeiten an 
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den Gesamtgebäudekosten gegen'über 
ursprünglichen Annahme verringert hat. 

der sein müssen, daß die Leistungspositionen It WWF 
nur zu einem äußerst geringen Teil anwendbar sein 
werden. 

32.53 .2 .3 Auch die vom beauftragten Prüfinge­
nieur angestellten Vergleiche der Baumeistereinzel­
preise beim FVZ mit solchen anderer Bauwerke 
waren nur beschränkt aussagefähig. 

32.53 .2 .4 In den Kalkulationsblättern der Bauun­
ternehmung waren von rd 650 Positionen des Bau­
meisterleistungsverzeichnisses nur bei zehn Positio­
nen ohne schriftliche Begründung Korrekturen 
angebracht. Im übrigen trugen die Blätter keine 
Prüfungs- oder Korrekturvermerke. Im Falle einer 
eingehenden Überprüfung der Kalkulationsanga­
ben wäre es nach Ansicht des RH geboten gewesen, 
den Prüfungsgang anzumerken, um ihn nachvoll­
ziehbar zu machen. 

32 .53 .3 . 1 Laut Stel lungnahme der Anstalt sei im 
Umfang des GUA aus 1 97 1  einerseits die Planung, 
andererseits die Errichtung des Bauwerkes enthal­
ten gewesen .  Es hätte daher bei Vertragsabschluß 
keine auf eine Planung bezugnehmende Kostenvor­
stel lung vorhanden sein können. Diese sei vertrags­
mäßig erstellt und im Februar 1 972 der Anstalt zur 
Genehmigung vorgelegt worden. 

Es hätte auch zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
GUA nicht erkannt werden können, daß aufgrund 
einer we entlich anderen Gebäudeart und Bauweise 
die Leistungspositionen laut WWF nur teilweise 
vergleichbar sein würden. Vorsichtigerweise sei im 
GUA für alle jene Fälle, die nicht im Rahmen des 
WWF erfaßbar wären, festgehalten gewesen, daß 
sich solche Preise im Rahmen der Ortsüblichkeit 
und Angemessenheit bewegen müßten. 

32 .53 .3 .2 Mit der Prüfung der Preisangemessen­
heit des Gesamtbauwerkes sei neben dem Prüfinge­
nieur und dem planenden Architekten auch ein 
gerichtlich beeideter Sachverständiger beauftragt 
gewesen. 

32.53 .3 .3 Vergleiche der Baumeisterpreise mit 
anderen Bauwerken seien dem Prüfingenieur des­
halb möglich gewesen, weil ihm die entsprechenden 
Vertragsinhalte dieser Bauwerke bekannt gewesen 
selen. 

32 .53 .3 .4 Aus den Kalkulationsblättern sei 
schl ießlich im Zusammenhang mit den vorhande­
nen Angebotsunterlagen bei der sachkundigen Prü­
fung der Preisaufbau und die Kalkulation einwand­
frei nachvollziehbar gewesen .  Eine weitere Auf­
schlüsselung sei in der ÖNORM nicht vorgesehen. 

32.53 .4 . 1 Der RH erwiderte, seine Kritik habe 
sich ja gerade darauf bezogen, daß die Anstalt mit 
dem GUA Verpflichtungen zu einem Zeitpunkt 
eingegangen sei, als noch keinerlei konkrete Vor­
stellungen über die zu erwartenden Kosten des 
Bauvorhabens vorgelegen wären. Es hätte auch 
Baufachleuten auf seiten der Anstalt und des Auf­
tragnehmers sowie dem planenden Architekten und 
dem Prüfingenieur sehr wohl im voraus bekannt 

32 .53 .4.2 Die Ausführungen der Anstalt ver­
mochten die Kritik des RH hinsichtlich eines unge­
eigneten Preisprüfungsverfahrens und der mangeln­
den Vergleichbarkeit der angeführten Bauten nicht 
zu entkräften, wobei überdies der Prüfungsgang bei 
den einzelnen Positionen nicht ersichtlich gemacht 
wurde. 

32 .54. 1 Im GUA waren h insichtlich der Profes­
sionistenleistungen beschränkte Ausschreibungen 
vereinbart worden. 

32 .54 .2 Nach Ansicht des RH hätte im Hinblick 
auf die größtenteils erheblichen Auftragssummen 
die Durchführung öffentlicher Ausschreibungen 
unter Beachtung der ÖNORM A 2050 vereinbart 
werden sollen. 

32 .54 .3 Laut Stellungnahme der Anstalt seien 
beim gegenständlichen Bauvorhaben infolge seiner 
Größe, seiner technischen Ansprüche und der 
erforderlichen kurzen Planungs- und Bauzeit 
beschränkte Ausschreibungen zweckmäßig gewe­
sen. Die Auswahl und die Anzahl der einzuladen­
den Firmen sei der jeweils geforderten Leistung 
angepaßt worden. Zur beschränkten Ausschreibung 
seien jeweils möglichst viele, jedoch geeignete ein­
schlägige Betriebe herangezogen worden, wobei 
die in der ÖNORM A 2050 vorgeschriebene Prü­
fung auf Zuverlässigkeit und Fähigkeit der anbie­
tenden Unternehmen zeitsparend teilweise vorweg­
genommen worden sei. Erfahrungen bei öffentli­
chen Ausschreibungen zeigten verschiedentlich, 
daß ein sich selbst anbietender, unqual ifizierter Bil­
ligstbieter erst nach unerträglich langen Prüfverfah­
ren, welche zu unvertretbaren Terminverzögerun­
gen führen können, auszuscheiden sei. 

32 .54.4 Der RH erwiderte, den für eine 
beschränkte Ausschreibung angeführten Gründen 
komme im vorliegenden Fall bei Beachtung der ein­
schlägigen Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
keine Berechtigung zu. Die Prüfung der Zuverläs­
sigkeit und Fähigkeit der anbietenden Unterneh­
mungen sei überdies im Falle öffentlicher Aus­
schreibungen keinesfalls aufwendiger, weil nach 
Angebotsei-öffnung in der Regel nur die für eine 
Vergabe unmittelbar in Frage kommenden Unter­
nehmungen zu prüfen seien, während bei 
beschränkten Ausschreibungen alle einzuladenden 
Unternehmungen vorher geprüft werden müßten .  

32 .55 . 1  Im GUA war weiters festgelegt worden, 
daß nach einvernehmlicher Feststellung des Bestbie­
ters Preisverhandlungen grundsätzlich unzulässig 
seien. Diese Vorgangsweise entsprach den "Richtli­
nien über die Vergebung von Leistungen durch 
SozialversicherungSträger und den Hauptverband" 
(kurz Richtlinien), die auch für die AUV A verbind­
lich sind. 
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Pkt 4.4 der durch die erwähnten Richtl in ien für 
verbind lich erklärten ÖNORM A 2050 legt fest, 
daß während des Vergabeverfahrens insb Verhand­
lungen über eine Änderung der Angebote, welche 
die Erlangung von Preisnachlässen bezwecken oder 
sonst gegen den Grundsatz der gleichmäßigen 
Behandlung aller Bieter verstoßen, unzu lässig sind. 
Weiters verbietet Pkt 3 der Richtl inien jede Begün­
stigung oder Benachteiligung einzelner Bieter. 

Entgegen der vertraglich übernommenen Ver­
pflichtung führte der GU wiederholt derartige 
Preisverhandlungen, von denen die Anstalt überdies 
erst im Rahmen einer Besprechung mit den Beauf­
tragten des RH Kenntnis erhielt. 

32.55.2 Der RH beanstandete, daß die Anstalt 
vom Recht der Teilnahme an Angebotsverhandlun­
gen und der Einsichtnahme in sämtliche Unterlagen 
des GU nicht wirksam Gebrauch gemacht hatte, 
weil andernfalls dessen vertrags- bzw vorschrifts­
widrige Vorgangsweise von ihr hätte rechtzeitig 
erkannt und abgestellt werden können. 

Er empfahl der Anstalt, in Hinkunft die Einhal­
tung der gesamten Richtl inien den entsprechenden 
Auftragnehmern zur Pfl icht zu machen und deren 
Erfü l lung auch in geeigneter Weise zu prüfen. 

32.55 .3 Laut Stellungnahme der Anstalt gehe der 
R H  von der Annahme aus, daß die Marktbedin­
gungen in Österreich ein Verhalten gemäß der 
ÖNORM A 2050 zuließen, ohne daß dadurch dem 
Auftraggeber Schaden erwächst. Tatsächl ich zeig­
ten aber langjährige Erfahrungen, daß die gewählte 
Vorgangsweise wirtschaftlich richtig sei und den 
Bedingungen des GUA auf Einhaltung der Grund­
sätze der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
entsprochen hätte. 

Beim gegenständlichen Bauvorhaben seien durch 
Verhand lu ngen mit den Bietern insgesamt Preis­
minderungen in Höhe von rd 42 Mill S erreicht 
worden. Mittelbar habe sich dadurch eine Minde­
rung beim General unternehmerentgelt und beim 
Planungsentgelt in der Höhe von rd 8 Mill S erge­
ben, zusammen also rd 50 Mill S. 

Diese Zahlen bewiesen nach Meinung der 
Anstalt, daß der GU und der Generalplaner ohne 
Rücksicht auf eigene Interessen im Sinne der 
A UVA stets nach der kostengünstigsten Lösung 
gestrebt hätten. 

32.55.4 Der RH erwiderte, die Stel lungnahme 
der Anstalt sei nicht geeignet, eine vorschriftswid­
rige Vorgangsweise zu entschuldigen .  Hinweise auf 
den angebl ichen zahlenmäßigen Erfolg nachträgli­
cher Preisverhandlungen seien problem behaftet, 
weil derartige der ÖNORM A 2050 widerspre­
chende Verha ltensweisen dazu führten, daß die 
Anbieter Preispolster in ihren Kalkulationen ein­
fügten ,  welche die Wettbewerbslage verzerrten .  

32.56. 1 Der für die Errichtung des FVZ erteilte 
GUA aus dem Jahre 1 97 1  enthielt weder über das 
Werk noch über seinen Preis nähere Angaben. Für 

den Fall des Rücktrittes vom Vertrag oder der 
ichtausführung des Bauwerkes war vereinbart 

worden, daß die bis dahin erbrachten Leistungen 
der Projektanten abzurechnen seien ; weiters hatte 
man vereinbart, daß seitens der AUV A diesfalls ein 
Abfindungsbetrag in Höhe von 5 vH, unter gewis­
sen Umständen sogar 8 vH zu bezahlen sei. Bei 
Berücksichtigung des ursprünglichen Angebotes 
der Bauunternehmung für die Baumeisterarbeiten 
von Jänner 1 973 hätten 5 vH rd 5,5 Mill S und 
8 vH rd 12 Mill S betragen, die neben den Projek­
tierungskosten zu zahlen gewesen wären. 

Der Baubeginn für den Neubau des FVZ fand 
am 25. September 1 972 statt. Die endgültige 
Zustimmung des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger (HV) wurde hin­
gegen erst am 20. Oktober 1 972, die Genehmigung 
des BMS am 30. Oktober 1 972 ausgesprochen. 

32.56.2 Der RH beanstandet diese Vorgangs­
weise, weil die AUVA entgegen den Bestimmungen 
der §§ 3 1  Abs 6 lit a und 447 Abs 1 ASVG und den 
hiezu ergangenen Erlässen des BMS vor Ertei lung 
der Zustimmung bzw Genehmigung nicht nur bin­
dende Verpflichtungen eingegangen war, sondern 
sogar das Bauvorhaben begonnen hatte. 

Er empfahl die strenge Einhaltung der diesbe­
züglichen Vorschriften, zumal das BMS wiederholt 
bekanntgegeben hat, es werde die leitenden Funk­
tionäre und Angestellten für deren Einhaltung per­
sönlich verantwortlich machen und bei vorschrifts­
widriger Verwendung von Mitteln zur Haftung 
heranziehen. 

3 2 .56.3  Die Anstalt bestritt das vom RH 
erwähnte Datum des Baubeginns. Der Bau sei erst 
am 24. November 1 972 begonnen worden. In den 
Monaten vorher seien lediglich Probebohrungen 
durchgeführt worden. 

32.56.4 Der RH erwiderte, daß der Baubeginn 
mit 25. September 1 972 ihm von der Anstalt selbst 
genannt worden, und auch in der Broschüre über 
den Neubau des FVZ enthalten sei. Die Beanstan­
dung des RH bestehe somit zu Recht. 

Übrigens liegt nach der vom RH geteilten 
Rechtsansicht des BMS ein VerStoß gegen § 447 
Abs 1 ASVG schon dann vor, wenn sich der Ver­
sicherungsträger zur Leistung eines ansehnl ichen 
Abfindungsbetrages für den Fall des Rücktrittes 
vom Vertrag bzw der Nichtausführung des Bau­
werkes verpflichtet. Dies war bereits mit der Ertei­
lung des GUA im.Jahre 1 97 1  gegeben. 

32.57. 1 . 1  Anläßlich der Genehmigung der mit 
einem Baukostenaufwand von 3 1 2  Mill S veran­
schlagten Errichtung des FVZ hat das BMS die 
AUV A ersucht, ihm halbjährlich, erstmals am 
1 .  Juli 1 973, über den Baufortschritt und über das 
Ausmaß der bis dahin verbrauchten Mittel zu 
berichten. Wie das BMS ausdrücklich bemerkte, 
enthebe diese Berichterstattung die AUV A nicht 
von der Verpflichtung, bei einer sich abzeichnen­
den Überschreitung der bewill igten Kosten recht-
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zeitig um die Genehmigung des voraussichtlichen 
Mehraufwandes anzusuchen. Trotz dieses Hinwei­
ses stellte die Anstalt erst am 24. November 1 975, 
also rd ein Jahr, nachdem sie ihrem Vorstand am 
6. Dezember 1 974 eine Baukostenerhöhung auf 
676,2 Mill S zur Kenntnis gebracht hatte, den ent­
sprechenden Genehmigungsantrag an das BMS. 

3 2.57. 1 .2 Anläßlich der am 1 2. Juli 1 976 erfolg­
ten Genehmigung dieser Baukostenerhöhung 
bemerkte das BMS ausdrücklich, für den Fall, daß 
sich abermals eine Überschreitung der genehmigten 
Kosten abzeichnen sollte, wäre rechtzeitig um die 
Genehmigung des zu erwartenden Mehraufwandes 
anzusuchen. Weiters wurde die AUVA auf die Ver­
pflichtung zur halbjährlichen Berichterstattung hin­
gewiesen. 

3 2.57. 1 .3 Als die AUVA im November 1 975 die 
obige Erhöhung der Baukosten auf 676,2 Mill S 
beantragt hatte, war ihr bereits eine weitere Bau­
kostenerhöhung auf rd 70 1 Mill S bekannt gewe­
sen, weil der Vorstand diese schon am 
1 7 . Juni 1 975 zustimmend zur Kenntnis genommen 
hatte. 

3 2.57.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise der Anstalt, wodurch sie ihren Verpflichtun­
gen gern § 447 Abs 1 ASVG nicht entsprochen hat. 

3 2.57.3 . 1 Laut Stellungnahme der Anstalt habe 
sie über die Baukostenerhöhung von 3 1 2  Mill S auf 
676,2 Mill S dem BMS bereits am 8. Jänner 1 975 
sehr ausführlich berichtet. Der Antrag auf Geneh­
m igung der Baukostenerhöhung sei durch ein Ver­
sehen nicht am 8. Jänner 1 975, sondern am 
4 .  April 1 975, allerdings nicht erst, wie vom RH 
beanstandet, am 24. November 1 975 gestellt wor­
den. Am 24. November 1 975 habe die Anstalt auf 
Aufforderung des BMS nochmals ausführlich über 
die geschätzten Mehrkosten berichtet, worauf das 
BMS mit Erlaß vom 1 2 . Juli 1 976 die Verwendung 
weiterer Mittel der Anstalt für das gegenständ liche 
Bauvorhaben in der Höhe von 364,2 Mil l S gern § 
447 Abs 1 ASVG genehmigt habe. 

3 2.57.3 .2 Sofort nach Erhalt der Genehmigung 
der Kostenschätzung über 676,2 Mil l S habe die 
Anstalt mit Schreiben vom 29. Juli 1 976 das BMS 
um Genehmigung weiterer Mehrkosten von 
25,02 Mil l S ersucht. 

3 2.57.4 Der RH erwiderte, daß eine Berichter­
stattung nicht eine förmliche AntragsteIlung zu 
ersetzen vermochte. Der Genehmigungserlaß des 
BMS vom 1 2 . Juli 1 976 habe sich ausdrücklich auf 
das Schreiben der Anstalt vom 24. November 1 975 
bezogen und d ie AntragsteIlung als n:cht rechtzei­
tig bezeichnet. Es sei auch nicht einzusehen, warum 
die Anstalt auf den Abschluß des Genehmigungs­
verfahrens für die Erhöhung auf 676,2 Mil l  S 
gewartet habe, ehe sie die bereits geraume Zeit 
bekannte weitere Kostenerhöhung beantragte. 

32 .58 . 1 Obwohl mit den Bauarbeiten für das 
FVZ am 25. September 1 972 begonnen wurde, 
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legte die Bauunternehmung erst am 24. Okto­
ber 1 972 ein Angebot vor, eingeschränkt auf die 
Baumeisterarbeiten bis Jahresende 1 972. Der Auf­
trag über d ie Durchführung dieser Arbeiten mit 
einer Auftragssumme von rd 1 0,6 Mil l S wurde sei­
tens des Architek�en erst am 3. November 1 972 
erteilt und vom Verwaltungsausschuß der Anstalt 
sogar erst in der Sitzung vom 5. Dezember 1 972 
zur Kenntnis genommen. 

Für die weiteren Baumeisterarbeiten legte die 
Bauunternehmung überhaupt erSt am 1 0. Jän­
ner 1 973 ein Angebot mit einer Gesamtsumme von 
1 50,3 Mil l S vor. Dieses Angebot wurde vom Ver­
waltungsausschuß der Anstalt am 1 3 . Februar 1 973 
genehmigt. Eine Verständigung der Bauunterneh­
mung über die Annahme des Angebotes erfolgte 
nach Angabe der Anstalt nicht. 

32 .58 .2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die 
Preise der Baumeisterarbeiten für die Errichtung 
des FVZ - vor allem wegen der bereits dargelegten 
Problematik der Überprüfung der "Ortsüblichkeit 
und Angemessenheit" der Preise - jedenfalls vor 
Baubeginn zu vereinbaren gewesen wären. Ein 
mangels Einvernehmens über die Baumeisterpreise 
möglicher Rücktritt vom Vertrag nach Baubeginn 
hätte zweife l los Kosten verursacht. 

32 .58 .3 Die Anstalt erklärte dazu, die Bauunter­
nehmung habe ein Gesamtangebot für Baumeister­
arbeiten auf Preisbasis April 1 972 und unter 
Zugrundelegung der Kalku lationsblätter vom 
5 .  Juli 1 972 vorgelegt. Im Hinblick auf die Umstel­
lung der Umsatzsteuer und die zu diesem Zeit­
punkt noch nicht bekannten Durchführungsbestim­
mungen sei aus dem geprüften Gesamtleistungsver­
zeichnis vorerst nur jener Leistungsumfang, der 
voraussichtlich noch im Jahre 1 972 erfü llbar 
erschien, im Namen und auf Rechnung der AUV A 
beauftragt worden. Nach entsprechender Klärung 
der Umsatzsteuerfragen sei im Jahre 1 973 der wei­
tere Leistungsteil beauftragt worden. Demnach 
seien die Baumeisterpreise vor dem Baubeginn vor­
gelegen, geprüft und vereinbart gewesen. 

32 .58 .4  Der RH wiederholte seine Beanstan­
dung, daß die zuständigen Organe der Anstalt 
jeweils erst nach Inangriffnahme der entsprechen­
den Arbeiten befaßt worden seien. Eine vorherige 
Beauftragung der Bauunternehmung im Namen 
und auf Rechnung der AUVA - übrigens durch den 
Architekten, der Auftragnehmer eben dieser Bau­
unternehmung war - sei unter diesen Umständen zu 
Unrecht erfolgt. 

32 .59 . 1  Die Anstalt erstellte ein Raum- und 
Funktionsprogramm, welches nicht nur funktio­
nelle Zusammenhänge und Sonderräume berück­
sichtigte, sondern auch eine Raumreserve von 
25 vH vorsah, die unter Ausnützung eines flexiblen 
Wandsystems stufenweise dem jeweiligen Bedarf 
entsprechend eingesetzt werden sollte. 

Dieses Programm diente als Grund lage des von 
der Anstalt im April 1 97 1  genehmigten Vorprojek-
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tes des Architekten (Variante A) . Da die Kosten auf 
Preisbasis April 1 97 1  hiefür mit Sonderausstattung 
506 Mill S, ohne dieselbe 4 1 2  Mil l S - jeweils ohne 
Einrichtung - betragen hätten, wurde in der VA­
Sitzung vom 30. Dezember 1 97 1  beschlossen, den 
Vorschlag des Architekten, seine bisherigen Pläne 
für den Neubau unter Weglassung der ursprünglich 
vorgesehenen Raumreserve abzuändern, zu prüfen. 
Als Ergebnis dieser Überlegungen entstand eine 
zweite Fassung des Raum- und Funktionsprogram­
mes, das der Architekt mit einer um rd 29 000 m3 
Kubatur verringerten Variante C verwirklichte ; 
auch bei dieser Lösung blieben zwei Geschosse des 
Hochtraktes als Raumreserve frei. Im Hinblick auf 
die vergleichsweise eher günstigen Kostenerwartun­
gen in Höhe von 3 1 2  Mill S, gab der Vorstand die­
sem Projekt im April 1 952 seine Zustimmung. 

Für den solcherart verlorenen Planungsaufwand 
mußte jedoch dem Architekten und den von ihm 
namhaft gemachten Sonderfachleuten ein Honorar 
von 9 Mill S bezahlt werden. 

32 .59.2 Nach Ansicht des RH wäre dieser verlo­
rene Planungsaufwand durch d ie Erstellung einer 
überschlägigen Kostenberechnung unter Verwen­
dung von Erfahrungswerten vermeidbar gewesen, 
weil auf diese Weise wohl rechtzeitig das Raumpro­
gramm in seiner ursprünglichen Fassung als zu 
großzügig und daher zu teuer erkannt worden 
wäre. 

Er empfahl daher, künftig bereits vor der Abfas­
sung von Raum- und Funktionsprogrammen 
größtmögliche Sparsamkeit zu beachten, um so zu 
teure Planungen oder Fehlplanungen zu vermeiden. 

32 .59.3 Laut Stel lungnahme der Anstalt wäre die 
Verwendung von Erfahrungswerten zur groben 
Ermittlung voraussichtlicher Baukosten sehr pro­
blematisch gewesen und hätte mit Sicherheit zu 
unrealistischen Ergebnissen geführt. Es sei ihr 
daher zweckmäßiger erschienen, das Projekt als 
sqlches zu beraten und dann anhand der vom 
Architekten vorgelegten Kostenschätzung die not­
wendigen Entscheidungen von den Verwaltungs­
körpern treffen zu lassen. 

3 2.59.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
der erhebliche Kostenumfang der Variante A wäre 
auch ohne die beträchtlichen zusätzlichen Pla­
nungskosten von vornherein erkennbar gewesen ; 
überdies hätte sich dieser Planungsaufwand letzt­
lich für das ausgeführte Projekt als nicht verwert­
bar und ditJer als unnötig erwiesen .  

3 2 .60 . 1  Die erwähnten Kosten für die Variante A 
wurden nach Angabe des Architekten in Zusam­
menarbeit mit den Sonderfachleuten aufgrund von 
Erfahrungswerten unter Heranziehung von Richt­
preisofferten namhafter Unternehmungen ermittelt 
und sollten nur einen Unsicherheitsfaktor von 
1 0  vH aufweisen. Zum Zwecke späterer Preisver­
gleiche wurde jedoch bezüglich der Lohn- und 
Materialpreissteigerungen der mit dem Faktor 1 ,28 

aufgewertete Baukostenindex nach Maculan heran­
gezogen. 

32 .60.2 Nach Meinung des RH war eine derar­
tige Aufwertung des Kostenindex aber sachlich 
nicht zu vertreten, weil sie von vorneherein einer 
Aufwertung der Schätzsumme um 28 vH gleich­
kam. 

32 .60.3 Laut Stellungnahme der AUVA würde 
der Index nach Maculan auf der Grundlage der 
sogenannten "Arbeiterwohnung" ermittelt und 
beinhalte nur begrenzt jene Leistungen, welche bei 
einem hochtechnisierten Bürogebäude anfal len. 
Außerdem würden Indexschwankungen, die durch 
Angebote und Nachfrage oder Konjunkturlage 
bedingt seien, nur unzureichend berücksichtigt. 
Eine Aufwertung der Gesamtschätzung mittels 
Valorisierung der Indexzahl wäre tatsächlich auch 
nicht vorgenommen worden, weil letzlich beauf­
tragte oder abgerechnete Leistungen jeweils mit 
ihrem tatsächlichen Wert in Ansatz gebracht wor­
den seien. 

32.60.4 Dem vermochte der RH nicht beizu­
pflichten, da ein Baukostenindex eintretende 
Kostenänderungen objektivierbar zu machen hat 
und die Valorisierung desselben - wie im gegen­
ständlichen Fal l mit 1 ,28  - eine wil lkürliche Verzer­
rung eines allgemein übl ichen Beurteilungsmaßsta­
bes für Kostenerhöhungen darstel lte. 

32 .6 1 . 1 . 1  Das verkleinerte Projekt in der 
Variante C wurde nach Aussage des Konsulenten 
"durch eine angenäherte globale Reduktion des 
detai l l ierten Kostenvoranschlages für die Variante 
A preismäßig erfaßt". Die reinen Baukosten von 
26 1 Mill S ergaben unter Einbeziehung von Risiko­
zuschlag und Honoraren die bereits erwähnten 
3 1 2  Mil l S Gebäudekosten, welchen noch 67 Mil l S 
an Ein richtungskosten zuzurechnen waren. Der 
Unterschied zwischen Variante A und C bestand 
darin, daß mittels Einsparung zweier Geschosse die 
Kubatur von rd 1 93 000 m3 auf rd 1 64 000 m3 bei 
sonstiger Beibehaltung des Planungskonzeptes ver­
ringert wurde. 

32 .6 1 . 1 .2 Demgegenüber ergab sich eine End­
summe der Schlußabrechnung mit 980 Mill S, 
wovon entfielen : 900 Mill S auf Bau einschließlich 
Honoraren, 54 Mill S auf d ie Möblierung mit den 
anteiligen Honoraren ;  rd 26 Mill S auf Beiträge, 
Abstands- und Überprüfungshonorare. . 

32 .6 1 .2 . 1  Wie der RH kritisch vermerkte, 
bestand zwischen der vergleichsweise geringen 
Kubatureinsparung und der überaus auffäll igen 
Kostenverringerung - nämlich von 4 1 2  bzw 
506 Mil l S auf 3 1 2  Mill S - ein derartiges Mißver­
hältnis, daß die Genauigkeit der zweiten Schätzung 
bezweifelt werden mußte. Obwohl der Anstalt die­
ser Umstand nicht unbekannt geblieben sein 
konnte, stimmte sie dennoch der Ausführung der 
Variante C zu. 
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32 .6 1 .2 .2 Da die Endsummen der Schlußabrech­
nung zeitbedingte. Kostensteigerungen infolge lau­
fender Baupreiserhöhungen enthielten, waren sie 
nur schwer mit den Summen der Kostenschätzun­
gen zu vergleichen. Der RH unternahm daher den 
Versuch einer Rückrechnung der von der Anstalt 
im Verlaufe der Jahre 1 97 1  bis 1 978 aufgewendeten 
Beträge auf die Grundlage der ursprünglichen 
Kostenberechnung. Diese sicher nur grobe Ermitt­
lung ergab auf Basis April 1 97 1  einen Betrag von 
5 85,8 Mill S, der den Voranschlag der Variante C 
um fast 207 Mil l S und sogar den der Variante A 
um fast 34 Mill S überstieg. 

32 .6 1 . 3 Laut Stellungnahme der Anstalt wären 
die durch eine derartige Rückrechnung gezogenen 
Schlüsse unzutreffend, weil die zwischenzeitlich 
eingetretene Projektsentwicklung keine entspre­
chende Berücksichtigung gefunden hätte. 

32 .6 1 .4 Da gerade diese Projektsentwicklung vor 
Baubeginn abgeschlossen sein sol lte, hielt der RH 
seine Kritik aufrecht. 

32 .62. 1 Als sich anläßlich des Inkrafttretens einer 
neuen Gebührenordnung der Zivilingenieure für 
das Bauwesen eine Erhöhung des Statikerhonorares 
ergab, erklärte der Architekt, daß sein Pauschalho­
norar nicht ausreiche, die dadurch entstandenen 
Planungsmehrkosten zu tragen. Daraufhin stimmte 
die Anstalt der Erhöhung des Architektenhonorares 
um einen Pauschalbetrag von 4,5 Mil l  S zum 
Zwecke der Abdeckung der Forderung des Stati­
kers gegenüber dem Architekten zu. 

32 .62.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, weil für die Honorierung sämtlicher Pla­
nungs- und Konsulentenleistungen ein fester Hun­
dertsatz in Höhe von 1 0,4 vH der Herstellungsko­
Sten schon bisher vereinbart gewesen war und diese 
Art der Abrechnung sogar auf einem Vorschlag des 
Architekten selbst beruhte. 

32 .62.3 Laut Stel lungnahme der Anstalt habe sie 
dem Architekten lediglich ein Drittel des entstande­
nen Mehraufwandes aus Bil l igkeitsgründen ersetzt. 

32 .62.4 Der RH erwiderte, daß die Anstalt über 
ihre vertragliche Verpflichtung hinaus diese Zah­
lung bloß aus "Bill igkeitsgründen" geleistet und mit 
dieser Vorgangsweise gegen die Grundsätze der 
Sparsamkeit und Wirtschaftl ichkeit verstoßen habe. 

32 .63 . 1  Der vom Architekten ausgearbeitete und 
von der Anstalt genehmigte Entwurf sah zwei Kel­
lergeschosse, darüber einen zweigeschossigen 
Flachbau und - von diesem optisch und konstruktiv 
abgesetzt - Bürotrakte unterschiedlicher Höhe vor. 
Für die Vertikalkommunikation waren zehn Ver­
kehrstürme vorgesehen, die in einem quadratischen 
Raster von je rd 33 m Seitenlänge angeordnet,. sich 
aus einer Reihe mit vier hohen und zwei Reihen mit 
je drei niedrigen Türmen zusammensetzen sollten. 
Die zwischen den Türmen in Blocks zusammenge­
faßten Büroräume, deren Höhenausdehnung sich 
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nach der Höhe der zugeordneten Türme zu richten 
hätte, sol lten mit Hilfe der Verbindungsgänge zwi­
schen den einzelnen Verkehrstürmen zugänglich 
gemacht werden. Diese sehr aufgelockerte Grund­
rißkonzeption bestimmte einen Großteil des Bauvo­
lumens und fand nur in der Niederzone (Keller, 
Erdgeschoß und 1 .  Stock) eine Verdichtung, wo 
großflächige Räume ohne Tageslichtbedarf vorge­
sehen wurden. 

In seinem allgemeinen technischen Bericht zum 
Vorprojekt vom April 1 97 1  führte der Architekt 
aus, daß auf einen möglichst zielführenden Einsatz 
von vertikalen und horizontalen Verbindungswe­
gen besonderes Augenmerk zu legen wäre, um der 
Vielschichtigkeit der Infrastruktur der Anstalt 
Rechnung zu tragen und den Betriebsablauf zu 
erleichtern. Jeder Punkt des Gebäudes sol lte von 
jedem anderen in kürzester Zeit erreichbar sein, um 
die internen Betriebswege minimal zu halten. Hin­
sichtlich des Abstandes der Verkehrstürme wurde 
erklärt, daß die funktionellen, konstruktiven und 
gesetzlichen Bedingungen das Maß von 33 m 
bestimmt hätten. Zur Anzahl und Breite der Stie­
genhäuser und Aufzugsanlagen äußerte der Kons� ­
lent, daß diese unter Ausnützung aller Berech­
nungsmethoden auf die unterste Grenze der gesetz­
lichen Möglichkeiten gedrückt worden seien. 

32 .63.2 Nach Ansicht des RH wurde so unter 
bewußter Vernachlässigung der konstruktiven 
Bedingungen der Eindruck erweckt, daß funktio­
nelle und gesetzliche Forderungen einen entschei­
denden Einfluß auf Anzahl und Abstand der Ver­
kehrstürme gehabt hätten. In alle zehn Türme wur­
den Stiegenhäuser eingeplant, jedoch nur in sechs 
Türme Aufzugsanlagen. Da nun sämtliche Stiegen­
häuser gemäß den behördlichen Bestimmungen nur 
über Schleusen mit Überdruck zu erreichen sind, 
werden sie bei internem Verkehr kaum genutzt, so 
daß dieser praktisch nur über sechs Türme abge­
wickelt wird . 

Die Wiener Bauordnung verlangt gem § 1 06 
Abs 2, daß kein Teil eines Aufenthaltsraumes mehr 
als 40 m vom Stiegenhaus entfernt sein dürfe. 
Durch den mit 33 m festgelegten Abstand der Stie­
genhäuser ergaben sich je nach Lage der Schleusen­
türe maximale Fluchtweglängen von rd 1 8  m .  Ein 
größerer Abstand der Stiegenhauskerne und eine 
sich daraus ergebende Herabsetzung ihrer Anzahl 
wäre nach der gesetzlichen Lage also möglich 
gewesen, wenn sich auch in diesem Fal l  etwas grö­
ßere Stiegenlaufbreiten ergeben hätten. 

Demgemäß leiteten sich Anzahl und Abstand der 
Verkehrstürme nicht zwingend aus funktionellen 
und gesetzlichen Forderungen ab.. Es zeigte sich 
vielmehr, daß eine für das Grundrißkonzept derart 
bestimmende Entscheidung, wie die Anordnung der 
Grundrißfixpunkte, offensichtlich konstruktiven 
Bedingungen untergeordnet wurde. Auf Vorschlag 
der Planung sollten nämlich die Büroblöcke ober­
halb der Flachverbauung nicht - wie üblich - auf 
den unteren Baukörper aufgesetzt, sondern von auf 
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den Türmen aufgelagerten Hohlkastenträgern 
abgehängt werden. Der lichte Turmabstand von 
23 m, der sich als Differenz des Achsabstandes und 
des Durchmessers von 1 0 m ergab und noch mit 
wirtschaftlichen Mitteln überbrückt werden 
konnte, hatte nach Auffassung des RH zweifellos 
die entscheidende Rolle bei der Wahl des geringen 
Stiegenhausabstandes gespielt. 

32 .63.3 Laut Stel lungnahme der AUV A wäre bei 
der baubehördlichen Bewilligung von Hochhäusern 
nicht nur von den Bestimmungen der Bauordnung 
auszugehen, sondern auch auf die Weisung BD-
580/69 Bedacht zu nehmen, wonach bei derartigen 
Bauten mindestens zwei Sicherheits-Innenstiegen, 
die auch in zwei benachbarten Brandabschnitten 
gelegen sein können, vorzusehen sind. Unter 
Berücksichtigung dieser Vorschriften sei die 
Annahme einer Planung der Steigenhauskerne In 
einem größeren Abstand irrig. 

32.63.4 Der RH erwiderte, es wären wohl wei­
sungsgemäß mindestens zwei Stiegenhäuser vorzu­
sehen gewesen, bei diesem Projekt seien jedoch 
nicht weniger als zehn Stiegenhäuser errichtet wor­
den, die sich aus der ungewöhnl ichen Grundriß­
konzeption ergeben und somit den Forderungen 
der Wirtschaftl ichkeit nicht voll entsprochen hät­
ten. 

32.64 . 1  Das konstruktive Konzept sollte insb von 
der Auflösung der Hochhausscheibenbaukörper in 
einzelne, in die Türme eingehängte Büroblöcke 
sowie deren Trennung von der Niederzone als 
Grund lage für eine wirtschaftliche und sichere 
Lösung der Fundierungsprobleme bestimmt sein. Es 
wurde dabei vorausgesetzt, daß die durch die 
Türme übertragene Last der höheren Gebäudeteile 
verhältnismäßig leicht auf den tragfähigen Schotter 
abgeleitet werden könnte, wobei sich die Setzungs­
unterschiede infolge einer zeitlichen Staffelung 
zwischen der Errichtung der hohen und der niede­
ren Türme bereits während der Bauzeit weitgehend 
ausgeglichen hätten. Erst in einer zweiten Bauphase 
sollten die Tief- und Flachzonen errichtet werden, 
deren Setzungseinflüsse gering wären. In einem 
Systemvergleich zwischen der gewählten Hänge­
konstruktion und einem unten aufstehenden Stüt­
zensystem wurde versucht, anhand eines groben 
Materialauszuges und einer Gegenüberstellung der 
bei den beiden Systemen zu erwartenden Baufristen 
die höhere Wirtschaftlichkeit des gewählten 
Systems glaubhaft zu machen . Aus dem Material­
auszug ging hervor, daß 44,4 vH der Baukosten 
davon abhängig wären, welche Variante zur Aus­
führung gelangen sollte. 

Bezüglich der Bautermine wurde im technischen 
Bericht vom August 1 97 1  ausgeführt, daß die Bau­
zeit für den Rohbau etwa 28 Monate betragen 
werde. Da aber der Hauptteil der Büroblöcke der 
Hochzone im Bereich der hohen Türme innerhalb 
von etwa 1 7  Monaten nach Baubeginn herstellbar 

und über die Türme schon zugänglich sein werde, 
könne mit den Ausbauarbeiten und dem Einbau der 
technischen Anlagen schon wesentlich früher als 
sonst üblich begonnen werden. Die gesamte Bau­
zeit würde sich dabei wegen des großen Vorlaufes 
der Ausbauarbeiten mit den hängenden Büroblök­
ken über nur etwa 36 Monate erstrecken. Die 
Abkürzung der Bauzeit gegenüber einem in übli­
cher Art von unten her aufgebauten Gebäude 
betrage dabei mindestens sechs Monate, die Einspa­
rung an Bauzinsen liege bei etwa 3 bis 4 vH der 
gesamten Baukosten oder etwa 9 bis 12 vH der 
Rohbaukosten. 

32 .64.2 Da das Bausystem vor allem in den Roh­
bauarbeiten seinen Niederschlag fand, hat der RH 
kritisch untersucht, inwieweit die bei der Konstruk­
tionsplanung im Bauleiteroffert niedergelegten 
Preis- und Terminangaben eingehalten worden 
sind. 

Ein diesbezüglicher Vergleich der Anbots- und 
Abrechnungspreise auf Preisbasis des Hauptoffertes 
zeigte bei einem Ausscheiden der Kosten für die 
schalltoten Räume eine Erhöhung des Rohbauprei­
ses von rd 1 23 auf rd 1 5 1  Mill S, was einer Kosten­
steigerung von fast 23 vH gleichkam. Die Gründe 
der Überschreitung waren aus den Kapiteln der 
Abrechnung ersichtlich. 

Bei der zeitgebundenen Baustellenregie ergab 
eine Verlängerung der mit 30 Monaten veran­
schlagten Rohbauzeit um acht Monate Mehrkosten 
von 4 Mill S ( 1 8  statt 1 4  Mill S, was einer Steige­
rung von nahezu 29 vH entsprach). 

Die Kosten, die unter Erdarbeiten, Fundierung, 
Keller und Kanalisierung mit rd 39 Mill S angege­
ben waren, erhöhten sich durch d ie weitaus kost­
spieligere Fundamentierung sowie Massenüber­
schreitungen bei Erdarbeiten und Wasserhaltung 
um rd 10 Mill S auf ca 49 Mill S (26 vH). 

Im Erdgeschoß führte eine gewaltige Steigerung 
des Stahlbedarfes zu einer Verteuerung des sich auf 
6 Mill S belaufenden Anbotspreises um rd 1 Mil l S 
( 1 7  vH). 

Im Bereich der Hängegeschosse betrug schließ­
lich die Kostensteigerung rd 1 3  Mill S gegenüber 
der im Leistungsverzeichnis mit rd 64 Mil l  S ange­
gebenen Summe (20 vH). Hier verteilten sich die 
Erhöhungen auf alle Konstruktionselemente, wobei 
eine Steigerung bei den Hohlkastenträgern mit rd 
3 Mill S und die beim Stahlhängesäulensystem mit 
5 Mill S am höchsten war. 

Schließlich ermittelte der RH den Kostenanteil 
der Hängekonstruktion anhand des grob ermittel­
ten Stahl- und Betonbedarfes. Während beim 
Systemvergleich des Statikers vom November 1 97 1  
noch die Materialmengen für die Variante A mit 
1 92 000 mJ dem Bauvolumen zugrunde gelegt wur­
den, hat sich d ie überschlägige Berechnung des RH 
auf die verminderte Kubatur der ausgeführten 
Variante C beschränkt. Während sich die Beton­
menge nur geringfügig, nämlich um ca 5 vH erhöht 
hat, ist die Stahlmenge jedoch von 2 982 t auf 
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3 842 t gestiegen, was einer Erhöhung von rd 
29 vH entsprach. Im Hinblick auf den Materialan­
teil der vom System unabhängigen Baukosten von 
rd 36 vH betrug der Kostenanteil des Hängesy­
stems fast zwei Drittel der Gesamtrohbaukosten. 

Aufgrund der Nichteinhaltung der bei der Kon­
struktionsplanung gemachten Preis- und Terminan­
gaben haben sich folgende Auswirkungen auf den 
Preis je Kubikmeter Rohbau (Baumeisteranteil) 
ergeben :  Während im technischen Bericht des Stati­
kers vom August 1 97 1  der Rohbaupreis für d ie 
Variante A 583 S/m3 betrug und nach dem Lei­
stungsverzeichnis des ausführenden Bauunterneh­
mens vom Jänner 1 973 der Rohbau 750 S/m3 
kosten sollte, ergaben sich aufgrund der Abrech­
nungen auf Preisbasis des Hauptoffertes 863 S/m3• 
Berücksichtigt man überdies noch, daß der zu letzt 
ermittelte Wert als Folge einer 38-monatigen Roh­
bauzeit statt der vorgesehenen 28 bzw 30 Monate 
noch eine höhere Aufwertung durch die Bauzinsen 
erfuhr, erwies sich die Wirtschaftlichkeitsprognose 
für das gewählte ungewöhnl iche Bausystem als 
höchst problematisch. 

3 2.64.3 Laut Stellungnahme der Anstalt hätten 
sich die beanstandeten Termine auf die ursprüngli­
che Variante C bezogen und seien unter Berück-
ichtigung der Zusatzerfordernisse der Bauherr­

schaft entsprechend erstreckt worden ; auch der 
Vergleich der in der Ausschreibung enthaltenen 
Massen mit den abgerechneten sei irreführend, 
wenn man nicht auch hier die Projektentwicklung 
entsprechend berücksichtige. 

32 .64.4 Der RH vermochte der Ansicht der 
Anstalt, die unrichtige Einschätzung der Kosten 
und der Termine sei in der sogenannten "Projekts­
entwicklung" begründet, deshalb nicht zu folgen, 
weil gerade die von vornherein absehbaren Zusatz­
erfordernisse den wesentlichen Inhalt seiner Kritik 
an der Vorgangsweise der Anstalt gebildet hatten. 

32 .65 . 1  Um zur Frage der Wirtschaftl ichkeit des 
gesamten Baukonzeptes eine Aussage machen zu 
können, wurde der Kostenaufwand, der für einen 
Quad ratmeter Bürofläche notwendig war, festge­
stellt und diesem der Wert eines vergleichbaren 
Bauwerkes gegenübergestellt. 

Als Kubikmeterpreis wurde bei dieser Berech­
nung jener Betrag eingesetzt, der sich aus dem vom 
RH ermittelten, auf Basis April 1 97 1  beruhenden 
Gesamtpreis von rd 585 Mill S und der vom Archi­
tekten angegebenen Gesamtkubatur von rd 
1 75 000 m3 ergab ; er betrug 3 34 1  S. 

Um der Eigenart der Gebäudestruktur Rechnung 
zu tragen und zugleich den Einfluß der Garagen­
zone und der Forschungsräume im Kel ler auszu­
schl ießen, wurde vom RH eine eigene Kubatur­
und Nutzflächenberechnung aufgestellt, die sich 
nur auf die über dem Niveau liegenden Bauteile 
bezog. Gemäß dieser Berechnung, die den Richtli­
nien der ÖNORM B 1 800 sinngemäß folgte, wur­
den über dem Niveau 1 26 2 1 1 m3 umbauter Raum 

1 1 1  

geschaffen ;  dieser gliederte sich in 1 4 932 m2 Nutz­
fläche, 7 491 m2 Verkehrsfläche und 6 6 1 7  m2 tech­
nische Versorgungsfläche. 

Der Büroflächenanteil an der Nutzfläche betrug 
bei Einrechnung von Speisesaal, Schulungsraum 
und Rechenzentrum 1 2 426 m2. Setzt man diesen in 
ein Verhältnis zur vorhandenen Kubatur, ergeben 
sich 1 0 , 1 57 m3, die nun mit dem Kubikmeterpreis 
zu multiplizieren sind. 

Zum Zwecke des Vergleiches wurde der Preis 
von 3 34 1 S je m3 unter Berücksichtigung der Ver­
änderung des Baukostenindex auf eine angenom­
mene Basis von Oktober 1 978 hochgerechnet. Bei 
1 55 vH Kostensteigerung in diesem Zeitraum 
errechnet sich ein theoretischer, nur dem Kosten­
vergleich dienender Wert von 8 520 S/m3• Als Ver­
gleichspreis ergaben sich somit 1 0, 1 57 m3 x 8 520 S 

= 86 538 S. 
Zu Vergleichszwecken wurde das neue Büroge­

bäude des HV herangezogen, das wie das FVZ als 
Hochhaus mit unterschiedlichen Trakthöhen, und 
zwar 16 bzw 8 Geschosse über dem Niveau, sowie 
drei Kellergeschossen ausgeführt wurde. Ähn liche 
funktionelle Forderungen wurden hier durch eine 
zweckmäßige Grundrißlösung erfüllt. Als Tragkon­
struktion diente ein Stahlbetonskelett. Für die dort 
geschaffenen 73 403 m3 umbauten Raumes mußten 
etwa auf gleicher Kostenbasis Herbst 1 978 rd 
360 Mill S für Herstellung, Möbl ierung und Hono­
rare bezahlt werden. Dies ergab einen Kubikmeter­
preis von 4 904 S, der sich neben dem Vergleichs­
wert beim FVZ mit 8 520 S bescheiden ausnimmt. 

Stellt man nun beim Gebäude des HV eine 
Beziehung zwischen der über dem Niveau l iegen­
den Kubatur von 5 1  307 m3 und der darin enthalte­
nen Büro- bzw Zimmerfläche von 7 250 m2 her, 
erhält man je Quadratmeter dieser Fläche ein 
Raumausmaß von 7,078 m3. Der entsprechende 
Vergleichswert beim FVZ hatte hingegen 1 0, 1 57 m3 
betragen. Als Produkt von 7,078 x 4 904 ergeben 
sich 34 7 1 1 S je Quad ratmeter Bürofläche, die den 
beim FVZ ermittelten 86 538 S gegenüberzustellen 
s ind. 

32 .65.2 Bei annähernd gleichen Arbeitsplatzbe­
dingungen, die, sieht man von der Teilklimatisie­
rung beim Gebäude des HV ab, bei beiden Bauvor­
haben erreicht worden waren, erschien dem RH 
der beim FVZ entstandene Aufwand entschieden 
zu hoch und sachl ich nicht gerechtfertigt. 

32 .65.3 Laut Stel lungnahme der AUV A entsprä­
chen die seitens des RH angestrebten Überlegun­
gen nicht den international anerkannten Berech­
nungsmethoden. Überdies müsse der Vergleich mit 
einem einzigen, aussch ließlich als Bürohaus konzi­
pierten Bauwerk zwangsläufig zu unrichtigen Wer­
ten führen. Demgegenüber vermeine die Anstalt 
einerseits aufgrund eines Vergleiches mit den 
Kosten je Kubikmeter bzw Quadratmeter für ver­
schiedene Bürobauten in der BRD und andererseits 
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aufgrund der Tatsache, daß das FVZ neben den 
Büroflächen auch in einem nicht unbeträchtlichen 
Ausmaß über kostenintensive Flächen für For­
schungseinrichtungen verfüge, eine besondere 
Wirtschaftlichkeit ihres Konzeptes gegeben. 

32.65.4 Der RH erwiderte, ein Vergleich mit im 
Ausland ausgeführten Projekten erschiene nicht 
zielführend ; als Vergleichsobjekte könnten aus­
schließlich Neubauten inländischer Sozialversiche­
rungsträger herangezogen werden. 

32.66 . 1 Obwohl man im Pkt 2 Abs 2 des GUA 
festgelegt hatte, daß die Planung auch hinsichtlich 
der zu erwartenden Betriebs- und Erhaltungskosten 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzuneh­
men sei, ergaben sich aufgrund des Baukonzeptes 
erhebliche Folgekosten. So begannen bald nach 
Bauende an den Fassaden Undichtheiten aufzutre­
ten. Ein Zusatzauftrag, der zur Leichtmetallfassade 
einen nachstellbaren Fassadenanker vorsah, ließ 
erkennen, daß mit der Notwendigkeit einer späte­
ren Verstellung schon gerechnet worden war. Bei 
der Bestellung der Anker waren nur Lieferung und 
Montage im Preis enthalten, nicht aber die Kosten 
der Fassadennachstellung. Im Sommer 1 978 wur­
den 1 70 000 S zum Zwecke der Fassadennachstel­
lung bereitgestellt . 

3 2.66.2 Aufgrund einer Planeinsicht kamen nach 
Ansicht des RH als Ursachen der Fassadenundicht­
heiten nur Verschiebungen oder Verdrehungen der 
einzelnen Elemente unter- bzw zueinander in 
Frage, die von unerwartet späten Fundamentbewe­
gungen oder nicht genau erfaßbaren Durchbiegun­
gen der Hohlkastenträger ausgelöst wurden. Da 
durch die gelenkige Bauweise auch in Zukunft die 
Notwendigkeit weiterer Nachstel lungen nicht aus­
zuschließen war, hat die Anstalt auch weiterhin mit 
erheblichen Folgekosten zu rechnen. Überdies hat 
wegen des ungewöhnlichen Bausystems die Baube­
hörde eine laufende Überwachung durch einen Sta­
tiker angeordnet, was in Hinkunft ebenfalls ent­
sprechende Kosten erwarten ließ. 

32.66.3 Die Anstalt begründete in ihrer Stellung­
nahme d ie Notwendigkeit der Fassadennachstel­
lung mit dem Setzungsverhalten des Baugrundes. 
Derartige Aufwendungen fielen bei jeder Vorhang­
fassade an und die bisher aufgelaufenen Wartungs­
kosten hielten sich im bei derartigen technischen 
Anlagen üblichen Rahmen. 

32 .66.4 Der RH verblieb bei seiner Meinung, 
daß die beanstandeten Kosten keineswegs üblich, 
sondern überwiegend eben auf das ungewöhnl iche 
Baukonzept zurückzuführen seien. 

32 .67. 1 Für d ie Gebäudeerhaltung wurden seit 
Bauende beträchtliche Mittel aufgewendet. Allein 
bei der Klimaanlage fielen schon 1 977 rd 1 32 000 S 
für Filter an. 1 978 waren es bereits rd 384 000 S, 
wovon 1 69 000 S Filter, 87 000 S Prüfhonorare, 
50 000 S eine Wartung der Kältemaschinen und der 
Rest verschiedene Ersatzteile betrafen. 

Bei der Rohrpostanlage wurden 1 977 für Repa­
raturen an den Stationen rd 29 000 S aufgewendet, 
1 978 h iefür sowie an Wartung rd 305 000 S. 

Bei den Aufzuganlagen waren neben den an den 
TüV für die regelmäßige Überwachung zu leisten­
den Beträgen von rd 1 3  000 S für die Wartung 
selbst rd 1 50 000 S ( 1 977) und 367 000 S ( 1 978) 
aufzuwenden. 

32.67.2 Der RH vermerkte kritisch, daß die der 
Planung auferlegte Verpflichtung, die Grundsätze 
der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit auch 
hinsichtlich des künftigen Betriebs- und Erhal­
tungsaufwandes zu verwirklichen, nicht im erfor­
derlichen Maße erfüllt worden war. 

32 .67.3 Die Stel lungnahme der AUVA verwies 
auf verschiedene Anlaufschwierigkeiten, behördli­
che Vorschreibungen und Auflagen sowie auf die 
Sicherstellung eines funktionstüchtigen Betriebsab­
laufes, welche die angefal lenen Kosten keineswegs 
als unverhältnismäßig hoch erscheinen l ießen. 

32 .67.4 Der RH erwiderte, seine kritische 
Betrachtung werde durch einen Vergleich mit den 
Betriebskosten für das Bürogebäude des HV bestä­
tigt, für welches 1 979 bloß 58 500 S für Wartung 
der Klimaanlage aufgewendet wurden. 

32 .68 . 1  Wie eine stichprobenweise Überprüfung 
der AuSschreibungen zeigte, waren nur in wenigen 
Fällen die tatsächlich erforderl ichen Leistungen 
erfaßt worden. Als Folge davon ergab sich eine 
große Anzahl von Nachtragskostenvoranschlägen, 
deren Preisbildung n icht immer aus den Hauptan­
geboten abgeleitet werden konnte. 

Bei den Starkstromarbeiten betrug bspw der 
Anbotspreis des Auftragnehmers rd 35,3 Mill S. 
Während des Baues wurden laufend Ergänzungs­
und Austauschanbote für gegenüber dem Anbot 
geänderte Ausführungen gelegt, wobei letztlich 
eine Summe von 4,8 Mill S über der u rsprünglich 
genehmigten erreicht wurde. Ohne Berücksichti­
gung von zeitbedingten Preissteigerungen ergab die 
Abrechnung als Summe 4 1 ,4 Mill S, wobei weitere 
1 ,3 Mill S mit Zusatzangeboten gar nicht erfaßt 
worden waren. 

Für die Licht- und Kraftinstallation betrug die 
Überschreitung allein 2,9 Mill S, was, bezogen auf 
den Anbotspreis von 1 5,3 Mill S, eine Steigerung 
um fast 1 9  vH bedeutete. 

Die Ausschreibung der Sanitärinstallation ergab 
einen Betrag von rd 22 Mill S. Nachträgliche 
Beauftragungen mit 3,4 Mill S, Ausmaßüberschrei­
tungen von 1 ,95 Mill S sowie Regiearbeiten um 
750 000 S ergaben schließlich eine Abrechnungs­
summe ohne zeitbedingte Steigerungen von 
28 Mill S, was eine Erhöhung von 27 vH ergab. Bei 
den darin enthaltenen Einrichtungsgegenständen 
war sie mit 1 76 vH (von 0,93 auf 2,74 Mill S) 
außerordentlich hoch. 

32.68 .2 Nach Ansicht des RH kamen die nach­
träglichen Beauftragungen in ihrer Wirkung "frei-
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händigen Vergaben" gleich, wodurch den Bestim­
mungen des GUA, d ie ausdrücklich "beschränkte 
Ausschreibungen" verlangten, nicht entsprochen 
wurde. Ebensowenig wurden aber auch die Richtli­
nien der ÖNORM A 2050 befolgt, die "freihänd ige 
Vergaben" nur unter bestimmten, h ier nicht zutref­
fenden Voraussetzungen vorsehen. 

3 2 .68 .3 Laut Stel lungnahme der Anstalt hätten 
sich Nachtragsangebote im Zuge sogenannter 
"Projektsentwicklungen" als notwendig erwiesen. 
Im übrigen seien die Preise entsprechend der 
ÖNORM B 2 1 1 0  unter Berücksichtigung der Preis­
komponenten der jeweiligen Hauptaufträge verein­
bart worden. 

32 .68 .4 Der RH verblieb bei seiner kritischen 
Feststel lung, daß im Anschluß an verschiedene Ver­
gaben zahlreiche Preise der sogenannten ach­
tragsangebote nicht aus den Ansätzen der Haupt­
angebote abzuleiten waren. 

32 .69. 1 Wie eine stichprobenweise Überprüfung 
verschiedener Arbeiten mittels einer groben Schluß­
rechnungskontrolle ergab, sind der Anstalt durch 
Koordinierungsfehler, laufende Umplanungen und 
echte Planungsmängel durchaus vermeidbare 
Mehrkosten erwachsen. 

So wurden etwa dem ausführenden Unterneh­
men für die nachträgliche Änderung der für die 
Installationsschächte bereits gel ieferten Geländer­
teile je Turmohr und je Geschoß drei Regiestunden 
zu 207 S zugestanden, was bei einer Anzahl von 
340 Turmohren zuzüglich der anteiligen Material­
kosten 2 1 5  000 S ausmachte. 

Auch für das nachträgliche Herstellen von Aus­
nehmungen in Gitterrohrkonstruktionen machten 
ausführende Unternehmen Mehrforderungen gel­
tend, weil diese Aussparungen in den Detailplänen 
nicht ersichtlich gewesen waren. Bei 668 Stück 
Rosten mußten je 1 1 /2 Regiestunden zu 1 45 S 
anerkannt werden, was unter Einbeziehung des 
Materialbedarfes fast 1 80 000 S kostete. Aufzah­
lungen für geänderte Montagearten gegenüber den 
Detailplänen sowie Gerüstkosten für nachträglich 
gestellte Konstruktionen führten zu weiteren 
Meh rkosten von 1 30 000 S. Bezogen auf die Auf­
t rag"l l illme von 1 ,8 Mil l S waren dies 1 7  vH. 

Da, die Holzverkleidungen in den Turmrund­
gängen ausführende Unternehmen erhielt für 
Arbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht enthal­
ten waren, zwei nachträgliche Aufträge über insge­
samt rd 1 ,03 Mil l  S, was fast 50 vH der Hauptauf­
tragssumme in Höhe von 2, 1 4  Mill S ausmachte. 
Bei der Kontrolle der Schlußabrechnung fiel auch 
auf, daß man es dem Unternehmen gestattet hatte, 
2,59 m an Höhe in Rechnung zu stellen, obwohl 
die Höhe der Verkleidung in sämtlichen Rundgän­
gen nur 2,20 m betrug. Der dem Leistungsverzeich­
nis beigelegte Detailplan wies nämlich eine Verklei­
dungshöhe von 2,59 m auf, worauf der Auftragneh­
mer erklärt hatte, er habe das Materialkonto zum 
Kauf der bereits fest abgehängten Mahagonibretter 
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verwendet. Diese, h insichtlich der endgültigen Aus­
führung unrichtige Detailangabe kostete der 
Anstalt einen Betrag von 1 35 000 S. Das Ändern 
der Verkleidungshöhe von 2,59 m auf 2,20 m stand 
offensichtlich mit einer Planänderung bezüglich der 
abgehängten Rasterdecke im Zusammenhang. Der 
Augenschein zeigte nämlich, daß auch sämtliche 
Blocktüren und Aufzugsportale auf die ursprüng­
lich höher geplante Decke abgestimmt werden 
mußten.  Daraus ist abzuleiten, daß in den Kosten 
dieser Konstruktionen vermeidbare Mehrkosten für 
die optisch nicht mehr zur Wirkung kommenden 
Überhöhen enthalten waren. 

Unter den zahlreichen Nachtragsangeboten des 
für Fassade und Klimaverbau zuständigen Unter­
nehmens befand sich das bereits erwähnte Angebot 
über eine Aufzahlung für verstellbare Fassadenan­
ker im Betrag von rd 400 000 S, das ungefähr acht 
Monate nach dem Hauptangebot gelegt wurde. Im 
Leistungsverzeichnis für dieses war jedoch aus­
drücklich vermerkt worden, daß die zur Befesti­
gung erforderlichen Anker vom Auftragnehmer 
beizustellen und nach seinen Angaben bauseits zu 
versetzen seien. Dieser Umstand ließ den Schluß 
zu, daß sich entscheidende Voraussetzungen, wei­
che die bewegliche Verankerung der Leichtmetall­
fassade betrafen, seit der Anbotslegung verändert 
hatten ; denn im Falle einer Fehlkalkulation des 
Auftragnehmers hätte sein Mehrbegehren abge­
lehnt werden müssen. 

Ein weiteres Nachtragsangebot bezog sich auf 
das Bohren von Löchern im Klimaverbau, das rd 
zwei Jahre nach dem Hauptauftrag vorgelegt 
wurde. Die Kosten für die im einzelnen geringen 
Mehrleistungen betrugen infolge der großen 
Anzahl der Klimaverbauelemente von rd 
2 000 Stück etwa 200 000 S und waren durch 
Umplanungen auf dem Heizungs- und Klimasektor 
bedingt. 

32 .69.2 Nach Meinung des RH hätten die 
beschriebenen Leistungen, wären sie bereits in den 
Leistungsverzeichnissen enthalten gewesen, gerin­
gere Kosten verursacht. 

32.69.3 Laut Stell ungnahme der Anstalt hätten 
die beanstandeten Aufwendungen bloß 1 ,5 vH der 
Gesamtbaukosten ausgemacht, was als geringfügig 
anzusehen wäre. 

32 .69.4 Der RH erwiderte, Mehrkosten von 
1 ,5 vH der Gesamtbaukosten seien immerhin 
1 5  Mill S und nicht zu vernachlässigen. 

32 .70. 1 Mit der Begründung, das mobile Trenn­
wandsystem an das modulare Möbelprogramm 
anpassen zu müssen, erteilte die AUVA unter Ver­
zicht auf ein Ausschreibungsverfahren einem öster­
reichischen Unternehmen der Büromöbelbranche 
bereits im März 1 974 einen diesbezüglichen Auf­
trag, der bei einem Gesamtpreis von 22,6 Mil l S mit 
7,6 Mil l  S zur Festlegung der Einheitspreise akon­
tiert wurde. 
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Vertragl ich wurde vereinbart, daß die Trenn­
wände den feuerpolizeilichen Vorschriften und 
Auflagen zu entsprechen hätten. Auch der Beschluß 
des Verwaltungsausschusses vom Jänner 1 974  über 
die Auftragsertei lung hielt ausdrücklich das Erfor­
dernis eines ausreichenden Brandschutzes fest. 
Schließlich forderte im Jänner 1 974 noch die 
Organisationsabteilung eine garantierte Schalldäm­
mung von 32 dB, womit die technischen Anforde­
rungen an die Trennwände wohl hinreichend genau 
bestimmt waren. 

Der bei einem Gesamtausmaß von rd 1 0  000 m2 
festgelegte Einheitspreis je Quadratmeter Wand 
von 1 080 S erschien allerdings für die damalige 
Zeit, in der ähnliche mobile Wandsysteme bereits 
um 750 S je Quadratmeter angeboten wurden, sehr 
hoch. 

Im Mai 1 975  wurden hinsichtlich der genauen 
Ausführung der Trennwände neue Wünsche an das 
ausführende Unternehmen herangetragen. Neben 
höheren Schalldämmwerten der . Wandelemente 
selbst verlangte man auch die Herstellung der 
Abschottungen im Klimaverbau. Dies nahm das 
Unternehmen zum Anlaß, noch vor Montagebe­
ginn im Juni 1 976 ein neues Angebot vorzulegen, 
wonach sich der Einheitspreis der Trennwände 
erhebl ich verteuerte. Es wurden nämlich neben 
schalltechnischen Verbesserungen, die das Errei­
chen einer Schalldämmung von 44 dB zum Ziel 
hatten, auch Maßnahmen, die angeblich der Brand­
schutz F30 verlangte, angeboten .  

Die überprüfte Schlußrechnung für Trennwände 
wies schließlich einen Mehraufwand von rd 
4 372 000 S auf. Die Gangwände (BO-gerecht), die 
im Grunde genommen dieselben Eigenschaften 
besitzen, welche im Auftrag ausbed ungen waren, 
wurden mit I 6 1 3  S je Quadratmeter und die Quer­
wände mit I 356 S je Quadratmeter abgerechnet. 
Hinsichtlich der Durchführung des neuen Angebo­
tes konnte die Anstalt kein Auftragsschreiben vorle­
gen. 

32.70.2 Der RH bezeichnete die beiden Einheits­
preise als überhöht, weil einerseits die Bed ingung 
des Brandschutzes F30 bereits bei der Bestellung 
bekannt war und daher von vornherein Berücksich­
tigung hätte finden müssen und andererseits bei den 
Querwänden eine Schalldämmung von 44 dB auf­
grund des schwimmenden Estriches gar nicht erst 
erreicht werden konnte. Dieser Umstand wurde 
auch vom ausführenden Unternehmen in einem bei­
gebrachten Gutachten bestätigt. 

Ebenso war die Art der Vergabe zu beanstanden, 
da sie nicht hinreichend begründet erschien und 
mangels Konkurrenz zu einem hohen Einheitspreis 
führte. Schließlich erfolgte auch die Abrechnung 
nicht im Sinne der entsprechenden Festpreisverein­
barung, zumal nicht nur bei Sonderausführungen, 
sondern bei allen Wandelementen Preiserhöhungen 
infolge Lohn- und Materialpreissteigerungen in 
Rechnung gestellt und von der Anstalt anstandslos 
anerkannt wurden. 

32.70.3 Laut Stel lungnahme der Anstalt sei sie 
bestrebt gewesen, ergonomischen Erkenntnissen 
und dem Erfordernis der Flexibilität bei der Ein­
richtung des FVZ Rechnung zu tragen und dazu 
österreichische Erzeugnisse zu verwenden. Da es 
solche mit den geforderten Eigenschaften auf dem 
Markt nicht gegeben hätte, habe sie mit dem 
genannten Unternehmen eine Vereinbarung über 
die Entwicklung eines mobilaren Programmes 
getroffen. Preisvergleiche seien in Ermangelung 
österreichischer Produkte mit ausländischen 
Erzeugnissen gezogen worden, wobei der Preis des 
gewählten Systems um rd 38  vH günstiger gelegen 
sei. Mangels gleichartiger österreichischer Erzeug­
nisse wären auch die Voraussetzungen für eine frei­
händige Vergabe im Sinne der ÖNORM A 2050 
zweifelsfrei gegeben gewesen. ' 

32.70.4 Wie der RH erwiderte, wären zweifels­
frei auch andere österreichische Unternehmungen 
in der Lage gewesen, aufgrund entsprechender 
Angaben ein ähnliches System anzufertigen. (Siehe 
auch Abs 32.45 und 32.46.) 

32.7 1 . 1  Die im Baumeisterleistungsverzeichnis 
mit 30 Monaten veranschlagte Rohbauzeit wurde 
nicht eingehalten, sondern um acht Monate über­
zogen. Auch die mit acht Monaten angegebene 
Ausbauzeit erhöhte sich auf 1 6,5 Monate, womit 
sich die gesamte Bauzeit - sieht man von kleineren 
Arbeiten sowie restlicher Arbeiten in den schallto­
ten Räumen ab - mit Einschluß der Rohbauzeit um 
fast eineinhalb Jahre verlängerte. 

Allein bei der allgemeinen Baustel leneinrichtung 
entstanden dadurch Mehrkosten gegenüber dem 
Leistungsverzeichnis des ausführenden Bauunter­
nehmens von 6 0 1 9  000 S, die sich in zeitgebundene 
Gerätekosten von rd 2 784 000 S und zeitgebun­
dene Betriebskosten von 3 234 000 S aufgliederten. 
Verglich man nun die ins Auge gefaßte Bauzeit von 
38  Monaten mit der tatsächlichen von 54,5 Mona­
ten, wurde auch die Höhe der vom Generalunter­
nehmen in Rechnung gestellten bauzeitbedingten 
Preisberichtigungen verständ lich, die mit rd 
4 1 ,5 Mill S fast 23 vH des ursprüngl ichen Anbots­
preises ausmachten. 

32.7 1 .2 Der RH erachtete die große Termin­
überschreitung als wirtSchaftlich nicht vertretbar, 
zumal sie im deutlichen Gegensatz zu dem von den 
Planenden vertretenen Zeitprogramm stand. 

Er empfahl, bei zukünftigen Bauführungen die 
Einhaltung der Bautermine vertraglich zu veran­
kern, um vor allem die Kosten der Baupreissteige­
rungen möglichst niedrig zu halten. 

32.7 1 .3 Laut Stellungnahme der Anstalt sei eine 
Verlängerung der ursprünglich vereinbarten Bau­
termine aufgrund der bereits mehrfach erwähnten 
Projektsentwicklung erforderlich gewesen;  im übri­
gen seien die Bauzeitpläne stets im Einvernehmen 
mit ihr erstellt und eingehalten worden. 
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32 .7 1 .4 Der RH erwiderte, es wäre in der Hand 
der Anstalt gelegen gewesen, nicht erst im Zuge des 
Baues das Projekt zu entwickeln, sondern vielmehr 
die Errichtung eines bereits abgeschlossenen Pro­
jektes in Auftrag zu geben. 

32.72 . 1  Nach der Fertigstellung des Hauptgebäu­
des waren noch Zubau- und Fertigstellungsarbeiten 
kleineren Umfanges erforderlich. Diese wurden 
vom beauftragten Bauunternehmen in einer eigenen 
Schlußrechnung erfaßt und wiesen für die erbrach­
ten Leistungen Kosten in einer Höhe von rd 
770 000 S auf. Für die Baustelleneinrichtung, beste­
hend aus Gerätekosten und Betriebskosten, wurden 
jedoch für acht Monate Bauzeit rd 2 240 000 S in 
Rechnung gestellt. 

32 .72.2 Nach Meinung des RH standen diese 
Geräte- bzw Betriebskosten in keinem wirtschaftli­
chen Verhältnis zur erbrachten Leistung. 

Er empfahl daher, künftig in ähnlich gelagerten 
Fällen gesonderte Vereinbarungen zu treffen, um 
derartige, offensichtlich unwirtschaftliche Baufüh­
rungen zu vermeiden. 

32 .72.3 Laut Stellungnahme der Anstalt habe ihr 
Konsulent durch regelmäßige Baukontrollen fest­
gestellt, daß Baustelleneinrichtungen stets nur im 
für die Baustelle unbedingt erforderlichen Ausmaß 
jeweils zur Verfügung gehalten worden seien und 
die Baustelleneinrichtung daher nicht als Begrün­
dung für eine unwirtschaftliche Bauführung heran­
gezogen werden könne. 

32 .72.4 Der RH erwiderte mit dem Hinweis auf 
das tatsächlich gegebene Mißverhältnis zwischen 
Bauleistung und Baustelleneinrichtung. 

EDV -Angelegenheiten 

32.73 Über das Ergebnis der Überprüfung der 
EDV-Angelegenheiten wird der RH nach Einlan­
gen der noch ausständigen Stellungnahme der 
AUV A berichten. 

Eigene Einrichtungen der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt 

Lorenz-Böhler-Krankenhaus Wien 20 
ArbeitsunfaUkrankenhaus Salzburg 
Rehabilitationszentren Häring und Meidling 

Rechtsgrundlagen und AufgabensteUung 

33. 1 . 1 . 1  Im Zuge der Gebarungsüberprüfung der 
AUV A (Abs 32) hat der RH die Gebarungen des 
Lorenz-Böhler Krankenhauses (LBK), des Arbeits­
unfallkrankenhauses Salzburg (UKHS) sowie der 
Rehabil itationszentren Häring (RZH) und Meid­
l ing (RZM) überprüft. 

H. 1 . 1 .2 Diese Anstalten sind Sonderanstalten 
gern § 2 Abs 1 Z 2 des Bundesgesetzes vom 
1 8 . Dezember 1 956, BGBI Nr 1 l 1 957, über Kran­
kenanstalten (Krankenanstaltengesetz - KAG) in 
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der jeweils geltenden Fassung. Sie werden als pri­
vate Krankenanstalten im Sinne der §§ ;9 und 40 
KAG geführt. 

H. I . 1 .3 Die Entwicklung der Arbeitsunfallver­
sorgung in Österreich gliedert sich in mehrere 
Abschnitte. 1 926 wurde das erste Arbeitsunfaitkran­
kenhaus in Wien 20 in Betrieb genommen. Nach 
dem 2 .  Weltkrieg erfolgte eine schrittweise Errich­
tung von weiteren Arbeitsunfal lkrankenhäusern in 
Wien und in einzelnen Landeshauptstädten. Damit 
war die Grundlage für die Sicherstel lung einer zeit­
gemäßen Arbeitsunfallversorgung geschaffen. Ab 
1 952 wurde die Unfallchirurgie als selbständiges 
Fach anerkannt. 

3 3 . 1 . 1 .4 In der Folge entstanden in Österreich in 
al lgemeinen öffentlichen Krankenhäusern 24 selb­
ständige Unfallabteilungen, die mit finanzieller 
Hilfe der AUV A und des jeweiligen Krankenhaus­
trägers errichtet wurden . Bei diesen Abteilungen 
hat sich die AUV A ein Mitspracherecht hinsichtlich 
der Bestellung der Primarärzte und bezüglich der 
Heilbehandlung vorbehalten, um gemäß dem 
Gesetzesau ftrag (§ 1 89 ASVG) ein bestmögliches 
Behandlungsergebnis zu erzielen. Durch gezielte 
Behandlungsmethoden in den Rehabilitationszen­
tren Meidling, Stollhof, Häring und Dobelbad soll 
eine weitgehende Wiedereingliederung der Verun­
fallten in den normalen Lebensbereich ermöglicht 
werden. Schließlich erfolgte die Gründung eigener 
unfal lchirurgischer Kliniken in Wien und Inns­
bruck im Rahmen der medizinischen Fakultäten. 
Auch hiefür hat die AUV A namhafte Mittel zur 
Verfügung gestellt. 

H. 1 . 1 .5 Die AUV A sichert mit den Unfallkran­
kenhäusern in Wien und Salzburg im wesentlichen 
die Unfallversorgung dieser Städte und deren 
Umgebung, ohne daß mit den zuständigen Ländern 
weitreichende verbindliche Absprachen über die 
regionale und überregionale Unfal lversorgung 
getroffen worden wären. Die Leistungspflicht der 
Anstalt an sich besteht nur für rd 30 vH der ambu­
lant und stationär behandelten Patienten. 

H. I .2 . 1 Zur Einbindung der Einrichtungen der 
Sozialversicherungsträger in das al lgemeine 
Gesundheitswesen stellte der RH grundsätzlich 
fest, daß aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
die öffentlic:he Krankenanstaltenpflege durch die 
Länder selbst oder durch Vereinbarungen mit nicht 
öffentlichen Krankenanstalten sicherzustellen ist. 

H. 1 .2 .2 Grund lage hiefür wäre eine umfassende 
Strukturierung, die eine Vorhaltung der für eine 
Region notwendigen Krankenhäuser beinhalten 
müßte. Diese Struktur wird aber durch die Sonder­
bestimmungen des Krankenansta ltengesetzes 
durchbrochen, denen zufolge die Errichtung und 
der Betrieb einer Krankenanstalt eines Sozialver­
sicherungsträgers nicht dem strengen Errichtungs­
und Bewilligungsverfahren der Länder unterliegt. 
Dies führt bspw dazu, daß im Landeskrankenhaus 
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Salzburg die Unfallversorgung immer stärker aus­
gebaut wird, obwohl das UKHS in der Lage wäre, 
die Unfallversorgung der Stadt Salzburg und ihrer 
Umgebung sicherzustellen. 

3 3 . 1 .2 .3 Der RH gab zu erwägen, die Unfallver­
sorgung schon allein wegen der Knappheit der Mit­
tel mehr als bisher in d ie regionale Krankenhaus­
planung und -versorgung einzubinden, da dies zu 
einer besseren Abstimmung des Bedarfes m it den 
übrigen Krankenhausträgern führen würde. 

3 3 . 1 .3 . 1 Hinsichtlich einer künftigen Vertrags­
politik erwägt die Anstalt, sich aus der stationären 
Unfal lheilbehandlung zurückzuziehen - ausgenom­
men die eigenen Unfallkrankenhäuser - und nur 
Abkommen für die ärztliche Akut- und Nachbe­
handlung von Arbeits(Schul-)unfällen mit einem 
für die Feststellung der Leistungspflicht ausreichen­
den Informationssystem zu schließen. Hiebei wird 
auch nach Möglichkeiten gesucht, die Wechselbe­
ziehungen zwischen der Kostentragung für den 
Verletztentransport und die Anstaltspflege aufzulö­
sen sowie eine gezielte Vorsorge für d ie erste Hilfe 
und die Unfallheilbehandlung zu treffen .  

3 3 . 1 .3 .2 Die Anstalt hob in ihrer Stellungnahme 
hervor, daß der RH die ständigen Bestrebungen 
einer verbesserten Koordination zwischen ihr und 
den Krankenhausträgern unterstütze. 

3 3 .2 . 1 Die Anstaltsordnungen regeln gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften den inneren Betrieb der 
Krankenhäuser. Die in der Satzung festgelegten 
Aufgaben der jeweiligen Landesstellen bzw der 
HauptsteIle in Wien sind in der innerbetrieblichen 
Organisation zu wenig berücksichtigt worden. 

33 .2.2. 1 Nach Meinung des RH bedürften d ie 
Unfallkrankenhäuser und Rehabilitationszentren 
einer krankenhausspezifischen Organisation, d ie 
vom Schema der Verwaltungsorganisation der 
AUV A abweicht. Vor allem wäre die Schaffung 
echter, nach ihrer Bedeutung abgestufter Verant­
wortungsbereiche zwischen dem Krankenhausträ­
ger und der Krankenhausleitung zweckmäßig, 
wobei jedoch dem Krankenhausträger bei Grund­
satzentscheidungen die erforderliche Kontrol lfunk­
tion vorbehalten bleiben müßte. Ferner wird im 
Zuge der Bemühungen, die Krankenanstalten als 
Betriebe zu führen, eine neue innerbetriebliche 
Organisation erforderlich sein, wobei die Aufgaben 
der leitenden Organe genau zu bestimmen sind. 

3 3 .2 .2 .2 Der RH empfahl, die vom Anstaltsträger 
vorgegebenen Ziele in der Anstaltsordnung für den 
laufenden Betrieb zu konkretisieren und der jewei­
ligen Situation anzupassen. 

3 3 .2 .3 Die AUV A stimmte mit der Meinung des 
RH überein und erklärte, daß sie diesen Forderun­
gen im Rahmen der dienstrechtlichen Möglichkei­
ten nachkommen werde. 

3 3 .3. 1 Im Hinblick auf die Funktion der Unfall­
krankenhäuser und angesichts der Tatsache, daß 

die Anzahl der behandelten Leistungsberechtigten 
im Verhältnis zur Gesamtzahl der Behandelten 
eher gering ist, wurden Überlegungen angestel l t, 
inwieweit es für die AUV A zweckmäßig und vom 
wirtschaftlichen Vorteil wäre, die Verleihung des 
Öffentlichkeitsrechtes anzustreben. 

33 .3 .2 Aufgrund der derzeit geltenden gesetzl i­
chen Bestimmungen empfahl der RH, das Öffent­
lichkeitsrecht schon wegen einer zeitgemäßen 
Strukturierung des Krankenhauswesens anzUStre­
ben, wobei allerdings auf die besonderen Gegeben­
heiten des Krankenhausträgers als gleichzeitiger 
Versicherungsträger Bedacht zu nehmen wäre. 

3 3 .3 .3 Die Anstalt fand hierin zum Tei l  ihre 
Bemühungen um eine Verringerung der Kostenbe­
lastung aus der Behandlung von nicht bei der Allge­
meinen Unfallversicherungsanstalt leistungszustän­
digen Unfal lverletzten bestätigt, befürchtete zum 
Teil aber lediglich die Verlagerung des Finanzie­
rungsproblems aus dem Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung auf eine außerhalb der Sozial­
versicherung stehende Mittelaufbringung. Eine ein­
gehende Befassung mit den Überlegungen des RH 
wurde in Aussicht gestel lt. 

33 .4 . 1 Die starke Inanspruchnahme der anstalts­
eigenen Einrichtungen durch nicht Leistungsbe­
rechtigte führt dazu, daß die AUV A bspw für jeden 
stationären Fall im LBK einen Verlust von 10  000 S 
zu tragen hat, da die Pflegegebührenersätze der 
Krankenversicherungsträger nur einen Teil der tat­
sächlich anfallenden Kosten decken. Weiters hat 
die Anstalt gem § 3 1 9a ASVG jährlich an die Kran­
kenversicherungsträger einen wertgesicherten Pau­
schalbetrag ( 1 978 380 Mill S) für diejenigen Fälle 
zu entrichten, für die sie zwar leistungszuständig 
wäre, die aber von ihr aus manigfachen Gründen 
nicht erfaßt werden können und den Krankenver­
sicherungsträgern zur Last fallen. 

33.4.2 Der RH äußerte Bedenken gegen diese 
Art des Lastenausgleichs zwischen den einzelnen 
Trägern der sozialen Sicherheit. 

33.4.3 Die AUV A erwiderte, daß eine Verbesse­
rung des Lastenausgleiches zwischen der Anstalt 
und den Trägern der gesetzlichen Krankenversi­
cherung zunächst in der Weise angestrebt werden 
wird, daß die Anstalt ihre Verpflichtungen aus der 
vertraglichen Unfal lheilbehandlung auf jenen 
Bereich schrittweise einschränken wird, wo eine 
Rückführung zur gesetzlichen Krankenversiche­
rung Einbußen in der Leistungsintensität mit sich 
bringen würde. Demgemäß wird die Anstaltspflege 
künftig auch in den Unfallabteilungen von allge­
meinen Krankenanstalten im Vertragssystem der 
Krankenversicherung sicherzustellen sein, während 
die AUVA die ambulante Erst- und Nachbehand­
lung durch entsprechende Ambulanzverträge gem 
§ 1 9 1  Abs 2 ASVG gewährt. Mit Rücksicht auf den 
im § 3 1 9a ASVG festgesetzten und hievon unbe­
rührten Pauschbetrag (für 1980 mit 455 Mill S ver-
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anschlagt) läßt diese Maßnahme nach den gegen­
wärtigen Gebührensätzen für die Anstalt eine Ent­
lastung in der Größenordnung von 1 00 Mill S 
erwarten. 

Finanzielle Ergebnisse 

H.5 Die AUVA hat für ihre Unfallkrankenhäu­
ser und Rehabilitationszentren in den letzten drei 
Jahren vor der Gebarungsüberprüfung nachste­
hende Beträge aufgewendet : 

1975 1976 1977 

Mill S 

Arbeitsunfall-
krankenhäuser . . . . . . . .  375 382 4 12  

Rehabilitations-
zentren . . . . . . . . . . . . . .  1 20 1 3 1  1 39 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . .  495 5 13  55 1  

H.6. 1 . 1  Als  Gebarungsergebnisse des LBK wur­
den nachgewiesen : 

1975 1976 1977 

Mill S 

Gesamtaufwand . . . . . . . . .  1 09,3 1 20,1 1 29,6 
Gesamtertrag . . . . . . . . . . . 27,0 32,8 37,7 

Nettoaufwand 
hievon für 
stationäre 

Unfallheil-
behandlung . . . . . . . . . .  . 

ambulante 
Unfallbehandlung . . . . .  . 

-------------------

82,3 87,3 9 1 ,9 

5 1 ,6 53,9 56,3 

30,7 33,4 35,6 

H.6. 1 .2 Der größte Anteil der Gesamtaufwen­
dungen entfiel auf das Personal, wobei die Perso­
nalaufwandsintensität von 64 vH ( 1 975) auf 69 vH 
( 1 977) zunahm. Der Anteil des Heilmittelaufwan­
des sank hingegen im selben Zeitraum von 1 7  vH 
auf 1 5  vH, obwohl die Anzahl der Patienten 
sowohl im stationären als auch im ambulanten 
Bereich zugenommen hat. 

H.6. 1 .3 Im Berichtszeitraum sind die errechne­
ten Selbstkosten an hand von Erfahrungswerten im 
Wege der Schätzung dem stationären bzw ambu­
lanten Bereich zugeordnet und zu den Bettenbe­
lagstagen und Behandlungsfällen in Beziehung 
gesetzt worden. Nach dieser Rechenmethode belie-

Betten· 
belagscage 

LBK 

1975 41 080 
1976 40 912 
1977 42 157 

UKHS 
1975 45 481 
1976 45 652 
1977 H 4H 

Scand 
1 .  Jänner 

97 
96 
94 

106 
92 
95 

1 1 7  

fen sich 1 977 die Kosten je Bettenbelagstag auf 
1 8 5 1  S und je  ambulanten Behandlungsfall auf 
985 S. 

H.6.2 Wie der RH kritisch vermerkte, lagen im 
LBK die Kosten der stationären und ambulanten 
Behandlung erheblich über jenen der übrigen 
Unfallkrankenhäuser. Allerdings war die Verweil­
dauer im LBK besonders kurz und der therapeuti­
sche und pflegerische Einsatz intensiv. Die Kosten 
je Fall waren 1 977 im LBK ( 1 4  766 S) wesentlich 
niedriger als im UKHS ( 1 5  9 1 5  S). Die Kostener­
höhung je Fall stieg im Prüfungszeitraum nur um 
4 vH an ,  was nicht einmal der  allgemeinen Teue­
rungsrate entsprach. 

H.7. 1 . 1  Als Gebarungsergebnisse für das UKHS 
wurden nachgewiesen : 

1975 1976 1977 

Mill S 

Gesamtaufwand . . . . . . . . .  76,6 82,0 94,0 
Gesamtertrag . . . . . . . . . . .  22,7 27,4 3 1 ,0 

Nettoaufwand . . . . . . . . . .  53,9 54,6 63,0 
hievon 
stationäre 

Unfallbehandlung . . . . . .  4 1 ,5 4 1 ,5 46,6 
ambulante 

Unfallbehandlung . . . . . .  1 2,4 13 , 1  16,4 

H.7. 1 .2 Im UKHS erreichte der Anteil der Per­
sonalaufwendungen am Gesamtaufwand im 
Jahre 1 976 sogar 73 vH. Die Steigerung des 
Gesamtaufwandes im Jahre 1 977 gegenüber dem 
Vorjahr betrug 1 5  vH, obwohl ein Rückgang der 
Behandlungstage zu verzeichnen war. 

H.7. 1 . 3 Je Bettenbelagstag fielen 1 977 1 597 S 
und je ambulanten Behandlungsfall 938 S an 
Kosten an. 

H.7.2 Während d ie Kostensteigerungen im LBK 
weiter unter 1 0  vH gehalten werden konnten, 
erhöhten sie sich im UKHS vor allem von 1 976 auf 
1 977 im Ausmaß von 17 vH. Die Kosten je Behand­
lungsfall waren 1 977 mit 1 5  9 1 5  S vergleichsweise 
ungünstiger als im LBK, obwohl sie 1 975  noch 
unter jenen dieser Anstalt lagen. 

Auslastung und Verweildauer 

H.8 . 1 Die Auslastung und Verweildauer zeigte 
in beiden Anstalten folgende Entwicklung : 

Bet[cn- Verweildauer 
Zugänge Abgänge auslastung in Tagen 

vH 

4 583 4 584 92,55 8,87 
4 944 4 946 91 ,88 8,19 
5 190 5 184 94,67 8,05 

3 900 3 914 76,92 1 1,49 
4 178 4 1 75 80,18 10,81 
065 080 78,05 10,06 
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33 . 8 .2 . 1 Im LBK ( 1 22 Betten) lag die Bettenaus­
lastung über der international angesehenen Nor­
malbelegung von 85 bis 87,5 vH. Obwohl eine hohe 
Bettenauslastung aus wirtschaftlicher Sicht d urch­
aus wünschenswert erschien, erachtete der RH den­
noch die Vorhaltung ausreichender Bettenreserven 
für erforderlich, um zB dem erhöhten Unfallrisiko 
während der Wintermonate oder an unfallsreichen 
Wochenenden Rechnung zu tragen.  

33. 8 .2.2 Die Verweildauer zeigte eine rückläu­
fige, dh günstige Tendenz, da die Patienten durch 
konstenintensive Behandlungsmethoden zum medi­
zinisch frühestmöglichen Zeitpunkt entlassen wer­
den konnten. 

33 .8 .2 .3 Die Bettenauslastung im UKHS 
( 1 56 Betten) war in Anbetracht des hohen Anteiles 
an Fixkosten eher ungünstig, da bei besserer Ausla­
stung zwischen 85 und 87,5 vH einerseits Einrich­
tungen und Personal effizienter eingesetzt werden 
könnten, andererseits aber genügend Bettenreser­
ven zur Verfügung standen. Auch der in den letz­
ten Jahren sehr großzügig ausgebaute Nachbe­
handlungsbereich war nicht entsprechend ausgela­
stet. Nach Ansicht des RH sollte daher getrachtet 
werden, eine bessere Zusammenarbeit mit den All­
gemeinen öffentlichen Landeskrankenanstalten 
Salzburgs zu erreichen. 

33 .8 .2 .4 Obwohl die Verweildauer im UKHS 
höher war als im LBK, war sie doch noch im Ver­
gleich zu allgemein öffentlichen Krankenanstalten 
als günstig zu bezeichnen. 

33 .8 .3  Die AUVA hat die vom RH angestellten 
Analysen mit größtem Interesse verfolgt und wird 
auch weiterhin die angeführten Kennzahlen mit 
großer Sorgfalt auswerten .  

Kostenrechnung 

33.9. 1 . 1  Die AUVA führte bereits für das 
Jahr 1 977 neben der laufenden Selbstkostenrech­
nung eine Kostenrechnung, obwohl die 7. Ergän­
zung der Rechnungsvorschrift (RV), betreffend die 
Einführung einer Kostenrechnung, erst mit 1 .  Jän­
ner 1 979 in Kraft getreten ist. 

33 .9 . 1 .2 Die Kostenrechnung enthielt eine Über­
leitung der Aufwendungen aus dem Rechnungsab­
schluß und eine Umlage der Kosten auf die Kosten­
träger Verpflegstag, stationärer Fall sowie Behand­
lungstag und ambulanter Fal l .  

3 3 .9.2 Wie der RH kritisch vermerkte, wurden 
die anteiligen Kosten der zentralen Einrichtungen 
nicht verursachungsgemäß weiter belastet. 

Er empfahl, bei den Einrichtungen, welche räum­
lich und personell mit Landesstellen oder der 
HauptsteIle verbunden sind, auf eine klare Zuord­
nung der Kosten zu achten. Nur auf diese Weise 
wäre ein aussagefähiger Betriebsvergleich zwischen 
den eigenen und den anderen öffentlichen Kran­
kenhäusern möglich. 

3 3 .9 .3 . 1  Die Anstalt stimmte h insichtlich der 
Umlage der zentralen Kosten den Überlegungen 
des RH zu, verwies allerdings auf die erforderliche 
Zustimmung des BMS. zu einer Änderung im Rech­
nungswesen. 

33 .9.3.2 Das BMS erklärte hiezu, daß die Absicht 
bestehe, den Änderungsvorschlägen bezüglich der 
Kostenarten- und KostensteIlenrechnung erst nach 
Vorliegen von Erfahrungswerten aller Versiche­
rungsträger näher zu treten. 

Die Anregungen des RH werden bei einer Neu­
fassung der RV Berücksichtigung finden. 

Personalwesen der Unfallkrankenhäuser 

33 . 1 0 . 1  Ende 1 977 verfügte das LBK über 
358 Bedienstete. Der Personalaufwand belief sich 
im Jahre 1 977 auf 88 ,98 Mill S, ds 68,66 vH des 
Gesamtaufwandes. Vom Personalaufwand entfielen 
lt Selbstkostenrechnung 55 vH auf den stationären 
und 45 vH auf den ambulanten Bereich. Je Belags­
tag sind sohin 1 1 6 1  S und je Ambulanzfall 802 S 
aufgewendet worden. Unter Einbeziehung des Auf­
wandes für Fremdpersonal, der im Sachaufwand 
erfaßt ist, erhöhte sich der Aufwand je Belagstag 
um 7 1  S und je ambulanten Fall um 26 S. 

33 . 1 0 .2. 1 Wie der RH feststel l te, war der Perso­
nalaufwand je Belagstag und ambulanter Fall im 
LBK ungleich höher als im UKHS. 

Unter Zugrundelegung der Bettenauslastung von 
94,57 vH entfielen im LBK auf einen Bediensteten 
einschließlich Fremdpersonal 0,48 Patienten. Da 
diese Kennzahl im österreichischen Durchschnitt 
für Schwerpunktkrankenanstalten bei etwa 1 : 0,9 
liegt, war selbst unter Würdigung des beachtlichen 
medizinischen Standards die Personalbesetzung als 
hoch zu bezeichnen. 

3 3 . 1 0.2.2 Im Jahre 1 977 waren im LBK 44 Ärzte 
im Einsatz. Darüber h inaus standen noch ein Inter­
nist und ein Neurologe, welche personalmäßig in 
der chefärztlichen Station der HauptsteIle geführt 
wurden, dem Krankenhaus zur Verfügung. Abgese­
hen davon, daß die Sollzahl der Ärzte geringfügig 
überschritten wurde, war der RH der Ansicht, daß 
die beiden, überwiegend im LBK tätigen Ärzte per­
sonalstandsmäßig dort zu führen gewesen wären. 

33 . 1 0 .2 .3 In stationären BereicheM entfielen 
6,8 belegte Betten auf einen Arzt. Nach den Emp­
fehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
vom 9. September 1 974 betrug hingegen das Ver­
hältnis Arzt : Betteneinheiten im intensiven chirur­
gischen Bereich 1 : 1 0 .  

3 3 . 1 0.2.4 Auch der Ambulanzbereich war 1 977 
mit 27 Ärzten stärker besetzt als in anderen ver­
gleichbaren Häusern. Im LBK wurden in diesem 
Jahr 49 9 1 9  ambulante Fälle behandelt, hingegen 
sind im Arbeitsunfallkrankenhaus Meidl ing 
(UKHM) im gleichen Zeitraum 55 409 Fälle von 
22 Ärzten behandelt worden. Das UKHS, welches 
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etwa die Hälfte der Ambulanzfälle zu verzeichnen 
hatte (25 565), fand mit 1 1  Ärzten das Auslangen. 

33 . 1 0.3 Laut Stellungnahme der AUV A kann der 
Ärztestand nur auf jene Zahl bezogen werden, die 
für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig 
ist, nicht aber Ärzte in Ausbildung einbeziehen. 

3 3 . 1 0.4. Der RH vertrat demgegenüber die 
Ansicht, daß Turnusärzte zum Personalstand zäh­
len und ' im Hinblick auf ihre Leistungen bei der 
Ermittlung der Personalintensität berücksichtigt 
werden müssen. 

3 3 . 1 1 . 1  Die Pflege am Bett wurde von insgesamt 
70 Pflegekräften besorgt. 

3 3 . 1 1 .2 Nach Ansicht des RH war der Pflegebe­
reich - auf eine Pflegekraft entfielen 1 ,65 belegte 
Betten - verhältnismäßig gut ausgestattet, was auf 
die geringe Größe des LBK und eine stockwerkmä­
ßige Auf teilung der Abteilungen mit jeweils 28 Bet­
ten zurückzuführen war. Aus diesem Grund war je 
Abteilung bzw Stockwerk ein Nachtdienst erfor­
derlich, mit dem ebenso für eine größere Abteilung 
das Auslangen gefunden werden könnte, 

Da das LBK vornehmlich über Dreibettzimmer 
verfügte, war auch aus diesem Grund ein vermehr­
ter Personalbedarf notwendig. 

Unabhängig hievon war die Personalbesetzung 
im Pflegebereich auch im internationalen Vergleich 
als hoch anzusprechen, da nach den Empfehlungen 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf eine 
Pflegekraft 2,5 1 bis 2,79 belegte Betten entfal len. 

33 . 1 1 . 3 Die Anstalt erklärte die Empfehlungen 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht als 
maßgeblich, wei l  es in der Bundesrepublik Deutsch­
land keine Behandlungseinrichtungen gäbe, die mit 
den österreichischen Unfallkrankenhäusern ver­
gleichbar wären. Weiters würden Unfallfolgen von 
Chirurgen und Orthopäden auf chirurgischen und 
orthopädischen Abteilungen behandelt und sei der 
Anteil von Akutpatienten geringer und jener der 
Langzeitpatienten größer. 

33. 1 1 .4 Der RH erwiderte hiezu, daß die 
Anhaltszahlen der Deutschen Krankenhausgesell­
schaft durchaus als Richtschnur verwendet werden 
können, da die Behandlung von frisch verletzten 
Unfallopfern doch überwiegend auf allgemeinchir­
urgischen und unfallchirurgischen Abteilungen 
erfolgt. Für orthopädische Abteilungen liegen sei­
tens der Deutschen Krankenhausgesellschaft eigene 
Anhaltszahlen vor. 

33 . 1 2 . 1  Im Jahre ) 977 standen 53 Verwaltungs­
bedienstete in Verwendung, hievon 33 im Ambu­
lanzbetrieb und 20 im stationären Bereich. 

33 . 1 2 .2 . 1 Wie der RH kritisch vermerkte, war 
der Ambulanzbereich mit 1 3  Schreibkräften über­
höht besetzt. Während 1 977 im Ambulanzbereich 
des UKHM 55 409 Fälle behandelt worden sind 
und dort das Auslangen mit acht Schreibkräften 

1 1 9  

gefunden werden konnte, war der Arbeitsanfall im 
LBK mit 49 9 1 9  Fällen geringer, jedoch der 
Schreibdienst stärker besetzt. Beispielsweise ver­
fügte der Internist und Neurologe jeweils über eine 
eigene Schreibkraft. 

3 3 . 1 2 .2 .2 Der RH verwies auf eine andersartige 
Organisation des Schreibdienstes im UKHS, wo die 
Befunde dieser Fachärzte - der Neurologe ist dort 
als Konsiliararzt tätig - von der Schreibstube erle­
digt werden. 

Er empfahl daher aus Gründen der Beispielsfol­
gerungen, die Befunde in der Schreibstube ausferti­
gen zu lassen. 

3 3 . 1 2 .3 Die AUVA sah sich aufgrund der aufge­
zeigten Auslastungsunterschiede veranlaßt, die 
Unfallkrankenhäuser durch ein außenstehendes 
Beratungsinstitut durchleuchten zu lassen. Im Rah­
men dieses Projektes soll die wirtschaftliche und 
sparsame Betriebsführung der Anstalten unter 
Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit überprüft 
werden. 

33 . 1 3. 1 . 1  Im UKHS belief sich der Personalauf­
wand 1 977 für 268 Beschäftigte auf 67,8 Mill S, ds 
72, 1 vH des Gesamtaufwandes. 

3 3 . 1 3 . 1 .2 Von insgesamt 28 Ärzten standen 1 7  
i m  stationären Bereich und 1 1  im Ambulanzbetrieb 
in Verwendung. Bei einer Bettenauslastung von 
78,05 vH kam ein Arzt auf sieben belegte Betten. 
Diese Kennzahl zeigt eine bessere Auslastung als 
im LBK, lag aber unter dem von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft für personalintensive chir­
urgische Abteilungen empfohlenen Wert (1 : 1 0) .  

3 3 . 1 3. 1 . 3 Ungeachtet der im a llgemeinen aus­
reichenden ärztlichen Besetzung verfügte das 
UKHS zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nur 
über einen Anästhesisten, der als Leiter der Inten­
sivstation tätig war. In dieser Disziplin waren sohin 
um zwei Ärzte weniger beschäftigt als der Dienst­
postenplan vorgesehen hatte. Die Einstellung eines 
solchen Facharztes gestaltete sich insofern schwie­
rig, weil für die Anästhesiologie in den Unfallkran­
kenhäusern der AUV A keine eigene Abteilung (Pri­
mariat) geführt wird und daher das Fach in den 
genannten Einrichtungen nicht anrechenbar absol­
viert werden kann. 

3 3 . 1 3 .2 .  Der RH empfahl der Anstalt, sich um 
Behebung dieses Personalmangels zu bemühen. 

3 3 . 1 3 .3 .  Die Anstalt stellte diesbezügliche Über­
legungen in Aussicht. 

3 3 . 1 4 . 1  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren in den vier Abteilungen insgesamt 59 Schwe­
stern am Bett tätig. Wenn auch die Personalausstat­
tung im allgemeinen als ausreichend bezeichnet 
werden konnte, war beispielsweise die vierte Abtei­
l ung (Frauenstation) seit Jahren ( 1972) mit 
1 0  Schwestern besetzt, obzwar das Patientengut 
einen Strukturwandel erfahren hat und in letzter 
Zeit immer häufiger alte Patienten (70 bis 90 Jahre) 
zu betreuen waren. 
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3 3 . 1 4 .2 .  Im Hinblick auf den damit verbundenen 
vermehrten Arbeitsaufwand empfahl der RH die 
Einstel lung einer Schwester. 

3 3 . 1 5 . 1  Im OP-Bereich waren zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung sechs Narkoseschwestern und 
sechs OP-Gehilfen beschäftigt. Die Anästhesie­
schwestern hatten keinen vollen Nachtdienst zu 
versehen, sondern lediglich einen solchen von 
20 Uhr bis 1 Uhr nachts ; anschließend wurde nur 
ein Bereitschaftsdienst bis 7 Uhr geführt. Die Ver­
sorgung der Patienten, die postoperative Überwa­
chung derselben, das Reinigen und Versorgen des 
apparativen Zubehörs fiel daher in die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes nach 1 Uhr. 

3 3 . 1 5 .2 Um einen vol len Nachtdienst, wie er im 
LBK bereits gegeben ist, einzuführen, wäre nach 
Ansicht des RH die Einstel lung einer Anästhe­
sieschwester und die Aufnahme von zwei OP­
Gehilfen empfehlenswert. 

3 3 . 1 5 .3 Die AUV A erklärte auch hiezu, die 
Anstalten im Rahmen einer externen Prüfung 
durchleuchten zu lassen. 

PfIegegebühren 

33 . 1 6 . 1 . 1  Die allgemeinen Pflegegebühren für 
Selbstzahler in den Unfal lkrankenhäusern wurden 
im Prüfungszeitraum wie folgt festgesetzt: 

Zeitraum allgemeine durchscluUnliche 
1. Juli/30. Juni pfleg<gebühren Selbstkosten 

5 Uahr) 

1975/1976 730 952 (1974) 
1976/1977 . 870 1 133 ( 1975) 
1977/1978 995 1 240 ( 1976) 
1 978/1979 1 090 1 355 (1977) 

3 3 . 1 6 . l .2 Die durchschnittlichen Selbstkosten 
wurden demnach im Zeitraum vom 1 .  Juli 1975 bis 
30. Juni 1 977 lediglich zu 77 vH, vom 1 .  Juli 1 977 
bis 30. Juni 1 979 zu 80 vH gedeckt. Da die Pflege­
gebühren jeweils auf Grundlage der vorjährigen 
Selbstkostenrechnung ermittelt worden sind, würde 
sich dieser Deckungsgrad bei einer Gegenüberstel­
lung der Kosten des laufenden Jahres mit den ver­
rechneten Pflegegebühren noch weiter verschlech­
tern. Außerdem sind die Kosten der ZentralstelIen 
für die Krankenhäuser bei der Ermittlung der �Ie­
gegebühren nicht berücksichtigt worden. 

33 . 16 . l . 3 Die PflegegebührenerSätZe der Kran­
kenversiche-rungsträger deckten im Jahre 1977 mit 
509 S (LBK) und 5 1 0  S (UKHS) ledigl ich 37,6 vH 
der Selbstkosten, wobei diese nicht einmal vollko­
stendeckend ermittelt worden sind. Allein im LBK 
ist der AUV A für nichtarbeitsunfal lverletzte statio­
näre Fälle ein Verlust von 38 Mill S erwachsen. 

3 3 . 1 6. 1 .4 Auch im ambulanten Bereich war die 
Situation ähnlich. Infolge e iner Pauschalregelung 
wurde der Aufwand von den Krankenversiche­
rungsträgern nur zu einem geringen Teil ersetzt. 

33 . 1 6.2 Der RH empfahl, im Zuge von Verhand­
lungen um eine gerechtere Abgeltung der Belastun­
gen bemüht zu sein. 

33 . 1 6 .3 Die AUVA stellte in Aussicht, die Mög­
lichkeiten einer Anpassung der Pflegegebühren 
durch Heranführung an die für das· laufende Jahr 
veranschlagten Selbstkosten sowie einer Einbezie­
hung der anteiligen Aufwendungen in den Zentral­
stelIen untersuchen zu wollen. Mit Rücksicht auf 
die kaum veränderbare Gebührenregelung gegen­
über den Krankenversicherungsträgern wären 
wesentliche Auswirkungen auf die Pflegegebühren­
einnahmen nicht zu erwarten. 

Baulicher Zustand 

33 . 1 7 . 1  Obwohl getrachtet worden war, das im 
Jahre 1 972 in Betrieb genommene LBK nach den 
neuesten Erkenntnissen im Krankenhausbau zu 
errichten, zeigte sich nunmehr aufgrund der star­
ken Inanspruchnahme, daß mit den vorhandenen 
Einrichtungen kaum noch das Auslangen gefunden 
werden kann.  

So war bspw der Schockraum für zwei Patienten 
vorgesehen. Die Zunahme schwerer Verkehrsun­
fälle brachte es mit sich, daß immer häufiger meh­
rere Personen unter Schock gleichzeitig eingeliefert 
wurden. 

3 3 . 1 7 .2 Wie der RH kritisch vermerkte, war der 
Intensivbereich ( 1 0  Betten) zu klein und zu eng 
ausgelegt. Die Bettenzahl je Zimmer ( 1 / 1 -, 1 12-, 1 1  
3 - und 1 I4-Bettzimmer) war zT unzweckmäßig, da 
bei 3- und 4-Bettzimmern das Bett wegen Platz­
mangel mit medizinischen Apparaten nur erschwert 
erreicht werden kann. Kurzfristig mußten aber 
sogar zusätzlich noch ein bis zwei Notbetten in die­
sem Bereich aufgestellt werden. 

Im Hinblick auf die räumlichen und personellen 
Verhältnisse, wie sie in diesem Bereich gegeben 
waren, sollten nicht mehr als sechs Schwerverletzte 
gepflegt werden. 

Aufgrund dieser Gegebenheiten regte der RH 
an, etwaige Bereiche, die nicht der Behandlung die­
nen, wie zB die im LBK untergebrachte For­
schungsabteilung 11 oder die Aufenthaltsräume der 
Ärzte aus dem LBK auszugliedern oder durch 
einen Anbau neue Räume zu schaffen. 

33 . 1 8 . 1  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ver­
fügte das LBK über einen Bettenaufzug, der auch 
für l iegend eingelieferte Frischverletze vorgesehen 
war. 

33 . 1 8 .2 Nach Ansicht des RH wäre in Anbe­
tracht der häufigen Rettungstransporte ein eigener 
Rettungsaufzug mit unmittelbarem Zugang zur 
Erstuntersuchung erforderlich. 

Entgegen den Angaben in der Betriebsbeschrei­
bung des LBK war überdies die Intensivstation 
nicht unmittelbar über einen Sterilgutaufzug mit 
der lentralsteri l i sation verbunden, was zu einer 
MehrbebstLI llg der Hol- und Bringdienste führte. 
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Weiters bemängelte der RH, daß die Notstiegen 
zu eng ausgeführt waren und im Katastrophenfall 
der Transport von Patienten auf Bahren nur 
erschwert möglich sein würde. 

33 . 1 � . 3  Die Anstalt bestätigte d ie Kenntnis d ieser 
Unzukömml ichkeiten und verwies auf die bereits 
im Gange befindlichen Planungsarbeiten für 
Umbauten und einen Zubau zum LBK. 

Zielsetzung der Rehabilitationszentren 

33 . 1 9. 1 . 1  Die von der AUV A betriebenen RZ 
wurden für jene Unfallopfer geschaffen, welche in 
der Folge eines "geschützten Unfalles" weiterer 
Maßnahmen zur Wiederherstellung bedürfen. Ziel 
der Rehabilitation ist die Wiederherstel lung der 
Leistungsfähigkeit versehrter Personen. 

33 . 1 9. 1 .2 Nach den gesetzlichen Bestimmungen 
gibt es drei Arten von Rehabilitationsmaßnahmen, 
nämlich die medizinische, die berufliche und die 
soziale Rehabilitation. 

33 . 1 9. 1 .3 Das RZH wird mit 1 20 Betten als pri­
vate, gemeinnützige Sonderanstalt mit der Zweck­
widmung der Weiterbehandlung arbeitsunfallver­
letzter Patienten mit motorischen und statischen 
Behinderungen des Bewegungs- und Stützappara­
tes betrieben. 

3 3 . 1 9. 1 .4 Die kosten- und personalaufwendigste 
Versorgung im Rahmen dieser Patientengruppe 
wird den amputierten und querschnittgelähmten 
Unfallopfern zutei l .  Mit der Inbetriebnahme des 
RZH im Jahre 1 973 wurde auch der Westen Öster­
reichs besser in die rehabilitive Versorgung einbe­
zogen. 

33 . 1 9. 1 . 5 Das RZM (52 Betten) weist denselben 
rechtlichen Status wie das RZH auf und dient der 
Behand lung von Patienten nach Schädel-Hirn-Ver­
letzungen als Folge von Arbeitsunfällen sowie mit 
zerebralen Läsionen nach Berufskrankheiten. Es 
nahm seinen Betrieb 1 968 auf. Die Anstalt befindet 
sich neben dem Unfallkrankenhaus Meidling 
(UKHM) und bildet mit diesem in mehrfacher 
Hinsicht eine Verwaltungs- und Funktionsgemein­
schaft. Beide Anstalten unter tehen derselben Ver­
waltung, verfügen über ein gemeinsames Labor und 
eine gemeinsame Röntgenstation. 

3 3 . 1 9.2 ach Ansicht des RH sollte im Hinblick 
auf die Zunahme des spezifischen Patientengutes 
und die begrenzte Bettenzahl anläßlich der Erwei­
terung und Neuorganisation des Rehabi l itationswe­
sens in Österreich erwogen werden, das RZM aus 
den bisherigen Bereich auszugliedern und in einen 
Neub:1 lI od e r  in das Projekt "Weißer Hof" einzu­
beziehen. 

33 . 19.3  Laut Stel lungnahme der Anstalt ist im 
RZ "Weißer Hof" nicht nur eine Rehabil itation 
'·on Patienten mit Unfallfolgen des Bewegungs­
lI nd Stützapparates, einschl ießlich Querschnittläh­
Ill ll ngen,  sondern auch eine Rehabi l itation von 

1 2 1  

Patienten, welche Schädel- und Hirnverletzungen 
erlitten haben, vorgesehen. 

33 .20. 1 Während die Rehabilitationseinrichtun­
gen der AUV A für den eigenen Versicherungskreis 
eine durchaus gute Struktur aufweisen und ausrei­
chen - 50 vH der Betten sind von eigenen Patienten 
belegt - sind die Möglichkeiten zur Rehabil itation 
Körperbehinderter, deren Krankheit auf angebo­
rene Leiden oder nicht geschützte Unfälle zurück­
zuführen sind, hinsichtlich der Aufnahmekapazität 
sehr begrenzt. 

33 .20.2 . 1  Der RH schlug daher vor, im Zusam­
menwirken mit dem BMGU und allenfal ls unter 
Einbeziehung des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger, eine Bedarfserhe­
bung bezüglich der Rehabilitationseinrichtungen 
für Geschädigte des Bewegungs- und Stützappara­
tes und des Schädel-Hirn-Bereiches für das 
gesamte Bundesgebiet durchzuführen. 

Auf dieser Grundlage könnte im Rahmen künfti­
ger großräumiger Spitalsplanungen auch der unbe­
friedigende Zustand hinsichtlich der genannten 
Patienten gruppe einer Besserung zugeführt wer­
den. 

33 .20.2.2 Es wäre sinnvol l, auch im Rahmen 
eines Gesamtkonzeptes für Österreich, die bewähr­
ten Anstalten der AUV A mit den Aufgaben der 
Rehabil itation von Bewegungsbeh inderten und 
Schädel-Hirn-Verletzten zu betrauen, weil diese 
Einrichtungen nicht nur bisher schon einer bedeu­
tenden Anzahl von Patienten zur Verfügung stan­
den, für welche eine Leistungspflicht der AUVA 
nicht gegeben war, sondern auch über die längste 
Erfahrung und die nötigen sachlichen und perso­
nellen Voraussetzungen verfügen. 

33 .20.3 Hiezu führte das BMS aus, daß diese auf 
eine Erweiterung der Vollzugsaufgaben der AUVA 
abzielende Anregung zwar nur im Wege einer 
Gesetzesänderung zu realisieren wäre, aber den­
noch einer entsprechenden näheren Prüfung unter­
zogen würde. 

Hinsichtlich der Problematik künftiger großräu­
miger Spitalsplanungen wurde darauf verwiesen, 
daß dem BMS bezüglich Standortwahl und regio­
naler Krankenanstaltenplanung keine Kompetenz 
zufalle. 

Gebarungsergebnisse der Rehabilitationszentren 

33 .2 1 . 1  Die Gebarungsergebnisse des RZH zeig­
ten folgende Entwicklung : 

1975 1 976 1977 
Mjll S 

Personalaufwand . . . . . . . . 26,4 29,4 32,9 
Sachaufwand . . . . . . . . . . .  1 3,2 1 4,5 1 4,9 
Verpflegung, 

sonstiger Aufwand . . . . .  2,0 2,2 2,5 

Gesamtaufwand . . . . . . . . .  4 1 ,6 46, 1 50,3 
Erträge . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0,8 1 3,7 1 3,8 

Nettoaufwand . . . . . . . . . .  30,8 32,4 36,5 
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33 .2 1 .2 Der Anteil vom Personal- am Gesamt­
aufwand erhöhte sich von 63,3 vH ( 1 975) auf 
65,6 vH ( 1 977) , wogegen der Anteil des Sachauf­
wandes gleichzeitig von 3 1 ,8 vH auf 29,5 vH 
zurückgegangen ist . Die Kosten je Verpflegstag 
stiegen von 984 S auf 1 172 S um 19 vH. Die 
Kostenersätze der Vertragspartner von 464 S im 
Jahr 1977 deckten lediglich 40 vH der ermittelten 
Kosten. 

33 .22 . 1  Das RZM hat folgende Ergebnisse aus­
gewiesen : 

Personalaufwand . . . . . . .  . 
Sachaufwand . . . . . . . . . . .  
Verpflegung, 

sonstiger Aufwand . . . . . 

Gesamtaufwand . . . . . . . . .  
Erträge . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nettoaufwand . . . . . . . . . .  

1975 

1 3,7 
7,3 

0,7 

2 1 ,7 
4,7 

1 7,0 

1976 1977 

Mill S 

1 6,5 19,0 
6,8 5,4 

0,7 0,7 

24,0 25 , 1  
6,7 6,1 

1 7,3 19,0 

33 .22.2 Der Personalaufwand erhöhte sich hier 
von 63,2 vH ( 1 975) auf 75,4 vH ( 1 977) des 
Gesamtaufwandes. Allerdings war die erhöhte Per­
sonalintensität nicht nur auf eine absolute Zunahme 
um 5,3 Mil l S, sondern auch auf die gleichzeitige 
Verminderung des Sachaufwandes um 1 ,9 Mil l S 
zurückzuführen. Den Kosten je Verpflegstag in 
Höhe von 1 3 1 6  S ( 1 977) standen Kostenersätze 
seitens der Vertragspartner von lediglich 464 S 
gegenüber, was einer Kostendeckung von rd 35 vH 
entsprach. 

Beide RZ sind miteinander n icht vergleichbar, da 
das Patientengut, d ie Therapie, die Betreuung in 
ärztlicher und pflegerischer Hinsicht völ l ig vonein­
ander abweichen. 

Personalwesen der Rehabilitationszentren 

33 .23 . 1 . 1  Ende 1 977 waren im RZH 1 60 Bedien­
stete beschäftigt. Der Personalaufwand belief sich 
auf rd 32,9 Mill S. Umgelegt auf den Verpflegstag 
hat d ie AUVA 768,03 S je Tag aufgewendet. 
Zusätzlich waren noch 1 3  anstaltsfremde Bedien­
stete tätig, für die weitere 2,4 Mill S aufgewendet 
worden sind, wodurch sich der Verpflegstag auf 
823,44 S erhöhte. 

33 .23. 1 .2 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren von fünf Ärzten im RZ zwei Fachärzte für 
Unfallchirurgie und drei Nichtfachärzte beschäf­
tigt. Eine nähere Betrachtung ergab, daß d ie Nicht­
fachärzte eine überwiegend chirurgische Ausbil­
dung absolviert hatten, so daß mit Einbeziehung 
der beiden Unfallchirurgen eine einseitige Fachori­
entierung vorgelegen ist. 

33 .23 .2 Der RH erachtete es für sinnvoll , bei der 
Besetzung eines Ärztepostens an einen Internisten 
zu denken, da schon bisher ein Internist als Konsi­
liararzt beigezogen worden ist. 

33.24. 1 Der bisherige Einsatz der Ärzte erfolgte 
in der Form, daß jeder Arzt den ihm zugewiesenen 
Patienten in seiner Abteilung behandelt, wobei nur 
während des Nachtdienstes auch Patienten von 
anderen Abteilungen mitbetreut werden. 

33 .24.2 Nach Ansicht des RH könnten durch ein 
modul iertes Departmentsystem zB einzelne Ärzte 
mit in sich zusammenhängenden abgeschlossenen 
medizinischen Fragenkomplexen betraut werden, 
wodurch eine Verbesserung in der Patientenversor­
gung ohne zusätzlichen Mehraufwand möglich 
wäre. 

33 .25 . 1  Das RZH hat Ende 1977 20 Verwal­
tungsbedienstete beschäftigt, so daß auf einen 
Dienstnehmer sechs Patienten entfielen . 

3 3 .25.2 Obwohl d ie Besetzung eher hoch war, 
verdient auch hier Berücksichtigung, daß die Kopf­
lastigkeit auf die Größe der Anstalt zurückzufüh­
ren war. 

3 3.26. 1 Im Küchenbereich standen 1 5  Personen 
in Verwendung. Es ergab sich eine tägliche Lei­
stung von 1 6 1  Tagesverpflegungen und es entfielen 
sohin etwa 1 1  Tagesportionen auf einen Bedienste­
ten. 

33 .26.2 Wenn auch die Größe des Hauses mit 
1 20 Betten s ich hier ungünstig auswirkte, so 
erschien der Küchenbetrieb auch im internationalen 
Vergleich ( I  : 19 bis 1 :23 täglich Beköstigte je Kraft) 
überhöht besetzt. 

33 .26.3 Wie die Anstalt mitteilte, ist der Betten­
stand ab I .  Juli 1980 auf 1 34 Betten angehoben 
worden und soll in naher Zukunft auf 1 50 'systemi­
sierte Betten erweitert werden. Im Küchenbetrieb 
werde es zu keiner weiteren Personalvermehrung 
kommen. 

33 .27. 1 . 1  In den Jahren 1973 bis 1 976 wurde die 
Medizinisch-technische Schule des Bundeslandes 
Tirol für den Arbeits- und beschäftigungstherapeu­
tischen Dienst (MT A) in den Räumlichkeiten des 
RZH interimistisch geführt, bis das angrenzende 
Schulgebäude fertiggestellt worden ist. Während 
dieser Zeit hat die AUV A rd 236 000 S aufgewen­
det, die aufgrund einer Vereinbarung vom 
20. Dezember 1976 mit dem Land Tirol erst 1 977 
und 1978 in zwei Raten beglichen worden sind. 

33 .27. 1 .2 Zufolge des genannten Vertrages stellte 
die AUV A weiters dem Land Tirol 1 80 000 S für 
Einrichtungsgegenstände der Schule zur Verfü­
gung. Darüber hinaus konnten die Schüler das 
Schwimmbad und audiovisiuelle Einrichtungen 
benützen. Die AUV A trug weiters auch die Kosten 
für die Arbeitskleidung der Schüler. 

33 .27.2 Der RH bemerkte hiezu, daß d ie AUVA 
eher großzügig vorgegangen ist, während das Land 
Tirol für an die AUVA vermietete Räumlichkeiten 
in ihrer Schule, die zur Ausbildung von MTA­
Schülern dienten, monatlich 1 2 500 S wertgesichert 
in Rechnung gestellt hat. 
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Wenngleich die AUVA an einer guten Ausbil­
dung von MTA-Kräften Interesse hat, so sollte 
doch darauf Bedacht genommen werden, daß diese 
Leistungen dem Land Tirol zugute kommen und 
bei allfälligen vertraglichen Vereinbarungen, wie 
zB über das genannte Mietverhältnis, in Anrech­
nung zu bringen wären. 

33 .27.3 Die AUV A stellte Überlegungen bezüg­
lich der Fi.nanzierung der Medizinisch-technischen 
Schule in Aussicht. 

33 .28 . 1 . 1  Im RZM standen Ende 1 977 
S3 Bedienstete in  Verwendung. Unter Einbezie­
hung der im Rahmen der Personalunion mit dem 
UKHM erbrachten Leistungen erhöhte sich die 
Anzahl auf 67 Bedienstete. Der Personalaufwand 
betrug im gleichen Jahr 1 9  Mil l  S, der verrechnete 
Verpflegstag erreichte 996,99 S. Für Fremdpersonal 
( 1 2  Bedienstete) sind zusätzlich 1 ,8 Mill S aufge­
wendet worden. 

3 3 .28 . 1 .2 Unter den zehn Ärzten (einer war 
karenziert) befanden sich fünf Fachärzte für Neu­
rologie und Psychiatrie. Wie der RH feststellte, 
wurden diese Fachärzte sowohl im ambulanten wie 
auch im stationären Bereich des UKHM verwen­
det, ebenso wurde auch der Internist des RZ im 
UKHM eingesetzt. 

3 3 .28 .2 Dem RH fiel auf, daß d ie Leistungen des 
RZ dem UKHM nicht angelastet wurden. Er emp­
fah l ,  künftig im Wege der Kostenrechnung d ie für 
das UKHM erbrachten ärztlichen Leistungen 
genau zu erfassen, um eine klare Abgrenzung zwi­
schen den beiden Einrichtungen zu erwirken. 

3 3 .28 .3 Bezüglich der Trennung bzw Zurech­
nung der Kosten stimmte die Anstalt den Vorstel­
lungen des RH zu. Sie bemerkte weiters, daß die 
Leistungsverrechnung deshalb unterblieben sei, weil 
sich der gegenseitige Leistungsaustausch beider 
Anstalten etwa gleich verhalten habe. 

33 .28 .4 Der RH erwiderte hiezu, daß der bloße 
Hinweis auf einen etwa gleichen Leistungsaus­
tausch keine ausreichende Begründung sei, von 
einer Verrechnung der jeweiligen Leistungen 
Abstand zu nehmen. 

33 .29. 1 Unter den neun Verwaltungsbedienste­
ten befanden sich auch vier Psychologen, welche 
mangels einer entsprechenden Regelung dienst­
und besoldungsmäßig der Dienstordnung A für die 
Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern 
Österreichs (DO.A) unterstel lt waren. Aufgrund 
ihrer Tätigkeit wäre jedoch für diese eine der 
Dienstordnung B für Ärzte und Dentisten (DO.B) 
analoge Regelung eher gerechtfertigt gewesen. 

33 .29.2 Da die klinischen Psychologen in ihren 
Fachbereich bezüglich Diagnostik und Therapie 
eine vergleichbare Verantwortung wie Ärzte tra­
gen, empfahl der RH, die Schaffung einer entspre­
chenden Dienstordnung anzuregen. 

1 23 

33 .29.3 Das BMS lud den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger ein, ent­
sprechende Überlegungen anzustellen und über das 
Ergebnis derselben bzw die al lenfalls getroffenen 
Maßnahmen zu berichten. 

33 .30. 1 Im RZM sind 1 977 ua im Bereich der 
Bewegungstherapie 1 1  S80 Behandlungen vorge­
nommen worden.  Die beiden in Verwendung ste­
henden Logopäden nahmen im gleichen Jahr 2 437 
Einzelbehandlungen vor, wobei zeitweise nur ein 
Logopäde tätig war. 

33 .30.2 Wie der RH kritisch vermerkte, stellten 
die ausgewiesenen Behandlungen nur eine quantita­
tive Erfassung der erbrachten Leistungen dar. Im 
Hinblick auf das spezifische Patientengut und auf 
die Tatsache, daß es sich nahezu bei jedem Patien­
ten um einen Einzelfall handelte, wäre für die rich­
tige Beurteilung der Leistung auf diesen Umstand 
in der Statistik Bedacht zu nehmen und es könnten 
hieraus auch Schlüsse für eine etwaige SteIlenbeset­
zung besser als bisher gezogen werden. 

3 3.30.3 Die Anstalt hat im Rahmen der Kosten­
rechnung die Leistungsstatistiken verfeinert und ist 
bemüht, durch die geeigneten Gewichtungen quali­
tative Lei tungselemente quantifizierbar zu 
machen. 

33 .3 1 . 1 . 1  Im RZM war ein Laboratorium für 
Geh irnforschung eingerichtet, welches unter der 
Leitung eines Konsiliararztes seit Ende 1 967 
geführt wurde. Das Honorar für diesen Arzt belief 
sich zu Beginn seiner Tätigkeit auf 1 0 000 S je 
Monat und erhöhte sich bis Anfang 1 979 auf 
1 6 200 S je Monat. Der Aufwand für die beiden im 
Labor tätigen medizinisch technischen Assistentin­
nen belief sich 1 978 auf rd 438 000 S. 

33 .3 1 . 1 .2 Da die Tätigkeit des genannten Konsi­
l iararztes nicht das gewünschte Ergebnis brachte, 
wurde das Labor noch während der örtlichen 
Gebarungsüberprüfung geschlossen. 

3 3.3 1 .2 Nach Ansicht des RH hätte d ie Schlie­
ßung schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen 
sollen, wodurch beachtliche Aufwendungen einzu­
sparen gewesen wären. 

Materialwirtschaft 

33 .32. 1 . 1  Für die Beschaffung war im RZH je 
nach wertmäßigem Umfang der Bestellung die 
Materialverwaltung (bis 1 000 S), oder der Ver­
waltungsleiter (bis 1 0  000 S) zuständig, wobei für 
medizinisch-technische Geräte im Wert von mehr 
als 1 0 000 S eine Genehmigung der HauptsteIle 
vorliegen mußte. 

33 .32. 1 .2 Bestellungen über 2 000 S wurden mit­
tels eines fünffachen Vordruckes vorgenommen. 
Bei genehmigungspflichtigen Bestellungen war der 
für die Finanzverwaltung bestimmten Ausfertigung 
von der Anstalt zusätzlich eine Ablichtung der 
Genehmigung beizufügen und mit d ieser gemein-
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sam zu übermitteln, obwohl ohnehin ein Durch­
schlag der Genehmigung in der HauptsteIle ver­
bl ieb. 

33 .32.2 Der RH erachtete die ablauforganisatori­
sche Gestaltung des Bestellverfahrens als unwirt­
schaftlich, weshalb er der AUV A eine Vereinfa­
chung nahelegte. So müßte etwa die HauptsteIle 
m it einer Meldung ohne abermalige Verständigung 
über einen bereits von ihr selbst genehmigten 
Bestellvorgang das Auslangen finden. Ebenso 
könnten sogenannte Handeinkäufe in größerem 
Umfange und höherem Werte als bisher mittels 
eines einfachen, handschriftlich auszufül lenden und 
nur vom Materialverwalter zu unterfertigenden 
Bestellscheines durchgeführt werden. 

Da im Sinne des § 1 1  Abs I KAG die wirtschaftl i­
che Verantwortlichkeit beim Verwaltungsleiter 
einer Anstalt l iegt, wären insb auch diesem mehr 
Zuständ igkeiten bei wirtschaftl ichen Entscheidun­
!;en einzuräumen. 

33 .32 .3 Die AUVA stellte eine Rationalisierung 
des Beschaffungswesens in Aussicht. 

33 .33. 1 Die mit dem Vermerk "Personalverkauf" 
versehenen, an das LBK gerichteten Rechnungen 
fanden nicht in die Rechnungsbücher Eingang, da 
sie Bestel lungen für den privaten Bedarf des Kran­
kenhauspersonals zum Gegenstand hatten. Die 
betreffenden Heil- bzw Waschmittel wurden der 
Verrechnungsstelle bzw Materialverwaltung zuge­
leitet, wo die jeweiligen Rechnungsbeträge vom 
Personal gegen Übergabe der Ware kassiert und an 
die Lieferfirma überwiesen worden sind. Eine ähn­
liche Vorgangsweise wurde auch im UKHM und 
im RZM festgestellt . 

3 3.33.2 Der RH empfahl, aus Gründen der 
Gebarungssicherheit und zur Entlastung des Perso­
nals von betriebsfremden Aufgaben, diese Art der 
E ink::iufe abzustellen. 

33.33.3 Laut Stellungnahme der Anstal t  sei das 
Personal strengstens verpflichtet, eine klare Tren­
nung zwischen Anstalts- und Personaleinkäufen zu 
ziehen, der Anstalts leitung seien keinerlei Über­
schneidungen bekannt. 

33 .33.4 Der RH konnte dieser Ansicht nicht fol­
gen, da die Rechnungen an die AUVA gerichtet 
waren, obwohl die Waren für die Bediensteten 
gel iefert worden sind. 

33 .34 . 1 Wie der RH bei der Überprüfung des 
Inventars im LBK feststel lte, wurden die Original­
bestandsscheine nicht der jeweiligen Abteilung 
zugeleitet, sondern sind in der Materialverwaltung 
verblieben, so daß die betreffende Abteilung keine 
Kontrolle über die angelasteten Gegenstände hatte. 
Im OP-Bereich wurde daher eine eigene Kartei 
geführt, was zu einer Doppelgleisigkeit führte. 

33 .34.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise als unwirtschaftlich und unzweckmäßig. 

33 .34 .3 Die Anstalt verfügte nunmehr, daß d ie 
entsprechenden Belege unverzüglich den Abtei lun-

gen zur laufenden Bestandsüberwachung zu über­
geben sind. 

33.35 . 1  Die Betragsgrenze für die Zuordnung 
der Gebrauchsgegenstände zum Inventar war mit 
500 S festgesetzt. 

3 3.35.2 Der R H  vertrat die Ansicht, diesen 
Betrag entsprechend dem Einkommensteuerrecht 
auf 2 000 S anzuheben, zumal der Großteil der 
medizinischen Instrumente in den Betragsrahmen 
von 500 bis 2 000 5 fiel. 

33 .35 .3 . 1 Die Anstalt sagte dies zu. 
33 .35 .3 .2 Das BM5 stellte Überlegungen hin­

sichtlich einer Anhebung der Wertgrenze für die 
Inventarisierungspflicht in  Aussicht. 

33 .36. 1 Im LBK wurden bei Instrumentensets die 
einzelnen Instrumente unter 2 000 S als Aufwand 
verbucht, unabhängig davon, ob sie auf Lager 
gelegt oder sofort eingesetzt worden sind. Dies 
hatte zur Folge, daß der Soll-Iststand nicht abge­
stimmt werden konnte, da bei einer körperlichen 
Aufnahme der Vorräte auch steri lisierte Instrumen­
tensets geöffnet werden müßten. 

33 .36.2 Der RH empfahl, Instrumentensets als 
Einheit zu betrachten und als solche zu inventari­
sieren. 

33 .36.3 Die Anstalt hat dies veranlaßt. 
33 .37. 1 Im UKH5 stellte der RH fest, daß die 

von den lagerführenden Abtei lungen ermittelten 
Lagerbestände zum Jahresende 1 977 nicht mit der 
vom Verwaltungsleiter an die Buchhaltung der 
Landesstel le weitergegebenen Einzelnachweisung 
zur 5chlußbilanz der AUV A übereinstimmten. 50 
waren die Vorratsmeldungen vom Verwaltungslei­
ter bezüglich des Implantationsmaterials um rd 
3 1 6  000 5 und der Instrumentenersatztei le um rd 
300 000 S verkürzt, h ingegen das Operations- und 
Behandlungsmaterial um rd 200 000 5 erhöht wor­
den. 

Diese Vorgangsweise hat zu einem unrichtigen 
Ausweis der Vorräte in der Bi lanz der AUV A 
geführt. 

33.37.2 Der RH empfahl , künftig die Bewertung 
der Vorräte mit größerer Sorgfalt vorzunehmen. 

33.37.3 Die Anstalt führte die aufgezeigten Män­
gel auf Mißverständnisse innerhalb der Verwaltung 
zurück, die zwischenzeitlich behoben worden sind . 

Arzneimittel und Verpflegswirtschaft 

33 .38 . 1  Der Medikamentenbezug der AUV A 
erfolgte über öffentliche Apotheken. 

33 .38 .2 Der RH empfahl die Konzentration der 
Medikamentenbeschaffung für Präparate des glei­
chen Erzeugers, da hiedurch noch bessere Kondi­
tionen erzielt werden könnten. 

3 3.38 .3 Wie die Anstalt mitteilte, werde sie wei­
terhin bestrebt sein, eine optimale Einkaufspolitik 
sicherzuste l len. 
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33 .39. 1 Für Medikamente hat die AUVA 1 977 
im LBK rd 1 8 ,3 Mill 5 und im UKH5 rd 
1 2,5 Mill 5 aufgewendet. Obwohl der Aufwand je 
Belagstag im LBK höher lag als im UKH5, so war 
auf den Fal l bezogen die Medikamentenquote im 
LBK mit 2 1 35 5 gegenüber 2 257 5 im UKH5 
nicht unwesentlich geringer, was letztlich auf die 
hohe Auslastung und kürzere Verweildauer 
zurückzuführen war. 

33 .39.2 Im UKH5 vermerkte der RH kritisch, 
daß der Konsiliarapotheker seine Konsiliartätigkeit 
nicht ausreichend wahrgenommen hat. 

33 .39.3 Wie die AUVA hiezu mitteilte, sei mit 
29. März 1 979 ein Apotheker der Landesapotheke 
mit dieser Tätigkeit betraut worden. 

33 .40. 1 . 1  Der Heilmittelaufwand für das RZH 
belief sich 1 977 auf rd 2,02 Mill 5 und für das 
RZM auf rd 2 1 8  000 5. Auf den verrechneten Ver­
pflegstag entfielen 47, 1 3  5 im RZH bzw 1 1 ,46 5 im 
RZM. 

33 .40. 1 .2 Verhältnismäßig umfangreiche Vorräte 
im RZM ergaben einen nicht unwesentlichen Anfall 
von obsoleten Präparaten. 

33 .40.2 Der RH empfahl, die Vorräte auf das 
unbedingt notwendige Maß zu beschränken, da in 
besonders dringenden Fällen die Medikamente aus 
dem im selben Gebäudekomplex befindlichen Heil­
mitteldepot des UKHM beschafft werden könnten. 

3 3 .40.3 Wie die Anstalt mitteilte, habe sie die 
Bestände nunmehr auf das unbedingt notwendige 
Maß herabgesetzt. 

3 3 .4 1 . 1  Ärzte erhielten vielfach Heilmittel in 
Form von unverkäuflichen Ärztemustern, welche 
nicht über das Depot gingen und daher gebarungs­
mäßig auch nicht erfaßt wurden. 

33 .4 1 .2 Der RH empfahl, auch die Ärztemuster 
über das Depot zu führen, da nur auf diese Weise 
der tatsächl iche Medikamentenverbrauch ermittelt 
werden kann. 

3 3.4 1 .3 Die Anstalt teilte mit, daß die eigenen 
Einrichtungen seit dem Jahre 1 969 angewiesen 
seien, sämtliche Arzneimittel ausnahmslos über das 
Medikamentendepot zu verteilen. Die Dienstan­
weisung wurde den betreffenden Dienststellen neu­
erlich in Erinnerung gebracht. 

33 .42 . 1  Der Wareneinsatz für die Tagesverpfle­
gung lag im LBK und UKH5 bei rd 33 5, im RZH 
belief er sich auf 38 5. Bei der Überprüfung der 
Verpflegswirtschaft stellte der RH fest, daß die 
Zuschüsse aus dem 50zialfonds und die Erlöse aus 
den Essenmarken den Wareneinsatz nicht deckten. 

33 .42.2 Der RH erachtete es grundsätzlich als 
zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn die betriebs­
angehörigen Verpflegungsteilnehmer mit ihrem 
Beitrag zumindest den Wareneinsatz decken. 

33 .42.3 In ihrer Äußerung gab die Anstalt 
bekannt, daß sie in Anbetracht der Empfehlung des 
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RH in Verhandlungen mit dem Zentral betriebsrat 
stehe. 

3 3.43 . 1 Im LBK wurde ein beachtlicher Teil der 
Essenportionen für das Forschungs- und Verwal­
tungszentrum ( FVZ) der AUV A hergestel lt, 
wodurch sich in der Gebarung des LBK eine nicht 
unwesentliche Mehrbelastung ergab. 

33 .43.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die 
Mehrkosten, welche durch die Mitversorgung des 
FVZ entstehen, im Wege der 5elbstkostenrechnung 
auszuscheiden und der Zentral stelle anzurechnen 
wären. 

Kassenwesen 

33 .44. 1 Die Abwicklung des Bargeldverkehrs 
erschien dem RH im RZH umständl ich. Über die 
jeweiligen Kontenbewegungen bei der Hausbank 
des RZH wurden die Kontoauszüge von diesem 
Geldinstitut an die HauptsteIle nach Wien gesandt. 
Obwohl diese Kontenbewegungen ständig dieselbe 
Größenordnung aufwiesen, mußte jede Barabhe­
bung und Einzahlung durch den Kassier mittels 
Fernschreiben an das Finanzreferat der HauptsteIle 
in Wien gemeldet werden. 

33 .44.2 Der RH empfahl, den durchschnittlichen 
Bedarf an Barmitteln dem Geldinstitut in Bad 
Häring von der HauptsteIle anweisen zu lassen. 
Auf die Verständigung durch den Kassier sollte ver­
zichtet werden, da die Bankauszüge für die 
Buchungsvorgänge ausreichen müßten und das 
RZH mit einer Zweitausfertigung auf dem laufen­
den gehalten werden könnte. 

33 .44.3 Die AUVA meinte demgegenüber, bei 
einer automatischen Dotierung des Kontos durch 
die HauptsteIle in Höhe des voraussichtlichen 
Monatsbedarfes könnte ein Zinsenverlust eintreten. 

33 .44.4 Der RH vermochte dieser Ansicht nicht 
zu folgen und verblieb bei seinem Vereinfachungs­
vorschlag. 

33 .45 . 1  Bei der Überprüfung der.tür das UKHM 
und RZM gemeinsam geführten Kassa stellte der 
RH fest, daß an den Kassenstandsnachweisungen 
keine Numerierung vorgenommen wurde. 

33 .45 .2 Da gern § 4 1  Abs 6 RV die fortlaufende 
N umerierung ausdrücklich vorgesehen ist, sollte 
diesem Formerfordernis ein erhöhtes Augenmerk 
gewidmet werden. 

3 3.45.3 Die Anstalt hat das Entsprechende veran­
laßt. 

33 .46. 1 Die Genehmigung von Dienstreisen 
oblag grundSätzlich der Hauptsteile, dem Verwal­
tungsleiter kam nur ein Mitwirkungsrecht hinsicht­
lich der Verwaltungsbediensteten zu, während er 
auf die Dienstreisen der Angehörigen des ärztli­
chen Dienstes und Pflegedienstes keinerlei Einfluß 
hatte. 
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33.46.2 Nach Ansicht des RH war diese Vor­
gangsweise mit der wirtschaftlichen Verantwort­
l ichkeit des Verwaltungsleiters nicht vereinbar. Da 
hiezu eine nachträgliche Kontrolle der Reiserech­
nungen nicht ausreicht, wurde vorgeschlagen, dem 
Verwaltungsleiter nicht nur ausreichende Ihforma­
tionen bezüglich sämtlicher Reisebewegungen 
zuzuleiten, sondern auch das Recht zur Stel lung­
nahme einzuräumen. 

33.47. 1 Ein Betriebsratsmitglied des RZH hat 
1 977 für verschiedene Fahrten nach Wien, die es 
zwecks Teilnahme an Fraktionsbesprechungen 
durchführte, Reisegebührenrechnungen gelegt und ' 
von der Anstalt die Auslagen ersetzt erhalten. 

33.47.2 Der RH regte an, Aufwände, die mit der 
Geschäftsführung des (Zentral-)Betriebsrates 
zusammenhängen, nicht mehr zu Lasten der AUVA 
zu verrechnen. 

33.47.3 Wie die Anstalt mitteilte, wurde Entspre­
chendes veranlaßt. Barauslagen für diesen Zweck 
würden in Hinkunft aus dem Betriebsratsfonds 
ersetzt werden. 

Konsiliarärzte 

33.48 . 1 . 1  Bei der Überprüfung fiel dem RH auf, 
daß es im LBK wie auch im UKHM an einem 
Augenarzt fehlte. 

33.48 . 1 .2 Für die in hohem Ausmaß erforderliche 
urologische Betreuung der Patienten im RZH sind 
al lein im Jahre 1 978 rd 4 1 3  000 S bezahlt worden. 

33.48 .2 Nach Ansicht des RH sollten die Bemü­
hungen um ausreichende fachärztliche Versorgung 
einerseits und eine Pauschalierung oder Herabset­
zung der Kostenvergütung andererseits fortgesetzt 
werden. 

33.49 . 1  Die Tätigkeit der Konsiliarärzte bei der 
AUV A entbehrte einer vertraglichen Regelung. 

33.49.2. Wenngleich die konsiliarärztliche 
Betreuung der Patienten gut funktionierte, erach­
tete der RH dennoch eine Festlegung der Lei­
stungsverpflichtung für zweckmäßig. 

33.49.3 Die Anstalt stellte entsprechende Veran­
lassungen in Aussicht. 

Wohnungswesen 

33.50. 1 Die AUV A stellte ihren Bediensteten im 
Krankenhaus- und Rehabilitationsbereich Wohn­
möglichkeiten zur Verfügung. Bei dem im Eigen­
tum der AUVA stehenden Wohnraum handelt es 
sich einerseits um Personalwohnhäuser und Eigen­
tumswohnungen, die getrennt von der jeweiligen 
Anstalt geführt werden und andererseits um Appar­
tements und Wohnungen, die zum Krankenhaus 
gehören, wie dies bspw beim LBK der Fall ist. Bei 
den erstgenannten wurden die Betriebskosten, 
Abschreibungen usw den Einnahmen gegenüberg�­
stellt und nach Saldierung der Abgang ermittelt. 
Für die zum LBK gehörenden Wohnungen bzw 

Appartements wurden die Kosten im Rahmen des 
gesamten Spitalsbetriebes verrechnet und nicht 
gesondert ausgewiesen. 

33.50.2 Der RH empfahl, die Kosten für den 
Wohnraum getrennt von jenem des Spitalbereiches 
zu erfassen. 

33.50.3 Die AUV A erklärte hiezu, daß die 
Ermittlung des Abganges dort keine Schwierigkei­
ten bereite, wo eine getrennte Betriebsführung die­
ser Einrichtungen gegeben sei. Hinsichtlich der im 
Krankenhausbetrieb integrierten Wohnungen und 
Unterkünfte wurde eine Untersuchung der gegebe­
nen Möglichkeiten unter Bedachtnahme auf den 
damit verbundenen Verwaltungsaufwand eingelei­
tet. 

33.5 1 . 1  Im Personalwohnhaus beim LBK befan­
den sich 44 Appartements und zwei große Woh­
nungen. Für die Appartements (25 m2) wurden 
280  S, ds rd 1 1  S je m2 als Beitrag zum Betriebs­
und Erhaltungsaufwand eingehoben. Bei den 
Wohnungen wurden 7 S je m2 verrechnet, wobei 
Kalt- und Warmwasser sowie Heizung inbegriffen 
waren. 

33.5 1 .2 Der RH empfahl, den Benützungsent­
geltbeitrag anzuheben, zumal er unter jenem der 
Schwesternappartements wie auch unter dem 
steuerlichen Sachbezugswert (8  S/m2) lag. 

33.5 1 . 3  Die Anstalt erklärte hiezu, die abwei­
chende Gebührenregelung sei deshalb erfolgt, weil 
Appartements aus Gründen der absoluten Mobilität 
vol l möbliert zur Verfügung gestellt werden. Eine 
Erhöhung des Kostenbeitrages sei nach Anhörung 
der Personalvertretung vorgesehen. 

33.5 1 .4 Der RH erachtete demgegenüber den 
Unterschiedsbetrag für beachtlich, da auch die 
Wohnungen über gewisse Einbaumöbel verfügten, 
die bereits oauseits beigesteIlt worden seien. 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 

34 Da das Prüfungsverfahren bei der Steiermär­
kischen Gebietskrankenkasse wegen der erforderli­
chen Bearbeitung der umfangreichen Stel lung­
nahme der überprüften Stelle /bis zum Redaktions­
schluß dieses TB noch nicht abgeschlossen werden 
konnte, wird das Prüfungsergebnis erst im Nach­
trag zu diesem TB Aufnahme finden. 

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Gesundheit und Umwelt­

schutz 
a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  

V o r j a h r e n  
Bundesstaatliehe Impfstoffgewinnungsanstalt 

35 Der RH hat anläßlich der Gebarungsüberprü­
fung der Bundesstaatlichen Impfstoffgewinnungs-
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anstalt im Jahre 1 970 eine Neufassung der Richtli­
nien für die Einreihung der Bediensteten der Unter­
suchungsanstalten der Sanitätsverwaltung aus 195 1  
empfohlen. 

Seit der letzten Mitteilung des BMGU vom 
1 6. März 1978 (siehe TB 1977 Abs 31 und TB 1 978 
Abs 36), daß die Arbeiten noch andauerten, ist dem 
RH trotz mehrmaliger Erinnerungen keine Ant­
wort mehr zugekommen. 

Bundesanstalten für veterinärmedizinische 
Untersuchungen in Linz und Innsbruck 

36. 1 . 1  Zu der in Aussicht gestellten Erlassung 
eines BG über die Einrichtung und den Betrieb der 
veterinärmedizinischen Bundesanstalten (siehe TB 
1974 Abs 42 . 1 . 3  und TB 1978 Abs 35. 1 )  teilte das 
BMGU mit, daß ein diesbezüglicher Gesetzesent­
wurf nach wie vor in Ausarbeitung stünde. 

36. 1 .2 Der RH erwiderte, daß er auf das Fehlen 
einer gesetzlichen Grundlage bereits seit dem Jahr 
1950 hinweise und ersuchte daher, die Vorarbeiten 
zur Erlassung ehestens zum Abschluß zu bringen. 

36.2 Die Richtlinien für die Bewertung der bei 
den Bundesanstalten vorkommenden Tätigkeiten 
(siehe TB 1974 Abs 42 .5 .2 und TB 1978 Abs 35.2) 
stehen noch immer aus. 

36.3 Schließlich teilte das BMGU mit, daß der 
Modellversuch bezüglich des Eutergesundheits­
dienstes bei der Bundesanstalt für Tierseuchenbe­
kämpfung in Mödling (siehe TB 1978 Abs 35.3) 
abgesch lossen worden sei, die Ergebnisse - auf das 
gesamte Bundesgebiet bezogen - jedoch wenig 
befriedigend gewesen wären. Die Milchuntersu­
chungen würden für das Land Niederösterreich in 
beschränktem Umfang gegen kostendeckende 
Gebühren weiter fortgesetzt. 

Der RH ersuchte das BMGU um ergänzende 
Mitteilung, inwieweit die Ergebnisse der bisher 
durchgeführten Versuche nunmehr eine bundesein­
heitliche Regelung des Eutergesundheitsdienstes 
erwarten lassen. 

Veterinärmedizinischer Grenzbeschaudienst 

37 . 1  Zur Neuorganisation des veterinärmedizini­
schen Grenzbeschaudienstes (siehe TB 1978 
Abs 38 . 1) , teilte das BMGU mit, daß zwischenzeit­
l ich die Grenzeintrittsstel len im Raume Hegyesha-
10m, Nickelsdorf, Klingenbach und Sopron-Bahn­
höfe zu einer Bereichsorganisation zusammenge­
faßt worden seien. Von der Bildung weiterer 
Bereichsorganisationen hätte das BMGU außer im 
Raume Kufstein-Kiefersfelden zur Zeit Abstand 
genommen, da einerseits die Entfernungen zwi­
schen den einzelnen Grenzeintrittsstel len teilweise 
zu groß seien und andererseits erst Erfahrungen 
mit solchen Einrichtungen gewonnen werden müß­
ten . Darüber hinaus machte das BMGU die Ein­
richtung weiterer Bereichsorganisationen noch 
davon abhängig, ob weitere Planstellen zur Verfü­
gung stünden. 
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37.2 Bezüglich der vom BMGU in Aussicht 
gestellten Schließung von etwa 2 1  wenig benützten 
Grenzeintrittsstellen (siehe TB 1 978 Abs 3 8 . 1 )  ist 
dem RH keine weitere Mitteilung zugegangen. 

37.3 Das Konzept des BMGU für die dienst­
rechtliehe Sanierung des Grenzbeschaudienstes im 
Rahmen der Neuorganisation (siehe TB 1978 
Abs 38 .2) sehe die Besetzung aller stärker frequen­
tierten Eintrittsstellen mit Vertragstierärzten vor. In 
Ermangelung von am Grenzbeschaudienst interes­
sierten Tierärzten könne jedoch eine Verwirkli­
chung dieses Vorhabens nur schrittweise erfolgen. 

37 .4 Die Inventarführung der GrenzeintrittssteI­
len wurde durch das BMGU bereits im Erlaßwege 
geregelt. 

Bundeshebammenlehranstalten in Wien und Graz 

38 Zur Empfehlung des RH hinsichtlich der 
Umgestaltung der Hebammenausbi ldung (siehe 
TB 1977 Abs 32.6.2 und TB 1978 Abs 37. 1 )  stellte 
das BMGU nach Abschluß der angestel lten Überle­
gungen die Vorbereitung einer einwandfreien 
rechtlichen Grundlage in Aussicht. 

Die Arbeiten an den neuen Gebarungs- und Ver­
rechnungsrichtlinien seien bis zur Herausgabe einer 
Allgemeinen Kassenvprschrift zurückgestel lt wor­
den (siehe TB 1978 Abs 37.2) . 

Der RH hat die Zusagen des BMGU vorgemerkt 
und wird über den weiteren Schriftwechsel im 
nächsten TB berichten. 

Umweltmeßwagen 

39. 1 Zu den Unfällen mit den ressorteigenen 
Umweltmeßwagen teilte das BMGU dem RH 
(siehe TB 1977 Abs 34. 1 und Abs 34.2) nunmehr 
mit; daß es im Einvernehmen mit dem BMF auf die 
aus dem Teilverschulden der Fahrer der bundesei­
genen Fahrzeuge entstandenen Forderungen an 
Reparaturkosten in der Höhe von rd 22 000 S und 
26 000 S bereits in den Jahren 1978 und 1979 ver­
zichtet habe. 

Eine zeitgerechte Verständigung des RH sei 
infolge eines Versehens unterblieben. 

39.2 Zum grundsätzlichen Problem der Verwen­
dung von Organen der Landesdienststellen als Len­
ker der bundeseigenen Umweltmeßwagen und über 
die Behebung der daraus erwachsenden Schwierig­
keiten bei der Hereinbringung von Schadenersatz­
forderungen (siehe TB 1977 Abs 34. 1 )  ist ein weite­
rer Schriftwechsel im Gange. 

Ermessensausgaben der laufenden Gebarung 1 977 

Umweltschutzfibel 

40. 1 . 1 . 1  Die Feststellung des RH (TB 1978 
Abs 40. 1) , daß dem in der ÖNORM A 2050 enthal­
tenen Grundsatz des Wettbewerbes mangels eines 
Versuches zur Betrauung des Österreichischen 
Bundesinstitutes für Gesundheitswesen (kurz 
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ÖBIG) m i t  der Ausarbeitung einer Umweltschutzfi­
bel nicht entsprochen wurde, vermochte das 
BMGU durch keine überzeugenden Argumente zu 
entkräften. Es verwahrte sich ge�en die Feststel lung 
des RH, das BMGU habe dem OBIG von vornher­
ein die fach l iche Eignung für die Ausarbeitung 
eines eigenen Konzeptes für eine Umweltschutzfi­
bel abgesprochen, übersah dabei aber, daß es in sei­
ner früheren Stel lungnahme zu dieser Feststellung 
Anlaß gegeben hatte ; überdies führte es nunmehr 
selbst an, daß eine Befassung des ÖBIG nur zusätz­
l iche Kosten, jedoch kein qual itativ besseres Ergeb­
nis erbracht hätte, konnte aber auch hiefür wegen 
Unterlassung einer Aufforderung zu einer entspre­
chenden AnbotsteIlung für ein eigenes Konzept des 
ÖBIG keinen Nachweis für die Richtigkeit dieser 
Behauptung erbringen . 

40. 1 . 1 .2 Im übrigen widerrief das BMGU seine 
frühere Mittei lung an den RH, wonach dem Bund 
von dem mit der Erstellung der Umweltschutzfibel 
betrauten Verlag die Urheberrechte übertragen 
worden seien und begründete damit abermals seine 
ursprüngliche Abstandnahme von der Beauftragung 
des ÖBIG zur Verwirkl ichung des von dem Verlag 
ausgearbeiteten Konzeptes für diese Veröffentl i ­
chung. 

40. 1 .2 Der RH sah insb angesichts dieser Wider­
sprüche betreffend die Übertragung des Urheber­
rechtes seine schon früher dargelegte Auffassung 
bestätigt, daß aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit an läßlich der Herstel lung der 
Umweltschutzfibel zunächst das ÖBIG mit der Ent­
wicklung eines eigenen Projektes und der Erarbei­
tung der hiezu erforderlichen Ideenskizze zu 
beauftragen und die technische Herstel lung der 
Veröffentlichung nach den Grundsätzen der 
ÖNORM A 2050 und entsprechend den ressortin­
ternen Richtl inien zu vergeben gewesen wäre. 

Krankenansta1ten-Kostenrechnung 

40.2. 1 . 1  Der RH hat im TB 1 978 seine Kritik an 
der mangelhaften Abrechnung der Verträge mit der 
ARGE-Kostenrechnung nach einer Einsichtnahme 
in die Unterlagen dargelegt und das BMGU im 
September 1 979 um weitere Aufklärung bzw Vor­
lage der ordnungsgemäßen Abrechnung der Auf­
träge mittels Belegen ersucht. 

40.2. 1 .2 Am 25. März 1 980, somit nach Ablauf 
von rd sechs Monaten, übermittelte das BMGU 
dem RH eine vorläufige Stellungnahme des Inhalts, 
daß erforderliche Untersuchungen im Gange seien 
und sich ein Bericht in Ausarbeitung befinde, i n  
welchem dem RH noch vor dem Bericht des Bun­
desministers für Gesundheit und Umweltschutz an 
den Nationalrat die Ergebnisse seiner Prüfung hin­
sichtlich der Erfül lung aller vertragl ich übernom­
menen Verpfl ichtungen, insb auch der ordnungsge­
mäß detai l l ierten Abrechnung einschl ießlich der 
notwendigen Belege, gesondert m itgetei lt und zu 
dem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen der 

Tätigkeit der ARGE-Kostenrechnung sowie zu der 
Preisangemessenheit der Verträge Stellung genom­
men werde. 

40.2. 1 . 3 Ein solcher Bericht ist dem RH jedoch 
bisher noch nicht zugegangen. 

40.2. 1 . 4 Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat mit dem Präsidenten des RH am 
1 0. Juli 1 980 hinsichtl ich der weiteren Vorgangs­
weise vereinbart, daß die ARGE-Kostenrechnung 
für alle Verträge die vorgesehenen Abrechnungen 
samt Belegen dem BMGU vorzulegen hätte und die 
vom BMGU buchhalterisch und fachl ich geprüften 
und anerkannten Unterlagen sodann dem RH zur 
Überprüfung zur Verfügung zu stellen wären. Der 
RH hat sich auch' bereit erklärt, vorerst jene 
Abrechnungen zu überprüfen, die bis dahin vorge­
legt werden könnten, soferne das BMGU nicht die 
gesamten Abrechnungen in einem vorzulegen in 
der Lage se i .  Jedenfalls müßte gewährleistet sein, 
daß die Belege zu den einzelnen Abrechnungen bis 
zum Abschluß der Überprüfung sämtl icher Abrech­
nungen zur Verfügung stünden. 

40.2 . 1 .5 Aufgrund dieser Vereinbarung und wie­
derholter Äußerungen seitens des BMGU, wonach 
alle Abrechnungen h inreichend belegt seien, hat der 
RH die ehestbaldige Vorlage der erwähnten Unter­
lagen erwartet, um seiner Verpfl ichtung zur 
Berichterstattung dem Nationalrat gegenüber nach­
kommen zu können. 

40.2 . 1 .6 In  einem als abschließende Stel lung­
nahme bezeichneten Schreiben des Bundesministers 
für Gesundheit und Umweltschutz vom 
6. August 1 980 wurde der RH davon in Kenntnis 
gesetzt, daß das BMGU die Abrechnung der 
ARGE-Kostenrechnung zu dem Vertrag betreffend 
die "Ermittlung von Faktoren für die gewichtete 
Zweckzuschußberechnung" im Betrag von rd 
1 ,876 Mi l l  S einer näheren Prüfung unterzogen 
habe. Das BMGU beschrieb seine Vorgangsweise 
bei der Prüfung der Abrechnungsunterlagen, die als 
Modell für die Prüfung der restl ichen Vertragsab­
rechnungen dienen sollte, und ersuchte den RH, 
nun seinerseits die geprüften Belege einer Überprü­
fung zu unterziehen. Das BMGU wies darauf hin,  
daß es e ine zusätzl iche Prüfungsarbeit geleistet 
habe, indem es Personen, die für die ARGE­
Kostenrechnung gearbeitet hätten, über das Aus­
maß ihres Arbeitseinsatzes befragt habe. 

Im Zuge dieser aufgrund detai l l iert belegter 
Abrechnung ermöglichten Untersuchungen seien 
nunmehr Unregelmäßigkeiten, Differenzen und 
unaufklärbare Abweichungen zutage gekommen, 
so daß das BMGU von einer weiteren inhaltl ichen 
Prüfung Abstand genommen und den Sachverhalt 
am 24. Jul i 1 980 unter Bezugnahme auf § 84 Abs 1 
StPO der Staatsanwaltschaft zur. Kenntnis gebracht 
habe. Ferner sei der Vertrag vom 3. Oktober 1 977 
über Planungs-, Beratungs- und Durchführungslei­
stungen mit dem Auftragsumfang von rd 72 Mi l l  S, 
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der unkündbar bis 1 98 1  laufen sollte, als aufgelöst 
erklärt worden. 

40.2 . 1 .7 Die Prüfungshandlungen des BMGU 
waren im Zeitpunkt dieses Schreibens nicht so weit 
gediehen, daß eine umfassende buchhalterische und 
fachliche Prüfung und Anerkennung aller Belege 
sowie eine abschließende Beurteilung der Vertrags­
abrechnung durch das BMGU hätte erfolgen kön­
nen. 

40.2.2 . 1  Der RH vermochte daher das Schreiben 
des BMGU vom 6.  August 1 980 nicht als abschlie­
ßend zur Kenntnis zu nehmen und die Vorausset­
zungen für eine Überprüfung der Vertragsabrech­
nung durch den RH im Sinne der Ve'reinbarung 
vom 1 0. Juli 1 980 als nicht gegeben anzusehen. Er 
war jedoch wegen der Besonderheit des Geba­
rungsfalles bereit, dem Ersuchen des BMGU zu 
entsprechen und dessen bisherige Prüfungshand­
lungen hinsichtlich des Vertrages betreffend die 
"Ermittlung von Faktoren für die gewichtete 
Zweckzuschußberechnung" , insb aber auch d ie 
nunmehr zur Verfügung stehenden Belege, auf ihre 
Eignung für eine detaill ierte Abrechnung zu über­
prüfen. 

40.2.2.2 Anläßlich einer am 1 9. August 1 980 
durchgeführten Überprüfung der bisherigen Vor­
gangsweise des BMGU bei der Prüfung der Ver­
tragsabrechnungen der ARGE-Kostenrechnung 
stellte der RH fest, daß vom BMGU für die fachli­
che Beurtei lung eine besondere Arbeitsgruppe ein­
gesetzt wurde. Diese hatte mit ihren Erhebungen in 
der Belegprüfung im wesentlichen den Stand 
erreicht, wie er dem RH vom Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz am 6.  August 1 980 
mitgeteilt wurde. 

40.2.2.3 Der RH stellte fest, daß das BMGU 
bemüht war, eine kritische und aus gegebenem 
Anlaß auch über das sonSt übliche Maß hinausge­
hende Prüfung anzustellen. Die dabei vom BMGU 
eingeschlagene Vorgangsweise war schon deshalb 
als richtig zu beurteilen, weil in jenen Teilbereichen 
der Abrechnungen, wo detail l ierte Unterlagen zur 
Verfügung standen bzw vom BMGU zusätzlich 
beschafft wurden, Unregelmäßigkeiten aufgedeckt 
wurden, die zu einem Verdacht auf strafgesetzlich 
erhebliche Tatbestände und damit zur Befassung 
der Staatsanwaltschaft geführt haben. Insoferne 
könnten daher diese Prüfungshandlungen als 
Modell für die Vorgangsweise bei den noch aus­
ständigen Prüfungen der Abrechnungen der weite­
ren fünf Verträge mit der ARGE-Kostenrechnung 
dienen. 

40.2.2.4 Im Hinblick darauf, daß einerseits die 
inhaltliche Prüfung des erSten Vertrages anläßlich 
der Befassung der Staatsanwaltschaft durch das 
BMGU selbst abgebrochen und somit auch hin­
sichtlich der Beurtei lung der Preisangemessenheit 
und Qualität der Leistung noch kein abschließen-
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der Bericht erstellt worden ist und andererseits die 
gern dem Modellfall durchzuführende Prüfung der 
Abrechnungen zu den übrigen Verträgen mit der 
ARGE-Kostenrechnung noch ausständig war, ver­
mochte der RH im Zeitpunkt dieser Berichterstat­
tung n icht vorauszusehen, wann ihm die im Sinne 
der Vereinbarung vom 1 0 . Juli 1 980 vom BMGU 
buchhalterisch und fachlich geprüften und aner­
kannten Abrechnungen samt Belegen für sämtliche 
Verträge zwecks Überprüfung zur Verfügung ste­
hen werden. Der RH ersuchte das BMGU jedoch, 
die ausständigen Prüfungen voranzutreiben, allen­
falls für die Beurteilung der Qualität und Preisan­
gemessenheit sachverständigen Rat einzuholen und 
ihm sodann die Prüfungsergebnisse mitzutei len. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e n  J a h ­
r e n  1 9 7 8  u n d  1 9 7 9  

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und 
-forschung in Wien 

Organisations- und Personalangelegenheiten 

4 1 . 1 . 1  Die Geschäfts- und Personaleintei lung der 
Bundesanstalt (BA) war seit November 1 969 nicht 
mehr auf den aktuellen Stand gebracht worden. 
Daher waren in dieser Bedienstete enthalten, die 
seit langem nicht dem Personalstand der BA ange­
hörten, andererseits schienen im Dienststand 
befindliche Bedienstete nicht auf. Die darin vorge­
nommene Aufgabenverteilung der verschiedenen 
Organisationseinheiten entsprach nicht mehr den 
Tatsachen. So kam auch die inzwischen vorgenom­
mene Bildung von Gruppen und die Bestel lung von 
Gruppenleitern nicht zum Ausdruck. Die Vertei­
lung der Aufgaben auf die einzelnen Bediensteten 
war zwangsläufig überholt und die Tätigkeit der 
einzelnen Bediensteten nicht richtig ausgewiesen. 

4 1 . 1 .2 Der RH empfahl dem BMGU, die BA zu 
veranlassen, einen verbindlichen Geschäftsvertei­
lungsplan zu erstellen und diesen jeweils auf dem 
laufenden Stand zu halten. 

4 1 . 1 . 3 Das BMGU hat die Leitung der BA ent­
sprechend angewiesen. 

4 1 .2 . 1  Die Unterschriftsbefugnis von Bedienste­
ten stützte sich häufig auf schriftliche oder mündli­
che Weisungen des Anstaltsleiters, die nur für einen 
einzelnen Geschäftsfal l  Geltung hatten. 

4 1 .2 .2 Der RH empfahl, die Unterschriftsbefug­
nisse al lgemein verbindlich festzulegen, um für 
ejnen geordneten Verwaltungsablauf zu sorgen. 

4 1 .2 .3 Das BMGU hat das Erforderliche veran­
laßt. 

4 1 .3 . 1  Bei der BA wurden 3 Abteilungsleiter als 
Gruppenleiter bezeichnet. Die Gruppeneinteilung 
war weder in e inem Geschäftsverteilungsplan aus­
gewfesen noch in einer sonstigen allgemeinen Wei-
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ung begründet und hatte auch kaum praktische 
. uswirkungen. In keinem Fall übten die Gruppen­
leiter Dienstaufsichts- oder fach l iche Überprü­
fungsfunktion aus. 

4 1 .3 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß Grup­
penleiter sachlich n icht erforderlich seien und emp­
fahl , von einer Gruppeneintei lung bei der BA 
Abstand zu nehmen. 

4 1 .3 .3 Laut Stel lungnahme des BMGU sei die 
Bestel l ung von Gruppenleitern wegen der erforder­
l ichen Gesamtschau bei der Erstellung von Befun­
den und Gutachten unbedingt erforderlich. 

4 1 .3.4 Der RH erachtete die Bestellung von 
Gruppenleitern weiterhin als nicht erforderlich, da 
diese schon bisher keine echte Funktion ausübten 
und der Anstaltsleiter al lein für die einheitl iche 
Erstel lung von Gutachten und Befunden verant­
wortlich zeichnete. 

4 1 .4 . 1  Der Anstaltsleiter war durch die Über­
nahme der Funktion von drei Abtei lungsleitern, der 
Leitung der Verwaltung und der EDV-Einheit, 
sowie durch die Überprüfung aller Geschäftsfälle 
dreier weiterer Abteilungen bis an die Grenze sei­
ner Leistungsfähigkeit belastet. Diese Vorgangs­
weise wurde von ihm damit erklärt, daß bestimmte 
Abtei lungsleiter ihren Aufgaben nicht voll gerecht 
würden. 

4 1 .4.2 Dieser Zustand erschien dem RH nicht 
nur auf längere Sicht untragbar, sondern auch al l­
gemein anerkannten Organisationsgrundsätzen 
widersprechend. 

Er empfahl, für die Besetzung der Abteilungen 
mit entsprechend qualifizierten Führungskräften zu 
sorgen. Diese hätten eigenverantwortlich ihren 
Fachbereich auch vor Gericht zu vertreten. 
Dadurch würde der Anstaltsleiter entlastet und in 
die Lage versetzt werden, die von ihm zu leistenden 
Überstunden auf ein tragbares Maß zu verringern. 

4 1 .4 .3 D:1s BMGU erklärte den Mangel an ent­
sprechend qualifizierten Fachkräften mit den in der 
öffentl ichen Verwaltung gebotenen Gehältern, da 
priv:1te Untersuchungsanstalten bessere Verdienst­
mögl ichkeiten aufwiesen. Eine Änderung dieser 
u ngü nstigen Wettbewerbslage habe sich erst in 
allerletzter Zeit abgezeichnet. Das BMGU sei im 
Ei nvernehmen mit der Anstaltsleitung um eine ziel­
gerichtete Personalpolitik bemüht. Eine umfassende 
Koordinierung der Gutachtertätigkeit der Anstalt 
sei unbedingt erforderlich, zumal die Gerichte den 
Anstaltsleiter ':1 ls Sachverständigen bevorzugten. 

Die Bestellung eines Leiters der Verwaltung sei 
vorbereitet worden, h ingegen sollte die EDV-Ein­
heit wegen ihrer zentralen Bedeutung unmittelbar 
dem Anstaltsleiter unterstellt bleiben. 

4 1 .4 .4 Der RH führte demgegenüber die fehler­
hafte Leitungsorganisation der Anstalt auf Mängel 
im Führungsstil und Arbeitskl ima zurück. 

4 1 .5 . 1  Die Abteilungen wiesen eine stark unter­
schiedl iche Anzahl von Mitarbeitern auf. 

4 1 .5 .2 Der RH empfahl, die Aufgaben- und Per­
sonalvertei lung unter sinngemäßer Anwendung der 
im Bundesministeriengesetz 1 973 dargelegten 
Grundsätze neu zu überdenken. 

4 1 .5 .3  Laut Stel lungnahme der BMGU seien der 
Arbeitsanfal l und d ie fachl iche Spezifizierung der­
art unterschiedlich, daß 'eine gleiche personelle Aus­
stattung der Abteilungen ausgeschlossen wäre. Bei 
der Neufassung der Geschäfts- und Personaleintei­
lung werde man aber um eine besser ausgewogene 
Struktur bemüht sein. 

4 1 .6 . 1 Iflllerhalb der Abteilungen wurden ver­
schiedene Aufgabengebiete als Referate und die 
damit betrauten Bediensteten als Referatsleiter 
behandelt. Eine formelle Bestel lung zu solchen war 
nicht erfolgt. Die Referate waren großteils nur mit 
einem Bediensteten besetzt, teilweise dem Abtei­
lungsleiter, teils aber dem Anstaltsleiter unmittelbar 
unterstel lt und damit der Dienstaufsicht des Abtei­
lungsleiters entzogen. 

4 1 .6.2 Der RH erachtete nur mit einem Mitar­
beiter besetzte Referate als unwirtschaftlich und 
unzweckmäßig. Er empfahl, die bisherige faktische 
Referatseintei lung aufzulassen und nur dort Refe­
rate einzurichten, wo sie durch besondere Aufga­
bensteIlung, bedeutsamen Umfang und entspre­
chende personelle Ausstattung sachlich gerechtfer­
tigt erschienen. 

4 1 .6 .3 Wie das BMGU mitteilte, würden die 
Referate bei einer zu erlassenden Geschäfts- und 
Personaleinteilung, soweit ein sachlicher Zusam­
menhang gegeben sei, Abteilungen zugeordnet wer­
den. Wo ein solcher Zusammenhang nicht 
bestünde, würden Referate unmittelbar der 
Anstaltsleitung unterstellt werden. 

4 1 .7. 1 Die Mängel in der Aufbau- und Ablaufor­
ganisation der Anstalt waren teils in der unzurei­
chenden Dienstaufsicht des BMGU gegenüber dem 
Anstaltsleiter und vor allem auch in dessen persönli­
cher Arbeitsweise begründet. Der Anstaltsleiter ver­
kehrte, bedingt durch seine tagsüber häufige Abwe­
senheit von der Anstalt infolge seiner Tätigkeit als 
Gerichtssachverständiger, mit den Bed iensteten 
zwecks Erled igung von Geschäftsstücken oftmals 
nur schriftl ich. Diese Vorgangsweise wirkte sich 
auf die Erledigung der Befunde und Gutachten ver­
zögernd aus, da die Bearbeiter für die schriftliche 
Gegenäußerung erhebliche Zeit aufwenden muß­
ten. 

Außerdem belastete die unmittelbare Erteilung 
von Weisungen an Bedienstete unter Ausschaltung 
der verantwortlichen Abtei lungsleiter das Arbeits­
klima. 

4 1 .7.2 Da alle wesentlichen Aktivitäten auf die 
Person des Anstalts leiters abgestellt waren, 
befürchtete der RH bei dessen Ausfa l l  weitere Stö-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 131 von 265

www.parlament.gv.at



rungen des Arbeitsablaufes. Der RH empfahl 
daher, die derzeit unbesetzten Abteilungsleiterpo­
sten mit qual ifizierten Kräften zu besetzen und mit­
tels entsprechender Nachwuchspflege einen rei­
bungslosen Arbeitsablauf auch bei Verhinderung 
des Anstaltsleiters sicherzustellen. 

4 1 .7 .3 Das BMGU verwies auf seine Bemühun­
gen, die Anstalt im Interesse von Gesundheits- und 
Konsumentenschutz in einem optimalen Funktions­
zustand zun halten. Die ständige Fühlungnahme 
mit der Anstalt gewährleistete eine entsprechende 
Dienstaufsicht. Allerdings sei der Leiter der Anstalt 
als Fachmann überaus angesehen, so daß zahlreiche 
amtliche und private Stellen auf seine unmittelbare 
Einschaltung Wert legten. 

4 1 . 8 . 1  Außer der BA waren im selben Amtsge­
bäude auch die Bundesanstalt für chemische und 
pharmazeutische Untersuchungen sowie das Bun­
d�sstaatliche Serumprüfungsinstitut untergebracht, 
die alle dem BMGU unterstanden. Jede der drei 
Anstalten verfügte über eine eigene Rechnungs­
stelle. 

4 1 .8 .2 Der RH empfahl, die Aufgaben der Rech­
nungsstellen dieser drei Dienststellen zusammenzu­
legen. 

4 1 .8 .3  Das BMGU erachtete im Hinblick auf die 
geplante Übersiedlung dieser Dienststellen derzeit 
eine Zusammenlegung der Aufgaben der Rech­
nungsstellen nicht für zweckmäßig. 

4 1 .8 .4 Da das BMGU die örtliche Verlagerung 
d�r drei Anstalten erst zu planen beabsichtigte und 
die Durchführung erfahrungsgemäß viele Jahre in 
Anspruch nehmen wird - bei der Grazer Anstalt 
waren hiefür bis zur Fertigstel lung rd 20 Jahre 
erforderlich - verblieb der RH bei seiner Empfeh­
lung. 

4 1 .  9. 1 Die gemeinsame Ministerialbuchhaltung 
des BMS und BMGU hatte im Februar 1 977 al le 
organisatorischen Vorkehrungen für den geplanten 
Anschluß der Untersuchungsanstalten des BMGU 
an die Zentrale Elektronische Datenverarbeitungs­
anlage (ZEDVA) im Bundesrechenzentrum (dem 
nunmehrigen Bundesrechenamt) im Wege der 
Buchhaltungen der Landesinvalidenämter getroffen 
und der Zentralsektion einen Zeitplan zur Kenntnis 
gebracht, wonach der Anschluß der Kassen- und 
Verrechnungsgeschäfte der BA mit 1 .  Juni 1 977 
vorgesehen war. 

Wie die Gebarungsüberprüfung ergab, war trotz 
dieser umfangreichen Vorarbeiten ein solcher 
Anschluß bisher nicht erfolgt. 

4 1 .9.2 Der RH hielt die Übernahme der Buch­
haltungsaufgaben durch die Buchhaltungen der 
Landesinvalidenämter für dringend geboten und 
empfahl, diese ehestens vorzunehmen. 

4 1 .9.3 Das BMGU stellte entsprechende Unter­
suchungen über die Zweckmäßigkeit eines 
Anschlusses der BA und der übrigen Bundesanstal-
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ten für Lebensmitteluntersuchung a n  das Bundesre­
chenamt in Aussicht. 

4 1 .9 .4 Der RH erwiderte, eine nochmalige Prü­
fung der Zweckmäßigkeit wäre nicht mehr erfor­
derlich, sondern lediglich die 1 977 getroffene Ent­
scheidung durchzuführen. 

4 1 . 1 0 . 1  Das BMGU hat wesentliche Fachgebiete, 
wie Organisation, Personalauslastung, Einstufung 
d�r Bediensteten entsprechend ihren Tätigkeiten, 
ElI1haltung der Geschäftseintei lung, Rationalisie­
rung des Dienstbetriebes und der Arbeitsmethoden 
sowie die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrunge� 
bei der BA nicht geprüft. 

4 1 . 1 0 .2 Da die regelmäßige Durchführung derar­
tiger Amtsinspektionen bei nachgeordneten Dienst­
stellen dem BMGU durch § 4 Abs I des Bundesmi­
nisteriengesetzes 1 973, BGBI Nr 389, auferlegt ist, 
empfahl der RH, diese umfassende Prüf tätigkeit 
ehestens zu entwickeln. 

4 1 . 1 0 .3 Das BMGU erachtete eine Verstärkung 
der fachlichen Prüf tätigkeit wegen der vollen 
arbeitsmäßigen Auslastung der in Betracht kom­
menden Bediensteten nur für schwer möglich. 

4 1 . 1 0 .4 Der RH erwiderte, bisher sei eine fachli­
che Prüftätigkeit durch das BMGU überhaupt nicht 
erfolgt, ihre Notwendigkeit stehe angesichts der 
zahlreichen festgestellten Mängel jedoch außer 
Zweifel. 

. 4 1 . 1 1 .  Weiters empfahl der RH die Ausarbeitung 
ell1es Schulungskonzeptes für d ie Grundausbildung 
neuer Mitarbeiter am Arbeitsplatz und deren lau­
fen�e �ortbildung sowie die Einrichtung des 
betneblichen Vorschlagswesens im Sinne der Richt­
l inien der Bundesregierung vom Juni 1 978 .  

Das BMGU hat Entsprechendes veranlaßt. 
4 1 . 1 2. 1  Der BA waren für das Jahr 1 978 insge­

samt 1 0 8  Planstellen (29 A, 30 B, 1 5  C, 1 9  D, 1 E, 
1 P3, 1 0  P4 und 3 PS) zugewiesen worden. Hievon 
waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung drei 
Planstellen unbesetzt. 

Für den Stellenplan 1 979 beantragte der Anstalts­
leiter 54 zusätzliche Planstellen ( 1 0  A, 24 B, 1 0  C, 
5 D und 5 VB II). Dem Antrag an das BMGU war 
a.ber ?ich� zu entnehmen, für welche Organisa­
tlonsell1helten und für welche besonderen Aufga­
benbereiche die angeforderten Planstellen vorgese­
hen waren. Wie der RH ergänzend erhoben hat, 
bestanden nur für zusätzliche 23 Planstellen kon­
krete Vorstel lungen. 

4 1 . 1 2 .2 Da sich zur Zeit der Gebarungsüberprü­
fung die Arbeitsabläufe in der BA in schrittweiser 
Umstellung auf die Datenverarbeitungs- und Text­
verarbeitungsanlage befanden und überdies kein 
a.usreichender Geschäftsverteilungs- und Organisa­
tlonsplan vorlag sowie Belastungsnormen für die 
Beurteilung der Auslastung fehlten, erschien dem 
RH die Erarbeitung eines Personal-Sollstandes für 
die BA nicht möglich. 
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Der RH empfahl, durch eingehende Untersu­
chungen den für die BA zur Bewältigung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben notwendigen echten Perso­
nalbedarf festzustellen. Auszugehen wäre hiebei 
von einer wirkungsvollen Aufgabenverteilung und 
von zumutbaren Belastungsnormen für die ver­
schiedenen Tätigkeiten. 

4 1 . 1 2 .3 Laut Stellungnahme des BMGU werde 
der Stellenplan der BA regelmäßig in Abstimmung 
zwischen sachlichen Notwendigkeiten und den all­
gemeinen personalpolitischen Möglichkeiten 
erstellt . Für Anforderungen zusätzlicher Planstellen 
werde jeweils eine eingehende Begründung ver­
langt. 

4 1 . 1 2 .4 Da der RH eine Aussage über das Ergeb­
nis einer umfassenden Untersuchung des Personal­
bedarfs verrnißte, h ielt er seine Empfehlung auf­
recht. 

4 1 . 1 3 . 1  Der RH hatte bereits im Jahre 1 970 eine 
Neufassung der für alle Untersuchungsanstalten 
der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung, so auch 
für die Lebensmitteluntersuchungsanstalten, gelten­
den Einreihungsrichtlinien aus dem Jahre 1 9 5 1  
empfohlen, d a  sie den gegebenen Verhältnissen 
nicht mehr entsprachen. Trotz laufender Betreibun­
gen wurden diese Richtlinien noch immer nicht 
erlassen. 

4 1 . 1 3.2 Der RH empfahl, die nunmehr seit 
1 0  Jahren ausstehende Neuordnung ehestens zu 
einem Abschluß zu bringen. 

4 1 . 1 3 .3 Das BMGU anerkannte nach wie vor die 
Notwendigkeit der Erlassung derartiger Einrei­
hungsrichtl inien, verwies jedoch auf die erforderli­
che Abstimmung mit den übrigen Untersuchungs­
anstalten des Ressorts. 

4 1 . 1 4 . 1  Aufgrund einer fernmündlichen Mittei­
lung der Präsidialsektion des BMS aus dem 
Jahre 1 963 war ein Zusatzurlaub für Bedienstete 
des radiologischen Laboratoriums bei einem 
Urlaubsanspruch von 14 Werktagen im Ausmaß 
von zusätzlichen 10 Werktagen, Dei 20 von 8 Werk­
tagen und bei 26 von 2 Werktagen zu gewähren. In 
der Folge wurde für zwei Mitarbeiter dieser Abtei­
lung der Zusatzurlaub unbeschadet der jeweiligen 
Höhe des Urlaubsanspruches allgemein mit 
1 0  Werktagen bemessen. Gleichzeitig wurden den 
elf Bediensteten der hygienisch-bakteriologischen 
Abteilung 7 zusätzliche Urlaubstage zugestanden. 

Das BMGU hat diese Regelung mit der ähnli­
chen Übung der Gemeinde Wien für infektions­
und strahlengefährdete Bedienstete begründet. 

4 1 . 1 4.2 Nach Auffassung des RH wäre die der­
zeitige Handhabung mangels einer gesetzlichen 
Grundlage einzustellen oder, falls sachlich gerecht­
fertigt, für eine entsprechende gesetzliche Unter­
mauerung zu sorgen. 

4 1 . 1 4 .3 Das BMGU erachtete diesen Zusatzur­
laub als Sonderurlaub gern §§ 42 Abs 4 bzw 43a DP 

bzw nunmehr § 74 BDG 1 979 sowie § 29a 
VBG 1 948 ausreichend gedeckt. 

4 1 . 1 4 .4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
da für die Beurteilung als Sonderurlaub sowohl 
eine entsprechende AntragsteIlung als auch die 
Abwicklung eines förmlichen Verfahrens fehlte. 

4 1 . 1 5 . 1  Entsprechend der Verordnung des BMS 
vom 5 .  Juni 1 962, BGBI Nr 1 58 ,  umfaßte der örtli­
che Wirkungsbereich der BA die Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und das nördliche Burgen­
land (außer den Bezirkshauptmannschaften Güs­
sing, Jennersdorf und Oberwart). 

Die BA nahm Untersuchungen über den Zustand 
von Brunnen aber auch im Gebiet der Bezirks­
hauptmannschaften Güssing, Jennersdorf und 
Oberwart vor, was zu langen Anmarschwegen, 
Nächtigungen und Überstunden zur Aufarbeitung 
der Untersuchungen führte. 

4 1 . 1 5 .2 Der RH erachtete diese Vorgangsweise 
weder für zweckmäßig noch wirtschaftlich und 
empfahl, die Tätigkeit im südlichen Burgenland der 
BA in Graz zu übertragen. 

4 1 . 1 5 .3 Das BMGU sagte eine Untersuchung der 
entsprechenden organisatorischen Vorkehrungen 
zu. 

Taxanteile 

4 1 . 1 6. 1  Die Auszahlung von Taxanteilen beruhte 
ursprünglich auf dem Erlaß des Ministeriums des 
Inneren vom 22. Juni 1 908 ,  Min. Verordnungsblatt 
Nr 1 3, der die "Dienstesinstruktion für die k.k. all­
gemeinen Untersuchungsanstalten für lebensmit­
tel" regelte und auf § 24 des Gesetzes betreffend 
den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen 
Gebrauchsgegenständen, RGBI Nr 89/ 1 897, ge­
stützt war. Gern § 1 8  der Dienstesinstruktion fielen 
dem technischen Personal der BA für Lebensmittel­
untersuchung von den für technische Untersuchun­
gen und Gutachten einlaufenden Taxen 40 vH als 
Remuneration zu. 

Zufolge der verschiedenen Übergangsregelungen 
standen die genannten Rechtsvorschriften weiter in 
Geltung, bzw wurde die Dienstesinstruktion wieder 
Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung. 
Mit Erlaß des BMS vom 24. Februar 1 948 und vom 
1 5. April 1 948 wurde im Einvernehmen mit dem 
BMF die Verteilung der Taxanteile neu geregelt 
und die Höhe der auszuzahlenden Remuneratio­
nen mit 20 vH der Betriebseinnahmen bestimmt. 

Die Weitergeltung der Dienstesinstruktion von 
1 908 ergab sich schließl ich aus der Lebensmittelge­
setz-Novelle, BGBI Nr 23 1 1 1 950, und dem Lebens­
mittelgesetz 1 95 1 ,  BGBI N r 239, wonach die bisher 
aufgrund des § 24 des Lebensmittelgesetzes 1 896 
ergangenen Verordnungen als im Sinne dieser Bun­
desgesetze erlassen gelten. 

4 1 . 1 6 .2 Nach Ansicht des RH sieht das Lebens­
mittelgesetz 1 975, BGBI Nr 86, keine Leistung von 
Taxanteilen an die Bediensteten der Lebensmittel-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 133 von 265

www.parlament.gv.at



untersuchungsanstalten vor, sondern hat im § 76 
das Außerkrafttreten des LMG 1 95 1  und der auf­
grund desselben erlassenen Verordnungen aus­
drücklich bestimmt. Auch aus den Übergangsbe­
stimmungen der §§ 77 - 79 läßt sich kein Anhalts­
punkt für eine Weitergeltung der Dienstesinstruk­
tion von 1 908 gewinnen. 

Da auch im Dienst- und Besoldungsrecht keine 
Taxanteile vorgesehen sind, fehlte nach Auffassung 
des RH jedenfalls seit dem Inkrafttreten des 
LMG 1 975 für die Auszahlung derartiger Bezugs­
bestandteile an die Bediensteten der BA eine mate­
riellgesetzliche Grundlage im Sinne des Art 1 8  
Abs r B-VG. Entsprechend diesem rechtsstaatli­
chen Grundsatz der Verwaltung wären diese 
gesetzlich nicht gedeckten Ausgaben einzustellen 
oder für die Schaffung einer tauglichen Rechts­
grundlage im Dienst- und Besoldungsrecht zu sor­
gen. Eine entsprechende Bereitschaft war bereits im 
Jahre 1 963 seitens des BKA, des BMF und des BMS 
bekMRdet worden. 

4 1 . 1 6.3 Nach der gegenteiligen Rechtsmeinung 
des BMGU seien durch §§ 77 Abs 1 Z 2 und 79 
Abs 1 und 2 LMG 1 975 d ie Taxanteile gedeckt. 
Überdies biete das jeweilige Bundesfinanzgesetz 
auch die formellen Rechtsgrundlagen für die Zah­
lung. 

Eine Neuregelung im Rahmen der Besoldungs­
vorschriften werde angestrebt, erweise sich aber als 
schwierig, weil SchlechtersteI lungen vermieden 
werden sollten . 

4 1 . 1 6 .4 Der RH entgegnete, daß sich aus dem 
Wortlaut der angeführten Stellen des LMG 1 975 
kein Anhaltspunkt für die Auszahlung von Taxen 
gewinnen lasse, weil diese Übergangsregelungen 
lediglich den Weiterbestand der Lebensmittelunter­
suchungsanstalten gewährleisten sollten. Gemäß 
dem anerkannten Grundsatz der doppelten gesetz­
lichen Bedingtheit aller Akte der Haushaltsführung 
erscheine die Vorsorge eines finanzgesetzl ichen 
Ansatzes im jeweiligen Bundesfinanzgesetz nicht 
ausreichend. Sol lte nicht eine anderweitige gesetzli­
che Deckung gelingen, wäre die Auszahlung von 
Taxanteilen einzustellen. 

4 1 . 1 7 . 1  Die Anspruchsvoraussetzungen und die 
Verteilung der Taxanteile an die Bediensteten der 
BA waren mit einem Erlaß des BMS vom 8 .  Juli 
1 959 geregelt worden. Diesem zufolge stand dem 
Anstaltsleiter ein Anteil in Höhe von 25 vH der auf 
d ie BA insgesamt entfal lenden Taxen zu, der nur 
mit der Höhe des Brutto-Monatsbezuges begrenzt 
war. Die übrigen Anstaltsbediensteten waren in vier 
Gruppen zu unterteilen, denen verschieden hohe 
Hundertsätze an den Taxanteilen zufließen sollten. 

Auf den Anstaltsleiter entfielen in den letzten 
beiden Jahren monatliche Taxanteile zwischen rd 
10 1 00 S (Mai 1 977) und 39 500 S (März 1 978) 
und auf d ie übrigen rd 1 00 Mitarbeiter der BA 
zusammen zwischen rd 40 300 S (Mai 1 977) und rd 
1 58 000 S. 

1 33 

4 1 . 1 7 .2 Nach Auffassung des RH hätte die Rege­
lung der Taxanteile des Anstaltsleiters nicht mit 
Einzelverfügungen, sondern im Rahmen grundsätz­
licher Weisungen erfolgen und insbesondere die 
mit Erlaß des BMS vom 8.  Jänner 1 965 für d ie übri­
gen Bediensteten eingeführte Punkteregelung, wel­
che die bisherige Auf tei lung nach festen Hundert­
sätzen ablöste, auch die Taxanteile des Anstaltslei­
ters umfassen sollen. 

4 1 . 1 7 .3 Das BMGU hat eine Behebung der 
bemängelten Formgebrechen für die nächste Erlaß­
regelung in Aussicht gestellt. 

4 1 . 1 8 . 1  Für die Berechnung der Taxen wurden 
sämtliche Betriebseinnahmen der BA aufgrund von 
Gebührenvorschreibungen herangezogen. 

Eine Firma erhielt für die zunächst in voller 
Höhe bezahlten Untersuchungen jeweils im Nach­
jahr einen Mengenrabatt, der rd 29 000 S ( 1 977) 
und 50 000 S ausmachte. 

Eine Berichtigung der schon im Vorjahr auf­
grund der Bruttoeinnahmen berechneten Taxan­
teile erfolgte n icht. 

4 1 . 1 8 .2 Nach Ansicht des RH sind durch diese 
Vorgangsweise Taxanteile ausbezahlt worden, d ie 
durch keine tatsächlichen Einnahmen der BA 
gedeckt waren. 

4 1 . 1 8 .3  Das BMGU hat die nachträgliche 
Gewährung von Mengenrabatten als unstatthaft 
bezeichnet. 

4 1 . 1 9. 1  Mit Erlaß vom 1 6. Dezember 1 976 setzte 
das BMGU die BA davon in Kenntnis, daß sich das 
BMJ gemäß den Bestimmungen des LMG 1 975 
nicht mehr veranlaßt sehe, dem BMGU für die von 
den Gerichten vereinnahmten Untersuchungsge­
bühren die Pauschalabfindung zu überweisen, so 
daß die Grundlage für die bisher erfolgte Auszah­
lung der diesbezüglichen Taxanteile weggefallen 
sei. Die BA wurde angewiesen, ab 1 .  Jänner 1 977 
die bisher geübte Ausschüttung von Taxanteilen aus 
der Pauschalabfindung für Gerichtsgebühren nicht 
mehr vorzunehmen. 

Der Anstaltsleiter teilte hiezu dem BMGU mit 
Schreiben vom 30. Dezember 1 976 seine Rechtsan­
sicht mit, wonach den Bediensteten der BA das 
Recht auf diese Taxanteile als Teil des Gehaltes 
erwachsen wäre. Gleichzeitig wurde beantragt, 
diese Taxanteile aus den Einnahmen der BA abzu­
decken und den Ausgabenrahmen wie bisher zu 
halten .  

Am 12 .  Jänner 1 977 hat die BA die Taxanteile 
unter Einbeziehung der Pauschalabfindung aus 
Gerichtsgebühren in  der für das Jahr 1 976 monat­
lich festgelegten Höhe von rd 45 000 S an den 
Anstaltsleiter und die Bediensteten ausbezahlt. 

Das BMGU hat die BA mit Erlaß vom 
23. Februar 1 977 auf die Unzulässigkeit dieser Aus­
zahlung hingewiesen und sich weitere Veranlassun­
gen zur Hereinbringung dieses Betrages vorbehal­
ten. Mit Erlaß vom 1 3 . Juni 1 977 wurde die BA 
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vom BMGU aufgrund des Ergebnisses einer 
Besprechung mit der Finanzprokuratur angewiesen, 
den genannten Betrag von den für den Monat 
Juni 1 977 auszuzahlenden Taxanteilen einzubehal­
ten bzw andernfalls den Übergenuß gesondert 
rückzufordern. 

Nachdem diese Weisung noch zweimal wieder­
holt worden war, wurde der BA schließlich mit 
Erlaß vom 2 1 .  Juli 1 977 mitgeteilt, daß die bisheri­
gen Anordnungen zum Einbehalt durch Aufrech­
nung auf Weisung des Bundesministers vorläufig 
ausgesetzt würden, aber ein Verzicht auf die beste­
henden Rückforderungsansprüche nicht in Erwä­
gung gezogen werde. Der genannte Betrag von rd 
45 000 S wurde dementsprechend in den Forde­
rungsvormerk aufgenommen. Das gerichtliche Ver­
fahren zur Hereinbringung dieses Betrages ruhte. 

4 1 . 1 9.2 Der RH erachtete die Auszah lung von 
Taxanteilen aus der Pauschalabfindung aus 
Gerichtsgebühren als rechtlich unbegründet und 
zielführende Schritte zur Hereinbringung der 
Rückforderung als geboten. 

Er empfahl dem BMGU, alle rechtlichen Mög­
lichkeiten auszuschöpfen, um den Bund vor finan­
ziellem Schaden zu bewahren. 

4 1 . 1 9 .3 Das BMGU teilte die Auffassung, daß ab 
dem Jahre 1 977 keine haushaltsrechtliche Grund­
lage für solche Zahlungen gegeben gewesen und 
daher die gegenständliche Auszahlung zu Unrecht 
erfolgt sei. Die Hereinbringung durch Aufrechnung 
sei auf Wunsch des Zentralausschusses der Perso­
nalvertretung ausgesetzt worden, um den Arbeits­
frieden und das Arbeitsklima an der Anstalt zu 
erhalten. Dabei sei auch berücksichtigt worden, 
daß nur wenige Bedienstete die Rechtslage gekannt 
hätten und ihnen der gute Glaube beim Übergenuß 
gemangelt habe. 

Aus diesen Gründen habe das BMGU auch auf 
allfällige Ersatzansprüche nach § 1 Abs 1 lit b und c 
des Bundesgesetzes über den Verzicht auf Ersatz­
forderungen des Bundes gegen Bundesorgane, 
BGBI Nr 1 82/ 1 967, verzichtet. 

4 1 . 1 9.4 Der RH verwies abschließend auf die 
widersprüchliche Haltung, die das BMGU in dieser 
Angelegenheit bewiesen habe und zog das Vorlie­
gen der Voraussetzungen für einen Verzicht auf 
diese Ersatzforderung des Bundes in Zweifel. 

4 1 .20. 1  Wie emem Geschäftsstück vom 
5 .  Juli 1 977 zu entnehmen war, beabsichtigte das 
BMGU, als Ausgleich für den Wegfall der Taxan­
teile aus dem Gerichtskostenpauschale die aus den 
Betriebseinnahmen der BA auszuschüttenden Tax­
anteile von 20 vH auf 30 vH zu erhöhen. 

4 1 .20.2 Der RH erachtete eine solche Anhebung 
im Hinblick auf den dargelegten Mangel einer 
materiellgesetzlichen Grundlage der Taxanteile für 
unvertretbar. 

4 1 .20.3 Das BMGU hielt demgegenüber diese 
Vorgangsweise aus Bill igkeitsüberlegungen für 
geboten und rechtlich für vertretbar. 

4 1 .20.4 Der RH verblieb auf seinem Standpunkt. 

Sachverständigentätigkeit 

4 1 .2 1 . 1  Im Gegensatz zu den verwaltungsbe­
hördlichen Strafverfahren , in deren Rahmen die BA 
regelmäßig nur schriftliche Gutachten abgab und 
diese allenfalls auf Ersuchen der Strafbehörden 
noch durch weitere schriftliche Stellungnahmen 
ergänzte, machten die Gerichte sehr häufig von der 
im § 48 LMG 1 975 vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch, einen Bediensteten der BA, der mit der 
Untersuchung oder Begutachtung befaßt war, zur 
Darlegung und Ergänzung des Befundes oder Gut­
achtens als Sachverständigen zu vernehmen. 

Die überwiegende diesbezügliche Tätigkeit der 
BA wurde bei dem in unmittelbarer Nähe der BA 
gelegenen Bezirksgericht für Strafsachen Wien ent­
faltet. Außer dem Anstaltsleiter, der oft an jedem 
Arbeitstag der Woche Gerichtstermine wahrzuneh­
men hatte, und dem Stel lvertreter des Anstaltslei­
ters vertraten noch etwa sechs weitere Bedienstete 
die BA in Gerichtsverfahren. 

Für diese Tätigkeit wurden von der BA selbst 
keine Gebühren bemessen oder zum Ersatz vorge­
schrieben. Vielmehr sprachen die Bediensteten bei 
Wiener Gerichten je nach Schwierigkeit des Falles 
und Dauer der Verhandlung jeweils einen Pau­
schalbetrag in der Höhe zwischen 200 S und 500 S 
als Sachverständigengebühr an, der ihnen regelmä­
ßig vom Gericht auch in dieser Höhe bemessen und 
entweder bar ausbezahlt oder auf Privatkonto über­
wiesen wurde. Bei auswärtigen Gerichten wurden 
detail l iertere Gebührenrechnungen gelegt. 

4 1 .2 1 .2 Im Gegensatz zu der hiezu erklärten 
Meinung des Anstaltsleiters war der RH der Auf­
fassung, daß die in Befolgung einer gerichtlichen 
Ladung von Bediensteten der BA gern 
§ 48 LMG 1 975 zu erbringende Sachverständigen­
tätigkeit zu den Dienstesobliegenheiten eines ent­
sprechend qual ifizierten Bediensteten zähle. Diese 
Leistungen, die auch regelmäßig in der Dienstzeit 
erbracht wurden, waren schon durch die Besoldung 
der betreffenden Personen als Bedienstete der BA 
entsprechend entlohnt, zumal sie aufgrund ihrer 
Funktion in der BA Verwendungszulagen gern 
§ 30 a Abs 1 Z 3 GG 56 bezogen, im Rahmen derer 
al le zeitlichen und mengenmäßigen Mehrleistungen 
abgegolten waren. 

Ferner wurden die gern § 3 8 1  Abs 1 Z 2 StPO 
festgesetzten SachverStändigengebühren zufolge 
Abs 2 dieser Bestimmung jedenfalls vom Bund vor­
geschossen, gleichviel ob ein späterer Kostenersatz 
erfolgte oder nicht. In Fällen, in denen also das 
gerichtliche Strafverfahren durch Freispruch oder 
Einstellung endete, und die Kosten nicht hereinge­
bracht werden konnten, oder die Sachverständigen­
gebühren unter 250 S lagen, hatte daher der Bund 
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fü r die Tätigkeit der Bediensteten der BA doppelt 
:l ufzukommen. 

Gern § 238 Abs 2 der Geschäftsordnung der 
Gerichte 1. und I I .  Instanz hat bei Sachverständi­
gen, die bei einem Gericht bleibend als solche 
bestellt sind (was zufolge der ex lege Bestel lung 
durch § 48 LMG 1 975 erfü l lt erscheine) und dafür 
eine Entlohnung erhalten, der Richter die Gebühr 
zu bestimmen, die ein n icht bleibend angestellter 
S:lchverständiger erhalten hätte, die dann bei der 
Einbringung der Kosten so zu behandeln ist, als 
wäre sie tatsächlich ausbezahlt worden. 

Aufgrund dieser Überlegungen empfahl der RH 
dem BMGU, die gemäß § 48 LMG 1 975 bei 
Gericht als Sachverständige auftretenden Bedien­
steten der BA zu veranlassen, für diese Tätigkeit 
künftig keine Gebühren mehr anzunehmen. 

4 1 .2 1 . 3  Laut Stel lungnahme des BMGU beruhe 
diese Auffassung des RH auf der Annahme, die 
Bediensteten der BA seien durch § 48 LMG 1 975 
zu Sachverständigen bei  einem Gericht bleibend 
bestellt worden. Da sich in der angeführten Bestim­
mung weder dem Wortlaut noch dem wohIverstan­
denen Sinn nach eine Stütze für eine solche Rechts­
deutung finde, könne das BMGU dieser Rechtsauf­
fassung n icht beitreten. 

4 1 .2 1 .4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
die SachverStändigeneigenschaft der Bediensteten 
der BA lasse sich mangels einer sonstigen förmli­
chen Bestel lung nur auf § 48 LMG 1 975 stützen. 
Da diese Sachverständ igentätigkeit zu den Dienst­
obliegenheiten dieser Bed iensteten gehöre und sie 
d:lfür von der BA entlohnt würden, vermochte der 
RH weiterh in nicht einzusehen, daß der Bund dop­
pelt für die Tätigkeit der Bediensteten der BA auf­
kommen sol lte. Sollten weiterh in vom Gericht 
Sachverständ igengebü hren ausbezahlt werden, 
wären die Bediensteten der Anstalt zu verhalten, 
diese Gebühren der Anstalt abzuführen, die sie für 
den Bund zu vereinnahmen hätte. 

�ebührenverordnung 

4 1 .22 . 1 Durch Verordnung des BMGU vom 
26. Juli 1 977, BGBI Nr 437, über die tarifmäßige 
Festlegung der Gebühren für die von den Bundes­
anstalten für Lebensmitteluntersuchung vorzu­
nehmenden Untersuchungen und Begutachtungen 
(kurz Gebührenverordnung) ist auf der Grundlage 
des § 42 Abs 5 LMG 1 975 der Gebührentarif für 
die Berechnung der Kosten der Untersuchungen 
und Begutachtungen erlassen worden. 

Die erwähnte gesetzliche Bestimmung sieht vor, 
daß die Gebühren entsprechend den erfahrungsge­
mäß im Durchschn itt hiebei auflaufenden Kosten 
festzu legen sind und stellt ausdrücklich auf einen 
Mittelwert ab. 

Im Gegensatz zu den Zielsetzungen des Gesetzes 
enthält die Durchführungsverordnung samt ihrer 
Anlage einige Best immungen, denen zufolge die 
Kosten von Untersuchungen und Begutachtungen 

1 3 5  

nach tatsächl ich aufgelaufenen Kosten zu ermitteln 
s ind. So etwa sieht die Verordnung für Dienstreisen 
einen Kostenersatz in der Höhe der gern der 
RGV 1 955 zu leistenden Vergütung vor, die ihrer­
seits wieder auf den Ersatz tatsächlich aufgelaufe­
ner Kosten gerichtet ist. 

4 1 .22 .2 . 1  Nach Auffassung des RH widersprach 
diese Regelung dem § 42 Abs 5 LMG 1 975 ,  i nso­
ferne nicht Du rchschnittskosten festgesetzt wu r­
den. 

4 1 .22 .2 .2  Überdies waren auch die Gebührenver­
ordnung und der Gebührentarif im § 42 
Abs 5 LMG 1 975 insoweit nicht ausreichend 
gedeckt, als darin Gebühren, die nicht entspre­
chend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt auf­
laufenden Kosten festgelegt werden können, nach 
tatsäch l ichen Material- , Geräte- und Personalko­
sten zu berechnen bzw für bestimmte Untersuchun­
gen und Begutachtungen durch die Lebensmittelun­
tersuchungs:lnst:llten die Gebühren "nach Arbeits­
:lufwand" festzusetzen sind. 

Der RH empbhl eine entsprechende Anpassung 
der Gebüh renverordnung, bei der auch ein Kosten­
ersatz für Überstu nden und Abschriften vorzusehen 
wäre. 

4 1 .22 .3  Das BMGU bemerkte, im  Begutach­
tungsverbhren seien keine Einwendungen gegen 
'die Gebührenverordnung erhoben worden, stellte 
:lber eine Novel l ierung in Aussicht. 

Rechnungswesen 

4 1 .23 . 1 Die Dienstvorschrift über die Gebarung 
und Rechnungsführung bei den bundesstaatlichen 
Untersuchungsanstalten (UA) des BMGU war zum 
größten Tei l  überholt, unübersichtlich und schwer 
handzuhaben. 

4 1 .23 .2  Der RH empfahl eine entsprechende 
Neubssung unter Bedachtnahme auf die Grund­
sätze der vom BMF im Einvernehmen mit dem RH 
neu zu erlassenden bundeseinheitlichen Allgemei­
nen Kassenvorschrift (AKV). 

4 1 .2 3 . 3  Das BMGU sagte dies zu. 
4 1 .24 . 1 Die Bezirksverwaltungsbehörden unter­

l ießen es des öfteren, Freisprüche oder Einstel lun­
gen in verwaltungsbehörd l ichen Strafverfahren der 
BA umgehend zur Kenntnis zu bringen. Dadurch 
schienen im Forderungsvormerk monatelang zu 
Unrecht Untersuchungsgebühren als offen auf, 
deren Bereinigung zu aufwendigen Erhebungen 
führte. 

4 1 .24.2 Der RH empfahl, auf die Abstel lung die­
ser Mängel bei den Verwaltungsbehörden zu drin­
gen. 

4 1 .24.3 Das BMGU stellte eine Befassung der 
Landeshauptmänner zwecks entsprechender Beleh­
rung der Bezi rksverwaltungsbehörden in Aussicht. 
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4 1 .25 . 1 Die Buchhaltung des BMS, welche die 
Buchhaltungsgeschäfte des BMGU führt, hatte 
anläßlich einer im Jänner 1 978 bei der BA durchge­
führten Kassenstands- und Gebarungsüberprüfung 
ein Ansteigen der offenen Forderungen an Untersu­
chungsgebühren von rd 3 1 4 000 S (Februar 1 976) 
auf [d 2 637 000 S Qänner 1 978) festgestel lt und 
dies auf die angespannte Personallage in der Rech­
nungsstelle der Anstalt zurückgeführt. Zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung im November 1 978 waren 
die Außenstände auf rd 3 628 000 S angestiegen. 

4 1 .25 .2 Der RH empfahl, um eine ordnungsge­
mäße Hereinbringung der offenen Forderungen 
bemüht zu sein und Verjährungsfolgen h intanzu­
halten. Eine zur verstärkten Mahntätigkeit erfor­
derliche Personalvermehrung in der Rechnungs­
steIle könnte durch den Anschluß der Verrech­
nungs- und Kassengeschäfte der BA an die Buch­
haltung des Landesinvalidenamtes vermieden wer­
den. 

4 1 .25 .3 Das BMGU stellte Bemühungen zur ter­
m ingerechten Erledigung der anfal lenden Arbeiten 
in Aussicht. 

4 1 .26. 1 Über d ie Zuordnung bestimmter 
Anschaffungen für den Untersuchungsbetrieb zu 
der Unterteilung (kurz UT) 8 "Aufwendungen" 
oder der UT 3 "Anlagen" gab es Auffassungsunter­
schiede zwischen Anstalt und Buchhaltung. 

Bei bestimmten Laborgeräten erfolgte eine rech­
nungsmäßige Auf teilung in Einzelbestandteile, so 
daß diese anstatt bei den Anlagen unrichtigerweise 
bei den Aufwendungen verrechnet wurden, um die 
dort zum Jahresende noch vorhandene Ausgaben­
ermächtigung auszuschöpfen. 

4 1 .26.2 Der RH empfahl eine verbindliche Fest­
legung über die Zuordnung der zT komplizierten 
Apparaturen. 

. 

4 1 .26.3 Das BMGU stellte d ies in Aussicht. 
4 1 .27. 1 Die Anstalt hat im Oktober 1 978 zwei 

Aufträge für die bauliche Ausgestaltung des EDV-
Raumes von zusammen rd 1 00 000 S vergeben lind 
zu Lasten der Gebarungsgruppe 8 "Aufwendun­
gen" verrechnet. 

4 1 .27.2 Nach Ansicht des RH wäre für d ie Ver­
gabe dieser Baumeisterarbeiten die Bundesgebäude­
verwaltung I zuständig gewesen. Der zur Verfü­
gung gestandene Betrag hätte al lenfalls nach den 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Bundesge­
bäudeverwaltung im Wege eines finanziellen Aus­
gleiches angeboten werden können. 

4 1 .27.3 Die BA nahm die Kritik an ihrer V or­
gangsweise zur Kenntnis. 

An1agen-Anschaffungsp1an 

4 1 .2 8 . 1  Die Ausstattung der BA mit den für d ie 
Untersuchungen erforderlichen Geräten erfolgte im 
wese'ntlichen aufgrund der von ihr gestellten 
Bedarfsanforderungen, weil kein Katalog der gerä-

temäßigen und sonstigen Anlagenausstattung der 
Bundesanstalten für Lebensmitteluntersuchung vor­
handen war. 

Die BA in Wien hat unter Hinweis auf ihre 
Zuständigkeit auch für die Lebensmittelforschung 
jeweils den größten Anteil an Investitionsmitteln 
erhalten (so zB 1 976 rd 9 Mill S, wogegen die 
Anstalten in Innsbruck 1 ,3 Mill S, in Graz und Linz 
jeweils nur 0,4 Mill S bewil ligt erhielten) . 

4 1 .28 .2  Der RH hielt die Erarbeitung eines Kata­
loges der Grund- und Sonderausstattung für sämtli­
che Lebensmittelu�r.ersuchungsanstalten nach Maß­
gabe der ihnen zukommenden Schwerpunkte in der 
Untersuchungstätigkeit zwecks Erstellung eines 
längerfristigen Investitionsprogramms für erforder­
lich. Durch einen gleichmäßigen Standard in der 
Ausstattung sollte auch die im LMG 1 975 gefor­
derte Einheitlichkeit der Untersuchungsmethoden 
und zur Erzielung einwandfreier Ergebnisse eine 
wünschenswerte Typenbereinigung bei den Gerä­
ten gewährleistet sein. 

4 1 .28 .3  Das BMGU vermeinte, die Erarbeitung 
eines längerfristigen, über die Grundausstattung 
hinausgehenden Investitionsprogramms sei mit 
Rücksicht auf die notwendige Anpassung an die 
raschen Entwicklungen der einschlägigen Wissen­
schaften und der Lebensmitteltechnologie kaum 
möglich. 

4 1 .28 .4  Der RH erwiderte, es bestehe jedenfalls 
Übereinstimmung darüber, daß ein Katalog der 
Grundausstattung erarbeitet werden könne ; die 
Arbeiten hiefür wären ehestmöglich in Angriff zu 
nehmen. 

Veransch1agung und Minelbewirtschaftung 

4 1 .29 . 1  Die BA versuchte seit Jahren, durch 
überhöhte Veranschlagung finanzielle Reserven zu 
bilden, die für außerplanmäßige und vorzeitige 
Anlagenanschaffungen verwendet wurden. 

So war es der BA im Jahr 1 977 möglich, in Ver­
bindung mit der vorzeitigen Erfül lung von Anschaf­
fungen einen nicht mehr benötigten Betrag von 
2,6 Mil l S von dem mit 8 240 000 S veranschlagten 
Anlagenansatz (dh im Ausmaß von rd 32 vH) der 
Bundesgebäudeverwaltung für die Bedeckung des 
Mehraufwandes für die baul iche Ausgestaltung der 
AußensteIle im Objekt Alserstraße beim Kapitel 64 
anzubieten. 

Im Jahre 1 978 wurde von den für Anlagen veran­
schlagten 6 020 000 S ein Reservebetrag von rd 
880 000 S (ds rd 1 5 vH des Voranschlages) 
geschaffen. 

4 1 .29.2 Der RH erachtete diese Vorgangsweise 
als nicht im Einklang zu den haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen des Art 6 Pkt VI VEG sowie der 
§§ 6, 7 und 1 6  Abs 3 BHV stehend, wonach die 
Veransch lagung nach den Grundsätzen der Genau­
igkeit und Sparsamkeit unter Zugrundelegung nur 
des sachlich begründeten unabweislichen Jahreser­
forderni,sses zu erfolgen hat. 
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Der RH empfahl eine entsprechend sorgfältige 
Behandlung ' der jeweil igen Bedarfsanforderungen 
der BA. 

4 1 .29.3 . 1 Das BMGU erklärte sich personell 
außerstande, alle Einzelfälle der Bedarfsanforde­
rungen fachlich zu prüfen und verwies auf die Ver­
antwortung der Anstaltsleiter, daß keine überhöh­
ten Veranschlagungen erfolgen. 

4 1 .29.3 .2 Die BA versuchte, die aufgezeigten 
Ungenauigkeiten in der Voranschlagsvorsorge mit 
der Unerfahrenheit der betreffenden Mitarbeiter zu 
rechtfertigen. Die Geräte seien einschließlich ver­
schiedenem Zubehör veranschlagt, aber aus Grün­
den der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit teilweise 
ohne dieses gekauft worden. Schließl ich wäre noch 
eine schwer zu schätzende Teuerung zu berück­
sichtigen, die bis zu 30 vH im Jahr betragen könne. 
Bei Unterschätzung der benötigten Beträge würden 
aber die betreffenden Geräte nicht angeschafft wer­
den können. 

4 1 .29.4. 1 Der RH erwiderte dem BMGU, es 
hätte auf eine zumindest stichprobenweise Über­
prüfung der den Bedarfsanmeldungen beil iegenden 
Richtofferte nicht verzichten sollen. 

4 1 .29.4.2 Der RH entgegnete der BA, die vorge­
brachten Begründungen seien nicht geeignet, die 
ständig wiederkehrenden, überhöhten Bedarfsmel­
dungen der BA zu rechtfertigen. Die Unerfahren­
heit der Bediensteten wäre durch Einschulung zu 
beseitigen, jedoch sei letztlich der Leiter der BA für 
die Veranschlagung verantwortl ich. Schon bei die­
ser wäre eine Streichung des Zubehörs aus Grün­
den der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu erwä­
gen. Die Teuerung wäre nicht nach dem Höchst­
ausmaß im Einzelfall, sondern sei al lenfal ls nach 
dem langjährigen Durchschnitt zu berechnen. Eine 
mögliche Unterschätzung könnte unter der Vor­
aussetzung eines tatsächl ichen Bedarfes Anlaß für 
die Bewil ligung einer Überschreitung genehmigter 
Voranschlagsbeträge geben. Bei Anwendung ent­
sprechender Sorgfalt könnte daher der Grundsatz 
der Budgetwahrheit ohne Schwierigkeiten erfüllt 
werden. 

4 1 .30. 1 Die BA hat im November 1 978 an das 
BMGU einen Antrag auf Bewil l igung zur Einrich­
tung eines EDV -Raumes noch für das Jahr 1 978 
gestellt. Hiezu wurden Angebote vorgelegt, die für 
einen objektiven Preisvergleich nicht geeignet 
waren und auf die ungerechtfertigte Bevorzugung 
einer Firma hinwiesen. 

Das BMGU hat aufgrund von Zweifeln an den 
Kalkulationsgrundlagen der vorgelegten Angebote 
d ie BA angewiesen, ein neues Angebot nachzurei­
chen. 

Die BA hat der Weisung des BMGU keine Folge 
geleistet, sondern lediglich unter Hinweis auf 
äußerste Dringlichkeit nachträglich über die bereits 
durchgeführte Vergabe berichtet. 
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4 1 .30.2 Nach Ansicht des RH war die Nichtbe­
achtung der Weisung des BMGU zur Vorlage 
geeigneter Vergleichsofferte mit dem Hinweis auf 
die Dringlichkeit der Maßnahme insb deshalb nicht 
gerechtfertigt, weil eine solche mangels entspre­
chender baulicher Voraussetzungen nicht gegeben 
war und nur als Vorwand für die Ausschöpfung des 
voranschlagsmäßigen Jahresverfügungsrestes durch 
d ie BA diente. 

Das BMGU hätte im Interesse einer geordneten 
Haushaltsführung auf der Befolgung seiner Wei­
sung - allenfalls unter Hinweis auf d ienstrechtliche 
Folgen - bestehen sollen. 

Der RH empfahl, künftig sicherzustellen, daß die 
vom BMGU erteilten Weisungen befolgt werden. 

4 1 .30.3 Das BMGU ist nur auf d ie ichtvorher­
sehbarkeit der baulichen Verzögerungen, nicht 
aber auf die Nichtbeachtung seiner Weisung einge­
gangen. Ein weiterer Schriftwechsel ist daher im 
Gange. 

4 1 .3 1 . 1  Die BA hat im November 1 978 beim 
BMGU die Überschreitung des im Rahmen des 
Jahresanschaffungsplanes bewill igten Ausgabenbe­
trages zur Ausgestaltung des Anstaltsleiterraumes 
mit Einbaumöbeln (Auftragssumme rd 9 1  000 S) 
beantragt. 

Das BMGU hat hiezu seine fernmündl iche 
Genehmigung erteilt, obwohl noch bauliche Maß­
nahmen und Installationen im Raum des Anstalts­
leiters ausständig und vor Jahresende nicht mehr zu 
bewerkstelligen waren. 

4 1 .3 1 .2 Der RH empfahl, die erfahrungsgemäß 
von der BA gegen Jahresende vermehrt gestellten 
Ansuchen betreffend zusätzliche Ausgabenbewill i­
gungen bzw Erweiterungen des Anschaffungspla­
nes in bezug auf Sparsamkeit und Unabweislichkeit 
des Bedarfes genauest zu überprüfen. 

4 1 .3 1 .3 Laut Mitteilung des BMGU sei es bei 
Erteilung der Genehmigung davon ausgegangen, 
die Möbel könnten noch im Jahre ihrer Anschaf­
fung eingebaut werden. 

In Hinkunft werde es derartige gegen Jahresende 
gestellte Ansuchen genauestens überprüfen . 

4 1 .32. 1  Die BA hatte im Jahre 1 976 ein Spektral­
photometer um rund 1 63 000 S angeschafft. Nach 
zweijähriger Verwendung berichtete die BA dem 
BMGU, daß dieses Gerät wegen wesentlicher kon­
struktionsbedingter Mängel für den vorgesehenen 
Zweck nicht geeignet sei und von der Lieferfirma 
im Rahmen der Gewährleistung gegen ein neues 
einer anderen Type ausgetauscht werde. Für das 
notwendige Zubehör zu dem neuen Gerät wurde 
um Bewi l l igung eines Betrages von rd 84 000 S 
ersucht. Die Bewill igung wurde vom BMGU erteilt. 

Wie der RH feststel lte, wurde tatsächlich ein völ­
lig neues Gerät einer anderen Type angeschafft, 
wobei die Lieferfi rma bereit war, das alte Photome­
ter zum Preis von 1 00 000 S zurückzukaufen. 
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41 .32.2 Nach Ansicht des RH handelte es sich 
bei dem Vorgang nicht um einen im Rahmen der 
Garantie gelegenen Austausch zur Verbesserung 
eines Sachmangels. Auch hätte im Falle eines 
garantiebedingten Austausches kein Anlaß bestan­
den, die schon vorhandenen Zusatzgeräte neuerlich 
anzuschaffen. Durch die unrichtige Darstel lung 
eines Austausches bezweckte die BA offenbar die 
für die Nachschaffung eines vollständig neuen 
U ntersuchungsgerätes erforderliche Genehmigung 
seitens des BMGU zu umgehen . 

Überdies stellte der Vorgang wegen des um den 
Rückkaufpreis verkürzten Ausgabenbetrages einen 
Verstoß gegen das im Art 6 Pkt XVII VEG sowie 
§ 40 BHV verankerte Bruttoprinzip in der Verrech­
nung dar. 

4 1 .32.3 Laut Stel lungnahme des BMGU ließe der 
Vorgang eine je nach Betrachtungsstandort unter­
schiedl iche Beurtei lung zu. Für einen Austausch 
spreche allerdings der Schriftverkehr der BA mit 
der Lieferfi rma. 

In Hinkunft werde noch gründlicher geprüft, ob 
Gebarungsfälle allen materiellen und förmlichen 
Vorschriften genügen. 

4 1 .32 .4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
zumal es sich beim angebotenen Schriftverkehr um 
ein Schreiben der Lieferfirma vom 9.  Mai 1 980 
handle, das zwei Jahre nach Abwicklung des 
Geschäftes verfaßt worden sei und ausdrücklich auf 
eine entsprechende Veranlassung durch die BA 
bezug nehme. 

4 1 .33 . 1 Der RH hat bereits im Jahre 1 963 anläß­
lieh seiner Gebarungsüberprüfung der BA in Graz 
(siehe TB 1 964 Abs 42) die Haushaltsführung des 
damals mit der Anstaltsleitung dieser BA betrauten 
nunmehrigen Leiters der BA in Wien im wesentli­
chen aufgrund der gleichen vorgefundenen Mängel 
beanstandet. 

4 1 .33 .2 Der RH war der Auffassung, daß bei 
Beachtung seiner damaligen Empfehlungen eine 
Wiederholung dieser Mängel bei der BA in Wien 
hätte vermieden werden können. 

41 .33 .3 Das BMGU hat unter Bezugnahme auf 
die in einem Einzelfall (Nachschaffung des Spek­
trophotometers) von ihm nicht als mangelhaft qua­
li fizierte Vorgangsweise dargelegt, daß es den all­
gemein gehaltenen Feststellungen des RH ni�ht fol­
gen könne. 

4 1 .33 .4 Der RH erblickte gerade in d iesem feh­
lerhaften Schluß vom Einzelfall auf die Gesamtheit 
der Haushaltsführung der BA die Ursache dafür, 
daß es dem BMGU bisher nicht gelungen sei, eine 
Wiederholung der schon vor 17 Jahren vom RH 
aufgezeigten Mängel zu verhindern und legte nahe, 
künftig den Empfehlungen zur Verbesserung der 
Haushaltsführung bei der BA mehr Beachtung zu 
schenken. 

4 1 .34 . 1  Die BA hat die zum Jahresende noch 
vorhandenen Jahresverfügungsreste unter allen 
Umständen auszuschöpfen getrachtet. Sie hat sich 
dabei infolge der nur noch knapp zur Verfügung 
gestandenen Zeit auch solcher Maßnahmen 
bedient, die mit einer ordnungsgemäßen und vor­
schriftsmäßigen Verwaltungsführung nicht in Ein­
klang standen. 

So sind zB Ersatzlieferungen für Gegenstände 
veranlaßt worden, die nicht oder nicht mehr vor 
J ah resablau f geliefert werden konnten, wobei in 
einem Fal l über mündl iche Weisung des Leiters ein 
Bediensteter der BA veranlaßt worden war, von der 
Lieferfirma einen fingierten Lieferschein, lautend 
auf das bestellte, aber noch nicht ausgelieferte 
Gerät zu verlangen, um die vollständige und rich­
tige Übernahme vorzutäuschen und die Bezahlung 
zu ermöglichen. 

In anderen Fäl len wurde die Verrechnung von 
bestimmten Gegenständen zu Lasten noch aus­
reichend dotierter, jedoch unrichtiger Gebarungs­
gruppen angeordnet, schl ießl ich sind auch d ie 
Anordnungen des BMGU betreffend die Vermei­
dung nicht dringlicher Belastungen des Bundes­
haushaltes, die ua zu einer Mitbefassung des BMF 
verpfl ichteten, mittels Rückdatierungen von Bestel l­
aufträgen umgangen worden (sogenannter "Sparer­
laß" vom 1 2 . Dezember 1 978) .  

4 1 .34.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise zur Ausschöpfung von Rest-Jahresausgaben­
beträgen wegen des Widerspruches zu dem für die 
Haushaltsführung allgemein geltenden Grundsatz 
der Sparsamkeit und mangels eines Nachweises des 
gern Art 6 Pkt XV VEG sowie § 1 6  Abs 3 BHV 
erforderlichen tatsächl ichen, unabweislichen 
Bedarfs. 

Er empfahl daher, diese Bestimmungen künftig 
sorgfältig zu beachten. 

Der RH stellte weiters dem BMGU zur Erwä­
gung, die mündliche Weisung des Leiters der BA an 
einen Bediensteten, den Haushaltsvorschriften 
zuwiderzuhandeln, auf ihre dienstrechtlichen Aus­
wirkungen zu untersuchen . 

4 1 .34.3 Wie der Leiter der BA hiezu mitteilte, 
seien ihm keine Beispielsfälle für fingierte Übernah­
men von Lieferungen oder sonstigen Leistungen 
bzw Ersatzlieferungen für Gegenstände bekannt. 
Es sei auch nicht richtig, daß eine Lieferfirma über 
sein Betreiben zur Ausstel lung von unrichtigen Lie­
ferbestätigungen angehalten worden wäre. Es sei 
ihm ferner nicht bekannt, daß Anlagegüter als 
Gebrauchsgegenstände verrechnet worden wären. 
Die BA habe auch keine Rückdatierung von melde­
pflichtigen Bestellungen vorgenommen. Sie werde 
aber in Hinkunft auf die Einhaltung der diesbezüg­
lichen Vorschriften besonders achten. 

4 1 .34.4 Da der RH für die von ihm getroffenen 
und vom Leiter der BA bestrittenen Feststellungen 
geeignete Belege hat, wurde der Leiter der BA auf 
die zu den einzelnen Beanstandungen bei seiner 
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Anstalt ohnedies vorhandenen Unterlagen hinge­
wiesen. 

Der diesbezügliche Schriftwechsel ist noch im 
Gange. Auch das BMGU wird zu diesem Sachver­
halt noch gesondert Stel lung nehmen. 

4 1 .35 . 1  Das BMGU hat aufgrund eines Rund­
schreibens des BMF betreffend Ausschöpfung von 
restl ichen Jahresausgabenbeträgen des BVA 1 978 
am 1 2. Dezember 1 978 der BA fernmünd lich m it­
geteilt, daß ab sofort zwecks Vermeidung nicht 
dringlicher Belastungen bis Jahresende 1 978 
Anschaffungen und Leistungsaufträge - ausgenom­
men laufende Betriebsausgaben - über 20 000 S nur 
im Einvernehmen mit dem BMF getätigt werden 
dürfen. In einer vom Anstaltsleiter am 1 2. Dezem­
ber 1 978 daraufhin einberufenen Besprechung 
wurde festgelegt, den bei der Gebarungsgruppe 8 
zu dieser Zeit noch vorhanden gewesenen Rest von 
rd 300 000 S ungeachtet der Bestimmungen des 
"Sparerlasses" zur Gänze auszugeben. Danach 
erfolge auch eine Aufstellung der noch möglichen 
Anschaffungen. 

Nachdem auf Anordnung des Anstaltsleiters bis 
1 3 . Dezember 1 978 Preisvereinbarungen mit den 
Lieferfirmen getroffen worden waren, erteilte die­
ser die Weisung an die für den Einkauf zuständigen 
Bediensteten und an die Rechnungsstelle, die 
Bestellscheine auf das Datum vom 5 .  Dezember 
1 978 zurückzudatieren. 

Weisungsgemäß wurden demnach die geplanten 
Bestel lungen, wie zB die Anschaffung von Labor­
ausrüstung in der Höhe von rd 1 26 000 S und von 
600 I Petroläther in der Höhe von 76 000 S, nach 
dem 1 3 .  Dezember mit dem Datum vom 5. Dezem­
ber 1 978 versehen und durchgeführt. 

4 1 .35.2 Im Hinblick auf den "Sparerlaß" des 
BMF und die diesbezügliche Anordnung des 
BMGU, die eine Vermeidung nicht dringlicher 
Bestellungen infolge der angespannten Haushalts­
lage des Bundes bezwecken sollten, war die Wei­
sung des Anstaltsleiters zur Rückdatierung der 
Bestellscheine ein Zuwiderhandeln gegen die 
Anordnung einer vorgesetzen Dienststelle und 
gegen die bestehenden Gebarungsvorschriften, das 
eine Verletzung der Dienstpflichten darstellte. 

Der RH empfahl, künftig die Gebarungsvor­
schriften und Anordnungen des BMGU betreffend 
die Haushaltsführung zu beachten und ersuchte das 
BMGU, zu diesem Sachverhalt gesondert Stellung 
zu nehmen. 

4 1 .35.3 Laut Stel lungnahme des BA habe der 
Anstaltsleiter am 1 2 .  Dezember 1 978 nicht festge­
legt, den bei der Gebarungsgruppe 8 zu dieser Zeit 
noch vorhanden gewesenen Rest von rd 300 000 S 
ungeachtet der Bestimmungen des "Sparerlasses" 
zur Gänze auszugeben. Es sei auch keine Aufstel­
lung der noch möglichen Anschaffung erstellt wor­
den. 

Im übrigen seien die mit den Bestel lverfahren 
befaßten Bediensteten auf die Gebarungsvorschrif-
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ten und Anordungen des BMGU besonders hinge­
wiesen worden. 

4 1 .35 .4 Der RH erwiderte, daß sämtliche zur 
Rechtfertigung der Vorgangsweise des Anstaltslei­
ters vorgebrachten Ausführungen aufgrund der 
zum gegenständlichen Sachverhalt bei der BA vor­
gefundenen schriftlichen Unterlagen nicht zutref­
fend sind und ihn nicht veranlaßten, von seinen 
Feststel lungen abzugehen. 

Der RH stellte ferner die Frage, wie in Hinkunft 
die Beachtung der Gebarungsvorschriften und 
Anordnungen des BMGU betreffend die Haus­
haltsführung sichergestellt werden sol l ,  da sich das 
Problem der Weisungsbefolgung nicht zwischen 
den Bediensteten der BA und deren Leiter ergibt, 
sondern zwischen dem Leiter der BA und dem ihm 
vorgesetzten BMGU Ein diesbezüglicher Schrift-
wechsel ist noch im Gange. -

Das BMGU wird zu diesem Sachverhalt noch 
gesondert Stellung nehmen. 

4 1 .36. 1 Die BA hat alljährlich ihre Anschaffun­
gen für Anlagen und Aufwendungen in maßgebl i ­
chem Umfang regelmäßig erSt gegen Jahresende 
durchgeführt. So wurden etwa 1 978 vom Voran­
schlagsbetrag für Anlagen von rd 6 Mill S allein rd 
4 Mill S im letzten Jahresviertel ausgegeben .  

4 1 .36.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise wegen der Schwierigkeiten bei der Zuwei­
sung der Monatsvoranschlagsbeträge sowie der 
ungünstigen Arbeitsauslastung und -belastung, die 
gegen Jahresende zu einem unnötigen Arbeitsdruck 
und geringerer Sorgfalt bei der Durchführung von 
Vergabeverfahren als auch bei der Über- und 
Abnahme der teils kostspieligen Anschaffungen 
führte. 

Der RH empfahl, eine gleichmäßige BewirtSchaf­
tung der Budgetmittel durch zeitgerechte Aufgabe 
der vorgesehenen Bestellungen anzustreben. 

4 1..36.3 Die BA erklärte die Anschaffung von 
Anlagen im letzten Jahresviertel m it langen Liefer­
fristen und der Notwendigkeit, die Entwicklung 
von Neuerscheinungen auf dem Laborgerätemarkt 
des betreffenden Jahres abzuwarten. Die BA werde 
sich aber weiterhin um eine möglichst breite zeitli­
che Streuung der Beschaffungsfälle bemühen. 

4 1 .36.4 Der RH erwiderte mit dem Hinweis auf 
noch viele bisher ungenützt gebliebene Möglichkei­
ten zur Verbesserung der gleichbleibenden Mittel­
bewirtschaftung und gleichmäßigeren Verteilung 
der Arbeitskapazität. 

Der diesbezügliche Schriftwechsel ist noch im 
Gange. 

4 1 .37. 1 Die Übernahme und Abnahme von 
Warenl ieferungen wurde ebenso wie die Vorberei­
tung und Durchführung der Beschaffung mit Aus­
nahme der Unterfertigung der Bestellscheine von 
verschiedenen Bediensteten wahrgenommen. Eine 
al lgemeine Regelung über die Auftei lung dieser 
Aufgaben, der zB bei der Abnahme i nsb wegen der 
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Rechtsfolgen betreffend die Geltendmachung von 
Gewährleistungs- und Garantieansprüchen beson­
dere Bedeutung beizumessen ist, lag nicht vor. 

4 1 .37.2 Der RH empfahl eine klare Abgrenzung 
der Verantwortlichkeit für die Übernahme und 
Abnahme von Lieferungen und Leistungen. 

4 1 .37.3 Laut Stellungnahme der BA erfolgte die 
Auswahl der Geräte und die Abnahme der geliefer­
ten Waren stets durch die fachl ich hiezu befähigten 
Beamten, die in der Regel auch mit den betreffen­
den Geräten zu arbeiten hätten. Eine Festlegung 
der Verantwortlichkeit und Aufnahme in den 
Geschäftsverteilungsplan wäre daher nicht möglich. 

4 1 .37.4 Der RH erwiderte, daß gerade unter den 
von der BA angeführten Voraussetzungen kein 
Hindernis bestehen könne, die Verantwortlichkeit 
auch schriftlich festzulegen. 

Beschaffungswesen 

4 1 .38 . 1  In der BA waren die für die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen maßgeblichen Verwaltungs­
vorschriften betreffend die Anwendung der 
ÖNORM A 2050 und die hiezu erlassenen Durch­
führungsbestimmungen des zuständigen BMGU 
nicht vorhanden und auch den mit Beschaffungsan­
gelegenheiten befaßten Bediensteten nicht bekannt, 
obwohl das BMGU wiederholt auf die unbedingte 
Einhaltung dieser Vorschriften beim Bestellvorgang 
hingewiesen hatte und auch die Richtlinien des 
BMF über das Bestellverfahren die Bedachtnahme 
auf diese Vorschriften anordnen. 

Bestimmte Mängel in der Durchführung der 
Bestel lvorgänge waren daher auf die Unkenntnis 
der Vorschriften zurückzuführen, wie zB die 
Nichteinholung von Angeboten oder die Unterlas­
sung der Einholung der erforderlichen Anzahl von 
Gegenangeboten, die Abstandnahme von 
besch ränkten Ausschreibungen ohne schriftliche 
Begründung sowie die Vergabe von Lieferungen 
und sonstigen Leistungen aufgrund von nicht aus­
reichend miteinander vergleichbaren Angeboten. 
Sohin war die nach wirtschaftlichen und techni­
�chen Gesichtspunkten vorzunehmende Ermittlung 
des Bestbieters unter Ausnutzung der Wettbewerbs­
bedingungen nicht gewährleistet. Die Betragsgren­
zen fü r die Durchführung förmlicher Verfahren 
nach den Durchführurtgsbestimmungen zur 
ÖNORM A 2050 (derzeit 1 00 000 S) wurden von 
der BA vielfach nicht genügend beachtet. 

4 1 .38 .2 Der RH empfahl, die vom BMGU zur 
Regelung des Vorganges bei Bestellungen erlasse­
nen Richtl in ien (ÖNORM A 2050 samt Durchfüh­
rungsbestimmungen) den Mitarbeitern nachweis­
lich zur Kenntnis zu bringen und in Hinkunft 
genau zu beachten. 

4 1 .38 .3 Die BA hat dies veranlaßt. 
4 1 .39. 1 In den Unterlagen der BA waren in den 

wenigsten Fällen schriftliche Hinweise über die 
Bestel lvorgänge (Auswahlverfahren, Preislisten 

usw) enthalten. Ebenso war keine geordnete Ablage 
vorhanden. Angebote wurden grundsätzlich nach 
Erledigung des Bestellvorganges vernichtet. Es fehl­
ten auch Aktenvermerke mit hinreichenden 
Begründungen darüber, daß im Einzelfal l aus 
besonderen Gründen (Dringlichkeit, beschränkte 
Anzahl von Bietern) in den Bestellrichtlinien vorge­
sehene Maßnahmen unterlassen oder nicht durch­
führbar waren. Bei Bestel lvorgängen, die aufgrund 
von Preislisten und Katalogen erfolgten, fehlten 
entsprechende Vermerke über d ie Prüfung der 
Preisgünstigkeit. Eine Nachvollziehung und Beur­
tei lung der Vorschriftsmäßigkeit und WirtSchaft­
lichkeit war daher nicht in jedem Fall möglich . 

4 1 .39.2 Der RH empfahl deshalb, künftig in den 
Bestellgrundlagen auf den jeweiligen Auswahlvor­
gang Bezug zu nehmen, die Formvorschriften zu 
beachten und für eine geordnete Ablage der 
Offerte bzw Ausschreibungsunterlagen als Nach­
weis für die Beachtung des Gebotes der Wirtschaft­
lichkeit und Vorschriftsmäßigkeit im Bestellwesen 
zu sorgen. 

41 .39.3 Wie die BA mitteilte, werde den Empfeh­
lungen des RH in Hinkunft entsprochen. 

4 1 .40. 1 Die BA hat bei Anschaffung von ver­
schiedenen Büroeinrichtungen und Büromaterialien 
entgegen den alljährlichen erlaßmäßigen Anord­
nungen das vorgesehene Einvernehmen mit der 
Amtswirtschaftsstelle des BMGU nicht hergestellt. 

4 1 .40.2 Der RH empfahl, künftig in entsprechen­
der Abstimmung vorzugehen, um die Vorteile des 
Zentraleinkaufes zu nützen. 

41 .40.3 Die BA stellte in Aussicht, künftig bei 
solchen Anschaffungsvorgängen einen Vermerk 
über die Befassung der Amtswirtschaftsstel le anzu­
bringen. 

4 1 .4 1 . 1  Für den Bedarf im Labor wurden häufig 
innerhalb kurzer Zeit Nachschaffungen von 
Gebrauchsgegenständen gleicher Art durchgeführt, 
so daß zufolge Wiederholung des Bestellvorganges 
für geringe Mengen die Beschaffungsstelle unnötig 
belastet wurde. 

4 1 .4 1 .2 Der RH empfahl, nach Möglichkeit 
unter gleichzeitiger Anlage eines Lagervorrates auf 
Sammelbestellungen überzugehen. 

4 1 .4 1 . 3 Die BA sagte dies zu. 
4 1 .42. 1 Die BA hat seit Jahren ihren Bedarf an 

Laborglaswaren hauptsächlich bei einer Firma 
gedeckt, die nicht aufgrund eines nach den Verga­
berichtlinien vorgenommenen Verfahrens ausge­
wählt worden war. 

4 1 .42.2 Der RH empfahl, entsprechende Preis­
vergleiche anzustellen und allfällige, bisher nicht 
erfaßte Möglichkeiten finanzieller Vorteile zu nüt­
zen. 

4 1 .42.3 Laut Mitteilung der BA erfolgte die Dek­
kung des Bedarfes an Laborglaswaren hauptsäch-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 141 von 265

www.parlament.gv.at



l ieh bei derselben Firma, da diese, wie fernmündlich 
eingeholte Preisvergleiche immer wieder zeigten, 
die günstigsten Bedingungen biete. In Hinkunft 
würden d iesbezügliche Aktenvermerke angelegt 
werden. 

4 1 .42 .4 Der RH erwiderte, daß fernmündl ich 
eingeholte Preisvergleiche zum Nachwe'is der gün­
stigsten Beschaffungsmöglichkeit nicht ausreichten. 
Vielmehr werde für den Gesamtjahresbedarf 
an hand der Vergaberichtl inien die geeignete Ver­
gabeart zu wählen sein. Diesbezüglich ist noch ein 
Schriftwechsel im Gange. 

4 1 .43. 1 . 1  Die BA hat für die Ausstattung des 
Äther- und Stinkraumes nach der Bestellung und 
Bezahlung des Gesamtbetrages von rd 958 000 S im 
Jahre 1 976 eine Teillieferung im Wert von rd 
85  000 S It Lieferschein erst im  November 1 978 
erhalten. 

4 1 .43 . 1 .2 Ferner wurden im November 1 976 
auch Wandverbauten im Wert von rd 695 000 S 
bestellt und noch im selben Jahr bezahlt, deren Lie­
ferung erst im August 1 978,  also erSt rd eineinhalb 
Jahre nach der Bezahlung erfolgte. 

4 1 .43.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, wei l  die Vorschriften für die Haushaltsfüh­
rung des Bundes nicht beachtet wurden, so insb 
hinsichtlich der Unstatthaftigkeit vorzeitiger 
Anweisungen (§ 28 BHV), der Verwendung und 
Vollziehung der Ausgaben nur nach Maßgabe des 
unabweislichen Bedarfes und bei Beobachtung der 
größten Sparsamkeit (Art 6 Pkt XV VEG in Ver­
bindung mit § 1 6  Abs 2 und 3 BHV), der Fälligkeit 
in bezug auf d ie Zugehörigkeit von Ausgaben zur 
Rechnung eines Finanzjahres (Art 6 Pkt XXII 
VEG) sowie der Unzulässigkeit der Erfassung 'und 
Nachweisung von Gegenständen zu einem Zeit­
punkt, zu dem diese noch gar nicht übernommen 
worden sind und daher keinen Bestandteil des 
Inventars bi lden (Richtlinien für die Inventar- und 
Materialverwaltung). Infolge unzulässiger Voraus­
zahlungen über einen derart langen Zeitraum 
waren allgemeine Kassenmittel des Bundes zum 
finanziellen Nachteil des Bundes gebunden. 

4 1 .43.3 Laut Stellungnahme der BA seien die 
Labormöbel und Wandverbauten rechtzeitig gelie­
fert, jedoch teilweise bei den Lieferfirmen bis zur 
Montage, die sich durch den schleppenden Baufort­
schritt seitens der Bundesgebäudeverwaltung bei 
der Generalsanierung der Anstalt unvorhersehbar 
verzögert habe, auf Abruf gelagert worden. Über­
dies wäre die vorzeitige Bezahlung nicht nachteilig 
gewesen, weil die Möbel bei Zahlung zum Zeit­
punkt der Montage teurer gekommen wären. 

4 1 .43.4 Der RH erwiderte, die Bestel lungen für 
die Anstaltseinrichtung seien im vorletzten Monat 
des Jahres 1 976 erfolgt, als wohl vorhersehbar war, 
daß die Generalsanierung nicht bis Jahresende 
abgeschlossen sein werde; sohin halte er den Vor-
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wurf einer vorzeitigen Anweisung von Haushalts­
mitteln aufrecht. 

4 1 .44. 1 Die BA hat im Dezember 1 977 1 200 I 
Petrol äther um rd 1 03 000 S gekauft und diese 
Chemikalie wegen der besonderen Feuergefährlich­
keit im Jahre 1 978 bei der Lieferfirma gegen Abruf 
auf Fremdlager gelegt. 

4 1 .44.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, weil die Vorausbestellung nur aus Gründen 
der Ausschöpfung des Jahresausgabenbetrages 
erfolgte und die gekaufte Menge weit über einen 
Jahresbedarf h inausging. Weiters waren auch keine 
genauen Aufschreibungen vorhanden und ein buch­
mäßiger Überbestand festgestellt worden. 

Der RH empfahl, die Bedarfsdeckung in Hin­
kunft in derartigen Fällen mittels Rahmenvertrages 
und laufenden Abrufes von Teilmengen anzustre­
ben. 

4 1 .44.3 Die BA erklärte die überhöhte Vorrats­
haltung mit der andauernden Erdölkrise. Hinsicht­
lich der Vorteile eines Sukzessivl ieferungsvertrages 
ist ein Schriftwechsel noch im Gange. 

4 1 .45 . 1 Die BA hat in vielen Fällen insb für 
Inventargegenstände, die tatsächlich noch gar nicht 
geliefert wurden, unzulässigerweise bereits Über­
nahmebestätigungen ausgestellt, um d ie zugehöri­
gen Rechnungen zur Zahlung anweisen zu können. 

4 1 .45.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise als vorschriftswidrig. 

Er empfahl, die ordnungsgemäße Ausstellung 
von Übernahmebestätigungen durch d ie hiezu 
befugten Organe besonders zu beachten, um 
erforderlichenfalls Rechts- und Sachmängel bei 
Lieferungs- oder sonstigen Leistungsverträgen gel­
tend machen zu können. 

4 1 .45.3 Die BA sagte dies zu. 

Textverarbeitung 

4 1 .46 . 1 Die BA bestellte im Jahre 1 973 einen 
Textautomat samt Zubehör um rd 270 000 S, im 
Jahre 1 977 ein Bildschirm-Textverarbeitungssystem 
um rd 333 000 S und im Jahre 1 978 ein weiteres 
Bildschirm-Textverarbeitungssystem um 348 000 S. 
Keiner dieser Anschaffungen gingen ausreichende 
Überlegungen voraus, ob nicht al lenfalls eine Miete 
dieser Geräte wirtschaftlicher gewesen wäre. 

4 1 .46.2 Der RH bemängelte überdies, daß in kei­
nem Fall eine beschränkte Ausschreibung durchge­
führt wurde, obwohl die vom BMGU festgesetzte 
Wertgrenze für die freihändige Vergabe von 
1 00 000 S überschritten wurde. 

Er empfahl, in Hinkunft vor derartigen Anschaf­
fungen Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzustel­
len und die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
zu beachten. 

4 1 .46.3 Laut Stellungnahme der BA habe sie vor 
Bestel lung der Schreibautomaten umfangreiche 
Marktstudien durchgeführt, Angebote und techni-
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sehe Unterlagen eingeholt und Kosten- und Lei­
stungsvergleiche angestellt. 

4 1 .46.4 Der RH erwiderte, ihm seien anläßl ich 
der Gebarungsüberprüfung keinerlei Winschaft­
l ichkeitsberechnungen vorgelegt worden, überdies 
wären einfache Preisvergleiche nicht geeignet, eine 
nach den Vorschriften der ÖNORM A 2050 
durchzuführende beschränkte Ausschreibung zu 
ersetzen. 

4 1 .47. 1 Der im Jahr 1 973 angekaufte Textauto­
mat stand bei der Wiener Anstalt bis Novem­
ber 1 977 in Betrieb und wurde im April 1 978 zur 
Abgabe an die BA für Lebensmitteluntersuchung in 
Graz vorgesehen. Bis Dezember 1 978 war diese 
ÜbersteI lung jedoch noch nicht durchgeführt wor­
den. 

4 1 .47.2 Der RH erachtete diese Verzögerung 
mangels Nutzung des Gerätes als unwirtschaftlich. 

4 1 .47.3 Laut Stellungnahme der BA sei der Text­
automat auch nach dem November 1 977 bei ihr 
zeitweilig im Einsatz gestanden. Wie aus ihrem 
Schriftverkehr hervorgehe, sei sie um eine rasche 
ÜbersteI lung bemüht gewesen. 

4 1 .47.4 Der RH fand seine Feststel lung bestätigt, 
daß der Textautomat lediglich bis November 1 977 
ausgelastet in Betrieb stand. 

4 1 .48 . 1 Die BA hat beim Ankauf eines Bild­
schirm-Textverarbeitungssystems von 348 000 S im 
Jahre 1 978 die angebotene und vereinbarte Zah­
lungsbegünstigung von 2 vH Skonto trotz fristge­
rechter Bezahlung nicht ausgenützt. 

4 1 .48 .2 Der RH empfahl, in Hinkunft um die 
Ausnützung von Vortei len bei sofortiger Bezahlung 
besorgt zu sein. 

4 1 .48 .3 Die BA hat im vorliegenden Fal l - auf­
grund der vom RH während der Gebarungsüber­
prüfung gegebenen Hinweise - nachträglich eine 
entsprechende Gutschrift erhalten. 

4 1 .49. 1 Das im Jahre 1 978 angeschaffte zweite 
Bildschirm-Textverarbeitungsgerät entsprach tech­
nisch dem ersten Gerät und umfaßte ebenfalls einen 
Schreibraddrucker samt Zubehör im Wert von rd 
1 44 000 S. Bei diesen Systemen betrug d ie Druck­
zeit etwa ein Zehntel der Manipulations- bzw Ein­
gabezeit, so daß beim Betrieb der zwei Eingabege­
räte beide Schreibraddrucker in hohem Maße 
unausgelastet waren. 

4 1 .49.2 Nach Auffassung des RH wären zweck­
mäßigerweise beide Eingabegeräte dem bereits vor­
handenen Drucker anzuschließen gewesen, so daß 
der Ankauf eines zweiten Druckers sachlich nicht 
gerechtfertigt erschien. 

Der RH empfahl, beide Eingabegeräte zusam­
men nur einem Drucker anzuschließen, dadurch 
dessen Auslastung zu verdoppeln und den nicht 
mehr erforderlichen zweiten Drucker abzugeben. 

4 1 .49.3 Laut Stel lungnahme der BA sei wegen 
der räumlich getrennten Aufstellung der Textverar­
beitungssysterne, und der Verschiedenartigkeit der 
durchzuführenden Schreibarbeiten die vollständige 
Ausstattung beider Anlagen sachlich gerechtfertigt. 

4 1 .49.4 Der RH erwiderte, die räuml ich 
getrennte Aufstellung der Textverarbeitungssy­
steme sei organisatorisch nicht zwingend gegeben.  
Da Schreibarbeiten zweckmäßigerweise nach ihrer 
Gleichartigkeit zu ordnen und in Arbeitsblöcke 
zusammenzufassen wären, verblieb er bei seiner 
Auffassung. 

Sachenverwaltung 

4 1 .50. 1 Die BA wurde zuletzt im Jahre 1 967 
durch die Inventurkomm ission einer unvermuteten 
Prüfung unterzogen, obwohl gern § 1 9  Abs 3 RIM 
eine solche innerhalb von fünf Jahren vorzunehmen 
ISt. 

4 1 .50.2 Nach Ansicht des RH hätten bei Beach­
tung der vorgeschriebenen Prüfungsintervalle die 
von ihm festgestellten Mängel in der Verwaltung 
der beweglichen und unbeweglichen Sachen schon 
entsprechend früher festgestel l t  und rechtzeitig 
abgestellt werden können. 

Er empfahl daher, künftig die vorgeschriebenen 
Termine für die Inventarprüfungen einzuhalten . 

4 1 .50.3 Laut Stellungnahme des BMGU wäre 
eine Inventarprüfung mit Rücksicht auf die in den 
letzten Jahren erfolgte Generalsanierung der 
Anstalt nur schwer möglich gewesen ; sie werde 
jedoch in nächster Zeit vorgenommen werden. 

4 1 .5 1 . 1  Die in der Sachenverwaltung der BA vor­
gefundenen Mängel waren insb auf die ungenü­
gende Kenntnis bzw Beachtung der einschlägigen 
Richtlinien für die Inventar- und Materialverwal­
tung (RIM) seitens der mit der Wahrnehmung die­
ser Aufgaben betrauten Bediensteten zurückzufüh­
ren. 

Die vorhandenen Aufschreibungen waren als 
Grund lage für eine Überprüfung des tatsächlichen 
mit dem buchmäßigen Bestand unbrauchbar, da sie 
unübersichtlich, unvollständig, inhaltlich wider­
sprüchlich, formal nicht richtig geführt und nicht 
richtig abgeschlossen waren. 

4 1 . 5 1 .2 Nach Ansicht des RH kommt den Inven­
tar- und Materialverzeichnissen neben der Aufgabe 
der mengen- und wertmäßigen Erfassung und ord­
nungsgemäßen Nachweisung der Bestände auch 
eine dispositive Funktion bei der Prüfung der Not­
wendigkeit von Anträgen über Ersatzanschaffun­
gen zu. Aus diesem Grunde empfahl der RH, die 
Verzeichnisse aufgrund körperlicher Inventur neu 
zu erstellen und dafür zu sorgen, daß in Hinkunft 
ein sachkund iger Bediensteter mit der Inventar­
und Materialverwaltung betraut wird, dessen Tätig­
keit von den gern § 4 RIM für die Verwaltung der 
bewegl ichen Sachen verantwortlichen Leiter der BA 
gebührend zu überwachen wäre. 
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Der RH empfahl ferner aus Gründen einer Ver­
\\ altungs\'creinfachung, für Gegenstände im Labor­
betrieb Sonderinventare zu führen. 

4 1 .5 1 .3 Die BA stellte entsprechende Veranlas­
SLl ngen in Aussicht. 

4 1 .52 . 1 Im Juni 1 976 wurde von der BA ua ein 
Raumheizgerät (Gaskonvektor) zusammen mit vie­
len anderen Inventargegenständen aufgrund einer 
schriftlichcn Verfügung des Leiters der BA als 
"gänzlich unbrauchbar" ausgeschieden, obwohl 
die es Gerät nicht gebraucht worden war und noch 
originalverpackt im Lager aufbewahrt wurde. Eine 
schriftliche Verfügung über die weitere Verwer­
tung des Gaskonvektors wurde nicht getroffen. 

Der Gaskonvektor wurde jedoch im August 1 978 
von der BA in Wien nach Graz in die Privatwoh­
nung des Anstaltsleiters der  BA verfrachtet. Der 
Anstaltsleiter hatte bis zur Gebarungsüberprüfung 
durch den RH - nachdem nahezu schon ein halbes 
Jahr verstrichen war - für den Gaskonvektor noch 
keine Vergütung geleistet. 

4 1 .52 .2 Der RH beanstandete d iese Vorgangs­
weise als nicht im Einklang mit § 32 RIM stehend, 
demzufolge ausgeschiedene und als unbrauchbar 
gekennzeichnete Inventargegenstände als Altmate­
rial gesondert zu erfassen und, soweit sie nicht für 
einen anderen Zweck verwertbar sind (Sachgüter­
austausch), nötigenfalls nach Anhören einer Fach­
stelle oder eines Fachmannes an den Meistbieten­
den zu veräußern sind ; nur im Falle völl iger 
Unbrauchbarkeit ist die Vernichtung unter Kon­
trolle von zwei Bediensteten vorgesehen. Im vorlie­
genden Fal le war der Inventargegenstand jedoch zu 
Unrecht als unbrauchbar ausgeschieden worden 
und die private Aneignung durch den Anstaltsleiter 
ohne Beachtung der Verfahrensvorschriften erfolgt. 

Der Leiter der BA hätte sich als Verantwortl icher 
für die Verwaltung der bewegl ichen Sachen gem 
§ 4 RIM in diesem Falle einer besonderen Sorgfalt 
befleißigen müssen, um sicherzustellen, daß der 
Bund vor jedem finanziellen Schaden bewahrt wird. 

4 1 .52.3 Laut Mittei lung der BA sei der Gaskon­
vektor mit einem zweiten gleichartigen Gerät im 
Jahre 1 964 von der Grazer Anstalt nach Wien über­
nommen, aber auch in Wien wegen Neueinrichtung 
einer Zentralheizung nicht mehr benötigt worden. 
Das Gerät sei insgesamt zweimal im Sachgüteraus­
tausch angeboten, mangels Interesses am 
28 . Juni 1 976 ausgeschieden und danach vom Lei­
ter um 250 S gekauft worden. Die Beiziehung eines 
Fachmannes sei unterblieben, da dies als Zumutung 
aufgefaßt worden wäre und Kosten verursacht 
hätte. Konkurrenz wäre mangels Interesses an dem 
Gegenstand nicht mögl ich gewesen. 

4 1 .52.4 Der RH erwiderte, es sei wegen der völ l i­
gen Unübersichtlichkeit der Inventaraufschreibun­
gen eine abschließende Klärung des Sachverhaltes 
nicht möglich. 
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Jedoch erscheine eine vorschriftswidrige Vor­
gangsweise des Anstaltsleiters erwiesen, zumal der 
Zahlungseingang für das von ihm erworbene Gerät 
erst nach einem entsprechenden Hinweis durch den 
RH erfolgt sei. 

4 1 .52 .5 Vom BMGU war eine gesonderte Stel­
lungnahme noch ausständig. 

4 1 .53 . 1 In der Materialgebarung waren die 
Lagerkapazitäten nicht ausreichend genützt. Häu­
fig erfolgten Nachbestellungen gleichartiger Lager­
sorten in kleinen Mengen. 

4 1 .53.2 Der RH empfahl d ie Vergabe von Sam­
melbestellungen tunl iehst in der Höhe eines durch­
schnittlichen Jahresbedarfes, ferner die Zusammen­
legung der Verzeichnisse für Labor- und Kanzlei­
bedarf sowie Erleichterungen bei der Ausgabe und 
Nachweisung von Kanzleimaterial ien. 

4 1 .53.3 Die BA hat den Empfehlungen zum Teil 
entsprochen ; andere Fragen bl ieben einem weiteren 
Schriftwechsel vorbehalten . 

4 1 .54 . 1 Laut Inventarkontoblatt verfügte die BA 
über 709 Arbeitsmäntel .  Eine von den Beauftragten 
des RH durchgeführte Zählung ergab einen 
Bestand von lediglich 438 Stück. Der Unterschied 
von 27 1 Stück im Wert von etwa 50 000 S konnte 
während der Gebarungsüberprüfung nicht aufge­
klärt werden. 

Laut Mitteilung der BA habe eine nachträgliche 
Zählung einen Fehlbestand von "lediglich" 
67 Arbeitsmäntel ergeben.  

4 1 .54.2 Der RH beanstandete die Sorglosigkeit 
der BA im Umgang mit Bundeseigentum und emp­
fahl, künftig durch geeignete Maßnahmen eine 
ordnungsgemäße Inventarverwaltung sicherzustel­
len. 

4 1 .54.3 Die BA nahm h iezu nicht Stel lung. 
4 1 .55 . 1 Die BA schloß im Jahre 1 976 mit einer 

Firma einen Mietwäschevertrag, obwohl ein Ange­
bot einer anderen Firma bei gleicher Leistung um 
etwa 12  vH bi l l iger gewesen wäre. Eine Begrün­
dung für diese Vorgangsweise war ebensowenig 
aktenkundig wie auch ein Vergleich mit anderen 
Verfahren zur Wäschereinigung. 

4 1 .55 .2 Nach Auffassung des RH hätte nur 
an hand der Unterlagen beurteilt werden können, 
ob der Ankauf oder die Miete von Arbeitskleidung 
bzw deren Reinigung und Instandhaltung in oder 
außer Haus als am wirtschaftlichsten zu beurteilen 
gewesen wäre. Er bemängelte auch die Unterlas­
sung einer beschränkten Ausschreibung und den 
fehlenden Nachweis über den Zuschlag an den 
Bestbieter. 

4 1 .55 .3 Laut Stel lungnahme der BA hätten nach­
trägl ich eingeholte Angebote bestätigt, daß d ie aus­
gewählte Lieferart günstiger gewesen sei . Vor 
Abschluß des Vertrages habe der damalige Verwal­
ter eingehende Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
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unter Berücksichtigung von Vergleichsangeboten 
angestellt, wobei auch die Erfahrungen des 
Hygieneinstitutes genützt worden seien. 

4 1 .55.4 Der RH erwiderte, ein Vergleich mit 
einem anderen Institut sowie ein im Jahre 1980 ein­
geholtes Vergleichsangebot könne keineswegs die 
Vornahme einer beschränkten Ausschreibung im 
Sinne der ÖNORM A 2050 ersetzen.  

4 1 .56. 1 Die Mietwäschefirma verrechnete durch­
wegs mehr Wäschestücke als sie der BA zufolge der 
Lieferscheine tatsächlich zur Verfügung stellte. Die 
BA nahm anstandslos laufend die Anweisung der 
überhöhten Beträge vor. 

4 1 .56.2 Der RH empfahl, den zuviel bezahlten 
Betrag festzustellen und rückzufordern. 

4 1 .56.3 Die BA gab hiezu keine Stellungnahme 
ab. 

4 1 .56.4 Der RH erachtete es als unzulässig, auf 
Forderungen des Bundes zu verzichten. 

Brandschutz 

4 1 .57. 1 In den Gängen des Kel lergeschosses der 
BA waren größere Mengen brennbarer Verpak­
kungsmaterialien gelagert, die insb wegen der 
unmittelbaren Nähe zum Ätherkeller eine gefährli­
che Brandquelle darstellten. 

4 1 .57.2 Der RH empfahl eine Entrümpelung. 
Weiters erachtete er im Interesse des Brandschutzes 
die Erlassung einer Brandschutzordnung und die 
Durchführung von Brandschutzübungen für gebo­
ten. 

4 1 .57.3 Laut Mitteilung der BA wurden entspre­
chende Veranlassungen getroffen. 

Dienstkraftwagen 

4 1 .5 8 . 1  Seit dem Jahre 1972 benützte die BA ein 
geländegängiges Fahrzeug, das hohe Anschaffungs­
kosten (rd 2 1 9 000 S), hohe Instandhaltungskosten 
(innerhalb 10 Monaten 1978 sogar rd 10 1  000 S) 
und einen erheblichen Benzinverbrauch (durch­
schnittlich 22, 1 3  1/ 1 00 km) aufwies. 

Die Anschaffung eines Dienstkraftwagens dieser 
Marke war mit dem Hinweis auf dessen Anzugsver­
mögen besonders im unwegsamen Gelände, die 
Bodenfreiheit und den großen Laderaum begründet 
worden. 

4 1 .58 .2 Der RH erachtete die Verwendung eines 
derartigen Fahrzeuges als unwirtschaftlich, zumal 
die Fahrten fast aussch ließlich auf Autobahnen 
oder anderen gut ausgebauten Straßen zurückge­
legt wurden. Lediglich aus Anlaß von Wasser­
probenentnahmen waren teilweise schlechter ausge­
baute Straßen zu befahren, die jedoch auch von 
einem Personenkraftwagen normaler Bauart bewäl­
tigt hätten werden können. Nur in seltenen Aus­
nahmefällen wurde über ganz kurze Strecken 
unwegsames Gelände befahren. Nach den Aussa-

gen der mit Wasserprobenentnahmen befaßten 
Bediensteten hätten diese Strecken zumutbarer­
weise auch zu Fuß zurückgelegt werden können. 

Nach Auffassung des RH hätte für die Zwecke 
der BA auch ein Kombinationskraftwagen - wie bis 
zum Jahr 1 972 - ausgereicht. Er empfahl daher dem 
BMGU, diesen Dienstkraftwagen ehestens abzuge­
ben und künftig die Anschaffung eines Geländewa­
gens für die BA nicht zu genehmigen. 

4 1 . 58 .3 Wie das BMGU hiezu mitteilte, sei zwi­
schenzeitlich anstelle des ausländischen Fabrikates 
ein geländetüchtiges Fahrzeug heimischer Erzeu­
gung bewilligt worden, welches voraussichtlich 
noch vier Jahre im Einsatz stehen werde. Die 
Zweckmäßigkeit der bis jetzt eingesetzten Fahr­
zeuge würde im übrigen besonders sorgfältig unter­
sucht und vor der nächsten Neuanschaffung ausge­
wertet werden. 

4 1 .58 .4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
für die BA wäre ein Geländewagen - gleichgültig 
welchen Fabrikates - nicht erforderlich. 

Sonstige Verwaltungsangelegenheiten 

4 1 .59. 1 In der Dienstesinstruktion der Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten waren Ansatzpunkte 
einer Kanzleiordnung enthalten, die jedoch bei 
weitem nicht ausreichten, einen ordnungsgemäßen 
Kanzleibetrieb zu gewährleisten. Es blieb bisher 
somit den einzelnen Anstalten überlassen, je nach 
Erfahrung und Können den Kanzleibetrieb zu 
organisieren. 

Der Kanzleibetrieb der BA in Wien war nicht 
nur arbeitsaufwendig, sondern widersprach vor 
allem modernen und rationellen Grundsätzen. 

4 1 .59.2 Der RH empfahl, unter Berücksichti­
gung der Grundsätze der am 1 0. Dezember 1974 
durch Beschluß der Bundesregierung erlassenen 
Kanzleiordnung für die Bundesministerien, eine 
solche ausgerichtet auf den Betrieb der Lebensmit­
teluntersuchungsanstalten zu erlassen. 

4 1 .59.3 Das BMGU stellte Überlegungen zu 
einer einheitlichen Kanzleiordnung für alle Unter­
suchungsanstalten in Aussicht. 

4 1 .60. 1 Die Verwaltungsstelle der BA wurde ab 
September 1977 angehalten, Mitteilungen über 
nichtbeanstandete Proben des Marktamtes Wien an 
dieses nicht mehr abzufertigen. In gleichgelagerten 
Fällen erfolgte aber eine solche Mitteilung an 
andere Ämter. Für diese Maßnahme waren keine 
sachlichen Gründe, sondern Meinungsverschieden­
heiten zwischen dem Anstaltsleiter und dem Leiter 
des Wiener Marktamtes maßgebend. 

4 1 .60.2 Der RH erachtete gern § 43 Abs I 
LMG 1 975 die Anstalten für Lebensmitteluntersu­
chung allgemein für verpflichtet, auf Verlangen der 
mit der Vollziehung des LMG 1975 betrauten 
Behörden Untersuchungen durchzuführen und 
hierüber unverzüglich Befunde und Gutachten zu 
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erstatten .  Aus diesem Grunde wäre auch d ie BA zu 
entsprechenden Mitteilungen an das Marktamt der 
Stadt Wien verpflichtet. 

4 1 .60.3 Das BMGU hat in der Zwischenzeit die 
bemängelte Vorgangsweise abgestellt. 

4 1 .6 1 . 1  Für die in den Kellerräumen der BA ein­
gerichtete Werkstätte waren keine Unterlagen über 
den Grad ihrer Auslastung vorhanden. Es wurden 
aber laufend neue Werkzeuge angekauft, deren 
Bestand jedoch nicht überprüfbar war. 

4 1 .6 1 . 2  Wie der RH feststellte, wurden ohnehin 
sämtliche Reparaturen entweder außer Haus verge­
ben oder von befugten Gewerbetreibenden im Haus 
durchgeführt, soweit nicht Neuanschaffungen 
erfolgten. Aus diesem Grunde empfahl der RH, die 
Werkstätte zu schließen. 

4 1 .6 1 .3 Laut Stellungnahme der BA verfügten 
alle naturwissenschaftl ichen Institute über Werk­
stätten, weshalb auch sie die eigene Werkstätte 
noch ausbauen wolle. 

4 1 .6 1 . 4  Der RH verblieb aufgrund der geringen 
Auslastung bei seiner Ansicht. 

4 1 .62. 1 Anläßlich einer Überprüfung durch das 
Arbeitsinspektorat wurden ua die im Keller befind­
l ichen Meßräume der Abteilung Radiologie als 
Arbeitsräume für ungeeignet bezeichnet, ebenso die 
Lagerung von Gasflaschen im Stiegenhausvorraum 
verboten. Überdies wiesen die Verkehrswege inner­
halb der BA durch Wandverbauten an vielen Stellen 
die gesetzlich vorgesehene Mindestbreite von 
1 ,20 m nicht auf. 

4 1 .62.2 Da die BA trotz Ablauf eines Jahres den 
Beanstandungen noch nicht Rechnung getragen 
hatte, legte der RH nahe, das Erforderliche nach­
zuholen. 

4 1 .62.3 Die BA erachtete die Beanstandungen 
durch den Arbeitsinspektor als unverständlich, wes­
halb sie keine Maßnahmen zur Behebung der Män­
gel getroffen habe. 

4 1 .62.4 Der RH fand diese Haltung uneinsichtig 
und warf im Zusammenhang mit den ungenügen­
den Verkehrs- und Fluchtwegen auch die Frage 
nach der Verantwortung im Brandfalle auf. 

4 1 .63 . 1  Die BA hat für die Kalibrierung ihrer 
Analysengeräte eine Reihe von Präparaten mit 
strahlenden Substanzen in Verwendung. Für die 
Verwendung dieser Präparate war bisher um keine 
Bewilligung nach den strahlenschutzrechtlichen 
Vorsch'riften angesucht worden. 

4 1 .63.2 Nach Auffassung des RH sollten Lebens­
mittel untersuchungsanstalten im Umgang mit strah­
lendem Material vorbildl ich sein. Er empfahl daher 
dem BMGU, die Einholung al lenfalls erforderlicher 
Bewilligungen zu veranlassen. 

4 1 .63.3 Laut Mittei lung des BMGU wurde das 
Erforderl iche veranlaßt. 
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4 1 .64 Weitere Empfehlungen des RH betrafen 
unter anderem die Sperre der Eingangstür gegen­
über der Rechnungsstelle nach Dienstschluß, damit 
Anstaltsfremde die BA nicht unbemerkt betreten 
können, die Aufgliederung der Rechnungen für 
Untersuchungskosten nach Bruttobetrag und 
Rabatt, damit die Parteien die Höhe der ihnen 
gewährten Ermäßigungen überprüfen können, die 
Erfassung der in der BA befindlichen Dienstsiegel 
in einem Verzeichnis und einen Nachweis für deren 
Ausgabe sowie die Auflassung von doppelt geführ­
ten Aufzeichnungen über die AußendienSttätigkeit 
des Kraftwagenlenkers durch die Rechnungsstelle. 

Die BA hat die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen bzw in Aussicht gestellt. 

Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 

42 . 1 Anläßlich der Neuregelung der Krankenan­
staltenfinanzierung wurde mit BG vom 
30. Juni 1 978, BGBI Nr 454, rückwirkend ab 1 .  Jän­
ner 1 978 ein Krankenanstalten-Zusammenarbeits­
fonds errichtet. Gern § 1 8  leg cit unterliegt dessen 
Gebarung der Kontrolle durch den RH. 

Über die Gebarung betreffend d ie vom Fonds 
geleisteten Betriebszuschüsse und sonstigen 
Zuschüsse an Rechtsträger von Krankenanstalten 
hat vorerst eine Zwischenabrechnung und nach 
Vorliegen des Bundesrechnungsabschlusses (BRA) 
für das betreffende Jahr eine Endabrechnung zu 
erfolgen. In den Allgemeinen Bemerkungen zum 
BRA 1 978 hat der RH aus diesem Grunde die Ver­
öffentlichung der Endabrechnung des Krankenan­
stalten-Zusammenarbeitsfonds für das Jahr 1 978 im 
BRA 1 979 in Aussicht gestellt. 

42.2 Da sich die Mitglieder der Fondsversamm­
lung über grundsätzliche Vorfragen nicht zu eini­
gen vermochten, konnte bisher die erforderliche 
Einstimmigkeit für eine Beschlußfassung über die 
Endabrechnung nicht hergestellt werden. Weil 
auch nicht abgeschätzt werden kann, wann das dar­
aufhin eingeleitete Schlichtungsverfahren gern § 1 8  
Abs 6 leg cit beendet sein wird und es überdies 
keine gesetzliche Frist für die Erstellung und Vor­
lage gibt, konnte eine Darstellung der Endabrech­
nung des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
weder im BRA 1 979 noch im Rahmen dieses Tätig­
keitsberichtes erfolgen. 

42.3 Nach Auskunft des BMGU müsse mit der 
Übermittlung der Daten noch zugewartet werden. 

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Auswärtige Angelegenhei­

ten 
P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  

J a h r e 1 9 7 9  
Botschaft Kairo 

43. 1 Das BMA hat mit Schreiben vom 
22 .  Mai 1 979 dem RH einige Unregelmäßigkeiten 
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in der Kassengebarung der Botschaft in Kairo zur 
Kenntnis gebracht und mitgeteilt, daß trotz mehrfa­
cher Versuche keine Klärung der Standpunkte der 
Zentrale und der Botschaft herbeigeführt werden 
konnte. Aus diesem Grunde ersuchte der Bundes­
minister für Auswärtige Angelegenheiten den RH 
gern § 1 Abs 4 RHG 1 948,  BGBI Nr 1 44, im vorlie­
genden Fall besondere Akte der Gebarungsüber­
prüfung durchzuführen. 

Diesem Ersuchen entsprechend überprüfte der 
RH die Dienstrechnung der Österreichischen Bot­
schaft in Kairo bei der für das BMA zuständigen 
Buchhaltung (BH) des BKA. 

43.2 . 1 . 1  Die Bundeskammer der gewerblichen 
WirtSchaft unterhält in Kairo eine Außenhandels­
stelle (AHSt). Die zur Aufgabenerfü l lung notwen­
digen Mittel werden ihr von der Bundeskammer 
auf das Bankkonto der Österreichischen Botschaft 
überwiesen, von wo sie grundsätzlich im Wege der 
Abhebung größerer Barbeträge zur Verstärkung 
der Botschaftskasse in diese gelangen und von dort 
schließl ich einem Organ der AHSt bar ausbezahlt 
werden. 

43 .2 . 1 .2 Sämtliche Gebarungsfälle der Botschaft 
werden im Kassabuch, in welchem ein Konto für 
die baren Geldbewegungen (Kassabuch-Bar) und 
eines für die unbaren auf dem Bankkonto (Kassa­
buch-Konto) geführt wird, aufgezeichnet. 

43 .2 . 1 .3 Am 5 .  Juli 1 977 behob der Missionschef 
der Österreichischen Botschaft in Kairo im Beisein 
des Leiters der AHSt einen für die AHSt bestimm­
ten Betrag von 1 500 LE (ds 32 9 1 0  S) und übergab 
ihn dem Leiter der AHSt. 

43.2 .2 Nach Ansicht des RH stand diese Vor­
gangsweise nicht im Einklang mit der Bestimmung 
des § 17 Abs 6 der Haushaltsvorschrift für Vertre­
tungsbehörden (HVV) , derzufolge der Dienststel­
lenleiter nur mit dem Rechnungsführer gemeinsam 
scheckzeichnungsberechtigt ist. 

43 .2 .3 Das BMA hat den Missionschef wegen 
dieser Verfeh lung schriftlich ermahnt. 

43 .3 . 1  Der Missionschef hat den von ihm auf 
diese Weise vollzogenen Gebarungsfall unverzüg­
lich der Stellvertreterin des auf Urlaub befindlichen 
Rechnungsführers (RF) mitgeteilt, welche den vom 
Bankkonto behobenen und dem Leiter der AHSt 
sogleich übergebenen Betrag zwar richtig im Kassa­
buch-Konto in Einnahme, jedoch unrichtigerweise 
im Kassabuch-Bar an statt im Kassabuch-Konto in 
Ausgabe buchte. 

43 .3 .2 Da sich die Bedienstete selbst auf zu 
geringe buchhalterische Kenntnisse berief, verwies 
der RH auf Abschnitt B Z 4 der Kassensicherungs­
vorschrift (KSV) und § 1 1  Abs 2 HVV, wonach für 
die Kassen- und Rechnungsführung nur zuverläs­
sige und sachkundige Bedienstete verwendet wer­
den dürfen. Nach Ansicht des RH sollte gerade 
dann, wenn das erforderliche Fachpersonal nicht 

zur Verfügung steht, besonders auf eine entspre­
chende Einschulung, eine genaue Arbeitsanweisung 
und die nachträgliche Kontrolle geachtet werden. 

43.3 .3 Das BMA hat die Missionschefs und 
Amtsleiter aus dem gegebenen Anlaß auf ihre dies­
bezügliche Verantwortung und Kontrollpflichten 
besonders aufmerksam gemacht; in Hinkunft wür­
den junge Verwaltungsbeamte, ehe sie ihren erSten 
Auslandsdienst antreten, -der BH des BKA zur Aus­
bildung in Fragen der Haushaltsführung zugeteilt 
werden. 

43.4 . 1 Die Feh lbuchung mußte im Kassabuch­
Konto ein um den Betrag von 1 500 LE höheres 
Guthaben als auf den Kontoauszügen der Bank 
ausgewiesen und im Kassabuch-Bar einen um den­
selben Betrag niedrigeren Barbestand (Soll­
Bestand) bewirkt haben als tatsächlich vorhanden 
war (Ist-B�stand). 

Diese beiden Differenzen wurden in der Folge 
weder bei den gern § 28 Abs 6 HVV täglich vorzu­
nehmenden Kassenstandsprüfungen noch bei dem 
gern § 39 Abs 2 HVV vorzunehmenden Monatsab­
schluß am 3 1 .  Juli 1 977 wahrgenommen, weil die 
stellvertretende RF ihren eigenen Angaben zufolge 
die Übereinstimmung des Bargeld-Sol lbestandes 
mit dem Bargeld-Istbestand wegen Arbeitsüberla­
stung nicht täglich und auch nicht beim Monatsab­
schluß geprüft hat. 

43.4 .2 Der RH konnte den Einwand der Arbeits­
überlastung nicht als ausreichende Entschuldigung 
anerkennen, da gern § 28 Abs 6 und § 39 
Abs 2 HVV die erwähnten Kassenstandsprüfungen 
zwingend vorzunehmen sind. 

43 .5 . 1 Die durch die Fehlbuchung bewirkten 
Differenzen wurden aber auch nicht bei der Über­
gabe der Kassengeschäfte am 24. August 1 977 an 
den vom Urlaub zurückgekehrten RF wahrgenom­
men. 

43.5.2 Der RH bemängelte, daß die Bestimmun­
gen des § 45 HVV (förmliche Kassenübergabe) im 
Zusammenhang mit § 43 HVV (Kassenstands- und 
Gebarungsprüfung) nicht gebührend beachtet wur­
den. 

43.6. 1 Der RF stellte erst anfangs Septem­
ber 1 977 die Differenz zwischen beiden Konten 
und auch die Fehlbuchung vom 5. Juli 1 977 fest. 
Nach mehreren untauglichen Berichtigungsversu­
chen wurde der gesamte Sachverhalt schließlich am 
1. Oktober 1 977 dem BMA zur Kenntnis gebracht. 

Darüber hinaus hat der Missionschef, allerdings 
erst am 1 4. Dezember 1 977, eine unvermutete Kas­
senstands- und Gebarungsprüfung gern § 43 
Abs 1 HVV vorgenommen. 

Aufgrund des Ergebnisses dieser Prüfung stand 
fest, daß der durch die Fehlbuchung am 5. Juli 1 977 
bewirkte Kassenüberschuß inzwischen abhanden 
gekommen war. 

Durch die Mittei lung dieses Prüfungsergebnisses, 
spätestens aber mit Vorlage des Kassabuches mit 
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der Dienstrechnung XII/77 im Jänner 1 978 hat die 
Zentrale von diesem Schadensfalle Kenntnis erlangt 
und hätte ihn daher gern Rundschreiben des BMF 
sowohl diesem als auch dem RH unverzüglich mit­
teilen müssen. 

Eine solche Mitteilung ist dem RH seinerzeit 
jedoch nicht zugegangen. 

43.6.2 Der RH beanstandete diese Unterlassung. 

43.6.3 Das BMA berief sich darauf, die Botschaft 
Kairo habe den von der Zentrale eingenommenen 
Standpunkt, daß bereits ein Schadensfall vorliege, 
nicht geteilt. Die Unterlassung der vorschriftsgemä­
ßen Verständigung des RH und des BMF wurde 
bedauert. 

43.7. 1 Zur Bereinigung der fraglichen Buchungs­
vorgänge fand ein nahezu zwei Jahre langer 
Schriftverkehr statt. Hiebei hat das BMA die Bot­
schaft mehrmals angewiesen, die zur Berichtigung 
des Kassabuches erforderlichen Eintragungen vor­
zunehmen und den fehlenden Betrag vom verant­
wortlichen Bediensteten hereinzubringen . 

Diesen Weisungen wurde jedoch nur hinsichtlich 
der buchmäßigen Berichtigung nachgekommen. 

43 .7.2 Nach Auffassung des RH wäre zu erwar­
ten gewesen, daß der Missionschef die Weisungen 
der Zentrale unverzüglich bfolge. 

43.7.3 Das BMA hat hiezu keine Äußerung abge­
geben. 

43. 8 . 1 Trotz mehrmaliger Kassenübergaben in 
der Zeit vom 1 7. Mai 1 976 bis 23. Jänner 1 978 
erfolgten auch keine Eintragungen im Schlüsselvor­
merk. 

43.8 .2 Da der Dienststellenleiter den Schlüssel­
vormerk gesichert zu verwahren hat und auch bei 
jeder Kassenübergabe gern § 45 HVV mitwirkt, 
hätte er die jahrelang unterbliebene, gern § 1 3  Abs 6 
und 7 HVV jedoch gebotene Bestätigung der mit 
jeder Kassenübergabe notwendigerweise verbunde­
nen Schlüsselübergabe wahrnehmen müssen. 

Der RH beanstandete, daß der Dienststel lenlei­
ter seine Aufsichtspflicht vernachlässigt hat. 

43 .8 .3 Das BMA bemerkte hiezu lediglich, daß 
der Missionschef zugegeben habe, die Führung des 
Schlüsselvormerkes nicht überprüft zu haben. 

43.9. 1 Im Hinblick darauf, daß die stel lvertre­
tende RF ihre Pflichten mehrfach verletzt hat (Fehl­
buchung, keine Kassenstandsprüfungen, mangel­
hafte Kassenübergabe), aber auch der RF gern 
Abschnitt B, Pkt 1 0  KSV wegen der Nichteinhal­
tung der Vorschriften betreffend die Übergabe der 
Kassengeschäfte für die entstandenen Unstimmig­
keiten verantwortlich war und beide in der maßgeb­
lichen Zeit abwechselnd die Kassen- und Rech­
nungsgeschäfte führten, erachtete der RH auch 
beide als mögliche Verursacher des dem Bund 
zugefügten Schadens. 
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43.9.2 Der RH empfahl, das Alleinverschulden 
des einen oder anderen Bediensteten festzustellen, 
andernfalls beide Bedienstete aufgrund der Bestim­
mungen der §§ 1 30 1  und 1 302 ABGB (Solidarhaf­
tung) sowie unter Erinnerung an § 1 67 StGB 
(Tätige Reue) zur Ersatzleistung aufzufordern. 

43.9.3 Laut Mitteilung des BMA wurde nach 
Gegenüberstellung der beiden Bediensteten über­
einstimmend festgestellt, daß der fehlende Betrag in 
der Zeit abhanden gekommen ist, während der die 
Stellvertreterin des RF die Kassen- und Rechnungs­
geschäfte geführt hat. 

Die Bedienstete hat sich auch bereit erklärt, den 
Schaden zu ersetzen und sogleich rd 1 8  000 S 
erlegt. Hinsichtlich des Restbetrages wurde die 
Begleichung in drei Monatsraten zu je 5 000 S ver­
einbart. 

Fonds zur Unterstützung österreichischer 
Staatsbürger im Ausland 

44. 1  Mit Bundesgesetz vom 1 6. November 1 967 
wurde ein Fonds zur Unterstützung österreich i­
scher Staatsbürger im Ausland (kurz Fonds) 
errichtet. Nach § 2 dieses Bundesgesetzes (kurz 
Fondserrichtungsgesetz) ist es Aufgabe des Fonds, 
österreichischen Staatsbürgern, die im Ausland 
ihren Wohnsitz haben, zur Überbrückung vorüber­
gehender oder Linderung andauernder materieller 
Not oder zur Verteidigung gegen völkerrechtswid­
rige Maßnahmen durch einmalige oder periodische 
Zuwendungen Unterstützung zu gewähren, auf die 
kein Rechtsanspruch besteht und auf deren Gewäh­
rung die Grundsätze des Fürsorgerechts des Bun­
deslandes Wien anzuwenden sind. Dem Fonds sind 
zur Erfüllung dieser Aufgabe bspw im Jahr 1 978 
etwa 6 Mil l  S zur Verfügung gestanden. Zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung wurden die Fondsge­
schäfte von einem Geschäftsführer und einer teil­
zeitbeschäftigten Sachbearbeiterin geführt, die in 
den letzten Jahren etwa 1 800 Zuwendungsanträge 
zu behandeln hatten. 

44.2. 1 Nach § 3 des Fondserrichtungsgesetzes 
sollen die Mittel des Fonds durch Zuwendungen 
des Bundes, sonstiger Gebietskörperschaften und 
durch Schenkungen, Nachlässe und Vermächtnisse 
aufgebracht werden. Die Mittel des Fonds wurden 
bisher aufgrund mündlicher Vereinbarungen 
jeweils zur Hälfte lediglich vom Bund und von den 
Bundesländern zur Verfügung gestel lt. 

44.2.2 Der RH empfahl, auch die anderen im 
Gesetz genannnten Geldquellen anzusprechen 
sowie die Zuwendungen durch Bund und Bundes­
länder durch eine schriftliche Vereinbarung der 
Gebietskörperschaften abzusichern. 

44.2.3 Die Anregung, auch andere im Fondser­
richtungsgesetz genannte Geldquellen anzuspre­
chen, wurde sowohl vom BMA als auch vom Fonds 

'Degrüßt. Vom BMA wurde die Zweckmäßigkeit 
des Abschlusses einer schriftlichen Vereinbarung 
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aber bezweifelt, weil die aufgrund politischer Wil­
lensbildung zustandegekommenen mündlichen 
Vereinbarungen bisher nicht weniger wirksam 
gewesen seien und eine schriftliche Vereinbarung 
die al lfällige Erhöhung der Zuwendungen seitens 
der Länder schwieriger gestalten würde. 

44.2.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
d ie Förderungszuwendungen entsprechend abzusi­
chern. 

44.3 . 1  Die Mittel des Fonds wurden jährlich zur 
Gänze an d ie als bedürftig gemeldeten Auslands­
österreicher vertei lt ;  finanzielle Rücklagen bestan­
den nicht. 

44.3 .2 Der RH empfahl d ie Bildung von Rückla­
gen, damit der Fonds vor allem in Krisensituationen 
bzw bei Subventionskürzungen die notwendigsten 
Zuwendungen gewähren könne. 

44.3.3 Das BMA sicherte entsprechende Bemü­
hungen zu. 

44.4. 1 Von den Vertretungsbehörden wurden 
vielfach keine Anträge der Bedürftigen selbst vorge­
legt. Die Erhebungen der Vertretungsbehörden 
waren überwiegend mangelhaft und unvollständig. 
Die meist l istenmäßig zusammengefaßten Anträge 
der Verwaltungsbehörden wurden doppelt vorge­
legt und sowohl im BMA als auch beim Fonds 
aktenmäßig behandelt. Ohne Berücksichtigung der 
Grundsätze des Fürsorgerechts des Bundeslandes 
Wien, die gern § 2 des Fondserrichtungsgesetzes 
anzuwenden wären, wurden unbeschadet der ver­
schiedenen Lebenshaltungskosten und der Wäh­
rungsverhältnisse den Zuwendungswerbern vom 
Fonds im wesentlichen gleich hohe Schil l ingbeträge 
zuerkannt, deren Auszahlung über das BMA durch 
die jeweilige österreichische Vertretungsbehörde 
veranlaßt wurde. 

44.4.2 Der RH bemängelte die Art der Antrag­
steIlung und die Mangelhaftigkeit der Erhebungen 
und regte d ie Anlage eines einheitlichen Antrags­
und Erhebungsformulares an. Weiters bemängelte 
er d ie Zuerkennung gleich hoher Beträge im Hin­
bl ick auf § 2 des Fondserrichtungsgesetzes und auf 
Art 3 der von der BReg beschlossenen Richtlinien, 
die im wesentl ichen eine individuelle Bemessung 
der Zuwendungen vorsehen. Die jeweils doppelte 
Aktenführung erschien dem RH nicht verwaltungs­
ökonomisch und er stellte einerseits die "Vermitt­
lertätigkeit" des BMA, andererseits die ohne jegli­
che Erhebungen den Anträgen der Vertretungsbe­
hörden Rechnung tragende Tätigkeit des Fonds in 
Frage. Nach Ansicht des RH wäre - nach entspre­
chender Änderung des Fondserrichtungsgesetzes -
d ie Geschäftsführung des Fonds durch das BMA 
sparsamer und zweckentsprechender. 

44.4.3 Zur Vorgangsweise, dzt generell 3 000 S 
halbjährlich zu gewähren, vertrat der Fonds die 
Auffassung, daß dieser geringe Betrag allzu große 
Aufwendungen zur Feststel lung der Bedürftigkeit 

nicht rechtfertige und sich der Fonds auf das Urteil 
der Vertretungsbehörden verlassen müsse. Im übri­
gen hätte es bisher kaum Beschwerden gegeben. 

Das BMA stellte eine Neuregelung der Vor­
gangsweise bei der AntragsteIlung unter Berück­
sichtigung der Vorschläge des RH in Aussicht. Als 
Aufsichtsbehörde habe es die geübte Zuerkennung 
gleich hoher Zuwendungen durch den Fonds eben­
falls bereits bemängelt. Die doppelte Erfassung der 
Anträge, sowohl beim BMA als auch beim Fonds, 
diene jedoch der Überwachung der Tätigkeit des 
Fonds. Eine Führung der Geschäfte des Fonds 
durch das BMA wäre nicht zweckmäßig, wei l  dafür 
eine Gesetzesänderung notwendig wäre, die Finan­
zierung des Fonds durch die Länder gefährdet 
würde und das BMA für die Überwachung weniger 
als für die Geschäftsführung aufzuwenden hätte. 

44.4.4 Dem Fonds gegenüber anerkannte der 
RH, daß die für die Zuerkennung einer Zuwen­
dung wesentlichen Entscheidungen im Bereiche des 
BMA l iegen und er auch deshalb die Führung der 
Fondsgeschäfte durch das BMA für zweckmäßiger 
erachte. 

Gegenüber dem BMA bezweifelte der RH die 
Effizienz der für die Rechtfertigung der doppelten 
Aktenführung vorgebrachten Kontrol lfunktion. Es 
war auch nicht erkennbar, aus welchen Gründen 
die Führung der Fondsgeschäfte durch das BMA zu 
einer Gefährdung der Finanzierung durch die Län­
der führen sollte. Daß die Kontrolle beim BMA 
einen geringeren Aufwand erfordere als eine ord­
nungsgemäße Geschäftsführung selbst, wurde aner­
kannt, aber auf die Ersparung im gesamten hinge­
wiesen. 

44.5 . 1 In Einzelfällen wurden vom Fonds auch 
höhere Zuwendungen als 6 000 S jährl ich gewährt. 
Obwohl nach § 9 Abs 4 des Fondserrichtungsgeset­
zes das Kuratorium nur die Gewährung von 
Zuwendungen bis zu 6 000 S jährl ich dem 
Geschäftsführer und zwei Kuratoriumsmitgliedern 
des Fonds übertragen durfte, wurden auch d iese 
höheren Zuwendungen nur vom Geschäftsführer 
und von zwei Kuratoriumsmitgliedern genehmigt. 

44.5.2 Der RH beanstandete die Nichteinhaltung 
der gesetzlichen Bestimmung, die erforderlichen­
fal ls zu ändern wäre. 

44.5 .3 Der Fonds erachtete die nachträgliche 
Genehmigung dieser Zuwendungen durch das 
Kuratorium für ausreichend. Das BMA stellte eine 
Erweiterung der Ermächtigung nach § 9 Abs 4 im  
Zuge einer geplanten Novellierung des Fondser­
richtungsgesetzes in Aussicht. · 

44.6. 1 Einigen Zuwendungswerbern aus "Italien, 
d ie sowohl nach österreichischem als auch nach ita­
l ienischem Recht ein Einkommen bezogen, das 
weit über den Mindestlebenshaltungskosten gele­
gen war, wurde genausoviel ausbezahlt, wie in 
anderen Fällen völlig mittellose Auslandsösterrei­
cher erhielten. 
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44.6.2 Nach Ansicht des RH war in diesen Fäl len 
die Zuerkennung einer Zuwendung nicht gerecht­
fertigt. 

44.6.3 Aufgrund dieser Beanstandung hat die 
österreichische Vertretungsbehörde diese Fälle neu­
erl ich überprüft und festge teilt, daß die Angaben 
in den Anträgen unrichtig waren. Das BMA ver­
meinte überdies, daß den Grundsätzen des Fürsor­
gerechts des Bundeslandes Wien entsprechende 
Erhebungen zu einem Verwaltungsmehraufwand 
führen würden, der angesichts der Zuwendungsbe­
träge nicht gerechtfertigt wäre. 

44.6.4 Der RH erwiderte, er habe seine Bemän­
gelung auf die dem Fonds im Zeitpunkt der 
Gewährung der Zuwendungen zur Verfügung ste­
henden Unterlagen gestützt. Daß diese Unterlagen 
angeblich nicht den wahren Verhältnissen entspro­
chen haben, vermag nichts an der Feststel lung' zu 
ändern, daß aus damaliger Sicht der Fonds Zuwen­
dungen an Personen gewährt hat, die nicht unter­
stützungsbedürftig waren. Im übrigen berechtige 
die dzt Gesetzeslage keinesfalls zum Verzicht auf 
jegliche Erhebungen. 

44.7. 1 Bei Zuwendungen über das Honorarkon­
sulat Curitiba (Brasilien) wurde festgestellt, daß 
von dort Zuwendungen auch für eine bereits seit 
Jahren als verstorben gemeldete Person beantragt 
wurden. Weiters hat dieses Honorarkonsulat - wie 
auch einige andere in Südamerika - seit Jahren 
keine Belege über die Auszahlung der gewährten 
Zuwendungen an die Auslandsösterreicher vorge­
legt. 

44.7.2 Der RH bemängelte diese Vorgangsweise 
und regte eine Überprüfung der Vorgänge beim 
genannten Honorarkonsulat durch einen fachkun­
digen Beamten der Österreichischen Botschaft Bra­
silia an Ort und Stelle an. 

44.7.3 Nach Mitteilung des BMA wurden die 
fehlenden Belege auf Aufforderung im wesentli­
chen vollständig vorgelegt. Die Überprüfung durch 
die Österreichische Botschaft Brasilia in Curitiba 
zeigte einerseits die besonderen Schwierigkeiten bei 
der Tätigkeit dieser Behörde auf, die insb die öster­
reichische Ansiedlung "Dreizehnlinden" zu 
betreuen hat, andererseits wurden auch einige 
Mängel offenbar, die nicht in den besonderen örtli­
chen Verhältnissen begründet waren und deren 
endgültige Klärung noch angestrebt wird. 

44.7.4 Der RH wird diese Angelegenheit weiter 
behandeln. 

44.8. 1 Nach § 7 Abs 2 des Fondserrichtungsge­
setzes hat das Kuratorium des Fonds 1 968 Richtl i ­
nien für die Zuwendungen und eine Geschäftsord­
nung beschlossen, d ie von der BReg genehmigt 
wurden. In der Folge wurden die Richtl inien fonds­
intern abgeändert, ohne daß hiezu die erforderliche 
Zustimmung der BReg eingeholt worden wäre. Zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung war es sowohl  den 
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Organwaltern des Fonds als auch den Vertretern 
des BMA nicht bekannt, daß der erwähnte 
Beschluß der BReg über die Richtlinien und die 
GeSchäftsordnung vorliegt. 

44.8.2 Der RH bemängelte d iese Unkenntnis 
über wesentliche Grundlagen für die Tätigkeit des 
Fonds. 

44 .8 .3  Vom Fonds und vom BMA wurde dies zur 
Kenntnis genommen und eine Neufassung der 
Richtl inien und der Geschäftsordnung unter Beach­
tung der gesetzl ichen Erfordernisse in Aussicht 
gestellt. 

44.9. 1 Das Fondserrichtungsgesetz wurde am 
1 6 .  November 1 967 im Nationalrat beschlossen. 
Eine konstituierende Sitzung des Kuratoriums 
fand, obwohl noch keine Kuratoriumsmitglieder 
bestellt waren, bereits im gleichen Jahr statt. Einige 
der Teilnehmer an dieser Sitzung wurden später 
tatsäch l ich zu Kuratoriumsmitgliedern ernannt. In 
der Folgezeit wurden jährlich Kuratoriumssitzun­
gen abgehalten, die aber mehrfach nicht beschluß­
fähig waren. In den Jahren 1 972 und 1 974 fand 
überhaupt keine Kuratoriumssitzung statt. Auch die 
Vorlage der Geschäftsberichte erfolgte in den mei­
sten Fällen ohne die erforderliche Zustimmung des 
Kuratoriums. 

44.9.2 Der RH erachtete zur Erfül lung der dem 
Kuratorium mit Gesetz übertragenen Aufgaben 
mehrere Sitzungen im Jahr für erforderlich. Wei­
ters bemängelte er die mehrmals nicht gegebene 
Beschlußfähigkeit des Kuratoriums und die oftmals 
fehlende Zustimmung des Kuratoriums zum 
Geschäftsbericht. 

44.9.3 Der Fonds und das BMA nahmen diese 
Feststellungen mit Bedauern zur Kenntnis. Ver­
schiedene Kuratoriumsmitglieder seien trotz zeitge­
rechter Einladung nie zu den Sitzungen erschienen. 

44. 10 . 1  Mit Ministerratsbeschluß wurden 1 973 
ua eine Abgeordnete zum NR und ein Landes­
hauptmann zu Kuratoriumsmitgliedern bestellt. 
Beide nahmen in ihrer fünf jährigen Funktionspe­
riode an keiner Kuratoriumssitzung teil ;  der Lan­
deshauptmann entschuldigte sein Fehlen mit drin­
genden anderen Terminen. Ungeachtet dessen 
erfolgte die Wiederbestel lung zum Kuratoriums­
mitglied. 

44. 1 0.2  Nach Ansicht des RH beinhaltet die 
Übernahme einer Funktion auch eine Verpflichtung 
zur Erfül lung derselben. Der RH empfahl, nur Per­
sonen zur Ernennung vorzuschlagen, die tatsäch­
l ich bereit und in der Lage seien, ihre Verpflichtun­
gen als Kuratoriums{l1itglieder im Sinne des Geset-
zes zu erfüllen. 

. 

44. 1 0 .3 Das BMA stellte eine schriftliche Infor­
mation a l ler Kuratoriumsmitglieder über ihre Ver­
pflichtungen in Aussicht. Im Zuge der vorbereiteten 
Novel l ierung des Fondserichtungsgesetzes werden 
die Anzahl der Kuratoriumsmitglieder und die 
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Bestimmungen über die Beschlußfähigkeit neu zu 
überdenken sein. 

44. 1 0.4 Wie der RH feststellte, war auch die auf­
grund der Prüfungsmitteilungen des RH im 
Juli 1 980 abgehaltene Kuratoriumssitzung nicht 
beschlußfähig. 

44. 1 1 .  I Mit einem vom BMA vorzeitig in den 
Ruhestand versetzten Beamten wurde vom Fonds 
1 968 ohne schriftliche Vereinbarung ein Dienstver­
hältnis begründet. Bezugserhöhungen wurden ohne 
den nach der Geschäftsordnung notwendigen 
Beschluß des Kuratoriums vorgenommen. Das 
Dienstverhältnis wurde 1 972 ohne Angabe von 
Gründen gekündigt. In der Folge war dieses 
Dienstverhältnis Gegenstand zweier arbeitsgericht­
licher Verfahren, die aufgrund der seinerzeit man­
gelhaften Vorgangsweise des Fonds mit zwei für 
den Fonds sehr ungünstigen Vergleichen endeten. 
In diesen wurde auch klargestellt, daß die Bestim­
mungen des VBG 1 948 auf die Bediensteten des 
Fonds Anwendung finden. 

44. 1 1 .2 Der RH beanstandete diese mangelhafte 
Vorgangsweise, wod urch insb wegen der nicht 
formgerechten Kündigung dem Fonds ein Schaden 
von mindestens 40 000 S entstanden ist. 

, 

44. 1 1 .3 Das BMA nahm diese Ausführungen mit 
Bedauern zur Kenntnis und verwies bezüglich einer 
a llfälligen Aufklärung auf das Kuratorium des 
Fonds, das jedoch hiezu keine Stellungnahme 
abgab. 

44. 1 2. 1  Seit 1 972 wurde eine Bedienstete des 
BMA beim Fonds teilzeitbeschäftigt, ohne daß die 
zur Begründung des Dienstverhältnisses notwen­
dige Zustimmung des Kuratoriums eingeholt wor­
den wäre ; eine schriftliche Ausfertigung dieses Ver­
trages erfolgte erSt ein Jahr später, jedoch ohne ent­
sprechende Vergebührung. In diesem schriftlichen 
Vertrag wurde die wöchentliche Arbeitszeit mit 
"höchstens 1 5  Stunden" festgelegt. Trotz dieser im 
wesentlichen unbestimmten Arbeitszeit wurde ein 
weit über den Sätzen des VBG liegendes festes Ent­
gelt vereinbart. 

44. 1 2.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, insb das vereinbarte Entgelt, das weder in 
einem gerechtfertigten Verhältnis zur Arbeitszeit 
noch zur Wertigkeit der Tätigkeit stand. Überdies 
wäre dieser Dienstvertrag als Sondervertrag im 
Sinne des VBG zu werten gewesen, dessen 
Abschluß aber der Zustimmung des BKA und des 
BMF bedurft hätte. 

44. 1 2.3 Laut Stel lungnahme des BMA erscheine 
der Verwaltungsaufwand des Fonds als "außerge­
wöhnlich gering", weil die Kuratoriumsmitglieder 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausübten und daher das 
Entgelt der Sachbearbeiterin als vertretbar angese­
hen werden könne. 

44. 1 2 .4 Der RH sah zwischen der teilweise 
ehrenamtlichen Besorgung der Geschäfte des Fonds 

und den wesentlich über den im VBG vorgesehenen 
Sätzen liegenden Entgelt der Bediensteten keinen 
sachlich gerechtfertigten Zusammenhang. 

44. 1 3 . 1  Aufgrund einer mündlichen Vereinba­
rung zwischen dem seinerzeitigen Vorsitzenden des 
Kuratoriums und einem Kuratoriumsmitglied 
wurde derselben Bediensteten des Fonds neben 
dem 1 3. und 1 4. Monatsgehalt für die Erstellung 
des Geschäftsberichtes eine Sonderzahlung ( 1 977 
bspw 1 0  000 S) zuerkannt. Der Geschäftsbericht 
umfaßte eine Textseite und vier Seiten statistische 
Aufgliederungen über die Tätigkeit des Fonds. 
Anläßlich einer Überprüfung des Fonds durch die 
Buchhaltung des BKA wurden diese Sonderzahlun­
gen bereits 1 978 im Hinblick auf den Umfang der 
Arbeit sowie aufgrund des verhältnismäßig hohen 
Monatsbezuges als nicht angemessen bezeichnet. 
Daraufhin wurde die "Sonderzahlung in einer 
Gehaltserhöhung aufgesogen". 

44. 1 3 .2 Der RH erachtete die Voraussetzung für 
eine derartige Belohnung nicht gegeben und ver­
mißte bei der anschließend erfolgten Gehaltserhö­
hung die erforderliche Genehmigung des Kurato­
riums sowie die Zustimmung der für die zentrale 
Personalverwaltung des Bundes zuständigen 
Dienststellen (BKA und BMF). 

44. 1 3 .3 Das BMA verneinte das Vorliegen einer 
Vereinbarung über eine Bezugsänderung und wies 
auf die Auflösung des betreffenden Dienstverhält­
nisses mit September 1 980 hin. 

Der Fonds gab keine Stellungnahme ab. 
44. 1 3 .4 Nach Ansicht des RH hat sich der 

Abschluß einer Vereinbarung aus der Aktenlage 
ergeben. 

44. 1 4 . 1  Die Abwicklung der Einnahmen und 
Ausgaben erfolgte grundsätzl ich unbar über ein 
Bankkonto; kleinere Ausgaben wurden aus einem 
Handverlag bestritten. Die Belege (Kontoauszüge 
und Abrechnung des Handverlages) wurden afl ein 
Steuerberatungs- und Buchführungsunternehmen 
übergeben, das die tatsächliche Verbuchung oft erst 
zwei bis drei Monate nach deren Übergabe vor­
nahm. Die Buchhaltungsaufzeichnungen für das 
Jahr 1 975 konnten nicht überprüft werden, weil 
diese aus nicht näher feststel lbaren Gründen abhan­
den gekommen waren. 

44. 1 4 .2 Um zeitnahe A�fschlüsse über die Geba­
rungsentwicklung zu gewinnen, empfahl der RH, 
die Buchhaltungsgeschäfte unmittelbar beim Fonds 
zu führen. 

44. 1 4 .3 Der Fonds erklärte, der geringfügige 
Umfang der Buchhaltungsgeschäfte rechtfertige 
nicht die Einstellung eines entsprechend qualifizier­
ten Personals. 

44.1 4.4 Der RH erinnerte an seine Empfehlung, 
den Fonds in 'das BMA einzugliedern, wobei die 
Buchhaltungsgeschäfte gerade wegen ihres gerin­
gen Umfanges auch ohne zusätzliches Personal 
wahrgenommen werden könnten. 
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Verwaltungs bereich des Bundesmini­
steriums für Justiz 

a )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e n  J a h ­
r e n  1 9 7 8  u n d  1 9 7 9  

Bezirksgericht und Arbeitsgericht ViUach 

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

45. 1 . 1  Im Gemeindeamt der Marktgemeinde 
Arnoldstein wird vom Bezi rksgericht (BG) Vil lach 
seit Jahrzehnten monatlich ein Gerichtstag abgehal­
ten, der trotz einer durch das Gericht veranlaßten 
Informationskampagne seitens der rechtsuchenden 
Bevölkerung in den letzten Jahren al lerdings kaum 
mehr in Anspruch genommen wurde. Das BG Vil­
lach ist daher bereits im Jahre 1 977 einvernehmlich 
mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemein­
den an das OlG Graz mit dem ausführl ich begrün­
deten Ersuchen herangetreten, beim BMJ die Auf­
lassung dieses offenkundig nicht mehr benötigten 
Gerichtstages zu erwirken.  Über diesen Antrag 
wurde jedoch trotz wiederholter Betreibungen und 
neuerlicher Zustimmungserklärungen der Bürger­
meister bisher nicht entschieden. 

45. 1 .2 Wie der RH feststellte, beschränkte sich 
die Tätigkeit des für den Gerichtstag zuständigen 
Richters nur noch auf gelegentliche und immer sel­
tener anfallende Auskunftserteilungen. Er empfahl 
daher dem BMJ, dem Antrag auf Auflassung des 
Gerichtstages in Arnoldstein stattzugeben. 

45. 1 .3 laut Mittei lung des BMJ stellte die stän­
dige Aufrechterhaltung von Gerichtstagen am ehe­
maligen Sitz aufgelassener Bezirksgerichte ein 
wesentliches Argument bei den Verhandlungen um 
die Auflassung weiterer kleinerer Bezirksgerichte 
dar, weshalb ein Verzicht auf den Gerichtstag in 
Arnoldstein die d iesbezüglichen Bemühungen des 
Ressorts außerordentlich erschweren würde. Aus 
diesen Überlegungen könne daher auch ein offen­
kundig überflüssig gewordener Gerichtstag derzeit 
nicht aufgelassen werden. 

45.2 . 1 . 1  Die Schreibleistung der ausschließlich 
im besonderen Schreibdienst verwendeten Bedien­
steten wurde durch das ihnen übertragene Auswäh­
len und Ein legen der zu den angeordneten Ausfer­
tigungen jeweils benötigten Formulare erheblich 
beeinträchtigt. 

45.2 . 1 .2 Eine im besonderen Schreibdienst tätige 
Bedienstete, welche die ihr zugewiesene mechani­
sche Schreibmaschine aus gesundheitlichen Grün­
den nicht bedienen konnte, verwendete zu sämtli­
chen Schreibarbeiten eine in ihrem Privateigentum 
befindl iche elektrische Maschine. 

45.2 .2 Dem RH erschien es wenig s innvoll, die 
Arbeitsleistung geübter Schreibkräfte durch solche 
Ein legearbeiten unnötigerweise zu verringern, und 
empfahl daher, die jewei ls benötigten Formblätter 
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bereits von den Geschäftsabteilungen beischließen 
zu lassen. Außerdem sollte für die amtswegige Bei­
stellung einer elektrischen Maschine an die 
erwähnte Schreibkraft gesorgt werden. 

45.2 .3 Das BG Villach hat dieser Empfehlung 
anläßlich der Zuweisung zusätzlicher elektrischer 
Schreibmaschinen bereits entsprochen. Hingegen 
mache es die angespannte Personallage in den 
Geschäftsabteilungen derzeit nicht möglich, den 
dort Beschäftigten auch noch das Ein legen von 
Formularen zu übertragen. 

Personal an gelegenheiten 

45.3 . 1 Bei der Berechnung der den nichtrichterl i ­
chen Bediensteten gebührenden Leistungszulage 
sind bisher nicht alle für d.as Zu lagenausmaß maß­
geblichen Bemessungselemente berücksichtigt wor­
den. 

45.3.2 Der RH empfahl, künftighin alle nach 
dem geltenden leistungsschlüssel bewertungsfähi­
gen Umstände in die Ermittlung der Gesamtlei­
stung einzubeziehen. 

45.3 .3 Das BG Villach sicherte dies zu. 
45.4. 1 Entsprechend den Bestimmungen ver­

schiedener sozial- und dienstrechtlicher Vorschrif­
ten (Mutterschutzgesetz und Bundesbediensteten­
Schutzgesetz) hat auch der öffentliche Dienstgeber 
einen Abdruck dieser Rechtsnormen an einer für 
das Personal leicht zugänglichen Stelle zwecks Ein­
sichtnahme aufzu legen. 

45.4.2 Da die Möglichkeit zur jederzeitigen Ein­
sichtnahme beim BG Vil lach nicht bestand, empfahl 
der RH, die in Betracht kommenden Vorschriften 
in einen übersichtlichen Informationsbehelf zusam­
menzufassen und diesen der Personalvertretung zur 
Verfügung zu stel len. 

45.4.3 Das BG Vil lach ist d ieser Empfehlung 
bereits nachgekommen. 

Geschäftsbehandlung 

45.5. 1 Im Pflegschaftsregister waren zahlreiche 
längst überholte Eintragungen und im amensver­
zeichnis d ie Namen der Pflegebefoh lenen, deren 
Pflegschaftsfall bereits beendet wurde, nicht gestri­
chen. Überdies waren einige Pflegschaftsakte nicht 
auffind bar. 

45.5 .2 Der RH empfahl, die Pflegschaftsregister 
entsprechend den Bestimmungen des § 42 1 Abs 3 
Geo und das amensverzeichnis gem § 422 Abs 3 
Geo zu bereinigen, die Ursachen des Abhanden­
kommens der Pflegschaftsakte zu erheben und den 
Bed iensteten dieser Geschäftsabtei lung § 1 67 Geo 
in Erinnerung zu bringen. 

45.5.3 Das BG Villach sagte dies zu. 
45 .6. 1 Die von den SachverStändigen (SV) gel­

tend gemachten Gebühren entsprachen nicht immer 
den Vorschriften des Gebührenanspruchgesetzes 
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1 975 (GebAG). So wurden in ein igen Fällen nicht 
zustehende oder überhöhte Gebühren sowohl bei 
der Befundaufnahme bzw Erstel lung von Gutach­
ten als auch bei der Entschädigung von Zeitver­
säumnis zugesprochen. Weiters wurden die für 
e inen Prozeß bestellten SV grundsätzlich jeder 
Verhandl�ng beigezogen und als SV häufig Perso­
nen bestellt, die nicht in Vil lach wohnten, obwohl 
solche - wie sich aus der beim OLG Graz aufliegen­
den SV-Liste ergab - auch in Vil lach ansässig 
waren. 

45.6.2 Der RH empfahl die stärkere Heranzie­
hung von ortsansässigen SV. 

45.6. 3 Laut Stel lungnahme des BG werde die 
Zuziehung von SV nur dann für notwendig erach­
tet, wenn in der Verhandlung auch technische Fra­
gen zu klären sind. Bei der Heranziehung von SV 
werde auf deren Eignung geachtet und ein strenger 
Maßstab angelegt. 

45.6.4 Der RH empfahl, durch Verhandlungs­
konzentration die SV-Gebühren möglichst gering 
zu halten. 

45.7. 1 Die im § 4 1 5  ZPO fesgesetzte Frist von 
acht Tagen zur Urteilsfäl lung wurde in zahlreichen 
Fällen nicht eingehalten und vereinzelt sogar bis zu 
zwei Monaten überschritten. 

45.7.2 Der RH empfahl, im Interesse der recht­
suchenden Bevölkerung künftig d iese gesetzliche 
Frist tunl ichst zu beachten. 

45.7.3 Das BG Vil lach sagte zu, die Einhaltung 
dieser Frist im Rahmen der Dienstaufsicht zu über­
wachen. 

45.8 . 1  Die Erledigung von Grundbuchsachen 
erstreckte sich entgegen der Bestimmung des § 1 1 0 
Geo (48 Stunden) i n  einigen Fäl len auf mehrere 
Wochen. Weiters wurde in Verlassenschaftsangele­
genheiten die im § 1 37 Abs 3 Geo mit neun Tagen 
bemessene Höchstfrist für die Abfertigung erledig­
ter Geschäftsstücke öfters n icht eingehalten. ( 

4 5 . 8 . 2  Der RH empfahl, die festgesetzten Fristen 
möglichst zu beachten. 

4 5 . 8 . 3  Das BG hat die gegenständlichen Fristen 
den Bediensteten in Erinnerung gebracht. 

4 5 .9. 1 Zahlreiche noch aus der Zeit der Monar­
chie stammende Hauptbücher und Grundstücksver­
zeichnisse waren durch den jahrzehntelangen 
Gebrauch bereits derart abgenützt und unübersicht­
l ich geworden, daß eine Neuanlegung vordringlich 
notwendig gewesen wäre. 

45.9.2 Der RH empfahl, die Umschreibung die­
ser Grundbücher zu beschleunigen . 

45.9.3 Das BG Vil lach verwies auf die ange­
spannte Personal lage, jedoch seien bereits einige 
Umschreibearbeiten von einem Bediensteten eines 
anderen Bezi rksgerichtes vorgenommen worden. 

4 5. 1 0. 1 An Hand von einigen Unterhaltsklagen 
und Vaterschaftsklagen zeigte der RH auf, daß die 
Zuerkennung der Verfahrenshi lfe bereits innerhalb 
ein und desselben Gerichtes uneinheitl ich erfolgte. 

45. 1 0.2 Der RH regte auch' wegen der beträchtli­
chen finanziellen Auswirkungen - 1 97 8  fielen im 
Gesamtbereich der österreichischen Justiz Sachver­
ständigengebühren von rd 1 00 Mill S und Kosten 
für Anwaltsbeistel lung . von 52,5 Mill S an - beim 
BMJ an, Richtlinien für eine möglichst einheitl iche 
und sparsame Vorgangsweise bei der Bewil l igung 
der Verfahrenshi lfe zu erarbeiten. 

45. 1 0 . 3  Das BMJ konnte in den vom RH aufge­
zeigten Fällen weder eine Widersprüchl ichkeit 
noch eine Uneinheitl ichkeit erkennen, weil bei den 
Unterhaltsklagen nicht zu erwarten war, daß Sach­
verständigengebühren anfallen würden, wohl aber 
bei den Vaterschaftsklagen. Auch hielt es die 
Erstellung von Richtl in ien für eine einheitliche 
Bewil ligung der Verfahrenshilfe nicht für zweck­
mäßig. 

45. 1 0 .4  Der RH konnte sich dieser Ansicht nicht 
anschließen, weil es möglich gewesen wäre, die 
Verfahrensh i lfe gemäß § 63 Abs 1 ZPO in Zusam­
menhalt mit § 64 Abs I und 2 ZPO nur h insichtlich 
der SachverStändigengebühren zu gewähren. Er 
hielt daher seine Empfehlung aufrecht. 

Kassen- und Rechnungswesen 

4 5. 1 1 . 1  Dem als Rechnungsführer tätigen Fach­
beamten oblag auch die Betreuung der gerichtl i­
chen EinlaufsteIle und damit die persönl iche Über­
nahme sämtlicher während der Amtsstunden über­
reichten Schriftstücke. Die Türe zu dem auch als 
EinlaufsteIle d ienenden Kassenraum des Rech­
nungsführers war gegen gewaltsames Eindringen 
bloß unzu länglich gesichert. 

4 5. 1 1 .2 Der RH hielt es aus Sicherheitsgründen 
für bedenklich, einen mit Zahlungs- und Verrech­
nungsgeschäften betrauten Beamten auch noch 
dem durch die laufende Übernahme von Gerichts­
eingaben bedingten regen Parteienverkehr auszu­
setzen. Außerdem empfahl er weitere, der S icher­
heit des Kassenraumes dienende Vorsichtsmaßnah­
men. 

4 5. 1 1 .3 Das BG Vil lach hat den Rechnungsfüh­
rer inzwischen von der Mitbesorgung des Einlauf­
dienstes enthoben und stellte die Vornahme von 
Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der beabsichtig­
ten Generalsanierung in Aussicht. 

45. 1 2 . 1  Der durchschnittl ich äußerst geringe 
Bargeldbestand des Rechnungsführers hatte zur 
Folge, daß unumgängliche Barzahlungen nicht sei­
ten erst nach Vornahme entsprechender Bargeld­
verstärkungen zu Lasten des gerichtlichen Post­
scheckkontos geleistet werden konnten. Weiters 
erhielten die Gerichtsbediensteten lediglich die 
ihnen nach dem Gehaltsgesetz gebührenden Geld­
leistungen im Wege der bargeldlosen Bezugsaus-
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zahlung, während alle anderen Entschädigungen -
wie etwa Vollzugs- und Wegegebühren, Kommis­
sionsgebühren sowie Reise- und Zutei lungsgebüh­
ren - durchwegs bar ausbezahlt wurden. 

45. 1 2 .2 Der RH empfahl aus Vereinfachungs­
gründen, künftighin nur mehr jenen Teil der Bar­
einnahmen dem eigenen Postscheckkonto zuzufüh­
ren, der für unmittelbar bevorstehende Barzahlun­
gen nicht benötigt wird, und legte dem überprüften 
Gericht überdies nahe, alle persönlichen Geldlei­
stungen ausschließl ich auf die Gehaltskonten der 
Empfänger zu überweisen. 

45 . 1 2.3 Das BG Villach sagte dies zu .  
45. 1 3 . 1  In dem dem Rechnungsführer zwecks 

Kontrolle der Anweisungsbefugnis zur Verfügung 
stehenden Verzeichnis der Unterschriftsproben 
schien einerseits ein Beamter auf, dem aus Unver­
einbarkeitsgründen keine Anweisungsbefugnis 
zustand, während andererseits die Aufnahme eines 
hiezu berechtigten Bediensteten bisher verabsäumt 
wurde. Außerdem fehlte in der den Rechnungsbele­
gen beigesetzten Auszahlungsanordnung des 
Dienststellenleiters durchwegs die Angabe der 
Buchungsstelle, zu deren Lasten die Zah lung zu 
verrechnen war. 

45. 1 3.2 Der RH empfahl die Beachtung der ein­
schlägigen Vorschriften. 

45. 1 3 .3 Das BG Vil lach hat das Erforderliche 
bereits veranlaßt. 

Gebühren und Kosten 

45. 1 4 . 1  Die zu einer Geldstrafe Verurteilten wur­
den oft erSt nach mehr als einem Monat schriftlich 
zur Zahlung aufgefordert. Der Einbringungsstelle 
wurden die Zahlungsaufträge zur Einhebung der 
verhängten Geldstrafen und der Verfahrenskosten 
sowie die Mitteilung des Eintrittes des Terminver­
lustes infolge ichtzahlung zweier Raten wesent­
lich verspätet mitgeteilt. Die über einen Beschuld ig­
ten verhängten Pauschal kosten wurden überhaupt 
nicht eingefordert. 

45. 1 4 .2 Der RH empfahl die genaue Beachtung 
der maßgeblichen Bestimmungen der Geo sowie 
die ehestmögliche Einhebung der ausstehenden 
Pauschalkosten. 

45. 1 4 .3  Das BG Vil lach hat die entsprechenden 
Bestimmungen den Bediensteten in Erinnerung 
gebracht und eine verstärkte Dienstaufsicht ange­
ordnet. 

45. 1 5 . 1  In ein igen Fällen lag zwischen der 
Absendung der Zahlungsaufforderungen und der 
wegen Nichtbeachtung derselben notwendig 
gewordenen Abfertigung der Zahlungsaufträge ein 
Zeitraum bis zu zehn Wochen. Ferner waren in 
zahlreichen Fällen die von den Parteien geklebten 
Gerichtskostenmarken sehr undeutlich entwertet 
worden. 
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45. 1 5 .2 Im Interesse einer möglichst raschen 
Gebühreneinbringung empfahl der RH, mit der 
Erlassung von Zahlungsaufträgen nicht länger als 
höchstens vier Wochen zuzuwarten; ferner verwies 
er auf die Verpfl ichtung zur ordnungsgemäßen 
Entwertung der Gerichtskostenmarken. 

45. 1 5 .3 Das BG Villach hat die Bediensteten ent­
sprechend belehrt. 

45. 1 6 . 1  In zah lreichen Zivilprozeßverfahren wur­
den die zu entrichtenden Protokollgebühren nach 
Beend igung der Tagsatzung entweder überhaupt 
nicht oder nu r  zT in das Verhand lungsprotokoll 
geklebt. Auch die Berechnung und Vorschreibung 
der hI l igen Gerichtsgebühren und Kosten erfolgte 
vielfach erst Monate nach Beend igung des Verfah­
rens. 

45. 1 6.2 Der RH erinnerte an die maßgeblichen 
Bestimmungen über die unmittelbare Entrichtung 
der Protokollgebühren und Vornahme der Kosten­
berechnung. 

45. 1 6.3 D:ls BG Villach rechtfertigte fallweise 
Verzögerungen bei der Kostenberechnung mit län­
gerem Ausfal l von Bediensteten. 

45. 1 7 . 1  Mit einer Novelle zum gerichtlichen Ein­
bringungsgesetz (GEG) 1 962 wurden 1 965 die vor­
her einzeln eingehobenen Postgebühren durch pau­
schal ierte Ausfertigungskosten ersetzt. Diese 
Kosten wurden 1 968 (somit bereits nach drei Jah­
ren) aufgrund der bis dahin gestiegenen Briefpost­
gebühren um das Doppelte erhöht. Obwohl in den 
either vergangenen zwölf Jahren die Briefpostge­

bühren weiter bedeutend angehoben wurden ( 1 976 
und 1 979) , erfolgte keine neuerliche Anpassung der 
Ausfertigungskosten. 

45. 1 7.2 Der RH erinnerte an die im Bundesrech­
nungsabsch luß 1 976 gegebene Erläuterung des 
Mehraufwandes bei den Leistungen der Post von rd 
50 Mil l S mit der Anhebung der Briefpostgebühren 
zum 1 .  Jänner 1 976. Demnach haben die Gerichte 
in den Jahren 1 976 bis 1 978 bereits rd 1 50 Mill S 
mehr an Portogebühren ausgegeben als hiefür an 
Kostenersätzen geleistet wurde. 1 979 und 1 980 ist 
infolge neuerlicher Anhebung der Briefportogebüh­
ren eine bedeutend höhere Unterdeckung zu 
erwarten. 

Der RH empfahl daher, umgehend Maßnahmen 
zur Novellierung des GEG 1 962 zu ergreifen, um 
wieder die vollständige Hereinbringung der den 
Gerichten erwachsenden Postgebühren zu errei­
chen. 

45. 1 7.3 Das BMJ verwies auf eingehende Erörte­
rungen der Kostenfrage. Letztlich habe sich die 
Ansicht du rehgesetzt, daß eine grundlegende Neu­
ordnung des Gerichtsgebühren- und Einbringungs­
rechtes mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 98 1 ,  die der 
rechtsuchenden Bevölkerung ua durch die Art der 
Entrichtung wesentliche Erleichterungen gegen­
über dem derzeitigen Zustand bringen solle, einer 
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allgemeinen Erhöhung der festen Gerichtsgebühren 
bzw Ausfertigungskosten vorzuziehen sei. Ein ent­
sprechender Entwurf stehe in Ausarbeitung. 

Material- und InventarverwaJtung 

45. 1 8 . 1  Die in der Amtsbibliothek des BG Vil­
lach geführten Aufzeichnungen entsprachen viel­
fach nicht den Richtl inien für die Verwaltung von 
Bibl iotheken (RVB). 

45. 1 8 .2 Der RH empfahl die Beachtung der ein­
schlägigen Vorschriften, die der ordnungsgemäßen 
Sachengebarung dienen . 

45. 1 8 .3 Das BG machte dies von der Generalsa­
nierung des Gerichtsgebäudes abhängig. 

45. 1 9 . 1 Das BG Vil lach verfügte neben 36 
mechanischen bloß über drei elektrische Schreib­
maschinen, obwohl im "besonderen Schreibdienst" 
neun Bedienstete praktisch den ganzen Tag mit 
Maschinschreibarbeiten beschäftigt waren. 

45. 1 9.2 Da entsprechend dem heutigen Stand der 
Bürotechnik die Verwendung von elektrischen 
Schreibmaschinen sowohl für den Dienstgeber als 
auch für den Dienstnehmer vortei lhaft wäre und 
sich der h iefür erforderliche Aufwand daher rasch 
amortisieren würde, empfahl der RH, möglichst 
jeder im "besonderen Schreibdienst" eingesetzten 
Bediensteten eine solche Schreibmaschine zur Ver­
fügung zu stellen. 

45 . 1 9 .3 Das OLG Graz pflichtete diesen Ausfüh­
rungen bei und verwies auf seine entsprechenden 
Bemühungen zur Rationalisierung des Bürobetrie­
bes. Dem BG Villach seien zwischenzeitlich bereits 
drei weitere elektrische Schreibmaschinen zugewie­
sen worden. 

45.20. 1 Mehrere Inventargegenstände waren 
nicht als Bundeseigentum gekennzeichnet; einige 
auf den Gängen des Gerichtes aufgestellte Sitz­
bänke waren beschädigt; bei etlichen Formblättern 
wurden Bestandsunterschiede festgestellt und die 
Beschaffung von Heizöl stand nicht im Einklang 
mit den Vergaberichtlinien. 

45.20.2 Der RH empfahl die genaue Beachtung 
der einschlägigen Vorschriften, die eine wirtschaft­
liche Vorgangsweise sicherstellen sol len . . 

45.20.3 Das BG Villach hat die erforderl ichen 
Veranlassungen bereits getroffen. 

Gebäudeangelegenheiten 

45.2 1 . 1  Bei der Berechnung der antei l igen Heiz­
kosten des an die Heizanlage des BG Vil lach ange­
schlossenen landesgerichtlichen Gefangenenhauses 
wurde der Mehraufwand für die Beheizung an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie während 
der Nacht nicht berücksichtigt. 

45.2 1 .2 Der RH empfahl, künftig auch diesen 
Mehraufwand, allenfal ls in pauschalierter Form zu 
verrechnen. 

45.2 1 . 3 Das BG Villach stellte einen entsprechen­
den Antrag auf Abänderung der Heizkostenabrech­
nung in Aussicht. 

45.22. 1 In den Verhandlungssälen des BG Vil­
lach war wohl eine Alarmanlage installiert, ein 
Sicherheitsplan, aus dem hervorgehen sollte, welche 
Maßnahmen im Alarmfalle zu ergreifen wären, 
fehlte jedoch. 

45.22.2 Der RH regte daher an, einen Sicher­
heitsplan vordringlich auszuarbeiten und diesen 
den Bediensteten des BG nachweislich zur Kenntnis 
zu bringen. 

45.22.3 Das BG sagte d ies zu. 
45.23. 1 Der Betrieb eines Fotokopiergerätes und 

der Verkauf von Gerichtskostenmarken wurde 
einer Privatperson übertragen. Ablichtungen durf­
ten nur an Werktagen vormittags von 8 bis 1 2  Uhr 
vorgenommen werden, der Verkauf von Gerichts­
kostenmarken mußte jedoch während der gesamten 
Amtsstunden gewährleistet sein. 

Hiebei wurde festgestellt, daß die tatsächliche 
Verrechnung des für das Kopiergerät verbrauchten 
elektrischen Stromes mit der vertraglichen Rege­
lung nicht übereinstimmte. 

45.23.2 Da die Vertragspartnerin mit einer Aus­
dehnung der Berechtigung zur Herstellung von 
Fotokopien auf die Nachmittage und auch mit der 
Verrechnung der Stromkosten für das Kopiergerät 
einverstanden war, empfahl der RH dem 
OLG Graz, eine entsprechende Änderung der 
bestehenden Vere inbarung herbeizuführen. 

45.23.3 Das OLG ist d ieser Empfehlung bereits 
nachgekommen. 

45.24 Weitere Empfehlungen des RH betrafen 
Aufzeichnungen über Ferngespräche, die Versper­
rung des Raumes der Telefonvermittlung, die Vor­
merkhaltung über Gerichtskostenmarken und die 
Veräußerung von Altpapier anläßl ich der Skartie­
rung. 

Das BG Vil lach hat jeweils entsprechende Veran­
lassungen getroffen. 

Kreisgericht St. Pölten 

Personalangelegenheiten 

46. 1 . 1  Mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1 979 ist 
ein Großteil der der Bemessung der Leistungszula­
gen (Mehrleistungsvergütung für nichtrichterliche 
Bedienstete gem § 1 8  des Gehaltsgesetzes 1 956) 
zugrundel iegenden Schlüsselzahlen erheblich - bis 
zu 90 vH - erhöht worden. Diese vom BMJ ver­
fügte Maßnahme hatte zur Folge, daß die etwa 7 
bis 8 vH jener Bediensteten, die bei voller Pfl ichtlei­
stung bisher nicht die höchste Leistungsstufe errei­
chen konnten, nunmehr auch den höchsten Zula­
genbetrag erhielten. 

46. 1 .2 Nach Ansicht des RH entsprach die Zula­
genneuregelung insoferne nicht dem § 1 8  des 
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Gehaltsgesetzes 1 956, als bei der Bemessung derar­
tiger Nebengebühren auf das Verhältnis der Mehr­
leistung zur Normalleistung Bedacht zu nehmen 
wäre, was aber - entsprechend den unterschiedli­
chen Belastungsverhältnissen - notwendigerweise 
auch zu einer echten Nebengebührendifferenzie­
rung führen müßte. Außerdem wurde die für eine 
derartige besoldungsrechtliche Maßnahme erfor­
derliche Zustimmung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen nicht eingeholt. 

46. 1 . 3 Das BMJ ist zwecks Behebung der aufge­
zeigten Mängel an das BKA und an das BMF her­
angetreten. 

46.2. 1 Die Standesausweise und die Personalak­
ten wurden für jeden Bediensteten vom Bezirksge­
richt (BG) und vom Kreisgericht (KG) oder beim 
KG doppelt sowie vom Oberlandesgericht (OLG) 
Wien als Dienstbehörde, insgesamt also dreifach, 
geführt. Nach Ausscheiden eines Bediensteten aus 
dem Bundesdienst wurden al le Ausfertigungen des 
Standesausweises noch 50 Jahre lang beim OLG 
aufbewahrt ; die Personalakten wurden erst 
20 Jahre nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
ausgeschieden. 

Der Schriftverkehr in Personalangelegenheiten 
zwischen den in Betracht kommenden Instanzen 
wurde jeweils mit Begleitschreiben und Vermerken 
in den Standesverzeichnissen geführt. 

46.2.2 Der RH bezweifelte im Hinblick auf die 
im Dienstrechtsverfahren getroffene Abgrenzung 
der Zuständigkeit in Personalangelegenheiten, wie 
auch aus praktischen Überlegungen, die Notwen­
digkeit und den Wert der dreifachen Führung von 
Standesausweisen und Personalakten, der aufwen­
digen Art des Schriftverkehrs sowie der Jahrzehnte 
über die Dienstzeit hinausreichenden Aufbewah­
rung dieser Unterlagen . Er empfahl dem BMJ eine 
Abänderung der einschlägigen Bestimmungen der 
aus dem Jahre 1 930 stammenden Geo im Interesse 
der Verwaltungsökonomie. 

46.2.3 Das BMJ stellte Überlegungen hinsichtlich 
einer vereinfachten Führung der Standesausweise in 
Aussicht. 

Das OLG Wien hat die Präsidenten der 
Gerichtshöfe entsprechend der Anregung des RH 
eingeladen, künftig bei der . Vorlage von Meldun­
gen in Personalangelegenheiten auf Begleitschrei­
ben zu verzichten und statt dessen allenfalls vorge­
druckte "Laufzettel" zu verwenden. 

46.3 . 1  Der Bezirksrevisor war seit etlichen Jah­
ren ermächtigt, bei allen Dienstreisen sein eigenes 
Kraftfahrzeug gegen Vergütung des hiefür vorgese­
henen Kilometergeldes zu benützen. Er machte von 
dieser Dauerermächtigung nicht nur bei Fahrten zu 
weiter entfernt gelegenen Sprengelgerichten, son­
dern auch bei vielen nahegelegenen Reisezielen 
Gebrauch, die infolge günstiger Verkehrsverbin­
dungen mühelos und ohne nennenswerte Zeitein­
buße auch mit der Bahn erreichbar gewesen wären. 
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46.3 .2 Da in der Bundesverwaltung grundsätz­
lich die Verrechnung von Kilometergeld für die 
Benützung beamteneigener Kraftfahrzeuge nur 
ausnahmsweise bewilligt wird, empfahl der RH 
dem OLG Wien, die im vorliegenden Fall erteilte 
Bewilligung unter Bedachtnahme auf das hiefür 
maßgebende "Dienstesinteresse" auf ein vertretba­
res Ausmaß zu beschränken. 

46.3.3 Das OLG Wien wendete ein, dem außer­
halb des Dienstortes wohnenden Bediensteten 
werde durch d ie Benützung seines eigenen Kraft­
fahrzeuges ermöglicht, eine wesentlich höhere Lei­
stung zu erbringen. 

46.3.4 Der RH verblieb bei seiner Empfehlung, 
da die aus einem nicht im Dienstort gelegenen 
Wohnsitz sich ergebenden Folgen allein der betref­
fende Beamte und keinesfalls der Dienstgeber zu 
vertreten hat und für Ansprüche nach der Reise­
gebührenvorschrift ausschließlich der Dienstort 
maßgebend ist. 

46.4. 1 Der Bezirksrevisor hat in seinen Reise­
rechnungen die Reisezulagen oftmals schon für 
Teile des der auswärtigen Dienstverrichtung voran­
gegangenen Tages in Rechnung gestellt, bei tägli­
cher Anfahrt zu nahegelegenen Reisezielen verein­
zelt auch Sonn- und Feiertage vol l verrechnet, als 
Zeitpunkt der Fortsetzung unterbrochener Dienst­
verrichtungen bereits die Vorabende solcher Tage 
angeführt sowie auch überhöhte Tagesgebühren 
angesprochen. Die Reiserechnungen wurden in die­
ser Höhe anerkannt und ausbezahlt. 

46.4.2 Da d ie oberlandesgerichtliche Reisege­
bührensteIle ihren Prüfungsaufgaben offenbar nicht 
immer mit der gebotenen Sorgfalt nachgekommen 
ist, empfahl der RH, künftig eine genauere Kon­
trolle der Reiserechnungen sicherzustellen. 

46.4.3 Nach der Stel lungnahme des OLG Wien 
hätten schon frühere Rückfragen an den Präsiden­
ten des überprüften Gerichtshofes ergeben, daß der 
Rechnungsleger auch außerhalb der normalen 
Dienstzeit und während des Wochenendes seiner 
Revisionstätigkeit nachgehe, weswegen die nun­
mehr in Zweifel gezogenen Ausgaben unbedenklich 
erschienen. Im übrigen scheitere eine genauere 
Kontrol le vor Anweisung der Reiserechnungen am 
unzulänglichen Personalstand der hiefür zuständi­
gen Verwaltungsabtei lung. 

46.4.4 Der RH erwiderte, die gesetzliche Dienst­
zeitregelung gewährleiste die Freizeit der Bedien­
steten, die insb an Wochenenden und Feiertagen 
nur aus zwingenden dienstlichen Grlinden für 
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden 
dürften, was jedoch bei einer routinemäßigen Revi­
sionstätigkeit im allgemeinen nicht anzunehmen 
wäre. Eine Vernachlässigung der gebotenen Kon­
trolle bei Reiserechnungen sei zu bedauern. 
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Verfahrensangelegenheiten 

46. 5 . 1  In vielen Fäl len stand die Höhe der 
gem § 36 des Gebührenanspruchsgesetzes 1 975 
(GebAG) zuerkannten Sachverständigengebühren 
nicht im Einklang mit dem Umfang und dem 
Schwierigkeitsgrad des zu studierenden Aktenban­
des. Vereinzelt wurden überhöhte Entschädigun­
gen für Zeitversäumnis sowie nicht gerechtfertigte 
Gebühren für Teilnahme an einer Verhandlung 
zugesprochen. 

46.5.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise ebenso wie die wiederholt festgestellte Unter­
lassung einer Begründung des Gebührenbeschlusses 
im Sinne des § 39 Abs 3 GebAG. 

Er empfahl die genaue Beachtung der für die 
Bemessung von SachverStändigengebühren gelten­
den Bestimmungen. 

46.5.3 Der Präsident des KG sagte d ies zu. 

46.6. 1 Obwohl nach dem GebAG die Gebühren 
des Sachverständigen nur über dessen ausdrückli­
ches Verlangen bereits vor Ablauf der Rechtsmittel­
frist ausbezahlt werden dürfen, hat das KG St. Pöl­
ten bisher sämtliche aus Haushaltsmitteln bestrit­
tene Sachverständigengebühren noch vor Eintritt 
der Rechtskraft des ihnen zugrundeliegenden 
Gebührenbeschlusses flüssig gemacht, auch wenn 
kein diesbezügliches Begehren der Sachverständi­
gen vorgelegen ist. 

46.6.2 Der RH führte diese Vorgangsweise auch 
auf die irreführende Gestaltung einer für diesen 
Zweck verwendeten Drucksorte zurück und emp­
fahl, den Wortlaut d ieses Vordruckes entsprechend 
zu ändern. 

46.6.3 Das KG h ielt eine Änderung d ieses Vor­
druckes zwar nicht für erforderlich, wies jedoch die 
Richterschaft auf die betreffende gesetzliche Vor­
schrift h in .  

46.7. 1 Eine größere Anzahl bereits vor mehreren 
Jahren von versch iedenen Ämtern und Behörden 
entliehener Verfahrensakten war trotz wiederholter 
Betreibungen bisher nicht zurückgestellt worden. 
Der drückende Platzmangel in den Räumlichkeiten 
des Aktenlagers beeinträchtigte überdies die Über­
sichtlichkeit der Aktenaufbewahrung. 

46.7.2 Im Interesse eines geordneten und vor­
schriftsgemäßen Dienstbetriebs empfahl der RH, 
die weitere Betreibung der Aktenrückstel lung der 
Rechtshilfeabteilung zu übertragen, im übrigen 
aber die gebotenen Skartierungsmöglichkeiten zu 
nützen . 

46.7.3 Das KG hat das Erforderl iche veranlaßt. 
46.8 . 1 Die mit der Beglaubigung von Abschriften 

befaßte Bed ienstete hatte bisher noch niemals über­
prüft, ob d ie von den Parteien zu d iesem Zweck 
beigebrachten Originalurkunden und Schriften 
auch vorschriftsgemäß vergebührt waren. 

46.8.2 Der RH erinnerte an die Verpfl ichtung 
sämtlicher Organe der Gebietskörperschaften, bei 
al lfälliger Verletzung der Gebührenvorschriften 
einen amtlichen Befund aufzunehmen. 

46.8 .3 Das KG hat die Mitarbeiter entsprechend 
belehrt. 

46.9. 1 Die Übertragung von Verhandlungsproto­
kollen dauerte in zahlreichen Fällen mehrere 
Wochen, weil die Bediensteten des besonderen 
Schreibdienstes auch den gesamten Schriftführer­
dienst in Straf- und Zivilgerichtsverhandlungen lei­
steten und fallweise auch zu Arbeiten i n  den 
Gerichtskanzleien herangezogen wurden. 

46.9.2 Da sich längere Rückstände in der Proto­
kollausfertigung sowohl auf die Dauer des 
Gerichtsverfahrens als auch auf die Gebührenein­
bringung ungünstig auswirken, empfahl der RH, 
d iesen Mangel durch entsprechende organisatori­
sche Maßnahmen zu beheben. 

46.9.3 Das KG stellte entsprechende Vorkehrun­
gen in Aussicht. 

Kassen- und Rechnungswesen sowie Sacbengebarung 

46. 1 0 . 1  Das dem Rechnungsführer zwecks Kon­
trolle der Anweisungsbefugnis zur Verfügung ste­
hende Verzeichnis der Unterschri ftsproben ent­
sprach infolge etlicher personeller Veränderungen 
nicht mehr der tatsächl ichen Funktionsverteilung. 
Weiters ging aus dem Schlüsselverzeichnis nicht 
hervor, welcher Bedienstete während gewisser Zeit­
räume einen der beiden Kassenschlüssel tatSächl ich 
besaß. Schl ießl ich fiel auf, daß eine dieser beiden 
Sperrfunktionen zuweilen auch von einem h iezu 
nicht berechtigten Bediensteten ausgeübt wurde. 

46. 1 0 .2 Der RH empfahl im Interesse der Geba­
rungssicherheit die gen aue Beachtung der einschlä­
gigen Vorschriften. 

46. 1 0 .3 Das KG hat das Erforderl iche bereits 
veranlaßt. 

46. 1 1 . 1  Den Zeugen wurde bei Geltendmachung 
eines durch die Vorladung verursachten Verdienst­
entganges nahezu immer d ie ganze auf den Ver­
nehmungstag entfallende Arbeitszeit vergütet. 

46. 1 1 .2 Da nach dem GebAG eine Entschädi­
gung für Zeitversäumnis nur für jenen Zeitraum 
gebührt, den der Zeuge wegen seiner Vernehmung 
außerhalb seiner Wohnung bzw Arbeitsstätte ver­
bringen muß, empfahl der RH, bei der Gebühren­
bestimmung künftig weniger großzügig vorzuge­
hen. 

46. 1 1 .3 Das KG hat die betreffenden Bedienste­
ten entsprechend angewiesen. 

46. 1 2 . 1  Obwohl die mit der Beglaubigung von 
Abschriften betraute Bedienstete auch gleichzeitig 
als gerichtliche Kostenmarkenverwalterin tätig war, 
verwies sie die antragstel lenden Parteien zwecks 
Beschaffung der zur Beglaubigung notwendigen 
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Gerichtskostenmarken regelmäßig an die im 
Gerichtsgebäude befindliche private Kostenmar­
kenverkaufsstelle. 

46. 1 2 .2  Da jeder Kostenmarkenverwalter auch 
bei Zulassung privater VerschleißsteIlen zum 
unmittelbaren Verkauf an Parteien verpflichtet ist, 
empfahl der RH, künftig dieser Verpfl ichtung 
nachzukommen, die sowohl  im Parteieninteresse 
gelegen ist als auch einer beschleunigten Antragser­
ledigung dient. 

46. 1 2.3 Das KG hat das Erforderliche bereits 
veranlaßt. 

46 . 1 3 . 1  Einige in der Amtsbibliothek des KG 
geführte Aufzeichnungen erwiesen sich als 
unzweckmäßig und entsprachen überdies nicht den 
Richtlinien für die Verwaltung von Bibl iotheken. 

Auch wurde die gern § 4 Abs 1 der geltenden 
Richtlinien vorgesehene Ausscheidung von Druck­
werken seit längerer Zeit nicht durchgeführt. 

46. 1 3 .2 Der RH empfahl, im Interesse einer 
geordneten Sachenverwaltung vorschriftsgemäß 
vorzugehen. 

46. 1 3 .3 Das KG sagte dies zu. 
46. 1 4 . 1 . 1  Bei der Verwahrungsstelle des KG war 

kein Kassabuch gern § 6 1 4  Abs 3 Geo vorhanden, 
es wurden die Standblätter in umständlicher Form 
geführt und die Beweisgegenstände nicht gern § 6 1 6  
Abs 3 Geo eingetragen. 

46. 1 4 . 1 .2 Der RH beanstandete d iese Vorgangs­
weise und empfahl überdies, die Kostenberechnung 
genauer zu führen sowie die Gebühren rascher ein­
zuheben. 

46. 1 4 .2 Die überprüfte Dienststelle sagte eine 
Behebung der aufgezeigten Mängel zu. 

Bezirksgericht und Arbeitsgericht St. Pölten 

47 . 1 . 1  Der RH hat so wie bei vorangegangenen 
Überprüfungen auch bei der Gebarungsüberprü­
fung des Bezirksgerichtes (BG) St. Pölten die Frage 
der Zusammenlegung von kleinen Bezirksgerichten 
in Niederösterreich untersucht (siehe auch TB · 1 978 
Abs 43. 1 0) . Bei den für eine Auflösung in Frage 
kommenden Bezirksgerichten ist der Geschäftsan­
fall meist so gering, daß damit nicht einmal ein ein­
ziger Richter voll ausgelastet werden kann. Über­
dies sind in den zur Aufnahme bestimmten 
Gerichtsgebäuden mit entsprechendem Kostenauf­
wand vielfach schon Räume bereit gestellt worden. 
Al lenfalls erforderliche bauliche Verbesserungs­
und Erhaltungsarbeiten in Gebäuden mit aufzulö­
senden Bezirksgerichten werden anderseits nur 
mehr in unumgänglichem Maße vorgenommen, 
was zu zunehmend unzumutbaren Zuständen 
sowohl für die Gerichtsbediensteten als auch für die 
rechtsuchende Bevölkerung führt. 

47. 1 .2 Der RH empfahl daher neuerlich dem 
BMJ, die Bemühungen um Zustimmung des Landes 
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Niederösterreich zur Zusammenlegung von kleinen 
Bezirksgerichten fortzusetzen. 

47 . 1 .3 Laut Mitteilung des BMJ konnte als Folge 
der Zusammenlegung von bisher 22 Bezirksgerich­
ten in den Ländern Steiermark, Kärnten und Tirol 
durch die ständige Anwesenheit zumindest eines 
Richters eine Verbesserung des Rechtsschutzes 
erreicht werden. Leider wäre es bisher in Nieder­
österreich noch nicht möglich gewesen, eine derar­
tige Reorganisation durchzuführen. Nach zwei im 
Jahre 1 979 auf Anregung des BMJ abgehaltenen 
Besprechungen stehe die Gesprächsbereitschaft des 
Amtes der n iederösterreichischen Landesregierung 
noch aus. 

47.2 . 1 Zwischen den angeordneten exekutiven 
Verkäufen und den Fällen, in denen tatsächlich 
Pfandgegenstände verkauft werden konnten, wurde 
ein grobes Mißverhältnis festgestellt ( 1 979 = 
1 0  1 6  :48 ) . In 968 Fällen konnten die Pfandgegen­
stände offenbar deshalb nicht veräußert werden, 
weil mangels einer Auktionshalle die exekutiven 
Verkäufe in den Wohnungen oder in den Betrieben 
der Verpfl ichteten vorgenommen werden mußten, 
wo wahrscheinlich aus Gründen der Solidarität 
innerhalb der Nachbarschaft bzw Ortsgemeinde 
keine Käufer auftraten. Eine ÜbersteI lung gepfän­
deter Gegenstände in die nächstgelegene Auktions­
halle (Wien), aber auch die Errichtung einer eige­
nen Auktionshalle in St. Pölten erschien dem RH 
aus Kostengründen nicht vertretbar. 

47.2 .2 Der RH regte daher an, exekutive Ver­
käufe künftig auch bei der ortsanSässigen Zweigan­
stalt des Dorotheums durchzuführen. Die Beseiti­
gung der diesem Vorschlag entgegenstehenden 
rechtlichen bzw organisatorischen Schwierigkeiten 
(§ 275 Abs 1 EO bzw Justizministerialverordnung 
vom 1 9. September 1 907, RGBI Nr 229) sollte vom 
BMJ in die Wege geleitet werden. 

47.2.3 Das BMJ teilte die Ansicht des RH, daß 
die Versteigerung von gepfändeten Gegenständen 
im Dorotheum bessere Ergebnisse bringen dürfte, 
verwies aber auf die unverhältnismäßigen Kosten, 
die aus der ÜbersteI lung geringwertiger Fahrnisse 
erwachsen können. Als Grundlage für allfäll ige 
Änderungen des geltenden Exekutionsrechtes wer­
den derzeit im BMJ Kosten-Nutzen-Überlegungen 
angestellt. 

47 .3 . 1  Nach § 3 8 1  Abs 1 StPO idF der Nov 1 968 
hat die zum Kostenersatz verpflichtete Partei als 
Anteil an den Kosten der Strafrechtspflege einen 
Pauschalkostenbeitrag von höchstens 1 000 S zu 
leisten. Die Bemessung des Beitrages hat sich einer­
seits an den Kosten der im Verfahren tätigen 
Behörden und andererseits an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des Ersatzpfl ichtigen auszurich­
ten. Eine Rücksichtnahme auf diese Bemessungs­
grundlagen war beim BG St. Pölten nicht zu erken­
nen. 
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47.3.2. 1 Der RH legte dem BG nahe, künftig der 
Bemessung ein größeres Augenmerk zu schenken 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht zu 
unterschätzen. 

47.3.2.2 Weiters empfahl der RH dem BM], eine 
Anhebung der seit 1 968 geltenden Höchstgrenze 
von derzeit 1 000 S unter Berücksichtigung der 
Geldwertentwicklung im allgemeinen bzw der Ent­
wicklung der Verfahrenskosten im besonderen vor­
zubereiten. 

47.3 .3 . 1 Das BG hat den Richtern die Empfeh­
lung des RH zur Kenntnis gebracht. 

47.3 .3.2 Das BM] sicherte die Vorbereitung 
einer Wertanpassung für den Kostenbeitrag zu. 

47.4. 1 . 1  Die bei Erlassung einer Zahlungsauffor­
derung vorgesehene Zahlungsfrist von acht Tagen 
wurde, wie der RH bereits wiederholt feststellte, in 
den meisten Fällen oft wesentlich überschritten. 

47.4. 1 .2 Die gern § 6 Abs 1 des gerichtlichen Ein­
bringungsgesetzes 1 962, BGBI Nr 288 ,  bisher vor­
geschriebene Einhebungsgebühr von 1 0  S für jeden 
Zahlungsauftrag wurde letztmalig 1 968 festgesetzt. 

47.4.2 . 1 Der RH empfahl, diese sehr kurz bemes­
sene Zahlungsfrist zumindest auf 1 4  Tage - ent­
sprechend der Zahlungsfrist beim Zahlungsauftrag 
- zu verlängern und durch entsprechende Überwa­
chung für die Einhaltung dieser erweiterten Frist 
Sorge zu tragen. 

47.4.2.2 Auch für diese Gebühr wurde eine Wert­
anpassung empfohlen. 

47.4.3 Das BM] stellte für 1 980  eine grundle­
gende und umfassende Neuordnung des Gerichts­
gebühren- und Einbringungsrechtes mit dem Ziel 
einer Vereinfachung dieses Rechtsgebietes in Aus­
sicht, wobei auch die Empfehlung des RH Berück­
sichtigung finden sol l .  

47.5 . 1 . 1  In Zivil- und Außerstreitsachen erfolgte 
die Bemessung von Sachverständigengebühren, insb 
der Gebühren für Mühewaltung und für Aktenstu­
dium, oftmals nicht nach den hiefür maßgebenden 
gesetzlichen Bestimmungen des Gebührenan­
spruchsgesetzes (GebAG) 1 975. In Fällen, in denen 
die Parteien gemäß § 37 GebAG 1 975 die Sachver­
ständigengebühren unmittelbar bezahlten, fehlte 
die gesetzlich vorgeschriebene ausdrückliche Erklä­
rung der Bereitschaft zur Zahlungsübernahme. Fer­
ner wurde in solchen Fällen den Sachverständigen 
ein beträchtlich überhöhter "Pauschalbetrag" zuet­
kannt. 

47.5. 1 .2 Auch in Strafsachen entsprach die 
Bemessung der Sachverständigengebühren oftmals 
nicht dem GebAG 1 975. So wurde beispielsweise 
für einen ärztlichen Befund bzw ein Gutachten von 
jeweils nur zwei Sätzen der im GebAG für "einfa­
che körperliche Untersuchungen mit besonders aus­
führlicher wissenschaftlicher Begründung" vorgese­
hene Betrag verrechnet. 

47.5.2 Der RH empfahl, künftig die Sachverstän­
digengebühren aus Gründen der Sparsamkeit, 
Rechtmäßigkeit sowie auch zum Schutze der recht­
suchenden Parteien sorgfältiger und unter genauer 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zuzuer­
kennen. 

47.5.3 Das BG sagte dies zu. 
47.6. 1 Die Berechnung der fälligen Gerichtsge­

bühren und Kosten erfolgte in bürgerlichen Rechts­
sachen vielfach erst Monate nach Beendigung des 
Verfahrens. Die Protokollgebühren wurden oft­
mals nicht sofort nach Beendigung der Tagsatzung 
entrichtet, sondern erst wesentlich später berechnet 
und eingehoben. Vielfach wurde auch die achttä­
gige Frist zwischen der Absendung von Zahlungs­
aufforderungen, die erfolglos geblieben waren und 
der Erlassung der daraufhin notwendig geworde­
nen Zahlungsaufträge um Monate überzogen. In  
zahlreichen Fällen waren d ie  verwendeten 
Gerichtskostenmarken mangelhaft entwertet wor­
den. 

47.6.2 Insb im Interesse einer möglichst raschen 
Gebührenhereinbringung empfahl der RH, künftig 
die hiefür maßgeblichen Bestimmungen genau zu 
beachten. 

47.6.3 Das BG St. Pölten hat die betreffenden 
Bediensteten entsprechend angewiesen .  

47.7. 1 Die bei  Vorbehalt der Urteilsfäl lung im 
§ 4 1 5  ZPO festgesetzte Frist von acht Tagen wurde 
überwiegend nicht eingehalten und oft wesentlich 
überschritten. 

47.7.2 Der RH empfahl, künftig Überschreitun­
gen dieser nicht erstreckbaren gesetzlichen Frist zu 
vermeiden. 

47.7.3 Das BG führte diese Fristüberschreitungen 
in vielen Fällen auf den bestehenden Mangel an 
Schreibkräften zurück. Das OLG Wien wies alle 
Richter auf die unbedingte Einhaltung der Frist 
gern § 4 1 5  ZPO hin. 

47.8 . 1  Die Erledigung von Grundbuchstücken 
dauerte in einigen Fällen mehrere Monate, auch die 
Frist für die Abfertigung wurde oft weit überschrit­
ten. Ferner wurden im Grundbuch bedeutende 
Rückstände an noch nicht vollzogenen bzw abge­
fertigten Geschäftsstück�n vorgefunden. 

47.8 .2 Auch unter Berücksichtigung der in'sb 
1 979 infolge längerer Krankenstände und Abwe­
senheit eines Bediensteten zu Ausbildungszwecken 
beengten Personallage schienen dem RH die vorge­
fundenen Rückstände sehr hoch. Im Interesse einer 
leichteren Überprüfbarkeit des Arbeitserfolges der 
einzelnen Bediensteten schlug der RH eine zweck­
mäßigere Abgrenzung der Aufgabenbereiche der 
Mitarbeiter und eine periodische Überwachung der 
Arbeitsrückstände vor. 

47.8.3 Das BG hat diese Empfehlungen aufge­
griffen. 
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47.9 . 1  Die Räume, in denen das Grundbuch 
untergebracht ist, sind aus Sicherheitsgründen ua 
mit einer BrandrneIdeanlage ausgestattet. Bei der 
BrandrneIdean lage handelte es sich um Ionisations­
rauchgasmelder, denen im Hinblick auf das in die­
sen Meldern verwendete Radium mit zu hohen 
Gamma-Dosisleistungen seit dem Strahlenschutz­
gesetz, BGBI Nr 227/ 1 969, die Bauartgenehmigung 
versagt wurde. Obwohl seitens der Herstellerfirma 
im Jänner 1 977 auf die nunmehrige Unzulässigkeit 
des Betriebes dieser Anlage hingewiesen wurde, 
waren in erster Linie Kompetenzunklarheiten zwi­
schen dem BMJ und dem BMBT die Ursache 
dafür, daß diese gesundheitsschädliche Anlage zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung unverändert in 
Betrieb war. Hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit 
stellte der RH fest, daß eine allfäl lige Brandmel­
dung in den Räumen einer seit Jahren nicht mehr 
belegten ehemaligen Dienstwohnung im Gerichts­
gebäude erfolgt, so daß die umgehende Meldung 
eines Brandes außerhalb der Dienstzeit derzeit 
nicht gewährleistet ist. 

47.9.2 Der RH empfahl sowohl dem BG St. Pöl­
ten als auch dem OLG Wien und dem BMJ, insb 
auch unter Hinweis auf das Bundesbediensteten­
Schutzgesetz und die überdies nur sehr mangelhaft 
gegebene Funktionstüchtigkeit, die radioaktive 
BrandrneIdeanlage umgehend beseitigen zu lassen. 

47.9 .3 Den Stellungnahmen zufolge ist die 
Brandmeldeanlage vorläufig ersatzlos noch im 
Dezember 1 979 entfernt worden. 

47. 1 0 . 1  Bei Überprüfung des Vollstreckungsdien­
stes wurden beträchtliche Rückstände festgestellt, 
d ie bereits seit Jahren bestehen. Diese waren 1 978 
mitbegünstigend für Unregelmäßigkeiten eines 
Vollstreckers, die Gegenstand eines Strafverfahrens 
waren und zur Entlassung dieses Vollstreckers 
führten. Obwohl der Vollstreckungsdienst zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung zahlenmäßig ausrei­
chend mit fünf Vollstreckern besetzt war, stand 
insb bedingt durch Krankheit, Einschulung und aus 
verschiedenen anderen Gründen praktisch nur ein 
vollwertiger Vollstrecker zur Verfügung. 

47. 1 0.2 Der RH empfahl entsprechende Perso­
nalrnaßnahmen zum Abbau der Rückstände sowie 
die regelmäßige Durchführung von Kontrollen. 

47. 1 0.3 Das BG hat Entsprechendes veranlaßt. 

b )  S o n s t i g e  W a h r n e h m u n g e n  

Unterstützungsbeitrag für Rechtspraktikanten 

48. 1 . 1  Im Zusammenhang mit einer vom BMF im 
Jahre 1 97 1  angesprochenen Zustimmung des RH 
zur Eröffnung einer neuen Verrechnungspost für 
das BMJ, bei welcher die Famil ienbeihi lfen für die 
Rechtspraktikanten verrechnet werden sollten, wies 
der RH ua auch auf die Notwendigkeit einer 
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gesetzlichen Regelung der derzeit noch ohne 
gesetzliche Grund lage an Rechtspraktikanten zur 
Auszahlung gelangenden Unterstützungsbeiträge 
h in .  

48. 1 . 2 Nach mehrfachen mündlichen und schrift­
l ichen Anfragen teilte das BMJ dem RH 1 973 mit, 
daß es schon seit Jahren bemüht sei, die nur erlaß­
mäßig geregelte Einrichtung des Unterstützungs­
beitrages auf eine gesetzliche Grundlage zu stel len. 
Der ausgearbeitete Entwurf eines"Rechtspraktikan­
tenunterstützungsbeitragsgesetzes" sei aber bisher 
am Widerstand verschiedener Stellen gescheitert. 
Ein weiterer Entwurf eines Rechtspraktikantenge­
setzes befinde sich im Stadium des Begutachtungs­
verfah rens und solle noch im Herbst 1 973 der par­
lamentarischen Behandlung zugeführt werden. 

48 . 1 .3 Aufgrund neuerlicher Anfragen des RH 
teilte das BMJ schließlich im Februar 1 980 mit, daß 
der zur Begutachtung ausgesendete Entwurf eines 
Rechtspraktikante.ngesetzes bisher einer parlamen­
tarischen Behand lung nicht habe zugeführt werden 
können, weil schon justizintern über die Gestaltung 
der Gerichtspraxis ganz unterschiedliche Ansichten 
bestanden hätten und auch im Begutachtungsver­
fahren gegensätzliche Auffassungen geäußert wor­
den seien. Das BMJ habe daher den Entwurf für 
ein Rechtspraktikantengesetz nicht mehr weiter 
verfolgt. 

48.2 Der RH nahm diese Mitteilung mit Bedau­
ern zur Kenntnis, verblieb jedoch bei seiner 
Ansicht, daß umgehend eine gesetzl iche Grundlage 
für die Auszahlung der Unterstützungsbeiträge an 
Rechtspraktikanten geschaffen werden sol lte. 

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung 

a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Heeresbesoldungsstellen in Wien, Graz und . 
Salzburg 

49 Die bei der Gebarungsüberprüfung behandel­
ten organisatorischen und personellen Angelegen­
heiten der Heeresbesoldungsstellen (siehe TB 1 978 
Abs 48.2 und 48.4 ff) wurden im wesentlichen noch 
keiner annehmbaren Erledigung zugeführt. Wie 
das BML V zuletzt mitteilte, könne es diese Angele­
genheit erst nach einer bereits begonnenen Ände­
rung der Personal-Standesführung im Sinne der 
Empfehlungen des RH erledigen. 

Bezüglich der Mobilmachungsvorsorgen (siehe 
TB 1 978 Abs 48 . 1 4) ist der Schriftwechsel mit dem 
BML V noch im Gange. 

Ermessensausgaben der laufenden Gebarung 1 9 7 7  

50. 1 . 1  Im BMLV, bei höl'teren Kommanden, 
Heeresämtern und sonstigen Dienststellen der Hee-
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resverwaltung beschäftigte Mil itärpersonen sowie 
die Mil itärattaches erhalten aufgrund des "verlän­
gerten Dienstplanes", für den nach Meinung des 
RH die gesetzlichen Voraussetzungen nicht zutref­
fen, eine Pauschalvergütung (SB 1 978 a Abs 9.8) .  
Dazu vermeinte das BML V, daß die gegenständli­
chen Pauschalvergütungen unter vergleichbaren 
Voraussetzungen auch im Bereich des BMI (Gen­
darmerie und Polizei) ausbezahlt würden. 

50. 1 .2 Der RH erwiderte, daß im Bereich des 
BMI gem § 1 der VO der BReg vom 1 0. Dezem­
ber 1 974, BGBI Nr 799, nur für die Beamten des 
rechtskundigen Dienstes bei den Bundespolizeibe­
hörden ein "verlängerter Dienstplan" eingeführt 
wurde, weil diese Beamten in der Regel auch 
außerhalb der normalen Dienstzeit Anwesenheits­
dienste zu leisten haben . 

50. 1 . 3 Im BML V ist diese Angelegenheit noch in 
Bearbeitung. 

50.2 . 1  Der RH hat die Einstellung jener Zubrin­
gerl inien empfohlen, welche von der Heeresverwal­
tung mit gemieteten Autobussen parallel zu öffent­
lichen Verkehrsmitteln geführt werden (SB 1 978 a 
Abs 9. 1 1 ) .  

50.2.2 Personelle Gründe, d ie  das BML V gegen 
die Einstel lung geltend machte, bezeichnete der 
RH als nicht stichhältig. Seiner Meinung nach 
könne auch den verhältnismäßig wenigen Kaderan­
gehörigen, die von der Einstel lung dieser Zubrin­
gerl inien betroffen wären, ebenso wie der Masse 
der Heeresangehörigen und sonstigen Berufstäti­
gen zugemutet werden, die öffentlichen Verkehrs­
mittel zu benützen. 

50.2.3 Das BML V sah sich nicht in der Lage, von 
seiner bisherigen Stellungnahme abzugehen. 

50.3 Bezüglich der Gebarung des BML V mit den 
Mitteln der Voranschlagsposten "Miet- und Pacht­
zinse für Wo�nzwecke" und "Mietenvorauszah­
lungen" (SB 1 978 a Abs 9 . 1 3) ist der Schriftverkehr 
mi t  dem BML V noch im Gange. 

Um für die Probleme in Angelegenheiten der 
ressortspezifischen Wohnungsfürsorge annehmbare 
Lösungen zu finden, fand im BML V am 
4. April 1 979 eine Besprechung statt. In zwei Stel­
lungnahmen, die das BML V seither dem RH über­
mittelte, wurde den Ergebnissen dieser Bespre­
chung großteils noch nicht Rechnung getragen.  

50.4 Wegen der Verwendung von 70 Kraftfahr­
zeugen der Luftschutztruppenschule, die vom 
BML V zusätzlich zu den 1 3  systemisierten Kraft­
fahrzeugen als Dienstfahrzeuge benützt werden 
(SB 1 978 a Abs 9 . 1 9), ist die vom Bundesminister 
für Landesverteidi�ung angeordnete Überprüfung 
noch im Gange. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  
J a h r e 1 9 7 9  

Geld- und Rechnungswesen (Heereskassen) 

5 1 . 1  Der bargeldlose Zahlungsverkehr der dem 
BML V nachgeordneten Dienststellen sowie die 
voranschlagsmäßige Verrechnung der Verlagsgeba­
rung und Ausgabebefugnisse mit der Buchhaltung 
wurde neben anderen Wirtschaftsangelegenheiten 
durch 30 Verwaltungsstellen wahrgenommen. 

Die Ausweitung der Automatisierung der Bun­
desverrechnung auf die den ZentralstelIen (Buch­
haltungen) nachgeordneten Dienststellen (Kassen) 
und die im Rahmen der "Heeresgliederung 1 972" 
vorgesehene Trennung der Geldgebarung von der 
Gebarung mit den sonstigen Wirtschaftsgütern 
führte zur Errichtung der Kassen der Mil itärkom­
manden (MilKden). Bis I .  Jänner 1 979 wurden acht 
Kassen gebildet. 

Die Gebarungsüberprüfung wurde bei den Kas­
sen der Mi lKden Wien, Steiermark und Salzburg 
durchgeführt. Die genannten Kassen wurden aus 
der seit I .  November 1 975 an die ZEDVA (das 
nunmeh rige Bundesrechenamt) angeschlossenen 
Verwaltungsstelle Wien und den seit I .  Juni 1 976 
an die ZEDVA angeschlossenen Verwaltungsstel­
len Graz und Salzburg gebildet. Die Errichtung der 
Kasse des MilKdo Salzburg erfolgte mit 
1 .  März 1 978, jene der Kassen der MilKden Wien 
und Steiermark mit I .  Mai 1 978. 

Organisarion und Personal 

5 1 .2 . 1  Der Personal- bzw Planstellenbedarf der 
Kassen der MilKden wurde zunächst in provisori­
schen OrgPlänen festgelegt. Danach sollten die 
Kassen der MilKden Wien und Steiermark sowie 
die Kassen I und lI des MilKdo Niederösterreich je  
15  Planstellen und d ie  Kassen der  MilKden Salz­
burg, Oberösterreich, Tirol und Kärnten Je 
1 3  Planstellen erhalten. 

Die provisorischen OrgPläne wurden mit Wir­
kung vom 1 .  Jänner 1 979 durch definitive Org­
Pläne ersetzt. Die Anzahl der nun endgültig syste­
misierten Planstellen und die Funktionsbezeichnun­
gen sind jedoch gleich geblieben. 

51 .2 .2 . 1  Um den Personal- bzw Planstellen be­
darf der Kassen der MilKden endgültig ermitteln 
zu können, muß der Arbeitsumfang bekannt sein, 
der sich sowohl durch die Umstellung auf das neue 
Verrechnungsverfahren als auch durch die Konzen­
trierung der Kassengeschäfte von 30 Verwaltungs­
steIlen bei acht Kassen jeweils ergeben hat. Nach 
Ansicht des RH war diese Voraussetzung zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der definitiven OrgPläne 
für die Kassen der MilKden größtenteils nicht 
gegeben, da drei Kassen erst nach der Ausgabe der 
definitiven OrgPläne errichtet wurden und vier 
weitere Kassen die geplante Übernahme der Kas­
sen aufgaben von insgesamt 12 Verwaltungsstellen, 
die nicht an die ZEDVA angeschlossen werden, 
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noch nicht dur.chgeführt hatten. Lediglich die 
Kasse des MilKdo Salzburg hatte bereits den vol len 
Betrieb aufgenommen. Bei den anderen Kassen der 
MilKden erfolgte die Aufnahme des vollen Betrie­
bes erSt ab I .  Jänner 1 979. 

5 1 .2.2.2 Der RH empfahl dem BMLV, die für 
die Ermittlung des Personal- bzw Planstellenbedar­
fes der Kassen der MilKden erforderlichen Daten 
des Arbeitsumfanges zu sammeln und danach die in 
den OrgPlänen systemisierten Planstellen unter 
Zugrundelegung der vom BMF ermittelten durch­
schnittlichen täglichen Arbeitsnormen zu überprü­
fen und allenfalls zu berichtigen. 

5 1 .2 .2 .3 Um eine möglichst rationelle und ein­
heitliche Arbeitsweise bei den Kassen der MilKden 
und bei den Dienststellen (Einheiten) im Verkehr 
mit den Kassen der MilKden zu erreichen, empfahl 
der RH ferner, in einer eigenen Vorschrift alle 
Arbeitsabläufe detai l l iert darzustel len. Hiebei sollte 
von den derzeit unterschiedlichen Vorgangsweisen 
jeweils die zweckmäßigste ausgewählt und außer­
dem bestimmt werden, welches orgplanmäßig syste­
misierte Funktionspersonal die genannten Tätigkei­
ten jeweils durchzuführen hat. 

5 1 .2 .3 Das BMLV führte für die Umwandlung 
der provisorischen in defin itive OrgPläne dienst­
rechtliche Gründe und solche der Planstellenbe­
wirtschaftung an. Im übrigen werde es den Emp­
fehlungen des RH ent prechen. 

5 1 .3 . 1 . 1 . 1  Für die Funktion "Leiter der Prü­
fungs- und Verrechnungsstelle und Stel lvertreter 
des Kassenleiters" war je Kasse eine eigene Plan­
stelle systemisiert. 

5 1 .3 . 1 . 1 .2 Der RB erachtete dies für unbegrün­
det, da der Umfang der Dienststelle zwei Leiterpo­
sten nicht rechtfertigte. Der Leiter der Prüfungs­
und Verrechnungsstelle wäre hauptsächlich als 
erster Kontierungsprüfer einzusetzen. Sohin ließe 
sich je Kasse eine systemisierte Planstelle für Kon­
tierungsprüfer einsparen. 

5 1 .3 . 1 .2 . 1  Für FS-Buchungskräfte, welche die 
fernschriftl iche Eingabe der Buchungsdaten in die 
ZEDVA durchzuführen hatten, wurden je Kasse 
zwei Planstel len vorgesehen .  

5 1 .3 . 1 .2 .2 Aufgrund des festgestel lten Arbeitsan­
falls (bspw durchschnittlich 206 Tagebuchzeilen 
täglich bei der Kasse des MilKdo Salzburg) h ielt 
der RH selbst die Vollauslastung einer FS­
Buchungskraft nicht für gegeben.  

Da jedoch wegen al lfälliger Vertretung m inde­
stens zwei FS-Buchungskräfte zu Verfügung stehen 
mußten, wären diese Kräfte auch zu anderen Arbei­
ten heranzuziehen. Als solche kämen Kanzleiaufga­
ben und die Tagebuchprüfung in Betracht. Die in 
den OrgPlänen enthaltene Planstelle für eine 
eigene Kanzleikraft je Kasse könnte dadurch jeden­
falls eingespart werden. 

1 1  

1 6 1  

5 1 .3 . 1 . 3 . 1 Für d i e  Tagebuchprüfung war i n  den 
OrgPlänen je Kasse eine Planstelle der Verwen­
dungsgruppe C mit der  Dienstklassenwertig­
keit IV IV enthalten. 

5 1 .3 . 1 .3 .2 Der RH erachtete diese Bewertung als 
zu hoch, besonders im Vergleich zu den qualitativ 
höher einzustufenden Kontierern und Kontierungs­
prüfern, deren Planstellen mit C/IV geringer 
bewertet sind. Außerdem wäre die Tagebuchprü­
fung, wie schon anläßlich der Gebarungsüberprü­
fung bei den Heeresbesoldungsstellen festgestellt 
wurde, den FS-Buchungskräften vorzubehalten, um 
deren Dienst abwechslungsreicher gestalten zu 
können (siehe TB 1 978 Abs 48 .5.2 . 1 ) . 

5 1 .3 .2 Der R� empfah l  dem BMLV, im Zuge 
der allgemeinen Uberprüfung des Planstellenbedar­
fes der Kassen der MilKden auf die zuvor erwähn­
ten Einsparungsmöglichkeiten Bedacht zu nehmen. 

5 1 .3 .3 Das BMLV machte eine Stellungnahme 
von den Erfahrungen nach längerer Betriebstätig­
keit der Kassen abhängig. 

5 1 .3.4 Der RH wird die Angelegenheit weiter 
behandeln .  

5 1 .4 . 1  Für den Bargeldverkehr war je Kasse eine 
Planstelle vorgesehen. Die Anzahl der üblicher­
weise bei e iner Kasse anfallenden Bargeldaus- und 
-einzahlungen reichte im Hinblick auf die vom 
BMF ermittelte Arbeitsnorm von durchschnittlich 
1 00 Kassabuchzeilen je Tag aber bei weitem nicht 
aus, um einen Kassier voll beschäftigen zu können. 

5 1 .4 .2 Der RH empfahl, den Bargeldverkehr bei 
, den Kassen der MilKden einzustellen und nur noch 

über die bestehenden Nebenkassen abzuwickeln .  
5 1 .4.3 Das BMLV erwiderte, daß grundsätzlich 

angestrebt werde, den Bargeldverkehr über die 
Nebenkassen durchzuführen .  Bargeldaus- und -ein­
zahlungen bei den Kassen sollten nur dort gehand­
habt werden, wo dadurch eine Vereinfachung 
erzielt wird. Ein gänzlicher Verzicht auf unmittel­
baren Bargeldverkehr bei den Kassen erscheine 
dem BML V n icht wirtschaftlich. Außerdem erachte 
es d ie für einen Kassier je Kasse systemisierte Plan­
stelle im Hinblick auf die kontinuierliche Verrech­
nung sowie die Unvereinbarkeitsbestimmungen für 
notwendig. Der Kassier werde auch für die Vertre­
tung und Mitarbeit bei der Tagebuchprüfung benö­
tigt. 

5 1 .4 .4 Der RH ersuchte das BMLV bekanntzu­
geben, in welchen konkreten Fällen die Abwicklung 
des Bargeldverkehrs über die Kassen der MilKden 
als notwendig bzw vortei lhaft angesehen werde 
und für welche sonstigen Aufgaben die hiefür syste­
misierten Planstellen im Zusammenhang mit den 
Unvereinbarkeitsbestimmungen erforderlich seien. 

5 1 .5 . 1 Die Planstellen für die Angehörigen der 
Kassen der MilKden wurden in den OrgPlänen als 
Planstellen "OZ" und "UZ" systemisiert. Diese 
Angabe bedeutete, daß diese Planstellen entweder 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)162 von 265

www.parlament.gv.at



1 62 

mit Militärpersonen (Offizieren und Unteroffizie­
ren) oder mit Zivilbediensteten zu besetzen waren. 

5 1 .5 .2 . 1  Der RH, der zu den "OZ"-"UZ"-Plan­
stel len schon anläßlich seiner Gebarungsüberprü­
fung bei den Heeresbesoldungsstellen Stellung 
bezogen hat (siehe TB 1 978 Abs 48 .3),  teilte dem 
BML V erneut mit, daß Militärpersonen und Zivil­
bedienstete üblicherweise verschiedene Aufgaben 
und dementsprechend auch eine verschiedene Aus­
bildung haben .  Es könne daher auch keine Planstel­
len geben, die gleichermaßen den Einsatz von Mil i­
tärpersonen oder Z ivilbediensteten erfordern. 
Daher wären in den OrgPlänen, die den Soll-Stand 
an Personal aufzuzeigen haben, je nach Bedarf nur 
Planstellen für Miltärpersonen oder Zivilbed ien­
stete (Beamte der Allgemeinen Verwaltung) zu 
systemisieren. Dies schließe jedoch nicht aus, daß 
Mil itärpersonen, die aus Alters-, Gesundheitsgrün­
den oder dergleichen für den Truppendienst n icht 
mehr geeignet sind, auf Planstellen für Zivilbed ien­
stete eingeteilt werden können. 

Den dienstlichen Obliegenheiten entsprechend 
kämen für die Kassen der MilKden - ebenso wie 
für die Buchhaltung - nur Planstellen für Beamte 
der Al lgemeinen Verwaltung in Betracht. 

5 1 . 5 . 2 . 2  Außerdem vermerkte der RH kritisch, 
daß die auf "UZ" -Planstellen eingeteilten Unterof­
fiziere in der Regel Beamte der Allgemeinen Ver­
waltung waren, die gem § 1 1  des Wehrgeset­
zes 1 97 8  zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogen wurden.  Da es sich bei den 
Diensten in den Kassen nach Ansicht des RH kei­
nesfalls um Unteroffiziersfunktionen handelte, sei 
die Grundvoraussetzung für die Anwendung des 
§ 1 1  des Wehrgesetzes 1 97 8  n icht gegeben. Die 
Heranziehung der Betreffenden zu einer Unteroffi­
ziersfunktion wäre zu widerrufen. 

5 1 .5 . 3  Das BML V wiederholte im wesentl ichen 
die seinerzeit aus Anlaß der Gebarungsüberprüfung 
bei den Heeresbesoldungsstellen abgegebene nega­
tive Stel lungnahme. Bei Arbeitsplätzen, die in den 
OrgPlänen sowohl mit Mil itär- als auch mit Zivil­
personen besetzbar aufsch ienen, handle es sich um 
Funktionen, die aus mi l i tärischen Rücksichten an 
sich eine Mil itärperson (Offizier oder Unteroffi­
zier) erforderten ,  mangels geeign-eter Mil itärperso­
nen aber mit entsprechend geeigneten Zivi lperso­
nen besetzt werden müßten ,  um überhaupt den 
Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können. Die der­
zeitige Personalentwicklung bei den Mil itärperso­
nen ließe annehmen, daß sich das Problem in 
absehbarer Zeit entschärfen, in manchen Fällen 
sogar lösen werde. Es sei beabsichtigt, in Zukunft 
solche "gemischte" Arbeitsplätze mit Steigen des 
Angebotes nur mehr mit Mil itärpersonen zu beset­
zen. 

5 1 .5 . 4  Der RH vermochte den Ansichten des 
BML V n icht zu folgen .  Er bemerkte, daß eine all­
fällige Verbesserung der Personal situation bei den 
Mil itärpersonen ausschl ießl ich dafür zu benützen 

wäre, die Aufstellung bzw Auffül lung der Bereit­
schaftstruppe, wofür schon seit 1 .  August 1 97 1  ein 
gesetzlicher Auftrag besteht, weiter voranzutreiben 
und die Friedensbasis für die nach dem Milizsystem 
aufzustellende Landwehr zu verbessern. 

Sonstige Wahrnehmungen 

5 1 .6 . 1 Eine umfangreiche Gebarung mit soge­
nannten Durchlaufergeidern fiel durch das Nach­
senden von Barbezügen, Verpflegsgeldern, 
Übungsgebühren usw bei Dienstzuteilungen und 
Versetzungen an. 

5 1 .6.2 Der RH empfahl, die Geldüberweisungen 
n icht mehr über die Postschecknebenkonten der 
Kassen, sondern unmittelbar an die Zahlungsemp­
fänger bzw deren Dienststellen durchzuführen .  

5 1 .6.3 Das BMLV hat d ie Empfehlung aufgegrif­
fen. 

5 1 .7 . 1 In einigen Fällen waren die Richtigkeits­
klauseln auf den Belegen n icht von dem verant­
wortlichen Organ, sondern von einem Grundwehr­
diener unterfertigt gewesen .  

5 1 .7 . 2  Der RH verwies darauf, daß diese Gepflo­
genheit n icht im Einklang mit den Verfahrensvor­
schriften für die Verrechnung des Bundes stand. 

5 1 .7 . 3  Das BMLV hat die nachgeordneten 
Dienststellen sowie die Kassen der MilKden bereits 
angewiesen, mit der Durchführung der Prüfung 
von Zahlungsunterlagen und sonstigen Belegen 
ausschl ießlich die verantwortlichen Organe zu 
befassen bzw Belege, die von einem unzuständigen 
Organ überprüft wurden, zurückzuweisen. 

5 1 . 8 . 1  Als Kontierungshi lfe steht den Kassen der 
MilKden und den Wirtschafts-Dienststellen ein 
vom BML V herausgegebener Buchungsspiegel zur 
Verfügung, der auf dem "Leitfaden für den Ansatz­
und Kontenplan des Bundes" aufbaut. 

5 1 .8 .2  Wegen der festgestel lten Feh lkontierun­
gen empfahl der RH, den Arbeitsbehelf neu aufzu­
legen und mit mehr Beispielen aus der Praxis zu 
versehen. 

5 1 . 8 . 3  Das BM teilte mit, e in entsprechender 
Kontierungsbehelf stehe in Ausarbeitung. 

5 1 .9. 1 Zur I nstandhaltung und laufenden Erneu­
erung der als Erstausstattung zugewiesenen Uni­
form- und Bekleidungssorten gewährte das BMLV 
allen aktiven Offizieren und Unteroffizieren eine 
jährl iche "Forterhaltungsgebühr". 

Die Ankäufe der festgelegten Gegenstände 
konnten sowohl aus Heeresbeständen als auch im 
freien Handel erfolgen .  Die Rechnungen über 
Ankäufe von Bekleidungssorten im freien Handel 
wurden den Anspruchsberechtigten von den 
zuständigen Wirtschafts-Dienststellen nach Über­
prüfung und Eintragung in das Bekleidungsbuch 
bar ersetzt. 
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5 1 .9.2. 1 In einer Reihe von Fällen waren durch 
die Rechnungsleger Veränderungen auf den Rc;ch­
nungen zu dem Zweck vorgenommen worden, um 
entweder höhere als tatsächlich zustehende Bar­
geldbeträge oder andere bzw mehr als in den Richt­
l inien vorgesehene Gegenstände ersetzt zu erhalten. 
Diese Fälle blieben von den zuständigen Wirt­
schafts-Dienststellen offenbar entweder wegen 
mangelhaft ausgeübter Kontrolltätigkeit, falsch ver­
standener Kameradschaft oder der Scheu, die 
Erstattungsansuchen von Vorgesetzten bzw Höher­
gestellten abzuweisen, unbeanstandet. 

5 1 .9.2.2 Nach Ansicht des RH bewirkte die der­
zeit geübte Vorgangsweise bei den befaßten Wirt­
schafts-Dienststel len einen beträchtlichen Verwal­
tungsaufwand, hat aber trotzdem eine widmungs­
widrige Verwendung der Forterhaltungsgebühr in 
vielen Fällen nicht verhindert. 

Er empfahl daher, die Forterhaltungsgebühr den 
Anspruchsberechtigten in Hinkunft bar auszuzah­
len, wie dies schon dzt aus Gründen der Verwal­
tungsvereinfachung beim Reinigungs- und Repara­
turpauschale erfolgt. Die Anspruchsberechtigten 
wären aber zu verhalten, die Ausgaben zur Erneu­
erung der Erst- und Zusatzausstattung selbst in das 
Bekleidungsbuch einzutragen, um bei den vorgese­
henen Kontrollen der Vollzähl igkeit der Erstaus­
stattung bzw bei allfälligen Beanstandungen wegen 
mangelhafter Adjustierung durch Vorgesetzte die 
widmungsgemäße Verwendung der Forterhaltungs­
gebühr nachweisen zu können. 

5 1 .9.3 Laut Mitteilung des BMLV habe es gegen 
die empfohlene Gebarung mit der Forterhaltungs­
gebühr Bedenken, da die in den geltenden Weisun­
gen vorgesehenen Vollzähligkeitskontrollen der 
Erstausstattung nicht den erwünschten Erfolg 
gezeigt hätten. Die vol lkommene Freigabe der Ver­
fügung über d ie Forterhaltungsgebühr, die schon 
jetzt bei den wenigen frei beschaffbaren Gegenstän­
den gelegentlich zu Unregelmäßigkeiten geführt 
habe, werde als nicht zielführend erachtet. 

Um den möglichen Mißbrauch von Rechnungen 
künftig hintanzuhalten, sei vorgesehen, den Ein­
kauf von Teilen des Ausgangsanzuges im freien 
Handel einzuschränken. Überdies seien Richtlinien 
für die Wirtschafts-Dienststellen herausgegeben 
worden, welche die Behandlung und Prüfung der 
zur Erstattung eingereichten Rechnungen regeln. 

Gegen Personen, welche auf Rechnungen die 
vom RH festgestellten Manipulationen vorgenom­
men hätten, seien entsprechende Untersuchungen 
eingeleitet worden. Das Untersuchungsergebnis 
werde anschließend der Staatsanwaltschaft zur 
strafrechtlichen Beurteilung vorgelegt und eine dis­
zipl inäre Würdigung durch den jeweils zuständigen 
Disziplinarvorgesetzten veranlaßt werden. 

5 1 .9.4 Der RH wird die Angelegenheit weiter 
behandeln .  

5 1 . 1  0 . 1 Bei einer Reihe von im freien Handel 
durchgeführten Einkäufen stand die Verrechnung 
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zu Lasten der Forterhaltungsgebühr zwar nicht im 
Widerspruch zu den Richtlinien des BML V, die 
gekauften Gegenstände hatten jedoch nach Ansicht 
des RH infolge ihrer Beschaffenheit und Ausfüh­
rung wenig Ähnlichkeit mit den' als "Erst-" und 
"Zusatzausstattung" festgelegten Bekleidungssor­
ten .  

5 1 . 1 0 .2 Da es sich dabei zB um den Ankauf eines 
Trachtenanzuges und anderer ziviler Bekleidungs­
gegenstände gehandelt hatte, ersuchte der RH um 
Stellungnahme. 

5 1 . 1  0.3 Laut Stel lungnahme des BMLV habe es 
den österreichischen Militär- und Luftattaches 
sowie deren zugeteilten Offizieren und Unteroffi­
zieren gestattet, aus freien Anteilen der zustehen­
den Forterhaltungsgebühr auch zivile Bekleidungs­
stücke zu beschaffen, da in den Botschaften der 
Dienst großteils in Zivilkleidung versehen wird . 

5 1 . 1 0 .4 Der RH erinnerte daran, daß die öSter­
reichischen Mil itärattaches neben ihren Bezügen 
eine Auslandsverwendungszulage gern § 2 1  des 
Gehaltsgesetzes 1 956 erhalten, mit der auch die 
durch die Auslandsverwendung entstehenden 
besonderen Kosten abgegolten sind. Sinn und 
Zweck der "Forterhaltungsgebühr" habe seit jeher 
darin bestanden, die durch d ie Instandhaltung und 
Erneuerung der als Erstausstattung zugewiesenen 
Uniformsonen den aktiven Offizieren und Unter­
offizieren entstehenden Kosten abzugelten. Falls 
durch geringeren Verschleiß solche Kosten nicht 
auflaufen, dürften nach Ansicht des RH die unver­
brauchten Teile der Forterhaltungsgebühr für 
andere Zwecke nicht verwendet werden. 

Ein Schriftwechsel ist noch im Gange. 
5 1 . 1 1 . 1  Von der Intendanzabtei lung eines ehe­

maligen Gruppenkommandos (jetzt Korpskom­
mando) waren Materialien für Werkstätten seines 
Bereiches beschafft worden, wobei gegen die Ver­
gaberichtlinien der ÖNORM A 2050 verstoßen 
wurde. Von derselben Stelle waren außerdem 
eigenmächtig Aufträge zur chemischen Reinigung 
und Desinfektion von Kaserneneinrichtungen ver­
geben worden, ohne dafür d ie vorgesehenen Ver­
gleichsangebote einzuholen. 

5 1 . 1 1 .2 Der RH empfahl künftig für eine genaue 
Beachtung der Vorschriften zu sorgen. 

5 1 . 1 1 . 3 Das BML V hat die Intendanzabteilung 
des betreffenden Korpskommandos angewiesen, 
die Vergaberichtlinien in Hinkunft besonders zu 
beachten. Die eigenmächtige und vorschriftswid­
rige Vorgangsweise des betreffenden Organs ist 
disziplinär geahndet worden. 

Um gliederung des Militärwirtschaftsdienstes 

5 1 . 1 2 . 1 . 1  Der RH hat seit der im Jahre 1 966 erst­
malig empfohlenen Zusammenlegung bzw Auflas­
sung kleinerer Verwaltungsstellen wiederholt auf 
mögliche und aus Gründen der Personaleinsparung 
gebotene Rationalisierungsmaßnahmen im Bereich 
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der Organisation des Mil itärwirtschaftsdienstes 
h ingewiesen. Das BML V hat diese Maßnahmen mit 
nach Ansicht des RH n icht stichhältigen Argumen­
ten immer wieder h inausgeschoben, bis zu letzt 
infolge des Anschlusses von nur rund einem Viertel 
aller Verwaltungsstellen an d ie EDVA des Bundes­
rechenamtes und der mit 1 .  Jänner 1 979 erfolgten 
Änderung der Landwehrorganisation eine Umglie­
derung des Mil itärwirtschaftsdienstes vorgenom­
men werden mußte. 

Diese Umgliederung sollte und könnte nach 
Ansicht des RH vor al lem auf dem Gebiet des Kas­
sen- und Rechnungswesens durch die Konzentrie­
rung eines Großteiles der Aufgaben bei acht Kassen 
zur Einsparung von Planstellen führen. Auf dem 
Unterkunftsgerätesektor sollte, wie vom BML V 
auch schon zugesagt worden war, die Mitwirkung 
der Verwaltungsstellen, welche hiefür über 45 Plan­
stellen verfügten, ersatzlos eingestellt werden. 

5 1 . 1 2 . 1 .2 Das BMLV hat seine Zusage, d ie 
Bestandskarteien über das Unterkunftsgerät bei den 
mit 1 .  Jänner 1 979 aufzulösenden Verwaltungsstel­
len ersatzlos aufzulassen, nicht eingehalten. Statt 
die bei den Verwaltungsstellen für die Unterkunfts­
geräteverwaltung systemisiert gewesenen 45 Plan­
stellen einzusparen, hat es bei den neuen Wirt­
schaftsversorgungsstel len und drei vorläufig noch 
nicht aufgelösten Verwaltungsstellen für dasselbe 
Aufgabengebiet nun sogar noch um 36 Planstellen 
mehr, insgesamt somit 8 1  Planstellen, vorgesehen. 

5 1 . 1 2.2 Der RH erinnerte das BMLV an seine 
1 978 gemachte Zusage, die Unterkunftsgerätekar­
tei der Verwaltungsstel len aufzu lassen, und emp­
fahl, die OrgPläne der Wirtschaftsversorgungsstel­
len neu zu überarbeiten. 

5 1 . 1 2 .3 Das BML V erwiderte, daß es die 
erwähnte Zusage n icht einhalten könne. Die Praxis 
habe nämlich gezeigt, daß eine ordnungsgemäße 
Bestandsführung nur durch d ie Kasernkomman­
den, die hiefür zu wenig Personal besäßen, in der 
Masse nicht sichergestellt sei. Von den 8 1  Planstel­
len würden 40 Planstellen für die Leitung und den 
allgemeinen Kanzleibetrieb der Wirtschaftsversor­
gungsstellen und n icht für die Unterkunftsgeräte­
verwaltung benötigt. 

5 1 . 1 2.4 Der RH bemerkte, dem BMLV hätten 
diese Umstände auch schon bekannt sein müssen, 
bevor es 1 978 die Zusage machte, die gewisserma­
ßen doppelte Unterkunftsgeräteverwaltung durch 
die Verwaltungsstellen aufzulassen. 

Die Methode, Planstellen für Aufgabengebiete 
zu systemisieren, für d ie sie nicht benötigt werden, 
bezeichnete der RH als fragwürdig. 

Der RH wird diese Angelegenheit weiter 
behandeln. 

Vereinigte altösterreichische Militärstiftungen 

52 . 1  Die Vereinigten altösterreichischen Militär­
stiftungen (kurz VAM) wurden 1 95 8  aufgrund des 

Stiftungs- und Fondsreorganisationsgesetzes, 
BGBI Nr 1 97/ 1 954, durch Bescheid des BML V aus 
mehreren ehemaligen Einzelstiftungen geschaffen. 
Stiftungszweck ist im wesentlichen die Unterstüt­
zung von Angehörigen des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung und deren Familienangehörigen. 

Seit der letzten Gebarungsüberprüfung des RH 
im Jahre 1 964 (siehe TB 1 965 Abs 1 24) wurden drei 
Stiftungen (eine Immobiliarstiftung und zwei Geld­
stiftungen) in die VAM eingegliedert. Zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung bestanden daher d ie VAM 
aus zehn ehemaligen Stiftungen, davon sieben mit 
Realvermögen, zwei mit Vermögen aus Bankgutha­
ben und Wertpapieren sowie einer Stiftung mit 
einer zu Lasten von Privateigentümern grundbü­
cherlieh einverleibten Reallast. 

Personalstand und Lohnverrechnung 

52.2 . 1 . 1  Gern der Stiftungssatzung zählen zwei 
Direktoren, der Geschäftsführer, der Stiftungs­
buchhalter und zwei Rechnungsprüfer zu den 
Organen der V AM. 

Ferner wurden in der Verwaltung der V AM 
noch ein Beamter und eine Vertragsbedienstete All 
beschäftigt sowie ein Beamter in handwerklicher 
Verwendung und zwei Vertragsbedienstete A/II , 
die ein in einem Stiftungshaus befindl iches Mob­
Lager zu betreuen hatten, damit aber nicht ausgela­
stet waren, regelmäßig zu Dienstleistungen für die 
VAM herangezogen. 

52 .2 . 1 .2 Die in der Verwaltung der VAM tätigen 
Personen gehörten dem Personalstand des BML V 
an, das auch die Personalausgaben von insgesamt 
rd 1 1 49 000 S zur Gänze getragen hat. 

52.2.2 Der RH verwies auf § 46 Abs 1 der Bun­
deshaushaltsverordnung, BGBI Nr 1 1 8 / 1 926, 
wonach die Dienstbezüge in der Regel zu Lasten 
der Voranschlagsbeträge jener Dienststelle anzu­
weisen und zu verrechnen sind, für deren Zwecke 
die Bundesangestel lten ausschließl ich oder vorwie­
gend verwendet werden. In Anlehnung an diese 
Bestimmung wären die Bezüge und sonstigen 
Gebühren daher im Ausmaß der Verwendung des 
Personals von den V AM zu tragen gewesen.  
Andernfalls stellt die Zurverfügungstellung von 
Personal eine Naturalsubvention dar. 

52.2 .3 Wie das BML V mitteilte, seien einerseits 
Stiftungshäuser in die Verwaltung von Mil itärkom­
manden übergeben worden, andererseits würden 
die erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen nun­
mehr von Heimleitern bzw Hausbesorgern wahrge­
nommen. Durch Verwaltungsänderungen innerhalb 
der VAM seien Möglichkeiten gefunden worden, 
die überwiegende Verwaltungstätigkeit außerhalb 
der Dienstzeit durchführen zu können. 

52.2.4 Bezüglich der vol lständigen Auslastung 
der Bediensteten ist noch ein Schriftverkehr im 
Gange. 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 165 von 265

www.parlament.gv.at



52.3 . 1  Im Jahre 1 977 wurden an den Geschäfts­
führer, den Stiftungsbuchhalter, das übrige Perso­
nal der VAM und an Angehörige des BMLV, die 
Dienstleistungen für die VAM erbrachten, Entschä­
digungen, Bilanzgelder, Fahrtkostenzuschüsse, 
Belohnungen und Geldaushi lfen im Gesamtbetrag 
von rd 33 000 S ausbezahlt. 

Die Zuwendungen wurden zT aus Zinserträgen 
von Bankguthaben, Zinsen- und Kuponerträgen 
von Wertpapieren sowie aus dem Überschuß der 
Urlaubsaustauschaktion mit Frankreich und 
Ungarn bedeckt, zT aber als Betriebskostenauf­
wand auf den entsprechenden Konten bei einigen 
Stiftungen verbucht. 

52.3 .2  Der RH bemängelte, daß die entspre­
chend den Bestimmungen des Bundes-Stiftungs­
und Fondsgesetzes, BGBI Nr 1 1 1 1 975,  erforderli­
che Genehmigung des BML V als Stiftungsbehörde 
nicht eingeholt wurde. 

Die Finanzierung dieser Zuwendungen aus den 
Zinsen- und Kuponerträgen erachtete der RH nicht 
für zulässig, weil gem Stiftungssatzung diese 
Erträge zur Unterstützung von Angehörigen des 
Bundesheeres und der Heeresverwaltung im Falle 
außergewöhnlicher otfälle zu verwenden seien. 
Die Verbuchung und Verrechnung als Betriebs­
kostenaufwand bei einigen Stiftungen widersprach 
den Bestimmungen des Mietengesetzes. 

52.3 .3  Die Verwaltung der VAM hat den ent­
sprechenden Antrag bei der Stiftungsbehörde 
gestellt. Die Bedeckung dieser Ausgaben erfolgt aus 
nunmehr gem Mietengesetz eingehobenen Verwal­
tungskosten. 

52.4. 1 . 1  Mit zwei Heimleiterinnen von Stiftungs­
häusern wurden Übereinkommen bezüglich der zu 
erbringenden Arbeit, der Hausbesorgerwohnung 
und des Entgeltes geschlossen. Mit einer Heimleite­
rin wurde eine Wertsicherung des Entgeltes verein­
bart, im Übereinkommen mit der zweiten unter­
bl ieb die Aufnahme einer Indexklausel. 

52.4. 1 .2 .  In der Lohnverrechnung der VAM wur­
den tatsächlich höhere Bruttoentgelte berücksich­
tigt als vereinbart worden waren. Einer Heimleite­
rin wurde eine Verwaltungsdienstzulage ausbe­
zahlt. 

52.4.2  Der RH erachtete angesichts der vorlie­
genden privatrechtlichen Verträge d ie Auszahlung 
der Verwaltungsdienstzulage für nicht gerechtfer­
tigt und empfahl eine klare Regelung der Entgelt­
leistung. 

52.4.3 Die Verwaltung der VAM sagte die 
Abfassung neuer Dienstverträge zu. 

52.5 . 1  Für eine Aushilfskraft im Stiftungshaus 
Reichenau wurden die Entgelte monatlich brutto 
für netto ausbezahlt. Die Einbehaltung und Abfuhr 
der Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
unterblieb, obwohl keine geringfügige Beschäfti­
gung im Sinne des § 5 Abs 2 ASVG vorlag. Ebenso 
wurde keine Lohnsteuer einbehalten und abgeführt. 
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52.5 .2  Der RH bemängelte diese Vorgangsweise 
und überdies den Einsatz dieser Aushi lfskraft für 
Tätigkeiten, die It Dienstvertrag ausdrücklich zu 
den Aufgaben der Heimleiterin gehörten. 

5 2 . 5 . 3  Die Verwaltung der VAM stellte eine ent­
sprechende Regelung in Aussicht. 

5 2 .6 . 1 Die für die Hausbesorgerinnen und Heim­
leiterinnen der Stiftungshäuser geführten Lohnkon­
ten stimmten vielfach nicht mit den Belegen in der 
Buchhaltung überein. Einzelne Bezugsteile wurden 
doppelt ausbezahlt, der Wert der freien Wohnung 
wurde manchmal überhaupt nicht als Sachbezug in 
die Lohnverrechnung einbezogen, in anderen Fäl­
len unrichtigerweise dem Bruttoentgelt zugeschla­
gen und damit ausbezahlt. Weiters enthielt die 
Lohnverrechnung mehrfach Rechenfehler und Feh­
ler bei der Ablesung der Beitragstabellen der 
Gebietskrankenkasse. 

5 2 .6.2 Aufgrund der Vielzahl der Bemängelun­
gen empfahl der RH eine Neuberechnung der 
Bezüge. 

52.6.3 Die Verwaltung der VAM gab bekannt, 
daß alle vom RH aufgezeigten Mängel mit 1 .  Jän­
ner 1 979 behoben worden seien. 

Erholungsheime 

52.7. 1 Die drei als Erholungsheime verwendeten 
Stiftungshäuser in Reichenau, Bad Ischl und Stein­
bach am Attersee waren im Kalenderjahr 1 977, 
bezogen auf die Öffnungszeiten, zu 32,4, 6 1 , 1  und 
64,5 vH ausgelastet. 

5 2 .7.2 Um die Wirtschaftlichkeit der Erholungs­
heime zu heben, empfahl der RH, durch entspre­
chende Maßnahmen einen größeren Kreis von 
Interessenten für d iese Erholungsheime anzuspre­
chen und zu gewinnen. Bei einer Steigerung der 
Nächtigungsziffer im Stiftungshaus in Reichenau 
auf jenen Wert, den das Stiftungshaus in Bad Ischl 
aufweist (diese beiden Häuser haben etwa eine 
gleich lange Saison), wären noch Mehreinnahmen 
von jährlich rd 1 70 000 S zu erreichen. 

52.7 .3  Wie die Verwaltung der VAM mittei l te, 
sei sie durch verstärkte Werbung um eine bessere 
Auslastung bemüht. 

Wohnobjekte 

52.8 . 1  In der Wohnanlage der Van Yppenstif­
tung befinden sich neben elf Geschäftslokalen ins­
gesamt 64 Wohnungen .  Mieter dieser Wohnungen 
waren nur zu einem Teil nach der. Stiftungssatzung 
begünstigte Personen, denn 37 Mieter, dh mehr als 
die Hälfte, standen in keinem wie immer gearteten 
Naheverhältnis zum Mi litär (selbständige Kauf­
leute, Privatleute, ein Architekt usw). 

5 2 . 8 . 2 .  Angesichts des niedrigen Hauptmietzinses 
(meist weniger als 1 S/m2) legte der RH nahe, sol­
che Wohnungen künftig ausschließ.lieh an bedürf-
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ti ge Wohnungswerber im Sinne. der Stiftungssat­
zung zu vergeben. 

52.8 .3 Laut Mitteilung der Verwaltung der VAM 
werden bei der Neuvergabe grundsätzlich freie 
Mieten vereinbart, wobei ausschließlich Ressortan­
gehörige berücksichtigt würden. 

52.9 . 1 . 1  In  der Anlage d�r Van Yppenstiftung 
wurden einem Beamten des BML V und dessen 
Gattin ab Juli 1 968 eine Wohnung von etwa 
1 00 m2, ab August 1 97 1  Räumlichkeiten im Dach­
geschoß von rund 30 m2 und ab April 1 974 ein wei­
terer Raum vermietet. Im Mietvertrag für die 
Räume im Dachgeschoß wurde "mit Rücksicht auf 
die vom Mieter allein zu tragenden Aufbaukosten 
der herzustel lenden Räume" von seiten der VAM 
auf 53 Jahre auf die Einhebung des Mietzinses ver­
zichtet. 

52.9 . 1 .2 An einen Angestellten einer Wohnbau­
gesellschaft wurden im September 1 966 85 m2 
Dachbodenraum und im März 1 97 1  weitere Räum­
lichkeiten im Ausmaß von 43 m2 vermietet. Als 
Gegenwert für die vom Mieter zu tragenden 
Kosten des Ausbaues und der Herstel lung einer 
Wohnung verzichteten d ie VAM 39 bzw 36 Jahre 
auf die Einhebung eines Mietzinses. 

52.9.2 Dem RH konnten keine Aufstellungen 
über die tatsächl ichen Aufwendungen zur Woh­
nungsinstandsetzung vorgelegt werden. Eine Beur­
tei lung der Angemessenheit des Einnahmenverzich­
tes war daher nicht möglich. 

Der RH regte an, in Hinkunft die Kosten einer 
wertvermehrenden Instandsetzung mit der Miete 
aufzurechnen. 

52.9.3 Die Verwaltung der VAM sagte dies zu. 
52. 1 0 . 1 . 1  In einem Stiftungshaus waren außer 

2 1  Fremdenzimmern für Erholungsuchende noch 
2 1  Appartements an Angehörige des BML V sowie 
Lagerräume an das BMLV ständig vermietet. 

52 . 1 0. 1 . 2 Die Mietzinse einschließlich der 
Betriebskosten waren bis 3 1 .  Dezember 1 977 für 
diese Appartements nicht kostendeckend. 

Mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 978 wurde der 
Hauptmietzins je nach Beschaffenheit der Apparte­
ments mit 2 bis 4 S/m2 monatlich festgelegt. 
Zusammen mit einer Neuberechnung der Betriebs­
kosten ergab sich bei den Mieten im Durchschnitt 
eine Erhöhung um 53 vH. 

52. 1 0.2 Wie der RH kritisch vermerkte, haben 
die Mieten in den Jahren 'vor 1 978 mit Ausnahme 
der Lagerräume' bei weitem nicht die angefallenen 
Betriebskosten gedeckt. 

Er empfahl, eine jährl iche Betriebskostenabrech­
nung einzuführen und für ein einheitl iches Ver­
rechnungsverfahren entsprechend der Qual ität des 
Mietgegenstandes zu sorgen. 

52 . 1 0 .3 Die Verwaltung der VAM sagte dies zu. 

52. 1 1 . 1  Die von Mietern des Stiftungshauses der 
ehemaligen "Pension für Offiziers-Witwen und 
-Waisen Österreiches" eingeforderten Betriebsko­
stenersätze standen in keinem Verhältnis zu den 
tatsächlich angefallenen Betriebskosten. Seit der 
Eingliederung dieses Stiftungshauses in die VAM 
im Jahre 1 969 wurden von den Mietern um etwa 
500 000 S zu hohe Betriebskosten verlangt und 
bezahlt. 

Der Geschäftsführer der VAM erhöhte - mit 
Einverständnis des Direktoriums - im Jahre 1 978 
den Hauptmietzins im gleichen Verhältnis, in dem 
die Betriebskosten auf das sachlich gerechtfertigte 
Maß zurückgeführt werden mußten. Dadurch zahl­
ten Mieter monatlich bis zu 65 S Hauptmietzins für 
einen Quadratmeter Wohnfläche. 

52. 1 1 .2 Der RH empfahl, den Mietern die zuviel 
bezahlten Betriebskosten gutzuschreiben und den 
Hauptmietzins unter Berücksichtigung der bauli­
chen Ausstattung des Hauses und der Wohnungen 
neu festzusetzen. 

52. 1 1 .3 Laut Stellungnahme der Verwaltung der 
VAM gehe die in diesem Haus geführte Betriebs­
kostenverrechnung auf jene Zeit zurück, in der das 
Stiftungshaus noch nicht im Verband der V AM 
aufgenommen worden sei . Die damals Verantwort­
lichen hätten Hauptmietzins und Betriebskosten 
entsprechend den Einkünften und dem Vermögen 
des jewei l igen Mieters festgelegt. Nach Eingliede­
rung dieses Stiftungshauses in d ie VAM sei d iese 
Übung beibehalten worden. In einer jährl ichen Sit­
zung seien die Mieter über die Geschäftsgebarung 
informiert worden, worauf sie d ie Zustimmung 
über das abgelaufene Geschäftsjahr mit Stimmen­
mehrheit gegeben hätten. Die Mieter hätten daher 
bewußt unter dem Begriff "Betriebskosten" auch 
andere Ausgaben anerkannt. 

Die Mietenberechnung beruhe auf der freien 
Mietenvere inbarung und werde nach Inkrafttreten 
des neuen Mietengesetzes entsprechend abgeändert 
werden. 

52. 1 1 .4 Der RH bezeichnete Vereinbarungen mit 
den Mietern über die Entrichtung höherer als der 
tatsächlich aufgelaufenen Betriebskosten als proble­
matisch. 

52. 1 1 .5 Wie die Verwaltung der VAM antwor­
tete, habe sie die Betriebskostenverrechnung im 
angeführten Stiftungshaus zwar nach den Grundla­
gen des Mietengesetzes durchgeführt, jedoch seien 
unrichtigerweise verschiedene andere Ausgaben 
unter dem Begriff "Betriebskosten" verrechnet 
worden, anstatt d iese gesondert zu verbuchen. 

Inventarverwaltung 

52. 1 2 . 1  Die Nachweisung des Inventars der Stif­
tungen geschah in der Form, daß für jedes Stif­
tungshaus eine Inventarliste angelegt wurde. Ein­
richtungsgegenstände, die das BML V zur Verfü­
gung gestel lt hatte, wurden gesondert nachgewie-
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sen . Regelmäßige Inventuren wurden n icht durch­
geführt. 

Bei Neuaufnahme des Inventars eines Stiftungs­
hauses kon lllen verschiedene Gegenstände nicht 
aufgefunden werden. Sie waren mit der Begrün­
dung, daß sie unbrauchbar seien, ausgeschieden 
worden. Festgestellte Überbestände wurden ohne 
Anfertigung von Zusatzbelegen in das Inventar auf­
genommen. 

Die Verw:dtung des Inventars wurde dadurch 
erschwert, daß es bei einem Tei l  der heereseigenen 
Gegenstände unterlassen worden war, sie als solche 
zu kennzeichnen. Dadurch kam es zu Fehlauf­
schreibungen . Ferner konnte eine große Anzahl 
\'on Einrichtungsgegenständen, die das BMLV den 
VAM zur Verfügung gestellt hatte, bei den stich­
probenweisen Überprüfungen nicht vorgefunden 
werden. 

52 . \ 2 .2 Der RH beanstandete d iese Vorgangs­
weise und empfahl, das Inventar bei den Stiftungen 
in Anlehnung an die Richtlinien für die Verwaltung 
der bewegl ichen Sachen des Bundes zu verwalten, 
eine Gesamtaufnahme des Inventars aller Stiftungs­
häuser durchzuführen und d ie Aufzeichnungen auf 
den tatsächlichen Stand zu bringen. 

52 . \ 2 .3 Wie die Verwaltung der VAM mitteilte, 
habe die Nachforschung über den Verbleib einiger 
fehlender Gegenstände in einem Heim zu keinem 
Ergebnis geführt, da in den letzten Jahren dreimal 
ein Wech el der Heimleiterin eingetreten und es 
verabsäumt worden sei, jeweils eine Inventarüber­
gabe durchzuführen . Die vom BML V den VAM 
zur Verfügung gestellten Gegenstände seien als 
Heereseigentum gekennzeichnet und einer genauen 
Aufnahme unterzogen worden. 

Instandhaltung der Stiftungshäuser 

52. 1 3 . 1  Wie eine Besichtigung durch den RH 
ergab, waren einige Stiftungshäuser bereits repara­
turbedürftig. 

52 . 1 3.2 Der RH empfahl, alle Schäden baulicher 
Art zu erfassen und nach der Dringlichkeit der vor­
zunehmenden Instandhaltungsarbeiten in einem 
mehrjährigen Bau- und Instandhaltungsprogramm 
zu reihen. Erforderl ichenfalls wären die gesetzl i­
chen Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der Mie­
ter für die Kostenaufbringung auszuschöpfen. 

52. 1 3 . 3  Laut Mitteilung der VAM seien die bau­
l ichen Schäden nach der Dringlichkeit erfaßt und 
vorerst fü r das Wirtschaftsjahr 1 980 zur Behebung 
vorgemerkt worden. 

52. \ 4 . \  Die VAM haben Instandhaltungsarbeiten 
nicht ausgeschrieben und Vergleichsangebote nur 
selten eingeholt. Erfolgte die schriftl iche Einholung 
eines Vergleich angebotes, war ein Vergleich dieser 
Angebote zur Ermittlung des Bestbieters in der 
Regel nicht möglich, da die Leistungsbeschreibun­
gen nicht übereinstimmten. 
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52 . 1 4 .2 .  Der RH empfahl, die vom BML V her­
ausgegebenen Richtl in ien über die Ver�abe von 
Leistungen nach den Grundsätzen der ÖNORM 
A 2050 :l n/.'tJwenden. 

52 . \ 4 .3 Laut Stellungnahme der Verwaltung der 
VAM \\ erde für zukünftige Instandsetzungsarbei­
ten jeweils ein Leistungsverzeichnis erstellt werden, 
um Vergleichsangebote einholen und Preisverglei­
che ziehen zu können. 

52. 1 5 . \ .  Im Jahre \ 976 mußte das Dach eines 
Stiftungshauses repariert werden. Da sich die VAM 
außerstande erklärten, den Rechnungsbetrag selbst 
aufzubringen, wandten sie sich mit der Bitte um 
Übernahme der Kosten an das BMLV. Die Buch­
haltung des BML V wies der ausführenden Firma 
am I .  Dezember 1 976 den Betrag von rd 250 000 S 
an. 

52 . 1 5 .2 Nach Ansicht des RH hätte d iesen Auf­
wand der Vermieter zu tragen gehabt. Er empfahl 
dem BML V, die Kosten der Reparatur von den 
V AM zu rückzu fordern. 

52 . 1 5 .3 Laut Stel lungnahme des BML V seien die 
VAM im Jahre 1 976 nicht in der Lage gewesen, d ie 
äußerst notwendige Dachreparatur aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten. Angesichts der vielen, nicht 
aufschiebbaren Instandsetzungsarbeiten wäre aber 
auch eine Rückzahlung n icht mögl ich, weshalb die 
Verwaltung der VAM den Antrag auf einen Forde­
rungsverzicht an das BML V gestellt habe. 

52 . 1 5 .4 Demgegenüber verwies der RH auf die 
bilanzmäßig ausgewiesene Zunahme des Vermö­
gens der VAM von 1 ,3 Mi1 l S ( 1 975) auf 
2,06 Mil l  S ( 1 978), auf die ihr in den letzten vier 
Jahren überwiesenen Förderungsmittel aus Geldbu­
ßen von 1 ,34 Mil l  S sowie auf die Abschreibung 
einer Bundesforderung in Höhe von 2,67 Mi l l  S im  
Jahre 1 978 .  Der RH verblieb deshalb bei seiner 
Ansicht, daß d ie VAM die Kosten der Dachsanie­
rung aus eigenen Mitteln zu tragen hätten, und 
empfahl, von einem Forderungsverzicht abzusehen. 

52 . 1 5 .5 Das BML V teilte in  einer weiteren Stel­
lungnahme mit, daß es aufgrund der umfangrei­
chen und zwingend notwendigen Instandsetzungs­
arbeiten an den Stiftungshäusern und der damit 
zusammenhängenden finanziellen Belastung der 
VAM die Rückforderung des Betrages n icht vor­
sehe. 

52 . 1 5 .6 Der RH verblieb bei seiner gegentei l igen 
Ansicht und Empfehlung. 

52 . 1 6. 1 . 1  Instandsetzungsarbeiten bei einzelnen 
Stiftungshäusern wurden wiederholt von Bedienste­
ten des BML V, die zT auch mit Verwaltungsaufga­
ben der VAM betraut waren, durchgeführt. Im 
Jahre 1 975 wurden dafür rd 1 30 000 S und im 
Jahre 1 976 rd 90 000 S ausbezahlt. Sozialversiche­
rungsbeiträge und Lohn teuer wurden nicht 
berechnet, sondern die Arbeitslöhne wurden brutto 
für netto bezahlt. 
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52. 1 6. 1 .2 Für die Malerarbeiten in emem Stif­
tungshaus wurden einer Privatperson insgesamt 
28 000 S bezahlt. Obwohl diese Person keine 
Gewerbeberechtigung besaß, wurde sie dennoch 
deshalb herangezogen, weil sie die Arbeiten angeb­
lich wesentlich bi l l iger als einsch lägige Firmen 
erbrachte. Vergleichbare Angebote von befugten 
Gewerbebetrieben lagen allerdings nicht vor. 

5 2 . 1 6.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise und empfahl, in Zukunft Aufträge nur ent­
sprechend den Vergabevorschriften zu vergeben. 

52. 1 6 . 3  Die Verwaltung der VAM sagte dies zu. 

Buchhaltung und Verrechnung 

52. 1 7. 1  Die Buchhaltung der VAM wies eine 
derartige Anzahl von Mängeln auf, daß sich der 
RH veranlaßt sah, die Geschäftsfälle eines ganzen 
Jahres neu zu verbuchen, um einen eindeutigen 
Überblick über die finanzielle Lage zu erhalten. 

5 2 . 1 7 .2 . 1 Der RH erachtete infolge der großen 
Anzahl von Fehlkontierungen und -buchungen 
sowie infolge Nichtbeachtung der Bruttoverrech­
nung, der Grundsätze der Bilanzklarheit und der 
Periodenreinheit die Buchhaltung der VAM nicht 
für geeignet, den Stand und die Veränderungen des 
Vermögens sowie den wirtschaftl ichen Erfolg rich­
tig nachzuweisen. Aus dem verfügbaren Datenma­
terial konnten weder für die Vorschreibung der 
Betriebskostenersätze und deren endgültige 
Abrechnung zu Jahresende, noch für die Festset­
zung der Mietpreise der frei vermietbaren Räum­
l ichkeiten und für die Berechnung der gern § 7 
Abs 1 des Mietengesetzes noch zu bi ldenden Miet­
zinsreserve verläßliche Anhaltspunkte gewonnen 
werden. 

52. 1 7 .2 .2  Der RH empfahl der Verwaltung der 
VAM, einen Kontenplan zu verwenden, zwecks 
leichterer Auffindbarkeit der Buchung auf dem 
Beleg die Kontonummer zu vermerken und das 
feh lende Kontenregister anzulegen. Er gab wfitere 
Hinweise für eine ordnungsgemäße Buchführung. 

5 2 . 1 7. 3  Laut Mittei lung der Geschäftsführung 
der VAM sei die Stiftungsbuchhaltung mit 1 .  Jän­
ner 1 979 einer Reform unterzogen worden, um 
künftig allen buchhalterischen Grundsätzen zu ent­
sprechen und Fehlbuchungen auszuschließen. 

5 2. 1 8 . 1  Der vom RH im Zuge der Neuerstellung 
der Buchhaltung für das Jahr 1 977 ermittelte Rein­
gewinn in Höhe von rd 1 2 8 000 S wich erheblich 
von dem in der Bilanz der V AM dargestel lten von 
rd 346 000 S ab. 

5 2 . 1 8 . 2  Der RH bemängelte den ungleichen 
Stand des Vermögens (rd 1 3 5 000 S) und der Rück­
lage ( 1 54 000 S) bei der "Stiftung Heer" sowie den 
nicht bekannten Stand des Vermögens der "Jäger­
stiftung" und h ielt es für notwendig, an Hand der 
Buchhaltung der Vorjahre zu untersuchen, welche 
Ausgaben zu Lasten der beiden Stiftungen vol lzo-

gen wurden, die nicht deren Stiftungszweck ent­
sprachen, sowie welche Erträge ihnen nicht zuge­
führt wurden. 

52. 1 8 . 3  Die Verwaltung der VAM teilte mit, sie 
habe im Jahr 1 97 8  durch Ankauf von Wertpapieren 
dem Zweck der "Jägerstiftung" entsprochen und 
ein entsprechendes Rücklagenkonto eröffnet. Um 
bei der "Stiftung Heer" eine Übereinstimmung 
zwischen Vermögen- und Rücklagenstand zu errei­
chen, werde eine Bankkonten- und Sparbuchzu­
sammenlegung durchgeführt. 

5 2 . 1 9. 1  Mehrzahlungen der Mieter an Betriebs­
kosten sind nicht einer Rücklage zugeführt unIJ 
damit den Mietern gutgeschrieben worden. 

52. 1 9.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise ebenso wie die den �estimmungen des Mie­
tengesetzes widersprechende Verbuchung anderer 
Ausgaben auf den Betriebskostenkonten, wodurch 
den Mietern von vier Stiftungshäusern im Jahre 
1 977 ein Schaden von rd 1 40 000 S erwachsen ist. 

5 2 . 1 9.3 Die Verwaltung der VAM stellte dies in 
Abrede. Instandhaltungsausgaben und Betriebsko­
sten schienen zwar in der Stiftungsbuchhaltung auf 
einem Konto auf, bei der jährlichen Betriebskosten­
abrechnung seien aber nur die lt Mietengesetz auf­
gezählten Betriebskosten berücksichtigt worden. 

52. 1 9.4 Der RH hielt den VAM entgegen, daß 
bis einschl ießlich 1 977 Betriebskostenabrechnungen 
entweder überhaupt nicht oder so mangelhaft 
erstellt wurden, daß sie als solche nicht anerkannt 
werden konnten. Der RH hielt daher seine Bemän­
gelung aufrecht. 

52. 1 9. 5  Laut Stellungnahme der VAM habe sich 
ihre Verwaltung zum Zeitpunkt der Gebarungs­
überprüfung in Umstellung befunden. Den Emp­
fehlungen des RH werde ab 1 978 entsprochen. 

5 2 .20. 1 In den Bilanzen der VAM wurde das 
Anlagevermögen entsprechend den "Richtl inien für 
d ie Erfassung und Bewertung des vorhandenen 
Bestandes an unbeweglichem Bundeseigenturn" 
stets fast unverändert ausgewiesen. Die Anwen­
dung dieser Richtlinien durch die VAM, die für sie 
nicht bindend sind, zeigte jedoch kein betriebswirt­
schaftlieh befriedigendes Ergebnis. Eine Abschrei­
bung und damit eine Auf teilung der Anschaffungs­
kosten der Investitionsgüter auf deren Nutzungs­
dauer wurde nicht vorgenommen. 

5 2.20.2 Unter Hinweis auf die Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes 1 972 und der Ein­
kommensteuerrichtl inien 1 975 über die Bewertung 
des Anlagevermögens und die Abschreibung ��stat­
te te der RH eine Reihe von Vorschlägen zur Ande­
rung der Bewertung. 

52.20.3  Die Verwaltung der .v AM stellte eine 
Änderung des Bewertungsverfahrens für die Erstel­
lung der Bilanz 1 979 in Aussicht. 

.. 
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Steuern 

52.2 1 . 1  Da die Überprüfung der Umsatzsteuer­
voranmeldungen für das Jahr 1 977 eine erhebliche 
Anzahl von Mängeln ergab, führte der RH eine 
Neuberechnung durch. Diese ergab ein um rd 
1 53 000 S höheres zu versteuerndes Entgelt und 
damit eine um rd 1 0 000 S höhere Umsatzsteuer. 

52 .2 1 .2 Der RH bemängelte die Vielzahl der 
Fehler bei der Ermittlung der Umsatzsteuer. 

52.2 1 .3 Die Verwaltung der VAM erwartete von 
da Reform der Stiftungsbuchhaltung ab I .  Jän­
ner 1 979 die Einhaltung al ler buchhalterischen 
Grundsätze. 

52.22. 1 .  Die VAM erzielten im Jahre 1 977 aus 
der ständigen Vermietung von Appartements in 
einem Stiftungshaus, die nicht dem Kündigungs­
schutz des Mietengesetzes unterlagen, owie aus 
den Kostenersätzen der Mieter für die Vermietung 
von Garagen, für die Gemeinschaftsheizung usw 
nicht unbeträchtliche Erlöse. Von der Möglichkeit, 
die Umsatzsteuer den Mietern anzulasten, wurde 
nicht Gebrauch gemacht. 

52.22.2 Der RH bemängelte diese Vorgangs­
weise und empfahl, d ie Umsatzsteuer in d ie Kosten­
vorschreibungen e inzubeziehen. 

52.22.3 Die VAM haben der Empfeh lung des 
RH seit dem Jahr 1 978 entsprochen. 

52.23. 1 Die Umsatzsteuer für den Selbstver­
brauch wurde von den VAM im Jahre 1 977 nicht 
berechnet und an das zuständige Finanzamt abge­
fü hrt, obwohl um rd 1 36 000 S Investitionsgüter 
angeschafft wurden. 

52 .23.2 Der RH bemängelte dies. 
52 .23.3 Die Verwaltung der VAM stellte eine 

nachträgliche Meldung an das Finanzamt in Aus­
sicht. 

52.24. 1  Bei der Ermittlung der Vorsteuer für das 
Jahr 1 977 unterl iefen den VAM in 65 Fällen Fehler 
bei der Berechnung oder bei Übertragung aus den 
Rechnungen der Lieferanten. 

52 .24.2 Der RH bemängelte diese Vorgangs-
welse. 

52.24 .3 Die Verwaltung der VAM sagte die 
Abstellung dieser Mängel zu. 

Verschiedene Feststellungen 

52.25. 1 . 1  Zur Ermöglichung der Unterstützung 
in Ot geratener Soldaten und Angehöriger des 
Bundesheeres im Rahmen der "Stiftung Heer" tra­
ten die VAM mit Spendenaufrufen an die Bed ien­
steten des BMLV heran .  In den Jahren 1 974 bis 
1 977 wurden auf diese Weise rd 3 1 0 000 S an Spen­
den auf ein Konto der VAM eingezahlt. 

52 .25 . 1 .2 Die im gleichen Zeitraum in Höhe von 
1 56 000 S kommissionell gewährten und an Bedien-
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stete des BMLV ausbezahlten Geldaushi lfen dien­
ten häufig zur teilweisen Abdeckung von Prozeß­
kosten .  Diese Unterstützungen wurden auch dann 
gewährt, wenn das BMLV eine nicht rückzahlbare 
Geldau hilfe gern § 23 Abs 4 des Gehaltsgesetzes 
1 956 abgelehnt hatte. In anderen Fällen wurden 
Zuwendungen sowohl vom BML V als auch von 
den VAM zuerkannt. 

Der RH fand keine Unterlagen, wonach bei der 
Vergabe von Geldaushilfen die tatsächl iche Bedürf­
tigkeit genügend gewürdigt wurde und al lfäll ige 
Zahlungen privater Versicherungen (Rechtschutz­
yersicherungen, Beamtenhaftpfl ichtversicherungen) 
erfaßt wurden. 

52.25 .2 Der RH h ielt der Verwaltung der VAM 
\or, daß Sammelaktionen in der Stiftungssatzung 
keine Deckung fänden. Er empfahl ferner, den 
Genehmigungsakten über Unter tützungen in Hin­
kunft nachprüfbare Unterlagen über die Bedürftig­
keit der Unterstützungswerber anzuschließen. 

52.25 .3 Die Verwaltung der V M hat die Auf­
nahme der Sammelaktion in die Stiftungssatzung 
beim BML V als Stiftungsbehörde beantragt und 
den Anschluß nachprüfbarer Unterlagen über die 
Bedürftigkeit an die Genebmigungsakten in Aus­
sicht gestellt. 

52.26. 1 . 1  Im Rahmen einer Urlaubsaustauschak­
tion verbrachten österreichische Offiziere mit Ehe­
gattin einen Urlaub von etwa zwei Wochen in 
Ferienheimen der ungarischen Armee. Dem Gast­
geberland Ungarn war kein Kostenersatz zu leisten, 
die österreichischen Urlauber hatten allerdings 
einen Tagessatz ( 1 978 : 1 80 S je Person und Tag) 
auf ein Konto der VAM einzuzahlen. 

52 .26. 1 .2 Die Kosten für den Aufenthalt der 
ungarischen Gäste in Österreich trug fast aus­
schließlich das BML V. In den Jahren 1 977 und 
1 978 wurden für den Aufenthalt in einem Erho­
lungsheim des Bundesheeres oder der Stiftungen 
sowie für die Hotelunterbringung, Speisen und 
Getränke, Theaterkarten usw anläßlich emer 
abschließenden Besichtigungsfahrt jeweils rd 
SO 000 S ausgegeben .  

52.26.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise, die zur Inanspruchnahme von Budgetmitteln 
fü r die Gegenbesuche geführt hat. 

52 .26.3 Laut Mittei lung des BML V würden die 
Tagessätze künftig als Bundeseinnahme verbucht 
werden. 

Verwaltungsbereich des · Bundesmini­
steriums für Finanzen 

:1 )  P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  
J a h r e 1 9 7 9  

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 

53 . 1 . 1  1m Jänner 1 979 beendete der RH die im 
0\ ember 1 978 begonnene Überprüfung der 
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Gebarung der Finanzlandesd irektion für Wien, 
iederösterreich und Burgenland (kurz FLD 

Wien), mit Ausnahme der Erhebung der Eingangs­
abgaben sowie der die Zoll wache betreffenden 
Gebarung. Die Erhebung der Bundesabgaben, die 
Anwendung der Monopolvorsch riften und die 
Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren 
erfolgen im Bereich der FLD Wien, soweit nicht die 
Zoll ämter zuständig sind, durch 31 Finanzämter 
mit al lgemeinem und 3 Finanzämter mit besonde­
rem Aufgabenkreis; das sind rd 40 vH der im Bun­
de gebiet bestehenden Finanzämter. Das Abgaben­
aufkommen dieser Finanzämter erreichte im Jahre 
1 978 rd 90 797 Mill S. Die FLD Wien lag, gemes­
sen an der Höhe des Abgabenaufkommens im Bun­
desgebiet, an erSter Stel le. Der Anteil der FLD 
Wien am Aufkommen an öffentlichen Abgaben des 
Bundes betrug im Jahre 1 978 rd 56 vH. Von den rd 
4 !l00 im Jänner 1 978 auf dem Sektor der direkten 
, \ hgaben im Bereich der FLD Wien tätigen Bed ien­
�tetcn W3ren rd 450 bei der Direktion selbst 
be�ehäftigt. 

53 . 1 . 2 Der fällige Abgabenrückstand betrug am 
., 1 .  Dezember 1 978 bei den automatisierten Finanz­
timtern der FT.D Wien rd 4 599 Mil l S, das sind 
1) , 1 I J i der Vorschreibung und 13g damit im Bun­
rlc�d u reh �ch n in. 

53 .2 . 1 Die FLD Wien I'erfügte zum Zeitpunkt 
der F i n 'c h a u  unter Einschluß der Buchhaltung über 
1 9  Gl" l'häftsahteilungen. Eine dieser Abteilungen, 
d i e  a u �  d rei Bed iensteten· bestand, übte im wesentli­
chen d ie materiel le Dienstaufsicht über das Finanz­
amt fUr Körperschaften 3US und W3r mit geringen 
Au ,nahmen 7.ur Entscheidung über Berufungen 
gegen Be'cheide dieses Finanz3mtes zuständ ig. Der 
.\rheitsanfall war im Verhältni zu den 3nderen 
Organ i�ationseinheiten eher gering. 

53 .2 .2 Der RH empfahl die Auflösung dieser 
,-\hte i lung und die Auf tei lung der bisher von ihr 
1 \  ahrgenommenen Aufgaben auf zwei bereits beste­
hende Geschäftsabtei lungen. 

53 .2 .3 Wie die FLD Wien mitteilte, wurde die 
Geschäftsabteilung 9 zwischenzeitlich aufgelöst. 

53 .3 . 1 Wie bei den übrigen Finanzlandesdirektio­
nen wurde auch bei der FLD Wien der Kanzleibe­
trieb nach einer veralteten Kanzleiordnung geführt. 

53 .3 .2 Der RH empfahl, bis zur Erlassung einer 
al lgemeinen Kanzleil'orschrift für die Finanzlandes­
direktionen Möglichkeiten für eine Vereinfachung 
des Kan7.leibetriebes zu untersuchen, wie bspw die 
Zusammenlegung von Kanzleien fü r einzelne 
Geschäftsabteilungen, die Vermeidung von mehre­
ren Geschäftszahlen für einen Geschäftsfall und die 
Auflassung von vermeidbaren Protokoll ierungen. 

53 .3 .3 Nunmehr verfügt die FLD Wien, wie s ie 
in i hrer Stel lungnahme mitteilte, gegenüber früher 
sechs nur noch über drei Kanzleien. Die in einzel­
nen Kanzleien vorgenommene Umstel lung von 

Protokollbüchern 
'
auf Karteikarten führte zur Ver­

meidung mehrerer Geschäftszahlen für einen 
Geschäftsfal l .  Aufgelassen wurde auch die Führung 
I'on Zustellbüchern und die Protokoll ierung von 
Einsichtsakten. 

53.4 . 1 In den letzten Jahren häuften sich immer 
mehr die Eingaben von Abgabepfl ichtigen, die 
unm ittelbar beim Bundesminister für Finanzen 
anstalt beim zuständigen Finanzamt eingebracht 
wurden. Das BMF erledigte derartige Eingaben erst 
nach Ein holung von Berichten der zuständigen 
nachgeordneten Dienststel len. Solche Eingaben 
führten daher in der Finanzverwaltung zu einer 
I'erstärkten Berichtstätigkeit. Das BMF regelte mit 
einem Rundschreiben an alle Fin3nzlandesdirektio­
nen die organisatorische Beschleunigung des 
Aktenlaufes bei Berichtsanforderungen von nachge­
ordneten Dienststellen. Die Berichterstattung selbst 
erfolgte jedoch überwiegend wie bisher in der 
Weise, daß die FLD Wien den ihr vom Finanzamt 
übermittelten Bericht in ihren Bericht an das BMF 
einarbeitete. Hiebei wurden vielfach weite Teile de 
Berichtes der Finanzämter wörtlich übernommen. 

53.4.2 Der RH regte daher an, auch die Bericht­
erstattung zu vereinfachen. 

53.4.3 Dieser Anregung kam die FLD Wien nach 
und legte dem BMF bereits die Entwürfe von drei 
Formblättern vor, die eine vereinfachende bundes­
einheitliche Vorgangsweise bei Übermittlung von 
Berichten an die ZentralstelIen herbeifü hren sollen. 

Steuerlandesinspektorat 

53 .5 . 1 . 1  Während bei den Geschäftsprüfungen 
der Finanzämter ein Rückgang der Inspektionstä­
tigkeit etwa ab dem Jahre 1 975 feststellbar war, 
wurde ab dem Zeitpunkt der Überleitung der 
Finanzkassen in das automatisierte Verfahren die 
Skontrierungstätigkeit fast zur Gänze eingestellt 
und erreichte auch im Jahre 1 978 noch n icht das 
erforderliche Ausmaß, ' obwohl die Überleitung 
bereits im Jahre 1 973 abgeschlossen war. Ursache 
des Rückganges der Prüfungen ist das Anwachsen 
der Verwaltungstätigkeit im Steuerlandesinspekto­
rat, die Zutei lung von Sonderaufgaben durch das 
BMF sowie der Umstand, daß mehrere Angehörige 
des Steuerlandesinspektorates, davon alle Kassen­
lustratoren, Vortragende an der Bundesfinanz­
schule sind. 

53 .5 . 1 .2 Die Wiener Finanzämter wurden in 
Abständen von 3 bis 5 Jahren, die Finanzämter in 
den Bundesländern in Abständen von 2 b is  4 Jahren 
geprüft. Besonders große Prüfungsintervalle traten 
beim Finanzamt für Körperschaften, der Stamm­
Betriebsprüfungsstelle des Finanzamtes für Körper­
schaften und des Finanzamtes für den 1. Bezirk 
sowie beim Finanzamt für Gebühren und Verkehr­
steuern auf. 

53 .5 . 1 . 3 Die Geschäftsprüfungen bei Finanzäm­
tern außerhalb Wiens wurden von den Inspizie-
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rungsorganen zufolge der vielfältigen anderen Ver­
pflichtungen regelmäßig mit geringen Ausnahmen 
an einem Arbeitstag (einschließlich Zu- und 
Abreise) abgewickelt, während bei den Finanzäm­
tern in Wien hiefür mehrere Arbeitstage aufgewen­
det wurden. Auch war es üblich, daß nicht alle 
Inspizierungsorgane gleichzeitig prüften, sondern 
in erheblichen zeitlichen Abständen nacheinander 
tätig wurden, wobei die Kassenlustratoren regelmä­
ßig, wenn überhaupt, nur gesondert skontrierten. 

53 .5 . 1 .4 Die Art der im Steuerlandesinspektorat 
übl ichen Inspizierung führte dazu, daß eine zusam­
menfassende Empfehlung an den Amtsvorstand 
nicht möglich war, und die Zusammenarbeit zwi­
schen den einzelnen Stellen der Finanzämter, i nsbe­
sondere die für die Gebarungssicherheit außeror­
dentlich wichtige Verbindung zwischen Veranla­
gungsabteilung und Finanzkasse wegen der engen 
Prüfungskompetenz der einzelnen Inspizierungsor­
gane praktisch ungeprüft bl ieb. 

53.5 .2 Der RH empfahl daher, die Aufsichtstätig­
keit zu verstärken und auszuweiten. 

53 .5 .3 Die FLD Wien sagte zu, dieser Empfeh­
lung nach Möglichkeit nachzukommen, insbeson­
dere seien durch d ie Auffül lung des Personalstan­
des der Kassen lustratoren im Jahre 1979 verstärkte 
Skontrierungen der Finanzkassen gesichert. 

53.6. 1 Im VIII. Betriebsprüfungsturnus waren 
beim Finanzamt für Körperschaften in Wien insge­
samt 2 434 Großbetriebe (davon 297 Größtbe­
triebe, das sind 1 2,2 vH) einer abgabenbehördl i­
chen Buch- und Betriebsprüfung zu unterziehen, 
wobei zur Einhaltung der Turnusprüfung ein Prü­
ferstand von 95 Betriebsprüfern erforderlich gewe­
sen wäre, dem jedoch ein tatsächlich verwendbarer 
Ist-Stand von nur 66 Betriebsprüfern, somit ein 
Fehlbestand von 29 Bediensteten, gegenüberstand.  

Der Personalbedarf an Lohnsteuerprüfern bei 
diesem Finanzamt betrug zum I .  Jänner 1 978 
42 Bedienstete, tatsächlich standen jedoch nur 
17 Prüfer in  Verwendung. Der Ist-Stand erfüllte 
den Bedarf lediglich zu 40,4 vH, während dieses 
Verhältnis im Bereich der FLD immerhin 54 , 1  vH, 
im gesamten Bundesgebiet sogar 63,8 vH betrug. 

53.6.2 Der RH empfahl daher, bei der Personal­
planung auf diese Umstände Bedacht zu nehmen. 

53.6.3 Hiezu führte die FLD Wien in  i hre
·
r Stel­

lungnahme aus, sie habe in der Zwischenzeit beiden 
Bereichen nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten Per­
sonal zugeführt und sie werde danach trachten, den 
Prüferstand weiter zu erhöhen ; eine Heranführung 
des Ist-Prüferstandes an den Bedarf sei aber ohne 
entsprechende Aufstockung im Stellenplan n icht 
möglich. 

53.7. 1 Beim Finanzamt für Gebühren und Ver­
kehrsteuern und beim Finanzamt für Körperschaf­
ten waren erhebl iche Arbeitsrückstände feststellbar. 
So betrug bspw zum 3 1 .  Dezember 1 977 der Stand 
an offenen Bemessungsregisterposten beim Finanz-
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amt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien 
64 330 oder 64 vH der im gesamten Bundesgebiet 
unerledigten Posten. Das Finanzamt für Körper­
schaften wiederum lag im Veranlagungsfortschritt 
regelmäßig an letzter Stelle von allen Finanzämtern 
im Direktionsbereich. 

53 .7 .2 Der RH empfahl daher - vor allem weil 
diese beiden Finanzämter mit besonderem Aufga­
benkreis im Vergleich zu den übrigen Finanzäm­
tern im Bereich der FLD Wien nur in  größeren 
Abständen inspiziert wurden - die Dienstaufsicht 
zu verstärken ,  damit ein angemessener Arbeitsfort­
schritt erreicht wird. 

53.7.3 Die FLD Wien teilte mit, i nzwischen sei es 
ihr durch verschiedenste Maßnahmen gelungen, die 
Anzahl der offenen Bemessungsregisterposten beim 
Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern 
wesentlich zu senken, so daß zum 3 1 .  Dezember 
1 979 nur noch 48 974, ds 56 vH der im gesamten 
Bundesgebiet unerledigten Bemessungsregisterpo­
sten, offen wären. Was das Finanzamt für Körper­
schaften betreffe, so sei das Zurückbleiben des Ver­
anlagungsfortschrittes zum größten Teil darauf 
zurückzuführen, daß der Eingang der Jahreserklä­
rungen schon immer zeitlich verschoben eingesetzt 
habe, weil diese fast ausschließlich von Wirtschafts­
treuhändern erstellt werden und auch von der 
Abfassung der Wirtschaftsprüferberichte abhängig 
seien. Jede Jahresveranlagung beginne und ende 
daher bei diesem Finanzamt rund zwei Monate spä­
ter. Zur Entlastung werden diesem Amt auch nun 
verstärkt neu aufgenommene B-Bedienstete zuge­
wiesen. Eine weitere Entlastung verspreche sich die 
FLD Wien auch von der geplanten Änderung der 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung über 
die örtliche Zuständigkeit bei den Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung. Diese Änderung emp­
fah l  der RH bereits anläßlich seiner Gebarungs­
überprüfung beim Finanzamt Melk (siehe TB 1 977 
Abs 46.25). 

53 .8 . 1  Von September 1 975 bis Ende des Jahres 
1 978 wurden von der FLD Wien für das Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung rd 1 00, 
teils sehr umfangreiche Gutachten für die Beurtei­
lung von Katastrophenschäden erstellt . Mit den 
Arbeiten für derartige Gutachten waren sowohl 
zwei Geschäftsabteilungen als auch diejenigen 
Finanzämter befaßt, in deren Sprengel der Beihi l ­
fenwerber sein Gewerbe betreibt. Die Gutachten 
enthielten zum Teil sehr eingehende Feststel lungen 
über Umsatz- und Gewinnentwicklung, über Ein­
heitswerte und sonstige unter das Steuergeheimnis 
fallende Umstände. 

53 .8 .2 Der RH empfahl, im Hinblick auf die all­
gemeine Arbeitsüberlastung der FLD Wien um eine 
Einschränkung dieser Gutachtertätigkeit bemüht zu 
sein. Sol lten derartige Gutachten weiterhin 
gewünscht werden, wäre vom Beihi lfenwerber im 
Hinblick auf die Bestimmung des § 25 1 des Finanz-
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strafgesetzes eine Zustimmungserklärung für eine 
Anfrage an die Finanzverwaltung beizubringen. Da 
die Zuerkennung einer Beihi lfe im Interesse der 
Beihi lfenwerber l iegt, wäre ohne deren Zustim­
mung die Auskunft unter Berufung auf § 25 1  des 
Finanzstrafgesetzes zu verweigern. 

53 .8 .3  Die FLD Wien hat der Empfehlung umge­
hend entsprochen. 

53 .9. 1 Anläßlich einer Buch- und Betriebsprü­
fung wurde festgestellt, daß einem Texti lgroßhan­
del in den Jahren 1 970 bis 1 973 von der Schwieger­
mutter des Abgabepfl ichtigen als Einlage und Dar­
lehen rd 6 Mil l S zugeführt wurden. Bei den zahl­
reichen Verhandlungen während des Betriebsprü­
fungsverfahrens konnten keine eindeutigen Nach­
weise über die Herkunft der Geldmittel erbracht 
werden. Die Betriebsprüfung folgerte daraus, daß 
dieser ungeklärte Vermögenszuwachs der betriebl i­
chen Sphäre entstammt ; Umsatz und Gewinn wur­
den daher entsprechend geschätzt. Die Mehrsteu­
ern sollten rd 4,3 Mill S betragen. Auf Initiative des 
Steuerberaters fand im Jänner 1 976 eine Bespre­
chung in der FLD Wien statt, an der auch der Prä­
sident der FLD Wien teilnahm. Die Besprechung 
mit dem Steuerberater wurde vorerst ergebnislos 
abgebrochen. Im März 1 976 fand im Finanzamt 
eine Schlußverhandlung statt, in welcher als neue 
Unterlage ein Brief der Landesrentenbehörde 
Nordrhein-Westfalen vom Februar 1 976 vorgelegt 
wurde, worin zum Ausdruck kam, daß die Schwie­
germutter des Geschäftsinhabers für die Zeit vom 
I .  Jänner 1 945 bis 30. April 1 973 rd 265 000 D­
Mark als Wiedergutmachung erhalten habe. Es 
wurde sodann als glaubhaft anerkannt, daß es sich 
bei den Einlagen bzw den hinterlassenen Beträgen 
nicht um Ersparnisse aufgrund von Schwarzge­
schäften aus dem Unternehmen des Geschäftsinha­
bers handelte, sondern um Zugänge aus anderen 
nicht steuerpfl ichtigen, im einzelnen aber nicht 
näher bekannten Quellen (Geldüberlassungen von 
Dritten, Wiedergutmachungen, Erbschaften aus 
Ungarn, die erst später überbracht werden konn­
ten). Schließl ich wurde eine Steuernachforderung 
\ on rd 1 ,2 Mil l S einschließlich einer voraussichtl i ­
chen Strafe vereinbart. 

53.9.2 Im gegenständlichen Fal l wäre, soweit der 
Sachverhalt dem vorliegenden Geschäftsstück der 
FLD Wien zu entnehmen war, eine erheblich 
höhere Abgabennachforderung zu vertreten gewe­
sen. Die Rechtsprechung geht üblicherweise davon 
au�, daß derjenige, der abgabenrechtlich erhebliche 
Sachverhalte nicht in eindeutiger Weise aufzuklä­
ren vermag, das Risiko einer höheren Schätzung 
der Besteuerungsgrundlagen zu tragen hat. 

Der RH empfahl daher, in Hinkunft nicht im 
Wege von Verhandlungen und Vergleichen, son­
dern nach Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Verfahrens die Besteuerungsgrund lagen festzustel­
len. 

53.9.3 Die FLD Wien schloß sich grundsätzlich 
der Auffassung des RH an, meinte jedoch, in Aus­
nahmefäl len, wenn die Ermittlung des Sachverhal­
tes durch Zeitablauf oder sonstige Umstände 
äußerst chwierig sei, könne es aus Gründen der 
Verwaltul1gsvereinfachung zweckmäßig sein, im 
Verhand lungswege einen Rechtsmittelverzicht 
anzustreben. Aber auch in diesen Einzelfällen 
müsse das Ergebnis der Verhandlungen mit den 
getroffenen Prüfungsfeststel lungen in Einklang ste­
hen. 

53 . 1 0 . 1 . 1  Eine im Zuge eines Steuerstrafverfah­
rens bei einem Juwelier durchgeführte Hausdurch­
suchung brachte erhebliche Schwarzaufzeichnun­
gen zutage. Die Auswertung der beschlagnahmten 
Unterlagen sowie weiterer bei Banken beschaffter 
Beweismittel führte zur Feststel lung, daß die 
Besteuerungsgrundlagen abweichend von den tat­
sächlichen Verhältnissen wesentlich verkürzt 
erklärt worden waren. Der erklärte Umsatz für die 
Monate Oktober bis Dezember 1 973 petrug 
7,4 Mill S, die Umsatzverkürzung 8,3 Mil l S ;  der 
erklärte Umsatz für das Jahr 1 974 lag bei 
2 1 ,5 Mill S, die Umsatzverkürzung bei 23,2 Mi l l  S ;  
für ,das Jahr 1 975 machte der erklärte Umsatz 
2 1 , 1  Mill S und die Umsatzverkürzung 1 8 ,7 Mil l S, 
aus ; für das Jahr 1 976 wurden 1 2,6 Mill S als 
Umsatz erklärt und die Umsatzverkürzung mit 
1 4,7 Mill S festgestellt. Die aufgrund der Privatbe­
lege ermittelten Aufwendungen betrugen im Zeit­
raum 1 969 bis März 1 975 rd 3,2 Mil l  S, denen 
erklärte zweckgebundene Privatentnahmen von rd 
I ,  I Mill S und erklärte Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung von rd 439 000 S gegenüberstan­
den. Ein ausländ isches und 1 5  in ländische Sparbü­
cher führten für die Jahre 1 963 bis 1 976 zu nicht 
erklärten Vermögensbeständen von rd 7 Mill S und 
nicht erklärten Zinsen in Höhe von rd 2 724 000 S. 

53. 1 0 . 1 . 2 Für verschiedene Stichtage während 
der Jahre 1 973 bis Oktober 1 976 wurden Inventu­
ren des Warenlagers vorgefunden, aus denen Werte 
von rd 2 1  Mill S bis zu 32 Mil l S ersichtlich waren; 
erklärt wurde zum 3 1 .  März 1 974 ein Wert des 
Warenlagers von rd 1 2 ,4 Mil l  S, und zum 
3 1 ,  März 1 975 von rd 1 3,8 Mil l S, 

53. 1 0 , 1 .3 Der Abgabepflichtige besaß nachweis­
lich seit mindestens Mai 1 956 bei einer Schweizer 
Bank ein Safe, wie aus vorliegenden Belegen für 
bezahlte Miete festgestel lt werden konnte. Der 
Inhalt des Safes konnte nicht ermittelt werden. 

53 . 1 0 . 1 . 4 In dieser Angelegenheit fand im 
April 1 978 beim Präsidenten der  FLD Wien im Bei­
sein des Vorstandstellvertreters des Finanzamtes, 
des Betriebsprüfers und seines Gruppenleiters sowie 
des Vemeters des Abgabepfl ichtigen eine Bespre­
chung statt, in welcher die weitere Vorgangsweise 
vereinbart li nd die Grundlagen für die Erstel lung 
des Prüfungsberichtes erarbeitet wurden. Die in 
den Jahren 1 973 bis 1 976 aufgrund der vorgefunde­
nen U nterlagen nachgewiesenen Umsatzverkürzun-
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gen erhöhten den Umsatz dieser Jahre. Aufgrund 
der nachgewiesenen Aufwendungen der durch das 
Betriebsprüfungsverfahren erforderlichen Rückstel­
lungen wurde der Jahresgewinn berechnet. Für die 
Jahre 1966 bis 1 972 wurde der umgekehrte Weg 
beschritten. Es wurde angenommen, daß in den 
Jahren 1 966 bis 1 972 die Aufwendungen des Abga­
bepflichtigen, die Entnahmen und die erklärten 
Einkünfte um 2 778 000 S überstiegen hätten und 
der Gewinn auf diese Jahre verteilt. Aufgrund von 
AufschlagsSätzen wurde aus dem angenommenen 
Gewinn der geschätzte Umsatz errechnet. Wäh­
rend in den Sicherstellungsaufträgen vom Dezem­
ber 1 976 - die noch auf Veranlassung der Steuer­
fahndungsstelle ausgefertigt wurden - von Nach­
forderungen im Ausmaß von 34,4 Mill S d ie Rede 
war, erbrachte der Abschluß der Betriebsprüfung 
letztlich ein steuerliches Mehrergebnis von bloß rd 
25,S Mill S. 

53. 1 0. 1 .5 Der Abgabepflichtige besaß in Wien 
ein Mietwohngrundstück mit einem Einheitswert 
von I 057 000 S, zwei Einfamil ienhäuser mit einem 
Einheitswert von 2 1 34 000 S und am Semmering 
eine Eigentumswohnung. 

53 . 1 0 .2 Aufgrund der unbestritten seit minde­
stens Mai 1 956 in einem Schweizer Safe befindli­
chen Vermögenswerte, eines Sparheftes einer 
Schweizer Bank mit steigendem Einlagenstand 
sowie der ganzen Sachverhaltsdarstel lung des vor­
l iegenden Falles einer Abgabenverkürzung, der auf 
eine langjährige und eingespielte Praxis schließen 
ließ, wäre an statt der vorgenommenen, für den 
Abgabepflichtigen äußerst günstigen Schätzungs­
methode auch eine andere Vorgangsweise durchaus 
den logischen Denkgesetzen entsprechend gewe­
sen. Bei der Ermittlung der dem Abgabepflichtigen 
im Jahre 1 976 mit 1 0 1  vH, im Jahre 1 975 mit 
88  vH, im Jahre 1 974 mit 1 08 vH und im 
Jahre 1 973 mit 1 1 1  vH des erklärten Umsatzes ein­
deutig nachgewiesenen Umsatzverkürzung hätte 
auch der Umsatz der Jahre 1 972 bis 1 966 etwa von 
90 vH bis 30 vH des erklärten Umsatzes fallend 
durch Zuschätzungen erhöht werden können. Bei 
der Gewinnermittlung wäre von diesen geschätzten 
Umsätzen auszugehen gewesen.  Diese durch die 
Ermittlung gerechtfertigten Bemessungsgrundlagen 
hätten zu weit höheren Abgabennachforderungen 
geführt. Wenn nun aber d ie Finanzverwaltung auf­
grund des hohen Alters des Abgabepfl ichtigen - er 
ist inzwischen auch verstorben - einen Rechtsstreit 
scheute und aus diesen Erwägungen einer einver­
nehmlichen Lösung, d ie nun aber für den Abgabe­
pflichtigen ungleich günstiger ausfiel, den Vorzug 
gab, so wäre dem wohl nur unter der Bedingung 
zuzustimmen gewesen, daß die solcherart ermittel­
ten Abgabennachforderungen vom Abgabepflichti­
gen umgehend - selbst unter Veräußerung eines 
Teiles seines Realbesitzes - entrichtet werden. 

Der RH empfahl daher, künftig in Verkürzungs­
fällen bei einer für den Abgabepfl ichtigen günstigen 
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Art der Ermittlung der Nachforderungen auf die 
Möglichkeit e iner sofortigen Einbringung Bedacht 
zu nehmen. Außerdem gab der RH zu bedenken, 
daß die äußerst nachsichtige und schonungsvolle 
Behandlung eines Abgabepflichtigen, der Abgaben 
in Mil l ionenhöhe verkürzte, was in einem einwand­
freien Verfahren eindeutig festzustellen war, eine 
schwerwiegende Verletzung der den Abgabenbe­
hörden auferlegten Verpfl ichtung darstelle, alle 
Abgabepfl ichtigen gleichmäßig zu l:>ehandeln. 

5 3 . 1 0.3 Die FLD Wien räumte in ihrer Stel lung­
nahme ein, daß bei der Schätzung für den Zeitraum 
1 966 bis 1 972 wohl auch der umgekehrte Weg 
hätte beschritten werden können, jedoch hätte sich 
auch eine aufgrund einer Umsatzschätzung erge­
bende Gewinnschätzung an dem festgestellten 
Sachverhalt der ungedeckten Aufwendungen aus­
zurichten gehabt. Was die trotz Einbringlichkeit 
der Abgabenforderungen verfügte Aussetzung der 
Einbringung als auch die in Anbetracht des Entste­
hens des Rückstandes geringe Höhe der Monatsra­
ten von 70 000 S, welche die Einbringung des 
Abgabenrückstandes bei einer Weiterbewill igung in 
dieser Höhe gefährdet, betreffe, sei die FLD an ent­
sprechende Weisungen des BMF gebunden. Die 
FLD Wien werde das BMF in dieser Angelegenheit 
jedoch neuerlich um aufsichtsbehördliche Entschei­
dung bitten. 

53 . 1 1 . 1 . 1  Aufgrund einer Prüfungsanordnung 
gern § 99 des Finanzstrafgesetzes wurde bei einem 
anderen Abgabepflichtigen eine Betriebsprüfung 
und in weiterer Folge eine Hausdurchsuchung 
durchgeführt. Es wurden in der Wohnung eine 
Briefmarkensammlung mit einem geschätzten Ver­
kaufswert von rd 5 1 5  000 S und im Safe bei einer 
Bank 3 00 1 Golddukaten mit einem damaligen Ver­
kehrswert von rd 870 000 S, Münzen und Briefmar­
ken mit einem Wert von rd 275 000 S sowie ver­
schiedene Sparbücher mit einem Einlagenstand von 
rd I Mill S, insge amt somit Werte in Höhe von rd 
2,7 Mil l S vorgefunden. 

53. 1 1 . 1 . 2 Der Abgabepfl ichtige, ein Privatgelehr­
ter, machte im Jahre 1 973 bei Einkünften aus selb­
ständiger Arbeit (jeweils abgerundet) Betriebsein­
nahmen in Höhe von 58 000 S und Betriebsausga­
ben in Höhe von 1 07 000 S, im Jahre 1 974 bei 
Betriebseinnahmen von 266 000 S, Betriebsausga­
ben in Höhe von 2 1 9 000 S und im Jahre 1 975 bei 
Betriebseinnahmen von 1 66 000 S Betriebsausgaben 
von 352 000 S geltend. Daneben beanspruchte er 
noch Werbungskosten im Ausmaß von 1 20 000 S 
im Jahre 1 975. Insgesamt erzielte er in den zwölf 
Jahren von 1 964 bis 1 975 aus selbständiger Arbeit 
lediglich im Jahre 1 974 einen Gewinn von 47 000 S, 
in den übrigen Jahren jedoch Verluste im Gesamt­
betrag von 683 437 S. 

53 . 1 1 . 1 . 3 In ihrem Zwischenbericht an die Straf­
sachensteIle führte die Betriebsprüfungsstelle unter 
anderem aus, daß mangels eines Schriftverkehrs 
und im Hinbl ick auf die vorgefundene Briefmar-
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kensammlung kein Portoaufwand anzuerkennen 
sei (bisher in den Jahren 1 973 bis 1 975 zwischen rd 
48 000 S und 1 55 000 S), der außerordentlich hohe 
Aufwand für Fachl iteratur (in den Jahren 1 973 bis 
1 975 zwischen rd 88 000 S und 226 000 S) sei 
weder belegt noch konnte im Zuge des Betriebsprü­
fungsverfahrens Fachliteratur vorgewiesen werden. 
Die Betriebsprüfung beabsichtige daher, keine 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten anzuer­
kennen, und in den Jahren 1 964 bis 1 975 an 
Betriebsausgaben rd 1 486 000 S und an Werbungs­
kosten rd 643 000 S nicht zu berücksichtigen. 
Durch diese Zurechnung und die Einbeziehung der 
einwandfrei feststehenden, bisher nicht erklärten 
Umsätze ( 1 972 1 95 000 S, 1 973 37 000 S, 1 975 
240 000 S), sowie der Sparbuchzinsen im Zeitraum 
1 964 bis 1 975 von insgesamt 469 000 S in die 
Besteuerungsgrundlagen erscheine sowohl der 
Lebensunterhalt des Abgabepfjichtigen als auch der 
festgestellte Vermögenszuwachs in den Jahren 
1 964 bis 1 975 in den sodann zu besteuernden Ein­
künften gedeckt. Die Nachforderungen würden 
insgesamt rd 1 975 000 S betragen . 

53 . 1 1 . 1 .4 Trotz dieses eindeutigen Sachverhaltes 
war im endgültigen Prüfungsbericht vom 
Februar 1 978 von einem "Vergleichsvorschlag" 
durch den Vertreter des Abgabepflichtigen die 
Rede, wonach für den gesamten Prüfungszeitraum 
je 50 vH der bisher im Veranlagungsverfahren 
anerkannten Betriebsausgaben und Werbungsko­
sten nicht anerkannt werden sollten, darüber h inaus 
aber für das Jahr 1 974 50 000 S und für das 
Jahr 1 975 80 000 S als zusätzliche Betriebsausgaben 
bzw Werbungskosten zu berücksichtigen wären. 
Diesem "Vergleichsvorschlag" wurde zugestimmt 
und die Einkünfte aus selbständiger Arbeit sowie 
die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit dement­
sprechend ermittelt. Der Vergleich war das Ergeb­
nis einer Besprechung beim Präsidenten der FLD 
Wien, im Beisein des Vorstandes des Finanzamtes, 
des Leiters der für die Strafsachen zuständigen 
Geschäftsabteilung, des Prüfers, seines Gruppenlei­
ters, des Leiters der StrafsachensteIle und des 
Steuerberaters des Abgabepflichtigen. Gegenüber 
den ursprünglich errechneten Abgabennachforde­
rungen von rd 2 Mill S ergaben sich infolge des 
Entgegenkommens der Finanzverwaltung gegen­
über diesem steuerunehrlichen Abgabepflichtigen 
nunmehr rd 9 1 0  000 S. Die durch eine Strafverfü­
gung verhängte Geldstrafe betrug 65 000 S. 

53. 1 1 .2 Der RH wies die FLD Wien darauf hin, 
daß die in einem einwandfreien Ermittlungsverfah­
ren festgestellten Sachverhalte der Besteuerung der 
Abgabepfl ichtigen zugrunde zu legen sind. Fühlt 
sich ein Abgabepfl ichtiger durch derartige Vor­
schreibungen beschwert, steht ihm der Rechtsweg 
offen. Im übrigen ist bei einem derart klaren Sach­
verhalt wie dem vorliegenden, ein so weitreichen­
des Entgegenkommen gegenüber einem Abgabe­
pflichtigen, der sich im festgestellten Ausmaß in 

einem so langen Zeitraum steuerunehrlich verhielt, 
nicht verständlich. 

Der RH empfahl daher, in Hinkunft Abgaben in 
dem Ausmaß festzusetzen, das den Feststellungen 
der Betriebsprüfung entspricht. Ein Entgegenkom­
men der Abgabenverwaltung ließe ein steuerunehr­
liches Verhalten nicht nur risikolos erscheinen, son­
dern wirke sich für den Abgabepflichtigen günsti­
ger aus als die Erfü l lung seiner Abgabepfl icht. 

53 . 1 1 .3 Die FLD sagte eine entsprechende Vor­
gangswelse zu. 

Bearbeitung von Rechtsmitteln 

53 . 1 2 . 1 . 1  Alle mit der Bearbeitung von Rechts­
mitteln befaßten Abteilungen der FLD Wien waren 
mit erheblichen Arbeitsrückständen belastet. 

53 . 1 2 . 1 .2 Der für die Erledigung von Rechtsmit­
teln aus dem Bereich der Lohnsteuer und des Fami­
lienlastenausgleiches zuständigen Geschäftsabtei­
lung waren bis zum 3 1 .  Dezember 1 978 329 mit 
Berufung angefochtene Bescheide vorgelegt wor­
den, h ievon waren 1 35 länger als sechs und 74 län­
ger als zwölf Monate nicht entschieden. 

In der für die Vorbereitung der Senatsentschei­
dung zuständigen Abteilung waren zu diesem Zeit­
punkt I 759 Abgabenbescheide angefochten, hie­
von war über I 257 Berufungen länger als sechs 
und über 848 länger als zwölf Monate nicht ent­
schieden worden. Dies entsprach einer durch­
schnittlichen Jahresarbeitsleistung der gesamten 
Abtei lung. 

In  der für die Einhebung zuständigen Abteilung 
waren im Zeitraum der Einschau 1 3  Berufungsver­
fahren nach mehr als sechs Monaten noch nicht 
abgeschlossen, davon acht mehr als ein Jahr anhän­
gig. Weitere zehn Geschäftsstücke betrafen insbe­
sondere Ansuchen um Nachsichten oder Zahlungs­
erleichterungen und waren ebenfalls bereits bis zu 
1 8  Monate unerledigt. 

Auf dem Gebiet der Bewertung und Vermögens­
besteuerung waren 372 mit Berufung angefochtene 
Bescheide vorgelegt worden, davon waren über 350 
länger als sechs Monate und 324 länger als zwölf 
Monate nicht entschieden. 

Von den in den Jahren 1 976 bis 1 978 auf dem 
Gebiet des Finanzstrafverfahrens erledigten 
1 1 0 Berufungen und 2 1  Beschwerden war über 
93 Rechtsmittel erst nach mehr als sechs Monaten 
seit ihrer Einbringung entschieden worden. In  
4 1  Fällen davon erging d ie  Entscheidung erst nach 
mehr als drei Jahren. Die Dauer des vorangegange­
nen Verfahrens ab der Einleitung durch die Finanz­
ämter als Finanzstrafbehörden 1 .  Instanz betrug 
durchschnittlich 1 ,5 Jahre. Die Würdigung betraf 
finanzstrafrechtlich bedeutsame Sachverhalte, die 
zum Teil wiederum mehrere Jahre vor der Einlei­
tung des Strafverfahrens verwirklicht worden 
waren. 

Der für die Bearbeitung von Rechtsmitteln gegen 
Bescheide des Finanzamtes für Gebühren und Ver-
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kehmeuern zuständigen Geschäftsabtei lung waren 
1 009 Rechtsmittel vorgelegt worden, davon war 
über 5 1 3  länger als sechs Monate und über 1 94 
bereits lä nger als zwölf Monate n icht entschieden 
worden. 

Von den in den Jahren 1 976 bis 1 978 auf dem 
Gebiet der Verbrauchsteuern und Monopole erle­
digten sieben Berufungen und drei Beschwerden in 
Strafsachen war über neun erst nach mehr als sechs 
Monaten seit i h rer Einbringung entschieden wor­
den, d:1l"on in fü nf Fällen erSt nach mehr als einem 
Jahr. 

53 . 12 . 1 . 3 Die Arbeits leistung der einzelnen Refe­
renten war unterschiedlich und hing wesentlich 
dJ.von ab, ob sie aussch l ießl ich mit der Bearbeitung 
\'on Rechtsmitteln, oder zusätzlich auch mit ande­
ren Aufgaben betraut waren. In der Geschäftsabtei­
lung 6, deren Angehörige ausschließlich mit der 
Bearbeitung von Rechtsmitteln betraut waren, 
betrug der Durchschn itt an erledigten Rechtsmittel­
akten - die oft jeweils auch mehrere angefochtene 
Bescheide betrafen - je Referent 49 Stück im Jahre 
1 976, 6 1  Stück im Jahre 1 977 und so Stück im 
Jahre 1978 .  

53 . 1 2 . 1 . 4 Bei der Durchsicht der bestehenden 
Rückstände fiel auf, daß viele Rechtsmittel von den 
Finanzämtern ohne vorherige Hinausgabe einer 
Berufungsvorentscheidung und ohne ausreichende 
Sachverhaltsdarstel lung vorgelegt wurden. Die 
Sachverhaltserhebung durch die Rechtsmittel refe­
renten führte zu umfangreichen, zeitaufwendigen 
Vorhaltsverfahren und erhöhte die ohnehin schon 
lange Bearbeitungsdauer. 

5 3 . 1 2.2. 1 Der RH erachtete den Abbau der 
bestehenden Arbeitsrückstände im Interesse eines 
zeitnahen Rechtsschutzes, für den Fortgang der 
Veranlagungsverfahren, zur Vermeidung kosten­
pflichtiger Säumnisbeschwerden und der zumeist 
bis zur Entscheidung verfügten Rückstandsstun­
dung dringend geboten, wobei infolge der rd 1 200 
unerledigten Rechtsmittelakten ohned ies nur ein 
schrittweiser Abbau zu erwarten war. 

53 . 1 2.2.2 icht verständl ich war dem RH, daß 
die besorgniserregende Entwicklung der letzten 
drei Jahre die FLD Wien zu keinen Maßnahmen 
veranlaßt hat. Eine der Ursachen, die eine genauere 
z i ffern mäßige Erfassung der Arbeitsrückstände 
n icht zuließ, lag allerdings in der bisherigen Art der 
Rückstandsausweise begründet. 

53 . 1 2 .2.3 Der RH gab einige Anregungen zur 
Beschleunigung des Arbeitsablaufes und zur Ver­
besserung der Organ isation. 

53 . 1 2 .3 Die FLD Wien nahm die Feststel lungen 
des RH grundSätzlich zur Kenntnis, merkte jedoch 
ergänzend noch an, daß sich die Rechtsmittelrück­
stände mit Ausnahme des Rechtsgebietes der 
Bewertung in der Zwischenzeit erhöht hätten. Eine 
notwendige Aufstockung des Personalstandes 
scheitere vor allem daran, daß sich befähigte 
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Bed ienstete der Verwendungsgruppen A und B 
einer Versetzung in die Direktion i n  der Regel 
widersetzen, da deren Angehörige im Gegensatz zu 
jenen der Finanzämter keine Mehrleistungszulage 
nach § 1 8  des Gehaltsgesetzes 1 956 erhielten. 

Hinsichtl ich der Anregungen des RH zur 
Beschleunigung des Arbeitsablaufes und zur Ver­
besserung der Organisation, teilte die FLD Wien 
mit, das Protokoll sei bereits auf Karteikarten 
umgestellt, der Abbau der ältesten Fälle werde 
beschleunigt durchgeführt, eine teilweise Verbesse­
rung der Situation der Unterbringung der Referen­
ten sei erzielt worden, zum Aufbau einer Materia­
l iensammlung fehle derzeit das Personal, es sei aber 
bereits mit dem Anlegen weiterer Entscheidungs­
sammlungen auf anderen Rechtsgebieten begonnen 
worden. 

Die FLD Wien sprach sich allerdings gegen die 
kurzfristige Verwendung von Mitarbeitern zum 
Abbau der Rückstände aus, weil diese erfahrungs­
gemäß zu lange eingeschult werden müßten, h ielt 
aber auch einen Abbau der Erledigungsrückstände 
ohne Personalaufstockung n icht für möglich. In der 
Zwischenzeit sei auch ein Verfahren zur Bewertung 
der Erledigungen eingeführt worden. Schließl ich 
werde vom BMF nunmehr bereits eine Auswahl der 
beim Verwaltungsgerichtshof anhängigen offenen 
Rechtsfragen au f dem Gebiete der Ertragsteuern 
bekanntgegeben, wodurch das Rechtsi nstitut der 
Aussetzung gem § 28 1 der Bundesabgabenordnung 
verstärkt eingesetzt werden könne. 

Einhebung 

53. 1 3 . 1  Die für die Einhebung zuständige 
Geschäftsabteilung wertete die zum Zwecke der 
Überwachung des EinhebungsfortSchrittes von der 
EDVA erstellten Ausdrucke, i nsb jene über die aus­
haftenden Rückstände und die Vor- und Abschrei­
bungen überhaupt n icht, jene über die Rückstands­
und Aussetzungsfälle nur im Zuge von Inspektio­
nen an Ort und Stelle aus. 

5 3 . 1 3.2 Der RH meinte, daß bereits d ie stichpro­
benweise Durchsicht der angeführten Ausdrucke zu 
einem zeitnahen Überblick über die Gebarungsent­
wicklung im Bereich der Finanzlandesd irektion 
i nsb über die Entwicklung der Rückstände im al lge­
meinen, aber auch über jene bei einzelnen Abgabe­
pHichtigen, führt. Er empfahl daher, d iese Aus­
drucke sowohl im eigenen Aufgabenbereich als 
auch im Rahmen der Mitwirkung an den Inspektio­
nen im Sinne einer m itschreitenden Kontrolle lau­
fend heranzuziehen . 

53 . 1 3 .3 Zu einer ständigen fortlaufenden Kon­
trolle der zum Teil al lmonatlich ausgedruckten 
EDV-Nachweisungen erklärte sich die FLD Wien 
außerstande ; sie stellte aber in Aussicht, diese 
Nachweisungen mehr als bisher im Rahmen ihrer 
personellen Möglichkeiten zur Dienstaufsicht zu 
verwenden. 
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53. 1 4 . 1  Die FLD Wien führte bei teilweise statt­
gebenden und bei stattgebenden Berufungsentschei­
dungen, die Nachsichten betrafen, . im Spruch des 
Bescheides regelmäßig bloß die Höhe des nachge­
sehenen Abgabenbetrages, nicht jedoch die einzel­
nen nachgesehenen Abgabenschuldigkeiten an. 

53 . 1 4 .2 Da die Bundesabgabenordnung nicht 
bloß die Nachsicht von bestimmten Beträgen, son­
dern die Nachsicht von fälligen Abgabenschuldig­
keiten, und zwar ganz oder zum Teil , vorsieht, soll­
ten nach Ansicht des RH auch die mit der Nach­
sicht von fälligen Abgabenschuldigkeiten je nach 
Abgabenart und Besicherung unterschiedlichen 
Wirkungen bereits im Spruch der Berufungsent-
cheidung festgelegt und eine etwaige unrichtige 

oder gar wi l lkürliche Verrechnung der Gutschriften 
durch das Finanzamt vermieden werden. 

Der RH empfahl daher, bei teilweise stattgeben­
den und stattgebenden Berufungsentscheidungen, 
die Nachsichten betreffen, die Art der nachgesehe­
nen Abgabenschuldigkeiten in den Spruch des 
Bescheides aufzunehmen. 

53 . 1 4 .3 Die FLD Wien sagte dies zu. 
53 . 1 5 . 1  Die Vorschreibungen an Geldstrafen ver­

ringerten sich im Jahre 1 978 gegenüber dem Vor­
jahr um rd 2 Mill S (- 6,3 vH). Die fälligen Rück­
stände an Geldstrafen stiegen um rd 3,7 Mill S 
( +  1 4,2 vH). Der fällige Rückstand an Geldstrafen 
zum Jahresende 1 978 überschritt damit knapp die 
Höhe der gesamten laufenden Jahresvorschreibung 
an Geldstrafen, wobei sich rd 24,S Mill S (84,6 vH) 

. in Vollstreckung befanden. 
53 . 1 5 .2 Nach Ansicht des RH hängt die präven­

tive Wirkung der im Finanzstrafgesetz angedrohten 
Strafen im höchsten Maß von der alsbaldigen Fest­
stellung der Höhe des entstandenen Strafanspru­
ches sowie von der Effektivität des anschließenden 
Strafvol lzuges ab. Aus diesem Grunde empfahl der 
RH, der aufgezeigten Entwicklung durch geeignete 
Maßnahmen im Rahmen der Dienstaufsicht zu 
begegnen. 

53. 1 5 .3 Laut Stellungnahme werde die FLD 
Wien der Eintreibung der verhängten Geldstrafen 
bzw dem Vollzug der festgesetzten Ersatzfreiheits­
strafen im Rahmen der Amtsinspektionen in Hin­
kunft noch stärkere Aufmerksamkeit zuwenden. 

53 . 1 6 . 1  Die FLD Wien erled igte die Ansuchen 
um Nachsicht von verhängten Geldstrafen in Aus­
übung des ihr übertragenen Gnadenrechtes nicht 
bescheidmäßig, sondern teilte den Gnadenwerbern 
den Inhalt des Gnadenaktes in formlosen Schreiben 
mit. 

5 3 . 1 6.2 Der RH verwies auf die vom VwGH 
wiederholt bekundete Rechtsansicht, daß den in 
Gnadenverfahren ergangenen Erledigungsmittei­
lungen Bescheidcharakter zukomme. Der Behörde 
obliege es daher, in der Begründung ihres Beschei­
des die für die Ermessensausübung maßgebenden 
Umstände und Erwägungen soweit aufzuzeigen, 

daß den Parteien des Verwaltungsverfahrens die 
Verfolgung ihrer Rechte und dem VwGH die 
rechtliche Kontrolle des Ermessens möglich sei. 
Der RH empfahl daher, künftig Erledigungen in 
Gnadensachen in Bescheidform zu kleiden und 
diese ausreichend zu begründen. 

53 . 1 6 .3 Die FLD Wien sagte dies zu. 

Verbraucbsteuern 

53. 1 7 . 1  Sämtliche Berufungen, die Straffäl le auf 
dem Gebiete der Verbrauchsteuern betrafen, richte­
ten sich gegen Straferkenntnisse, mit denen Finanz­
vergehen nach dem Gasöl-Steuerbegünstigungsge­
setz bestraft wurden, und bekämpften im wesentli­
chen die Höhe der verhängten Geldstrafen. Alle 
Berufungsgründe zielten darauf ab, die erwiesene 
verbotswidrige Verwendung bzw Behandlung des 
steuerbegünstigten Gasöles als einmalig, geringfü­
gig oder entschuldbar hinzustellen. Gern § 6 Abs 3 
des Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetzes ist eine 
Abgabenhinterziehung nach diesem Gesetz jedoch 
mit einer Geldstrafe von mindestens 20 000 S 
(höchstens das Zweifache des Verkürzungsbetra­
ges) und eine fahrlässige Abgabenverkürzung mit 
einer Geldstrafe von mindestens 5 000 S (höchstens 
der Verkürzungsbetrag) zu ahnden. Da es der 
Berufungsbehörde aufgrund der verhängten Min­
deststrafen an der Möglichkeit einer niedrigeren 
Strafbemessung mangelte, wies sie die Berufung zu 
Recht als unbegründet ab, führte jedoch zu den 
vorgebrachten persön lichen Umständen und wirt­
schaftlichen Verhältnissen aus, daß diese Umstände 
allenfalls in einem Nachsichtsverfahren berück­
sichtigt werden können. 

Die FLD Wien übte das Gnadenrecht bei ver­
hängten Geldstrafen wegen Finanzvergehen nach 
dem Gasöl -Steuerbegünstigungsgesetz regelmäßig 
aus und gewährte dabei zumindest die Nachsicht 
eines Teilbetrages der verhängten Geldstrafe. 

53 . 1 7.2 Der RH empfahl, bei Aufgriffen nach 
dem Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz in einem 
angemessenen zeitlichen Abstand Nachkontrollen 
vorzunehmen. Damit würde nicht nur der Wieder­
holungsgefahr entgegengewirkt, sondern würden 
auch klare Verhältnisse für ein etwa angestrebtes 
Gnadenverfahren geschaffen werden.  

Außerdem regte der RH an, vom Gnadenrecht 
auf dem Gebiet des Gasöl-Steuerbegünstigungsge­
setzes - wie auch sonst - nur dann Gebrauch zu 
machen, wenn im Einzelfall den begründeten Über­
legungen der Gnadenwürdigkeit gegenüber jenen 
der Zweckmäßigkeit der Vorrang einzuräumen ist. 

53 . 1 7 .3 Die FLD Wien hat die nachgeordneten 
Finanzämter angewiesen, bei Aufgriffen in einem 
angemessenen zeitlichen Abstand Nachkontrollen 
vorzunehmen. 

Scbülerfreifaruten und unentgeltliche Scbulbücher 

53. 1 8 . 1  Die Aktenbearbeitung in Angelegenhei­
ten der Schü lerfreifahrten im Linien- und Gelegen-

1 1 '  
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heitsverkehr und die Prüfungsberichte über durch­
geführte Fahrten wiesen Mängel auf. Auf allen 
Geschäftsstücken über den Linienverkehr, die Zah­
lungen verfUgten, fehlten überdies die Vollzugsver­
merke im Sinne der Allgemeinen Verrechnungs­
und Zahlungsvorschrift, weil diese GeschäftSStücke 
der Buchhaltung an läßlich der Vollziehung der 
Zahlungs- und Ve'rrechnungsaufträge n icht zuge­
leitet wurden. Auf einigen Rechnungen über die 
Lieferung von Fachbüchern fehlte der Bestätigungs­
vermerk der Schule über deren Übernahme. 

53 . 1 8 .2 Der RH empfahl, die Erledigung von 
Geschäftsstücken möglichst zu schematisieren, 
wobei die Erstel lung eines gut durchdachten Vor­
druckes von Vortei l  wäre. Alle Geschäftsstücke, die 
einen Zahlungs- und Verrechnungsauftrag über 
einen Fahrpreisersatz enthalten, wären der Buch­
haltung zur Entnahme und Vollziehung des Auftra­
ges vorzuschreiben. Der Abfassung von Prüfung -
berichten wäre mehr Sorgfalt zuzuwenden. Die 
Begleichung von Rechnungen über die Lieferung 
von Fachbüchern wäre vom Bestätigungsvermerk 
der Schule abhängig zu machen. 

53 . 1 8 .3 Die FLD Wien stellte entsprechende 
Maßnahmen in Aussicht. 

Wertpapiersparen 

53. 1 9 . 1  Ein ige Feststel lungen des RH betrafen 
auch die Vollziehung des Wertpapiersparens 
gern § 1 07 des Einkommensteuergesetzes 1 972. 

53 . 1 9.2 Der RH empfahl, künftig, soweit die 
Kreditunternehmungen bei vorzeitigen Depotent­
nahmen die Erstattungsbeträge n icht spätestens am 
1 0. Tag nach Ablauf des Kalendermonates der 
Depotentnahme an die FLD Wien abführen, die 
Festsetzung des Säumniszuschlages von den 
Gesamtbeträgen (der Monatssumme) der verspäte­
ten Abgabenabfuhren zu veranlassen, in den Fällen 
der örtl ichen Unzuständigkeit auch die zu Unrecht 
abgeführten Erstattungsbeträge an die zuständige 
Finanzlandesdirektion zu übervfeisen und zur Ver­
meidung offenkundiger Verfahrensmängel die Ent­
scheidung über Berufungen gegen Rückforderungs­
bescheide einer anderen als derjenigen Geschäfts­
abteilung zu übertragen, die diese Rückforderungs­
bescheide veranlaßt hat. 

53 . 1 9.3 Die FLD Wien sagte eine Beachtung die­
ser Empfehlungen zu. 

Entschädigungen für Vermögensverluste 

53 .20. 1 . 1  Die FLD Wien hat auch versch iedene 
Entschädigungsgesetze zu vollziehen und kam die­
sem Auftrag durch die Einrichtung einer eigenen 
Geschäftsabteilung nach. 

53 .20. 1 .2 Zur Verrechnung der Entschädigungs­
anbote und der nachfolgenden Auszahlungen 
bediente sich diese außerhalb des Direktionsgebäu­
des untergebrachte Geschäftsabtei lung eines 
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umständ l ichen Verfahrens, welches einen zweimali­
gen Aktentransport erforderte. 

53.20. 1 . 3 In drei Einzelfällen wurde festgestellt, 
daß im Jahre 1 977 insgesamt 34 000 S zu Unrecht 
ausbezahlt wurden. 

53.20.2 Der RH empfahl, ein den Vorschriften 
fu r d i e  \' errec h n u n g  des Bundes entsprechendes 
Vcrrech l lungsl'crfahren einzurichten, welches den 
Vortei l  k i t te, daß der zweifache aufwendige 
Aktentran sport wegfiele und überdies die offenen 
Geb:lI"ll J1gsfti lle rechnungsmäßig erfaßt würden. 
Zur \' erm e i d u n g  von Fehlauszah lungen regte er an, 
d ie gesetzl ichen Bestimmungen sowie die hiezu 
erg:Jngenen Erl:isse des BMF zu beachten. 

53.20.3 Die FLD Wien meinte, die vom RH emp­
fohlene Verrechnung würde zu einer nicht vertret­
baren Be lastung der Buchhaltung führen. Die 
Bemtingelung der Fehlüberweisung nahm sie zur 
Kenntnis . 

53.20.4 Der RH bl ieb bei seiner Empfeh lung, 
w e i l  die Verrechnungsvorschriften des Bundes eine 
der:Jrtige Verrechnung vorsehen, die eine zuverläs­
sige Überwachung der offenen Gebarungsfälle 
s icherstel lt . Für den Fall, daß die Beachtung der 
Verrechnungsvorschriften bei der Verrechnung tat­
stiehl ich mit erheblichen Aufwendungen verbunden 
sein ollte, verwies der RH die FLD Wien an das 
BMF, um eine entsprechende Änderung der Vor­
schriften zu erwirken. 

Bundesfinanzschule 

53 .2 1 . 1 . 1  Die Bundesfinanzschule (ab 1 980 : Bil­
dung zentrum der Finanzverwaltung), an der für 
die Finanzbediensteten des gesamten Bundesgebie­
tes Ausbild ungs- und Fortbildungslehrgänge abge­
halten werden, ist der FLD Wien als eigene 
Geschtiftsabtei lung eingegliedert. 

53 .2 1 . 1 .2 Die Kassenlustratoren der FLD Wien 
trugen im Jahre 1 978 1 02 Stunden in Fortbildungs­
und 688 Stunden in Ausbildungslehrgängen, i nsge­
samt somit 790 Stunden an der Bundesfinanzschule 
vor. 

53.2 1 . 1 . 3 Von 72 Bediensteten, d ie in den Jah­
ren 1 977 und 1 978 mehr als 40 Stunden im Jahr an 
der Bundesfinanzschule unterrichteten, befanden 
sich 45 Bed ienstete der Verwendungsgruppen A 
und B in den Dienstklassen VII und VIII. 

53 .2 1 . 1 . 4 Der Leiter der Bundesfinanzschule 
unterrichtete in den Jahren 1 977 und 1 978 1 36 und 
1 04 Stunden und verrechnete hiefür die für Vortra­
gende vorge ehenen Entschäd igungen, obwohl eine 
Vortragsttitigkeit mit dieser Funktion verbunden 
1St. 

53.2 1 . 1 . 5  In Anerkennung der außergewöhnli­
chen Dienstleistungen , die der Stel lvertreter des 
Leiters der Bundesfinanzschule als hauptamtlicher 
Lehrer im wesentlichen im Jahre 1 978 erbrachte, 
w u rd e  i hm e i ne monatliche Belohnung zuerkannt. 
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Dieser Vorg:1ng wurde dem Beamten ohne 
Bescheid, jedoch nachweislich zur Kenntnis 
gebr:1cht .  

53 .2 1 . 1 .6 Über den Verkauf von Lernbehelfen 
und Gesetzesa�sgaben wurden Rechnungen mit 
dem Stempelaufdruck "Bundesfinanzschule Wien 
3, Bibliothek" ausgestellt. Der Erlös aus diesen 
Verkäufen betrug im Jahre 1 976 rd 1 59 000 S, 1 977 
rd 1 35 000 S und 1 978 rd 1 54 000 S. Die Ausstel­
lung '·on Rechnungen mit der obigen Bezeichnung 
führte jedoch zu einer unrichtigen abgabenrechtl i­
chen Beurtei lung. Danach erschien nämlich d ie 
Bundesfinanzschule als Unternehmer, der im Sinne 
des § I I des UmsatzsteuergesetzeS 1 972 Rechnun­
gen ausstellt, die überdies zum Vorsteuerabzug 
berechtigen. 

53.2 1 .2 Der RH empfahl, einen Fragebogen aus­
zuarbeiten, der dem Leiter die Möglichkeit gibt, 
Unzukömmlichkeiten im Schulbetrieb abstellen zu 
können, durch die Heranziehung geeigneter Kas­
senleiter eine schrittweise Entlastung der Kassen­
lustratoren von ihrer Lehrverpfl ichtung an der Bun­
desfinanzschule anzustreben und s ie lediglich zu 
Fortbildungslehrgängen heranzuziehen, für eine 
längere Vortragstätigkeit an der Bundesfinanz­
schule schrittweise jüngere Bedienstete heranzuzie­
hen, in Hinkunft die Vortragstätigkeit des Schullei­
ters an der Bundesfinanzschule nicht gesondert zu 
honorieren, keine in die Rechtsform der Belohnung 
gekleideten Zulagen zu gewähren, Belohnungen 
nur mit Bescheid zuzuerkennen und den Verkauf 
von Lernbehelfen an per Bundesfinanzschule nur 
im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Ver­
fassers vorzunehmen. Damit würde die Möglich­
keit ausgeschlossen, daß die Bundesfinanzschule 
für den Verkauf von Lernbehelfen im Sinne des 
§ 1 1  Abs 1 4  des Umsatzsteuergesetzes 1 972 zum 
Steuerschuldner wird. 

53.2 1 .3 In  ihrer Stel lungnahme teilte die FLD 
Wien mit, es sei beabsichtigt, einen Fragebogen auf­
zulegen. Für den Herbst des Jahres 1 980 konnte ein 
neuer Vortragender für den Bereich Kassenwesen 
gewonnen werden. Der Leiter der Bundesfinanz­
schule werde in Hinkunft für seine Vortragstätig­
keit nicht mehr zusätzlich honoriert und es werden 
keine in die Rechtsform der Belohnung gekleideten 
Zulagen mehr gewährt. Beim Verkauf von Lernbe­
helfen werde der Anregung des RH gefolgt. Hinge­
gen vermeinte die FLD Wien, auch in Hinkunft 
wegen des großen Erfahrungsschatzes auf die Mit­
wirkung hochrangiger Beamter als nebenberufliche 
Lehrer an der Bundesfinanzschule nicht verzichten 
zu können. 

Werkstätten 

53 .22. 1 Die FLD Wien beschäftigte zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung insgesamt 1 7  Bedienstete 
als Tischler, Schlosser, Anstreicher und Glaser. 
Diese führten in erster Linie Reparaturen an Ein­
richtungs- und Gebrauchsgegenständen und Räum-

lichkeiten durch, stellten aber auch derartige 
Gegenstände selbst her und wurden fallweise auch 
anstelle von Speditionsarbeitern bei Übersied lungen 
und Möbeltransporten eingesetzt. 

53.22.2 Der RH empfahl, Untersuchungen über 
das Verhältnis der Kosten zum Nutzen des Betrie­
bes der hauseigenen Werkstätten anzustellen und 
zu überlegen, ob Art und Umfang des Betriebes 
dieser Werkstätten mit dem derzeit vorhandenen 
Personal aufrechtzuerhalten sind. Da es nicht Auf­
gabe einer Behörde ist, in größerem Umfang Ein­
richtungsgegenstände selbst herzustellen, sollten 
sich nach Auffassung des RH die Anfertigungen 
nur auf einzelne Werkstücke beschränken, deren 
Anschaffungsko ten ungleich höher wären als die 
eigenen Herstel lungskosten. 

53.22.3 Die FLD Wien berichtete, eine Gegen­
überstellung der Kosten, die ihr aus der Führung 
der Werkstätten entstehen, zu jenen aus der Wei­
tergabe der bezüglichen Arbeiten an gewerbliche 
Betriebe zeige, daß die Durchführung der Arbeiten 
in der eigenen Werkstätte kostenmäßig wesentlich 
günstiger l iege. Die Werkstätte werde sich jedoch 
in Hinkunft nur noch mit der Durchführung klei­
nerer Reparaturen und der Herstell ung nicht han­
delsübl icher Gegenstände befassen ; der Personal­
stand sei entsprechend herabgesetzt worden. 

Kraftfahrzeuge 

53.23 . 1  Die Dienstkraftfahrzeuge waren nach 
dem allgemeinen Tarif fü r die Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung versichert. Bei der Nachprü­
fung der Prämienabrechnungen ergab sich, daß d ie 
zu entrichtenden Jahresprämien von der FLD Wien 
infolge von Rechenfehlern unrichtig ermittelt 
waren. Gebrauchte Kraftfahrzeuge wurden nach 
Einholung eines Gutachtens der Bundesprüfanstalt 
für Kraftfahrzeuge über die Wirtschaftl ichkeit 
einer Reparatur und nach Ermittlung des Schätz­
wertes Interessenten zur Ersteigerung angeboten. 
Als Interessenten traten überwiegend Angehörige 
der KraftfahrzeugsteIle auf. Der Zuschlag erfolgte 
jeweils zum Schätzwert. 

53.23.2 Eine vom RH vorgenommene Gegen­
überstellung der bisher geleisteten Prämien und der 
aufgrund des Postvertrages anfallenden ergab einen 
Unterschiedsbetrag von rd 62 000 S zugunsten des 
Postvertrages. Der RH empfahl den Ansch luß an 
diesen Rahmenvertrag sowie die Rückforderung 
eines zuviel entrichteten Betrages von 5 000 S. Um 
einen größeren wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, 
wurde nahegelegt, die beabsichtigte Verwertung 
von Dienstkraftfahrzeugen in geeigneter Form 
einem größeren Kreis von Interessenten zur Kennt­
nis zu bringen . 

53 .23.3 Die FLD Wien schloß sich, wie sie in 
ihrer Stellungnahme mitteilte, ab 1 .  Juni 1 980 mit 
sämtlichen Kraftfahrzeugen dem Rahmenvertrag 
an, forderte den zuviel entrichteten Betrag zurück 
und wird die beabsichtigte Verwertung der Kraft-
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fahrzeuge jeweils den Bed iensteten aller nachge­
ordneten Dienststellen zur Kenntnis bringen. 

Sachenverwaltung und Bestellverfahren 

53.24. 1 Die der FLD Wien zum dauernden 
Gebrauch gewidmeten InventargegenStände waren 
überwiegend nicht als Bundeseigentum gekenn­
zeichnet. Stempel jeglicher Art, N umeratoren, 
Paginierer und dgl wurden für den Bereich der 
FLD Wien bei einer Firma bestellt, zu der jahrzehn­
telange Geschäftsverbindungen und gegenseitiges 
Vertrauen bestanden. In einigen Fällen, die ein 
schriftliches Bestellverfahren erfordert hätten, 
unterblieb ein solches. 

53.24.2  Der RH empfahl daher, bundeseigene 
Gegenstände zu inventarisieren sowie in Hinkunft 
die bestehenden Vorschriften über die Einholung 
von Angeboten und das Bestellverfahren zu beach­
ten . 

53.24.3  Die FLD Wien sagte dies zu. 

Buchhaltung 

53.2 5 . 1  Die Geschäftsabteilungen der FLD Wien 
übermittelten der Buchhaltung oftmals Zahlungs­
und Verrechnungsaufträge zur Verrechnung und 
Vollziehung, ohne daß diesen der Originalbeleg 
oder das dazugehörige Geschäftsstück angeschlos­
sen war. In einigen Gebarungsfällen unterblieb die 
Buchung als Forderung oder Schuld. 

53.25.2 Der RH empfahl, die Anweisungsbe­
rechtigten der Geschäftsabteilungen der FLD Wien 
nachdrücklich auf die Bestimmungen der A1lgemei-_ 
nen Verrechnungs- und Zahlungsvorschrift hinzu­
weisen. Im Interesse der Gebarungssicherheit 
wären künftig nur solche Zahlungs- und Verrech­
nungsaufträge zu vollziehen, die den Verrech­
nungsvorschriften entsprechen sowie d ie Bestim­
mungen über die voranschlagswirksame Verrech­
nung zu beachten. 

53.25.3 Die FLD Wien hat EntSprechendes ver­
anlaßt. 

Punzierungswesen 

53.26. 1 Seit dem Jahre 1 866 bestand fast unver­
ändert die Einrichtung von selbständigen Dienst­
stellen für das Punzierungswesen (6 Punzierungs­
ämter und 3 Punzierungsstätten). Für einen doch 
sehr kleinen Aufgabenbereich war damit eine 
eigene Behördenorganisation gegeben, wobei 
durchaus die AufgabensteIlung selbst . zu überlegen 
wäre, insb ob die seit der Wende des 1 8 .  Jh beste­
hende Präventivkontrolle aufrechterhalten werden 
sollte. 

Von den rd 50 Bediensteten des Hauptpunzie­
rungs- und Probieramtes und der Punzierungsäm­
ter waren 1 3  (25 vH) An'gehörige der Verwen­
dungsgruppe A. Im Hinblick auf den Aufgabenbe­
reich der Punzierungsämter, die anfallende Mas­
senarbeit - im Jahre 1 977 wurden von allen Punzie-
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rungsämtern und Punzierungsstätten täglich über 
1 1  000 Gegenstände aus Edelmetall punziert, von 
jedem einzelnen Bediensteten somit täglich fast 
230 Gegenstände - und das khematisierte Probier­
verfahren erschien dieser Anteil sehr hoch. 

53.26.2 Der RH empfahl daher, das Hauptpun­
zierungs- und Probieramt sowie die Punzierungs­
ämter und Punzierungsstätten aufzulassen, wobei 
die Aufgaben der Punzierungsbehörden der 
Finanzverwaltung übertragen und die Aufgaben des 
Hauptpunzierungs- und Probieramtes von den 
Finanzlandesdirektionen wahrgenommen werden 
könnten. Die Aufgaben der Punzierungsämter 
(PunzierungsStätten) könnten von den Finanzäm­
tern am Sitz der Finanzlandesdirektion vollzogen 
werden. Das analytische Laboratorium des Haupt­
punzierungs- und Probieramtes könnte mit dem 
Laboratorium des Punzierungsamtes Wien I und 
der Techn ischen Untersuchungsanstalt der FLD 
Wien zusammengelegt werden, was zu einer weite­
ren Ersparung an Personal- und Sachaufwand füh­
ren würde. 

53.26.3 Laut Stel lungnahme des BMF hat sich 
der Gesamtpersonalstand inzwischen um zwei 
Bedienstete erhöht. Vor allem für die Tätigkeit als 
Amtsvorstand, für die Festsetzung von Strafen und 
für die chemischen Analysen wäre der Einsatz von 
A-Bediensteten erforderlich. Die Auslastung der 
Ämter könne nicht nur an der Anzahl der geprüften 
und punzierten Edelmetal lgegenstände gemessen 
werden, sondern zusätzlich sei noch die Zahl der 
gern § 1 5  Abs 2 lit a des Punzierungsgesetzes von 
der Punzierung befreiten Gegenstände zu berück­
sichtigen. Im Hinblick auf die vielfältigen Aufga­
benbereiche der Punzierungsämter und -stätten 
sollten nach Auffassung des BMF die bewährte 
Organisationsform und die zwingend vorgeschrie­
bene vorbeugende Kontrolle beibehalten werden. 
Im übrigen sei das österreichische Punzierungswe­
sen auch im Ausland wiederholt gelobt worden und 
habe sich das Hauptpunzierungs- und Probieramt 
als Gesprächspartner mit Handel und Gewerbe 
jahrzehntelang bewährt. 

53.26.4 Der RH stimmte mit dem BMF darin 
überein, daß keine Organisationsform durch eine 
andere ersetzt werden sollte, wenn nicht gesichert 
ist, daß die neue wirtschaftl icher, zweckmäßiger 
und sparsamer arbeitet, verblieb jedoch bei seiner 
Auffassung, daß die Vollziehung des Punzierungs­
wesens durch die äußerst bewährte Organisations­
form der Finanzlandesdi rektionen und der Finanz­
ämter unter der selbstverständlichen Voraussetzung 
einer geänderten Organisationsstruktur Einsparun­
gen sowohl beim Personal- als auch beim Sachauf­
wand mit sich bringen würde. Der RH ersuchte das 
BMF, seinen Standpunkt noch einmal zu überden­
ken. 

Bodenschätzung 

53.27 . 1 Seit dem Jahre 1 947 wurde in Österreich 
eine auf den natürlichen Ertragsmöglichkeiten auf-
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gebaute Schätzung der landwirtschaftlich genutz­
ten Bodenfläche durchgeführt. Mit der Feststel lung 
der Ertragsfähigkeit durch zeitgemäße Werte wur­
den die durch den Zeitablauf überholten und 
bereits aufgehobenen Katastralreinerträge ersetzt. 
Für diese Erstschätzung war zum 1 .  Jänner 1 948 
e in  Stand von 1 40 amtlichen Bodenschätzern vor­
handen. Dieser Stand verminderte sich von 
92 Bediensteten im Jahre 1 967 auf 75 Bedienstete ' 
im Jahre 1 972. Zum 1 .  Jänner 1 979 wurde der Soll­
Stand der amtlichen Bodenschätzer mit 70 Mitar­
beitern festgesetzt. 

53 .27.2 Auch dieser Stand erschien dem RH 
zufolge einer Vergleichs rechnung zwischen der im 
Rahmen der Erstschätzung insgesamt zu überprü­
fenden Fläche mit den nunmehr jährlich überprüf­
ten Teilflächen noch verhältnismäßig hoch. 

Der RH empfahl daher dem BMF, den Personal­
bedarf der amtlichen Bodenschätzer neu zu ermit­
teln .  Die sich daraus ergebende Personaleinsparung 
könnte mit dem natürlichen Abgang von Bedienste­
ten und dem Verzicht auf Neuaufnahmen erreicht 
werden. 

53.27.3 Laut Stel lungnahme des BMF gehörten 
zum 1 .  März 1 980 im gesamten Bundesgebiet nur 
noch 65 Bedienstete dem Personalstand der Boden­
schätzung an, deren Hauptaufgabe zwar noch in 
der Vormerkhaltung und laufenden Berichtigung 
der Bodenschätzungsergebnisse l iege ; daneben hät­
ten bei den Hauptfeststel lungen der Einheitswerte 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
zum 1 .  Jänner 1 963, 1 .  Jänner 1 970 und auch zum 
1 .  Jänner 1 979 die Bediensteten der Bodenschät­
zung den Großteil der Vorarbeiten geleistet. Es 
könne daher eine Bedarfsermittlung nur an hand 
einer "Überprüfungsfläche" wegen der Verlage­
rung des Aufgabengebietes von der eigentlichen 
Feldschätzung zur Einheitsbewertung des land­
und forstwirtschaftlichen Vermögens nicht vorge­
nommen werden. 

53 .27.4 Der RH erwiderte, die Hauptaufgabe 
der amtlichen Bodenschätzer aufgrund des Boden­
schätZungsgesetzes 1 970 bestünde nicht in Vorar­
beiten für eine Hauptfeststellung. Da die Bewer­
tungsstellen personell durchwegs ausreichend 
besetzt sind, wären sie durch die amtlichen Boden­
schätzer nur h insichtlich der Erstel lung unbedingt 
notwendiger technischer Grundlagen zur Durch­
führung der Einheitsbewertung des land- und forst­
wirtschaftlichen Vermögens zu unterstützen. Der 
Großteil der Vorarbeiten für eine Hauptfeststellung 
sollte jedoch von den Bediensteten der Bewertungs­
stellen selbst geleistet werden. Es wird daher eine 
Neuermittlung des Bedarfes an Bodenschätzern 
unvermeidbar sein. 

Durchführungsbestimmungen des BMF zum Abgaben­
recht 

53 .28 . 1 Das 2. Abgabenänderungsgesetz 1 977 
brachte neben anderen Änderungen eine Neurege­
lung der einkommen-, körperschaft- und umsatz-

steuerlichen Behandlung von Kraftfahrzeugen. Die 
im § 20a des Einkommensteuergesetzes 1 972 fest­
gelegten Sonderbestimmungen für bestimmte 
Kraftfahrzeuge des Anlagevermögens betrafen Per­
sonenkrafrwagen, Kombinationskraftwagen und 
Krafträder, ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge 
und Kraftfahrzeuge, die ausschließlich dem Zweck 
der gewerblichen Personenbeförderung oder der 
gewerblichen Vermietung dienen, und waren ab 
dem Jahre 1 978 anzuwenden. 

Mit dem sog "Kfz-Erlaß" vom 22. Dezem­
ber 1 977, verlautbart im AÖFV Nr 286, gab das 
BMF seine Rechtsauffassung über jene Kraftfahr­
zeuge bekannt, auf welche die einschränkenden 
Neuregelungen des 2 .  Abgabenänderungsgeset­
zes 1 977 nicht anzuwenden wären. Grundsätzlich 
sei die kraftfahrrechtliche Einordnung eines Kraft­
fahrzeuges durch die Zulassungsbehörde für die 
Abgrenzung von Personenkraftwagen bzw Kombi­
nationskraftwagen zu den von der Einschränkung 
nicht betroffenen Kraftfahrzeugen als Anhalts­
punkt heranzuziehen, mit Rücksicht auf die dem 
Steuerrecht eigentüml iche wirtschaftliche Betrach­
tungsweise sei im Zweifel jedoch zu prüfen, für 
welchen Zweck ein Kraftfahrzeug nach der Ver­
kehrsauffassung im Hinblick auf seine Bauart und 
Ausstattung allgemein zu dienen bestimmt sei. 
Kleinbusse, Kastenwagen und Pritschenwagen, 
weiters Fahrzeuge des Roten Kreuzes, Rettungs­
fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge für 
den öffentlichen Hilfsdienst sowie bestimmte 
betriebsnotwendige Geländefahrzeuge würden 
demnach nicht als Personenkraftwagen (Kombi) im 
Sinne der einschränkenden Neuregelungen des 
2 .  Abgabenänderungsgesetzes 1 977 anzusehen sein. 
Aber selbst Personenkraftwagen (Kombi) seien 
nach der Auffassung des BMF von den einschrän­
kenden Neuregelungen ausgenommen, wenn sie so 
umgebaut werden, daß sie ihre Eignung, aus­
schließlich zur Personenbeförderung oder wahl­
weise vorwiegend zur Personenbeförderung oder 
vorwiegend zur Güterbeförderung verwendet zu 
werden, verlieren. 

53 .28 .2 . 1  Den im Erlaß des BMF für d ie Abgren­
zung Personenkraftwagen (Kombi) zu den von der 
Einschränkung nicht betroffenen Kraftfahrzeugen 
(sogenannten "Fiskalautos") enthaltenen Ausfüh­
rungen zur Verkehrsauffassung hielt der RH 
zunächst entgegen, daß eine wirtschaftliche 
Betrachtungsweise erst in jenen Fällen Platz greifen 
kann, wo abweichende Grundsätze in den Abga­
benvorschriften fehlen (§ 2 1  Abs 2 der Bundesabga­
benordnung). Mit dem 2. Abgabenänderungsge­
setz 1 977 habe jedoch der Gesetzgeber erstmals die 
Begriffe Personenkraftwagen (Kombi) und Motor­
räder für den steuerlichen Bereich eindeutig durch 
die Heranziehung der zol ltarifarischen Einordnung 
umschrieben. Mit dieser festgelegten Legaldefini­
tion bestehe eine absolute Bindung an den Zolltarif, 
weshalb zufolge der gesetzlichen Zuordnung durch 
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die Tarifierung nach dem Zolltarif 1) für eine 
abweichende wirtschaftliche Betrachtungsweise 
kein Raum bleibe. Die Auslegung des BMF führe 
jedoch dazu, daß demselben Personenkraftwagen 
(Kombi) im Rahmen der Anschaffung oder Her­
stel lung, Miete und des Betriebes (§ 1 2  UStG 1 972) 
die Eigenschaft eines Personenkraftwagens 
(Kombi) aberkannt, im Falle seiner Weiterveräuße­
rung mit oder auch ohne rückgängige Veränderung 
aber wiederum zukommen würde. Außerdem 
räume das BMF selbst auch auf dem Gebiet der 
Einkommensteuer ein, umgebaute Personenkraft­
wagen (Kombi) im Rahmen der Reisekostenvergü­
tung (§ 26 Z 7 des Einkommensteuergesetzes 1 972) 
als Personenkraftwagen (Kombi) anzusehen, 
zugleich jedoch wiederum die Aufwendungen des 
Dienstgebers hiefür als solche für umgebaute Per­
sonenkraftwagen (Kombi) zu beurteilen. Weiters 
führe d ie Auslegung des BMF dazu, daß den 
Bestimmungen des 2. Abgabenänderungsgeset­
zes 1 977 keWe5-wegs einschränkende Wirkungen 
zukomme, sondern vielmehr für sämtliche Perso­
nenkraftwagen ,  d ie zu einem sogenannten "Fiskal­
auto" umgebaut werden, steuerliche Investitionsbe­
günstigungen (vorzeitige Abschreibung, Investi­
tionsfreibetrag) beansprucht werden können, was 
bisher trotz gleichlautender Begriffsbestimmung 
ausgeschlossen gewesen sei. Für sämtliche derartige 
Unterscheidungen feh lten aber im Gesetz jegliche 
Anhaltspunkte. Da schließlich die in den Abschnit­
ten I und II des 2 .  Abgabenänderungsgesetzes 1 977 
(einkommen- und körperschaftsteuerliche Ände­
rungen) verwendeten Begriffe Personenkraftwagen 
und Kombinationskraftwagen von jenen im § 1 2  
des Umsatzsteuergesetzes 1 972 ebenfalls nicht 
abwichen, sei auch auf dem Gebiet der Einkom­
mensteuer (Körperschaftsteuer) eine abweichende 
wirtschaftliche Betrachtungsweise i nsoweit ausge­
schlossen. Die vom BMF angeführten "Klein­
busse", "Fahrzeuge des Roten Kreuzes", "Ret­
tungsfahrzeuge" und "Geländefahrzeuge" sowie 
die im Sinne des Erlasses des BMF zum sogenann­
ten "Fiskalauto" umgebauten Pkw (Kombi) seien 
unter der Nummer 87.02 B des Zolltarifes einzurei­
hen und daher steuerlich als Pkw (Kombi) zu 
behandeln. 

53.28 .2.2 Aber auch dann, wenn man an die 
Stelle der mit der Tarifierung aufgrund des Zollta­
rifes vorgegebenen Legaldefi nition des Begriffes 
Pkw (Kombi) im 2. Abgabenänderungsgesetz 1 977 
die "Verkehrsauffassung" stellte, könne den Aus­
führungen des BMF nicht gefolgt werden. Unter 
"Verkehrsauffassung" sei nämlich die Auffassung 
der Mehrheit urteilsfähiger (vernünftig denkender) 

' )  Der Zolltarif ist eine systematische Zusammenstel­
l ung aller Waren und der für diese anzuwendenden Zoll­
sätze. Die systematische Einreihung der verschiedenen 
Waren nach Tarifnu mmern erfolgt im österreichischen 
Zolltarif, der eine Anlage des Zolltarifgesetzes 1 958,  
BGBI r 74, in der jeweils geltenden Fassung, bildet nach 
einem international vereinbarten Tarifschema, der soge­
nan nten Brüsseler Nomenklatur. 

1 8 1  

persönl ich unbeteil igter, verständiger und sachkun­
diger Menschen zu verstehen. Im Erlaß fehle aber 
jeder Hinweis, warum gerade durch die vom BMF 
angeführten Umbau maßnahmen nach der Ver­
kehrsauffassung ein Pkw (Kombi) seine allgemeine 
wirtSchaftl iche Zweckbestimmung "verlieren" 
sollte, oder etwa Fahrzeuge des Roten Kreuzes, 
Rettungsfahrzeuge etc nach der Verkehrsauffas­
sung nicht als Pkw (Kombi) anzusehen wären. 

Die "Eignung für den bisherigen Verwendungs­
zweck auf Dauer zu beseitigen" stelle eine inhalts­
leere und sanktionslose Norm dar; d ie bloße "Ver­
h inderung der Wiederherstel lung des früheren 
Zustandes ohne größeren technischen Aufwand" 
sei aber jedenfalls nicht geeignet, die allgemeine 
wirtschaftl iche Zweckbestimmung eines Kraftfahr­
zeuges zu verändern. Gerade nach der Verkehrs­
auffassung sei wesentlich, welchem Zweck ein 
Kraftfahrzeug nicht nur al lgemein, sondern auch 
von vornherein nach seiner typischen Beschaffen­
heit und Bauart zu dienen bestimmt sei. Auf die 
Verwendung des Kraftfahrzeuges im Einzelfall 
komme es hingegen nicht an. Die im Erlaß ange­
führten baulichen Veränderungen könnten jeder­
zeit, insb für Zwecke der Weiterveräußerung als 
Personenkraftwagen (Kombi) in der unverändert 
von vornherein bestimmten Beschaffenheit und 
Bauart rückgängig gemacht werden. Sie seien 
gerade nur für den jeweiligen Zu lassungsbesitzer, 
näml ich aus ausschließlich steuerlichen Erwägun­
gen von Bedeutung, änderten somit aber nichts an 
dem allgemeinen wirtschaftl ichen Verwendungs­
zweck dieser Kraftfahrzeuge. Die erlaßmäßige 
Regelung über den Umbau sowie über die Einord­
nung von Kraftfahrzeugen sei daher auch aus die­
sem Grund mit dem Gesetz nicht in Einklang zu 
bringen. Der RH wies schließlich auch darauf hin, 
daß derartige flankierende Maßnahmen, durch die 
ein den Abgabepfl ichtigen bindendes, im Gesetz 
aber nicht gedecktes Verhalten von der Verwaltung 
festgelegt werde, die im Abgabenrecht bestehende 
Rechtsunsicherheit noch vermehre. 

53.28.2 .3 Zur Höhe der Betriebsausgaben führe 
der Erlaß weiters aus, daß die Pausch- bzw Höchst­
beträge nur die "typischen" Kraftfahrzeugaufwen­
dungen abgelten, obwohl nach dem Wortlaut des 
§ 20a Abs 5 des Einkommensteuergesetzes 1 972 die 
gesamten mit dem Kraftfahrzeug in Zusammen­
hang stehenden Betriebsausgaben bis zu den 
genannten Beträgen abzugsfähig seien. Der Erlaß 
enthalte aber auch bezüglich des Privatanteiles, der 
außergewöhnl ichen technischen oder wirtschaftli­
chen Abnutzung bei Totalschaden oder Diebstahl , 
der Führung des Fahrtenbuches oder der Verrech­
nung des Kilometergeldes für arbeitnehmereigene 
Kraftfahrzeuge gesetzändernde und gesetzvertre­
tende Regelungen. Schließlich seien auch im Erlaß 
des BMF vom 3 1 .  Mai 1 978,  AÖFV Nr 1 74, bezüg­
l ich der außergewöhnlichen techn ischen Abnut­
zung bei Kraftfahrzeugen mit hohen Jahreskilome­
terleistungen, und im Erlaß des BMF vom 
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1 1 . August 1 978, AÖFV Nr 247, bezüglich der 
Investitionsbegünstigungen für Kraftfahrzeuge 
gesetzändernde und gesetzvertretende Regelungen 
enthalten. 

53 .28 .2 .4 Die in den angeführten Erlässen des 
BMF enthaltenen Regelungen bringen zumeist eine 
Milderung der einschränkenden gesetzlichen Neue­
rungen mit sich. Der RH teilte dem BMF mit, er 
habe bereits wiederholt darauf h ingewiesen (ver­
gleiche hiezu TB 1 973 Abs 56.23.2 und TB 1 977 
Abs 46.24.2.6), daß derartige Regelungen im Falle 
eines Rechtsstreites mangels eines gesetzlichen 
Anspruches auf ihre Anwendung sich ins Gegenteil 
verkehren und somit zur Rechtsunsicherheit infolge 
der willkürlich möglichen (strengen) gesetzl ichen 
Auslegung führen. Dazu komme, daß derartige 
Regelungen zusätz l icher meist unbestimmter 
Begriffsbildungen bedürfen, die eine geordnete 
Verwaltungstätigkeit wesentlich erschweren. 
Außerdem behindere d ie erlaßmäßige Milderung 
vermeintlicher gesetzlicher Härten nicht nur die 
verfassungsmäßige Vollziehung der Gesetze, son­
dern bewirke auch einen in den Gesetzen nicht 
begründeten, in der Regel nicht unbeträchtl ichen 
Steuerausfall für den Abgabengläubiger. 

53 .28 .2 .5 Der RH empfahl daher, im Hinblick 
auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver­
waltung (Art 1 8  B-VG) die angeführten Verwal­
tungsverordnungen aufzuheben und künftig von 
ähnlichen Regelungen abzusehen. 

53 .28 .3 In seiner Stel lungnahme teilte das BMF 
zunächst mit, daß nach seiner Auffassung die zoll­
tarifarische Bindung nur auf die unter den erhöhten 
Steuersatz von 30 vH fallenden Gegenstände der 
Anlage B zum Umsatzsteuergesetz 1 972 zutreffe. 
Die zolltarifarische Umschreibung von Kraftfahr­
zeugen decke sich nämlich nicht mit den für das 
Verbot des Vorsteuerabzuges verwendeten Begrif­
fen. Dieser Umstand spreche eindeutig dafür, daß 
der Gesetzgeber beim Verbot des Vorsteuerabzu­
ges nicht denselben Kreis von Fahrzeugen wie beim 
erhöhten Steuersatz erfassen wollte. Die zol ltarifi­
sche Einordnung könne somit weder für d ie Frage 
des Vorsteuerabzuges noch für d ie ertragsteuerli­
che Beurteilung maßgebend sein. Es sei auch wei­
ters durchaus begründet, zur Ermittlung der nicht 
steuerbaren Kostenersätze für "Fiskalautos" die 
amtlichen Kilometergelder heranzuziehen, da amt­
liche Kilometergelder für "Fiskalautos" nicht 
gesondert festgesetzt seien und die Kosten solcher 
Kraftfahrzeuge keinesfalls niedriger als d ie für Pkw 
(Kombi) anzunehmen wären. Zu den Investitions­
begünstigungen führte das BMF aus, daß umge­
baute Fahrzeuge bisher nur vereinzelt eingesetzt 
worden seien. Eine vorzeitige Abschreibung von 
infolge Umbaues unter die Zolltarif-Nr 87.02 A 
(Lastkraftwagen) fal lenden Fahrzeugen habe wohl 
auch bisher nicht ausgeschlossen werden können. 

Zur Frage der Verkehrsanschauung wies das 
BMF auf die langjährige Entscheidungspraxis des 

Verwaltungsgerichtshofes hin, der schon seinerzeit 
als Personenkraftwagen typisierte Kraftfahrzeuge, 
nämlich Kleinbusse, als vorzeitig abschreibbar 
bezeichnete. Auch das vom RH angeführte Ret­
tungsfahrzeug weise zweifellos Merkmale auf, die 
es nach dem Urteil "vernünftig denkender Men­
schen" nicht als Pkw (Kombi) ansehen lassen. 
Zweck eines Pkw sei es eben, zumindest vorwie­
gend der Personenbeförderung zu dienen. Wenn 
ein Fahrzeug aber d iesem Zweck nicht mehr d iene, 
dann stelle dies nicht seine Verwendung im Einzel­
fall dar, sondern sei ein Merkmal seiner typischen 
Beschaffenheit und Bauart, das auch zu einer ent­
sprechenden abweichenden steuerlichen Behand­
lung führen könne. Das BMF räumte aber ein, daß 
noch zu prüfen sein werde, wie derartige Umbau­
maßnahmen durchgeführt worden seien und ob 
allenfalls generell ein Umbau in der Art angestrebt 
werden solle, daß das Fahrzeug von der zol ltarifari­
schen Behandlung her unter die Zolltarif­
Nr 87.02 A (Lastkraftwagen) einzuordnen sei, da 
dann eine Rückgängigmachung wohl jedenfalls 
ausgeschlossen wäre. Zur Frage der Höhe der 
Betriebsausgaben teilte das BMF seine Auffassung 
mit, wonach der Wortlaut des Gesetzes nicht ver­
biete, den Zusammenhang von Betriebsausgaben 
mit Kraftfahrzeugen nur bei "unmittelbar" zusam­
menhängenden (also typischen) Kraftfahrzeugauf­
wendungen als gegeben anzusehen. Auch die übri­
gen vom RH bezogenen ErlaßsteIlen seien mit den 
Gesetzen in Einklang zu bringen, weshalb das BMF 
eine Aufhebung seiner Erlässe nicht erwäge. 

53.28 .4 . 1 Dem hielt der RH entgegen, das 
2. Abgabenänderungsgesetz 1 977 spreche zunächst 
für "Personenkraftwagen, Kombinationskraftwa­
gen . . . .  " eine Beschränkung der Betriebsausgaben 
sowie das Verbot des Vorsteuerabzuges aus. Wei­
ters führe es für "Personenkraftwagen, einschließ­
lich . . . .  Kombinationswagen . . . .  (Nummer 87.02 B 
des Zolltarifes)" einen erhöhten Umsatzsteuersatz 
ein. Diese Begriffsumschreibungen lassen außer 
Zweifel, daß in al len angeführten Bereichen Perso­
nenkraftwagen bzw Kombi (nunmehr) steuerlich 
einheitlich zu beurteilen seien . Diese inhaltlich 
übereinstimmenden Begriffsumschreibungen erhiel­
ten erst durch die h iezu jeweils ausdrücklich aufge­
zählten taxativen Ausnahmen eine untersch iedliche 
Einschränkung des zunächst gleichen Umfanges 
beim Personenkraftwagen (Kombi). Ein nach der 
Zolltarif-Nummer 87.02 B einzuordnender Perso­
nenkraftwagen bzw Kombi sei daher zufolge der 
gleichlautenden Begriffsumschreibung im § 1 2  des 
Umsatzsteuergesetzes 1 972 auch vom Vorsteuerab­
zug ausgeschlossen, es sei denn, es handle sich 
dabei um ein Fahrschulkraftfahrzeug, Vorführ­
kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug, das ausschließ­
lich dem Zweck der gewerblichen Weiterveräuße­
rung, der gewerbl ichen Personenbeförderung oder 
der gewerblichen Vermietung diene. Für eine hie­
von abweichende Absicht des Gesetzgebers, insb 
etwa für die steuerliche Behandlung sogenannter 
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"Fiskalautos" fehle sowohl im 2. Abgabenände­
rungsgesetz 1 977 als auch in den Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage bzw im Bericht des Finanz- und 
Budgetausschusses jeglicher Hinweis. 

Der RH konnte daher der vom BMF dargelegten 
unterschiedlichen Begriffsumschreibung sowie der 
darauf gestützten "vermeintlichen" Absicht des 
Gesetzgebers n icht folgen. Vielmehr sah er aus den 
angeführten Gründen weiterhin die zolltarifarische 
Einordnung für die steuerl iche Behand lung von 
Personenkraftwagen (Kombi) für maßgeblich an. 

53 .28 .4 .2 Zur Frage der steuerlichen Behandlung 
von Krankenbeförderungsfahrzeugen wurde auch 
auf den Bericht des Finanz- und Budgetausschus­
ses, 660 der Beilagen zu den stenographischen Pro­
tokollen des Nationalrates XIV.GP, hingewiesen, 
wonach als vom Verbot des Vorsteuerabzuges aus­
genommene Fahrzeuge, die ausschl ießlich der 
gewerbl ichen Personenbeförderung dienen, auch 
Krankenbeförderungsfahrzeuge angesehen werden 
können. In der vom BMF noch zu prüfenden Erwä­
gung eines Umbaues, demzufolge Kraftfahrzeuge 
unter d ie Zolltarif-Nr 87.02 A (Lastkraftwagen) 
einzuordnen wären, erblickte aber der RH einen 
mögl ichen Weg, der geltenden Gesetzeslage zu ent­
sprechen. 

53 .28 .4 .3 Die Auffassung des BMF zum Umfang 
der Betriebsausgaben von Personenkraftwagen 
(Kombi) decke sich mit dem in der Regierungsvor­
lage zum 2. Abgabenänderungsgesetz 1 977, 626 der 
Beilagen zu den stenograph ischen Protokollen des 
National rates XIV.GP, zunächst vorgesehenen 
Wortlaut. Aus diesem wurden jedoch aufgrund 
einer Änderung im Finanz- und Budgetausschuß 
die Worte "dem Betrieb" und "unmittelbar wirt­
schaftlich" entfernt. Nach dem Bericht sollte 
dadurch erreicht werden, daß durch die Pauseh­
sätze sämtliche mit den genannten Kraftfahrzeugen 
im Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben 
abgegolten würden. Aus diesem Grunde waren 
zugleich auch die ursprünglich vorgesehenen 
Pausehsätze von 20 000 S auf 25 000 S bzw von 
6 000 S auf 7 500 S sowie die Kilometerpauschsätze 
von 1 S auf J ,30 S bzw von 0,30 S auf 0,40 S ange­
hoben worden. 

53 .28 .4 .4 Der RH sah daher seinen Standpunkt 
bestätigt, daß den bezogenen Erlässen des BMF die 
gesetzliche Deckung ermangelt. Mit Rücksicht auf 
den verfassungsrechl ichen Grundsatz der Gesetz­
mäßigkeit der Verwaltung wiederholte er seine 
Empfehlung, die angeführten Verwaltungsverord­
nungen aufzuheben und künftig von ähnl ichen 
Regelungen abzusehen. 

53 .29. 1 Das Bundesgesetz vom 30. Novem­
ber 1 976, BGBI r 668, brachte neben anderen 
Änderungen auch eine Ergänzung im § J 6 Abs 2 
des Gebührengesetzes 1 957. Diese sieht in 
bestimmten Fällen vor, daß die Gebührenschuld bei 
im Ausland errichteten Urkunden bereits dann ent­
steht, sobald die über das Rechtsgeschäft errichtete 
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Urkunde i n  beglaubigter Abschrift i n  das Inland 
eingebracht wird. Bisher war h iefür eine Urschrift 
(Gleichschrift) erforderl ich. Mit seinem Erlaß vom 
1 7. Juni 1 977, AÖFV Nr 1 74, gab das BMF seine 
Rechtsansicht zur Beurkundung gebührenpflichti­
ger Rechtsgeschäfte im Ausland bekannt und wies 
auf den Mißbrauch von Formen und Gestaltungs­
möglichkeiten hin, wenn für die Urkundenerrich­
tung im Ausland nicht vorherrschende Gründe der 
zivilrechtlichen Rechtsgestaltung, sondern die 
Umgehung der Gebührenpfl icht maßgeblich waren. 
Bei einer Gebührenumgehung durch Mißbrauch 
der zivilrechtlich angemessenen Beurkundungsform 
im Wege einer Urkundenerrichtung im Ausland 
werden somit die Gebühren so zu erheben sein, als 
ob die Urkunde im Inland errichtet worden wäre. 

53.29.2 Hiezu meinte der RH, die Möglichkeit 
günstiger steuerlicher Gestaltung entspringe einem 
von der Rechtsordnung anerkannten berechtigten 
Interesse. D ie von der Rechtsordnung gewährlei­
stete Gestaltungs- und Vertragsfreiheit werde auch 
vom Abgabenrecht nicht beeinträchtigt. Lediglich 
der Mißbrauch von Formen und Gestaltungsmög­
lichkeiten des bürgerlichen Rechtes solle korrigiert 
werden. Abgesehen von dem Umstand, daß der 
Beurkundung von Rechtsgeschäften nach dem bür­
gerlichen Recht im allgemeinen keine Bedeutung 
zukomme, weshalb bei der Wahl des Errichtungs­
ortes einer Urkunde ein Mißbrauch von Formen 
und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen 
Rechtes bereits begriffl ich ausscheide, sei die vom 
BMF als Gebührenumgehung bezeichnete Vor­
gangsweise bei der Beurkundung gebührenpflichti­
ger Rechtsgeschäfte im Ausland mit den bestehen­
den Gesetzen durchaus vereinbar. § 16 Abs 2 des 
Gebührengesetzes 1 957 knüpfe nämlich die Entste­
hung der Gebührenschuld bei im AuslariU errichte­
ten Urkunden an mehrere bestimmte Vorausset­
zungen. Mit der Formul ierung d ieser gesetzlichen 
Bestimmung habe der Gesetzgeber zum Ausdruck 
gebracht, daß er den ihm bekannten abgabenein­
sparenden Weg der Beurkundung gebührenpflichti­
ger Rechtsgeschäfte im Ausland auch weiterh in 
anerkenne, jedenfalls aber nicht mißbi l l ige. Die 
Ausführungen des Erlasses stehen somit mit den 
angeführten gesetzlichen Bestimmungen nicht im 
Einklang. 

Der RH empfahl daher, den Ausführungserlaß 
mangels gesetzlicher Deckung aufzuheben. 

53.29.3 Hiezu erklärte das BMF, die Frage der 
gesetzl ichen Deckung dieses Erlasses sei derzeit 
Gegenstand eines Verordnungsprüfungsverfahrens 
beim Verfassungsgerichtshof; es werde daher den 
Ausgang dieses Verfahrens abwarten .  

53 .29.4 Inzwischen hat wie der Kundmachung 
des Bundesmin isters für Finanzen vom 
23. Juni 1 980, BGBI Nr 30 1 ,  zu entnehmen ist, der 
Verfassungsgerichtshof mit seinem Erkenntnis vom 
8. Mai J 980, den oben bezeichneten Erlaß als 
gesetzwidrig aufgehoben. Dieser Erlaß ist daher 

'. 
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auch auf die vor der Aufhebung verwirklichten Tat­
bestände n icht mehr anzuwenden. 

53.30. 1 In mehreren Erlässen gab das BMF 
bekannt, daß Ärzte, die eine Forschungstätigkeit 
für bestimmte pharmazeutische Indu trien ausüben, 
in den Steuererklärungen für die Jahre 1 974 bis 
1 977 40 vH bzw 50 vH der Honorare aus dieser 
Tätigkeit ohne besonderen Nachweis als Betriebs­
ausgaben geltend machen können. 

53.30.2 Da die angeordnete Pauschal ierung der 
Betriebsausgaben jedoch im Gesetz keine Deckung 
findet, empfahl der RH, bei der Erlassung von Ver­
waltungsverordnungen deren Rechtsgrundlage zu 
prüfen. 

53.30.3  Das BMF hielt der Meinung des RH ent­
gegen, daß den bezogenen Erlässen eine verbindli­
che Anordnung zur Pauschalierung von Betriebs­
ausgaben in der erwähnten Höhe n icht zu entneh­
men sei, weshalb sie auch nicht als genereller recht­
setzender Verwaltungsakt anzusehen seien. Auf die 
Frage der Gesetzmäßigkeit ging das BMF nicht ein. 

53.30.4  Der RH erwiderte hiezu, eine Pauscha­
lierung der Betriebsausgaben - und um eine solche 
handelte es sich hier - wäre nur in Verbindung mit 
der Ermittlung des Gewinnes nach DurchschnittS­
sätzen gem § 1 7  des Einkommensteuergesetzes 
1 972 gesetzlich gedeckt oder bedürfte einer geson­
derten gesetzl ichen Regelung ähnlich jener des § 4 
Abs 6 des Einkommensteuergesetzes 1 97 2 .  

Löscbung und Nachsicht von Abgaben 

53.3 1 . 1  Das BMF verfügte unter Hinweis auf 
§ 236 der Bundesabgabenordnung (Nachsicht), daß 
die aus Anlaß der Einführung des Straßenverkehrs­
beitrages neu auftretenden, von österreich ischen 
Unternehmen getragenen Belastungen (ausländi­
sche Vergeltungsmaßnahmen) insoweit die Einhe­
bung in ländischer Abgaben als unbil l ig erscheinen 
lasse. 

Eine generelle Regelung von Bi l l igkeitsmaßnah­
men enthielt ein weiterer Erlaß, wonach jenen Per­
sonen, die aufgrund von Amtssitzabkommen v/ie 
beschränkt einkommensteuerpflichtige Personen zu 
behandeln sind, die zu Unrecht gewährten und von 
den zuständigen Finanzämtern rückgeforderten 
Steuererstattungsbeträge gem § 1 07 des Einkom- · 
mensteuergesetzes 1 972 (Wertpapiersparen) über 
Ansuchen gem § 236 der Bundesabgabenordnung 
nachzusehen waren. 

53.3 1 .2 Der RH erblickte in den vom BMF ange­
ordneten generellen Bi l l igkeitsmaßnahmen bei der 
Erhebung des Straßenverkehrsbeitrages ein im 
Gesetz nicht gedecktes Steueranrechnungsverfah­
ren,  das im Ergebnis einer Entschädigung für erlit­
tene Verlu te aufgrund ausländischer Retorsions­
maßnahmen gleichkommt. Der wenngleich befri­
steten Anordnung, bescheidmäßig rückgeforderte 
Abgabenerstattungen für einen bestimmten Perso-

Il(�nkreis ohne wciteij/:s Ermittlung verfahren nach­
zusehen.  fehl te ebenfalls die gesetzliche Deckung. 

Der RH empfahl ,  den Erlaß bezüglich der gene­
rel len Bill igkeitsmaßnahmen in Verbindung mit der 
Erhebung des Straßenverkehrsbeitrages mangels 
gesetzl icher Deckung aufzuheben und erforderl i ­
chenfalls für e ine entsprechende gesetzliche Rege­
lung zu sorgen, und beanstandete die wenngleich 
befristete generelle Regelung von Bil l igkeitsmaß­
nahmen im Zusammenhang mit dem Wertpapier­
sparen. 

53.3 1 . 3 ach Auffassung des BMF ließe die zur 
Interpretation des unbestimmten Gesetzesbegriffes 
"Unbil l igkeit" herangezogene Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes durchaus zu, auch dann 
mit Bil l igkeitsmaßnahmen vorzugehen, wenn ein 
Abgabengesetz eine vom Gesetzgeber offenbar 
nicht gewollte Erschwernis bringe. Durch die im 
Ausland entrichteten Abgaben aus Anlaß der Ein­
führung des Straßenverkehrsbeitrages trete eine 
zusätzliche wirtschaftliche Belastung ein, die vom 
Gesetzgeber nicht gewollt und die auch nicht vor­
hersehbar gewesen sei. 

Die mit Rücksicht auf das Amtssitzabkommen an 
die FLD Wien gerichtete Regelung sei aus Zweck­
mäßigkeitserwägungen ergangen und habe zehn 
Fäl le betroffen. 

53.3 1 .4 Der RH erwiderte, nach der Rechtsspre­
chung des Verwaltungsgerichtshofes müsse auch in 
diesen Fällen d ie Unbi l l igkeit in den Besonderhei­
ten des Einzelfalles begründet sein, deren erforder­
l iches Vorliegen eben generelle Bi l l igkeitsmaßnah­
men ausschließe. Der Gesetzgeber habe überdies 
für den Fall von ausländischen Gegenmaßnahmen 
eine eindeutige Anordnung an den Verordnungsge­
ber (§ 7 des Straßenverkehrsbeitragsgesetzes) 
g,etroffen .  Der RH vermochte daher auch der Auf­
fassung des BMF nicht zu folgen, wonach das Stra­
ßenverkehrsbeitragsgesetz eine vom Gesetzgeber 
offenbar n icht gewollte und auch nicht vorherseh­
bare Erschwernis gebracht habe. Der Entschäd i­
gungscharakter der vom BMF angeordneten Nach­
s ichten gehe schließlich auch daraus hervor, daß bei 
Fehlen von nachsichtsfähigen Abgaben dem Nach­
sichtswerber eine Beihi lfe im Wege des BMV aus­
zuzahlen sei. Der RH wiederholte daher seine 
Empfehlung, den bezogenen Erlaß des BMF wegen 
der feh lenden gesetzlichen Deckung aufzuheben. 

53.32. 1 Ein Abgabepflichtiger suchte beim BMF 
um Gewährung einer Nachsicht für einen Abgaben­
rückstand in der Höhe von rd 5 , 3  Mil l  S an, der  auf 
das Ergebnis einer Betriebsprüfung zurückzuführen 
war, die zufolge aus dem Ausland zugeflossener 
Provisionen ein steuerliches Mehrergebnis in Höhe 
von rd 1 4  Mill S erbrachte, das jedoch im Rechts­
mittelverfahren auf 4,5 Mill S herabgesetzt worden 
war. Über Weisung des BMF gewährte das zustän­
dige Finanzamt im August 1 976 eine Teilnachsicht 
in Höhe von rd 3,8 Mill S und forderte den Nach­
siclltSwerber zur Zahlung des von der Nachsicht 
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nicht betroffenen Teiles der Abgabenschuld auf. 
Ein Jahr vorher hatte das Finanzamt allerdings mit 
Zustimmung des BMF ein Ansuchen des Abgabe­
pflichtigen um Tei lnachsicht von rd 2,8 Mill S 
gegen Zahlung von 3 Mil l S bescheidmäßig abge­
wiesen , da den Abgabennachforderungen entspre­
chende Einkünfte gegenüberstanden und auch der 
Abgabenrückstand durch Liegenschaftspfänder 
besichert war. Das BMF selbst hatte die Vermö­
gensverhältnisse des Nachsichtswerbers als n icht 
ungünstig angesehen. Trotz vorangegangener 
Grundstücksverkäufe waren in der Vermögen­
steuererklärung zum I .  Jänner 1 977 drei Einfami­
l ienhäuser (eines davon mit einem Einheitswert von 
1 , 1  Mill S), vier Eigentumswohnungen und weiterer 
Grundbesitz in günstiger Lage ausgewiesen. Die 
vom Gesetz geforderte Unbill igkeit lag somit n icht 
vor. 

53.32.2 Der RH empfahl, jeweils das Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewäh­
rung von achsichten zu prüfen, wobei i nsb zu 
beachten wäre, daß die Frage der Unbil l igkeit keine 
Ermessensfrage darstellt. 

53.32.3 In seiner Stel lungnahme führte das BMF 
zunächst aus, daß auch n icht ungünstige Einkom­
mens- und Vermögensverhältnisse die vom Gesetz 
geforderte Unbil ligkeit n icht ausschließen. Im vor­
liegenden Fall sei näml ich zu berücksichtigen gewe­
sen, daß der Nachsichtswerber die im Berufungs­
verfahren festgestellte Höhe von zugeflossenen 
ausländischen Provisionen nur aufgrund geschäftli­
cher Erwartungen anerkannt habe, die sich aller­
dings in der Folge nicht erfü l lten . Es sei n icht aus­
zuschl ießen gewesen, daß die Abgabenforderung 
auch nach der Berufungsentscheidung noch immer 
überhöht gewesen sei, zumal die Höhe des Provi­
sionssatzes zweifellos strittig war. Schl ießlich dürfe 
auch nicht übersehen werden, daß der Nachsichts­
werber gezwungen war, Privatvermögen zu veräu­
ßern, um die durch das langwierige Abgaben- und 
Finanzstrafverfahren angefallenen Kosten bestrei­
ten zu können. Derartige Kosten fielen nach der 
Auffassung des BMF aber n icht unter das gewöhn­
liche Unternehmerrisiko. 

53.32.4 Der RH entgegnete, den Auffassungen 
des BMF über die strittige Höhe des Provisionssat­
zes stünden die Ausführungen im Nachsichtsansu­
chen vom 9.  Mai 1 974 entgegen, in dem der Nach­
sichtswerber die nach der Berufungsentscheidung 
verbliebene Vorschreibung in Höhe von rd 
4,5 Mill S ausdrücklich als "richtige Anwendung 
des Gesetzes" bezeichnete. Hiezu komme, daß 
gerade bei den Auslandsgeschäften den Abgabe­
pflichtigen eine erhöhte Mitwirkungspflicht im 
Ermittlungsverfahren treffe. Schließl ich war dem 
Nachsichtswerber nach dem Inhalt der Abgabenak­
ten auch der Anzeiger bekannt, weshalb ihm zivil­
und strafrechtliche Schritte gegen diesen offenstan­
den. Für eine teilweise Überwälzung des behaupte-
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ten Schadens auf den Abgabengläubiger im Wege 
einer Nachsichtsmaßnahme war somit kein Raum. 

53.33 . 1 . 1  Ein Schriftsteller suchte im Juli 1 972 
um Teilnachsicht von 200 000 S an, da er den 
durch die Veranlagung der Jahre 1 969 und 1 970 
entstandenen Abgabenrückstand von rd 285 000 S 
unmögl ich zur Gänze abdecken könne. Über Wei­
sung des BMF wurde letztlich die Nachsicht ausge­
sprochen, da nach Kenntnis der erst im Berufungs­
verfahren vorgelegten ärztl ichen BeStätigungen 
nach Auffassung des BMF eine in der vollStändigen 
Einbringung des Abgabenrückstandes gelegene, 
gewisse Unbil l igkeit n icht übersehen werden 
konnte. 

53 .33 . 1 .2 Ein Schauspieler und dessen Ehegattin 
suchten nach einer durchgeführten Betriebsprüfung 
im März 1 973 um Teilnachsicht für Abgabenschul­
digkeiten von rd 1 40 000 S an und wiesen neben 
Krankheit, künstlerischer Krise und Verdienstent­
fal l  auch auf d ie Leistungen für die österreichische 
Literatur und das kulturelle Ansehen Österreichs 
im Ausland sowie die beachtl ichen Steuerzahlungen 
in der Vergangenheit h in .  Das BMF ordnete an, 
nach einer innerhalb von vier Wochen zu erfolgen­
den Zahlung von 70 000 S einen gleich hohen 
Betrag nachzusehen. 

53 .33.2 In  den aufgezeigten Fäl len unterließ es 
das BMF, die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Nachsichtswerber zu erheben. Auch den Hinweisen 
auf die wenngleich unbestrittenen Leistungen im 
kulturellen Bereich kommt im Abgabenverfahren 
keine Bedeutung zu. Die angeordneten achsich­
ten stellten somit eine im Gesetz nicht gedeckte 
Begünstigung säumiger Abgabepfl ichtiger dar. 

Der RH empfahl, bei der Gewährung von Nach­
sichten die Bestimmungen der Bundesabgabenord­
nung zu beachten, wobei insbesondere nicht über­
sehen werden sollte, daß es zu einer Ermessens­
übung nur dann kommen kann, wenn eine Unbil lig­
keit vorliegt. 

53 .33.3 Zum erSten Fall führte das BMF aus, daß 
der Nachsichtswerber im Jahre vor der Entschei­
dung über das Nachsichtsansuchen mehrmals, zum 
Teil durch berufliche Überlastung erkrankt und 
daher in der Ausübung seines Berufes behindert 
gewesen sei. Die künftige Minderung seines Ein­
kommens habe sich auch durch die Erklärungen für 
das Jahr 1 97 1  bestätigt, weshalb dem BMF die Ein­
hebung der gesamten, auf zwei Vorjahren mit 
bedeutend höheren Einkommen beruhenden Abga­
benforderung als unbil lig erschienen war. 

Im zweiten Fall seien im Einbringungsverfahren 
kaum verwertbare Gegenstände vorgefunden wor­
den und wären auch Forderungs- oder Lohnpfän­
dungen als nicht zielführend erschienen, da im 
Zeitpunkt der Kenntnis eines neuen Auftrages das 
Honorar bereits behoben gewesen sei. Überdies 
hätten wiederholte Pfändungsversuche dem Abga­
bepflichtigen, der durch seine Krankheit eine wirt-
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schaftliehe und finanzielle Krise durchgemacht 
habe, weitere Einnahmsquellen versch lossen. 

53.33.4 Dem hielt der RH entgegen, d ie von den 
Nachsichtswerbern angeführten Einkunftsminde­
rungen führten bereits dazu, daß auch die Abga­
benvorschreibungen entsprechend niedriger waren. 
Eine darüber hinausgehende Berücksichtigung der 
geminderten Leistungskraft infolge Krankheit sei 
mit Ausnahme des § 59 der Abgabenexekutionsord­
nung (Pfändungsschutz) gesetzlich nicht vorgese­
hen. Dem österreichischen Abgabenrecht sei auch 
eine dem sogenannten Verlustrücktrag ähnliche 
Begünstigung von Einkünfteschwankungen fremd. 
Der RH könne daher auch weiterhin eine in den 
Besonderheiten des Einzelfalles begründete Unbil­
l igkeit in der Einhebung nicht erblicken. 

53 .34. 1 Im Dezember 1 978 beantragte jener 
Abgabepflichtige, der - obwohl er Abgaben in Mil­
l ionenhöhe verkürzt hatte - von der FLD Wien 
äußerst nachsichtig und schonungsvoll behandelt 
wurde (siehe Abs 53 . 1 0), und seine Ehegattin, die 
Einbringung von fälligen Abgabenschuldigkeiten in 
Höhe von 1 2  Mill S auszusetzen, da auf den derzeit 
aus haftenden Abgabenrückstand in Höhe von rd 
1 5  Mil l S nicht mehr als 70 000 S monatlich gelei­
stet werden könnten und das vorhandene Vermö­
gen nicht leicht zu verwerten sei. Da auch das BMF 
aus praktischen Erwägungen der beantragten Aus­
setzung sowie einer Ratenbewi l l igung von monat­
lich 70 000 S positiv gegenüberstand, befürwortete 
die FLD Wien die Aussetzung der Einbringung hin­
sichtl ich eines größeren Teiles des Rückstandes aus 
praktischen Erwägungen zwecks Erzielung saldo­
mindernder Ratenzahlungen. 

53.34.2 Der RH wies darauf hin, daß die Ausset­
zung der Einbringung jedoch die Aussichtslosigkeit 
bzw den erfolglosen Versuch von Einbringungs­
maßnahmen voraussetzt und den Zweck verfolgt, 
aussichtslose Vollstreckungshandlungen zu vermei­
den. Im vorliegenden Falle hätten der überwiegend 
gepfändete Teil des Warenlagers in der Höhe von 
rd 30 Mil l S, ferner der vorhandene Grundbesitz 
mit Einheitswerten von über 3,2 Mil l S, auf dem der 
Abgabepfl ichtige bereits am 3 1 .  Mai 1 977 ein 
Simultanpfandrecht für Betriebssteuerschuldigkei­
ten bis einschließlich 1 976 in Höhe von 5 Mill S 
vertraglich eingeräumt hatte, sowie weitere unbe­
stritten vorhandene, jedoch nicht offengelegte Ver­
mögenswerte im Ausland und die Möglichkeit ent­
sprechender Kreditaufnahmen ohne Zweifel die 
auch wegen des hohen Alters des Abgabepflichtigen 
dringend gebotene zeitnahe Einbringung der nach­
geforderten und besicherten Abgaben zugelassen. 
Wenn überdies trotz Aussetzung der Einbringung 
von 80 vH des Abgabenrückstandes die Tilgung 
erst nach etwa 1 8  Jahren eintreten könnte, obwohl 
aussichtsreiche Einbringungsmöglichkeiten vorlie­
gen, so sei diese Art der Einbringung als außeror­
dentlich säumig zu bezeichnen. 

Der RH empfahl, die bisher unterlassenen Ein­
brjngungsmöglichkeiten auszuschöpfen und für die 
unverzügliche Einbringung der Abgabenrückstände 
auch in ähn lich gelagerten Fällen zu sorgen. 

53.34.3 ach Auffassung des BMF wäre eine 
umgehende Einbringung der Abgabenschuld nur 
bei sofortiger Verwertung des Warenlagers mög­
lich gewesen, die jedoch unter den gegebenen 
Umständen einer Verschleuderung gleichgekom­
men wäre und die Liquidation des Unternehmens 
zur Folge gehabt hätte. Die Aussetzung der Ein­
bringung sei aus d iesem Grunde zu Recht angeord­
net und dem Abgabepfl ichtigen fü r die Zeit ab 
Juli 1979 die Vorlage eines neuen Tilgungsplanes 
aufgetragen worden. Das BMF werde die bisher 
jedoch nicht vorgelegten Berichte der nachgeord­
neten Abgabenbehörden betreiben und diesem Ein­
bringungsfall besondere Aufmerksamkeit widmen. 

53.34.4 Hiezu bemerkte der RH, daß sogar nach 
den eigenen Angaben des Abgabepfl ichtigen in sei­
ner Eingabe vom 4. Dezember 1 978 die Einbrin­
gung des gesamten Rückstandes in keiner Weise 
gefährdet gewesen sei. Der Zweck der vom Abga­
bepfl ichtigen angeregten Aussetzung der Einbrin­
gung sei vielmehr, die im Falle der ersuchten Raten­
bewill igung von monatl ich 70 000 S zu erwartende 
jährl iche Zinsenbelastung von rd 1 ,5 Mil l  S abzu­
wehren. Zur Höhe der angebotenen Monatsraten 
verwies der RH auf die Tatsache, daß nach dem 
Inhalt der Abgabenakten der Abgabepflichtige 
bereits im November 1 976 dem zuständigen 
Finanzamt Spareinlagen in Höhe von rd 4,3 Mill S 
verheiml icht hatte, für deren Verwendung er auch 
nachträglich eine nur unzureichende Aufklärung 
gab. Der RH sah sich daher in seiner Auffassung 
einer säumigen Einbringung bestätigt. 

53 .35 . 1 . 1  Im Juli 1 977 suchte ein abgabepfl ichti­
ger Schriftsteller wegen mangelnder Liquidität um 
monatliche Ratenzahlungen in der Höhe von 
2 000 S zur Tilgung des sich aus einer Lohnsteuer­
prüfung für d ie Jahre 1 967 bis 1 976 ergebenden 
Rückstandes in Höhe von rd 1 50 000 S an. 
Ende 1 978 waren die mit Zustimmung des BMF 
gewährten Monatsraten in Höhe von 2 000 S bis 
zur Erledigung der Berufung noch aufrecht, 
obwohl bereits Ende 1 977 im Zuge eines Finanz­
strafverfahrens umfangreiche Einnahmenverkür­
zungen in Höhe von mehreren Mill S nachgewie­
sen worden waren, die zu Sicherstel lungsmaßnah­
men in Höhe von 2,5 Mill S des zuständigen 
Finanzamtes geführt hatten. 

53.35. 1 .2 Ein anderer Künstler hatte im 
Mai 1 974 aufgrund bestehender Abgabenrück­
stände um die Möglichkeit einer Aussprache 
ersucht und neben anderen Verdiensten auch auf 
die von ihm für die Republik Österreich entfaltete 
Werbewirkung im Ausland, die kaum errechenbar 
sei, hingewiesen. Obwohl der wenngleich bestrit­
tene Abgabenrückstand im Jahre 1 975 rd 700 000 S 
betrug und der Abgabepflichtige kurz zuvor eine 
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Liegenschaft um rd 7 Mil l  S erworben hatte, ver­
fügte das BMF, daß er nach einer Abschlagszah­
lung von 60 000 S durch 6 Monate Teilzahlungen 
zu je 5 000 S zu leisten habe. Von den angebotenen 
Zahlungen gingen lediglich 65 000 S beim zuständi­
gen Finanzamt ein ; weitere Zahlungen sowie Ein­
bringungsmaßnahmen unterblieben, da im Zuge 
eines Betriebsprüfungsverfahrens das inländische 
Besteuerungsrecht überhaupt bestritten wurde. 
Diese Frage war auch Ende 1 978 noch Immer 
ungeklärt. 

53.35.2 Nach Ansicht des RH lagen in beiden 
Fällen aufgrund der nachgewiesenen bzw offen­
kundig günstigen Vermögensverhältnisse die Vor­
aussetzungen für die Gewährung von Zahlungser­
leichterungen nicht vor. 

Der RH empfahl, von dem im Gesetz eingeräum­
ten Ermessen bei der Gewährung von Zahlungser­
leichterungen erst Gebrauch zu machen, wenn die 
erforderl ichen Voraussetzungen erfül lt sind. 

53.35.3 Das BMF erläuterte, im ersten Fall seien 
die angebotenen Raten mit Rücksicht auf die noch 
offene Berufungsentscheidung bewil l igt worden, 
während im zweiten Fal l trotz vorläufiger Abga­
benbescheide für das Jahr 1 973 noch die Durchfüh­
rung einer Betriebsprüfung vorgesehen gewesen sei 
und für die Dauer des ausländischen Verständi ­
gungsverfahrens Vollstreckungsmaßnahmen nicht 
hätten eingeleitet werden können. Ein Vollstrek­
kungsaufschub sei aber keinesfalls angeordnet wor­
den. 

53.35.4 Der RH erwiderte h iezu, die gesonderte 
Behandlung des Lohnsteuerrückstandes ändere 
nichts daran, daß aufgrund des Finanzstrafverfah­
rens dem Abgabengläubiger d ie wesentlich geän­
derten Vermögensverhältnisse bekannt geworden 
seien, welche die neuerliche Bewil ligung von 
Monatsraten für einen Tilgungszeitraum von über 
sechs Jahren ausgeschlossen hätten. Auch das Feh­
len eines zeitnahen Rückstandes aufgrund zunächst 
bloß vorläufiger Veranlagungsbescheide rechtfer­
tige für sich allein keinen Zahlungsaufschub. 

53 .36. 1 . 1  Im Juni 1 975 suchte eine abgabepfl ich­
ti ge Gesellschaft um Nachsicht der auf dem Ergeb­
nis einer Betriebsprüfung für die Jahre 1 968 bis 
1 970 beruhenden Abgabennachforderungen in 
Höhe von rd 1 2,2 Mill S an, die im wesentlichen 
auf nicht anerkannte Betriebsausgaben (Lizenzzah­
lungen nach dem Ausland) zurückzuführen waren. 
Als Begründung wurden mehrjährige wirtSchaftl i­
che Schwierigkeiten zufolge notwendiger Kon­
struktions-, Entwicklungs- und Projektierungsko­
sten sowie der durch die internationale Ölpreisent­
wicklung verursachte Umsatz- und Produktions­
rückgang angeführt. Mit Rücksicht auf den hohen 
Anteil der Exportlieferungen am Umsatz sowie auf 
den Personalstand von 420 Arbeitern und Ange­
stellten sei jedoch der Fortbestand des Unterneh­
mens auch von volkswirtschaftl ichem Interesse. Das 
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BMF nahm das Vorliegen einer Unbil l igkeit als 
gegeben an und ordnete an, nach kurzfristiger Zah­
lung von 4 Mill S den verbleibenden Rückstand von 
rd 8 ,2 Mil l  S nachzusehen ; es führte hiezu aus, daß 
in einer Zeit, in welcher der Erhaltung der Arbeits­
plätze ganz besondere Bedeutung zukomme, auch 
aus abgabenrechtlicher Sicht diesbezügliche ziel­
führende Maßnahmen im Rahmen der gesetzl ichen 
Bestimmungen gesetzt werden müßten. 

53.36. 1 .2 Aus ähnl ichen Erwägungen waren 
einem Gesellschafterehepaar vom zuständigen 
Finanzamt gegen Entrichtung von 2 Mil l  S Abga­
benschuldigkeiten in Höhe von 4 Mil l  S nachgese­
hen und für Abgabenschuldigkeiten in Höhe von 
2 Mi l l  S d ie Einbringung ausgesetzt worden. Der 
Abgabenrückstand beruhte auf einer überhöhten 
Aufwertung des Anlagevermögens anläßlich eines 
Umwandlungsvorganges nach dem Strukturverbes­
serungsgesetz. Für die Anordnung des BMF war 
vor allem die Sicherung von fast 1 000 Arbeitsplät­
zen entscheidend . 

53.36 . 1 .3 Ebenso erging vom BMF die Anord­
nung, vom bestehenden Abgabenrückstand in Höhe 
von 3, 1 Mill S einer abgabepfl ichtigen Gesellschaft 
den ausgesetzten Teilrückstand in Höhe von 
1 ,6 Mil l  S durch Abschreibung zu löschen und 
einen weiteren Teilbetrag von 1 Mil l S auszusetzen, 
wofür die nach der Auffassung des BMF offensicht­
lich ungünstige finanzielle Lage, die dadurch dro­
hende Liquidierung des Unternehmens und der 
damit verbundene Verlust von 75 ArbeitsplätZen, 
sowie der Umstand, daß die aushaftenden Abga­
benrückstände in der derzeitigen Höhe kaum zur 
Gänze einbringlich gemacht werden können, maß­
geblich waren. 

53 .36.2 Der Sicherung von Arbeitsplätzen 
kommt - wie der RH durchaus anerkannte - im 
Rahmen der Wirtschaftspolitik sicherlich eine 
wese':;ltliche Bedeutung zu. Sieht man jedoch von 
der Befreiungsbestimmung gern § 3 Z 29 des Ein­
kommensteuergesetzes 1 972 sowie von den ein­
kommensteuerlichen Investitionsbegünstigungen 
ab, so sind weitere gesetzl iche Begünstigungen 
weder bei der Festsetzung noch bei der Einbrin­
gung von Abgaben enthalten, die unmittelbar die 
Sicherung von Arbeitsplätzen berücksichtigen wür­
den. In den aufgezeigten Fällen konnte bestenfalls 
die vol le oder sofortige volle Entrichtung der Abga­
ben mit erheblichen Härten verbunden sein, was 
unter den übrigen Voraussetzungen des § 2 1 2  der 
Bundesabgabenordnung die Gewährung von Zah­
lungserleichterungen gerechtfertigt hätte. Wie der 
RH dem BMF gegenüber ausführte, verkenne er 
keineswegs die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Arbeitsplatzsicherung; die in den §§ 23 1 ,  235 und 
236 der Bundesabgabenordnung festgelegten Maß­
nahmen stel lten jedoch kein wirtschaftspolitisches 
Instrument in dieser Richtung dar. Schon im Hin­
bl ick auf d ie Gleichmäßigkeit der Besteuerung und 
die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
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erfordern derartige Maßnahmen eine gesetzliche 
Grund lage, wie dies bei den aus steuerpolitischen 
Gründen gewährten Begünstigungen auch immer 
der Fall war und ist. 

Der RH empfahl, bei der Gewährung von Nach­
sichten und der Aussetzung der Einbringung die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung zu 
beachten. 

53.36.3 In  seiner Stellungnahme vertrat das BMF 
weiterh in die Auffassung, auch dann in der Einzie­
hung der vollen Abgabenschuldigkeit eine Unbil l ig­
keit erblicken zu können, wenn von einem Unter­
nehmen große finanzielle Opfer gebracht werden, 
um Arbeitsplätze zu erhalten. Auch die im letzten 
Falle angeordneten Aussetzungs- und Löschungs­
maßnahmen seien gerechtfertigt gewesen, da 
zunächst anzunehmen war, daß die Wirtschaftslage 
des abgabenschuldnerischen Unternehmens sich 
wieder bessern könnte. 

53.36.4 Der RH bestritt nicht das besondere 
Interesse des Bundes an der Schaffung und Siche­
rung von Arbeitsplätzen ;  auch der Abgabengesetz­
geber habe diesem volkswirtschaftlich bedeutsamen 
Umstand, allerdings eben nur in bestimmtem 
Umfange, Rechnung getragen.  Eine darüber hin­
ausgehende Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage 
insb bei der Einhebung der Abgaben durch entspre­
chende Abschreibungsmaßnahmen seitens des BMF 
ist aufgrund der Gesetze nicht vorgesehen . Viel­
mehr wäre das Sachgebiet der Arbeitsmarktpolitik 
dem BMS zur Besorgung zugewiesen (Anlage zum 
§ 2 des Bundesministeriengesetzes 1 973). Den 
Abgabepflichtigen stehe es jederzeit frei, sowohl 
Beihi lfe beim zuständigen Landesarbeitsamt als 
auch Förderungsmittel beim zuständigen Amt der 
Landesregierung zu beantragen .  

53.37. 1 In einigen Fällen ordnete das BMF die 
Nachsicht oder Löschung von Abgabenschuldigkei­
ten an, um die von den Nachsichtswerbern verfolg­
ten,  in der Regel gemeinnützigen oder mildtätigen 
Ziele nicht zu gefährden bzw zu erleichtern, 
obwohl Einbringungsmöglichkeiten aufgrund vor­
handener Vermögenswerte oder im Haftungswege 
ohne weiteres gegeben waren. Es betraf dies insb 
Sportvereine, Kantinenbetriebe, mildtätige Vereini­
gungen und kulturelle bzw soziale Vereinigungen. 
Die Abgabenrückstände setzten sich aus ausschließ­
lich selbstzuberechnenden oder abfuhrpflichtigen 
Abgaben und Nebengebühren zusammen und 
waren im Regelfall auf abgabenbehördliche Prü­
fungen zurückzuführen, deren Feststellungen auch 
gar nicht bestritten worden waren. Der Gesamtbe­
trag dieser vom RH - allerdings nur stichprobenar­
tig überprüften - Nachsichten betrug I I  877 000 S. 

53 .37.2 Nach Ansicht des RH rechtfertigten die 
in den angeführten Fällen vorhandenen Möglich­
keiten der Abgabeneinbringung weder Nachsichts­
noch Löschungsmaßnahmen. Die Weisungen des 
BMF kamen vielmehr im Gesetz nicht vorgesehe­
nen Abgabenbefreiungen gleich und bewirkten zum 

Teil nicht unbeträchtliche finanzielle Unterstützun­
gen für die Nachsichtswerber. 

Der RH empfahl, bei der Löschung und Nach­
sicht von Abgaben die in der Bundesabgabenord­
nung festgelegten gesetzlichen Voraussetzungen zu 
beachten. 

53.37.3 Hiezu führte das BMF aus, daß in eini­
gen Fällen die Abgabenschuld auf die Versagung 
abgabenrechtlicher Begünstigungen wegen Feh lens 
der in den §§ 34 ff der Bundesabgabenordnung 
geforderten Voraussetzungen zurückzuführen war. 
Die für die Verein igungen unerwartet aufgetrete­
nen und in den meisten Fäl len nicht mehr über­
wälzbaren Abgabenschu lden hätten die Liquidation 
der Nachsichtswerber zur Folge gehabt. In anderen 
Fällen sei wegen Vermögenslosigkeit u nd Aus­
sichtslosigkeit auf Durchsetzung des Abgabenan­
spruches die Abschreibung der aushaftenden Abga­
benschuldigkeiten durch Löschung verfügt worden .  
Aufgrund der  ermittelten Sachverhalte seien aber 
die vom BMF verfügten Maßnahmen in den hier 
behandelten Fällen im Einklang mit der gegebenen 
Rechtslage ergangen. 

53 .37.4 Der RH verkannte auch in diesen Fällen 
nicht das besondere Interesse des Bundes an den 
auf gemeinnützige, mi ldtätige, kulturelle oder 
soziale Ziele gerichteten Tätigkeiten der Nach­
sichtswerber. Diesem Umstand habe der Abgaben­
gesetzgeber im Bemessungsverfahren auch mehr­
fach Rechnung getragen.  Davon abgesehen habe 
aber auch dieser Kreis von Abgabepflichtigen, insb 
bei der Entrichtung selbstzuberechnender Abgaben 
bzw bei der Abfuhr von im Abzugswege einzube­
haltender Abgaben ,  die entsprechenden Abgaben­
vorschriften einzuhalten. Vielmehr wären die oft 
nicht unbedeutenden Vermögenswerte sowie die 
diese Abgabepflichtigen vertretenden Personen im 
Haftungswege gern § 9 der Bundesabgabenordnung 
heranzuziehen .  Für Abschreibungsmaßnahmen des 
Abgabegläubigers als Aushilfssubventionsgeber 
fehle aber eine gesetzliche Grundlage. 

53 .38 . 1  Im Vollzugsbereich des Finanzamtes für 
Gebühren und Verkehrsteuern wurden in den Jah­
ren 1 973 bis 1 977 insgesamt Nachsichten im Aus­
maß von 39,8 Mill S ausgesprochen. Auffallend 
war, daß gerade bei den aufkommensschwächsten 
Abgaben, den Kapitalverkehrsteuern und im 
Jahre 1 977 bei der Erbschafts- und Schenkungs­
steuer die ziffernmäßig höchsten Nachsichten 
gewährt wurden, während bei den Gebühren und 
der Grunderwerbsteuer die Nachsichten im Ver­
hältnis zum Aufkommen gering waren. Bei der 
Versicherungssteuer fielen überhaupt keine, bei der 
Kraftfahrzeugsteuer nur geringfügige Nachsichten 
an. Im einzelnen ergaben sich Nachsichten an 
Gebühren in Höhe von 287 500 S für eine österrei­
chische Bank, an Gesellschaftsteuer in Höhe von 
1 ,3 Mill S für ein Theater, von 7,5 Mill S für eine 
Luftverkehrsgesellschaft, von 10 Mil l S für eine 
Holding-Ge el lschaft, an Wertpapiersteuer in 
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Höhe von 3,5 Mill S für eine ausländische Bank, 
von Stundungszinsen für Erbschaftssteuer in Höhe 
von 1 , 1  Mill S für drei Gesellschafter einer Kom­
manditgesell schaft sowie an Grunderwerbsteuer im 
Ausmaß von insgesamt 3,5 Mill S für einen privaten 
Verein, drei Rechtsträger von politischen Parteien, 
mehrere Gemeinden, ein internationales Institut 
und eine Bank. 

53.38.2 Wie der RH kritisch vermerkte, erfolgte 
die Gewährung der Nachsichten überwiegend ent­
gegen den Stell ungnahmen des Finanzamtes für 
Gebühren und Verkehrsteuern und der FLD Wien 
aufgrund von Weisungen des BMF. Allen aufge­
zeigten Bill igkeitsfällen war gemeinsam, daß eine 
Nachsicht von Abgaben ausgesprochen wurde, 
obwohl die hiefür maßgebende Voraussetzung, 
nämlich das Vorliegen einer Unbilligkeit nicht 
gegeben war. Der RH meinte, daß Weisungen, wel- ' 
ehe die Gewährung von Nachsichten betreffen, nur 
dann zu erteilen wären, wenn die im § 236 der Bun­
desabgabenordnung enthaltenen Voraussetzungen 
vorliegen. 

53 .38 .3 Das BMF erklärte hiezu, es handle sich 
bei der Unbil l igkeit um einen unbestimmten Geset­
zesbegriff und es liege in der Natur der Sache, daß 
bei der Subsumierung eines bestimmten Sachverhal­
tes unter den Begriff der Unbill igkeit verschiedene 
Auffassungen möglich wären. 

53 .38 .4 Der RH räumte ein, daß die Auslegung 
unbestimmter Gesetzesbegriffe zu unterschiedli­
chen Auffassungen führen könne, wies jedoch dar­
auf hin, daß beide dem BMF nachgeordneten 
Behörden - seiner Meinung nach zu Recht - in den 
oben genannten Fällen weitaus überwiegend das 
Vorliegen einer Unbill igkeit verneinten, wodurch 
augenscheinlich werde, daß das BMF eher als die 
nachgeordneten Behörden geneigt sei, eine Unbil­
ligkeit anzunehmen. 

Abgabenrechtliche Erfassung von Auslandssachverhalten 

53.39. 1 Seit einiger Zeit ist auch in Österreich ein 
Trend zur Gründung von Basisgesellschaften in 
Ländern mit niedriger Besteuerung ("SteueroasenH) 
zu beobachten. Die Ursache für derartige Einkom­
mens- und Vermögensverlagerungen ist im Steuer­
gefälle zwischen Osterreich und einigen anderen 
Staaten zu suchen. Der Österreich dadurch entste­
hende Steuerausfall ist sicherlich nicht unerheblich, 
andererseits beeinträchtigen die aus derartigen 
Handlungsweisen 

. 
erlangten Steuervortei le die 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung und führen zu 
Wettbewerbsverzerrungen. 

53.39.2 Da Österreich zu den Ländern mit einer 
höheren steuerlichen Belastung zählt, empfahl der 
RH dem BMF, der Steuerflucht besonderes Augen­
merk zuzuwenden, allenfalls durch entsprechende 
Untersuchungen das Ausmaß derselben zu erheben 
und den Veranlagungsabteilungen, Betriebsprü­
fungs- und Steuerfahndungsstellen Unterlagen über 
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die häufigsten Erscheinungsformen und deren 
rechtliche Beurteilung bei der Besteuerung im 
In land zur Verfügung zu stellen. 

53 .39.3 Das BMF teilte dazu mit, es habe anläß­
lieh von Finanzamtsvorständetagungen bereits wie­
derholt auf die zunehmende Bedeutung der Steuer­
flucht hingewiesen, werde in den neu zu erarbeiten­
den Ausbildungsvorschriften und auch im Rahmen 
des neuen Organisationskonzeptes Veranlagung 
und Betriebsprüfung darauf Bedacht nehmen und 
geeignete Maßnahmen zur abgabenrechtlichen 
Erfassu ng von Auslandssachverhalten anordnen. 
Außerdem wurden bereits in die Doppelbesteue­
rungsabkommen mit Liechtenstein und der Schweiz 
Bestimmungen aufgenommen, die den Abkom­
mensmißbrauch erschweren. 

Verschiedene Feststellungen 

53.40. 1 Die FLD Wien verwaltete 54 Superädifi­
kate, 1 6  in den Ländern Niederösterreich, Tirol, 
Steiermark und Kärnten gelegene Liegenschaften 
aus dem ehemaligen DOSAG-Vermögen, 8 in 
ihrem Bereich gelegene Liegenschaften und Anteile 
an vier Liegenschaften aus den ehemals deutschen 
Vermögenswerten sowie zwei weitere Liegenschaf­
ten, die nicht für Zwecke der Finanzverwaltung 
verwendet wurden. 

53 .40.2 Der RH empfahl, Liegenschaften, deren 
Eigentümer zwar die Republik Österreich ist, die 
jedoch nicht für Zwecke der Finanzverwaltung 
oder zur Veräußerung bestimmt sind, in die Ver­
waltung des BMBT (Bundesgebäudeverwaltung) zu 
übertragen. 

53.40.3 Hiezu teilte das BMF mit, daß seine bis­
herigen Bemühungen, die Verwaltung der Liegen­
schaften, die nicht für Zwecke der Finanzverwal­
tung verwendet werden, der Bundesgebäudeverwal­
tung zu übertragen, am Widerstand des BMBT 
scheiterten ; es werde aber seine Bemühungen fort­
setzen. 

53 .4 1 . 1  Das BMF wies die FLD Wien im Septem­
ber 1 977 an, eine Anschreibeaktion durchzuführen, 
wodurch etwa 1 2 000 Personen mit bereits vor 
rd 20 Jahren eingereichten Entschädigungsanträgen 
nunmehr erfaßt werden sollten, indem sie auf die 
neu erforderliche AntragsteI lung nach dem Ent­
schädigungsgesetz - CSSR, BGBI Nr 462/ 1 975, 
hinzuweisen waren. Diese Aktion wurde mit Rück­
scheinbriefen durchgeführt, von denen zunächst die 
Hälfte nicht zugestellt werden konnte. Es mußte 
daher zusätzlich beim Zentralmeldeamt oder bei 
den Gemeinden angefragt werden. Gleichfal ls im 
Jahre 1 977 hatte das BMF Einschaltungen in Zei­
tungen um rd 2 Mill S für Anmeldungen nach dem 
Entschädigungsgesetz - CSSR und nach dem Aus­
hilfegesetz, BGBI Nr 7 1 21 1 976, aufgegeben. Den­
noch lagen Ende des Jahres 1 978 erst rd 
23 000 Anmeldungen vor, wogegen das BMF sei-
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nerzeit von rd 90 000 Entschädigungsanmeldungen 
ausgegangen war. 

53.4 1 .2 Der RH empfahl, künftig bei ausländi­
schen Entschädigungszahlungen die Weitergabe in 
Form eines Verteilungsgesetzes zu erwägen und 
sich dabei insb auch der unterstützenden Möglich­
keiten der EDVA zu bed ienen. 

53 .4 1 .3 Nach der Auffassung des BMF sei die 
Anschreibeaktion sowie die Verlautbarung in Zei­
tungen zufolge des langjährigen (35 Jahre) Zeitab­
laufes seit Schadenseintritt notwendig gewesen. 
Dies hätte auch für den Fal l  eines Vert,eilungsgeset­
zes gegolten. Den wesentlichen Vorteil für ein Ent­
schädigungsgesetz sehe das BMF darin, daß jeder 
Fall für sich endgültig und vollständig abgeschlos­
sen sei . Dagegen könne bei einem Vertei lungsge­
setz eine abschließende Auszahlung der Entschä­
digungssummen erst dann vorgenommen werden, 
wenn der letzte Fall endgültig entschieden worden 
sei, Dieser Nachteil habe sich in der Vergangenheit 
immer wieder gezeigt. 

53.4 1 .4 Der RH erwiderte hiezu, die unerwartet 
geringe Anzahl von Anmeldungen trotz der vom 
BMF gesetzten Maßnahmen lasse darauf schließen, 
daß diese den vermeintlichen Adressatenkreis nicht 
erreicht haben . Diese Tatsache erscheint auch 
durch die in der Zwischenzeit beschlossene Ände­
rung des Entschädigungsgesetzes-CSSR 
(BGBI Nr 557/ 1 979) beStätigt, die insb eine wert­
mäßige Erhöhung der Rechnungseinheiten sowie 
eine Verlängerung der Antragsfrist und die amts­
wegige Neuberechnung aller bereits erledigten 
Anmeldungen mit sich brachte. Wenngleich die al l­
gemeinen Vorteile eines Entschädigungsgesetzes 
gegenüber einem Verteilungsgesetz offenkundig 
waren, könnten die Nachteile insb bei Verzicht auf 
die unterstützenden Möglichkeiten der EDVA, 
nicht übersehen werden. 

Finanzlandesdirektion für Salzburg 

54. 1 . 1  Im Juni 1 979 überprüfte der RH die 
Gebarung der Finanzlandesdirektion für Salzburg 
(kurz FLD für Salzburg) mit Ausnahme der Erhe­
bung der Eingangsabgaben sowie der die Zollwa­
che betreffenden Gebarung. Die Erhebung der 
Bundesabgaben, die Anwendung der Monopolvor­
schriften und die Durchführung der Verwaltungs­
strafverfahren erfolgen im Bereich der FLD für 
Salzburg, soweit nicht die Zollämter zuständig 
sind, durch fünf Finanzämter mit allgemeinem Auf­
gabenkreis und das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern in Salzburg. Das Aufkommen die­
ser Finanzämter erreichte im Jahre 1 978 rd 
9 7 1 9  Mil l S. Damit lag die FLD für Salzburg im 
Bundesgebiet nach der FLD für Wien, Niederöster­
reich und Burgenland sowie den Finanzlandesdi­
rektionen für Oberösterreich und für Steiermark an 
vierter Stelle. Der Anteil der FLD für Salzburg am 
Gesamtaufkommen an öffentlichen Abgaben des 

Bundes betrug im Jahre 1 978 1 5 746 Mil l S, das 
sind 7,8 vH der Brutto-Gesamteinnahmen an 
öffentlichen Abgaben .  Von den 766 im Juni 1 979 
auf dem Sektor der direkten Abgaben in Salzburg 
tätigen Bediensteten waren 1 2 1  bei der FLD für 
Salzburg selbst beschäftigt. 

54. 1 .2 Der fällige Abgabenrückstand betrug am 
3 1 .  Dezember 1 978 bei den Finanzämtern der FLD 
für Salzburg rd 489,9 Mill S, das sind 5 vH der 
Vorschreibung, und lag damit unter dem Bundes­
durchschnitt von 6,5 vH. 

Steuerlandesinspektorat 

54.2 . 1  In den Jahren 1 969 bis 1 97 1  hat das 
Steuerlandesinspektorat die sechs Finanzämter im 
Bereich der FLD für Salzburg regelmäßig jährlich 
überprüft. Ab dem Jahre 1 972 ergaben sich zum 
Teil große Intervalle zwischen den einzelnen Prü­
fungen. Auch die Finanzkassen wurden nur in gro­
ßen zeitlichen Abständen einer Skontrierung unter­
zogen. 

54.2.2 Der RH empfahl daher, die Aufsichtstätig­
keit zu verstärken und einen weiteren Kassenlustra­
tor zu bestellen, um eine regelmäßige jährliche 
Skontrierung der Finanzkassen Zu ermöglichen. 

54.2.3 Die FLD für Salzburg beabsichtigt, wie sie 
in ihrer Stellungnahme mitteilte, trotz der inzwi­
schen schwieriger gewordenen personellen Situa­
tion nach erfolgter Umstel lung der Veranlagung 
und Betriebsprüfung der Finanzämter ab Herbst 
des Jahres 1 980 die Inspektionstätigkeit wieder auf­
zunehmen und die Finanzämter in einem zweijähri­
gen Turnus zu überprüfen. Eine jährliche Skontrie­
rung der Finanzkassen würde allerdings einen 
zweiten Kassen lustrator voraussetzen. 

54.3. 1 Aus der Betriebsprüfungskartei für Groß­
betriebe der Stamm-Betriebsprüfungsstelle beim 
Finanzamt Salzburg-Stadt ergab sich, daß Großbe­
triebe wiederholt von demselben Prüfungsorgan 
überprüft wurden. 

54.3.2 Der RH empfahl, nicht dasselbe Prüfungs­
organ mehrere Male hintereinander mit der Über­
prüfung desselben Betriebes zu betrauen. 

54.3.3 Obwohl die FLD für Salzburg die Beden­
ken des RH bezüglich der inneren Sicherheit und 
Kontrolle nicht teilte, wies sie die Stamm-Betriebs­
prüfungsstelle an, auf jeden Fal l eine dritte und 
weiterfolgende Anschlußprüfung bei derselben 
Firma durch denselben Prüfer zu vermeiden. 

54.3.4 Der RH wies in seiner Entgegnung noch 
auf den Wert vorbeugender Kontrollrnaßnahmen 
sowie darauf hin, daß der von ihm vorgeschlagene 
Wechsel der Betriebsprüfer bei allen anderen 
Finanzlandesdirektionen als selbstverständlich 
angesehen werde. 

54.4. 1 Bei der Besteuerung verschiedener Man­
datare der Landeshauptstadt Salzburg wurde die 
pauschalierte Aufwandsentschädigung für Reiseko-
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sten bei der Ermittlung der sonstIgen Einkünfte 
n icht berücksichtigt. 

54.4.2 Bereits anläßlich der Einschau an Ort und 
Stelle wurde empfohlen, die Einkommensteuerbe­
scheide, soferne sie den gesetzlichen Bestimmungen 
widersprachen, gern § 299 der Bundesabgabenord­
nung im Aufsichtswege aufzuheben. Mängel in der 
Veranlagung der Vorjahre konnten lediglich aufge­
zeigt werden, eine Sanierung war n icht mehr mög­
lich. 

54.4.3 In  ihrer schriftlichen Stel lungnahme gab 
d ie FLD für Salzburg nunmehr bekannt, daß die 
fehlerhaften Bescheide für das Jahr 1 977 gern § 299 
der Bundesabgabenordnung in der Zwischenzeit im 
Aufsichtswege behoben wurden. 

54.5. 1 Gemeinderäten der Landeshauptstadt 
Salzburg wurden Beträge unter der Bezeichnung 
"Einkommensteuerrückvergütung" noch zusätzlich 
zu der gern den §§ 1 1  und 26 des Salzburger Stadt­
rechtes 1 966 zustehenden Entschädigung angewie­
sen. Die Höhe dieser Einkommensteuerrückvergü­
tung entsprach dem Mehr an Einkommensteuer für 
die Entschädigung als Gemeinderat im Vergleich 
zur Einkommensteuer für die Entschädigung als 
Land tagsabgeord neter. 

54.5.2 Zur Überprüfung der Höhe der den 
Gemeinderäten ersetzten Einkommensteuervergü­
tung und deren Berechnung h ielt der RH, da es 
sich hiebei um Vorteile aus einem Dienstverhältnis 
gern § 25 Abs I Z I des Einkommensteuergesetzes 
1 972 handelte, eine Überprüfung durch Organe der 
Finanzverwaltung an Ort und Stelle für zweckmä­
ßig. 

54.5 .3 Hiezu teilte d ie FLD für Salzburg mit, daß 
das Finanzamt Salzburg-Stadt angewiesen wurde, 
an läßlich der Durchführung von Lohnsteuerüber­
prüfungen beim Magistrat Salzburg, Kontrollmit­
teilungen über die Höhe der insgesamt ausbezah l­
ten Funktionsgebühren auszufertigen. 

54.6 . 1 Nach Beendigung einer abgabenbehördl i­
chen Buch- und Betriebsprüfung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlagen der Jahre 1974 bis 1 976 
ersuchte der ausgewiesene Steuerberater eines 
Unternehmens im Jänner 1 978 um die Zustimmung 
zu einer Änderung der Bilanz zum 3 1 .  Dezem­
ber 1 976. Eine in diese Bilanz ohne Wert einge­
stellte Forderung sollte mit rd 1 0 436 000 S ange­
setzt werden. Das Finanzamt Salzburg-Stadt gab 
diesem Ansuchen statt. Die Forderung wurde 
sodann im Jahre 1 977 endgültig abgeschrieben. 

54.6 .2 Nach Ansicht des RH erfolgte die Zustim­
mung zu Unrecht, da es dem Unternehmen ledig­
l ich darum gegangen ist, durch die Bilanzänderung 
eine Verlängerung des Verlustvortrages um ein 
weiteres Jahr zu erreichen . 

Der RH empfahl daher, in Hinkunft derartigen 
Bilanzänderungen nicht zuzustimmen. 

19 1  

54.6.3 Die FLD für Salzburg teilte h iezu mit, daß 
im Rahmen der Vorständebesprechung dieser 
Anregung Rechnung getragen und zugleich Anwei­
sung gegeben wurde, Bilanzänderungen über 
geprüfte Zeiträume nur im Einvernehmen mit der 
befaßten Betriebsprüfungsstelle durchzuführen .  

54.7 . 1  Die den Arbeitnehmern des Salzburger 
Festspielfonds gewährten Schmutz-, Erschwernis­
und Gefahrenzulagen, in Überstundenentlohnun­
gen enthaltene Zuschläge für Mehrarbeit und 
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtar­
beit, wurden vom Arbeitgeber mit Kenntnis der 
FLD für Salzburg pauschal in Form eines Hundert­
satzes der jeweiligen Monatsbezüge, gestaffelt nach 
der Art der Verwendung und der erbrachten 
Arbeitsleistung ermittelt. 

54.7.2 Der RH empfahl , an läßlich von Lohn­
steuerprüfungen durch das  Finanzamt Salzburg­
Stadt ins.b dem Nachweis der tatsächlichen Arbeits­
leistung ein besonderes Augenmerk zu schenken. 

54.7.3 Die LohnsteuersteI le des Finanzamtes 
Salzburg-Stadt wurde nach Mitteilung der FLD für 
Salzburg angewiesen, diesen Empfehlungen nach­
zukommen. 

54.8 . 1 . 1  Die LohnsteuersteIle des Finanzamtes 
Salzburg-Stadt überprüfte in den Jahren 1 973 bis 
1 975 stichprobenweise bestimmte Angaben in den 
Abgabenerklärungen der Bausparer, indem sie foto­
kopierte Abgabenerklärungen bestimmter Buch­
stabengruppen von Bausparern al ler vier österrei­
chischen Bausparkassen miteinander verglich. 

54.8 . 1 .2 Der RH meinte, daß bei einer derartig 
großen Ausgabengebarung ( in  den Jahren 1 973 bis 
1 977 wurden von der FLD für Salzburg insgesamt 
rd 3 1 83 Mill S erstattet), wie sie die pauschale Ein­
kommen(Lohn)steuererstattung für Bausparer dar­
stellt, eine Prüfung des Abrechnungsverfahrens und 
der Abgabenerklärungen an Ort und Stelle bei der 
Bausparkasse zweckmäßig wäre. Nach einer Über­
prüfung des Abrechnungssystems, dessen sich die 
Bausparkasse zur Ermittlung der monatlich anzu­
fordernden Erstattungsbeträge bedient, wäre für 
die Folgejahre eine stichprobenweise Prüfung der 
Abgabenerklärungen wie bisher im Innendienst ver­
tretbar. Eine derartige Kontrolle müßte jedoch 
mindestens jährlich durchgeführt werden. Er emp­
fahl daher eine Überprüfung des Abrechnungssy­
stemS der Bausparkassen an Ort und Stelle und eine 
jährliche stichprobenweise Überprüfung der Abga­
benerklärungen nach dem bisherigen Verfahren. 

54 .8 .2 . 1  Jeweils in den ersten Tagen des Folge­
rnonats teilte eine Salzburger Bausparkasse der 
FLD mit, daß ein Erstattungsbetrag in einem 
bestimmten Ausmaß angefal len sei und ersuchte, 
diesen Betrag auf ein bestimmtes Postscheckkonto 
zu überweisen. Diesem Ersuchen kam d ie zustän­
d ige Geschäftsabteilung ohne weitere Prüfung 
nach, obwohl d iese Überweisungen monatlich bis 
zu 1 60 Mill S betrugen. 
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54.8 .2 .2  Nach Ansicht des RH wäre der Anfor­
derung des Steuererstattungsbetrages jedoch 
zumindest eine Aufstellung über die Anzahl der 
Verträge, für die eine Erstattung beansprucht wird, 
sowie die Angabe derjenigen Steuerpflichtigen 
anzuschließen, mit deren Zustimmung die Bauspar­
kasse einen zurückzufordernden Betrag an Ein­
kommensteuer (Lohnsteuer) an die für sie zustän­
dige Finanzlandesd irektion abführt (§ 1 08 Abs 7 
Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1 972).  Dieses 
Mindestmaß an Daten als Grundlage einer wenig­
stens ziffernmäßigen Kontrolle könnte mit der Zeit 
dem sich ergebenden Erfordernis der für eine mate­
rielle Kontrolle erforderlichen Daten angepaßt 
werden. Der RH empfahl daher, mit der Bauspar­
kasse bezüglich der obigen Anregungen das Einver­
nehmen zu pflegen. 

54.8 .3  Die FLD für Salzburg wird, wie sie in 
ihrer Stel lungnahme mitteilte, diesen Anregungen 
Rechnung tragen. 

5 4·.9. 1 Auf Ersuchen der Kammer der gewerbli­
chen Wirtschaft gab die FLD für Salzburg dieser 
die 20 größten Unternehmungen im Bereich der 
Finanzlandesdirektion, gereiht nach den erklärten 
Umsätzen für das Jahr 1 976, bekannt. 

54.9.2 Der RH empfahl, in Hinkunft die Bestim­
mungen des § 2 5 1 des Finanzstrafgesetzes zu 
beachten. 

54.9.3 Die FLD für Salzburg wird dieser Emp­
fehlung in Hinkunft nachkommen. 

Bearbeitung von Rechtsmitteln 

54. 1 0 . 1  Zum 3 1 .  Dezember 1 978 waren in der 
für die Bearbeitung der Rechtsmittel zuständigen 
Geschäftsabtei lung der FLD für Salzburg 8 1  Akten­
stücke noch unerledigt. Dieser Rückstand ent­
sprach einer Halbjahresleistung der Abteilung und 
war im Interesse einer raschen Rechtsmittelerledi­
gung noch einigermaßen vertretbar. 

54. 1 0 . 2  Der RH empfahl, zur Vermeidung des 
Anwachsens der Arbeitsrückstände - ein Vergleich 
mit den Vorjahren zeigte bereits eine leicht stei­
gende Tendenz - einen dritten Rechtsmittelbearbei­
ter vorzusehen. 

54. 1 0 . 3  Dieser Empfehlung wird nach Maßgabe 
freier Planstellen und nach Auswahl eines geeigne­
ten Beamten entsprochen werden. 

54. 1 1 . 1  Die FLD für Salzburg wies im Novem-
ber 1 976 mit  Berufungsentscheidung eine 
Beschwerde als unbegründet ab, die im 
August 1 959 gegen einen Bescheid des zuständigen 
Finanzamtes über die Rückforderung von Umsatz­
steuervergütungen nach dem Umsatzsteuerge­
setz 1 959 (insgesamt rd 25,9 Mill S) erhoben und 
deren Vorlage an die Finanzlandesdirektion im 
Juni 1 960 zufolge des abweisenden Einspruchsbe­
scheides des Finanzamtes beantragt worden war. 
Das Finanzamt hatte jedoch die mit dem Inkrafttre-

ten der Bundesabgabenordnung als Berufung anzu­
sehende Beschwerde erst im August 1 975 der 
Finanzlandesdirektion vorgelegt, da die Steuerak­
ten bis September 1 972 bei Gericht l agen und 
danach noch ergänzende Erhebungen durchzufüh­
ren waren. 

54. 1 1 .2 Der RH bemerkte hiezu kritisch, die 
FLD für Salzburg habe die ihr aufgetragene Ent­
scheidungspflicht über Jahre hinaus verletzt. Die im 
Jahre 1 960 verfügte Übersendung der Steuerakten 
an das Strafgericht befreite nämlich die Finanzlan­
desdirektion keineswegs, über den ohnedies erwar­
teten und auch tatsächlich rechtzeitig gestellten 
Antrag des Berufungswerbers auf Entscheidung 
über die Berufung binnen sechs Monaten abzuspre­
chen, und war als Begründung für die langjährige 
Untätigkeit der Abgabenbehörde bei der Erledi­
gung des Rechtsmittels untauglich. 

Der RH empfahl, künftig die gesetzl ichen 
Bestimmungen über die Entscheidungspflicht zu 
beachten. 

54. 1 1 .3 Laut Stel lungnahme sei der FLP für 
Salzburg eine Entscheidung über die Berufung 
ohne Vorliegen der Akten nicht möglich gewesen. 
Die Akten umfaßten immerhin einen Umfang von 
1 5  Bänden mit insgesamt 1 639 Blättern. Weiters 
habe die zuständige Geschäftsabtei lung mit der 
Bearbeitung der Berufung erst ab 8. Septem­
ber 1 975,  dem Zeitpunkt, zu dem ihr  die Berufung 
und die Akten vorgelegt worden waren, beginnen 
können. Am 1 .  Juni 1 976 sei die Entscheidung der 
Finanzlandesdirektion ergangen, also innerhalb 
eines Zeitraumes, der - gemessen am Umfang und 
an den Schwierigkeiten des Falles - durchaus als 
angemessen angesehen werden müsse. 

54. 1 1 .4 Hiezu entgegnete der RH, die Finanz­
landesdirektion wäre nicht nur Rechtsmittelinstanz, 
sondern auch Organ der Dienstaufsicht. Wenn 
daher in ihrem Bereich eine Beschwerde drei Jahre 
( 1 972 bis 1 975) nicht zur Entscheidung vorgelegt 
werde, so könne dies nur eine Folge mangelhafter 
Dienstaufsicht sein. Im übrigen hätte während des 
Zeitraumes ( 1 960 bis 1 972),  in dem die Akten beim 
Gericht lagen, sicher die Möglichkeit einer Entleh­
nung zum Zwecke einer längst fälligen Entschei­
dung bestanden. 

Einhebung 

54. 1 2 . 1  Die für die Einhebung zuständige 
Geschäftsabteilung wertete bestimmte von der 
EDVA zur Verfügung gestel lte Listen bisher nicht 
aus. 

54. 1 2 .2 Der RH empfahl, diese Ausdrucke 
sowohl im eigenen Aufgabenbereich als auch bei 
der Mitwirkung an den vom Steuerlandesinspekto­
rat durchgeführten Inspektionen für eine mitschrei­
tende Kontrolle laufend heranzuziehen. 

54. 1 2 . 3  Dieser Empfehlung wird die FLD für 
Salzburg nachkommen. 

12' 
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54. 1 3. 1  Die stichprobenweise Überprüfung von 
Aussetzungsfällen ergab, daß insb das Finanzamt 
Salzburg-Stadt die Aussetzung der Einbringung 
gem § 231 der Bundesabgabenordnung wiederholt 
zur Vermeidung des Anfalles von Stundungszinsen 
oder anstelle der bescheidmäßigen Bewill igung von 
Nachsichten verfügte, obwohl die gesetzl ichen 
Voraussetzungen für eine Aussetzung der Einbrin­
gung nicht vorlagen. Gem § 23 1 Abs 1 der Bundes­
abgabenordnung kann die E inbringung fälliger 
Abgaben ausgesetzt werden, wenn Einbringungs­
maßnahmen erfolglos versucht worden s ind oder 
wegen Aussichtslosigkeit zunächst unterlassen wer­
den, aber die Möglichkeit besteht, daß sie zu einem 
späteren Zeitpunkt zum Erfolg führen können. Das 
gleiche gilt, wenn der für die Einbringung erforder­
l iche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zu 
dem einzubringenden Betrag stehen würde. Wenn 
d ie Gründe, die zur Aussetzung der Einbringung 
geführt haben, innerhalb der Verjährungsfrist weg­
fallen, ist die ausgesetzte Einbringung wieder auf­
zunehmen (§ 23 1  Abs 2 BAO). 

54. 1 3 .2 Der RH empfahl, künftig die gesetzli­
chen Voraussetzungen für eine Aussetzung der 
Einbringung fälliger Abgaben zu beachten und 
auch bei den Finanzämtern für eine gesetzl iche 
Vorgangsweise zu sorgen .  

54. J 3 . 3  Die FLD für Salzburg hat i n  e iner 
Dienstanweisung den nachgeordneten Finanzäm­
tern die genaue Einhaltung der Bestimmungen des 
§ 23 J der Bundesabgabenordnung in Erinnerung 
gebracht. 

Verbrauchsteuern 

54. J 4. J Von den Organen der Verbrauchsteuer­
und Steueraufsichtsstelle des Finanzamtes Salz­
burg-Stadt wurden im Jahr J 976 an drei Tagen 
32 Fahrzeuge, im Jahr J 977 an 28 Tagen 492 Fahr­
zeuge und im Jahr 1 978 an neun Tagen 1 45 Fahr­
zeuge in Ausübung der amtlichen Aufsicht gem § 4 
des Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetzes, BGBI 
Nr 259/ 1 966, angehalten. Lediglich im Jahre 1 977 
erfolgten h iebei zwei Aufgriffe. 

54. 1 4 .2 Der RH empfahl, nach Maßgabe des 
vorhandenen Personals verstärkte Gasölkontrollen 
vorzunehmen. 

54. 1 4.3 Die FLD für Salzburg wies darauf hin, 
sie habe die Finanzämter letztmalig im März 1 979 
aufgefordert, derartige Kontrollen häufiger durch­
zuführen. 

54. 1 5 . 1  Über Personen, die verbotswidrig steuer­
begünstigtes Gasöl verwendeten, wurde stets die im 
Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz 1 966 vorgese­
hene Mindeststrafe verhängt. In neun von 1 4  über­
prüften Fällen gewährte die FLD für Salzburg i n  
Ausübung des Gnadenrechtes gem § 1 87 des 
Finanzstrafgesetzes auf Ansuchen des Bestraften 
erhebliche Tei lnachsichten. 
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54. 1 5 .2 Der RH empfahl, das Gnadenrecht bei 
Geldstrafen, die aufgrund des Gasöl-Steuerbegün­
stigungsgesetzes 1 966 ausgesprochen wurden, nur 
sehr zurückhaltend auszuüben, um den Vorstel lun­
gen des Gesetzgebers weitestgehend zu entspre­
chen. 

54. t 5.3 Dieser Empfehlung stimmte die FLD für 
Salzburg grundsätzlich zu. 

Sachenverwaltung und Bestellverfahren 

54. 1 6 . 1  Der RH stellte verschiedene Mängel bei 
der wert- und mengenmäßigen Erfassung der bun­
deseigenen Inventargegenstände, bei der Erfassung 
von Gegenständen, die Bestandteile von Gebäuden 
sind, beim Standort- und beim Fremdinventar 
sowie bei der Inventur fest. 

54 . 1 6.2 Er empfahl nachdrücklich die Einhaltung 
der Richtl in ien für die Inventar- und Materialver­
waltung des Bundes. 

54. 1 6 .3 Die FLD für Salzburg sagte d ies zu. 
54. 1 7 . 1  Oftmals wurde ein schriftliches Bestell­

verfahren erst, nachdem die entsprechende Liefe­
rung oder sonstige Leistung ausgeführt wurde, 
durchgeführt. In vielen Gebarungsfällen fehlte die 
Buchung der bei der Finanzlandesdirektion e inge­
langten Rechnungen über an sie durchgeführte Lie­
ferungen oder sonstige Leistungen als Schuld des 
Bundes. 

54 . 1 7.2 Der RH empfahl, in Hinkunft grund­
sätzlich die Bestellverpflichtungen und Schulden 
möglichst zeitnah zu erfassen und nachzuweisen. 

54. 1 7 .3 Die FLD für Salzburg meinte, bei der 
Ausstellung nachträglicher Bestellscheine habe es 
sich lediglich um Einzelfälle gehandelt; es sei ver­
absäumt worden, die Gründe für die ausnahms­
weise mündliche Bestellung zu vermerken. Eine 
Buchung von eingelangten Rechnungen als Schuld 
des Bundes in allen Fäl len wäre eine nicht verkraft­
bare Belastung. 

54. 1 7 .4 Der RH konnte sich d ieser Auffassung 
nicht anschließen und verwies auf die Bestimmun­
gen der Allgemeinen Verrechnungs- und Zahlungs­
vorschrift. 

54. 1 8 . 1  Die FLD für Salzburg ließ in mehrfacher 
Hinsicht die Bestimmungen der Richtl in ien für die 
Vergabe von Leistungen durch Bundesdienststellen, 
wonach bei der Vergabe von Leistungen die 
Ö ORM A 2050 anzuwenden ist, unberücksich­
tigt. Öffentliche Ausschreibungen wurden über­
haupt nicht durchgeführt und nur in wenigen Fäl­
len vergab sie die jeweiligen Aufträge nach erfolg­
ter beschränkter Ausschreibung. In der überwiegen­
den Zahl der Fälle waren jedoch die Aufträge frei­
händig vergeben worden. Sachgüter gleicher Art 
wurden i n  der Regel immer wieder bei e in igen 
bestimmten Auftragnehmern beschafft. Der Wert 
der freihändig vergebenen Leistungen ging von rd 
24 000 S bis 226 000 S. Vielen Aufträgen, die frei-
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händig vergeben wurden, lag weder ein Geschäfts­
stück noch ein entsprechender Aktenvermerk 
zugrunde. In keinem Fall war den Geschäftsstük­
ken, die der Vergabe von Leistungen zugrunde 
lagen, zu entnehmen, welche Umstände für die 
Wahl der Vergabeart maßgebend waren. 

54. 1 8 .2 Der RH empfahl, in Hinkunft die 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 und die hiezu 
ergangenen Richtlinien des BMF in allen Fällen zu 
beachten. 

54. 1 8 .3 Die FLD für Salzburg räumte in ihrer 
Stel lungnahme ein, daß die den Auftragsvergaben 
vorausgegangenen Auskünfte meist fernmündlich 
eingeholt und entsprechende Aktenvermerke unter­
lassen wurden ;  sie nahm die neuerliche Beanstan­
dung der bisher vorwiegend gehandhabten freihän­
digen Vergabe von Leistungen in der Zwischenzeit 
bereits zum Anlaß, normengerechte Ausschreibun­
gen vorzunehmen. 

54. 1 9. 1  Da der RH bereits anläßlich der Über­
prüfung der Gebarung dieser Finanzlandesdirek­
tion im Jahre 1 969 festgestellt hatte, daß sie den 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 und der hiezu 
ergangenen Richtlinien des BMF teilweise zuwider 
handelte (TB 1 97 1  Abs 48 .9), wandte er sich dies­
mal auch an das BMF und empfahl, die Beachtung 
der Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 
durch die vergebenden Stellen den nachgeordneten 
Dienststellen in Erinnerung zu rufen. 

54. 1 9.2 Das BMF teilte hiezu mit, es weise d ie 
Finanzlandesdirektionen al ljährlich in seinem Erlaß 
über den finanziellen Wirkungsbereich für die Voll­
ziehung der Gebarungen auf die Notwendigkeit 
hin, die ÖNORM A 2050 und die hiezu ergange­
nen Richtl inien anläßl ich der Vergabe von Leistun­
gen zu beachten ; diese Hinweise werden auch wei­
terhin erfolgen. Darüber hinaus wurden im Zusam­
menhang mit der Überprüfung der Verwendung 
bestimmter Voranschlagsbeträge im Jahre 1 979 die 
Finanzlandesdirektionen erneut eingeladen, bei 
Vergaben die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
genauestens zu beachten. Das BMF werde auch in 
Hinkunft der Beachtung der ÖNORM A 2050 
durch die Finanzlandesdirektionen besonderes 
Augenmerk widmen und diesbezügliche Kontrol len 
durchführen. 

Durchführungsbestimmungen der Finanzverwaltung 

54.20 . 1  Mit der Verordnung vom 30. Jän­
ner 1 979, BGBI Nr 49, hat der Bundesminister für 
Finanzen seine Verordnung vom 1 7. Novem­
ber 1 975, BGBI Nr 597, über die Aufstel lung von 
Durchschnittssätzen für Werbungskosten von 
Angehörigen bestimmter Berufsgruppen um jene 
der Vertreter erweitert und Durchschnittssätze für 
Werbungskosten bei Platzvertretern m it 25 vH der 
laufenden Bezüge, höchstens 84 000 S jährlich, und 
bei Gebietsvertretern mit 35 vH der laufenden 
Bezüge, höchstens 1 20 000 S jährlich, festgelegt. 

54.20.2 Die Ermächtigung, Durchschnittssätze 
für Werbungskosten festzulegen, ist gern § 1 7  Abs 4 
des Einkommensteuergesetzes 1 972 an das Vorlie­
gen bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen 
("unverhältnismäßige Schwierigkeiten", "jeweilige 
Erfahrungen der Praxis") geknüpft. Die Durch­
schnittssätze sind daher herabzusetzen oder über­
haupt auszuscheiden, sobald diese Werbungskosten 
entsprechend den geänderten Erfahrungen der Pra­
xis überhöht sind oder ihre genaue Ermittlung nicht 
mehr mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten ver­
bunden ist. Der RH ersuchte aus diesem Anlaß das 
BMF, jene getroffenen Vorkehrungen mitzuteilen, 
die - bei sämtlichen Berufsgruppen - das laufende 
Vorliegen der geforderten gesetzlichen Vorausset­
zungen sicherstellen und dadurch die Umwidmung 
von zunächst durchaus gerechtfertigten Durch­
schnittssätzen für Werbungskosten in gesetzlich 
nicht mehr gedeckte regelmäßige Bezugsbestand­
teile verhindern. 

54.20.3 Das BMF stimmte den Ausführungen des 
RH im wesentlichen zu. Mit dieser Problematik 
habe sich auch die Steuerreformkommission 
beschäftigt und eine Überprüfung der Verordnung 
angeregt. Überdies sei bei den letzten Pauschalie­
rungen bzw bei Antragstel lungen auf Neupauscha­
lierungen ein belegmäßiger Nachweis eines reprä­
sentativen Querschnittes aller in d ie betreffende 
Berufsgruppe fallender Steuerpfl ichtiger verlangt 
worden. Eine Maßnahme zu setzen, wodurch 
einem Personenkreis eine aufgrund der Verord­
nung zustehende Pauschalierung gestrichen werde, 
könne nur, wie das BMF weiter ausführte, durch 
den Verordnungsgeber gesetzt werden, von dem 
eine derartige Maßnahme auch politisch durchge­
setzt werden müßte. 

54.2 1 . 1  Mit einem im Amtsblatt der Österreich i­
sehen Finanzverwaltung (AÖFV) Nr 78 verlautbar­
ten Erlaß vom 29. Jänner 1 979, teilte das BMF den 
nachgeordneten Abgabenbehörden seine Rechtsan­
sicht mit, wonach aus Gründen der Vereinfachung 
des steuerlichen Ermittlungsverfahrens keine 
Bedenken bestehen, die von selbständigen Handels­
vertretern im Rahmen ihrer Gewinnermittlung gel­
tend gemachten üblicherweise nicht belegbaren 
Betriebsausgaben (zB Trinkgelder, Kosten auswärts 
geführter Telefonate) ab der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1 978 insoweit als glaubhaft gemacht 
anzusehen, als sie 5 vH der aus dieser Tätigkeit 
bezogenen Betriebseinnahmen ohne Umsatzsteuer, 
höchstens aber 20 000 S jährlich nicht übersteigen. 

54.2 1 .2 Der RH empfahl, diesen Erlaß aufzuhe­
ben, da eine dem § 4 Abs 6 des Einkommensteuer­
gesetzes 1 972 ähnliche gesetzliche Regelung für 
selbständige Handelsvertreter fehle. 

54.2 1 . 3 Dazu führte das BMF aus, daß Betriebs­
ausgaben grundsätzlich nachzuweisen bzw glaub­
haft zu machen seien. Komme der Steuerpflichtige 
dieser Verpfl ichtung nicht nach, so sei die Behörde 
zur Schätzung berechtigt. Im Wege der Schätzung 
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seien aber auch jene Betriebsausgaben zu ermitteln, 
deren Nachweis untunlich wäre oder dem Steuer­
pflichtigen nicht zugemutet werden könne. Zur 
Erleichterung der Schätzung und im Interesse einer 
gleichmäßigen steuerlichen Behandlung habe das 
BMF für Angehörige bestimmter Berufsgruppen 
Schätzungsrichtlinien aufgestellt . Auch die im 
Erlaß vom 29. Jänner 1 979 getroffenen Regelungen 
seien als bloße Schätzungsrichtlinien anzusehen 
und hätten, wie schon bisher die vergleichbaren 
Betriebsausgabenpauschalierungen für Hochschul­
lehrer, Vortragende an Volkshochschulen und Aus­
landskorrespondenten, Aufnahme in die Einkom­
mensteuerrichtlinien gefunden. 

54.2 1 .4 Der RH erwiderte, die vom BMF ange­
führten Regelungen bei der Ermittlung von 
Betriebsausgaben oder Betriebsausgabenteilen stei l­
ten insoweit einen die Abgabenbehörden bindenden 
generellen Verzicht auf den Nachweis bzw die 
Glaubhaftmachung dieser Betriebsausgaben und 
Betriebsausgabenteile bei bestimmten Berufsgrup­
pen dar. Sie seien nach Ansicht des RH daher nicht 
als bloße Schätzungsrichtlinien für den Einzelfall, 
sondern als Pauschalierungen anzusehen, denen die 
gesetzliche Deckung fehle. Dem Einwand des 
BMF, daß vergleichbare Betriebsausgabenpauscha­
lierungen Aufnahme in die Einkommensteuerricht­
l inien gefunden hätten, hielt der RH entgegen, daß 
eine Pauschalierung der Betriebsausgaben nur in 
Verbindung mit der Ermittlung des Gewinnes nach 
Durchschnittssätzen gern § 1 7  des Einkommen­
steuergesetzes 1 972 gesetzlich gedeckt wäre und 
ansonsten einer gesonderten gesetzlichen Rege­
lung, ähnlich jener des § 4 Abs 6 des Einkommen­
steuergesetzes 1 972, bedürfte. 

54.22 . 1 Mit Erlaß vom 1 0 .  Juli 1 978, 
AÖFV Nr 220, hat das BMF seine Rechtsansicht 
zur Bestimmung des § 1 4  TP 6 Abs 5 Z 7 des 
Gebührengesetzes 1 957 den nachgeordneten Abga­
benbehörden mitgeteilt, wonach Eingaben in jedem 
vor einer Verwaltungsbehörde durchgeführten Ver­
waltungsstrafverfahren, also auch im finanzstrafbe­
hördlichen Verfahren, gebührenfrei seien. Für die 
Zuordnung einer Verfahrenshandlung zum Ver­
waltungsstrafverfahren seien die jeweiligen verfah­
rensgesetzl ichen Bestimmungen ausschlaggebend .  
Daraus folge aber, daß auch Eingaben zur Aus­
übung des Gnadenrechtes (§ 1 87 des Finanzstrafge­
setzes), entgegen der bisherigen Rechtsansicht des 
BMF, keiner Eingabengebühr unterliegen. 

54.22.2 Sowohl der gesetzliche Wortlaut als auch 
der Inhalt der Erläuternden Bemerkungen hiezu 
ließen nach Ansicht des RH jedoch keinen Zweifel 
offen, daß nur Eingaben im Verwaltungsstrafver­
fahren nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1 950, von 
der Eingabengebühr ausgenommen sein sollten. Da 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung fehle, 
wären daher Eingaben im verwaltungsbehördlichen 
Finanzstrafverfahren daraufhin zu prüfen, ob sie 
Eingaben im Sinne des § 14 TP 6 Abs 1 des Gebüh-
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rengesetzes 1 957 sind od� n icht. Ansuchen, welche 
die Einhebung, Sicherung und Einbringung von 
verwaltungsbehördlichen Finanzstrafen 
(VIII. Hauptstück im 2. Unterabschnitt des 
2 .  Abschnittes des Finanzstrafgesetzes, insb §§ 1 72 
und 1 87) berühren, werden in der Regel als die Pri­
vatinteressen des Einschreiters betreffend und somit 
als gebührenpflichtig anzusehen sein. Die Rechts­
ansicht des BMF führe nicht nur dazu, daß dem 
Abgabengläubiger berechtigte Einnahmen vorent­
halten blieben, sondern sie sei auch geeignet, mut­
wi llige Eingaben zur Verzögerung der Einbringung 
der Strafbeträge sowie des Vollzuges der Ersatz­
freiheitsstrafen zu fördern. Außerdem erscheine es 
re·chtspolitisch gesehen nicht verständlich, daß Ein­
gaben um Zahlungserleichterungen und Nachsich­
ten gebührenpflichtig seien, während derartige Ein­
gaben im Finanzstrafverfahren gebührenfrei 
behandelt würden. Der RH empfahl daher, den 
Erlaß wegen der fehlenden gesetzlichen Deckung 
aufzuheben. 

54.22.3 In seiner Stel lungnahme führte das BMF 
zunächst aus, daß Erläuternde Bemerkungen zu 
Regierungsvorlagen zur Auslegung von Gesetzen 
nur bedingt und nur dann herangezogen werden 
könnten, wenn aus dem Gesetzeswortlaut in seinem 
Zusammenhang die Absicht des Gesetzgebers nicht 
hervorleuchte, und im vorliegenden Fall schon 
wegen der unklaren Begriffsverwendung keine Aus­
legungsstütze im Sinne der Ausführungen des RH 
darstellten. Was in den Erläuternden Bemerkungen 
unter "öffiziösem Verwaltungsstrafverfahren" ver­
standen werden solle, sei nämlich völlig unklar. Da 
das Finanzstrafverfahren ein Verwaltungsstrafver­
fahren und kein gerichtliches Strafverfahren dar­
stelle, sei es schon aus verfassungsrechtlichen Grün­
den geboten, die Verfahren aus der Sicht des § 1 4  
TP 6 Abs 5 Z 7 des Gebührengesetzes 1 957 gleich 
zu behandeln. Nach Auffassung des BMF sei auch 
die Vollziehung einer Strafe einschl ießlich ihrer 
Stundung oder Nachsicht Teil der Strafrechtspflege 
und könne in keiner Weise mit der Einbringung 
einer Abgabe einschließlich ihrer Stundung oder 
Nachsicht verglichen werden. Das BMF sei nicht in 
der Lage, eine andere als die seinerzeit dargelegte 
Rechtsansicht zu vertreten und beabsichtige daher 
nicht, den erwähnten Erlaß im Sinne der Empfeh­
lungen des RH aufzuheben. 

54.22.4 Der RH wies zunächst darauf hin, daß 
die im Erlaß festgelegte Auffassung selbst im BMF, 
insb mit Rücksicht auf die Besonderheiten des 
Rechtsinstitutes des finanzstrafrechtlichen Gnaden­
rechtes, nicht unwidersprochen geblieben war. Den 
vom BMF vermeinten ungerechtfertigten Unter­
schieden in der Behandlung von Ei�gaben im Ver­
waltungsstrafverfahren und im verwaltungsbehörd­
l ichen Finanzstrafverfahren hielt der RH die beson­
dere Zielsetzung im Finanzstrafverfahren, insb die 
primäre Geldstrafe, entgegen. Auch der Gesetzge­
ber verweise zur Einbringung der Geldstrafen auf 
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die sinngemäße Anwendung der Vorschriften uber 
die Abgabeneinbringung. Berucksichtige man fer­
ner, daß die fälligen Ruckstände an Geldstrafen in 
den Jahren 1 978 und 1 979 um 1 1 ,2 Mill S von 
37,6 Mill S auf 48,8 Mill S ( +  29,8 vH) anstiegen, 
während die Nettovorschreibungen an Geldstrafen 
sich im selben Zeitraum nur um 7,6 Mill S von 
58 ,8 Mill S auf 66,4 Mill S ( +  1 2,9 vH) erhöhten, 
so zeige auch diese Entwicklung die rechtspoliti­
sche Bedenklichkeit der vom BMF gesetzten Maß­
nahmen auf. Mit RUcksicht auf die nach Auffas­
sung des BMF auch völlig unklare Begriffsverwen­
dung in den Erläuternden Bemerkungen sowie auf 
die sowohl im eigenen Bereich als auch vom RH 
aufgezeigten rechtlichen und rechtspolitischen 
Bedenken empfahl der RH, bei der vom BMF ange­
strebten Harmonisierung dieser Verfahrensbereiche 
auf dem Gebiete des Gebuhrenrechtes fUr eine ein­
deutige gesetzliche Regelung zu sorgen und dabei 
die besonderen rechtspolitischen Gesichtspunkte 
des Finanzstrafverfahrens mitzuberucksichtigen, da 
es äußerst unbefriedigend sei, wenn Eingaben um 
Zahlungserleichterungen fUr Abgaben gebUhren­
pflichtig, diese Eingaben aber, sobald sie Geldstra­
fen im Finanzstrafverfahren betreffen, gebUhrenfrei 
sind. 

54.23 . 1  Nach emem Gesellschafterbeschluß der 
Österreichischen Industrieverwaltungs-Aktienge­
seilschaft vom 20. Oktober 1 976 wurde der Kupfer­
bergbau Mitterberg mit Wirkung vom 1 .  Novem­
ber 1 976 geschlossen. Zufolge einer Betriebsverein­
barung, welche zwischen der GeschäftSfUhrung und 
dem Betriebsrat abgeschlossen wurde, erhielten alle 
Arbeitnehmer als Härteausgleich eine Umstel lungs­
beihi lfe, ein Kindergeld und eine Deputatsablöse. 
Die Gesellschaft stellte beim BMF den Antrag, fUr 
die nach dieser Vereinbarung an die einzelnen 
Arbeitnehmer auszuzahlenden Beträge eine Pau­
schalbesteuerung in der Höhe von 10 vH zuzu las­
sen. Die Bruuolohn(gehaltS)summe fUr das 
Jahr 1 976 betrug 4 1  700 000 S, an Lohnsteuer h ie­
fUr wurden 3 084 000 S einbehalten, woraus sich 
eine durchschnittliche steuerliche Belastung von rd 
7 vH ergab. Das BMF stimmte diesem Vorschlag 
zu. 

54.23.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise mangels gesetzlicher Grundlage und empfahl, 
in Hinkunft die Bestimmungen des Einkommen­
steuergesetzes 1 972 zu beachten. 

54.23.3 Hiezu teilte das BMF mit, es sei beab­
sichtigt, bei der nächsten Novelle des Einkommen­
steuergesetzes den § 86 auszuweiten, um eine 
gesetzliche Verankerung fUr die Besteuerung derar­
tiger Zulagen zu erwirken. 

54.24 . 1  Aufgrund eines Erlasses des BMF wurde 
im Jahre 1 978 dem Begehren einer GebietSkörper­
schaft, 2,4 Mil l S Grunderwerbsteuer bis 3 1 .  Jän­
ner 1 979 zu stunden, stattgegeben, weil im Voran-

schlag fUr das Jahr 1 978 keine Bedeckung fUr die­
sen außergewöhnlich hohen Steuerbetrag gegeben 
war, im Voranschlag 1 979 jedoch dieser Betrag 
berucksichtigt werden konnte. Das GrundstUck 
wurde am 25. November 1 968 erworben, die 
Grunderwerbsteuer am 1 6. Mai 1 977 vorgeschrie­
ben. 

54.24.2 Da in der fehlenden budgetmäßigen 
Bedeckung ,einer Ausgabe einer Gebietskörper­
schaft allein keine erhebliche Härte im Sinne des 
§ 2 1 2  Abs 1 der Bundesabgabenordnung erblickt 
werden kann, empfahl der RH, in Hinkunft bei der 
Bewilligung derartiger Zahlungserleichterungen die 
Vorschriften der Bundesabgabenordnung zu beach­
ten . 

54.24.3 Nach Ansicht des BMF lagen im gegen­
ständlichen Fall die im § 2 1 2  Abs 1 der Bundesab­
gabenordnung geforderten Voraussetzungen vor. 
Die vom Nachsichtswerber vorgebrachten GrUnde 
wären einerseits geeignet gewesen, objektiv das 
Vorliegen der vom Gesetzgeber geforderten erheb­
lichen Härte zu begrUnden, andererseits war im 
Hinblick auf den Antragsteller die Einbringlichkeit 
der Abgaben durch einen allfälligen Aufschub nicht 
gefährdet. 

54.24.4 Der RH entgegnete h iezu, daß die Ein­
bringlichkeit bei GebietSkörperschaften im allge­
meinen nicht gefährdet sei. Von einer erheblichen 
Härte im Sinne des § 2 1 2  der Bundesabgabenord­
nung könne aber bei einer Gebietskörperschaft 
auch nur im Falle einer unerwarteten Zahlungs­
pflicht und außergewöhnlichen Höhe der Abgabe 
gesprochen werden. In der fehlenden budgetmäßi­
gen Ausgabenermächtigung einer Gebietskörper­
schaft allein könne jedenfalls keine "erhebliche 
Härte" gesehen werden, da ein solcher Sachverhalt 
vorerst fUr eine mangelnde Vorsorge und keine 
wirtschaftliche oder firianzielle Notlage spreche. 

54.25 . 1  Aufgrund eines Antrages einer Dachor­
ganisation von Genossenschaften, stimmte das 
BMF zuletzt im Jahre 1 977 einer vereinfachten 
Bewertungsmethode bei der Ermittlung der Teil­
werte des Warenlagers zu. 

54.25 .2 Der RH empfahl, unter Hinweis auf 
§ 6 Z 2 des Einkommensteuerge5etzes 1 972 und 
weil die einheitliche Bewertung von Warengruppen 
nur dann zulässig ist, wenn die Voraussetzungen 
fUr die Bewertung fUr al le in der Gruppe zusam­
mengefaßten Gegenstände im wesentlichen die glei­
chen sind, die Zustimmung zu dieser vereinfachten 
Bewertungsmethode zu widerrufen. 

54.25.3 Das BMF nahm die Anregung zum 
Anlaß, die gegenständliche Bewertungsmethode zu 
Uberprufen. 

Löschung und Nachsicht von Abgaben 

54.26. 1 Das Finanzamt Salzburg-Stadt gewährte 
einem inländischen Kulturverein mehrmals eine 
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Nachsicht von selbstzuberechnenden sowie von 
abfuhrpflichtigen Abgaben (insgesamt rd 1 25 000 S 
an Lohnsteuer und Dienstgeberbeiträgen ab dem 
Jahre 1 972), einem ausländischen Kulturverein 
trotz liquider Mittel in Höhe von rd 1 ,7 Mil l S eine 
Nachsicht von Umsatzsteuern für die Jahre 1 974 
und 1 975 (insgesamt rd 1 39 000 S) und einem 
Sportverein aus Zweckmäßigkeitserwägungen eine ' 
Nachsicht von lohnabhängigen Abgaben (rd 
1 2 000 S). Die Rückstände waren fast aussch ließ­
l ich auf die Ergebnisse von Abgabenprüfungen 
zurückzuführen und dadurch bedingt, daß die zur 
Vertretung der Vereine berufenen Personen wie­
derholt die Selbstberechnung bzw die Abfuhr (Ent­
richtung) von Abgaben an das zuständige Finanz­
amt unterließen. Auch das Finanzamt Zell am See 
sah 30 000 S an im Abzugswege einzubehaltender 
Einkommensteuer von beschränkt steuerpflichtigen 
Personen nach, die einem abgabepfl ichtigen Verein 
aufgrund des Ergebnisses einer Lohnsteuerprüfung 
bescheidmäßig (rd 43 000 S) vorgeschrieben wor­
den war. 

54.26.2 Der RH empfahl, künftig vor der Erledi­
gung von Nachsichtsansuchen die gesetzlichen 
Voraussetzungen zu überprüfen und insb auch d ie 
Vertreter der Abgabepflichtigen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung sowie 
finanzstrafrechtlichen Verantwortung heranzuzie­
hen. 

54.26.3 Die FLD für Salzburg sagte in ihrer Stel­
lungnahme zu, sie werde in Hinkunft al le im 
Gesetz vorgesehenen Haftungsbestimmungen aus- . 
nützen. Dasselbe gelte auch für eine allfäll ige künf­
tige Verfolgung von Funktionären der Vereine in 
finanzstrafrechtlicher Hinsicht. 

54.27. 1 Das BMF stimmte wiederholt den 
Berichtsanträgen der Finanzlandesdirektion zu, 
rückständige Abgabenschuldigkeiten von Sportver­
einen wegen Uneinbringlichkeit (§ 235 BAO) oder 
Unbil l igkeit in der Einhebung (§ 236 BAO) abzu­
schreiben ; die Höhe dieser Nachsichten und 
Löschungen betrug 3 Mil l S, 634 000 S, 1 84 000 S 
und 7 1 8  000 S. Die rückständigen Abgabenschul­
d igkeiten betrafen in allen Fällen lohnabhängige 
Abgaben (Lohnsteuer, Dienstgeberbeiträge) und 
waren auf die Ergebnisse von Abgabenprüfungen 
zurückzuführen. Die von den abgabepfl ichtigen 
Vereinen eingebrachten Nachsichtsansuchen ent­
hielten regelmäßig Hinweise auf die mangelnde 
Kenntnis der abgabenrechtlichen Vorschriften, die 
Vermögenslosigkeit (Überschuldung) der Vereine, 
auf den Vereinszweck, wie zB die Bedeutung der 
Jugendförderung, das öffentliche Interesse am 
Fortbestand der Vereine, d ie Verdienste für den 
Fremdenverkehr oder das durch den Spielbetrieb 
ohnedies verursachte ind irekte Abgabenaufkom­
men. 

54.27.2 Der RH empfahl, schon mit Rücksicht 
auf den im § 1 1 4 der Bundesabgabenordnung ver-
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ankerten Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung 
aller Abgabepfl ichtigen künftig dafür zu sorgen, 
daß auch Vereine ihrer Abgabepflicht, insb auch 
ihrer Pflicht zur Abfuhr lohnabhängiger Abgaben, 
pünktlich und in der richtigen Höhe nachkommen, 
widrigenfalls die ve'rantwortlichen Vereinsfunktio­
näre gern § 9 in Verbindung mit § 80 der Bundesab­
gabenordnung zur Haftung heranzuziehen wären. 

54.27.3 Hiezu meinte das BMF, gern § 235 Abs 1 
der Bundesabgabenordnung könnten Abgaben­
schuldigkeiten von Amts wegen gelöscht werden, 
wenn Einbringungsmaßnahmen offenkundig aus­
sichtlos wären und aufgrund der Sachlage nicht 
angenommen werden könne, daß sie zu einem spä­
teren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen werden. 
Diese vom Gesetzgeber festgelegten Voraussetzun­
gen schienen dem BMF bei den in Rede stehenden 
Sportvereinen und Vereinsfunktionären gegeben. 
Die Abgabeneinbringung bei den schwer überschul­
deten Sportvereinen wäre nicht möglich gewesen. 
Ebenso hätte die Inanspruchnahme der ehrenamt­
lich tätigen Vereinsfunktionäre im Haftungswege 
angesichts der Höhe der Abgabenschuldigkeiten 
keine Erfolge gezeitigt. 

54.27.4 Der RH meinte, auch der Umstand, daß 
die Tätigkeit der Vereinsfunktionäre bloß ehren­
amtlich ausgeübt werde, könne diese Personen 
nicht von ihren in den Abgabenvorschriften aufer­
legten Pflichten sowie von ihrer finanzstrafrechtli­
chen Verantwortl ichkeit entbinden. Die regelmäßig 
wiederkehrende Löschung bzw Nachsicht von 
Abgaben, insb bei Sportvereinen, führe nach 
Ansicht des RH vielmehr dazu, daß der Versuch, 
den Abgabenvorschriften zu entsprechen, erst gar 
nicht unternommen werde. Für Maßnahmen des 
Abgabengläubigers als Subventionsgeber fehle aber 
die gesetzliche Deckung. 

54.28 . 1  Aufgrund einer Vereinbarung zwischen 
der Republik Österreich, einer wissenschaftlichen 
Anstalt des Bundes, dem Bundesland und der Stadt­
gemeinde Salzburg veräußerte ein Privatmann 
Grundstücke zum Preis von 2,4 Mill S an die Stadt­
gemeinde. Der Kauferlös wurde dann zum käufli­
chen Erwerb eines im Eigentum der Stadtgemeinde 
befindlichen 7 946 m2 großen Grundstückes für 
diese Anstalt verwendet. Das Finanzamt für Gebüh­
ren und Verkehrsteuern in Salzburg schrieb der 
Erwerberin Grunderwerbsteuer in Höhe von rd 
1 96 000 S vor. Das in d ieser Angelegenheit angeru­
fene BMF wies die FLD für Salzburg an, dem 
Nachsicht ansuchen ausnahmsweise aus Bil l igkeits­
und Zweckmäßigkeitsgründen stattzugeben. Es 
verwies auf die oben erwähnte Vereinbarung und 
darauf, daß die Errichtung des auf dem erworbenen 
Grundstück geplanten Institutes nicht nur im wis­
senschaftl ichen Interesse allein, sondern auch im 
Interesse des wissenschaftlichen Ansehens der 
Republik Österreich im Ausland erfolge. 
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54.28.2 Der RH war der Auffassung, daß die 
Einhebung der vorgeschriebenen Grunderwerb­
steuer nicht unbillig war, weil sich weder im Nach­
sichtsansuchen, noch in dem die Nachsicht verfü­
genden Erlaß des BMF Gründe fanden, welche die 
Annahme einer Unbil ligkeit der Einhebung recht­
fertigten und deshalb die Nachsicht zu Unrecht 
erfolgte. 

54.28 .3 Das BMF blieb jedoch in seiner Stellung­
nahme bei der Ansicht, daß in der Einhebung der 
Grunderwerbsteuer jedenfalls Unbilligkeit gelegen 
wäre, so daß die Voraussetzung für eine Ermes­
sensentscheidung im Sinne des § 236 Abs 1 der 
Bundesabgabenordnung vorgelegen sei. 

54.29. 1 Eine Gemeinde und ein Kurfonds bestell­
ten einer Gebietskörperschaft zur Sicherstellung 
einer übernommenen Bürgschaft Liegenschaften als 
Pfand. Aufgrund einer bei der Abwicklung dieses 
Kreditgeschäftes mit der Überschrift "Bürgschafts­
vertrag und Vereinbarung" vorgelegten Urkunde 
forderte das Finanzamt für Gebühren und Ver­
kehrsteuern in Salzburg von dieser Gebietskörper­
schaft eine Rechtsgebühr gem § 33 TP 1 8  Abs 1 des 
Gebührengesetzes 1 957 (Hypothekarverschrei­
bung) von 1 ,2 Mil l  S. Mit Erlaß vom 
17 .  Februar 1 977 stimmte das BMF einer Nachsicht 
dieser Gebühr in Höhe von 1 ,2 Mill S zu. Der Ent­
scheidung lag neben al lgemeinen Erwägungen der 
Bil l igkeit und Zweckmäßigkeit auch der Umstand 
zugrunde, daß die eingeleiteten Maßnahmen nur 
erfolgten, um den drohenden Konkurs über die 
betreffende Gemeinde abzuwehren. 

54.29.2 Hiezu meinte der RH, die Anwendung 
des Gesetzes könne für sich allein noch keine 
Unbil l igkeit der Abgabeneinbringung begründen. 
Der Unbilligkeitstatbestand stelle auf die Einhe­
bung ab. Erscheine die Vorschreibung unbillig, ent­
weder zufolge rechtspolitisch verfehlter gesetzli­
cher Bestimmungen oder wegen unzutreffender 
Abgabenbescheide, die nicht bekämpft wurden, 
könne nicht mit Maßnahmen nach § 236 der Bun­
desabgabenordnung vorgegangen werden. Darüber 
hinaus sei auch das Motiv eines Rechtsgeschäftes 
aufgrund des im Gebührengesetz vorherrschenden 
Urkundsprinzips für die Gebührenfestsetzung uner­
heblich. Da somit im vorliegenden Falle keine 
Unbilligkeit gegeben war, war die Gewährung einer 
Nachsicht nach Auffassung des RH unzulässig. 

54.29.3 Das BMF erwiderte hiezu, die verfügte 
Nachsicht der Hypothekarverschreibungsgebühr in 
Höhe von 1 ,2 Mill S sei im Hinblick auf die vom 
Land gegenüber der Gemeinde gesetzten Sanie­
rungsmaßnahmen erfolgt. Sie bewege sich vollkom­
men im Rahmen der im § 236 der Bundesabgaben­
ordnung gezogenen Ermessensrichtlinien, weil sie 
als Mitwirkung des Bundes an der Sanierung einer 
schwer verschuldeten Gemeinde zu verstehen wäre. 
Damit liege nach Ansicht des BMF auch keine 

Rechtswidrigkeit in der Ausübung des freien 
Ermessens vor. 

54.29.4 Der RH hielt dem Standpunkt des BMF 
in beiden Fällen abschließend entgegen, daß die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung eine 
Nachsichtsgewährung zum Zwecke einer Subven­
tion nicht vorsähen und diese Vorgangsweise auch 
einer Durchbrechung des für die Haushaltsführung 
des Bundes maßgeblichen Bruttoprinzipes gleich­
käme. 

Verschiedene FeststeUungen 

54.30 . 1  In einer mit 52 Fotokopien untermauer­
ten Selbstanzeige wurde vom Gesellschafter eines 
Unternehmens im Februar 1 978 beim Finanzamt 
Salzburg-Stadt im wesentlichen vorgebracht, daß 
erhebliche Auslands- und bestimmte In landsum­
sätze des Unternehmens steuerlich nicht erklärt 
wurden und auf ungerechtfertigte Betriebsausgaben 
hingewiesen. Die in der Anzeige behaupteten Tat­
sachen wurden durch eine in der Folge vorgenom­
mene Hausdurchsuchung und durch die Einver­
nahme von Beteiligten bestätigt. Mit der Haus­
durchsuchung wurden Finanzstrafverfahren einge­
leitet; bis Juni 1 979 erfolgte jedoch keine Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft. Nach dem Einsatz der 
Steuerfahndung wurde im Herbst 1 978 eine 
Betriebsprüfung durchgeführt, die zu Steuernach­
forderungen im Ausmaß von rd 2,5 Mill S führte. 
Wie aus dem Arbeitsbogen der Betriebsprüfer her­
vorging, fehlten im Bericht über die Betriebsprü­
fung neben anderen Zurechnungen die verkürzten 
Auslandserlöse der Jahre 1 967 bis 1 97 1  in Höhe 
von 1 ,7 Mil l S und 1 6  vH der Erlöse der Jahre 1 972 
bis 1 977 infolge der Anerkennung einer Erhöhung 
pauschaler Betriebsausgaben von 44 vH auf 60 vH 
im Ausmaß von 1 ,3 Mil l S ;  insgesamt wurde somit 
die Bemessungsgrundlage um rd 3 Mill S verrin­
gert. Dem ,Aktenvermerk zur Betriebsprüfung war 
zu entnehmen, daß der Steuerberater spätestens 
Ende 1 976 mit der Abrechnung der Auslandserlöse 
befaßt war und folglich das Ausmaß der Erlösver­
kürzung gekannt haben mußte. Obwohl zweifellos 
das Gericht zur Ahndung dieser Finanzvergehen 
zuständig war (§ 53 Abs I l it b des Finanzstrafge­
setzes), unterließ das Finanzamt Salzburg-Stadt die 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Gegen den 
Steuerberater wurde nicht einmal ein Strafverfah­
ren eingeleitet. Ferner wurde eine Anzeige an das 
Zollamt Salzburg wegen des dringenden Verdach­
tes des Schmuggels von Diamanten im Wert von 
9 000 südafrikanischen Rand unterlassen. Außer­
dem wurde dieses Finanzstrafverfahren, obwohl es 
als ein solches von besonderer Bedeutung anzuse­
hen ist, entgegen der Weisung des BMF diesem 
nicht gemeldet. 

54.30.2 Das Vorgehen des Finanzamtes Salz­
burg-Stadt widersprach im vorliegenden Fall in 
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einem besonderen Mage der einschlägigen, gesetz­
lich vorgeschriebenen Vorgangsweise. Eine - wie 
sich aus der Aktenlage ergibt - vorsätzliche Steuer­
hinterziehung kann nicht bloß eine teilweise Nach­
zahlung der h interzogenen Abgaben zur Folge 
haben. Der RH empfahl daher'dem BMF, im Wege 
der Dienstaufsicht dafür zu sorgen, daß aus den 
ermittelten tatsächlichen und rechtlichen Verhält­
nissen vom Finanzamt Salzburg-Stadt die entspre­
chenden abgaben rechtlichen und finanzstrafgesetz­
lichen Folgerungen gezogen werden. 

54.30.3 Das BMF hat die FLD für Salzburg auf­
gefordert, die Frage des Betriebskostenpauschales 
im Zuge des Rechtsmittelverfahrens nochmals einer 
strengen Prüfung zu unterziehen, weil im Hinblick 
auf die mangelnde Mitwirkung des Abgabepflichti­
gen (bzw seines Vertreters) an der Aufhellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes ein nicht begründetes 
Abgehen vom diesbezüglichen Ermittlungsergebnis 
der Betriebsprüfer nicht vertretbar erscheine. Wei­
tere dienstaufsichtsbehörd liche Maßnahmen wur­
den im Hinblick auf das noch anhängige Rechts­
mittelverfahren nicht angeordnet. 

Bemerkenswert erschien in diesem Zusammen­
hang, daß das Rechtsmittel gegen die Abgabenbe­
scheide von jenem Gesellschafter erhoben wurde, 
der mit seiner Selbstanzeige diese Umsatzverkür­
zung aufrollte. Er warf dem Finanzamt vor, die 
Gewinne im Prüfungsbericht der Betriebsprüfung 
um 1 882 000 S zu niedrig ermittelt zu haben und 
beantragte eine entsprechende Richtigstellung. 

Was die Nichtberücksichtigung der verkürzten 
Auslandserlöse in den Jahren 1 967 bis 1 97 1  
betreffe, so seien für die Inanspruchnahme der ver­
längerten Verjährungsfrist gern § 207 Abs 2 der 
Bundesabgabenordnung auf zehn Jahre die maßge­
benden Hinterziehungskriterien des Straftatbestan­
des von der Abgabebenhörde nachzuweisen. Da -
im Gegensatz zu den Unterlagen für den Zeitraum 
1 972 bis 1 977 - für die Jahre 1 967 bis 1 97 1  hinsicht­
lich der Erlöse aus dem Auslandsgeschäft vom 
Anzeiger keine ergänzenden Unterlagen erbracht 
werden konnten, war nach Ansicht des Amtsvor­
standes der Nachweis des objektiven Tatbestandes 
und durch den Tod eines der Gesellschafter, der bis 
1 972 Alleininhaber des Unternehmens war, auch 
der subjektive Tatbestand nicht gegeben.  Die FLD 
für Salzburg wurde jedoch angewiesen, nunmehr 
ungesäumt das gegenständliche Finanzvergehen der 
Staatsanwaltschaft anzuzeigen, wobei auch das 
Verhalten des Steuerberaters finanzstrafrechtlich 
zu würdigen sein werde, dem Zollamt Salzburg -
soweit dies noch nicht geschehen sei - den gesam­
ten, sich auf den Diamantenschmuggel beziehen­
den Inhalt der Selbstanzeige mitzuteilen und dem 
BMF über den weiteren Entwicklungsgang der 
Angelegenheit in finanzstrafrechtlicher Hinsicht zu 
berichten. 

54.3 1 . 1  Verschiedenen Pressemeldungen in den 
letzten Jahren waren Hinweise auf eingehende 
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amtliche Studien im Ausland zum Thema des 
Steuerwiderstandes, insb in den Formen der Steuer­
flucht ins Ausland und der Steuerhinterziehung, zu 

. entnehmen. Zusammenfassend kamen diese auslä,n­
disehen amtlichen Studien zum Ergebnis, daß al lein 
bei der Einkommensteuererhebung eine Verkür­
zungsquote von 1 0  bis 1 5  vH des tatsächlichen Auf­
kommens anzunehmen ist. Bei der Umsatzsteuerer­
hebung (Mehrwertsteuer) ist mit einer Verkür­
zungsquote bis fast zur Hälfte des tatsächlichen 
Aufkommens zu rechnen. Dabei kommt jedoch 
auch das bekannte Nord-Süd-Gefälle der Steuer­
moral in Europa zum Tragen. 

54.3 1 .2 Der RH hatte das BMF zu letzt anläßlich 
der Gebarungsüberprüfung beim Finanzamt für 
den 1. Bezirk in Wien (TB 1 976, Abs 39.27.2 . 1 )  auf 
die offene Art und Weise sowie den Umfang hinge­
wiesen, mit der die Abgaben bereits hinterzogen 
werden, und festgestellt, daß d ie Automatisierung 
der Abgabenverwaltung (Abgabenfestsetzung, -ein­
hebung und -verrechnung) nur mit einer Verbesse­
rung der Steuerkontrolle sinnvoll sein könne. 

54.3 1 .3 Das BMF stellte Überlegungen in Aus­
sicht, auf welcher Grundlage Untersuchungen über 
Umfang sowie Gründe der Steuerhinterziehung 
bzw Steuerflucht ins Ausland angestel lt werden 
könnten. 

54.32 . 1 Bei der Veranlagung eines Abgabepflich­
tigen, der einen Teil seiner Einkünfte in  Italien 
bezogen hat, ergaben sich Schwierigkeiten bei der 
Anwendung des bereits im Jahre 1925 abgeschlos­
senen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe­
steuerung, da das italienische Steuersystem zuletzt 
mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 974 wesentlich geän­
dert worden ist. 

54.32.2 Der RH empfahl dem BMF, um ein 
neues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe­
steuerung zwischen der Republik Österreich und 
der Italienischen Republik bemüht zu sein. 

54.32.3 Wie das BMF hiezu mitteilte, sei es sich 
der dringenden Notwendigkeit, ein neu es OECD­
konformes Doppelbesteuerungsabkommen mit Ita­
lien, einem der wichtigsten Wirtschaftspartner 
Österreichs, abzuschließen, durchaus bewußt gewe­
sen. Erste Verhandlungen darüber wären bereits im 
Jahre 1 957 geführt worden. Erst vor kurzem sei es 
gelungen, diesen Abkommenstext vollständig zu 
akkordieren. Mit der Unterzeichnung dieses 
Abkommens könne daher in absehbarer Zukunft 
gerechnet werden. 

54.33 . 1  Der Umgang mit Biosprit unterliegt den 
Vorschriften des Branntweinmonopoles. Gern § 93 
Abs 1 Z 4 der Branntweinverwertungsordnung ist 
es verboten, vollStändig vergällten Branntwein 
(Brennspiritus) als Kraftspiritus oder als Strek­
kungsmittel von Treibstoffen zu verwenden. Das 
BMF kann auf Antrag Ausnahmen zulassen. 
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54.33.2 Der RH empfahl, um die aufgrund der 
geänderten Energiesituation nunmehr vordringliche 
gesetzl iche Neuordnung des Branntweinmonopols 
in Form eines neuen Monopolgesetzes oder eines 
Verbrauchsteuergesetzes besorgt zu sein. 

54.33.3 Das BMF hat den Entwurf für ein Bun­
desgesetz über das Branntweinmonopol und d ie 
Branntweinsteuer erstellt und zur Begutachtung 
versendet. Der Entwurf berücksichtigt die Möglich­
keit einer Beimischung von Branntwein zu Treib­
stoffen. Eine rasche Behandlung der gesetzl ichen 
Neuregelung ist beabsichtigt. 

54.34. 1 In zwei Fällen ersuchte die FLD die 
Finanzprokuratur um Rechtsauskunft, ob bei einem 
Bezirksgericht hinterlegte Geldbeträge aus dem 
Titel der Aufrechnung von fälligen Abgabenschul­
digkeiten beansprucht werden könnten. In beiden 
Fäl len maß die im direkten Wege angerufene 
Finanzprokuratur dem bei der Abtretung künftiger 
Forderungen jedenfalls erst späteren Zeitpunkt des 
Entstehens der jeweiligen abgetretenen Forderung 
keine Bedeutung bei. Sie erachtete vielmehr anstelle 
dieses maßgeblichen Sachverhaltsmerkmales andere 
Kriterien (Entstehung bzw Fälligkeit der Forderung' 
des Zessionars wegen des Vorliegens einer befriste­
ten Unbedenklichkeitsbescheinigung, Zeitpunkt der 
Verständigung des Schuldners) für die Zulässigkeit 
der Aufrechnung als wesentlich, wodurch der 
Abgabengläubiger zu Unrecht ohne weitere Prü­
fung verzichtete, Ansprüche auf die bei Gericht hin­
terlegten Geldbeträge zu erheben bzw künftige 
Aufrechnungen anzuregen. 

54.34.2 Der RH empfahl daher, die bei der 
Abtretung künftiger Forderungen maßgeblichen 
Voraussetzungen für die Anregung der Aufrech­
nung in die Dienstanweisung über die Einhebung 
der Abgaben aufzunehmen und dafür  zu sorgen, 
daß Anfragen der nach geordneten Abgabenbehör­
den an die Finanzprokuratur den .oberbehörden 
(jeweilige Finanzlandesdirektion und/oder BMF) 
zumindest zur Kenntnis gebracht werden. 

54.34.3 Dieser Anregung wird das BMF nach­
kommen. 

54.35 . 1  Die Überprüfung der Angaben in den bei 
den Bausparkassen erliegenden Abgabenerklärun­
gen obliegt aufgrund einer Weisung des BMF aus 
dem Jahre 1 973 dem für die Bausparkasse zuständi­
gen Finanzamt. In den Jahren 1 973 bis 1 978 betrug 
die Einkommen(Lohn)steuererstattung rd 1 3  Mil­
l iarden S. Zur Zeit bestehen bei al len österreichi­
schen Bausparkassen rd 2 Mil l Bausparvenräge. 
Bisher wurden lediglich rd 0,6 1 vH aller aufrechten 
Bausparverträge überprüft. 

54.35 .2 Die derzeit geübte händische Überprü­
fung ist äußerst zeit- und personalaufwendig und 

führt infolge einer geringen Stichprobenintensität 
nur zu einern äußerst geringen Mehrergebnis und 
zu einer nicht ins Gewicht fallenden Präventivwir­
kung. Der RH empfahl daher dem BMF, um eine 
gesetzl iche Grundlage zum Einsatz der elektron i­
schen Datenverarbeitung bei der Überprüfung die­
ser Abgabenerklärungen bemüht zu sein. 

54.35.3 Das BMF stand dieser Anregung grund­
sätzlich positiv gegenüber, teilte aber mit, daß zur 
Zeit weder die techni ehen noch die gesetzl ichen 
Voraussetzungen zu deren Verwirklichung bestün­
den. Derzeit könnte ledigl ich eine Verbesserung 
der Methode zur Stichprobenziehung, welche keine 
legistischen Maßnahmen erfordert, die Prüfung der 
gegenständlichen Abgabenerklärungen effizienter 
gesta lten. 

54.36. 1 Das Finanzamt Salzburg-Stadt trug seit 
Jahren mit Kenntnis der FLD für Salzburg unbe­
schränkt einkommensteuerpflichtigen Mitwirken­
den der Salzburger Festspiele - teilweise ohne örtli­
che Zuständigkeit - Werbungskosten und Durch­
schninssätze fü r Werbungskosten als Freibeträge 
auf den Lohnsteuerkarten ein. Für die Höhe der 
Eintragung der Durchschninssätze für Werbungs­
kosten waren im wesentlichen die Art der Tätigkeit 
und der Umstand maßgebend, ob es sich um in 
Salzburg und Umgebung wohnhafte oder um aus­
wärtige Mitwirkende handelte. 

54.36.2 Der RH empfahl dem BMF, darauf zu 
dringen, daß die FLD für Salzburg d ie Verordnung 
des Bundesministers fü r Finanzen über die Aufstel­
lung von Durchschninssätzen für Werbungskosten 
von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen 
beachte, weil die Ausweitung auf andere Berufs­
gruppen nicht zulässig sei, darüber hinausgehende 
weitere Pauschal ierungen zu untersagen und das 
Finanzamt Salzburg-Stadt auf die Bestimmungen 
der Bundesabgabenordnung über die örtliche 
Zuständigkeit hinzuweisen. 

54.36.3 Das BMF erklärte die Vornahme dieser 
Eintragungen durch das Finanzamt Salzburg-Stadt 
damit, daß nur dieses Finanzamt die Schätzwerte 
laufend ermitteln und überprüfen könne. In Hin­
kunft werde aber eine Regelung gesucht werden, 
die den bestehenden Verfahrensvorschriften ent­
spreche. 

b )  S o n s t i g e  W a h r n e h m u n g e n  a u f  
d e n  G e b i e t e n  d e r  F i n a n z - u n d  Z o l l ­

v e r w a l t u n g 

Ordnung des Rechnungswesens 

55. 1 Der RH hat im Berichtszeitraum seine 
Bemühungen verstärkt, die Voraussetzungen fü r 
e inen ordnungsgemäßen Einsatz der automatisier-
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ten Datenverarbeitung im Rechnungs- und Kas­
sen wesen des Bundes durch Mitwirkung bei der 
Festlegung der Vollzugsvorschriften für die Haus­
haltsführung des Bundes zu gewährleisten. Im 
Zusammenwirken mit dem BMF im Sinne des § 6 
RHG wurden durch Herausgabe der Allgemeinen 
Verrechnungs- und Zahlungsvorschrift und der 
Allgemeinen Vorschriften für die Fernbuchfüh­
rung des Bundes (Vorschrift über die Datenfor­
mate der Haushaltsverrechnung des Bundes, Vor­
schrift über die Kontierung der Geschäftsfäl le der 
Haushaltsverrechnung des Bundes, Vorschrift über 
die Datenausgabe, Vorschrift über die Ausdrucke 
und sonstigen Datenträger der Haushaltsverrech­
nung des Bundes) d ie einheitliche Anwendung der 
automatISIerten Haushaltsverrechnung sicherge­
stellt. 

55.2 Die Bemühungen des RH, eine umfassende 
und zeitgemäße Regelung des Kassenwesens zu 
erreichen, haben im Berichtszeitraum noch zu kei­
nem abschließenden Erfolg geführt, obwohl die 
Entwicklung im Kassenwesen, insb durch den 
Anschluß von Kassen (Universitäten, Mil itärkom­
manden, Bundesgebäudeverwaltungen) an die Zen­
trale elektronische Datenverarbeitungsanlage des 
Bundes eine entsprechende Regelung dringend 
erfordert. Der im Einvernehmen mit dem BMF fer­
tiggestellte Entwurf einer Allgemeinen Kassenvor­
schrift wird nach nochmal iger Überarbeitung vor­
aussichtlich im Herbst 1 980 in Kraft gesetzt wer­
den. 

55.3 Im Berichtszeitraum wurde mit der 
Umstellung auf ein neues automatisiertes Daten­
fernverarbeitungsverfahren zur Besoldung der 
aktiven Beamten und Vertragsbediensteten des 
Bundes begonnen. Das vom BMF mit dem RH 
einvernehmlich erstellte Konzept bestimmt eine 
dezentrale Datenerfassung im Rahmen der beste­
henden Buchhaltungs- und Kassenorganisation bei 
den anweisenden und anweisungsermächtigten 
Stel len des Bundes, die zentrale Verarbeitung und 
Speicherung der Daten sowie d ie Auswertung der 
Datenbestände, weiters den Datenaustausch mit 
der Applikation Haushaltsverrechnung, der 
ÖPSK, den Sozialversicherungsträgern und sonsti­
gen mit automatisierter Datenverarbeitung ausge­
statteten Rechtsträgern. Die einheitliche Anwen­
dung des Verfahrens wird durch Ausarbeitung 
zwingend anzuwendender Vorschriften sicherge­
stellt. 

55.4 Der RH beabsichtigt, die fortschreitende 
Automatisierung der Haushaltsverrechnung des 
Bundes auch für die Erstellung des Bundesrech­
nungsabschlusses (BRA) zu nutzen. Anstelle der 
aufwendigen händischen Zusammenstel lung soll 
das gesamte Zahlenmaterial für den BRA voll­
maschinell, in weiterer Folge unter Heranziehung 
masch inel ler Drucksatzerstellungsmethoden 
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erstellt werden. Hiebei ist ein Verfahren für die 
Behebung von Mängeln in den Abschlußrechnun­
gen der rechnungslegenden Stellen im Rahmen 
des automatisierten Verfahrens vorgesehen. Damit 
verbunden sind Überlegungen zu einer Neugestal­
tung des BRA, weil einem möglichst umfassenden 
und zeitnahen Überblick über den gesamten Bun­
deshaushalt in der dafür erforderlichen Aufgliede­
rung zunehmend besondere Bedeutung zukommt. 
Neben den Ergebnissen der Voranschlagsver­
gleichsrechnung sind eine Vermögens- und Schul­
denrechnung des Bundes sowie entsprechende 
Aufgliederungen vorgesehen. Der RH entspricht 
hiemit einem vom Nationalrat geäußerten Wunsch 
nach einer umfassenden Darstel lung auch des 
Vermögens und der Schu lden des Bundes. Aus 
diesem Grund hat der RH seine Bemühungen ver­
stärkt, die Daten der Bestands- und Erfolgsver­
rechnung der drei Betriebe des Bundes mit Son­
der-EDVA (ÖBB, ÖPT, ÖBF) zeitnah in die 
Ergebnisse der Bundeshaushaltsverrechnung 
maschinell miteinzubeziehen. 

Abgabenrückstände, Abschreibungen von 
Abgabenschuldigkeiten 1 979 

56. 1 Nach den Ausdrucken der EDVA des Bun­
desrechenamtes zur automatisierten Verrechnung 
des Haushaltes des Bundes sowie der automatisier­
ten Abgabenverrechnung der Finanz- und Zol lver­
waltung betrugen die auf Abgabenkonten ausge­
wiesenen Abgabenrückstände der Abgabepfl ichti­
gen Ende 1 979 für die beim Kap 52 verrechneten 
Abgaben 1 4 49 1 , 1  Mill S. Sie erhöhten sich gegen­
über dem Vorjahr um 1 534,8 Mil l S oder 1 1 ,8 vH. 
Diesen Abgabenrückständen standen Ende 1 979 
auf Abgabenkonten ausgewiesene Guthaben von 
4 426,2 Mil l S gegenüber, so daß mit 3 1 .  Dezem­
ber 1 979 aus dieser Abgabengebarung ettorück­
stände von 10 064,9 Mil l S verblieben. Diese Netto­
rückstände erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr 
um 1 386,9 Mill S oder 1 6,0 vH. 

56.2 Die auf Abgabenkonten ausgewiesenen 
Rückstände von 1 4  49 1 , 1  Mill S gliedern sich in fäl­
lige Rückstände von 1 2 670,4 Mil l  S, die im Bun­
de rechnungsabsch luß für das Jahr 1 979 al Forde­
rungen bei den haushaltsmäßigen Einnahmen nach­
gewiesen wurden, und in nichtfällige Rückstände 
von I 820,7 Mil l S, die im Bundesrechnungsab­
schluß für das Jahr 1 979 in der achweisung "Mit 
der voransch lagswirksamen Gebarung im Zusam­
menhang stehende nichtfällige Verwaltungsforde­
rungen" aufscheinen. Eine weitere Gl iederung der 
Abgabenrückstände nach Abgabenarten und Antei­
len an den Gesamtrückständen sowie an den fäl l i­
gen und nichtfälligen Rückständen zeigt die fol­
gende Aufstellung : 
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A b g a b e n r ü c k s t ä n d e  E n d e  1 9 7 8  ( K a p  5 2 )  

Abgabenan 

Einkommen- und Vermögen-
steuern . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Umsatzsteuern . . . . . . . . . . . . .  . 
Einfuhrabgaben . . . . . . . . . . . .  . 
Verbrauchsteuern . . . . . . . . . . .  . 
Stempel- und Rechtsgebühren 
Verkehrsteuern . . . . . . . . . . . .  . 
Nebenansprüche und Restein-

gänge weggefallener 
Abgaben . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Summe Kap 52 

davon wurden verrechnet : 
auf nicht oder teilweise automati­

sierten Konten der Finanzäm­
ter und Konten der Zollämter . 

auf automatisierten Konten der 
Finanzämter . . . . . . . . . . . . .  . 

I) davon entfielen auf: 

Mill S 

4 1 12,0 1) 
6 56 1 ,0 

626,9 
375,3 
72,4 

332,2 

590,6 

1 2 670,4 

3 861 ,8  

8 808,6 

Mill S vH 

veranlagte Einkommensteuer . . . . . • . . . .  
Lohnsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gewcrbe- und Bundesgewerbesteuer . . .  . 

Übrige Einkommen- und Vermögensteu-
ern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 089,8 
646,7 
412,3 
712,6 

250,6 

50,8 
15,7 
10,1 
17,3 

6,1 

Summe (Titel 520 und 521) . . . . . . . • . • . . 4 1 12,0 100,0 

fällig 

vH 

2 8,4 ( 32,4) 
45,2 ( 5 1 ,8) 
4,3 ( 4,9) 
2,6 ( 3,0) 
0,5 ( 0,6) 
2,3 ( 2,6) 

4, 1 ( 4,7) 

87,4 (100,0) 

-26,6 ( 30,5) 

60,8 ( 69,5) 
vH 
des 

Aufkommens 

1 1,0 
1,2 
4,7 
7,3 

2,9 

Mill S 

1 450,4 
1 10,3 

44,0 
1 84,2 

3 1 ,8 

1 820,7 

294,8 

1 525,9 

nicht fällig 

vH 

1 0,0 ( 79,7) 
0,8 ( 6, 1)  

0,3 ( 2,4) 
1 ,3 ( 1 0, 1)  

0,2 1 ,7) 

1 2,6 ( 100,0) 

2, 1  ( 1 6,2) 

1 0,5 ( 83,8) 

Summe 

Mill S 

5 562,4 
6 671 ,3 

626,9 
375,3 
1 16,4 
5 16,4 

622,4 

vI-! 

38,4 
46,0 
4,3 
2,6 
0,8 
3,6 

4,3 

1 4 491 , 1  1 00,0 

4 156,6 2 8,7 

1 0 334,5 7 1 ,3 

56.3 Von den Ende ) 979 fäl l igen Abgabenrückständen auf automatisierten Konten In Höhe von 
X 8 0 8 ,6 Mill S entfielen auf Abgabenrückstände, 

Mill S vH 
(Vgl. Vorjahr: 

Hundertsatz) 

für die Zahlungserleichterungen bewilligt waren . . . . . . . .  1 585,0 1 8,0 ( 1 9,2) 
für die Ansuchen um Zahlungserleichterung vorlagen . .  842,6 9,6 ( 1 0, 1 )  
deren Einbringung ausgesetzt wurde . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 15, 1  7,0 ( 6,2) 
auf sonstige Rückstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 765,9 65,4 ( 64,5) 

Summe . . .  8 808,6 1 00,0 (100,0) 

hievon befanden sich in Vollstreckung . . . . . . . . . . . . . . .  5 91 1 ,2 67, 1 ( 61 ,6) 

56.4 Die Entwicklung der Rückstände an öffentlichen Abgaben (Kap 52) in den Jahren 1 970 bzw 1 973 
hi\ 1 979 zeigen die folgenden Übersichten : 

Bruno-
Einnahmen an Änderungen gegenuber dem Vorjahr 

Jahr öffentlichen Abgaben·Netto-
Abgaben rückstände Einnahmen Abg.ben·Netto· 
(Kap 52) rückstände 

Mili S vH 

1 970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 855,8 3 994, 1 + 1 2,6 + 1 5,8 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 1 03,2 4 562,8 + 1 3,4 + 14,2 
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0 634,8 4 608,8 + 16,3 + 1,0 
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 352,0 5 001,2 + 5,2 + 8,5 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1 473,9 6 007,0 + 2 1,6 + 20, 1 
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 49 01 3,0 6 260,0 + 5,3 + 4,2 
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 62 784,8 6 547,7 + 9,2 + 4,6 
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 80 360,6 7 900,9 + 10,8 +20,7 
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 03 1 ,7 8 678,0 + 1 1 ,5 + 9,8 
1 979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 8 044,7 1 0 064,9 + 8,5 + 16,0 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 203 von 265

www.parlament.gv.at



203 

A b g a b e n  - B ru t t o r ü c k s t ä n d e  

fällig ') Änderungm nicht fällig ') Änderungen Summe Änderungen 
gegenüber gegenüber gegenüber 

Jahr Brutto- (Einnahmen- dem Vorjahr 
(Verwaltungs-
forderungen) dem Vorjahr dem Vorjahr 

Einnahmen forderungen) 
Mili S vH Mill S vH Mill S vH 

1973 . . . . . . . .  1 16 352,0 6 225, 1 1 656,4 7 88 1 ,5 
1974 . . . . . . . .  141 473,9 7 710,7 + 23,9 1 541 ,4 6,9 9 252,1 + 17,4 
1975 . . . . . . . .  149 013,0 7 930,2 + 2,8 1 700,5 + 10,3 9 630,7 + 4,1 
1976 . . . . . . . .  162 784,8 9 009,8 + 13,6 1 367, 1 - 19,6 10 376,9 + 7,7 
1977 . . . . . . . .  1 80 360,6 9 859,2 + 9,4 1 759,1 + 28,7 1 1 6 18,3 + 12,0 
1978 . . . . . . . .  201 031 ,7  10 995,0 + 1 1 ,5 1 961 ,3 + 1 1 ,5 12 956,3 + 1 1 ,5 
1979 . . . . . . . .  2 18 044,7 12 670,4 + 15,2 1 820,7 - 7,2 14 491 , 1  + 1 1 ,8 

I) Dii.' Einnahmen-Forderungen (bis zum Jahre 1975 .. Einnahmcn-Zahlungsrückstände" der in das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren einbezogenen 
Abgaben werden seit dem Jahre 1973 nicht mehr wie fruher abzügJich der Uberzahlungen (Guthaben) als .. Abgaben-Nettoruckständc", sondern nunmehr ohne 
Ab7Ug der Oberzahlungen als "Abgaben-Bruuorückständc" n<lchgewiesen. Mit der Oberleitung eines Abgabenkontos in das automatisierte Abgaheneinhebungsver­
fahren werden Uberuhlungen auf einem solchen Konto nicht mehr haushaltsmäßig für Rrchnung eines bestimmten finanzgesetzlichen Ansatzes, sondern 
durchlaufend, somit in der voranschlagsunwirksamen Gebarung, verrechnet . 

.!) Eine Trennung in fällige und nichtfällige Abgabenrückstände wird in der Bundesverrechnung erst seit dem Jahre 1 973 ausgewiesen. 

56.5 Eine nähere Aufgliederung der Abgabenrückstände nach Abgabenarten zeigt für die Jahre 1 973 bis 
1 979 folgende Entwicklung : 

A b ga b e n  - B r u t t o r ü c k s t ä n d e  (Kap 52) 

Einkommen- und Vermögensteuern Umsatzsteuern Einfuhrabgaben Verbrauchsteuern 
Jahr 

1973 . . . . . . . . . . . 
1974 . . . . . . . . . . .  
1975 . . . . . . . . . . .  
1976 . . . . . . . . . . .  
1977 . . . . . . . . . . .  
1978 . . . . . . . . . . .  
1979 . . . . . . . . . . .  

Jahr 

fällig nich. fällig 

3 637,2 1 442,1 
4 206,2 1 051 ,3 
3 509,8 1 209,5 
3 386,7 1 041 ,9 
3 302,6 1 339,2 
3 741 ,3 1 502,9 
4 1 12,0 1 450,4 

Stempel- und 
Rechtsgebühren 

fällig 

1 937,1 
2 770,9 
3 277,5 
4 348,9 
5 260,9 
5 770,5 
6 561 ,0 

Verkehrsteuern 

nicht fällig fällig 

Mdl S 

79,2 
286,5 
280,9 
142,8 
165,3 
1 72,3 
1 10,3 

3 12,4 
295,3 
459,0 
537,3 
469,3 
500,4 
626,9 

Nebenansprüche und 
Resteingänge wegge­

fallener Abgaben 

nicht fällig fällig nicht fällig 

36,3 0,6 
30,0 41 ,9 1 ,7 
3 1 ,5 168, 1 1 , 1  

165,3 
198,7 
210,9 
375,3 

Gesamt-Summe Kap 52 

fällig nicht fällig fällig nich. fällig fällig nicht fällig fällig nicht fällig Summe 

1973 . . . . . . . . . . 2,3 1 8,9 104,0 
1974 . . . . . . . . . .  4,5 27,0 1 15,7 
1975 . . . . . . . . . .  1 0,2 3 1 ,0 153,7 
1976 . . . . . . . . . . 20,9 20,3 154,1 
1977 . . . . . . . . . .  32,4 36,2 151 ,4 
1978 . . . . . . . . . . 48,0 33,0 208,0 
1979 . . . . . . . . . .  72,4 44,0 332,2 

56.6 Die von den Finanzämtern im Jahre 1 979 
gern den §§ 235 und 236 der Bundesabgabenord­
nung verfügten Abschreibungen von Abgabenschul­
digkeiten erhöhten sich gegenüber dem Jahr 1978 
um 176,5 Mill S oder 60,7 vH auf 467,2 Mill S. 
Davon wurden 230,6 Mill S (49,4 vH) wegen abso­
luter Uneinbringlichkeit gelöscht und 236,6 Mil l  S 
(50,6 vH) aus Billigkeitsgründen nachgesehen. Im 
Vergleich zum Jahre 1978 haben die Löschungen 
um 44,2 Mill S, die Nachsichten um 1 32,3 Mill S 
zugenommen. Das auffallende Ansteigen der Nach­
sichten ( +  126,8 vH gegenüber dem Vorjahr) ist 
vor allem auf Abschreibungen beim Ans 2/52654 

Mill S 

103,6 195,8 12,0 6 225,1 1 656,4 7 88 1 ,5 
121 ,8 276,2 23,1 7 710,7 1 541 ,4 9 252,1 
125,4 35 1.9 2 1 , 1  7 930,2 1 700,5 9 630,7 
137,6 396,6 24,5 9 009,8 1 367, 1 10 376,9 
1 85,9 443,9 32,5 9 859,2 1 759,1 1 1 61 8,3 
222,2 515,9 30,9 10 995,0 1 961,3 12 956,3 

1 84,2 590,6 3 1 ,8 12 670,4 1 820,7 14 491 , 1  

"Straßenverkehrsbeitrag" zurückzuführen. Im 
Jahre 1 979 betrug das um die gewährten Nachsich­
ten in der Höhe von 1 1 2,4 Mill S verminderte Auf­
kommen bei diesem fg Ansatz 1 462,9 Mil l  S. Die 
Verwaltungsübung des BMF bei der Gewährung 
dieser Nachsichten hat der RH anläßlich der Geba­
rungsüberprüfung im Bereich der FLD Wien und 
Salzburg (Abs 53 und 54 dieses TB) bemängelt. 

Bezogen auf die Brutto-Gesamteinnahmen beim 
Kap 52 (2 1 8  044,7 Mill S) beliefen sich diese 
Abschreibungen von Abgabenschuld igkeiten 
(Löschungen und Nachsichten) im Jahre 1979 auf 
0,2 1 vH. 
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VerzolJung von Treibstoffen gern § 35 des 
ZolJgesetzes 

57. 1 Der RH hatte sich mit den ihm gern § 6 
Abs 3 des Rechnungshofgesetzes 1 948 zur Kennt­
nis gebrachten Verrechnungsweisungen zu befas­
sen, welche das BMF aufgrund des Art I Z 2 des 
Bundesgesetzes vom 1 5. Juni 1 978 , .  mit dem das 
Zollgesetz geändert wird, BGBI Nr 286, erlassen 
hat. 

Diese Verrechnungsweisungen regeln ab 
1 .  Juli 1 978 die Vorgangsweise der Zol lämter bei 
der Zollabfertigung von in Kraftfahrzeugen mit 
einer Nutzlast ab 5 Tonnen befindl ichen Betriebs­
mitteln. 

57.2. 1 . 1  Der RH machte das BMF darauf auf­
merksam, daß nach seiner Ansicht die in diesen 
Richtl inien verfügte Form der Abgabenfestsetzung 
in mehrfacher Hinsicht nicht den zugrundeliegen­
den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. 

57.2 . 1 . 2 Durch die pauschale Form der Einhe­
bung der auf Dieseltreibstoff lastenden Eingangsab- . 
gaben gelange eine Abgabe zur Vorschreibung, 
welche die österreichische Rechtsordnung nicht 
kenne. Da die Erlassung von Bescheiden, mit denen 
einer gesetzl ichen Grundlage entbehrende Abgaben 
vorgeschrieben werden, nach der ständigen Recht­
sprechung des Verfassungsgerichtshofes gegen 
Art 5 StGG verstoße, müßten die im Sinne der nun­
mehrigen Weisungen erlassenen Bescheide bereits 
im Berufungsverfahren aufgehoben werden ; sie 
würden jedenfalls aber einer Aufhebung bei auf 
Art 1 44 B-VG gestützten Beschwerden unterliegen. 

57.2. 1 . 3 Weiters stehe eine ausnahmslose Anwen­
dung des allgemeinen Zollsatzes auf in Kfz m itge­
führten Dieseltreibstoff ua mit dem Abkommen 
zwischen Österreich und der EG, mit dem EITA­
Übereinkommen und mit dem Präferenzzol lgesetz 
nicht in Einklang. 

57 .2 . 1 .4 Die Heranziehung ein- und desselben 
Betr:lges :l ls Bemessungsgrundlage fü r die Einfuhr­
umS:ltzsteuer bei allen Einfuhren widerspreche § 5 
Abs 2 des Umsatzsteuergesetzes 1 972, weil der 
T:lnkstellenabgabepreis für Dieselöl in den in 
Betracht kommenden Staaten unterschiedlich hoch 
sei. Diese Vorgangsweise könne überdies die 
Ansprüche der Länder und Gemeinden auf die 
ihnen nach dem Finanzausgleich zustehenden 
Ertr:lgsanteile schmälern, weil bei einem Treibstoff­
entgelt, das über dem vom BMF angenommenen 
fikti\'en Wert liege, ihnen ein geringerer als der 
gebührende Betrag aus der Umsatzsteuer zufließ�. 

57.2 . 1 .5 Auch der Warenerklärungsvordruck 
gehe an der Bestimmung des § 54 des Zollgesetzes 
(ZG) vorbei ,  wonach die im Zollverfahren abzuge­
benden Erklärungen auf Vordrucken abgegeben 
werden müßten, für welche die Muster vom BMF 
durch Rechtsverordnung festzulegen seien. Eine 
derartige Verordnung wurde jedoch bisher im Bun­
desgesetzblatt nicht verlautbart. Zugleich verstie-

ßen die Erklärungsvordrucke auch gegen § 24 
Abs 1 des Umsatzsteuergesetzes 1 972, wei l sie für 
die danach erforderlichen Angaben über Entgelt 
oder Zollwert keinen Raum vorsahen. 

57.2.2 Der RH ersuchte daher das BMF, für eine 
gesetzmäßige Erhebung jener Eingangsabgaben zu 
sorgen, die sich aufgrund der Neufassung des § 35 
lit b ZG ergeben, und die Gründe bekanntzugeben, 
die es zur Erlassung der mit der geltenden Rechts­
lage nicht vereinbaren Durchführungsrichtlinien 
bewogen. 

Dabei bemerkte er vorsorglich, daß eine allfäl l ige 
Berufung auf technische Schwierigkeiten und Über­
legungen der Verwaltungsvereinfachung keine 
Rechtfertigung bilden könne, da die vom BMF aus­
gearbeitete Regierungsvorlage, ausgenommen die 
Verringerung der abgabenfrei zu belassenden 
Treibstoffmenge von 50 I auf 30 I , im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens unverändert geblieben 
seI. 

Es verstieße gegen Grundsätze der rechtsstaatli­
chen Vollziehung und geordneten Verwaltungsfüh­
rung, wenn ein Ressort zunächst den gesetzgeben­
den Organen einen Antrag auf Änderung abgaben­
rechtl icher Normen zu leite und nach im wesentli­
chen unveränderter Beschlußfassung dem Gesetz 
nicht entsprechende Durchführungsrichtlinien mit 
der Begründung erlasse, daß die neuen Bestimmun­
gen n icht vollzieh bar seien. 

57.3 . 1  In  seiner Stel lungnahme räumte das BMF 
ein, daß die geltende Rechtsordnung eine einheitli­
che Abgabe für Treibstoffe nicht kenne, stellte 
jedoch eine Verfassungswidrigkeit in Abrede, da 
die einzelnen Merkmale der Vorschreibung gesetz­
lich gedeckt seien. Im Falle von Rechtsmitteln wür­
den Berufungsentscheidungen mit einzeln ausge­
wiesenen Abgabenbeträgen ergehen. 

57.3.2 Was die Einwände des RH gegen die ein­
heiflichen Zollbemessungsgrundlagen betreffe, sei 
für den Fall der Erbringung von nach zwischen­
staatlichen Abkommen vorgesehenen Nachweisen 
nun für eine getrennte Vorschreibung der einzelnen 
Abgaben - bei der die unterschiedliche Zol lbela­
stung berücksichtigt werden kann - Vorsorge 
getroffen worden. 

57.3 .3 Die Heranziehung eines fiktiven Wertes 
von 4 S je 1 Liter zur Bemessung der Einfuhrum­
satzsteuer lasse sich deshalb rechtfertigen, wei l bei 
der Abfertigung in der Regel ein Entgelt nicht 
nachgewiesen werde, so daß vom Zollwert auszu­
gehen sei. Es erscheine nicht denkunmöglich, des­
sen Ermittlung in allen Fällen einen einheitlichen 
Preis für Dieseltreibstoff zugrunde zu legen. 

57.3.4 Das BMF stellte weiters fest - ohne dies 
allerdings zu begründen - ,  durch die Annahme 
eines Dieseltreibstoffpreises von 4 S je 1 Liter 
komme es auch zu keiner Beeinträchtigung der am 
Ertrag der Umsatzsteuer beteiligten anderen 
Gebietskörperschaften. 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 205 von 265

www.parlament.gv.at



57.3.5 Abschließend teilte das BMF mit, die gern 
§ 54 ZG erforderliche Verordnung werde erlassen 
werden, sobald aufgrund der Erfahrungen mit der 
neuen Rechtslage Klarheit über die notwendigen 
Verbesserungen bestehe. Außerdem werde ganz al l­
gemein "eine Verbesserung der Gesetzeslage im 
Auge behalten". 

57.4. 1 Bis Mitte des Jahres 1 979 war jedoch 
weder eine Änderung der in Betracht kommenden 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt noch die aus­
ständige Verordnung gern § 54 ZG ergangen. Der 
eine generelle Weisung darstellende "Richtlinien­
entwurf" war zwar durch im Februar 1 979 erlas­
sene neue Richtl inien ersetzt worden, die jedoch 
hinsichtlich der vom RH beanstandeten Anordnun­
gen keine Änderung gebracht hatten. Weiters war 
schon aufgrund der mit der Bundesmineralölsteuer­
gesetznovelle, BGBI Nr 63 1 / 1 978, vorgenommenen 
Erhöhung der Bundesmineralölsteuer ab 1 .  Jän­
ner 1 979 der pauschale Abgabensatz auf 38 1 S je 
1 00 I Dieseltreibstoff hinaufgesetzt worden j eine 
Berücksichtigung der in den angrenzenden Staaten 
überaus stark gestiegenen Dieselölpreise hatte 
jedoch nicht stattgefunden. 

57.4.2. 1 Der RH trat daher neuerlich an das 
BMF heran und bemerkte zunächst zur Pauschal­
vorschreibung der rechtlich nicht bestehenden 
Abgabe mit der Kurzbezeichnung "VT" , die dem 
BMF vorschwebende Sanierung der fehlerhaften 
Bescheide im Berufungsverfahren scheitere schon 
daran, daß in einer Berufungsentscheidung nicht 
über Abgaben abgesprochen werden könne, die mit 
dem angefochtenen Bescheid nicht festgesetzt wor­
den seien. Abgesehen von diesem verfahrensrechtli­
chen Mangel der vom BMF ins Auge gefaßten 
Lösung sei es nicht rechtlich vertretbar, Unterbe­
hörden zur Vorschreibung einer Abgabe zu verhal­
ten, der in dieser Form die rechtliche Grund lage 
fehlt. 

57.4.2.2 Zur unveränderten Heranziehung eines 
Wertes von 4 S je 1 Liter Dieseltreibstoff für die 
Bemessung der Einfuhrumsatzsteuer bemerkte der 
RH, vor allem die äußerst unterschiedliche und 
ständigen, zum Teil hehigen Schwankungen unter­
worfene Preisbildung für Dieseltreibstoff in den in 
Betracht kommenden Staaten lasse das Festhalten 
an einem starren und einheitlichen Preis weder 
umsatzsteuerrechtlich noch nach den subsidiär her­
anzuziehenden Bestimmungen des Wertzollgeset­
zes gedeckt erscheinen. 

57.4.2.3 Außerdem sei der Preis für Dieseltreib­
stoff in den Nachbarstaaten nunmehr jedenfalls 
schon weit über 4 S je 1 Liter gestiegen, so daß 
sowohl dem Bund als auch den übrigen Gebietskör­
perschaften beträchtliche finanzielle Nachteile 
erwachsen. 

57.4.2.4 Was die Erlassung der gern § 54 ZG 
erforderlichen Verordnung betreffe, sei nicht nur 
d ie vom BMF ohne gesetzliche Grundlage in 
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Anspruch genommene mehrmonatige Frist zur 
Sammlung von Erfahrungen längst abgelaufen, son­
dern sogar noch ein weiterer Vordruck für Waren­
erklärungen aufgelegt worden, der ebenfalls nicht 
im Verordnungswege kundgemacht worden sei. 

57.4.2.5 Zusammenfassend stellte der RH daher 
fest, das vom BMF für die Verzollung von in Lkw 
mitgeführten Dieseltreibstoff angeordnete Verfah­
ren sei auch weiterhin mit nahezu allen vom RH 
bereits vor mehr als einem Jahr aufgezeigten 
Rechtswidrigkeiten belastet, wobei sich der dem 
Bund und den übrigen Gebietskörperschaften ent­
standene finanzielle Nachteil sogar erhöht habe. 

57.5 . 1  In seiner Antwort teilte das BMF zunächst 
mit, es habe seine Absicht, die Bestimmungen über 
die Treibstoffverzol lung aufgrund der gewonnenen 
Erfahrungen zu ändern, nach Durchführung des 
Begutachtungsverfahrens vorläufig zurückstellen 
müssen. Ursachen für diese Vorgangsweise wurden 
nicht angeführt. 

Im übrigen beschränkte es sich, abgesehen von 
der Erörterung einer Reihe verfahrensrechtlicher 
Einzelfragen, im wesentlichen auf die Feststel lung, 
daß im Interesse einer zeit- und kostensparenden 
Vollziehung an den ergangenen Anordnungen, 
deren Bedenklichkeit zum Teil gar nicht in Abrede 
gestellt wurde, bis auf weiteres festgehalten werden 
müsse. Den Bemühungen des BMF, die Treibstoff­
verzollung den gesetzlichen Bestimmungen entspre­
chend vollziehen zu lassen, stünden personelle und 
sachliche Probleme entgegen. Was die Bemessungs­
grundlage für die Einfuhrumsatzsteuer anlange, sei 
eine Anpassung an die geänderten Preisverhältnisse 
in Aussicht genommen worden. 

57.5.2 Diese Anpassung ist mit Wirkung vom 
1 .  Juli 1 980 in der Weise erfolgt, daß unter Beibe­
haltung eines einheitlichen und fiktiven Preises für 
Dieseltreibstoff als Bestandteil der Bemessungs­
grundlage dessen Anhebung auf 5 S je 1 Liter 
erfolgte. Er blieb damit aber weiterhin, zT beträcht­
l ich, unter dem Tankstellenabgabepreis in den 
angrenzenden Staaten, der sich zB Mitte Juli 1 980 
in der Schweiz auf 1 , 1 4  - 1 ,20 sfr und in der BRD 
auf durchschnittlich 1 ,06 DM belief. 

57.6 Nach Ansicht des RH ist nun der Zustand 
eingetreten, den er bereits im Jahre 1 978 erwartet 
hat (siehe Abs 57.2.2). Das BMF begründet die seit 
zwei Jahren andauernde, mit der Neufassung des 
§ 35 ZG nicht in Einklang gebrachte Vollziehung 
damit, daß diese von ihm selbst entworfene Bestim­
mung nicht vollziehbar sei, unterläßt es jedoch, im 
Sinne einer Änderung der Rechtslage tätig zu wer­
den. 

Personalaufwand für suspendierte Bedienstete der 
Zollverwaltung 

58 . 1 . 1  Der RH erhielt im Jänner 1 977 Kenntnis 
davon, daß ein seit November 1 970 anhängiges 
gerichtliches Strafverfahren gegen zwei Bedienstete 
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des Zollamtes Wien noch immer nicht abgeschlos­
sen worden war. Gegen die bei den Beamten war 
vom Landesgericht für Strafsachen Wien im 
Februar 1 97 1  die  gerichtliche Voruntersuchung 
wegen Verdachts des Verbrechens des Mißbrauchs 
der Amtsgewalt gern §§ 1 0 1 ,  1 02 lit a und c StG 
eingeleitet worden. Bedingt durch die Schwere der 
zur Last gelegten strafbaren Handlungen hatten 
sich die zuständigen Disziplinarkommissionen ver­
anlaßt gesehen, die von der Dienstbehörde 
zunächst nur vorläufig ausgesprochene Suspendie­
rung zu bestätigen. Mit Wirkung vom 1 .  Jänner 
bzw 1 .  April 1 97 1  wurde eine Bezugskürzung von 
jeweils 1 0  v H verfügt (§§ 1 44 Abs 1 ,  1 46 der 
Dienstpragmatik - DP). 

58. 1 .2 Seit Beginn ihrer Suspendierung, dh vom 
1 .  Dezember 1 970 bis zum 1 .  Februar 1 977, hatten 
die bei den Beamten bereits brutto rd 2 1 1 5 000 S, 
bzw netto 1 560 000 S, an Gehalt bezogen, ohne zu 
Dienstleistungen herangezogen werden zu können. 
Da auch die jeweiligen Disziplinarverfahren bis 
zum Abschluß des strafgerichtlichen Verfahrens 
zwingend ruhten (§ 1 1 5 DP), war jede weitere 
dienstrechtliche Veranlassung bis dahin aufgescho­
ben. 

58.2 . 1 Mit Rücksicht auf die Gebarungsfolgen 
der Untersuchungsdauer trat der RH an das BMJ 
mit dem Ersuchen heran, trotz der bekannten 
Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften auf eine 
möglichst baldige Fertigstellung der den Anklage­
behörden obliegenden Arbeiten hinzuwirken. 
Gleichzeitig ersuchte er gern § 3 Abs 2 RHG 1 948 
um Bekanntgabe der Maßnahmen, die zur Über­
windung der aufgetretenen Verfahrenshindernisse 
getroffen wurden. 

58.2.2 Auch das BMF richtete ein Schreiben an 
das BMJ, in dem es auf die Dringlichkeit eines bal­
digen Verfahrensabschlusses im Interesse weiterer 
dienstrechtlicher Maßnahmen hinwies. 

58.3. 1 Das BMJ teilte dem RH am 
1 4. März 1 977 mit, daß die Voruntersuchung 
gegen die beiden beschuldigten Beamten abge­
schlossen worden sei. Das BMJ habe das Vorhaben 
der Oberstaatsanwaltschaft Wien, von der weiteren 
Verfolgung des einen Beschuldigten zur Gänze 
abzusehen, gegen den anderen hingegen Anklage 
wegen Verbrechens des Mißbrauchs der Amtsge­
walt gern § 302 Abs 1 StGB zu erheben, am 
22. Februar 1 977 - somit rund sechs Jahre nach 
Einleitung der Voruntersuchung - zur Kenntnis 
genommen. Auch sei die Oberstaatsanwaltschaft 
Wien ersucht worden, auf die eheste Anklageerhe­
bung hinzuwirken. 

Das BMJ hat darüber hinaus die Präsidenten der 
Oberlandesgerichte in einem Erlaß vom 20. Jän­
ner 1 977 ganz allgemein auf seine Ansicht hinge­
wiesen, daß Strafverfahren gegen Beamte beson­
ders beschleunigt abgewickelt werden sollten. Eine 
ähnl iche Anordnung war allerdings bereits im 

Jahre 1 952 an die Oberstaatsanwaltschaften ergan­
gen. 

58.3.2 Am 1 . April 1 977 wurde die Anklage­
schrift gegen den einen Beamten beim Landesge­
richt für Strafsachen Wien eingebracht. Aufgrund 
dieser Anklage erging am 30. Juni 1 978 ein freispre­
chendes Urtei l ,  das am 1 1 .  April 1 979 in Rechts­
kraft erwuchs. Hinsichtlich einer Reihe anderer 
diesem Beamten zur Last gelegter Sachverhalte war 
es schon im April 1 977 zur Einstellung der Vorun­
tersuchung gekommen. Der somit freigesprochene 
Bedienstete war im übrigen bereits mit Ablauf des 
Jahres 1 977 wegen Erreichung der gesetzlichen 
Altersgrenze in den dauernden Ruhestand versetzt 
worden. Das gegen ihn anhängige Disziplinarver­
fahren wurde nach Rechtskraft des gerichtlichen 
Freispruchs eingestellt. 

58.3.3 Hinsichtlich des anderen Beschuldigten, 
dessen gerichtliches Strafverfahren zur Gänze 
durch Einstell ung der Voruntersuchung endigte, 
wurde die Suspendierung mit Ablauf des Jahres 
1 977 aufgehoben, nachdem am 5. Dezember 1 977 
ein Disziplinarerkenntnis erster Instanz ergangen 
war. Letzteres wurde am 9. Oktober 1 979 von der 
Disziplinaroberkommission beim BKA im Sinne 
eines vol len Freispruchs abgeändert. 

58.4 Die beiden in Untersuchung gezogenen 
Beamten hatten somit insgesamt während der 
Dauer ihrer Suspendierung, dh vom 1 . Dezem­
ber 1 970 bis zum 3 1 .  Dezember 1 977, brutto rd 
2 505 000 S (netto 1 793 000 S) bezogen. Gern § 1 3  
Abs 2 des Gehaltsgesetzes 1 956 sowie Art l I der 
3 1 .  Gehaltsgesetznovelle, BGBI N r 662/1 977, 
waren beiden Bediensteten außerdem die aus Anlaß 
der Suspendierung gekürzten Bezugsteile nachzu­
zahlen und die aufgeschobenen Vorrückungen 
rückwirkend zu gewähren, was einen weiteren Auf-· 
wand von brutto rd 3 1 8  000 S (netto 1 66 000 S) 
erforderte. Insgesamt hatte der Bund den beiden 
Beamten (ohne daß diese eine Arbeitsleistung 
erbracht hätten) brutto rd 2 823 000 S, bzw netto 
1 958 000 S, zu bezahlen. 

c) F i n a n z s c h u l d  

Finanzschuld 1 979 

59.1 Im Rahmen der Kontrolle der Finanzschul­
dengebarung des Bundes überprüfte der RH gern 
der ihm durch § 10 des Rechnungshofgesetzes 1 948 
auferlegten Verpflichtung die vom Bundesminister 
für Finanzen im Jahre 1 979 durchgeführten Kredit­
operationen, die in der folgenden übersicht aufgeglie­
dert wurden, auf ihre Gesetzmäßigkeit und ihre 
ordnungsgemäße Eintragung in das Hauptbuch der 
Staatsschuld. 

Soweit den Bund verpflichtende Schuldurkunden 
ausgestellt wurden, vollzog der Präsident des RH die 
erforderliche Gegenzeichnung. 

• 
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Kreditoperationen im Ausland 

59.2. 1  Auslandskredite gern Art VIII Abs 1 Z 1 des Bundesfinanzgesetzes (kurz BFG) 1979, BGBI Nr 1 

59.2. 1 . 1  Schuldverschreibungen 

Nominale in 
Bezeichnung Millionen Zinssatz 
der Schuld DM öS vH 

1979 . . . . . . . . .  36,337485 265,65608534 6,25 
1979/11 

1 .  Tranche 50 359,315  6,75 
1979/11 

2. Tranche 50 359,315 7 
1979/11 

3. Tranche 50 359,315 7,25 

sfrs öS 

1979 
1 .  Tranche 50 403,4 3 

1979 
2. Tranche 50 403,4 3,125 

1979 
3. Tranche 50 403,4 3,25 

1979/11 . . . . . . .  100 81 1 ,7  4,375 
1979/III . . . . . .  100 81 1 ,7 4,375 

59.2 . 1 .2 Anleihen 

Nominale in 
Bezeichnung Millionen Zinssatz 
der Schuld Yeo öS vH 

1979 . . . . . . . . .  1 8 000 1 158, 12 7,2 

59.2 . 1 .3 Buchkredite 

Nominale in 
Bezeichnung Millionen Zinssatz 
der Schuld DM ÖS vH 

Kommerzbank-
kredit 1979 . .  60 441 , 198 variabel t) 

Kommerzbank-
kredit 1979/11 
1 .  Tranche · . 200 1 470,26 variabel 3) 
2. Tranche . .  200 1 470,26 variabel 3) 

sfrs öS 

1979 
1 .  Tranche 3,375 

· · 1 
1 2. Tranche 

. .  f 
43,302 352,088562 3,3 

3. Tranche · . 

1979/11 . . . . . . .  100 
3,625 

783,6 4,25 

Nettoerlös Laufzeit Jährliche Gesamt· 
in vH des in Monat und Jahr belastung gern 
Nominales Jahren der Tilgung BFG 1979 in vH 

98,225 10  Jänner 1984-1989 6,62109 

98,4333 5 September 1984 7, 1 787 

98,1 833 8 September 1987 7,3621 

98,4333 10 September 1989 7,5253 

98,06 6 Feber 1985 3,38907 

98,06 7 Feber 1986 3,4694 

98,06 8 Feber 1987 3,56159 
99,25 5 Juli 1984 4,5591 
98,25 7 Juli 1986 4,7073 

Nettoerlös Laufzeit Jährliche Gesamt· 
in vH des in Monat und Jahr belastung gem 
Nom.inales Jahren der TlIgung BFG 1979 in vH 

97,3692 10 April 1985-1989 7,7322 

Nmoerlös Laufzeit Jährliche Gesamt-
in vH des in Monat und Jahr belastung gem 
Nominales Jahren der Tilgung BFG 1979 in vH 

99,75 10  Mai 1985-1989 2) 

99,7499 10  Juni 1985-1989 2) 
99,7499 10 Juli 1985-1989 2) 

99,5 8 Feber 1987 3,4547 
99,5 9 Feber 1988 3,5733 
99,5 10  Feber 1989 3,6934 
95,5 10  ()ktober 1984-1989 4,9719 

59.2 . 1 .4 Aufgrund der angeführten Kreditermächtigung wurde somit der Auslandsmarkt mit einem Betrag 
im Gegenwert von 9 853 Mill S in Anspruch genommen. 

I) Für die ersten 5 Jahre 0,375 vH. für die Restlaufzeit 0.5 vH über dem Interbank-Briefsatz für Geldaufnahmen in der Dauer der jeweiligeo Zinsperiode (3 oder 
6 Monate nach Wahl). 

') Gemäß An VIII Z 1 BFG 1979 ist für die Beuneilung der Gesamtbela'tung bei Krediteo mit variablen Zinssätzen die sich für den Zeitpunkt des 
Vemag,abschlusses ergebende Gesamtbelastung maßgebend. Da diesem Hundertsatz. der nur für eineo Bruchteil der Laufzeit die tatsächlichen Verhältnisse 
widerspiegelt, kein Awsagewert zukommt und seine Heranz.iehung zu Vergleichen mit Krediten zu festen Zinssätzen zu unrichtigen Schlußfolgerungen führen 
könnte. wird in der gegenständlichen übersicht bei den zu variablen Zinssätzeo aufgenommenen Krediten von der Anführung der Höhe der Ge,amtbelastung gern 
BFG 1979 Abstand genommen. Entsprechendper bisherigeo Vorgangsweise (sh zuletzt TB 1978. TZ 53.7) ist jedoch auch im vorliegenden TB - unter TZ 59.7.1 - eine 
Zusammenstellung enthalten, in der die tatsächlich angewandten Zinssätze und die tatsächliche Gesamtbelastung aller Kreditoperationen zu variablen Zinssätze 
aufscheinen. für die im Jahr 1979 Zinsen anfielen. 

') Für die ersten 5 Jahre 0.375 vH. für die Restlaufzeit 0.5 vH über dem Interbank-Briefsatz für Geldaufnahrnen in der Dauer der jeweiligen Zinsperiode (1. 3. 6 
oder 12 Monate nach Wahl). 
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Kreditoperationen im Inland 

59.3.1 Inlandskredite gem Art VIII Abs 1 Z 1 BFG 1979, BGBI Nr 1 

59.3. 1 . 1  Bundesanleihen 

Bezeichnung 
der Schuld 

Nominale in 
Millionen 5 

Investitionsanleihe 1979-94/1 . . .  1 875 1) 
Investitionsanleihe 1979-87/2 . . . 2 125 2) 
Investitionsanleihe 1979-94/3 . . .  1 644 3) 
Investitionsanleihe 1979-89/4 . . .  1 856 4) 
Investitionsanleihe 1979-94/5 . . .  919,5 5) 
Investitionsanleihe 1979-89/6 . . .  1 080,5 6) 
Investitionsanleihe 1979-94/7 . . . 879 
Investitionsanleihe 1979-89/8 . . .  1 12 1  
Investitionsanleihe 1979-94/9 . . .  772,5 
Investitionsanleihe 1979-89/10 . .  1 227,5 
Investitionsanleihe 1979-94/1 1  . .  367,5 
lrivestitionsanleihe 1979-89/12 . .  832,5 

Fußnoten ') bis ,.): 

Hievon neuerbegünstigt 
(5 vH) geZeichnetes An­
leihenominale in Mi11 5 

') 318,56 
') 212,48 
') 71,31 
') 35,568 
s) 142,607 
') 39,057 

Damit verbundene 
Erlösminderung 

in Mi11 5 
15,928 
10,624 

3,565 
l,n84 
7,13035 
1,95285 

59.3. 1 .2 Bundesschatzscheine 

Zinssatz 
vH 

7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

Nettoerlös Laufzeit 
in vH des in Monat und Jahr 
Nominales Jahren der Tilgung 

97,535 15  März 1980-1994 
97,485 8 März 1987 
97,825 15  Mai 1980-1994 
97,825 10 Mai 1985-1989 
97,73 1 5  August 1980-1994 
97,68 10 August 1985-1989 
97,725 15  September 1980-1994 
97,725 10 September 1985-1989 
97,795 15  ()ktober 1980-1994 
97,795 10 ()ktober 1985-1989 
97,675 15 November 1980-1994 
97,675 10 November 1985-1989 

Jährliche Gesamt- Konversions-

Jährliche Gesamt-
belastung gern 

BFG 1979 in vH 

7,74913 
7,75952 
7,6891 
7,6891 
8,4494 
8,4601 
8,47723 
8,47723 
8,46221 
8,46221 
8,48796 
8,48796 

Mögliche 
Nominale in Zinssatz Nettoerlös in vH Laufzeit belastung gern zusagen Gesamtlauneit 
Millionen 5 vH des Nominales Jahre Monate Tage BFG 1979 in vH Jahre Monate Tage Jahre Monate Tage 

1 210 7,25 99,7499 1 6 7,4353 1 6 3 
1 285 7,25 99,7499 1 6 7,4353 3 4 6 

825 7,75 99,7499 1 5 29 7,9369 1 6 2 1 1  29 
895 7,75 99,7499 1 5 29 7,9369 3 4 5 29 
200 7,75 99,7499 1 5 29 7,9369 1 6 2 1 1  29 
715  7,75 99,7499 1 5 29 7,9369 3 4 5 29 
460 7 99,7499 1 5 28 7,1 853 1 6 2 1 1  28 
500 7 99,7499 1 5 28 7,1853 3 4 5 28 

59.3 . 1 .3 Bundesobligationen 
Nettoerlös Laulzeit Jährliche Gesamt-

Bezeichnung Nominale in Zinssatz in vH des in Monat und Jahr belastung gern 
der Schuld Millionen 5 vH Nominales Jahren der Tilgung BFG 1979 in vH 

1979-89/1 . . . .. . . . . . . . . . . . . .  365 7,5 100 10  Feber 1983-1989 7,5 
1979-91/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 150 7,5 99,1 12 Feber 1984-1991 7,5788 
1979-89/3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  915 7,25 99,5 10 März 1983-1989 7,3582 
1979-91/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 55 7,25 98,5 12 März 1984-1991 7,5395 
1979-89/5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 15  7,25 100 10  Mai 1983-1989 7,25 
1979-91/6 . . . . . . . . . . . . . . . . .  765 7,25 99,7 12 Mai 1985-1991 7,3052 
1979-89/7 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 585 8 100 10 Juli 1983-1989 8 
1979-91/8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  520 8 99,8 12 Juli 1985-1991 8,03829 
1979-92/9 . . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 095 8 99,55 13 Juli 1985-1992 8,08374 
1979-89/10  . . . . . . . . . . . . . . . .  135 8 99,5 10 September 1983-1989 8,1 120 
1979-92/1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 590 8 99 13 September 1985-1992 8,1871 
1979-89/12  . . . . . . . . . . . . . . . . 355 8 99,5 9,5 Mai 1983-1989 8,1 1 75 
1979-91/13 . . . . . . . . . . .. . . . . . 530 8 99,25 1 1 ,5 Mai 1985-1991 8,1493 
1979-92/14 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 80 8 99 12,5 Mai 1985-1992 8,1930 

13* 
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59.3. 1 .4 Bankendarlehen 

Nettoerlös Laufzeit Jährliche Gesamt-
Bezeichnung Nominale in Zinssatz in vH des in Monat und Jahr belastung gern 
der Schuld Millionen S vH Nominales Jahren der Tilgung BFG 1979 in vH 

1 979 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  . 1 355 7,75 98,5 1 5  Feber 1985-1994 8,0129 
1979/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  700 7,75 99 12  Feber 1984-1991  7,9471 
1979/III . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  870 7,75 100 20 Mai 1 985-1999 7,75 
1979/IV _ _ _ _ _  . _ _  . . . . . . . . . . .  555 7,5 99,25 12 Mai 1 984-1991  7,64557 
1979/V . .  _ . . .  _ _ _ _  . .  _ _ _ _  . . . .  375 7,5 98,75 1 5  Mai 1 985-1994 7,7154 
1979/VI _ _ _  . . . .  _ _ _ _  . _ . . . _ _ _  900 7,5 98,1 5  1 7  Mai 1 986-1996 7,79843 
1979/VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 8 98 25 August 1 985-2004 8,2949 
1979/VIII . _ . _ . .  _ _ _ _ _ _  . _ _ _ _  . 625 8 98,5 1 5  Septennber 1985-1994 8,26686 
1979/IX 

Ausgabe A . . . . . . . . . . . . . . .  100 8,25 99, 1 22 ()ktober 1985-2001 8,38978 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . . .  350 8,25 98,75 25 ()ktober 1985-2004 8,43609 

1979/X _ . _  . .  _ . . . . . . . . . . . . . .  1 295 8 98,5 14,5 Mai 1984-1994 8,2441 1  
1 979/XI 1) . . . . .  _ . . . . . . . . . . .  133 8 100 6 Dezennber 198 1-1985 8 

') Die Aufnahme dieses Bankendarlehens, das für Zwecke der Errichtung von Bundesstraßen und Autobahnen eingegangen wurde, konnte sich sowohl auf 
Art VIII a BFG 1979 als auch auf Art VIII Abs 1 Z 1 BFG 1979 stützen. Der Grund hiefür liegt in der rechtstechnisch eigenartigen Gestaltung der beiden 
vorgenannten Bestimmungen im BFG 1979, von denen An VIII a den Bundesminister für Finanzen ermächtigt, im. Finanzjahr 1979 namens des Bundes 
Finanzschulden im Höchstausmaß von 700 Mill S - zuzüglich Begebungskosten - zur Errichtung von Bundesstraßen und Autobahnen einzugehen, während sich gern 
Art VIII Abs 4 das Limit für die dem Bundesminister für Finanzen in Art VIII Abs 1 Z I erteilte Ermächtigung ua um jenen Betrag erhöht, in den die Ermächtigung 
gem Art VIII a ausgeübt wurde. 

Aus Gründen der übersichtlichkeit wurden in der vorliegenden Darstellung die Bankendarlehen 197900 der allgemeinen Ermächtigungsbestimmung des Art VIII 
Abs 1 Z 1 BFG 1979 zugeordnet. 

59.3 . 1 .5 Buchkredite 

Nenoerlös Laufzeit Jährliche Gesamt-
Bezeichnung Nominale in Zinssatz in vH des in Monat und Jahr belastung gern 
der Schuld Millionen S vH Nominales Jahren der Tilgung BFG 1979 in vH 

Versicherungstreuhanddarlehen 1979 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . . . .  1 50 7,5 99,375 10 März 1985-1989 7,62578 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . . .  28 7,5 98,875 15  März 1983-1994 7,7051 
Ausgabe C . . . . . . . . . . . . . . .  572 7,5 98, 125 15 März 1985-1994 7,82529 

Versicherungstreuhanddarlehen 1979/11 
Ausgabe A . . . . . . . . . . . . . . .  1 00 8 99,475 10 Juli 1985-1989 8,10819 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . . .  50 8 99, 125 15 Juli 1983-1994 8,16353 
Ausgabe C . . . . . .  _ . . . .  _ . _ . 850 8 98,375 15  Juli 1985-1994 8,28946 

Versicherungstreuhanddarlehen 1979/111 
Ausgabe A . . . . . . _ . . . .  _ . _ . 54 8 99,475 10 ()ktober 1985-1989 8,10819 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . . .  446 8 98,375 15  ()ktober 1985-1994 8,28946 

Bundesstraßen-Vorfinanzierung 
Burgenland 1979 . . . . . . . . . . .  20 4,2 100 9 ()ktober 1988 4,2 

Schulbaukredit der Genneinde 
Wien 1979 . . . . . . . . . . . . . . .  35 1) 100 rd 10  Dezennber 1983-1988 1) 2) 

') Dieser Kredit weist einen gleitenden Zinssatz auf, der jedoch nicht im Sinne des Art VIII Abs 1 Z 1 vorletzter Satz BFG 1979 jeweils für bestimmte 
Zeitabschnitte variabel festgesetzt wird. Sontit läßt sich nicht feStStellen, ob die prozentuelle Gesamtbelastung für den Bund die im Art VIII Abs 1 Z 1 lit b gezogene 
Höchstgrenze überschreitet. Damit waren nicht sämtliche Voraussetzungen gegeben, an die Art VIII Abs 1 Z 1 BFG 1979 die Ermächtigung zur Kreditaufnahrne 
knüpft [sh auch TB 1978 TZ 53.3.1.5, Fußnote I»). 

') Die jährliche Gesamtbelastung ist gleich dem Zinssatz. 

59.3. 1 .6 Aufgrund der angeführten gesetzlichen 
Ernnächtigungen wurde sonnit der Inlandsnnarkt nnit 
ei nenn Betrag von 42 058 Mill S in Anspruch 
genonnnnen. 

59.3 . 1 .7  Der Bundesnninister für Finanzen war 
überdies inn Jahr 1979 genn Art VIII Abs 1 Z 2 
BFG 1979 ernnächtigt, kurzfristige Kreditoperationen 
zur vorübergehenden Kassenstärkung durchzufüh­
ren, wobei der jeweilige Stand der Verpflichtungen 

14 

aus solchen Finanzschulden den Betrag von 15  Mil­
liarden S nicht übersteigen durfte. Der höchste Stand 
dieser Verpflichtungen erreichte 3 200 Mill S und 
blieb sonnit unter denn vorgesehenen Linnit. 

Aufgrund dieser Ernnächtigung wurde inn Berichts­
jahr der Inlandsnnarkt nnit Bundesschatzscheinen inn 
Nonninale von 12  8ÖO MiII S zu 2,25 vH pa und nnit 
Laufzeiten bis zu 3 Monaten in Anspruch genonnnnen. 
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59.3 . 1 . 8  Die Oesterreichische Nationalbank 
(kurz OeNB) hat dem Bund zur Einlösung von 
Bundesschatzscheinen, welche zum Zwecke des 
Erlages der österreichischen Quote für internationale 
Finanzinstitutionen gern § 1 des 3. Schatzscheingeset­
zes 1948, BGBI Nr 1 59, idgF, begeben wurden, 
aufgrund des in der Anlage zum Bundesgesetz vom 
22. Feber 1979, BGBI Nr 97, enthaltenen überein­
kommens zwischen dem BMF und der OeNB weitere 
mit 2 vH pa verzinsliche Kredite in Höhe von 
1 14,3 Mill S gewährt. 

Gesamtüberblick über die Schuldaufnahmen 
im Jahre 1979 und Schuldenstand zum 

31 .  Dezember 1979 

59.4 . 1  Der Bundesminister für Finanzen hat die 
ihm erteilten gesetzlichen Ermächtigungen zur 
Durchführung von Kreditoperationen - abgesehen 
von solchen zur Kassenstärkung, die vor Ablauf des 
Finanzjahres 1979 zu tilgen waren - auf dem 
inländischen und ausländischen Kapitalmarkt in 
nachstehend angeführtem Umfang ausgenützt: 

Betrag laut Ermächtigung ausgenützter Betrag Res, 
Ermächtigung 

Art VIII Abs 1 Z 1 BFG 1979, BGBI Nr 1 

Ursprüngliches Limit gern Art l Abs 1 
BFG 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erhöhung des Limits durch Ausübung der 
Ermächtigung gern Art III Abs 3 a Z 1 in 
Verbindung mit Art V Abs 4 und 5 
BFG 1979, idF der BFG-Novelle 1979, 
BGBl Nr 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erhöhung des Limits durch Ausübung der 
. Ermächtigung gern Art 111 Abs 3 a, in 
Verbindung mit Art V Abs 6 BFG 1979, 
idF der 2. BFG-Novelle 1979, BGBI '
Nr 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Erhöhung des Limits durch Ausübung der 
Ermächtigung gern Art III Abs 3 a Z 2 
BFG 1979, idF der BFG-Novelle 1979, 
BGBI Nr 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Erhöhung des Limits durch Ausübung der 
Ermächtigung gern Art VIII a BFG 
1979 1) • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Zwischensumme . . .  

§ 1 des Bundesgesetzes vom 27. Feber 1963, 
betreffend auf Schilling lautende Beitrags­
leistungen der Republik österreich bei 
internationalen Finanzinstitutionen, BGBI 
Nr 51/1963, idF der Bundesgesetze vom 
13.  Mai 1964, BGBI Nr 109/1 964, vom 
6. Mai 1968, BGBI Nr 158/1968 und vom 
22. Feber 1 979, BGBI Nr 97/1979 . . . . . .  . 

Gesamtsumme . . .  

S c h i  l I i n g  

49 736 894 000 49 736 894 000 

657 476 000 

819 143 000 2 040 833 674,34 

840 000 000 

133 000 000 133 000 000 

52 1 86 513  000 51 910 727 674,34 

1 1 4  354 590,50 

52 025 082 264,84 

') Siehe Fußno,e zu Abs 59.3.1.�; die Ermächtigung gern An VIII . BFG 1979 belief sich auf insgesam, 750 Mill S. 

275 785 325,66 

275 785 325,66 

') Durch die am 14. März 1979 in Kr.f, getre,ene Neufassung des S I  des Bundesgesetzes vom 27. Feber 1963, BGBI Nr 51  - sie erfolg,e durch An I des 
Bundesgesetzes vom 22. Feber 1979, BGBI Nr 97 - wurde die in dieser Gesetzesstelle enthaltene Ermächtigung zur Kreditaufnahme bei der OeNB, unabhängig VOn 
dem in S 1 des 3. Schattscheingese,zes 19�8, BGBI Nr 159, in der geltenden Fassung festgelegten Limi" mi, einem Höchs,betrag von 3 500 Mill S begrenz" auf das die 
bis 31 .  Dezember 1979 von der DeNB gewährten Kredite im Betrag von 1 236 817 820 S anzurechnen sind. woraus sich ein noch ausnützbarer Limitrahmen von 
2 213 182 180 S ergib,. 

') Limiu ... mi, 31.  Dezemoo 1979 somi, 2 098 827 589,50 S. 
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59.4.2 Auf dem ausländischen Kapitalmarkt 
führte der Bund im Berichtsjahr Kreditoperationen 
im Gegenwert von rund 9 853 Mill S durch. Diesen 
Kreditaufnahmen stand eine Schuldminderung von 
rund 6 224 Mi11 S (Tilgungen in Höhe von 
3 937 Mill S und Schuldverminderung durch Netto­
kursgewinne von 2 287 Mill S) gegenüber, so daß sich 
der Stand der nichtfälligen Auslandsschuld im 
Jahr 1979 von rund 60 026 Mill S um netto 
3 629 Mill S oder 6 vH auf 63 655 Mi11 S erhöhte. 

59.4.3 Die Kreditoperationen im Inland erbrach­
ten im Berichtsjahr 42 1 72 Mi11 S. Diesem Betrag 
standen Schuld tilgungen von 14 069 Mill S gegen­
über, so daß die nichtfällige Inlandsschuld im 
Jahr 1979 von 139 141 Mill S um netto 28 103 Mill S 
oder 20,2 vH auf 1 67 244 Mill S wuchs. 

59.4.4 Im Berichtsjahr erhöhte sich somit die 
gesamte nichtfällige Finanzschuld des Bundes von 
1 99 1 67 Mill S um 31 732 Mi11 S oder 15,9 vH auf 
230 899 Mill S. 

59.4.5 Die fällige Finanzschuld des Bundes betrug 
am 3 1 .  Dezember 1979 90 825 394,07 S und war um 
7 495 61 1 ,03 S oder 7,6 vH niedriger als 1978. 

Prolongierung von Finanzschulden 

59.5. 1 . 1  Durch Art XI des Bundesgesetzes vom 
15.  Juni 1972, BGBI Nr 224, idF des Art 11 
des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 1975, BGBI 
Nr 636, und des Art VII des Bundesgesetzes vom 
3 1 .  März 1976, BGBI Nr 143, wurde der Bundesmini­
ster für Finanzen ermächtigt, Kredite zur Zwischen­
finanzierung der Vorratsentlastung gern § 27 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBI Nr 223, im Gegen-

Nominale 
in Mill 5 

87 } 
232,339 

45 
90 
20 

Zinssatz 
vH 

2,25 1) 

Ursprung!. Laufzeit Prolongierung 
in Monaten um Monate 

3 9 
(3 X 3) 

') Die jährliche Gesamtbelastung gern BFG 1979 entspricht dem Zinssatz. 

2 1 1 

wert von 10  Milliarden S aufzunehmen und ohne 
Begrenzung der Laufzeit zu prolongieren. 

59.5 . 1 .2 Gest,.ützt auf diese Ermächtigung wurden 
die im Finanzjahr 1973 erstmals mit einer Laufzeit 
von 3 Monaten begebenen und in den Finanzjah­
ren 1974 bis 1978 mehrmals prolongierten, mit 
2,25 vH verzinslichen Bundesschatzscheine im 
Nominale von 4 000 Mill S (siehe TB 1973 Abs 69.6, 
TB 1974 Abs 67.5.2, TB 1975 Abs 46.5.2, TB 1976 
Abs 45.5.2, TB 1977 Abs. 52.5.2.2 und TB 1978 
Abs 53.5. 1 . 1 )  in dem nach Tilgung von je 200 Mill S 
in den Jahren 1975, 1977 und 1978 sowie in einer 
Tilgung von gleichfalls 200 Mill S im Feber 1979 
verbliebenen Restnominale von 3 200 Mi11 S im 
Berichtsjahr neuerlich um jeweils 3 Monate prolon­
giert, wobei die Laufzeit aufgrund der letzten 
Prolongation über das Jahr 1979 hinausreichte. 

59.5.1 .3 Weiters hat der Bundesminister für 
Finanzen in Ausnützung der Ermächtigung des 
Art VIII Abs 1 Z 3 lit a BFG 1979 zur Prolongierung 
der Schuldverpflichtungen des Bundes aus Anleihen, 
Darlehen und sonstigen Krediten im Berichtsjahr die 
Laufzeit von gern Art VIII a BFG 1978 zur Sonder­
finanzierung der Errichtung von Bundesstraßen und 
Autobahnen im Nominale von 501 ,339 Mi11 S bege­
benen dreimonatigen Bundesschatzscheineri mit 
einem Zinssatz von 2,25 vH pa zunächst um weitere 
drei Monate verlängert. 

59.5. 1 .4 Nach Tilgung derartiger Bundesschatz­
scheine im Nominale von 27 Mi11 S am Verfallstag 
wurde aufgrund der von den ersterwerbenden 
Kreditinstituten abgegebenen Prolongationszusagen 
für das Restnominale von 474,339 Mi11 S die Laufzeit 
bei unveränderten Konditionen It Darstellung der 
folgenden übersicht neuerlich, und zwar mehrmals 
erstreckt: 

Daher Gesamtlauheit Nochmalige Prolongation möglich 
in Jahren und Monaten um Jahre und Monate 

1 3 
1 
3 
4 
5 

1 
3 
3 
3 

Konversion von Finanzschulden 

59.6. 1 . 1  Der Bundesminister für Finanzen hat im Wege der Konversion von Schuldverpflichtungen aus den 
Vorjahren gern Art VIII Abs 1 Z 3 lit b BFG 1979 folgende Kreditoperationen vorgenommen : 
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59.6. 1 .2 Bundesschatzscheine 

Zinssatz der Nettoerlös in vH Laufzeit der Jährliche Gesamtbelastung 
urspr. neuen des Nominales der urspr. neuen gern BFG 

Nominale in Bundesschatzscheine urspr. neuen Bundesschatzscheine 1977 1978 1979 
Millionen S in vH Bundesschatzscheine Jahr Monate Tage Jahr Monate Tage in vH 

700 8 7,25 99,7999 99,7499 3 6 8,1497 7,4353 
820 8 7,75 99,6999 99,7499 2 1 1  27 6 8,2247 7,93657 
320 8 7,75 99,6999 99,7499 3 6 8,2247 7,93657 
550 1) 8 7,25 99,7999 99,7499 6 6 8,1497 7,4353 
612 8 7,25 99,7999 99,7499 6 6 8,1497 7,4353 
1 50 8 7,25 99,6999 99,7499 6 6 8,2247 7,4353 
150 8 7 99,6999 99,7499 1 6 6 8,22474 7,1 847 
300 1) 8 7 99,6999 99,7499 1 6 6 8,22474 7,1 847 
100 8 7,75 99,6999 99,7499 1 6 6 8,22474 7,7862 
450 1) 8 7,75 99,6999 99,7499 1 6 6 8,22474 7,7862 

1 1 80 8 7,75 99,6999 99,7499 1 5 28 6 8,22474 7,93657 
1 1 50 1) 8 7,75 99,6999 99,7499 1 ? 28 6 8,22474 7,93657 

725 7,5 7,75 99,4999 99,7499 1 6 6 7,8727 7,93657 
1 090 1) 7,5 7,75 99,4999 99,7499 1 6 6 7,8727 7,93657 

1) Nochmalige Konversionsmöglichkeit für eine Laufzeit von einem Jahr und 6 Monaten. 

59.6. 1 .3 Weiters wurde der US-Dollar Kommerzbankkredit 1974/II in den Schweizer Franken Kredit 1979 
und die 10% % US-Dollar Schuldverschreibungen 1975 in die 6% % Deutsche Mark Schuldverschreibun­
gen 1979 konvertiert. Die Gegenüberstellung der Konditionen der seinerzeitigen und der nunmehrigen 
aufgrund der Konversion entstandenen Schuldverpflichtungen gibt folgendes Bild: 

59.6 . 1 .3 . 1  Kredite 

Nominale des Nenoerlös des Laufzeit des Jährliche Gesamt-
Bezeichnung der urspr. neuen Gegenwert des Zinssatz des urspr. nwen urspr. neuen belastung des 

urspr. nwen Kredits in Kredits in urspr. neuen Kredits in vH Kredits urspr. neuen 
Kredite Millionen KreditS in vH des Nominales in Jahren Kredits gern BFG 

US S sfrs Millionen öS 1974 1979 

1974/I1 1979 10  16,698 1 35,771438 12,5 3,375 99,9 99,5 7 8 12,5292 3,4547 

59.6 . 1 .3.2 Schuldverschreibungen 

Bezeichnung der 
urspr. nwen 
Schuldverschr. 

Nominale der 
urspr. neuen 

Schuldverschr . 
in Millionen 

US S DM 

1975 1979 34,3 63,662515  

Gegenwen der 
Schuldverschr. 
in Millionen 

öS 

465,423 

Zinssatz der 
urspr. neuen 

Schuldverschr. 
in vH des 
Nominales 

Nettoerlös der 
UIspr. neuen 

Schuldverschr. 
in vH des 
Nominales 

Laufz.eit der 
urspr. neuen 
Schuldverschr. 

in Jahren 

Jährliche Gesamt­
belastung der 

UIspr. neuen 
Schuldversehr. 

gern BFG in vH . 
1975 1979 

variabel 1) 6,25 98,5 98,225 10 10  2)  6,62109 

I) DurchschrunJicher Zinssatz während der gesamten Laufzeit des Kredites: 1 .  Tranche � 8,38152 vH, 2. Tranche � 7,825 vfl. 
') Durchschnittliche jährliche Gesamtbelasrung während der gesamten Laufzeit des Kredites: 1. Tranche � 8,50-405 vH, 2. Trff'che - 7,9445 vH. 
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Kreditoperationen z u  variablen Zinssätzen 

59.7.1 Bei den mit veränderlichen Zinssätzen durchgeführten Kreditoperationen ist die Auswirkung der 
Kreditkonditionen nur dann feststellbar und der Vergleich mit den im selben Zeitraum zu festen Zinssätzen 
aufgenommenen Krediten l1ur dann möglich, wenn die während der gesamten Dauer dieser Kreditoperation 
sich ergebende Zinsen belastung überblickt werden kann. 

59.7.2 Der RH faßt daher alle in den Vorjahren aufgenommenen Kredite, für die im Jahr 1979 Zinsen 
anfielen, wie folgt zusammen: 

Bezeichnung der Schuld 

DM-Kredit 1976/III . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sfrs-Kommerzbankkredit 1 978 . . . . . . . . .  
DM-Kommerzbankkredit 1 979 . . . . . . . . .  
DM-Kommerzbankkredit 1 979/11 

1 .  Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.  Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bezeichnung der Schuld 1 .  Viertelj. 

US-$ Kommerzbankkredit 1974/11 . 12,5 
DM-Kommerzbankkredit 1 977 . . . . 4,81 25 

Bezeichnung der Schuld bis 30. IV. 

Schulbaukredit der Gemeinde 
Wien 1978/79 . . . . . . . .  4,125 

Zinssatz 1979 
1. Halbjahr 2. Halbjahr 

vH 

7 8 
1 ,25 3,375 
6,25 7,75 

6,25 7,625 
6, 125 6,875 

Zinssatz 1979 
2. Viertelj. 3. Viertelj .  

vH 

4,81 25 6,0625 

Zinssatz 1979 
bis 31.  X. bis 31 .  XII. 

vH 

4,825 4,125 

Fußnote ') bis '): Die durchschnittliche jährliche Gesamtbelasrung seit der Kreditaufnahme beträgt 

') 7,39308 vH 
') 2,27374 vH 
') 7,1741 vH 
') 6,98623 vH 
') 6,54747 vH 
.) 8,65925 vH 
') 5,70021 vH 
") Die durchschnittliche jährliche Gesamtbelastung seit der Kreditaufnahme ist gleich dem Zinssatz. 

Durchschnittlicher 
Zinssatz 1979 

7,5 
2,3125 
7, 1 25 

6,9375 
6,5 

Durchschninlicher 
Zinssatz seit der 
Kreditaufnahme 

7,3333 1) 
2,21 875 2) 
7, 125 3) 

6,9375 4) 
6,5 5) 

Durchschninlicher 
�. Viertelj. Durchschninlicher Zinssatz seit der 

Zinssatz 1979 Kreditaufnahme 

8,4375 
1 2,5 

6,03125 

Durchschnittlicher 
Zinssatz 1979 

4,3583 

8,63393 6) 
5,62857 7) 

o\u-chschninlicher 
Zinssatz seit der 
Kreditaufnahme 

4,3583 8) 

Kennzahlen zur Entwicklung der Staatsschuld 

59.8. 1  Die folgenden Aufstellungen vermitteln einen überblick über die Entwicklung der nichtfälligen 
Finanzschuld und des Schulden dienstes (Zinsen, Begebungskosten und Tilgungsaufwand) seit dem Jahre 1 967, 
und zwar sowohl in absoluten Zahlen als auch - bei der nichtfälligen Finanzschuld - bezogen auf die Summe 
der jeweiligen Bundesausgaben und der Einwohnerzahl bzw - beim Aufwand für den Finanzschuldendienst -
bezogen auf die Summe der jeweiligen Bundesausgaben und den Nettoertrag der nicht zweckgebundenen 
öffentlichen Abgaben : 
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59.8.2 

Summe der 
Zuwachs der Schuldquote Bundesausgaben Finanzschulden 

Finanzschulden Jahrliche Je Einwohner (laut Bunde,· in vH 
Stand der Finanzschulden Betrag in ,eit 31. Dez. 1957 Zuwachsrate in Oscerreich rechnung,ab,ehluß) der Summe der 

3m 31 .  Dezember Mill S in vH in Mill S in Mill S Bundesausgaben 

1957 . . . . . . . . . . . . . .  10 957 1 549 36 279 30,2 
1967 . . . . . . . . . . . . . . 34 579 216  18 , 1  4 722 76 407 45,3 
1968 . . . . . . . . . . . . . .  39 841 264 15,2 5 421 86 1 74 46,2 
1969 . . . . . . . . . . . . . .  43 603 298 9,4 5 914 93 194 46,8 
1970 . . . . . . . . . . . . . .  47 071 330 8 6 369 101 584 46,3 
1971 . . . . . . . . . . . . . .  46 778 327 0,6 6 274 1 12 567 41 ,5 
1972 . . . . . . . . . . . . . .  49 788 354 6,4 6 650 127 889 38,9 
1973 . . . . . . . . . . . . . .  56 182 413  12,8 7 504 141 150 39,8 
1974 . . . . . . . . . . . . . . 63 395 479 12,8 8 399 167 133 37,9 
1975 . . . . . . . . . . . . . . 100 417  8 16  58,4 13 370 196 697 51 , 1  
1976 . . . . . . . . . . . . . . 133 782 1 121 33,2 17 8 1 1  221 900 60,3 
1977 . . . . . . . . . . . . . .  164 581 1 402 23 21 880 236 658 69,5 
1978 . . . . . . . . . . . . . . 199 167 1 717 21 26 526 265 521 75 
1979 . . . . . . . . . . . . . . 230 899 2 007 15,9 30 771 288 134 80,1 

59.8.3 

Gesamtaufwand ( d 
Zinsen u Begebungs- Finanzschuldendienn Zinsen und Begebungs- Gesamtaufwand f d 

kosten f d Finanz- (Zin,en, Begebung,· Summe der Bundes- kosten in v H der Finanzschuldendienst 
,chuld (lt BRA) kosten u Tilgung) au'gaben laut BRA Summe der Bundesaus- in vH der Summe 

Jahr in Mill S in Mill S in Mill S gaben der Bundesausgaben 

1967 . . . . . . . . . . .  1 712 4 090 76 407 2,2 5,3 
1968 . . . . . . . . . . . 2 154 5 063 86 1 74 2,5 5,9 
1969 . . . . . . . . . . .  2 526 7 503 93 194 2,7 8,1 
1970 . . . . . . . . . . .  2 941 7 920 101 584 2,9 7,8 
1971 . . . . . . . . . . . 3 236 9 290 1 12 567 2,9 8,2 
1972 . . . . . . . . . . .  3 333 9 580 127 889 2,6 7,5 
1973 . . . . . . . . . . . 3 574 9 239 141 1 50 2,5 6,5 
1974 . . . . . . . . . . .  3 759 10 639 1 67 133 2,2 6,4 
1975 . . . . . . . . . . . 5 805 13 104 196 697 2,9 6,7 
1976 . . . . . . . . . . .  9 021 19 758 221 900 4,1 8,9 
1977' . . . . . . . . . . .  10 748 - 22 730 236 658 4,5 9,6 
1978 . . . . . . . . . . .  13 789 29 552 265 521 5,2 1 1 , 1  
1 979 . . . . . . . . . . .  1 5 737 33 727 288 1 34 5,5 1 1 ,7 

59.8.4 
Gesamtaufwand f d 

Gesamtaufwand f d Zinsen u Begebungs- Finanzschuldendienst 
Zinsen u Begebungs- FinanzschuldendienSt kosten in vH des in vH des Netto-

kosten f d Finanz- (Zin,en, Begebung,· Nettoertrag d nicht Nettoertrages der ertrages der nicht 
schuld (h BRA) koSten u Tilgung) zweckgebundenen oUent!. nicht 7weckgebundenen zweckgebundenen 

Jahr in Moll S in Mill S Abgaben in Mill S öffent!. Abgaben öffenu. Abgaben 

1967 . . . . . . . . . . 1 712 4 090 30 956 5,5 13,2 
1968 . . . . . . . . . . 2 1 54 5 063 36 442 5,9 13,9 
1969 . . . . . . . . . .  2 526 7 503 41 139 6,1 1 8,2 
1970 . . . . . . . . . . 2 941 7 920 46 1 1 5 6,4 1 7,2 
1971 . . . . . . . . . .  3 236 9 290 51 192 6,3 1 8,1  
1972 . . . . . . . . . . 3 333 9 580 59 452 5,6 16,1 
1973 . . . . . . . . . . 3 574 9 239 63 613  5,6 14,5 
1974 . . . . . . . . . . 3 759 10 639 79 143 4,7 13,4 
1975 . . . . . . . . . .  5 805 13 104 84 1 1 3  6,9 15,6 
1976 . . . . . . . . . .  9 021 19 758 91 337 9,9 2 1 ,6 
1977 . . . . . . . . . .  10 748 22 730 101 754 10,6 22,3 
1978 . . . . . . . . . .  13 789 29 552 106 865 12,9 27,6 
1979 . . . . . . . . . .  1 5 737 33 727 121  104 1 3  27,8 
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Kreditbedingungen 
der US-§-Schuldverschreibungen 1 975/11, 
der DM-Schuldverschreibungen 1 977 IIV und 
der sfr-Schuldverschreibungen 1 979/11 

60. 1 Wie aus Abs 59. 1 ersichtlich, hat der Bund 
im Berichtsjahr zur Bedeckung des Budgetabganges 
ua die sfr-Schuldverschreibungen 1 979/II im 
Nominale von 1 00 Mi l l  sfr begeben. In den Verträ­
gen betreffend d iese Schuldverschreibungen, d ie 
zunächst von einem österreich ischen Kreditinstitut 
und sodann von einem Gläubiger im Nahen Osten 
übernommen wurden, der bereits in den Jahren 
1 975 und 1 977 an der Kreditfinanzierung'des öster­
reichischen Bundeshaushalts mitgewirkt hatte, 
schienen vom RH schon früher kritisierte Kreditbe­
dingungen in zum Teil verschärfter Form neuerlich 
auf. Dies veranlaßte den RH, im folgenden die bis­
herigen Transaktionen des Bundes mit dem 
genannten Geldgeber zusammenfassend darzustel­
len. 

60.2. 1 . 1  Mit der durch Vermittlung einer öster­
reichischen Kreditunternehmung und unter Zwi­
schenschaltung einer Bank in einem westeuropä­
ischen Land als "Manager" vorgenommenen Pla­
zierung der US-§-Schuldverschreibungen 1 975/II 
im ennwert von 50 Mill US-§ (Schi l l inggegenwert 
zum damals maßgebenden Kassenwert 825 Mil l  S ;  
siehe TB 1 975 Abs 46.2.2. 1 )  bei dem eingangs 
erwähnten Gläubiger nahm der Bund zum ersten 
Mal den Kapitalmarkt des betreffenden Nahost­
staates in Anspruch. In dem d ie zunächst durch die 
westeuropäische Bank erfolgende Übernahme der 
Schuldverschreibungen regelnden Vertrag hatte der 
Bund als Schuldner ua der Bank gegenüber zu 
gewährleisten, daß er alle Umstände, welche für 
einen vorgesehenen Zeichner der Schuldverschrei­
bungen von Bedeutung sein könnten, dem Manager 
mitgeteilt habe. Für sämtliche durch eine Verlet­
zung dieser Garantieverpfl ichtung dem Manager 
oder den späteren Inhabern der Schu ldverschrei­
bungen erwachsenden Verluste, Verbindlichkeiten 
und Kosten hatte der Bund die Betreffenden schad­
und klaglos zu halten. 

60.2. 1 .2 Weiters waren nach den Ausgabebedin­
gungen der Schu ldver chreibungen deren Inhaber 
berechtigt, ua auch dann d ie unverzügliche Rück­
zahlung des Kapitals zu verlangen, wenn eine 
Schuld des Bundes wegen Verzuges vorzeitig fäl lig 
gestellt werde, wenn der Bund mit der Zahlung 
irgendeiner Schuld in Verzug gerate oder wenn er 
eine Leistung aus einer Garantie für eine Fremd­
währungsverpflichtung bei Fälligkeit nicht erbringe. 

60.2.2 Da d ie im Abs 60.2. 1 . 1  wiedergegebene 
Klausel des Übernahmevertrages so unbestimmt 
gehalten war, daß ihr nach Auffassung des RH kein 
greifbarer Inhalt entnommen werden konnte - eine 
auch nur entfernt ähnliche Bestimmung hatte sich 
bisher unter den Konditionen, zu denen Finanz­
schulden eingegangen wurden, nicht befunden -, 
ersuchte der RH das BMF um Bekanntgabe, was 
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konkret unter denjenigen Umständen zu verstehen 
sei, deren Mitteilung an den Manager der Bund 
gewährleistet habe. 

60.2 .3 Laut Mitteilung des BMF sollte diese 
Klausel dem Manager gewährleisten, daß alle wie 
immer gearteten Voraussetzungen vorhanden seien, 
um die zu 9 3/8 vH verzinslichen US-§-Schu ldver­
schreibungen 1 975/II zu übernehmen. Der Mana­
l?er habe diese al lgemein gehaltene Wendung des 
Ubernahmevertrages unbedingt gewünscht; seine 
Nichtannahme hätte das Zustandekommen der 
Kreditoperation gefährdet. Im Hinblick auf d ie 
Erschließung eines neuen und bisher unbekannten 
Kapitalmarkts für den Bund, die mit dieser Kredit­
operation gelungen sei, hätte auf die besonderen 
Wünsche der Kreditgeber Rücksicht genommen 
werden müssen. 

60.2.4 Obwohl d ieser Antwort der erbetene Auf­
schluß über den Inhalt der unklaren Vertragsbe­
stimmung nicht zu entnehmen war, sah der RH in 
Anbetracht der Einmaligkeit dieser Vorgangsweise 
zunächst davon ab) die Angelegenheit gegenüber 
dem BMF weiter zu verfolgen. 

60.3. 1 Erst im Jahre 1 977 kam es zu einer neuer­
lichen Inanspruchnahme des Kapitalmarktes des 
betreffenden nahöstlichen Staates. Unter Mitwir­
kung der bei den US-§-Schuldverschreibungen 
1 975/II vermittelnd tätig gewesenen österreichi­
schen Bank als Manager übernahm der eingangs 
erwähnte Geldgeber die DM-Schuldverschreibun­
gen 1 977/IV im Nominale von 1 00 Mi l l  DM 
(Schi l l inggegenwert zum damals geltenden Kassen­
wert 7 1 0  Mil l S ;  siehe TB 1 977 Abs 52 .2 . 1 . 1 ) .  Die 
Bedingungen dieser Kreditoperation stimmten mit 
jenen für die US-§-Schuldverschreibungen 1 975/II 
weitgehend überein. Sie enthielten sowohl - wört­
lich gleichlautend - die oben im Abs 60.2. 1 . 1  ange­
führte Garantieverpfl ichtung für den Bund als auch 
die im Abs 60.2 . 1 .2 erwähnten Ver.zugsfolgen, diese 
sogar noch in verschärfter Form, weil nun bei 
Nichterbringung jeglicher Leistung aus einer vom 
Bund übernommenen Haftung für von wem immer 
begebenen Wertpapieren, nicht nur bei solchen, d ie 
auf Fremdwährung lauteten, der Gläubiger berech­
tigt war, alle seine Forderungen aus den Schuldver­
schreibungen fäl l ig zu stellen. 

60.3 .2 . 1 Der RH wies das BMF darauf hin, daß 
sich auch unter Heranziehung der in Abs 60.2.3 
wiedergegebenen Stel lungnahme des BMF der vom 
Bund abzugebenden Garantieerklärung kein kon­
kreter Inhalt bei legen lasse. Diese Zusicherung 
diene nur dem Interesse der Gläubiger an verhält­
nismäßig leicht zu behauptenden Rücktrittsgründen 
bzw Schadenersatzansprüchen. Auch bei Berück­
sichtigung der vom BMF geltend gemachten Eigen­
heiten des Kapitalmarktes des betreffenden 
Nahoststaates erscheine eine Garantieklausel mit 
derart verschwommenen, maßgeblich vom Gläubi­
ger beeinflußbarem Begriffsinhalt aus .grundsätzli­
chen Überlegungen bedenklich, zumal die übrigen 
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Kreditbedingungen ohnedies eine umfassende Absi­
cherung der Gläubiger gewährleisten würden. Das­
selbe gelte von den Sanktionen, die sich an einen 
Zahlungsverzug des Bundes bei i rgendeiner seiner 
geldwerten Verpflichtungen einschließlich aller von 
ihm zugunsten von Wertpapieremissionen über­
nommenen Garantien knüpfen (sog "gross-default­
c1ause") .  . 

60.3.2.2 Da zudem der Erlös dieser Schuldver­
schreibungen sich nur auf etwa 1 ,6 vH des für das 
Haushaltsjahr 1 977 veranschlagten und durch Kre­
ditoperationen zu bedeckenden Gebarungsabgan­
ges von 43,5 Mil liarden S belief, empfahl der RH, 
gewissenhaft zu prüfen, ob in Hinkunft derartige, 
auf die Eigenheiten eines bestimmten ausländischen 
Kapitalmarktes zugeschnittene Sonderauflagen 
akzeptiert werden sollten. 

60.3.3 Zu diesen Feststel lungen und Empfehlun­
gen des RH gab das BMF keine Äußerung ab. 

60.4. 1 Die sfr-Schuldverschreibungen 1 979/II 
(siehe Abs 60. 1 ) ,  bei denen dieselben Kreditunter­
nehmungen als Manager und Gläubiger auftraten 
wie bei den DM-Schuldverschreibungen 1 977/ IV, 
wiesen unter ihren Konditionen neuerlich die mehr­
fach erwähnte, unter Schadenersatzsanktion ste­
hende Garantie des Bundes auf, daß alle für einen 
Inhaber der Schuldverschreibungen allenfalls 
bedeutsamen Umstände dem Manager mitgeteilt 
worden seien. Desgleichen enthielten sie die sog 
"gross-default-c1ause" . 

60.4.2 Der RH machte das BMF darauf auf­
merksam, daß sich die Frage, ob der Bund Kredit­
verträge mit derartigen, ihn als Schuldner diskrimi­
nierenden und in Anbetracht der Unbestimmbarkeit 
und Unbegrenztheit praktisch unerfüllbaren Aufla­
gen absch l ießen solle, nun mit noch größerer Deut­
lichkeit stelle. Die Aufnahme von Finanzschulden 
in den Jahren 1 975 - in dem der betrefffnde Kapi­
talmarkt erstmalig in Anspruch genommen wurde -
bis 1 979 werde ein Volumen von insgesamt 
237 Mil l iarden S erreichen. Davon seien 2,3 Mil­
l iarden S, also weniger als I vH, in dem betreffen­
den Nahoststaat plaziert worden, der somit für die 
Kapitalbeschaffung des Bundes nur ganz unterge­
ordnete Bedeutung besitze. Es sei wenig wahr­
scheinl ich, daß der Verzicht auf d iese Finanzie­
rungsquelle für den Bund mit Nachteilen verbun­
den sein würde und Beträge dieser Größenordnung 
zu denselben Geldbeschaffungskosten nicht auch 
anderweitig erhältl ich wären. 

60.4.3. 1 Das BMF entgegnete, die Kreditaufnah­
men in dem betreffenden Nahoststaat seien als 
Vorbereitungstransaktionen zu verstehen, die es 
ermöglichen sollen, wenn in Zukunft andere Kapi­
talmärkte nicht im erforderlichen Ausmaß zur Dek­
kung des Finanzierungsbedarfes des Bundes zur 
Verfügung stehen, al lfäl lige Ausgleichskreditopera­
tionen in kurzer Zeit abzuwickeln. 

60.4.3.2 Zur sog "gross-default-c1ause" bemerkte 
es, diese Klausel würde auch von Schuldnern erst­
klassiger Bonität akzeptiert und käme auch auf 
anderen Kapitalmärkten zur Anwendung. Ein zur 
Erfüllung aller seiner Verbindlichkeiten bereiter 
Schuldner sollte dieser Klausel nicht zu großen 
Wert beimessen, sofern er sich nicht für den Fall 
absichern wolle, einmal seinen Verpfl ichtungen 
nicht nachkommen zu können. Eine Weigerung, 
d iese Bestimmung anzunehmen, würde möglicher­
weise zu Mißverständnissen führen. 

60.4 .4. 1 . Der RH stellte hiezu fest, solange der 
ganz al lgemein gehaltene Hinweis des BMF auf all­
fällige zukünftige Schwierigkeiten des Bundes, 
seine Kreditbedürfnisse zu befriedigen, n icht kon­
kretisiert werde, sei eine Erörterung der Frage, weI­
che Bedeutung dem erwähnten nahöstlichen Kapi­
talmarkt in Zukunft zukommen werde und welcher 
Preis dafür vertretbar wäre, auf diesem Markt Fuß 
zu fassen, wenig sinnvol l .  Er hielt noch einmal fest, 
daß die von ihm kritisierten Bedingungen dem 
Bund praktisch unerfü llbare Pflichten auferlegen, 
weil sich der Umfang der für Inhaber von Schuld­
verschreibungen bedeutsamen Tatsachen, für d ie 
den Bund Berichtspfl icht gegenüber dem Manager 
treffe, auch nicht annähernd festlegen lasse und 
weil sich bei der unübersehbaren Anzahl der von 
den Organwaltern des Bundes für ihn eingegange­
nen Verpfl ichtungen aller Wahrscheinl ichkeit nach 
immer wieder Verzugsfälle ereignen würden. 

60.4.4.2 Was die Weigerung eines Schuldners 
betreffe, Vertragsbestimmungen dieses Inhalts zu 
akzeptieren, so sei nach Auffassung des RH nicht 
die Weigerung der Bonität abträglich, sondern die 
Annahme. Nur wer auf Kredit zu anderen Bedin­
gungen nicht mehr zählen könne, müsse sich näm­
l ich durch Abschluß eines vom Gläubiger praktisch 
nach Belieben aufkündbaren Vertrages in völlige 
Abhängigkeit von diesem begeben. 

60.5 In der Zwischenzeit hat der Bund im Jahre 
1 980 bei dem mehrfach erwähnten Geldgeber im 
Nahen Osten neuerlich einen Kredit zu weitgehend 
gleichartigen Bedingungen wie die US-§-Schuld­
verschreibungen 1 975/II ,  die DM-Schuldverschrei­
bungen 1 977/IV und die sfr-Schuldverschreibun­
gen 1 979/II aufgenommen. 

Der RH wird die Angelegenheit weiter behan­
deln. 

d) B u n d e s h a f t u n g e n  

Haftungsgebarung 1979 

61 . 1  Das Haftungsobligo des Bundes betrug am 
3 1 .  Dezember 1979 insgesamt 382 601 Mill S und war 
damit gegenüber dem Stand von 3 1 7  003 Mill S 
Ende 1978 um 65 598 Mill S oder 20,7 vH größer. 

Auf Haftungen kraft gesetzlicher Anordnung 
entfielen 57 772 Mill S und auf Haftungsübernahmen 
aufgrund gesetzlicher Ermächtigung des Bundesmini­
sters für Finanzen 324 829 Mill S. 

• 
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61.2 Im Berichtsjahr selbst hat der Bundesmini­
ster für Finanzen im Namen des Bundes Haftungen 
im Ausmaß von 127 956 Mill S übernommen. Dieser 
Betrag gliedert sich nach Wirtschafts zweigen wie 
folgt auf: 

Ausfuhrförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ausfuhrfinanzierungsförderung . . . . . . . . .  . 

Elektrizitätswirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Straßen bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Andere verstaatlichte Unternehmungen und 
Unternehmungen mit Bundesbeteiligung . . .  . 
Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . .  . 
Wasserwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Erdölbevorratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sonstige Wirtschaftszweige . . . . . . . . . . . . .  . 

Haftungs-

Mill 5 

82 579 
29 305 

649 
6 357 

3 079 
386 

2 33 1  
2 554 

716 

Zuwachs 
seit 3 1 .  Jahr 

obligo De7ember 1957 
Mill S vH 

1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 050 
1970 I) . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 614 419,6 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 062 506,3 
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 958 61 3,3 
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2 18  715,1  
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 192 897,4 
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 57 571 1 207,6 
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 408 1 596,3 
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 896 2 03 1 ,9 
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 7 003 2 530,7 
1 979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382 601 3 075,1 

2F 

6 1 .3 Diesem Zuwachs standen im Berichtsjahr 
Verminderungen um 71 520 Mill S gegenüber, so daß 
sich der Stand der auf gesetzlichen Ermächtigungen 
fußenden Haftungsübernahmen von 268 393 Mill S 
Ende 1978 um netto 56 436 Mill S oder 2 1  vH auf 
324 829 Mill S erhöhte. 

6 1 .4 Im Jahre 1979 entstanden dem Bund durch 
Schadenszahlungen und sonstige Kosten aus Haf­
tungsübernahmen Aufwendungen in Höhe von 
2 058 Mill S, ds um 858 Mill S oder 71 ,5 vH mehr als 
im Vorjahr ( 1978: 1 200 Mill S). Demgegenüber 
ergaben sich aus Entgelten und Rückersätzen 
Einnahmen von 1 501 Mill S, ds um 787 Mill S oder 
1 10,2 vH mehr als im Vorjahr ( 1978 : 7 14  Mill S). Es 
trat damit ein Abgang von 557 Mill S ein, der um 
71 Mill S oder 14,6 vH höher war als der des 
Vorjahres ( 1978 : 486 Mill S). 

61.5 Aus der nachstehenden übersicht ist die 
Entwicklung des Haftungsobligos zu ersehen : 

Summe der B\inde's- Summe des 
Quote ausgaben (h. Bun- Haftungsobligos 

Jährliche je Einwohner desrechnungs- in vH 
Zuwachsrate Osterreichs abschluß) der Summe der 

vH S Mill S Bundesausgaben 

1 730 36 279 33,2 
5 1 ,3 8 472 101 584 6 1 ,6 
16,7 9 799 1 12 567 64,9 
1 7,6 1 1  481 127 889 67,2 
1 4,3 13 1 1 8  1 4 1  150 69,6 
22,4 15 924 167 133 71 ,9 
3 1 , 1  20 980 196 697 80, 1 
29,7 27 204 22 1 900 92,1  
25,7 34 162 236 658 1 08,6 
23,4 42 220 265 521 1 19,4 
20,7 50 988 288 134 1 32,8 

I) Ab diesem Jahr sind im Haftungsobligo die jeweils am 3 1 .  Dezember bestehenden Verbinolichkeiten der Osrerreichischen Postsparkasse inbegriffen, für die der 
Bund gern S 1 Abs 2 des PostSparkassenge.etze. 1%9, BGBI Nr 458, haltet. 

Verwaltungs bereich des Bundesmini­
steriums für Land- und Forstwirtschaft 

' a )  N a c h t r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Milchwirtschaftsfonds 

62. 1 . 1  Hinsichtlich der Einführung einer Kosten­
steI lenrechnung (siehe TB 1 978 Abs 58 . 1 3) tei lte 
der Mi lchwirtschaftsfonds (kurz MWF) mit, daß 
derzeit aufgrund eines Beschlusses der Obmänner­
konferenz ein für die betriebswirtschaftliche Abtei­
lung des MWF geeigneter Mitarbeiter gesucht 
werde. Falls notwendig, werde entsprechend der 
Anregung des RH eine weitere personelle Aufstok­
kung ins Auge gefaßt werden. 

62. 1 .2 Der RH empfah l neuerlich, dem Gesetzes­
auftrag auf Einrichtung einer Kostenstei lenrech­
nung ehestens zu entsprechen. 

62.2 Der MWF stellte für die nächste Tagung 
der Revisoren des Fonds Maßnahmen in Aussicht, 
um den Ermessensspielraum der Prüfer des MWF 
gemäß der Anregung des RH möglichst einzu­
schränken ;  insb werde auch dem Grundsatz der 
Schriftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung bei 
der Ausarbeitung der Prüfungsberichte nunmehr 
Rechnung getragen werden (siehe hiezu TB 1 978 
Abs 58 . 1 7) .  

62 .3 Weiters hat der MWF in der Frage der 
sogenannten "Rückgabebetriebe" in Tirol (siehe 
TB 1 978 Abs 58 .23) die Aufhebung des vereinfach­
ten Abrechnungssystems beschlossen. Der MWF 
plant eine neue Sonderregelung, deren Übermitt­
lung der RH entgegensieht. 

62.4 Zur Erzeugung von Hartkäse aus Si lomi lch 
(siehe TB 1 978 Abs 58 .24) gab der MWF bekannt, 
er habe im Zuge der Erstel l ung neuer Produktions­
aufträge fü r alle Bearbeitungs- und Verarbeitungs-
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2 1 8  

betriebe ausdrückl ich darauf h ingewiesen, daß die 
von den Landwirten angelieferte Milch je nach 
Anordnung des MWF zur Erzeugung von Hart­
klse bzw zur Erfüllung der anderen Produktions­
aufträge zu verwenden ist. 

62.5 Der MWF hat auch dem RH die neuen 
Bestimmungen über Qual itätsabzüge für Milch und 
Milchprodukte (siehe TB 1 978 Abs 56.26) bekannt­
gegeben.  

62 .6 Zu einer weiteren Empfehlung des RH, die 
Verlegung der Kaseinerzeugung von Zwettl nach 
Königswiesen in die Wege zu leiten (siehe TB 1 978 
Abs 58 .33), erwiderte der MWF, daß dies kurzfri­
stig schwer zu erreichen sei ;  bei mittelfristigen und 
langfristigen Planungen würden aber die seitens des 
RH angestellten Überlegungen berücksichtigt wer­
den. 

62.7 Der Anregung des RH nach Neufestsetzung 
der Untersuchungsgebühren im Zentral laborato­
rium des MWF (siehe TB 1 978 Abs 5 8 .38) ist der 
MWF am 2 .  Oktober 1 979 nachgekommen. 

62.8 Zur eugestaltung der Versorgungsgebiets­
regelung (siehe TB 1 978 Abs 58 .40) hat der MWF 
dem RH den entsprechenden Beschluß der Ver­
waltungskommission vom 22. Juni 1 979 übermit­
telt. Demnach besteht nunmehr für gewisse Pro­
dukte (haltbargemachte Milch, Rahm bzw Milch­
getränke, Käse, Kasein) keine Versorgungsgebiets­
bindung. Für den Fall einer ichtbeachtung der 
Versorgungsgebietsregelung hinsichtlich der ver­
sorgungsgebietsgeregelten' Waren werden die im 
Marktordnungsgesetz 1 967 vorgesehenen Maßnah­
men ergriffen. 

62.9. 1 Der MWF hat des weiteren in  Form einer 
Übersicht dem RH bekanntgegeben, daß viele sei­
ner Anregungen zu Ersparnissen bzw höheren Ein­
nahmen geführt haben. 

62.9.2 Im einzelnen erhöhten sich die Einnahmen 
des MWF aufgrund der monatlichen statt viertel­
jährlichen Verrechnung der Preisausgleichsbeiträge 
des ÖMOLK im Jahre 1 979 um rd 730 000 S (siehe 
dazu TB 1 978 Abs 58 . 1 5) ,  infolge Vorschreibung 
\'on Verzugszinsen für zu spät entrichtete Aus­
gleich beiträge für die Jahre 1 977 und 1 978 um rd 
60 000 S (siehe TB 1 978 Abs 58 . 1 6), durch die Ver­
einbarung einer Inkassogebühr mit der Österreichi­
schen Milch-Informationsgesellschaft im Jahre 
1 978 um rd 1 380 000 S, durch die Verzinsung von 
Ratenzahlungen an den MWF in den Jahren 1 977 
und 1 978 um rd 1 020 000 S sowie infolge Erhö­
hung des Spesenersatzes für die Fachberatung 
durch die Bau- und Masch inenabtei lung des MWF 
im Jahre 1 978 um rd 90 000 S .  

62.9.3. Der Verkauf zweier Dienstkraftfahr­
zeuge erbrachte einen Rationalisierungseffekt im 
Jahre 1 978 von rd 500 000 S (siehe dazu TB 1 978 
Abs 58 .37). Weitere Ersparungen wurden erzielt 
infolge des Wegfalls der Bezahlung einer Lagerbut-

terprämie durch den MWF von jährl ich rd 
7 200 000 S (siehe TB 1 978 Abs 58 .45), infolge star­
ker Verringerung der vom MWF in den Tiefkühl la­
gern eingelagerten Mengen an Butter und Kündi­
gung von Buttertiefkühl lagern mit unzureichender 
Auslastungskapazität im Jahre 1 978 von rd 7 Mill S 
und im Jahre 1 979 von weiteren rd 1 1  Mi l l  S (siehe 
TB 1 978 Abs 58 .46), schließlich infolge Nichtbeset­
zung des Leiterpostens der Landesstelle Kärnten 
des MWF in Höhe von rd 570 000 S im Jahre 1 977 
sowie in  Höhe von rd 620 000 S im Jahre 1 978 
(siehe TB 1 978 Abs 58 .47). Hiezu kamen schließ­
lich noch verschiedene Ersparungen bei den Reise­
gebühren der Kommissionsmitglieder und Fondsbe­
diensteten (siehe TB 1 978 Abs 58 .37) . 

Gebarung der Landes-Landwirtschaftskammern mit 
den Mitteln des Bundes in den Jahren 1 975 und 

1 976 

Allgemeine Feststellungen 

63. 1 . 1  Im Zuge seiner Arbeiten zur Reorganisa­
tion des Förderungswesens aufgrund der Feststel­
lungen des RH und der Entschließung des Natio­
nal rates vom 1 2. März 1 979 (siehe TB 1 978 
Abs 57.9) hat das BMLF sechs Arbeitskreise mit 
den Aufgabenbereichen "Rechtliche Probleme der 
Förderung" , "Einzelbetriebliche Förderung" , 
"Infrastruktur", "Verwertung und Vermarktung", 
"Beratung und Bildung" und "Datenschutz" einge­
setzt. Diese Arbeitskreise sollen Vorschläge zur 
Reorganisation und Neuorientierung des Förde­
rungswesens unter weitgehender Berücksichtigung 
der Anregungen des RH erarbeiten,  d ie dann von 
der Arbeitsgruppe dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft vorgelegt werden. 

63. \ .2 Im Hinblick auf den inzwischen verstri­
chenen Zeitraum von mehr als einem Jahr ersuchte 
der RH, diese Arbeiten zu beschleunigen, so daß 
zumindest für das Jahr 1 98 1  mit einer Verwirkl i ­
chung der Reorganisationsvorschläge gerechnet 
werden kann. 

63.2 Das BMLF gab bekannt, daß es gemäß der 
. Empfehlung des RH (siehe TB 1 978 Abs 57.3) mit 

den Förderungsstellen Geschäftsführungsverträge 
abschließen werde. 

63.3 Zu den mehrfachen Empfehlungen des RH 
auf dem Gebiete des Personalaufwandes der Land­
wirtschaftskammern (kurz L WK) und des landwirt­
schaftlichen Beratungswesens teilte das BMLF mit, 
es sei derzeit mit der Bearbeitung der Empfehlun­
gen des RH auf den Gebieten Einkommensver­
gleich der Kammerbediensteten mit Bundesbedien­
steten, Pauschalierung der Vergütungssätze, Stel­
lenpläne, Systemisierungspläne und Abgrenzung 
der Tätigkeit der einzelnen Beratungskräfte befaßt 
(siehe SB 1 979 b Abs 1 1 .5 bis 1 1 . 1  0 und TB 1 978 
Abs 57.4) ; die diesbezüglichen Veranlassungen 
würden in den Sonderrichtl in ien für die Durchfüh-
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rung der landwirtschaftlichen Beratung und berufs­
bezogenen Erwachsenenbildung des Jahres 1 98 1  
ihren iederschlag finden. 

63.4 Auch auf dem Gebiete der "Landwirtschaft­
l ichen Regionalförderung" (siehe TB 1 978 
Abs 57.5) wird das BMLF bemüht sein, anläßl ich 
der Herausgabe der nächsten Sonderrichtlinien 
1 98 1  den Anregungen des RH zu entsprechen. 

63.5 . 1  Was den Aufgabenbereich Führung der 
Land- und forstwirtschaftlichen Betriebskarte 
betrifft (siehe TB 1 978 Abs 5 7 .6), gab das BMLF 
bekannt, daß es derzeit zwecks Neuverteilung der 
Arbeiten die erforderlichen Unterlagen überprüfe 
und mit den L WK abspreche. Für Niederösterreich 
liege bereits ein Konzept vor, das eine schrittweise 
Verringerung der Anzahl der mit der Betriebskarte 
befaßten Sachbearbeiter in den nächsten Jahren auf 
2 3  Bedienstete vors.ieht. 

63.5.2 Der RH ersuchte um Bekanntgabe des 
Ergebnisses der Arbeiten des BMLF mit dem Ziele 
einer Neuverteilung der Aufgabenbereiche bzw 
Verringerung des Personalstandes im gesamten 
Bundesgebiet. 

63.6 . 1  Zu den Empfehlungen des RH betreffend 
die Verwertungszuschüsse für Rinderexporte (siehe 
TB 1 978 Abs 57.7) erklärte das BMLF, die Ände­
rungsvorschläge stellten einen Teil grundsätzlicher 
agrarpolitischer Überlegungen dar, deren Durch­
führbarkeit es prüfen werde. 

63.6.2 Hiezu wies der RH auf den inzwischen 
verstrichenen Zeitraum hin und gab seiner Mei­
nung Ausdruck, daß die Frage der Gewährung von 
Bergbauernzuschüssen im Hinblick auf die nach 
wie vor auftretenden Fehlleitungen solcher Zuwen­
dungen ehestens geklärt werden sollte. 

EinzeUeststellungen bei den Landwirtschaftskammern 

63.7 Die vom RH bei der L WK für Oberöster­
reich bemängelte Aufnahme von sieben Beratungs­
kräften in die Liste der vom Bund geförderten 
Bediensteten (siehe SB 1 979 b Abs 3 . 3) hatte zur 
Folge, daß das BMLF sechs von ihnen nicht mehr 
als förderungswürdig im Sinne der Richtlinien 
betrachtete, während eine Beratungskraft künftig­
hin keine außerhalb der Beratungstätigkeit liegen­
den Arbeiten mehr besorgen wird. 

63.8 Bezüglich der Förderungswürdigkeit der 
Interessenten bei Güterwegbauten der L WK für 
Oberösterreich (siehe SB 1 979 b Abs 3 . 1 4) gab das 
BMLF bekannt, daß die Anregung des RH im Rah­
men der Arbeitsgruppe im BMLF zur Reorganisa­
tion des Förderungswesens erörtert werde. 

63.9 Die vom RH empfohlene Senkung der 
Anzahl der Betriebskartensachbearbeiter bei der 
L WK für Oberösterreich (siehe SB 1 979 b 
Abs 3.24) ist laut Mitteilung des BMLF in den letz­
ten Jahren bereits in den Bezirken Freistadt, Gmun­
den, Kirchdorf, Perg und Wels erreicht worden. 

2 1 9  

63 . 1 0  Hinsichtlich der Schlußscheine bei Rinder­
exporten in Oberösterreich (SB 1 979 b Abs 3 .29) 
gab das BMLF bekannt, daß gemäß der Empfeh­
lung des RH in den Sonderrichtlinien 1 979 die 
Vorlage einer Schlußscheindurchschrift als Erfor­
dernis verankert wurde. 

63. 1 1 . 1  Was die Exportauflage über das Alter der 
Tiere betrifft (L WK für Oberösterreich, 
SB 1 979 b 3 . 3 1 ) , teilte das BMLF mit, daß Träch­
tigkeitsnachweise wie auch Altersbestimmungen 
nur bei Direktverladekontrollen möglich seien. Da 
mit den Exportverladekontrollen die Amtstierärzte 
betraut wurden, könne man allfällige Fehler weder 
dem BMLF noch der L WK anlasten. 

63. 1 1 .2 Der RH erwiderte, sowohl das BMLF als 
auch die L WK hätten sich durch Stichproben zu 
überzeugen, daß die festgesetzten Auflagen von 
den Kontrollorganen (Amtstierärzten) ordnungsge­
mäß durchgeführt werden. Bei allfällig auftreten­
den Mängeln wären entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten, die eine geordnete Kontrolle sicherstel­
len. 

63. 1 2  Im Zusammenhang mit der Anerkennung 
nicht zustehender Verwertungszuschüsse bei der 
L WK für Oberösterreich (siehe SB 1 979 b 
Abs 3 . 32) erklärte das BMLF, daß die zu Unrecht 
von dem Handelsunternehmen bezogenen 
Zuschüsse über die L WK zurückgefordert würden. 

63. 1 3 . 1  Das BMLF hat zu dem Fal l des unbe­
rechtigten Bezuges von Bergbauernzuschüssen 
(L WK für Oberösterreich, SB 1 979 b Abs 3 . 3 3) mit­
geteilt, daß es erst das Ergebnis der gerichtlichen 
Untersuchung gegen den Vieheinkäufer vor Einlei­
tung disziplinärer und organisatorischer Maßnah­
men abwarten müsse. Im gegenständlichen Falle 
habe das BMLF die L WK ersucht, jenes Handels­
unternehmen, in deren Namen der Vieheinkäufer 
handelte, zu veranlassen, den Bergbauern die 
Zuschüsse auszubezahlen, ohne das Ergebnis der 
Verhandlung abzuwarten. 

63. 1 3 .2 Der RH erwiderte, er halte diese Verfü­
gung nicht für zweckmäßig und sinnvoll, da ein 
erheblicher Teil der vom Vieheinkäufer übernom­
menen und von Viehhandelsunternehmungen 
exportierten Rinder nicht von den in den Schluß­
scheinen angeführten Bergbauern stammten ; folg­
lich stehe diesen auch kein Bergbauernzuschuß zu. 
Er .ersuchte um Mitteilung, ob in dieser Angelegen­
heit auch die erforderlichen umfassenden Untersu­
chungen seitens des BMLF vorgenommen wurden 
und betonte, daß zur Vermeidung derartiger Vor­
fälle eine funktionierende Exportkontrolle, stich­
probenweise Rückfragen bei den Landwirten, Plau­
sibilitätskontrollen durch die L WK anhand der 
Betriebskarte sowie eine laufende Aufklärung der 
Landwirte über die Zuschußgewährung notwendig 
selen. 

63. 1 4  Zu der bemängelten Doppelüberweisung 
durch die L WK für Oberösterreich (siehe SB 
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1 979 b Abs 3.39) gab das BMLF bekannt, daß es im 
Wege von Richtlinien im Jahre 1 979 alle an den 
Förderungsmaßnahmen Beteiligten verpflichtet 
habe, widmungswidrige Zuschüsse verzinst zurück­
zuerstatten. 

63. 1 5 . 1  Zur Österreichischen Blumenwerbung 
(Wiener LWK, siehe SB 1 979 b Abs 4 .6) teilte das 
BMLF mit, daß nach seinen Informationen veran­
laßt worden wäre, in sogenannten PR-Sendungen 
ausdrücklich auf inländische Produkte hinzuwei­
sen. 

63. 1 5.2 Der RH erwiderte h iezu, daß der bloße 
Hinweis auf inländische Produkte in der Werbung 
unzureichend sei, da der Käufer in der Regel nicht 
unterscheiden kann, ob es sich um inländische oder 
importierte Waren handelt. 

63 . 1 6  Der Kritik des RH über die Bewil l igung 
einer Beihilfe und eines Agrarinvestitions-Kredites 
zur Errichtung einer Lager- und Verkaufshalle für 
Bedarfsartikel des Gartenbaues (Wiener L WK, 
siehe SB 1 979 b Abs 4 .7) werde das BMLF, wie es 
nunmehr mitteilte, bei der Erstellung der nächsten 
Förderungsrichtlinien entsprechen. 

63 . 1 7  Zur Frage der Auslastung des Betriebskar­
tensachbearbeiters bei der Wiener L WK (siehe SB 
1 979 b Abs 4.9) gab das BMLF bekannt, daß gern 
den Richtlinien ab dem Jahre 1 979 nur mehr die 
Personalkosten für eine halbtägig beschäftigte 
Kraft durch den Bund übernommen würden. 

63. 1 8  Zu den Prüfungsfeststel lungen des RH bei 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam­
mern Österreichs (kurz PK) auf dem Gebiete der 
Milchwerbung (siehe SB 1 979 b Abs 5 .4 und 5 .5) 
teilte das BMLF mit, daß nunmehr aufgrund der 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1 979 der Milchwirt­
schaftsfonds den Werbegroschen einzuheben und 
das Aufkommen aus diesem Werbekostenbeitrag 
der PK zu überweisen habe. 

63 . 1 9. 1  Wie das BMLF weiters mitteilte, habe es 
eine weitestgehende Überprüfung der Zweckmä­
ßigkeit der der PK gewährten Bundeszuschüsse für 
die Eierwerbung (siehe SB 1 979 b Abs 5.6) vorge­
nommen. Hiebei seien die unter den inländischen 
Produktionskosten liegenden Schwellenpreise, auf 
die beim Import abgeschöpft wird, d ie Ursache 
dafür, daß das Geflügelwirtschaftsgesetz, 
BGBI Nr 1 35 / 1 969, keinen vollen Schutz für die 
inländischen Produkte biete, weshalb Gemein­
schaftswerbemaßnahmen für Inlandseier erforder­
lich seien. Die besonderen Werbernaßnahmen für 
gewisse Markeneier wären notwendig, um im 
Kampf um Marktanteile den bisherigen Käufer­
kreis zu erhalten bzw neue Konsumenten zu errei­
chen. 

63 . 1 9.2 Hiezu erwiderte der RH, daß er es für 
zweckmäßiger halte, die Bestimmungen des Geflü­
gelwirtSchaftsgesetzes voll auszuschöpfen, als För­
derungsmittel des Bundes in Mill ionenhöhe für die 
Werbung bereitzustellen. 

63.20 Bei der Burgenländischen LWK hatte der 
RH die unzureichende Kontrolle der geförderten 
Baumaßnahmen auf dem Sektor des Landarbeiter­
wohnungsbaues durch die LWK bemängelt (siehe 
SB 1 979 b Abs 7. 1 4) .  Hiezu übermittelte das BMLF 
die Stel lungnahme dieser L WK, wonach seit der 
Überprüfung durch den RH vor Auszahlung des 
Baukostenzuschusses eine Kontrolle an Ort und 
Stelle vorgenommen werde. 

63.2 1 Den Empfehlungen des RH nach Verrin­
gerung der Anzahl der Betriebskartensachbearbei­
ter bei der Burgenländischen L WK (siehe SB 
1 979 b Abs 7. 1 8) wird das BMLF nach seiner Mit­
tei lung dadurch Rechnung tragen, daß es nach Aus­
scheiden der betreffenden Bediensteten in der Zen­
trale und im Bezirk Oberpullendorf für einen allfäl­
l igen Ersatz keine Bundesmittel mehr zur Verfü­
gung stellen werde. 

63.22 Bezüglich der Verwertungszuschüsse für 
Rinderexporte bei der Burgenländischen L WK 
hatte der RH eine bessere Kontrolle der Schluß­
scheine empfohlen (SB 1 979 b Abs 7.2 1 ) .  Hiezu 
erklärte das BMLF, daß es die Vorlage einer 
Durchschrift der Schlußscheine in den ab dem 
Jahre 1 979 geltenden Sonderrichtlinien verankert 
habe. 

63.23 Weiters gab das BMLF bekannt, daß es in 
der Angelegenheit "Identität der laut Schlußschein 
ab Hof angekauften mit den tatsächl ich exportier­
ten Tieren", in welchem Fall der RH mehrere Vor­
kommnisse bemängelt hatte (siehe SB 1 979 b 
Abs 7.22), keine ausreichende Stellungnahme der 
Burgenländischen L WK erhalten habe. Das BMLF 
werde daher die L WK ersuchen, über diese Fälle 
genauest zu berichten, und sodann hierüber dem 
RH Mitteilung machen. 

63.24. 1 Zum Punkt Verladekontrolle und Verla­
debestätigung bei der Burgenländischen L WK 
(siehe SB 1 979 b Abs 7.23) teilte das BMLF mit, 
daß in den Sonderrichtlinien die Auflagen über die 
Trächtigkeit gelockert wurden, da dem Landwirt 
aus Kostengründen eine Untersuchung der Träch­
tigkeit der zu exportierenden Rinder nicht zugemu­
tet werden könne. Was die Verladekontrolle durch 
Amtstierärzte betrifft, erwarte das BMLF noch eine 
Stellungnahme des BMGU in dieser Angelegenheit. 

63.24.2 Der RH wies darauf hin, daß in jenen 
Fällen, in denen die Ausfuhrgenehmigungen Aufla­
gen über die Trächtigkeit enthalten, ein brauchba­
rer Trächtigkeitsnachweis und somit auch eine 
Kontrolle erforderlich wären. 

63.25 Die bei der L WK für Kärnten beanstan­
dete Beratungskraft (siehe SB 1 979 b Abs 9.3) 
scheint laut Mitteilung des BMLF in der Standes­
rneIdung 1 979 nicht mehr auf. 

63.26 Zu den Feststel lungen des RH bei der 
L WK für Kärnten auf dem Förderungsgebiet Land­
wirtschaftl iche Geländekorrekturen (siehe 
SB 1 979 b Abs 9.6 bis 9.8) gab das BMLF bekannt, 
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daß diese bei einer Tagung im Jänner 1 979 mit den 
zuständigen Länderreferenten erörtert worden 
seien. Das BMLF habe den Referenten der Kärnt­
ner Landesregierung angewiesen, künftig die fachl i­
chen Richtlin ien genauestens zu beachten und den 
Empfehlungen des RH zu entsprechen. 

63.27 Hinsichtlich der Verladebestätigungen 
beim Export von Rindern bei der L WK für Kärnten 
(siehe SB 1 979 b Abs 9.22), teilte das BMLF mit, es 
habe das BMGU ersucht, eine Stellungnahme der 
Amtstierärzte zu den vom RH aufgezeigten Män-
geln einzuholen. . 

63.28 Zum Zwischenhandel mit Tieren (L WK 
für Kärnten, SB 1 979 b Abs 9.26) gab das BMLF 
bekannt, daß es in Entsprechung der Empfeh lung 
des RH in den Sonderrichtlinien 1 979 als Voraus­
setzung für die Erlangung des Bergbauernzuschus­
ses bei weibl ichen Rindern eine Haltedauer von 
mindestens einem Jahr, bei männlichen Rindern 
von mindestens einem halben Jahr vorgeschrieben 
habe. 

63.29 Die Kritik des RH bei der L WK für Salz­
burg über die Tätigkeit von :aeratungskräften (siehe 
SB 1 979 b Abs 1 0.3 und 1 004) hatte laut Mitteilung 
des BMLF zur Folge, daß drei Bedienstete ab 1 979 
aus dem Stande der Berater ausgesch ieden wurden. 

63 .30 Auch zu den Feststel lungen bei der LWK 
für Salzburg auf dem Gebiete der Landwirtschaftl i­
chen Geländekorrekturen (SB 1 979 b Abs 1 0.9 bis 
1 0. 1 1 ) wies das BMLF auf deren eingehende 
Besprechung bei der Tagung der Länderreferenten 
im Jänner 1 979 hin . Der Referent der LWK für 
Salzburg sei vom BMLF angewiesen worden, künf­
tig die fachlichen Richtl inien genauestens zu beach­
ten und den Empfehlungen des RH zu entsprechen. 

63.3 1 Zum Nachweis der Trächtigkeit beim Rin­
derexport (L WK für Salzburg, SB 1 979 b 
Abs 1 0.25) gab das BMLF bekannt, daß auf Verlan­
gen der Vertreter der Kammern, der Zuchtver­
bände und . der Tierzuchtabtei lung in d ie ab dem 
Jahre 1 979 geltenden Sonderrichtl inien keine 
Trächtigkeitsauflagen mehr aufgenommen wurden. 

63.32. 1 Die Einhebung von Exportgebühren bei 
Rinderausfuhren durch die LWK für Salzburg 
(siehe SB 1 979 b Abs 1 0 .3 1 )  wurde von dieser mit 
den Kosten für Fernsprecher, Reisegebühren und 
Kanzleibedarf begründet. Da die Gebühren auf 
freiwill iger Grundlage zwischen L WK und Händ­
lerschaft beruhen, seien sie auch der Einflußnahme 
des BMLF entzogen. 

63.32.2 Hiezu erwiderte der RH, daß das BMLF 
die Möglichkeit habe, Kammern, die Kontrollge­
bühren einheben, von der Aktion auszuschließen. 
Es könne nämlich erwartet werden, daß auch die 
Kammern ihren Beitrag zur Absatzförderung lei­
sten. 

63.33 . 1  Zu den Kälbertransporten von Tirol nach 
Salzburg (LWK für Salzburg, SB 1 979 b Abs 1 0 .36) 
nahm das BMLF die Bemängelung des RH zur 
Kenntnis. Es erklärte aber, daß der Transitverkehr 
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an  d ie  Veterinärvorschriften des Durchfuhrlandes, 
diesfalls Bayern, gebunden sei. 

63.33.2 Der RH bemerkte h iezu, daß die Richtli­
nien keine Vergütungen für die Beschau vorsahen 
und auch von den Kälbermästern weder beantragt 
noch nachgewiesen wurden. Das BMLF war daher 
n icht berechtigt, Kosten, die nicht beantragt und 
belegt wurden, durch höhere Transportkostenpau­
schalien abzudecken. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s  a u s  d e m  J a h r e 
1 9 7 9  

Vieh- und Aeischkommisssion beim 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

64. 1 Der RH hat in Entsprechung des Ersuchens 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
vom 1 3. Juli 1 979 gern § 1 Abs 4 RHG 1 948 in der 
Zeit vom 1 7. September bis 5 .  Dezember 1 979 d ie 
Gebarung der Vieh- und Fleischkommission beim 
BMLF und des BMLF, soweit sie gern Viehwirt­
schaftsgesetz 1 976, BGBI Nr 258,  idF der 
Nov 1 978, BGBI Nr 27Q, mit dem Aufgabenbereich 
der Vieh- und Fleischkommission zusammenhängt, 
überprüft. 

64.2. Das Prüfungsetgebnis wurde dem BMLF 
Ende Mai 1 980  zugestellt. 

64.3 Die Ste llungnahme des BMLF zu den Prü­
fungsmitteilungen des RH ist innerhalb der für d ie 
Beantwortung festgelegten Frist Ende August 1 980, 
dh nach Redaktionsschluß für diesen TB, beim RH 
eingelangt. In d iesem Zusammenhang teilte jedoch 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
m it, daß d ie Vieh- und Fleischkommission trotz 
Aufforderung zu den ihren Entscheidun.�sbereich 
betreffenden Feststel lungen noch keine Außerung 
abgegeben hat. 

64.4 Über das Ergebnis der gegenständl ichen 
Gebarungsüberprüfung wird der RH im Nachtrag 
zu d iesem TB berichten. 

Verwaltungs bereich des Bundesmini­
steriums für Bauten und Technik 

N a c h t.r ä g e  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Bundesstraßenverwaltung, Auflösung von 
Rücklagen (Bundesmineralölsteuer) 

65. 1 Der RH hat bereits wiederholt (zuletzt 
TB 1 978 Abs 6 1 )  darauf h ingewiesen, daß für den 
Ausbau der Bundesstraßen einerseits Fremdmittel -
zB Kreditoperationen aufgrund des Art VIIIa des 
Bundesfinanzgesetzes - aufgenommen, andererseits 
jedoch die für den Ausbau und die Erhaltung der 
Bundesstraßen zweckgebundenen Einnahmen aus 
der Bundesmineralölsteuer alljährlich in immer grö­
ßerem Umfang einer Rücklage zugeführt wurden. 
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Diese Rücklagen betrugen jeweils zum 1 .  Jänner 
Mill s 

1 977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 18  
1 978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 167 
1 979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 452 

Das BMF hat dazu die Ansicht vertreten, daß die 
Einnahmen aus der Bundesmineralölsteuer auf­
grund des Abrechnungsvorganges erst mit e inmo­
natiger Verzögerung zur Verfügung stünden ;  dh 
daß zum Jahresende zumindest die Dezember-Ein­
gänge einer Rücklage zugeführt werden müßten. 

Dem hat der RH entgegengehalten, daß das 
BMF in der Lage sein müßte, aufgrund der abgege­
benen Bundesmineralölsteuer-Voranmeldungen 
sowie entsprechender Abfragen bereits vor Ablauf 
e ines Haushaltsjahres von der Höhe dieser Steuer­
eingänge Kenntnis zu erlangen, um sie ihrer wid­
mungsgemäßen Verwendung zuzuführen. 

65.2 In einer im Dezember 1 979 stattgefundenen 
Besprechung zwischen Vertretern des BMF und des 
RH kam es diesbezüglich zu einer weitgehenden 
Annäherung der Standpunkte; das Ergebnisproto­
kol l über diese Sitzung wurde dem RH-Ausschuß 
des Nationalrates in dessen Sitzung am 1 6. Jän­
ner 1 980 zur Kenntnis gebracht. 

Das BMF verwies vorerst darauf, daß es sich bei 
der Frage der Rücklagenbildung und Zuweisung 
der Mittel, aber auch bei den Schuldenaufnahmen 
für den Bundesstraßenbau vor al lem auf die Anga­
ben des BMBT stützen mußte. Dieses hatte insb zu 
der Frage, wieweit die Jahresrestbeträge in den Fol­
gejahren für neue Vorhaben zur Verfügung stün­
den, jeweils glaubhaft versichert, daß diese Mittel 
bereits "verplant" gewesen seien. Diese Absichten 
des BMBT hätten jedoch offenbar nicht verwirk­
l icht werden können, so daß die nicht verbauten 
Reste aus Einnahmen der Bundesmineralölsteuer 
angestiegen sind. 

Es wurde einvernehmlich festgehalten, daß durch 
Maßnahmen des BMBT eine allmähliche Verringe­
rung des hohen Standes an nicht verbrauchten 
Resten erreicht werden müßte. Außerdem wäre 
eine Verbesserung des EDV-Systems zur zeitge­
rechten und genauen Erfassung der für den Bun­
desstraßenbau zweckgebundenen Steuereingänge 
anzustreben. Vor allem sollte aber das Informa­
tionssystem des BMBT in Hinkunft genauere 
Unterlagen liefern, die über den aktuellen Stand 
des Baugeschehens und dessen finanzielle Auswir­
kungen und damit den Mittelbedarf Aufschluß 
geben. Weiters könne die rechtzeitige Bereitstel­
lung der Mittel für die Bundesstraßenverwaltung 
(Neubau, Erhaltung, Schuldentilgung usw) - sei es 
aus laufenden Einnahmen oder aus Kreditoperatio­
nen - auf weite Sicht nur aufgrund langfristiger 
sowie detai l lierter mittelfristiger Ablaufplanungen 
erfolgen. 

Der RH wies in d iesem Zusammenhang darauf 
hin, daß trotz mehrfacher Betreibungen das BMBT 
bisher keine Unterlagen über mittelfristige Bau-

und Finanzierungsabsichten zur Verfügung gestellt 
hat. In Ermangelung solcher Unterlagen hatten 
Beamte des BMF von sich aus mit den Bundeslän­
dern Fühlung aufgenommen, um sich auf diese 
Weise einen Überblick über die Bauabsichten zu 
verschaffen. 

65.3 Dem Amtsbehelf zum Bundesfinanzge­
setz 1 979, IU. Teil, Beilage X ("Langfristiges Inve­
stitionsprogramm des Bundes") sind zu den Ansät­
zen des Straßen baues keinerlei Einzelheiten zu ent­
nehmen. Das BMF bemerkte in seinen Erläuterun­
gen zu diesem "Investitionsprogramm", daß dessen 
,,Aussagekraft ... sehr unterschiedlich" sei. Während 
in einigen Bereichen die Projektgliederung (also 
auch -planung) weitgehend erreicht sei, "sind die 
Angaben bei anderen Kapiteln so allgemein gehal­
ten (Anlagen), daß daraus nicht e inmal entnommen 
werden kann, ob es sich um Bau- oder Ausrü­
stungsinvestitionen, geschweige denn, um welche 
Projekte es sich handelt". Das BMF bemerkte 
dazu, daß diese "Darstel lung aber nicht die Infor­
mation gibt, wie sie sich der Gesetzgeber vorstel lt 
und wünscht" und stellte eine "Erhöhung des 
Informationsgehaltes" in Aussicht. 

65.4 Der RH ersuchte in weiterer Folge das 
BMBT neuerlich um Vorlage des seit Jahren ver­
sprochenen m ittelfristigen Ausbau- und Finanzie­
rungskonzeptes für den Bundesstraßenbau sowie 
des im Oktober 1 979 angekündigten "Mehrjahres­
finanzplanes". Letzterer sollte auch Aufschluß über 
Vorbelastungen durch die Straßenbau-Sonderge­
seilschaften sowie über die Kosten für Betrieb und 
Erhaltung des bestehenden Straßennetzes geben. 

65.5 Mitte 1 980 legte das BMBT sodann einen 
"Mittelfristigen Finanzplan für Autobahnen" und 
ein "Sofortprogramm Schnellstraßen" vor. Für den 
Autobahnbau wurde auch e ine "Ermittlung fehlen­
der Finanzmittel" sowie Vorschläge für deren 
Bedeckung für die Jahre 1 980 bis 1 984 ausgearbei­
tet, die auf der Ausgabenseite auch die Kosten für 
Erhaltung udgl sowie Rückzahlungen aus Sonderfi­
nanzierungen und Verpflichtungen an Sonderge­
sellschaften ausweisen. In den nach Bundesländern 
gegliederten Aufstel lungen werden die Bauabsich­
ten bei den Autobahnen mit Angabe der Strecken­
längen, des Ausbaugrades, des voraussichtlichen 
Baubeginnes und der Fertigstel lung sowie der 
jeweiligen Gesamtbaukosten und Jahresausgaben­
Beträge bis e inschließlich 1 989 angeführt. 

Das "Sofortprogramm" für Tei le der Schnel lstra­
ßen umfaßt - abgesehen von e inigen Straßenzügen, 
die vorfinanziert werden - den Zeitraum von 1 980 
bis höchstens 1 987. Angaben über den Aufwand für 
Erhaltung, Rückzahlungen aus Sonderfinanzierun­
gen und Verpfl ichtungen an eine Sondergesel l­
schaft sowie ein Bau- und Finanzierungskonzept 
der Bundesstraßen B sind noch ausständig. 

Das BMBT bezeichnete die beiden vorgelegten 
Programme als "Entscheidungshilfen für den inter­
nen Gebrauch" und stellte eine Erweiterung der 
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mittelfristigen Ausbau- und Finanzplanung in Aus­
sicht. 

65.6 Der RH nahm die nunmehrigen Aktivitäten 
des BMBT zur Kenntnis und wird über die erfor­
derlichen Vervol lständigungen weiter berichten. 

Bundesgebäudeverwaltungen (BGV) I und 11, 
Organisation 

66. 1 .  Der RH hat in den TB 1 972, 1 976 und 
zuletzt im TB 1 978 (Abs 59. 1 )  auf den Umstand 
verwiesen, daß zwei Bundesgebäudeverwaltungs­
Organisationen (BGV I und BGV Il) nebeneinan­
der bestehen, die, nach Mitteilung des BMBT, 
"inhaltlich völlig gleichgeartete, lediglich organisa­
torisch getrennte Aufgaben" zu erfüllen haben . 

66.2. Der RH hat das BMBT wiederholt um Mit­
teilung von Gründen ersucht, die für diese Organi­
sationsform maßgebend sind. 

66.3. Im April 1 977 gab das BMBT bekannt, daß 
eine Kommsission die Organisationsform überprü­
fen und Vorsch läge für eine Verbesserung der 
Struktur erstatten soll. 

Mit Schreiben vom 9. Juli 1 980 gab das BMBT 
bekannt, daß der Bericht der Kommission erst 
kürzlich dem Bundesminister für Bauten und Tech­
nik übergeben worden sei. Eine Entscheidung sei 
daher noch nicht mögli�h gewesen. 

66.4. 1 Der RH hat in diesem Zusammenhang 
daran erinnert, daß gern Art 104 Abs 2 B-VG die 
Besorgung der Geschäfte des staatlichen Hoch­
baues den Landeshauptmännern übertragen wurde 
(Verordnung des BMBT vom 1 9 . Oktober 1 967). 
Mit Ausnahme von Wien sind die BGV I-Dienst­
stellen daher als Landesdienststellen eingerichtet; in 
Wien besteht allerdings eine bundesunmittelbare 
BGV I. 

66.4.2 eben dieser Organisation besteht die 
BGV Il mit ihren bundesunmittelbaren Baudirek­
tionen in Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg und 
Innsbruck. 

66.4.3 Für Belange des mi l itärische Bauwesens 
sind aber auch im BMLV Dienststellen eingerichtet 
und zwar: das Heeres-Bau- und Vermessungsamt 
mit 3 Abteilungen und das Amt für Landesbefesti­
gung mit ebenfalls 3 Abtei lungen. 

Der RH hat im TB 1 972 unter Abs 44. 1 auf die 
Entstehung der BGV Il als Nachfolgeorganisation 
der Heeresbauverwaltung der "ersten Republik" 
hingewiesen. Nach wie vor ist die BGV II mit 
Angelegenheiten des mil itärischen Bauwesens 
befaßt. 

66.4.4 Die Vielzahl der Organisationseinheiten, 
die für den staatl ichen Hochbau insb im Bereich 
des mil itärischen Bauwesens eingerichtet sind, 
erschwert eine ökonomische Verwaltungstätigkeit. 

66.4.5 Der RH wird die Frage der Organisation 
im Bereich der Bundesgebäudeverwaltungen weiter 
behandeln. 
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Veranschlagung von Ausgaben für den Hochbau 

67. 1 Schon im TB 1 972 hatte der RH unter Abs 
77.20 ausgeführt, daß das ausschließliche Verfü­
gungsrecht über sämtliche im jeweiligen Bundesfi­
nanzgesetZ für die Besorgung der Angelegenheiten 
des staatlichen Hochbaues vorgesehenen Aus­
gabenermächtigungen dem Bundesminister für 
Bauten und Technik zusteht. Er empfahl daher, die 
beim Kap 12 veranschlagten und verrechneten Mit­
tel für Schulbauten in Hinkunft entsprechend der 
institutionellen Gliederung des Bundeshaushaltes 
beim Kap 64, Bauten und Technik, einzuordnen. 

67.2 In den Tätigkeitsberichten 1 973 (Abs 87.2),  
1 974 (Abs 82. 1 ) , 1 976 (Abs 55.4) und 1 977 (Abs 63) 
hat der RH weiters aufgezeigt, daß Ausgabener­
mächtigungen für Bauvorhaben der Unterrichtsver­
waltung nach wie vor beim Kap 1 2  veranschlagt 
wurden. 

Der angeregten Änderung bezüglich der Veran­
schlagung der Ausgabenermächtigungen für Bau­
vorhaben der Unterrichtsverwaltung wurde bisher 
noch nicht entsprochen. 

Wohnhauswiederaufbaufonds 

68. 1 .  Anläßlich der Überprüfung der Gebarung 
des Wohnhauswiederaufbaufonds (WWF) beim 
BMBT wurde vom RH in Zusammenhang mit 
einem Wohnhaus in 1 020 Wien, im Jahre 1 976 ein 
Rechenfehler in Höhe von 1 00 000 S zugunsten 
eines Wohnungseigentümers festgestellt. 

68.2 .  Der RH empfahl hierauf die ehestmögliche 
Hereinbringung des Betrages. 

68.3. Das BMBT teilte nunmehr mit, daß der 
betreffende Wohnungseigentümer nach Veräuße­
rung der Wohnung mit vorerst unbekanntem Auf­
enthaltsort verzogen gewesen sei ; erst nach 
umfangreichen Erhebungen konnte er in München 
ausgeforscht werden. Der seinerzeitige Wohnungs­
eigentümer habe die Rechtmäßigkeit der Nachfor­
derung in Höhe von schließlich insgesamt 
1 85 1 40 S anerkannt und mit der Abstattung in 
Form von Ratenzahlungen begonnen. 

Bundesmobilienverwaltung 

69. 1 . 1  Der RH hat im TB 1 978 Abs 60. 1 ,  emp­
fohlen, die Beschreibung des Tätigkeitsumfanges 
der Bundesmobilienverwaltung (BMob V) unter 
Berücksichtigung der Kompetenzregelung des Bun­
desministeriengesetzes 1 973 neu zu fassen. 

69. 1 . 2  Die vom RH beanstandete "Dienstanwei­
sung" aus dem Jahre 1 948 ist aber weiterhin in 
Kraft. Das BMBT hat in der Zwischenzeit ledigl ich 
einen Entwurf ausgearbeitet, in dem der Aufgaben­
bereich der BMob V neu festgelegt wird. 

69. 1 . 3 Der RH legte dem BMBT neuerlich nahe, 
den Aufgabenbereich dieser ihm nachgeordneten 
Dienststelle verbindlich zu regeln. 
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69.2. 1 Im TB 1 978  hat der RH unter Abs 60.2 
beanstandet, daß die von der BMob V geführten 
Inventaraufschreibungen nicht geeignet sind, den 
Umfang des durch die BMobV verwalteten Inven­
tars vollständig und geordnet wiederzugeben. 

69.2.2 Ende 1 979 gab das BMBT bekannt, eine 
umfassende Bestandsaufnahme sei bereits in Angriff 
genommen worden. Auch werde eine Trennung des 
Inventars in kunsthistorisch wertvolle Objekte und 
Gebrauchsgegenstände erfolgen, wobei die erstge­
nannten in einem Sonderinventar geführt werden 
sollen. 

69.2.3 Im Interesse der Sicherung der Vermö­
genswerte des Bundes wird der RH den Fortgang 
der Arbeiten im Auge behalten. 

69.3. 1 Der RH hat im TB 1 978 unter Abs 60.3 
beanstandet, daß die Lagerung der in der ehemali­
gen Hoftafel- und Silberkammer untergebrachten 
Gegenstände unbefriedigend ist; auch wurde eine 
Bestandskontrolle im Hinblick auf die im Abs 60.4 
des TB 1 978  angeführten Bestandsdifferenzen emp­
foh len. 
, 69 .3 .2 Die BMobV hat zwar diesbezügliche 

Maßnahmen . an.�ekündigt, doch ist vorerst eine 
grundlegende Anderung der unbefriedigenden 
Lage nicht eingetreten. 

69.3.3 Der RH legte daher der Dienststelle noch­
mals nahe, für eine ordnungsgemäße Lagerung der 
Bestände der Hof tafel- und Silberkammer sowie 
für eine Inventarführung nach den Richtlinien für 
die Inventar- und Materialverwaltung (RIM) zu 
sorgen. 

69.3.4 In einer weiteren Stellungnahme teilte die 
BMob V nunmehr mit, eine Gesamterfassung der 
Bestände der Silberkammer, in deren Verlauf auch 
die vom RH festgestellten Mehr- und Minderbe­
stände geklärt werden sollen, sei in die Wege gelei­
tet worden. Eine Nachforschung nach Gegenstän­
den, die seinerzeit an Einzelpersonen verliehen 
worden waren, sei auf Anregung des RH zwar auf­
genommen worden, bisher jedoch ohne Erfolg 
geblieben. 

69.4. 1 Der RH hat im TB 1 978  Abs 60. 1 4, 
berichtet, daß die BMob V die ihr zur Verfügung 
stehenden Ausgabenermächtigungen für Anlagen in 
den letzten Jahren jeweils gegen Jahresende vor 
allem für den Ankauf von Teppichen verbraucht 
hat. Er hat auch beanstandet, daß diese Anschaf­
fungen ausschließlich bei einem einzigen Unterneh­
men ohne Einholung von Vergleichsangeboten 
erfolgt sind. Die BMobV hat dazu mitgeteilt, es 
seien historisch wertvolle, bzw seltene Stücke ange­
kauft worden, für die Preisvergleiche nicht möglich 
gewesen seien . Die Teppiche sollten für Repräsen­
tationszwecke und die Ausgestaltung von Amtsräu­
men dienen. 

69.4.2 In einer weiteren Stel lungnahme bezeich­
nete die BMobV die Teppiche als "von hoher und 

höchster antiker Qualität und alter Provenienz" . 
Diese Stücke seien von dem Unternehmen zu "Son­
derkonditionen" abgegeben worden. 

69.4.3 Der RH h ielt diesen Ausführungen entge­
gen, daß es sich bei den angekauften Teppichen um 
Gebrauchsware gehobener Qualität gehandelt 
habe, für die in Wien ein ausreichendes Angebot 
bestehe ; Preisvergleiche wären daher möglich 
gewesen. Der RH wies auch darauf hin, daß der 
BMobV für den Ankauf historisch wertvoller Ein­
zelstücke zum Zweck einer Teppichsammlung jeg­
liche Zuständigkeit fehle. 

69.4.4 Die BMobV gab in einer weiteren Stel­
lungnahme bekannt, sie werde in Hinkunft entspre­
chend dem Gebot der Sparsamkeit die Notwendig­
keit des Ankaufs von Teppichen genauestens über­
prüfen. 

Verwaltungs bereich des Bundesmini­
steriums für Verkehr 

P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m  J a h r e 
1 9 7 9  

Fernmeldebetriebsamt Salzburg 

70. 1 Das Fernmeldebetriebsamt (FBA) hat seinen 
Sitz in Salzburg, Alpenstraße 5, und ist in allen 
technischen und betrieblichen sowie in bestimmten 
personellen Belangen (Systemisierung, Organisa­
tion udgl) der Post- und Telegraphendirektion 
(PTD) für Oberösterreich und Salzburg in Linz 
unmittelbar, in allen übrigen personellen Belangen 
dem PoSt- und Telegrapheninspektorat (PTI) Salz­
burg unterstellt. Der örtliche Wirkungsbereich 
erstreckt sich im wesentlichen auf das Bundesland 
Salzburg. Die sachliche Zuständigkeit des FBA 
umfaßt den Betrieb aller technischen Einrichtungen 
für den Fernsprech- und Telegraphenverkehr sowie 
zur Übermittlung von Rundfunk- und Fernsehpro­
grammen. Außerdem obliegt dem FBA die Funk­
überwachung. 

Die Gesamtzahl der Hauptanschlüsse belief sich 
zum Jahresende 1 978  auf rd 109 000. Mit einer 
Hauptanschlußdichte von 25,47 bzw einer Sprech­
steIlendichte von 40,4 1 auf 1 00 Einwohner lag 
Salzburg unter den Bundesländern außer Wien an 
erster Stelle. Im Jahre 1 978  wurden im Bereich die­
ses Bundeslandes 10 070 Hauptanschlüsse neu 
errichtet. Die Warteliste zum Ende des Jahres 
betrug 7 27 1 .  

Der Personalstand betrug zum I .  Septem­
ber 1 978 570 Bedienstete. 

Personal- und Sozialwesen 

70.2. 1 Aufgrund des im Fernmeldegesetz veran­
kerten Aufsichtsrechtes des Bundes über die Funk­
anlagen bzw der im Internationalen Fernmeldever­
trag bestehenden Verpflichtung zu einer fernmelde-
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behördl ichen Aufsicht, betreibt die PTV die Funk­
überwachungsstel len (FÜST). Diese sind den FBA 
unterstellt und befinden sich in Bregenz, Graz, 
Innsbruck, Kbgenfurt, Linz, Salzburg und Wien. 
Insb obliegen ihnen die Aufsicht über bewill igte 
Funkanlagen, die Ausforschung unbefugt errichte­
ter bzw betriebener Anlagen, verschiedene Kon­
trolltätigkeiten wie auch die Vormerkhaltung der 
Frequenzen und Daten. 

Wegen der raschen Entwicklung der Funktech­
nik wurde nach jahrelangen Vorarbeiten im Jahre 
J 974 eine neue Personalbemessungsgrundlage 
(PBG 500) auf einer Punktebasis zur Ermittlung 
der Zahl der Sol l-Arbeitsplätze (Systemstand) in 
Kraft gesetzt. Bei der FÜST Salzburg betrug der 
Systemstand im Jänner 1 978 28  Arbeitsplätze. Im 
Herbst desselben Jahres waren hievon jedoch nur 
14 besetzt, der Iststand lag also um 50 vH unter 
dem Sol l .  In diesem Zusammenhang ist darauf zu 
verweisen, daß eine von der GD veranlaßte Erhe­
bung schon im Jahre J 977 ergeben hatte, daß im 
Durchschnitt aller FÜST der Personalunterstand rd 
40 vH betrug. 

70.2.2 Wie der RH feststellte, wurde in Salzburg 
trotz des hohen Hundertsatzes an unbesetzten 
System-Arbeitsplätzen und bei verhältnismäßig 
geringen Überstundenleistungen der Dienst der 
FÜST im wesentlichen klaglos abgewickelt. Dieser 
Sachverhalt rechtfertigte die Schlußfolgerung, daß 
die PBG 500 offenbar nicht den praktischen 
Erfordernissen entspricht. 

Im Hinblick auf die Bedeutung, welche wirklich­
keitsnahe Systemstände für die Erstel lung des Stel­
lenplanes besitzen, empfahl der RH, dem tatsächli­
chen Arbeitsplatzbedarf entsprechende Besetzungs­
grundlagen auszuarbeiten. 

70.2.3 In der Stellungnahme wies die Generaldi­
rektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
(GD) auf verschiedene Arbeitsrückstände bei der 
FÜST Salzburg hin. Sie tei lte mit, daß ein neuer 
Entwurf der PBG 500 bereits ausgearbeitet worden 
sei und derzeit beim Zentralausschuß in Behand­
lung stehe. Dieser Entwurf beinhalte einerseits eine 
Herabsetzung der Anzahl der Arbeitsplätze und 
andererseits eine Anpassung der einzelnen Bereiche 
einer Funküberwachungsstelle an die betrieblichen 
Erfordernisse. Vorgespräche mit dem Zentralaus­
schuß der Personalvertretung hätten bereits stattge­
funden. 

70.3. J Das EDV-gestützte Fernschreibinstand­
haltungs-Informationssystem (FSI) ist ein umfas­
sendes Betriebsinformationssystem für den Bereich 
der Fernschreibtechnik. Es erfaßt die Arbeitszeiten 
für die einzelnen Tätigkeiten des Außen- und 
Innendienstes und gesondert die Wegzeiten ;  ferner 
weist es die Störwerte je Apparat und eine Reihe 
anderer für den Betrieb wichtiger Daten aus. Das 
FSI hat zu einer wesentlichen Rationalisierung der 
Fernschreiberinstandhaltung geführt. 
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70.3.2 Wie der RH feststellte, betrug im Septem­
ber 1 977 der Arbeitszeitbedarf anstatt der in der 
PBG vorgesehenen Zeitwerte je Apparat und 
Kalenderjahr von 47 Stunden tatsächlich im Mittel 
nur 22 Stunden, um die gebotene Betriebsgüte auf­
recht zu erhalten. Er empfahl daher, mit Nach­
druck die Anpassung der veralteten Zeitwerte an 
den mittels des FSI-Systemes festgestel lten tatsäch­
l ichen Arbeitszeitbedarf zu betreiben. 

70.3 .3  Nach Mitteilung der GD sei mit Dienstan­
weisung vom 1 8 . Oktober 1 979 die PBG Nr 25 1 ,  
Ausgabe Oktober J 979, mit einem Zeitwert von 
25 Stunden/Jahr in Kraft gesetzt worden. 

70.4. 1 Die Bewertung von Systemposten nach 
den PBG für den Fernmeldedienst hängt vielfach 
von bestimmten Beständen an technischen Einrich­
tungen bzw von auf dieser Grundlage errechneten 
Punktezahlen oder einer bestimmten Anzahl nach­
geordneter Arbeitsplätze ab. Diese Art der Bewer­
tung hat den Bedürfnissen der Betriebsführung im 
al lgemeinen entsprochen, solange diese in  Ämtern 
herkömmlicher Bauart erfolgte. Mit dem raschen 
Übergang zu programmierbaren elektronischen 
Einrichtungen und der Einführung eines personal­
sparenden komplexen Betriebs- und Verkehrsüber­
wachungssystemes tritt eine qualitative Verände­
rung ein. Die hauptsächliche Auswirkung auf den 
Personalsektor besteht darin, daß zwar oft erheb­
l ich weniger, dafür aber an verschiedenen Stellen 
höher qualifiziertes technisches Personal benötigt 
wird. 

70.4.2 Nach Ansicht des RH werden in Hinkunft 
bei der Postenbewertung im technischen Dienst in 
stärkerem Maße auch qualitative Merkmale zu 
berücksichtigen sein. Andererseits hat die techni­
sche Weiterentwicklung auch manche Tätigkeiten 
vereinfacht oder zur reinen Routine werden lassen ; 
bspw tritt anstel le einer Reparatur bloß der Aus­
tausch funktionsunfähig gewordener Teile oder 
liegt bei der Tätigkeit am Prüf tisch, nunmehr eine 
überwiegend automatisierbare Tätigkeit vor. 

70.4.3 Wie die GD mitteilte, sei bei den in letzter 
Zeit getroffenen Maßnahmen bereits vom Grund­
satz, die Bewertung von Arbeitsplätzen nur von der 
Anzahl der technischen Einrichtungen bzw der 
unterstellten Bediensteten abhängig zu machen, 
abgegangen worden ; es hätten daher immer mehr 
technisch qualitativ hochwertige Merkmale Berück­
sichtigung gefunden. 

70.5 . 1 Im Bereich des FBA besorgt das Fernamt 
Salzburg den Fernsprechvermittlungsdienst und das 
Telegraphenamt den Telegrammvermittlungsdienst. 
Der Systemstand dieser Dienststel len umfaßte zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung zusammen 
58 Arbeitsplätze der Verwendungsgruppen B und 
C. Wie der RH feststellte, wurden bei diesen Ver­
mittlungsdiensten Überstunden nicht nach Maß­
gabe der tatsächlichen zeitlichen Mehrleistungen 
ermittelt und bezahlt, sondern aufgrund der Perso-
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nalausfälle (Krankheit usw)errechnet und als soge­
nannte "fiktive Überstunden" infolge höherer 
Arbeitsdichte abgegolten. 

70.5.2 Der RH hat bereits an läßlich seiner Geba­
rungsüberprüfung der Telegr�phenzentralstation 
Wien die Rechtsmeinung vertreten, daß die Abgel­
tung sogenannter "fiktiver Überstunden" nicht der 
geltenden Rechtslage entspricht. Weiters hat er 
schon damals eine grundsätzliche Regelung für den 
gesamten Bereich der P1V empfohlen (siehe 
TB 1 978 Abs 62. 1 1 .2) .  

70.5.3 Laut Stellungnahme werde die gegen­
ständliche Angelegenheit derzeit vom PTI Salzburg 
im Einvernehmen mit der PTD Linz bearbeitet. 
Eine abschließende Erledigung könne bis 
Ende 1 980 erwartet werden. 

70.6. 1 Erstmals im Oktober 1 977  erhielten alle 
Bediensteten der Post- und Telegraphenverwaltung 
(P1V) eine Belohnung von I 1 00 S (Teilbeschäf­
tigte mit weniger als dem halben Normalstunden­
ausmaß 550 S). Dieser Belohnungsaktion lag eine 
Forderung der zentralen Personalvertretung 
zugrunde, dem Personal freiwillige Sozialleistun­
gen, etwa durch kostenlose Inanspruchnahme von 
Leistungen der PTV, zu gewähren. Mangels einer 
gesetzlichen Ermächtigung für derartige Begünsti­
gungen wurde der Weg von Belohnungen gewählt. 
Die Höhe des dem einzelnen Bediensteten zukom­
menden Betrages wurde in Anlehnung an die Fern­
sprechgrundgebühr ( 1  080 S pa für eine� Teilan­
schluß) ermittelt. Insgesamt hat die PTV hiefür 
1 977 rd 6 1 ,9 Mill S und 1 978 rd 60,4 Mill S aufge­
wendet. 

70.6.2 . 1 Wie der RH kritisch bemerkte, können 
gern § 1 9  Abs 1 GG 1 956 Belohnungen in einzelnen 
Fällen Beamten für außergewöhnliche Dienstlei­
stungen zuerkannt werden. Die generel le Gewäh­
rung von Belohnungen an sämtliche während eines 
bestimmten Zeitraumes beschäftigten Bediensteten 
der PTV entbehrt also einer rechtlichen Grundlage. 

70.6.2.2 Da die Forderungen der Bediensteten 
nach Sozialleistungen auf die Dauer nur im Wege 
eines Gesetzes gelöSt werden können, empfahl der 
RH einen entsprechenden Entwurf auszuarbeiten 
und darüber in Verhandlungen mit den zuständi­
gen Stellen einzutreten. 

70.6.3 Die GD gab bekannt, es würden neuerlich 
die Möglichkeiten, eine gesetzl iche Grundlage für 
betriebliche Sozialleistungen im Bereich der PTV 
zu schaffen, untersucht. Gespräche mit der zentra­
len Personalvertretung seien aufgenommen wor­
den, bisher jedoch noch ohne Ergebnis geblieben. 

Betrieb und Technik 

70.7. 1 . 1  Dem Fernsprechauftragsdienst (FAD) 
obliegen folgende Kundendienste : 

Vertretungsaufträge ; die TeilnehmersteIle wird 
auf Tonband umgeschaltet. Benachrichtigungsauf­
träge, Weckaufträge, Auskunftsaufträge. 

Beim Fernamt Salzburg erhielt der FAD im 
Jahre 1 978  fast 60 000 Aufträge ; rd 48 000 (80 vH) 
hievon waren Weckaufträge. Die Gebührenein­
gänge hiefür betrugen im gleichen Jahr rd 
50 1  000 S. 

70.7. 1 .2 Der FAD ist sehr arbeitsaufwendig. Im 
Fernamt Salzburg waren tagsüber drei und nachts 
zwei Arbeitsplätze ständig - also auch an Sonn­
und Feiertagen - besetzt, die allerdings auch den 
Ortsauskunftsdienst mitbesorgten. Eine sehr vor­
sichtig erstel l te Berechnung der Personal- und 
EDV-Kosten des FAD ergab für 1 978  einen Betrag 
von rd 1 ,96 Mill S. Im Bundesland Salzburg waren 
also die Kosten des FAD nahezu viermal so hoch 
als d ie entsprechenden Gebühreneinnahmen. Da in 
den anderen Bundesländern ein ähnliches Mißver­
hältnis zwischen Aufwand und Ertrag anzunehmen 
ist, dürfte der FAD für die PTV jährlich durch 
Gebühreneinnahmen nicht gedeckte Kosten von rd 
25 Mill S verursachen. 

70.7.2 Der RH empfahl, die seit mehr als 12 Jah­
ren unverändert gebliebenen Gebühren anzuheben 
und bei den Weckaufträgen die Wirtschaftlichkeit 
eines vollautomatischen Wecksystems zu untersu­
chen. 

70.7.3 Wie die GD mitteilte, werde sie d ie Frage 
kostenorientierter Gebühren - nach einem erfolglo­
sen Versuch im Jahre 1 976 - anläßlich der nächsten 
Novell ierung der Fernmeldegebührenordnung neu­
erlich aufgreifen. Der "Automatische Weckruf" sei 
beim geplanten neuen elektronischen Wählsystem 
als "Sol l-Leistungsmerkmal" aufgenommen wor­
den. 

70.8 . 1  Die Impulszähler für d ie Fernsprechge­
bühren sind in den Wählämtern zu Feldern von je 
1 00 Stück zusammengefaßt. Die Ablesung erfolgt 
fotographisch, in der Regel alle zwei Monate. Die 
ausgearbeiteten Filme dienen der zentralen EDV­
Stelle der PTV in Wien als Lochvorlage für die 
Ermittlung der Gesprächsgebühren . Im überprüften 
FBA ist für d ie Zählerstandsfotografie ein Arbeits­
platz bei der Technischen Stelle eingerichtet. Die­
sem obliegen die Zählerstandaufnahmen im gesam­
ten FBA-Bereich zuzüglich der Netzgruppe 
Bad !schI . Die entwickelten Filme werden an die 
Telefonrechnungsabteilung (TRA) Linz übermit­
telt. Für die Fahrten zu den Wählämtern außerhalb 
der Stadt Salzburg steht in der Regel ein Dienst­
PKW samt Lenker zur Verfügung. 

Die Nachprüfung der Arbeitszeitverteilung wäh­
rend einer Ableseperiode von 2 Monaten ergab, 
daß 1 8  Arbeitstage auf Aufnahmearbeiten und 
22 Arbeitstage auf den Innendienst - Entwicklung 
und Kontrolle der Filme und verschiedene kleinere 
Arbeiten - entfielen. 

Für die Fahrten zu den Wähl ämtern außerhalb 
der Stadt Salzburg fielen im überprüften Zeitraum 
2 45 1 Fahrtkilometer mit dem Dienstfahrzeug an, 
wobei an 1 5  Tagen ein Lenker der Kraftfahrstelle 
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beigesteIlt wurde ; an einem Tag fuhr der Fotograf 
selbst. 

70.8 . 2 . 1  Der RH meinte, daß das angeführte 
Verhältnis von Außen- und Innendienst auf eine 
mangelhafte Auslastung des Zähl�rstandsfotogra­
fen schließen lasse. Außerdem könnten die Lenker­
kosten eingespart werden, wenn der Beamte zum 
Selbstlenken eines Fahrzeuges verhalten würde. 

70.8.2.2 Weiters wies der RH auf die große Zeit­
differenz von der Ablesung der Zähler bis zur 
Rechnungsversendung hin. Am Beispielsfall des 
Wähl amtes Golling wurde festgestellt, daß die 
Gebührenvorschreibung über die am 25. Septem­
ber 1 978 fotografierten Zählerstände den Fern­
sprechteilnehmern am 27. November dJ zugestellt 
wurden. Einschließlich der Zahlungsfrist von einer 
weiteren Woche dauerte es daher 1 0  Wochen von 
der Zählerstandsablesung bis zum Zahlungsein­
gang. 

70.8 .2 .3 Der RH empfahl, aus Rationalisierungs­
gründen die Zählerstandsfotografie zu dezentrali­
sieren und den Terminplan so zu erstellen, daß eine 
zeitnähere Gebührenverrechnung erfolgen kann. 

70.8 .3 Die GD gab bekannt, die PTD Linz sei 
angewiesen worden, die Zählerstandsfotografie 
auch im FBA-Bereich Salzburg zu dezentralisieren 
und von Ämterpflegern besorgen zu lassen. 

Der Termin für die Zählerstandsfotografie sei so 
geändert worden, daß eine weitestgehend zeitnahe 
Verrechnung der Gesprächsgebühren gewährleistet 
seI. 

70.9 . 1 Im Bereich des überprüften FBA kam es 
verschiedentlich zu Verzögerungen bei der Liefe­
rung technischer Einrichtungen seitens der 
Schwachstromfirmen. Zum Teil handelte es sich um 
Neuentwicklungen, wobei auch die Systemkon­
struktion noch nicht ganz ausgereift war. Im Falle 
einer Lieferverzögerung stellte die PTD Linz 
schriftl ich fest, "daß es bei den Schwachstromfir­
men üblich werde, leichtfertige Terminzusagen zu 
geben, um den Kunden momentan zufrieden zu 
stellen" . Diese Tatsache wurde auch in der GD 
selbst beobachtet. 

70.9.2 Lieferverzögerungen der angeführten Art 
verursachten der PTV erhebliche finanzielle Nach­
teile, weil einerseits die mit den zusätzlichen Fern­
sprecheinrichtungen zu erwartenden Einnahmen 
noch nicht erzielt werden, andererseits für die fer­
tiggestellten Hochbauten bereits Aufwendungen 
anfallen bzw Kapital ertraglos gebunden ist. 

Der RH empfahl, bei vom Auftragnehmer zu 
vertretender Säumigkeit von den in den ,,Allgemei­
nen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)" vorge­
sehenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, also 
insb eine vereinbarte Konventionalstrafe zu berech­
nen bzw Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
(Abschnitt IX Pkt 6) zu verlangen. 
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70.9.3 Die GD meinte dazu, Verzögerungen in 
den für die Entwicklung, Erprobung und Erstliefe­
rung vermittlungstechnischer Einrichtungen erstell­
ten Zeitplänen seien kaum vermeidbar. Vor 
Abschluß der Erprobung neu entwickelter Einrich­
tungen würden verbindliche Lieferzusagen, wenn 
überhaupt, so wegen des damit verbundenen Risi­
kos nur zu entsprechend höherem Preis der Ein­
richtungen gegeben werden. Bei erprobten vermitt­
lungstechnischen Einrichtungen würden von den 
Fernmeldefirmen die vereinbarten Liefertermine 
jedoch grundsätzlich eingehalten. 

Falls die PTV bei Lieferverzögerungen Schaden­
ersatz wegen Nichterfül lung verlange, müßte damit 
gerechnet werden, daß die Fernmeldefirmen für 
zeitgerecht gefertigte Vermittlungeinrichtungen, 
die wegen bei der PTV gelegener Gründe nicht 
geliefert werden können, Lager- und Verzugszin­
sen beanspruchen würden. 

70.9.4 Der RH erwiderte, daß derzeitige Forde­
rungen der Lieferfirmen durchaus nicht nur nach­
teilig zu beurteilen wären; dadurch würde vielmehr 
auf die Dienststel len der PTV Druck ausgeübt, 
Termine möglichst einzuhalten. Bei einer Vor­
gangsweise im Sinne der gegenständlichen Empfeh­
lung des RH würden daher sowohl d ie Lieferfir­
men wie auch die in Betracht kommenden Stellen 
der PTV in erhöhtem Maße angehalten, verein­
barte Termine möglichst gen au einzuhalten; dies 
kann sich auf d ie Dauer für die PTV nur günstig 
auswirken. 

70. 1 0 . 1 . 1  In den letzten Jahren wurde eine elek­
t.:onische Ausführung der Geselischaftsanschluß­
Ubertragungen (GAU) entwickelt. Wie der RH 
feststellte, erfolgte die Einführung jedoch so 
zögernd, daß das große neue Ortsamt in Salzburg­
Itzling, welches zur Zeit der Gebarungsüberprü­
fung im Oktober 1 978  gerade in der Systemva­
riante ESK A 5 aufgebaut wurde, noch mit den her­
kömmlichen elektromechanischen GAÜ ausgestat­
tet wurde. Auch im Ortsamtsneubau in Werfen 
wurde diese für die Instandhaltung unvorteilhafte 
Kombination von alter und neuer Technik festge­
stellt. 

70. 1 0 . 1 .2 Weiters fiel dem RH auf, daß die in 
neu errichteten Ämtern eingesetzten rotierenden 
Ruf- und Signalmaschinen und die Impulsgeber 
nicht mehr dem technischen Stand der Vermitt­
lungseinrichtungen entsprachen. 

70. 1 0.2. Der RH empfahl, die Beschaffung der 
neuen GAÜ verstärkt zu betreiben und für einen 
zeitgemäßen Ersatz der maschinellen Einrichtun­
gen in neuer Technik zu sorgen. 

70. 1 0. 3  Die GD teilte mit, bei den elektronischen 
GAÜ hätten zunächst Lieferengpässe bestanden. 
Seit 1 979 würden diese von zwei Firmen bedarfs­
deckend geliefert, so daß die alten Geräte nur mehr 
in Ausnahmefällen, wie ein solcher beim Ortsamt 
Salzburg-Itzling vorlag, eingesetzt würden. Bezüg-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)228 von 265

www.parlament.gv.at



228 

l ich der übrigen veralteten Geräte äußerte die GD, 
daß an zeitgemäßen Einrichtungen bereits seit etwa 
2 Jahren gearbeitet werde. 

Verschiedene Feststellungen 

70. 1 1 Weitere Bemängelungen oder Anregungen 
des RH betrafen die Neuorganisation von Verwal­
tungsabteilungen bei den FBA, den Bestellvorgang, 
die Betriebskantine im neuen Fernmeldegebäude 
Salzburg-Alpenstraße, die Überstunden freigestel l ­
ter Personalvertreter, die Auflassung der Reklama­
tions- und Sperrstelle und die Überprüfung der 
Fernsprech-Auskunftsplätze beim Fernamt Salz­
burg, die Diensteinteilung beim Telegraphenamt 
Salzburg, den CB-Funk, die Verbesserung der 
Organisation im Fernsprechentstörungsdienst, Ein­
sparungen bei den Dienstsprechstellen, die Einrich­
tung von Betriebsüberwachungssystemen, sowie die 
Ermittlung der Kosten für die Instandsetzung von 
Tei lnehmereinrichtungen und für die Überlassung 
von Stromwegen an den ORF. 

Die GD hat ausführlich Stellung genommen und 
die Abstel lung von Mängeln zugesagt oder über 
bereits durchgeführte Maßnahmen berichtet. 

Hochbaureferat Salzburg 

7 1 . 1  Dem Hochbaureferat Salzburg, das organi­
satorisch der Hochbauabteilung der PTD Linz 
zugehört, obliegt im wesentlichen die Planung und 
Durchführung der Hochbauvorhaben der PTV im 
Bereich des Bundeslandes Salzburg. Im Jahre 1 977 
wurden für den Neubau von Fernmeldebetriebsge­
bäuden, Postämtern und Garagen rd 1 20,4 Mill S 
ausgegeben.  Weitere rd 7,5 Mill S wurden für 
Umbauten und Instandhaltungsmaßnahmen aufge­
wendet. Der Systemstand des Hochbaureferates 
umfaßte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
12 Arbeitsplätze, wovon der des stellvertretenden 
Referatsleiters seit November 1 977  unbesetzt war. 

7 1 .2. 1 Vom neuen Fernmeldegebäude in Salz­
burg, Alpenstraße (FMG), wurde im Jahr 1 969 der 
Bauteil A fertiggestellt. Der Weiterbau (Bauteile B 
und C), auf den sich die Gebarungsüberprüfung 
erstreckte, erfolgte in den Jahren 1 974 bis 1 978 ; die 
Kosten erreichten rd 84  Mill S. 

7 1 .2 .2  Die mehrfache Änderung der Baukosten­
schätzung bzw die Entwicklung der tatsächlichen 
Baukosten bei diesem Projekt nahm der RH zum 
Anlaß, um allgemein eine Verbesserung der Investi­
tions- und Finanzplanung bei Hochbauten zu emp­
fehlen. 

7 1 .2 . 3  Die GD verwies dazu auf die Steigerung 
des Baukostenindex von 1 973  bis 1 978  um 75,4 vH. 

7 1 .2 .4  Hiezu erwiderte der RH, daß Gegenstand 
seiner Kritik n icht die bloße Tatsache der Bauko­
stensteigerung war, vielmehr wurde die unzulängli­
che finanzielle Vorausplanung bzw die fehlende 
Vorausberechnung der zu erwartenden Kostener­
höhungen bemängelt. 

Im einzelnen beanstandete der RH verschiedene 
Baurnaßnahmen beim FMG, die im folgenden dar­
gestellt werden. 

7 1 .3 . 1 Im Erdgeschoß und in den 4 Oberge­
schossen wurde an der Front Alpenstraße beim 
Hauptstiegenhaus je  Geschoß ein Vorraum von 
44 m2 angelegt. Diese Räume von zusammen 
220 m2 dienen lediglich der Fortführung des Gan­
ges und als Vorplatz für den Personenaufzug. Für 
diese Funktionen würde jedoch d ie halbe Breite 
- 3 m statt 6 m - reichen. 

7 1 .3 .2 . 1  Der RH wies darauf hin, daß etwa 
360 m) umbauter Raum überflüssigerweise gebaut 
wurden. Bei Raummeterkosten von rd 2 200 S hät­
ten somit etwa 800 000 S eingespart werden kön­
nen. 

7 1 .3.2.2 Außerdem bemängelte der RH die auf­
wendige Gestaltung der Vorräume. Durch Verwen­
dung von Marmor für die Fußböden anstatt von 
Plastik entstanden vermeidbare Mehrausgaben von 
rd 1 20 000 S. Weiters hätten durch eine geringere 
Anzahl von Deckenleuchten und Verzicht auf Sitz­
garnituren und Grünpflanzen, die mangels Par­
teienverkehr nicht nötig waren, zusätzlich etwa 
75 000 S erspart werden können. 

7 1 .3 .3 Laut Stel lungnahme der GD nehmen die 
neuen Technischen Hochbaurichtlinien vermehrt 
auf den Grundsatz der Sparsamkeit Bedacht. 

7 1 .4. 1 Im Bauteil B des FMG wurden zwei Auf­
züge errichtet, und zwar ein Personenaufzug mit 
einer Tragkraft von 750 kg oder 10 Personen beim 
Haupteingang Alpenstraße sowie ein Personen­
und Lastenaufzug beim salzachseitigen Eingang. 

7 1 .4.2 Wenngleich das 4.  Obergeschoß des Bau­
teiles B als Bürogeschoß ausgebaut wurde, wäre 
nach Ansicht des RH der Bau des Personenaufzu­
ges an der Seite Alpenstraße nicht erforderlich 
gewesen ; in unmittelbarer Nähe desselben, in etwa 
1 0 m Entfernung, im Bauteil A befindet sich näm­
lich bereits ein Personen- und Lastenaufzug ent­
sprechender Größe, der vom Haupteingang und in 
den Geschossen gleich gut erreichbar ist, wie der 
neuerrichtete Aufzug. Sohin hätte der Personenauf­
zug, der zuzüglich Schacht und Maschinenraum rd 
700 000 S kostete, eingespart werden können, ohne 
daß daraus nennenswerte Nachteile für den Betrieb 
entstanden wären. 

7 1 .4.3 Die GD verwies auf Schulungsräume und 
Räume für den Parteienverkehr in den Oberge­
schossen. 

7 1 .5 . 1  Für die Außenverkleidung des FMG 
wurde eine Aluminiumfassade gewählt, die in dieser 
Art vom Hochbaureferat erstmals angewendet 
wurde. Infolge mangelnder Erfahrungen und unzu­
reichender Detailplanung kam es dabei zu Mehrko­
sten von rd 1 ,2 Mill S. 

7 1 .5.2 Der RH empfahl, vor der Einführung 
neuer Bauelemente oder -methoden, für eine aus-
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reichende und rechtzeitige Unterweisung der 
betroffenen Bediensteten zu sorgen.  Dadurch 
könnten erhebliche Einsparungen bei den Bauko­
sten erzielt werden. 

Außerdem wurde bemängelt, daß durch übermä­
ßige Verwendung von Konglomerat zur Außenver­
kleidung des Gebäudes und von Marmor anstatt 
Kunststein im Inneren vermeidbare Mehrausgaben 
(allein für Marmor rd 250 000 S) entstanden. 

7 1 .5.3 Auch zu diesem Punkt verwies die GD auf 
die in den neuen Technischen Hochbaurichtlinien 
gegebene Vorschrift einer sparsamen Bauausfüh­
rung. 

7 1 .6. 1 . 1  Das neue Post- und Wähl amt Golling 
wurde im Jahre 1 975 fertiggestellt. Die ursprüngli­
chen Raumpläne sahen - einschließlich der vom 
RH als überhöht bemängelten Reserven - eine 
Nutzfläche von 1 274 m2 vor. Tatsäch lich gebaut 
wurden aber um 234 m2 mehr, ohne daß hiefür eine 
stichhältige Begründung gefunden werden konnte. 
Legt man den aus den tatsächlichen Gesamtkosten 
errechneten Bruttonutzflächenpreis von 1 2 870 S 
zugrunde, erforderte die überzählige Fläche ver­
meidbare Mehrkosten von rd 3 000 000 S. 

7 1 .6. 1 .2 Zur Fassadengestaltung wurde in sehr 
reichlichem Ausmaß Konglomerat als Verklei­
dungsmaterial herangezogen. Bei Ausführung einer 
normalen Putzfassade, die nur ungefähr ein Viertel 
der Konglomeratverkleidung gekostet hätte, sowie 
allenfal ls sparsamer Verwendung von Konglomerat 
für Türgewänder und Fensterumrahmungen - wie 
dies bei mehreren privaten bzw Firmengebäuden in 
Golling der Fall ist - wäre eine Einsparung von 
nahezu einer halben Mil l S zu erzielen gewesen. 

7 1 .6.2 Wie der RH kritisch vermerkte, hätten bei 
vorsichtiger Planung unter Einbeziehung nur der 
notwendigen Reserven und bei sparsamerer Ausge­
staltung insgesamt ungefähr 4 bis 5 Mil l  S, dh etwa 
ein Viertel der Gesamtkosten, eingespart werden 
können, ohne den vorgesehenen Verwendungs­
zweck des Baues zu beeinträchtigen. 

7 1 .6 .3  Laut Stel lungnahme der GD sei in den 
Allgemeinen Hochbaubestimmungen bzw in den 
neuen Technischen Hochbaurichtlinien den 
Bemängelungen des RH bereits entsprochen wor­
den. 

7 1 .7 . 1 . 1  Das neue Post- und Wählamt Strobl 
wurde im Jahre 1 977 mit Gesamtkosten von rd 
1 3  Mill S fertiggestellt . Die Überprüfung dieses 
Projekts war insofern erschwert, als fast sämtliche 
Bauakten auf dem Postweg von Linz nach Salzburg 
verloren gingen, so daß als Prüfungsgrund lage nur 
der Augenschein und d ie in der Buchhaltung abge­
legten Rechnungen zur Verfügung standen. 

7 1 .7 . 1 .2 Beim Postamt fiel auf, daß 5 Schalter­
plätze eingerichtet wurden, obwohl selbst in der 
nur 2 Monate dauernden Hauptsaison lediglich 4 
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benötigt werden. Die Postamtsräume wurden unter 
Verwendung von reichlich Holzverkleidungen an 
Wänden und Decke teuer ( 1 93 000 S) ausgestattet. 
Die fünf Schalterschreibtische kosteten je 8 700 S 
und waren dabei ebenso unzweckmäßig gestaltet 
wie auch die Arbeitsplatzbeleuchtung. 

7 1 .7. 1 .3 Im Wählamtsteil wurde bei einem Stand 
von 738 Hauptanschlüssen Ende 1 978  der Wähler­
raum für 2 000 Hauptanschlüsse - unter Berück­
sichtigung von Teilanschlüssen - ausgelegt. Daran 
anschließend wurden als Raumreserve 6 Nächti­
gungszimmer mit einer für weitere etwa 
3 300 Hauptanschlüsse reichenden Nutzfläche 
gebaut. 

71 .7.2 . 1  Da auch gegenüber dem Wählerraum 
noch 3 zusätzliche Nächtigungszimmer errichtet 
wurden, kam der RH zur Ansicht, daß die Raumre­
serven bei weitem überdimensioniert waren. 

7 1 .7.2.2 Die insgesamt 9 Übernachtungszimmer 
waren mit zusammen 1 5  Betten ausgestattet, wobei 
die Kosten mit etwa 43 800 S je Bett mehr als dop­
pelt so hoch lagen wie bei vergleichbaren anderen 
Zimmern der PTV. 

7 1 .7 .2 .3 Nach Meinung des RI1 wäre auch in 
Fremdenverkehrsgebieten die gebotene Sparsam­
keit nicht außer acht zu lassen. 

71 .7.3 In ihrer Stellungnahme begründete die 
GD die Wählerraumreserven mit dem früher beson­
ders starken Trend zu Ferienwohnungen. Die Aus­
stattung des Postamtes sei dem internationalen Ruf 
des Ortes angepaßt. Da in den Übernachtungszim­
mern noch je ein Zusatzbett vorhanden sei, verrin­
gere sich der ausgewiesene Bettenpreis. 

7 1 .8 . 1  Das neue Post- und Wählamt Tarnsweg 
wurde 1 973 - 1 975  mit Baukosten von rd 1 8 ,6 
Mill S errichtet. Das im Erdgeschoß unterge­
brachte Postamt ist mit vier Schaltern für Brief-, 
Fernsprech- und Telegrammdienst, sowie einem 
Paketschalter und vier Kassenschaltern versehen. 
Sowohl bei den Brief- als auch bei den Kassenschal­
tern war eine Reserve von 1 00 vH gegeben, obwohl 
die Arbeitswerte keine saisonbedingten Schwan­
kungen aufwiesen. Für die Schalterhalle waren im 
genehmigten Raumplan 1 1 6 m2 vorgesehen, tat­
sächlich jedoch 1 63 m2 gebaut worden. Im erSten 
Obergeschoß befinden sich 2 Naturalwohnungen, 
5 Nächtigungszimmer und I Zimmer für den Post­
autodienst. 

7 1 .8 .2. 1 Nach Ansicht des RH waren beide 
Wohnungen nicht notwendig und wären die ande­
ren Räume bei entprechender Planung leicht im  
Dachgeschoß bzw Erdgeschoß unterzubringen 
gewesen, so daß das gesamte erste Obergeschoß 
hätte eingespart werden können. 

Bei dem im zweiten Obergeschoß untergebrach­
ten Wählamt war eine Raumreserve von rd 300 m2 
für eine al lfällige Erweiterung über die prognosti­
zierte Endbeschaltung hinaus vorhanden. Weitere 
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rd 300 m2 waren wegen der baubehördlich vorge­
schriebenen Stei lheit des Daches so weit ausgebaut, 
daß jederzeit Nächtigungszimmer und Büroräume 
in das Dachgeschoß verlegt werden könnten. Zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung stand das Dachge­
schoß voll kommen leer. 

7 1 .8 .2 .2 Nach Meinung des RH hätte ein 
Gebäude mit einem Obergeschoß ohne weiteres 
genügt, um allen betrieblichen Anforderungen 
gerecht zu werden. Auf diese Weise wären Kosten 
von etwa 4 Mill S einzusparen gewesen. 

7 1 . 8 . 3  Laut Stellungnahme der GD sei die PoSt­
amtsgröße auf den zur Zeit der Raumbedarfser­
mittlung herrschenden ständig gleichbleibenden 
Betriebsanstieg abgestimmt worden. 

7 1 .9. 1 Die Herstellung der Heizungs- und Sani­
täranlage für das Post- und Wählamt Tarnsweg 
wurde im Jahre 1 973  öffentlich ausgeschrieben. Am 
Ende der Angebotsfrist im Oktober dJ langten 
hiezu 5 Angebote, davon eines von einer Tamswe­
ger Firma, ein. Die Vergabe des Auftrages im Wert 
von 987 000 S an den Best- und Bil l igstbieter - der 
nicht in Tarnsweg ansässig war - wurde von der 
GD Mitte November 1 973  genehmigt. 

Wenige Tage später, noch vor Erteilung des 
Zuschlages an den Bestbieter, verlangte eine Firma 
aus Tarnsweg, die sich an der öffentlichen Aus­
schreibung nicht beteiligt hatte, bei der PTD Linz 
die Zusendung der Angebotsunterlagen. Sie berief 
sich dabei auf eine schriftliche Bewerbung, die sie 
am 1 0 .  Juli 1 972 anläßlich eines an einem anderen 
Ort durchgeführten Bauvorhabens abgegeben 
hatte. Dieses Schreiben, fast ein Jahr vor der öffent­
lichen Ausschreibung von Tarnsweg datiert, war 
verständlicherweise nicht berücksichtigt worden. 
Nach Mitteilung d ieses Sachverhaltes kündigte die 
Firma fernmündlich Schritte beim Landeshaupt­
mann an. 

Die PTD Linz setzte daraufhin fernmündl ich die 
GD von diesem Vorfall in Kenntnis. Diese ent­
schied, obwohl sie ihre schriftliche Genehmigung 
zum Zuschlag bereits gegeben hatte, daß die Aus­
schreibung wegen eines Formfehlers wiederholt 
werden sollte. Auch diese Weisung erging nur fern­
mündlich. Als interne Begründung führte die GD 
an, daß es nicht zweckmäßig erscheine, den Auf­
trag an eine ortsfremde Firma zu ertei len, da bei 
künftigen Reparaturarbeiten Schwierigkeiten zu 
befürchten seien. 

Bei der Wiederholung der Ausschreibung wurde 
der intervenierenden Firma als Best- und Bil l igst­
bieter mit rd 939 000 S der Zuschlag erteilt. Auf­
grund dieses Zuschlages erhielt sie in der Folge 
weitere Aufträge über rd 1 00 000 S für Arbeiten bei 
einer anderen in Tarnsweg befindlichen Postdienst­
steIle, d ie mit dem vorangeführten Auftrag in kei­
nem Zusammenhang standen und für deren Ver­
gabe auch keine Gegenangebote eingeholt wurden. 

7 1 .9.2 Der RH erachtete die Aufhebung der 
ersten Ausschreibung in der ÖNORM A 2050 als 
nicht gedeckt und somit unzulässig. 

7 1 .9.3 Wie die GD mitteilte, werde sie trachten, 
derartige Vorkommnisse künftig zu vermeiden. 

7 1 . 1 0 . 1  Vom Hochbaureferat wurde für die gärt­
nerische Gestaltung der Außenanlagen bei verschie­
denen Bauten ein Gartenarchitekt herangezogen. 
Dessen Aufgabe bestand in der Erstellung von 
Bepflanzungsplänen, Leistungsverzeichnissen und 
Pflanzenlisten sowie Überwachung und Abnahme 
der Arbeiten. Aufgrund der Leistungsverzeichnisse 
wurden Angebote von Gartengestaltern eingeholt 
und an den Bestbieter der Auftrag erteilt. Es fiel 
auf, daß immer derselbe Gartenarchitekt beschäf­
tigt wurde, obwohl zB im Branchenverzeichnis des 
Amtlichen Telefonbuches von Salzburg vier Gar­
tenarchitekten eingetragen sind. 

Die Aufträge an den Architekten wurden weitge­
hend pauschal vergeben. Auch wurden schriftliche 
Bestellungen oft erst nach Einlangen der Rechnung 
ausgefertigt. 

7 1 . 1 0.2 Diese Vorgangsweise bot Anlaß zur Kri­
tik, zumal im Jahre 1 975  beim Postamt Golling eine 
rd 240 m2 große Außenanlage ohne Mitwirkung 
eines Architekten von einem Gartengestalter zufrie­
densteIlend bepflanzt wurde. Es waren h iefür zwei 
Angebote eingeholt worden. 

Der RH empfahl, künftig jeweils mehrere Ange­
bote aus einem wechselnden Kreis von Gartenge­
staltern einzuholen ; durch die Angabe eines Limits 
für die Gestaltungskosten und durch Absicherung 
mittels Vorschreibung einer ausreichenden 
Gewährleistungszeit in den Vertragsbed ingungen 
könnte die Befassung eines eigenen Gartenarchitek­
ten, von Ausnahmefällen abgesehen, entfallen und 
dessen Honorar eingespart werden. Bei einer sol­
chen Vorgangsweise wäre außerdem ein größerer 
Wettbewerb unter den ausführenden Firmen gege­
ben als bei Befassung immer desselben Architekten. 

7 1 . 1 0 . 3  Wie die GD mitteilte, sei bereits eine 
Regelung im Sinne dieser Empfehlung veranlaßt 
worden. 

7 1 . 1 1 . 1  Das Hochbaureferat beschäftigte durch 
mehrere Jahre von Baufirmen beigestelIte Techni­
ker und Zeichner, bzw in einem Fal l eine Schreib­
kraft. 

Dabei wurde so vorgegangen, daß in die Aus­
schreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis) für 
ein Bauvorhaben vom Hochbaureferat jeweils die 
Beistellung eines Bediensteten aufgenommen 
wurde. Die Verrechnung erfolgte zu Lasten des 
jeweiligen Bauvorhabens. Im Jahre 1 978  l iefen 4 
derartige Arbeitsleihverträge, hievon einer nur bis 
:30. Juni. Wie der RH feststellte, wurden die auf 
diese Weise von Auftragnehmerfirmen beigestelIten 
Arbeitskräfte nicht nur auf Dauer der Bauführung 
für die sie angefordert worden waren, sondern 
auch noch nach deren Abschluß für andere Arbei-
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ten bei der PTV weiterhin beschäftigt. Dabei blie­
ben sie formell Bedienstete der Baufirma. 

Diese Leiharbeitskräfte wurden aus sozialen 
Erwägungen ständig über d ieselbe Firma beschäf­
tigt und abgerechnet, uzw auch dann, wenn die 
betreffende Bauunternehmung ihre Arbeiten bereits 
längSt abgeschlossen hatte. 

Wie der RH weiters feststel lte, lagen die Kosten 
für die von Baufirmen zur Verfügung gestellten 
Arbeitskräfte höher als die dem Bund für einen ver­
gleichbaren Beamten erwachsenden Aufwendun­
gen. 

7 1 . 1 1 . 2 Der RH erachtete diese Leiharbeitsver­
hältnisse aus personal- und haushaltsrechtlichen 
wie auch aus wirtschaftlichen Gründen für untun­
lich und empfahl daher, künftig von Verträgen die­
ser Art Abstand zu nehmen. 

7 1 . 1 1 . 3 Laut Äußerung der GD würden künftig 
Leiharbeitsverhältnisse nicht mehr vereinbart wer­
den. 

Verschiedene FeststeUungen 

7 1 . 1 2  Weitere Bemängelungen oder Anregungen 
des RH betrafen die Post- und Wählamtsbauten 
Grödig, Salzburg-Itzling und Mattsee, den Fern­
meldeschalter beim Postamt 50 I 0 Salzburg, die 
unterbliebene Auflassung der Postämter Untertau­
ern und Tweng, die Unterbringung der Dienststel­
len der PTV im Stadtbereich Salzburg, die Nach­
kalkulation von Hochbauvorhaben, den Hochbau­
prüfdienst sowie die Abhaltung der Dienstprüfun­
gen. 

Die GD hat ausführlich Stellung genommen und 
die Abstel lung von Mängeln zugesagt oder über 
bereits durchgeführte Maßnahmen berichtet. 

Post- und Telegraphendirektion für Oberösterreich 
und Salzburg, Linz 

72. 1 Die örtliche Zuständigkeit der Post- und 
Telegraphendirektion für Oberösterreich und Salz­
burg (PTD) in Linz erstreckt sich auf diese beiden 
Bundesländer. Die Personalgeschäfte und Postau­
toverkehrsangelegenheiten für den Bereich Salz­
burg führt das mit einem selbständigen Wirkungs­
bereich ausgestattete Post- und Telegrapheninspek­
torat Salzburg (PTI) als AußensteIle der PTD. Für 
die Hochbauangelegenheiten im Bundesland Salz­
burg ist ein Referat (siehe Abs 7 l . l )  in  Salzburg 
eingerichtet. Die Untersuchungen des RH bezogen 
sich im wesentlichen nur auf die im Land Ober­
österreich angefal lenen Gebarungen. 

Der Personal- Iststand des Verwaltungs- und 
Rechnungsdienstes der PTD belief sich zum 
I .  Dezember 1 978 auf 507 Bedienstete. Im Betriebs­
dienst waren in Oberösterreich zum selben Zeit­
punkt 8 023 Bedienstete, davon 4 896 im Post­
d ienst, 2 3 1 9  im Fernmeldedienst und 808 im Post­
autodienst beschäftigt. Einschließlich der Personal­
stände des Verwaltungs- und Betriebsdienstes in 
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Salzburg betrug das Verwaltungspersonal 4 ,4 vH 
des gesamten Personalstandes beider Bundesländer, 
was unter dem Bundesdurchschnitt aller PTD 
(4,6 vH) lag. 

Ende 1 978 bestanden in Oberösterreich 
407 Postämter und 38 Posthilfsstel len. 

Der Stand an Fernsprechhauptanschlüssen 
erhöhte sich im Jahre 1 978 um 22 648 oder 1 0,6 vH 
auf 236 053. Trotz dieser hohen Zuwachsrate war­
teten insgesamt 48 1 69 Anschlußwerber auf einen 
Telefonanschluß. 

Im Postautodienst wurden mit kursmäßig einge­
teilten 232 Omnibussen 1 33 Linien mit einer Strek­
kenlänge von insgesamt 4 640 km geführt. Bei einer 
Fahrtleistung von 1 0 926 966 km wurden im Jahr 
1 978 im Linienverkehr insgesamt 23 3 1 7  373 Perso­
nen befördert. 

Die Hochbauausgaben der PTD richteten sich 
nach den gern Fernmeldebetriebs-Investitionsgesetz 
(FMIG) antei lmäßig zur Verfügung stehenden Mit­
teln .  Der jährliche Aufwand für Neubauten, 
Umbauten und Instandhaltung von Gebäuden stieg 
von rd 68 , 1  Mil l  S ( 1 974) auf rd 1 3 7,6 Mil l S 
( 1 978). 

Personalwesen 

72.2 . l . l  Im Jahr 1 978 fielen bei den oberösterrei­
chischen Dienststellen der PTD insgesamt 
I 1 38 49 1 Überstunden an. Davon betrafen rd 
64 vH den Postdienst und d ie restlichen 36 vH die 
Verwaltung, den Fernmelde- sowie den Postauto­
dienst. Der finanzielle Aufwand betrug insgesamt 
99, 1 Mill S, wovon 59,9 Mil l  S auf den Postdienst 
entfielen. 

Von den im genannten Jahr bei den Postdienst­
steIlen insgesamt verrechneten rd 734 000 Über­
stunden wurden rd 3 1 1 000 (42,3 vH) unter dem 
Titel der "Mitbesorgung" der Arbeit wegen Krank­
heit oder aus anderen Gründen vorübergehend 
nicht besetzter ArbeitsplätZe durch anwesende 
Beamte abgerechnet. Weitere rd 249 000 (34 vH) 
Überstunden hatten als Ursache die Zeitungszustel­
lung an Samstagen und rd 1 4 000 (2 vH) wurden 
wegen eines erhöhten Anfalls von Massensendun­
gen geltend gemacht. Die restlichen rd 1 60 000 
(2 1 ,7 vH) Überstunden hatten verschiedene andere 
Anlässe. 

72.2. 1 . 2 Hinsichtlich der unter dem Titel "Mit­
besorgung" abgerechneten Überstunden hat der 
RH folgendes erhoben : Mit Dienstanweisungen 
aus den Jahren 1 965 und 1 968 hat die GD für die 
auf der 45-Minutenbasis (dh 45 Minuten wirklicher 
Arbeit gelten als volle Arbeitsstunde) systemisierten 
Dienste des Postsektors verfügt, daß bei vorüberge­
hender Nichtbesetzung (zB wegen Krankenstandes 
oder Urlaubes) von Arbeitsplätzen jenen Bedienste­
ten, welche die Arbeit ihrer ausgefallenen Kollegen 
mitbesorgen, entweder drei Viertel von deren 
Wochendienststunden infolge höherer Arbeits­
dichte als Überstunden abzugelten oder d ie tatsäch­
lich erbrachten Überstunden zu entschädigen sind . 
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Betreffend den Zustelldienst, für den die 4S-Minu­
tenbasis nicht gi lt , wurden die PTD ermächtigt, von 
der Annahme auszugehen, daß die mitübernom­
mene Arbeit bei den die Mehrleistung erbringenden 
Bediensteten insgesamt einen Zeitaufwand erfor­
dern wird, der zwei Drittel der für den (die) mitbe­
sorgten Posten festgesetzten Wochenpfl ichtleistun­
gen nicht überschreitet. Die GD hielt sich zu dieser 
Ermächtigung für .�erechtigt, weil der Ermittlung 
der tatsächl ichen Uberstunden aus der Natur des 
Zustelldienstes wegen der variablen Tagesleistung 
Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Wie der RH ermittelte, werden die Überstunden 
in den Fällen der Mitbesorgung in der Regel nicht 
oder nur zT tatsäch l ich geleistet ; überwiegend wird 
vielmehr der verminderte Personalstand durch 
höhere Arbeitsdichte ausgeglichen . Beim Großteil 
der aus dem gegenständlichen Titel bezahlten 
Mehrleistungen handelt es sich also um fiktive 
Überstunden ; das Dienstrecht kennt jedoch nur tat­
sächlich geleistete Überstunden. 

72.2 . 1 .3 Im Jahre 1 978 hat die PTD alle Zustell­
postämter angewiesen, die Stückzahl der anschrifts­
losen Massensendungen zu erfassen und Überstun­
denanträge vorzulegen, wenn die Zahl der tatsäch­
lich zugestellten anschriftslosen Massensendungen 
die bei der Systemisierung berücksichtigte Stück­
zahl überschreitet. 

Für das Jahr 1 977 konnten bei Zutreffen der 
Voraussetzungen rückwirkend Überstunden an­
träge gestellt werden.  

Wie bei den Mehrleistungen an läßlich der Mitbe­
sorgung von Arbeitsplätzen handelt es sich auch bei 
den aufgrund eines erhöhten Anfalls von anschrifts­
losen Mass�nsendungen vergüteten Mehrleistungen 
um fiktive Uberstunden. Mit dieser Regelung folgte 
die PTD für Oberösterreich und Salzburg nur einer 
bei anderen PTD schon länger bestehenden Übung. 

72.2 .2 . 1 Grundsätzlich verwies der RH auf die 
Rechtslage, derzufolge Überstunden nur dahn vor­
liegen, wenn über die im Dienstplan vorgeschriebe­
nen Dienststunden hinaus - also außerhalb der fest­
gesetzten regelmäßigen Wochendienstzeit - Arbeit 
g.eleistet wird. Die Errechnung und Bezah lung von 
Uberstunden aufgrund von Systemisierungsricht­
werten ist daher unstatthaft, es sei denn, d ie errech­
neten Zeiten werden auch tatsäch lich zusätzlich 
abgeleistet. Mehrleistungen infolge höherer 
Arbeitsdichte wären gegebenenfalls gem § 1 8  GG 
abzugelten, wonach Beamten, deren Leistung -
bezogen auf eine Zeiteinheit - in mengenmäßiger 
Hinsicht erheblich über der Normalleistung l iegt, 
eine Mehrleistungszulage gebührt, wobei bei deren 
Bemessung auf das Verhältnis der Mehrleistung zur 
Normalleistung Bedacht zu nehmen ist. 

72.2 .2 .2 Da die Überstundenentgelte für Mitbe­
sorgungen im Jahr 1 978 rd 26,3 Mil l S betrugen, 
hätten um d iesen Betrag etwa 1 1 0 Jahresvol lkräfte 
beschäftigt werden können. 

72.2.2 .3 Abgesehen von den rechtlichen Erwä­
gungen erschien dem RH auch der finanzielle Auf­
wand für derartige Leistungen unvertretbar hoch, 
zumal die verrechneten Überstunden nur zT oder -
wie im Schalterdienst wegen der festen Öffnungs­
zeiten - überhaupt nicht geleistet wurden. 

72.2.2 .4 Der RH empfahl, hinsichtlich der Über­
stundengebarung mit dem BKA und dem BMF 
zwecks Schaffung einer angemessenen Mehrlei­
stungszulage in Verhandlungen zu treten. 
. 72.2.3 Zur Frage der fiktiven Überstunden im 

Schalterdienst teilte die GD mit, daß im Sinne der 
Empfehlung des RH der Entwurf einer Mehrlei­
stungszulage dem Zentralausschuß der Post- und 

. Telegraphenbediensteten mit dem Ersuchen um 
grundsätzliche Stellungnahme übermittelt worden 
sei. Bezüglich des Zustelld ienstes, einschließl ich der 
für die Massensendungen getroffenen Regelung, 
wies die GD auf die sehr unterschiedl ichen Verhält­
nisse bei diesem nur schwer kontrol lierbaren 
Außendienst hin .  Insb würden im Zustel ldienst oft­
mals private Kraftfahrzeuge der Zusteller ohne 
Entgelt eingesetzt. Dazu komme, daß ein den 
Gegebenheiten entsprechender notwendiger Ein­
satz von Dienstkraftfahrzeugen für Stützpunktfahr­
ten zu einem finanziellen Mehraufwand führen 
müßte. Ein Abgehen von dieser Praxis wäre ua mit 
größeren finanziellen Aufwendungen als bisher ver­
bunden. Der vom RH gegebenen Empfehlung, 
einen Ausgleich im Wege einer Mehrleistungszu­
lage zu schaffen, stünde insb die Schwierigkeit ent­
gegen, daß durch den nicht gleichbleibenden 
Arbeitsanfall die Ermittlung einer Normalleistung 
kaum möglich sei. Sehr verschiedene Weglängen, 
Straßenverhältnisse und Verkehrsverbindungen 
usw ließen die Erarbeitung der für eine Zulage 
maßgeblichen Gesichtspunkte zweifelhaft erschei­
nen. Die gegenwärtige Vorgangsweise scheine der 
Realität weitgehend zu entsprechen. Bei Gewäh­
rung einer Mehrleistungszu lage, die nur eine 
erhöhte Arbeitsdichte abgelte, müsse außerdem 
?amit gerechnet werden, daß tatsächl ich geleistete 
Uberstunden noch gesondert vergütet werden müß­
ten, so daß keine Ersparnis erzielt werde. 

72.2 .4 Zur Frage des Zustel ldienstes erwiderte 
der RH, daß er zwar Verständnis für die Schwie­
rigkeiten in d iesem Bereich habe, jedoch im Hin­
bl ick auf den für die gesamte staatliche Verwaltung 
geltenden Legalitätsgrundsatz bei der Empfehlung 
verbleibe, auch für die Abgeltung der "Mitbesor­
gung" von Diensten durch Zusteller wie auch bei 
den Massensendungen eine rechtlich einwandfreie 
Lösung zu finden. 

72 .3 . 1 . 1  Gemäß dem Allgemeinen Teil des jährli­
chen Stellenplanes konnten bis zum Jahr 1 978 für 
Vertragsbedienstete (VB) der untersten Entloh­
nungsgruppen, die aus unvorhergesehenen Grün­
den an der Dienstleistung verh indert waren, bei 
dringendem Bedarf als Ersatz VB gleicher Einstu­
fung über den im Planstellenverzeichnis festgesetz-
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ten Stand hinaus aufgenommen werden .  Über Ini­
tiative der GD wurde ab dem Finanzjahr 1 979 diese 
Bestimmung dahingehend abgeändert, daß nun­
mehr nicht nur für VB, sondern auch für Beamte 
Ersatzpersonal aufgenommen werden darf; gleich­
zeitig wurde der Personenkreis, für den Ersatzbe­
dienstete aufgenommen werden dürfen, wesentlich 
erweitert (Pkt 2 Abs 4 des Allgemeinen Tei les des 
Stellenplanes für das Jahr 1 979). 

Während von der früheren Ermächtigung nicht 
Gebrauch gemacht wurde, nahm die PTV die 
erweiterte Ermächtigung im Jahr 1 979 in vermehr­
tem Ausmaß in Anspruch. Wie der RH feststellte, 
waren bis einschließlich Oktober 1 979 umgerechnet 
auf Jahresvollkräfte insgesamt 1 243 VB zusätzlich 
aufgenommen worden. Davon entfielen auf den 
Bereich Oberösterreich 223. 

Überdies machte die GD im Jahr 1 979, so wie 
schon seit 1 967 jedes Jahr, auch von der im Pkt 2 
Abs 1 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes vor­
gesehenen Möglichkeit Gebrauch, über die im 
Planstellenverzeichnis vorgesehene Zahl hinaus, VB 
mit Zustimmung der Bundesregierung aufzuneh­
men. Aufgrund der Ministerratsbeschlüsse vom 
24. April und 3 .  Juli 1 979 war die PTV 1 979 
berechtigt, einschließlich von jugendlichen VB und. 
Anlernkräften umgerechnet auf Jahresvollkräfte 
1 1 22 VB - davon 950 zur Erleichterung der 
Urlaubsabwicklung und zur besseren Bewältigung 
saisonbedingter Arbeiten - zusätzlich einzustel len. 

Infolge dieser Vorgangsweise wurde der planmä­
ßige Stand zum Ende Oktober 1 979 um 2 365 Jah­
resvollkräfte überschritten. 

72.3 . 1 . 2 Der Stel lenplan bi ldet die al leinige 
Grundlage für die Veranschlagung des Aktivitäts­
aufwandes. Die Aufwendungen für die Besoldung 
zusätzlicher VB aufgrund der Bestimmungen des 
Allgemeinen Teiles des Stellenplanes sind also im 
Jahresvoransch lag nicht enthalten, so daß auf diese 
Wei e Überschreitungen der Jahresansatzbeträge 
anfallen . In den Jahren 1 974 bis 1 978 erreichte die 
Aufnahme zusätzlicher VB für Urlaubs- und Kran­
kenersätze, für verstärkte Investitionstätigkeiten 
sowie zur Bewältigung saisonaler und betrieblicher 
Verkehrsspitzen folgende Bedienstetenzahlen bzw 
daraus sich ergebende Überschreitungsbeträge : 

Jahr Zahl der überschreitung 
Bediensteten Mill S 

1 974 1 602 1 06,93 1 
1 975 1 500 93,440 
1 976 1 277 1 06,2 1 3  
1 977 897 95,228 
1 978 1 1 43 1 19,647 
ach Vorliegen des Jahresabschlusses 1 979 

stellte der RH fest, daß in d iesem Jahr insgesamt 
2 492 VB über den im Planstellenverzeichnis vorge­
sehenen Bedienstetenstand hinaus aufgenommen 
worden waren ; die daraus entstandenen Über­
schreitungen betrugen rd 252,533 Mill S, lagen also 
mehr als doppelt so hoch wie 1 978 .  
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72 .3 .2 Der RH wies darauf hin, daß sowohl der 
Bedarf an zusätzlichen VB, die mit Zustimmung 
der Bundesregierung aufgenommen werden, wie 
auch der Kranken- und Urlaubsersatzbedarf im 
wesentlichen voraussehbar ist und regelmäßig auf­
tritt. Im Hinbl ick auf dieses alljährlich zu findende 
Personalerfordernis wäre bereits im Stel lenplan 
vorzusorgen. 

Wie der RH weiters feststel lte, werden die 
Bezüge der über den Stellenplan hinaus aufgenom­
menen VB über Verlangen des BMF n icht in den 
Ressortvoranschlag aufgenommen. Der RH bean­
standete diese Vorgangsweise, weil gem Art 6 Pkt I 
des Verwaltungsentlastungsgesetzes (VEG) sämtli­
che zu erwartenden Ausgaben zu veranschlagen 
sind. 

72 .3 .3 In ihrer Stellungnahme meinte d ie GD, 
sowohl der zusätzliche Bedarf an VB, insb für die 
verstärkte Urlaubsabwicklung in den Sommermo­
naten , wie auch der Krankenersatzbedarf könnten 
zur Zeit der Erstellung des Stellenplanes noch n icht 
genau abgeschätzt werden. Deshalb erfolge auch 
keine Veranschlagung der diesbezüglichen Ausga­
ben. Die bisher von der PTV geübte Vorgangs­
weise entspräche auch der Auffassung des BMF. 

72.3 .4 Der RH erwiderte, daß seiner Meinung 
nach der Personalbedarf für Urlaubs- und Kran­
kenersätze mit einem sehr hohen Grad an Genauig­
keit errechnet werden kann. Ein gewisses Maß von 
Unsicherheit gehört zu den Eigentümlichkeiten 
eines Voranschlages und haftet daher einem großen 
Teil der im jährlichen Bundesvoranschlag aufschei­
nenden Beträge an. Im übrigen hat nach den gelten­
den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Bundes­
voranschlag sämtliche im Laufe des Finanzjahres zu 
erwartenden Ausgaben und Einnahmen zu enthal­
ten .  

72.4 . 1 Durch eine Neufassung des § 1 2a der 
Nebengebührenvorschrift der PTV waren ab dem 
I .  Juni 1 974 alle Bed iensteten des ausübenden 
Dienstes in den Genuß der Betriebssonderzulage 
gelangt. 

Der von der GD ebenfalls beantragten Einbezie­
hung der Bediensteten der Verwaltungs- und Rech­
nungsdienslstellen in die Regelung war vom BKA 
und BMF im Hinbl ick auf die in anderen Ressorts 
zu erwartenden Beispielsfolgerungen nicht zuge­
stimmt worden. Deswegen vereinbarte die GD mit 
dem Zentralausschuß der PuT-Bed iensteten, die-
em Bedienstetenkreis als Ersatz ab dem 
I .  Juni 1 974 Belohnungen in der Höhe von monat­
lich 300 S zuzuerkennen. Im Interesse der Verwal­
tungsvereinfachung wurden die Belohnungen vier­
telj ährlich ausgezahlt. 

Auf Antrag der GD wurden d ie gegenständlichen 
Belohnungen im August 1 974 vom Bundesminister 
für Verkehr auch als anspruchsbegründend für eine 

ebengebührenzulage zum Ruhegenuß erklärt, 
obwohl gemäß der taxativen Aufzäh lung im § 2 
Abs 1 des Nebengebührenzulagengesetzes Beloh-
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nungen keinen Anspruch auf eine derartige Ruhe­
genußzulage begründen. 

Entsprechend den m ittlerweile erfolgten Erhö­
hungen der Betriebssonderzulage betrug die monat­
liche Belohnung im Jahr 1 979 520 S. Sie stand rd 
3 300 Bediensteten zu und verursachte einen Jah­
resaufwand von mehr als 20 Mill S. 

72.4 .2 Der RH schloß sich zwar der Meinung 
der GD an, daß die Betriebssonderzulage auch dem 
Personal der Verwaltungs- und Rechnungsdienst­
stellen gewährt werden sollte, weil diese Dienststel­
len vorwiegend Aufgaben der Betriebsverwaltung 
erfüllen. Er vermerkte jedoch kritisch, daß dieser 
von der PTV gewählten Form der Belohnungen die 
Zustimmung des BKA und des BMF auf Erweite­
rung des Bezieherkreises der Betriebssonderzulage 
ermangelte. 

Der RH empfahl, ehestens um eine einwandfreie 
Regelung bemüht zu sein .  

72.4.3 In  der Stellungnahme verwies die GD auf 
die noch immer nicht bestehende Bereitschaft von 
BKA und BMF, auch dem genannten Personenkreis 
die Betriebssonderzulage zu gewähren ;  sie werde 
aber trachten, bei sich bietender Gelegenheit eine 
Bereinigung herbeizuführen. 

72 .5 . 1 . 1  Die Ende 1 970 begonnenen Vorberei­
tungsarbeiten zur Umstel lung der Besoldung der 
Bediensteten der PTV waren Ende 1 976 abge­
schlossen, so daß ab dem 1 .  Jänner 1 977 zunächst 
für die Bediensteten des Bereiches der GD und der 
PTD Wien (ds rd 45 vH des Gesamtpersonalstan­
des) durch die Buchhaltung der PTD Wien mit 
dem EDV -gestützten Besoldungsverfahren begon­
nen werden konnte. Die Bezugsliquidatur der 
Buchhaltung der GD ( 1 4  Arbeitsplätze) wurde auf­
gelassen. 

Ungewiß war zunächst noch, ob die Besoldung 
in Wien zentralisiert werden oder weiterhin  bei den 
Buchhaltungen der Direktionen erfolgen sollte. Die 
GD neigte eher dazu, eine zentrale Besoldungs­
steIle in Wien einzurichten. Die Bezugsliquidatur 
der PTD Wien hatte sich auch bereits imstande 
erklärt, mit dem vorhandenen Personal von 
1 40 Kräften die Bezüge al ler PuT-Bediensteten 
zahlbar zu stel len. Dadurch wären in den Bezugsli­
quidaturen Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Linz 
insgesamt 1 8 8  Arbeitsplätze überflüssig geworden. 
Das betroffene Personal leistete begreiflicherweise 
Widerstand. Es wurde sonach die Regelung getrof­
fen, ab Jänner 1 978 die Verrechnung der laufenden 
Bezüge zentral und den Änderungsdienst dezentral 
durch die örtlich zuständigen Bezugsliquidaturen 
zu besorgen . 

72.5 . 1 .2 Um eine einheitliche Dienststellenorga­
nisation und eine gleichmäßige Auslastung der 
Bediensteten sicherzustellen, wurde eine vorläufige 
Systemisierungsnorm von einem Arbeitsplatzbear­
beiter für je 760 Bezugsberechtigte angewendet; für 

je drei Arbeitsplatzbearbeiter wurde zusätzlich ein 
Prüfer zugestanden. Darüber h inaus anerkannte 
die GD weitere Arbeitsplätze für mit der Besoldung 
zusammenhängende Tätigkeiten. Die Arbeitsplätze 
wurden überwiegend in die Verwendungsgruppe B 
gereiht. Diese provisorische Systemisierungsnorm 
ergab i nsgesamt 1 8 1  Arbeitsplätze und lag damit 
um 4 1  höher als die Anzahl der Bediensteten, mit 
denen die Bezugsliquidatur Wien ursprünglich eine 
zentrale Besoldung durchzuführen beabsichtigte. 

Wie der RH erhob, schwankt im Bundesrechen­
amt die Arbeitsbelastung für die Besoldung zwi­
schen etwa 1 250 und 750 Bezugsberechtigten je 
Arbeitsplatzbearbeiter. Der Durchschnitt beläuft 
sich auf 980. Die Schlüsselzahlen ergeben sich aus 
der ungleichen Schwierigkeit der Besoldungsfälle. 
Diese Arbeitsplätze reihen nur in der Verwen­
dungsgruppe C. 

Der vergleichbare Gesamtpersonalstand in den 
Verrechnungsstellen des Bundesrechenamtes ist 
daher erheblich n iedriger als in den Liquidaturen 
der PTV . 

Aufgrund von Vergleichsberechnungen des RH 
auf Basis der niedersten Schlüsselzahl für die Syste­
misierung im Bundesrechenamt (750) hätte die 
PTV für die ZahlbarsteIlung der Bezüge ihres Per­
sonals etwa mit jener Anzahl an ArbeitsplätZen 
( 1 40) das Auslangen finden müssen, mit welcher 
ursprünglich die Bezugsliquidatur der PTD Wien 
bereit gewesen wäre, die zentrale Besoldung zu 
besorgen .  Der Aufwand für den Mehrbedarf von 4 1  
Bediensteten, und zwar B-Kräften, wurde mit jähr­
lich rd 22,9 Mil l S (Stand 1 979) errechnet. 

72.5 .2 Der RH bemängelte den im Verhältnis 
zum Bundesrechenamt erheblich höheren Personal­
aufwand. Er empfahl, die Bezugsliquidaturen einer 
ehebaldigen Überprüfung zu unterziehen und die 
Personalbemessungsgrundlagen so zu gestalten, 
daß der Personalbedarf etwa jenem des Bundesre­
chenamtes entspricht. Hiebei sollte auch die Einstu­
fung der Arbeitsplätze kritisch untersucht werden. 

72.5 .3 Lt Stel lungnahme der GD seien im Sinne 
der Empfehlung des RH bereits Arbeiten zur 
Erstellung bundeseinheitlicher Systemisierungs­
richtl inien im Gange. 

Postangelegenheiten 

72.6 . 1 Im Laufe des Jahres 1 974 hat die PTV ein 
Postamtsauskunftssystem (PAS) mittels EDV ein­
gerichtet. Dieses konnte bereits im Dezember des­
selben Jahres zur Bewertung und Reihung von 
Hochbaumaßnahmen herangezogen werden. 

Anläßlich der für die Einrichtung des PAS 
erforderl ichen Erweiterung des EDV-Maschinen­
parks wurden mit Zustimmung des EDV-Subkomi­
tees beim BKA nur die peripheren Geräte ausge­
schrieben, die Zentraleinheiten dagegen vom Liefe­
ranten der schon bestehenden Anlagen ohne Aus­
schreibung bezogen. Auch die erforderliche Soft­
ware (2 Programmprodukte) wurde ohne Aus-
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schreibung vom Hersteller der Zentraleinheiten 
bezogen. 

72 .6.2 Der RH bemängelte das Vergabeverfah­
ren und bemerkte bezüglich der Software, daß eine 
wesentlich sorgfältigere Entscheidungsvorberei­
tung, insb der Vergleich von Kosten und Nutzen 
der am Markt verfügbaren Programmprodukte, 
sowie eine Überlegung darüber, ob d ie Erstel lung 
d ieser für die Verwaltungsführung grundsätzlichen 
Programmprodukte nicht erheblich zweckmäßiger 
von Bediensteten der eigenen Verwaltung hätten 
erbracht werden können, angezeigt gewesen wäre. 
Im Falle der Eigenentwicklung von Programmpro­
dukten hätte näml ich d ie Angemessenheit und Ver­
träglichkeit mit der historisch gewachsenen Organi­
sationsstruktur sicher besser beurteilt werden kön­
nen als beim Einkauf fremder, nicht postspezifi­
scher Programmprodukte. 

In diesem Zusammenhang empfahl der RH, den 
Anteil des posteigenen EDV -Personals zu verstär­
ken. 

72.6.3 Die GD wies bezüglich der Hardware 
darauf hin, daß bei einem Herstellerwechsel ein 
hoher Umstel lungsaufwand zu erwarten gewesen 
wäre. Bezüglich der Software sei die Richtigkeit 
ihrer Entscheidung insofern bestätigt worden, als 
die gewählten Programmprodukte heute auch 
anderweitig überwiegend verwendet würden. 

Eine Eigenentwicklung wäre so personalintensiv 
gewesen, daß diese grundsätzlich nicht in Betracht 
gekommen wäre. Die Ausweitung des Standes an 
EDV-Personal sei auch ein Anliegen der PTV, 
könne jedoch nur in  einem von der al lgemeinen 
Personalgebarung begrenzten Rahmen erfolgen. 

72.6.4 Der RH erwiderte, daß er die Ausweitung 
der eigenen EDV-Aktivitäten und damit eine Ver­
größerung der Unabhängigkeit von den Hersteller­
firmen weiterhin für sehr wichtig halte. 

72.7 . 1 Zwecks Feststellung des Bedarfes an 
zusätzlichen öffentlichen Fernsprechzellen ließ die 
dafür zuständige Projektgruppe der GD im 
Jahre 1 975 einen Ausdruck jener Postämter aus 
dem PAS herstel len, die am Samstag geschlossen 
waren und nicht über öffentlich zugängliche Münz­
fernsprecher verfügten. Als Gliederungselement 
wurde die Lage in einem Gebiet mit starkem, mit 
durchschnittlichem oder mit unbedeutendem Frem­
denverkehr verwendet. Für ganz Österreich wur­
den auf d iese Weise 1 2 1 9  in Betracht kommende 
Münzerstandorte ermittelt. 

Die Projektgruppe beschloß Richtlinien, wonach 
bei allen vom PAS ausgedruckten Postämtern Fern­
wahlmünzer errichtet werden sollen. Dabei wurde 
darauf verzichtet, weiterhin die bisher gebräuchli­
che Bedarfsprüfung durch die PTD durchführen zu 
lassen. Ebenso wurde auf d ie von der PTD Wien 
im Auftrag der GD ermittelten Wirtschaftlichkeits­
gesichtspunkte für die Aufstellung von Fernwahl­
münzern nicht Bedacht genommen. Im überprüften 
Direktionsbereich waren nach dieser Entscheidung 
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1 3 1  Münzer zu errichten, von denen im Mai 1 979 
bereits 1 1 2 i n  Betrieb standen. 

Im Jahre 1 979 betrugen in Oberösterreich und 
Salzburg die durchschnittlichen Errichtungskosten 
eines Münzers rd 1 1 0 000 S. Bereits im Jahre 1 975 
hatte die PTD Wien die durchschnittlichen monat­
lichen Kosten eines Münzers - unter Einschluß der 
Amortisation - mit 806 bis 1 1 75 S ermittelt. 

Die Überprüfung der Münzereinnahmen ergab, 
daß bspw im April 1 979 bei 1 9  der 1 1 2 neu errichte­
ten Münzer weniger als 800 S und bei weiteren 1 2  
zwischen 800 und 1 000 S eingegangen waren. 

72.7.2 Der RH meinte, daß bei der Errichtung 
der Münzer in Postamtsbereichen mit Samstag­
sperre eine differenziertere Vorgangsweise ange­
zeigt gewesen wäre. Wirtschaftlichkeitsgesichts­
punkte wären nicht gänzlich außer acht zu lassen 
gewesen. In fremdenverkehrsmäßig wenig erschlos­
senen Gebieten und Orten mit geringen Gebühren­
einnahmen hätte auch d ie bi l l igere Möglichkeit der 
Errichtung gemeinde- oder privatöffentlicher 
Sprechstellen genügt. 

72.7.3 Die GD verwies auf die in anderen Län­
dern höhere Dichte der Münzfernsprecher, auf die 
in Österreich noch gegebene Nachfrage nach wei­
teren Fernsprechzellen und betonte, für die Aufstel­
lung postöffentlicher Münzfernsprecher könnten 
nicht allein wirtschaftliche Gründe maßgeblich 
seIn. 

72.7.4 Der RH erwiderte, er habe sich weder 
gegen eine Ausweitung des Netzes an öffentlichen 
Fernsprechzellen noch für die Wirtschaftl ichkeit als 
alleinigen Beurtei lungsmaßstab für deren Errich­
tung ausgesprochen. Seine Kritik richtete sich nur 
gegen ein schematisches, d ie örtlichen Gegebenhei­
ten nicht oder unzureichend berücksichtigendes 
und die Frage der WirtSchaftlichkeit völ l ig außer 
acht lassendes Vorgehen. 

72 .8 . 1 . 1  Beim Postamt (PA) 4650 Lambach ist 
eine vom Sitz des PA etwa 1 km entfernte Bahnhof­
dienststelle eingerichtet. Diese besorgt den 
Umleite- und Vermittlungsdienst, dh die Sendun­
gen für die PA der Leitstrecken 465 bis 468 werden 
in ihrer Mehrzahl gesammelt an das PA Lambach 
geleitet und in der Bahnhofdienststelle auf d ie ein­
zelnen PA aufgeteilt (umgeleitet) oder umgeladen 
(vermittelt). Bei der Bahnhofdienststelle haben auch 
mehrere Postkurse ihren Ausgangspunkt. 

Bereits in den Jahren 1 968 und 1 97 1  wurde sei­
tens der PTD Linz als Alternative zur Instandset­
zung des in äußerst schlechtem Zustand befindli­
chen Gebäudes der Bahnhofdienststel le die Auflas­
sung der Dienststelle erwogen. Von einer Konzen­
tration der Postableitung beim nahegelegenen 
Umleiteamt Wels wurden erhebliche Einsparungen 
erwartet. In der Folge wurde die Möglichkeit der 
Auflassung der Bahnhofdienststelle Lambach nicht 
mehr weiter verfolgt, obwohl die GD noch in 
einem Bericht an den Bundesminister für Verkehr 
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vom November 1 97 1  diese Auflassung grundSätZ­
lich als begrüßenswert bezeichnet hatte. 

72 .8 . 1 . 2 Die Auswertung einer vom RH veran­
laßten Aufstellung der PTD über die Auswirkungen 
einer Auflassung der Bahnhofd ienststelle Lambach 
und der damit in Zusammenhang stehenden Maß­
nahmen ergab, daß bei gänzlicher Auflassung der 
genannten Dienststel le jährlich etwa 2,3 Mill S, bei 
Beibehaltung nur des Annahmeschalters immer 
noch 1 ,6 Mil l S eingespart werden könnten, ohne 
daß daraus betriebliche Nachteile zu erwarten 
wären. Vielmehr ergäben sich die Vorteile einer 
besseren POStzu- und -ableitung und der Unabhän­
gigkeit von Eisenbahnfahrplänen. Weiters würde 
die Konzentration der Umleitungstätigkeit für das 
Leitgebiet 46 beim PA 4600 Wels künftige Maß­
nahmen der Betriebsrationalisierung, etwa die Ein­
beziehung dieser Region in den Paketbehälterver­
kehr und den Palettenverkehr uä, erleichtern. 

72.8 .2 Der RH wies darauf hin, daß die durch 
eine Auflassung der Bahnhofdienststelle Lambach 
betroffenen Bediensteten beim PA 4650 Lambach, 
bei PÄ in der Umgebung dieses Ortes und insb 
beim PA 4600 Wels, das ja auch die Tätigkeiten der 
Bahnhofdienststelle zum Großteil übernommen 
hätte, unterzubringen gewesen wären. Soziale Här­
tefälle hätten sich dabei nicht ergeben, da zB zwi­
schen Lambach und Wels täglich über 20 Züge in 
beiden Richtungen verkehren und die Fahrzeit bei 
einer Entfernung von 1 3  km zwischen 8 und 
14 Minuten beträgt. Im Zuge der Automatisierung 
des Fernsprechverkehrs konnten weit größere Per­
sonalumschichtungen klaglos bewältigt werden. 

Der RH empfahl, die nach wie vor räumlich 
unzulänglich untergebrachte Bahnhofdienststelle 
des PA 4650 Lambach aufzulassen, die hiezu not­
wendigen, im einzelnen seit langem schon festste­
henden betrieblichen Organisationsänderungen 
ehestens vorzunehmen und solcherart die mögliche 
jährl iche Kosteneinsparung von etwa 2,3 Mill S zu 
verwirkl ichen. 

72.8 .3 Die GD meinte in ihrer sehr ausführlichen 
Stel lungnahme, wegen der seit 1 97 1  eingetretenen 
Änderung der Verhältnisse (so etwa in der Auffas­
sung über die Frage der Verlegung des Verkehrs 
von der Schiene auf die Straße im Zusammenhang 
mit Problemen der Energieversorgung und allfälli­
ger Krisenanfälligkeit), insb jedoch wegen der 
beengten und für weitere Dienste nicht mehr auf­
nahmefähigen Raumverhältnisse beim PA 4600 
Wels sowie aus Gründen des Kundendienstes liege 
eine Auflassung der Bahnhofdienststel le Lambach 
außerhalb einer Realisierungsmöglichkeit. Die Ein­
sparungsmöglichkeiten seien überschätzt worden. 

72 .8 .4  Der RH beharrte auf seiner Empfehlung, 
vor allem deswegen, weil nach seiner Ansicht die 
Zusammenlegung zweier so nahegelegener Umlei­
teämter wie Wels und Lambach auf alle Fälle einen 

Rationalisierungserfolg erwarten ließe, wenn auch 
dessen Höhe zunächst unterschiedlich eingeschätzt 
werden könnte. 

7 2.9. 1 Mit Bundesgesetz vom 26. Novem­
ber 1 969 erfolgte eine Neuordnung der Rechtsver­
hältnisse der Österreichischen Postsparkasse 
(PSKGesetz 1 969, BGBI Nr 458/ 1 969) . 

Das PSK-Gesetz 1 969 folgte in seinen Grundzü­
gen dem früheren Gesetz aus dem Jahre 1 926. 
Nach § 1 leg cit ist die PSK nicht der Bundesver­
waltung eingegliedert, sondern ein selbständiges, 
mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattetes 
Unternehmen, dem die Führung des Postscheckver­
kehrs und des Postsparverkehrs im Gebiete der 
Republik Österreich vorbehalten ist. Gern § 2 Abs 1 
leg cit hat der Bund für Rechnung der PSK durch 
seine Postämter im Postscheck- und Postsparver­
kehr Einzahlungen entgegenzunehmen und Aus­
zahlungen zu leisten. Um nicht den Haushalt des 
Bundes einseitig zu belasten, ist gern § 2 Abs 2 für 
die von den Postämtern im Postscheck- und Post­
sparverkehr geleisteten Dienste eine angemessene 
Vergütung an den Bund zu bezahlen. Sie ist zwi­
schen dem BMV und der Österreich ischen Post­
sparkasse festzulegen. 

72 .9.2. 1 In dem aus 1 5  Mitgliedern bestehenden 
VerwaI.tungsrat der PSK, dessen Beschlüsse für den 
mit der Leitung der PSK beauftragten Vorstand im 
Innenverhältnis bindend sind, ist die PTV von 
Gesetzes wegen nicht vertreten (§ 9 Abs 2). Ledig­
lich ein Vertreter des zentralen Personalausschusses 
der Post- und Telegraphenbediensteten wurde vom 
Österreichischen Arbeiterkammertag in den Ver­
waltungsrat entsendet. Erst Ende 1 979 wurde der 
Generaldirektor der PTV von der Bundesregierung 
hiefür nominiert. 

Im Hinblick darauf, daß die PTV mit ihren POSt­
ämtern praktisch das ganze Filialnetz der PSK 
- von wenigen Ausnahmen abgesehen - führt, sollte 
nach Meinung des RH der PTV zwecks Wahrung 
ihrer Geschäftsinteressen ein gesetzlicher Anspruch 
auf Vertretung im Verwaltungsrat der PSK einge­
räumt werden. 

72.9.2.2 Bereits aufgrun<;l des früheren Gesetzes 
wurde Anfang 1 958 zwischen der GD und der PSK 
eine Vereinbarung über die Vorgangsweise bei der 
Festsetzung der von der PSK zu leistenden soge­
nannten Postvergütung getroffen. Es wurde vom 
Jahresgeldumsatz der Postämter im Scheck- und 
Sparverkehr des dem Voranschlagsjahr zweitvoran­
gehenden Jahres ein bestimmter Satz als Vergütung 
an die PTV festgelegt. Dieser Satz betrug 
ursprünglich netto - nach Abzug einer von der PTV 
an die PSK zu leistenden Vergütung - 1 ,07 vT und 
wurde ab 1 970 auf 1 ,2 vT bzw ab 1 975 auf 1 ,4 vT 
erhöht. 

Als Ausgangsbasis für die Ermittlung der Selbst­
kosten der PTV im PSK-Dienst und damit des Ver­
gütungssatzes wurde das Produkt aus der Zahl der 
Geschäftsfälle im PSK-Dienst und einem ·durch-

.. 
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schnittlichen Zeitwert für die einzelnen Tätigkeiten 
verwendet. Wie der RH feststellte, wurden die auf 
diese Weise errechneten Kosten der PTV von der 
Postvergütung nur zT gedeckt. In den Jahren 1 974 
bis 1 978 machte die Unterdeckung zusammen rd 
304,9 Mil l S aus. 

72.9.2.3 Im Zusammenhang mit den Arbeiten an 
einer Kostenrechnung für die PTV wurde ein neues 
Berechnungsverfahren ausgearbeitet, das einen 
wirklichkeitsnäheren Aufschluß über die Kostenbe­
lastung der PTV aus dem PSK-Dienst geben soll 
als das bisherige Verfahren. Im Zuge der Geba­
rungsüberprüfung kam der RH zur Auffassung, 
daß das neue Verfahren besser den Grundsätzen 
einer ordnungsgemäßen Kostenermittlung ent­
spricht als das derzeit gültige; er empfahl, die 
Arbeiten möglichst bald abzuschließen und eine 
neue Vereinbarung mit der PSK über die jährliche 
Kostenvergütung anzustreben. 

Die gegenständliche Angelegenheit wurde auch 
dem BMF zur Kenntnis gebracht. 

72.9.3 Das BMF teilte mit, eine gesetzliche Rege­
lung über die Vertretung der PTV im Verwaltungs­
rat der PSK könnte anläßl ich einer al lfälligen 
Novel Iierung des PSK-Gesetzes 1 969 erfolgen. Am 
23. Mai 1 980 wäre zwischen der PSK und der PTV 
ein Abkommen unterzeichnet worden, mit dem die 
Postvergütung neu festgelegt worden sei. Sie 
betrage im Jahre 1 9 8 1  345 Mill S, im Jahre 1 982 
355 Mill S, im Jahre 1 983  365 Mil l  S. Den Ver­
handlungen seien die von der PTV ermittelten 
durchschnittlichen Sach- und Personalkosten 
zugrunde gelegt worden. 

Die GD vertrat in ihrer Stellungnahme die 
Ansicht, daß durch den nun von der PSK an die 
POSt zu leistenden Deckungskostenbeitrag die der 
Post durch die PSK-Dienste anfallenden Kosten 
abgegolten seien. 

72.9.4 In dieser Angelegenheit ist em weiterer 
Schriftwechsel im Gange. 

72 . 1 0 . 1  Anläßlich der Errichtung einer Paketför­
der- und Verteilanlage beim PA 4020 Linz mietete 
die PTD als Ausweichlösung bei einer Linzer Zelt­
verleihfirma, von der sie schon früher öfter zur 
Bewältigung des Weihnachtsverkehrs ein Zelt 
gemietet hatte, ein 288  m2 großes Zelt an. Das Ent­
gelt wurde für die ersten 1 4  Tage mit 48 S/m2, für 
jeden weiteren Tag mit 0,8 S/m2 vereinbart. Es 
waren dies dieselben Sätze, wie sie auch bei den 
Anmietungen für den Weihnachtsverkehr verrech­
net wurden. Das Zelt wurde im April 1 969 aufge­
stellt und sollte bis Ende Oktober 1 969 als Aus­
weichräumlichkeit für den Einbau der Paketanlage 
und anschließend zur Bewältigung des Weihnachts­
verkehrs 1 969 dienen. Dieses Zelt stand jedoch seit­
her ununterbrochen in Verwendung. Für den 
Weihnachtsverkehr ist jedes Jahr ein zweites Zelt 
zusätzlich gemietet worden. 
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72. 1 0.2 Der RH bemängelte diese Vorgangs­
weise, weil für die Zeltmiete bis zum Jahre 1 979 
bereits über 1 Mill S bezahlt worden war. Ver­
gleichsweise hat jedoch im Jahr 1 979 der Neupreis 
für ein Zelt entsprechender Größe und Ausstattung 
etwa 200 000 S bis 250 000 S betragen. Wenn die 
PTD die Dauer des Bedarfes von vornherein richtig 
eingeschätzt hätte, wäre es möglich gewesen, ein 
solches Zelt um den Betrag von höchstens drei Jah­
resmieten käuflich zu erwerben und die restlichen 
acht Jahresmieten ( 1 972 bis 1 979) von rd 776 000 S 
emzusparen. 

72 . 1 0.3 Laut Stellungnahme der GD werde das 
Zelt noch immer für die Paketlagerung benötigt. 
Zur Klärung der Wirtschaftlichkeit wurde die 
PTD Linz angewiesen, zu untersuchen, ob das Zelt 
mit einem wirtschaftlich vertretbaren Kaufpreis 
erworben bzw ein neues Zelt gekauft werden solle. 

72 . 1 0.4 Der RH erwiderte, er erachte die 
Unwirtschaftlichkeit des gegenwärtigen Zustandes 
eindeutig erwiesen und eine dringliche Behandlung 
der Angelegenheit für geboten, um weitere finan­
zielle Nachteile für die PTV hintanzuhalten. 

Hochbau 

72. 1 1 . 1  Im Jahre 1 969 genehmigte die GD den 
Raumplan für das neue Netzgruppenamt in Ried 
im Innkreis. Der Neubau wurde 1 97 1  begonnen 
und im Oktober 1 974 fertiggestellt. Bei der Schät­
zung der voraussichtlichen Gesamtbaukosten im 
Dezember 1 969 war ein Betrag von rd 24,5 Mill S 
ermittelt und von der GD genehmigt worden. Die 
geleisteten Zahlungen beliefen sich bis März 1 979 
auf rd 54 Mill S. Eine Abrechnung der Baukosten 
war noch nicht erfolgt. 

Die Zahlungen lagen also um rd 29 Mill S 
( 1 1 6  vH) höher als die Kostenschätzung. Wie der 
RH feststel lte, waren von der Steigerung nur rd 
1 0,5 Mill S auf Preiserhöhungen (Indexsteigerun­
gen) zurückzuführen, wogegen rd 1 8  Mil l S Erhö­
hungen des Auftragsumfanges (Nachtragsaufträge) 
als Ursache hatten. 

72. 1 1 .2 In ihren Anträgen an die GD hatte die 
PTD die Steigerung der Baukosten zunächst pau­
schal jeweils mit Indexerhöhungen begründet; erst 
über Aufforderung gab sie die wirklichen Hauptur­
sachen, nämlich Mehrausmaße bzw Nachtragsauf­
träge, bekannt. 

Um die verschiedenen Ursachen von Kostenstei­
gerungen bei Bauvorhaben besser überblickbar zu 
machen, regte der RH an, jede Kostenerhöhung, 
insb zB Nachtragsaufträge für zusätzliche oder 
qualitativ höherwertige und daher teurere Ausstat­
tungen bzw Erhöhungen des Umfanges eines Bau­
werkes, indexbereinigt auf den Zeitpunkt des Vor­
anschlages darzustellen und Abweichungen zu 
begründen. 
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72. 1 1 .3 In ihrer Stellungnahme verwies d ie GD 
auf die Neuregelung des Genehmigungsverfahrens 
durch die teilweise Änderung der Allgemeinen 
Hochbaubestimmungen (AHB) und stellte gegebe­
nenfalls weitere Anpassungen derselben in Aussicht. 

72. 1 2 . 1 . 1  Im Jahre 1 973 wurde festgestellt, daß 
die Dachkonstruktion des Postamtes Bad !schi 
bereits starke Schäden aufwies. Um einen weiteren 
Verfall und eine damit nötige Gesamterneuerung 
des Dachgeschosses, deren Kosten auf rd 5 Mil l  S 
geschätzt wurden, zu vermeiden, beantragte die 
PTD die Instandsetzung des Dachstuhls ;  d ie 
Kosten bezifferte sie mit rd 1 ,33 Mil l S. Erst nach 
der Eingerüstung wurde der schlechte Bauzustand 
der ganzen Dachkonstruktion festgestellt . Die 
Instandsetzungsarbeiten konnten, weil jeweils nur 
Budgetmittel in beschränktem Umfang zur Verfü­
gung standen, erst 1 977 abgeschlossen werden und 
kosteten rd 5,1 Mill S. 

72. 1 2 . 1 .2 Die Maurer- und Zimmermannsarbei­
ten für die Dacherneuerung in der geschätzten 
Höhe von rd 1 00 000 S sind im Oktober 1 974 in 
Regie vergeben worden. Diese Arbeiten bildeten 
die Voraussetzung für die Spengler-, Glaser- und 
Malerarbeiten ; damit erachtete die PTD die Vor­
aussetzungen für eine Vergabe in Regie nach 
Pkt 1 .623 der ÖNORM A 2050 als gegeben. Es 
wurden drei Angebote eingeholt; den Zuschlag 
erhielt die schon beim Neubau der Bautrupp­
Unterkunft Bad !schi tätige Firma zu den gleichen 
Regiestundensätzen. Die Schlußrechnung belief 
sich auf 1 ,2 Mill S, also das Zwölffache der Kosten­
schätzung. 

72 . 1 2 .2 Hiezu bemerkte der RH, daß gern 
Pkt 1 .623 der ÖNORM A 2050 zu Regiepreisen 
nur dann vergeben werden sol l, wenn Art, Güte 
oder Umfang der Leistung oder die Umstände, 
unter denen sie zu erbringen sind, nicht so genau 
erfaßt werden können, daß eine Vergabe nach Ein­
heits- oder Bauschpreisen möglich wäre. Bei den 
Baumeisterarbeiten war aus dem Gegensatz der 
Auftragssumme von 1 00 000 S zur Gesamtbau­
summe von 1 ,2 Mil l  S zu schließen, daß der Auf­
trag ohne nähere Erhebungen über den zu erwar­
tenden Leistungsumfang vergeben wurde. 

Im übrigen empfahl der RH, vor Inangriffnahme 
von Gebäudeinstandsetzungen den Umfang der 
durchzuführenden Arbeiten so genau wie möglich 
zu erheben und bei der Veranschlagung Vorsorge 
zu treffen, daß die finanzielle Grundlage für eine 
möglichst zügige Durchführung der Arbeiten gege­
ben ist. 

72. 1 2 .3 Die GD wies auf die Schwierigkeiten der 
Erfassung des Arbeitsumfanges im gegenständli­
chen Fall und die beschränkten finanziellen Mittel 
h in .  Die PTV werde jedoch bemüht sein, in 
Zukunft bei ähnlichen Fällen die Bauleistungen 
genauer zu ermitteln .  

72 . 1 3 . 1 . 1  Bei verschiedenen Neubauten stellte 
der RH durch Vergleich der Schlußrechnungen mit 
den Anboten erhebliche Kostenerhöhungen fest. 
Folgende Beispiele seien h iezu angeführt :  

72 . 1 3 . 1 .2 Beim Postamt St. Georgen im Attergau 
war im Leistungsverzeichnis die Ausgestaltung der 
Wände der Schalterhalle mit Hartbrand-VoIlstei­
nen um 359 S/m2 vorgesehen ; tatsächl ich wurden 
jedoch in der Schalterhalle und an anderen Stellen 
holländische Klinker um 1 004 S/m2 verwendet. 
Für den Fußboden der Schalterhalle wurden anstatt 
der ursprünglich vorgesehenen Platten um 39 1  SI 
m2 solche um 754 S/m2 angeschafft. Die nachträgli­
che Materialänderung verursachte in d iesen beiden 
Fällen zusammen Mehrkosten von rd 1 92 000 S. 

Bei den Fliesenlegerarbeiten lautete das Bestan­
gebot auf rd 1 93 000 S. Die Schlußrechnung wies 
eine Summe von rd 300 000 S auf. Die Steigerung 
um 1 07 000 S trat ein, weil nachträglich eine andere 
als die angebotene Fliesenfarbe ausgewählt wurde. 

Ähnliche Kostenerhöhungen wegen nachträgli­
cher Änderung der Ausführung und freihändiger 
Vergabe aufgrund von Nachtragsangeboten waren 
auch bei den Leichtmetallarbeiten ( +  220 000 S) 
und den Schlosserarbeiten ( +  1 1 9 000 S) zu ver­
zeichnen. 

72 . 1 3 . 1 .3 Bei den Leichtmetallarbeiten für das 
Wählamt in Schwanenstadt lautete das Angebot des 
Bestbieters auf rd 586 000 S. Von den angebotenen 
Positionen wurde jedoch weniger als die Hälfte tat­
sächlich ausgeführt. Wegen verschiedener Ände­
rungen erfolgten aufgrund von zwei Nachtragsan­
geboten Lieferungen und Leistungen im Wert von 
rd 707 000 S. Die Schlußrechnung lautete auf rd 
986 000 S. Bei den Maler- und Anstreicherarbeiten 
stand einer Angebotsumme von rd 273 000 S ein 
Rechnungsbetrag von rd 440 000 S gegenüber, 
obwohl die eingetretene Lohnerhöhung nur 
1 6  700 S ausmachte. Die restliche Steigerung von 
rd 1 50 000 S war auf unrichtige Ausmaßermittlung 
anläßlich der Ausschreibung zurückzuführen. 

72. 1 3 .2 Der RH beanstandete die Vorgangsweise 
der PostdienststeIlen bei Auftragsvergabe und 
-durchführung, die wiederholt zu außerordentlich 
großen Abweichungen der Beträge der Schlußrech­
nungen von den im Ausschreibungswege ermittel­
ten ursprünglichen Auftragssummen geführt hat. 
Die Kostenüberschreitungen von zT mehr als 
1 00 v H entstanden infolge freihändig vergebener 
Nachtragsaufträge. Die zahlreichen erforderlich 
gewordenen Nachtragsvergaben waren hauptsäch­
lich auf die zu ungenau erstellten Ausschreibungs­
unterlagen (Leistungsverzeichnisse) zurückzufüh­
ren. Es ergab sich ua, daß die angegebenen Aus­
maße nicht richtig waren oder nachträgliche Abän­
derungen hinsichtlich der Qualität des zu verwen­
denden Materials erfolgten. 

Der RH bemerkte hiezu, daß bei wesentlichen 
Änderungen des Leistungsumfanges neu ausge-

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 239 von 265

www.parlament.gv.at



schrieben werden sollte. Auch vertrat er die Mei­
nung, daß durch d ie aufgezeigte Vorgangsweise 
der PTD die vorgesetzte Dienststelle (GD) über die 
tatsächlichen Kosten eines geplanten Vorhabens 
nicht richtig informiert wird. 

Weiters bemerkte der RH, daß gern Pkt 2,2 1 der 
ÖNORM A 2050 die Beschreibung der Leistung 
möglichst erschöpfend sein sol l .  Im Leistungsver­
zeichnis sind die Leistungen eindeutig, vollständig 
und so erschöpfend zu beschreiben, daß Nachtrags­
forderungen jeglicher Art sowie Stundenlohn­
(Regie-)arbeiten möglichst ausgeschlossen bleiben. 

Die freihändige Vergabe von Nachtragsleistun­
gen ist gern Pkt 1 ,4332 der ÖNORM insb zulässig, 
"wenn während der Ausführung einer Leistung im 
Verhältnis zu d ieser geringfügige andere Leistun­
gen anfallen und zu erwarten ist, daß die Verge-

. bung im Wege einer Ausschreibung erhebliche 
Nachteile mit sich bringen würde" . Die Durchfüh­
rungsrichtlinien der Postverwaltung zum 
Pkt 1 ,4332 beschränken den Umfang aller nach­
träglichen Leistungen auf in der Regel 25 vH der 
ursprünglichen Auftragssumme. Gegen beide ange­
führten Bestimmungen hat die überprüfte PTD ver­
stoßen. 

Abschließend empfahl der RH, den für Hoch­
bauangelegenheiten zuständigen Bediensteten die 
bindenden Vorschriften der ÖNORMen und der 
Hochbaurichtlinien neuerlich in Erinnerung zu 
bringen und sie auf mögliche disziplinäre oder haf­
tungsmäßige Folgen sowie auf die gebotene Spar­
samkeit aufmerksam zu machen. 

72 . 1 3 .3 In der Stellungnahme erläuterte die GD, 
wie es in den vom RH angeführten Einzelfällen zu 
den Kostenerhöhungen gekommen war. Grund­
sätzlich sei durch die Herausgabe der neuen Tech­
nischen Hochbaurichtlinien und der teilweisen 
Neuerstellung der Allgemeinen Hochbaubestim­
mungen weitestgehend der Anregung des RH ent­
sprochen worden. 

72. 1 4 . 1  Ähnlich wie der RH schon beim Hoch­
baureferat Salzburg festgestellt hat (Abs 7 1 . 1 1 . 1 ) , 
beschäftigte auch die Hochbauabteilung der PTD 
Linz technische Hilfskräfte als Leiharbeitskräfte. 
Allein im Jahr 1 978 wurden auf diese Weise zehn 
Personen, davon sieben das ganze Jahr über, 
beschäftigt, wofür Kosten von rd 2,6 Mil l S anfie­
len. 

72. 1 4.2 Der RH empfahl auch in diesem Fal l, 
künftig vom Abschluß derartiger Verträge Abstand 
zu nehmen. 

72. 1 4.3 Die GD bekräftigte erneut, daß keine 
Arbeitsleihverträge mehr abgeschlossen würden. 

Vers�hiedene Feststellungen 

72. 1 5  Weitere Bemängelungen oder Anregungen 
des RH betrafen die allgemeine Personal lage in 
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Oberösterreich, die Motorisierung der Landzustel­
lung, die Behandlung der Massendrucksachen, den 
Reinigungsdienst in Postämtern, den Paketdienst, 
die Brieffächer, die Entwicklung der 'Arbeitspro­
duktivität im Postdienst, das Verfahren der Perso­
nalbedarfsermittlung im Zustelldienst, den Einsatz 
von Postfuhrunternehmen, Organisationsänderun­
gen bei der PTD, die Bahnpost Braunau-Salzburg, 
den Einsatz von Briefmarkenautomaten sowie eine 
Reihe von Fragen des Rechnungswesens ; weiters 
den Neubau der Postgarage Gmunden, des PoSt­
und Wählamtes Steyr-Nord, der Bautruppunter­
kunft Frankenmarkt, des PA 4643 Pettenbach, die 
Sicherung der Postgebäude, den Sonnenschutz, die 
Gestaltung der Grundstückseinfriedungen, den 
Einbau von Lüftungsanlagen in Wählämtern sowie 
den Planungsablauf und die Aktivierung von Eigen­
leistungen beim Hochbau . 

Die GD hat dazu ausführlich Stellung genom­
men und die Abstel lung von Mängeln zugesagt 
oder über bereits durchgeführte Maßnahmen 
berichtet. 

Elektrostreckenleitung Wien und Elektrobauleitung 
Wien der ÖBB 

Organisation 

73. 1 Die Elektrostreckenleitung Wien und die 
Elektrobauleitung Wien sind ausführende Dienst­
stellen des Elektrotechnischen Fachdienstes der 
ÖBB. Während der Elektrostreckenleitung haupt­
sächlich die Instandhaltung elektrischer Anlagen 
obliegt, wirkt die Elektrobauleitung an Elektrifizie­
rungs-Investitionen mit. 

Die örtliche Zuständigkeit der Elektrostrecken­
leitung Wien umfaßt das gesamte Gebiet der Bun­
desbahndirektion Wien, das sind rd 46 vH des 
Betriebsnetzes der ÖBB. In diesem Bereich wird die 
Elektrostreckenleitung mittels ihrer zehn Elektro­
meistereien und 1 3  Fahrleitungsmeistereien tätig, 
die stützpunktartig verteilt sind. Die Anzahl der 
Fahrleitungsmeistereien war in den letzten zwölf 
Jahren infolge der fortschreitenden Streckenelektri­
fizierung gestiegen, wodurch sich der Personal­
stand der Elektrostreckenleitung seit 1 967 von 492 
auf 6 1 9  Bedienstete erhöht hat. Das Jahresbudget 
ohne Personalaufwand beträgt über 60 Mil l S. 

Die Zuständigkeit der Elektrobauleitung Wien 
(78 Bedienstete) geht hingegen weit über den 
Bereich der Bundesbahndirektion Wien hinaus. Im 
Zuge der vor rund 70  Jahren begonnenen und vom 
Westen nach Osten fortschreitenden Streckenelek­
trifizierung wurde die regionale Abgrenzung der 
entsprechenden Baudienststellen mehrmals verän­
dert. Seit dem Jahre 1 968 bestehen nur mehr die 
Elektrobauleitungen Uttendorf und Wien, von 
denen letztere für den Osten des Bundesgebietes bis 
Salzburg und Vil lach zuständig ist. 
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73.2 . 1 Die geschilderte Aufgabentei lung zwi­
schen Elektrostreckenleitung (Instandhaltung) und 
Elektrobauleitung (Investition) stellt beim Elektro­
technischen Fachdienst eine Ausnahme dar, da die 
Dienststellen des Sicherungs- und Fernmeldewe­
sens eine derartige Trennung nicht kennen. 

73.2 .2 Im Hinbl ick darauf, daß die betriebl ich 
bedeutsamen Strecken der ÖBB in absehbarer Zeit 
elektrifiziert sein werden und die technischen Pro­
bleme nach 70 Jahren Elektrifizierung zur Routine 
geworden sind, empfahl der RH, schon jetzt die 
Elektrobauleitungen im Sinne eines reibungslosen 
Überganges aufzulassen und deren Planungs- und 
Bauüberwachungspersonal den Elektrostreckenlei­
tungen einzugl iedern. Damit wäre auch eine Ein­
sparung an Verwaltungspersonal verbunden. 

73.2.3 Die GD der ÖBB erklärte die bestehende 
Aufgabenteilung mit dem außergewöhnlichen 
Umfang der Elektrifizierungsprojekte, der sich 
auch in den nächsten Jahren aus der praktisch 
einem Neubau gleichkommenden Erneuerung grö­
ßerer Fahrleitungsabschnitte ergeben werde. Hin­
sichtlich des Personals der Elektrobauleitungen 
biete sich außerdem der Vortei l einer größeren 
Beweglichkeit, weil es in Anpassung an die jeweili­
gen baulichen Schwerpunkte über den Direktions­
bereich hinaus eingesetzt werde. Daher könne, 
auch wegen der ungewissen Situation auf dem 
Mineralölsektor, der vom RH angeregten Überlei­
tung des Bauleitungspersonals erst zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der Streckenelektrifizierung näher­
getreten werden. 

73 .3 . 1  Der Elektrotechnische Fachdienst weist 
eine zweistufige Gl iederung auf: die Elektrotechni­
sche Direktion in der Generaldirektion der ÖBB 
und die Elektrostreckenleitungen, Elektrobaulei­
tungen, sowie die Sicherungs- und Fernmeldestrek­
kenleitungen als ausführende Dienststellen. Dage­
�.en verfügen die meisten anderen Fachdienste der 
OBB über die lokale Mittelinstanz der Bundes­
bahnd irektion und sind daher dreistufig organisiert. 
Zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit den Bun­
desbahndirektionen wurden dort vom Elektrotech­
nischen Fachdienst Elektrotechnische Überwa­
chungsbeamte eingesetzt. 

73.3 .2 Der RH hat schon bei den Gebarungs­
überprüfungen der Signalstreckenleitung Linz 
(TB 1 975 Abs 69,3.4) und der Bundesbahndirektion 
Linz (TB 1 978 Abs 64.35.2 .2) festgestellt, daß die 
damit beabsichtigte organisatorische Querverbin­
dung nur sehr mangelhaft funktioniert, was sich in 
häufigen Koordinierungsfehlern bei Bahnhofsum­
bzw -neubauten und überhaupt bei al len Vorhaben 
äußert, die ein Zusammenwirken mehrerer Fach­
d ienste erfordern. Derartige Koordinierungsmän­
gel wurden auch nunmehr angetroffen. 

Der RH empfahl, den Elektrotechnischen Fach­
dienst in d ie Bundesbahndirektion einzugliedern, 
um auf diese Weise die wirtschaftlich notwendige 

Koordinierung zwischen den Fachdiensten mit grö­
ßeren Erfolgsaussichten in die Wege zu leiten. 

73.3.3 In der Stellungnahme lehnte die GD der 
ÖBB diesen Vorschlag ab. Da der Elektrotechni­
sche Fachdienst in jedem Direktionsbereich nur 
über eine fachliche ausführende Dienststelle ver­
fügt, wurde die Meinung vertreten, daß eine 
Organisationsänderung in dem vom RH angereg­
ten Sinne nicht zielführend sei und nur zusätzlichen 
Verwaltungs- und Personalaufwand sowie Ent­
scheidungserschwernisse verursachen würde. 

73 .3 .4 Dem hielt der RH entgegen, daß d ie emp­
fohlene organisatorische Änderung das Koordinie­
rungsinteresse des Gesamtunternehmens ÖBB 
gebührend in den Vordergrund stelle. Die konkret 
vorgeschlagene Lösung könne auch ohne zusätzl i­
chen Personalaufwand und sonstige Erschwernisse 
verwirklicht werden. 

Elektrifizierung 

73.4. 1 In den Elektrifizierungsprogrammen der 
ÖBB hatte bis 1 975 ein jährliches Verkehrsaufkom­
men von mindestens 3,75 Mill Bruttotonnen je km 
als Maßstab für die Elektrifizierungswürdigkeit 
einer Strecke gegolten. Darin trat eine Änderung 
ein, als seit 1 975 im Budget Mittel für den Nahver­
kehr bereitgestellt wurden und d ie Länder daraus 
gleichsam den Anspruch ableiteten, nun möglichst 
alle ÖBB-Strecken in Ballungsräumen zu elektrifi­
zieren. Das folgende Elektrifizierungsprogramm 
der ÖBB für die Jahre 1 977 bis 1 980 war dann auch 
im wesentlichen durch Nahverkehrsvorhaben in der 
Region Wien bestimmt. Die Stabsstelle für Betriebs­
wirtschaft und Revision vermerkte, daß die Festle­
gungen primär von verkehrspolitischen Überlegun­
gen ausgehen, ohne daß betriebswirtschaftliehe Kri­
terien einbezogen wurden. 

73.4.2 Obwohl die elektrische Traktion in vielfa­
cher Hinsicht Vortei le gegenüber dem Dieselbe­
trieb einer Strecke bietet, fallen die höheren Investi­
tionskosten für elektrische Fahrbetriebsanlagen 
doch so stark ins Gewicht, daß nach Meinung des 
RH bei der Frage der Elektrifizierungswürdigkeit 
kommerzielle Erwägungen, und h ier vor allem das 
Verkehrsaufkommen einer Strecke, nicht völl ig 
außer Betracht bleiben sollten . Eine VolIelektrifi­
zierung des restlichen ÖBB-Netzes, deren Kosten 
im Jahre 1 975 mit etwa 1 4  Mil l iarden S geschätzt 
wurden, erscheint daher trotz angespannter Ener­
giesituation derzeit wirtschaftlich nicht vertretbar. 

73.4.3 Nach Ansicht der GD der ÖBB seien in 
die bisherigen Kosten-Nutzen-Überlegungen nun 
auch die weltweiten Energieprobleme, die Umwelt­
belastung und der spezifische Energieverbrauch 
gleichwertig miteinzubeziehen. An eine VolIelektri­
fizierung aller Strecken der ÖBB sei jedoch keines­
wegs gedacht. 

lS' 
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73.5 . 1 Zwecks An.?indung des Flughafens Wien­
Schwechat an das OBB-Netz war die Trasse der 
Preßburgerbahn verschwenkt worden, wobei der 
Baudienst der ÖBB zwischen Schwechat und 
Fischamend einen acht Kilometer langen Abschnitt 
in Tieflage unter das Flughafengebäude herange­
führt hatte. Mit der Elektrifizierung der neuen 
Strecke - an sich eine Aufgabe der Bauleitung -
wurde die Elektrostreckenleitung Wien beauftragt, 
die im Jänner 1 976 einen Kostenvoranschlag über 
3,7 Mill S für Material- und 345 000 S für Lohnko­
sten erstellte. Als die Baudirektion wenige Monate 
sp�ter �erlangte, . daß die Elektrostreckenleitung 
WIen dIe FahrleItungsmontage beim Umbau des 
Bahnhofes Matzleinsdorf durchführen solle, wurde 
die Elektrifizierung der Flughafenbahn an eine 
Elektrofirma übertragen, die schließlich Kosten in 
der Höhe von 8,9 Mill S verrechnete. 

73.5 .2 . 1 Hinsichtlich des Kostenvoranschlages 
der Elektrostreckenleitung Wien wurde bemängelt, 
daß nur etwa die Hälfte der tatsächlich erforderli­
chen Arbeitsstunden angenommen worden war. 
Weiters fehlten die Kostenansätze für die im Tun­
nel notwendigen Schutzvorrichtungen. 

73.5.2.2 Besonders zu beanstanden war jedoch 
daß sich der Arbeitseinsatz der Elektrostreckenlei� 
tung Wien beim Bahnhof Matzleinsdorf schließlich 
aus vom Baudienst zu vertretenden Umständen um 
fast ein Jahr verzögerte ; es wäre daher noch durch­
aus möglich gewesen, die Elektrifizierung der Flug­
hafenbahn wesentlich kostengünstiger in Eigenre­
gie herzustel len. 

73.5 .3  Die GD der ÖBB bestätigte den vom RH 
wiedergegebenen Sachverhalt. Es seien wegen der 
damals schwer überschaubaren Bausituation Fehl­
annahmen unterlaufen. Während der Verzögerun­
gen beim Umbau des Bahnhofes Matzleinsdorf 
hätte die Elektrostreckenleitung Wien andere Vor­
haben durchgeführt. 

73.5 .4 Der RH erwiderte, daß damit der wirt­
schaftliche Vorteil, den die Eigen-Elektrifizierung 
der Flughafenbahn mit sich gebracht hätte, nicht 
wettgemacht werden konnte. Wegen der angetrof­
fenen Koordinierungsmängel wurde auf die im 
A.bs 73.? angeführte organisatorische Empfehlung 
hIngewIesen. 

73.6. 1 Nachdem der Vorstand der ÖBB auf 
Empfehlung des Bundesministers für Verkehr im 
Feber 1 976 den Auftrag zur Elektrifizierung der 
Strecke Stockerau - Hollabrunn erteilt hatte 
begannen. der Fernmelde- und der Sicherungsdiens� 
�wecks EInhaltung des Fertigstellungtermines noch 
Im Jahre 

.
1 976 mit �en Vorbereitungsarbeiten. Als 

der BaudIenst der .OBB im Juni 1 977 die Planung 
fur den Bahnhof Slerndorf korrigierte, um die Ein­
stiegsverhältnisse zu verbessern, waren die Gleise 
und damit auch die zT bereits fertigen Kabelverle-

16 
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gungen zu ändern. Der unnötige Zeit- und Kosten­
aufwand ging zu Lasten des Baudienstes. 

73.6.2 Da auch die GD der ÖBB d ie Koordinie­
rungsschwächen bei der Elektrifizierung der 
Strecke Stockerau - Hollabrunn nicht in Abrede 
stellte, wies der RH abermals auf die im Abs 73 .3  

empfohlenen organisatorischen Maßnahmen hin .  

73.7 . 1  Die Nordbahn unterfährt im Bereich der 
Gemeinde Gerasdorf die Ostbahnlinie. Im Interesse 
des Nahverkehrs begannen die ÖBB im Jahr 1 976 

�it der Planung einer neuen Trasse, welche dort 
eIne Verbindung zwischen den beiden Linien 
(Mistelbach-Floridsdorf) schaffen sollte. Das 
Erge?nis, eine neue Verbindungsschleife, wurde 
dabeI über Grundflächen geführt, welche d ie ÖBB 
im sel.ben Jahre aufgrund eines Tauschvertrages 
anläßhch der Errichtung einer anderen Gleis­
schleife abgegeben hatten. Inzwischen war jedoch 
der Rückkaufpreis gestiegen, da der neue Eigentü­
mer dort eine ertragreiche Schottergrube errichtet 
hatte. 

?3.7.2 D �e GD der ÖBB wendete dagegen ein, es 
seI zum ZeItpunkt der ersten Tauschverhandlungen 
nIcht abzusehen gewesen, daß ein Teil der vom 
Grundtausch betroffenen Flächen von den ÖBB 
wieder benötigt werde. Weiters hätten die notwen­
d i�en Budgetmittel gefehlt, um vorsorglich umfang­
reIche Grundankäufe zu tätigen. Dem hielt der RH 
die schon damals erkennbare zunehmende Bedeu­
tung des Nahverkehrs entgegen. Es hätte daher 
gerade im Kreuzungsbereich zwischen Ost- und 
Nordbahn auf eine entsprechende Grundvorsorge 
geachtet werden müssen. 

73.8 . 1 Die ÖBB führen geringfügige Strecken­
elektrifizierungen m it Hilfe des Bauzuges der Elek­
trostreckenleitung selbst durch. In diesem Zusam­
menhang fiel auf, daß die Kostenvoranschläge der 
Elektrostreckenleitung oft unrichtige Arbeitszeit­
schätzunge� enthielten. Diese Kostenvoranschläge 
waren wenIge Monate vor Arbeitsbeginn auf der 
Grundlage von Gleisabsteckplänen des Baudienstes 
erstellt worden ;  die dabei festgelegten Arbeitsab­
läufe hatten jedoch in späteren Baubesprechungen 
aufgrund von häufigen Zusatzwünschen der ande­
ren Fachdienste wesentliche Änderungen erfahren. 
So war etwa in den Bahnhöfen Mödling und 
Brunn-Maria Enzersdorf wegen vorher nicht 
geplanter Gleisverbindungen der Zeitaufwand 
gegenüber der ursprünglich veranschlagten Arbeits­
zeit um 577 vH bzw um 1 72 vH gestiegen . 

73.8 .2 Nach Ansicht des RH wären diese Veran­
schlagungsmängel bei rechtzeitiger Information der 
Elektrostreckenleitung durch die anderen Fach­
dienste vermeidbar gewesen. 

73.8 .3  Hiezu teilte die GD der ÖBB mit, daß 
Vorkehrungen zur genaueren Arbeitszeitveran­
schlagung getroffen würden. 
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73 .8 .4 Der RH empfahl, sich in diesem Sinne ein­
gehend mit dem im Abs 73.3 enthaltenen organisa­
torischen Vorschlag zu befassen. 

73.9. 1 Der Umbau des Bahnhofes Matzleinsdorf, 
der mit Ausnahme der Installierung der Sicherungs­
anlage von den ÖBB in Eigenregie durchgeführt 
werden sollte, verzögerte sich trotz Drängens des 
Bundesministers für Verkehr erheblich. Die Her­
stel lung der erforderlichen Weichenbestellskizzen 
dauerte nach spätem Beginn ungewöhnlich lange ; 
weiters ergaben sich beträchtliche Koordinierungs­
schwierigkeiten, da die verschiedenen Fachdienste 
auch noch in der Ausführungsphase Änderungs­
wünsche, etwa nach Verlängerung des Personen­
tunnels im Bahnhof Meidling, vorbrachten .  

7 3.9.2 Der RH hielt die angetroffene Vorgangs­
weise für nicht geeignet, ein Bauvorhaben zielstre­
big zu vollenden. Schwierigkeiten waren aber auch 
dadurch entstanden, daß die Fachdienste der ÖBB 
jeweils nur über Pläne der eigenen Anlagen verfü-

. gen ; gemeinsame Anlagenpläne waren nicht vor­
handen. 

73.9.3 Die GD der ÖBB nahm diese Kritik zum 
Anlaß, eine Regelung in Betracht zu ziehen, nach 
der bei Beginn von Umplanungen alle beteiligten 
Fachdienste der koordinierenden Stelle ihre vor­
handenen Bestandpläne als Arbeitsunterlage zur 
Verfügung zu stellen haben. 

73.9.4 Nach Auffassung des RH erschiene als 
koordinierende Stelle die Bundesbahndirektion 
geeignet, in die entsprechend dem im Abs 73.3 
unterbreiteten Vorschlag auch der Elektrotechni­
sche Fachdienst eingegliedert sein sollte. 

73 . 1 0 . 1  Obwohl die Strecken der West- und Süd­
bahn seit dem Jahre 1 963 durchgehend elektrisch 
befahren werden konnten, war die für den verbin­
denden Güterverkehr äußerst wichtige, nur 6,3 km 
lange Wiener Verbindungsbahn erstmalig im Elek­
trifizierungsprogramm 1 967 enthalten. Die Elektri­
fizierung begann erst im Jahre 1 970. 

73. 1 0.2 Der RH beanstandete die späte Inan­
griffnahme dieser wirtschaftlich wichtigen Investi­
tion und kritisierte weiters, daß bei Baubeginn noch 
keine eisenbahnbehördliche Baugenehmigung vor­
lag. Damit war das Risiko unbekannter Auflagen 
und kommender Einsprüche gegeben. Es erschien 
wenig sinnvoll, das jahrelange Aufschieben einer 
Baumaßnahme durch ein Vorverlegen des Baube­
ginnes ohne Genehmigung wettmachen zu wollen. 

73. 1 0.3 Die GD der ÖBB begründete die lange 
Verzögerung bei diesem Elektrifizierungsvorhaben 
damit, daß mit der Stadt Wien eine Reihe von Fra­
gen, vor allem wegen der großen Anzahl von Eisen­
bahnkreuzungen, zu klären war. Die Kritik an dem 
gegenüber der eisenbahnbehördlichen Genehmi-

gung vorgezogenen Baubeginn wurde als zutref­
fend anerkannt. Die ÖBB seien jedoch bemüht, sol­
che Unzukömml ichkeiten in Hinkunft zu vermei­
den. 

Auftragsvergabe 

73 . 1 1 . 1 . 1  Auf dem Sektor des Fahrleitungsbaues 
betätigen sich in Österreich drei Elektrofirmen. Bis 
zum Jahre 1 969 haben die ÖBB d ie Fahrleitungs­
aufträge freihändig vergeben, wobei sie bestrebt 
waren, alle drei Firmen in gleicher Weise auszu la­
sten. Ab dem Jahre 1 970 begannen die ÖBB, 
beschränkt auszuschreiben. Das Ziel eines Wettbe­
werbes konnte jedoch damit auch nicht erreicht 
werden, da die drei Elektrofirmen stets gleichlau­
tende Angebote vorlegten ; nur jene Firma, die an 
dem Baulos tatsäch l ich interessiert war, offerierte 
einen Sonderrabatt von 2 vH. 

73 . 1 1 . 1 .2 Die von den ÖBB im Fahrleitungsbau 
bezahlten Preise orientierten sich an einer Einheits­
preisliste, die aus dem Jahre 1 963 stammte und 
inzwischen mehrmals angepaßt worden war. Diese 
Einheitspreisliste 1 963 ging jedoch auf ein Lei­
stungsverzeichnis anläßlich der Elektrifizierung der 
Strecke Attnang/Puchheim - Salzburg aus dem 
Jahr 1 937 zurück, das wiederum auf Preisen noch 
früherer Elektrifizierungsaufträge beruhte, über 
deren Zustandekommen es keine Unterlagen mehr 
gab . 

73 . 1 1 . 1 .3 Die Einheitspreisliste 1 963 enthielt 
einen Festanteil von 1 7,5 vH. Bei den genannten 
Aktualisierungen war jedoch dieser Festanteil als 
absoluter Festbetrag behandelt worden, wodurch er 
bis zum Jahre 1 976 bei der wesentlichen Preiskom­
ponente der Löhne auf nur mehr 6 vH gegenüber 
einst 1 7,5 v H geschrumpft war. 

73 . 1 1 .2 Nach Ansicht des RH ist den ÖBB durch 
diese Vorgangsweise in den Jahren 1 968 bis 1 977 
ein erheblicher fimnzieller Nachteil entstanden. 

Der RH beanstandete, daß die auf einem Lei­
stungsverzeichnis aus der Anfangszeit der Elektrifi­
zierung beruhende Einheitspreisliste stets nur fort­
geschrieben und nicht auf die Angemessenheit der 
Preise überprüft worden ist. Wegen des kaufmän­
nisch nicht vertretbaren Schrumpfenlassens des 
Festanteils verwies der RH darauf, daß die ÖBB bei 
Triebhhrzeug- und Wagenkäufen eine solche Fehl ­
entwicklung vermieden haben . 

73. 1 1 . 3 Die GD der ÖBB führte zunächst aus, 
daß sie die praktizierte Form der Vergabe für die 
bestmögliche halte. Auch sei ihrer Meinung nach 
daraus kein Schaden entstanden, da ein Abgehen . 
von der bisherigen Praxis der Preisgestaltung zu 
Preissteigerungen seitens der Elektrofirmen hätte 
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führen können. Während die gültigen Preisgleitbe­
stimmungen nur kollektivvertragliche Lohnerhö­
hun�en berücksichtigen, wäre zu befürchten, daß 
im Anderungsfalle die Lohnkosten an die wesent­
l ich höheren Montagesätze der Elektroindustrie 
angeglichen würden. In den Jahren 1 968  bis 1 977 
sind die Kollektivvertragslöhne um 1 75 vH, die 
Montagekosten h ingegen um 286 vH gestiegen. 
Die günstige Verhaltensweise der ÖBB gehe aber 
auch daraus hervor, daß bei einem Vergleich der 
Preise im Fahrleitungsbau mit den Daten des Bau­
kosten index in den Jahren von 1 973 bis 1 977 sogar 
gewisse Einsparungen erzielt worden wären. Auf­
grund der Anregung des RH erklärten die ÖBB 
jedoch, eine Korrektur des Festanteiles anzustre­
ben. 

73 . 1 1 .4 Nach Meinung des RH wäre diese ver­
tragsgerechte Korrektur des Festanteiles ehestens 
vorzunehmen. Der Anwendung des Baukostenin­
dex hielt der RH entgegen, daß der Anteil der Bau­
leistung am Elektrifizierungsaufwand nur rd 27 vH 
beträgt. Das Hauptgewicht entfällt auf die Monta­
gekosten. 

73. 1 2. 1  Trotz Fehlens einer inländischen Kon­
kurrenz haben es die ÖBB unterlassen, ausländi­
sche Elektrofirmen zur Legung von Angeboten ein­
zuladen. Auch als sich im Jahre 1 973  Vertreter 
einer ausländischen Firma um Aufträge im Fahrlei­
tungsbau bemühten, lehnte die Elektrotechnische 
Direktion mit dem Hinweis auf das Auslaufen des 
Elektrifizierungsprogrammes ab. 

73. 1 2 .2  Nach Auffassung des RH wäre es im 
kaufmännischen Interesse der ÖBB gelegen, durch 
das Kennenlernen ausländischer Angebote Anhalts­
punkte für die aeurteilung der Angemessenheit des 
inländischen Preisniveaus zu gewinnen, die bei 
Preisverhandlungen genützt werden könnten. 

73. 1 2 .3  Die GD der ÖBB gab dazu bekannt, daß 
bei anderen Bahnverwaltungen Erkundigungen 
über die Fahrleitungspreise eingeholt worden 
wären. Bei der am ehesten vergleichbaren Deut­
schen Bundesbahn habe der Aufwand für einen 
Streckenkilometer im Jahre 1 976 rd 8 8 000 DM 
betragen und sei damit über dem Inlandspreis 
(4 1 2  000 S) gelegen ; allerdings beinhalte der Preis 
der Deutschen Bundesbahn im Gegensatz zu dem 
der ÖBB die gesamten Planungskosten. Außerdem 
seien die Preise in den Jahren 1 970 bis 1 976 bei der 
Deutschen Bundesbahn um 1 69,2 vH, bei den ÖBB 
h ingegen nur um 1 53,7 vH gestiegen. Schließlich 
wurde auf die bekannte Problematik von Auslands­
aufträgen bei Vorhandensein inländischer Anbieter 
hingewiesen. 

73. 1 2.4  Auf diese Problematik ist der RH im 
Sinne seiner obigen Empfehlung bereits bei der 
Prüfung der Einkaufsdirektion der ÖBB hinsicht­
lich der Triebfahrzeugkäufe näher eingegangen 
(siehe TB 1 976 Abs 63.6-8) .  
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73 . 1 3 . 1  Um die Elektroinstallationen bei kleine­
ren und mittleren Bauvorhaben n icht einzeln aus­
schreiben zu müssen, hat die Elektrostreckenleitung 
Wien ein Leistungsverzeichnis mit mehr als 
1 00 Positionen erstellt und nach einer beschränkten 
Ausschreibung in sieben verschiedenen Zonen je 
einen Bestbieter ermittelt, der als Dauer-Kontra­
hent herangezogen wird . Die letzte beschränkte 
Ausschreibung d ieser Art fand im Jahre 1 973  statt. 
Als in einzelnen Zonen der Ausschreibungsvorgang 
infolge vorzeitiger Vertragsauflösung wiederholt 
wurde, stellte sich heraus, daß die Angebote von 
den bisherigen Preisen stark, von - 5 vH bis 
+ 70 vH, abwichen. 

73 . 1 3 .2  An diese großen Abweichungen knüpfte 
der RH die Empfehlung, das vor sehr langer Zeit 
zusammengestellte, infolge arbeitstechnischer Ver­
besserungen mit den heute branchenüblichen 
Standard begriffen nicht mehr übereinstimmende 
Leistungsverzeichnis von Grund auf zu erneuern. 
Außerdem wurde geraten, durch häufigere öffentl i­
che Ausschreibung ein für die ÖBB günstigeres 
Preisniveau zu erreichen und dabei auch eine Ände­
rung der bisherigen Zoneneinteilung mit i hrem zu 
eng gefaßten Gebietsschutz zu erwägen . 

73. 1 3 .3  Die GD der ÖBB meinte zwar, daß sich 
die beschränkte Ausschreibung auf der Grundlage 
des Leistungsverzeichnisses im Großen und Ganzen 
?ewährt habe; es würden jedoch Möglichkeiten zur 
Anderung der bisherigen Vorgangsweise geprüft 
werden.  

Hochbauten 

73. 1 4. 1  Zur Elektrifizierung zählt auch die 
Errichtung von Unterwerken, die den Hochspan­
nungsstrom von 1 1 0 KV auf die Fahrleitungsspan­
nung von 1 5  KV transformieren und auf die einzel­
nen Streckenabschnitte verteilen. Bei den einzelnen 
Unterwerken zeigte sich ein sehr unterschiedlicher 
anteiliger Raumbedarf je 1 5  KV Schaltzelle, der 
etwa in  Angern 92 Kubikmeter, in Gaisbach-Wart­
berg dagegen 1 72 Kubikmeter betrug; aus gleichar­
tigen Anlagen der Deutschen Bundesbahn sind 
Werte von 60 Kubikmetern je Schaltzelle bekannt. 
Auch die Hochbaupreise wiesen starke Abweichun­
gen auf: in Angern 1 87 000 S, in Graz 3 1 9 000 S je 
Schaltzelle. 

73. 1 4 .2  Der RH zeigte verschiedenartige Einspa­
rungsmöglichkeiten auf, d ie zu einer gebotenen 
Senkung des Raumbedarfes und der Hochbauko­
sten führen sol lten. So könnte bspw d ie Unterkelle­
rung entfallen und die Dimensionierung des nur 
kurzfristig benützten Revisionsraumes oder auch 
des Kommandoraumes verringert werden. 
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73 . 1 4. 3  Ungeachtet der zahlreichen Einwände 
der GD der ÖBB wurde empfohlen, sich an der in 
dieser Hinsicht sehr sparsam bauenden Deutschen 
Bundesbahn zu orientieren. 

73. 1 5 . 1  Anläßlich der Elektrifizierung der OSt­
bahn war für die Fahrleitungsmeisterei und d ie 
Elektromeisterei Bruck an der Leitha trotz 
ursprünglich anderer Planung ein gemeinsamer 
Neubau errichtet worden.  Damit war es, wenn 
auch mit Verzögerungen, erstmalig gelungen, zwei 
am selben Ort tätige Dienststellen des Elektrotech­
nischen Dienstes, die beide der Elektrostreckenlei­
tung unterstehen, im selben Gebäude unterzubrin­
gen. 

73. 1 5.2 Da die Unterbringung von Dienststellen 
des Elektrotechnischen Dienstes (Signalmeister, 
Fernmeldemeister, Elektromeister und Fahrlei­
tungsmeister) in getrennten Gebäuden ungünstig 
zu beurteilen ist, empfahl der RH, weitere Zusam­
menlegungen von Stellen dieses Fachdienstes fol­
gen zu lassen. 

73. 1 5 .3  Dazu bemerkte die GD der ÖBB in  ihrer 
Stellungnahme, daß sie die vom RH positiv beur­
tei l te Linie der Konzentration von Stellen eines 
Fachdienstes weiter verfolgen werde, sofern nicht 
wirtschaftliche Überlegungen, wie etwa bei einem 
erhaltungswürdigen Altbestand, entgegenstehen. 

Zugförderungsleitung Graz der ÖBB 

74. 1 Eine Zugförderungsleitung (kurz ZFL) hat 
die Aufgabe, die Triebfahrzeuge und das Triebfahr­
zeug-Personal für die in ihrem Bereich anfallenden 
Transportleistungen der ÖBB bereitzustel len. Wei­
ters ist für die Instandhaltung der zugewiesenen 
Fahrzeuge zu sorgen, soweit nicht wegen eines 
erheblichen Ausbesserungsumfanges die Haupt­
werkstätten der ÖBB zuständig sind. Daneben wer- . 
den ortsfeste maschinelle Anlagen betreut. 

Die ZFL Graz untersteht ebenso wie die ZFL 
ViI I ach und die ZFL Knittelfeld der Zugförde­
rungs- und Werkstättenabtei lung der Bundesbahn­
d irektion Villach. Oberste fachliche Stelle ist die 
Maschinendirektion in  der GD der ÖBB. Die örtli­
che Zuständigkeit der ZFL Graz erstreckt sich auf 
den Grazer Raum, die Oststeiermark und auf Teile 
des südlichen Burgenlandes. Bei langen Zugläufen 
kommen Überschneidungen mit dem Wirkungsbe­
reich anderer Zugförderungsleitungen vor. 

Die ZFL Graz verfügte im Jahre 1 977 über 
566 Bedienstete und 78 Triebfahrzeuge. 

Triebfahrzeugführer 

74.2. 1 . 1  Bei den Triebfahrzeugführern handelt es 
sich seit jeher um einen privilegierten Stand inner-

halb der ÖBB. Das besondere Image dieses Berufs­
bildes hat sich seit den Pioniertagen der Dampflo­
komotive bis heute zur thyristorgesteuerten E-Lok 
ungeschmälert erhalten. 

74.2. 1 .2 Im Hinblick auf die besondere Belastung 
und Verantwortung ihrer Tätigkeit haben die 
Triebfahrzeugführer in der Vergangenheit dienst­
und besoldungsrechtliche Vorteile genossen. Diese 
bestehen nicht mehr; sei es, daß d ie raschere auto­
matische Vorrückung in höhere Bezüge heute allen 
ÖBB-Bediensteten zusteht, oder daß das schnellere 
Erreichen der Höchstbemessungsgrundlage für die 
Pension weggefallen ist. Ebenso kommt der 
erhöhte Urlaubsanspruch auch den übrigen Bedien­
steten zugute, die ortsgebundenen Turnusdienst lei­
sten. 

74.2 . 1 .3 Das durchschnittliche Pensionsalter der 
Triebfahrzeugführer liegt in der ZFL Graz bei 
53,7 Jahren. 

74.2. 2 . 1  Der RH stellte jedoch Bevorzugungen 
anderer Art fest. Während etwa im Jahre 1 97 1  bei 
der ZFL Graz nur 43,7 vH der Triebfahrzeugfüh­
rer die Gehaltsgruppe VI a ls  oberste Stufe erreicht 
hatten, waren es im Jahre 1 978  bereits 63 , 1  vH. 
Zwei Schulungs-Triebfahrzeugführer waren sogar 
in die Gehaltsgruppe VII eingestuft worden. 

74.2.2.2 Darüber hinaus war der durchschnittli­
che Stundensatz für Mehrleistungen bei der ZFL 
Graz von 43 S ( 197 1 )  auf 89 S ( 1 977), also um 
1 07 vH, gestiegen. Auch bei den unabhängig von 
der Gehaltsgruppenzugehörigkeit bemessenen 
Fahrgebühren zeigte sich, daß im Jahre 1 969 rd 
2,6 Mill S an Fahrgebühren angefallen waren, wäh­
rend dieser Aufwand der ZFL Graz bei nahezu 
gleichem Stand an Triebfahrzeugführern im Jahre 
1 977 bereits 7,7 Mill S betrug (Steigerung : 
1 96 vH). Ein Bediensteter hatte somit im  Jahre 
1 969 durchschnittlich 10 200 S, im Jahre 1 977 hin­
gegen schon 30 300 S an Fahrgebühren erhalten. 

74.2.3 . 1 In ihrer Stel lungnahme bestätigte die 
GD der ÖBB, "daß den Triebfahrzeugführern im 
Rahmen der Stellenplanverhandlungen mehr 
Beachtung geschenkt wurde als anderen Bedienste­
tenkategorien des maschinentechnischen Dienstes". 
Hiefür seien die schweren Bedingungen der Berufs­
ausübung, wie Fahrten bei hoher Geschwindigkeit 
und schlechter Sicht, maßgebend gewesen. 

74.2 .3 .2 Zum Stundensatz für Mehrleistungen 
wurde erklärt, daß die Erhöhung aufgrund al lge­
meiner dienst- und besoldungsrechtlicher Maßnah­
men eingetreten sei. Der Aufwand für Fahrgebüh­
ren sei im genannten Zeitraum im Gesamtbereich 
der ÖBB infolge verschiedener Aufwertungen und 
auch wegen der Arbeitszeitverkürzung um 1 62 vH 
gestiegen. Die noch höheren Fahrgebühren bei der 
ZFL Graz seien auf eine Steigerung der km-Lei­
stung zurückzuführen. 

• 

.. 
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74.2.4 . 1  Zur Frage der höheren Belastung der 
Triebfahrzeugführer verkannte der RH keineswegs 
die Bedeutung dieses Standes im Zusammenhang 
mit der Einhaltung des Fahrplans, vertrat aber doch 
die Meinung, daß sich die Berufsbedingungen seit 
der Dampflok-Ära bedeutend gewandelt haben . 
Zumindest auf Hauptstrecken gibt es einen kreu­
zungsfreien, durch Schranken gesicherten Fahr­
weg; Sicherheitsfahrschaltung und induktive Zugsi­
cherung geben die Gewißheit, daß es selbst bei 
Fahruntüchtigkeit des Triebfahrzeugführers zu kei­
nem Unfall kommt. Dagegen haben die Autobus­
lenker des KWD der ÖBB ihren fahrplanmäßigen 
Dienst mit stets größer werdenden Fahrzeugen im 
stark gestiegenen Straßenverkehr ohne zusätzliche 
Sicherheitseinrichtungen zu versehen. Dennoch 
endet die Besoldung der Autobuslenker in der 
Gehaltsgruppe V, die für Triebfahrzeugführer 
möglichen Gehaltsgruppen VI oder gar VII werden 
nicht erreicht. Auch bei den Fahr- und Auswärtsge­
bühren liegen die Autobuslenker im Durchschnitt 
etwa ein Drittel unter den Triebfahrzeugführern. 

74.2.4.2 In Ansehung dieses von der GD . der 
ÖBB abgelehnten Vergleiches erscheint die besol­
dungsmäßig bevorzugte Stel lung des Triebfahr­
zeugführers heute doch etwas in Frage gestellt. 
Nach Ansicht des RH wäre daher von den Trieb­
fahrzeugführern besondere Aufgeschlossenheit für 
die im folgenden besprochenen Probleme besserer 
Dienstplangestaltung zu erwarten .  

74.3. 1 . 1  Die Stabsstelle BetriebswirtSchaft und 
Revision hat den Vorstand der ÖBB im Juni 1 975 
darauf aufmerksam gemacht, daß sich bei den 
Triebfahrzeugführern der produktive Anteil der 
Arbeitsleistung ständig verschlechtere. Während im 
Jahre 1 970 auf eine Stunde Fahrleistung noch 
37 Minuten "unproduktive" Nebenzeiten (Wende­
zeit, Meldezeit, Wegzeit usw) entfielen, waren es 
im Jahre 1 974 bereits 56 Minuten. Damit hatten die 
Nebenzeiten fast die Dauer der Fahrzeiten erreicht, 
der Anteil der Fahrzeit an der Arbeitszeit war von 
62 vH auf 52 vH gesunken. 

74.3 . 1 .2 Die Maschinendirektion der ÖBB hat 
diese Entwicklung bestätigt und hiezu in einem 
Bericht an den Vorstand der ÖBB ausgeführt, daß 
einer wirtschaftlichen Optimierung der Triebfahr­
zeugführer-Dienstpläne "durch die Forderung 
nach innerbetrieblichem Frieden Grenzen gesetzt 
sind" und "die Aufgabe historisch gewachsener ' 
Vorstel lungen die Überwindung beträchtlicher 
Motivationswiderstände erfordern würde" . Im 
Jahre 1 977 war dann eine Projektgruppe zur 
Behandlung dieser Fragen eingesetzt worden. 

74.3 . 2 . 1  Der RH stellte bei der ZFL 'Graz eine 
weitere Verschlechterung fest. Beim Fahren mit 
Elektrolokomotiven, die dort etwa 75 vH der 
Zugleistung erbringen, entfielen im Jahre 1 978 von 
einer Arbeitsstunde eines Triebfahrzeugführers 
bereits 36,6 Minuten, also mehr als die Hälfte nicht 
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auf Fahren, sondern auf "unproduktive" Nebenzei­
ten .  Dabei handelte es sich um einen Durchschnitts­
wert. In einem Dienstplan gab es auch einen Tur­
nustag, in dem der Triebfahrzeugführer innerhalb 
einer Arbeitszeit von 1 4,5 Stunden bloß drei Züge 
über insgesamt 1 09 km zu führen hatte. Die tat­
sächliche Fahrzeit belief sich auf 2,5 Stunden bzw 
1 8  vH der Gesamtarbeitszeit, der Rest entfiel auf 
Nebenzeiten. Auch die Bundesbahndirektion Vil­
lach, die diese Entwicklung erkannt 'hatte, war 
nicht imstande gewesen, eine Besserung herbeizu­
führen. 

74.3.2.2 Die Kritik des RH an der vorgefunde­
nen Dienstplangestaltung richtete sich vor allem 
gegen schwerwiegende Versäumnisse der ÖBB auf 
dem Gebiet des Vorschriftenwesens. Die Dienstvor­
schrift, nach der die Dienstpläne "auf das sorgsam­
ste zu erstellen" wären ("M 1 " ) ,  ist nämlich nur 
unvollständig. Von den insgesamt 17 vorgesehenen 
Abschnitten gelangten nur zwei zur Veröffentli­
chung, d ie aus dem Jahre 1 947 stammen und zum 
Teil längst überholt sind. Damit gibt es für grundle­
gende Bereiche des Zugförderungsdienstes, wie die 
Ermittlung des Personalbedarfes oder die Auftei­
lung der Zugförderungsleistungen auf die einzel­
nen Dienststellen keine umfassende Regelung. Wei­
ters stellt es einen bedeutsamen Mangel dar, daß 
die in die Erstellung der Dienstpläne eingreifende 
Dienstdauervorschrift der ÖBB ("A 1 0") bspw nur 
das Höchstausmaß von Dienstschicht und Fahrzeit 
mit entsprechender Unterbrechung angibt; eine 
Regelung der meist darunter liegenden Normalfälle 
bleibt unklar. 

74.3 .2 .3 Zu beanstanden waren auch überlieferte, 
in keiner Vorschrift verankerte Übungen, die das 
Erstellen optimaler Dienstpläne erschweren. Dazu 
gehörte die Trennung nach Elektro- und Dieselbe­
trieb, obwohl viele Triebfahrzeugführer das Fahren 
auf beiden Fahrzeugarten beherrschen ; als höher­
wertig gilt wegen des höheren Durchschnitts der 
Nebengebühren das Fahren auf E-Triebfahrzeu­
gen. Innerhalb der beiden Betriebsarten wird wie­
derum, nach Ansicht des RH unnötig, nach Zug­
gattungen getrennt, wobei die rangmäßig höchsten 
Triebfahrzeugführer die günstigsten Dienstpläne 
(Schnellzüge) mit den höchsten Nebengebühren 
zugewiesen erhalten. Junge Triebfahrzeugführer 
haben sich jahrelang im gebührenschwachen Ver­
schubdienst zu bewähren; nach Ansicht der 
Maschinendirektion handle es sich dabei um eine 
historisch gewachsene "vorsichtige Personalver­
wendung" . 

74.3.3 . 1  Die GD der ÖBB gab die Mängel des 
Vorschriftenwesens zu. Als Gründe für das Fehlen 
wesentlicher Vorschriften zur Dienstplangestaltung 
wurden der hohe Zeitaufwand und einschneidende 
betriebliche Veränderungen angeführt. Es seien 
jedoch nunmehr die verwaltungsinternen Vorarbei­
ten aufgenommen worden, um wenigstens die Aus-
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führungsbestimmungen zur Dienstdauervorschrift 
A 1 0" erlassen zu können, die auf den Einsatz der 

Triebfahrzeugführer Bezug haben. 

74.3 .3 .2 Die vom RH geschilderte Trennung der 
Dienstpläne nach Betriebsart un.d Zuggattung h�be 
früher tatsächlich bestanden, sei aber "heute keine 
unabdingbare Forderung". Von der berei� beste­
henden Möglichkeit zur Erstellung von "Mlschplä­
nen" werde al lerdings nur dann Gebrauch gemacht, 
wenn dabei "wirklich betriebswirtschaftlich günsti­
gere Dienstpläne" entstehen. 

74.3 .3 .3 Zu dem immer ungünstiger werdenden 
Verhältnis zwischen Fahrstunden und "unprodukti­
ven" Nebenzeiten führte die GD der ÖBB aus, daß 
der Nebenzeitenanteil "kein wirklich brauchbares 
Maß zur Beurteilung der Qualität der Dienstplan­
�.estaltung" darstelle. Die Maschinendirektion der 
OBB habe sich außerstande gesehen, den starken 
Einfluß der bestehenden Fahrplanstruktur und der 
ansteigenden Fahrgeschwindigkeit auf die Neben­
zeiten auszugleichen, dies hätte nur bei einer Erhö­
hung der Verkehrsdichte gelingen können. Da es 
Nebenzeiten gäbe, die wegen ihrer technischen 
oder betriebl ichen Notwendigkeit n icht als "unpro­
duktiv" bezeichnet werden sollten (Vorbereitungs-, 
Verkehrszuwarte-, Meldezeit), seien die ÖBB nun­
mehr dazu übergegangen, die Arbeitsproduktivität 
der Triebfahrzeugführer in Zugkilometern je 
Arbeitsstunde zu messen. Nach d ieser Methode sei 
im Zeitraum von 1974 bis 1 978 eine geringfügige 
Besserung festzustellen. Im übrigen lägen die Kilo­
meterleistungen der Triebfahrzeugführer der ÖBB 
im europäischen Mittelfeld und würden wesentlich 
nur von denen der Niederländischen Eisenbahnen 
überboten, die ein kleines Netz aus sehr dicht 
befahrenen Hauptstrecken besitzen. 

74.3.4. Demgegenüber h ielt der RH fest, daß die 
ÖBB selbst bisher die Arbeitsproduktivität ihrer 
Triebfahrzeugführer nach dem nun als unbrauch­
bar bezeichneten Maßstab Fahrzeit zu "unproduk­
tiver" Nebenzeit gemessen haben. Nach Ansicht 
des RH handelte es sich sowohl beim bisherigen als 
auch beim neuen Maßstab um an sich brauchbare 
Verfahren, die im Interesse einer besseren Arbeits­
produktivität genützt werden sollten. Die Aussage­
kraft des neuen Maßstabes wurde allerdings 
9.adurch geschmälert, daß in den Aufstel lungen der 
OBB die Verschubleistungen der Triebfahrzeug­
führer wohl in den Zugkilometern fehlten, in den 
Arbeitsstunden aber enthalten waren. 

74.4 . 1  Die Gestaltung der Dienstpläne erfordert 
aber nicht nur eine zeitgemäße Anpassung der Vor­
schriften. 

74.4.2 Da es als wenig zielführend anzusehen 
wäre, sich mit dem Finden eines neuen Maßstabes 
der Arbeitsproduktivität der Triebfahrzeugführer 
zu begnügen, empfahl der RH, die Voraussetzun-

gen zur Erstellung wirtschaftlicher Dienstpläne zu 
verbessern. Dazu gehört sowohl das Erlassen klarer 
Vorschriften als auch das Abgehen von traditions­
behafteten, hier aber hemmend wirkenden Übun­
gen. Weiters sollte vom Grundsatz ausgegangen 
werden, daß ein optimaler Dienstplan umso eher 
gelingt, als ein möglichst großes und gleichartiges 
Angebot von Zügen zur Auswahl bereitsteht, um 
daraus den günstigsten Anschlußzug bei möglichst 
geringer Unterbrechungszeit aussuchen zu können. 
Ein solches Angebot kann aber nur in  weiträumige­
ren Bereichen erwartet werden ; die Zahl der einer 
ZFL zugewiesenen Züge hat sich hiefür als zu 
gering erwiesen. Als vorteilhaft müßte sich auch die 
von der Maschinendirektion der ÖBB gewünschte 
Verkehrsverdichtung auswirken, wie sie in den letz­
ten Jahren von den ÖBB durch zusätzliche Städte­
schnel lverbindungen und Nahverkehrszüge sowie 
durch neue "Nachtsprung"-Verbindungen im 
Güterverkehr herbeigeführt worden ist. 

74.4.3 Den Äußerungen der Maschinendirektion 
der ÖBB, d ie allerdings noch nicht das Stadium 
verbindlicher Richtlinien erreicht hatten, war eine 
grundsätzliche Zustimmung zu den Vorstellungen 
des RH zu entnehmen. Es werde bei Wahrung des 
Mitspracherechtes der Personalvertretung eine Ver­
besserung der Personalproduktivität durch Maß­
nahmen auf dem Gebiet der Zugaufteilung und 
Dienstplangestaltung angestrebt; nach Vorliegen 
von Richtlinien müsse auch die Kontrolle der 
Dienstplangestaltung verstärkt werden. 

74.5 . 1 . 1  Die Ausbildung zum Triebfahrzeugfüh­
rer dauerte bis zum Jahre 1971  36 Monate ; sie 
wurde seither auf 27 Monate verringert. Davon 
sind 10 Monate in einer Betriebswerkstätte zuzu­
bringen. 

74.5 . 1 .2 Die Ausbildung der Nachwuchskräfte in 
der Betriebswerkstätte der ZFL Graz gestaltet sich 
insofern schwierig, als das Stammpersonal von über 
90 Bediensteten meist ausreicht, um die anfallenden 
Arbeiten zu bewältigen. Trotzdem waren etwa 
20 Nachwuchskräfte zum Zweck der Ausbildung 
zu beschäftigen. Dieser Überschuß führte dazu, 
daß allein im Jahre 1 978 von den Nachwuchskräf­
ten für rd 1 4  400 Arbeitsstunden kein Leistungs­
nachweis erbracht worden ist. 

74.5.2. 1 Obwohl die Schulungsrichtlinien in der­
artigen Fäl len das Einspringen der Schulungs­
Triebfahrzeugführer vorsehen, um die Nachwuchs­
kräfte am Triebfahrzeug anhand praktischer Bei­
spiele zu schulen, war diese praktische Ersatzlö­
sung in der ZFL Graz weisungswidrig unterlassen 
worden. 

74.5 .2 .2 Der RH stellte aufgrund der bei der 
ZFL Graz gewonnenen Erkenntnisse zur Erwä­
gung, bei der Ausbildung zum Triebfahrzeugführer 
die Werkstättenzeit noch weiter einzuschränken 
und das Schwergewicht mehr auf die praktischen 
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Anleitungen durch die Schulungs-Triebfahrzeug­
führer zu legen. In dieser Hinsicht war die ab 
Dezember 1 976 in der Zentralschule . Wörth 
geschaffene Möglichkeit des Unterrichts an einem 
Lehrmodell der E-Lok Reihe 1 042 günstig zu beur­
teilen. 

74.5.3 Die in der ZFL Graz aufgetretenen Aus­
bildungsmängel wurden von der GD der ÖBB als 
zutreffend bezeichnet; ihre Behebung sei angeord­
net worden.  Bei der geplanten Reform der Trieb­
fahrzeugführerausbildung werde entsprechend den 
Anregungen des RH dem verstärkten praxisnahen 
Unterricht gegenüber langen Einschulungszeiten 
der Vorzug gegeben. 

74.6. 1 . 1  Die Schulungs-Triebfahrzeugführer 
haben die Aufgabe, die Triebfahrzeugführer und 
die Nachwuchskräfte fachtechnisch zu betreuen. 
Sie sind dienstrangmäßig am höchsten gereiht 
(Gehaltsgruppe VII). In der ZFL Graz waren, wie 
eingangs (Abs 74.2.2 . 1 )  bereits erwähnt, zwei Schu­
lungs-Triebfahrzeugführer im Einsatz. 

7 4.6. 1 .2 Nach den Richtlinien der Maschinendi­
rektion der ÖBB vom Oktober 1 978  hätte die Auf­
gabe dieser Bediensteten darin bestanden, das Fahr­
personal "aufgrund besonderer Richtlinien oder 
Anordnungen des Betriebsleiters" zu schulen und 
zu überwachen, schriftliche Meldungen über'vorge­
fundene Unregelmäßigkeiten zu erstatten und täg­
lich ein "Leistungsblatt" an den Betriebsleiter vor­
zulegen. 

74.6. 1 . 3 In der ZFL Graz konnten weder Ein­
satzpläne für die Schulungs-Triebfahrzeugführer 
noch schriftliche Berichte vorgewiesen werden. 
Auch nur stichprobenweise Kontrollen der "Lei­
stungsblätter" waren unterlassen worden. 

74.6.2 Nach Ansicht des RH erschien es nicht 
vertretbar, daß die Schulungs-Triebfahrzeugführer 
ihren Einsatz ohne jede Kontrolle weitgehend nach 
eigenem Gutdünken gestalteten. Es wurde empfoh­
len, die genannten Richtlinien der Maschinendirek­
tion der ÖBB im Interesse eines betriebl ich sinnvol­
len Einsatzes der Schu lungs-Triebfahrzeugführer 
genau zu beachten. 

74.6.3 Die GD der ÖBB gab bekannt, daß sie die 
ZFL inzwischen angewiesen hätte, den Einsatz der 
Schulungs-Triebfahrzeugführer so zu planen, daß 
ihre Kontrollfah rten nicht ohne besondere Zielset­
zung durchgeführt werden. Außerdem wären die 
Schu lungs-Triebfahrzeugführer zur schriftlichen 
Berichterstattung an den Diensrvorstand verpfl ich­
tet worden, ihre "Leistungsblätter" würden nun 
täglich durch den Betriebsleiter kontroll iert. 

Triebfahrzeuge 

74.7. 1 Im Jahre 1 968  standen der ZFL Graz neun 
Elektro-, 30 Diesel-, 25 Dampflokomotiven und 
zwei Räumfahrzeuge, also insgesamt 66 Triebfahr-
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zeuge, zur Verfügung. Zehn Jahre später war d ie 
Gesamtzah I auf 78 Triebfahrzeuge angewachsen : 
4 1  Elektro-, 34 Diesel-, zwei Dampflokomotiven 
und ein Räumfahrzeug. Mit d iesem Anwachsen des 
Fahrparks um 1 8  vH war darüber hinaus durch den 
Einsatz neuer, stärkerer Lokomotiven eine wesent­
liche Kapazitätssteigerung eingetreten. 

74.7 .2. 1 Bei der Überprüfung der beiden wichtig­
sten Triebfahrzeugreihen zeigte sich, daß in der 
ZFL Graz bei den Elektrolokomotiven der Reihe 
1 042 die Fahrleistung je Lok im Jahre 1 977  gegen­
über dem Jahre 1 972 um 1 0  vH gesunken war; bei 
den Diesel-Lokomotiven der Reihe 2043 belief sich 
der Rückgang auf fast 25 vH. In Anbetracht der 
Tatsache, daß in d iesen fünf Jahren mindestens 
200 Mill S in neue Triebfahrzeuge investiert wor­
den waren, stellt diese Verminderung der Produkti­
vität eine Fehlentwicklung dar. 

74.7.2.2 Weiters hätte in der ZFL Graz im Jahre 
1 977 die fahrplanmäßige Leistung einer Elektrolo­
komotive der Reihe 1 042 im Durchschnitt 
1 82 700 km betragen sollen. Da neben den Plan­
Zügen aber auch Erfordernis-Züge in größerem 
Umfang zu führen sind, wäre zu erwarten gewesen, 
daß die tatsächliche Lok-Leistung weit über d ie 
Plan-Leistung hinausgeht. Es war jedoch das 
Gegenteil der Fal l :  Die Summe aus den für Plan­
und Erforderniszügen zusammen gefahrenen Kilo­
metern lag im Durchschnitt je Lok bei nur 
1 68 300 km, also um rd 8 vH unter der Plan-Lei­
stung. Die ZFL Graz und die Bundesbahndirektion 
Vil lach vermochten diese ungünstige Entwicklung 
nicht zu begründen. Eine nähere Untersuchung des 
Sachverhaltes war dadurch erschwert, daß die Zug­
förderungsstatistik der ÖBB seit dem Jahre 1 975 
al lzusehr vereinfacht worden war. Vor al lem wer­
den die tatsächlich gefahrenen Lok-Kilometer nicht 
nach Plan- und Erfordernisverkehr getrennt, womit 
eine entscheidende Planungsgrundlage für Folge­
jahre fehlt. 

74.7.2.3 Der RH hat anhand der vorgefundenen 
Merkmale auf einen unwirtschaftlichen Überbe­
stand von Triebfahrzeugen der beiden genannten 
Reihen in der ZFL Graz geschlossen. 

74.7.3. 1 Die GD der ÖBB lehnte diese Schlußfol­
gerung mit dem Hinweis darauf ab, daß die Fahr­
leistung je Jahr und Triebfahrzeug der ZFL Graz in 
den Jahren von 1 972 bis 1 977 um 0,7 1 vH gestiegen 
sei, aber wegen des schwankenden Verkehrsauf­
kommens die Reservetriebfahrzeuge nicht voll aus­
genützt worden wären. Den Fahrparkinvestitionen 
nach dem Unternehmenskonzept wären seinerzeit 
bestimmte Leistungssteigerungen zugrunde gelegt 
worden. Durch den in der Folge eingetretenen Lei­
stungsrückgang, insb im Güterverkehr, seien Lei­
stungsreserven entstanden, auf welche die ÖBB 
inzwischen mit einer Verminderung der geplanten 
Bestel lrate für Elektrostreckenlokomotiven um 
1 2  Stück und der Bestel lung von 8 Drehstromver­
schublokomotiven reagiert hätten. 
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74.7.3.2 Hinsichtlich der Zugförderungsstatistik 
meinte die GD der ÖBB, daß es notwendig sein 
werde, das Verfahren der Dateneingabe zu verbes­
sern und für ein entsprechendes EDV-Programm 
zu sorgen. 

74.7.4 Der RH l ieß das geringfügige Ansteigen 
der Gesamt-Triebfahrzeugleistung um weniger als 
1 vH n icht als Erklärung für d ie stark gesunkene 
Produktivität der beiden modernsten Triebfahr­
zeugreihen der ZFL Graz gelten. Bei der Zahl der 
Reservetriebfahrzeuge hätte berücksichtigt werden 
müssen, daß inzwischen 1 6  veraltete T riebfahr­
zeuge gegen moderne, Jeistungsfähigere ausge­
tauscht worden sind, d ie nur 1 / 1 0  des Erhaltungs­
aufwandes und entsprechend weniger Reservefahr­
zeuge erfordern ; dennoch war der Stand an Reser­
vetriebfahrzeugen in der ZFL Graz von 1 7,5 vH im 
Jahre 1 972 auf  1 9  vH im Jahre 1 977 gestiegen. 

74.8 . 1  Auf dem Verschiebebahnhof Graz werden 
seit Oktober 1 975 im Abrollbetrieb zwei aneinan­
der gekoppelte Verschublokomotiven der 
Reihe 2067 (600 PS) eingesetzt, weil eine einzelne 
der Belastung nicht gewachsen wäre. Die gleiche 
Lösung besteht in Donawitz schon seit 1 973 .  

74.8 .2 . 1 Der RH stellte die Wirtschaftlichkeit 
dieses Tandem-Betriebes in Frage, da eine einzelne 
Lokomotive mit entsprechend höherer Leistung 
nicht nur niedrigere Investitions-, sondern auch 
geringere Betriebskosten verursachen würde. 
Obwohl der Vorstand der ZFL Graz schon im Jän­
ner 1 973 auf "das hier besonders deutl ich wer­
dende Fehlen einer leistungsstärkeren Verschublo­
komotive" hingewiesen hatte, waren die ÖBB von 
weiteren Käufen der zu schwachen, wenn auch 
konstruktiv etwas verbesserten Reihe 2067 nicht 
abgegangen und hatten es damit verabsäumt, auf 
dem Sektor der Verschublokomotiven mit den Lei­
stungen der stärker gewordenen Streckenlokomoti­
ven und mit den immer schwereren· Güterzügen 
Schritt zu halten. 

74.8.2.2 Es wurde empfohlen, nunmehr bei der 
Auswahl der anzuschaffenden Verschublokomoti­
ven auf jene Güterzuglängen und -gewichte 
Bedacht zu nehmen, die im Betrieb der neu zu 
errichtenden Groß-Verschiebeanlagen in Frage 
kommen werden. 

74.8.3 Die GD der ÖBB rechtfertigte die Weiter­
beschaffung von Verschublokomotiven der 
Reihe 2067 mit ihrer "bisherigen guten Bewäh­
rung" und mit dem Bestreben, mit möglichst wenig 
Triebfahrzeugreihen das Auslangen zu finden. 
Nunmehr sei jedoch mit der Lieferung einer neuen 
elektrischen Verschublokomotive der Reihe 1 063 
zu rechnen, die den Empfehlungen des RH auch 
hinsichtlich des Rollbergbetriebes auf Zentralver­
schiebebahnhöfen entspreche. 

74.8 .4 Hinsichtlich der Bewährung der 
Reihe 2067 hatte der RH schon bei der Prüfung 
der Einkaufsdirektion der ÖBB auf die hohe Repa­
raturanfäll igkeit d ieser Lokomotiven aufmerksam 
gemacht, die durch eine zu knappe Leistungsre­
serve und eine veraltete Motorkonstruktion bedingt 
war. 

74.9. 1 Auf dem Gelände der ZFL Graz werden 
bei der Lieferung von Triebfahrzeugen durch die 
Herstellerfirmen noch Komplettierungs- und Ein­
stell arbeiten durchgeführt. Ab Oktober 1 978 ent­
stand dort eine bedenkliche Überlastung der ohne­
dies knappen Gleisanlagen, als die ersten vier Gar­
nituren der neuen Triebwagenreihe 4020 mit einer 
Verspätung von mehreren Monaten angeliefert 
wurden. Es traten schwerwiegende Mängel auf; bei 
der ersten Garnitur mußten sämtliche Fahrmotoren 
ausgetauscht werden, eine später gelieferte Garni­
tur wurde ohne Abnahme wieder an die Lieferfirma 
zurückgeschickt. Aber auch bei schon abgenomme­
nen Garnituren waren laufend Nacharbeiten 
erforderlich. 

74.9.2 Nach Ansicht des RH wären diese den 
Fahrbetrieb störenden Schwierigkeiten vermeidbar 
gewesen. Bei der Triebwagenreihe 4020 handelt es 
sich um eine "neue Generation" von dreiteiligen 
Elektro-Triebwagengarnituren für den Nahver­
kehr, bei der in wesentlichen Dingen - Steuerung, 
Motoren, Bremsen -, aber auch in der Innenausstat­
tung und im Styl ing von der bisherigen Bauart 
abgewichen wurde. Es war zu beanstanden, daß die 
ÖBB bei d ieser neuen Reihe entgegen den Grund­
sätzen kaufmännischer Vorsicht eine Serie von 
20 Stück im Wert von etwa 600 Mil l S bestellt 
haben, ohne vorher einen Prototyp gründlich 
erproben zu lassen. Weiters bemängelte der RH, 
daß die ÖBB mit den Lieferfirmen eine mit 
60 Tagen l imitierte Pönalefrist vereinbart hatten. 
Allein bei der ersten Garnitur war eine Überschrei­
tung von rund 300 Tagen zu verzeichnen, wodurch 
d ie ÖBB allein bei dieser einen Garnitur mögliche 
Pönale-Einnahmen in der Höhe von 5,9 Mill S ver­
loren. 

74.9.3 Wie die GD der ÖBB dazu in ihrer Stel­
lungnahme erklärte, hätten die Bestellung, der Bau 
und die Erprobung von Prototypen eine Verzöge­
rung der in den letzten Jahren akut gewordenen 
Nahverkehrsprojekte, insbesondere des Wiener 
Verkehrsverbundes, bedingt. Die Höhe der vorge­
sehenen Pönalezahlungen habe den langjährigen 
Erfahrungen entsprochen und sei früher in den 
meisten Fällen ausreichend gewesen. Die techni­
schen Probleme, die bei den Triebwagenzügen der 
Reihe 4020 die erheblichen Lieferverzögerungen 
bedingten, wären weder für die Lieferfirmen noch 
für die ÖBB vorhersehbar gewesen. 

74.9.4 Dazu entgegnete der RH, daß gerade die 
unvorhergesehenen technischen Probleme einer 
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neu konzipierten Fahrzeugreihe die Vorsichtsmaß­
nahmen des Prototypbaues nahegelegt hätten ; Ver­
zögerungen wäre durch rechtzeitige Bestellung zu 
begegnen gewesen. Der Entfall von Prototypen 
hätte jedenfalls eine besondere Risikoabdeckung in  
Form von weitreichenden Vertragsstrafen erfor­
dert. 

Werkstätte 

74. 1 0. 1 . 1 Seit der Prüfung der Hauptwerkstätte 
Linz der ÖBB (siehe TB 1 970 Abs 87 .8- 1 2) , also 
etwa seit 1 0  Jahren, hat der RH das Prämienlohn­
system, das in  den Werkstätten der ÖBB gilt, mehr­
mals kritisch durchleuchtet. Entsprechende Prü­
fungsfeststel lungen wurden insb bei der Maschinen­
direktion (siehe TB 1 97 1  Abs 67. 1 3) und bei der 
Bundesbahndirektion Linz (siehe TB 1 978 
Abs 64. 1 7) getroffen. 

74. 1 0. 1 .2 Das Prämienlohnsystem der ÖBB ist 
ein akkordartiges Leistungslohnsystem. Es geht von 
der Vorstellung aus, daß der Werkstättenarbeiter 
eine Prämie für jene Zeitersparnisse erhält, die er 
gegenüber der Normalleistung erzielt. Daraus soll 
sich ein Anreiz für Mehrleistungen ergeben.  

74. 1 0 . 1 . 3 Das Prämienlohnsystem der ÖBB 
beruht somit auf einem zuverlässigen Erheben der 
Normalleistung (Vorgabezeit) und einem genauen 
Erfassen der tatsächlich aufgewendeten Zeit. Wie · 
an Hand von Beispielen nachgewiesen worden war, 
fehlen in den Werkstätten der ÖBB wesentliche 
Voraussetzungen für ein solches Prämienlohnsy­
stem. So war der Anteil der überalterten, geschätz­
ten oder überhaupt fehlenden Vorgabezeiten 
unverhältnismäßig groß, die Vorgabezeiten für 
gleiche Arbeiten zeigten erhebliche Unterschiede 
und bl ieben trotz Rationalisierung meist unverän­
dert ; die tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit 
wurde vielfach nur nachträglich ermittelt und nicht 
genau erfaßt. 

74. 1 0. 1 .4 In der Praxis hatte sich die Prämie in 
den einzelnen Werkstätten "in werksüblicher Höhe 
eingependelt und bildete somit eine starre Zulage" ; 
der Arbeitsanreiz des Systems war verlorengegan­
gen, der hohe Aufwand einer komplizierten Ver­
rechnung geblieben. Der RH hat deshalb empfoh­
len, die Prämie - oder Zulage - nicht nach sehr 
detai l l ierten Vorgabezeiten einzelner Tätigkeiten, 
sondern aufgrund summarischer Leistungseinheiten 
des Werkstättenausstoßes zu bemessen. 

74. 1 0 . 1 .5 Die ÖBB hatten zwar die beanstande­
ten Sachverhalte nicht bestritten, waren aber den 
Empfehlungen des RH dennoch nicht gefolgt. Die 
h iefür angegebenen Begründungen, daß etwa "der 
Prämienlohn den Arbeiter zwinge, Mängel im 
Arbeitsablauf sofort aufzuzeigen" oder daß "die 
Einhaltung der Bestimmungen der Prämienvor­
schrift kontrolliert werde" und "die wichtigsten 
Vorgabezeiten bei Änderung der arbeitsmäßigen 
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Voraussetzungen selbstverständlich entsprechend 
häufig auf ihre Richtigkeit überprüft würden", 
haben einer Kontrolle nicht standgehalten. Auch 
das häufig vorgebrachte Argument, daß "ein 
schlechter Akkord besser sei als überhaupt keiner", 
erschien dem RH anhand der nunmehr getroffenen 
Feststellungen bei der ZFL Graz als widerlegt. 

74. 1 0.2 . 1 In der Betri�bswerkstätte der ZFL Graz 
waren die in den Arbeitszuweisungen für die repa­
rierten Fahrzeuge eingetragenen "tatsächlich" auf­
gewendeten Arbeitszeiten nicht wirklich erfaßt, 
sondern rekonstruiert. Wie d ie zuständigen Meister 
erklärten, sei eine solche Erfassung gar nicht durch­
führbar und auch überflüssig, da man die Arbeits­
zeit im nachhinein aus der Vorgabezeit rückrechne. 
Ergäben sich bei diesem Rechenvorgang Lücken 
gegenüber der Anwesenheitszeit, würden sie durch 
"Mitarbeit von Triebfahrzeugführer-Nachwuchs­
kräften" gefüllt. Die restliche Anwesenheitszeit die­
ser Nachwuchskräfte - im Jahre 1 978 1 4 400 Stun­
den, siehe Abs 74.5. 1 .2 - sei als "Überkapazität" 
eingetragen worden. Auf die Übereinstimmung mit 
tatsächlichen Verhältnissen werde nicht geachtet. 

74. 1 0.2 .2 Die Ursache für diese Fehlentwicklung 
des Prämienlohnsystems dürfte nach Ansicht des 
RH nicht zuletzt in dem widersprüchlichen Pro­
blem gelegen sein, daß eine Werkstätte, die einen 
deutlichen Personalüberhang zeigt, ihre Arbeit im 
Interesse hoher Prämienverdienste beschleunigen 
soll und zu d iesem Zweck einen großen Teil der 
Arbeiten nicht im Akkord, sondern im Zeitlohn ver­
richten läßt, wobei die Zeitanteile für beides nicht 
echt erfaßt werden. Durch verrechnungsmäßige 
Verlagerung wird dann beim Akkordanteil eine 
hohe Prämie bewirkt, die auch dem Arbeiter im 
Zeitlohn in Form einer an der Prämie ausgerichte­
ten "Leistungszulage" zugute kommt. Unter diesen 
Umständen haben d ie ÖBB in der ZFL Graz im 
Jahre 1 978 für einen Teil des Werkstättenpersonals 
rd 900 000 S Mehrleistungslohn gezahlt, während 
für einen anderen Teil der Bediensteten, für die 
Nachwuchskräfte, 1 4 400 Stunden ohne produktive 
Leistung anfiel�n. 

74. 1 0.2 .3 Nach den neuerlichen Erfahrungen, die 
in der ZFL Graz mit dem sehr arbeits- und kosten­
aufwendigen Prämienlohnsystem der ÖBB gesam­
melt werden konnten, legte der RH dringend eine 
grundlegende Änderung im Sinne seiner früheren 
Empfehlungen nahe. Dabei sollte auch bedacht 
werden, daß nach dem bisherigen System dem ein­
zelnen Werkstättenarbeiter sein Leistungswille und 
sein Leistungsvermögen nicht zu einer Prämie ver­
hi lft, wenn aus betrieblichen oder organisatorischen 
Gründen keine Arbeit zur Verfügung steht; ein sol­
cher Zustand ist in den ÖBB-Werkstätten des öfte­
ren anzutreffen. 

74. 1 0 . 3 . 1 Die GD der ÖBB räumte ein, daß das 
Pr:i.mieil lohnsystem Mängel auf dem Gebiet der 
Vorgabezeiten und der Kontrolle aufweise. Auch 
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wurde der vom RH in der ZFL Graz angetroffene 
Zustand "als unhaltbar und als mißbräuchliche 
Anwendung der Prämienvorschrift bewertet". 

74. 1 0 .3 .2 Der Vorschlag des RH, die Prämie 
nunmehr aufgrund "summarischer Leistungseinhei­
ten des Werksttittenausstoßes" zu bemessen, wurde 
als durchaus diskutabel bezeichnet, er zeige jedoch 
nicht, wie dabei die bei den verschiedenen Fahr­
zeugausbesserungen äußerst unterschiedlichen 
Arbeiten eingegliedert werden sollten und wie die 
in dieser Art vergebenen Leistungen zu kontroll ie- ' 
ren wären. 

74 . 1 0.4 Der RH erblickte in dieser Stel lung­
nahme erstmals eine gewisse Annäherung der 
Standpunkte. Die Schwierigkeit, sich auf "summa­
rische Leistungseinheiten des Werkstättenaussto­
ßes" zu einigen, erschien gering im Vergleich zu 
dem Vortei l ,  die Kapazität der Arbeitstechniker der 
ÖBB und des Werkstättenmanagements auf die 
optimale Steuerung und Gestaltung von Arbeitsab­
läufen in der Werkstätte konzentrieren zu können. 
Schließlich hatten die Empfehlungen des RH stets 
auf der Überlegung aufgebaut, daß eine Werkstätte 
bei den ÖBB ausschließlich dem Zweck dient, den 
Fahrbetrieb möglichst rasch mit reparierten Fahr­
zeugen zu versorgen. Daher wäre auch eher der 
Werkstättenausstoß und nicht so sehr die individu­
elle Mehrleistung eines Bediensteten als angemesse­
ner Maßstab für eine Prämie anzusprechen. 

74. 1 1 . 1  Im Jahre 1 978 errichtete d ie ZFL Graz in 
einer instandsetzungsbedürftigen Halle eine 
Waschanlage zur Reinigung von Triebfahrzeugen 
und Wagen. Der maschinelle Teil der Anlage 
wurde mit einem Aufwand von 404 000 S selbst 
gebaut; das Angebot einer Spezialfirma, den 
maschinellen Tei l  u m  334 000 S zu liefern, war 
unberücksichtigt geblieben. Mit den baul ichen 
Änderungen und erforderlichen Installationen 
beliefen sich die Gesamtkosten auf etwa 2 Mil l  S. 

74. 1 1 .2 . 1 Bei der Überprüfung der Waschanlage 
der ZFL Graz fielen dem RH schwerwiegende 
Mängel auf. So kann nur in der Nacht gewaschen 
werden, da bei Tag auf den Nebengleisen der Halle 
Reparaturarbeiten stattfinden und eine das Sprüh­
wasser abhaltende Trennwand fehlt. Dies hat eine 
Minderauslastung der Waschanlage bei durch 
Nachtzulagen erhöhten Personalkosten zur Folge. 
Außerdem müssen wegen der Kürze der Halle ·beim 
Reinigen von Reisezugwagen und Triebwagenzü­
gen die Tore auf bei den Seiten offen bleiben, so 
daß an besonders kalten Tagen die Möglichkeit 
einer Durchführung von R:einigungsarbeiten ent­
fällt. 

74. 1 1 .2 .2 Weiters bemerkte der RH kritisch, daß 
die ÖBB seit dem Jahre 1 960 schon mehrere, sehr 
unterschiedliche Fahrzeug-Waschanlagen errichtet 
haben ; es gibt Anlagen im Freien und in Hallen, 
selbstgefertigte und gekaufte, mit oder ohne Dach-

reinigung, mit ortsfesten oder beweglichen Wasch­
säulen. Es wäre wirtschaftlicher gewesen, die für 
die Reinigung des ÖBB-Fahrparks zweckmäßigste 
Konstruktion auszuwählen und in Serie fertigen zu 
lassen. 

74. 1 1 .3 Die Einwendungen der GD der ÖBB, 
daß die Waschanlage nur für Triebfahrzeuge kon­
zipiert gewesen sei, die auch bei strengem Winter 
gereinigt werden können, und daß das Waschen in 
der Nacht nur durch die große Zahl der tagsüber 
anfallenden Reparaturarbeiten bedin!?,t sei, konnten 
anhand der Planungsunterlagen der OBB widerlegt 
werden. Hinsichtlich der Verschiedenartigkeit der 
Waschanlagen erwiderte die GD der ÖBB, daß sie 
die Vortei le einer einheitlichen Konstruktion nicht 
verkenne. In der Vergangenheit sei jedoch auf die­
sem Sektor die rasche technische Entwicklung zu 
berücksichtigen gewesen, wozu noch die bei den 
einzelnen Anlagen verschiedenen örtlichen und 
betrieblichen Bedingungen kämen. 

II.  Abschnitt 

Kapitalbeteiligungen des Bundes 

Verwaltungsbereich des Bundeskanz­
leramtes 

A l l g e m e i n e  W a h r n e h m u n g e n  

Überblick über die allgemeine Entwicklung der 
verstaatlichten Industrie 

75. 1 Der RH hat im Berichtsjahr außer den 
Ergebnissen seiner Gebarungsüberprüfungen bei 
einzelnen verstaatlichten Unternehmungen auch 
sämtliche ihm gem § 1 2  Abs 2 des RH-Geset­
zes 1 948 übermittelten Jahresabschlüsse von Unter­
nehmungen der verstaatlichten Industrie, die stati­
stischen Meldungen und Erhebungen des BKA und 
die Monatsberichte des Österreichischen Institutes 
für Wirtschaftsforschung ausgewertet. 

75.2 Da der vom Bundeskanzler gem § 2 Abs 2 
des ÖIG-Gesetzes, BGBI Nr 23/ 1 967 idF der ÖIG­
Gesetznovelle 1 969, BGBI Nr 47/ 1 970, dem Natio­
nalrat vorzulegende Bericht über die Lage der ver­
staatlichten Industrieunternehmungen in der Dar­
stellung der Entwicklung jeweils nur die Vorjahres­
zahlen berücksichtigt, hält es der RH für zweckmä­
ßig, so wie in den Vorjahren Zahlenreihen zur 
Beurteilung der Gesamtentwicklung dieser Unter­
nehmungen in einem längeren Zeitraum heranzu­
ziehen und zu besprechen. Es muß jedoch berück-
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sichtigt werden, daß infolge der branchenweisen 
Zusammenfassung von Unternehmungen und ande­
rer gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen sowie einer 
Erfassung von sonstigen Beteiligungen, die erst 
durch ein erweitertes Meldewesen ermöglicht 
wurde, ein entsprechender Vergleich mit früheren 
Berichten nur bedingt möglich ist. Weiters ist zu 
beachten, daß ein Großteil des Zahlenmaterials für 
das Jahr 1 979 zur Zeit der Erstellung des TB noch 
vorläufiger Natur gewesen ist. 

75.3 Zur Erfül lung der der Österreichischen 
Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft (kurz 
ÖIAG) durch die ÖIG-Gesetznovelle 1 969 übertra­
genen Aufgaben zur branchenweisen Zusammen­
fassung ihrer Konzernunternehmungen wurde 1 979 
eine weitere Fusion durchgeführt. Aufgrund der 
nachgewiesenen Uranvorkommen im Bergbauge­
biet Mitterberg erschien eine Einbindung der Kup­
ferbergbau Mitterberg Ges .m.b.H (kurz KBM) in 
die Uran aktivitäten der ÖMV-Aktiengesellschaft 
(kurz ÖMV) zweckmäßig. Diese wurde durch eine 
Fusion mit der ÖMV als aufnehmender Gesel l ­
schaft durchgeführt. 

Die ÖIAG war zum 3 1 .  Dezember 1 979 an neun 
Gesellschaften zu 1 00 vH beteiligt, bei sechs weite­
ren Gesellschaften bestand eine Minderheitsbetei l i­
gung. 

Konjunkturlage 

75.4. 1 Die internationale Wirtschaftslage konnte 
1 979 insgesamt positiv beurteilt werden. Die Ver­
langsamung des Nachfragewachstums im Jahr 1 978  
wurde 1 979 von einer kräftigen Konjunkturerho­
lung abgelöst. Für d ie österreichische Wirtschaft 
war das Berichtsjahr besonders günstig. Das Wirt­
schaftswachstum überschritt 5 vH und lag somit 
deutlich sowohl über dem mittelfristigen österrei ­
chischen Trend als auch über der  realen Erhöhung 
des Bruttosozialproduktes in den europäischen 
OECD-Ländern um 3,4 vH. Mit 36, 1 vH ( 1 978 :  
35,7 vH) hatten wieder Industrie und Gewerbe den 
stärksten Anteil an der Rohwertschöpfung der 
Wirtschaftsbereiche. Die Belebung war gleicherma­
ßen auf einen Aufschwung der Inlandsnachfrage 
wie auf positive Auswirkungen der Außenwirtschaft 
zurückzuführen. Aber auch andere wirtschaftliche 
Zielgrößen, wie Vollbeschäftigung und Preisstabili­
tät, konnten in hohem Maße verwirklicht werden. 
Allerdings hat sich gegen Jahresende eine Ände­
rung dieser erfreul ichen Gegebenheiten abzuzeich­
nen begonnen. 

75.4.2 Die Zuwachsrate der gesamtwirtschaftli­
chen Produktion lag 1 979 mit über 5 vH um rd 
1 Hundertsatzpunkt höher als dem Trend der letz­
ten zehn Jahre entsprochen hatte. Gleichzeitig 
wuchsen, wie schon in den Vorjahren, die Kapazi­
täten deutlich geringer als in der Zeit vor der 

25 1  

Rezession 1 975 .  Die Besserung der Kapazitätsaus­
lastung war in der Industrie besonders ausgeprägt 
und führte zusammen mit einer verhältnismäßig 
zurückhaltenden Lohnpolitik gegenüber dem Vor­
jahr auch zu einem Rückgang der gesamtwirt­
schaftlichen Lohnquote (von 74,S vH auf 72,9 vH) 
und der Arbeitskosten je  Stückeinheit in der Indu­
strie (- 0,5 vH). Die Arbeitsproduktivität der 
Gesamtwirtschaft (di Brutto-Inlandsprodukt je 
Erwerbstätigen) erhöhte sich um nahezu 5 vH. 
Zusammen mit der günstigen Konjunktur und einer 
durch die mäßige Inflationsrate erhöhten Konkur­
renzfähigkeit der österreichischen Exporteure 
erlaubte dies erstmals seit Jahren wieder eine nen­
nenswerte Verbesserung der Erträge, vor allem in  
der  Industrie. 

75.4.3 Die Industrieproduktion (ohne Energie­
versorgung) hat sich 1 979 gegenüber 1 978  real um 
6,4 vH ausgeweitet. Je Arbeitstag erzeugte d ie 
Industrie 1 979 um 6,8 vH mehr als im Vorjahr. Im 
Jahresdurchschnitt lag zwar die Industriebeschäfti­
gung 0,4 vH unter dem Vorjahresstand, doch wur­
den in der zweiten Jahreshälfte die Werte des Jah­
res 1 978 wieder leicht übertroffen. Die Arbeitspro­
duktivität (di Produktion je Beschäftigten) stieg mit 
7,2 vH überaus kräftig. Der entsprechende Produk­
tionswert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
1 1 ,5 vH erhöht. Die größten Wachstumsraten 
waren dabei in der Erdölindustrie mit 23,3 vH, bei 
den Metallhütten mit 2 1 ,0 vH, in der Ledererzeu­
gung mit 1 9,4 vH und der Pa,piererzeugung m it 
1 8 , 1  vH zu verzeichnen. 

75.4.4 Im Hinblick auf die Produktionsleistun­
gen bei Grundstoffen war auch d ie Entwicklung 
der verstaatlichten Unternehmungen im Berichts­
jahr von einem kräftigen - wenn auch nach Berei­
chen unterschiedlich hohen - Wachstum und einer 
steigenden Produktivität gekennzeichnet. Die 
Erzeugungsmengen fast a ller wichtigen Produkte 
erhöhten sich deutlich. Der Bruttoproduktionswert 
des Bereiches der verstaatlichten Industrie ist von 
77,8 Milliarden S im Jahr 1 978  um 1 7,6 vH auf 
9 1 ,S Mill iarden S im Jahr 1 979 angestiegen. Zum 
Unterschied vom Jahr 1 978 ,  i n  dem es ebenfalls zu 
beträchtlichen Produktionssteigerungen kam, 
ermöglichte die günstigere Konjunkturlage auch 
den meisten verstaatlichten Unternehmungen eine 
Besserung ihrer Ertragslage und dementsprechend 
die Erwirtschaftung höherer Cash-flows. 

75.4.5 Die Auftragsstände der verstaatlichten 
Industrie erreichten Ende des Jahres 1 979 47, 1  Mil­
liarden S ( 1978 : 43,9 Mil l iarden S). Davon stamm­
ten insgesamt 65,9 vH ( 1 97 8 :  72,6 vH), ds 
3 1 ,0 Mill iarden S ( 1 978 : 3 1 ,9 Mill iarden S), aus 
Bestel lungen von Auslandskunden. In der NE­
Metall industrie erhöhten sich die Aufträge im Ver­
gleich zu Ende 1 978  um 47,3 vH, in der Elektroin­
dustrie um 1 7,4 vH, der Eisen- und Stahlindustrie 
um 6, 1 vH und im Chemiesektor um 2,4 vH, wäh-
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rend sie im Maschinen- und Schiffsbau gleichzeitig 
um 1 4,9 vH sanken. 

Forschung und Entwicklung 

75.5. 1 Nach dem gern § 24 Abs 3 des For­
schungsförderungsgesetzes 1 967 von der Bundesre­
gierung dem Nationalrat jährlich vorzulegenden 
Bericht über die Lage und Bedürfnisse der For­
schung in Österreich betrugen die Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung (kurz FuE) von Staat 
und Wirtschaft in Österreich im Jahr 1 979 rd 
1 2,6 Milliarden S, ds um 1 3,9 vH mehr als im Vor­
j ahr ( 1 1 , 1  Mill iarden S). Im Vergleichszeitraum 
1 977 /78 hatten die Aufwendungen für FuE um 
1 3,7 vH zugenommen. Gemessen am nominellen 
Bruttoinlandsprodukt stieg der Anteil der Ausgaben 
für FuE, die 1 979 zu 36,6 vH vom Bund, zu 
1 2,2 vH von den Bundesländern und zu 5 1 ,2 vH 
von der Wirtschaft und aus sonstigen Quellen 
finanziert wurden, von 1 ,3 1  vH ( 1 978) auf 1 ,38 vH 
( 1 979). 

1975 

VA-Konzern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407,0 
SGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22,6 
BBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3,0 
VMW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,7 
KBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,5 
Elin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66,9 
CL-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225,7 
öMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  587,0 
WI'K 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,4 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 354,8 

')  WoUsegg-Traunthaler Kohlenwerks-AG 

75.5.3 Der Stand an FuE-Personal (einschließlich 
der Lagerstättenforschung) hat sich 1 979 um 24 auf 
2266 vermindert. Der Personalfaktor (di der Anteil 
des FuE-Personals an der Gesamtbeschäftigten­
zahl) war 1 979 mit 2,08 vH gegenüber 1 978 mit 
2 , 1 0  vH fast unverändert. Der Forschungskoeffi­
zient (di der Anteil der FuE-Ausgaben am for­
schungsrelevanten Umsatz) ist mit 1 ,79 vH ( 1 978 : 
1 ,94 vH) etwas gesunken, es ergibt sich somit dar­
aus, daß die Forschungsausgaben geringer als der 
entsprechende Umsatz gestiegen sind. 

75.5.4 Im Jahre 1 979 stellte die ÖIAG gern Auf­
trag des ÖIG-Gesetzes Mittel zur Förderung von 
Forschungsvorhaben in Höhe von 1 7,4 Mill S zur 
Verfügung. 70 vH dieser Aufwendungen entfielen 
auf den Finalbereich der Stahlverarbeitung, den 

75.5.2 Im Bereich der verstaatlichten Industrie 
wurde 1 979 mit 1 76 1 , 1  Mill S für Forschungsauf­
gaben einschl ießlich der Lagerstättenforschung um  
rd 4,8 vH mehr als 1 978 bzw fast ein Drittel mehr 
als 1 975 ausgegeben.  Die nachstehende Übersicht 
läßt die entsprechenden Aufwendungen in den ein­
zelnen verstaatlichten Unternehmungen erkennen. 
1 979 war der Anteil der ÖMV in Höhe von 
40,2 vH des gesamten FuE-Aufwands der verstaat­
lichten Industrie wie schon in den Vorjahren der 
höchste, obwohl er gegenüber 1 978 um 4,8 Pro­
zentpunkte bzw absolut um 36 Mill S gefallen ist. 
1 979 folgten der VOEST-Alpine-Konzern (kurz : 
VA) mit 29,2 vH der gesamten Forschungsausga­
ben, die Chemie Linz Aktiengesellschaft (kurz : CL­
AG) mit 1 7,3 vH, die Elin-Union AG (kurz : Elin) 
mit 7,2 vH, die Simmering-Graz-Pauker AG (kurz : 
SGP) mit 2,8 vH, die Vereinigte Metallwerke Rans­
hofen-Berndorf AG (kurz : VMW) mit 2 , 1  vH und 
die Bleiberger Bergwerks-Union (kurz : BBU) mit 
1 ,2 vH der Summe. Im Vergleich zum Jahr 1 975 
hat sich der FuE-Aufwand des V A-Konzerns um 
26,3 vH, jener der  Elin um 90,4 vH, der CL-AG um 
34,6 vH und der ÖMV um 20,6 vH erhöht. 

1976 1 977 1 978 1 979 

MilI S 

425,4 437,9 437,7 5 14,2 
22,3 3 1 ,3 45,3 49,6 
1 7, 1  25,1  29,2 2 1 ,3 
22,3 36,6 38,0 36,5 

1 ,5 
89,3 1 14,0 1 16,9 127,4 

239,9 284,3 269, 1 303,9 
825,0 637,5 744,2 708,2 

0,4 0,8 

1 643,2 1 567,5 1 680,4 1 76 1 , 1  

Maschinenbau und die Elektroindustrie. Etwa 9 vH 
der Förderungsmittel flossen der LagerStättenfor­
schung (besonders für Braunkohle) zu und der Rest 
von insgesamt 2 1  vH entfiel auf Gemeinschaftspro­
jekte sowie verschiedene kleinere Vorhaben. 

FinanzieUe Lage 

75.6. 1 Das Nominalkapital der mit 1 00 vH der 
Anteilsrechte beherrschten Konzerngesellschaften 
der ÖIAG betrug zum 3 1 .  Dezember 1 979 
7 952,0 Mill S, ds um 5 Mill S mehr als zum 
3 1 .  Dezember 1 978 (7 947,0 Mill S) . Die SGP 
beschloß 1 979 eine Kapitalerhöhung aus Gesell­
schaftsmitteln durch Umwandlung von Rücklagen 
in Höhe von 50 Mill S in Grundkapital und Aus­
gabe zusätzlicher, ab 1 .  Jänner 1 979 gewinnbe-
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rechtigter Aktien. Weiters verringerte sich 1 979 
durch die Fusion der KBM mit der ÖMV das 
Nominale der Beteiligungsgesellschaften um 
45 Mill S. 

An die BBU wurde 1 979 eine Anzahlung auf 
künftige Kapitalerhöhung von 20 Mill S geleistet. 
Außerdem wurden der WTK 1 0  Mill S als Anzah­
lung auf künftige Kapitalerhöhung zugeführt, die 
jedoch im selben Jahr zur Gänze direkt abgeschrie­
ben worden sind. 

75.6.2 Außerhalb des Rahmens der verstaatl ich­
ten Industrie entfiel von der 1 979 für die Siemens 
AG Österreich (kurz : SÖ) beschlossenen Erhöhung 
des Grundkapitals unter Berücksichtigung einer 
Beteiligung von 43,6 vH auf die ÖIAG ein Betrag 
von 1 1 ,037 Mill S. Die Verrechnung der Kapital­
einzahlung erfolgte gegen die 1 979 beschlossene 
Dividendenzahlung der SÖ für 1 978 .  Das Grund­
kapital der SÖ stieg damit von 632,87 Mill S auf 
658 , 1 88 Mill S. Weiters erhöhte 1 979 die Norma 
Meßtechnik GmbH ihr Stammkapital. Die 25 vH­
Beteiligung der ÖIAG wuchs dadurch vom omi­
nale 4,036 Mill S auf 4,875 Mill S. Zusätzlich 
beschloß die ÖIAG 1 979 den Erwerb einer Beteili­
gung in Höhe von 25, 1 vH der zu gründenden 
"Entwicklungszentrum für Mikroelektronik Gesell­
schaft mbH". Der entsprechende Zugang an Nomi­
nale betrug 4,4 1 7  Mill S, eingezahlt wurde 1 979 ein 
Viertel .  

75.7. 1 Insgesamt ergab sich für  d ie  verstaatl ich­
ten Unternehmungen nach Bildung bzw Auflösung 
von Rücklagen und der sodann vorgenommenen 
Saldierung aller ausgewiesenen bilanzmäßigen 
Gewinne und Verluste im Jahr 1 979 ein Überschuß 
von 96,3 Mill S ( 1 978 : Verlust 3 1 6,9 Mill S). Im 
Bereich der  Eisen- und Stahlindustrie erreichte die 
VA 1 979 ohne Auflösung von Rücklagen einen 
Periodenverlust von 7 1 ,0 Mill S ( 1 978 : Verlust 
1 3,9 Mill S nach Rücklagenauflösung von 
684 Mill S). In diesem Ergebnis waren verrechnete 
Verluste der VOEST-Alpine Werkzeug und Draht 
Aktiengesellschaft von 88 ,5 Mill S, der Hütte 
Krems GesmbH von 40,0 Mill S und der Wiener 
Brückenbau- und Eisenkonstruktions-Aktiengesell­
schaft von 1 56,5 Mill S enthalten. Für die Verei­
nigte Edelstahlwerke AG schloß das Geschäfts­
jahr 1 979 unter Einrechnung des vom Bund zur 
Strukturverbesserung gewährten Zuschusses von 
200 Mill S und nach Auflösung freier Rücklagen im 
Ausmaß von 39 Mill S mit einem Jahresverlust von 
359,8 Mill S ( 1 978 : 374,9 Mill Verlust nach Rück­
lagenauflösung von 356 Mill S). Die VOEST­
Alpine Stahlhandel AG (kurz VAS) erreichte 1 979 
unverändert zum Vorjahr einen Gewinn von 
1 0,5 Mill S. Auf dem Chemie- und Ölsektor konn­
ten 1 979 bedeutend bessere Ergebnisse als 1 978 
erzielt werden. Die CL-AG wies einen Gewinn von 
38 ,4 Mill S ( 1 978 : Verlust 1 7 , 1  Mill S) aus. Die 
ÖMV erwirtschaftete 1 979 einen Gewinn von 
239,9 Mill S ( 1 978 : 240,0 Mill S), der den Jahresge­
winn der Elan Mineralölvertriebs AG (kurz : Elan) 
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in Höhe von 90,4 Mill S ( 1 97 8 :  42,3 Mill S) ent­
hielt. Die Petrochemie Schwechat Gesell­
schaft mbH konnte nach dem Verlust jahr 1 978 
(-47,0 Mill S) 1 979 ein positives Ergebnis von 
1 7,0 Mill S erzielen. In der Elektroindustrie wies 
die Elin 1 979 nach Überrechnung der Gewinne der 
Kabel- und Drahtwerke AG von 5 t

'
,9 Mill S ( 1 978 : 

42,0 Mill S) einen Gewinn von 25,3 Mill S ( 1 97 8 :  
24, 1 Mill S) aus. Eine beträchtliche Ertragsverbes­
serung zeigte die NE-Metallindustrie. Die VMW 
konnte 1 979 ein positives Ergebnis von 77,2 Mill S 
( 1 978 : Verlust 1 7 1 ,0 Mill S) ausweisen, wobei der 
Aluminiumbereich die tragende Säule des Unter­
nehmens war. Die BBU schloß 1 979 mit einem Ver­
lust von 2,3 Mill S ( 1 978 : Verlust 1 8,5 Mill S) ab. 

Im Maschinen- und Schiffsbau erzielte die SGP 
trotz schwieriger Marktbedingungen ein positives 
Ergebnis von 20,2 Mill S ( 1 97 8 :  24,0 Mill S). Vor­
zeitige Abschreibungen wurden dabei 1 979 in 
Höhe von 21  Mill S vorgenommen und den Rück­
lagen aus dem Titel des Invesitionsfreibetrages 
42 Mill S zugeführt. Die Österreichische Schiffs­
werften AG konnte einschließlich eines positiven ao 
Ergebnisses von 53 Mill S das Geschäftsjahr 1 979 
mit einem Jahresgewinn von 67,4 Mill S ( 1 97 8 :  
1 ,7 Mill S) abschließen. Der Kohlenbergbau 
erbrachte im Berichtsjahr weiterhin Verluste von 
1 0,2 Mill S ( 1 97 8 :  Verlust 6,5 Mill S). Nachdem 
die vom Bund an die WTK geleisteten Bergbauför­
derungsmittel im Berichtsjahr mit 30 Mill S um 
10  Mil l  S niedriger als im Vorjahr  lagen, mußte 
1 979 von dieser ein negatives Ergebnis von 
1 2,0 Mill S ( 1 978 : Gewinn 0,5 Mill S) ausgewiesen 
werden. 

75.7.2 Die oben dargestellten Ergebnisse sind 
insofern nicht uneingeschränkt vergleichbar, als die 
Inanspruchnahme der Investitionsbegünstigungen 
nicht bei allen Unternehmungen in gleichem Maße 
erfolgte. 

? 5.8 Bis zum 7 . Juli 1 980 lagen für 1 979 Dividen­
denbesch lüsse der Hauptversammlungen der ÖMV 
(240,0 Mill S, ds 1 2,0 vH + 4,0 vH des Grundkapi­
tals), der CL-AG (25,8 Mill S, ds 4,0 vH des 
Grundkapitals), der Elin (25,0 Mill S, ds 5,0 vH), 
der SGP (20,0 Mill S, ds 5,0 vH), der Elan 
( 1 ,5 Mill S, Garantiedividende an Vorzugsaktio­
näre 6,5 vH + 2,5 vH) und der VAS ( 1 0,4 Mil l  S, 
ds 8,0 vH). Die Gewinnausschüttung der Martha 
Erdöl GesmbH an die ÖMV wurde mit 37,5 Mill S 
festgesetzt. 

Steuerleistung 

75.9 Die Entwicklung der buchmäßigen Steuer­
leistungen der verstaatlichten Industrie nach den 
einzelnen Steuerarten von 1 974 bis i 978 wird in 
der nachfolgenden Übersicht aufgezeigt. Bei  der 
Beurteilung der Steuerleistungen für das Jahr 1 978  
- die  entsprechenden Zahlen für 1 979 waren zum 
Zeitpunkt der BerichtersteI lung noch nicht bekannt 
- ist zu berücksichtigen, daß die Zahlen noch vor-
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läufiger Natur sind. Danach stieg die gesamte 
Steuerleistung der verstaatlichten Industrie für das 
Jahr 1 978 infolge eines, wenn auch mäßigen 
Wachstums gegenüber 1 977 um 6,9 vH (Ver­
gleichszeitraum 1 976/ 1 977 : 4,4 vH) auf 
1 1  828 ,3 Mill S. Ausschlaggebend für das erhöhte 
Steueraufkommen 1 978 waren vor allem die um 
632,3 Mill S gestiegene Mineralölsteuer, die um 

Steuerleistung insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Körperschaftsteuer und Zuschläge . . . . . . . . . . .  
Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grundsteuer und allfällige Landeszuschläge . . . .  
Lohnsummensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraftfahrzeu gsteuer 
GeseIlschaftssteuer 
Aufsichtsratsabgabe 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. • • • • . • • • • • • • . • •  '0 ' . . . •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vermögensteuer und Erbschafts-

steueräquivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mineralölsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Investitionssteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vorsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

U -Bahn-Abgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

') vorläufiges Ergebnis 

Investitionen 

75. 1 0. 1  Die Gesamtinvestitionen der verstaatlich­
ten Industrie sanken von 1 978 auf 1 979 um 2,6 vH 
auf 8,5 Milliarden S. 1 979 gelang es den verstaat­
lichten Unternehmungen ihre Cash-f1ows um  
2 6  vH auf über 6,5 Mil l iarden S zu erhöhen, s o  daß 
77 v H der Sachanlageninvestitionserfordernisse 
daraus gedeckt werden konnten. Wie aus der nach­
stehenden Übersicht zu entnehmen ist, entfielen 
1 979 vom Gesamtinvestitionsvolumen auf den 
Eisen- und Stahlsektor sowie den Maschinenbau 
49,7 vH ( 1 978 : 36,4 vH), auf Öl und Chemie 

1 65,6 Mill S gestiegene Körperschaftsteuer und die 
um 76,4 Mill S höhere Gewerbesteuer. Die 
Umsatzsteuer (Saldo aus Mehrwertsteuer, Vor­
steuer und Investitionssteuer) ist 1 978 erstmals 
gegenüber dem Vorjahr um 92,9 Mil l  S, ds 4 vH, 
gesunken. Sie lag aber doch wesentlich über dem 
Betrag des Jahres 1 976. 

1974 1975 1976 1977 1978 ') 
Mill 5 

10 024,7 1 0 070,6 10 594,2 1 1  064,6 1 1  828,3 
1 298,9 790,9 335,2 1 73,6 339,2 

644,3 454,6 31 1 , 8  290,7 367,1 
24,2 25,0 25,1 30,0 31 ,7  

241 ,5 272,6 297,6 324,6 342,7 
1 ,3 1 ,3 2,1  4,8 5,3 

1 8,6 15,8 12,1  6,7 2 1 ,4 
4,2 4,3 4,5 6,0 4,8 

308,2 361,0 358,0 425,2 440,7 
5 495,7 5 683,9 6 714,6 6 832,8 7 465, 1 

327,6 250,9 89,3 88,3 · 86,3 
7 272,7 7 932,6 9 677,0 1 1 264,6 1 1  738 , 1  

-6 153,6 -6 300,6 -7 858,9 -9 041 ,4 -9 605,8 
6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

534,5 571,7 61 9,2 652,1  585,1 

4 1 ,5 vH ( 1 978 : 57, 1 vH) und auf die übrigen Berei­
che (NE-Metallindustrie, Elektroindustrie und 
Kohlenbergbau) zusammen 8,8 vH ( 1 978 : 6,5 vH). 
Im Gegensatz zu 1 978 verlagerte sich der Schwer­
punkt der Investitionen 1 979 durch eine Erhöhung 
um 35, 1 vH auf 3,9 Mill iarden S in den Eisen- und 
Stahlbereich, worin die große Bedeutung der Struk­
turverbesserungsinvestitionen in d iesem Sektor zum 
Ausdruck kommt. Gleichzeitig sank das Investi­
tionsvolumen der Mineralölindustrie gegenüber 
dem Vorjahr um 26,2 vH auf 3,3 Mill iarden S und 
lag damit erstmals seit 1 976 auch wieder unter dem 
absoluten Betrag der Eisen- und Stahlindustrie : 

1975 1976 1977 1978 1979 ') 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . . . .  
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . .  

Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verstaatlichte Industrie insgesamt 

I) vorläufiges Ergebnis 

. . . . . .  . 

3 387 3 272 
262 249 

1 94O 2 301  
912  1 392 
1 38 245 
264 325 

12  42 

6 91 5  7 826 

MiU 5 

2 1 62 2 873 3 883 
341 3 16  358 

2 789 4 489 3 315 
516 522 234 
282 196 271 
231 231 309 
139 138  168  

6 46O 8 765 8 538  

t 

• 
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75. 1 0 .2  Als Folge der abgeschwächten Investi­
tionstätigkeit ergab sich 1 979 erneut eine gesun­
kene Investitionsquote (Anteil des Investitionsauf­
wandes am Umsatz). Während diese 1 975 im 
Gesamtdurchschnitt für die verstaatlichte Industrie 
noch 7,6 vH betrug, ist sie seither mit Ausnahme 
eines Ansteigens auf 7,3 vH im Jahr 1 978 laufend 
gefallen und erreichte 1 979 nur 6,3 vH. Die höch­
ste Investitionsquote innerhalb der verstaatlichten 
Industrie nahm 1 979 - zum Großteil infolge weite­
rer Investitionen im Zusammenhang mit der Neu­
aufschließung des Tagbaues Oberdorf - m it 

1975 

Eisen- und Stahl industrie . . . . . . . . . . . . . .  8,9 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . . 7, 1 
Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1  
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 , 1  
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kohlen bergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Verstaatlichte Industrie insgesamt . . . . . . .  

') vorläufiges Ergebnis 

75. 1 0. 3  Die gesunkene Investitionstätigkeit des 
Jahres 1 979 ergab als Folge eine geringere Investi­
tionsintensität (Investitionsaufwand je Beschäftig­
ten), die im Gesamtdurchschnitt mit rd 74 1 00 S um 
rd 2,8 vH unter der des Jahres 1 978 mit rd 76 200 S 
lag. Aus der folgenden Übersicht geht hervor, daß 
die Investitionsintensität gegenüber dem Vorjahr in 
der Eisen- und Stahl industrie um 33,7 vH, im 
Maschinen- und Schiffsbau um 1 1 ,2 vH, in der 
Elektroindustrie um 40,0 vH, in der NE-Metall in-

7,8 
1 , 1  

7,6 

1975 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . . . .  47,8 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . .  34,7 
Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 6,3 
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3,2 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5,4 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,2 
Kohlen bergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 

Verstaatlichte Industrie i nsgesamt . . . . . . .  59, 1 

') vorläufiges Ergebnis 

Personal 

75. 1 1 . 1  Die Zahl der in der verstaatlichten Indu­
strie Bechäftigten wies 1 979 wieder eine leicht stei­
gende Tendenz auf. Es waren mit 1 1 5 280 um 
0,3 vH mehr Dienstnehmer als 1 978 beschäftigt, 
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1 5, 1  vH ( 1 978 : 1 2,4 vH) der Kohlenbergbau ein. 
Insgesamt stiegen die entsprechenden Werte 
(jeweils in vH ) in den Bereichen Eisen- und Stahl­
industrie auf 7,4 ( 1 978 : 6,0), Maschinen- und 
Schiffsbau auf 7,1 ( 1 978 : 6,8), Elektroindustrie auf 
4,4 ( 1 978 : 3,2), NE-Metal l industrie auf 4,5 ( 1 978 : 
3,9), während die Quote in der Mineralölindustrie 
auf 6,3 ( 1 978 : 1 0 , 1 )  und in der Chemischen Indu­
strie auf 2, I ( 1 978 : 5,7) sank. 

Seit 1 975 entwickelte sich die Investitionsquote 
in den einzelnen Branchen der verstaatlichten Indu­
strie wie folgt : 

1976 1977 1978 1979 ') 

vH 

7, 1 4,8 6,0 7,4 
7,0 8,9 6,8 7, 1 
6,0 6,9 1 0, 1  6,3 

1 6,5 5,9 5,7 2 , 1  
4,5 4,5 3,2 4,4 
6,4 4, 1  3,9 4,5 
3,8 12,7 1 2,4 1 5, 1  

7,2 5,8 7,3 6,3 

dustrie um 33, 1 vH und im Kohlenbergbau um 
3 1 ,9 v H gestiegen ist, während s ie in  der Mineralöl­
industrie um 26,6 vH und in der chemischen Indu­
strie um 54,S vH gefal len ist. Mit rd 366 400 S 
Investitionsaufwand je Beschäftigten stand der 
Ölsektor innerhalb der verstaatlichten Industrie wie 
schon in den Vorjahren weit an der Spitze. Seit 
1 975 entwickelte sich die Investitionsintensität In 
den einzelnen Branchen folgendermaßen : 

1976 1 977 1978 1979 ') 
1 000 S 

46,6 3 1 ,2 4 1 ,S 55,S 
32,0 43,0 38,7 43,2 

254,9 3 10,1 499,5 366,4 
1 72,0 63,2 64,3 29,3 
27,0 30,8 2 1 ,0 29,4 
45,S 33,9 32,9 43,8 
8,4 29,S 33,S 44,2 

67,3 56, 1 76,2 74, 1  

wobei sich die Zahl der Arbeiter u m  1 2  und die der 
Angestellten der verstaatlichten Industrie um 320 
erhöht hat. In der gesamten österreich ischen Indu­
strie fanden in diesem Zeitraum um 8 1 7 1  Arbeiter 
und Angestellte mehr Beschäftigung als 1 978 .  
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1975 

Beschäftigte : 

Osterreichische Industrie insgesamt . . . . . .  622 1 09 
Verstaatlichte Industrie . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 966 

davon: 
Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 029 
Angestellte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 937 

75. 1 1 .2 Innerhalb der verstaatlichten Industrie 
ergaben sich in den einzelnen Bereichen geringfü­
gige Veränderungen in den Zahlen der Beschäftig­
ten ; so verminderten sich diese in der chemischen 
Industrie um 1 25, in der Elektroindustrie um 1 1 0 

1975 

Beschäftigte: 

1976 1977 1978 1979 

634 861 63 1 291 619 354 627 525 
1 16 224 1 1 5 006 1 1 4 948 1 15 280 

82 372 80 973 80 230 80 242 
33 852 34 033 34 71 8 35 038 

und im Kohlenbergbau um 320, während sie sich in 
den Sektoren Eisen- und Stahlindustrie um 653, 
Maschinen- und Schiffsbau um 1 29, Mineralölin­
dustrie um 64 und NE-Metallindustrie um 4 1  
erhöhten : 

1976 1977 1978 1 979 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . . . . .  70 8 1 2  70 1 1 7 69 284 69 273 69 926 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . . 7 54 1  
Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 965 
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 05 1  
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 908 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 278 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 1 1  

75. 1 1 .3 Der gesamte Personalaufwand der ver­
staatlichten Industrie stieg von 1 975 bis 1 979 von 
2 1 ,6 Mil l iarden S um 32,4 vH auf 28,6 Mil liar­
den S, je Beschäftigten von rd 1 84 400 S ( 1 975) auf 
rd 247 800 S ( 1 979) . 1 979 mußte die verstaatlichte 
Industrie gegenüber dem Vorjahr je Dienstnehmer 
um rd 7,7 vH mehr aufwenden. 

Wertschöpfung und Produktion 

75. 1 2 . 1  Am Bruttoproduktionswert der Gesamt­
erzeugung der österreichischen Industrie war die 

1975 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . . . .  1 7 534, 1 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . . 1 578,1 
Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 267,3 
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 283, 1 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 488,9 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 079,0 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 283,2 

Verstaatlichte Industrie insgesamt / 32 5 1 3,7 . . . . . . . 

') vorläufIges Ergebnis 

Aus der vorstehenden Zusammenfassung geht 
hervor, daß auch im Jahr 1 979 die Eisen- und 
Stahlindustrie mit 20,6 Mill iarden S, ds 49,4 vH der 
gesamten Wertschöpfung der verstaatlichten Indu­
strie in Höhe von 4 1 ,6 Mil l iarden S, den größten 
Nettoproduktionswert auswies, dem mit 1 5,6 vH 

7 790 7 925 8 1 5 1  8 280 
9 024 8 993 8 984 9 048 
8 09 1  8 164 8 1 07 7 982 
9 066 9 130 9 304 9 194 
7 137 6 805 7 01 3  7 054 
4 999 4 705 4 1 16  3 796 

verstaatlichte Industrie 1 979 mit 2 1  vH ( 1 978 : 
20 vH) beteiligt. Der vom Bruttoproduktionswert 
nach Abzug aller Vorleistungen, die von anderen 
Betrieben als Rohstoffe, Halbfabrikate, Kraftstoffe 
usw bezogen werden, verbleibende Nettoproduk­
tionswert vermag jedoch die eigene Wertschöpfung 
der verstaatlichten Industrie treffender auszudrük­
ken. Die folgende Übersicht zeigt, in welcher Höhe 
die Leistungen der einzelnen Wirtschaftsbereiche 
an der Neuschaffung von Werten innerhalb der 
verstaatlichten Industrie beteiligt waren : 

1976 1977 1978 1979 ') 
MilJ 5 

1 9 654, 1 1 8 424,9 20 2 10,0 20 574,6 
2 02 1 ,6 2 224, 1 2 285,3 2 568,9 
4 504,2 5 357,3 5 703,1 6 51 2,3 
2 489,7 2 6 1 9,7 2 837, 1 2 867,4 
4 233, 1 4 905,5 4 768,9 5 026,3 
2 453,6 2 51 5,2 2 772,5 2 780,5 
1 326, 1 1 34 1 , 1  1 3 80,1 1 3 10,9 

36 682,4 37 387,8 39 957,0 4 1 640,9 

der Öl sektor folgte. Die restlichen Anteile (jeweils 
in vH) entfielen auf die Elektroindustrie mit 1 2, 1 ,  
d ie chemische Industrie mit 6,9, die NE-Metallin­
dustrie mit 6,7, den Maschinen- und Schiffsbau mit 
6�2 und den Kohlenbergbau mit 3, 1 .  

, 
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75. 1 2.2 Die Wenschöpfung der verstaatlichten 
Industrie lag 1 979 nach vorläufigen Berechnungen 
4,2 vH über der des Jahres 1 978 .  Die Wachstums­
rate war damit erheblich niedriger als im Vorjahr, 
in dem 6,9 vH erreicht werden konnten. Nach Aus­
schaltung der inflationären Einflüsse entsprach die 
Wenschöpfung 1 979 real der des Vorjahres. Der 
Ölsektor verzeichnete eine Zuwachsrate von 
1 4,2 vH, der Maschinen- und Schiffsbau eine sol­
che von 1 2,4 vH, die Elektroindustrie von 5,4 vH, 

1975 

Kohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,01 
Eisenerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,83 
Roheisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,06 
Rohstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,86 
Walzwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,65 
davon Bleche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,69 
Erdöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,68 

Hüttenaluminium roh . . . . . . . . . . . . . . . .  98,5 
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die Eisen- und Stahlindustrie von 1 ,8 vH, die che­
mische Industrie von 1 , 1  vH und die NE-Metallin­
dustrie von 0,3 vH, während der Kohlenbergbau 
eine Minderung um 5,0 vH aufwies. 

75. 1 2 .3 Der Mengenausstoß zeigte bei den wich­
tigsten Grundstoffen, Halbzeugen und jenen Fer­
tigwaren, die eine gewichtsmäßige Zusammenfas­
sung erlauben, in den Jahren 1 975 bis 1 979 fol­
gende Entwicklung : 

1976 1977 1978 1979 
Millionen t 

2,78 2,57 2,54 2,18 
3,78 3,45 2,79 3,20 
3,32 2,96 3,08 3,70 
4,2 1 3,84 4,06 4,6 1 
3,09 2,95 3,27 3,54 
2,00 1 ,96 2,23 2,45 
1 ,58 1 ,44 1 ,45 1 ,40 

1 000 , 

1 24, 1 1 1 6,0 1 17,8 1 2 1 ,8 
Ku pferkon zen trate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 4,0 
Kathodenkupfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 1 
Elektrolytzink . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  1 6,3 
Hüttenblei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4,8 
Superphosphat 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37,8 
Schwefelsäure 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,5 

Erdgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 19,6 

') BBU 

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß die einzel­
nen Produkte 1 979 eine sehr unterschiedliche Ent­
wicklung nahmen. Gegenüber dem Vorjahr wurde 
um 1 4,7 vH mehr Eisenerz, um 20, 1 vH mehr 
Roheisen und um 1 3,5 vH mehr Rohstahl gewon­
nen. Die Erzeugung von Walzwaren ist um 8,3 vH 
- davon Bleche um 9,9 vH -, jene von Hüttenalumi­
nium roh um 3,4 vH, von Kathodenkupfer um 
4, 1 vH,  von Elektrolytzink um 6,9 vH, von Hütten­
blei um 1 1 ,3 vH und von Schwefelsäure um 
1 0,8 vH erhöht worden. Gleichzeitig sank d ie  För­
derung von Kohle um 1 4,2 vH, jene von Erdöl um 
3 ,4  vH und von Erdgas um 0 ,7  vH. Die Produktion 
von Superphosphat hat sich in diesem Zeitraum um 
52,8 vH vermindert . 

Umsatz 

75. 1 3 . 1  Der Gesamtumsatz der verstaatlichten 
Industrie stieg von 1 1 9,74 Milliarden S im 
Jahr 1 978 um 1 2,7 vH auf 1 3 4,95 Mill iarden S im 
Jahr 1 979. In dieser zum Vergleichszeitraum 1 977/ 
1 978 mit einer Umsatzsteigerung von 7,8 vH gün-

28,6 3 1 ,9 3 1 ,5 32,8 
1 6,5 1 6,8 2 1 ,7 23,2 
1 6,2 1 6,9 1 5, 1  1 6,8 
23,4 1 9,4 1 7,8 8,4 
27,4 26,6 29,6 32,8 

Millionen mJ 
1 309,3 1 499,3 1 507,0 1 496, 1 

stigeren Wachstumsrate fand die im Durchschnitt 
pOSlttv zu beurteilende Konjunkturlage des 
Berichtsjahres ihren Niederschlag. 

75. 1 3 .2 Von den einzelnen Wirtschaftszweigen 
der verstaatlichten Industrie wies 1 979 der umsatz­
mäßig stärkste Sektor Chemie und Öl gegenüber 
dem Vorjahr eine Zuwachsrate von 1 7,5 vH aus 
und erzielte damit im Vergleich zu 1 978 auch die 
kräftigste Erhöhung aller Branchen. Es folgten d ie 
NE-Metall industrie mit 1 7,0 vH, die Eisen- und 
Stahlindustrie mit 8,7 vH, der Maschinen- und 
Schiffsbau mit 8,6 vH, die Elektroindustrie mit 
2,2 vH und der Kohlenbergbau mit 0,1 vH Umsatz­
steigerung. 

Insgesamt haben sich 1 979 die Umsatzanteile der 
Eisen- und Stahlindustrie in Höhe von 38,8 vH 
( 1 978 :  40,2 vH) und des Chemie- und Ölsektors in 
Höhe von 46,9 vH ( 1 978 : 45,0 vH) nicht wesent­
lich verändert. Seit 1 975 nahmen die Umsätze der 
einzelnen Wirtschaftszweige der verstaatl ichten 
Industrie folgende Entwicklung: 
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1 975 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . . . .  37 822,3 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . . 3 665,0 
Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 028 , 1  
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 243,7 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 12,4 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 380,0 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 09,8 

Verstaatlichte Industrie insgesamt . . . . . . .  90 561 ,3 

I) vorläufiges Erg('bnis 

Außenhandels beziehungen 

75. 1 4 . 1  Mit einer Steigerungsrate von 1 4,5 vH 
gegenüber dem Vorjahr konnte die Ausfuhrtätig­
keit der verstaatlichten Industrie 1 979 die 
Zuwachsrate des Vergleichszeitraumes 1 977/78 
( +  4,1 vH) weit übertreffen. Im Vergleich zu den 
übrigen österreichischen Exporten jedoch, die 1 979 

1976 1977 1978 1 979 ') 
Mill 5 

46 077,3 44 8 1 6,7 48 148,5 52 384,6 
3 566,6 3 843,9 4 650,1 5 048,9 

38 382,7 40 624,6 44 647,2 52 238,4 
8 452,1 8 732,2 9 1 8 1 , 1  1 1 022,8 
5 388,3 6 225, 1 6 084, 1 6 21 6,9 
5 1 14,6 5 662,6 5 924,1 6 929,5 
1 1 04,0 1 092,2 1 1 09,5 1 1 1 1 ,0 

1 08  085,6 1 10 997,3 1 19 744,6 134 952, 1 

gegenüber 1 978 eine Erhöhung von 1 7,8 vH erziel­
ten (im Vergleichszeitraum 1 977/78 : + 1 0,2 vH), 
schnitt die verstaatlichte Industrie ungünstiger ab. 
Ihr Anteil am Gesamtexport sank 1 979 mit 20,8 vH 
unter den des Jahres 1 978 (2 1 ,3 vH), die ab 1 976 
fallende Tendenz hielt damit weiter an. Seit 1 975 
entwickelten sich Österreichs Ausfuhren folgender­
maßen : 

Anteil der ver-

Ausfuhrleistungen der Ausfuhrleistungen der übrigen staatlichten 
verstaatlichten Industrie österreichischen Wirtschaft Österreichs Ausfuhr insgesamt Industrie an der 

Jahr Mill 5 Index Mill 5 

1 975 . . . . . . . . . . . . .  29 426 1 00 1 0 1  458 
1 976 . . . . . . . . . . . . .  35 803 121  1 16 31 1 
1 977 . . . . . . . . . . . . .  36 028 122 125 753 
1 978 . . . . . . . . . . . . .  37 5 1 8  127 138 594 
1 979 . . . . . . . . . . . . .  42 942 1 46 163 3 1 1 

75. 1 4 .2 Innerhalb der verstaatlichten Industrie 
zeigten die Exporte der einzelnen Wirtschafts­
zweige gegenüber dem Vorjahr eine sehr unter­
schiedliche Entwicklung. Während der Maschinen­
und Schiffsbau um 1 5 1 ,8 vH, d ie chemische Indu­
strie um 25,4 vH, die. Eisen- und Stahl industrie um 
1 0,9 vH und die NE-Metal lindustrie um 1 0,5 vH 

1975 

Gesamcausfuhr 
Index Mill 5 Index in vH 

1 00 1 30 884 1 00 22,5 
1 14 1 52 1 14 1 16 23,5 
124 161  78 1 1 23 22,3 
1 36 1 76 1 12 1 34 2 1 ,3 
161  206 253 1 57 20,8 

mehr ausführen konnten, fielen die Auslandsum­
sätze der Mineralölindustrie um 8,4 vH sowie der 
Elektroindustrie um 8 , 1  vH. Erstmals verzeichnete 
1 979 auch der Kohlenbergbau einen geringen 
Exportumsatz. Im einzelnen erlösten die Wirt­
schaftszweige der verstaatlichten Industrie seit 1 975 
folgende Auslandsumsätze : 

1976 1977 1978 1979 

Mill 5 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . . . .  20 965,7 26 410,9 25 933,4 26 883,4 29 820,0 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . . .  1 307,3 1 1 79,7 1 067,8 700,6 1 764,4 
Mineralölindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 19,0 374,3 3 13,5 232,1 2 1 2,7 
Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 840,1 4 156, 1 4 380, 1 4 972,0 6 236,7 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  959, 1 1 587,6 2 086,5 1 769,4 1 626,2 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 034,5 2 094,3 2 247, 1 2 960,6 3 272,7 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 8,8 

Verstaatlichte Industrie insgesamt . . . . . . .  29 425,7 35 802,9 36 028,4 37 5 1 8, 1  42 941 ,5 

75. 1 4 .3 Im Jahr 1 979 sind die Ausfuhren etwas 
stärker gestiegen als der Gesamtumsatz. Dadurch 
lag ihr Anteil am Gesamtumsatz 1 979 mit 3 1 ,8 vH 
geringfügig über dem Anteil des Jahres 1 978 mit 

3 1 ,3 vH. Von den einzelnen verstaatlichten Indu­
striezweigen verzeichnete die Eisen- und Stahl indu­
strie mit 56,9 vH ( 1 978 : 55,8 vH) weiterhin die 
höchste Exportquote. Es folgten (jeweils in vH) die 
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chemische Industrie mit 56,6 ( 1 978 : 54,2), die NE­
Metallindustrie mit 47,2 ( 1 978 : 50,0), der Maschi­
nen- und Schiffsbau mit 34,9 ( 1 978 : 1 5, 1 ) , die Elek­
troindustrie mit 26,2 ( 1 978 : 29, 1 )  und der Ölsektor 
mit 0,4 ( 1 978 : 0,5). 

Die starke Exporttätigkeit der Eisen- und Stahl­
industrie drückte sich auch in ihrem Anteil am 
Gesamtexport der verstaatlichten Industrie in Höhe 
von 69,4 vH ( 1 978 : 7 1 ,6 vH) aus. Es folgten mit 
Abstand der Chemiesektor mit 1 4,5 v H ( 1 978 : 
1 3,3 vH) und die NE-Metallindustrie mit 7,6 vH 
( 1 978 : 7,9 vH). Der Anteil der übrigen Industrie­
zweige lag unter 4 vH. 

75. 1 4 .4 In der regionalen Vertei lung der Exporte 
der verstaatlichten Industrie setzte sich 1 979 der 
Trend des Vorjahres zum verstärkten Export in die 
Länder der Europäischen Gemeinschaft (EG) fort, 
die entsprechenden Ausfuhren konnten gegenüber 
dem Vorjahr um 22,2 vH erhöht werden. Öster-

Ausfuhr 
insgesamt EG 

Mill S Mill S vH 

1 975 . . . . . . . . .  29 425,7 9 555,2 32,5 
1 976 . . . . . . . . .  35 802,9 1 2 288,5 34,4 
1977 . . . . . . . . .  36 028,4 12 303,0 34, 1 
1 978 . . . . . . . . .  37 5 1 8, 1  1 4 075,3 37,5 
1 979 . . . . . . . . .  42 941 ,5 1 7 200,1 40,1 

75. 1 5 . 1  Bei den Einfuhren der verstaatlichten 
Industrie, die 1 979 gegenüber 1 978 um 26,4 vH 
( 1 977/78 : + 7,8 vH) auf 33,4 Mil liarden S gestie­
gen sind, gab es auch wesentliche regionale Verän­
derungen. Während sich die Importe aus dem EG­
Raum um 8,8 vH und aus Osteuropa (ohne Jugo­
slawien) um 9 , 1  vH erhöht haben, wuchsen die Ein­
fuhren aus den übrigen Ländern um 72,5 vH. Dies 

Einfuhr 
Insgesamt EG 

Mill S Mill S vH 

1 975 . . . . . . . . .  2 r  727,0 7 22 1 ,0 33,2 
1976 . . . . . . . . .  25 865,9 8 508,6 32,9 
1 977 . . . . . . . . .  24 5 1 5,6 8 1 26,6 33, 1 
1 978 . . . . . . . . .  26 433,2 7 99o,.J. 30,2 
1979 . . . . . . . . .  33 404,9 8 691 ,4  26,0 

75. 1 5 .2 Im Vergleich dazu stiegen die Importe 
der übrigen österreichischen Wirtschaft von 
205,5 Mill iarden S ( 1 978) um rd 1 5, 1  vH auf 
236,5 Mill iarden S ( 1 979). An der Gesamteinfuhr 
Österreichs war demnach die verstaatliche Industrie 
1 979 mit 1 2,4 vH etwas stärker beteiligt als 1 978 
( 1 1 ,4 vH). 

75. 1 6  Die "Handelsbilanz" der verstaatlichten 
Unternehmungen (Salden der direkten Aus- und 
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reich nutzte somit sowohl die gute Konjunktur 
Westeuropas wie auch seine Produktionsstruktur 
erfolgreich. Darüber hinaus kam es, obwohl sich 
der gewichtete Wechselkursindex des Schil l ings um 
nahezu 1 ,5 vH erhöhte, bereinigt um die Verbrau­
cherpreisentwicklung zu einer realen Abwertung 
um 2,1 vH. Die Ausfuhren in Länder, die der Euro­
päischen Freihandelszone (EFT A) angehören, stie­
gen gegenüber dem Vorjahr um 1 2,5 vH, jene nach 
Osteuropa (ohne Jugoslawien) geringfügig um 
1 ,6 vH.  Erfolgreich waren 1 979 d ie  Bemühungen, 
in den OPEC-Staaten und den übrigen Entwick­
lungsländern neue Absatzgebiete zu finden. Insge­
samt haben sich die Exporte in Länder, die weder 
der EG noch der EFTA oder Osteuropa (ohne 
Jugoslawien) zuzuzählen sind, um 1 5,8 vH auf 
1 3,0 Mill iarden S erhöht. Die folgende Übersicht 
zeigt die Entwicklung der Außenhandelsverflech­
tungen der verstaatl ichten Industrie mit den einzel­
nen Wirtschaftsräumen seit 1 975 : 

Osteuropa 
EFfA (ohne Jugoslawien) übrige Länder 

Mill S vH Mill S vH Mill S vH 

2 890,8 9,8 7 886,5 26,8 9 093,2 30,9 
2 979,0 8,3 8 1 02,3 22,6 1 2 433, 1  34,7 
2 765,6 7,7 9 508,9 26,4 1 1  450,9 3 1 ,8 
2 949,2 7,9 9 222,5 24,6 1 1 271 , 1  30,0 
3 320,0 7,7 9 372,6 2 1 ,8 1 3  048,8 30,4 

wurde vor allem durch die Wertsteigerung der 
Importe des Ölsektors verursacht, auf die 72,8 vH 
des Wachstums der Einfuhren insgesamt zurückzu­
führen waren. G leichzeitig ist die Einfuhrquote aus 
den EFTA-Ländern um 1 4,2 vH zurückgegangen. 
Seit 1 975 entwickelten sich die Importe aus den 
einzelnen Regionen folgendermaßen : 

Osteuropa 
EFfA (ohne Jugoslawien) übrige Länder 

Mill S vH Mill S vH Mill S vH 

917,0 4,2 7 75 1 ,9 35,7 5 837, 1 26,9 
1 047,0 4,0 8 795,3 34, 1 7 5 1 5,0 29,0 

829,9 3,4 8 776,3 35,8 6 782,8 27,7 
1 1 16,9 4,2 9 659,2 36,6 7 666,8 29,0 

958,2 2,9 1 0 533,4 3 1 ,5 1 3  221 ,9 39,6 

Einfuhren) war zwar im Berichtsjahr mit 9,5 Mil­
liarden S aktiv, hat sich aber gegenüber dem Vor­
jahr um insgesamt 1 ,5 Mil l iarden S verschlechtert. 
Auf dem Chemie- und Ölsektor überwogen die 
Einfuhren 1 979 um 1 2,2 Mil l iarden S, das bedeu­
tete eine Steigerung des entsprechenden Defizits 
gegenüber dem Vorjahr um 45,8 vH. Die gleichzei­
tige Erhöhung des aktiven Saldos der Eisen- und 
Stah lindustrie um 1 0,0 vH auf 1 8 ,4 Mil liarden S 
konnte keinen vollen Ausgleich schaffen : 

III-68 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)260 von 265

www.parlament.gv.at



260 

Verstaatlichte Unternehmungen . . . .  . 
Eisen- und Stah lindustrie . . . . . . . . .  . 
Chemische und Mineralölindustrie . .  . 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NE-Metall industrie . . . . . . . . . . . . .  . 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . .  . 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1975 

+ 7 698,7 
+ 1 1 791 ,5 

5 013,2 
+ 332,4 

1 1 8,0 
+ 738,9 

32,8 

Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Finanzen 

a )  N a c h t r a g  z u  B e r i c h t e n  a u s  d e n  
V o r j a h r e n  

Taueen-Autobahn AG, Salzburg 

76. 1 .  Wie bereits im TB 1977 (Abs 76.42 und 
76.43) berichtet, hatte aufgrund der Anregungen 
des RH die Tauern-Autobahn AG (TAAG) bereits 
1 975 für den Abschnitt Liesertal die Ausführung 
eines Asphaltbelages an Stelle der vom BMBT vor­
geschriebenen Betondecke vorgeschlagen. Das 
BMBT hat in der Folge die Herstellung eines Hart­
gußasphaltbelages angeordnet. 

76.2. Der RH verblieb aus bau- und arbeits­
marktbezogenen Gründen sowie zwecks Erzielung 
von Einsparungen bei seiner Empfehlung, von der 
Ausführung einer Gußasphaltdecke abzusehen. 

76.3. Im Jahre 1979 hat die TAAG nunmehr die 
Belagsarbeiten unter Verwendung von Gußasphalt 
und als Variante Walzasphalt ausgeschrieben. Die 
Ausführung erfolgte schließl ich in Walzasphalt und 
erbrachte eine Einsparung von rd 12 Mill S an Bau­
kosten bzw bei Mitberücksichtigung der Finanzie­
rungskosten usw von rd 30 Mill S. 

b )  P r ü f u n g s e r g e b n i s  a u s  d e m  J a h r e 
1 9 7 9  

Pyhen Autobahn Aktiengesellschaft, Graz 

77 Die Überprüfung der Gebarung der Pyhrn 
Autobahn Aktiengesellschaft (kurz PAG) wurde am 
Sitz der Unternehmung in Graz Ende 1 978 bzw 
nach Unterbrechung März 1 979 durchgeführt. 
Ergänzende Erhebungen wurden ua im Bundesmi­
nisterium für Finanzen vorgenommen. 

Das vorläufige Ergebnis dieser Gebarungsüber­
prüfung wurde der Unternehmung im November 
1979 übermittelt. Die Stellungnahme der PAG und 
die Vorlage zusätzlicher Unterlagen erforderten 
eine weitere schriftliche und mündliche Behandlung 
einer großen Zahl der vom RH aufgegriffenen 
Sachverhalte. Das Prüfungsverfahren war zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses TB noch 
nicht abgeschlossen. 

Der RH wird das Prüfungsergebnis im nächst­
folgenden TB vorlegen. 

1976 

+9 936,9 
+ 1 5 508,8 

7 859,5 
+ 838,8 
+ 905,8 
+ 559,2 

16, 1  

1977 

Mill S 

+ 1 1 5 1 2,9 
+ 16 543,0 

7 402,5 
+ 1 223,7 
+ 858,7 
+ 323,7 

33,7 

1978 

+ 1 1 085,0 
+ 1 6 728,9 

8 366,5 
"+ 802,0 
+ 1 665,6 
+ 269, 1 

14 , 1  

1979 

+ 9 536,6 
+ 1 8 405,8 
- 12 195,0 
+ 718,3 
+ 1 396,2 
+ 1 222,6 

1 1 ,4 

c )  P r ü f u n g s e r g e b n i s  a u s  d e m  J a h r e 
1 9 8 0  

Vorarlberger Flughafenstudiengesellschaft mbH, 
Bregenz 

78 . 1  Vom 3 1 .  März bis 2. April 1980 überprüfte 
der RH die Gebarung der Vorarlberger Flughafen­
studiengesellschaft mbH (kurz VFSG) an ihrem 
Sitz in Bregenz. Es handelte sich dabei um eine 
Erstprü fu ng. 

Der Bericht - einschließlich der Stel lungnahme 
der VFSG - war vor der Drucklegung dieses TB 
fertiggestellt. Um dem Nationalrat möglichst 
gegenwartsnahe zu berichten, wartete der RH nicht 
die Veröffentlichung im auf das Jahr der Geba­
rungsüberprüfung nächstfolgender TB 1 980 ab, 
sondern nahm den Bericht in den vorliegenden TB 
1979 auf, da er gem Art 1 26 d Abs 1 zweiter Satz 
B-VG, zur jederzeitigen Berichterstattung an den 
Nationalrat berechtigt ist. 

78.2 Die VFSG war 1962 gegründet worden, um 
die Möglichkeiten eines Anschlusses Vorarlbergs 
an den zivilen Luftverkehr mit allen hiemit im 
Zusammenhang stehenden Nebenfragen zu studie­
ren. Am Stammkapital von 1 Mill S sind die Repu­
blik Österreich mit 400 000 S, das Land Vorarlberg 
mit 300 000 S, die Landeshauptstadt Bregenz und 
die Stadtgemeinde Dornbirn mit je 120 000 S sowie 
die Marktgemeinde Lustenau f"!lit 60 000 S beteiligt. 

78.3 . 1 . 1  Der Gesellschaftsvertrag sieht einen 
Aufsichtsrat mit drei bis zehn Mitgliedern vor. 

78.3 . 1 .2 Neben einem Geschäftsführer waren bis 
1974 noch ein bis zwei Personen nebenberuflich 
beschäftigt. 

78.3 .2 Der RH erachtete die Ausschöpfung der 
Höchstzahl von 10 Mitgliedern für die Besetzung 
des überwachenden Gremiums grundsätzlich als 
u nwirtSchaftl ich. Sie kam den Gemeinden Bregenz, 
Dornbirn und Lustenau nur insoferne zugute, als 
jede von ihnen einen eigenen Vertreter im Auf­
sichtsrat hatte anstatt einen gemeinsamen Reprä­
sentanten zu entsenden. Dies machte sich durch 
höhere Sitzungsgelder bemerkbar. 

, 
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Bisherige Tätigkeiten 

78.4. 1 . 1  Die Tätigkeit der VFSG läßt sich verein­
fachend in drei Phasen gliedern. 

78.4. 1 .2 Die erste Phase umfaßte die Jahre 1 962 
bis 1 965 und war nach dem Ausscheiden untersuch­
ter Alternativprojekte und Zwischenlösungen durch 
die Erarbeitung des Projektes zum Bau eines Flug- . 
hafens im Rheindelta am Rohrspitz um prälimi­
nierte 290 Mill S gekennzeichnet. Dieser Flughafen 
ließ noch ohne laufende Betriebskosten al lein aus 
Abschreibungen und Zinsen eine jährliche Unter­
deckung der Erlöse um 1 4  Mil l S erwarten. Wie der 
RH hiezu anmerkte, lagen die konsolidierten Ver­
luste (unter Einschluß von Abschreibungen, Zinsen 
und der laufenden Aufwendungen des Bundesamtes 
für Zivilluftfahrt für die Start- und Landehilfe 
sowie für den Flugwetterdienst) vergleichbarer 
Flughäfen 1 977 größenordnungsmäßig bei 
60 Mill S jährlich. 

78.4. 1 .3 Den Investitionsaufwand sollte - wie 
auch bei den anderen österreichischen Flughäfen -
die Republik Österreich bezüglich der Grundstücke 
voll und bezüglich der übrigen Anlagen im Rahmen 
eines Treuhandvermögens zu SO bis 60 vH tragen; 
die restlichen Anteile wären vom Land Vorarlberg 
und den beteiligten Gemeinden zu übernehmen 
gewesen. Der gleiche Schlüssel sollte auch für die 
geplante Flughafenbetriebsgesellschaft gelten. 

78.4. 1 .4 Zu Beginn der zweiten Phase etwa 1 966 
war bereits ersichtlich, daß wegen der Nähe zum 
Flughafen Zürich dem Bau eines eigenen Vorarl­
berger Flughafens keine Dringlichkeit zukam und 
vorerst anderen Verkehrsprojekten der Vorrang 
eingeräumt wurde. Die Tätigkeit der VFSG 
beschränkte sich deshalb nur mehr auf das Ersu­
chen an die Vorarlberger Landesregierung, eine 
Sicherstel lung der für den allfäll igen späteren Bau 
eines Flughafens benötigten Grundstücke am Rohr­
spitz zu gewährleisten. Dafür ließ die VFSG Plan­
unterlagen und ein Flughafenmodell erstellen. Die 
Wetterbeobachtung wurde fortgesetzt. Von den 
sechs betroffenen Gemeinden lehnten aber fünf 
eine Teilregulierung im Sinne des § 4 der Landes­
bauordnung zur Sicherstel lung des Geländes gegen 
Verbauung ab. Somit bl ieb der Rohrspitz vorerst 
einer landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten, 
und zwar insbesondere im Hinblick auf eine von 
der Republik Österreich finanzierte Bodenverbesse­
rung. In den Jahren danach wurde aber das Boden­
seeufer im Rheindelta zum Naturschutzgebiet 
erklärt. 

78.4 . 1 .5 Seit 1 967 verhandelte die VFSG auch 
mit deutschen Stellen wegen einer al lfäl l igen Mitbe­
nützung des Flughafens Friedrichshafen für innerö­
sterreichische Flüge. Dieser Flughafen läßt jedoch 
wegen seines technischen Zustandes nur den Ver­
kehr mit kleinen Passagierluftfahrzeugen zu. Fer­
ner ist die Benützung aus Gründen des Umwelt­
schutzes auf Propellermaschinen beschränkt. 
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78.4. 1 .6 Die dritte Phase setzte 1 972/73 ein. Seit 
Februar 1 972 traten weder der Aufsichtsrat noch 
die Generalversammlung zu Sitzungen zusammen. 
Die planerische Tätigkeit des Geschäftsführers 
beschränkte sich ab 1 973 neben fernmündlichen 
Kontakten auf die einmalige Weitergabe statisti­
scher Daten, auf zwei Besprechungen in Friedrichs­
hafen und auf das Sammeln von Zeitungsausschnit­
ten betreffend den Flughafen Friedrichshafen. 
Daneben gab die VFSG über Ersuchen der Vorarl­
berger Landesregierung noch Stel lungnahmen 
bezüglich des vom Österreich ischen Aero-Club 
gehaltenen Flugplatzes Hohenems-Seemähden ab. 
Erst nach Aufforderung durch das Amt der Vorarl­
berger Landesregierung im Februar 1 980, einen 
Tätigkeitsbericht und die Jahresabsch lüsse für 1 972 
bis 1 979 vorzulegen, nahm die VFSG neuerlich 
Kontakt mit dem Flughafen Friedrichshafen auf, 
der inzwischen etwas ausgebaut worden war. Dar­
auf gab die VFSG dem Amt der Vorarlberger Lan­
desregierung bekannt, je nach Verlauf der Mitte 
April 1 980  vorgesehenen Gespräche mit den 
zuständigen Stellen des Landes Baden-Württem­
berg bezüglich einer allfälligen Mitbenützung des 
Flughafens Friedrichshafen werde sich "die Frage 
einer eventuellen Fortsetzung oder der Beendigung 
der Studientätigkeit der Gesellschaft stellen". 

78.4.2 Der RH vermißte formale Beschlüsse des 
Aufsichtsrates und der Generalversammlung sowie 
als Voraussetzung dazu entsprechende Beschlüsse 
der zuständigen Organe der Gesellschafter, vom 
Bau eines eigenen - praktisch bereits abgelehnten -
Vorarlberger Flughafens abzusehen. 

78.5 . 1  Die VFSG hatte im Sinne ihres von den 
Gesellschaftern gestellten Auftrages ordnungsge­
mäß die Planung eines eigenen Vorarlberger Flug­
hafens betrieben. Die Untersuchung einiger Projek­
talternativen und Zwischenlösungen ergab, daß ein 
Flughafen im Rheindelta am Rohrspitz die günstig­
ste Lösung sei. Nach der praktisch erfolgten Ableh­
nung dieses Projektes beschränkte sich die VFSG 
auf die Untersuchung einer al lfäl ligen Mitbenüt­
zung des Flughafens Friedrichshafen für inneröster­
reichische Flüge. Das Tempo des bisher erfolgten 
Ausbaues des Flughafens Friedrichshafen lag 
jedoch nicht im Einflußbereich der VFSG, deren 
Rolle sich somit etwa ab 1 973 auf Beobachtung der 
Entwicklung in Friedrichshafen beschränkte. 

78.5.2 Nach Ansicht des RH bietet der Flughafen 
Friedrichshafen wegen seiner derzeitigen Ausle­
gung, der Beschränkung auf den Verkehr mit Pro­
peIlerflugzeugen und des Entfalles einer Zeiteinspa­
rung bei Binnenflügen mit Anreisen aus Bereichen 
östlich von Bludenz keine so gute Anschlußmög­
lichkeit Vorarlbergs an das innerösterreichische 
Flugnetz wie sie über Zürich-Kloten an das interna­
tionale Flugnetz - und somit auch nach Wien -
bereits gegeben ist. Außerdem ist für solch einen 
Anschluß nicht nur die Frage einer Flughafenmitbe­
nützling zu klären, sondern es wäre in erSter Linie 
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mit Flugunternehmungen Kontakt aufzunehmen 
und weiters die Bodenverbindung nach Friedrichs­
hafen zu verbessern. Die Planung eines solchen 
gemischten Verkehrsprojektes wäre nach Ansicht 
des RH - der sich auch die Geschäftsführung ange­
schlossen hat - nicht mehr von der VFSG, sondern 
von den kompetenzmäßig im Verkehrswesen für 
Landesplanung und Raumordnung zuständigen 
Behörden (Art 1 0  Abs 1 Z 9 B-VG, vgl Erkennt­
nisse VfGH Slg 2674 und 5669) besorgen zu lassen. 
Zuletzt im Jahre 1 976 hatte die Vorarlberger Lan­
desregierung einen Entwurf "Verkehrsplanung 
Vorarlberg", welcher auch den Flugverkehr 
umfaßte, beschlossen. Der RH erachtete eine Ver­
einigung der Studientätigkeit in einer Hand als 
zweckmäßig. 

Auch die VFSG selbst hatte die Fragen der 
gemeinsamen Finanzierung des Flughafens Fried­
richshafen als nicht in ihrem Aufgabenbereich lie­
gend gehalten. Schließl ich beweist auch die offen­
sichtliche Inaktivität der Gesellschafter, des letzten 
Aufsichtsrates und auch der Geschäftsführung seit 
1 972 das Auslaufen der Aufgaben der VFSG. Dem­
nach wäre diese nach Einstellung ihrer PlanungStä­
tigkeit für einen eigenen Vorarlberger Flughafen 
aufzulösen gewesen. Der RH empfahl, die VFSG 
ehestens zu liquidieren. 

78.5 .3 Die Geschäftsführung gab dem RH 
bekannt, sie werde aufgrund der aus den letzten 
Besprechungen in Friedrichshafen gewonnenen 
Erkenntnisse den Gesellschaftern eine baldige Auf­
lösung der VFSG vorschlagen (siehe Abs 78.7 .3) .  

Finanzielle Entwicklung 

78.6 Zur Bestreitung der Gutachten und des lau­
fenden Aufwands hatten die Gesellschafter die 
VFSG mit einem Stammkapital von 1 Mil l  S ausge­
stattet. Die für Planungs- und Verwaltungsaufwen­
dungen nicht benötigten Mittel legte die VFSG vor­
erst als Festgelder und später als Wertpapiere und 
Sparguthaben an. Die Ertragszinsen daraus bel iefen 
sich 1 962 bis 1 979 auf insgesamt 565 400 S; zusam­
men mit aktivierten Eigenleistungen und sonstigen 
Erträgen von 2 1 3  1 00 S deckten sie aber nicht die 
Gesamtaufwendungen von 1 030 200 S, so daß ein 
Verlust von 2 5 1  700 S auftrat. Dieser erhöhte sich 
aber noch in der Größenordnung von 250 000 S um 
eine bisher unterlassene, nach Ansicht des RH aber 
notwendige, Vollabschreibung der aktivierten Pla­
nungskosten für das gefallene und außerdem inzwi­
schen auch technisch veraltete Projekt am Rohr­
spitz. 

Die Aufwendungen enthielten bis 1 974 Personal­
kosten für die nebenberuflich beschäftigten ein bis 
zwei Personen ( 1 968 bis 1 974 - einschließlich des 
Geschäftsführers), bis 1 972 Reisespesen (einschließ­
lich jener zu Aufsichtsratssitzungen), in der gesam­
ten überprüften Zeit Verwaltungsaufwendungen 
(Kosten des Wirtschaftsprüfers, bis 1 975 Kosten 

des Buchhalters) und Abgaben sowie 1 975 und 
1 978 Teilwertabschreibungen von insgesamt 43 vH 
auf die aktivierten Planungskosten. Dabei hatte es 
die VFSG verstanden, seit 1 972 bei auslaufender 
PlanungStätigkeit auch die Aufwendungen kräftig 
zu senken und - allerdings noch vor Vornahme der 
Teilwertabschreibungen - Jahresgewinne zwischen 
rd 1 8  000 S und 2 1  000 S zu erzielen. Infolgedessen 
unterließ d ie VFSG auch weitere, bis dahin ausglei­
chend wirkende pauschale Aktivierungen von 
Eigenleistungen. 

Einhaltung der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften 

78.7 . 1 . 1  Der Geschäftsführer hatte den Gesell­
schaftern Republik Österreich und Land Vorarl­
berg erst auf deren Aufforderung nachträglich die 
Abschlüsse von 5 bzw 7 vergangenen Jahren zuge­
sandt. Die übrigen drei Gesellschafter hatten seit 
1 972 keine Abschlüsse mehr erhalten und auch 
nicht angefordert. Diese Vorgangsweise stand nicht 
im Einklang mit § 22 GesmbH-Gesetz, wonach 
jedem Gesellschafter ohne Verzug nach Aufstel­
lung des Rechnungsabschlusses eine Abschrift 
zugesandt werden muß, so daß die Gesellschafter 
in der Folge ihr gesetzlich verankertes Kontroll­
recht wahren können. 

78.7. 1 .2 Seit Februar 1 972 hatten weder General­
versammlungen noch Aufsichtsratsitzungen stattge­
funden. Diese Vorgangsweise widersprach den 
bestehenden Vorschriften, wonach der Aufsichtsrat 
und die Gesellschafterversammlung zumindest ein­
mal jährlich zusammentreten müssen (§§ 32 und 36 
des GesmbH-.Gesetzes). Mangels der Abhaltung 
einer Generalversammlung waren die Rechnungs­
abschlüsse 1 972 bis 1 979 nicht genehmigt und 
weder der Geschäftsführer noch der letzte Auf­
sichtsrat entlastet und somit noch nicht von ihrer 
Haftung gegenüber der Gesellschaft enthoben. 
Weiters verfügte die VFSG - obwohl es im Gesell­
schaftsvertrag vorgesehen war - über keinen Auf­
sichtsrat mehr, da dessen Funktionsperiode nach 
§ 30 GesmbH-Gesetz im Februar 1 975 ausgelaufen 
war. 

78.7. 1 .3 Aber auch in den drei Jahren zwischen 
Februar 1 972 und Februar 1 975 kam der Aufsichts­
rat seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Überwa­
chung der Geschäftsfüh rung, Prüfung der Rech­
nungsabschlüsse, der Jahresberichte und der Vor­
schläge bezüglich der Gewinnverwendung sowie 
entsprechender Berichterstattung an die General­
versammlung nicht nach. 

78.7.2 Der RH kritisierte die Nichteinhaltung 
der bestehenden Vorschriften und legte der VFSG 
nahe, umgehend eine Generalversammlung einzu­
berufen und nach entsprechender Überprüfung die 
ausstehenden Entlastungen des Geschäftsführers 
und des ehemaligen Aufsichtsrates sowie die 
Genehmigung der Jahresabschlüsse 1 972 bis 1 979 
nachzuholen. Die Wahl eines neuen Aufsichtsrates 
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ist bei Verwirkl ichung der vom RH empfohlenen 
Auflösung der VFSG entbehrlich. Gleichzeitig wäre 
diese Generalversammlung mit der Beschlußfas­
sung über die Auflösung zu befassen. 

78.7.3 Der Geschäftsführer gab dazu dem RH 
bekannt, er habe die Generalversammlung und den 
Aufsichtsrat erst nach Vorliegen der Ergebnisse 
über eine allfällige Mitbenützung des Flughafens 
Friedrichshafen einberufen wollen. Der Vorsit­
zende des letzten Aufsichtsrates und die Geschäfts­
führung sahen sich zu dieser Vorgangsweise veran­
laßt, weil die Durchführung jährlicher Generalver­
sammlungen und Aufsichtsratsitzungen mit zusätz­
lichen Kosten für die VFSG und mit einem 
beträchtlichen Zeitaufwand insb für die Aufsichts­
ratmitglieder aus Wien verbunden gewesen wäre. 
Nach den Gesprächen Mitte April 1 980 mit den 
zuständigen Stellen des Landes Baden-Wüntem­
berg werde eine Generalversammlung einberufen 
werden, wobei der Geschäftsführer den Empfeh­
lungen des RH folgend, den Gesellschaftern die 
Auflösung der VFSG vorschlagen wird. 

ur. ABSCHNITT 

Internationale Organisation der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) 

79. 1 Anknüpfend an seine Ausführungen im 
TB 1 978 Abs 72 berichtet der RH über seine wei­
tere Tätigkeit im Rahmen seiner Funktion als 
Generalsektretariat der Internationalen Organisa­
tion der Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(International Organization of Supreme Audit 
Institutions, kurz INTOSAI) in der Zeit vom 
1 6. September 1 979 bis 1 5 . September 1 980.  

79.2 Vom 1 4. bis 25 .  Juni 1 980 hat in Nairobi/ 
Kenia der X. Internationale Kongreß der INTO­
SAI stattgefunden. 

Neben den Vertretern der Obersten Rechnungs­
kontrollbehörden (ORKB) von nahezu 1 00 Län­
dern waren Funktionäre von einer Reihe von inter­
nationalen Organisationen, unter ihnen der Verein­
ten Nationen, anwesend. Folgende Themen waren 
Gegenstand der Beratungen des Kongresses : 

( 1 )  Anwendung automatis ierter Verfahren in der 
Haushaltsführung und Finanzkontrolle unter 
Berücksichtigung der Aufzeichnung von Daten auf 
Datenträgern ; 

(2) Anpassungs- und Anwendungsprobleme bei 
denTechniken der Rechnungsprüfung in Entwick­
lungsländern; 

(3) Finanzkontrolle im internationalen und 
supranationalen Bereich ; 
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(4) Leistungsmessung und -kontrolle der öffentli­
chen Unternehmungen. 

Eine sorgfältige Auswahl der Berichterstatter zu 
den einzelnen Themen - zB wurde d ie Berichter­
stattung zum Thema 3 vom Leiter des RH der 
Europäischen Gemeinschaften übernommen 
gewährleistete eine umfassende Behandlung der 
betreffenden Materie und damit auch das Zustan­
dekommen von hohen fachlichen Ansprüchen 
genügenden Empfehlungen. Von diesen kann 
erwartet werden, daß sie in einer Reihe von Mit­
gliedsländern der INTOSAI zu einer Verbesserung 
der Finanzkontrolle führen werden. 

Viel Beachtung fanden die Berichte der leitenden 
Funktionäre der regionalen Arbeitsgruppen der 
INTOSAI, des Generalsekretärs der AFROSAI 
M. Aguey (Togo), des Generalsekretärs der arabi­
schen Arbeitsgruppe Sheikh Omar Fakieh (Saudia­
rabien), des Präsidenten des lLACIF Dr. Martinez 
Zuleta (Kolumbien) und des Generalsekretärs der 
ASOSAI F. Tantuico (Philippinen). 

Mit besonderem Interesse wurden d ie Ausfüh­
rungen des Generalsekretärs über d ie von der 
INTOSAI angeregten, derzeit bei den Vereinten 
Nationen unternommenen Bemühungen um eine 
verstärkte Förderung der Schulung von Rechnungs­
prüfern aufgenommen. Hervorzuheben ist hier vor 
allem d ie geplante Errichtung eines Internationalen 
Zentrums für Rechnungswesen und Finanzkon­
trolle im Dienste der Entwicklung. 

Gegenstand der Beratungen des Kongresses 
waren auch Vorschläge bezüglich der Verbesse­
rung der künftigen Kongresse der INTOSAI. Auf 
der Grundlage einer vom Generalsekretariat der 
INTOSAI in vier Sprachen vorgelegten Broschüre 
über die bisher zum Gegenstande eingelangten 
schriftlichen Vorschläge wurde eine eingehende 
Diskussion geführt, die in einem Ersuchen an den 
Gastgeber des nächsten Kongresses, den Vorsitzen­
den der phi l ippinischen ORKB Mr. Tantuico, mün­
dete, aus den vorliegenden schriftlichen und ergän­
zend münd lich vorgebrachten Vorschlägen ein für 
ihn annehmbares Modell zu erarbeiten und dem 
Präsidium vorzuschlagen. 

Es gelang Me. Tantuico, dem Präsidium in der 
Sitzung vom 25. Juni 1 980, ein Modell für d ie künf­
tigen Kongresse vorzuschlagen, das al lgemeine 
Zustimmung fand. Dieses Model l  zeichnet sich 
durch eine zeitmäßige Straffung der Kongresse aus, 
bietet jedoch durch d ie Einführung von Diskus­
sionsgruppen den Delegierten die Möglichkeit 
einer verstärkten Mitarbeit. 

79.3 Am 1 6. Juni 1 980 ging dem Kongreß eine 
Tagung des Präsidiums der INTOSAI voran, wie 
auch am Schlußtag des Kongresses eine weitere Sit­
zung stattfand. Von den Beschlüssen der beiden 
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Tagungen verdient hervorgehoben zu werden, daß 
Wien im nächsten Jahr der Ort zweier Veranstal­
tungen der INTOSAI sein wird, näml ich im Mai 
der 22. Präsidialtagung und im September des 
5 . Interregionalen UN/INTOSAI Seminares. 
Erwähnenswert erscheint auch, daß anläßl ich des 
Kongresses eine Teilerneuerung des Präsidiums der 
INTOSAI stattgefunden hat und sich das Präsi­
dium nunmehr aus den Leitern der folgenden 
ORKB zusammensetzt : Kenia (Vorsitzender), Peru 
( I .  stel lvertretender Vorsitzender), Phil ippinen (2. 

stellvertretender Vorsitzender), Österreich (Gene­
ralsekretariat), Vereinigte Staaten von Amerika, 
Australien, Brasilien, Dänemark, Ital ien, Japan, 
Jugoslawien, Kanada, Saudiarabien, Spanien und 
Togo. 

Wien, im September 1 980 

Der Präsident : 

Dr. Tassilo Broesigke 

1 7' 
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